
............................................................................................................................................................................................ 

GRÜNER BERICHT 
2001 

BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT 

www.gruener-bericht.at 

.................................................... ................................................... ................................................................... . ................ 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 1 von 370

www.parlament.gv.at



43. Grüner Bericht 

gemäß § 9 des Landwirtschaftsgesetzes 
BGBI. Nr. 37511992 

1959 - 2001 

Bericht über die Lage der österreichischen 
Landwirtschaft 2001 

Wien 2002 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)2 von 370

www.parlament.gv.at



Text als pdf-file: 

Der  G r ü n e  Bericht im I n ternet 
www.gruener-bericht.at 

http://www.lebensministerium.at oder www.gruener-bericht.at 

Tabellenteil als Excel 6.0: http://www.awi .bmlf.gv.aVgb oder www.gruener-bericht.at 

Grafiken:  http://www.babf.bmlf.gv.at oder www.gruener-bericht.at 

I m pres s u m  

Medieninhaber und Herausgeber: Oie Republik Österreich , vertreten durch den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
Stubenring 1 ,  1 0 1 2  Wien. 

Redaktion: 

Auskunft und Bestellung: 

Layout: 

Englische Übersetzung: 

Titelbild: 

Redaktionsschluss: 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, Abteilung 11 5 
Or. Gerhard Poschacher, 01 Leopold Panholzer, 01 Otto Hofer, 
Ing. Rudolf Feh rer und Karin Brier. 

Renate Reisenberger, Ing .  Rudolf Fehrer; 
Telefon: 0043-1 -71  1 00 - 2077 bzw. 6888; 
Fax: 0043 - 1 - 71 1 00 - 51 98; 
e-mai l :  Rudolf.Fehrer@bmlf.gv.at 
http: www. lebensministerium.at oder www.bmlfuw.gv.at 

Otto Hofer, Rudolf Fehrer und Gabriele Fronaschitz 

M a g .  Miriam Freund und Mag. Carola Vardjan-Szabo 

Bl ick auf den Hochkönig (2.941 m) - Gemeindegebiet Mühlbach am 
Hochkönig in Salzburg (Foto: 01 Rupert Huber) 

1 9. Jul i  2002 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 3 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 3 

Bauernzukunft als europäische Herausforderung 

Der Grüne Bericht 2001 , der 43. seit Bestehen des Landwirt
schaftsgesetzes, wurde fertiggestellt, als die Vorschläge der 
Europäischen Kommission zur Agenda 2000-Halbzeitbewer
tung bekannt wurden. Die Zukunft der bäuerlichen Landwirt
schaft in Österreich und in einem größer werdenden Europa 
ist eine zentrale Zukunftsfrage. Die bäuerlichen Familien und 
Menschen im ländl ichen Raum brauchen verlässl iche 
Perspektiven.  Aus diesem Grund sind die Sicherung des Ein
kommens, die E rhaltung intakter ländl icher Räume sowie 
gesunde Lebensmittel weiterhin prioritäre gesellschaftspoliti
sche Anliegen. 

Der vorliegende Grüne Bericht 2001 als umfassendes, im poli
tischen Konsens erstelltes agrarpolitisches Dokument informiert 
ausführlich und objektiv über die wirtschaftl iche und soziale 
Lage der Land- und Forstwirtschaft und die Situationen der länd
l ichen Regionen. Die Probleme der internationalen Agrarpoli
tik und deren Auswirkungen auf die Agrar- und Ernährungs
wirtschaft werden ebenfal ls analysiert. Die Empfehlungen der 
§ 7-Kommission sind ein Beweis dafür, dass ich m ich als Bun
desminister in wichtigen Anl iegen der Förderungspolitik unter
stützt fühlen kann .  

Mit den Vorschlägen zur  Halbzeitbewertung wurde e ine intensive Diskussion über ein Reformpaket der 
Gemeinsamen Agrarpolitik eröffnet, das auch Vorschläge enthält, die für die österreichische Landwirtschaft nicht 
tragbar sind. Darüber hinaus ist die Berechenbarkeit von Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft von beson
derer Bedeutung für die Erfü l lung der multifunktionalen Leistungen unserer Betriebe. Umso wichtiger ist es, für 
die endgültige Position ierung zur Halbzeitbewertung auch konsequent bäuerliche Positionen zu vertreten ,  näm
lich d ie Aufrechterhaltung der Quotenregelung für Mi lch, verstärkte Förderung des Ländl ichen Raums, die aus
reichende Finanzierung des Agrar-Umweltprogrammes sowie der Ausgleichszulage, Schwerpunktmaßnahmen 
für die Biologische Landwirtschaft und die Vermarktung bäuerlicher Produkte, aber auch Maßnahmen zur Stär
kung der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Landwirtschaft am Markt. 

Der vorl iegende Grüne Bericht enthält gute Argumente und interessante Fakten für eine integrale Land- und 
Forstwirtschafts- bzw. Umweltpolitik, für dessen Erstel lung ich der Kommission gemäß § 7 Landwirtschaftsge
setz und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ressorts sowie der LBG Wirtschaftstreuhand- und Bera
tungs-Gesellschaft danke. 

Dieser Agrarbericht zeigt auch die Bereitschaft des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft, einen umfassenden Dialog mit allen wirtschaftlichen und politischen Gruppen zu führen. 
Im Sinne der Ziele des Landwirtschaftsgesetzes sollten daher die Erhaltung einer bäuerlich strukturierten Land
wirtschaft und deren Teilnahme an der al lgemeinen wirtschaftl ichen bzw. sozialen Entwicklung ein über Par
teigrenzen h inweg konsensfäh iges politisches Anl iegen sein. 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 

Umwelt und Wasserwirtschaft 

Mag. Wilhelm Molterer 
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Gesamtwirtschaft und Agrarsektor in Österreich 

Zusammenfassung 
Österreichs Wirtschaft ist im Jahr 2001 um lediglich f% 
gewachsen (2000: 3,0%). Die Wirtschaftsentwicklung 
war im Wesentlichen vom privaten Konsum getragen , der 
nominell um 1 ,9% zulegte. Die Inflationsrate lag bei 2,7%, 
und die Zahl der Arbeitslosenrate betrug 6 , 1%. 

Die Agrareinkommen sind laut den vorläufigen Berech
nungen der land- und forstwirtschaftlichen Gesamtrech
nung der Statistik Austria gegenüber dem Vorjahr um 9,2% 
gestiegen. Im Wesentlichen war dieser Anstieg auf die 
höheren Erzeugerpreise und den Anstieg der Förderun
gen für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe zurück
zuführen. Der Produktionswert der Land- und Forstwirt
schaft zu Herstellungspreisen legte um 4% auf 6,74 Mrd. 
Euro zu, wobei die tierische Erzeugung einen Wertzuwachs 
von 7,2% erreichte und die pflanzliche Erzeugung einen 
von 2,8%. Die Vorleistungen legten um 3% zu , bei den 
Gütersteuern gab es einen Anstieg um 5,1  %, und die För
derungen stiegen um 9, 1 %. Durch die Neuberechnung 
des Arbeitseinsatzes auf Basis der LGR/FGR durch die 
Statistik Austria ergibt sich eine neue Zahl der Beschäf
tigten: Demnach arbeiten 1 83.078 Personen (ausge
drückt in Jahresarbeitseinheiten) in der Land- und Forst
wirtschaft. 

Beim gesamten Außenhandel nahmen 2001 die Exporte 
um 6,8% und die Importe um 5% zu. Die Ausfuhr von Waren 
des Agrarsektors stieg hingegen um 1 5,8% auf 3,9 Mrd. 
Euro. Die Einfuhren agrarischer Erzeugnisse expandier
ten um 1 0,3% auf 4,9 Mrd. Euro, drei Viertel davon kom
men aus EU-Ländern. Das agrarische Handelsbilanzde
fizit verringerte sich auch auf 1 , 1 Mrd. Euro. 

Mit der Österreichischen Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit - kurz Ernährungsagentur - wird die 
Kontrolle der Lebensmittelsicherheit effizienter organisiert 
und somit auch in Zukunft ein hohes Maß an Sicherheit 
im Bereich Ernährung für Österreich gewährleistet. Den 
immer höher werdenden Anforderungen der Verbraucher 
in Bezug auf die Qualität und Sicherheit bei den Lebens
mitteln  sowie beim Umwelt- und Tierschutz werden öster
reichische Bauern gerecht. 
Der Tourismus konnte im Jahr 2001 wieder einen Näch
tigungszuwachs von 1 , 3% erzielen . Die Zahl der Nächti
gungen betrug 1 1 5, 1  M io. Bei den Nächtigungen auf Bau
ernhöfen hat sich der Trend der Vorjahre fortgesetzt; 
während die Nächtigungen. in der Kategorie Ferienwoh
nungen um 6,5% zulegten, nahm die Zahl der Nächti
gungen bei der Kategorie privat am Bauernhof um 1 ,8% 
ab. 

Summary 
In 200 1 , economic growth in Austria amounted only to 
1 %. (in 2000: 3.0 %). The economic development was 
basically based on private consumption, which increas
ed by 1 .9 % in real terms. The inflation rate totalled 2.7 
% and the unemployment rate came to 6.1 %. 

According to the preliminary results of the economic 
accounts for agriculture and forestry (EAAF) agricul
tural incomes increased by 9.2 % compared to the pre
vious year. This rise is basically a result of higher pro
ducer prices and of an increase in subsidies for agri
cu ltural and forestry enterprises. The gross output of 
agriculture and forestry at basic prices rose by 4 % to 
Euro 6.74 billion (animal production showing an increase 
in value of 7.2 %, plant production of 2.8 %). Intermediate 
consumption rose by 3 %, as to taxes on goods an 
increase of 5.1 % was recorded, subsidies were raised 
by 9 . 1  %. As a result of the new calcu lation of labour 
on the basis of the economic accounts for agriculture 
and forestry by Statistics Austria the number of people 
working in the field of agriculture and forestry has 
changed. According to these new calculations 1 83,078 
persons (expressed in annual work units) are working 
in the agricultural and forestry sectors. 

As to external trade as a whole, a rise was recorded 
again in exports (6.8 %) as weil as in imports (5 %) in 
2001 . Exports of agricultural goods increased even by 
1 5.8 % to Euro 3.9 billion .  Agricultural imports rose by 
1 0. 3  % to Euro 4.9 billion ,  of which three quarters came 
from EU Member States. At the same time the agri
cultural trade deficit decreased to Euro 1 . 1 billion . 

With the "Austrian Agency for Health and Food Safety" 
briefly "Food Agency", the supervision of food safety 
will be organised in a more efficient way, and thus a high 
level of safety in the nutritional sector will be guaran
teed in Austria also in the future. Austria farmers are 
able to meet the ever rising demands of consumers with 
respect to food quality and safety, but also with respect 
to environmental protection and animal welfare. 

I n  2001 Austrian tourism recorded again an increase 
in overnight stays of 1 .3 %. The number of overnight 
stays amounted to 1 1 5. 1  mil lion .  As far as overnight 
stays on farms are concerned the trend of the previous 
year continued . Whereas overnight stays in the ca te
gory "holiday apartments" increased by 6.5 %, the num
ber of overnight stays in the category "private farm holi
days" decreased by 1 .8 %.  
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Gesamtwirtschaft und Agrarsektor i n  Österreich 
(siehe auch Tabellen 1.1 bis 1.14) 

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung 

Im Jahr 2001 kam es zu einer deutlichen Abschwächung 
der he imischen Konjunktur. Nachdem das Wirt
schafts wachstum in den Jahren 1 999 und 2000 bei 
2,8 bzw. 3 ,0% lag, wurde im Berichtsjahr ledigl ich ein 
um 1 ,0% höheres Bruttoinlandsprodukt ermittelt. 

Die Wirtschaftsentwicklung wurde im Wesentli
chen vom privaten Konsum (Konsumausgaben der pri
vaten Haushalte) getragen , der nominell um 3 ,7% und 
real um 1 ,3% zulegte. Die Bruttoinvestitionen insge
samt blieben nominell um 1 ,9% und real um 2,6% unter 
dem Vo�ahresniveau. Die Ausrüstungsinvestitionen san
ken real um 1 ,7%, auch die Nachfrage nach Fahrzeugen 
war eher gedämpft (real :  +0,7%). Die Bauinvestitionen 
gingen auf Grund der weiterhin rückläufigen Entwick
lung im Wohnbau und der Verzögerung öffentlicher Infra
strukturprojekte real um 2,2% zurück. Der öffentliche 
Konsum (Konsumausgaben des Staates) erhöhte sich 
zwar nominell , war jedoch real leicht rückläufig. 

Im Jahre 2001 verzeichnete das Beherbergungs- und 
Gaststättenwesen mit einem Anstieg von 6 ,5% das mit 
Abstand stärkste Wachstu m .  Es folgte der  Wirt
schaftsbereich Real itätenwesen, Vermietung beweg
l icher Sacheh und unternehmensnahe Dienstleistun
gen mit 2,0%. Am schwächsten entwickelten sich h in
gegen das Bauwesen (-2,7%) und die öffentl iche Ver
waltung (-1 ,7%). Betrachtet man die Verwendungsseite 
des B IP, so wuchsen die Exporte von Waren und 
Dienstleistungen mit nominell +7,1 % und real +5,5% 
erneut am kräftigsten .  Al lerdings haben sich die 
Zuwachsraten im Vergleich zum Vorjahr halbiert .  Der 
Gesamtwert der österreichischen Exporte stieg 

Entwicklung des Agrarsektors 2001 

2001 kam es - vor dem Hintergrund der Einkommens
einbußen in den Jahren 1 996 bis 1 999 - zu einer deut
l ichen Erholung der Agrareinkommen . Das land- und 
forstwirtschaftliche Faktoreinkommen stieg laut vor
läufigen Berechnungen der Land- und Forstwirtschaft
l ichen Gesamtrechnung (LGR/FGR) der Statistik Austria 
(Stand April 2002) gegenüber 2000 um 9,2%. Diese 
positive Entwicklung ist unter anderem auf höhere 
Erzeugerpreise für agrarische Erzeugnisse sowie auf 
Ertragszuwächse im Pflanzenbau zurückzuführen.  
Einen wesentlichen Beitrag zum positiven Ergebnis 
leistete auch der Anstieg der an land- und forstwirtschaft-

Gesamtwirtschaftliche Kennzahlen 
(in Mrd. Euro bzw. in Prozent) 

2000 2001 

Bruttoinlandsprodukt 1) 204,84 21 0,70 

Wirtschaftswachstum (real) 3,0 % 1 ,0 % 

Inflationsrate (VPI ) 2,3 % 2,7 % 

Arbeitslosenquote (It. Eurostat) 3,7 % 3,6 % 

1) zu Marktpreisen 

Quelle: WIFO, vorläufige Werte. 

um 6,8% auf 74,5  Mrd .  Euro. Im selben Zeitraum nah
men die Importe um 5% auf 78,7 Mrd .  Euro zu. Das 
Defizit der Warenverkehrsbilanz verringerte sich dem
nach im Vergleich zum Vorjahr um 1 ,04 Mrd .  auf 4,2 
Mrd .  Euro. 

Die konjunkturelle Entwicklung blieb nicht ohne Folgen 
für den A rbeitsmarkt. Die Beschäftigung stieg im 
Jahresschnitt nur mehr·um 0,4% an. Die Arbeitslosenrate 
erhöhte sich erstmals seit 1 998 wieder und erreichte 
im Jahr 2001 6 , 1 % .  Hauptgrund h iefür war die ange
spannte Lage der Bauwirtschaft. Die Inflationsra te 
lag im Jahresdurchschnitt bei 2 ,7%.  Im Berichtsjahr 
wurde in Österreich erstmals bereits ein "Nul ldefizit" 
erreicht. Das Defizit des Bundes wurde durch Über
schüsse der Länderhaushalte ausgegl ichen . Zum 
Großtei l  trug zur Erreichung dieses Zieles die Ent
wicklung der Bundesausgaben bei. Wegen der neu 
eingeführten Verzinsungspflicht auf Steuerrückstände 
wurden nicht nur Steuerschulden des vergangenen, son
dern auch des laufenden Jahres begl ichen. 

l iche Betriebe überwiesenen Förderungen (Subven
tionen). 

Nach den vorläufigen Ergebnissen der LGR/FGR stieg 
der Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft zu 
Herstel lungspreisen auf 6,74 Mrd .  Euro (+ 4%) an. Die 
Gründe dafür werden nachstehend näher erläutert: 

Für den Bereich der tierischen Erzeugung wurde 
ein Wertzuwachs (zu Herstel lungspreisen) von 7,2% 
errechnet. Zuwächsen im Schweine- und Milchsektor 
standen starke Einbußen in der Rinderproduktion 
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gegenüber. Bei Rindern und Kälbern brach der Pro
duktionswert deutlich ein. Der erste österreich ische BSE
Fall wurde zwar erst im Dezember 2001 gemeldet, doch 
beeinflussten die BSE-Fälle im Nachbarland Deutsch
land gegen Ende des Jahres 2000, den österreich ischen 
Markt erhebl ich. So kam es zwischen November 2000 
und Februar 2001 zu Preisrückgängen um mehr als 
20%. Im Jahresdurchschnitt gingen die Preise für Rin
der und Kälber um rund 1 5% zurück, das Produkti
onsvolumen sank um 3%. Ohne den Beitrag der Tier
prämien in d iesem Bereich wäre der Produktionswert 
damit um n icht weniger als 17,7% zurückgegangen. 
Durch die Erhöhung der Direktzahlungen für Rinder im 
Rahmen der Agenda 2000 verringerte sich der Pro
duktionswert jedoch "nur" um 9,9%. 

Die Schweineproduktion (+1 9,7%) konnte wie bereits 
im Vorjahr von deutlich gestiegenen Erzeugerpreisen 
profitieren.  Der Geflügelbereich (+4,5%) erreichte bei 
steigenden Erzeugerpreisen auch eine mengenmäßi
ge Erhöhung der Produktion . Ebenfal ls auf Grund von 
Preis- und Mengensteigerungen nahm der Produkti
onswert von Schafen und Ziegen zu (+4%).  

Einen erheblichen Einfluss auf das Gesamtergebnis der 
Landwirtschaft hatte die Entwicklung im Milchsektor. 

9 

Diese war durch einen überaus kräftigen Anstieg der 
Erz'eugerpreise im Jahr 2001 gekennzeichnet. 

Die pfla nzliche Erzeugung verzeichnete einen 
Anstieg des Produktionswertes um 2 ,8%.  Auf der 
Ebene der einzelnen pflanzlichen Produkte (bzw. Pro
duktgruppen) ergaben sich jedoch recht unterschied
l iche Entwicklungen: Werteinbußen gab es unter ande
rem bei Obst, Kartoffeln,  Zuckerrüben und Futter
pflanzen, Anstiege hingegen bei Getreide, Ölsaaten, 
Frischgemüse und Wein.  

Die Getreideproduktion stieg mengenmäßig an, al ler
d ings bei rückläufigen Erzeugerpreisen. Der Produk
tionswert zu Herstel lungspreisen nahm gegenüber 
2000 in Summe um 3,7% zu. Beachtliche Wertzuwächse 
konnten im Jahr 2001 die Ölsaatenproduktion ( 1 6%) 
und die Erzeuger von Frischgemüse (+21 %) verbuchen. 
Der Obstsektor hingegen verzeichnete einen Rückgang 
des Produktionswertes zu Herstel lungspreisen um 
5,5%. Ebenso ist die Produktion von Hackfrüchten im 
Berichtsjahr zurückgegangen (Kartoffeln  -5% und 
Zuckerrübe -1 , 3%). 

I n  Summe wurde bei der Erzeugung landwirtschaftli
cher Güter im Jahr 2001 eine Wertsteigerung zu 

Endproduktion der Landwirtschaft 2001 
Antei l  der e inzelnen Produktionszweige in % (5,72 Mrd. Euro = 100%) 

Landw. D ienstleistungen & nichttrennbare 
n ichtlandw. Nebentätigkeiten 9,6% 

Sonstiges (tierisch) 0 ,7% 

Geflügel  und  E ie r  3,7% 

R inde r  und Kälber  10,9% 

Schweine 13,4 %  

Quelle: Statistik Austria (vorläufige Werte) 

Milch 16,3% 

Wein 7,3% 

Erzeugnisse des Gemüse
und Gartenbaus 5,9% 

Handelsgewächse 4 ,6% 

Obst 4 ,3% 

Sonstiges (pflanzl . )  9,2% 

BA 
Grafik: S. Linder mII 
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Agrarsektor 2001 - wichtige Ergebnisse 

Produktionswert zu Herstellungspreisen 6,74 Mrd.Euro 

davon Landwirtschaft 5,72 Mrd.Euro 

Forstwirtschaft 1 ,01 Mrd.Euro 

Förderungen 1 ,77 Mrd.Euro 
davon Gütersubventionen 0,51 Mrd .Euro 

Sonstige Subventionen 1 ,26 Mrd.Euro 

Einkommensentwicklung + 9,2 % 

Anteil an der 
Bruttowertschöpfung 1 ,7 % 

Arbeitskräfte ( in JAE) 1 83.078 

davon fami l ieneigene Arbeitskräfte 1 57 .481 

Rückgang der Beschäftigten zu 2000 - 2,3 % 

Quelle: Statistik Austria, vorläufige Werte. 

Erzeugerpreisen von 4,6% verzeichnet. Unter Berück
sichtigung der Gütersubventionen (dazu zählen al le 
Flächen-, Tier- und Produktprämien), welche um 8,9% 
höher ausfielen als im Jahr 2000, sowie der Güter
steuern (darunter fallen einerseits die Agrarmarke
tingbeiträge sowie die Zusatzabgabe bei Milch) ergab 
sich ein Anstieg des Produktionswertes der landwirt
schaftl ichen Erzeugung zu Herstel lungspreisen von 
5,0%. 

Der Produktionswert des Wirtschaftsbereichs Forst
wirtschaft ( inkl .  forstwirtschaftlicher Dienstleistun
gen sowie n ichttrennbarer nichtforstwirtschaftl icher 
Nebentätigkeiten) betrug laut ersten Berechnungen im 
Jahr 2001 rd. 1 ,0 Mio. Euro (+ 1 , 1  % gegenüber 2000). 

Der wertmäßige Vorleistungseinsatz ist im Jahr 2001 
laut vorläufigen Berechnungen um rd . 3% gestiegen, 
wobei das Preisniveau im Durchschnitt über alle Ein
zelpositionen um 0,9% stieg. Markant fiel die Preis
steigerung bei Handelsdünger (rd . 23%) aus . Zu leich
ten Preisanstiegen kam es bei Saat- und Pflanzgut, bei 
Zukaufsfuttermitteln ,  bei der Gebäude- und Geräteer
haltung, bei Sachversicherungen und Verwaltungskos
ten .  Bi l l iger angeboten wurden u .a .  Pflanzenschutz
mitte l .  

Der Anstieg des Produktionswertes der Land- und Forst
wirtschaft übertraf die Mehrausgaben für Vorleistungen 
und führte zu einem Zuwachs der Bruttowertschöpfung 
zu Herstel lungspreisen von 4,9%. Die Abschreibungen 
für Ausrüstungen und Wirtschaftsgebäude betrugen im 
Jahr 2001 rd. 1 ,56 Mrd .  Euro (+1 ,3% gegenüber 2000). 
Neben dem Zuwachs des Produktionswertes trug v.a. 
d ie Zunahme der sonstigen (d . h .  der n icht pro
duktspezifischen) Subventionen zum Zuwachs des 
land- und forstwirtschaftlichen Faktoreinkommens bei, 

Grüner Bericht 2001 

wobei hier u .a .  die höhere Dotierung des ÖPUL und 
auch der Ausgleichszulage für Betriebe in benachtei
ligten Gebieten hervorzuheben ist. Insgesamt betru
gen die an die land- und forstwirtschaftl ichen Betriebe 
ausbezahlten Förderungen im Jahr  2001 ,  die sich 
laut neuer LGRlFGR aus den Gütersubventionen und 
den sonstigen nicht produktspezifischen Subventionen 
zusammensetzen,  rund 1 ,77 Mrd .Euro (+9, 1 %) 

Bei  den Gütersteuern (qarunter fal len die Zusatz
abgabe für Milch sowie die Agrarmarketingbeiträge der 
Agrarmarkt Austria) war 2001 ein Anstieg von 5 , 1  % 
zu verzeichnen (infolge der höheren Zusatzabgabe für 
Mi lch , welche sich auf 38 ,5 Mio. Euro bel ief). Die 
Belastung mit sonstigen Produktionsabgaben war 2001 
infolge der geringeren Nettozahl last des Agrarsektors 
im Rahmen der Umsatzsteuerpauschalierung neuerlich 
rückläufig. 

Die agrarischen Investitionen dürften laut ersten Schät
zungen in etwa auf dem N iveau des Vorjahres sta
gnieren.  Generel l  kam es bei den Invesititonen in den 
letzten zehn Jahren zu beachtlichen Schwankungen . 
Ab 1 99B kam es zu einem deutlichen Anstieg der Inves
titionstätigkeit mit dem Höhepunkt im Jahr 1 997, seit 
1 998 ist die I nvestitionstätigkeit wieder rückläufig. 

Abwanderung wieder zurückgegangen 
Arbeitskräftedaten für die Landwirtschaft werden auf 
europäischer Ebene in der Statistik des landwirt
schaftlichen Arbeitseinsatzes publ iziert. Die d ieser 
Statistik zugrunde l iegenden Konzepte, Verfahren und 
Definitionen wurden im Zuge der Einführung der neuen 
Methodik für die Land- und forstwirtschaftliche Gesamt
rechnung (LGRlFGR 97) gleichfalls überarbeitet. Um 
der neuen Zielmethodik von Eurostat Rechnung zu tra
gen und Übereinstimmung mit der überarbeiteten LGR 
zu gewährleisten, wurde durch die Statistik Austria eine 
Neuberechnung des Arbeitseinsatzes in der öster
reichischen Land- und Forstwirtschaft vorgenommen. 

Laut vorläufigen Berechnungen betrug der Arbeit
seihsatz in der Larid- und Forstwirtschaft im Jahr 2001 
rd . 1 83 .078 Jahresarbeitseinheiten (JAE), davon ent
fielen rd. 1 57.481 JAE auf famil ieneigene Arbeitskräf
te . Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr fiel mit 
2,3% im langjährigen Trend vergleichsweise niedrig aus 
(überdurchschnittliche Abgänge wurden von 1 992 bis 
1 995 verzeichnet, danach verlangsamte sich d ie 
Abwanderung wieder). Der  vergleichsweise niedrige 
Rückgang im Jahr 2001 dürfte u.a. auf die seit zwei 
Jahren anhaltend verbesserte Ertragslage in der Land
wirtschaft und die geringere Aufnahmefähigkeit des 
außerlandwirtschaftl ichen Arbeitsmarktes zurückzu
führen sein .  
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Neue Land- und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung nach dem ESVG 95 

Die "neue" Land- und forstwirtschaftl iche Gesamt
rechnung wird auf Basis des Europä ischen Systems 
der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnungen 1 995 
(ESVG 95) berechnet, wobei die Besonderheiten des 
Agrarsektors in einem eigenen Handbuch festgelegt 
sind. Die Land- und Forstwirtschaftl iche Gesamtrech
nung (LGR/FGR) sind Satell itenkonten zur Volkswirt
schaftl ichen Gesamtrechnung (VGR) und stellen die 
Grund lage für d ie Beurtei lung und Analyse der Ent
wicklung des Einkommens im Agrarsektor dar. Sie wei
sen jenes Einkommen aus, das aus land- bzw. forst
wirtschaftlicher Tätigkeit sowie aus nichttrennbaren 
Nebentätigkeiten, wie etwa Urlaub am Bauernhof oder 
Direktvermarktung, erwirtschaftet wurde. 

Im Jahr 2000 kam es zu wesentl ichen Änderungen h in
sichtlich der Verantwortlichkeit für die Erstel lung der 
LGRlFGR und auch bezüglich der Berechnungsme
thodik: Die Erstellung der neuen Land- und forstwirt
schaftl ichen Gesamtrechnung obl iegt nunmehr feder
führend der Statistik Austria. An den Arbeiten zur 
LFRlFGR sind auch andere Institutionen,  wie die LBG 
Wirtschaftstreuhand- und Beratungs-Ges.m.b.H. sowie 
die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, beteil igt. Außer
dem wurde von Eurostat eine neue Methodik im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaftlichen Gesamtrechnung 
(LGR/FGR 97, Rev. 1 . 1 )  eingeführt. Die Berechnun
gen erfolgen seit dem Jahr 2000 nunmehr EU-konform 
und werden auch rückwirkend (bis 1 988) entspre
chend überarbeitet, um konsistente und international 
vergleichbare Zeitreihen zu schaffen. Die Ergebn isse 
werden an das Statistische Amt der Europäischen 
Union (EUROSTAT) wie folgt übermittelt: 

• Erste Vorschätzung: November des laufenden Jahres 

• Zweite Vorschätzung: Jänner des Folgejahres 

• Endgültiges Ergebnis: September des Folgejahres. 

Einige der methodischen Änderungen im Zuge der 
Umsetzung des neuen EU-Handbuches zur Land
und Forstwirtschaftl ichen Gesamtrechnung wirken sich 
unmittelbar auf d ie Wertschöpfung und damit auf die 
Messung des land- und forstwirtschaftl ichen Einkom
mens aus, während andere zwar einzelne Aggregate, 
nicht aber die Wertschöpfung und die Einkommens
messung beeinflussen. Überarbeitungen, bei denen 
keine Auswirkungen auf das land- und forstwirtschaft
l iche Einkommen insgesamt gegeben sind, betreffen: 

• Die Bewertung der Erzeugung zu "Herstel lungspreisen", 
d .h .  zu Erzeugerpreisen zuzüglich Gütersubventionen und 

abzüglich Gütersteuern. Im Zuge der Bewertung zu Her
stel lungspreisen ist bei den Subventionen zwischen Güter
subventionen (das sind jene Subventionen, die pro Ein
heit einer produzierten oder eingeführten Ware oder Dienst
leistung geleistet werden) und sonstigen Subventionen (Bei
spiele sind u .a. das Umweltprogramm ÖPUL sowie die Aus
gleichszulage in Benachteiligten Gebieten) zu unter
scheiden. Analog wird bei den Produktionsabgaben zwi
schen Gütersteuern und sonstigen Produktionsabgaben 
differenziert. 

• Die Aufgabe des Bundeshofkonzeptes: Während in der alten 
LGRlFGR Lieferungen und Bezüge von land- und forst
wirtschaftlichen (Roh-)Produkten innerhalb und zwischen 
agrarischen Betrieben im Inland zur Verwendung im Rah
men der agrarischen Produktion weder als Produktion noch 
als Vorleistungsbezüge des Agrarsektors verbucht wurden, 
umfasst die Produktion des Wirtschaftsbereichs nunmehr 
auch die Produktion, die zwischen den land- bzw. forst
wirtschaftl ichen Einheiten gehandelt wird sowie auch einen 
Tei l  der Produktion, der innerhalb der Betriebe als Vorleis
tung eingesetzt wird (z.B. als Futtermittel verwendetes 
Getreide). 

Auswirkungen auf das Niveau der Agrareinkommen hat 
h ingegen der erweiterte Produktionsbegriff in der 
neuen LGR/FGR. So umfasst die Produktion der Wirt
schaftsbereiche Land- und Forstwirtschaft nunmehr 
neben land- und forstwirtschaftl ichen Tätigkeiten, die 
von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben ausgeübt 
werden, auch bestimmte ("nicht trennbare") n icht
agrarische Nebentätigkeiten der Betriebe, wie z.B. 
Urlaub am Bauernhof oder die Verarbeitung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse am Betrieb. Damit wird eine 
größere Nähe zur wirtschaftlichen Real ität in der Land
und Forstwirtschaft aufgezeigt. 

Unterschiede zur bisherigen trad itionellen Berech
nung der LGRlFGR durch das WIFO ergeben sich nicht 
zuletzt infolge der Trennung der Wirtschaftsbereiche 
Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Für die bisherigen 
Berechnungen lag die Gesamtbetrachtung von Land
und Forstwirtschaft als E IN Sektor zu Grunde, weshalb 
auf der Vorleistungsseite und damit auch in der Wert
schöpfungsrechnung nicht nach Land- und Forstwirt
schaft unterschieden wurde. Für Eurostat sind die Ein
kommensberechnungen für Land- und Forstwirtschaft 
gesondert auszuweisen. Die Forstwirtschaftl iche 
Gesamtrechnung nach der neuen Methodik befindet 
sich derzeit noch im Aufbau. Da auch in der Landwirt
schaftl ichen Gesamtrechnung die Implementierung 
des neuen EU-Handbuchs noch nicht zur Gänze abge
schlossen ist, sind in Tei lbereichen Revisionen n icht 
auszuschl ießen.  
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. . 

Land- u nd forstwirtschaftl icher Außenhandel 
(siehe auch Tabellen 1.16 bis 1.22) 

Österreich export ierte 2001 Waren im Wert von 
74,5 Mrd.Euro (+6,8%). Die Einfuhren nahmen um 5,0% 
auf 78,7 Mrd.Euro zu. Der Wert der Versendungen in 
EU-Länder stieg um 6,9% auf 45, 1 Mrd . Euro, die 
Wareneingänge bel iefen sich auf 5 1 ,5 Mrd .Euro. 

Das österreich ische Handelsbi lanzdefizit von 
4,4 Mrd .Euro fiel um 1 5,3% niedriger aus als 2000. 
Gegenüber den EU-Ländern verringerte sich das Defi
zit um 1 0 ,0% auf 6,3 Mrd .Euro.  Die Deckungsquote, 
also die wertmäßige Deckung der Importe durch die 
Exporte, betrug 94% .  Beim Handel mit den EU-Län
dern betrug d ieser Wert 86%. 

Beim Agrarhandel (Summe der Kapitel 1 bis 24 der Kom
binierten Nomenklatur) sind unsere wichtigsten Export
handelspartner Deutschland, Ital ien, die USA und die 
Schweiz, bei der Einfuhr Deutsch land , mit Abstand 
gefolgt von Ital ien, den N iederlanden und Frankreich. 

Landwirtschaftlicher Außenhandel 
Die Ausfuhren von Waren des Ag ra rsektors stiegen 2001 
um 1 5,8% auf 3,9 Mrd .Euro. Die landwirtschaftl ichen 
Versendungen in die EU nahmen um 8,8% zu. DerAnteil 
der Agrarexporte erhöhte sich auf 75%, der Anteil der
jenigen , die in die EU versendet wurden, auf 73%. Die 
E infuhren agrarischer Erzeugnisse expandierten um 
1 0,3% auf 4,9 Mrd .Euro.  Aus der EU wurde um 9,6% 
mehr importiert. Der Anteil der EU an der gesamten 
E infuhr betrug mehr als drei Viertel .  

Agrareinfuhren und -ausfuhren 

in Mrd. Euro in Prozent der Gesamt
einfuhren und -ausfuhren 
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Welthandel mit Agrarprodukten 

inkl. Forsterzeugnisse, 2000, in Mrd. Euro 
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Im Jahr 2001 betrug das agrarische Handelsbilanzdefizit 
1 , 1 Mrd .Euro (2000: 1 ,2 Mrd .Euro). Das Handeisdefi
zit mit der EU belief sich auf 1 ,2 Mrd .Euro. Die land
wirtschaftliche Deckungsquote lag mit 80,4% auf ihrem 
bisher höchsten Wert, auch beim Warenaustausch mit 
der EU wurde mit 72% ein hoher Wert gehalten .  

Be i  den einzelnen agrarischen Produkten zeigte sich 
2001 folgende Entwicklung: 

Agrarhandelspartner Österreichs 

2001, in Mio. Euro 

Einfuhr aus Ausfuhr nach 
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• Lebende Tiere (KN 0 1 ) :  Die Lebendtierexporte ver
zeichneten 2001 einen dramatischen Rückgang. Es wur
den unter dem negativen Einfluss der MKS/BSE-Krise 
( Importsperren). 

• Fleisch (KN 02) :  Der Agrarexport l iegt bei 459,4 
Mio.Euro, wobei überwiegend Schweinefleisch exportiert 
wird. Der Import betrug 354,4 Mio.Euro, wovon etwa 42% 
dem Schweinefleisch und 30% d.em Geflügelfleisch zuzu
rechnen waren. 

• Milch und Molkereierzeugnisse (KN 04): Die Aus
fuhren haben mit 566,7 Mio.Euro einen Anteil von 1 4% 
an den gesamten Agrarexporten. Über d ie Hälfte entfiel 
auf M i lch und Rahm, 41 % auf Käse. Die E infuhren 

Woher kommen die Agrarimporte? 

1 3  

betrugen 385,1 Mio.Euro u m  1 4% mehr als im  Jahr zuvor. 
56% der Einfuhren entfielen auf Käse. 

• Gemüse (KN 07) :  Hier haben nur die Einfuhren mit 301 ,4 
Mio.Euro Bedeutung. Sie sind neuerlich gestiegen. Die 
Verarbeitungsprodukte machen etwa die Hälfte davon aus. 
Innerhalb verschiedener EU-Staaten - darunter Österreich 
- besteht zum Tei l  ein großer Transportumfang von Roh
gemüse, der auf Grund fast oft ähnlicher Produktions- und 
Versorgungsgegebenheiten nicht notwendig wäre. Dar
aus resultiert eine enorme Verkehrs- und Umweltbelastung . 

• Obst (KN 08) :  Der Wert der Importe beträgt im  Sektor 
Obst 465, 1 Mio.Euro, wobei d ie Ausgaben für Importe von 
Bananen, Zitrusfrüchten, Tafeltrauben und anderen Süd
früchten 45% ausmachen. 

Agrarimporte nach Produktgruppen 

Insgesamt 4,93 Mrd. Euro (= 1 00%) 
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Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte 
in Mil!. Euro 
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• Ka ffee,  Tee, Gewürze (KN 09) :  Die Kaffeeimporte 
sind wie in den letzten Jahren wertmäßig erheblich gesun
ken. 

• Getreide (KN 1 0) :  Der Getreideexport ist mit 1 65,5 Mio. 
Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen, ebenso die 
Importe. 

• Zucker und Zuckerwaren (KN 1 7) :  Die Ausfuhren sind 
mit 120,8 Mio.Euro leicht gestiegen, die Einfuhren auf 1 92,8 
Mio.Euro hochgeschnellt. Fast die Hälfte sowohl der 
Exporte als auch der Importe entfällt auf Zuckerwaren. 

• Kakao, Zubereitungen dara us (KN 1 8) :  Es handelt 
sich dabei größtentei ls um Schokoladeprodukte. Sowohl 
die Einfuhr als auch die Ausfuhr nahmen zu. 

• Backwaren (KN 1 9) :  DieAusfuhren betrugen 259,3 Mio. 
Euro,  die Einfuhren l iegen darüber (402,5 Mio.Euro). 
Exportiert wurden großteils Brote, Kekse, Waffeln, etc. 

• Zube reitungen von G e m ü se und Früchten 
(KN 20):  Die Importe übertreffen bereits die Exporte. Mehr 
als 60% des Exports entfallen auf diverse Obst- und 
Gemüsesäfte. 

• Getränke (KN 22):  Mit mehr als einem Fünftel Export
anteil bzw.863,0 Mio.Euro handelt es sich hier um die wich
tigste Produktgruppe. Der Großteil sind Limonaden und 
andere nichtalkoholische Getränke, dann folgen Wein und 
Bier. Die Importe von Getränken bestehen überwiegend 
aus Wein und Bier. Der Außenhandel mit Wein zeigt in 
den letzten 4 Jahren eine erfreul iche Entwicklung. Auf 

Grüner Bericht 2001 

Einfuhr landwirtschaftlicher Produkte 
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Grund stark steigender Exporte - vor allem nach Tsche
chien - und nur leicht zunehmender I mporte wurde Öster
reich 2001 mengen mäßig zum Nettoexporteur. Derzeit wer
den mehr als 75% in d ie EU geliefert (Hauptabnehmer 
Deutschland). Allerdings entwickelt sich auch der Wein
handel zwischen der EU und den MOEL eher zu Gunsten 
der EU. Die Weinimporte nach Österreich kommen vor 
allem aus Italien, Spanien und Frankreich. Die Importe aus 
den "Neue Welt"-Ländern (z.B .  Austral ien, Neuseeland, 
Südafrika, Chile, Kal ifornien, etc. )  steigen seit Jahren an.  

• Futtermittel (KN 23) : Es wurden hauptsächlich d iver
se Futterzubereitungen (großteils Hunde- und Katzenfutter) 
ausgeführt. Knapp d ie Hälfte des Importwertes entfä l lt auf 
Sojakuchen. 

Außenhandel mit den Beitrittsländern 
Der Außenhandel insgesamt ist in Summe mit den Bei
trittsländern (MOEL inkl. Zypern und Malta) aktiv: 2001 
übertrafen die Exporte insgesamt die Importe um 1 ,8 
Mio.Euro oder 22,3%. Die Einfuhren beliefen sich auf 
8,2 , die Ausfuhren auf 1 0, 1  Mrd .Euro.  Obwohl schon 
vor der Ostöffnung trad itionell gute Handelsbeziehun
gen mit den MOEL bestanden hatten,  setzte danach 
in beiden Handelsrichtungen eine bislang anhaltende 
große Dynamik ein. 

Beim Agrarhandel war die Situation ähnlich wie beim 
Gesamthandel, also eine sehr positive Bilanz zu Guns-
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ten Österreichs bei den meisten Staaten. Bei vielen 
MOEL hatte der starke Einbruch der Agrarproduktion 
in der Umbruchsphase, der zeitweise fast völ l ige Ver
lust des sehr wichtigen COMECON- Exportmarktes und 
das fehlende Kapital zur Modernisierung und Umstruk
turierung im Verarbeitungs- und Vermarktungsbereich 
äußerst negative Auswirkungen auf den Agrarhandel . 
Nach Abschluss der Europaverträge ab Mitte der 90er 
Jahre profitierte von den Handelsregelungen in erster 
linie die EU ,  weil die MOEL d ie geforderten Qual itäts
und Umweltstandards (Tiergesundheit, Hygienebe
stimmungen u .a . )  nicht erreichen oder administrative 
Schwierigkeiten mit der EU n icht entsprechend bzw. 
nicht rasch genug hatte bewältigen können. 454,6 Mio. 
Euro an Agrarexporten standen 352,7 Mio.Euro an land
wirtschaft l iche E infuh ren der Beitrittskand idaten 
gegenüber. Die meisten Ag ra rexporte gingen nach Slo
wenien , Tschechien und Ungarn , die Agrarimporte 
kamen zur Hälfte aus Ungarn, gefolgt von Polen und 
Tschechien . 

Außenhandel · Holz 

Der Handel mit Holz und Holzprodukten ist für Öster
reich von großer wirtschaftl icher Bedeutung. Beträcht
l iche Teile der Holz- und Papierproduktion werden 
überwiegend in EU-Staaten exportiert. Über 90% des 
heimischen Holzeinschlages werden in Österreich 
selbst verarbeitet oder zu Brennzwecken verwendet. 
Zudem wurden 2001 rund 7,5 Mio. m3 Rohholz aus dem 
Ausland eingeführt. Der größte Holzabnehmer ist die 
Sägeindustrie, die rund zwei Drittel des gesamten 

1 5  

Rohholzes verarbeitet. Größere Mengen vor allem 
schwächeren Holzes kauft die Papierindustrie. 

Der Gesamtwert der Holzexporte (KN 4 4) lag 2001 
bei 2,49 Mrd.Euro, gleich hoch wie im Vorjahr. Das wich
tigste Ausfuhrprodukt mit einem Anteil von 43% ist 
Schnittholz (1 ,06 Mrd .Euro, -4% gegenüber 2000). 22% 
entfallen auf Span- und Faserplatten (0,55 Mrd .Euro, 
+ 1 2%) ,  1 8% auf Holz in verarbeiteter Form, 1 1  % auf 
Furn iere ,  Sperr- und profi l iertes Holz (0,28 Mrd .Euro,  
+ 1  %). Die Rohholzexporte machten nur 4% bzw. 76 
Mio. Euro (+ 1 0%) der gesamten Ausfuhren des Kapi
tels 44 (Holz und Holzwaren) aus. 

D ie Ho lzimp orte (KN 4 4) machten 200 1 1 , 38 
Mrd .Euro aus (-5%).  Beim Import ist Rohholz mit 
einem wertmäßigen Anteil von 30% das wichtigste Pro
dukt (0,42 Mrd .Euro,  - 1 1  %). Der Anteil von Schn ittholz 
l iegt bei 1 9% bzw. 0 ,26 Mrd .Euro (-5%). 22% entfal
len auf Holz in verarbeiteter Form. Furniere, Sperr- und 
profi l iertes Holz (0, 1 9  Mrd.Euro, +8%) sowie Span- und 
Faserplatten (0, 1 3  Mrd .Euro, -5%) kommen auf 14 bzw. 
9% Importantei l . 

2001 wurden Papier und Pappe (KN 48) um 
3,43 Mio.Euro aus- und um 1 ,74 Mrd .Euro eingeführt. 
Halbstoffe und Abfäl le von Papier oder Pappe (KN 47) 
wurden im Wert von 0,21 Mrd .Euro exportiert, die 
Importe bel iefen sich auf 0,40 Mrd .Euro. Möbel aus Holz 
(Sitz- und Büromöbel) sowie Fertigtei lhäuser aus Holz 
(Te i le  von KN 94) wurden 200 1 im Wert von 
0,82 Mrd . Euro aus- und um 0,45 Mrd .Euro eingeführt. 

Außenhandel m it Holz 2001 
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Landwirtschaft und Ernährung 
(siehe auch Tabellen 1.15 bis 1.17) 

Internationale Ernährungssituation 

Ernährungssicherheit besteht dann, wenn alle Men
schen jederzeit physisch und wirtschaftl ich adäquaten 
Zugang zu ausreichender und gesundheitlich unbe
denklicher Nahrung haben , um ihre Ernährungsbe
dürfnisse für ein aktives und gesundes Leben befrie
d igen zu können. Voraussetzung für einen besseren 
Zugang zu Nahrungsmitteln - das ist seit dem World 
Food Summit 1 996 klar hervorgetreten - ist vor al lem 
die Beseitigung von Armut. Dass vor allem dasArmuts
problem und nicht eine weltweite Lebensmittelknapp
heit e ine der Hauptursachen des Unter
ernährungsproblems darstellt, zeigt sich schon daran,  
dass sich das Nahrungsmittelangebot in den vergan
genen 40 Jahren weltweit zwar mehr als verdoppelt 
hat und daher über dem Bevölkerungswachstum lag , 
d ie Zahl der chronisch unterernährten Menschen sich 
jedoch nicht verringert hat. Durch die wachsende Welt
bevölkerung steigt der Bedarf an Nahrungsmitte ln ,  und 
es müssen Überlegungen angestellt werden, wie d ie
ser Bedarf gedeckt werden kann. Nahrungsmittelhi lfe 
ist keine langfristige Lösung zur Mi lderung der Not, 
wenn kein gerechter Zugang zu einer stabilen Nah
rungsmittelversorgung gewährleistet ist. Zum Hun
gerproblem treten soziale Spannungen und schwer steu
erbare Migrationsbewegungen, sowie d ie Erosion 
ohnehin labiler politischer Verhältnisse. 

Nach Al1gaben der UN-Welternährungsorganisation 
(FAO) leiden 826 Mi l l ionen Menschen (etwa 1 8% der 
Weltbevölkerung) chronisch an Hunger: 792 Mi l l ionen 
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in den Entwicklungsländern, darunter 1 80 Mil l ionen Kin
der unter 1 0  Jahren ,  und 34 Mi l l ionen in den Industrie
ländern und Transformationsstaaten Mittel- und Ost
europas. Jeden Tag sterben 24.000 Menschen an den 
Folgen von Hunger, wobei drei Viertel davon Kinder 
unter 5 Jahren sind. Seuchen wie H IV/AIDS - zuneh
mend als Problem auch der Ernährungssicherung 
erkannt (95% der 36 Mi l l ionen weltweit I nfizierten 
stammen aus Entwicklungsländern) - verstärken den 
dramatischen Trend der Unterernährung von Kindern. 
Während es bis Mitte der 90er Jahre den Trend eines 
kontinuierlichen Absinkens der Anzahl chronisch Unter
ernährter gab, ist dieser heute praktisch zum Erl iegen 
gekommen , und es stagniert die Anzahl der Hungern
den in den Entwicklungsländern , wobei erhebliche 
Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern und 
Regionen bestehen. Deutlichen Fortschritten in Osta
sien , Südamerika und Westafrika steht eine vor allem 
durch Armut, Kriege und Naturkatastrophen verur
sachte Verschlechterung der Ernährungssicherheit, 
insbesondere im subsaharischen Afrika gegenüber. Im  
ersten Halbjahr 2001 waren 60  Mi l l ionen Menschen in  
36  Ländern mit akuten Ernährungsengpässen kon
frontiert, a llein in Süd afrika sind es gegenwärtig fast 4 
Mi l l ionen Menschen (Ursachen :  erhebl icher Ernte
rückgang, ungünstige Wetterverhältnisse, verminder
ter Anbau). In der gesamten subsaharischen Zone 
bedingt ein gegenüber dem Jahr 2000 25%-iger Rück
gang des Maisertrages (Hauptnahrungsmittel) eine 
gewaltige Preissteigerung.  Nahrungsmittelnoth i lfen 
des Welternährungsprogramms (WFP) sind für 2 Mil� 
l ionen Menschen in Simbabwe, Sambia und Malawi 
sowie Mosambik lebenswichtig.  

China 
und Indien 

andere asia-
tische Länder 

Naher Osten 
u. Nordafrika 

Südliches 
Afrika 

Lateinamerika 
und Karibik 

Quelle: FAO 

Hunger in der Welt 
Stand: 1996/98 

So viele Menschen leiden 
an Unterernährung 

-
m 

• 

348 Mio. 

in % der 
Bevölkerung 

11 
• • 

11 
-

111 
Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 17 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Für eine effiziente Ernährungssicherung bedarf es 
aber neben der Produktionssteigerung der WeItnah
rung dUrch nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung 
auch eines verbesserten Marktzugangs für die Ent
wicklungsländer, in denen armutsbedingter Hunger und 
Unterernährung Hauptursachen der beschleunigten 
Landflucht sind, wobei die Urbanisierung starke Aus
wirkungen auf Ernährungsgewohnheiten,  Lebensmit
telmarkt und Produktionsmethoden hat. Die Auswei
tung landwirtschaftl icher Produktion gestaltet sich 
angesichts der knapper werdenden natürlichen Res
sourcen Boden und Wasser frei l ich schwierig (Boden
erosion, Versteppung, Verwüstung, Bodendegradati
on), wohingegen die Nachfrage nach Nahrungsmitteln 
und Anbauflächen bei anhaltendem Trend des Bevöl
keru.ngswachstums von jährl ich weltweit ca. 73 Mi l l io
nen Menschen weiter steigt. Dennoch lässt sich kein 
zwingender Zusammenhang zwischen Nahrungsmit
telsicherheit und,Überbevölkerung bzw. rascher Bevöl
kerungszunahme feststellen. In vielen sogenannten Ent
wicklungsländern gibt es trotz relativ geringer Bevöl
kerungsd ich�e im Gegensatz zu d icht bevölkerten 
Regionen Europas Hunger und Mangelernährung. Die 
Hauptursache dürfte vielmehr in der ungerechten 
Landvertei lung und einer auf Export ausgerichteten in
dustriellen Landwirtschaft liegen, welche sich gegen die 
primären Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung richtet 
und insbesondere deren Eigenversorgung an Nah
rungsmitteln verunmögl icht. Der Großteil der Flächen, 
v.a .  auch jener Flächen, die durch die Abholzung von 
Primärwäldern gewonnen werden, dienen nicht der Nah
rungsmittelproduktion, sondern sind der I ndustrie und 
einer auf Export von Cash Crops ausgerichteten Plan
tagenwirtschaft vorbehalten. Dieser Anbau ist auch nicht 
ökologisch nachhaltig , er führt oft zur i rreversiblen Zer
störung der Bodenfruchtbarkeit (z.B. Ölpalmen). Öster
reich importiert beispielsweise jährl ich Futtermittel ,  für 
deren Anbau in den Ländern des Südens 700.000 Hek
tar Fläche notwendig sind (dies entspricht etwa der 
Größe des Bundeslandes Salzburg). 

Immerhin haben Wissenschafter der Universität Essex 
festgestellt, dass weltweit inzwischen 9 Mi l l ionen Bau
ern in den Entwicklungsländern nachhaltige Anbau
praktiken und Technologien anwenden, wobei d ie 
Erträge systematisch verbessert werden . In  Asien und 
Lateinamerika , ja sogar weltweit sind m ittlerwei le 
Bewegungen entstanden, die sich die Förderung nach-

Nationale Ernährungssituation 

Die Neuorientierung in der österreichischen Agrarpo
litik zeigt, dass Klasse statt Masse der Maßstab der 
Zukunft für die österreich ische Landwirtschaft ist. Zwar 
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haitiger Landwirtschaft, die Erhaltung der Artenvielfalt, 
der Nahrungskultur sowie der Nahrungssicherheit und 
Ernährungsrechte der Menschen zum Ziel gemacht 
haben. In diesem Zusammenhang ist die nach langen 
Verhandlungen bei der FAO-Konferenz im November 
2001 erfolgte Annahme des International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture zu erwäh
nen: Das internationale Vertragswerk soll besseren 
Zugang und Gebrauch pflanzengenetischer Diversität 
sicherstel len, was angesichts des erklärten Ziels des 
Welternährungsgipfels (WFS) 1 996, bis zum Jahre 201 5 
die Zahl der Hungernden auf weltweit 400 Mil lionen 
Menschen zu halbieren, von besonderer Bedeutung ist. 
Dieses Ziel ist aber nur dann zu erreichen,  wenn sich 
die ' jährl iche Durchschn ittsrate der Verringerung von 
chronisch Unterernährten von gegenwärtig 8 auf mitt
lerweile geforderte 22 Mill ionen erhöht; andernfalls könn
te das Ziel erst in 60 Jahren erreicht werden. Die Ver
fügbarkeit von ausreichender Nahrung müsste rein sta
tistisch für alle möglich sein, da der heutigen WeItbe
völkerung von 6 Mi l l iarden Menschen im Durchschnitt 
1 5  % mehr Nahrungsmittel pro Kopf zur Verfügung ste
hen als den 4 Mi l l iarden Menschen vor 20 Jahren. 

Das beim WFS 1 996 in der Rome Dec/aration on World 
Food Security und im World Food Summit Plan of Action 
als Ziel und internationale Implementierungsverpflich
tung bekräftigte Grundrecht auf Nahrung - the right to 
adequate food - ist internationalrechtlich in der Präam
bel zur FAO-Verfassung, der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und dem Internationalen UN-Übe
reinkommen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte zugrunde gelegt. Zur Erreichbarkeit und Umset
zung dieses Grundrechts bedarf es begleitender Maß
nahmen. In einer für November 2001 geplanten,  nun
mehr im Juni 2002 stattfindenden Folgekonferenz des 
WFS 1 996 (WFS: five years later) sol len auf hoher 
Ebene die Umsetzungsmaßnahmen des 1 996 beschlos
senen Plan of Action kritisch überprüft und der politi
sche Wil le im �ampf gegen den weltweiten Hunger 
durch Ressourcenmobil isierung weiter verstärkt wer
den. Der Folge-Gipfel 2002 findet zwischen zwei wei
teren hochrangigen internationalen Konferenzen statt: 
nach der Konferenz von Monterrey/Mexiko (März 2002) 
zur Entwicklungsfinanzierung und vor derjenigen von 
Johannesburg/Südafrika (September 2002) zur nach
haltigen Entwicklung , 

wird der Bi l l iglebensmittelmarkt von einer bestimmten 
Käuferschicht in Anspruch genommen, in der Mehrzahl 
werden die Verbraucher jedoch immer qual itätsbe- , 
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wusster, denn sie wol len genau wissen, woher d ie 
Lebensmittel kommen und wie sie sich zusammen
setzen. Das Gesundheitsbewusstsein ist wesentlich stär
ker ausgeprägt als noch vor wenigen Jahren,  was aus 
den Trends zu gesunder Emährung, Wellness, und Sport 
hervorgeht. Dazu tragen n icht zuletzt die Warnungen 
und Ratsch läge der Ernährungswissenschaftier bei. 
Dank steigendem Ernährungsbewusstsein steigt auch 
der Trendt zu Health Food, mitunter auch deshalb, weil 
die Konsumenten durch Vorkommnisse wie BSE, 
Rückstände in Lebensmitteln und gentechnisch ver
änderte Lebensmittel verunsichert sind. Stress und Leis
tungsdruck hindert die Menschen aber zunehmend, sich 
Zeit für gesunde und ausgewogene Ernährung zu 
nehmen. Dies ist an dem bequemen Einkaufsverhal
ten erkennbar, das sich an dem steigenden Anteil von 
Dosen, Multipack und Leichtflaschen abzeichnet. Unter
stützung findet der Trend zu ergänzenden Nahrungs
mitteln durch entsprechende Werbung, die mit Ursa
chen- und Wirkungszusammenhängen alte Mensch
heitsträume von gestärkter Widerstandkraft, Elan und 
Gesundheit weckt. Die Konsumenten sind davon über
zeugt, mit H i lfe von derart vermarkteten Gesundheits
produkten ihre Gesundheitssünden wieder gut machen 
zu können. 

Im Rahmen der Konsumerhebung 99/00 wurde erst
mals im Zusatzprogramm das Kaufverhalten hinsicht
l ich umweltfreundlicher bzw. biologischer Produkte im 
Food-und Non-food-Bereich erfragt. Der Anteil an Haus
halten, die überwiegend Umweltprodukte al ler gefrag
ten Ausprägungen kaufen, macht kumulativ nur 9% 
aus. Der Anteil jener, die überhaupt keine Umweltpro
dukte erwerben, beträgt 1 0% .  Unterscheidet man zwi
schen Food- und Non-food-Erzeugn issen, kaufen 23% 
der Haushalte überwiegend Bionahrungsmitte l ,  im 
N ichtnahrungsmittel-Sektor wird von 11 % nach dem 
umweltfreundlichen Aspekt ausgewählt. Umgekehrt 
kaufen noch immer 1 1  % der Haushalte nie biologische 
Lebensmittel .  Insgesamt hat sich der Konsum bei 
Fleisch , Milchprodukten und Eiern in  den letzten Jah
ren durchschnittlich nicht verändert. Erfreulich ist, dass 
der Verbrauch sowohl bei Obst als auch bei Gemüse 
steigt. Das mitAbstand beliebteste Gemüse der Öster
reicher ist und bleibt die Tomate (39.000 t), gefolgt vom 
Paprika ( 1 6.000 t) und grünem Salat (22.500 t). Bei 
Frischobst l iegen mengenmäßig die Äpfel (86.700 t) 
vor den Bananen (69.400 t). Auf dem Getränkesektor 
hat das Bier in Österreich langjährige Tradition , wobei 
der Pro-Kopf-Verbrauch in den letzten Jahren sta
gniert. Neben 1 09 I Bier pro Kopf-Verbrauch 2000/01 
wurden nur 31 I Wein, 37 I Fruchtsaft, 80 I Mineral
wasser und 93 I Tee konsumiert. Nur  die Kaffeetrinker 
nehmen mit 1 72 1  Jahresverbrauch dem Bier den ersten 
Platz weg . 

Grüner Bericht 2001 

In Österreich und in Europa hat die Frage der Lebens
mittelsicherheit höchste Priorität. Mit der Österreichi
schen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicher
heit - kurz Ernährungsagentur - wird die Kontrol le der 
Lebensmittelsicherheit effizienter organisiert und somit 
auch in Zukunft ein hohes Maß an Sicherheit im 
Bereich Ernährung für Österreich gewährleistet. 

Der Rat der Landwirtschaftsminister hat die Verordnung 
zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebens
mittelsicherheit und zur Schaffung eines neuen Rah
mens für das Lebensmittel recht der EU verabschiedet. 
Diese Verordnung schafft die Grundlage für ein hohes 
Schutzniveau für die Gesundheit des Menschen und 
die Verbraucherinteressen bei Lebensmitteln unter 
besonderer Berücksichtigung der Vielfalt des Nah
rungsmittelangebotes, e inschl ießl ich trad itionel ler 
Erzeugnisse, wobei ein reibungsloses Funktionieren 
des Binnenmarktes gewährleistet wird . In der Praxis 
sol len die neuen Rechtsvorschriften zu mehr Sicher
heit in der gesamten Lebensmittelkette führen.  

Den immer höher werdenden Anforderungen der Ver
braucher in Bezug auf die Qual ität und Sicherheit bei 
Lebensmitteln sowie dem Umwelt- und Tierschutz 
werden österreichische Bauern gerecht. Die Wettbe
werbsfähigkeit der heimischen Bauern ist aber nur dann 
gesichert, wenn die Anforderungen an qual itativ hoch
wertigen Lebensmitteln auch nach der Erweiterung der 
EU in den neu h inzukommenden Staaten Mittel- und 
Osteuropas ih re Gültigkeit haben. 

Durchschnittlicher Lebensmittel- und 
Getränkeverbrauch in Österreich 2000/2001 
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Tourismus und Landwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 1 . 1 8  bis 1 . 1 9) 

Im  Jahr 2001 konnte im österreich ischen Tourismus ein 
Nächtigungszuwachs von + 1 ,3% (2000: +0,8%) erzielt 
werden. Das österreich ische Beherbergungswesen 
ist trotz beachtlicher Strukturveränderung in Richtung 
größerer Betriebe im Prinzip kleinbetrieblich struktu
riert. Im Beherbergungs- und Gaststättenwesen wur
den etwa 1 70.400 Personen (Unselbständige) beschäf
tigt (Jul i  2001 ). Weitere Fakten: 

• Gesamtumsätze im Tourismus: 1 6,5 Mrd .  Euro (+ 7,5 %); 

• Deviseneinnahmen aus dem Tourismus: 1 3,4 Mrd.Euro; 

• der Anteil der Deviseneinnahmen am nominellen BIP 
beträgt ca . 7,5 %; 

• Nächtigungen: 1 1 5, 1  Mio. (2000: 1 1 3,7), davon 83,7 Mio. 
Ausländer(+1 ,4%), 31 ,4 Mio. In länder (+0,9%); 

• Deviseneinnahmen pro Ausländernächtigung: 1 60,2 Euro. 

Die Zahl der Nächtigungen auf Bauernhöfen hat in der 
Kategorie Priva t  am Bauernhof (bis 1 0  Betten, ohne 
Ferienwohnungen ) im Jahr 2001 um -1 ,8% abge
nommen, jene der angebotenen Betten um -3,3%. Bei 
den bäuerl ichen Beherbergu ng�betrieben ist seit 
Jahren ein starker Strukturwandel hin zu Ferienwoh
nungen zu beobachten. Seit November 1 997 werden 
auch bei den Ferienwohnungen die Kategorien auf  
Ba uernhof und nicht auf  Bauernhof unterschie
den : In dieser Kategorie hat im Jahr 2001 jedoch die 
Zahl der UaB-Betten gegenüber dem Vorjahr um 0,7% 
ab-, die der UaB-Nächtigungen um 6,5% zugenommen. 
Die repräsentative Mitgliederbefragung zur Sommer
saison 2001 hat zusammenfassend ergeben, dass die 
ca . 3.400 Mitglieder bei den UaB-Landesverbänden im 
Jahr 2001 im Durchschnitt erfolgreich gewirtschaftet 
haben und sich aktiv und optimistisch für d ie kom
menden Jahre vorbereiten .  

• Zufriedenheit m i t  der Sommersaison (auf einer 5-teiligen 
Skala): 33% sehr zufrieden, 48 % zufrieden. Nur 6 % der 
M itgl ieder waren mit der Sommersaison 2001 nicht zufrie
den. 

• Stammgästeanteil : durchschnittlich 53%; 

• durchschnittliche Betriebsgröße: 12 Gästebetten, 14% der 
Mitgliedsbetriebe sind gewerblich; 

• Werbeausgaben: durchschnittlich 908,- Euro pro Jahr, dies 
entspricht etwa 72,70 Euro pro Bett/Jahr; 

• Preis: Der Durchschnittspreis für eine Übernachtung mit 
Frühstück lag bei den Mitgliedern bei 1 8 ,60 Euro pro Per
son ,  eine Ferienwohnung für 4 Personen kostete im 
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Durchschn itt 49,80 Euro pro Tag. Die Mitglieder bei den 
Landesverbänden konnten somit einen Preis erzielen, der 
etwa 1 /4 über dem Durchschnitt al ler UaB-Anbieter l iegt; 

• Umsatz: der durchschnittliche Umsatz betrug 2001 ca. 
22.377,-- Euro pro Betrieb aus dem Betriebszweig Urlaub 
am Bauernhof. Aufenthaltsdauer: durchschnittlich 8 Tage. 

• Marktpotential: Nach einer aktuellen Studie für Urlaub am 
Bauernhof am Deutschen Markt (Dt. Reiseanalyse 200 1 )  . 
interessieren sich 8,3 M i llionen Deutsche über 1 4  Jahre 
für einen Bauernhof-Urlaub in den Jahren 2001 -2003. Von 
den Marktforschern wird den Ferien auf dem Bauernhof 
ein "großes Wachstumspotential für die kommenden 
Jahre" attestiert. 

In Österreich vermieteten zum Zeitpunkt der letzten land
wirtschaftlichen Vol lerhebung im Jahr 1 999 insgesamt 
1 5 .473 bäuerliche Famil ien Zimmer oder Ferienwoh
nungen. Damit wird etwa jeder 5 . österreichischen 
Tourismusbetrieb von einer bäuerlichen Familie geführt. 
Die angebotenen ca. 1 70.000 Betten stellen ein Sie
bentel des gesamten österreich ischen Bettenangebo
tes dar (Quel le: Agrarstrukturerhebung 1 999,  Statistik 
Austria). Der bäuerlichen Vermietung kommt also 
sowohl im Tourismus als auch in der Landwirtschaft 
erhebliche wirtschaftliche Bedeutung zu. Unter Berück
sichtigung der Gäste-Tagesausgaben laut Gästebe
fragung Österreich 2000 (GBÖ 2000) resultiert ein 
Umsatz im ländlichen Raum durch die UaB-Gäste in 
der Größenordnung von 700 bis 900 Mio. Euro (= 

Summe der Gäste-Tagesausgaben). Es wird ange
nommen, dass etwa d ie Hälfte dieses Betrages auf den 
Bauernhöfen ausgegeben wird .  

Aus landwirtschaftl icher Sicht ist. die reg ionale Vertei
lung der UaB-Anbieter ideal ,  da sich d iese vor allem 
in " landwirtschaftl ichen Ungunstlagen" (v.a .  in den 
Berggebieten) befinden, während man in Regionen mit 
intensiver Agrarproduktion kaum UaB-Betriebe findet. 
Die größte Zahl der Ferienbauernhöfe findet sich in den 
Bundesländern Tirol und Salzburg,  wo der Tou rismus 
insgesamt die größte Tradition hat, das relativ größte 
Gewicht im Tourismus haben die bäuerlichen Vermie
ter in den Bundesländern Oberösterreich und Steier
mark, wo die UaB-Betriebe in bestimmten Orten mehr 
als 50% des touristischen Bettenangebotes stellen . 

Beim Angebot ist .ein langfristiger Strukturwandel deut
lich erkennbar: Die Zahl der vermieteten Zimmer (in 
der Regel mit Frühstück) nimmt ab, d ie der Ferien
wohnungen zu. Dies entspricht einerseits dem Nach
fragetrend , andererseits verringern Ferienwohnungen 
auch die Arbeitsbelastung der Bäuerin .  
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Österreich im E uropäischen Binne·nmarkt 

Zusammenfassung 
Die Europäische Un ion verzeichnete im Jahr 2001 ein 
Wirtschaftswachstum von 1 ,7%; damit lag sie erheb
lich unter dem Vorjahreswert. Erfreulich entwickelte sich 
die Arbeitslosenquote: sie sank von 8 , 1  auf 7,6 %. Die 
landwirtschaftlichen Einkommen der Arbeitskraft in der 
EU stiegen 2001 um 3,3%. Die stärkste Steigerung ver
zeichneten Dänemark (+1 2,3%), Portugal (+1 1 , 8%) und 
Österreich (+1 0,9%). Erstmals konnten sich auch 8 Bei
trittsländer an der Berechnung des landwirtschaftl ichen 
Einkommensindex betei l igen. Die Spanne der E in
kommensänderungen reichte von -1 4,4% in Slowe
nien bis hin zu +26,8% in Ungarn . 

Im ersten Halbjahr 2001 hatte Schweden die EU-Prä
sidentschaft inne und übergab sie zur Jahresmitte an 
Belgien. 2001 wurde wieder eine Reihe wichtiger Ver
ordnungen und Richtl inien, die Auswirkungen auf die 
Österreichische Landwirtschaft haben, beschlossen. Mit 
30.6.2002 endete der Auszahlungszeitraum für die Ver
gabe der Mittel aus den EU-Strukturfonds der alten Peri
ode von 1 995 - 1 999. In Österreich wurde für d iesen 
Zeitraum ein Gesamtvolumen von 1 .929 Mio. Euro aus
gegeben. Ein Vergleich der Artikel 33 Ausgaben mit den 
anderen EU-Staaten zeigt, dass Österreich h ier einen 
überproportional hohen Anteil aufweist. I nsbesondere 
beim Agrarumweltprogramm und der Ausgleichszulage 
wird d ies deutl ich. 

Der EU-Haushalt 2002 sieht Ausgaben von 95,6 Mrd .  
Euro vor. Die Agrarausgaben durch den EAGFL-Garan
tie betragen 44,5 Mrd.  Euro bzw. 46,5%. Davon sind 
rd . 1 0% für das Programm Ländliche Entwicklung vor
gesehen. 

Bei der 4. WTO-Ministerkonferenz in Doha im Novem
ber 2001 wurde nach den geSCheiterten Bemühungen 
in Seattle eine neue Verhandlungsrunde gestartet, in 
der auch das Mandat über Landwirtschaftsverhand
lungen genannt wird .  Die Verhandlungsrunde soll bis 
1 . 1 .2005 abgeschlossen sein. 

Im Rahmen der Erweiterung der EU sollen die Bei
trittsverhandlungen mit Ende 2002 zum Abschluss 

. gebracht werden, sodass ein Beitritt dieser Länder mit 
2004 möglich gemacht wird . Im Juni 2002 wurde von 
der EU-Kommission die gemeinsame Position zum 
Kapitel Landwirtschaft verabschiedet. Die wichtige 
Entscheidung über die Anwendung der Direktzahlun
gen wurde auf Herbst 2002 verschoben. 

Summary 
In 2001 , economic growth in the EU amounted to 1 .7%, 
a rate considerably lower than that of the year 2000, 
whilst, with a decrease from 8 . 1  % to 7.6 %, the unem
ployment rate showed an encouraging, positive trend . 
The real agricultural income per worker in the Euro
pean Union increased by 3.3 % during 2001 , with the 
strongest growth rates observed in Denmark (+1 2.3%), 
Portugal (+1 1 .8%) and Austria (+1 0 .9 %). Information 
avai lable from the eight Candidate Countries who 
were for the fi rst time able to participate in the calcu
lation of the indices of real agricultural income reveals 
a range of annual change in real agricultural income 
from a fal l  of 1 4.4 % in Siovenia to a rise of 26.8 % in 
Hungary. 

Sweden held the EU Presidency during the first six 
months of 2001 and passed it on to Belg ium in  mid-
2001 . In 2001 again a number of important regu lations 
and d i rectives which have impacts on Austria's 
agriculture were adopted. As of June 30, 2002 the 
payment period for the d isbursement of financial 
support from the EU Structural Funds for the old period 
of 1 995 - 1 999 ended. Austria received totally Euro 1 ,929 
mil l ion for this period of time. A comparison of the Article 
33 payments with the other EU Member States shows 
that Austria's share is d isproportionally high in this 
respect. This is visible in particular in  the case of the 
agri-environmental programme and the compensation 
payments. 

The EU budget 2002 provides for total expenditures 
of Euro 95.6 bi l l ion. The agricultural expenditures of 
the EAGGF Guarantee Section amount to Euro 44.5  
bil l ion, thus accounting for 46.2 %.  About 10  % of  the 
appropriations are earmarked for the Rural Develop
ment Programme. 

After the fai lure of the Seattle Conference, a new round 
of negotiations was launched at the Fourth WTO Mini
sterial Conference, held in Doha in November 2001 , 
which covers also the mandate for agriculture. The nego
tiations are to be completed by January 1 ,  2005. 

As far as the EU enlargement is concerned the acces
sion negotiations are to be completed by the end of 
the year 2002 to allow the accession of these coun
tri es as of 2004. In June 2002 the Commission pre
sented the EU's common position on the agriculture 
chapter. The important decision on the application of 
the direct payments was postponed to fall 2002. 
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Gesamtwirtschaft u nd Agrarsektor in der EU 
(siehe auch Tabellen 2. 1 . 1  und 2 . 1 .2) 

Nachdem die Wirtschaft in der Europäischen Union im 
Jahre 2000 mit 3 ,3% kräftig expandierte , wurde die 
Dynamik mit einem Zuwachs von nur 1 ,7% im Jahre 
2001 erheblich gedämpft. Hauptgründe hiefür waren 
die hohen Rohölpreise sowie der Konjunkturabschwung 
in den USA. Verstärkend wirkte auch der Terroranschlag 
vom 1 1 .  September. Die Folgen d ieser Entwicklung 
schlugen sich auf den Außenhandel und d ie Brutto
anlageninvestitionen nieder. Auch im Bauwesen und 
im Einzelhandel zeigten sich negative Reaktionen auf 
das schwierige wirtschaftliche Umfeld . Innerhalb der 
Europäischen Union gab es erhebliche Länderweise 
Unterschiede. Deutschland und Österreich blieben mit 
einem Wachstum von 0,6 bzw. 1 % weit unter dem 
Durchschnitt. Länder wie Frankreich und das Vereinigte 
Königreich erreichten dagegen ein Konjunkturplus von 
2%. Erfreul ich entwickelte sich 2001 der Arbeitsmarkt. 
Die Arbeitslosenquote sank in der EU von 8 , 1  auf 7 ,6%. 

Das reale landwirtschaftliche Einkommen je Arbeits
kra ft in der EU-1 5 stieg 2001 um 3 ,3% an. Das Ein
kommen ist mit Ausnahme von Luxemburg (-0,6%) in 
allen Mitgliedstaaten gestiegen.  Die stärksten Steige
rungen wurden in Dänemark (+ 1 2 , 3%) ,  Portugal 
(+ 1 1 ,8%) ,  Österre ich (+ 1 0 , 9%) und Deutschland 
(+9,9%) erzielt. Erstmals konnten sich auch acht Bei
trittsländer an der Berechnung des landwirtschaftlichen 
Einkommensindex beteil igen. Demnach änderten sich 
die landwirtschaftlichen Einkommen von - 14,4% in 
Slowenien bis hin zu einem Anstieg von 26,8% in 
Ungarn. Einkommensverbesserungen verzeichneten 
noch Tschechien (+20,5%), Estland (+1 7,2%), die Slo
wakei (+ 1 4 , 1 %) und Litauen (+1 3,6%). In Polen sind 
die Einkommen um -1 0,3% gesunken. Die zum Ein
kommen führenden Hauptpositionen veränderten sich 
in der EU 1 5  wie folgt: 

• Der reale Wert der Erzeugnisse des Wirtschaftsbereichs 
Landwirtschaft hat sich 2001 geringfügig erhöht (+0,3%). 
Dies war das Ergebnis gegensätzlicher Entwicklungen der 
tierischen und pflanzlichen Erzeugung: Durch Anstiege der 
Produktionswerte von Tieren und tierischen Erzeugnissen 
(+2, 1 %  bzw. +3,7%) wurde der Rückgang des Wertes der 
pflanzlichen Erzeugung (-1 ,5%) ausgeglichen. Der Gesamt
wert der pflanzenproduktionsspezifischen Subventionen 
fiel etwas geringer aus als im Jahr 2000 (-0,4%). 

• Im tierischen Sektor gab es 2001 trotz BSE und Maul
und Klauenseuche (MKS) günstige Preisentwicklungen ins
besondere für Schweine, Schafe und Ziegen, Geflügel und 
Milch, was insgesamt einen Anstieg des Wertes der tie
rischen Erzeugung um 2 ,7% ergab. Die Rinderprodukti
on war am stärksten von der Auswirkung der Tierseuchen 
betroffen, die realen Erzeugerpreise gaben hier um 13,3% 

nach; die Produktionsmengen sanken um 1 ,9%, während 
sich die produktspezifischen Subventionen um 1 0% erhöh
ten. Im Gegenzug kam es bei Schweinefleisch zu einem 
Anstieg der realen Erzeugerpreise im Durchschnitt der EU-
1 5  um 1 6,2%. Der Erzeugerpreis für Milch ist um 3,8% 
gestiegen. Im pflanzlichen Bereich war insbesonde
re die Entwicklung bei Getreide, Wein, Kartoffeln und Obst 
maßgeblich für' den geringeren Produktionswert. Auf 
Grund ungünstiger Witterungsbedingungen verminderte 
sich das Produktionsvolumen von Getreide insgesamt um 
7,5%. Bei  Obst fiel das Erzeugungsvolumen um rd.  2 ,9% 
geringer aus als im Vorjahr. Die Obstpreise legten aber 
deutlich zu (+8,3%). 

• Die Vorleistungen erhöhten sich gegenüber dem Jahr 
2000 geringfügig (+0,2%). Die durchschnittlichen Vorleis
tungspreise lagen um 0,9% über dem Vorjahresniveau. 
Verantwortlich hiefür waren vor allem die gestiegenen Prei
se für Futtermittel (+1 ,6%) und Düngemittel (+9,7%). Für 
den Rückgang des durchschnittlichen Vorleistungsvolu
mens (-0,6%) war insbesondere ein verminderter Einsatz 
von Düngemitteln (-6,5%) und Pflanzenschutzmitteln 
(-6,3%) ausschlaggebend. 

• Die Abschreibungen waren geringfügig höher (+0,2%), 
d ie sonstigen Produktiorisabgaben dagegen um 0,4% 
geringer als im Jahr 2000. Die sonstigen Subventionen 
nahmen beträchtlich zu (+9,7%), der landwirtschaftliche 
Arbeitseinsatz ging um 2% zurück. Dies war die niedrigste 
Abnahmerate der vergangenen zehn Jahre. 

EU-Agrareinkommen 

Reale Nettowertschöpfung je Arbeitskraft 2001 
Veränderungen zum Vorjahr - vorläufig 
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Die Halbzeitbewertung (Mid Term Review) der gemeinsamen Agrarpolitik 

Dem Auftrag des Europäischen Rates von Berlin im März 
1 999 entsprechend hat die EU-Kommission am 1 0. Jul i  
2002 mit der Mitteilung der Kommission an den Rat und 
das Europäische Parlament - Halbzeitbewertung der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (KOM(2002) 394) eine Ana
lyse und darüber hinausgehende Vorschläge zur Ände
rung verschiedener Regelungen im Bereich der Gemein
samen Marktorganisationen und der Maßnahmen für 
die Entwicklung des ländlichen Raums vorgelegt. 

Vorschläge zur Halbzeitbewertung 

Pflanzliche Erzeugnisse 
Getreide 
- Senkung des Interventionspreises um 5% und 

Kompensation wie in Agenda 2000 vorgesehen 

- Abschaffung der monatlichen Zuschläge 

- Abschaffung der Roggeninfervention 

Durum 
- Senkung des Hartweizenzuschlags für traditionelle Gebiete 

auf 250 Euro/ha 

- Abschaffung des Zuschlags für etablierte Gebiete 

- Einführung einer Vermahlungsprämie für Qualitätsdurum von 
1 5  Euro/t 

Ö/saaten (keine spezifischen Maßnahmen) 

Eiweißpflanzen 
- Zusatzzahlung von 55,57 Euro/ha für Regionen, in denen 

Eiweißpflanzen angebaut werden 

Trockenfutter 
- Ersatz der gegenwärtigen Regelung durch eine 

Einkommensbeihilfe für Landwirte 

- Verteilung eines Gesamthöchstbetrags von 1 60 Mio. Euro 
auf Basis garantierter Mengen 

- Festlegung der Prämien rechte auf Basis historischer 
Referenzperioden 

- Übergangsregelung mit reduzierter Zahlung 

Rindfleischmarktorganisation 
Prämienregelung 
- Entkoppelung sämtlicher Bestandsprämien und Ersatz durch 

eine einzige Einkommensbeihilfe pro Betrieb 

- Bemessung der Prämie auf Basis historischer 
Beihilfenrechte 

Rinderexport 
- Maßnahmen zur Verbesserung der Bedingungen und 

Kontrollen der Exporte für Lebendtiere 

Milchmarktorganisation 
Im Rahmen der Agenda 2000 wurde mit Verordnung (EG) Nr. 
1 256/1 999 ein Fortbestand der gegenwärtigen Regeln für diese 
Marktorganisation bis 2008 vereinbart. Im Artikel 3 dieser 
Verordnung verpflichtet sich der Rat, die Milchmarktordnung 
auf Basis eines Berichts der Kommission im Jahr 2003 einer 
Halbzeitbewertung mit dem Ziel eines möglichen Auslaufens 
der Quotenregelung nach 2006 vorzunehmen. Die Kommission 
legt mit der Halbzeitbewertung einen Bericht mit vier Optionen 
für die Periode 2008 bis 201 5  vor: 

- Weiterführung der Agenda 2000 

- Wiederholung des Agenda-Ansatzes mit Anhebung der 
Quote (3%) und Interventionspreissenkung (-1 5% Butter und 
-5% Magermilchpulver) 

- Einführung einer zweistufigen Quotenregelung 

- Abschaffung der Quoten 

Horizontale Verordnung (VO 1259/1999) 
über Gemeinschaftsregeln betreffend Direktzahlungen aus den GMO 

Entkoppelung der Direktbeihilfen (Decoupfing) 
- Einführung einer Einkommensbeihilfe pro Betrieb 

- Einbeziehung aller existierenden Direktzahlungen 

- Basis der Zahlung ist ein historischer Referenzbetrag 

- Die Einkommenszahlung wird von der Einhaltung von 
Umwelt-, Tierschutz-, Nahrungsmittelsicherheits- und 
Arbeitssicherheitsstandards abhängig gemacht, 

- Die Gesamtzahlung je Betrieb wird rechnerisch durch die 
vorhandenen beihilfefähigen Hektar dividiert, wodurch der 
Transfer von Teilflächen des Betriebes in diesem 
Beihilfensystem ermöglicht werden soll. 

Gross Gompliance (siehe auch Begriffsbetimmungen) 
- Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, müssen 

Mindestkriterien für Umwelt, Tierschutz, Nahrungsmittel
sicherheit und Arbeitssicherheit mit Rücksicht auf 
regionale Unterschiede gemeinschaftsweit gleich umgesetzt 
werden 

- Gross Gompliance wird als Konzept für den gesamten 
Betrieb gelten 

Betriebsbewertung (Farm Audit) 
- Es wird die Einführung einer Betriebszertifizierung für 

hauptberufliche Betriebe vorgeschlagen 

- Die Kosten für die Zertifizierung sollen durch Beihilfen im 
Rahmen der ländlichen Entwicklungsprogramme 
bezuschusst werden 

- Alle Betriebe, die mehr als 5.000 Euro pro Jahr an 
Direktzahlungen erhalten, müssen als integraler Bestandteil 
der Gross Gompliance an der Zertifizierung teilnehmen, 
darunter ist die Teilnahme freiwillig 

Umweltspezifische Flächenstilllegung 
- Einführung einer Flächenstilllegung von AckerlClld von 

mindestens 1 0  Jahren ohne Rotation 

- Voraussetzung für den Erhalt von Direktzahlungen 

- Ersatz des bestehenden Stilllegungsregimes 

- Keine Nutzung dieser Flächen für Industrie- oder 
Energiepflanzen 

Beihilfen für Energiepflanzen - Garbon Gredit 
- Die gegenwärtigen Bestimmungen für den Non-Food

Bereich sollen durch eine spezifische Beihilfe für 
Energiepflanzen ersetzt werden . . 

- Beihilfenbetrag von 45 Euro/ha beim Anbau von Energie
pflanzen unter Voraussetzung eines Anbau- u. Liefervertrags 

- Maximal garantierte Fläche ist 1 ,5 Mio. ha 

- Für die Flächenaufteilung zwischen den Mitgliedstaaten wird 
die historische Energiepflanzenfläche und die 
Verpfl ichtungen im Rahmen der EU-internen Lasten
aufteilung bei der Gen-Reduktion (Gen burden sharing) in 
Umsetzung des Kyoto-Zieles berücksichtigt. 

- Evaluierung nach 5 Jahren 
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Dynamische Modulation und Kappung 

- Einführung einer obligatorischen Modulation aller Zahlungen 
der 1 .  Säule über einem Freibetrag von 5000 Euro (bis zu 
zwei VAK), mit einer jährlichen Kürzung von 3% bis zu 
insgesamt 20%, fakultative Erhöhung des Freibetrags um 
3000 Euro je VAK. 

- Aufteilung der so eingesparten M ittel auf die M itgliedstaaten 
nach den Kriterien: Landwirtschaftliche Fläche, 
Beschäftigung in  der Landwirtschaft und Prosperität 

- Maximale Förderung je Betrieb von 300.000 Euro 

- Die durch die Kappung einbehaltenen Mittel werden zwi-
schen den Mitgliedstaaten abhängig vom Betrag, der 
jeweiliges durch die Kappung eingespart wird ,  aufgeteilt. 

Verwendung der zusätzlichen M ittel: 

- für jede im Rahmen der Verordnung zulässige Maßnahme 
der Ländl ichen Entwicklung 

- Anhebung des Niveaus der Gemeinschaftskofinanzierung 
bis auf die vorgesehenen Höchstkofinanzierungssätze 

- Finanzierung neuer Maßnahmen 

- Definition neuer Beihilfenempfänger 

Wichtige Ratsentscheidurigen 2001 
Das Entscheidungsgremium der EU für d ie Gemein
same Agrarpolitik (GAP) ist der Rat Landwirtschaft. Zur 
Vorbereitung des Rates Landwirtschaft findet wöchent
l ich eine Sitzung des Sonderausschusses Landwirt
schaft (SAL) statt. Der Rat hat die Aufgabe, die Geset
zesvorhaben,  die von der Kommission vorgeschlagen 
werden, soweit aufzubereiten ,  dass alle technischen 
Fragen geklärt sind. Für die Lösung einzelner Detai l
fragen beauftragt er die jeweils zuständ ige Ratsar
beitsgruppe mit der Vorbereitung der Vorschläge. In den 
Ratsarbeitsgruppen sitzen die Experten ,  die die Vor
schläge formal und materiell beurteilen . Der Sonder
ausschuss wiederum entscheidet, ob die Materie für 
e ine Behandlung im Rat Landwirtschaft in F rage 
kommt. Die Minister stimmen schl ießlich über den Vor
schlag der Kommission ab. Die Umsetzung erfolgt durch 
die Kommission. 

Schwedische Präsidentschaft 
. Am 1 .  Jänner 2001 übernahm die schwedische Prä

sidentschaft für die erste Hälfte 2001 den Vorsitz in der 
EU .  Gesundheitspolitische Themen mit dem Schwer
punkt BSE und MKS bestimmten in disem Zeitraum d ie 
Arbeiten im Rat Landwirtschaft. 

A llgemeines Tiermehlverfütterungs verbot für 
landwirtschaftliche Nutztiere: Dieses trat eben
so wie die obligatorische Testung aller gesunden über 
30 Monate alten Rinder, und eine Erweiterung der Liste 
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Ländliche Entwicklung 
In  der Verordnung zur Entwicklung des ländlichen Raums 
werden ein Kapitel Nahrungsmittelqualität und ein Kapi
tel Einhaltung von Standards eingefügt. Mithilfe des ersten 
neuen Kapitels sollen Qualitätsprogramme (Geographi
sche Herkunft bzw. Ursprung) gefördert werden. Aus 
dem Kapitel Einhaltung von Standards sollen den Land
wirten Anreize zur Erfül lung anspruchsvoller Standards 
im Umweltbereich, im Tierschutz und in der Nahrungs
mittelsicherheit gegeben werden . 

Anpassung bestehender Maßnahmen: 

- Einführung einer Beihilfe für besonders tiergerechte Hal
tungsmethoden im Agrarumweltprogramm 

- Anhebung der Kofinanzierungsrate beim Agrarumwelt
programm auf 85% in Ziel 1 und 60% in anderen Gebie
ten 

- Möglichkeit, im Forstkapitel Änderungen betreffend Wald
brandschutzpläne oder Klassifizierung von Risikogebieten 
einzufügen. 

der zu entfernenden Risikomaterialien am 1 .  Jänner 
2001 in  Kraft. Österreich setzte sich mit Nachdruck für 
ein dauerhaftes Tiermehlverbot ein. Darin ist verankert, 
dass die Mitgl iedstaaten die Verfütterung von verar
beiteten tierischen Proteinen an Nutztiere, die zur 
Nahrungsmittelproduktion gehalten,  gemästet oder 
gezüchtet werden ,  untersagen bzw. sicherstellen , dass 
m it tierischen Proteinen angereicherte Futtermittel 
vom Markt genommen werden.  I m  Jun i-Rat 2001 
wurde das Tiermehlverfütterungsverbot verlängert. 
Weitere Entscheidungen hängen von der Klassifizie
rung der Mitgliedstaaten nach der TSE-Verordnung (Vor
schriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimm
ter transmissibier spongiformer Enzephalopath ien), 
d ie ab 1 .  Jul i  2001 anzuwenden ist und der Umsetzung 
und Kontrolle der umfassenden Bestimmungen zur 
Bekämpfung der spongiformen Enzephalopathien, ab. 

A n derung der Gemeinsamen Marktordn ung 
(GMO) Rindfleisch : Im Jun irat konnte eine Einigung 
über Änderung der GMO Rindfleisch erzielt werden. 
Im Einzelnen wurde Folgendes beschlossen :  

• Bei der Sonderprämie für männl iche Rinder wurde eine 
Reduktion der nationalen Höchstgrenze um bis zu 20% 
für die Jahre 2002 und 2003 vereinbart. Die Quote für die 
Jahre 2002 und 2003 wird für Österreich auf 338.720 Stück 
gesenkt, was einer 20% Kürzung entspricht. In Hinblick 
auf die ursprünglich geplante Kürzung auf 280.000 Stück 
und die derzeitige aktuelle Ausnutzung der Quote von 
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260.000 Stück stellt dies für Österreich einen akzeptablen 
Kompromiss dar, da davon ausgegangen wird, dass die 
Kürzung auf die Jahre 2002 und 2003 beschränkt bleibt 
un.d ab dem Jahr 2004 die bisher geltenden Quoten wie
der in Kraft gesetzt werden. 

• Die Mitgliedstaaten können künftighin die 90-Stück-Gren
ze bei der Sonderprämie für männliche Rinder aufheben 
oder abändern, wenn sie Umwelt- und Beschäftigungs
aspekte nach objektiven Kriterien berücksichtigen. 

• Für den Kalbinnenanteil im Zusammenhang mit den Mut
terkuhprämienrechten gibt es künftig Bestimmungen, 
wonach der Mindestanteil bei 1 5% Kalbinnen und der Maxi
malanteil bei 40% liegen darf. Für Österreich gibt es auf 
Grund einer eigenen Kalbinnenquote eine eigene Rege
lung. 

• Die Interventionsmenge wurde mit einer Aufstockung für 
das Jahr 2001 von 350.000 auf 500.000 t festgelegt. 

• Bei der Besatzdichte gibt es eine etappenweise Redu
zierung auf 1 ,8 Großvieheinheiten (GVE); 2002: 1 ,9 GVE 
und 2003: 1 ,8 GVE je ha Futterfläche. 

Verb o.t von A n tibiotika in Futtermitteln: Öster
reich stellte einen Antrag auf ein umfassendes Verbot 
von Antibiotika in Futtermitte ln ,  welcher von einer 
Mehrheit von Mitgliedstaaten unterstützt wurde. Diese 
I nitiative war aus österreichischer Sicht vor al lem 
wegen des nicht auszuschließenden Risikos möglicher 
Gesundheitsgefährdung auf Grund der Entstehung 
von Kreuzresistenzen und somit aus Gründen vor
sorgl ichen Verbraucherschutzes unerlässl ich. Nach 
Ansicht der österreich ischen Delegation sollte die 
Richtl inie 70/524/EWG wie folgt geändert werden: 

• Antibiotika in Futtermitteln sollen grundsätzlich verboten 
werden. 

• Dieses Verbot soll umgehend - spätestens bis 31 . 1 2.2001 
- in der EU umgesetzt werden. 

Die Vorschläge der Europäischen Kommission zur 
Änderung der Richtl inie 70/524/EWG, die im März 
2002 veröffentlicht wurden, verbieten den Einsatz von 
Antibiotika als wachstumsfördernde Futtermittelzu
satzstoffe. Die Verwendung der verbleibenden vier Anti
biotika als Wachstumsförderer in Futtermitteln sol l bis 
Januar 2006 eingestellt werden. Mit dem Vorschlag wer
den die bestehenden Vorschriften über die Sicher
heitsbewertung und die Zulassung von Futtermittel
zusatzstoffen erheblich gestrafft. Sämtliche neuen 
Zulassungen für Zusatzstoffe werden nur noch für 
zehn Jahre erteilt. Neu ist auch die Bestimmung, dass 
die Unternehmen die positive Wirkung auf das Tier (Wirk
samkeit) und das Nichtvorhandensein von Risiken für 
die Gesundheit von Mensch und Tier und für die 
Umwelt (Sicherheit) nachweisen müssen. Die Europäi
sche Behörde für Lebensmittelsicherheit (EBLS) wird 
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für die Beurtei lung sämtl icher Futtermittelzusatzstoffe 
zuständig sein. 

Verordnung für Hygien e vorschriften für nicht 
für den menschlich en Verzehr bestimmte tie 
rische Nebenprodukte: Dazu wurde im Junirat die 
politische Einigung zum gemeinsamen Standpunkt 
des Rates und des Europäischen Parlaments (EP) ent
gegen den Stimmen Österreichs und Deutschlands 
erzielt. Gegenstand dieser Verordnung ist die völ l ige 
Neuregelung der Entsorgung und Verwertung von tie
rischen Abfällen und die Bed ingungen für alle sonsti
gen , nicht für den mensch l ichen Genuss bestimmten 
tierischen Produkte. 

In dieser VO wird u .a .  auch die Untersagung der Ver
wendung von Spültrank in der Schweinefütterung vor
geschlagen. Österreich sprach sich für die weitere Zulas
sung von Spültrank in der Schweinefütterung aus, 
sofern dieser ordnungsgemäß erh itzt wird und daher 
keine Gefahr für die Übertragung von Tierseuchen wie 
MKS oder Schweinepest darstellt. H inzu kommt, dass 
insbesondere in Staaten mit hohem Gastronomiean
teil die anderweitige Entsorgung des Spültranks eine 
schwerwiegende Umweltbelastung darstellt. 

Österreich brachte parteiübergreifend im federführen
den Umweltausschuss umfassende Abänderungsan
träge zu diesem Thema in der zweiten Lesung ein. Der 
vom EP im März 2002 angenommene Änderungsan-. 
trag in Bezug auf den Spültrank sieht eine 4-jährige Über
gangsfrist für die Verwendung von Spültrank in der 
Schweinefütterung vor. Die EK hätte dazu die genau
en Vorschriften festzulegen. Der Standpunkt des EPs 
in zweiter Lesung wurde nunmehr dem Rat übermit
telt. Der Rat kann die vorgeschlagenen Änderungen 
nur tel quel mit qual ifizierter Mehrheit annehmen, 
sofern d iese auch von der EK unterstützt werden. Auf 
Grund der Befürwortung des Spültrankverfütterungs
verbotes von 1 3  Mitgl iedstaaten ist dies n icht wahr
schein l ich , und es scheint ein Vermittlungsverfahren 
mit dem Parlament unumgänglich. Österreich setzt sich 
unter anderem auch deshalb für eine rasche Einigung 
mit dem Parlament im Rahmen des Vermittlungsver
fahrens ein ,  wei l  d ie Richtl inie 2001 /89/EG des Rates 
vom 23. Oktober 2001 über Maßnahmen der Gemein
schaft zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest 
ebenfalls das Verfütterungsverbot von Spültrank (Sau
trank) an Schweine vorsieht. Diese Richtl inie ist von 
den Mitgl iedstaaten bis zum 3 1 . 1 0.2002 umzusetzen 
und ab 1 . 1 1 .  2002 anzuwenden. Das Verbot der Ver
fütterung von Küchenabfällen g i lt al lerdings nach Maß
gabe einer evt. anders lautenden EG-Verordnung über 
tierische Nebenprodukte. 
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Ethische A spekte in der Tierh altung: Zu diesem 
Thema konnte unter der schwedischen Präsident
schaft eine politische Einigung zur Änderung der Richt
l in ie über die Mindestanforderungen zum Schutz der 
Schweine erzielt werden. 

Die Änderungen der Richtlinie 91 /630/EWG sehen vor: 

• Verbesserungen in Tei lbereichen der Schweinehaltung, wie 
z.B. das Verbot der Kastenhaltung von Muttersauen, die 
Einführung von Gruppenhaltung von Muttersauen und Fer
keln sowie die verpflichtende Verfütterung von Raufutter. 

• Verbesserung der Beschaffenheit von Liegeflächen für 
Jungsauen und Sauen: Der Perforationsanteil der bisher 
in Verwendung stehenden klassischen Spaltböden soll von 
1 8- 19% auf 1 5% herabgesetzt werden. 

• Darüber hinaus zielt die Richtlinie auch auf eine künftig 
verbesserte Ausbildung für Schweinehalter und deren Mit
arbeiter ab. 

Ä n derung der GMO für Zucker: Nach langwieri
gen Verhandlungen einigte sich der Rat im Mai auf eine 
Verlängerung der Gemeinsamen Marktordnung (GMO) 
für Zucker. Die wesentlichen Eckpunkte sind: 

• Fortbestand des Quotensystems, 

• Laufzeit der GMO für Zucker für weitere 5 Jahre bis zum 
WJ 2005/06 (Rübenernte 2005), 

• dauerhafte Senkung der EU-Gesamtquote um 1 1 5.000 t 
Weißzucker (WZ), das sind rd. 50% des strukturellen Über
schusses innerhalb der GATT-Beschränkungen; d ies 
ergibt für Österreich eine Quote von 387.326,9 t WZ 
(31 4.028,9 A-Rübe, 73.297,5 B-Rübe), das sind 2,67% 
der EU-Gesamtquote von ca . 14 ,482 Mio .t; 

• Einbeziehung der Produktionserstattung für eine Verar
beitung von 60.000 t WZ in der chemischen Industrie in 
das Selbstfinanzierungssystem, 

• Ersatzlose Abschaffung des Lagerkostenausgleichssys
tems (Lagerabgabe, Lagerkostenvergütung). 

Anlässlich des Informellen Rates in Östersund vom 8. 
bis 1 0. April 2001 erörterten die Landwirtschaftsminis
ter das Thema Lebensmittelkette 2002: sicher, nach
haltig, ethisch. 
Zusammenfassend wurden während der schwedi
schen Ratspräsidentschaft nachstehende Dossiers im 
Rat Landwirtschaft verabschiedet (Auszug): 

• Annahme der Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 404/93 über d ie gemeinsame 
Marktorganisation für Bananen; 

• Aushandlung der Garantiepreise für Rohrzucker mit 
Ursprung in den AKP-Ländern gemäß Protokoll Nr. 3 über 
AKP-Zucker in Anhang V des AKP-EG-Partnerschafts
abkommens; 
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• Annahme der Verordnung des Rates zur Eröffnung eines 
Gemeinschaftszollkontingentes für Gerste zur Malzher
stellung des KN-Codes 1 003 00; 

• Verordnung des Rates zur Genehmigung des Anbietens 
oder der Abgabe zum unmittelbaren menschlichen Ver
brauch von bestimmten eingeführten Weinen, bei denen 
angenommen werden kann ,  dass sie Gegenstand von in 
der Verordnung (EG) Nr. 1 493/1 999 nicht vorgesehenen 
önologischen Verfahren waren; 

• Annahme der Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 1 251/1 999 zur Einführung einer Stüt
zungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftli
cher Kulturpflanzen; 

• Annahme der Verordnung des Rates über die gemeinsame 
Marktorganisation für Zucke�; 

• Annahme der Verordnung des Rates zur Berichtigung der 
Verordnung (E<;7) Nr. 2201 /96 über d ie gemeinsame 
Marktorganisation für d ie Verarbeitungserzeugnisse aus 
Obst und Gemüse; 

• Schlussfolgerungen des Rates zum Aktionsplan zur Erhal
. tung der biologischen Vielfalt in der Landwirtschaft. 

Belgische Präsidentschaft 
Am 1 .  Jul i  2001 übernahm Belgien den EU-Vorsitz. Das 
Programm umfasste neben der GMO für Saatgut und 
Schafe/Ziegen , der Förderung des Anbaus von 
E iwei ßpflanzen und der Ausfuh rerstattung für 
Schlachtrinder vor al lem Themen der Lebensmittel
sicherheit, phytosanitäreAgenden sowie Tierschutz und 
Tiertransport. Im Zuge der Erweiterungsverhandlungen 
wurden im Rat Landwirtschaft auch Veterinäragenden 
wie Seuchenbekämpfung, MKS,  Hormone und Medi
kamentenrückstände behandelt. 

In tegra tion neuer Te chnologien in der L a nd
wirtschaft (GMO und Biomasseproduktion) : 
Dies war Thema des Informellen Rates vom 1 6. bis 1 8 . 
September 2001 . Von österreich ischer Seite wurde 
besonders auf die Frage der Finanzierung der For
schung im Hinblick auf Risiken und Schwierigkeiten der 
konventionellen Landwirtschaft, insbesondere aber 
der biologischen Landwirtschaft im Zusammenhang mit 
der - auch ungewollten - Verbreitung gentechnisch ver
änderter Pflanzen, die Notwendigkeit, die wirtschaftl i
che Wechselwirkung von Biomasse und fossilen Treib
stoffen zu überprüfen,  eingegangen. 

4. WTO Ministerrunde: Vom 9. bis 1 4 .  November 
fand in DOHA die 4.  WTO Ministerrunde statt. Die EU 
konnte ihr Verhandlungsmandat voll erfül len, und das 
Verhandlungsergebnis ist für die EU als Erfolg zu wer
ten (weiteres siehe Kapitel WTO-Landwirtschaft). 

Erster BSE-Fall in Österreich:  Am 6. Dezember 
2001 wurde der erste BSE-Fall in Österreich bei einem 
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70 Monate alten Rind in Niederösterreich diagnostiziert. 
Zu d iesem Zeitpunkt waren in Österreich mehr als 
222.700 Untersuchungen negativ ausgewertet worden. 
Österreich ersuchte die Kommission , geeignete Maß
nahmen gegenüber jenen Drittstaaten,  d ie gegen 
Österreich ein Importverbot von Rindern, Rindfleisch 
und Fleischprodukten sowie Zuchtrindern gesetzt 
haben, zu ergreifen, da in Österreich seit 1 .  Jänner 2001 
im  Rahmen der BSE-Überwachung d ie flächen
deckende Untersuchung aller geschlachteten Rinder 
über 30 Monate durchgeführt wird . Außerdem werden 
alle verdächtigen Tiere auch auf BSE untersucht. 

Konfere nz ü b e r  Maul- u n d  Kla u e n se uc h e  
(MKS) : Vom 1 2 .  bis 1 3 . Dezember fand eine Konfe
renz zu diesem Thema in Brüssel statt. Ziel der Kon
ferenz war es, die Erfahrungen des letzten Ausbruchs 
der Seuche in Europa zusammenzufassen und legi
stische Verbesserungen für die Zukunft zu d iskutieren. 
Die Kommission erläuterte, dass der Prävention von 
Seuchenausbrüchen durch strengere Kontrollen an den 
Drittlandgrenzen, aber auch durch Kontrol len des 
innergemeinschaftl ichen Tierverkehrs in Zukunft Prio
rität eingeräumt wird. Der verbesserten Kennzeichnung 
und Rückverfolgbarkeitvon Schafen wird künftig mehr 
Beachtung geschenkt werden. 

A n derung der GMO für Schafe und Ziegen: Die 
wichtigste Änderung ist die Neueinführung einer fixen 
Beihi lfe für Schaf- und Ziegen halter im Gegensatz zur 
vorherigen variablen Ausgleichszah lung.  Der Rat 
beschloss die Grundprämie bei Schafen und Ziegen 
mit 21 bzw. 1 6,8 Euro und eine pauschale Sonderbeihilfe 
für benachteil igte Gebiete von 7 Euro (unabhängig 
davon, ob die Halter Milcherzeuger sind oder nicht). 
Zusätzlich wurden national envelops mit einer Gesamt
summe von 72 Mio. Euro geschaffen.  Das Dossier 
wurde mit qual ifizierter Mehrheit mit den Gegenstim
men I rlands, Schwedens und Österreichs angenom
men. Österreich stimmte gegen den Vorsch lag, da in 
der Vertei lung der enve/ops nach den Prämienrechten 
eine Benachtei l igung gesehen wird. 

Anderung der GMO für Saatgut: Nach einge
henden Beratungen beschloss der Rat nachstehenden 
Kompromiss: 

• Fortführung der Beihilfensätze in unveränderter Höhe für 
d ie Wirtschaftsjahre 2002/2003 und 2003/2004, 

• Vereinheitlichung der Beihilfenprämie für alle Lolium
perenne-Sorten, 

• Einführung eines Stabilisierungsmechanismus für a l le 
unter die GMO fallenden Saatgutarten. Da im Saatgutsektor 
ein signifikanter Anstieg der eingesäten Flächen und Pro-
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duktionsmengen verzeichnet wurde, sah die Kommissi
on vor, die Gesamtproduktionsmenge auf ein gewisses 
Niveau durch Festsetzung einer garantierten Gesamt
höchstmenge und entsprechender nationaler Höchst
mengen zu stabilisieren. 

Die Berechnung der nationalen Garantiemenge erfolgt 
auf Basis einer Referenzperiode 1 996 bis 2000, wobei 
die Jahre mit dem besten und dem schlechtesten 
Ertrag herausgenommen werden. Der Zuschlag zur 
nationalen Garantiemenge beträgt 5%. Zusätzl ich wird 
für jene Mitgl iedstaaten, deren Produktion unter 800 t 
l iegt, ein Bonus von 300 t gewährt. Auf Basis dieser 
Berechnung ergibt sich für Österreich eine Produkti
onsquote von 769 t. Unter der belgischen Präsident
schaft konnten nachstehende Dossiers verabschiedet 
werden (Auszug): 

• Annahme der Richtlinie des Rates zur Änderung der 
Richtl inie 91/630/EWG über d ie Mindestanforderungen für 
den Schutz von Schweinen; 

• Annahme der Richtlinie des Rates über Maßnahmen der 
Gemeinschaft zur Bekämpfung der klassischen Schwei
nepest; 

• Annahme des Beschlusses der Rates zur Ermächtigung 
der Kommission, im Namen der EU das überarbeitete 
europäische Übereinkommen über den Schutz von Tie
ren beim internationalen Transport auszuhandeln; 

• Annahme des Gemeinsamen Standpunktes des Rates im 
Hinbl ick auf den Erlass der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht 
für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Neben
produkte; 

• Annahme des Gemeinsamen Standpunktes des Rates im 
Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinien 
90/425/EWG und 92/11 8/EWG des Rates in Bezug auf 
die Hygienevorschriften für tierische Nebenprodukte; 

• Annahme der Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2262/84 über die Sondermaß
nahmen für Olivenöl; 

• Annahme des Beschlusses des Rates über den Abschluss 
der Abkommen in Form von Briefwechseln zwischen der 
EU und Barbados etc. bis Republik Indien über die Garan
tiepreise für Rohrzucker im Lieferzeitraum 2000/2001 ;  

• Annahme der Verordnung des Rates zur Änderung der 
Anhänge I und 111 der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 zur 
Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens für die Fest
setzung von Höchstmengen für Tierarzneimittelrückstän
de in Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs; 

• Annahme der Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 2204/90 mit zusätzl ichen ,  Käse 
betreffenden Grundregeln der gemeinsamen Marktorga
nisation für Mi lch und Milcherzeugnisse. 
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Regional- u nd Strukturpol it ik 

I m  Rahmen des Maßnahmenpaketes Agenda 2000 
wurden die Rechtsgrundlagen für die EU-Struktur
fonds für die Periode 2000 - 2006 umfassend reformiert. 
Die neuen Strukturfonds-Verordnungen wurden am 21 . 
Juni 1 999 formell genehmigt. Gegenüber der Struk
turfondsperiode 1 994 - 1 999 erfolgte durch die neuen 
Verordnungen eine Reduktion der Zahl der vorrangi
gen Ziele der Strukturfonds von sechs auf drei .  Neben 
der Zielreduktion war die Bündelung der Maßnahmen 
der Ländlichen Entwicklung ein zentrales Thema der 
Reform. Im Sinne der Konferenz von Cork (November 
1 997) wurden die bisherigen flankierenden Maßnah
men zur Agrarreform, die Maßnahmen des Zieles 5a 
und die Maßnahmen des Zieles 5b, letztere soweit sie 
in der vorangegangenen Periode aus dem EAGFL-Aus
richtung kofinanziert wurden, zu einem konsistenten 
Gebäude der Politik für den ländl ichen Raum weiter
entwickelt. Das Fundament dieses Gebäudes stellt die 
Verordnung (EG) 1 257/1 999 des Rates dar, die die 
beschriebenen Maßnahmen in einer einzigen Rechts
grundlage regelt. Die Gl iederung dieser Verordnung ist 
aus der Texttabelle ersichtl ich . DasAnwendungsgebiet 
der VO (EG) 1 257/1 999 ist horizontal und damit unab
hängig von der Ausweisung von Zielgebieten. Ent
sprechend der Verordnung (EG)1 257/1 999 und der ent
sprechenden Durchführungsverordnung der Kommis
sion (VO (EG) 1 750/1 999 (nunmehr ersetzt durch die 
VO(EG) 445/2002 vom 26. Februar 2002) wurde ein 
Programmplanungsdokument mit der Bezeichnung 
Österreichisches Programm für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes erarbeitet und bei der EU-Kom
mission eingereicht. Nachdem das Programm am 27. 
Juni 2000 vom STAR-Ausschuss beschlossen worden 
war, erging die formelle Entscheidung der Kommissi
on am 21 . Ju l i  2000. 

Zusätzlich zum horizontalen Entwicklungsprogramm für 
den ländlichen Raum und den Zielgebietsprogrammen 
werden im Rahmen der EU-Struktur- und Regionalpolitik 
auch in der Periode 2000 - 2006 Gemeinschaftsinitia
tiven als Interventionsinstrument vorgesehen, wobei 
deren Anzahl von 1 3  in der Vorperiode auf nunmehr 4 
reduziert wurde. Die Gemeinschaftsinitiativen werden 
in der aktuellen Periode nach dem Monofondsprinzip 
gestaltet, d .h .  aus jeweils einem einzigen europäischen 
Strukturfonds finanziert. Die Gemeinschaftsinitiative für 
den ländlichen Raum gem. Art. 20 der Allgemeinen 
Strukturfondsverordnung (VO(EG) 1 260/1 999) wird 
nun als LEADER+ bezeichnet und aus dem EAGFL
Ausrichtung finanziert. Die Verantwortung für die natio
nale Umsetzung dieses Prog ramms obl iegt dem 
BMLFUW. 
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LEADER+ ist ein von der EU-Kommission initiiertes Pro
gramm zur Förderung von Innovationen im ländl ichen 
Raum. Wesentl iche Elemente dieser In itiative sind die 
Bevorzugung integrierter reg ionaler Entwicklungs
strategien gegenüber sektorspezifischen Aktionen, die 

. besondere Betonung des Mitwirkens der lokalen Bevöl
kerung an der gebietsbezogenen Entwicklung sowie 
die intensive Zusammenarbeit und Vernetzung der länd
lichen Gebiete. Das Österreich ische LEADER+ Pro
gramm 2000 - 2006 wurde am 26. März 2001 von der 
EU-Kommission genehmigt. Insgesamt stehen für 
Österreich bis zum Jahr 2006 öffentliche Mittel in der 
Höhe von 1 03,5 Mio.Euro zur Verfügung, wobei der Bei
trag des EAGFL-A 75,5 Mio. Euro beträgt. Die natio
nale öffentliche Beteil igung in der Höhe von 28 Mio.Euro 
wird sowohl von Bundes- als auch von Landesseite auf
gebracht. 

Die Umsetzung von LEADER+ erfolgt in ausgewähl
ten LEADER-Regionen.  Die Auswahl der Regionen 
erfolgte an hand festgelegter Kriterien unter Beurteilung 
von vorgelegten regionalen Entwicklungsplänen. In zwei 
Auswahlrunden im Juni 2001 bzw. im März 2002 wur
den insgesamt 56 LEADER-Regionen ausgewählt. 
Die Regionen umfassen 1 . 1 1 9  der insgesamt 2 .359 
österreichischen Gemeinden in acht Bundesländern . 
Die Gesamtfläche dieser Gebiete beträgt etwa 47.000 
km2 und ist Lebensraum für ca . 2 . 1 75.000 Menschen. 

Verordnung (EG) Nr. 1 257/99 des Rates über 
die Förderung der 

Entwicklung des ländlichen Raums 

Kapitel Bezeichung Artikel 

I Investitionen in landwirtschaftlichen 4 - 7 
Betrieben 

1 1  Niederlassung von Junglandwirten 8 

I I I  Berufsbildung 9 

IV Vorruhestand 1 0  - 1 2  

V Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit 1 3  - 21 
umweltspezifischen Einschränkungen 

VI Agrarumweltmaßnahmen 22 - 24 

VI I  Verbesserung der Verarbeitung und 25 - 28 
Vermarktung landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 

VI I I  Forstwirtschaft 29 - 32 

IX Förderung der Anpassung und Entwicklung 33 
von ländlichen Gebieten 

X Durchführungsbestimmungen 34 

Quelle: Europäische Kommission. 
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Der Abschluss �er EAGFL-kofinanzierten Programme 1 995 - 1 999 

Während das Österreich ische Programm für die Ent
wicklung des ländlichen Raumes nicht nur seitens Brüs
sei schon längst genehmigt ist und bereits intensiv 
umgesetzt sowie weiterentwickelt wird ,  wird im Fol
genden noch einmal auf die EAGFL-kofinanzierten Pro
gramme 1 995 - 1 999 und ihre Bedeutung für den länd
l ichen Raum eingegangen. 

Aus Anlass des abwicklungstechn ischen Abschlusses 
dieser Programme zum 30. Juni 2002 soll nun der fina
le Ausnutzungsstand dieser Interventionsformen und 
ihrer Wirkungen zusammenfassend dargestellt werden. 
Zunächst wird in Erinnerung gerufen, dass die kofi
nanzierten Programme 1 995 - 1 999 folgende 23 Detail
programme umfassten :  

• Ziel 5a Österreich indirekt (umfasste d ie  Ausgleichszulage, 
I nvestitionsförderungen, Erzeugerorganisationen und Bil
dungsmaßnahmen) 

• Ziel 5a Österreich direkt (Sektorplan) 

• Ziel 1 Programm Burgenland 

• 7 Ziel 5b-Programme 

• 8 LEADER l i-Programme 

• 5 INTERREG l i -Programme 

Während die Frist für die Mittelbindungen der Pro
gramme und damit für konkrete Projektgenehmigun
gen bereits mit 31 . Dezember 1 999 abgelaufen ist, 
musste die Umsetzung von Förderungsvorhaben und 
deren Auszahlung spätestens am 3 1 . Dezember 2001 
beendet sein .  

D ie Abgabe der  finalen Rückerstattungsanträge für die 
noch offenen EAGFL-Zahlungen seitens der Europäi
schen Kommission konnte zeitgerecht am 27. Juni 2002 
erfolgen. Damit konnten die entsprechenden Vorgaben 
der einschlägigen EU-Rechtsgrundlagen und der darin 
festgelegte Abgabestichtag 30. Juni 2002 pünktlich ein
gehalten werden. Mit dem Eintreffen der noch aus
ständigen und zwischenzeitlich seitens des Bundes und 
der Länder vorfinanzierten EAGFL-Mittel wird im Laufe 
des 2 .  Ha lbjahres 2002, spätestens jedoch zum 
31 . März 2003, zu rechnen sein. 

Auch wenn die Mittelbindungen praktisch aller Pro
gramme erfolgreich mindestens 1 00 % und bei eini
gen Programmen sogar weit über 1 00 % betrugen, konn
te eine 1 00%ige Programmausnutzung , insbesonde
re der Gemeinschaftsinitiativen und der unter Feder
führung der Länder abgewickelten Ziel 1 - und Ziel 5b
Programme,  nicht erreicht werden. Die Detailwerte der 

Ausnutzung können nachstehender Aufstellung ent
nommen werden: 

EAGFL - A- kofinanzif!.rte Programme 
1995 - 1999 in Osterreich 

Höhe der Auszahlungen 
1 . 1 . 1 995 - 3 1 . 12.2001 Aus-

in Mio. Euro nutzungs-
Programm 

öffentliche EAGFL- grad in 
Mittel Mittel % 1)  

gesamt 

Ziel 5a indirekt 1 . 1 67 306 1 0 1  

Ziel 5a -

Sektorplan 221 99 95 
Ziel 5b 439 1 66 96 

Ziel 1 74 26 98 

LEADER 11 21 1 1  90 

INTERREG 11 7 4 88 

Summe 1 .929 612 98 

1 )  gemessen am %-Satz der ausbezahlten öffentl. Mittel im 
Verhältnis zum Programmvolumen. 

Quelle: BMLFUW. 

Die Gründe für eine derartige Unterausnutzung l iegen 
insbesondere in der Tatsache, dass genehmigte För
derungsprojekte überhaupt nicht oder nur teilweise rea
l isiert wurden, was letztendl ich nur zu einer Teilaus
zahlung der noch vorgesehenen Mittel geführt hat. 

Über alle 23 Programme gerechnet, konnten EAGFL
Mittel in der Höhe von 1 1 ,3 Mio.Euro nicht ausgenutzt 
werden, was jedoch durch die Tatsache wiederum rela
tiviert wird, dass insgesamt 1 6,4 Mio.Euro nationale Mit
tel zusätzlich aufgebracht werden mussten, um die auf
gelaufenen Kursd ifferenzen vor der Einführung des 
Euro-Einheitskurses mit 1 . 1 . 1 999 auszugleichen (Kurs
verluste ). Aus d ieser Sicht könnte somit von einer ins
gesamt 1 00 %igen Programmausnutzung gesprochen 
werden. Mit anderen Worten :  Die 1 995 programmier
ten öffentlichen Mittel ,  ausgedrückt in österreichischen 
Schi l l ing (ATS), wurden in Summe gesehen auch aus
gegeben. 

Umso erfreulicher ist jedenfalls die Tatsache, dass das 
volumensmäßig weitaus größte Programm - das Ziel 
5a-Programm - indirekte Maßnahmen - mehr als zur 
Gänze ausgenutzt worden ist. Der Großteil der Aus
zah lungen entfiel dabei auf die Ausgleichszulage für 
benachteil igte Gebiete (ca. 75% der Ausgaben), der 
Rest großteils auf den Bereich I nvestitionsförderung. 
Abschließend wird festgehalten, dass Österreich seine 
Premiere als Mitgliedstaat in der Agrarstrukturförderung 
bestens bewältigt hat und auf eine erfolgreiche erste 
Förderperiode zurückblicken kann. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 29 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 29 

Die Programme zur Entwicklung des Ländl ichen Raumes in der EU 2000 - 2006 

Gemäß den Vorgaben der VO (EG) Nr. 1 257/99 hat 
jedes Mitgliedsland der EU einen oder mehrere Ent
wicklungspläne für den Ländlichen Raum erstel lt und 
seitens der EU-Kommission prüfen lassen. Primäres 
Ziel dabei ist eine verstärkte Politik zur Entwicklung des 
Ländl ichen Raums im Rahmen der Agenda 2000 auf 
nationaler und europäischer Ebene zu erzielen. I n  der 
Zeit von Juni  2000 bis Oktober 2001 hat die EU-Kom
mission 68 der von den Mitgliedstaaten eingereichte 
Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum, die 
aus dem EAGFL, Abtei lung Garantie, kofinanziert wer
den, genehmigt. D ie Umsetzungsphase ist mittlerwei
le in allen 1 5  Mitgl iedstaaten voll angelaufen.  Gleich
zeitig werden die ersten Programme auf Grund der bis
herigen Erfahrungen bereits einer Anpassung und 
Weiterentwicklung unterzogen .  

Ausgehend von einer Datenanalyse der  Finanztabel
len der genehmigten Pläne zur Entwicklung des länd
l ichen Raums sol l  der vorl iegende Beitrag e inen 
Überblick über die Struktur und die Schwerpunkte der 
ländl ichen Entwicklungsprogramme der EU-1 5 außer
halb von Ziel 1 generell und im Vergleich zum Öster
reichischen Programm bieten.  

Ziele 
Hauptziel der Programme zur ländl ichen Entwicklung 
ist die Einführung einer integrierten Politik für den Länd
l ichen Raum mit H i lfe eines einzigen Rechtsinstru
mentes, um eine größere Kohärenz zwischen der Ent
wicklung des Ländl ichen Raums und der Preis- und 
Marktpol itik im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpoli
tik (GAP) sicherzustellen . Dieser Ansatz lässt sich mit 
Unterzielen präzisieren: 

• Angemessene und stabile Einkommen für d ie Landwirte, 

• Modernisierung der landwirtschaftl ichen Betriebe und der 
Nahrungsmittelindustrie, 

• Sicherheit und Qualität der Nahrungsmittel ,  

• Berücksichtung der umweltpolitischen Herausforderun
gen insbesondere durch die Förderung einer nachhaltigen 
Landbewirtschaftung, 

• Leistungsabgeltung für naturbedingte Nachteile, 

• Schaffung alternativer Beschäftigungsmäglichkeiten zur Ein
dämmung der Abwanderung und Stärkung der wirtschaft
lichen und sozialen Struktur des Ländlichen Raums. 

Programmstrukturen 
Jeder Mitgl iedstaat hat laut Artikel 41 der VO (EG) 
1 257/1 999 selbst die geographische Ebene für die Ent
wicklungspläne festgelegt, die als die geeignetste 

angesehen wurde. Damit hat die Europäische Kom
mission einen Ausdruck der Subsidiarität gegenüber 
den Mitgliedsländern gesetzt. Aus d iesem Grund kom
men i nnerhalb von Europa untersch iedl iche Pro
grammstrukturen wie folgt zustande: 

• Horizontale Programme: Der Mitgl iedstaat legt nur ein 
Programmplanungsdokument zur Umsetzung der Maß
nahmen der EU-Komm"ission vor. Beispiele hierfür sind die 
Programme zur ländlichen Entwicklung von Frankreich, Grie
chenland, Irland, den N iederland

"
en und Österreich. 

• Regionale Programme: In diesem Fall hat ein Mit
gliedstaat mehrere Entwicklungspläne erarbeitet, die meist 
die gleichen Strukturen haben, C!ber andere Maßnahmen 
in  Anspruch nehmen. Oft decken sich d ie einzelnen Pläne 
der einzelnen Bundesländer (z.B .  Deutschland) bzw. Pro
vinzen und Regionen (wie z.B. Spanien, Italien und Eng
land). 

Liegen mehrere Pläne pro Mitgl iedstaat vor, wird dem 
Zusammenhang zwischen den einzelnen Plänen beson
deres Augenmerk geschenkt, um deren Vereinbarkeit 
und Kohärenz sicherzustellen. 

Finanzierung 
Die Kommission hat in der Entscheidung K (2000) 1 648 
fin vom 26. Juni  2000 die Mittelzuweisung"für d ie Maß� 
nahmen zur Entwicklung des Ländlichen Raums für die 
Periode 2000 - 2006 für die einzelnen M itgl iedstaaten 
festgelegt. Kofinanziert werden die Maßnahmen aus 

Mittelverteilung für die 
Ländliche Entwicklung (2000-2006) 
(EAGFL-Anteil insgesamt: 32.905,5 Mio. Euro = 1 00 %) 
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der Abtei lung Garantie des EAGFL. Die EU unterstützt 
in allen 1 5  Mitgliedstaaten die Maßnahmen im Rah
men der Programme zur Entwicklung des Ländl ichen 
Raums in der Förderperiode 2000 - 2006 mit rund 32,9  
Mrd .  Euro. H inter Frankreich ( 1 7, 1 %), Deutschland 
( 16 , 1  %), Italien (1 3,7%) und Spanien (1 0,6%) liegt Öster
reich mit 9 ,7% Antei l der EAGFL-Mittel im vorderen Mit
telfeld. Dies entspricht rund 3 ,2 Mrd .  Euro.  

Maßnahmen 
Die von der Verordnung vorgesehenen Maßnahmen 
lassen sich , ausgehend von der grundlegenden GAP
Reform im Jahre 1 992, in zwei Gruppen zusammen
fassen: 

1 . Flankierende Maßnahmen: 

- Vorruhestandregelung 

- Agrarumweltmaßnahmen 

- Benachteiligte Gebiete und Gebiete mit 
umweltspezifischen Auflagen 

- Förderung der Aufforstung. 

2 .  Maßnahmen zur Modernisierung und Diversifizierung der 
landwirtschaftlichen Betriebe (sonstige Maßnahmen): 

- Investitionen in landwirtschaftl ichen Betrieben 

- N iederlassung von Junglandwirten 

- Berufsbildung 

- Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftl icher Erzeugnisse 

- Forstwirtschaft 

- Förderung der Anpassung und Entwicklung von 
ländl ichen Gebieten ("Artikel 33"). 

Diese Aufstellung bildet die Grundgesamtheit der Maß
nahmen, aus denen die Mitgliedstaaten die für sie geeig
neten auswählen konnten.  Nur die Agrarumweltmaß
nahmen waren in allen Staaten verpfl ichtender Bestand
tei l .  Außerdem war für das notwendige Gleichgewicht 
zwischen den Fördermaßnahmen zu sorgen, um eine 
Einseitigkeit zu vermeiden. 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Antei le der 
jewei l igen Mitgl iedstaaten an den einzelnen Förde
rungsmaßnahmen und lassen auf die unterschiedlichen 
Programmschwerpunkte schl ießen.  

Flankierende Maßnahmen 
Vorruhestandregelung:  Landwirte über 55 Jahre, 
die noch nicht das Pensionsalter erreicht haben, kön
nen eine Beihilfe erhalten. Sie müssen aber mindestens 
die letzten zehn Jahre in der Landwirtschaft tätig gewe
sen sein .  Damit soll für ältere Landwirte ein ausrei-
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chendes Einkommen sichergestellt und die Ablösung 
der Landwirte bzw. die Umwidmung der Nutzflächen 
für n ichtlandwirtschaftl iche Zwecke, wie etwa für die 
Forstwirtschaft und die Schaffung von Naturschutz
gebieten, gefördert werden. 

Den größten Antei l  an der Vorruhestandregelung von 
Europa hat mit" 55,7% Griechenland . Gemeinsam mit 
Frankreich (1 8,7%) und Spanien ( 1 6 , 5%) sind 90,9% 
der Vorruhestandsreglung vergeben. Im Gegensatz 
dazu wird in den Mitgliedstaaten Belgien , Dänemark ,  
I rland, Luxemburg ,  N iederlande, Österreich , Finnland 
und Schweden die Maßnahme Vorruhestandregelung 
nicht in Anspruch genommen . 

Agrarum weltmaßnahmen:  Wenn Landwirte min
destens fünf Jahre auf ihrem Betrieb umweltverträgli
che und landschaftsschützende Erzeugungsverfah
ren anwenden, können sie eine Beih ilfe erhalten .  
Diese d ient einer umweltverträglichen Bewirtschaf
tung und einem nachhaltigen Vorgehen im Agrarumwelt
bereich , der Extensivierung der landwirtschaftlichen 
Erzeugung sowie der Erhaltung von ökologisch wert
vollen Gebieten und der Förderung der Landschafts
pflege. Bei den Agrarumweltmaßnahmen l iegt der 
Anteil von Österreich , Ital ien und Deutschland bei 
mehr als 50% der gesamteuropäischen Aufwendungen. 
Österreich l iegt hier an 2. Stel le h inter Deutschland. In  
England und in den N iederlanden haben die Agrarum
weitmaßnahmen im europäischen Schn itt eine eher 
untergeordnete Bedeutung. 

Vorruhestandsregelung 
(insgesamt 2.036,7 Mio. Euro = 1 00 %)  
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Agrarumweltmaßnahmen 
(insgesamt 20.220,4 Mio.  Euro = 1 00 %) 
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B e n a c h te ilig te G e b ie te und G e b ie te mit 
um weltspezifischen A uflagen (A usgleichszu
lage) : Die Ausgleichszulage bezweckt für d ie Land
wirtschaft in den benachteil igten Gebieten einen finan
ziellen Ausgleich für die natürlichen Benachteiligungen. 
So kann der Fortbestand der landwirtschaftl ichen 
Bodennutzung, d ie Erhaltung der Landschaft und die 
Berücksichtigung der Umwelterfordernisse sicherge
stellt werden . Die Ausgleichszulage kommt vor al lem 

NL 
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Aufforstung landw. Flächen 
(insgesamt 2.769,6 Mio. Euro = 1 00 %) 

B 

IRL 
1 5,4% 

E 
1 7,5% 

EL 
5,6% 
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Ausgleichszulage (AZ) 
(insgesamt 1 4.840,2 Mio. Euro = 1 00 %) 
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in den Ländern F innland und Frankreich vermehrt 
zum Tragen.  Im Gegensatz dazu spielt sie in Belg ien , 
Dänemark, I rland und Schweden eine untergeordne
te Rolle. 

Förderung der A ufforstung: Für die Förderung der 
Aufforstung landwirtschaftl icher Flächen, die den ört
l ichen Gegebenheiten angepasst und umweltverträg
lich sein muss, wird eine Beihi lfe gewährt. H iermit kann 

Sonstige Maßnahmen 
( Investition, Junglandwirte, Berufsbildung, Verarbeitung und 

Vermarktung, sonst. forstl. Maßnahmen, Artikel 33; 
insgesamt 2 1 .206,6 Mio. Euro = 1 00 %) 
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man lediglich die Anlegungskosten decken. Die Auf
forstung landwirtschaftl icher Flächen hat vor allem in 
Ital ien, I rland, Spanien und Portugal eine große Rele
vanz, n icht aber in den waldreichen Ländern wie Finn
land, Schweden und Österreich . 

Sonstige Maßnahmen : 
• Den größten Anteil an den Sonstigen Maßnahmen hat 

mit 33% Frankreich, gefolgt von Deutschland ( 1 9  %) und 
Italien ( 16, 1 %). Österreich liegt mit 1 .064,6 Mio. Euro knapp 
unter dem gesamteuropäischen Durchschnitt. Die Zah
lenwerte der Sonstigen Maßnahmen in Ziel 1 -Gebieten blei
ben im Sinn der eingangs gemachten Abgrenzung außer 
Ansatz. Folgende Maßnahmen sind in den Sonstigen 
Maßnahmen zusammengefasst: 

• Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben: 
Diese Maßnahme d ienen zur Verbesserung der landwirt
schaftlichen Einkommen, der Lebens-, Arbeits- und Pro
duktionsbedingungen. Es wird ein Beitrag zur Moderni
sierung und zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit land
wirtschaftlicher Betriebe geleistet. 

• Niederlassung von Junglandwirten: Mit der Förde
rung von Junglandwirten sollen die bei der Hofübernah
me verursachten Aufwendungen und Investitionen erleich
tert werden. 

• Berufsbildung: Die Förderung von Berufsbildungsmaß
nahmen trägt zur Verbesserung der beruflichen Qualifikation 
von Landwirten und anderen mit der land- und forstwirt
schaftlichen Tätigkeiten befassten Personen bei .  

• Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse: Wirtschaftlich arbei
tende Betriebe, die die Mindestanforderungen in Bezug auf 
Umwelt, Hygiene und Tierschutz erfüllen, können eine In
vestitionsbeihi lfe zur Verbesserung der Verarbeitungs
und Vermarktungsbedingungen erhalten. Damit soll u .a .  
die Wettbewerbsfähigkeit und die Wertschöpfung dieser 
Erzeugnisse, die Ausrichtung der Produktion auf die Markt
entwicklung, die Anwendung neuer Techniken sowie die 
Überwachung der Qual ität und der Hygiene verbessert wer
den. 

• Forstwirtschaft: Allen Waldbesitzern kann zur Förderung 
der nachhaltigen ·Bewirtschaftung der Wälder, zur Erhal
tung forstwirtschaftlicher Ressourcen und zur Erweite
rung der Wald·flächen eine Beih i lfe gewährt werden. Ziel 
ist die Erhaltung der wirtschaftlichen, sozialen und ökolo
gischen Funktion der Flächen in den ländlichen Gebieten. 

• Förderung der Anpassung und Entwicklung von 
ländlichen Gebieten ("Artikel 33") :  Der Artikel 33 der 
VO (EG) 1257/1 999 ist eine Weiterführung der Ziel 5b-Maß
nahmen aus der Programmperiode 1 995 - 1 999 und zielt 
auf d ie Entwicklung ländlicher Gebiete ab. Aus nachste
hender Tabelle kann man die Vielfältigkeit der auszuwählen
den Maßnahmen im Rahmen des Artikels 33 ablesen. 
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Untermaßnahmen zum Artikel 33 
(a) Bodenmelioration 

(b) Flurbereinigung 

(c) Aufbau von Vertretungs- und Betriebsführungsdiensten 
für landwirtschaftliche Betriebe 

(d) Vermarktung von landwirtschaftlichen 
Qualitätserzeugnissen 

(e) Dienstleistungseinrichtungen zur Grundversorgung für die 
ländliche Wirtschaft und Bevölkerung 

(f) Dorferneuerung und -entwicklung sowie Schutz und 
Erhaltung des ländlichen Kulturerbes 

(g) Diversifizierung der Tätigkeiten im landwirtschaftlichen 
und landwirtschaftsnahen Bereich, um zusätzliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten oder alternative 
Einkommensquellen zu schaffen 

(h) Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen 
Wasserressourcen 

(i ) Entwicklung und Verbesserung der mit der Entwicklung 
der Landwirtschaft verbundenen Infrastruktur 

(j) Förderung von Fremdenverkehrs- und 
Handwerkstätigkeiten 

(k) Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Land- und 
Forstwirtschaft, der Landschaftspflege und der 
Verbesserung des Tierschutzes 

(I) Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen 
geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspotentials 
sowie der Einführung geeigneter vorbeugender 
Instrumente 

(m ) Finanzierungstechnik 

Quelle: BMLFUW. 

Derzeit ist die Umsetzung der Länd l ichen Entwick
lungsprogramme in den Mitgliedstaaten voll im Gange. 
Die Wirkungen der Programme auf die Landwirtschaft 
und den ländl ichen Raum werden bis Ende 2003 von 
jedem Mitgl iedsland in einem Zwischenbericht (Mid
term-review) dargestellt. 

Ein vereinheitl ichtes europäisches Rahmenprogramm 
bringt positive Aspekte für die Modernisierung der 
Betriebe sowie neue Möglichkeiten zu Einkommens
verbesserungen für die Landwirte. Die Förderung einer 
nachhaltigen Landbewirtschaftung durch umweltpoli
tische Maßnahmen wie das Agrarumweltprogramm und 
die Ausgleichszulage sichert die Aufrechterhaltung der 
Bewirtschaftung in ländl ichen Gebieten .  Ob damit die 
Zukunft des ländl ichen Raums insgesamt gesichert ist, 
wird sich zeigen. 

Bemerkung: 

Das Zahlenmaterial bezieht sich auf die Finanztabellen der Mit

gliedstaaten mit Stand 3 1 . 1 2.200 1 .  Etwaige Änderungen der 

Finanztabellen seit dem 1 . 1 .  2002 sind in den Abbildungen noch 

nicht berücksichtigt worden. Die Zahlen umfassen keine Ausfinan

zierungen der Programme der vergangenen Förderperiode. 
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EU-Haushalt 
(siehe auch Tabellen 2 .2 . 1  bis 2.2.6) 

Das EU-Budget ist im Verg leich zu den einzelnen 
Etats der 1 5  Mitgliedstaaten sehr klein .  Es entspricht 
in etwa dem Volumen des österreich ischen Bundes� 
haushalts. Bezogen auf die Summe der Staatsausga
ben der 1 5  Mitgl iedstaaten macht der EU-Haushalt nur 
2,4% aus, d ieAgrarausgaben al lein ergeben nur 1 ,3%. 
Der im Zeitvergleich deutlich abnehmende, aber noch 
immer relativ hohe Anteil des Agrarbereichs am EU
Haushalt ist darauf zurückzuführen ,  dass die gemein
same Agrarpolitik die einzige wirklich gemeinsame Poli- . 
tik der Gemeinschaft mit 1 00%-iger EU-Finanzierung 
und vol ler Übertragung von nationalen Zuständigkei
ten ist. M it der Agenda 2000 sind die Agrarausgaben 
gedeckelt worden, sodass der Agrarantei l  am EU
Haushalt weiter zurückgehen wird .  

Mittelaufbringung und Haushaltsplan 2002 

Der EU-Haushalt ist im Gegensatz zu den nationalen 
Haushalten fast ausschließlich auf E igenmittel ange
wiesen. Die EU-Eigenmittelobergrenze - gemessen als 
Prozentsatz des Bruttosozialprodukts - bestimmt das 
mögl iche Volumen der Einnahmen und damit auch der 
Ausgaben der EU. In  Rahmen der Agenda 2000 wurde 
beschlossen, den bisher gültigen Eigenmittelplafonds 

33 

Budget der EU 
(in Mio. Euro) 

Jahr Total EAGFL in % . 

1 960 58,6 - 0,0 

1 965 339,0 28,7 8,5 

1 970 3 .576,4 3. 1 66,0 88,5 

1 980 1 6.454,8 1 1 .606,5 70,5 

1 990 45.608,0 28.91 9,5 63,4 

2000 92.724,4 40.345,7 43,5 

2001 93.780,0 44.483,7 47,4 

2002 95.654,8 44.480,2 46,5 

Quelle: EU-Kommission. 

von 1 ,27% des Brutto-Sozialproduktes im neuen 
Finanzplanzeitraum bis zum Jahr 2006 beizubehalten 
und daraus auch die geplanten Beitritte zu finanzieren. 
Zur Ausgabenseite haben die Staats- und Regierungs
chefs der EU-Mitgliedstaaten in Berl in  eine neue 
Finanzplanung (finanzielle Vorausschau) für die Jahre 
2000 bis 2006 vereinbart. 

Finanzierung des EU-Haushaltes 2002 

Einnahmen 

insgesamt 95.654,8 Mio. Euro (= 1 00%) 

BSP-
Eigenmittel 

42,3% 

Sonstiges - / "-
2,8% "-

Zucker-
A " 11 abgabe grarzo e 

0,7% 
1 , 1 %  

Zölle 
1 4,8% 

MwSt.
Eigenmittel 

38,3% 

1) inklusive der sonstigen Einnahmen von 2.010,6 Mio Euro 
ergeben sich die Gesamteinnahmen von 95.654,8 Mio. Euro 

Quelle: EU-Amtsblatt L29/02 
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Der EU-Haushalt wird aus vier Finanzquellen gespeist, 
die sich wie folgt zusammensetzen: 

• Mehrwertsteuer-Eigenmittel 

• BSP-Eigenmittel (vierte Einnahmequelle) 

• Agrarzölle sowie Zucker- und Isoglukoseabgabe 

• Zölle 

Dazu kommen noch die sonstigen Einnahmen wie Ver
zugszinsen und Geldbußen, Zahlungen der EU-Beam
ten aus Steuern und Sozialabgaben sowie gegebe
nenfalls Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren. 

Mit der Umsetzung des Eigenmittelbeschlusses zum 
1 . 1 .2002 ändert sich im EU-Haushalt d ie Zusammen
setzung der Eigenmitte l .  Die Bedeutung der BSP
Eigenmittel (bestimmter %-Anteil am Bruttosozialpro
dukt) wird weiter erhebl ich zu- und die der Mehrwert
steuer-Eigen mittel weiter deutlich abnehmen. Bedingt 
durch den wirtschaftl ichen Aufholprozess der wirt
schaftl ich schwächeren Mitgliedstaaten der Europäi
schen Un ion und durch d ie Neuregelung des britischen 
Beitragsrabattes dürfte sich der österreichische Beitrag 
zum EU-Haushalt weiter verringern. Betrug der Finan
zierungsanteil zum EU-Haushalt 1 995 noch 2,60% , so 
wird er im Jahr 2002 nur noch bei 2 ,32% liegen. 

Österreich hat im Jahr 2000 für die Agrar-, Struktur
und innere Politik 722 Mio. Euro mehr in die EU-Kasse 
eingezahlt als heraus bekommen. Gemesse'n an der 
nationalen Wirtschaftskraft sind Schweden und Deutsch
land die größten Geldgeber. Fünf EU-Länder bekom
men derzeit mehr Geld aus Brüssel, als sie dort ablie
fern (Span ien , Portugal ,  Griechenland, I rland und Finn
land). Die Differenz der Ein- und Auszahlungen lässt 
al lerdings nicht darauf sch l ießen, welches Land von 
der Politik der Union am meisten profitiert. Die Vortei
le etwa des Binnenmarktes schlagen sich in den natio
nalen Steuereinnahmen nieder. 

Agrarausgaben 2000 

Der Bericht über die Agrarausgaben 2000 (EAGFL, 
Abteilung Garantie) wurde von der EU-Kommission im 
November 2001 fertiggestellt. Die Gesamtausgaben für 
den Bereich EAGFL, Abteilung Garantie, beliefen sich 
2000 auf 40.345,7 Mio. Euro, das sind um 1 ,4% mehr 
als 1 999. Die Gründe dafür sind: 

• Die Ausgaben für pflanzliche Produkte sind gegenüber 
dem Vorjahr um 3,4% zurückgegangen. Insbesondere bei 
den Ackerkulturen,  wo 90% der Ausgaben als hek-
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EU-Haushaltsplan 2002 
insgesamt 95.654,8 Mio.Euro (Zahlungen) 

Struktur
maßnahmen 

33,8% 

Verwaltung 

5,4% 

Externe 
Politikbereiche 

7,8% Interne 
Politikbereiche 

6,2% 

Reserven 

0,4% 

46,5% 

Quelle: EU-Amtsblatt L29/02 Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 

Der E U-Haushaltsplan 2002 sieht Ausgaben von 
95,7 Mrd. Euro vor. Dies entspricht gegenüber dem Vor
jahr einer Steigerung von 2 ,0%.  Die Agrarausgaben 
(EAGFL Garantie) l iegen mit 44 ,5  Mrd .  Euro auf dem 
N iveau des Vorjahres. Die gegenüber dem Jahr 2001 
unverändert gebliebenen Agrarausgaben sind auf die 
im Rahmen der Agenda 2000 beschlossenen Refor
men für diesen Zeitraum zurückzuführen. So ist für die 
Jahre 2001 und 2002 eine zunächst überproportiona
le Steigerungsrate bei einem realen Ausgabenrückgang 
ab 2003 eingeplant. Der zweitgrößte Posten im EU
Budget ist der strukturpol itische Tei l ,  für den 2002 rund 
32 Mrd .  Euro vorgesehen sind . Die Ausgaben für die 
internen Politiken steigen um 5,9% und die Ausgaben 
für die externen Politiken um 1 1 ,5%. Die Verwal
tungsausgaben für al le Organe machen mit 5,2 Mrd. 
Euro 5,4% des EU-Budgets aus. 

tarbezogene Direktbeihilfen ausbezahlt werden, wurden 
weniger Mittel benötigt. Für Ölsaaten (-41 ,8%) und für Kör-

. nerleguminosen (-1 9,0%) sind die Auszahlungen, bedingt 
durch die Agenda 2000 Reformen, stark zurückgegangen, 
während für Flächenstilllegungen (+44,8%) in Folge der 
Anhebung des Flächenstilllegungssatzes auf 1 0% wieder 
mehr M ittel aufgewendet wurden. 

• Die Ausgaben für tierische Erzeugnisse sind gegen
überdem Vorjahr ebenfalls leicht zurückgegangen (-1 ,9%). 
Sowohl im Rindfleischsektor als auch bei Schaf- und Zie
genfleisch sowie bei Schweinefleisch wurden geringere 
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Mittel als im Vorjahr benötigt. Geringfügige Mehrausga
ben gab es für die Bereiche Milch sowie Eier und Geflügel. 

• Für die verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Ent
wicklung des ländlich en Raumes,  d ie mit dem 
Beschluss der Agenda 2000 als zweite Säule der EU-Agrar
politik installiert wurden, werden bereits rund 1 0% der 
gesamten Mittel des EAGFL-Garantie ausgegeben. Im Ver
g leich zu den bis zum Jahr 1 999 existierenden flankie
renden Maßnahmen ergab sich eine erhebliche MitteI
steigerung (+58%). 

• Für den Bereich Sonstige Maßnahmen (Verarbei
tungswaren, Nahrungsmittelbeihilfe, Betrugsbekämpfung, 
etc.) wurden gegenüber dem Vorjahr erheblich mehr Mit
tel benötigt. 

Bei Aufschlüsselung der A usgaben nach ihrer wirt
schaftlichen Natur entfielen 1 4% auf Ausfuhrer
stattungen und 75% auf den Bereich I nterventionen. 
Die wichtigste Interventionsart sind die Preisaus
gleichsbeih ilfen .  Darunterfallen d ie Hektarbeihilfen, 
d ie Bracheflächen , die Tierprämien, die Verarbeitungs
und Vermarktungsbeihilfen sowie die Flächenstilllegung 
und d ie Einkommensbeihi lfen. Bereits 1 1  % der Aus
gaben entfallen auf die Maßnahmen für die Entwick
lung des Ländl ichen Raums, d ie Maßnahmen im Vete
rinär- und Pflanzenschutzbereich und die Informati
onsmaßnahmen, die weder in Form von Erstattungen 
noch in Form von Interventionen übernommen werden. 

Betrachtet man die A usgaben nach Sektoren,  so 
werden 41 ,3% der Mittel fürAckerkulturen (1 999: 44,9%) 
aufgewendet, danach folgen Rindfleisch mit 1 1 ,3% 
( 1 999: 1 3 ,5%) und Milcherzeugn isse mit 6,3%. Auf 
Ol ivenöl und Zucker entfallen 5,5% bzw. 4,7% der 

Agrarausgaben (EAGFL- Garantie) 
nach Sektoren 2000 

Sonstige tierische 
Erzeugnisse 

5,4% 

Rindfleisch 
1 1 ,3% 

insgesamt 40.346 Mio. Euro 

Sonstige 
Erzeugnisse und 

Maßnahmen 

7 , 1% 
Ackerkulturen 

Milch
erzeugnisse 

6,3% 
Obst, Gemüse, 
Wein, Tabak 

8,2% 

Olivenöl 
Zucker 

5,5% 4,7% 
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Quelle: EU-Amtsblatt L29/02 Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 

EAGFL-Mittel .  Frankreich bleibt mit 22% der Gesamt
ausgaben der wichtigste Empfänger der Agrar
ausgaben (EAGFL-Garantie). Weit dah inter folgen 
Deutschland mit einem Anteil von 1 4%, Spanien mit 
1 3,5%, Italien mit 1 2,5% und das Vereinigte Königreich 
mit 1 0%. Österreich hat 2000 rund 1 Mrd.  Euro oder 
2,5% der Gesamtmittel des EAGFL-Garantie erhalten. 

Einzahlungen und Rückflüsse bei den EU-Agrarausgaben (EAGFL-Garantie) 2000 1 ) 

Mio. Euro 

1 2 .000 

8.000 

4.000 

o 
B DK 0 EL E 

1 )  Errechnung der Einzahlungen unter Zugrundelegung 
des allgemeinen Haushaltsschlüssels 

F IRL 

Quelle: Europäischer Rechnungshof, EU-Amtsblatt C 359/01 

o Einzahlungen 

D Rückflüsse 
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Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 
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WTO{GATT) - Landwirtschaft 

1 994 wurde nach dem Abschluss der Uruguay-Runde 
das Marrakesch-Abkommen unterzeichnet, mit dem die 
Welthandelsorganisation (WTO) gegründet wurde.  
Damit war" ein institutioneller Rahmen für das GATT 
geschaffen.  Die Abkommen für die einzelnen Wirt
schaftsbereiche wurden in Form von Anhängen zum 
Marrakesch-Abkommen veröffentlicht. Im Anhang 1 A 
zum Marrakesch -Abkommen ist das Abkommen über 
die Landwirtschaft enthalten. Daneben sind u.a. auch 
noch das GATT 1 994 (GATT 1 947 & Ergebnisse der 
Uruguay-Runde), das Abkommen über sanitäre und 
phytosanitäre Maßnahmen (SPS), das Abkommen 
über technische Handelshemmnisse (TBT) und das 
Übereinkommen über die handelsbezogenen geistigen 
Eigentumsrechte (TRIPS) von Bedeutung. 
Damit war erstmals auch der landwirtschaftl iche Han
del den Welthandelsregeln unterworfen .  Dem Abkom
men entsprechend waren alle bisher angewandten nicht
tarifären Maßnahmen (mengenmäßige Beschränkun
gen, E infuhrlizenzen und Abschöpfungen) in Zöl le 
(Zolläqu ivalente) umzuwandeln und d iese gemäß 
den Verpfl ichtungen zu senken. Gleichzeitig wurden 
Definitionen und Beschränkungen für interne Stüt
zungsmaßnahmen und Exportsubventionen vorge
sehen. Auch d iese Maßnahmen unterlagen - mit be
stimmten Ausnahmen - einer Senkungsverpflichtung. 
Die Vereinbarungen über i nterne Stützungen und 
Exportsubventionen des Agrarabkommens sind ver
tragliche Ausnahmen von anderen WTO - Bestim
mungen und wurden vor Gegenmaßnahmen (Aus
gleichszölle, Streitschl ichtungsverfahren) bis 31 . 1 2. 
2003 geschützt (Friedensklausel). Im  Rahmen des lang
fristigen Prozesses zur Reform der Agrarpol itiken 
wurde für das letzte Jahr der Übergangsfrist des Land
wirtschaftsabkommens, d .h .  ab 1 . 1 .2000, die Aufnahme 
weiterer Verhand lungen festgelegt. Sie sol len die 
Erfahrungen aus der Umsetzung der Uruguay-Runde 
sowie ihre Auswirkungen auf den Welthandel mit 
Agrarprodukten, die nicht handelsbezogenen Anliegen, 
die Sonderbehandlung der Entwicklungsländer und das 
Ziel der Erreichung eines fairen und marktorientierten 
landwirtschaftl ichen Systems berücksichtigen (Artikel 
20 des Landwirtschaftsabkommens). E in ähnl icher 
Auftrag besteht zum Dienstleistungsabkommen. Man 
spricht von der sogenannten bui/t-in-agenda. 

Landwirtschaftsverhandlungen 
Da bei der 3 .  WTO-Min isterkonferenz in Seattle 1 999 
die Eröffnung einer neuen Verhandlungsrunde geschei
tert war, wurde im Jahr 2000 nur mit den in der bui/t
in-agenda vorgesehenen Verhandlungen im Land
wirtschafts- und Dienstleistungsbereich begonnen. 

Grüner Bericht 2001 

Die Agrarverhandlungen werden im Rahmen von Son
dersitzungen des WTO-Ausschusses für Landwirt
schaft auf Basis des Art. 20 des WTO-Landwirt
schaftsabkommens geführt. 1 25 WTO-Mitglieder haben 
in der ersten Phase einzeln oder als Mitgl ieder einer 
Gruppe 44 Verhandlungsvorschläge und drei techni
sche Beiträge unterbreitet. Diese Phase der Bestands
aufnahme konnte in Genf in der Sondersitzung des 
WTO-Landwirtschaftskomitees vom 27.3.200 1 erfolg
reich abgeschlossen werden. Seitens der EU wurden 
ein umfassender Verhandlungsvorschlag sowie 4 Ver
handlungsvorsch läge zu E inzelthemen (Blue Box, 
Lebensmittelqual ität, Tierschutz, Exportwettbewerb) 
eingebracht. 

In der zweiten Phase wurden alle in den Verhand
lungsvorschlägen vorgebrachten Themen,  handeIs
bezogene ebenso wie n icht-handelsbezogene Fra
gen ,  aber auch die besondere und differenzierte 
Behandlung der Entwicklungsländer einer eingehen
den Prüfung unterzogen , unbeschadet der Beschlüs
se der 4. Ministerkonferenz. Auch nach Abschluss die
ser Phase im Februar 2002 blieben die Gegensätze 
der verschiedenen Gruppierungen bestehen. Auf der 
einen Seite stehen jene, die neben der Erleichterung 
des Handels auch auf nicht-handelsbezogene Anlie
gen (wie Umweltschutz, Lebensmittelsicherheit, Kon
sumenteninteressen ,  Mu ltifunktional ität, Tierschutz, 
ländl iche Entwicklung) Wert legen ,  d .s .  die EU und die 
anderen europäischen Länder, Japan,  Korea und eini
ge Entwicklungsländer. Auf der anderen Seite steht die 
Cairnsgruppe, die den landwirtschaftlichen Handel 
vol lkommen l iberalisieren und den allgemeinen WTO
Regeln unterwerfen wil l .  Die USA verfolgten bisher eine 
eigene Linie, die zwar auch sehr zur Liberalisierung ten
d ierte, sich aber zwischen d iesen beiden Positionen 
befand. In völ l igem Widerspruch zur handeIsorientier
ten Agenda, die die USA im Rahmen der WTO vorge
legt haben , steht das neue US-Landwirtschaftsgesetz 
vom Mai 2002. Dieser Schwenk in der US-Agrarpoli
tik sieht für die nächsten Jahre zum Tei l  sehr massive 
Erhöhungen der Agrarsubventionen in den USA vor und 
wird von ·den Handelspartnern , wie z.B.  auch der EU 
stark kritisiert. Die Entwicklungsländer sind daran inter
essiert, bessere Wettbewerbschancen am Weltmarkt 
zu bekommen, wobei die Probleme wie Ernährungs
sicherung oder Armutsbekämpfung ebenfalls zu behan
deln sind. 

Bei der 4. WTO-Min isterkonferenz in Doha im Novem
ber 2001 war es schl ießlich möglich , eine neue Ver
handlungsrunde zu starten.  In der Ministererklärung fin-
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det sich das Mandat über die Landwirtschaftsver
handlungen im Rahmen der Doha DevelopmentAgen
da, wie die neue Verhandlungsrunde auch genannt 
wird .  

Be i  der  Konferenz wurde ein klares Arbeitsprogramm 
ab 1 .  Jänner 2002 vereinbart, das b is  zum 1 .  Jänner 
2005 die Agrarmärkte weiter öffnen sol l ,  die marktver
zerrenden Stützungen erheblich verringern wird und eine 
bevorzugte Behandlung der Entwicklungsländer fest
schreibt. Die EU hat durchgesetzt, dass ihre Forderung 
nach Schutz der geograph ischen Ursprungsbezeich
nungen in der WTO verhandelt wird .  Die von der EU 
und Österreich geforderte Einbeziehung der nicht han
deisbezogenen Anliegen (non-trade concerns), wie etwa 
die Multifunktional ität der Landwirtschaft, Umwelt- und 
Tierschutz und Lebensmittelsicherheit, in d ie Ver
handlungen über die Landwirtschaft ist als Erfolg zu 
werten .  Es ist auch sichergestellt, dass das Doha
Arbeitsprogramm nicht die eigentlichen Verhandlungen 
vorwegnehmen darf, wie z.B. in den Fragen der Export
erstattungen, wo es gelungen ist, al le Formen der 
Exporterstattungen, also auch die Exportkredite und 
-garantien und Teile der Nahrungsmittelh ilfe der USA 
- die versteckte Exportsubventionen sind - in künftige 
Verpfl ichtungen einzubeziehen. 

Verhandlungen im Bereich Handel u nd Umwelt 
In der Min istererklärung ist ein klares und starkes 
Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung abgegeben 
worden. Als Erfolg ist auch die expl izite Aufnahme einer 
Textpassage über das Recht auf die Verfolgung bzw. 
Umsetzung nationaler Umweltbewertungen in Han
deisfragen zu werten, ebenso auch die Aufforderung 
der WTO zur weiteren Zusammenarbeit mit der UNEP 
und anderen zwischenstaatlichen Umweltorganisatio
nen, insbesondere für den Vorbereitungsprozess für 
den Johannesburg-Gipfel . Weiters ist positiv zu erwäh
nen, dass das TRIPS Abkommen im H inbl ick auf die 
entsprechenden Artikel in der Konvention über biolo
gische Vielfalt überprüft werden sol l .  

Am wichtigsten aber ist d ie  Aufnahme von Verhand
lungen im Bereich Handel und Umwelt, und zwar die 
Klärung des Verhältnisses zwischen multilateralen 
Umweltabkommen (MEA's) und WTO-Bestimmun
gen, wobei ein regelmäßiger Informationsaustausch zwi
schen den MEA-Sekretariaten und den WTO-Komitees 
vorgesehen ist, sowie die Reduktion bzw. El iminierung 
von Zöllen und Handelsbarrieren bei Umweltgütern und 
-dienstleistungen . Auch die Aufnahme von Verhand
lungen über Fischereisubventionen, die zu einer mas
siven Reduktion der weltweiten Fischbestände beige
tragen haben, ist als positiv zu werten. Das WTO Komi
tee für Handel und Umwelt wurde mit der Weiterführung 
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von Arbeiten in den Bereichen Effekte von Umwelt
maßnahmen bei Marktöffnungen, umweltrelevante 
Aspekte des TRIPS-Abkommens und umweltbezoge
ne Kennzeichnung betraut. Das Komitee soll im Rah
men der 5. Min isterkonferenz über d ie Ergebnisse 
Bericht erstatten .  Die Ergebnisse der Ministererklärung 
von Doha sind somit als erster Erfolg für die Umwelt 
zu werten, da es erstmals gelungen ist, Umweltbelange 
in das Verhandlungsmandat aufzunehmen. 

Ausbl ick 
Zur Koordin ierung der Verhandlungen wurde ein Ver
handlungskomitee (TNC) eingerichtet, das in seiner Sit
zung am 1 .2 .2002 den jewei l igen WTO-Generaldirek
tor zum Vorsitzenden des TNC gewählt und die Ver
handlungsstruktur geklärt hat. Die Verhandlungen für 
den Bereich Landwirtschaft (Dienstleistungen, geo
graphische Bezeichnung von Weinen und Spirituosen 
im Rahmen des TRIPS-Rates, die Überprüfung des 
Übereinkommens über d ie Streitbeilegung und Han
del und Umwelt) werden im Rahmen von Sondersit
zungen der jeweil igen Komitees stattfinden. Marktzu
gangsverhandlungen im N ichtagrarbereich und Ver
handlungen über WTO-Regeln werden in eigenen 
Gruppen diskutiert. 

Die Vorsitzenden für die Komitees und Verhand
lungsgruppen wurden bis zur nächsten Ministerkon
ferenz im Jahr 2003 bestellt. Die Sondersitzungen des 
Agrarkomitees wird Stuart Harbinson aus Hongkong 
und die Sondersitzungen des Komitees für Handel und 
Umwelt Oguz Demiralp aus der Türkei leiten. 

Die Fristen, die man sich gesetzt hat, sind äußerst 
knapp. Die Inhalte der weiteren Verpfl ichtungen im Land
wirtschaftsektor sollen bis zum 31 .3.2003 festgelegt wer
den, die Entwürfe der Verpfl ichtungsl isten der Mitglie
der sollen bis zur 5. Min isterkonferenz vorliegen. Dem
entsprechend hat man sich in der Sondersitzung des 
WTO-Landwirtschaftskomitees vom 26.3.2002 auch ein 
d icht gedrängtes Arbeitsprogramm vorgenommen . 
Erwähnenswert ist, dass die n icht handelsbezogenen 
Anl iegen kein eigener Diskussionspunkt sein werden, 
sondern bei der Diskussion der Themen Marktzutritt, 
Exportförderung und interne Stützungen mit zu berück
sichtigen sind . Auch die Sonderbehandlung der Ent
wicklungsländer stellt einen integralen Bestandteil aller 
Verhandlungspunkte dar. 
Die gesamte Verhandlungsrunde soll bis 1 . 1 .  2005 abge
schlossen sein ,  und zwar als Gesamtpaket, d .h .  bevor 
n icht al le Verhandlungsthemen beschlossen sind, ist 
n ichts beschlossen.  Auf Grund der Erfahrungen aus 
früheren Verhand lungsrunden ist al lerd ings zu erwar
ten ,  dass auch d iese Runde länger als geplant dau
ern wird .  
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Die Erweiteru ng der EU und die Landwi rtschaft 
(siehe auch Tabelle 3.4.2) 

Mit zehn Ländern (Estland, Litauen, Lettland, Malta, 
Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, 
Ungarn und Zypern) sollen die Verhandlungen Ende 
2002 abgeschlossen sein und damit ein Beitritt ab 2004 
möglich gemacht werden. Ende Jun i  2002 verab
schiedeten die EU Mitgl iedstaaten die gemeinsame 

Position zum Kapitel Landwirtschaft für diese Länder. 
Die gemeinsame Position enthält dazu ohne einen kon
kreten Vorschlag zu den Direktzahlungen ledigl ich 
einen auf Ratsebene vereinbarten Kompromisstext. Die 
Entscheidung über die Direktzahlungen steht im Herbst 
2002 an. 

Stand der Verhandlungen und die Gemeinsame Position der EU zum Kapitel Landwirtschaft 

Der sogenannten Road map zufolge sind nach Stand 
Juni 2002 bei den zehn genannten Ländern von den 
31 Verhandlungskapiteln je nach Land 22 bis 28 Kapi
tel vorläufig abgeschlossen; Bulgarien und Rumänien 
l iegen mit bisher 20 bzw. 1 1  abgeschlossenen Kapi
teln noch zurück. Damit scheint es möglich, die Ver
handlungen mit den am weitesten vorgeschrittenen Län
dern bis Ende 2002 abzuschließen. Bis Ende Juni 2002 
wurden die Gemeinsamen Positionen zu den Kapiteln 
Regionalpolitik, Budget, Institutionen und Landwirtschaft 
(ohne Direktzahlungen) vorgelegt. Der Europäische Rat 
kündigte in Sevilla (21 .-22. Juni 2002) an, auf seiner 
nächsten Tagung im November d ieses Jahres die Ent
scheidung über die endgültige Liste der bis dahin bei
trittsreifen Länder zu treffen. Voraussetzung dafür ist 
aber, dass die EU-Mitgl iedstaaten über die Anwendung 

der Di rektzahlungen eine E inigung erzielen. Der Bei
trittsvertrag könnte im Frühjahr 2003 unterzeich
nungsreif vorliegen. 

Bis Ende Juni 2002 sollte zum Kapitel Landwirtschaft 
eine gemeinsame Position der EU-1 5 erreicht werden. 
Die Kommission legte im Jänner 2002 erste Vor
schläge vor, wie die GAP hinsichtlich Direktzahlungen, 
Quoten, Mengenregelungen sowie der ländlichen Ent
wicklung in einer erweiterten Union umgesetzt werden 
könnte. Daraus entstand ein Bericht, der als Leitfaden 
für den Entwurf der Gemeinsamen Positionen vom April 
2002 diente, welcher für die Laeken Gruppe (das sind 
alle MOEL ohne Bulgarien und Rumänien, doch inkl .  
Zypern und Malta) vorgelegt wurde. 

EU-Erweiteru ng 
Zunahme wichtiger Kennzahlen nach dem Beitritt der neuen Mitgl iedstaaten 

Bruttoinlandsprodukt 
+5% 

Quelle: Zusammenstellung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Getreideproduktion 
+42% 

BA 
Grafik: F. Greif, S. Linder m 
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Der Vorsch lag der Kommission zu den Direktzah lun
gen löste e ine widersprüchl iche D iskussion aus.  Die 
Nettozahler der EU wie Großbritann ien ,  Schweden , 
Deutschland und die N iederlande stehen dem Vorschlag 
skeptisch bis ablehnend gegenüber. Nettoempfänger 
wie Frankreich konnten den Vorschlag weitgehend 
unterstützen .  Österreich äußerte sich positiv und unter
stützt das Model l  des Phasing-in unter der Bed ingung 
der E inha ltung des in  Berl in  vereinbarten F inanzrah
mens. Beim Rat Allgemeine Angelegenheiten ( 1 7. Jun i  
2002)  e in igten s ich d ie E U-Mitgl iedstaaten auf e inen 
textl ichen Kompromiss, der d ie Direktzahlungen als Tei l  
des Acqu is communautaire anerkennt und diese daher 
nach einer Übergangsperiode auch i n  den neuen M it
g l iedstaaten zur Anwendungen kommen müssen .  Die
ser Text ist in  den Gemei nsamen Posit ionen zum 
Kapitel Landwirtschaft vom 20. Juni  2002 enthalten. Eine 
Entscheidung über d ie Form der Di rektzah lungen steht 
jedoch noch aus .  

Die Gemeinsame Position zum Kapitel 
Landwirtschaft 

D ire ktz a h l u n g e n :  G rundsätzl ich s ind d ie  D i rekt
zah lungen "als Tei l  des Acqu is" außer Frage gestellt. 
E i ne Entscheidung über deren Anwendung wird i m  
Herbst 2002 fa l len . D e r  u rsprüngl iche Kommissions
vorschlag sieht vor, dass Direktzah lungen in  den neuen 
M itgl iedstaaten in einem Zeitraum von zehn Jahren in 
Form eines Phasing-in angewendet werden, beginnend 
mit 25% im Jahr  2004. Von 2005 bis 2007 sol l  das 
N iveau um jährl ich 5%, von 2008 bis 201 3 um 1 0% pro 
Jahr  angehoben werden ;  ab 201 3 wären in den MOEL 
somit 1 00% der (bis dah in  besch lossenen ) U nterstüt
zungen erre icht. 

P a u s c h a lsys te m :  Nach d iesem System werden 
Direktzahlungen in Form einer Flächenprämie je Hek
tar ausbezahlt .  Dieses vereinfachte Auszah lu ngsver
fahren soll d ie Anwendung von D i rektzah lungen auch 
in jenen Ländern ermögl ichen ,  d ie zum Zeitpunkt des 
Beitritts INVEKOS noch n icht vollständig funktionstüchtig 
s ind . Be i  d iesem System käme e ine  entkoppelte 
Flächenprämie in Hektarbeträgen zur  Anwendung ,  d ie 
sich aus der Summe des Beitrages der D i rektzah lun
gen (laut Standardsystem sowie nach Quoten- und Refe
renzmengen)  und unter Berücksichtigung des jewei ls 
geltenden Phasing-in-Prozentwertes erg ibt .  Berech
nungsbasis ist d ie landwirtschaftl iche N utzfläche, d ie 
am 30 .6 .2002 an  E U ROSTAT gemeldet wird .  Das 
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Pauschalsystem kann für max. fünf Jahre angewen
det werden .  

Ko m p le m e n tä rz a h l u n g e n :  I n  jenen Beitritts län
dern,  in denen schon vor dem Beitritt mit der EU ver
gle ichbare Stützungssysteme bestehen , kön nen i n  
d e r  Phasing-in-Periode degressive Komplementär
zahlungen aus nationalen Mitteln gewährt werden. Diese 
Zahlungen orientieren sich am Vorbeitrittsn iveau der 
einzelnen Produktstützungen,  berücksichtigen aber 
Direktzah lungen während des Phasing-in und würden 
so automatisch degressiv verlaufen. Eine Genehmigung 
durch d ie EU-Kommission wäre eo ipso Voraussetzung . 

Produ ktio n s q u o t e n  u n d  Mengen ve rwaltung: Als 
Referenzzeitraum wurde d ie Periode 1 995 bis 1 999 her
angezogen,  und wenn verfügbar, wurden Daten für das 
Jahr 2000 berücksichtigt. 

L ä n dlich e Entwicklung:  Die Planungsperiode für d ie 
Programme der Ländl ichen Entwicklu ng dauert fü r die 
neuen Mitg l iedstaaten von 2004 bis 2006. In d iesem 
Zeitraum soll e i n  temporäres I nstrument für ländl iche 
E ntwicklungsmaßnahmen geschaffen werden ,  das 
aus dem EAGFL-Garantie finanziert wird .  Im Zuge der 
Anpassung an d ie besondere Situation der Beitritts
länder wurden von der Kommission folgende Aus
nahmen vorgesch lagen :  

• Für d ie  neuen M itgl ieder sol len d i e  g leichen Verpfl ichtu n
gen wie beim Ausrichtungsfonds gelten und die Auszah
lung der Projektgelder u m  zwei Jahre verlängert werden 
kön n e n .  

• I n  Ziel-1 -Gebieten d e r  n e u e n  Mitgl iedstaaten k ö n n e n  sie
ben Maßnahme n  kofinanziert werd e n ;  die Kofi n a nzie
rungsrate ka n n  bis zu 80% betragen , und zwar wie in den 
bisherigen M itgl iedslä ndern für Agrar-Umweltprogramme, 
für Benachtei l igte Gebiete sowie fü r Vorru hestands- und 
Aufforstungsmaßnahmen; in  den neuen Mitgliedstaaten neu 
h inzukommen sollen Maßnahmen fü r Semisubsistenzbe
triebe, die Gründung von Erzeugergemeinschaften sowie 
technische U nterstützun g .  

• Eine weitere Anpassung d e r  Bestimmungen betrifft d i e  I nve
stitionsförderun g ,  bei der die wirtschaftl iche Tragfä h igkeit 
erst a m  Ende der Projekte nachgewiesen werden muss. 
Der landwirtschaftl iche Beratu ngsdienst ka n n  i n  das För
derungsprogra m m  einbezogen werden,  und LEADER
ä h n l iche Aktivitäten sind in  d ieser Periode ebenfal ls  för
derbar. 
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Finanzierung der Erweiterung 

Der ursprüngl ich in Berl in vereinbarte Finanzrahmen 
für die Periode 2000-2006 sah ab dem Jahr 2002 in 
der Rubrik  Erweiterung Ausgaben für 6 neue Mit
gl iedstaaten vor. Da sich die Prämissen geändert 
haben , nämlich 1 0  Beitrittsländer, Anwendung von 
Direktzahlungen und Beitritt ab 2004, hat die europäi-
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sche Kommission hinsichtlich der Finanzierung der 
Erweiterung im Jänner 2002 einen neuen Vorschlag 
vorgelegt. Die Einhaltung der Berliner Besch lüsse, die 
bis 2006 einen Finanzrahmen vorgeben, war dabei für 
die Kommission oberstes Prinzip. 

Finanzrahmen der EU für die neuen Mitgliedsstaaten 
(Rubrik 8 des EU-Haushaltsbudgets; in Mio. Euro) 

2002 2003 2004 2005 2006 

Vereinbarung des Europäischen Rates in Berlin vom März 1999 (für 6 neue Mitgliedstaaten) 

Erweiterung 6.450 9.030 1 1 .610 1 4.200 1 6.780 

Landwirtschaft 1 .600 2.030 2.450 2 .930 3 .400 

Strukturpolitische Maßnahmen 3.750 5.830 7.920 1 0.000 1 2 .080 

Interne Politikbereiche 730 760 790 820 850 

Verwaltung 370 4 1 "0 450 450 450 

Vorschlag der EU-Kommission vom Juni 2002 (für 10 neue Mitgliedstaaten, inkl. Direktzahlungen) 

Erweiterung 

Landwirtschaft 

GAP ohne Direktzahlungen 

Direktzahlungen 

Ländliche Entwicklung 

Strukturpolitische Maßnahmen 

Interne Politikbereiche 

Verwaltung 

Bewertung aus österreich ischer S icht 
Österreichs agrarpolitische Vorstel lungen im Zusam
menhang mit der Erweiterung beziehen sich auf Über
gangsregelungen, Direktzahlungen und regionale Fol
gen. Es werden grundsätzl ich mögl ichst kurze Über
gangszeiträume für die Bereiche Umwelt, Veterinär- und 
Phytosanitärwesen , Hygiene und Tierschutz ange
strebt. Eine restriktive Haltung gegenüber Ausnahmen 
in d iesen Sektoren soll Wettbewerbsverzerrungen ver
hindern; der österreich ische Standpunkt zu den Direkt
zah lungen an die neuen Mitgliedstaaten lässt sich wie 
folgt zusammenfassen: 

• Österreich erwartet, dass die Erweiterung auf der Grund
lage des Acquis communautaire erfolgt. Die Direktzahlungen 
sind ein maßgeblicher Bestandteil des Acquis, bedürfen 
aber einer behutsamen Umsetzung. Eine schrittweise Ein
führung entspricht auch den ursprüngl ichen Verhand
lungsgrundsätzen der Union und wird daher unterstützt. 

• Der Vorschlag der EK, Direktzahlungen schrittweise im Pro
zess eines Phasing-in in den Beitrittsländern einzuführen, 

1 0.794 13 .400 1 5.966 

2.048 3.596 3.933 

516 749 734 

0 1 . 1 73 1 .418 

1 .532 1 .674 1 . 781 

7.067 8. 1 50 1 0.350 

1 . 1 76 1 .096 1 .071 

503 558 6 1 2  

Quelle: EU-Kommission. 

wird als Element einer ausgewogenen Vorgangsweise 
gewertet. Dies · sollte einerseits sicherstellen, dass die 
Agrareinkommen in den Beitrittsländern stabilisiert werden 
und dass andererseits auch Umstrukturierungen, wo sie 
nötig sind, nicht verzögert werden. 

• Einige der Beitrittsländer haben GAP-ähnl iche Direktzah
lungen bereits national eingeführt. Diese werden ab dem 
Beitritt mit dem EU-Beihilfenrecht nicht mehr vereinbar sein 
und müssen im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht durch 
GAP-konforme Maßnahmen ersetzt werden. 

• Die Vorschläge der Kommission betreffend d ie vereinfachte ' 

Anwendung von Direktzahlungen und die Mögl ichkeit 
degressiver Ausgleichszahlungen aus nationalen M itteln 
werden unterstützt. 

• Den Beitrittsländern muss eine gewisse Flexibil ität zuer
kannt werden, um nationalen und regionalen Besonder
heiten gerecht werden zu können. Erforderlich ist jedoch 
Transparenz auf dem Binnenmarkt und die Verhinderung 
nationaler Alleingänge. 
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Grenzgebiete 
Die Stärkung der Wettbewerbsfäh igkeit der Grenzre
gionen ist für Österreich außerordentlich wichtig. I n  
einem Grenzlandmemorandum forderte Österreich 
zeitlich befristete zusätzl iche Maßnahmen, die durch 
eine eigene Budgetl in ie der EU dotiert werden sol len. 
Im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative INTERREG l i lA 
hat die Kommission ein gegenüber bisherigen Maß
nahmen weit höher dotiertes Sonderprogramm für die 
Grenzregionen mit den Erweiterungsländern einge
richtet, das den Willen der Gemeinschaft unterstreicht, 
die Grenzregionen in der gegenwärtig schwierigen 
Phase des Beitritts der MOEL besonders zu unter
stützen ,  damit sie dem Wettbewerb mit dem übrigen 
Europa auch tatsäch l ich gewachsen sind . Österreich 
wird dieses Programm vol l  und ganz unterstützen.  

Regionale Folgen der Erweiterung 
Mit dem EU-Beitritt von 1 995 musste die österreichi
sche Landwirtschaft einen Rückgang ihrer Beiträge zur 

Bevölkerung 
der Beitrittsländer 2001 in Mio. 
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Bruttowertschöpfung von 3,7 auf 2,6 Mrd .  Euro in Kauf 
nehmen. Zu den am stärksten betroffenen Agrarregionen 
zählten damals der Nordosten und der Südosten Öster
reichs mit einem Rückgang der Wertschöpfung auf 
gebietsweise nahezu die Hälfte. 

Mit der kommenden Erweiterung wird in den ver
schiedenen Agrarregionen, je nach deren Produkti
onsausrichtung, mit unterschied l ich starkem Druck 
se itens der n iedrigeren Produktionskosten in den 
benachbarten MOEL zu rechnen sein. Vor allem in 
Gebieten mit überwiegender Mi lch- und Fleischer
zeugung können u . U .  Wettbewerbsnachteile durch 
eine starke Produktionskostendifferenz wirksam wer
den. Dies trifft im Prinzip auch auf Getreidebaugebie
te zu. Die österreichische Agrarpolitik wird diesbezüglich 
zu erwartende Entwicklungen sorgsam beobachten und 
al le Mögl ichkeiten zur Verbesserung der Wettbe
werbsfähigkeit der betroffenen Regionen ausschöpfen. 
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EU-Erweiterung - Folgen und Strategien für die 
Landwirtschaft, Matthias SCH N E I DER ,  Österreich i
sches Institut für Wirtschaftsforschung. 

Ziele, Konzeption des Projektes 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Ausgangslage 
sowie die Chancen und Risiken der Erweiterung für d ie . 

österreichische Landwirtschaft analysiert und mögliche 
Strategien diskutiert. Die Arbeit war breit angelegt und 
wurde arbeitsteil ig realisiert. Zur Diskussion und ein
gehenden Durchleuchtung aller größeren Produkti
onszweige der heimischen Landwirtschaft wurden 
Arbeitskreise gebi ldet. Ausländ ische Experten,  insbe
sondere aus Ostmitteleuropa, wurden über Vorträge 
und internationale Workshops in d ie Diskussion ein
gebunden. Die Arbeitskreise standen unter der Leitung 
erfahrener Fachleute . 

Die Konzeption und Koord ination des gesamten Pro
jektes oblag dem WIFO. Das Institut legte die wichtigsten 
Ergebnisse der Arbeiten in zwei Bänden vor: Der Tei l  A 
enthält die Spartenanalysen, der Tei l  B eine Gesamt
schau.  Ausgewählte Ergebnisse der Studie wurden in 
den WIFO-Monatsberichten (Heft 4/2002) veröffentlicht. 
Die gesamte Arbeit ist im Internet abrufbar. 

Landwirtschaft als sensibler Bereich 
Die meisten ostmitteleuropäischen Beitrittskandida
ten sind wirtschaftl ich schwach und zugleich viel stär
ker agrarisch geprägt als Westeuropa. Die Übernah
me der Gemeinsamen Agrarpolitik bringt ihrer Land
wirtschaft Vorteile. Die Erzeuger- und Vorleistungspreise 
steigen zum Tei l ,  d ie  Förderung wird intensiviert. 
Zudem sollen die Produzenten der Beitrittsländer 
schrittweise Anspruch auf Direktzahlungen aus EU-Kas
sen erhalten.  Dies hebt die Rentabil ität der landwirt
schaftl ichen Erzeugung, die Agrareinkommen steigen, 
Investitionen werden erleichtert. Die resultierenden Pro
duktionsanreize könnten die Agrarmärkte belasten 
und die Diskussion um neue Reformen der GAP sti
mul ieren.  Werten die Beitrittsländer ihre Währungen 
im Vergleich zum Euro weiter auf, so wird dies die Unter
schiede in den Preisen, Kosten ,  E inkommen usw. zwi
schen Ost- und Westeuropa tendenziell verringern. 

Folgen der Erweiterung für die österr. Bauern 
Die Nachbarschaft zu Ost-Mitteleuropa legt es nahe, 
dass die österreichische Landwirtschaft von der Erwei
terung besonders berührt sein wird .  Hohe Produkti
onskosten wegen kleinbetrieblicher Strukturen und 
zum Tei l  schwieriger natürlicher Verhältnisse, Struk
turprobleme in der Be- und Verarbeitung, unzurei
chende horizontale Zusammenarbeit sowie ein ekla
tanter Mangel an vertikaler Kooperation zwischen den 
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Landwirten ,  den Be- und Verarbeitern und den Ver
marktern von Agrarwaren schwächen die Position der 
heimischen Bauern im internationalen Wettbewerb. 

Situation nach Produktionszweigen 
unterschiedlich 

Auf den Agrarmärkten bringt die Erweiterung Chancen 
und Risiken. Im Getreidebau muss Österreichs Land
wirtschaft mit vermehrtem Angebots- und Preisdruck 
rechnen . Den Obst- und Weinbauern dürfte die Erwei
terung mehr Vortei le als Nachteile bringen ,  im Gemü
se- und Gartenbau überwiegen hingegen die Nachteile. 
Für die Rinderhalter sind kurzfristig keine größeren 
Schwierigkeiten zu erwarten .  Mittel- und längerfristig 
laufen sie al lerdings Gefahr, Marktanteile an die all
mähl ich erstarkende Konkurrenz aus den neuen EU
Ländern zu verlieren. Die Folgen für die Mi lchbauern 
hängen pr imär vom weiteren Schicksal der EU
M i lchmarktordnung ab.  Solange das geltende 
Milchmarktreg ime m it einer straffen Angebotskontrol
le über nationale Quoten und der Interventionsrege
lung hält, wird die heimische Mi lchwirtschaft von der 
Erweiterung nur mäßig betroffen sein. Fallen diese Kern
elemente der EU-Milchmarktordnung, wäre mit Markt
anteilsverlusten zu rechnen. Den Schweine- und Geflü
gelhaltern bringt die Erweiterung kurz- und mittelfristig 
keine besonderen Probleme. Längerfristig könnten 
auch hier - wie schon bisher - Marktanteile an die Kon
kurrenten aus Westeuropa, eventuell auch aus dem 
Osten ,  verloren gehen. Die österre ichische Nah
rungsmittel industrie kann h ingegen mit  Vorteilen aus 
der Erweiterung rechnen . 

Agrarstrukturwandel könnte stimul iert werden 
Kurz- und mittelfristig dürfte die Aufnahme der Reform

staaten Ost-Mitteleuropas in die Union für die Bauern 
weniger einschneidende Folgen haben als der sein
erzeitige EU-Beitritt. Längerfristig wird sie d ie Ent
wicklung der österreich ischen Landwirtschaft al ler
d ings nachhaltiger prägen als die Mitgl iedschaft in der 
EU 1 5. Der Anpassungsdruck in der Landwirtschaft wird 
in den Grenzgebieten zu den Beitrittsländern beson
ders spürbar werden. D iese Regionen sind über
durchschnittlich agrarisch geprägt und wirtschaftl ich 
schwach. Sie könnten unter der Erweiterung vorerst 
leiden. Dies erfordert die besondere Beachtung d ie
ser Gebiete seitens der Wirtschaftspol itik. Die Folgen 
der Integration für die österreich ische Landwirtschaft 
sind in gewissen Grenzen gestaltbar. Ein gutes Ergeb
nis der Beitrittsverhandlungen und die Förderung der 
Wettbewerbskraft und Anpassungsfäh igkeit der Ag ra r
und Ernährungswirtschaft stärken die Position der hei
mischen Bauern . Wirtschaftlich und sozial aktive länd
l iche Regionen erleichtern die notwendigen Anpas
sungen in der Landwirtschaft. 
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Landwi rtschaft, U mwelt u n d  nachhaltige Entwickl u ng 

Zusammenfassung 
Das zunehmende Bewusstsein für die Folgen der Umwelt

verschmutzung und Ressourcenverschwendung findet immer 

stärker Ausdruck in strengeren und weitreichenderen Umwelt

vorschriften, Kostensteigerungen und vielfältigen Umwelt

maßnahmen. Die Integration von Umweltaspekten und der 

nachhaltigen Entwicklung in alle wesentlichen Wirtschafts

sektoren und die besondere Beachtung d ieser bei den Eva

lu ierungen weisen darauf hin,  dass auch in der EU die 
umweltpolitische Verantwortung ernst genommen wird. 

Durch die Evaluierungen von Strukturfonds- sowie Markt
ordnungsmaßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Agrar

politik sollen vor allem ökologische und soziale Auswirkun

gen dargelegt werden, welche insbesondere notwendige Pro

grammänderungen und -ausgestaltungen sowie Maßnah

menverbesserungen abstützen sol len. Auf Grund der sehr 

komplexen Beziehungen zwisch(:!n den Umweltschutzgütern 

und den dafür entwickelten Agrar-Umweltmaßnahmen sind 

gerade d ie Agrar- Umweltprogramme schwer zu evalu !eren. 

Die nachwachsenden Rohstoffe und biogenen Energieträ
ger stehen durch die Umweltveränderungen stärker im Blick

punkt der Agrarpolitik. Die Land- und Forstwirtschaft hat das 

Potential, den Bedarf an nachwachsenden Ressourcen zu 

decken. Die Rahmenbedingungen verhindern derzeit einen 

größeren Anteil an biogenen Rohstoffen. 

Die Sicherstel lung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung ist 
das vorrangige Ziel der österreichischen Forstpolitik. Als Ori

entierung zur Erreichung d ieses Ziels dient die naturnahe 

Waldwirtschaft. Wichtige Instrumente für die Umsetzung 

sind das 2001/2 novellierte Österreichische Forstgesetz, För

derungen, Maßnahmen der Wildbach- und Lawinenverbau

ung, Öffentlichkeitsarbeit sowie umfassende Monitoring

systeme. 

Der Erhaltung und Verbesserung der Biodiversität wird ver
mehrt Bedeutung beigemessen. Herausforderungen erge
ben sich insbesondere durch den schlechten Zustand der 

Schutzwälder und überhöhte Wildbestände. 

Für die Wasserwirtschaft zählen die langfristige Sicherung 

der Wasserversorgung und d ie Erhaltung der Gewässer als 

funktionsfähige Lebensräume zu den Schwerpunktaufgaben. 
Regional - besonders in intensiven Ackerbaugebieten - gibt 
es noch Belastungen durch Stickstoffverbindungen und Atra

zin im Grundwasser: Die österreichweiten Messstellen zei

gen h iebei einen leicht rückläufigen Trend in der Belastung 

des Grundwassers, sowohl messstellenbezogen als auch 

flächenbezogen. 

Summary 
The growing awareness of the consequences of environmental 

pollution and resource wasting is to an always higher degree 

reflected in more stringent and more far-reaching environ

mental regulations, in rising costs and multiple environ

mental measures. The integration of environmental aspects 

and sustainable development in all major economic sectors 

and the fact that special importance is attached to them in 

the course of the evaluations show that also in the EU the 

political responsibil ity for environmental issues is taken 
serious. 

The evaluations of structural funds and market organisation 

measures within the framework of the Common Agricultural 

Policy are in the first place intended to draw a picture of, and 

to inform about, ecological and social impacts wh ich, in 

particular, are to provide the basis of necessary programme 

modifications and designs as weil as of improvements of 

measures. Due to the very complex relationships between 

the environmental resources and the agri-environmental 

measures developed for them especially the agri-environ

mental programmes are difficult to evaluate. 

Due to changes in our environment renewable resources and 

biogenic fuels are becoming more and more the focal points 

of interest in agricultural policy. Agriculture and forestry have 

the potential to meet the demand for renewable resources. 

At the moment the framework conditions do not permit a rise 

in the share of biogenic fuels. 

Safeguarding sustainable forestry is the priority objective of 

the Austrian forestry policy. In order to meet this objective 
near-natural forestry serves as a basis for orientation. Impor

tant instruments for the implementation of this objective are 

the Austrian Forest Act (Österreichisches Forstgesetz), 

amended in 2002/02, subsidies, measures in the field of tor

rent and avalanche control ,  public relations, as weil as com

prehensive monitoring systems. 

I ncreasing importance is attached to the maintenance and 
the improvement of biodiversity. The bad state of protection 

forests as weil as excessive game populations constitute spe
cial challenges. 

As far as water management is concerned the priorities are 

the long-term maintenance of water supply and the preser
vation ofwaters as well-functioning habitats. At regional level , 

in particular in intensive arable farming areas, ground waters 

are sti l l  polluted with nitrogen compounds and atrazine. 
Sampling sites all over Austria show a downward trend in 

ground water pollution related to the sampling site as weil 

as related to the area 
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U mweltpol itische Relevanz der Eva l u ieru n g  

Meilensteine der Verankerung von 
Umweltagenden in der EU 

Das zunehmende Bewusstsein  für negative ökologi
sche, soziale und ökonomische Folgen von Umwelt
verschmutzung und Ressourcenverschwendung spie
gelt sich insgesamt in einer steigenden Anzahl von 
Umweltvorschriften wieder. Diese Entwicklung resul
tiert aus der Erkenntnis, dass die Beseitigung von 
Umweltschäden, wie etwa die Wiederaufforstung und 
Pflege von geschädigten Schutzwäldern, sowie die aus 
der Umweltverschmutzung resultierenden Gesund
heitsschädigungen in der Bevölkerung im Allgemeinen 
höhere volkswirtschaftliche Kosten verursachen als das 
Setzen von vorbeugenden Maßnahmen. 

Die umweltpolitische Verantwortung wurde erstmals 
1 987 mit der Einheitlichen Europäischen Akte im EG
Vertrag durch die Aufnahme eines eigenen Umwelt
kapitels rechtlich verankert und mit den Verträgen von 
Maastricht 1 992 und Amsterdam 1 999 weiter gestärkt. 
Mit der zentralen Forderung einer neuen Umweltpoli
t ik ,  Umweltverschmutzung und Ressourcenver
schwendung zu verh indern und nicht deren Effekte zu 
bekämpfen, erlangte der Umweltgedanke höchste poli
tische Priorität. 

Dieser Anspruch wurde im 5. Umweltaktionsprogramm, 
das 1 993 vom Rat der Europäischen Union verab
schiedet wurde, um die Nachhaltigkeit erweitert. Dar
unter versteht man eine Pol itik, die eine kontinu ierli
che ökonomische und soziale Entwicklung fördert und 
g leichzeitig Umweltverschmutzung und Ressourcen
verschwendung begrenzt bzw. verh indert. 

Im Rahmen des Gipfels von Cardiff 1 998 wurde die Inte
gration von Umweltaspekten und nachhaltiger Ent
wicklung in al le wesentlichen Wirtschaftssektoren 
beschlossen und in der Europäischen Politik verankert. 
Konkrete Vorschläge zur Umsetzung dieser Forderung 
in der Landwirtschaft erfolgten im Rahmen der schwe
d ischen Präsidentschaft 2001 in den sogenannten 
"Schlussfolgerungen" (Dok. 781 7/01 AGRI 62 ENV 1 72), 
die am Gipfel von Göteborg im Juni 2001 verabschie
det wurden.  Darin wurden, aufbauend auf den für die 
Agenda 2000 geltenden Verordnungen für d ie. land
wirtschaftliche Strukturpolitik, Vorgaben zur weiteren 
I ntegration von U mweltaspekten gemacht. Eva
lu ierungsberichte (Evalu ierungen des Länd lichen Ent
wicklungsplanes sowie der Evalu ierung der Gemein
samen Marktordnung und der Direktzahlungen), die auf 

.Agrar-Umweitindikatoren , einer besseren Nutzung vor-

handener agrarischer Datenquellen und dem Monito
ring aufbauen, sind dabei von großer Bedeutung. 

Mit d iesen Informationsquellen sollte es möglich sein, 
Aussagen über das Ausmaß und die Entwicklung der 
Implementierung von Umwelt- und Nachhaltigkeitskri
terien in der Landwirtschaft sowie aus regionalpoliti
scher Sicht im ländlichen Raum zu machen. Eva
lu ierungen spielen in diesem Prozess eine wesentli
che Rolle. 

Bedeutung der Evalu ieru
·
ng im 

pol itischen Prozess 
Das erste Evaluierungskonzept wurde im Rahmen 
der Vorgaben zu den Strukturfondsprogrammen der 
zweiten Generation 1 994 - 1 999 in die Europäische 
Landwirtschaftspolitik aufgenommen. In der dritten 
Generation der Strukturfondsprogramme im Rahmen 
der Agenda 2000 wurden Vorgaben zur Evaluierung 
in den EU-VO zur ländl ichen Entwicklung (EU-VO 
1 257/99 und EU-VO 1 750/99) sowie der Evaluierung 
der Direktzahlungen (EU-VO 1 259/99) erstmals gesetz
l ich verankert und entsprechend hoch bewertet. Mitt
lerweile ist die ländl iche Entwicklung als zweite Säule 
der Gemeinsamen Agrarpolitik ein integrierter Bestand
teil der GAP und wesentlich für die Weiterentwicklung 
des Ländlichen Raums. 

Evaluierungen sind wissenschaftl iche Verfahren zur 
systematischen Sammlung, Analyse und Bewertung von 
Informationen und Daten ,  um die ökologischen und 
sozioökonomischen Auswirkungen von I nterventions
programmen festzustel len. Sie sind keine wissen
schaftl ichen Studien, ihre Ergebnisse haben jedoch 
einen hohen praktischen Wert. Evalu ierungen finden 
zu bestimmten Zeitpunkten im Programmablauf statt 
und sollen Entscheidungen über Programmänderun
gen und -verbesserungen abstützen sowie anwendbare 
Empfeh lungen zur Ausgestaltung von neuen Pro
grammen beinhalten. Sie sollen die Zuweisung der 
Finanzmittel und die administrative Abwicklung plau
sibel darstel len. Die verwendeten methodischen Ansät
ze müssen anerkannt sein und im Evaluierungsbericht 
klar dargelegt werden. Eine Evaluierung soll auch 
durch Personen erfolgen, die an der Programment
wicklung und Abwicklung n icht betei l igt sind. 

Die Evaluierungsberichte sollen Polit iker, Verwal
tungsbehörden sowie die interessierte Öffentlichkeit 
über den Nutzen einer I nterventionsmaßnahme infor
mieren,  wobei jede Gruppe je nach I nteressenslage 
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bestimmte Themen besonders hervorgehoben haben 
wi l l .  Der Wert e iner Eva lu ierung w i rd daher u mso 
g rößer sei n ,  je mehr I nteressensgruppen die Ergeb
n isse auch m ittragen können.  Es ist folg l ich von g roßer 
Bedeutung .  dass der Bewertungsumfang .  die Eva
lu ierungsfragen und die angewandte Methodik von vorn
here in und im g rößtmög l ichen Konsens festgelegt 
werden.  

U mfangreiche wissenschaftl iche Arbeiten l iefern syste
matische Methoden und Vorgangsweisen zur Ent
wicklu ng von Eva lu ieru ngsfragen ,  Kriterien und I ndi
katoren und tragen so zur Entschärfung des Konfl i kt
potenzials im Zusammenhang mi t  der  Eva lu ierung 
bei .  Es muss damit gerechnet werden , dass d ie vor
bereiteten Arbeiten (Festlegung der Struktur u nd Orga
n isat ion der Eva lu ie rung ,  E insetzung von Arbeits
gru ppen und begleitenden Ausschüssen , Entwicklung 
der konkreten Evalu ierungsvorgaben) für eine Eva
lu ierung mindestens genau so viel Arbeit und Zeit bean
spruchen wie der eigentliche Evaluierungsprozess. Das 
bedeutet in der Praxis der Europäischen Kommission ,  
dass zum Beispiel d ie Eval u ierung e iner  landwirt
schaftl ichen Marktordnungsmaßnahme, von der E in
setzung der ersten Arbeitsgruppe zur Entwicklung der 
Eva lu ierungsvorgaben ,  ü ber die Vergabe der Eva
lu ierungsarbeit bis zur Absegnung der Evalu ierungs
ergebnisse durch diverse Begleitausschüsse bis zu zwei 
Jahren beansprucht. 

Die e inzelnen nationalen kofinanzierten Strukturför
derungsprogramme werden von den Mitgl iedstaaten 
selbst evaluiert ,  wobei von der EU-Kommission umfang
reiche methodologische Eva lu ierungsvorgaben erar
beitet werden .  D iese "Standards" sol len den Eva
lu ierungsprozess EU-weit vereinheit l ichen u nd eine 
gewisse Qual ität gewäh rleisten .  Auf Basis der natio
nalen Eva lu ierungsberichte werden von der EU-Kom
m ission Zusammenfassungen .  sogenannte Synthe
seberichte der Kommission an den Rat und das 
Europäische Parlament über die Anwendung der Struk
turmaßnahmenverordnungen, erstel l t .  D iese Berichte 
sind wesentl iche Entscheidungshi lfen für die Weiter
entwicklung der europäischen Strukturförderungspo
l i t ik .  

Evaluierung von Umweltauswirkungen landwirt-
schaftlicher Strukturförderprogramme 

Agrarumweltpolitik ist erforderlich , da der Markt den Aus
wirkungen der Landwirtschaft auf d ie U mwelt n icht 
immer Rechnung trägt. Die Frage, ob die Landwirtschaft 
einen positiven oder negativen Einfluss auf d ie U mwelt 
ausübt ,  ist deshalb n icht zuletzt von den Rahmenbe
d ingungen abhängig ,  in  denen die Landwirte w i rt
schaften müssen . Daher werden von pol it ischer Seite ,  

4 5  

entsprechend d e r  Bereitschaft d e r  Gesel lschaft, für d ie 
Vortei le einer umweltgerechten Landwirtschaft zu zah
len , geeignete I nstrumente im Rahmen der landwirt
schaft l ichen Stru ktu rpol it ik zur  Verfügung gestel l t .  
Agrarumweltmaßnahmen sol len d ie Landwirte dazu 
anregen ,  durch den Ausgleich von Einkommensverlu
sten und Kosten (M indererträge und zusätzl icher Auf
wand du rch d ie ÖPUL-Tei lnahme) i h re Produktions
verfa h ren  umweltverträg l icher zu gesta lten .  Dazu 
gehören im Wesentl ichen:  

- Red u ktion d e r  Bewirtschaftu ngsinte nsität d u rch Senkung 
ertragssteigernder Betriebsmitte l .  des Pestizideinsatzes 
sowie der Besatzdichte 

- U mwandlung von i ntensiv gen utzten Flächen - wie Acker
land oder zur S i lagegewinnung genutztes Grünland - in 
extensives Grünland 

- Pflege von ökologisch wertvollen Flächen bzw. Neuschaf
fung von Biotopverbundsystemen mittels Pflegeauflagen 
bzw. Flächen sti l l legung 

- Weiterfü h ru n g  der  herkö m m l i c h e n  u mweltgerechten 
Flächenbewirtschaftung in  Gebiete n ,  i n  denen die Gefa h r  
d e r  Aufgabe besteht (Gefahr der Marginalisierung oder des 
Brachfal lens) 

- Erhaltung von ökologisch wertvol len Kulturlandschaftsty
pen u n d  Landschaftselemente n .  

I n  Anbetracht der Vielgesta ltigkeit der  landwirtschaft
l ichen und ökologischen Bed ingungen sind d iese Maß
nahmen in Abhängigkeit von den reg ionalen Gege
ben heiten in  den einzelnen Agrarumweltprogrammen 
spezifisch zu formu l ieren und mit entsprechenden Zie
len zu untermauern . 

Besonderheiten der Evaluierung von 
Agrarumweltprogrammen 

R ä u m l i c h e  Dim e n s i o n :  Auf G rund der seh r  kom
plexen Kausal ität zwischen den Auswirku ngen unter
schiedl icher landwi rtschaft l icher Produktionsmetho
den und - intensitäten auf d ie natur- u nd umweltrele
vanten Schutzgüter  sowie der Effektivität entspre
chender Agrarumweltmaßnahmen unter sehr unter
sch iedl ichen regionalen naturräumlichen Bedingungen 
gestaltet sich d ie  Eva lu ierung der Ag rarumweltpro
gramme wesentl ich aufwendiger als bei Förderungs
programmen mit  sozioökonomischen Schwerpunkten 
wie zB. der Ausgleichszulage (zB. F ragen des E in
kommens, Beschäftigungseffekte ) .  

Zielk o n flikte und a n ta g o n is ti s c h e  Wirk u n g e n :  
Vie le  Maßnahmen von Agra r-U mweltprogrammen 
ergänzen e inander und verstärken somit  i h re Wirkun
gen . Das betrifft beisp ie lsweise Maßnahmen zum 
Schutz des Bodens und der Wasserqual ität, d ie auf der 
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Änderung von Bodennutzung und der Verringerung des 
Produktionsmitteleinsatzes aufbauen. 

Daneben gibt es jedoch auch Situationen ,  in denen eine 
bestimmte Maßnahme völ l ig antagonistische Auswir
kungen auf die Umwelt auslöst, wie ein Beispiel aus 
dem ÖPUL zeigt: Begrünungsmaßnahmen in Wein
baugebieten ,  d ie  d ie Bodenerosion verm indern,  
beschränken und beschneiden gleichzeitig den Lebens
raum eines für Weinbaugebiete typischen ,  jedoch 
bereits selten gewordenen Vogels. Solche antagoni
stische Wirkungen wie hier zwischen dem Ziel der Ver
hinderung von Bodenerosion und Aufrechterhaltung, 
bzw. Verbesserung der Artenvielfalt sind typisch für 
Agrarumweltprogramme. Zielkonflikte wie diese wer
den im Rahmen von Evaluierungen konkret beschrie
ben und analysiert. Die Ergebnisse daraus sollen hel
fen ,  die Maßnahmen zu verfeinern und solche Ziel
konflikte zu entschärfen.  

Mitnahmeeffekte : Österreichs Landwirtschaft ist im 
Verg leich zu vielen anderen europäischen Ländern 
kleinstrukturiert. Auf Grund des hohen Antei ls an 
benachteil igten Gebieten ist der Anteil extensiv bewirt
schafteter Flächen daher relativ groß, und die E in
kommen für die landwirtschaftl iche Produktion sind ver
gleichbar gering. Entsprechend sind in vielen Gebie
ten Österreichs Umweltbelastungen, die eine Intensi
vierung mit sich gebracht hätten,  gering. Die Beibe
haltung extensiver Bewirtschaftungsmethoden unter
stützt das in der europäischen Umweltpolitik angestrebte 
Ziel der Vermeidung von Umweltbelastungen durch die 
Landwirtschaft (Vorsorgeprinzip) und stellt somit eine 
Umweltleistung und keine Subvention bzw. keinen 
Mitnahmeeffekt dar. 

Der Ansatz des Mitnahmeeffekts, wie er im Rahmen 
von Evaluierungen definiert wurde,  ist daher zur Beur
tei lung der Programmeffizienz des ÖPUL problema
tisch : Würde man nämlich den Verzicht auf Intensi
vierung n icht als Leistung qual ifizieren, hätte der bio
logisch wirtschaftende Betrieb, der bereits 1 927 nach 
den damals bereits entwickelten Prinzipien auf die Bio
logische Wirtschaftsweise umgestellt und seit damals 
die Umwelt gepflegt hat, keinen Prämienanspruch. Ein 
Betrieb hingegen, der al le wirtschaftl ichen Chancen der 
intensiven Produktion genutzt hat, kann den Verzicht 
auf intensive - und damit eventuel l  umweltbelastende 
- Produktion voll geltend machen . Die Beantwortung 
dieser Evaluierungsfrage wird daher in der Evaluierung 
des Ländl ichen Entwicklungsplans entsprechenden 
Raum erhalten.  

Grüner Bericht 2001 

Sch wellen werte: Ein konkreter Zustand eines Schutz
gutes lässt sich mittels Darstellung der Ist-Situation zwar 
detai l l iert beschreiben , der Trend bzw. die Entwicklung 
des entsprechenden I ndikators zur Bewertung der 
Effektivität der angewendeten Maßnahmen aber nur 
durch die Überprüfung mittels Schwellen- und Refe
renzwerten in der Entwicklung beurteilen . Gerade sol
che Bezugsl in ien sind für viele Agrar-Umweltthemen 
sehr schwer festzulegen .  Agrarumweltprogramme 
haben in der EU erst e ine kurze Geschichte, wogegen 
die Erreichung agrarökologischer Ziele ein langan
dauernder Prozess ist, der außerdem von zahl reichen 
externen Faktoren (zB. Marktpreise, Ausbildung, Werte 
und Absichten,  technologischer Fortschritt, Wechsel
wirkungen zu anderen Politikbereichen der GAP) ent
scheidend beeinflusst wird. Die Festlegung von Bezugs
l in ien, wie zB. Angaben zur Bodenerosion, zur chemi
schen und physikal ischen Bodenbeschaffenheit, zur 
Wasserqual ität, Entwicklung von Landschaften,  Biodi
versität, etc. ausschließlich auf die Laufzeit der Pro
grammperiode wird daher oft keine wesentl ichen aus
sagekräftigen Evaluierungsergebnisse bringen. H ier wird 
im Sinne der Verfügbarkeit längerer Zeitreihen auf die 
erste Programmperiode des ÖPUL zurückgegriffen 
werden müssen. 

Ausblick 
In der Programmperiode 1 994 - 1 999 wurde das öster
reichische Agrarumweltprogramm ÖPUL erstmals eva
luiert. Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen d ie
ser Bewertungen erhöhten den Informationsstand über 
die Erfordernisse an ein Agrarumweltprogramm in 
Österreich . Die Ergebn isse d ienten der Programm
verbesserung und fanden E ingang in die Program
mierung des ÖPUL 2000. Die Evaluierungsberichte wur
den der Europäischen Kommission zur Verfügung 
gestellt und in einen gesamteuropäischen Synthese
bericht integriert, der die insgesamt positiven Wirkun
gen von Agrarumweltprogrammen belegte und dem 
Europäischen Parlament und dem Europäischen Rech
nungshof als Diskussionsbasis für die Weiterentwick
lung d ieser Strukturmaßnahme diente. 

Die Evaluierung der verschiedenen Instrumente der 
GAP ist auch eine wesentl iche Voraussetzung für die 
Optimierung agrarischer Förderungsinstrumente, um 
den zukünftigen budgetären Herausforderungen der EU
Erweiterung gewachsen zu sein und die finanzielle Soli
darität der Steuerzahler mit den Bauern langfristig zu 
sichern. Die Halbzeitbewertung 2003 wird der EU und 
den Mitgl iedsländern wertvolle Entscheidungsgrund
lagen für eine Weiterentwicklung der gesamten GAP, 
der VO 1 257/99 sowie auch der Agrarumweltpro
gramme l iefern. 
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Landwirtschaft und biologische Vielfa lt 

Naturschutz und damit auch der Schutz der Arten in 
ihrer "natürlichen Umwelt" ist in Österreich Aufgabe der 
Bundesländer. Das Lebensmin isterium hat es sich 
aber zur Aufgabe gemacht, Pilotprojekte mit bundes
weiter und natürlich auch EU-weiter Bedeutung zu ini
tiieren und zu unterstützen. Seit dem Beitritt Österreichs 
zur EU wird dabei der Schwerpunkt bei besonders zu 
schützenden Arten entsprechend den Anhängen der 
Vogelschutz- und der Flora-Fauna-Habitatrichtl in ie 
gesetzt. Gleichzeitig gehen natürlich die Bemühungen 
für Arten ,  die n icht zu "europäischer Bedeutung" auf
gestiegen, in ihrem Bestand aber österreichweit gefähr
det sind , weiter. 

Die Voraussetzungen, dass ein Pilotprojekt zum Arten
schutz als sinnvol l ,  dringend notwendig und damit 
le�tendlich als förderungswürdig eingestuft wird, muss 
das Projekt: 

• für den Artenschutz in Österreich eine deutliche Vorreiterrolle 
haben, 

• seinen Schwerpunkt auf Arten mit internationaler oder natio
naler Bedeutung legen, 

• möglichst für die gesamte österreichische Population rele
vant sein und 

• gemeinsam mit den zuständigen Bundesländern finanziert 
werden.  

Auf Grund d ieser Voraussetzungen ist klar, dass es 
neben den fachlichen Kriterien auch einen administrativ
finanziellen Aspekt gibt. Eine gute Zusammenarbeit wird 
durch d ie gemeinsame F i nanzierung von Arten
schutzprojekten durch das Lebensministerium mit den 
zuständ igen Bundesländern sichergestel lt. 

Geförderte Artenschutzprojekte 
G ro ß trapp e :  Die Bemühungen zum Schutz der 
Großtrappe haben das Ziel, die schwindenden Bestän
de zu erhalten und wieder zu stärken. Dabei geht es 
vor al lem um die Finanzierung von Personen, die sich 
um die regionalen Trappenvorkommen kümmern. Ih re 
Aufgabe ist es, die brütenden Hennen zu finden, sie 
vor Störungen zu schützen und die Aufzucht der Jun
gen zu sichern. Eine weitere wesentliche Aufgabe 
l iegt im laufenden Kontakt mit den Landwirten, um die 
neuen Mögl ichkeiten des Umwelt-Agrarprogramms 
ÖPUL 2000 auch wirklich zu nutzen.  Durch die deut
lich verbesserten Förderungsmöglichkeiten und das 
Engagement der Trappenbetreuer stehen über 1 600 ha 
Trappenschutzflächen in den landwirtschaftl ich inten
siv genutzten Trappengebieten des Burgenlands, des 

Weinviertels und des Marchfelds zur Verfügung. Ein 
besonderer Erfolg ist, dass in den Jahren 2000 und 2001 
insgesamt 37 Jungtiere in Österreich flügge wurden. 

Ein wesentlicher Höhepunkt des vergangenen Trap
penjahres lag in der gleichzeitigen Unterzeichnung des 
Memorandums of Understanding zum Schutz der mit
teleuropäischen Population der Großtrappe durch die 
Minister Miklos (Slowakei) und Molterer. 

Die Tatsache, dass sich die Trappe nicht an Staats
grenzen hält, macht die internationale Zusammenar
beit besonders wichtig. Um die sehr anspruchsvolle 
Großtrappe zu erhalten,  benötigt sie im ganzen Ver
breitungsgebiet intensive Unterstützung. Durch d ie 
MoU Unterzeichnung wurde von Österreich ein Bekennt
nis zu einem umfassenden und grenzübergreifenden 
Schutz der Großtrappe abgelegt. Bei d iesem Anlass 
konnte auch der nationale Aktionsplan, der im Auftrag 
des Lebensministeriums vom WWF in Zusammenar
beit mit al len österreich ischen Trappenexperten erar
beitet wurde, vorgestellt werden. Dieser nationale 
Aktionsplan ist d ie Basis für eine intensivierte und kon
krete internationale Zusammenarbeit. 

Bra unbär: Erfolgreich sind auch die bisherigen Schutz
maßnahmen für den Braunbären.  Nach mehrjähriger 
Arbeit gibt es einen Managementplan, eine länder
übergreifende Koord inierungsstelle Braunbär, Infor
mationsmaterial für die Bevölkerung in den Bärenge
bieten Kärntens, der Steiermark und Ober- und N ieder
österreichs, ein funktionierendes System der Scha
densabgeltung, und "Bärenanwälte", die als Anlaufstelle 
bei al lenfalls auftretenden Problemen fungieren. Das 
laufende Genetikprojekt verspricht zahlreiche interes
sante neue Erkenntnisse über die Zusammensetzung 
der österreichischen Population. Schon jetzt kann man 
Neu igkeiten bei der Abschätzung der Populations
größe und auch beim Verhältnis männl icher zu weib
lichen Tieren erwarten.  

Flussperlm uschel:  Zur Erhaltung der stark gefähr
deten Flussperlmuschel werden mit den Bundeslän
dern Ober- und N iederösterreich Anstrengungen unter
nommen , um den Bestand der F lussperlmuscheln an 
Waldaist, . Maltsch , Mühl (OÖ), Großem und Kleinem 
Kamp, Purzel kamp, Zwettl und Lainsitz (NÖ) zu stüt
zen .  Zu diesem Zweck wurde im abgelaufenen Jahr 
nach Überwindung zahl reicher Schwierigkeiten auch 
ein eigener "Flussperlmuschelgarten" an der Walda ist 
(Oberösterreich) angelegt. In d iesen Muschelgarten 
sowie in den verschiedenen "Perlmuschelgewässern" 
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wurden zahlreiche mit den Larven der Flussperlmuschel 
infizierte Bachforellen ausgesetzt. In den nächsten 
Jahren ist geplant, Jungmuscheln auch d i rekt in den 
Muschelgarten einzubringen (teilweise in das Bach
sediment und teilweise in "Muschelaufzuchtkästen"). 
Die im Muschelgarten heranwachsenden Flussperl
muscheln sollen die Basis eines "Zuchtstockes" zur 
Sicherung der Population werden. 

Darüber h inaus ist für 2002 vorgesehen, auch das 
Thema der mögl ichen Belastung der Muschelbäche 
durch Drainagewässer (v.a. Schwebstoffe) verstärkt zu 
bearbeiten. Die oft großen Mengen an Schwebstoffen 
werden für das Absterben der Jungmuscheln ,  noch 
bevor sie sichtbar werden, verantwortlich gemacht. Um 
das aus Drainagen einfließende Wasser zu reinigen 
sol len die Auswirkung und die Praxistauglichkeit ein
facher Vorklärbecken abgeklärt werden. 

Dohlenkrebs: Das einzige natürliche Vorkommen des 
Dohlenkrebses in Österreich ist in ein igen Wald- und 
Wiesenbächen Oberkärntens feststellbar. Das Lebens
ministerium finanziert gemeinsam mit dem Bundesland 
Kärnten Maßnahmen zur Lebensraumverbesserung die
ser auch in der europäischen Flora-Fauna-Habitat
richtl inie angeführten Art. So wurden im Mösener Moor, 
das im oberen Gitschtal liegt, bereits erfolgte Auffor
stungen wieder beseitigt und durch gezielte Bagge
rungen eine deutliche Lebensraumverbesserung für den 
Dohlenkrebs erzielt. Am Stauderbachl im oberen Drautal 
konnte ein Restrukturierungsprojekt umgesetzt werden, 
das die Ausbreitung der Dohlenkrebspopulation und den 
Austausch bisher isolierter Populationen ermöglicht. Im 
Rahmen eines Wiederbesiedelungsprojektes wurden 
400 Krebse ausgesetzt, und für die begleitende Öffent
l ichkeitsarbeit wurde eine eigene Krebsenbroschüre 
erstellt. 

Weiß storch:  Auch für den Weißstorch läuft in Koope
ration mit dem WWF ein Projekt. Ziel ist es, den 
Lebensraum zu verbessern. Der Weißstorch braucht 
für seine Ernährung Feuchtwiesen (gibt es d iese nicht 
oder werden sie nicht mehr bewirtschaftet, verhungern 
vor allem die Jungtiere ). Das Lebensmin isterium betei
ligt sich auch an EU-geförderten Life-Projekten mit rele
vanten Artenschutzaspekten .  Es sind d ies die Projek
te Schütt-Dobratsch (Braunbär), Lebensraum Huchen, 
Bodenseevergissmeinnicht und Schutz und Manage
ment des Braunbären in Österreich. 
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Bartgeier: Auch im Rahmen der Nationalparkförde
rung werden Artenschutzprojekte unterstützt. Eines der 
erfolgreichsten ist die Wiederansiedelung des Bartgeiers 
in den Alpen. In verschiedenen Alpenregionen wie in 
Hochsavoyen (Frankreich) fliegen bereits wieder in der 
Natur geschlüpfte und herangewachsene Jungtiere. 
Nach dem ersten österreichischen Brutversuch im 
vorigem Jahr hofft man im Nationalpark Hohe Tauern 
heuer auf Bruterfolg. 

Zu folgenden Arten laufen Projekte mit Betei l igung des 
Lebensmin isteriums:  Bienenfresser, Raubwürger, 
Habichtskauz, Luchs, Fledermäuse, Lungenenzian
Ameisen-Bläul ing,  F ischotter, Gr. Brachvogel und 
Steinkrebs. In  den Nationalparks gelten aktuelle Schutz
bemühungen dem Hundsfisch, der Sumpfschildkröte 
und dem Seeadler, der heuer erstmal ig seit 1 945 wie
der erfolgreich in Österreich brütete. 

Landwirtschaft und Artenvielfalt 
Das Lebensministerium bemüht sich seit vielen Jah
ren um Maßnahmen zur Erhaltung einer gut struktu
rierten Kulturlandschaft und zur Erhöhung der Arten
vielfalt. Mit der Entwicklung des Umwelt-Agrarpro
gramms ÖPUL95 wurde Österreich Vorreiter in der EU .  
An das ÖPUL95 schl ießt ÖPUL 2000 an, das die 
bestehenden Möglichkeiten, Natur- und Artenschutz im 
Rahmen der Agrarförderungen zu finanzieren, weiter 
deutlich verbessert. Die wichtigsten Maßnahmen dabei 
sind: 

• Förderung des Biolandbaues 

• Förderung der Pflege ökologisch wertvoller Flächen 

• Förderung der Neuanlage von Landschaftselementen 

• Förderung kleinräumig erhaltenswerter Strukturen 

• Förderung von Streuobstwiesen 

• Förderung von speziellen naturschutzorientierten Maß
nahmen. 

Zusätzlich zu ÖPUL gibt es die Förderung zur Anpas
sung und Entwicklung von ländl ichen Gebieten (Art. 33). 
Im Rahmen dieser Maßnahme werden einmalige In
vestitions-, Planungs- und Organisationskosten zur Kul
turlandschaftsgestaltung und für wasserbaul iche Maß
nahmen gefördert. 

Eine Gesamtdarstel lung der Artenschutzprojekte des 
Lebensmin isteriums finden sie unter www./ebensmi
nisterium. at/umwelt!. 
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Nachwachsende Rohstoffe 

Die Abkehr von fossilen Energieträgern und der forcierte 
E insatz von Biomasse unter Beachtung ökologischer 
Zusammenhänge ist g leichbedeutend mit Nachhaltig
keit, mehr Umweltschutz und mehr inländ ischer Wert
schöpfung, vor allem im ländlichen Raum. Zur Biomasse 
zählen Holz, Gras, Pflanzenöl, nasse organische Rest
stoffe, Stroh und andere nachhaltig nutzbare Ener
giepflanzen. Ein verstärkter Einsatz von Biomasse im 
Energiebereich bringt weitere' Vorteile wie vermehrte 
Unabhängigkeit von Stromimporten,  Schaffung von 
Arbeitsplätzen und Absatzmöglichkeiten für Anlagen
herstel ler, Land- und Forstwirte, Holzindustrie und 
Gewerbe. Kraft-Wärmekopplung und Wärmeerzeu
gungsanlagen für B iomasse sind Stand der Technik. 
Österreichische Anlagenherstel ler nehmen mit dieser 
Technologie weltweit eine Vorreiterrol le ein.  

Mit dem Weißbuch der Europäischen Union Energie 
für die Zukunft - Emeuerbare Energieträger im Jahr 1 997 
wurden auch international entscheidende Impulse für 
den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen im Ener
giebereich gesetzt. Darin ist das Ziel verankert, den 
Anteil der erneuerbaren Energieträger bis zum Jahr 
201 0  in den EU-Ländern von 6 auf 1 2% zu verdoppeln. 
Diese generelle Zielsetzung der EU wird durch ent
sprechende Vorgaben an die Mitgliedstaaten unterstützt 
bzw. umgesetzt. Die erste konkrete Richtl inie, die sich 
auf das Weißbuch bezieht, ist dabei die Richtl inie zur 
Förderung von Strom aus erneuerbaren Energieträgern, 
die für Österreich einen Zielwert von 78 % Strom aus 
erneuerbaren Energieträgern (derzeit ca. 70 %) vor
sieht. Um dies zu erreichen, wird auch Strom aus Bio
masse eine verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wer
den müssen. 

Wärme aus Biomasse 

Die technische Entwicklung bei Holzfeuerungen klei
ner Leistung hat in den letzten Jahren enorme Fort
schritte gemacht. So können heute neben den Bio
masse-Nahwärmenetzen in d icht bebauten Gebieten 
vollautomatische Hackschnitzelfeuerungen und Holz
Pelletsfeuerungen, die denselben Bedienungskomfort 
wie fossi le Gas- oder Ölheizungen bieten,  verwendet 
werden . Holz ist eine erneuerbare heimische Ener
giequelle und - weil letztlich gespeicherte Sonnenener
gie - C02-neutral .  Holz ist ausreichend verfügbar, denn 
vom jährlichen Zuwachs in ' den heimischen Wäldern 
werden derzeit nur etwa 2/3 genutzt. In Österreich wur
den bisher 40.1 76 Hackschn itzel- und Peiletsheizun
gen mit einer Gesamtleistung von 3.068 MW instal l iert. 

Erneuerbare Energieträger 
in Österreich 

(ohne Wasserkraft) 

Biogas, Klärgas, Deponiegas 
Brennbare Abfälle davon 0,4% Rapsmethylester 

Ablaugen 
1 6,5 % 

Briketts, davon 

7,8 % 1 ,7 %  

0,4% Pellets _ 
2,3 % � 
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s��:���n- � 
4,3 % .: 

Brennholz 
57,4 % 

Waldhackgut � .{ 4 % Rinde ----� 

5 % Stroh 
1 %  

Quelle: Statistik Austria; NÖ lWK; Bl T Wieselburg Grafik: S. Linder � 

Wie den Tabellen zu entnehmen ist, zeigt der Zuwachs 
der Hackschnitzel-, Pellets-, und Rindenfeuerungen für 
das Jahr 2001 einen überaus erfreu lichen Trend. Das 
Ergebnis ist vor allem bei den Kleinanlagen bis 1 00 KW 
äußerst positiv. Der eingetretene Anstieg des Ölprei
ses hat den verstärkten Einbau von Holzheizungen, ins
besondere Pelletsheizungen maßgeblich unterstützt. 

. Ebenfalls positiv wirken sich die laufenden Heizkes
seltauschaktionen in den Bundesländern aus. 

Mit Ende 2001 waren in Österreich weiters 2.845 Anla
gen im mittleren Leistungsbereich ( 1 00 kW bis 1 MW) 
mit insgesamt 795 MW und 4 1 4  Biomasse-Fernwär
meanlagen (über 1 MW) mit insgesamt 964 MW Leis
tung realisiert. Von einer Heizzentrale aus werden dabei 
Einzelobjekte, Betriebe, Siedlungen, ganze Dörfer 
usw. leitungsgebunden mit Wärme versorgt. Diese Anla
gen bieten neben großem Komfort für den Abnehmer 
auch Vorteile für die Umwelt, indem sie eine hoch
technisierte Verbrennung mit Abgasreinigung in einer 
Heizzentrale ermöglichen und dadurch nur einen 
Bruchteil der Emissionen gegenüber einer Vielzahl von 
Einzelfeuerungen verursachen . Die Umsetzung solcher 
'
Projekte wird regional durch die Konkurrenz der Erd
gasversorgung häufig verh indert . .  

Strom aus Biomasse 

Elektrizität ist die hochwertigste Energieform, die Men
schen der modernen Zivi l isation zur Verfügung steht. 

' Der Bedarf an elektrischer Energie ist weiterh in stei-
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gend. Biogas und Holz sind auch für die Stromerzeu
gung verfügbar. Für beide Energ ieträger besteht ein 
großes nutzbares Potenzial .  Wesentlich für den wirt
schaftlichen Einsatz von Biomasse zur Stromerzeugung 
sind die im Rahmen des ELWOG (Elektrizitätswirt
schafts- und Organisationsgesetz) eingeführten ver
besserten Einspeisbedingungen sowie entsprechen
de Tarife. Voraussetzung für den wirtschaftl ichen 
Betrieb sind die gleichzeitige Nutzung der anfal lenden 
Abwärme sowie eine hohe Auslastung und lange Lauf
zeiten der Kraftwärmekopplungs-Anlagen. 

Biotreibstoff 

Biodiesel ist eine hochwertige Ergänzung und Alternative 
zu fossilem Treibstoff. Eine Erneuerung der vorhan
denen Motorausstattung ist hiefür im Allgemeinen nicht 
erforderl ich . Hergestel lt wird Biod iesel in Österreich 
hauptsächl ich aus Raps oder Sonnenblumen sowie 
Altspeiseölen und -fetten .  Biodiesel ist ein Produkt von 
ho her und gesicherter Qual ität. Er wird auch als FAME 
(Fatty Acid Methyl Ester) oder RME (Rapsmethylester) 
bezeichnet. Dieses Betriebsmittel aus nachwachsen
den heimischen Rohstoffen ist n icht toxisch , rasch bio
logisch abbaubar und schonend für unser Grundwas
ser sowie emissionsarm bei der Verbrennung. 

Stoffliche Nutzung von Biomasse 

Die Nutzung land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse 
als Rohstoff und Energiequelle hat Tradition. Der sorg
same und verantwortungsvolle Umgang mit der Natur 
trägt wesentlich zur Schonung und Erhaltung unserer 
Lebensgrundlagen bei. Für die Landwirtschaft ist der 
Anbau von Pflanzen für die Weiterverarbeitung eine 
zukunftsträchtige Alternative zur Nahrungsmittelpro-
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Biodieselprgduktionsmengen in 
Osterreich 

(in 1 .000 t) 
Orte 1991 1 996 2001 *  

Aschach 5,0 0,0 0,0 

Bruck 0,0 1 0,0 22,0 

Güssing 0,2 0,7 0,3 

Schön kirchen 0,2 0,3 0,1 

Mureck 0,2 2,0 4,7 

Asperhofen 0,3 0,7 0,2 

EWA pilot 0,0 0,2 0,0 

Starrein 0,0 1 ,6 1 ,3 

Silberberg pi lot 0,1  0 , 1  0,0 

BLT pilot 0,1  0 , 1  0 , 1  

Österreich 6,1 1 5,7 28,7 

*= geschätzt 

Quelle: Österr. Biotreibstoffinstitut, W. Körbitz, 4/2001 .  

duktion. Heimische Bauern l iefern für nachgelagerte 
Wirtschaftszweige wertvol le Rohstoffe. Damit bleiben 
Arbeitsplätze in ländlichen Gebieten erhalten oder 
werden in Verarbeitungsbetrieben neu geschaffen.  In 
Zukunft geht es darum, die Forschung zu intensivie
ren und die Entwicklung und Erzeugung marktfähiger 
Produkte durch eine Partnerschaft zwischen Land- und 
Forstwirtschaft und Industrie voranzutreiben. Werden 
nachwachsende Rohstoffe sinnvoll eingesetzt, sind sie 
durchaus konkurrenzfähig mit synthetischen Stoffen .  
Das enorme Potential ist noch lange nicht ausge
schöpft. 

Entwicklung der Holzfeuerungsanlagen in Österreich 
1 987 -

1995 1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 
Summe Leistung 

1 994 Anzahl MW 

Kleinanlagen 1 0 .293 1 .579 2.280 2.452 3.236 4 . 1 86 5.6 1 5  7 .276 34.9 1 7  
(bis 1 00 kW) 1 .309 
davon Pellets- 425 1 .323 2. 128 3.466 4. 932 12.274 
zentralheizungen 

Mittlere Anlagen 1 .240 1 72 214 256 280 1 59 223 301 2.845 795 
(über 1 00 bis 1 MW) 

Großanlagen 
1 39 23 34 45 50 42 27 414  414  964 

(über 1 MW) 

Gesamtzahl 1 1 .672 1 .774 2.528 2.753 3.566 4.387 5.865 7.631 40.176 3.068 

Quelle: A. Jonas, H.  Haneder, NÖ LLWK. 
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Nachhaltige Wald bewirtschaftung 

Forstgesetz-Novelle 2002 

Der Wald steht in Österreich schon lange unter stren
gem gesetzlichen Schutz. Schon in den Waldordnungen 
des Mittelalters wurde die Erhaltung des Waldes zur 
Sicherung des Rohstoff- und Energienachschubes (Holz
kohle) für Bergbau, Salinen- und Hüttenbetriebe fest
gelegt. Im Reichsforstgesetz 1 852 kamen Grundsätze 
für die Erhaltung der Schutz- und Wohlfahrtswirkungen 
des Waldes hinzu. Dem Wandel der Zeit und dem wach
senden Bewusstsein für d ie umfassende Bedeutung des 
Waldes für Mensch und Umwelt entsprechend ergaben 
sich neue Erfordernisse für die Gesetzgebung. Das Öster
reichische Forstgesetz 1 975 hat zum Ziel , den Wald als -
solchen und seine Wirkungen (Nutz-, Schutz-, Wohlfahrts
und Erholungswirkung) nachhaltig zu sichern. Neu hinzu 
kam die "Waldöffnung", das heißt, dass jedermann den 
Wald zu Erholungszwecken betreten darf. Mit der Novel
lierung 2002 des Österreich ischen Forstgesetzes wer� 
den die I ntentionen der nachhaltigen WaIdbewirtschaf
tung weiter gestärkt und wird den ökologischen Anfor- . 
derungen des Lebensraumtyps Wald Rechnung getra
gen. Übergeordnetes Ziel ist es, die erweiterte Nach
haltigkeit der Waldbewirtschaftung und damit die Siche
rung der versch iedenen Funktionen (Multifunktional ität) 
auf möglichst der gesamten Waldfläche zu gewährleis
ten .  Nachfolgend werden einige inhaltl iche Schwer
punkte der Novelle angeführt: 

• Es wurde eine neue Ziel- und Grundsatzbestimmung unter 
dem Titel "Nachhaltigkeit" unter Berücksichtigung interna
tionaler Aspekte geschaffen: "Nachhaltige WaIdbewirt
schaftung im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet die 
Pflege und Nutzung der Wälder auf eine Art und in einem 
Umfang, dass deren biologische Vielfalt, Produktivität, 
Regenerationsvermögen, Vitalität sowie Potenzial dauer
haft erhalten wird, um derzeit und in Zukunft ökologische, 
ökonomische und gesellschaftliche Funktionen auf lokaler, 
nationaler und globaler Ebene, ohne andere Ökosysteme 
zu schädigen, zu erfüllen. I nsbesondere ist bei der Nutzung 
des Waldes unter Berücksichtigung des langfristigen forst
lichen Erzeugungszeitraumes und allenfalls vorhandener 
Planungen vorzusorgen, dass Nutzungen entsprechend der 
forstlichen Zielsetzung den nachfolgenden Generationen 
vorbehalten bleiben." 

• Neu ist, dass Wald als Lebensraum im Forstgesetz verankert 
wurde. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen ermöglichen 
praktikable Verknüpfungsmöglichkeiten und Partnerschaf
ten zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft. 

• Neu definiert wurde im neuen Forstgesetz auch der Begriff 
"Schutzwald": Es wird zwischen "Standortschutzwald" und 
"Objektschutzwald" unterschieden. Ersterer schützt den 
Standort selber, zweiter unterliegende Gebäude, I nfrastruk
tur etc. Die Einführung dieser beiden Begriffe im modernen 
Forstgesetz bedeutet die Festschreibung des Nutznießer
prinzips und der Kostenwahrheit: Der Waldeigentümer 

kann für die Sicherung der Schutzleistung des Waldes auf 
seinem Grund und Boden Geld verlangen. 

• Im Forstgesetz 1 975 bestehende Überregul ierungen wur
den im Sinne der Verwaltungsvereinfachung (Deregulierung) 
bereinigt. So wurde das Rodungsverfahren durch Schaf
fung eines Anmeldeverfahrens und Ermöglichung von 
Rodungen in privatem Interesse - wenn das öffentliche I nter
esse an der Walderhaltung nicht entgegensteht - verein
facht. 

• Das Forstgesetz 1 975 schreibt vor, dass Forstbetriebe ab 
einer bestimmten Größe von staatlich geprüftem Forst
personal (Forstorganen) geleitet werden müssen. Die 
Flächengrößen für die Bestellungspflicht für Forstorgane 
wurden in der Novelle 2002 der Praxis angepasst: Ab 1 .000 
ha Waldfläche muss ein Förster, ab 3.600 Hektar ein Forst
wirt als leitendes Forstorgan eingesetzt werden . Für jeweils 
weitere 3.000 Hektar ist ein zusätzliches Forstorgan zu 
bestellen . 

• In der forstlichen Forschung, Aus- und Weiterbildung wur
den neue Perspektiven geschaffen . Durch die Einrichtung 
des Bundesamtes und Forschungszentrums für Wald 
(BFW), das durch die Zusammenführung der Forstlichen 
Bundesversuchsanstalt (FBVA) und der Forstlichen Aus
bildungsstätten entstanden ist, wurde eine kompakte und 
schlagkräftige Einheit geschaffen . 

Biodiversität 
Naturwaldreservate sind Waldflächen, die für die natür
liche Entwicklung des Ökosystems Wald bestimmt sind, 
wo jede unmittelbare Beeinflussung, ausgenommen 
Maßnahmen zur Wildregulierung, unterbleibt. Das Natur
waldreservate-Programm stellt für Österreich einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Verbesserung der 
biologischen Vielfalt der Wälder, sowie eine Grundlage 
für Forschung, Lehre und Bildung dar. Österreichweit wur
den bis April 2002 insgesamt 1 80 Naturwaldreservate 
mit einer Gesamtfläche von rd. 8.300 ha eingerichtet und 
vertraglich abgesichert. Das hiefür jährl ich zu bezahlende 
Entgelt beträgt rd. 755.000 Euro. Da schon ein großer 
Tei l  der 1 25 Waldgesellschaften erfasst ist, verlagert sich 
der Schwerpunkt zunehmend von der Einrichtung neuer 
Reservate auf die wissenschaftliche Betreuung der 
bereits bestehenden. Es sollen neue Kenntnisse in der 
Entwicklung der Ökosysteme erlangt werden , eine Ver
netzung mit anderen Forschungsbereichen wie Forst
schutz und Forstgenetik erfolgen sowie entsprechende 
Schlussfolgerungen für die Praxis der WaIdbewirt
schaftung abgeleitet werden. 

Generhaltungswälder, Klonarchive und Samenplantagen 
sind weitere Einrichtungen, die auf die Erhaltung der Biodi
versität bzw. im Speziellen der genetischen Vielfalt 
abzielen .  Seit Ende der achtziger Jahre läuft ein Pro
gramm der Forstlichen Bundesversuchsanstalt zur Aus-
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scheidung von naturnah aufgebauten, bodenständigen 
Wäldern in allen wesentlichen Waldgesellschaften Öster
reichs. Die wichtigste Maßnahme ist dabei der Aufbau 
einer bodenständigen Verjüngungsreserve unter Ver
meidung von Fremdherkünften. Der bisherige Stand der 
registrierten Generhaltungswälder umfasst 290 Gener
haltungsbestände mit 21 verschiedenen Baumarten 
und einer Gesamtfläche von rund 8.400 ha. Bei den Klon
archiven und Samen plantagen geht es im Wesentlichen 
um heterovegetative Vermehrung ausgewählter I ndivi
duen. Sie sind insbesondere für Baumarten mit kurzer 
Samenlagerfähigkeit und für nicht bestandesbildende 
Arten von Bedeutung. Ende 2001 bestanden 72 Plan
tagen für 22 verschiedene Baumarten auf 1 1 6,5 ha. 

Belastungen des Waldes 
Externe Einflüsse wie Luftverschmutzung, Wildüberhe
ge, Beunruhigung des Wildes durch Tourismus, Verkehr 
und Siedlungstätigkeit oder Waldweide führen regional 
zu Belastungen des Ökosystems, gefährden den Wald 
aber im Allgemeinen nicht existenziel l .  Die Überwachung 
des Waldzustandes erfolgt 'insbesondere durch perma
nente österreichweite Erhebungen der Forstlichen Bun
desversuchsanstalt wie die Österreichische Waldinventur 
und das Waldschaden-Beobachtungssystem.  Auch 
wenn sich der Kronenzustand gegenüber dem Vorjahr 
verschlechtert hat, sind Befürchtungen, der Wald könnte 
großflächig absterben, auf Grund der verbesserten Luft
situation und entsprechender Maßnahmen zur Wald
stabilisierung nicht mehr aktuell. Probleme gibt es in erster 
Linie dort, wo mehrere Schwächungsfaktoren zusam
menwirken. Besonders ungünstig stellt sich dabei die 
Situation im Schutzwald dar. Überalterung, Schäden 
durch Wild und Weidevieh sowie touristische Aktivitä
ten erschweren in diesen sensiblen Waldregionen oft
mals d ie Bemühungen um stabile Waldbestände. 

Schutzwaldstrategie 
Um den Lebens- und Wirtschaftsraum der Alpentäler 
gegen die vielfältigen Naturgefahren, wie Lawinen, 
Muren, Steinschlag, Rutschungen etc., zu schützen, sind 
Schutzwälder unverzichtbar. Gegenwärtig sind 21 % der 
österreich ischen Waldfläche (800.000 ha) als Schutzwäl
der ausgewiesen .  Wälder sind die nachhaltigste und 
kostengünstigste Schutzvariante, technische Schutz
maßnahmen können ledigl ich ergänzende Funktion 
haben .  Die Voraussetzung für funktionstüchtige 
Schutzwälder ist ein stabi ler Dauerbewuchs. Dieser 
erfordert rechtzeitige Verjüngung sowie intensive Pfle
ge und verursacht beim Waldeigentümer in den meisten 
Fällen Kosten,  die aus den Erträgen der Schutzwaid
bewirtschaftung nur dürftig abgedeckt werden können. 
Die Folge sind oft überalterte, lückige, instabile Schutzwäl
der. Eine Erhebung des Schutzwaldverbesserungsbe
darfs in den Jahren 1 999-2000 ergab, dass 280.000 ha 
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Wälder mit Schutzfunktion, davon 1 65.000 ha Objekt
schutzwälder, dringl ichen Verbesserungsbedarf auf
weisen . In den nächsten 1 0  Jahren werden hiefür 985 
Mio. Euro für die Sanierung erforderlich sein. Dieser enor
me Aufwand bedarf der gemeinsamen Anstrengung 
aller Beteil igten. Im Jänner 2002 wurde in Salzburg die 
"Gemeinsame Erklärung zur Österreichischen Schutz
waidstrategie" von Vertretern des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und Städte, der Kammern und der Jagd 
unterzeichnet. Grundidee der SChutzwaidstrategie ist, 
dass al le vom Wald begünstigten, von der Gemeinde 
bis hin zum Tourismus, sinnvoll zusammengeführt wer
den und somit die Synergien beim Einsatz öffentlicher 
und privaten Gelder nutzbar sind. Vorrangig geht es 
darum, auf lokaler Ebene Lösungen zur Optimierung der 
Schutzfunktion des Waldes zu finden. Für die Umset
zung notwendiger Maßnahmen ist die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit al ler raumrelevanten Nutzer vor Ort 
sowie die Stärkung der Eigenverantwortung Voraus
setzung. Zur Koordination und Unterstützung des Inte
ressenausgleichs werden auf Landes- und Bundesebene 
Schutzwaldplattformen eingerichtet. 

Entwicklung der Wildschäden 
Die Ergebnisse der Wildschadensmeldungen 2000 der 
Bezirksforstinspektionen zeigen abermals eine leichte 
Verschlechterung der yerbisssituation im österreich ischen 
Wald. Der bis 1 998 beobachtete positive Trend - sehr 
langsamer, aber steter Rückgang der Verbissschäden 
- ist damit offenbar gebrochen. Rund zwei Drittel aller 
österreichischen Wälder sind durch Verbiss so stark 
beeinträchtigt, dass die Verjüngung mit den waIdbau
lich erforderlichen Baumarten nicht oder nur mit Hilfe von 
Schutzmaßnahmen möglich ist. Die Schälschadenssi- . 
tuation ist im Wirtschaftswald unverändert, im Schutz
waid leicht verbessert. I nsgesamt weisen fast ein Vier
tel aller Stangenholzflächen Schäl schäden auf. Ange
sichts der ernsten Lage werden im Wildschadensbericht 
2000 alle Beteil igten, Jäger, Forstleute wie Erholungs
suchende, aufgerufen, sich verstärkt um ein ausgewo
genes Verhältnis zwischen Wald und Wild sowie um ein 
Minimum an Beunruhigung des Wildes zu bemühen. Da 
für Jagdangelegenheiten die Bundesländer zuständig 
sind, hat sich Bundesminister Molterer auch direkt an 
die Landeshauptleute gewendet und an diese appell iert, 
alle im Zuständigkeitsbereich der Länder gelegenen und 
zur Verbesserung der Wildschadenssituation notwen
digen Maßnahmen zu veranlassen. Die Wildschadens
berichte mit den Detailergebnissen sind im Internet 
unter www. lebensministerium.at abrufbar. 

Schadholzanfal l  
Die Forstschutzsituation in Österreich war geprägt von 
der Entdeckung des Asiatischen Laubholzbockkäfers 
(Anoplophora glabripennis) in Braunau am Inn.  Obwohl 
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man bisher nur  50 befal lene Bäume im Stadtgebiet ent
deckt hat, wurden rigorose Bekämpfungs- und Über
wachungsmaßnahmen durchgeführt, um eine weitere 
Ausbreitung in Waldgebiete zu verhindern. Der Schad
holzanfa l l  ist laut Holzeinschlagsmeldung von 3,7 Mio. 
fm im Jahr 2000 auf 2,5 Mio.  fm gesunken und lag damit 
37% unter dem zehnjährigen Durchschnitt. Die wich
tigsten Schadverursacher waren Sturm, Borkenkäfer und 
Pi lze. Die Borkenkäferschäden sind in den meisten 
Bundesländern zurückgegangen, ledigl ich in den Fich
tenwäldern der Tieflagen in den Bundesländern Steier
mark und Burgenland sind die Schäden nach wie vor 
überdurchschnittlich groß, was in erster Linie aufTrocken
heit und n icht standortsgerechte Bestände zurückzu
führen ist. Windwurf und -bruch führten zu rund 600.000 
fm Schadholz. 

Kronenzustandserhebung 
Der Kronenzustand hat sich 200 1 im Verg leich zum Vor
jahr bei a l len Baumarten, mit Ausnahme der E iche, ver
schlechtert. Eine markante Verschlechterung erfolgte bei 
Kiefer und Buche. Der Antei l  n icht verl ichteter Probe
bäume betrug bei Kiefer 33,8% gegenüber 52,9% im Jahr 
2000, bei Buche 50,3% (68 ,3%) .  Die Eiche weist trotz 
einer deutlichen Verbesserung noch immer den schlech
testen Kronenzustand al ler Baumarten auf. Über alle Bau
marten gerechnet ergab sich folgendes Bi ld :  n icht ver
l ichtet 57 ,7% (-5 ,5%) ,  leicht verlichtet 32,6% (+4,7%) ,  
m ittel und stark verl ichtet bzw. tot 9,7% (+0,8%) .  E ine 
der Ursachen für die zum Tei l  gravierende Verschlech
terung waren die ungünstigen Witterungsbedingungen 
- weniger Regen und mehr Hi tze als im langjährigen 
Durchschn itt . Mit d iesem Ergebnis fiel der Waldzustand , 
den die Forstliche Bundesversuchsanstalt seit 1 989 al l
jährl ich an rund 7000 Probebäumen in  ganz Österreich 
erhebt, auf das N iveau zu Beginn der 90er Jahre zurück. 
Für die Forstpol it ik ist d ies ein Warnsignal und eine 
Bestätigung der österreichischen Forderung nach einer 
raschen, verbindl ichen und vor al lem dem Ziel einer ech
ten Reduktion von Treibhausgasen verpflichteten Umset
zung der Kl imaschutzziele auf internationaler Ebene. 

Internationale Aktivitäten 
Sowohl auf europäischer als auch auf globaler Ebene 
haben der Dialog und die Zusammenarbeit in  Bezug auf 
den Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wäl
der in den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung 
gewonnen. Seit 1 990 besteht die Min isterkonferenz 
zum Schutz der Wälder in Europa (MCPFE) als laufen
de Kooperation der forstzuständigen Min ister von 40 
europäischen Staaten . Ziel d ieses gesamteuropäischen 
Min isterprozesses ist es, Themen von größter Bedeu
tung für Wald und Forstwirtschaft auf höchster politischer 
Ebene aufzugreifen und gemeinsame Lösungen zu 
erarbeiten .  I m  Herbst 1 998 übernahm Österreich den 
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Co-Vorsitz innerhalb  der MCPFE und wird für die Abhal
tung der vierten Min isterkonferenz zum Schutz der Wäl
der in Europa in  Wien,  28.-30. April 2003 , verantwort
lich zeichnen. Dabei fungiert das in Wien ansässige 
Sekretariat der MCPFE, die Liaison Unit Wien , wie bis
her als Drehscheibe für die gesamteuropäische Dis
kussion . Österreich n immt durch das Engagement in der 
MCPFE insgesamt eine bedeutende Rolle in der europäi
schen Forstpolitik ein und leistet damit auch einen wert
vollen Beitrag zur g lobalen Debatte über Wälder. 
Auf globaler Ebene haben die zwei von der U N O  befris
tet eingerichteten Foren ,  Intergovernmental Panel on 
Forests ( IPF )  und Intergovernmental Forum on Forests 
( l FF) ,  270 Maßnahmenempfehlungen zur Verbesse
rung der Waldsituation vorgeschlagen. Nun geht es um 
die Umsetzung. Die per Resolution des Wirtschafts- und 
Sozial rates der Vereinten Nationen (ECOSOC) im Okto
ber 2000 angenommene I nternationale WaIdvereinba
rung der Vereinten Nationen mit dem United Nations 
Forum on Forests (UNFF)  und der Collaborative Part
nership on Forests (CPF) spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Sie ist ein Mei lenstein auf dem Weg zu einem rechts
verbindlichen I nstrumentarium für Wälder, weil es damit 
erstmalig eine internationale Institution gibt, die das Man
dat hat, al le Aspekte der Forstpol i t ik ,  näml ich wirt
schaftl iche, ökologische und soziale Komponenten ,  
über a l le  geograph ischen Einheiten hinweg anzuspre
chen . Bei der zweiten S itzung des U N FF im März 2002 
wurde erstmals in der seit der Umweltkonferenz von Rio 
de Janeiro 1 992 andauernden Diskussion um wirksa
me Instrumente zum globalen Schutz der Wälder das 
Bekenntnis zur weltweiten nachhaltigen Waldwirtschaft 
in einer Ministerdeklaration einstimmig beschlossen .  Für 
ein waldreiches Land wie Österreich, mit hohen Umwelt
standards in der Forstwirtschaft, einer exportorientier
ten Holzwirtschaft und einem ausgeprägten Tourismus 
in ökologisch sensiblen Berggebieten, ist es bedeutsam,  
dass d ie  Wälder im Rahmen internationaler Polit ik ent
sprechenden Stellenwert einnehmen und nicht sektora l ,  
sondern ganzheitl ich behandelt werden.  

Waldbericht 
Der Bericht Nachhaltige Waldwirtschaft in Österreich -
Waldbericht 200 1 stel l t  d ie Situation , Entwicklung und 
Tendenzen bezüg l ich nachhaltiger Waldwirtschaft an 
Hand der gesamteuropäischen Kriterien und I nd ikato
ren für nachhaltige Waldbewirtschaftungen in einem inter
national akzeptierten Rahmen dar. Damit wird ,  interna
tional vergleichbar, breitester Überbl ick über alle wi rt
schaftl ichen, ökolog ischen und gesel lschaftlich rele
vanten Aspekte des Waldes und der Forstwirtschaft in  
Österreich gegeben. Der Bericht sowie d ie  dazugehörige 
Datensammlung und andere forstl iche Publikationen ste
hen im I nternet unter www. lebensministerium .at in der 
Rubrik Publ ikationen/Forst zur Verfügung. 
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Wald und U mwelt, Leistu ngen der m u ltifu n ktionalen Forstwirtschaft 

Wald und Umwelt im 
kulturhistorischen Zusammenhang 

Wald ist derzeit in Österreich mit einer Fläche von 3,9 
Mil l ionen Hektar (47 % der Landesfläche) das quanti
tativ bedeutendste Landschaftselement. In den viel
stimmigen forst- und umweltpolitischen Diskussionen 
bleibt häufig die geschichtliche Entwicklung des für uns 
heute "begreifbaren" Waldes und seiner Verteilung unbe
achtet. Waren es früher nur im Gestein erhaltene, fos
sile pflanzl iche Reste, die Aufschluss über die Vege
tation in grauer Vorzeit gaben,  so vermittelt heute die 
vor einigen Jahrzehnten entwickelte Methode der Pol
lenanalytik der in organischen Ablagerungen (Moore, 
Seeablagerungen) konservierten Pflanzen reste einen 
guten Einbl ick in die Entwicklungsgeschichte der Wäl
der. 

Oft begegnet man der Meinung, dass in der Natur alles 
so bleiben muss, wie es ist, weil es doch schon immer 
so gewesen sei. Die nähere Beschäftigung mit der Forst
geschichte und den vegetationsökologischen Grund
lagen zeigt aber eine Dynamik der Waldökosysteme 
auch in Abhängigkeit von menschlichen Einflüssen. Mit 
der Ausbreitung der Kulturlandschaften im Zuge der 
Besiedelung und der Bewirtschaftung unseres Landes 
hat die Artenvielfalt bis zum Beginn des Industriezeit
alters generel l zugenommen. 

Wald als "h istorische" Lebensgrundlage 
der Menschen 

Besonders in der heutigen, modernen schnell lebigen 
Zeit unserer Wohlstandsgesel lschaft ist die Beachtung 
der bis in die Gegenwart reichenden Verzahnung von 
Mensch und Wald geboten. Seit Urzeiten ist der Wald 
einerseits als Lebensgrundlage unentbehrl ich, ande
rerseits mussten Siedlungs- und landwirtschaftliche Kul
turflächen waldfrei gehalten werden. Die Wirkungen des 
Lebensraumes Wald sind vielfältig. Nutz-, Schutz-, Wohl
fahrts- und Erholungswirkung erfü l len wichtige Bedürf
nisse unserer Gesellschaft. Die Bedeutung der Nutzung 
der Wälder zur nachhaltigen Bereitstel lung von Holz 
für eine Unzahl von Produkten ist und war unermess
lich groß. Aufgrund der enormen Bedeutung dieses Roh
stoffes und somit auch des Waldes für den Menschen 
waren Regulative primär zur Rohstoffsicherung ab 
dem Mittelalter erlassen worden. Bereits vor mehr als 

200 Jahren entwickelten sich Vorschriften zur nach
haltigen Waldbewirtschaftung. 

Wald und menschl icher Siedl ungsraum 
Schutz vor Naturgefahren:  Wälder, die ihren eige
nen Standort vor den abtragenden Kräften der Natur 

schützen ,  nennt man Gebietsschutzwald .  "Objekt
schutzwälder" schützten insbesondere im alpinen 
Gelände den menschlichen Siedlungsraum und Infra
struktureinrichtLJngen vor Naturgefahren. Die Forst
gesetznovel le 2002 nimmt erstmals Bezug auf d iese 
beiden in Österreich so bedeutenden Waldtypen und 
steckt insbesondere den Finanzierungsrahmen für 
den Objektschutzwald ab. 
Die Hochwasserverheerungen im Jahre 1 870 bi lden 
einen wesentlichen Eckpunkt unserer Forstgeschich
te. Unterbewaldung und der sch lechte schutzfunktio
nale Zustand der Bergwälder in den Wildbachein
zugsgebieten wurden als gravierende Ursachen erkannt. 
1 884 wurde daraufhin der Forsttechnische Dienst für 
Wildbach- und Lawinenverbauung gegründet und das 
"Wildbachverbauungsgesetz" beschlossen. In  den vier
ziger und fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts erkann
te man, dass mit technischen Schutzbauten allein 
nicht das Auslangen gefunden werden konnte. So 
kamen biologische Maßnahmen verstärkt zum Einsatz. 
Ergänzend zu den damals entstandenen "Flächen
wirtschaftlichen Projekten" wurden in den siebziger Jah
ren umfassende Hochlagenaufforstungs- und Schutz
waldsicherungsprogramme gestartet. I n  Folge der 
beunruh igenden Ergebnisse der Schutzwalderhebung 
im Rahmen der Forstinventur in den achtziger Jahren 
erfolgte die Entwicklung der heutigen ganzheitl ichen , 
ökosystembezogenen Strategie zum Schutz vor Natur
gefahren. 

Erosion und Win d: Gerade im sommerwarmen 
Osten wurde die Gefährdung des Bodens durch die 
Windabtragung bereits relativ früh erkannt. Berühmt wur
den die Aufforstungen im Steinfeld bei Wiener Neustadt 
bzw. der Kieferngürtel auf Flugsandboden im mittleren 
Marchfeld rund um Gänserndorf zur  Zeit Maria 
Theresias. Auch in  den folgenden Jahrhunderten bis 
heute werden Windschutzgürtel angelegt. Nach den 
Bestimmungen des Forstgesetzes 1 975 ( in der Fas
sung der Novel le 2002) sind Windschutzanlagen Wald 
im Sinne des Forstgesetzes. Ursprünglich zeigten die 
Hecken die Grenze zwischen zwei Flurstücken an, die, 
anders als Grenzsteine, nicht leicht versetzt werden 
konnten.  Zusätzlich waren die Hecken ebenso wie die 
Wälder der Nutzung unterworfen, beispielsweise durch 
das Sammeln von Brennholz und Wildbeeren oder das 
Schneiden von Besenstielen.  Aufgrund der hohen 
Bedeutung dieser Lebensräume für eine Vielzahl von 
Pflanzen und Tieren laufen seit Jahren umfassende, 
tei ls finanziell geförderte Bemühungen zur Erhaltung 
bzw. Neuanlage von Hecken, Baumreihen und Wind
schutzanlagen. 
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Wald und seine Wirkungen 
Klim a :  Die Wirkungen des Waldes hinsichtlich des ört
l ichen Kleinkl imas (z.B .  Luftfeuchtigkeit, Temperatur) 
aber auch die Fi lterung von Schadstoffen und Lärm sind 
von unschätzbarer Bedeutung .  Neben d iesen örtlichen 
bzw. regionalen Wirkungen bestehen auch globale Kli
maschutzwirkungen des Waldes. 

Das Problem der globalen Erwärmung der Atmosphäre 
entsteht in der Hauptsache aus einer Störung des Koh
lenstoffkreislaufs. Daran sind sowoh l  der Verbrauch fos
siler Brennstoffe (zu rund 2/3) als auch Landnutzungs
änderungen (zu 1 /3 )  betei l igt , durch die biosphärische 
Kohlenstoffvorräte abgebaut werden und ebenfal ls 
CO2 an  d ie Atmosphäre abgegeben wird . Das größte 
Problem stel lt  dabei d ie ungebremste Zerstörung tro
pischer Regenwälder dar. Waldökosysteme entzie
hen beim Baumwachstum der Atmosphäre Kohlenstoff; 
man spricht von sogenannten "Senken". Wie bei a l len 
Ökosystemen bestehen aber mehr oder weniger aus
geglichene Stoffkreis läufe. Die Mög l ichkeit der Net
tospeicherung ist damit nur  vorübergehend und ins
gesamt begrenzt. Wesentl ich effizienter für die Klima
schutzpolit ik ist h ingegen der Ersatz fossi ler Energie
träger und Rohstoffe auf Erdölbasis durch C02-neutrale 
nachwachsende Rohstoffe wie Holz. Die Bemühungen 
im Rahmen der österreich ischen Kl imaschutzstrategie 
tragen d iesem Umstand Rechnung . 

E ntsprechend dem Rahmenübereinkommen der Ver
einten Nationen über Klimaänderungen (BGBI .  N r. 
4 1 4/1 994) sind jährl ich Treibhausgasemissionsbi lan
zen von den einzelnen Staaten zu erstel len,  in welchen 
auch die Kohlenstoffsenken zu berücksichtigen s ind.  
Als Folge d ieser "Kl imakonvention" wurde das "Kyoto
Protokoll" (UN-FCCC 1 997) beschlossen ,  das erstmals 
verb indl ich Treibhausgasreduktionsziele für die Ver
tragsparteien für den Zeitrau m  2008 bis 20 1 2  fest legt. 
Die Berichtspflichten erfordern eine Berech nung von 
Daten zur jährlichen Kohlenstoffbi lanz des Waldes. Eine 
entsprechende Studie wurde vom Umweltbundesamt 
gemeinsam mit der Forstl ichen Bundesversuchsanstalt 
erstel lt .  Vergleicht man die in der Natur gespeicherten 
Kohlenstoffvorräte mit den durch die N utzung der fos
si len KOhlenstofflagerstätten freigesetzten Mengen, 
so kann man leicht erkennen,  dass der hohe Einsatz 
fossiler Stoffe d rastisch reduziert werden muss. Es ist 
davon auszugehen,  dass Waldökosysteme vom Kli
mawandel besonders betroffen sein können.  U mfas
sende Schutzin itiativen und soweit möglich , waIdbau
l iche Anpassu ngsmaßnahmen sind daher besonders 
wichtig .  

Wa ld u n d  Wa s s e r: Das Beziehungsgefüge von 
Wald und Wasser ist komplex. Die enorme Was-
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serrückhaltekraft der Wälder ist von großer Bedeutung 
beim Schutz vor Naturgefahren u nd für einen ausge
g l ichenen Wasserhaushalt .  Im Regelfa l l  ist der Ober
flächenabfluss im Verhältnis zur Versickerung im Wald 
wesentlich geringer als auf Freiflächen.  Das hohe Bin
devermögen von Tau-, Reif- und Nebeltropfen und die 
im Frühjahr verzögerte Schneeschmelze sind Wir
kungen,  welche der regelmäßigen Wassernutzung , 
angefangen von den Brunnen und Quellen bis zu den 
großen Flusskraftwerken zugute kommen .  Der Wald
boden fungiert a ls hervorragender Wasserspeicher 
u nd -fi lter und l iefert damit einen wesentl ichen Beitrag 
zur Trinkwasserqual ität und -quantität. Wälder haben 
daher auch für d ie österreichische Wasserwirtschaft eine 
besondere Bedeutung . M it der EU-Wasserrahmen
richtl in ie werden neue Emissions-, Qual itäts- und Über
wachu ngsstandards gesetzt und europaweit ein hohes 
N iveau in der Wasserwirtschaft angestrebt, wie d ies 
von Österreich schon sehr lang forciert wird .  Viele Vor
gaben der Richtl inie sind in Österreich bereits lang geüb
te Praxis, so dass h ierfür nur  kleinere Anpassungen 
vorzunehmen sein werden .  Das u neingeschränkte 
Verfügungsrecht Österreichs über seine Wasserres
sou rcen konnte auch für die Zukunft sichergestellt wer
den . Den Zusammenhang zwischen der WaIdbewirt
schaftung und der Versorgung mit qual itativ hochwer
tigem Wasser aufzuzeigen ,  sowie ein Bewusstsein für 
das Wirtschaftsgut Wasser zu schaffen ,  ist ein wesent
l iches Ziel .  

Erh olung: Mit dem Aufkommen und Wachsen der Tou
risten- und Wanderbewegung zu Ende des vergange
nen Jahrhunderts wurde die N utzung des Waldes zu 
Erholungszwecken aktuel l .  Mit dem Forstgesetz 1 975 
wurde die "Waldöffnung" ,  also das Recht des Erho
lungssuchenden auf freies Betreten des Waldes zu 
Erholungszwecken verankert. Eine Umfrage des Mei
n ungsforschungsinstitutes I ntegral im Auftrag der ÖBf 
AG im Jahre 2002 erbrachte erstaun l iche Ergebn isse . 
Fast d rei Viertel der Österreicher halten sich minde
stens mehrmals im Monat (zu Erholungszwecken)  im 
Wald auf, etwa ein Viertel (26%) mehrmals die Woche .  
Genutzt wird der Wald vor al lem zur Erholung,  wie Spa
ziergänge (88% )  und Freizeitaktivitäten ,  wie Sport 
(43%).  Mit der Einrichtung von Erholungseinrichtungen 
und Vere inbarungen zwischen Waldeigentümern und 
der Freizeit- und Tou rismuswirtschaft (z. B .  durch aus
gewiesene Radrouten auf Forststraßen)  konnten die 
für den Schutz der Waldökosysteme nötigen Len
kungsmaßnahmen bereits wirkungsvol l  umgesetzt 
werden .  

Wald und Vielfalt 
A u  u n d  Hoch g e b irg e :  Österreich weist auf Grund 
seiner Lage im Herzen Mitteleuropas trotz der im Ver-
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gleich relativ geringen Staatsfläche eine große öko
logische Vielfalt auf. Dies ist durch die traditionellen 
Bewirtschaftungsweisen, aber auch auf Grund unter
sch iedlicher Meereshöhen und Klimazonen bedingt. 
Österreichs Wälder sind in Wuchsgebiete gegliedert. 
Auf unserem Staatsgebiet kommen etwa 1 25 natürli
che Waldgesellschaften vor. Sie reichen von reinen 
Laubwaldgesellschaften der Tieflagen, vor allem im pan
non ischen Osten, Mischwaldgesellschaften und reinen 
Nadelwaldgesellschaften der Hochlagen, bis hin zu Wäl
dern auf Sonderstandorten, wie Moore und Auen. 

Osterreichischen Wa ldin ventur: Seit Beginn der 
Österreichischen Waldinventur 1 96 1  kann eine stän
dige Flächenzunahme des österreichischen Waldes 
beobachtet werden (derzeit 7.700ha/Jahr). Qual itativ 
ist generell eine Zunahme des Laubholzanteils und eine 
Tendenz zu laubholzreichen Mischbeständen zu un
gunsten von Nadelholz-Reinbeständen festzustel len. 
Viele Arten und Lebensräume sind von der nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung direkt oder indirekt abhängig. In  
welchem Ausmaß, beziehungsweise in  welcher I nten
sität hat der Mensch das Ökosystem Wald beeinflusst 
und wie naturnah sind Österreichs Wälder heute noch? 
Diese Fragen wurden 1 992 bis 1 997 im Projekt Heme
robie Osterreichischer Waldökosysteme (Projektleitung: 
o. Univ.-Prof. Dr. Mag. Georg Grabherr, Institut für Öko
log ie und Naturschutz, Un iversität Wien), beurteilt. 
Dabei erfolgte flächendeckend eine Bewertung der 
Naturnähe der österreichischen Wälder. In d iesem 
MAB-Projekt (man and the biosphere) wurde anhand 
von vegetationskundl ichen und bestandesstrukturellen 
Kriterien interdisziplinär mit Forstwissenschaftern in 
Kooperation mit Waldeigentümern (= anthropogener 
Beeinflussungsgrad) festgestellt, dass in Summe rund 
2/3 der österreichischen Waldfläche als natürlich (3%), 
naturnah (22%) bzw. mäßig verändert (4 1 %) gelten. 
Eine starke Veränderung zeigen 27%, und nur 7% wur
den als "künstlich" eingestuft. 

Wirtschaftsbaumarten und Raritä ten :  Im  Zuge 
der Österreichischen Waldinventur 1 992/96 wurde 
auch die Verteilung der Baumarten in Österreichs Wäl
dern erhoben.  Immer wieder erwähnt werden d ie 
"Roten Listen", in denen 78 Holzgewächse in Öster
reich als gefährdet ausgewiesen sind . Die Ursache für 
den Rückgang d ieser Arten ist vielfältig . Nicht al le die
ser botan ischen Arten sind gemäß Definition des Forst
gesetzes "forstliche Holzgewächse". In  erdgeschicht
l ichen Zeiträumen ist die Verbreitung der einzelnen 
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Baumarten, wie Fossilienfunde und Pollenanalysen zei
gen, wesentlich von den jeweils herrschenden Klima
verhältnissen in Mitteleuropa abhängig. Durch den jahr
tausendelangen Ku ltureinfluss des Menschen,  d ie 
unterschiedlichen Bewirtschaftungsformen,  aber auch 
durch eine Reihe biotischer und abiotischer Faktoren 
(wie z.B.  Luftverschmutzung, Krankheiten) haben sich 
"Gefährdungen" einzelner Baumarten ergeben . Im 
Rahmen des FBVA-Projektes Beiträge zur Erhaltung 
der genetischen Vielfalt werden wesentl iche Beiträge 
zur Erhaltung "gefährdeter Arten" geleistet. Die Gesamt
fläche aller 70 vom Institut für Waldbau angelegten 
Erhaltungs- und Samenplantagen konnte auf 1 1 4, 5  ha 
erhöht werden. Das Naturwaldreservateprogramm 
trägt auch zur Erhaltung und natürlichen Entwicklung 
solcher gefährdeter Arten bei. 

Na tura 2000 und Wald: Basierend auf den Rechts
grundlagen der europäischen Un ion ,  der Vogel
schutzrichtlinie und der Flora-Fauna-Habitat-Richtl inie 
(FFH), erfolgt der Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natu
ra 2000. Derzeit sind in Österreich 1 63 Natura 2000 
Gebiete nomin iert, die insgesamt etwas niehr als 1 6% 
der Fläche Österreichs einnehmen, davon ist beinahe 
die Hälfte (- 48 Prozent, ca. 650.000 ha) Wald. Die 
Gebiete, die nach der Vogelschutz-Richtl in ie nomin iert 
wurden, nehmen eine Fläche von rund 1 4  %, jene nach 
der FFH-Richtl inie rund 1 1  % der Staatsfläche ein .  Ein 
Großtei l  der Gebiete ist sowohl nach der FFH- als auch 
nach der Vogelschutzrichtl inie vorgeschlagen. Allein 
in Österreich sind knapp ein Drittel (65) aller in Euro
pa bedeutsamen Lebensraumtypen ( 1 98) vertreten ,  
zusätzl ich 66 Tier- und 27 Pflanzenarten der in der Richt
l inie aufgelistet�n Arten. Von d iesen in Österreich vor
kommenden Lebensraumtypen zählen 1 7  zur Gruppe 
der Wälder, 1 4  zum natürl ichen und naturnahen Gras
land , 1 1  zu den felsigen Lebensräumen und Höhlen , 
9 zu den Süßwasser-Lebensräumen, 8 zu den Hoch
und N iedermooren, 3 zur gemäßigten Heide- und 
Busch-Vegetation und 3 weitere. 

Diese Zahlen demonstrieren die enorme Bedeutung 
unserer Wälder für die Sicherung der Vielfalt an Lebens
räumen sowie Tier- und Pflanzenarten. Im Zuge der 
Umsetzung betei l igt sich das Bundesmin isterium für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
an der Konzeptentwicklung für Managementpläne. 
Dabei soll lokalen Planungsinitiativen (Waldfachpläne ) 
der Waldeigentümer bzw. deren Auftragnehmer künf
tig ein besonderer Stel lenwert zu kommen. 
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Wasserwirtschaft und Gewässerschutz 

Naturräumliche Grundlagen und hydrolog ische Verhältnisse 
Österreichs Staatsgebiet berührt drei internationale 
Flusseinzugsgebiete, etwas mehr als 96% l iegen im 
Einzugsgebiet der Donau, knapp 3% entwässern zum 
Rhein und 1 % über die Eibe zur Ostsee. Mit einer Wohn
bevölkerung von knapp über 8 Mio. beträgt die Bevöl
kerungsdichte 96 E/km2, e in Wert, der durch den 
großen Hoch- und Mittelgebirgsanteil im Ausmaß von 
etwa 62% bedingt ist. In den Taln iederungs- sowie 
Beckenbereichen liegt die Bevölkerungsdichte deutlich 
höher und überschreitet bisweilen 400 E/km2. Die Viel
fältigkeit des österreichischen Landschaftsbildes ist 
durch den Gebirgscharakter sowie durch Flach- und 
Hügellandbereiche und große Beckenlandschaften im 
Osten und Süden bed ingt. 

Die Donau selbst quert das Land auf einem relativ kur
zen Fließweg von rund 345 km zwischen Passau und 
der Ungarischen Pforte . Die größten Nebenflüsse 
münden , von den Alpen kommend , rechtsseitig in die 
Donau. Die l inken Nebenflüsse auf österreich ischem 
Gebiet sind zumeist kleiner. Die europäische Haupt
wasserscheide trennt Vorarlberg, das zum Rhein ent
wässert, und ein schmales Randgebiet im nörd l ichen 
N ieder- und Oberösterreich, das zur Moldau entwäs
sert. Österreich verfügt über etwa 9000 natürliche und 
künstliche Seen und Teiche, 22 der natürlichen Seen 
verfügen über eine Wasserfiäche von mehr als 2 km2. 
Die Fließgewässer erstrecken sich über 1 00.000 km, 
die Gewässerd ichte l iegt somit bei 1 ,2 km/km2• 

Die hydrologischen Verhältnisse Österreichs sind -
großräumig und generell gesehen - äußerst günstig.  

Die jährl iche N iederschlagshöhe beträgt im vieljähri
gen Mittel ( 1 96 1  bis 1 990), bezogen auf das gesamte 
Bundesgebiet, etwa 1 1 70 mm, das sind rund 98 Mrd. 
m3 Wasser, wovon etwa 55 Mrd. m3 in den Ober
flächengewässern abfl ießen. 
Das Überwiegen von Niederschlägen bei West- bis 
Nordwetterlagen gegenüber Tiefd ruckgebieten im 
Süden spiegelt s ich in den Jahressummen des N ie
dersch lages wider. Von ·Osttirol über Kärnten und 
große Teile der Steiermark bis in  das Burgenland und 
in den Südosten N iederösterreichs wurden weniger als 
90 Prozent der normalen Jahresmengen gemessen. 
I n  der südöstlichen Steiermark und im Südburgenland 
waren es sogar weniger als 70 Prozent - Nachwirkungen 
der schl immen Dürre vom späten Frühjahr bis in den 
August. Im übrigen Österreich entsprachen die N ie
derschlagsmengen dem Erwartungswert, in Nordtirol 
sowie in großen Teilen Oberösterreichs wurden mehr 
als 1 1 0  Prozent desselben erreicht. 

Die Abflussverhältnisse des Jahres 2001 sind mit Aus
nah me des Ostens und Südens als durchschnittlich zu 
charakterisieren.  In Wien, Burgenland, der Steiermark 
und in Kärnten traten jedoch extreme Niederwasser
abflusssituationen an zahlreichen Gewässern ein.  Die 
Grundwas�erstände sind ebenfalls mitAusnahme des 
Ostens und Südens als durchschnittlich einzustufen.  
In  der Steiermark, in Kärnten und Osttirol lagen d ie 
Grundwasserstände deutlich unter den vieljährigen Mit
telwerten, zum Tei l  im Bereich der mittleren niedrigsten 
Grundwasserstände. 

Schwerpunkte der österreichischen Wasserpolitik 
Die österreichische Wasserpolitik muss als maßgeb
liches Element in die österreichische Nachhaltigkeits
politik integriert werden und den neuen AufgabensteI
lungen besonderes Augenmerk schenken.  Als Ziele 
der Nachhaltigkeit sind zu nennen: 

• Langfristiger Schutz von Wasser als zentrales Element des 
österreich ischen Naturraumes, 

• Sicherung von Wasser in Menge und Güte als Ressour
ce für die jetzige wie für nachfolgende Generationen 

• Verantwortung für die österreichischen Wasserressourcen 
in öffentlicher Hand. 

• Als aktuelle AufgabensteI lungen sind insbesonders anzu
führen: 

• Verstärkte Integration wasserwirtschaftlicher Ziele in  alle 
Pol itikbereiche 

• Verstärkte Einbindung der Öffentlichkeit bei Maßnahmen 
der wasserwirtschaftlichen Planung 

• Einbindung in die Europäische Wasserpolitik 

, • Wahrnehmung oder Vermitt lung wasserwirtschaftl icher 
• Erschließung der Ressource Wasser unter Berüoksichti- Kooperationsmöglichkeiten im Rahmen der EU- Oster-

gung einer dauerhaften naturverträglichen, wirtschaftli- weiterung und von EU Hilfsprogrammen (zB. Mittelmeer-
chen und sozialen Entwicklung. hi lfsprogramm) 
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• Weltweit zunehmender Bedarf an wasserwirtschaftlichen 
Lösungsansätzen 

• Erhaltung des hohen Standards Österreichs im Bereich des 
Gewässerschutzes und der auf Nachhaltigkeit ausgerich
teten Gewässernutzung 

• Schutz der Wasserinfrastruktur vor Bedrohung durch 
Naturkatastrophen und Terrorismus. 

Wasserressourcen und Wasserversorgung 
Österreich befindet sich - wie alle Länder, die am Alpen
bogen Anteil haben - h insichtlich der Ressource Was
ser in einer ausgezeichneten Position .  In Österreich 
werden pro Jahr 2,25 Mrd .  Kubikmeter Wasser dem 
Kreislauf kurzfristig zur Nutzung für die Bevölkerung 
(35 %), Industrie/Gewerbe (60 %) und Landwirtschaft 
(5 %) entnommen. Zu einem großen Tei l  wird dieses 
Wasser wieder in den Kreislauf zurückgeführt. In Bezug 
auf das Gesamtwasserdargebot liegt der Wasserge
brauch in einer Größenordnung von 3 %. 

Eine aktuelle Studie über das Quel lwasserdargebot im 
alpinen Raum Österreichs hat gezeigt, dass durch
schn ittl ich über den künftigen Bedarf h inaus 4 Mrd .  
m3/Jahr ( 1 30.000 I/s) für anderweitige Nutzungen und 
ohne Beeinträchtigung der ökologischen Funktions
fähigkeit zur Verfügung stünden . 

Der Wasserversorgung der Bevölkerung kann ein 
hoher Standard der Versorgungsqualität attestiert wer
den. Die Bedarfsdeckung erfolgt rund zur Hälfte aus 
Grundwasser und zur anderen Hälfte aus Quel lwasser. 
Der Anteil von aufbereitetem Flusswasser ist - zum 
Unterschied von vielen anderen europäischen Staaten -
mit 1 % gering. Der Anschlussgrad an zentrale Anla
gen nähert sich mit etwa 87 % dem durch die Sied
lungsstruktur bedingten Sättigungswert. 

Abwasserentsorgung 
Dank intensiver Anstrengungen um den Gewässer
schutz in Verbindung mit einer hochentwickelten Tech
nolog ie konnten große Erfolge im Bereich der Gewäs
serreinhaltung erreicht werden. Insgesamt wurden bis 
jetzt 22 Mrd .  Euro in  Ersterrichtungen im Bereich 
Kanal isation und Abwasserreinigungsanlagen inve
stiert. 85% der gesamten,  in Österreich anfal lenden' 

Abwasserfracht werden über biologische Kläranlagen 
gerein igt; etwa 40% d ieser Abwässer werden bereits 
einer weitergehenden Reinigung (Nährstoffentfernung) 
unterzogen.  

Wasserqual ität 
Die Wasserqual ität der österreichischen Gewässer 
kann insgesamt als zufriedenstel lend eingestuft wer
den. Zur Sicherung der Wasserqual ität ist seit 1 991  die 
österreichweite einheitliche Immissionserfassung von 
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Grundwässern und Fl ießgewässern im Rahmen der 
Wassergüte-Erhebungsverordnung (WGEV) gesetzlich 
geregelt. Das Beobachtungsnetz ist seit Mitte 1 996 voll 
ausgebaut und umfasst 244 Fließgewässermessstel
len und ca. 2.000 Grundwassermessstel len. 

Die Analyse der aquatischen Lebensgemeinschaften ,  
d ie  einen integrierenden Parameter für d ie  organische 
Belastung eines Gewässers mit leicht abbaubaren 
Stoffen darstellt, zeigte deutliche Verbesserungen.  
Waren 1 995/97 79% der untersuchten Messstellen dem 
Güteziel der biologischen Güteklasse I I  oder besser 
zuzuordnen,  weist dieser Prozentsatz heute einen 
Wert von 84% auf. 

Die Auswertung der an den ca . 2000 Grundwasser
messstellen bisher durchgeführten Analysen zeigen , 
dass die meisten Untersuchungsparameter (ca. 1 00 Ein- . 

zelsubstanzen)  d ie in der Grundwasserschwellen
wertverordnung vorgegebenen Grenzwerte deutlich 
unterschreiten. Wie bereits die vorangegangenen Aus
wertungen gezeigt haben , sind reg ional auch weiter
h in Belastungen bei Stickstoffverbindungen (insbes. 
Nitrat) und Pflanzenschutzmitteln (Atrazin und Desethy
latrazin) sowie vereinzelt auch bei den chlorierten 
Kohlenwasserstoffen (CKW) zu verzeichnen. 

Schutz vor Gefährdung durch Wasser 
Hochwässer sind natürliche Ereign isse, die für die 
Gewässerökologie eine bedeutende Rol le spielen :  Sie 
gehören zur typischen und unverzichtbaren Dynamik 
jeder Aulandschaft und l iefern einen wichtigen Beitrag 
zur notwendigen Anreicherung des Grundwassers. 

Hochwässer können für den Menschen dann gefähr
l ich werden, wenn Siedlungen in natürliche Über
schwemmungsgebiete hineingebaut werden. Deshalb 
setzt der moderne Wasserbau immer stärker auf den 
sogenannten passiven Hochwasserschutz. Und das 
bedeutet, Flüssen jenen Raum in der freien Landschaft 
zu geben, den sie für den Rückhalt gegen Hochwäs
ser brauchen. So kann man sicherstellen, dass die Was
serstände nicht zu hoch werden, sondern sich in die 
Breite ausdehnen - ein wirksamer Schutz für fluss
abwärts l iegende Siedlungen, der oft auch ökonomi
scher ist als konventionelle technische Maßnahmen. 

Das BMLFUW verwendet erhebliche M itte l ,  d iese 
naturbedingten Gefahren so weit als nur irgendwie mög
lich einzudämmen. Gemeinsam mit den Bundesländern 
werden hierfür jährlich über 220 Mio. Euro. aufgewandt. 
Die vernetzte Sichtweise der naturräuml ichen Gege
benheiten bei der Erstellung maßgeschneiderter Schutz
maßnahmen wird in H inkunft immer wichtiger. 
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Umsetzung der Wasserrahmenrichtl in ie der EU 
Die EU steht vor der vollständigen Neuausrichtung ihrer 
Wasser- und Gewässerschutzpolitik. M it der EU-Was
serrahmenrichtl in ie werden neue Emissions-, Qua
litäts- und Überwachungsstandards europaweit gesetzt. 
Hauptziele der Wasserrahmenrichtl inie sind: 

Ausdehnung des Gewässerschutzes auf al le Gewäs
ser (Grundwässer - Oberflächengewässer - Küsten
gewässer) 

• Erreichung/Erhaltung eines "guten Zustandes" 

• Bewirtschaftung der Gewässer auf Grundlage von F luss
einzugsgebieten 

• Kombinierter Ansatz von Emissions- und Immissionskriterien 

• Kostendeckende Preise 

• Stärkere Einbindung der Bürger/innen in Planungs- und Ent-
scheidungsprozesse 

• Straffung der Gesetzgebung 

Die EU-Wasserrahmenrichtl in ie enthält damit eine 
Fülle von Vorgaben und Regelungen, die von den Mit
gl iedstaaten umzusetzen sind. Für Österreich ergeben 
sich einige Neuerungen, die vor al lem aus der Ver
pflichtung zur Erstel lung von Bewirtschaftungsplänen 
für Flusseinzugsgebiete und der Umsetzung des Ziels 
des guten ökologischen Zustandes für Oberflächen
gewässer bestehen. Dies bedarf einer Neuordnung des 
österreich ischen Wassermanagements für die beste
henden föderalen Strukturen,  eine besondere Her
ausforderung stel lt aber auch die angepeilte schlanke 
Verwaltung dar. 

Landwirtschaft und N itratproblem 
Die Entwicklung der N itratsituation lässt sich durch die 
Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zur Gesamt
zahl der Messwerte (Schwel lenwert mit 45 mg N03/1) 
gut darstel len. Im Verg leich zum Vorjahr zeigt sich ein 
stabiler Verlauf. Auch die Auswertung nach Größen
klassen weist auf eine langsame aber stetige Entlastung 
des Grundwassers hin. D iese positive Entwicklung hat 
mehrere Ursachen , die im Einzelfal l  untersch iedl ich 
gewichtet sind : 

• al lgemeine Sensibilisierung in der Landwirtschaft, Stick
stoffdünger bedarfsgerecht einzusetzen; 

• Rückgang der Schwarzbrache im Winter durch vermehr
te Winterung und Zwischenfrüchte; 
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Entwicklung der Grundwassergüte - N itrat 
Anzahl der Schwellenwertüberschreitungen zur 

Gesamtzahl der Messwerte (Schwellenwert = 45 mg/I) 

25 

20 
1 8,4 

.------ 1 5,9 1 4 ,9 
.------ 14,0 1 3,9 

.------ � � 
1 5  

1 0  

5 

o 
1 997 1 998 1 999 2000 2001 

Quelle: BMLFUW Grafik: S .  Bujtas, BMLFUW 

• Erhöhung des Anschlussgrades an Kanal isationen und 
damit auch Rückgang nicht sachgerecht gewarteter Senk
gruben ;  

• rigoroser Einsatz der  Instrumente Wasserschutz- und 
Wasserschongebiete in Problemregionen; 

• Annahme von Landes- und Bundesprogrammen zur För
derung einer gewässerschonenden Bewirtschaftung. 

. Nitratgehalte in Österreich 

Periode 97/99 98/2000 99/2001 

Anzahl der 
M�ssungen 1 3.676 1 2 .839 1 2.267 

Größenklassen (Werte in %): 

<=1 0  mg/I 42,5 4 1 ,9 4 1 ,6 

>1 0-30 mg/I 30,4 31 ,3 32 , 1  

>30-45 mg/I 1 1 , 1  1 1 ,7 1 2 , 1  

>45-50 mg/I 2 ,7 2,8 2,5 

>50-70 mg/I 7,0 6,7 6,3 

> 70- 1 00 mg/I 3 ,5 3,1  3 ,1  

> 1 00-1 50 mg/I 1 ,9 1 ,7 1 ,7 

> 1 50-200 mg/I 0,6 0,5 0,3 

>200 mg/I 0,4 0,3 0,3 

Summe 1 00 1 00 1 00 

Einzelne Messstellen in unbelasteten Gebieten wurden in der 
Periode 98/2000 nur 2x jährlich (Reqelfall 4x jährlich) beprobt 

Quelle: BMLFUW. 
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Impulse zum Schutz der Gewässer vor Belastungen aus der Landwirtschaft 

Folgende Impulse wurden im Jahr 2001 zum Schutz 
der Gewässer vor Belastungen aus der Landwirtschaft 
gesetzt: 

Nove/lierung § 33f WRG: Novellierung § 33 f WRG, 
BGBI.  Teil I ,  Nr. 39/2000: Mit der WRG-Novelle 1 990 
wurde mit § 33 f ein  neues Instrument für den Grund
wasserschutz geschaffen (Programm zur Verbesserung 
der Qualität von Grundwasser). Mit 1 . 1 .2001 ist fol
gendes dreistufiges Modell in Kraft getreten .  

• Sowohl i n  Beobachtungs- als auch in voraussichtlichen Maß
nahmengebieten hat der Landeshauptmann - wie bisher 
- grundsätzlich mit Verordnung einer Überprüfung der 
Anlagen oder Aufzeichnungsverpflichtungen zur Feststel
l ung der Ursache der Schwellenwertüberschreitung anzu
ordnen (Stufe 1 ). 

• Während diese erste Stufe in Beobachtungsgebieten u.a.  
rechtzeitig die Sensibil ität für mögliche künftige Probleme 
im Gebiet schärfen sol l ,  sind für voraussichtliche Maß
nahmengebiete durch Verordnung des Landeshauptman
nes bereits jene konkreten, vorerst freiwil ligen Maßnah
men, anzukündigen, die soferne der Grenzwert innerhalb 

von 3 Jahren nicht unter die Schwelle sinkt, voraussicht
lich erforderlich werden, um die Grundwasserqual ität ent
sprechend den Zielvorgaben zu verbessern bzw. eine 
Verschlechterung zu verhindern (Stufe 2) . 

• Letztlich sind nach 3 Jahren die erforderl ichen Maßnah
men für alle jene, die die Maßnahmen nicht ohnedies bereits 
belegbar setzen oder die nicht belegen können, dass von 
ihren Anlagen und Maßnahmen die in Betracht kommen
den Verunrein igungen nicht ausgehen, verbindlich zu set
zen (Stufe 3). 

Grundsätzlich soll damit durch freiwi l l ige Bewirtschaf
tungsbeschränkungen das Ziel der Grundwassersa
nierung erreicht werden. Wenn dies n icht überall gelin
gen sollte, müssen die im Wasserrechtsgesetz vorge
sehenen Instrumente angewandt werden. Priorität 
kommt jedenfalls jenen Gebieten zu , wo Grundwas
ser für Trinkwasser genutzt wird und erhöhte Belas
tungen vorl iegen. 

Auf Grundlage der Ergebnisse der staatl ichen Was
sergüteerhebung sind nachstehende Grundwasser
gebiete - unbeschadet der Berücksichtigung von Kri-

NITRA T-Potentielle Beobachtungs- und Maßnahmengebiete für Grundwassergebiete1) 

Anzahl Prozent- Beobach Voraussicht!. 
Anzahl Fläche in Ackerfläche . Anzahl Anzahl der gefähr- satz ge- tungs- Maßnahmen-

Grundwassergebiet Messstelle Messungen gebiet gebiet >=50% Gebiete km2 km2 deten fährdeten 
(MST) MST MST >=30% gef. MST 

gef. MST 

Burgenland 5 1 .340 762 
1 3252 Ikvatal-2 1 39 66 9 72 5 55,6 X 

1 3090 Parndorfer Platte 254 204 7 56 4 57,1 X 

1 31 80 Seewinkel 443 234 24 1 92 8 33,3 X 
1 3340 Stremtal 50 86 6 48 2 33,3 X 

1 3 1 30 Wulkatal 454 1 72 9 66 7 77,8 X 

Niederösterreich 3 960 836 
32240 Marchfeld 870 724 45 349 28 62,2 X 

32504 Prellen kirchner 56 54 . 5 48 6 1 00,0 X 
Flur 

32750 Zayatal 34 58 8 64 4 50,0 X 

Oberösterreich 1 918  659 

41 260 Traun-Enns- 9 1 8  659 25 200 9 36,0 X 
Platte 

Steiermark 1 92 68 

63900 Leibnitzer Feld 92 68 28 221 1 0  35,7 X 

Wien 2 31 8 71 

92240 Marchfeld 1 48 58 34 255 20 58,8 X 

92500 Südliches Wiener 1 70 1 3  1 3  98 8 6 1 ,5 X 
Becken 

Summe 1 2  3.628 2.397 213  1 .669 1 1 1  

1 )  (>= 5 Messstellen) für den Beobachtungszeitraum 01 .07 . 1 999 - 30.06.2001 , Datenbestand März 2002 

Quelle: BMLFUW. 
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terien für eine stufenweise Ausweisung durch den 
Landeshauptmann und einer mögl ichen Abgrenzung 
von Teileinzugsgebieten als Beobachtungs- bzw. Maß
nahmengebiete auszuweisen: 

EU-Nitra t-Richtlinie : Die Richtl inie des Rates zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat 
aus landwirtschaftlichen Quellen (kurz EU-Nitratricht
l in ie,  9 1 /676 EWG) wurde 1 991  erlassen. 

Die zentralen, formalen Anforderungen der Richtl inie 
sind: 

• Ausweisung gefährdeter Gebiete (=Gebiete, die in Grund
und Oberflächengewässern mit Nitratgehalten über 50 mg/l 
bzw. in Gewässer entwässern, bei denen eine Eutrophie
rung festgestellt wurde bzw. zu befürchten ist; 

• die Erstellung von Regeln der "guten fachlichen Praxis", 
d ie in gefährdeten Gebieten verpflichtend einzuhalten 
sind; 

• die Erstellung von gegensteuernden Aktionsprogrammen 
mit verpfl ichtenden Vorgaben. 

Die zentralen inhaltlichen Anforderungen sowohl für die 
Regeln der guten fachlichen Praxis als auch für d ie der 
N itratverschmutzung gegensteuernden Aktionspro
gramme sind im Wesentl ichen: 

• Ausbringungsverbote von Wirtschaftdünger auf wasser
gesättigte, schneebedeckte oder gefrorene Böden; 

• Ausbringungsbeschränkungen in Hanglagen und in gewäs
sernahen Bereichen; 

• Festlegung einer ausreichenden Mindestlagerkapazität 
für Wirtschaftsdünger; 

• Ausrichtung der Düngung auf ein Gleichgewicht zwischen 
dem Nähstoffbedarf der Pflanzen und der Stickstoffver
sorgung aus Düngung und Boden; 

• Begrenzung der Wirtschaftsdüngerausbringung auf 1 70 kg 
Reinstickstoff/ha und Jahr. 

Das österre ichische Aktionsprogramm wurde am 
29.9. 1 999 im Amtsblatt der  Wiener Zeitung veröffent
licht und ab 1 . 1 0. 1 999 in Kraft gesetzt. Hervorzuhe
ben dabei ist im Vergleich zu anderen Mitgl iedstaaten 
die von Österreich besonders umweltbewusste Fest
legung der Begrenzung der Stickstoffdüngung auf 
1 75 kg N/ha (Acker) bzw. 2 1 0  kg N/ha (Grünland) für 
Handelsdünger und Wirtschaftsdünger gemeinsam. 
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Aus österreichischer Sicht ist Erosion und Nährstoff
abschwemmung auf Grünland in Hanglagen und nach
weislich auch in steilen Hanglagen kein wasserwirt
schaftl iches Problem. Auf Ackerland in Hanglagen ins
besondere für Hackfrüchte bei konventioneller Bewirt
schaftung und bei stark geneigten Hanglagen kann 
durchaus ein bedeutender Bodenabtrag und Nähr
stoffabschwemmung eintreten .  Durch flankierende 
Maßnahmen wie z.B. Mulchsaat, Di rektsaat, Zwi
schenfruchtbau etc. kann das Gefährdungspotential von 
Abschwemmungen drastisch reduziert werden. 

ÖPUL 2000: Bewirtschaftungsbeschränkungen bzw. 
-auflagen , die im Interesse des vorbeugenden Gewäs
serschutzes über das N iveau des Aktionsprogrammes
Nitrat und der Festlegungen der ordnungsgemäßen 
Landwirtschaft gem. § 32 WRG hinausgehen,  werden 
durch ÖPUL Programme gefördert. Im Besonderen ist 
hier auf die "Projekte für den vorbeugenden Gewäs
serschutz" zu verweisen. 

Be wirtschaftungsrich tlinien:  Die Richtl inien des 
Fachbeirats für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz 
für d ie sachgerechte Düngung legen die Grundvor
aussetzungen für eine gewasserschonende Landwirt
schaft fest. 

Pilotprojekte zur Grundwa ssersanierung und 
Evaluierung von ÖPUL 2000: Die auf In itiative des 
Ressorts durchgeführten Pilotprojekte in Oberösterreich 
wurden mit wichtigen Erkenntnissen für die Zusam
menarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirt
schaft, die Beratung, effiziente Förderungsmaßnahmen, 
Organisation und Evalu ierung abgeschlossen.  Neu 
gestartet wurde ein Pilotprojekt zum Nachweis der Effek
tivität des Umweltprogrammes ÖPUL 2000 für den 
Grundwasserschutz. Im Besonderen soll die Stick
stoffbilanz zwischen teilnehmenden und nicht-tei lneh
menden Landwirten untersucht werden und unter 
Anwendung von Modellen auf. zwei Regior:1en über
tragen werden. 

Eine ausführl iehe Darstel lung der österreichischen 
Wasserwirtschaft und Wasserpolitik erfolgt im Gewäs
serschutzbericht 2002, der Ende dieses Jahres von der 
Bundesregierung dem Parlament zur Behandlung vor
gelegt wird .  
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Agrarstruktur sowie vor- und nachgelagerte 
Wirtschaftsbereiche der Landwirtschaft 

Zusammenfassung 
LautAgrarstrukturerhebung 1 999 (Vol lerhebung) wurden in  
Österreich 2 1 7 .508 Betriebe bewirtschaftet. Trotz des vor

anschreitenden Strukturwandels ist die Land- und Forst

wirtschaft nach wie vor kleinstrukturiert. Rund 90.000 Betrie

be (41 %) bewirtschaften weniger als 1 0  ha Kulturfläche (LN 

und Wald) .  Über 85.000 Betriebe (39%) weisen eine 

Erschwerniszone auf. 1 999 lebten in den bäuerlichen Haus

halten insgesamt 831 .300 Personen von denen 530.000 Per

sonen eine Teil- oder Vol lbeschäfigung in der Landwirtschaft 

angegeben haben. 

An der Gesamtfläche Österreichs hat die Landwirtschaftli

che Nutzfläche (LN) einen Anteil von rd . 41 %, der Wald rd . 

46% und sonstige Flächen (Gewässer, Bau-, Verkehrs- und 

Bahnflächen) rd . 1 3%. Österreich hat, bezogen auf die Lan
desfläche, innerhalb der EU mit 70% den höchsten Anteil 

an Berggebieten.  52% der Betriebe und 57% der LN lie

gen im Berggebiet. Betrachtet man das gesamte benach

teiligte Gebiet (Berggebiet, Sonstige benachteil igte Gebie

te, Kleines Gebiet) sind das 70% der Betriebe und 69% der 
LN. Die LN umfasst rd. 3,4 Mio. ha. Davon beträgt der Anteil 
der Ackerfläche rd. 41 %, das Wirtschaftsgrünlandes (mehr

mähdige Wiesen und Kulturweiden) zu 27%, das extensi

ven Grünlandes (einmähdige Wiesen, Streuwiesen und Hut

weiden sowie Almen und Bergmähder) 30% und die son

stigen Kulturarten (Wein-, Obst- und Hausgärten, Reb-, 
Baum- und Forstbaumschulen) 2%. In Österreich wurden 

im Jahr  2001 rund 2 , 1 2  Mio.  Rinder gehalten ,  davon 
855.000 Kühe. Der Schweinebestand betrug 3 ,44 Mio . 

Stück. Der Bestand an Schafen machte 320.000 Stück aus. 

Die Agrarstrukturerhebung 1 997 der EU weist 7 Mio. land

wirtschaftl iche Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutz

fläche von fast 1 29 Mio.  ha aus. Von d ieser entfallen 57% 

(73,6 M io. ha) auf Ackerland und 35% (44,7 M io. ha) auf 
Dauergrünland und rd . 8% ( 1 0,2 M io. ha) auf Dauerkultu

ren. 56% der Betriebe und 53% der Flächen liegen in benach

teiligten Gebieten. In der EU 1 5  sind mit 2001 rd . 6,0 M io. 

Vol larbeitskräfte (gerechnet nach Jahresarbeitseinheiten) 

in der Landwirtschaft beschäftigt. 

Durch d ie vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche 

(Betriebsmittel, Verarbeitungssektor) ist d ie Landwirtschaft 

eng in die intersektorale Arbeitsteilung eingebunden. I n  die

sem Bereich sind rund 302.000 Personen beschäftigt. 
Zuzügl ich der Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft 

umfasst der Agrar- und Ernährungskomplex 447.500 

Beschäftigte. 

Summary 

According to the 1 999 Farm Structure Survey (fu l l  survey) 

2 1 7 ,508 farms were managed in Austria. Agriculture and 

forestry are sti l l  smal l-structured despite growing structur
al change. About 90,000 holdings (41 %) manage less than 

1 0  ha cultivated area (UM and forests). More than 85,000 

holdings (39 %) are classified as situated in  handicap 

zones. In 1 999, totally 831 ,300 persons lived in  farmers' 

households, 530,000 of them worked part-time or full-time 

in agriculture. 

The utilised agricultural area (UM) has a share of appro

ximately 41 % in the total Austrian territory, forests make 
up 46 %, other areas (waters, buildings sites, traffic and rail

way areas account for about 1 3  %. Related to the federal 

territory Austria has the highest share of mountainous 

areas in the EU (70 %). 52 % of the holdings and 57 % of 

the utilised agricultural area (UM) are situated in moun

tainous areas . I fwe look at less-favoured areas as a whole 

(mountainous areas, other less-favoured areas,  small

scale structured areas) 70 % of the holdings and 69 % of 
the utilised agricultural area are situated in  such areas. The 
total util ised agricultural area comprises 3.4 mi l l ion ha, of 

which the share of arable land is about 4 1  %, of grassland 
(meadows mown several times and seeded grassland) 

27 %, of extensive grassland (meadows mown once,  litter 

meadows, rough pastures, Alpine pastures, and mountain 

meadows) 30 % and of other types of agricultural land-use 

(vineyards, orchards, and house gardens, vine and [forest) 

tree nurseries) 2 %. I n  Austria, about 2 . 1 2  mil l ion head of 

cattle were kept in 2001 , of which 855,000 were cows. Austria 

had a pig population of 3.44 mi l l ion head, and 320,000 head 

of sheep. 

The 1 997 EU Farm Structure Survey shows 7.0 mi l l iOn agri

cultural holdings with a utilised agricultural area of almost 

1 29 mi l l ion ha,  of which 57 % (73.6 mi l l ion ha) are arable 

land, 35 % (44.7 million ha) permanent grassland and approx. 

8 % ( 1 0.2 mi l l ion ha) land under permanent crops. 56 % 

of the holdings and 53 % of the areas are situated in less
favoured areas. In the EU ( 1 5), approximately 6.0 m ill ion 

full-time employees (calculated by annual working units) 

worked in  agriculture in  2001 . 

Through upstream and downstream sectors ( inputs, pro

cessing sector), agriculture is closely l inked to inter-sectoral 

division of labour. Approximately 302,000 persons work in 

this sector. Together with those active in agriculture and 

forestry, 447,500 persons work in the agriculture and food 

sector. 
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Agrarstruktur i n  Österreich 
(siehe auch Tabellen 3. 1 . 1 bis 3 . 3 . 9) 

Die Daten der Agrarstruktur umfassen die Gesamtheit 
der statistischen I nformationen über die Lebens-, 
Erzeugungs- und Absatzbedingungen der Land- und 
Forstwirtschaft. Sie geben Auskunft über die Zahl der 
Betriebe, die Betriebs- und Größenverhältnisse, die in 
den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte, die Vertei
lung der Tierbestände und die technische Ausrüstung. 
Grundlage für wichtige Erhebungen bilden die auf 
dem Bundesstatistikgesetz 1 965 i .d .F. BGBI. Nr. 390/94 
basierenden Verordnungen . Auf EU-Ebene sind die 

Land- und forstwirtschaftl iehe Betriebe 
Der land- und forstwirtschaftliche Betrieb ist defin iert 
als eine unter einheitlicher Betriebsführung stehende 
Einheit mit wirtschaftlicher Zielsetzung, die land- oder 
forstwirtschaftl iche Produkte erzeugt und/oder Nutz
tierhaltung betreibt. Bei früheren Agrarstrukturerhe
bungen galt h insichtl ich der Flächen mit 1 Hektar 
Gesamtfläche national eine niedrigere Erfassungsun
tergrenze als für die EU-Auswertung mit 1 Hektar land
wirtschaftlicher Nutzfläche. Im Jahre 1 999 wurden nun 
auch die nationalen Erfassungsuntergrenzen an die in 
den EU- Verordnungen vorgesehenen Grenzen ange
passt. Demnach waren daher die Bewirtschafter 
(Eigentümer, Pächter u .dgl .  oder deren Beauftragte) 
und Halter von Nutztieren zur Auskunftserteilung ver-
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Agrarstrukturerhebungen bis 1 997 in der VO(EWG) 
57 1 /88 des Rates bzw. ab 1 999/2000 in der Verord
nung 2467/96 des Rates geregelt. Das Fragepro
gramm ist jeweils im Anhang I dieser Verordnungen fest
gelegt. Für die Agrarstrukturerhebung 1 997 galt die Ent
scheidung der Kommission N r. 96/1 70/EG, für 
1 999/2000 die Entscheidung der Kommission 
98/377/EG. National wurde die Durchführung der 
Agrarstrukturerhebung 1 999 durch die VO 251/1 998 
des Bundesministers für BMLFUW geregelt. 

pfl ichtet, wenn ihre Betriebe folgenden Kriterien ent
sprachen: 

• landwirtschaftlich genutzte Fläche von mindestens 1 ha 

• mindestens 3 Rinder oder 5 Schweine oder 1 0  Schafe oder 
1 0  Ziegen oder 1 00 Stück Geflügel aller Art 

• Erwerbsweinbauflächen von mindestens 25 Ar, intensiv 
genutzte Baumobstanlagen von mindestens 1 5  Ar sowie 
von Beerenobst-, Erdbeer-, Gemüse-, Blumen- und Zier
pflanzenanlagen oder Rebschul- und Baumschulflächen 
von mindestens 1 0  Ar oder bei Vorhandensein eines 
Gewächshauses unter Glas (Hochglas oder Folientunnel, 
Niederglas) 

• Pilzzuchtbetriebe mit einer Marktproduktion 

• Mindestens 3 Hektar Waldfläche bei reinen Forstbetrieben 

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe 1) 
Größenstufen nach der 1980 1 990 1 995 alt 1 995 neu 1 999 
Gesamtfläche: Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % 

ohne Fläche 9.839 3 , 1  3.91 0 1 ,4 4.31 6  1 ,6 2.407 1 ,0 2.284 1 , 1 
unter 5 ha 1 1 2 .621 35,4 97.480 34,6  88.535 33,6 66.233 27,7 52.663 24,2 
5 bis unter 10 ha 56.543 1 7,8 49.063 1 7,4 44.020 16,7 43.884 1 8,4 40.538 1 8,6 

10 bis unter 20 ha 63.465 1 9,9 54.951 1 9,5 49.4 1 6  18,8 49.369 20,7 45.704 21 ,0 
20 bis unter 30 ha 35.7 19  1 1 ,2 33.4 14  1 1 ,9 30.999 1 1 ,8 30.992 1 3,0 29.079 1 3,4 
30 bis unter 50 ha 24. 1 39 7,6 26.047 9,2 27.225 1 0 , 1  27.21 9  1 1 ,4 27.021 1 2,4 
50 bis unter 1 00 ha 9.304 2,9 1 0.566 3,7 1 2.084 4,6 1 2.078 5, 1 1 3.032 6,0 

1 00 bis unter 200 ha 3.414  1 , 1 3.431 1 ,2 3.7 1 3  1 ,4 3.706 1 ,6 3.9 16  1 ,8 
200 ha und darüber 3.041 1 ,0 3.048 1 , 1 3.2 14  1 ,2 3.21 1 1 ,3 3.271 1 ,5 

Insgesamt 31 8.085 1 00 281 .91 0 1 00 263.522 1 00 239.099 1 00 21 7.508 1 00 

Haupterwerbsbetriebe 1 33.787 42,1 1 06.51 1 37,8 8 1 . 1 73 30,8 8 1 . 1 71 34,0 80.21 5  36,9 

Nebenerwerbsbetriebe 1 73.870 54,7 1 66.206 59,0 1 73.462 65,8 1 49.954 62,7 129.495 59,5 

Juristische Personen 10.428 3,3 9 . 193 3,3 8.887 3,4 7.974 3,3 7.798 3,6 

1) EinschI. Agrargemeinschaften; Erhebungsgrenze 1 980, 1990 und 1995 alt: 1 ,0 ha Gesamtfläche; ab 1 995 neu: 1 ha LN 
oder 3 ha Wald. 

Quelle: Statistik Austria, land- und forstwirtschaftliche Betriebszählung 1980, 1 990; Agrarstrukturerhebung 1 995, 1999. 
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I Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe in Österreich 
seit 1 951 

• aufgegebene Betriebe zwisehen den Emebungszeiten 

1951 
30.562 . 

1960 
60. 1 1 7  

1970 '-,- '.,,-, 24,084 
1980 , ..... 36.175 
1990 

42 81 1 
1995 

21 591 
1999 

bestehende Betriebe aufgegebene Betriebe 

Auf Grund der Anhebung der Untergrenzen waren rund 
24,000 Kleinstbetriebe bei der Agrarstrukturerhebung 
nicht mehr zu berücksichtigen,  Um die volle Ver
gleichbarkeit mit den Ergebn issen 1 995 zu gewähr
leisten,  wurde auch die Agrarstrukturerhebung 1 995 
nachträglich nach d iesen Kriterien ausgewertet. Deren 
Ergebnisse werden als Vergleichszahlen zu 1 999 ver
wendet. Weiters ist zu berücksichtigen, dass im Gegen
satz zu früheren Erhebungen erstmals in die Berech
nung der Standarddeckungsbeiträge auch die Betrie
be mit Grünlandflächen ohne Viehbestand sowie die 
Agrargemeinschaften einbezogen wurden , Dadurch 
konnten d iese Betriebe der Betriebsform zugeordnet 
werden, die ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung ent
spricht. Bisher waren d iese Betriebe in der Kategorie 
Nicht klassifizierte Betriebe ausgewiesen; ein Ver
gleich mit den Ergebn issen früherer Erhebungen ist 
dadurch nur bedingt möglich . 

Insgesamt wurden in Österreich im Rahmen der 
Agrarstrukturerhebung 1 999 21 7.500 Betriebe gezählt, 
das sind um 21 .600 oder 9% weniger als bei der letz
ten Vol lerhebung im Jahre 1 995. Die meisten Betrie
be gab es wieder in N iederösterreich mit 54 .600, was 
einem Anteil von 25% entspricht, gefolgt von der Stei
ermark mit 48.600 Betrieben (22%) und Oberösterreich 
(41 .800 Betriebe oder 1 9%). Die Bundesländer mit der 
geringsten Zahl an Land- und Forstwirtschaftsbetrie
ben waren Salzburg ( 1 0.600), Vorarlberg (5.400) und 
Wien (900). Am Stärksten ausgeprägt war der Betriebs
rückgang in den östlichen Bundesländern. So verrin
gerte sich die Betriebszahl im Burgenland um 20%, in 
Wien um 1 5% und in Niederösterreich um 1 0%.  Am 
stabilsten waren die Verhältnisse in Kärnten,  Salzburg 
und Tirol mit jeweils 5% weniger Betrieben. 

Die österreichische Landwirtschaft ist nach wie vor klein 
strukturiert. 44 Prozent der Betriebe bewirtschafteten 
weniger als 1 0  ha. Die meisten Landwirte (45.300 oder 
21 %) hatten eine Kulturfläche zwischen 1 0  und 20 ha, 
jeweils 1 8% bewirtschafteten 2 bis 5 bzw. 5 bis 1 0  ha. 

Grüner. Bericht 2001 

I Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in Österreich 
Verteilung nach Bundesländern 21.027 

129.495 

• Haupterwerbsbelriebe 

• Nebenerwerbsbetriebe 

-"",-.. ,-.�-" ... -. • -�-. ; A-'�-�W-"-"_--''''--------.:�-:':':;�·:;'·.� " 

3.900 Betriebe lagen in der Größenklasse zwischen 
1 00 und 200 ha und noch 2.900 Betriebe in der Kate
gorie "200 ha und mehr" .  Von den Betrieben ab 200ha 
wurden aber mit 3 , 1 1 1 .000 ha 41 % der Gesamtfläche 
bewirtschaftet. In dieser Kategorie befinden sich neben 
den großen Forstbetrieben auch viele Alm- und Agrar
gemeinschaften,  die als eigene Einheiten ausgewie
sen werden, obwohl deren Flächen gemeinschaftl ich 
bewirtschaftet werden. Im Vergleich zu 1 995 zeigt 
sich , dass generel l  d ie Anzahl der kleineren Betriebe 
zurückging (besonders stark unter 5 ha),  während bei 
den Einheiten ab 50 ha durchwegs ein Anstieg zu ver
zeichnen war. Dies wirkte sich auch auf d ie durch
schnittliche Betriebsgröße aus. Im Jahre 1 995 bewirt
schaftete ein Landwirt eine Kulturfläche von 28,0 ha,  
1 999 waren es bereits 30,6 ha. 

Aus der Verteilung nach Erwerbsarten geht hervor, dass 
80.200 Betriebe (37%) im Haupterwerb geführt wur
den. 1 29.500 (60%) waren Nebenerwerbsbetriebe und 
7.800 Betriebe juristische Personen (einsch ließl ich 
Agrargemeinschaften). Während nur um etwa 1 % 
weniger Haupterwerbsbetriebe gezählt wurden, ver
ringerte sich die Anzahl der Nebenerwerbsbetriebe um 
1 4% .  Dadurch kam es zu einer Verschiebung der 
Anteile zu Gunsten des Haupterwerbs. Im Jahre 1 995 
lag der Anteil der Nebenerwerbsbetriebe noch bei 
63% und der des Haupterwerbs bei 34% . Bei der I nter
pretation dieser Daten ist jedoch eine gewisse Vorsicht 
angebracht, da im Jahre 1 999 eine grundlegende 
Umstel lung des Fragebogens h insichtlich der Arbeits
kräfte erfolgte. Waren früher verbale Eintragungen, wie 
Hauptberuf und Verwandtschaftsverhältnis zum 
Betriebsinhaber zu machen, war jetzt nur anzukreu
zen bzw. waren Schlüsselzahlen für den Hauptberuf 
einzutragen.  Diese Änderung könnte auch zu leichten 
Verzerrungen hinsichtlich der Typisierung der Betriebe 
nach Haupt- und Nebenerwerb geführt haben. Die Ver
tei lung nach Bundesländern zeigt, dass Wien und N ie
derösterreich mit 55% bzw. 46% die höchsten Antei le 
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an Haupterwerbsbetrieben haben . Die mit Abstand 
meisten nebenberufl ichen Bauern gab es dagegen im 
Burgenland mit 74%, gefolgt von Kärnten (66%),  der 
Steiermark (65%) und Tirol (63%). 

Im Jahre 1 999 wurden insgesamt 85.400 Betriebe als 
Bergbauernbetriebe nach den Erschwerniskategorien 
1 bis 4 ausgewiesen. Gegenüber 1 995 bedeutet d ies 
einen Rückgang um 5 . 1 00 oder 6%. In den übrigen 
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Betrieben war die Reduktion auf 1 32 . 1 00 Einheiten 
(-1 1  %) wesentlich stärker ausgeprägt. I n benachteil igten 
Gebieten wirtschafteten 1 53. 1 00 Landwirte, das sind 
70% aller Betriebe. In Berggebieten waren 1 1 2 . 1 00 
Landwirtschaften anzutreffen, was einem Anteil von 52% 
entspricht. EU-weit hat Österreich den mit Abstand 
höchsten Anteil an Landwirtschaftlichen Nutzflächen in 
Berggebieten, nämlich 57%. Finnland erreicht 5 1 % ,  
gefolgt von Griechenland mit 36% und Ital ien mit 34%. 

Kulturartenvertei lung der landwirtschaftl ich genutzten Fläche 

Insgesamt wurde laut Agrarstrukturerhebung 1 999 
von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben eine 
Gesamtfläche von 7,51 8.600 ha bewirtschaftet. Davon 
umfasst die Landwirtschaftliche Nutzfläche (LN) bezo
gen auf die Gesamtfläche der land- und forstwirt
schaftl ichen Betriebe mit 3,4 Mio. ha rund 45%. Auf 
Forstflächen entfallen 3,257 .000 ha oder 43%. Die 
detai l l ierte Verteilung der Kulturarten ist aus nachste
hender Tabelle zu ersehen. Das Dauergrünland nimmt 
mit 1 ,91 7.400 ha insgesamt 26% und das Ackerland 
mit 1 ,395.300 ha 1 9% der Gesamtfläche der land.- und 
forstwirtschaftl ichen Betriebe ein. Der Rest (70.600 ha 
oder 1 %) entfällt auf Dauerku lturen (Weingärten, Obst
anlagen sowie die Reb-, Forst- und Baumschulen. Die 
regionale Verteilung der Kulturarten ist sehr unter
schiedl ich . Die waldreichsten Bundesländer sind die 
Steiermark und Kärnten mit einem Anteil der forstwirt
schaftl ich genutzten Fläche an der Gesamtfläche von 

über 50%. In diesem Zusammenhang wird darauf h in
gewiesen ,  dass d ie ermittelten Forstflächen laut 
Agrarstru ktu rerhebung von den Erhebungen laut 
Forstinventur aufgrund unterschiedlicher Erhebungs
systeme immer abweichen. 

Das Ackerland nimmt rund 41 % der' Landwirtschaftl i
chen Nutzfläche (LN) ein und befindet sich hauptsäch
lich im Osten Österreichs. So liegt beispielsweise der 
Anteil des Ackerlandes an der LN im Burgenland bei 
79% und in Niederösterreich bei 74%, während aufTirol 
und Vorarlberg 3% und auf Salzburg gar nur 2% anfal
len. Anders verhält es sich bei den 1 ,9 1 7.000 ha Dau
ergrünland (Anteil an der LN : 57%). Diese Flächen lie
gen hauptsäch l ich in den westl ichen Bundesländern . 
Das Grünland wird in Wirtschaftsgrünland (mehrmäh
dige Wiesen und Kulturweiden) und extensives Grün
land (einmähdige Wiesen, Streuwiesen, Hutweiden, 

Verteilung der Kulturarten 

Kulturarten Fläche in ha Kulturarten Fläche in ha 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) 3.389.905 Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.260.301 

Ackerland 1 .395.274 Wald insgesamt 3.256.645 
Wirtschaftsgrünland 909.754 Energieholzflächen 1 .297 
davon mehrmähdige Wiesen 835.907 Christbaumflächen 2.068 

Kulturweiden 73.847 Forstgärten 291 
Extensives Grünland 1 .. 007.638 
davon einmähdige Wiesen 53.429 

Hutweiden 1 03.105 

Streuwiesen 1 7.71 1 

Almen und Bergmähder 833.393 Sonstige Flächen 868.41 0 

Weingärten 51 .2 14  Nicht mehr genutztes Grünland 39.777 

Obstanlagen 1 7.392 Fließende und stehende Gewässer 36.963 

Hausgärten 6.593 Unkultivierte Moorflächen 3. 1 33 

Reb- und Baumschulen 1 .548 Gebäude- und Hofflächen 35.976 

Forstbaumschulen 491 Sonstige unproduktive Flächen 752.561 

Gesamtfläche 7.51 8.61 5 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 1 999; Statistik Austria. 
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Almen und Bergmähder) untertei lt. Das Wirtschafts
grünland erreichte österreichweit einen Anteil von 27% 
an der LN , wobei Oberösterreich und die Steiermark 
mit 43% bzw. 37% die höchsten Anteile hatten. Am ande
ren Ende der Reihung rangierten das Burgenland 
(6%) und Wien (5%). Das extensive Grünland (ein
schl ießlich Almen) macht rund 30% der LN aus. Der 
Großteil dieser Flächen entfällt auf die Almen. Diese 
machen rund ein Viertel der gesamten LN aus. Vor allem 
in den westlichen Bundesländern haben die Almen 
große Bedeutung (TiroI 70%, Salzburg 61 %, Vorarlberg 
59% und Kärnten 45% der LN). Den prozentuell höch
sten Anteil an extensivem Grünland ohne Almflächen 
weisen Vorarlberg und Wien auf. 

Die Dauerkulturen (Wein- und Obstanlagen) machten 
mit 69.000 ha zwar nur rund 3% der LN aus, haben 
aber als intensiv genutzte Flächen große wirtschaftl i
che Bedeutung. Die relativ meisten Weingartenflächen 
gab es im Burgenland (8%) und Wien (7%). Bei den 
Obstanlagen erreichte die Steiermark mit rund 1 0 .000 
ha einen Anteil von 2% an der LN.  

Bei der im Jahre 2001 von der Statistik Austria auf Basis 
der Mehrfachanträge ermittelten Anbauflächen auf 
dem Ackerland wurde eine Getreidefläche (einschI. Kör
nermais und Corn-cob-mix) von 824.300 ha errechnet, 

Grüner Bericht 2001 

lGesamtfläche der land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe" 
Insgesamt 7.518.615 ha (= 100%) 

landwirtschaftlich 

1) 0.. Katastel'Mc:hrl OatemtChs betragt 8 385 800 hI die 0Ift«enz zu" GtMmtfltche der land- U 
Iorstwlrt� Betriebe ergibt SICh dlld\ d .. Vet1tefY'lf\adlen, �rt)aut., Ft6chen In:i Ödland. 

im Vergleich zum Vorjahr sind das um 5 .600 ha oder 
1 % weniger. Vor allem der im letzten Jahr ausgewei
tete Brotgetreideanbau ging um 7.300 ha oder 2% auf 
340.300 ha zurück. Bei Futtergetreide konnte hinge
gen eine Zunahme um 1 .700 ha - bedingt durch den 
verstärkten Anbau von Körnermais (+4%) und Tritica
le (+1 3%) - festgestellt werden. Mit 45. 1 00 ha wurden 
heuer um 1 .900 ha oder 4% mehr Zuckerrüben ange
pflanzt. Bei den Kartoffeln war die in den letzten zwei 
Jahren steigende Tendenz wieder etwas rückläufig. Die 
Anbaufläche reduzierte sich um 6 1 0  ha (-3%) auf 
23. 1 00 ha. Die bereits seit einigen Jahren kontinuierlich 
abnehmende Anbaufläche für Kömererbsen ging im Jahr 

Ku ltu rartenvertei lung der LN i n  ha 
Österreich gesamt 3.389.905 ha 

Anmerkung: 

• 77.239 Sonstige Kulturarten 2,3 % 
o 1 .007.637 Extensives Grünland 29,7 % 
• 909.754 Wirtschaftsgrünland 26,8 % 
• 1 .395.275 Ackerland 41 ,2 % 

i" [' 1� �. 305 0 1 
20.\1.855 • 1 82.626 
�8.f.982 • 1 49.662 

• 6.869 ;U�3 
� ........ s-1I1 /�_� 

'\ • 1 .1 78 � 
V 0 170.129 ..,...., 

• 89.572 -J 
___ • 66.877 
. """� ..... _ .  ,.r-""'. -- '\!  

Wirtschaftsgrünland: mehrmahdige Wiesen, Kulturweiden 
extensives Grünland: einmahdige Wiesen, Streuwiesen, Hutweiden sowie Almen und Bergmahder 
Sonstige Kulturarten: Haus-, Obst- und Weingarten, Reb-, Baum· u. Forstbaumschulen 

Quelle: Statistik Austria; Agrarstrukturerhebung 1 999 

17.302 
12.242 
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2001 um 2.500 ha bzw. 6% auf nur mehr 38.600 ha 
weiter zurück. Bei den Ölfrüchten konnte heuer nach 
dem starken Rückgang im Vorjahr wieder eine Zunah
me der Anbaufläche um 2. 1 00 ha (+2%) registriert wer
den; vor al lem Winterraps (+9%) und Ölkürbis (+ 1 1  %) 
wurden vermehrt angebaut. Be i  Mohn war mit  einer 
Fläche von 800 ha eine Ausweitung um 23% zu ver
zeichnen. E in starker Aufwärtstrend machte sich bei 
einigen Spezialkulturen bemerkbar. Die Anbauflächen 
von Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen wurden um 38% 
auf 2.400 ha ausgedehnt. Ein Anstieg um 400 ha oder 
51 % ergab sich bei den sonstigen Handelsgewächsen 
(Faserlein und Hanf). Bei den Bracheflächen hingegen 
war eine Abnahme um 2 .900 ha (-3%) feststel lbar. 
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Pachtflächen laut Agrarstruktur 1 999 
Laut Agrarstruktur 1 999 sind in Österreich insgesamt 
61 6.442 ha landwirtschaftlich genutzter Fläche (LN) von 
insgesamt 67.754 Betrieben als zugepachtet ausge
wiesen.  Das sind 1 8% der LN bzw. 31 % aller Betrie
be. 9.622 Betriebe wirtschaften nur mit gepachteten 
Flächen. 1 4.864 Betriebe haben 50 bis unter 1 00% der 
Fläche zugepachtet. Bei 1 9.034 Betrieben sind es zwi
schen 25 und bis zu 50% der LN.  Die durchschn ittl ich 
gepachtete Fläche je Betrieb beträgt 9 , 1  ha. 93.750 
Betriebe wirtschaften aussch l ießl ich mit landwirt
schaftlicher Eigenfläche. Die Tabelle 3. 1 . 1 0  enthält nähe
re I nformationen über die Pachtflächensituation in 
Österreich . 

INVEKOS-Daten : Betriebe und Flächen im Jahr 2001 
Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem ( INVE
KOS) basiert auf EU-Verordnungen und d ient der 
Abwicklung und Kontrolle der EU-Förderungsmaß
nahmen. Alle flächen- und tierbezogenen Beihi lfen
regelungen sind in d ieses System eingebunden. Das 
heißt, al le bäuerlichen Betriebe, die an Förderungs
maßnahmen tei lnehmen, sind im INVEKOS mit allen 
Strukturdaten (Flächen,  Tiere, etc.) erfasst. N icht im 
I NVEKOS enthalten s ind jene Betriebe, die entweder 
die in den einzelnen EU-Verordnungen vorgegebenen 
Förderungsvoraussetzungen (z.B. Mindestfläche, GVE
Besatz, etc.) n icht erfül len oder aus sonstigen Grün
den keinen Mehrfachantrag (MFA) abgeben. 

Im INVEKOS ist der Betrieb als Unternehmen (Haupt
betrieb ) defin iert. Er umfasst alle Produktionseinheiten 
(Betriebsstätten )  eines Bewirtschafters. Das heißt, ein 

Übersicht über die in  INVEKOS 
erfassten Betriebe im Jahr 2001 

Hauptbetriebe 

(1 57.387) 
Mit Teilbetrieb *) 

(7.485) 
• einem oder mehreren 

Betriebe 
nur mit Almfläche (6.6 1 1 )  

Betriebe 
nur mit Weidefläche 

(97) 

andere Betriebe 

( 1 .569) 

Quelle: BMLFUW, AMA 

ohne Teilbetrieb 
(1 49.902) 

Betriebe 
nur mit Almfläche 

(2.448) 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Hauptbetrieb kann einen oder mehrere Tei lbetriebe 
haben . Der Ansprechpartner für die Förderungsab
wicklungssteIle (AMA) ist immer der Hauptbetrieb . 
Auch die Überweisung der Förderungen gehen alle man 
den Hauptbetrieb. Das BMLFUW und die Bundesan
stalt für Agrarwirtschaft haben das Beziehungsge
flecht Hauptbetrieb und Tei lbetrieb für das Jahr 200 1 
näher analysiert und versucht, die Grundgesamtheit der 
Invekos-Betriebe so exakt wie möglich zu ermitteln . 

Im Jahr 2001 gab es 1 57 .387 Hauptbetriebe. 2.448 
Hauptbetriebe bewirtschaften nur Almflächen ( im 
Wesentlichen sind es die Almagrargemeinschaften, aber 
auch Besitzer von Einzelalmen, die keine sonstige LN 
besitzen) . .  

7.486 Hauptbetriebe besitzen einen oder mehrere 
Tei lbetriebe. Insgesamt g ibt es 8.277 Tei lbetriebe, 
wobei drei Kategorien zu unterscheiden sind: Die 
größte Zahl der Tei lbetriebe (6.6 1 1  Betriebe) sind 
Betriebe mit nur Almflächen.  Diese große Zahl an Alm
tei lbetrieben ist darauf zurückzuführen, dass die Alm
flächen im INVEKOS extra verwaltet werden. Darüber 
hinaus gibt es 97 Betriebe, die nur Weiden besitzen 
(ein Großteil davon sind Weidegemeinschaften )  und 
"andere Teilbetriebe" (insgesamt 1 .569). Bei dieser Kate
gorie sind die Gründe, weshalb der Betrieb als Teilbe
trieb geführt wird ,  vielfältig (zB. weil die Betriebsstät
ten räuml ich weit auseinander l iegen, e in Tei l  des 
Betriebes als Biobetrieb geführt wird ,  ein Betrieb zuge
kauft, geerbt oder zugepachtet wurde). Die Gesamt
heit der im Invekos erfassten Hauptbetriebe (Flächen 
der Tei lbetriebe wurden auf den Hauptbetrieb auf
summiert) bewirtschaften eine landwirtschaftliche Nutz
fläche von 2.925.767 ha, das sind 86% der LN laut 
Agrarstruktur 1 999, ohne Berücksichtigung der Alm
flächen sind es 93%. Diese relativ große Differenz lässt 
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sich daraus erklären ,  dass im Rahmen der Förderab
wicklung die AImfläche als sogenannte Almfutterfläche 
mittels Orthofotos mittlerweile österreichweit exakt 
ermittelt wird und daher n icht mit der Fläche laut 
Agrarstrukturerhebung 1 999, Statistik Austria, über
einstimmt. Die Differenz beträgt über 300.000 ha. Wei
tere Details, gegliedert nach Bundesländern , sind den 
Tabellen 3 . 1 .8 .  und 3 . 1 .9 .  zu entnehmen. 

Grundstücke im INVEKOS 
Zur Abwicklung der Förderungen im Rahmen des 
INVEKOS ist es notwendig, alle Betriebe, die einen 
Mehrfachantrag (MFA) abgegeben haben, m it den 
einzelnen Grundstücken bzw. Feldstücken zu erfassen. 
Um zu eindeutig abgrenzbaren und in der Natur erkenn
baren Bewirtschaftungseinheiten zu kommen, müssen 
Feldstücke gebildet werden. Ausgangsbasis für die Feld
stückbildung sind die Grundstücke bzw. Grundstücks
anteile, die alle im INVEKOS Datenbestand erfasst sind. 
Die tatsächlich genutzte Fläche (TAFL) wird für jedes 
Grundstück bzw. jeden Grundstückanteil des Feld
stückes ermittelt .und dient zur Berechnung der För
derung. Am Feldstück können ein oder mehrere Schlä
ge (z.B.  Weizen, Hafer, Zuckerrüben, etc.) angelegt sein. 

Derzeit s ind im INVEKOS rd . 3,7 Mio. Grundstücke 
erfasst (Daten auf Basis einer Auswertung für das Jahr 
2000). Diese Grundstücke umfassen eine Gesamtfläche 
von 4,4 Mio. ha, d ie tatsächlich genutzte Fläche (TAFL) 

Vieh haltung 

Die Allgemeine Viehzählung vom 1 .  Dezember 2001 
wurde auch heuer wieder nach dem neuen Modus durch
geführt. Österreich verwendete hinsichtlich der Rinder 
als erstes und einziges EU- Land die Daten der Rin
derdatenbank an Stel le der Direktbefragung der Land-

Viehzählung 2001 
(in Stück) 

Tierarten 2001 
Änd. in % 
zu 2000 

Rinder insgesamt 2 , 1 1 8.454 - 1 ,7 
Kühe 855.7 1 5  - 2, 1  

Schweine insgesamt 3 ,440.405 + 2,8 

Schafe 320.467 - 5,5 

Ziegen 59.452 + 6,0 

. Hühner 1 1 ,905. 1 1 1  + 7,5 

Sonstiges Geflügel 1 ) 666.41 7  - 6,0 

1 )  Truthühner, Gänse, Enten, Perlhühner. 

Quelle: Statistik Austria, Viehzählung 1 .  Dezember 200 1 .  
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Übersicht über die im Invekos erfassten 
Grundstück nach Größenstufen (in ha) 

TAFL in Stufen 1 )  Anzahl 
TAFL1) 

Grundstücke 

Kleiner als 0,25 1 ,552.943 168.783 

0,25 bis 0,50 710.960 236.682 

0,50 bis 0,75 377.734 21 0.888 

0,75 bis 1 ,0 229.708 1 77.783 

1 ,0 bis 2,0 409.542 486. 182 

2,0 bis 5,0 264.273 588.767 

5,0 bis 10 72.631 273. 1 1 6  

10  bis 20 28.223 147. 139 

20 bis 50 12.881 95.71 9 

Größer als 50 5.120 58.968 

Summe 3,664.01 5 2,444.025 

1) T AFL = Tatsächlich selbstbewirtschaftete 
landwirtschaftlich genutzte Fläche = Nettofläche 

Quelle: AMA. 

in Österreich beträgt 2,4 Mio.ha. Almflächen sind dabei 
nicht berücksichtigt, da die Almförderung auf Basis der 
gealpten GVE durchgeführt wird . 42% der Grund
stücke sind kleiner als 0,25 ha. Der Anteil der Grund
stücke mit weniger als 1 ha beträgt 78%. 

wirte. Für die "Anderen Kühe" wurde die Anzahl der 
Mutterkühe gemäß Gemeinsamer Marktordnung Rind
fleisch herangezogen. Ledigl ich zur Ermittlung ein iger 
Zusatzmerkmale (z.B.  Untergliederung in Schlacht- und 
Zuchtvieh) musste von der Statistik Austria eine klei
ne Stichprobenerhebung vorgenommen werden. Dem
nach wurden im Dezember 2001 mit einem Gesamt
bestand von 2 , 1 1 8 .000 um rund 2% weniger Rinder 
ermittelt als ein Jahr zuvor. Obwohl die Anzahl der Rin
derhalter um 4% auf 94.000 zurückging, blieb die 
durchschnittl iche Herdengröße mit 22 Stück Rindern 
gleich. Bei Jungvieh bis unter 1 Jahr wurden 659.000 
Stück gehalten ,  um 1 %  mehr als 2000, während die 
Tiere zwischen 1 und 2 Jahren um 2% auf 456.000 
Stück zurückgingen .  Bei den älteren Rindern gab es 
mit 1 ,004.000 ebenfalls eine Reduktion (-3%), genau
so wie bei der Gesamtzahl  der Kühe mit 856.000 Stück 
(-2%). Innerhalb der Kühe kam es zu einer Verschie
bung. Die Zahl der "Anderen Kühe" wurde auf 258.000 
(+2%) zu Lasten der Milchkühe angehoben.  Deren 
Anzahl  verringerte sich auf 598.000 Stück (-4%). 
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Die Anzahl  der Schweine erhöhte sich gegenüber der 
letzten Erhebung im Juni 2001 um 1 54.000 Stück auf 
3,440.000 Tiere, was einer Zunahme von 4,7% ent
spricht. Somit wurde nach einer etwas schwächeren 
Periode wieder das Bestandsniveau aus dem Dezem
ber 1 999 erreicht, wo 3,433.000 Schweine gezählt wur
den. Die Anzahl  der Schweinehalter ging im Jahres
abstand um 5% auf 75.000 zurück. 

Mit 1 1 ,905.000 Stück wurde - trotz Rückgang der Hüh
nerhalter um 3% - ein um 7% größerer Hühnerbestand 

I Rinderbestände in Österreich 2001 
Insgesamt 2.1 18.454 Stück ( = 100 % ) 

---------- ."._ ........ ". aue ... : Smillik A .... tne; VItIual'llu"'O 2001 8,.;ltG .... Ul:ltH .. ""'i&N 

I Schweinebestände in Österreich 2001 
Insgesamt 3.440.405 Stück ( = 100 % ) 

• ___ .'A�' .0_ 
.llltG .... u ....... .,GII: .. 
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ermittelt als noch ein Jahr zuvor. Truthühner verloren 
h ingegen deutlich und lagen um 41 .000 Stück bzw. 7% 
unter dem Vorjahresergebnis ,  wäh rend sonstiges 
Geflügel - Gänse, Enten und Perlhühner - m it einem 
leichten Minus von 1 .600 Stück bzw. 1 % relativ stabil 
bl ieb. Die Entwicklung bei Schafen und Ziegen zeigte 
sich im letzten Jahr gegenläufig :  Während die Schaf
bestände um 6% zurückg ingen und nur noch 320.000 
Tiere gezählt werden konnten, stieg der Ziegenbestand 
um 6% auf 59.000 Tiere an.  Die Anzah l  der Schaf- und 
Ziegenhalter verringerte sich um jeweils 5%. 

I Milchkuhbestände in Österreich 2001 
insgesamt 597.981 Stück ( =  100 % ) 

(6.8 % 

Schafbestände in Österreich 2001 
Insgesamt 320.467 Stück ( = 100 % ) 

. _ ........ ...... . ,..,... 
.I:'Ui .... UIl ..... " ... OIl .. 
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Arbeitskräfte in  der Land- und Forstwirtschaft 

In  der österreichischen Land- und Forstwirtschaft domi
nieren kleine und mittlere Betriebe; in d iesen sind 
hauptsächl ich der Betriebsinhaber und seine Famil ie 
beschäftigt, wobei Tei lzeitarbeit sowie zusätzl iche 
Beschäftigung außerhalb des Betriebes häufig sind. Die 
saisonalen Arbeitsspitzen werden mit zusätzl ichen 
Hi lfskräften bzw. mit Hi lfe von Maschinenringen bewäl
tigt. Dementsprechend schwierig ist die Erhebung des 
tatsächl ichen Arbeitseinsatzes in der Landwirtschaft. 
I nformationen über die Zahl der Arbeitskräfte bieten fol
gende Quellen: 

• Volkszählung und Mikrozensus gehen von der Erhe
bungseinheit "Haushalt" aus. Bei der Zählung 1 99 1  galt 
als berufstätig, wer durchschnittlich wenigstens 1 2  Stun
den in der Woche beschäftigt war (Lebenshaltungskonzept). 
Bei der Volkszählung 2001 , deren endgültige Ergebnisse 
zur Drucklegung noch nicht vorlagen, wurden die Ergeb
nisse nach dem international vergleichbaren Labour
Force-Konzept aufbereitet. Darin werden als berufstätig alle 
über 1 5-jährige Personen, die mindestens 1 Stunde pro 
Woche gegen Entgelt arbeiten oder im Familienbetrieb mit
helfen, definiert. 

• Die A grarstrukturerhebung l iefert den umfassendsten 
und auch detailliertesten Einblick in das landwirtschaftli
cheArbeitskräftepotential. Sie bringt auch Hinweise auf den 
Arbeitseinsatz von Teilzeitbeschäftigten in der Landwirt
schaft. Lediglich die Arbeitsleistungen von Kindern (unter 
1 5  Jahren) sind nicht erfasst, weil diese nicht als Arbeits
kräfte im Sinne der Zählung gelten. 

• Die Sozialversicherungsanstalten registrieren monat
lich den Versichertenstarid. Die hauptberuflich in der Land
wirtschaft tätigen Unselbständigen und Selbständigen, 
sowie deren hauptberuflich beschäftigte Fami l ienan
gehörige sollten entweder als Versicherte bzw. als bei
tragsfrei anspruchsberechtigte Angehörige von den Kran
kenversicherungsträgern zur Gänze erfasst sein. 

Die verfügbaren Statistiken über Arbeitskräfte in der 
Landwirtschaft weisen zum Tei l  sehr untersch iedl iche 
Ergebnisse aus. Die Differenzen erklären sich aus den 
spezifischen Definitionen und Abgrenzungen der Erhe
bungen, aber auch daraus, welchen Motivationen die 
Befragten bei der Selbsteinschätzung ihrer Berufs
tätigkeit unterl iegen . 

Im Zuge der Überarbeitung des Europäischen Systems 
Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG) im 
Jahr 1 995 sowie der Landwirtschaftl ichen Gesamt
rechnung (LGR/FGR 97) durch die Statistik Austria, 
Direktion Raumwirtschaft wurde auch d ie Statistik des 
landwirtschaftl ichen Arbeitseinsatzes zugrundel iegen
den Konzepte, Verfahren und Defin itionen überarbei
tet, was eine Neuberechnung des Arbeitseinsatzes in 
der österreich ischen Land- und Forstwirtschaft not-

wendig macht. Die Statistik des landwirtschaftl ichen 
Arbeitseinsatzes (LAE) ist eine der Grundlagen für die 
Berechnung der landwirtschaftl ichen Einkommensin
dikatoren ,  welche die Entwicklung und Höhe des land
wirtschaftl ichen Einkommens im Verhältn is zur Ent
wicklung des landwirtschaftlichen Arbeitseinsatzes 
darstellen . Das LAE setzt sich aus selbständ iger und 
unselbständiger Arbeit zusammen. 

Der Umfang der Arbeit, die von Familienmitgliedern des 
Betriebsleiters auf land- und forstwirtschaftlichen Betrie
ben geleistet wurde, wird in Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
angegeben und auf der Grund lage von Daten der 
Agrarstrukturerhebung geschätzt. Zur Berechnung der 
Zwischenjahre,  i n  denen keine entsprechenden 
agrarstatistischen Erhebungen erfolgten,  wurden die 
adaptierten Erhebungsergebnisse als Eckjahre her
angezogen .  Die I nterpolation erfolgte ab 1 986 anhand 
der Buchführungsergebnisse für Familieneigene Arbeits
kräfte (FAK). Bis 1 985 wurden die WIFO-Beschäfti
gungsdaten für Selbständige und mithelfende Famil i
enangehörige in der Land- und Forstwirtschaft zur I nter
polation verwendet. 

Die Fortschreibung der Ergebnisse der Famil ien-Jah
resarbeitseinheiten der Agrarstrukturerhebung 1 999 bis 
zur nächsten Erhebung erfolgt auf Basis von ökono
metrisch geschätzten Prognosegleichungen durch die 
Bundesanstalt fürAgrarwirtschaft. Die Prognose ergibt 
fürdas Jahr2000 1 61 .531 und fÜrdas Jahr 2001 1 57.481 
JAE; somit g ingen die Famil ien-JAE um -2,5% zurück. 

Arbeitskräfte in der Land
und Forstwirtschaft 
in 1 .000 Jahresarbeilseinheilen 

Quelle: Statistik Austria Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Arbeitskräfte in der Landwirtschaft 
in Jahresarbeitseinheiten (JAE) 

Jahr Familieneigen Familieneigen Arbeitskräfte jährliche 
Arbeitskräfte Arbeitskräfte insgesamt Veränderung 

1 994 1 98.4 1 2  27.562 225.974 - 3,6 

1 995 1 90.539 27.31 4  2 1 7.853 - 3 ,6 

1 996 1 83.427 27.307 2 1 0.734 - 3 ,3 

1 997 1 77.229 27.689 204.91 8 - 2,8 

1 998 1 72.471 26.941 1 99.4 1 2  - 2 ,7 

1 999 1 68.968 26.446 1 95.4 1 4  - 2,0 

2000 1 6 1 .531 25.945 1 87.476 - 4 , 1  

2001 1 57.481 25.597 1 83.078 - 2 ,3 

Quelle: Statistik Austria; 2001 : vorläufig. 

Auf Grund vorläufiger Zahlen der Direktion Volkswirt
schaft der StatistikAustria wird ein Rückgang der fami
l ienfremden ,  entlohnten Arbeitskräfte in der Land- und 
Forstwirtschaft im Jahr 2001 mit -1 ,3% erwartet. In 
Summe nehmen die Arbeitskräfte in der Land- und Forst
wirtschaft im Jahr 2001 auf 1 83.078 JAE (-2 ,3%) ab. 

Die Zahl der unselb ständig Erwerbstä tigen (fami
l ienfremde Arbeitskräfte) in der Land- und Forstwirt
schaft, Jagd und Fischerei hat im letzten Jahr hinsichtlich 
der Arbeiter und Angestellten abgenommen. 2001 
waren im Jahresdurchschn itt rd . 25 .489 Arbeitneh
mer/innen beschäftigt (Ende Jul i  200 1 :  24 .673 Arbei
ter und 6.255 Angestellte). Die Gesamtzahl ausländi
scher Dienstnehmer (einschließlich Beschäftigungs
bewi l l igungen) betrug mit Ende Ju l i  8 .523. Die vom 
Bundesmin isterium für Wirtschaft u nd Arbeit verord
nete Bundeshöchstzahl für Saisonarbeiter in der Land
und Forstwirtschaft betrug 8.000 und für Erntehelfer 
7 .000. Saisonarbeiter dürfen maximal 6 Monate und 
Erntehelfer maximal 6 Wochen je Kalenderjahr in 
Österreich beschäftigt werden. Die Bewil l igung wird 
vom zuständigen AMS erteilt, wenn keine Ersatzkräf
te vermittelt werden können. Die Zahl der vorgemerk
ten Arbeitslosen in der Land- und Forstwirtschaft ist 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Gesamtzahl  
der Lehrlinge in der Land- und Forstwirtschaft betrug 
zum Jahresende 2001 : 1 .262, davon 1 .077 in Fremd
lehre und 1 85 in Heimlehre .  

D ie Brutto-Löhne haben sich in der Land- und Forst
wirtschaft bei den Arbeitern um 2,3%, bei den Ange
stellten u m  2 , 1  % erhöht. Im  Vergleich dazu betrug die 
Lohnsteigerung 2000/01 - bezogen auf al le Wirt
schaftsklassen - bei den Arbeitern durchschnittlich 3% 
und bei den Angestellten durchschnittlich 2 ,7%. In den 
bäuerlichen Betrieben lagen die Kollektiwertrags-Lohn
erhöhungen zwischen 1 ,6% und 2,8%, in den Guts
betrieben zwischen 1 ,7% und 2,7%; die Steigerung 
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der Löhne der Forstarbeiter in Privatbetrieben und bei 
den Österreichischen Bundesforsten betrug ca . 1 ,5%. 
Die Löhne der Gutsangestellten wurden zwischen 
2,5% bis 2,7% erhöht. Die freie Station wurde in al len 
Bundesländern mit 1 96,22 Euro bewertet. Im Jahre 2001 
betrug das durchschnittl iche monatliche Einkommen 
in Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 
bei Männern 1 .286,60 Euro und bei Frauen 91 7,28 
Euro. Die erheblichen Unterschiede zwischen dem Ein
kommen der Männer und Frauen lassen sich in erster 
Linie auf Qualifikationsuntersch iede der Ausbildung und 
aufgrund des hohen Anteils an Tei lzeitbeschäftigten bei 
Frauen erklären. Die kollektiwertraglichen Stundenlöhne 
der Forstarbeiter in Privatbetrieben betrugen zum 
Stichtag 1 .7 .2001 für H ilfsarbeiter über 18 Jahren 5,91 
Euro u nd für Forstfacharbeiter mit Prüfung 6,82 Euro.  

Arbeitskräfte laut Agrarstrukturerhebung 1 999 
Nach den Ergebnissen der Agrarstrukturerhebung 
1 999 lebten in den bäuerlichen Haushalten insge
samt 831 .300 Personen, davon haben insgesamt 
530.000 Personen eine Teil- oder Vol lbeschäftigung in 
den landwirtschaftlichen Betrieben angegeben .  Im  
Vergleich mit den Ergebnissen der Agrarstruktur 1 995 
ergibt sich eine Abnahme von 1 7.81 0 oder 3%. Seit der 
Erhebung 1 995 werden auch die Tätigkeiten der Rent
ner und Pensionisten sowie der Schüler und Studenten 
ab dem 1 6 . Lebensjahr berücksichtigt. Insgesamt 
haben 1 49.220 Rentner und Pensionisten eine Be
schäftigung im land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
angegeben .  Ihr  Anteil an den gesamten fami l ieneige
nen Arbeitskräften lag bei beachtlichen 28%. 

Der weitaus überwiegende Tei l  (530.000 Personen oder 
92%) waren Fa milienarbeitskrä fte . Davon waren 
209.000 als Betriebsinhaber tätig; 321 .000 waren son
stige Famil ienmitglieder, die im Betrieb mithalfen . Der 
Antei l der hauptbeschäftigten Personen (= Arbeitszeit 
im Betrieb 50% und mehr) lag bei den Betriebsinha
bern bei 46%, während ledigl ich 21 % der Famil ienan
gehörigen hauptbeschäftigt waren. Bezogen auf die 
Gesamtzahl der famil ieneigenen Arbeitskräfte waren 
rund zwei Drittel (373.000 Personen) nur fal lweise im 
Betrieb tätig. 

Fa milienfremde A rbeitskrä fte wurden 1 999 ins
gesamt 45.000 gezählt. Davon waren 24 .000 regel
mäßig (in den letzten zwölf Monaten vor dem Stichtag 
jede Woche) im Betrieb beschäftigt. 21 .000 Personen 
arbeiteten nur unregelmäßig im Betrieb mit. Der Antei l 
der regelmäßig beschäftigten fremden Arbeitskräfte war 
von der Betriebsgröße abhängig . So waren 8 .500 
Personen oder 30 % in Betrieben mit 200 ha und mehr 
beschäftigt. Unregelmäßig Beschäftigte gab es dage
gen zu 85% in den bäuerlichen Famil ienbetrieben. 
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Agrarstru ktur  i n  der EU 
(siehe auch Tabelle 3.4.1 bis 3.4.2) 

Die Ergebn isse der Agrarstrukturerhebung 1 999 wer
den voraussichtlich erst für den Grünen Bericht 2002 
verfügbar sein .  Das derzeit aktuellste Ergebnis auf EU
Ebene ist die Agrarstrukturerhebung 1 997, die nach 
einem einheitlichen Erhebungskatalog durchgeführt und 
vom Statistischen Amt der EU (EU ROSTAT) im März 
2000 veröffentlicht wurde. 

Im Jahr 1 997 bewirtschafteten in der EU-1 5 rd. 7,0 Mio. 
landwirtschaftl iche Betriebe fast 1 29 Mio. ha landwirt
schaftl ich genutzte Fläche (LN) .  Es sind d ies um 
352.000 Betriebe oder 5 % weniger als bei  der letzten 
Erhebung 1 995. Die meisten Betriebe entfal len mit 2 ,3  
Mio. auf  Ital ien (fast 1 /3 al ler EU-Betriebe). Es folgen 
Spanien mit 17 %, Griechenland mit 1 2  %, Frankreich 
mit 1 0  % und Deutschland mit 8 %. Österreich hat, eben
so wie das Verein igte Königreich , einen Betriebsanteil 
von rd. 3 %. Diese Zahlen sind das Ergebnis'der Errech
nung des Betriebsantei ls,  wobei - abgesehen von der 
untersch iedl ichen Struktur - eine untersch iedl iche 
Erfassungsschwelle in den einzelnen Ländern ange
wendet wird .  So lag die Erhebungsuntergrenze in 
Österreich bei 1 ha LN, im Vereinigten Königreich dage
gen bei 6 ha LN.  

E in  völl ig anderes B i ld  zeigt die Vertei lung der  LN.  Hier 
besitzt Frankreich mit 28,3 Mio. ha bzw. 23% das größ
te Produktionspotential in der EU .  Danach folgt Spa
nien mit 20%, Deutsch land und das Vereinigte König
reich mit je 1 3% und Italien mit 1 2%.  Die Antei le der 
übrigen Mitgliedsländer liegen unter 3% (Österreich : 
2 ,7 %).  Die durchschn ittliche Flächenausstattung der 
Betriebe in der EU l iegt bei 1 8 ,4 ha ( 1 995: 1 7 ,4 ha). 
Die Spannweite für die durchschn ittliche Betriebs
größe innerhalb der EU reicht dabei von 69, 3  ha LN 
im Verein igten Königreich bis zu· 4,3 ha in Griechen
land. I nsgesamt lässt sich dabei ein deutliches Nord
Süd-Gefälle feststellen , Österreich liegt mit 1 6,3 ha 
knapp unter dem EU-Durchschnittswert. 

Von der gesamten LN in der EU wurden 1 997 rd . 41 % 
als Pachtfläche ausgewiesen. Während die Landwirte 
in Deutschland , Frankreich und Belgien nur noch etwa 
ein Drittel ihrer LN in Eigentum bewirtschaften, waren 
es in den übrigen EU-Ländern - mit Ausnahme von 
Luxemburg und Schweden - zwei Drittel und mehr. I n  
Österreich l iegt der  durchschnittl iche Pachtanteil bei 
22;8%. Hinsichtlich der Betriebsgrößenstruktur ist 1 997 
der Antei l  der Betriebe mit weniger als 5 ha LN gering
fügig gesunken (auf 56 %). Ausgesprochen niedrig ist 
im EU-Durchschn itt der Antei l der "Großbetriebe". So 
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bewirtschaftet nur rd . jeder vierzigste Betrieb in der 
EU über 1 00 und mehr ha LN. Der Anteil d ieser Betrie
be an allen Betrieben reicht dabei von 1 6,5% im Ver
einigten Königreich bis zu 1 ,3% in Österreich , Finnland, 
Portugal, den Niederlanden, Ital ien und Griechenland. 

Von der gesamten landwirtschaftl ich genutzten Fläche 
in der EU entfielen 57% (73,6 Mio. ha) auf A ckerla nd, 
35% (44,7 Mio. ha) auf D a uergrünland und rd . 8% 
auf Da uerkulture n .  Hohe Ackerlandanteile besitzen 
Finnland mit 99% (das dort vorhandene Grünland wird 
agrarisch nicht genutzt), Schweden und Dänemark mit 
88%. I rland hat mit 76% die meisten Grünlandflächen. 
Der Dauerkulturenanteil erreicht bei den südlichen Mit
gl iedstaaten ,  bedingt durch die kl imatischen Gege
benheiten ,  die höchsten Anteile (Griechenland 29%, 
Portugal 1 9%, I tal ien 1 8% und Spanien 1 6% der LN). 

I n  der EU-1 5 hielten 50% aller Betriebe Vieh. Im Ver
gleich zu 1 995 ist d ies ein Rückgang um 3 %. Auf Basis 
des Vergleichsmaßstabes GVE ( Groß vieheinheiten 
- Definition siehe unter Begriffsbestimmungen) entfallen 
dabei 52 ,7% auf Rinder, 24 ,4% auf Schweine, 1 1 ,4% 
auf Geflügel und 9,2% auf Schafe. Fast 2/3 aller GVE 
werden von den vier Mitgl iedstaaten Fran kreich , 
Deutschland, Vereinigtes Königreich und Ital ien gehal
ten .  Der Viehbesa tz je Flä cheneinh eit war in den 
N iederlanden und Belg ien mit 382 bzw. 3 1 9  GVE je 
1 00 ha LN am höchsten.  Österreich lag mit 82 GVE 

Viehbesatz je Flächeneinheit 

Rang Mitgliedstaaten 
GVE 

je 1 00 ha LN 

1 Niederlande 382 

2 Belgien 3 19  

3 Dänemark 161  

4 Irland 1 58 

5 Luxemburg 1 37 

6 Deutschland 1 1 0  

7 Vereinigtes Königreich 1 02 

8 Frankreich 84 

9 Österreich 82 

1 0  Italien 71 

1 1  Schweden 67 

1 2  Griechenland 65 

1 3  Portugal 61  

14  Finnland 61 

1 5  Spanien 44 

EU-1 5 90 
Quelle: Eurostat; EU-Agrarstrukturerhebung 1 997. 
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Anzahl der landw. Betriebe in der EU 
Angaben in 1.000; Insgesamt 7.0 Mio. Betriebe 
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Betriebsgrößenstruktur bei Schweinen 
Anteil der Schweine in Beständen ab 1000 Stück In % 
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Wald und andere Forstflächen in der EU 
Angaben in 1 000 ha (136.204 Mio. ha Insgesamt) 
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unter dem EU-Durchschnitt. E in wichtiger Parameter 
bei der Darstel lung der Agrarstruktur sind auch die 
durch sch nittlich en Viehb estände je Be trie b .  
Bei den Milchkuhherden führt das Vereinigte Königreich 
mit 68 Mi lchkühen pro Betrieb, gefolgt von Dänemark 
mit 51 und den Niederlanden mit 44 Kühen je Betrieb. 
Die kleinsten Milchkuhherden der EU stehen mit durch
schnittl ich 8 Tieren pro Betrieb in Griechenland , Öster
reich und Portugal. Bei den Schweinehaltern l iegt die 
durchschn. Bestandsgröße bei 1 1 4  Tieren je Betrieb. 
Die N iederlande sind mit 723 Schweinen je Betrieb in 
d iesem Bereich führend in der EU.  Österreich l iegt mit 
38 Schweinen je Betrieb im letzten Dritte l .  

Im Rahmen der Strukturerhebung 1 997 wurden in  der 
EU 3,9 Mio. Be trie be in benachteiligten Gebie
ten festgestel lt, welche eine landwirtschaftliche Nutz
fläche von rd. 70 Mio. ha bewirtschaften .  Den höch
sten Antei l  an Betrieben in benachteil igten Gebieten 
weisen die Mitgliedstaaten Ital ien ( 1 ,2 Mio.)  und Spa
nien (0,9 Mio.) aus. Nach der LN führt Spanien mit 29%, 
vor Frankreich mit 1 6% sowie Deutsch land und Ital i
en mit je 1 2% der gesamten LN in den benachtei l ig
ten Gebieten. Österreich weist 1 43 .000 Betriebe mit 
insgesamt 2 ,3 Mio.ha LN (3%) in d iesen Gebieten aus. 

In der EU- 1 5  waren 1 997 ohne Berücksichtigung der 
Saison-Arbeitskräfte noch knapp 1 5  Mio. Menschen 
in der Landwirtsch aft beschäftigt. Gegenüber 1 995 
ist die Zahl um 500.000 oder 3,2 % zurückgegangen. 
Der weit überwiegende Teil der Arbeitsleistung der Land
wirtschaft wird dabei von Familienarbeitskräften erbracht. . 
Nur 7 , 1 % aller in der Landwirtschaft Beschäftigten sind 
famil ienfremdeArbeitskräfte. Weniger als ein Viertel aller 
Personen in der Landwirtschaft der EU ist hauptberufl ich 
tätig. In Griechenland, Portugal und Italien traf dies sogar 
nur auf etwa jede zehnte Arbeitskraft zu, während in 
Dänemark, I rland, Belgien und den N iederlanden etwa 
die Hälfte aller Beschäftigten in der Landwirtschaft vol l
beschäftigt ist. Da ein Großteil der in der Landwirtschaft 
Tätigen noch einer zusätzl ichen außerlandwirtschaft
l ichen Arbeit nachgeht, wird der Arbeitseinsatz in der 
Landwirtschaft mittels Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
standard isiert. Eine JAE entspricht dabei einer voll be
schäftigten Arbeitskraft (Defin ition - siehe Begriffsbe
stimmungen und aktuelle Werte für 1 999). H insichtlich 
der Altersstruktur der Betriebs inhaber zeigt d ie  
Agrarstrukturerhebung 1 997, dass von den rd . 7 Mio. 
Betriebsleitern mehr als die Hälfte (55%) älter als 55 
Jahre ist, sodass sich in wenigen Jahren in vielen Betrie
ben der EU die Frage der Hofaufgabe oder Weiterbe
wirtschaftung stellen wird. Während in den südlichen 
Mitgl iedstaaten der EU der Anteil älterer Betriebsleiter 
relativ hoch ist, besitzt Österreich eine günstigere 
Altersstruktur (nur 30,9% über 55 Jahre). Hinsichtlich 

Grüner Bericht 2001 

Anteil der Betriebsinhaber im Alter von 
55 Jahren und älter 

Rang Mitgliedstaaten % 

1 Portugal 66, 1  

2 Italien 64, 1  

3 Griechenland 60,8 

4 Spanien 59,2 

5 Vereinigtes Königreich 48,6 

6 Niederlande 47,5 

7 I rland 44,5  

8 Schweden 44,2 

9 Dänemark 44, 1  

1 0  Belgien 42,0 

1 1  Luxemburg 40,1 

1 2  Frankreich 37, 1 

1 3  Deutschland 33,4 

1 4  Österreich 30,9 

1 5  Finnland 23,8 

EU-1 5 54,8 

Quelle: Eurostat; EU-Agrarstrukturerhebung 1 997. 

der wichtigsten Tierkategorien sowie der landwirt
schaftl ichen Arbeitskräfte gibt es aktuellere Daten. Der 
Viehbestand wurde im Dezember 1 999 erhoben. Fort
geschriebene Werte für die Arbeitskräfte für 1 999 waren 
bis Jul i  2000 noch n icht verfügbar. 

Die Gesamtzahl  der Rinder in der EU-1 5 betrug 
2001 insgesamt 80 Mio. Stück, das entspricht gegen
über dem Vorjahr einer Abnahme von 1 , 1 %. Den 
höchsten Rinderbestand weist Frankreich mit 20 Mio. 
Stück auf, gefolgt von Deutschland mit 14  Mio. Stück. 
Der Milchkuhbestand in der EU lag bei rund 20 Mio. 
Stück (-1 , 1  %) .  Deutschland führt mit 4,4 Mio. Stück, 
an zweiter Stelle l iegt Frankreich mit 4,2 Mio. Stück. 
Österreich liegt mit 0,6 Mio. Stück an 7. Stelle. Der 
gesamte Sch weinebestand in der EU-1 5 im Jahr 
2001 bl ieb mit rd . 1 22 Mio. Stück gegenüber dem Vor
jahr unverändert. Auf die fünf größten Erzeugerländer 
in der EU (Deutsch land , Spanien, Frankreich , N ieder
lande und Dänemark) entfallen 73% des gesamten 
Schweinebestandes in der EU.  

Der  Bestand an Schafe n  und L ä mmern betrug 
2001 in der EU-1 5 rd . 90,0 Mio. Stück, das entspricht 
einem Rückgang von 5,3% gegenüber 2000. Die Schaf
zucht erfolgt schwerpunktmäßig in fünf Mitgl iedstaa
ten (Großbritannien,  Spanien, Ital ien , Frankreich und 
Griechenland) ,  die al lein 85% der Bestände halten .  
Für 200 1 wurde beim landwirtschaftlichen A rbeits
krä ftebesatz wieder ein Rückgang von 2% festge
stel lt. I n  der EU-1 5 g ibt es 6 ,0 Mio. Vol larbeitskräfte . 
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Auszug aus aktueller Forschungsarbeit 

Arbeitszeitbedarf in der österreichischen Land
wi rtschaft, M a rtin G R E I M E L ,  Bundesanstalt fü r  
a lpenländ ische Landwirtschaft in Gumpenstein ,  Franz 
HAN DLER und Emi l  BLUMAUER Bundesanstalt für 
Landtechnik i n  Wieselburg .  

Auf Grund der Bedeutung der Faktoren Arbeitsaufwand 
und Kapitalkosten in den landwirtschaftlichen Betrieben 
empfahl die §7-Kommission dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
in ihrer Sitzung am 24. August 1998 den notwendigen 
Arbeitszeitbedarf und Investitionsaufwand an Hand von 
Modellbetrieben nach Betriebsformen, Betriebsgrößen, 
Bewirtschaftungserschwernissen und Produktionsgebie
ten unter Heranziehung und Anpassung der Daten aus 
der Schweiz und der BRD darstellen zu lassen. Vom 
BMLFUW (Abt. 1 1/5 , Projektkoordinator) wurde eine Pro
jektgruppe, bestehend aus der Bundesanstalt für Land
technik, der Bundesanstalt für alpenländische Landwirt
schaft, der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft, dem Bun
desamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft und 
der LBG Wirtschaftstreuhand, eingerichtet. 

AufgabensteIlung 
Die Aufgabe des Projektteams war die Entwicklung eines 
Modells zur Berechnung des Arbeitszeitbedarfes der 
österreichischen Landwirtschaft. Um zusätzlichen Erhe
bungsaufwand zu vermeiden, wurden die Invekos;-Daten 
als Berechnungsbasis herangezogen. Die Ergebnisse des 
Projektes dienen: 

• als Argumentationshilfe für benachteiligte Gebiete und Berg
gebiete, 

• als mögl iche Unterlage für die Weiterentwicklung der GAP, 

• als Datenbasis für den Betriebsverbesserungsplan und 
Investitionsberatung, 

• zur Untermauerung des Arbeitskräftebesatzes im Grünen 
Bericht, 

• als Datenbasis für betriebswirtschaftl iche Berechnungen 
und Model lkalkulationen (z. B. Standarddeckungsbei
tragskatalog). 

Methode 
Für die Ermittlung des Arbeitszeitbedarfes mit am Markt 
befindlichen Arbeitszeitprogrammen fehlen im Invekos 
wichtige Angaben, wie z. B. eingesetzte Verfahren und 
Mechanisierung. Deshalb war die Definition von Stan
dardverfahren in Abhängigkeit von der Betriebsgröße 
erforderlich, sodass mit den aus Invekos stammenden 
Angaben über Tierbestände sowie Kulturen und deren 
Flächenausmaß die Standardarbeitszeit berechnet wer
den konnte. 

Feldarbeit 

Gliederung der anfal lenden Arbeit 
in der Landwirtschaft 

Restarbeit 

:E - BetriebSleitung :E Zusätzliche 

;i: - Weiterbildung '" Arbeiten 
"' » �  n - Alig. Hofarbeiten Arbeiten für Dritte � - Wartung u. Rap. � '" 

Direktvennarktung AI 
Tierhaltung g' 3  ;:: von Gebäuden, Fremdenverkehr "' ;:+ CD  

c. Wegen, Maschinen '" � Altenbetreuung ", 
- Transporte vom :::J ;;; Wald :::J :::J ce und zum Hof c. Öffenlliches Ami � - Überstellungs-

'" 
Haushalt 

fahrten 

-*-. -.I l Um- und Neubauten sowie wertvermehrende J Reparaluren bei Gebäuden. Wegen. 
Maschinen und Meliorationen 

Die für die Bereiche Feldarbeit, Wirtschaftsdünger und Tier
haltung festgelegten Standardverfahren wurden auf 25 
Modellbetrieben mittels Arbeitszeiterhebungen überprüft. 
Der erhobene Arbeitszeitaufwand wurde nach dem oben 
dargestellten Schema ausgewertet. 

Ergebnisse 
Die folgende Grafik zeigt bei 25 Modellbetrieben den 
Zusammenhang zwischen erhobenem Arbeitszeitauf
wand und Standardarbeitszeitbedarf. Die Arbeitszeiten für 
die Bereiche Feldarbeit, Wirtschaftsdünger, Tierhaltung 
und Restarbeit wurden zur Gesamtarbeitszeit zusam
mengefasst. Die Bereiche wertvermehrende Arbeiten 
und zusätzliche Arbeiten wurden nicht berücksichtigt. 

Die festgelegten Standardverfahren stellen einen ver
tretbaren Kompromiss zwischen Erhebungs- und Kon
trollaufwand einerseits und Genauigkeit der Berechnung 
des Arbeitszeitbedarfes andererseits. dar. Zur Verringe
rung der Abweichung wäre die Erhebung weiterer Ein
flussfaktoren (z. B . :  mittlere Schlaggröße, Schlagform, 
Mechanisierung, Stallsystem) erforderlich. 

Hauptgründe für die positiven Abweichungen waren im 
Bereich der Feldwirtschaft die sehr schlagkräftige Mecha
nisierung, die überdurchschnittlichen Schlaggrößen mit 
geringen Feld-Hof-Entfernungen und das Fehlen von 
problematischen Beikräutern im Grünland. Im Bereich der 
Tierhaltung war eine optimale Gestaltung der Arbeitsab
läufe in den Wirtschaftsgebäuden entscheidend. Im  
Bereich der Restarbeit hatten vor al lem Betriebe, die in 
anderen Bereichen wie Um- oder Neubau von Gebäuden, 
Wald oder außerlandwirtschaftlicher Erwerb viel Zeit 
investierten ,  einen geringeren erhobenen Arbeitszeitauf
wand. 
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Vergleich der Gesamtarbeitszeit aus der Erhebung und den Standardverfahren 

7.000 

'2 6.000 � � 
"E 

5.000 ro 
"tl c: 
ro 
Ci) 4.000 't: 

1 y = 0,75x + 567,521 
� R2- 0,73 ' 8 

� P - 4 

-9 

-24 � _ 1�
19 ............ 25 �

,
21 

'0 
ro "tl Q) 
fl 3.000 A V 

7 
.Qj N � � 10 . .j 

tl .Qj 2.000 .D � 
- 18 

5 -17 16 
. 

� -20 14 

-2 1 3  
1 .000 

o 

o 1 .000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

ArbeitszeitaufWand Erhebung [APhj 

Standardarbeitszeit 
der österreichischen Landwirtschaft 

Auf Basis des Datenbestandes aus dem I nvekos 2001 
wurde für 1 56 . 1 67 Betriebe der Arbeitszeitbedarf m it Hi lfe 

von Standardarbeitszeiten ermittelt. 1 1 9 .4 1 3 tierhaltende 
Betriebe hatten im Jahr 2001 Standplätze für insgesamt 

2 . 1 4 1 .009 Rinder, 1 .907.833 Schweine, 225.422 Scha
fe, 37.303 Ziegen, 58.91 9 Pferde und 1 0.487.904 Geflü

gel. Aus den Mehrfachanträgen geht ebenfalls hervor, dass 

auf 1 29.780 Betrieben in Summe 793. 1 85 ha Dauer

grünland und 1 37. 1 84 Ackergrünland genutzt werden. Des 
Weiteren werden auf 1 07.961 Betrieben 1 .357.394 ha 
Ackerflächen bewirtschaftet. Nicht in der Arbeitszeitbe

darfsrechnung berücksichtigt wurde!"] sämtliche ausge
wiesene Wein-, Obst-, Zierpflanzen-, Gemüse- und Forst

flächen. Bei den Tierbeständen fehlen die Arbeitszeitbe
darfswerte für im Mehrfachantrag angegebene Kaninchen, . 

Wildtiere, Lamas und Strauße. Ebenfal ls unberücksich
tigt blieb der Arbeitszeitbedarf für d ie in Abbi ldung 1 defi

nierte Restarbeit. Die Restarbeit hatte bei den Modellbe
trieben, die als Marktfruchtbetriebe klassifiziert wurden, 

mit einem Anteil von 54 % am Gesamtarbeitszeitbedarf 
die größte relative Bedeutung. Bei den M utterkuhbetrie
ben bewegte sich ihr Anteil zwischen 35 und 47 %. Zwi

schen 33 und 37 % lag er bei den Betrieben m it Schwer

punkt Schweinehaltung. M it 2 1  - 33 % hatte die Restar
beit bei den mi lch produzierenden Betrieben die gerings

te relative Bedeutung. Damit kommt der Restarbeit bei 
allen Betriebstypen für die Ermittlung der Gesamtar

beitszeit eine große Bedeutung zu , konnte aber bei der 
folgenden Hochrechnung der Standardarbeitszeit auf 

Grund der fehlenden Daten nicht berücksichtigt werden. 

Besonders bei jenen Tierhaltungsformen,  bei denen die 
Tiere nicht das ganze Jahr über i m  Betrieb gehalten wer

den (unterjährige Verfahren, z. B . :  Mastgeflügel, Mast

schweine, Kälber), geht aus den Invekos Daten nicht immer 

eindeutig hervor, ob es sich um Stichtagsdaten oder Jah
resdurchschnittsbestände handelt. In  der vorl iegenden 

Berechnung wurde unterstellt, dass die im Mehrfachan

trag und in den Tierlisten angegebenen Daten einem Jah
resdurchschnittsbestand entsprechen. Gibt ein Betrieb also 

in der Tierliste einen Bestand von 6 Mastschweinen an ,  
so wird in der Berechnung der Standardarbeitszeit unter
stellt, dass d ieser Betrieb das ganze Jahr hindurch 6 Stand

plätze mit Mastschweinen besetzt hat. Der mittlere Arbeits
zeitbedarf/ha und der Arbeitszeitbedarf/Standplatz wur
den als arithmetisches und nicht als gewogenes Mittel 

berechnet. 

In der österreich ischen Landwirtschaft liegt der jährliche 

Arbeitszeitbedarf (siehe Tabelle) bei ca . 200 Mi l l ionen 

Arbeitskraftstunden (AKh).  Bei einer laut Statistik Austria 
für die Landwirtschaft u nterstel lten durchschn ittl ichen 
Jahresarbeitszeit von 2:  1 60 AKh entspricht d ies einer fik

tiven Vollbeschäftigung von ca . 93.000 Personen allein 
in den für diese Berechnung berücksichtigten Betriebs

zweigen. Mehr als 3/4 der Arbeitzeit entfällt auf die Innen

wirtschaft. Da in der Praxis die in dieser Studie verwen

deten Standards der I nnenwirtschaft häufig nicht erreicht, 

die Standards der Außenwirtschaft hingegen erreicht wer
den, dürfte in der Praxis der Anteil der in der I nnenwirt
schaft anfal lenden Arbeitszeit im Vergleich zur Außen

wirtschaft noch größer sein als hier berechnet. I nvestitionen 

in die Verbesserung der I nnenwirtschaft würden sich 
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Österreichweiter Standardarbeitszeitbedarf pro Jahr (ohne Restarbeiten) und fiktive 
Anzahl an Arbeitskräften 

Arbeitsbereich 

Außenwirtschaft 

Acker- und Dauergrünland (ohne Weidewirtschaft) 

Ackerbau inkl. Strohbergung 
Düngung (mineralische und organische) 

Innenwirtschaft inkl. Weidewirtschaft 

Rinder inkl. Weidewirtschaft 
Schweine 

Schafe inkl. Weidewirtschaft 

Ziegen inkl. Weidewirtschaft 
Einhufer 
Geflügel 

Gesamt 

daher viel stärker auf die Verringerung der Arbeitszeit, 

besonders von Nebenerwerbsbetrieben, auswirken als 

I nvestitionen in die Außenwirtschaft. Trotzdem wurden im 

Jahr 2000 mehr als 45 % des gesamten I nvestitionsvo

lumens der Land- und Forstwirtschaft in den Kauf von 

Maschinen- und Geräten für die Außenwirtschaft ver

wendet. 

Außenwirtschaft 

Ohne die Weidewirtschaft, deren Standardarbeitszeitbe-

. darf in der Betreuung der Wiederkäuer (siehe I nnenwirt

schaft) berücksichtigt wurde und ohne die Düngungsar
beit (extra ausgewiesen) ,  verursacht das Grünland m it 

etwas mehr als 22 Mil l ionen AKh den höchsten Arbeits

zeitbedarf in der Außenwirtschaft. Im Mittel beträgt der 

Arbeitszeitbeda rf bei durchschn ittlicher Betriebsgröße 

23 ,9 AKh/ha und Jahr. Dieser schwankt jedoch zwischen 
6 ,8 AKh für einmähdige ebene Flächen bzw. 2 1  ,5 AKh für 
mehrmähd ige ebene Flächen bis zu 60,7 AKh für mehr
mähdige Grünlandflächen in Hanglagen mit mehr als 50 % 
Hangneigung. Die den Berechn ungen unterstellte Stan
dardmechanisierung ist auf Grund der Kleinstrukturiert
heit der österreichischen Grünlandbetriebe nicht sehr 
schlagkräftig .  Durch d ie überbetriebliche Nutzung von 
schlagkräftigen Maschinen und  arbeitszeitsparenden 

Konservierungsverfahren könnte der durchschnittliche 

Arbeitszeitbedarf für ebene Mähflächen auf etwa die 
Hälfte reduziert werden. Eine Verbesserung der M echa
nisierung für steile Mähflächen verringert hingegen den 
Arbeitszeitbedarf nur um ca . ein Viertel ,  da bei Hangnei

gungen über 50 % der techn isch mögliche Maschi

neneinsatz bereits generell beschränkt ist. Wollen Betrie

be mit einem großen Anteil an Steilflächen ihren Arbeits

zeitbedarf in der Außenwirtschaft verringern, so steht ihnen 

Arbeitszeitbedarf Fiktive 
(ohne Restarbeit) Arbeitskräfte 

AKh/Jahr % AKh/ha (Anzahl) 

47.478.980 24 21 .981 

22.231 .754 1 1  23,9 10 .293 
20.601 .886 1 0  1 5,2 9.538 

4.645.340 2 2 . 1 51 

1 53.238. 1 82 76 AKhl 70.944 
Standplatz 

1 22.303 . 1 62 61  57, 1  56.622 
1 5.281 .476 8 8,0 7 .075 
3.920.344 2 1 7,4 1 .8 1 5  

953.530 0 25,6 441 
6.807.890 3 1 1 5,5 3. 1 52 
3.971 .780 2 0 ,38 1 .839 

200.717 .162 1 00 92.925 

nur die Verminderung der Schnitthäufigkeit hin bis zur ALJf
gabe der Steilmahd als Maßnahme zur Arbeitseinsparung 

zur Verfügung. 

Die Mähfläche von Nebenerwerbsbetrieben ist meist viel 
kleiner als jene der Haupterwerbsbetriebe, weshalb der 

Arbeitszeitbedarf je ha um mehr als 2 AKh höher ist. Die 

Nutzung von gut mechanisierten Maschinenringen lohnt 

sich daher besonders für Nebenerwerbsbetriebe. 

Für den österreichischen Ackerbau wurde ein Arbeits

zeitbedarf (ohne Restarbeit) von 20,6 Mio. AKh/Jahr 

ermittelt. I m  Durchschn itt benötigt der Landwirt bei mitt

lerer Betriebsgröße 1 5,2  AKh/ha und Jahr für die Bewirt

schaftung eines Hektars Ackerlandes. Auch dieser Durch

schnittsarbeitszeitbedarf schwankt in Abhängigkeit von der 
angebauten Ackerfrucht und der jeweil igen mittleren An
baufläche zwischen 1 1 ,0 (Winterweichweizen) und 96 ,0 
AKh/ha u nd Jahr  ( Futterrüben).  Durch N utzu ng von 

schlagkräftigeren - als in der Standardmechanisierung 

unterstellten - überbetrieblich genutzten Maschinen sowie 
arbeitsextensiveren Arbeitsverfahren (z. B. Kombisaat, 
Min imalbodenbearbeitung) lässt sich der Feldarbeits

zeitbedarf des Durchschnittsbetriebes im Ackerbau um ca. 
60 % reduzieren. 

Insgesamt nimmt die Düngerausbringung beinahe 1 0  % 
des Arbeitszeitbedarfes in der Außenwirtschaft in Anspruch, 
wobei der überwiegende Teil (mehr als 77 %) der Arbeit 
auf die arbeitsintensive Ausbringung der auf den Betrie

ben anfallenden 25,5 M io. m3 Gül le bzw. Jauche und 2 ,4 
Mio. t M ist entfällt . Der erforderliche Arbeitszeitbedarf für 

die Mineraldüngerausbringung ist demzufolge verhält

nismäßig gering. 
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Innenwirtschaft 
Knapp 80 % der Arbeit in der Innenwirtschaft entfällt auf 

die Rinderhaltung und d ie damit verbundene Weidewirt

schaft (die Ausbringung des i m  Stal l  anfallenden M istes 

und der Gül le bzw. Jauche auf die Felder wurde als eige

ner Bereich ausgewertet). Der durchschnittliche rinder

haltende Betrieb wendet 57 , 1  AKh/Rinderstandplatz und 

Jahr für die Betreuung auf, wobei der geringste Arbeits
zeitbedarf m it 27,7 AKh in der Mast bzw. Aufzucht von 1 

bis 2-jährigem Jungvieh und der höchste Arbeitszeitbe

darf in der M i lchkuhhaltung ( 1 2 1 ,4 AKh/Jahr) anfällt. Die 
Standardverfahren für kleine M ilchviehbetriebe sind in 
Österreich noch sehr arbeitsintensiv. Der Einsatz arbeits

extensiver Verfahren (z. B . :  große Melkstände, TMR -

Mischwagen , etc.) bringt erst ab einer bestimmten Betriebs

größe Zeitvortei le und ist erst dann ökonomisch sinnvol l .  
Dennoch bleibt Spielraum für arbeitserleichternde Maß

nahmen. 

Bei der Mutterkuhhaltung handelt es sich um eine arbeits

extensive Betriebsform , wo im Durchschn itt 3 1 ,7 

AKh/Standplatz und Jahr aufgewendet werden. Deren Stan

dardmechanisierung ist i m  Vergleich zu kleinen Mi lch

viehbetrieben bereits effektiver, da auch kleine Betriebe 

bei der Umstel lung auf den in Österreich relativ jungen 

Betriebszweig Mutterkuhhaltung auf moderne effiziente 

Verfahren Wert legten. 

Die Aufzucht von Kälbern (bis 6 Monate) ist nach der Milch

kuhhaltung der arbeitsintensivste Betriebszweig in der Rin
derhaltung. 

Zwar ist der Arbeitszeitbedarf für d ie Mast bzw. Aufzucht 

ähnl ich , jedoch werden erst ab der Erfassung 2002 die 
männl ichen und weiblichen Jungrinder getrennt erhoben. 
Dadurch war in d ieser Berechnung eine exakte Trennung 

und damit Zuordnung zur Mast- oder Aufzuchtskategorie 
noch nicht möglich. Die Problematik der Kleinstrukturiertheit 

schränkt auch in diesen Betriebszweigen den Spielraum 

für Arbeitszeiteinsparungen ein, jedoch gilt hier, wie in der 

Mi lchkuhhaltung, dass der Großteil der kleinen Betriebe 

noch stark veraltete Verfahren anwendet. 

Neben der Rinderhaltung werden in der österreichischen 
Schweinehaltung die meisten Arbeitsstunden geleistet, 
wobei in die Aufzucht und in d ie Haltung von Zuchtsau
en doppelt so viel Arbeit investiert wird ,  wie in die Schwei

nemast. Auf einen Standplatz bezogen, erfordert die 

Schweinezucht sogar einen 9-fach höheren Arbeitszeit

bedarf als die Schweinemast. I n  jenen Reg ionen, in 

Grüner Bericht 2001 

denen die Schweinehaltung mehr oder minder der Selbst

versorgung dient und daher die Bestände pro Betrieb sehr 
klein sind (z .  B .  Hochalpengebiet), ist der Arbeitszeitbe
darf je Mastplatz fast dreimal so hoch wie in den spezia

l isierten Schweinemastbetrieben (z. B. Alpenvorland) ,  in 

denen der Durchschnitt über 70 Mastplätze verfügt. 

Die Schafhaltung wird in Österreich überwiegend auf 

Nebenerwerbsbetrieben im Benachteiligten Gebiet aus

geübt. Die Ziegenhaltung hat gemessen am Arbeitszeit
bedarf der österreichischen Landwirtschaft nur eine unter
geordnete Rolle. 

Die Pferde werden zum Großteil zur Ausübung des Reit

sportes gehalten,  und dementsprechend hoch wurde der 

Arbeitszeitbedarf pro Standplatz angesetzt. 

Die österreichische Geflügelhaltung benötigt in etwa den 

gleichen Arbeitszeitbedarfwie die Schafhaltung. 85 % des 

Arbeitszeitbedarfes der Geflügelhaltung fal len in der 

Legehennenhaltung an. 

Schlussfolgerungen 
• Es ist mit vertretbarem Aufwand und mit ausreichender 

Genauigkeit möglich, Standardarbeitsverfahren und Stan
dardarbeitszeiten für alle in Österreich gängigen Betriebs
zweige und Betriebsgrößen festzulegen. 

• Es ist möglich, für jeden Betrieb in Österreich auf Basis 
der vorhandenen Invekos Daten einen Standardarbeits
zeitbedarf zu errechnen. 

• 75 % des gesamten Arbeitszeitbedarfes fallen in der Innen
wirtschaft an. Arbeitserleichternde Investitionen sollten 
unter Beachtung ökonomischer Grundsätze verstärkt in die
sem Bereich gefördert werden . 

• 80 % der in der Innenwirtschaft geleisteten Arbeit sind im 
Bereich der Rinderhaltung und davon wiederum ca. 66 % 
im Bereich Mi lchviehhaltung angesiedelt. 

• Die Arbeitsbelastung je ha ebener Fläche kann durch die 
gezielte Nutzung von Maschinengemeinschaften, Maschi
nenringen usw. im Vergleich zu den Standardarbeitszeit
bedarfswerten um bis zu 60 % gesenkt werden. 

• Betriebe mit überwiegend Flächen über 50 % Hang
neigung haben einen fast d reifach höheren Arbeits
zeitbedarf als Betriebe mit ebenen Flächen .  

Der Bericht und  die Anhänge können als pdf-Dateien unter 

w w w. blt. bmlf. g v. atl oder 

- w w w. gu mpens tein . a tlarbeitszeit 

heruntergeladen werden .  
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Vor- und nachgelagerte Wirtschaftsbereiche der Landwi rtschaft 
(siehe auch Tabellen 4.1 bis 4.9) 

Die Land- und Forstwirtschaft ist in das Netz der 
arbeitsteiligen Volkswirtschaft eingebunden . AIs Abneh
mer von Betriebsmitte ln ,  I nvestit ionsgütern sowie 
Dienstleistungen und als Lieferanten von landwirt
schaftl ichen Produkten sowie Holz haben die land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe vielfältige Beziehungen 
zu anderen Wirtschaftsbereichen. Die indirekten Lie
fer- und Absatzverflechtungen sowie die davon aus
gehenden wirtschaftl ichen I mpulse sind für die indus
triel len, gewerblichen und sonstigen Unternehmen , vor 
allem im Dienstleistungssektor, von erheblicher Be
deutung. Unter Zuhilfenahme der Leistungs- und Struk-

turerhebung ist der Beschäftigungseffekt annähernd 
quantifizierbar. Im Ag rar- und Ernährungskomplex fan
den 1 999 rund 302 .000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz. 
Darin sind u.a .  die Beschäftigten der Nahrungs- und 
Genussmittel industrie, der Holz- und Papierverarbei
tung sowie die Zulieferbereiche der Groß-, E inzel- und 
Facheinzelhandel mit landwirtschaftl ichen Gütern und 
Lebensmitteln sowie das Gaststättenwesen und der 
Veterinärbereich enthalten .  Zuzüglich der 1 45.500 
Beschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft sind rund 
447.500 Personen im Agrar- und Ernährungskomplex 
beschäftigt. 

Gesamtausgaben und Investitionen der Land- und Forstwirtschaft 
N ach den E rgebnissen der ausgewerteten Buch
führungsbetriebe waren die von land- und forstwirt
schaftl ichen Betrieben getätigten Gesamtausgaben 
(alle Betriebs- und I nvestitionsausgaben - je ha RLN 
2 .574 Euro (hochgerechnet mit 2 ,58 Mio. ha RLN) im 
Jahr 2001 auf 6,64 Mrd . Euro zu schätzen ,  das waren 
um 3,6% und real um 1 , 1 % mehr als 2000. Die Gesamt
ausgaben der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
gl iederten sich in den letzten zwei Jahren wie folgt: 

• A usgaben für Zukä ufe von Industrie und Ge wer
be:  Etwas mehr als die Hälfte der Ausgaben kommt den 
Wirtschaftszweigen Industrie und produzierendes Gewer
be (51 %) zu Gute, was die wichtige Auftraggeberfunktion 
der Landwirtschaft für diese Wirtschaftssektoren unter
streicht. 

• A usgaben für Steuern und Versicherungen: Diese 
Ausgaben umfassen im Wesentlichen die Mehrwertsteu
er, die Grundsteuer und Versicherungsprämien. Sie liegen 
in Summe bei 1 4%, wobei die bäuerlichen Sozialversi
cherungsbeiträge hier nicht enthalten sind. Sie werden vom 
Einkommen bezah lt. 

• Ausgaben für Zukäufe aus der Landwirtschaft: Um 
die 1 5% der Gesamtausgaben entfallen auf Tierzukäufe, 

Aufgliederung der Gesamtausgaben 

Wirtschaftszweige 
2000 2001 

in Mrd.Euro 

Industrie und Gewerbe 3,28 3,38 
Steuern und Versicherungen 0,91 0,93 
Landwirtschaft 0,97 0,98 
Sonstige 1 ,25 1 ,35 

Insgesamt 6,41 6,64 

Quelle: LBG. 

Grundzukäufe, Saatgut, Pflanzenmaterial und Pachtzah
lungen und sind dem innerlandwirtschaftl ichen Leis
tungsaustausch zuzurechnen. 

• Sonstige Ausgaben:  Sie machen insgesamt ein Fünf
tel aus, dazu zählen die Zinsen, die Ausgedingeleistun
gen, Tierarztkosten, Mi lchleistungskontrolle, etc. Auch die 
Löhne und Gehälter an famil ienfremde Arbeitskräfte, die 
im Durchschnitt der bäuerlichen Betriebe keine Bedeutung 
mehr (1 %) haben, sind bei den Sonstigen Ausgaben 
berücksichtigt. . 

Auf der Grund lage von Buchführungsaufzeichnungen 
wurden 2001 für maschinelle I nvestitionen mit 822 
Mio .Euro um 1 ,5% mehr als im Vorjahr ausgegeben. 
Der Erhaltungsaufwand für die vorhandenen Fahrzeuge 
und Masch inen belief sich auf 1 96 Mio.Euro,  inklusi
ve betriebl ichem PKW-Anteil 228 Mio.Euro (2000: 1 91 
und 222 Mio .Eu ro) und der geringwertigen Wirt
schaftsgüter 281 Mio. Euro (2000: 276 Mio .Euro). 

Die A usgaben für ba uliche Investitionen, wie Um
und Neubauten (Wohn- und Wirtschaftsgebäude, 
Wege, Grundverbesserungen ) waren mit 982 Mio. Euro 
um 2% höher als im Vorjahr. Diese Steigerung war aus
sch ließlich auf den Wohnbau beschränkt, bei Wirt
schaftsgebäuden war die Bautätigkeit weiter rückläufig. 
2001 waren dafür einschl ießl ich Bauholz etwas mehr 
als ein Fünftel zu den Ausgaben dazuzurechnen. 

Der Erh altungsa ufwand für die baul ichen An lagen 
war 2001 mit 1 37 Mio.Euro zu beziffern. Jener der Wirt
schaftsgebäude al lein betrug 60 Mio.Euro.  Der Ener
gieaufwand (elektrischer Strom ,  Treibstoffe sowie 
Brennstoffe) der Land- und Forstwirtschaft belief sich 
2001 auf 375 Mio. Euro (2000 +3%). 
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Auszug aus aktueller Forschungsarbeit 

Arbeitsplätze im Agrar- und Ernährungskomplex -
Analyse und Bewertung der Methoden und Berech
nung des Anteils der Beschäftigten, Oliver TAMME , 
Bundesanstalt für Bergbauernfragen . 

Problemstel lung 
Im Hinblick auf die Beschäftigungseffekte der Land- und 
Forstwirtschaft ist n icht nur das Potential der Beschäf
tigten im Sektor selbst (überwiegend Famil ienbetrie
be ), sondern auch jenes der dem Sektor verbundenen 
vor- und nachgelagerten Bereiche (Gewerbe, Industrie, 
Handel usw.) von Bedeutung.  Die Bedeutung und 
Größe dieses Beschäftigungspotentials wird jedoch sehr 
untersch iedlich eingeschätzt. Dies ist einerseits auf d ie 
angewendete Methode andererseits auf die ange
wendeten Begriffsbestimmungen und Abgrenzungen 
zurückzuführen. 

Abgrenzungskonzepte 
Defin itionsgemäß umfasst der vor- und nachgelager
te Bereich alle eng mit der Agrarwirtschaft verbunde
nen Bereiche: die Lieferanten von landwirtschaftlichen 
Produktionsmitteln ,  die Land- und Forstwirtschaft (als 
Kernbereich) und die Verarbeiter agrarischer Roh
stoffe. Vor allem der Handel mit Lebensmitteln ,  aber 
auch das Beherbergungswesen (davon der Verpfle
gungsbereich) nehmen eine Sonderstellung ein, da sie 
im engeren Sinn n icht zu den vor- und nachgelager
ten Bereichen zu zählen sind, jedoch ein Tei l  der 
Beschäftigten dem Agrar- und Ernährungskomplex 
zugerechnet werden kann .  

D ie  Berechnung bzw. Abschätzung des relevanten 
Anteils erfolgt im internationalen Vergleich teils mit Input
Output-Berechnungen, tei ls mittels Analyse von stati
stischen Primärdaten.  Die quantitative Größe des 
Agrar- und Ernährungskomplexes ist dabei weitgehend 
davon abhängig, wie eng oder weit man denselben defi
niert bzw. ob man Untergrenzen der Wirkungszusam
menhänge (vgl. Vorleistungsanteile ) definiert. In der U .S. 
Statistik wird beispielsweise zwischen den eng und den 
nur am Rande mit dem Agrarsektor verbundenen Wirt
schaftsaktivitäten d ifferenziert. Die Statistik Austria 
zählt in ihrer Auswertung von 1 997 zu den nachgela
gerten Bereichen im engeren Sinn nur die Nahrungs
und Genussmittelverarbeitung. Die Forstwirtschaft wird 
teilweise n icht zum Agrar- und Ernährungskomplex 
gezählt (dt. Agrarbericht, U .S .A). Die Vorgehenswei
se bezüglich des Handels sowie des Beherbergungs
wesens ist unterschiedl ich . Zu letzterem wird nach der 
deutschen Systematik lediglich der Verpflegungsbereich 
des Beherbergungssektors dazugezählt. 

Der Agrarsektor ist ein vorleistungs- und importinten� 
siver Bereich. Daher hängt die potentielle Größe des 
Ag rar- und Ernährungskomplexes nicht zuletzt von der 
Zurechnung oder Ausklammerung dieser Güter- bzw. 
Wertschöpfungsströme ab. 

Methode und Ergebnis 
I n  Anlehnung an die Vorgehensweise von Appel/Huber 

_ für den deutschen Agrarbericht sowie an die Berech
n�ng der Statistik Austria von 1 997 wurden in Rück
sprache jene Klassen bzw. Unterklassen der Wirt
schaftsaktivitäten nach der EU harmonisierten ÖNACE 
Klassifikation 1 995 identifiziert, die zu den vor- und nach
gelagerten Bereichen im engeren bzw. zu einem Agrar
und Ernährungskomplex im weiteren Sinn zu rechnen 
sind. Für die ausgewählten Klassen bzw. Unterklas
sen (3- bis 6-Steller) werden im Rahmen der Bereichs
zählung 1 995 (Vollerhebung) sowie der jährl ichen 
Leistungs- und Strukturerhebungen Beschäftigten
zahlen auf einem hinreichend tiefen Aggregationsni
veau ausgewiesen.  Folgende Bereiche wurden zum 
Agrar- und Ernährungskomplex gerechnet: 

• Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln, von Geträn-
ken und Futtermitteln 

• Be- und Verarbeitung von Holz (ohne Möbel) 

• Herstellung- und Verarbeitung von Papier und Pappe 

• Herstellung von Dünge-, Schädlingsbekämpfungs- und 
Pflanzenschutzmitteln 

• Herstel lung von land- und forstwirtschaftlichen Maschinen 

• Großhandel mit Lebensmitteln, landwirtschaftlichen Grund
stoffen u. lebenden Tieren, Holz, Maschinen- und Gerä
ten (ohne Importe) 

• Einzel- und Facheinzelhandel mit Lebensmitteln (ohne Non
food und Importe) 

• Verpflegungsbereich des Beherbergungswesens (Gast
stättenwesen ) 

• Veterinärwesen. 

Die Berechnung im Rahmen d ieser Expertise gelangt 
zu dem Ergebnis, dass im Agrar- und Ernährungs
komplex ( inkl .  Lebensmittelhandel und Gaststätten
wesen) in Österre ich im Jahr 1 999 rund 447 .500 
(davon rund 95.000 auf den Handel entfallend) unselbst
ändige und selbständig Beschäftigte tätig waren. In die
ser Zahl ist auch der Kernbereich (bäuerliche Famil i
enbetriebe und unselbständig Erwerbstätige) enthal
ten. Insgesamt entspricht dies rund 1 2 ,3% der Erwerbs
tätigen. Diese Werte l iegen deutlich (ca . 2 1 0.000 
Beschäftigte) unterhalb der Zahl von Schneider 1 998. 
Hingegen kommt die vorgenommene Abschätzung 
nahe an den (prozentualen) Anteil des deutschen 
Agrar- und Ernährungskomplexes heran.  
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Vorgelagerte Wirtschaftsbereiche 

Saatgut 
Der Gesamtumsatz der österreich ischen Saatgutwirt
schaft im Jahr 200 1 betrug 1 00 Mio .Euro. Der Anteil 
der genossenschaftl ichen Vermehrerorgan isationen 
an den Gesamtvermehrungen machte über zwei Drit
tel aus. Die Gesamtbeschäftigtenzahl al ler Unterneh
men liegt bei rd . 650 Personen. 

Auf Grund des bestehe.nden Preisgefäl les und des 
wachsenden Konkurrenzdruckes am Binnenmarkt für 
die wichtigsten landwirtschaftl ichen Ackerkulturen ist 
leider auch die Bereitschaft der österreichischen Bau
ern ,  zertifiziertes Saatgut zu kaufen,  gesunken. Bei 
Getreide l iegt der Saatgutwechsel inzwischen bereits 
unter 50 %! Das bedeutet, dass die heimischen Zucht
betriebe aus den n icht als zertifiziertes Saatgut ver
kauften Mengen auch keine Züchterlizenzeinnahmen 
erhalten.  Die Züchterlizenzen s ind die einzigen Ein
nahmen, aus welchen die Züchter ihre Arbeit - die Züch
tung neuer Sorten - finanzieren können. Es gibt hier
für keine EU-Förderungsmittel .  Nicht zuletzt unter dem 
internationalen Druck auf den Saatgut- und Pflanzen
schutzsektor sahen sich die beiden größten Pflanzen
zucht- und Saatgutfirmen Probstdorfer Saatzucht und 
Saatbau Linz im Jahr 2000 veran lasst, ihre Züch
tungsaktivitäten in einer gemeinsamen Tochterfirma 
(Saatzucht Donau) zu fusionieren.  Längerfristig wer
den nur mittelständige Unternehmen, die vergleichbaren 
Strukturen entsprechen ,  am Europäischen Markt eine 
Überlebenschance haben. Die Saatgutvermehrung ist 
in Österreich nach wie vor genossenschaftl ich domi
niert (mehr als 2/3) und ist ein wichtiges Standbein für 
die Versorgung österreichischer Bauern mit qual itativ 
hochwertigem heimischen Saatgut. Nach einer Redu
zierung der Saatgutvermehrungsflächen von 1 994 
(rund 39.000 ha) auf unter 29.000 ha im Jahr 2000 stie
gen diese 2001 wieder auf 30.000 ha an .  

Pflanzenschutzmittel 
Die in Österreich abgesetzte Pflanzenschutzmittel
menge betrug 2001 rd. 6 .200 t (=Wirkstoffmenge x 2,2) 
und lag damit ca . 1 3% unter dem Vorjahr. Der I nlands
umsatz der Branche (ca . 83 Mio .Euro) reduzierte sich 
gegenüber 2000 um etwa 4%. Mit der Ven:narktung 
im I nland waren acht Vertriebsfirmen befasst. Die 

81  

und Transparenz Schwefel und kupferhältige Wirkstoffe 
jeweils in eigenen Gruppen ausgewiesen. 

Die offizielle Mengenstatistik 2001 für chemische Pflan
zenschutzmitteiwirkstoffe weist einen Verbrauch von 
3 . 1 32,2 t aus, das sind gegenüber dem Vorjahr (2000) 
um 431 t weniger. Insgesamt betrachtet, waren im Ver
hältnis zum Vo�ahr, mit Ausnahme der Gruppe der Mine
ralöle und Paraffinöle (Zunahme um 1 3,8  t), in allen 
Gruppen Reduktionen h insichtl ich der in Verkehr 
gesetzten Mengen zu verzeichnen . Herbizide mit  
1 .435,5 t machen den größten Anteil an der insgesamt 
in Verkehr gebrachten Wirkstoffmenge aus. Fung izide 
(einschließl ich Schwefels und kupferhältiger Wirkstof
fe) stellen die zweitwichtigste Gruppe dar ( 1 .335,7 t). 
Davon entfielen jedoch bereits 638,5 t auf Schwefel und 
99,9 t auf kupferhältige Wirkstoffe. Zur offiziellen Men
genstatistik ist anzumerken,  dass in den letzten Jah
ren - vor al lem wegen der unterschiedlichen Mehrwert
steuersätze für Pflanzenschutzmittel i n  den einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten - von den österreichischen Land
wirten eine n icht erfassbare Menge an Pflanzenschutz
mitteln direkt in anderen EU-Mitgliedstaaten eingekauft 
wurde. Da dies kein I nverkehrbringen im Sinne des 
Pflanzenschutzmitteigesetzes 1 997 darstellt (die I n
verkehrbringung dieser Pflanzenschutzmittel erfolgt im 

. EU-Ausland), sind d iese Mengen in der offiziellen 
Mengenstatistik nicht enthalten. 

Der Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstof
fen im Wege der biologischen Schädl ingsbekämpfung 
wird in Österreich nicht nur im Gartenbau, sondern auch 
im Feldbau (Mais, Erdäpfel) ,  im Obstbau ; im Weinbau 

Wirkstoffmengen in Verkehr 
gebrachter Pflanzenschutzmittel 

4.000 3.689 

3.000 

2.000 

Wirkstoffmengen in Tonnen 

3.563 

Branche beschäftigte insgesamt etwa 290 Mitarbeiter. 1 .000 

Die Mengenstatistik für chemische Pflanzenschutz
mitteiwirkstoffe wurde weitgehend in Anlehnung an die 
neue Systematik und d ie Zuordnungskriterien der FAO 
erstellt, welche von der bisherigen Systematik und den 
Zuordnungskriterien etwas abweicht. Zusätzlich wur
den aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit 

1 997 

• Herbizide, 
Fungizide u. 
Insektizide 

Quelle: BMLFUW 

1 998 1 999 2000 2001 

• Mineralöle, D Schwefel. 
Parafinöle Kufperhaltige Wirkstoffe 
u. Sonstiges 

Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 
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und in Baumschulen betrieben. I nsgesamt wurden 
2001 auf Flächen im Ausmaß von ca . 8.332 ha Orga
nismen oder deren Inhaltsstoffe als Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt. Die Einsatzfläche ist gegenüber 2000 bei 
Freilandkulturen um ca. 1 ,2% gesunken, bei Gewächs
hausku lturen jedoch hat sich die Einsatzfläche um ca . 
55% erhöht. Die größten Einsätze (flächenmäßig gese
hen) waren jene von Baci l lus thuringiensis im Gemü
se-, Mais-, Obst-, Erdäpfel- und Weinbau (6 .008 ha),  
des Apfelwickler-Granulose-Virus ( 1 .008 -ha) sowie 
der Schlupfwespe (Trichogramma evanescens) im 
Mais (458 ha). 

Durch die verschärften Zulassungsbedingungen für 
Pflanzenschutzmittel kam es seit Mitte 1 991  zu einer 
drastischen Verringerung der Anzahl an zugelassenen 
chemischen Präparaten (Ende 1 997: 628). Erst durch 
das neue Pflanzenschutzmitteigesetz 1 997 konnten 
1 998 bis 2001 erstmals wieder viele moderne und die 
Umwelt weniger belastende Pflanzenschutzmittel zuge
lassen werden (Stand Ende 2001 : 920). 

Im Vergleich zur Alt-Wirkstoffliste der EU, in der ca. 850 
Wirkstoffe aufgel istet sind, werden in Österreich der
zeit nur ca . 329 unterschiedliche Wirkstoffe in Verkehr 
gebracht. Diese sind in ihrem Gefährdungspotential aber 
sehr differenziert zu beurteilen .  Als Parameter für d ie 
Gesamtbelastung der Umwelt und der Gesundheits
gefährdung der Menschen durch Pflanzenschutzmit
tel kann die Gesamtmenge an Wirkstoffen aber nur 
bed ingt dienen, da unterschiedliche Stoffe mit unter
schied lichem Gefährdungspotential summiert werden. 
Vergleiche mit anderen Ländern sind problematisch , 
da die Kl ima- und Bodenverhältnisse differieren, das 
eingesetzte Wirkstoffspektrum nicht ident ist und das 
Erhebungsverfahren auf Grund anderer gesetzl icher 
Grundlagen anders aufgebaut ist. M it Stand Ende 
2001 waren jedenfal ls von 920 zugelassenen Pflan
zenschutzmitteln nur mehr 65 als "g iftig" oder "sehr g if
tig" einzustufen. 
Auf Basis der Richtl in ie 91 /41 4/EWG über das Inver
kehrbringen von Pflanzenschutzmitteln  wurden in der 
ersten Stufe vier "Altwirkstoffe" (Pyridate, Amitraz, Lin
dan und Dinocap) und in der zweiten Stufe drei wei
tere Wirkstoffe zur Prüfung zugeteilt. Für alle vier 
Wirkstoffe der ersten Tranche wurden die entspre
chenden Berichte (Monographien) Österreichs bereits 
an die Kommission übermittelt. Der Wirkstoff Pyrida
te wurde daraufhin in die Positivliste (Anhang I der Richt
l inie 91 /41 4/EWG) aufgenommen, der Wirkstoff Lindan 
musste EU-weit vom Markt genommen werden. Nach 
einem gemeinschaftl ichen Programm müssen alle 
alten Wirkstoffe bis spätestens Juli 2008 auf eine mög
l iche Aufnahme im Anhang I (Positivl iste) der Richtli
nie 9 1 /414/EWG überprüft werden. 
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Düngemittel 
I n  Österreich werden von zwei Unternehmen an den 
Standorten Linz und Pischelsdorf mineral ische Dün
gemittel hergestellt. Die Produktion betrug 2001 rd . 
1 ,3 Mio.t (Wert: 1 75 Mio.Euro). Die in Österreich abge
setzten mineral ischen Dünger machen rd . 650.000 t 
aus, der Marktanteil der zwei in länd ischen Unterneh
men beträgt rd . 90%. In der Düngemittel industrie wer
den rd . 450 Personen beschäftigt. 

Die im Jahr 2001 abgesetzte Kalkmenge - ein weite
res wichtiges Düngemittel für die Landwirtschaft -
beträgt rd . 320.000 t (= ca. 1 60 .000 t Reinkalk), davon 
sind rd . 1 70.000 t Naturkalk und 1 50.000 t verschie
dene Rückstandskalke. Der gesamte Kalkumsatz 
betrug 2001 rund 1 0 ,5 Mio. Euro (Kalku laktionsbasis: 
1 70.000 t zu 60 Euro/t, 20.000 t Rückstandskalke zu 
1 0  Euro/t und 1 30.000 t werden kostenfrei an d ie Land
wirtschaft abgegeben). In den österreich ischen Kalk
werken (Produktion und Vertrieb) sind rund 1 5  Perso
nen beschäftigt. Zusätzlich kann die Zahl für d ie in land
wirtschaftl ichen Maschinenringen organisierten Lohn
kalkausbringer mit 50 Personen in ganz Österreich 
geschätzt werden. 

Der Düngemitteleinsatz nach Reinnährstoffen im Kalen
derjahr 2001 war nach den U nterlagen der AMA nach 
dem Anstieg im Jahr 2000 wieder rückläufig . Seit M itte 
der siebziger Jahre - der Zeit mit den höchsten Ver
brauchsmengen - schrumpfte der mengenmäßige Ver
brauch auf weniger als die Hälfte. Wie internationale 
Statistiken zeigen, liegt Österreich mit seinem Reinnähr
stoffeinsatz je ha LN durchaus nicht im Spitzenfeld, vor 
al lem, wei l  Österreich einen sehr hohen Antei l  von 
Flächen mit geringem Ertragspotential aufweist (hoher 
Grünlandantei l ) .  Der Trend zu einer bedarfsgerechten 
und kostenbewussteren Düngung wird weiter fortge
setzt und durch einschlägige Forschungsaufträge vom 
Ressort unterstützt. Weiters tragen auch die laufend 
fortentwickelten Bodenuntersuchungsmethoden, ins
besondere im Hinblick auf den N-Vorrat im Boden dazu 
bei. Ziel ist es, Menge und Zeitpunkt der Düngeraus
bringung besser mit den ökologischen Erfordern issen 
des Bodens und der Kulturart abzustimmen. 2001 
wurden auf der Grundlage von hochgerechneten Buch
führungsaufze ich nungen 1 27 M io.  Euro (2000: 1 24 
Mio.Euro) für Düngemittel ausgegeben . 

Futtermittel 
Die gewerbliche und industriel le Mischfutterproduktion 
betrug im Jahr 2001 in Österreich rund 1 .029 Mio. t 
(+ 1 ,9% gegenüber 2000). Von der Gesamterzeugung 
entfallen 64% auf Fertigfutter für Rinder, Schweine und 
Geflügel , 21  % auf diverse Eiweiß- und Mineraistofffutter, 
1 1  % auf Heimtierfutter für Hunde und Katzen und die 
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Mischfutterproduktion in Österreich 

die 10 größten Produzenten 

Werte in Tonnen 

Garantgruppe • _______ 370.000 

Fixkraft 95.000 

Gsellmann 50.000 

Reitbauer 50.000 

Likra 40.000 

Tagger 30.000 

Rauch 25.000 

Schaumann 20.000 

Hofer 1 0.000 

Wiesbauer 

0 200.000 400.000 

Quelle: BMLFUW 

restl ichen 4% auf sonstige Futtermittel (Pferde, Fische, 
Mi lchaustauscher, Wi ld,  u .a . ) .  Fertigfutter für Geflügel 
stel lt mit 35% der gesamten Mischfutterproduktion die 
größte Position dar. Mengenmäßig große Verände
rungen bei wichtigen Einzelpositionen gab es ledigl ich 
beim Heimtierfutter für Katzen (+ 1 5%).  

Von der Futtermittelproduktion 2001 entfallen 6 1  % auf 
die industrielle Produktion und 39 % auf die gewerb
l iche. Insgesamt sind in Österreich 48 Betriebe mit ins
gesamt 890 Beschäftigten mit der Mischfutterproduk
tion beschäftigt, wobei aber rd . 80% der Erzeugung auf 
nur 1 2  Betriebe entfällt. Die zehn größten Mischfutter
erzeuger sind in der Grafik dargestel lt. 

2001 wurden 757.000 t Futtermittel (KN 23 - überwie
gend Futtermittelausgangsstoffe ) importiert. Dabei 
macht die Gruppe der Ölkuchen und -schrote mit 
574.000 t einen Anteil von 7 6% aus. Laut Buchhal
tungsaufzeichnungen waren 200 1 , die Ausgaben für 
Rinderkraftfutter mit hochgerechnet 207 Mio.Euro um 
4% und für Schweine kraftfutter mit  231 Mio. Euro um 
8% höher. Insgesamt beliefen sich die Ausgaben für 
Futtermittel auf 599 Mio. Euro (2000 : 564 Mio .Euro), 
das waren 6% mehr als im Vorjahr. 

Landmaschinen 
Für maschinelle I nvestitionen (Traktoren,  Landma
schinen, Anhänger und diverse andere Geräte) gibt d ie 
Land- und Forstwirtschaft jährl ich ca. 800 Mio.Euro aus. 
Der Erhaltungsaufwand für den Maschinen- und Gerä
tepark (Zeitwert ca. 4 ,9  Mrd . Euro,  das sind ca . 1 8% 

nach Produktgruppen 

insgesamt 1 ,029 Mio. Tonnen (=1 00%) 

Mineralische 
Ergänzungsfutter 

7,0% 

Eiweißhältige 
Beimischfutter 

14, 1 %  

Heimtierfutter für 
Hunde/Katzen 

1 0,5% 

64,3% 

Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 

des Besatzkapitals) beträgt für die Bauern jährl ich ca. 
220 Mio .Euro. 

Die Landmasch inenproduktion in Österreich hat sich 
2001 insgesamt gesehen positiv entwickelt. Die Expor
te von Landmaschinen haben weiter zugenommen. Die 
Importe stagnierten auf den Vorjahreswerten . Die 
Zulassungen von Traktoren sind im Jahr 2001 gegen
über dem Vorjahr um 6 ,4% zurückgegangen ,  nachdem 
bereits im Jahr 1 998,  1 999 und 2000 deutliche Rück
gänge zu verzeichnen waren. Insgesamt kauften Öster
reichs Bauern 6 .429 Traktoren .  Der Anteil an den Neu
zulassungen nach Marken: Steyr (23%),  New Holland 
( 1 8%) und Lindner ( 1 5%).  

Veterinärwesen 
Die Ausgaben der Landwirtschaft für Medikamente, 
Besamung und Tierarzt betrugen 2001 laut Aufzeich
nung der Buchführungsbetriebe rd . 1 07 Mio .Euro. I ns
gesamt waren 1 . 096 Arzneispezialitäten für Tiere zuge
lassen ( inklusive Geltungsarzneispezial itäten), davon 
49 Fütterungsarzneimittelvormischungen sowie 209 

immunologische Tierarzneimittel ( Impfstoffe und Sera) 
und 74 homöopathische Produkte für Tiere. Im Jahr 2001 

wurden insgesamt 58 Arzneispezial itäten veterinär 
neu zugelassen.  Im  Bundesgebiet waren im Berichts
jahr insgesamt 1 .8 1 6  Tierärzte mit Praxis gemeldet, um 
22 mehr als im Vorjahr. Die im Rahmen der Europäi
schen Union geWährleistete N iederlassungsfreiheit für 
Tierärzte wurde nur in geringem Umfang genutzt. Im  
Jahre 2001 waren 14  Tierärztinnen und Tierärzte aus 
den EU-Ländern in Österreich tierärztl ich tätig. 
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Treibstoffe und Energie 
I n  Österreich wurden 2001 insgesamt rd. 3,8 Mio.t Die
sel verbraucht. Davon entfallen laut Berechnung der 
Statistik Austria 31 8.000 t auf den Sektor Land- und 
Forstwirtschaft. Der Die se/ve rb rauch je ha RLN 
beträgt im Durchschnitt 1 03 I .  Der Verbrauch schwankt 
zwischen 1 39 I/ha RLN bei den Dauerkulturbetrieben 
und 80 I/ha RLN bei den Forstbetrieben. (Die ange
gebenen Werte wurden auf Basis der Daten 2000 von 
den freiwi l l ig buchführenden Betrieben durch die Bun
desanstalt für Landtechnik in Wieselburg ermittelt). 

Der Strom verb ra uch der österreich ischen Land
und Forstwirtschaftbetriebe beträgt ca. 1 .21 6 GWh. Der 
Verbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte macht 303 
GWh aus. Auf die tierische Produktion entfallen ca. 25% 
und auf die pflanzliche Produktion ca . 6%. I nnerhalb 
der tierischen Produktion entfällt der weitaus größte Tei l  
des Stromverbrauchs (ca. 40%) auf die Mi lchviehhal
tung , ca . 27% auf die Zuchtsauenhaltung und ca . 20% 

. auf die Mastschweinehaltung. Der Stromverbrauch. 
der österreichischen Land- und Forstwirtschaft verteilt 
sich entsprechend den Meldungen der Landesver
sorgungsgesellschaften wie folgt: Bgld . 4 ,6%, Ktn 
8, 1 %, NÖ 26,6%, OÖ 22,4%, Sbg 6 , 1% ,  Stmk 1 9,7%, 
Tirol 6,4%, Vbg 3 ,3%, Wien 2,8%. Seit der Stromli
beral isierung am 1 .0ktober 2001 konnten für die End
kunden (privater Haushalt, Landwirtschaft etc . )  Ein
sparungen von 1 20 Mio. Euro erzielt werden . Der 
Preisrückgang fiel je nach Netzbetreiber und Abneh
mergruppe unterschiedl ich aus und beträgt zwischen 
2-1 7% der Netznutzungstarife. Parallel dazu hat der 
freie Strommarkt zu einer wesentl ichen Senkung der 
Stromtarife geführt. 

Genossenschaften 
Traditionell sind die nunmehr 1 09 Waren- und Lager
hausgenossenschaften mit rund 697 Standorten und 
1 34.700 Mitgliedern länderweise in Verbundgruppen 
organisiert. Die Lagerhausverbände der Länder N ie
derösterreich, Oberösterreich (mit Ausnahme von 5 
Lagerhäusern in OÖ. )  und der Steiermark sind zur Raiff
eisen Ware Austria (RWA) zusammengeschlossen. 
Somit stellt der RWA-Lagerhausverbund mit Lager
hausgenossenschaften in den Ländern NÖ., OÖ. sowie 
der Steiermark die bedeutendste Waren-Verbund-
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gruppe Österreichs dar. Seit der im Juni 1 999 karteil
rechtlich genehmigten strategischen Al l ianz zwischen 
der BayWa AG und der RWA wurde intensiv an der Aus
schöpfung von Synergien an dieser All ianz gearbeitet. 
Durch einkaufsseitige Zusammenarbeit, Abstimmung 
der Vertriebssysteme, Neuordnung der Ostbeteil igun
gen sowie über die Koordination der Management- und 
I nfosysteme konnten nachhaltig für den RWA-Ver
bund .durch d iese All ianz mehr als 1 0  Mio. Euro reali
siert werden . 

Die Lagerhäuser in Kärnten , Vorarlberg und Tirol 
kooperieren ebenfal ls m it der deutschen BayWa AG. 
Die Raiffeisen-Warenbetriebe Salzburg mit i h ren 55 
Lagerhausstandorten und 5 oberösterreich ischen 
Lagerhausgenossenschaften mit rund 70 Standorten 
sind eine Kooperation mit dem Ziel eingegangen, 
durch die Zusammenarbeit die regionale Marktbe
deutung auszubauen und die Synergieeffekte zu nut
zen .  Die burgenländischen Lagerhäuser haben mit der 
RWA einen Kooperationsvertrag abgeschlossen . 

Nahezu in allen agrarischen Handelsgeschäften gab 
es beachtliche Mengen- und auch Marktanteilszu
wächse. Im RWA-Verbund wurden 2001 rund 1 , 1 Mio. t 
Getreide, 250.000 t Kartoffeln ,  850 .000 Festmeter 
Holz von Landwirten aufgekauft, 550.000 t Misch- und 
Futtermittel sowie 500.000 t Düngemittel gehandelt. In 
Fortführung der Aktivitäten der RWA im Bereich des 
Energiehandels wurde im Mai 2001 mit der Gründung 
der Raiffeisen Ware Wasserkraft ein weiterer Schritt 
gesetzt. Die Raiffeisen Ware Wasserkraft erhielt den 
Zuschlag für den Agrar-Strompool, der von der Präsi
dentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster
reichs ausgeschrieben war. 

Der kumul ierte U msatz dieses genossenschaftl ichen 
Sektors betrug 2001 rund 3,5 Mrd .  Euro. Dieser Betrag 
umfasst sowohl die Primärstufe (2,2 Mrd. Euro) als auch 
die Umsätze der Warenzentralen ( 1 ,3 Mrd .  Euro). Mit 
1 2 . 1 1 8  Mitarbeitern ist der genossenschaftl iche Sek
tor nach wie vor ein wichtiger Arbeitgeber in Österreich . 
Im  Kernbereich der landwirtschaftl ichen Erzeugnisse 
und Bedarfsartikel ( inkl . Treibstoffe) werden rund 50% 
des Umsatzes erzielt. 
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Maschinenringe 

Die Masch inenringe bieten eine äußerst wirksame Hil
festel lung zur Kostensenkung in der Mechanisierung. 
Mit der Betriebshi lfe wird den Bauern bei Arbeitsspit
zen , Arbeitsausfällen oder in Vertretungsfällen durch � 

geschu lte Betriebshelferinnen und Betriebshelfer H ilfe 
angeboten. 74.51 2 bäuerliche Betriebe waren 2001 zu 
Maschinenringen zusammengeschlossen ( 1  % mehr als 
2000) .  Die Nutzung des Maschinenringes ist jedoch 
durch große U ntersch iede in den Bundesländern 
gekennzeichnet. Die größte Mitgliederdichte besitzen 
Oberösterreich mit 53% und Vorarlberg mit 51 % der 
Betriebe (Basis: Agrarstrukturerhebung 1 999). 34 % der 
land- und forstwirtschaftl ichen Betriebe sind Ringmit
gl ieder; d iese bewirtschaften 49% der gesamten land
wirtschaftl ichen Nutzfläche (ohne Almen und Berg
mähder); n icht ganz zwei Drittel davon sind Haupter
werbsbetriebe. Nebenerwerbsbetriebe sind immer 
noch unterrepräsentiert. Aber gerade bei Nebener
werbsbetrieben sol lte die Eigenmechanisierung sehr 
überlegt und auf das Notwendigste beschränkt werden. 

I n  1 29 Ringen wurden 2001 insgesamt 8,0 Mio. Ein
satzstunden geleistet, davon entfielen 4,86 Mio. (-9 %) 
auf den Masch ineneinsatz. Mit 8 .322 Betriebs- und 
Haushaltshelferinnen und -helfern wurden 2,22 Mio. 
Arbeitsstunden (+20%) im Rahmen der wirtschaftlichen 
Betriebshi lfe und 903.889 Stunden (+2 1 %) für d ie 
soziale Betriebshilfe geleistet. Der Gesamtverrech
nungswert belief sich auf 1 2 1 ,58 Mio .Euro und blieb 
damit gegenüber 2000 nahezu unverändert. Der Ver
rechnungswert je Mitgl ied lag bei 1 . 632 Euro,  der 
Maschinenverrechnungswert (einschließlich Fahrer) bei 
74,20 Euro je ha ( 1 999: 75,72 Euro, 2000: 73,03 Euro). 
Die soziale Betriebshi lfe wird in Kooperation mit d,er 
SVB seit 1 996 flächendeckend für alle bäuerlichen Fami
lien durchgeführt. Insgesamt wurden 7,61  Mio.Euro auf
gewendet. Die Wirksamkeit eines Maschinenringes 
hängt wesentlich vom Geschick und der Einsatzbe
reitschaft des Geschäftsführers ab. Zur Erleichterung 
der Geschäftsführer-Finanzierung unterstützten Bund, 
Länder und sonstige Förderer auch 2001 die Selbst
h i lfebemühungen der in Maschinen- und Betriebshil
feringen zusammengefassten Mitgl ieder durch Beiträ
ge zum Organisationsaufwand (Bund 2, 1 6  Mio.Euro ,  
Länder 1 ,20 Mio.Euro, sonstige Förderer 0, 1 6  Mio.Euro). 

Maschinen- und Betriebshelferringe bauen ihren Bereich 
mit neuen Aufgaben und Funktionen weiter aus. Mit der 
G ründung von Masch inenri ng-Servicegenossen
schaften für Kommunalarbeiten und Landschaftspfle
ge sowie Maschinenring-Personal für Organisation 
und Administration von Teilzeitarbeitsplätzen wurde eine 
gewerberechtliche Absicherung und klare Abtrennung 
der kommunalen Dienstleistungen von den Dienstleis
tungen im Rahmen der Nachbarschaftshi lfe geschaf
fen .  Das Masch inenring-Service ist als selbständige 
Firma konzipiert, die als Auftragnehmer die terminge
rechte Durchführung der Arbeiten übernimmt und dafür 
aüch die volle Haftung trägt. Erfahrene Landwirte mit 
einer Zusatzausbildung zur Grünraumpflege werden 
dafür eingesetzt. Von dem im Jahr 2001 hierbei erziel
ten Umsatz von etwa 28,24 Mio. Euro entfielen 37% auf 
Oberösterreich und jeweils 1 5% auf die Bundeslän
der Steiermark und N iederösterreich . Der Umsatz von 
MR Personal Leasing liegt bei 7,65 Mio.Euro,  wovon 
ebenfalls Oberösterreich den größten Anteil m it 44% 

erwirtschaftet hat. Danach folgen N iederösterreich 
und Tirol mit je 2 1 %. 

Einsatzstunden der Maschinenringe 
2001 

insgesamt 7.988.830 Stunden (=100%) 

Wirtschaftliche 
Betriebshilfe 

28% 

Soziale 
Betriebshilfe 

1 1 %  

Quelle: Bundesverband 
der Maschinenringe 

Maschinen
stunden 

6 1% 

Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 
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Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche 

Der Nahrungs- und Genussmittelsektor umfasst al le 
Produkte der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe 
(z.B . :  Meh l - Backwaren). Rund 1 .3 1 0  Betriebe beschäf
tigen sich laut Konjunkturstatistik mit der Erzeugung 
bzw. Verarbeitung von Nahrungs- und Genussmitteln,  
wovon 262 als I ndustriebetriebe geführt werden. 

Die österreich ische L e bensmittelindustrie erreich
te nach dem vorläufigen Ergebnis der Konjunktursta
tistik 2001 (erfasst sind al le Betriebe ab 1 0  Beschäf
tigten) einen Jahresproduktionswer:t (=abgesetzte Pro
duktion) von 5 ,49 Mrd .Euro.  Das sind um 3 , 1  % mehr 
als 2000. Die Anzahl der Betriebe betrug Ende 2001 
insgesamt 249 (-5,0%), es wurden 28.989 Beschäf
tigte gezählt (-0 , 1  %). Im Lebensmittelge werbe wur
den 2001 insgesamt 1 .0 1 5  Betriebe (-3, 1 %) erfasst. 
Die Anzahl der Beschäftigten ist mit 27.389 Arbeit
nehmern (-0,4%) nahezu gleich hoch wie in der Lebens
mittelindustrie. Der Jahresproduktionswert (= abgesetzte 
Produktion) betrug 2 ,94 Mrd .Euro (+6,5%). Folgende 
Indikatoren sind für die Entwicklung der österreichischen 
Lebensmittelerzeugung 2001 hauptverantwortl ich : 

• Der extrem kompetitive Verdrängungswettbewerb im öster
reichischen Lebensmittelhandel, der zu einer weiteren 
Zunahme der Handelskonzentration führte, setzte sich fort. 
Die Umsetzung von kostenbedingten Preiserhöhungen ist 
auch weiterhin auf Grund des Preiskampfes der "Han
deisriesen" nicht im erforderlichen Ausmaß mögl ich. 

Lebensmittelhandel 2001 
Gesamtumsatz 1 1 ,4 Mrd. Euro ( 100%) 

Zielpunkt 

8 %  

ADEG 
1 2  % 

Sonstige 
7 %  

Spar 
31 % 

Rewe Austria 

" .. ' j."!lrr'i .• _l."- (Bil la, Merkur) 
36 % 

1 )  Einkaufsorganistion ZEV: Pfeifer, Wedl, Kiennast, Hornig, 
Kastner, Brückler 

Quelle: AC Nielsen Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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• Die Konzentration im Handel und seine Einkaufspolitik 
bewirkten einen permanenten Druck auf die Erzeugerpreise. 

• Marktanteilsverluste und niedrigere Spannen auf den 
Heimmärkten führten dazu, dass viele Betriebe verstärk
te Exportanstrengungen einerseits auf den Märkten der 
EU und andererseits auf Drittlandsmärkten der EU unter
nahmen. 

I nsgesamt kann für den Sektor von positiven Kon
junkturaussichten ausgegangen werden, al lerdings 
werden Produktionsverlagerungen, Betriebstil l legungen, 
zunehmender Kostendruck auch künftig Rationalisie
rungen nach sich ziehen. 

Der gesamte L ebensmitteleinzelha ndel machte 
2001 einen Umsatz von 1 1 ,4 Mrd .Euro.  (ohne d ie Dis
konter Hofer und Lidl ;  ihr Umsatz wird für das Jahr 2001 
auf ca.  1 ,7 Mrd .Euro geschätzt). Dieser Umsatz wurde 
in 6.4 1 7  Geschäften erzielt, wobei der Anteil von 
Geschäften mit Selbstbedienung über 87% ausmacht. 
Nach Geschäftstypen erzielten die 3 1 5  Verbraucher
märkte 28%, die 2 .060 Supermärkte 44%, die 1 .084 
großen Lebensmittel-Geschäfte 1 5% und die 2.958 klei
nen 1 2% des Umsatzes. Im Jahr 2001 gab es wieder 
zahlreiche Unternehmenskonzentrationen (Maxi-Märk
te zu Spar), die im Lebensmitteleinzelhandel d ie bereits 
prekäre Wettbewerbssituation weiter verschärfen .  

Molkereiwirtschaft 
Die österreichische Molkereiwirtschaft erwirtschaftete 
2001 einen Umsatz von rund 1 ,74 Mrd . Euro und 
beschäftigte rund 3.200 Mitarbeiter ink l .  der Arbeit
nehmer des Zustelld ienstes. Die Anzahl der Unter
nehmen mit eigener Anl ieferung lag zum Stichtag 
31 . 1 2 . 2001 bei 99 Molkereien bzw. Käsereien in 1 1 1  
Betriebsstätten .  Von diesen Unternehmen gehören 
53 zum genossenschaftl ichen Bereich, 44 sind privat
wirtschaftl ich organ isiert. Daneben gibt es noch 2 
Lehrbetriebe. Der Umstrukturierungs- und Rationali
sierungsprozess wurde auch 2001 weitergeführt. Im Vor
dergrund standen jedoch die Kooperation zwischen ein
zelnen Unternehmen, vor allem im Bereich Produkti
on und Vermarktung sowie unternehmensinterne Ratio
nal isierungsmaßnahmen. Der strukturel le Nachteil der 
österreich ischen Milchwirtschaft im Vergleich zu ande
ren EU-Mitgliedstaaten ist auch durch den hohen Anteil 
an benachteil igten Gebieten der Lieferanten- und Ver
arbeitungsstruktur bed ingt. Andererseits hat die klein
und mittelbäuerliche Struktur sehr positive gesamt
wirtschaftliche Aspekte, vor a l lem im H inbl ick auf 
Bewirtschaftung der Kulturlandschaft und die Funkti
onsfähigkeit des ländlichen Raumes. 
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Die 1 0  größten Molkereien in Österreich 

Stand 2001 ; Milchverarbeitungsmenge in 1 .000 t 

Berglandmilch 925 

NÖM 339 

Gmundner Molkerei 2 15  

Tirol Milch 200 

Alpenmilch Salzburg 1 51 

Landfrisch Molkerei 1 51 

Obersteirische Molkerei 1 23 

Pinzgauer Molkerei 1 02 

Kärntner Milch 77 

Molkereigen. Freistadt 7 1  

0 200 400 600 800 1 .000 

Quelle: BMLFUW Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 

Fleischwirtschaft 
Die Fleischwirtschaft hat im Bereich der Be- und Ver
arbeitung von Lebensmitteln eine vorrangige Stel lung. 
Hochrechnungen aus den Strukturdaten (Strukturun
tersuchung bei Fleischern 2002; WIF I  Österreich) las
sen auf einen Brutto-Produktionswert der gesamten 
Fleischwirtschaft von 2, 1 7  Mrd. Euro schließen. Der Brut
to-Produktionswert des Kleingewerbes bis zu 1 0  
Beschäftigten beträgt nach d ieser Hochrechnung 430 
Mio .Euro, jener des Gewerbes über 1 0  Beschäftigte 
1 .240 Mio.Euro und jener der Industrie 500 Mio .Euro. 
Der Anteil der Kleinbetriebe mit einem Jahresumsatz 
bis 730.000 Euro l iegt bei rund 63%. 1 980 betrug der 
Anteil dieser Betriebsgruppe noch 79%, 1 990 68%. In 
den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Bur
genland ist der Anteil der Kleinstbetriebe bis 360.000 
Euro überdurchschn ittl ich groß. 8% der Betriebe wei
sen einen Umsatz über 3,6 Mio.Euro aus. In d ieser 
Gruppe befinden sich großstrukturierte Gewerbebe
triebe, Industriebetriebe und größere Zerlegebetriebe, 
die oftmals Schlachthöfen angegl iedert sind . Das Jahr 
2001 war für die Fleischwirtschaft von schwierigen Rah
menbedingungen geprägt. Am Anfang des Jahres 
erfolgte ein bedeutender Einbruch beim Konsum von 
Rindfleisch auf Grund des ersten BSE-Verdachtsfal ls 
in Österreich, der zeitl ich mit dem ersten BSE-Fall in 
Deutschland zusammenfiel . Die Verunsicherung der 
Konsumenten über die gesundheitliche Unbedenk
lichkeit des Lebensmittels Rindfleisch war so groß, dass 
einige Wochen hindurch die Schlachtzahlen um mehr 
als 50 % absanken und erstmals in der Geschichte der 
Fleischwirtschaft Österreichs in mehreren Betrieben 
Kurzarbeit verfügt werden musste. Das Vertrauen der 
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Konsumenten konnte schrittweise zurückgewonnen 
werden, da umfangreiche verbeugende Sicherungs
maßnahmen seitens der österreichischen Fleischwirt
schaft und der Republik Österreich gesetzt wurden. 

Mühlenwirtschaft 
Die Vermahlung der österreich ischen Getreidemühlen 
(inkl. Gewerbe - Anteil ca. 25%) betrug im Kalender
jahr 2001 rd.660.000 t Brotgetreide, d .s .  rund 521 .000 t 
Mehlerzeugung. I m  Jahr 2001 (Stichtag : 3 1 . 1 2) mel
deten 1 80 Getreidemühlen statistische Angaben an die 
AMA. Diese hohe Zahl ist insofern zu relativieren, als 
darin auch 1 33 Kleinmühlen mit zusammen bloß 9% 
Vermahlungsanteil enthalten sind. Auf die verbleiben
den 47 Großmühlen entfallen also 91 % der Vermah
lung und bei den 1 0  größten sind 46 % der Vermah
lung konzentriert. Die durchschnittl iche Jahresver
mahlung der 47 größeren Betriebe beläuft sich auf 
1 2 . 1 00 t bzw. der 1 0  größten auf 29.000 t je Betrieb. 
Die insgesamt erfreul ich hohe Qual ität des öster
reichischen Weichweizens macht d iesen für Mühlen 
anderer EU-Länder für Aufmischzwecke attraktiv, ohne 
dort die Gesamtkalku lation wesentlich zu belasten. 
Diese Verbringungen führen zu überhöhten Einstands
preisen für die heimische Vermahlung, die vor al lem 
im Osten des Bundesgebietes aus Gründen der Fracht
belastung nicht auf preisgünstige Angebote aus dem 
Gemeinschaftsgebiet ausweichen kann .  Aus der 
verschärften Wettbewerbssituation ergibt s ich,  dass 
Österreich trotz höchster Weizenpreise die nied rigsten 
Mehlpreise der Union hat. Diese Marktgegebenheiten 
verh indern eine Verbesserung der seit dem EU-Bei
tritt extrem gedrückten Ertragslage der Getreidemül
lereien. 

Zucker- und Stärkeindustrie 
Die Zuckerindustrie hat in den Fabriken in Hohenau, 
Leopoldsdorf und Tul ln im Geschäftsjahr 2001 /02 aus 
2 ,77 Mio .  t Rüben rd . 423.4 1 0  t Zucker (Vorjahr 
4 1 1 .203 t) gewonnen; der Inlandsabsatz betrug dabei 
326.000 t. Der Umsatz lag im sei ben Geschäftsjahr bei 
333,0 Mio.Euro (00101 : 3 1 2 ,5 M io. Euro). In  der Zucker
industrie waren 2001 insgesamt 691 Personen (Vor
jahr 71 1 Personen) beschäftigt. 

Die österreich ische Stärkeindustrie (2 Firmen) ver
arbeitet an drei Standorten (Aschach, ' Gmünd und 
Hörbranz) Mais und Erdäpfel. Das Werk Gmünd erzeug
te 2001 /02 aus 21 3 .78 1 t  Stärkeerdäpfeln 43 .649 t 
Stärke. In der Mais-Stärkefabrik Aschach wurden rd . 
240.000 t Mais, in Hörbranz rd . 23.000 t Mais zu Stär
ke und Stärkespezialprodukten verarbeitet. Der Umsatz 
der Stärkeindustrie in Österreich betrug 2001 /02 rd . 
1 29 Mio .Euro. 2001 waren in den drei Werken im Jah
resdurchschnitt 486 Personen beschäftigt. 
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Agrarprod uktion und Märkte 2001 
Zusammenfassung 

Im Jahr 2001 lagen die Durchschnittswerte bei der Tempe

ratur und bei den Niederschlägen in der Bandbreite der letz

ten Jahre, wenngleich regional bzw. auch monatsweise 

großeAbweichungen zu verzeichnen waren. Die Gesamtan

baufläche bei Getreide (rd .  824.000 ha) wurde leicht einge

schränkt. Die österreichische Getreideproduktion 2001 stieg 

auf 4,8 Mio.t. Der Anbau von Ölfrüchten (rd. 1 1 0.000 ha) nahm 

gegenüber dem Vorjahr zu, der Anbau von Eiweißpflanzen 

(rd. 42.000 ha) verringerte sich weiter. Bei den Zuckerrüben 

gab es eine Ertragssteigerung, die Kartoffelernte blieb gleich. 

Im Gemüsebau ( 1 3.000 ha) fielen die Erträge 2001 höher 

aus. Die Weinernte war mit 2,5 Mio.hl durchschnittlich, die 

Qual ität insbesondere bei Weißwein hervorragend. Die 

Obsternte (extensiv und intensiv) ging gegenüber 2000 

erheblich zurück. Der Biologische Landbau hat in Österreich 

mit rd. 8,5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche bzw. rd. 

1 7.500 Betrieben eine relativ große Bedeutung. In den Berg

gebieten ist fast nur Grünlandnutzung möglich, wobei auch 

die Almen - vor allem in den westlichen Bundesländern - einen 

wichtigen Beitrag zur Futtergrundlage bilden. 

Die tierische Veredelungsproduktion (Rinder, Milch, Schwei

ne u.a.) spielt eine sehr bedeutende Rolle für die öster
reichische Landwirtschaft. Der österreichische Rindermarkt 

war 2001 durch die EU- weit sehr negativen Auswirkungen 
der zahlreichen BSE- Fälle in einigen Mitgliedstaaten schwer 
betroffen .  Insbesondere in den ersten vier Monaten war das 

Preisniveau durch Konsumrückgang und Handelssperren 

äußerst niedrig. Der Mi lchsektor entwickelte sich positiv, die 
Milchlieferleistung blieb mit 2,7 Mio.t (-0,4%) fast gleich, der 

Erzeugermilchpreis stieg deutlich. Auf dem Schweinesektor 

hielt der letztjährige Marktaufschwung noch einige Monate 
an, die Schlachtschweinepreise waren wesentlich höher als 

2001 . Die Konzentration ist im Vergleich zu ein igen west

europäischen Ländern noch gering , verstärkt sich aber. Bei 
der österreichischen Geflügel- und Eierproduktion zeigt sich 

dagegen bereits ein höherer Anteil von Betrieben mit großen 

Tierbeständen. Bei den Masthühnern und Eiem war eine zufrie

densteIlende Marktlage zu verzeichnen. Die Pferdezahl 

steigt seit einigen Jahren wieder an. Die Schafhaltung hat 

vor allem in extremen Bergregionen Bedeutung. Sonstige Pro

duktionen (z.B .  Damtiere, Fische, Bienen) können einzei

betrieblich gute Einkommenschancen bieten. 

Mit 47% Anteil an der Staatsfläche leistet der Wald in Öster

reich einen wesentlichen Beitrag zu den bäuerlichen Ein
kommen (rd. 1 71 .000 Forstbetriebe) und auch einen beacht

lichen Beitrag zur Beschäftigung. Der Einschlag ( 1 3,5 Mio . . 

efm) wurde leicht ausgeweitet. Die Holzpreise blieben 2002 

auf etwas schwächerem N iveau stabil . 

Summary 

In 200 1 ,  average temperatures �nd precipitation were simi

lar to those of the past years, however with marked d ifferences 

between regions, respectively between different months. The 

total cropping area for cereals (about 824,000 ha) was slight

Iy reduced. The Austrian cereal production rose to 4.8 million 

metric tonnes in 2001 . The cultivation of oilseeds (about 

1 1 0,000 ha) increased compared to the preceding year; the 

cultivation of protein plants (about 42,000 ha) further decreas

ed . In sugar beet growing a yield increase was recorded, the 
potato yield remained unchanged. In vegetable growing 

( 1 3,000 ha), higher yields were recorded in 2001 . With 

2.5 mill ion hl the vintage was average, however, the quality 

was excellent especially for white wine. The fruit harvest (exten

sive and intensive) experienced a sharp drop compared to 

the year 2000. Organic farming, practised on approximate

Iy 8.5 % of the utilised agricultural area and by approximate

Iy 1 7 ,500 farms respectively, plays a relatively important role 

in Austria. In the mountain areas almost exclusively grass

land farming is possible, Alpine pastures being also an 

important forage base - in particular in the Western Federal 

Provinces. 

Livestock farming (cattle, mi lk, pigs, etc.) plays a significant 
role for Austria's agriculture. In 2001 , the Austrian cattle mar

ket was heavily affected by the EU-wide severe negative 
impacts of the many cases of BSE suffered in some Mem

ber States. Especially during the first four months the prices 

were extremely low due to trade barriers and a decline in con
sumption. The mi lk sector showed a positive development; 

the quantity of mi lk del ivered remained with 2.7 mil l ion ton

nes (-004 % ) almost the same; the producer mi lk price rais

ed significantly. As to the pig sector, the market upturn of the 
past year still continued for several months, with prices of 

slaughtering pigs considerably higher than in 200 1 .  The 

concentration is still low compared to some Western Euro
pean countries, but tends to rise. However, as regards poul

try and egg production in Austria, the number of holdings 

keeping larger poultry stocks has already risen. As to fattening 

chickens and eggs, the market situation was satisfactory. The 

number 
'
of horses has been rising for so me years. Sheep 

keeping is important especially in extremely mountainous 

regions. Other kinds of animal production (e.g. fallow-deer, 

fish, bees) can provide favourable income opportunities for 
individual holdings. 

With a share of 47 % of the federal territory forests make an 

important contribution to farmers' incomes (about 1 7 1 ,000 
forestry enterprises) and also a considerable contribution to 

employment in Austria. The volume felled ( 1 3.3 mil l ion cubic 

metres of timber harvested) was slightly raised. Timber 

prices remained stable at a slightly lower level in 2002. 
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Nach einer Prognose der OECD wird für die wichtigs
ten Agrarmärkte der Welt nach einer längeren Rezes
sion wieder eine Phase äer Erholung erwartet. Die mit 
Preissteigerungen verbundene Erholung der meisten 
Märkte wird vor allem mit dem Bevölkerungswachstum 
in den Schwellenländern Asiens sowie Lateinamerikas 
und mit einem voraussichtlichen Wachstum der Welt
wi rtschaft erklärt. Die Belebung des Wirtschafts
wachstums führt in d iesen Regionen in der Folge u.a.  
zu einem vermehrten Konsum an Fleisch und gene
rel l  von Veredelungsprodukten .  Die gegenwärtige 
Situation auf den i nternationalen Agrarmärkten ist 
al lerdings noch durch erheblichen Preisdruck gekenn
zeichnet. Der EU werden in Zukunft besonders bei hoch
wertigen Spezial itäten gute Chancen eingeräumt. 

Weltweit vol lzog sich die Erzeugung von pflanzl ichen 
Agrargütern im Jahr 2001 in den bedeutendsten Anbau
regionen ohne größere witterungsmäßige Katastrophen
einflüsse, wenngleich auch erhebliche positive oder 
negative Abweichungen der Erträge zu registrieren 
waren. Auf den Märkten für pflanzliche Eiweißfuttermittel 
bewirkte das generelle Verfütterungs- und Exportver
bot der EU für Tiermehl und das Verfütterungsverbot 
für Fischmehl (ausgenommen für Aquakulturen) eine 
erhebliche Preissteigerung zu Jahresbeginn.  Die durch 
das Verfütterungsverbot verursachte Knappheit an 
pflanzlichen Eiweißfuttermitteln konnte rasch über
wunden werden. Die Seuchenfälle haben al lerd ings in 
der EU die Absatzmärkte für Fleisch teilweise massiv 
beeinträchtigt. Überd ies könnte das neue US- Land
wirtschaftsgesetz, mit dem von der bisherigen konse
quenten Liberalisierungsstrategie abgegangen wurde 
und das verschiedene Regelungen bzw. Stützungen 
für die Landwirtschaft vorsieht, zu einer Ausweitung der 
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amerikanischen Getreideerzeugung führen . So werden 
etwa die Erlöse der wichtigsten Kulturpflanzen an die 
leicht reduzierten Zielpreise herangeführt, indem die 
Interventionspreise erhöht, antizyklische Zahlungen vor
gesehen und die entkoppelten Direktzahlungen - die 
auch für Ölsaaten gelten - aufgestockt werden. 

Auf die tierischen Produktionsbereiche haben außer 
den pflanzlichen Fütterungskomponenten auch ande
re Faktoren Einfluss, wie die Preis- und die Wirt
schaftsentwicklung, die Kaufkraft der Konsumenten, der 
Konsum und Währungsverhältnisse. Bei Mi lch wiesen 
die Haupterzeugungsregionen der Welt entsprechend 
den nationalen Marktregul ierungen und jewei ligen Pro
duktionsverhältnissen unterschied l iche Entwicklungen 
auf, insgesamt wurde aber bei besseren Preisen eine 
leichte Menge·nzunahme festgestellt. Bei den Rindern 
haben sich die Anfang 2001 verschärften rigorosen Maß
nahmen zur Bekämpfung der Tierseuchen auch sehr 
stark auf die Preise für Rinder und Rindfleisch ausge
wirkt. Die Konsumenten reagierten auch mit einem ver
stärkten Schweine- und Geflügelfleischverzehr  zu 
Lasten von Rindfleisch. Zu beachten ist, dass die mit 
der Produktion verbundenen Tierschutz- und Gesund
heitsaspekte insbesondere in den westl ichen Indus
trieländern zunehmende Bedeutung gewinnen und im 
Falle der seuchenbedingten Tiertötungen in einigen EU
Staaten auch national hohes Medieninteresse hervor
rufen. Die mit solchen Aspekten einhergehenden Ände
rungen in der Haltung, Fütterung oder Schlachtung von 
Tieren sowie zunehmend auch die Berücksichtigung 
der Umweltaspekte führen zu höheren Produktions- und 
somit auch Fleischkosten. Aus Wettbewerbsgründen 
ist auf eine internationale Harmonisierung der Rege
lungen bzw. Produktionsauflagen zu achten.  

Wettersituation für die österre ichische Landwirtschaft 2001 

Bis März waren außergewöhnl ich hohe Temperaturen 
zu verzeichnen,  besonders im Süden Österreichs.  
Danach wechselten sich bis Juli kühle und warme Mona
te ab. Einem strahlend sonnigen August folgte ein kal
ter, verregneter September. Die einzigen Rekorde brach
te der Oktober, der mancherorts der wärmste seit Beginn 
der Messreihen war. Einem unauffäl l igen November 
folgte zuletzt ein winterlich kalter Dezember. Die Jah
resmittel der Temperatur liegen nach diesem Verlauf 
nahezu überall in Österreich über dem Normalwert, 
besonders deutlich mitAbweichungen von mehr als einem 
Grad C in Südostösterreich . 2001 ist dennoch um gut 
ein Grad C kühler als das Rekordjahr 2000. Die Tem
peraturextreme des Jahres waren 36,2 Grad am 1 5.7.  
in Langenlebarn und, von Bergstationen abgesehen, 

-23,2 Grad C am 1 4 . 1 2. in  Bad Mitterndorf. Das Über
wiegen von N iedersch lägen bei West- bis Nordwetter
lagen gegenüber Tiefdruckgebieten im Süden spiegelt 
sich in den Jahressummen des Niederschlages. Von Ost
tiral über Kärnten und große Teile der Steiermark bis in 
das Burgenland und in den Südosten Niederösterreichs 
wurden weniger als 90 Prozent der normalen Jahres
mengen gemessen. In der südöstlichen Steiermark und 
im Südburgenland waren es sogar weniger als 70 Pro
zent - Nachwirkungen der schlimmen Dürre vom spä
ten Frühjahr bis in den August. Im übrigen Österreich -
abgesehen von lokalen Umweltereignissen - entsprachen 
die Niederschlagsmengen dem Erwartungswert, in Nord
tirol sowie in großen Tei len Oberösterreichs wurden 
mehr als 1 1 0  Prozent desselben erreicht. 
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Pflanzl iche Produ ktion 
(siehe auch Tabellen 5. 1 . 1  bis 5. 1 . 1 8) 

Getreide 

Die Ge tre ideernte 200 1 in der E U  belief sich auf 
etwa 1 99,2 Mio. t, davon waren etwa 92,2 Mio. t Wei
zen (Weichweizen und Hartweizen) und 1 07 Mio. t 
Futtergetreide. Der Sti l l legungssatz betrug 1 0  % .  Die 
Interventionsbestände lagen 2000/01 am Jahresende 
bei etwa 6,7 Mio.t. 

Die österreichische Getreideerntemenge mach
te im Jahr 2001 etwa 4,8 Mio. t (ohne sonst. Getreide) 
aus, davon 1 ,8 Mio. t Körnermais (inkl. CCM), 1 ,46 Mio. t 
Weichweizen und 1 ,0 1  Mio. t Gerste. Die Anbaufläche 
umfasste laut Statistik Austria ca. 824.000 ha. Die Ernte 
2001 kann als gute Durchschnittsernte bezeichnet 
werden. Die Anbaubedingungen für die Wintersaaten 
waren auf Grund der ausreichenden N iederschläge im 
Herbst 2000 günstig . Die Aussaat der Sommersaaten 
erfolgte zeitgerecht im März 2001 . Die Erträge lagen 
infolge der günstigeren Witterungsbedingungen bei allen 
Getreidearten über denen des Vorjahres. Die Qual ität 
des Weizens war im Gesamtdurchschn itt gut. Der 
Proteingehalt l iegt bei mehr als der Hälfte des Weizens 
bei 1 4  bis über 1 5%.  Die Fallzahl lag bei den Partien, 
die in der ersten Ju l ihälfte geerntet werden konnten, 
mit bis über 400 sec. sehr hoch. Der Bundesschnitt lag 
bei 337 sec, das Hektolitergewicht ist etwas gesunken. 

Aus der vor allem mengenmäßig und zum Tei l  auch 
qual itätsmäßig eher schlechten Ernte in  der EU resul
tierte eine steigende Nachfrage, vor allem in den süd
l ichen Mitgliedstaaten. Auf Grund der Preissituation in 
den M itgl iedstaaten sowie wegen der hohen Trans
portkosten für den Binnenverkehr konnte diese Nach
frage nur zum Teil durch Lieferungen innerhalb der EU 
gedeckt werden. Die Europäische Kommission hat da-

Getreideernte in Österreich 
in Mil l ionen Tonnen 

6 5,0 4,8 4,8 4,8 
r-- 4,5 

r-- - r--
r--4 
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Quelle: Statistik Austria, Alfis 
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raufhin mit Ausschreibungen ex Intervention und der 
Streichung einer zusätzl ichen Zollabgabe von 1 0  Euro/t 
für die Schwarzmeerstaaten in das Marktgeschehen 
eingegriffen.  Durch diese Zol lsenkung und nachdem 
auf Grund der internationalen Preissituation über einen 
längeren Zeitraum nahezu überhaupt keine Zölle ange
wandt wurden, kam es zu massiven Importen in die EU 
sowie zu einer gravierenden Verschlechterung der 
Exportsituation . M ittlerwei le wird mehr Weizen impor
tiert als exportiert, obwohl die EU normalerweise ein 
bedeutender Weizenexporteur auf dem Weltmarkt ist. 
Auch bei den anderen Getreidearten lagen die Expor
te weit unter denen der Vorjahre ,  während die Impor
te stark anstiegen. Die Exporte für Gerste und Weizen 
werden weiterhin ohne Erstattung durchgeführt. Rog
gen blieb wegen der geringen Nachfrage am Weltmarkt 
weiterhin ein schwer absetzbares Produkt. 

Die Vermarktung des österreich ischen Getreides der 
Ernte 2001 wurde ebenfalls durch die größtenteils weit
gehend offenen Grenzen beeinträchtigt. Überregional 
konnten durch entsprechende Konkurrenz letztendl ich 
größere Mengen nur im nordital ienischen Raum abge
setzt werden . Qual itätsweizen war zwar gefragt, aber 
auch h ier machten sich die Lieferungen aus den 
Schwarzmeerstaaten bemerkbar. Bei Qual itätsweizen 
ist deshalb mit einem höheren Anfangsbestand im 
nächsten Wirtschaftsjahr zu rechnen, da der Ein
kaufspreis über dem Interventionspreis l iegt. Trotz der 
relativ geringen Ernte bei Mais sind die Lagerbestän
de bei den Händlern gegenüber dem Vorjahr gestie
gen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es auf Grund 
der Konkurrenzsituatron nahezu keine Mögl ichkeiten 
zu erstattungsfreien Exporten in Drittstaaten gab. 

Erzeugerpreis tür Weichweizen 
in Euro je Tonne 
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Ölsaaten, Eiweißpflanzen und andere Feldfrüchte 

Die Ölsa a ten anbaufläche in der EU stieg von ca . 
4 ,42 Mio. ha im Jahr 2000 auf ca . 4,47 Mio. ha im Jahr 
2001 . D ie Gesamtfläche der in Österreich angebau
ten Ölfrüchte (Raps, Sonnenblumen und Sojabohnen) 
betrug insgesamt 92 .763 ha. Die Rapsfläche (Winter
und Sommerraps) stieg auf 56.098 ha,  davon wurden 
ca. 8 .690 ha für I ndustriezwecke auf Sti l l legungs
flächen angebaut. Die Ölsonnenblumenfläche reduzierte 
sich auf 20.329 ha, die Sojabohnenfläche stieg auf 
1 6 ,336 ha. Der Anbau von Eiweißpflanzen (vor 
allem Körnererbse) sank auf 41 .440 ha (-2.680 ha), 
wobei der Rückgang sowohl die Körnererbsen als 
auch die Ackerbohnen betraf. Die Anbaufläche von 
Mohn stieg im Jahre 2001 wieder leicht auf 806 ha an. 
Bei den sonstigen Ölfrüchten betrug die Anbau
fläche 264 ha (Senf: 235 ha, Saflor: 29 ha) und bei Heil
und Gewürzpflanzen 1 1 42 ha (davon 530 ha Kümmel). 

Die Ölkürbisanba ufläche erreichte im Jahr 2001 mit 
1 1 .540 ha fast das Niveau von 1 999. Allein in der Steier
mark wurden 9.202 ha angebaut. In Gebieten mit 
hohem Selbstvermarkteranteil an Kürbiskernöl stiegen 
die Anbauflächen stärker an als in Gebieten, wo reine 
Handelsware produziert wurde. Die Durchschnittser
träge in der Steiermark beliefen sich auf 630 kg (von 
250 bis 900 kg). Die besten bzw. höchsten Kürbiserträge 
konnten wieder auf den schweren Böden, in den so 
genannten Tal- und Hügellagen erzielt werden. Die Pro
duzentenpreise betrugen 2, 1 8  bis 2,54 Euro inkl. MwSt. 
je nach Qual ität. Diese Preise h ielten nur kurze Zeit, 
und für steirische Kürbiskerne g.g .A. (geschützte geo
graphische Angabe) wurden 2,76 bis 2,91 Euro bezahlt. 
Die Nachfrage nach steirischem Kürbiskernöl g .g .A. sei
tens der Handelsketten stieg laufend an, sodass Spit
zenpreise erzielt werden konnten. Auf Grund der hohen 

.. 1 )  
Olsaatenfläche 

Nachfrage für d ie Ernte 2001 mit  der Herkunftsbe
zeichnung g .g.A. und den hohen Preisen kann für die 
nächsten Jahre mit einem Anstieg der Kürbisanbauf
läche gerechnet werden. 

In Österreich wird von 78 Betrieben im Rahmen der 
Erzeugergemeinschaft Rohtabak Gen.m.b.H auf rd. 
1 1 5  ha Rohta b a k  erzeugt. Die Durchschn ittserträge 
beliefen sich von 600 bis 2 .800 kg/ha.  Die Erzeuger
preise (netto) betrugen im Jahr 2001 0,60 bis 1 ,60 Euro 
je kg . 

72 Betriebe bewirtschaften rd. 220 ha Hopfenkultu
re n .  Der Anbau erfolgt im Rahmen von vertraglichen 
Vereinbarungen mit 2 Erzeugergemeinschaften (Leut
schach , Steiermark, 1 7  Mitglieder und Mühl- und Wald
viertel ,  58 Mitgl ieder). Insgesamt wurden in der Stei
ermark (68 ha) und im Mühl- und Waldviertel (86 ha) 
zusammen 337 t Hopfen produziert. 

Im Berichtsjahr wurde von 24 Landwirten auf rd . 2 1 2  
h a  Luzerne zur Erzeugung von Tro ckenfutter pro
duziert, welches in 2 Trocknungsbetrieben in Horn bzw. 
in Zissersdorf zu rd . 1 .997 t Trockenfutter verarbeitet 
wurde. Österreich wurde von der EU im Rahmen der 
GMO für Trockenfutter eine Garantierte einzeIstaatli
che Höchstmenge von 4.400 t künstlich getrocknetes 
Trockenfutter zuerkannt. Die Prämie macht 68,83 
Euro/t Trockenfutter aus, sofern es n icht zur Über
schreitung der gemeinschaftl ich garantierten Höchst
menge kommt. Im Falle einer Überschreitung von 5% 
wird die Beih i lfe in al len Mitgliedstaaten um einen Pro
zentsatz gekürzt, der dem der Überschreitung entspricht. 
Im Wirtschaftsjahr 2000/01 wurden infolge von Über
schreitungen nur 65,55 Euro/t Trockenfutter ausbezahlt. 

in 1 .000 ha in Österreich 

E iwei ßpflanzenfläche 2) 
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Hackfruchtbau 

Erdäpfel 
Die Erdäpfelanbauf/äche in Österreich hat sich 
gegenüber dem Jahre 2000 um 6 1 4  ha auf 23 . 1 23 ha 
verringert. Von d ieser Fläche wurden 694.602 t geern
tet. Das entspricht einem Hektarertrag von 300,4 dUha. 
Im Bewässerungsgebiet (Marchfeld) lag der Ertrag aller
d ings für Speiseerdäpfel bei rd . 380 dt und für Spei
seindustrieerdäpfel bei rd. 450 dUha. Von der Gesamtan
baufläche entfielen 1 3.032 ha auf frühe und mittelfrühe 
Speiseerdäpfel und 1 0.092 ha auf Späterdäpfe l .  Der 
Hauptantei l  an den Späterdäpfeln setzt sich aus Stär
keindustrieerdäpfeln (STIK) und Speiseindustrieerd
äpfeln (SPIK) zusammen . Von den frühen und mitteI
frühen Speiseerdäpfeln wurden 331 .420 t und von den 
Späterdäpfeln 363 . 1 82 t geerntet. 

Die Erzeugerpreise für Speiseerdäpfel (festkochend) 
fielen von 5,81 Euro je dt im Jänner auf 3,63 Euro je 
dt im Mai. Im Juni erzielten die ersten Früherdäpfel 
Preise von anfangs 43,60 Euro je dt und Ende Juni 
immerh in noch 1 8, 1 7  Euro je dt. Im  Jul i  bis Septem
ber fiel der Erzeugerpreis von 1 0 ,90 Euro je dt auf 
7,27 Euro je dt. Von Oktober bis Dezember stieg der 
Erzeugerpreis wieder von 8,72 Euro je dt bis 1 1 ,63 Euro 
je dt. Somit konnten im Herbst für die Produzenten wie
der kostendeckende Preise erreicht werden. Als Haupt
grund dafür gilt der geringe Anbau und die geringe Ernte 
in Deutschland und den N iederlanden. 

Im Anbaujahr 2001 umfasste die österreichische aner
kannte Saaterdäpfelvermehrungsf/äche 1 .374 ha 
im konventionellen und 93 ha im B IO-Bereich . H ievon 
wurden 1 . 1 55 ha konventionell und 67 ha biologisch 
von der N iederösterreichischen Saatbaugenossen-

Erdäpfelanbaufläche 
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schaft vermehrt. Der In landsabsatz an Saaterdäpfeln 
beträgt rd. 25.500 t, wobei rd . 20.000 t von der NÖ Saat
baugenossenschaft verkauft werden. Der Anbau erfolg
te 2001 im Hauptanbaugebiet Waldviertel Anfang Mai .  
Die Bodenverhältnisse waren auf Grund der guten 
Bodenerwärmung optimal .  Der Knollenansatz war im 
Hauptanbaugebiet überdurchschnittl ich , sodass die 
Saatgutausbeute pro ha im Schnitt um ca . 5% höher 
lag als in den vorhergehenden Jahren.  Der Virusdruck 
war gering, und es konnte eine hohe Anerkennungs
quote erzielt werden. Auf Grund dieser guten Verhält
nisse können nicht alle anerkannten Partien als Saat
kartoffeln abgesetzt werden. Diverse Restmengen wer
den im Speisebereich vermarktet. 

Im Stärkee rdäpfelanbau konnten von 222.835 t 
(2000: 2 14 .799 t) kontrahierten Erdäpfeln 2 1 3.781 t 
geerntet und zu 44.649 t Erdäpfelstärke verarbeitet wer
den. Dafür wurde bei einem erzielten Durchschnitts
Stärkegehalt von 1 6 ,8 % ein Mindestpreis (netto) von 
36,48 EUro/t und eine Ausgleichszahlung von 22,57 
Eurolt geleistet (Zu Stärkeindustrie siehe auch Kapi
tel Vor- und Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche). 

Zucker 
Im Wirtschaftsjahr 2001 /2002 verringerte sich in der EU 
die Rübenanbaufläche um 1 % auf 1 ,803 Mio. ha . Die 
gesamte Zuckererzeugung (einschließlich Rohrzucker 
und Melasseentzuckerung) wird dabei auf 1 5,800 Mio.t 
gegenüber 1 6 ,785 Mio.t 2000/2001 geschätzt. Die 
österreichische Zuckerrüben-Anbaufläche lag 2001 mit 
45. 1 39 ha auf einem um 4% höheren N iveau als 2000. 
Der mengenmäßige Rübenertrag war mit 62,0 Uha 
geringfügig höher als im Jahr davor. Die Zuckerrü-

Zuckerrübenernte 
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benverarbeitung betrug 2,77 Mi.o. t (2000: 2,63 Mio. t). 
Die Anzahl  der Rübenbauernbetriebe verringerte sich 
von 1 0 .766 auf 1 0 .31 6 Betriebe. Der Zuckergeha.lt der 
Rüben lag bei durchschnittl ich 1 6,77% (2000 1 7, 1 5  %), 
die Ausbeute bei 1 5,27% (2000: 1 5,61 %) .  Insgesamt 
wurden 2001 423.41 0  t Weißzucker erzeugt. Die EU
Zuckerq uote für Österre ich beträgt 387.326,4 t 

Feldgemüse-, Garten-, Obst- und Weinbau 
Feldgemüsebau 

Auf nur geringfügig ausgeweiteten Gemüseanbau
flächen von 1 3. 1 98 ha (+  1 90 ha) wurden im Jahr 2001 
insgesamt 533 .201 t Gemüse geerntet, das sind um 
ca . 34 .000 t mehr als im Vorjahr. Mit rund 242.238 t 
Gemüse (das sind 45,4 % der Gesamtproduktion) ist 
N iederösterreich nach wie vor die größte Anbauregi
on, gefolgt von Oberösterreich mit insgesamt 71 .563 t 
( 1 3,4%). I n  der vergangenen Saison schob sich das 
Burgenland mit 58.307 t ( 1 0 ,9%) an die dritte Stelle. 
Die Steiermark ist mit 54 .447 t ( 1 0,2%) nur mehr 
knapp vor Wien mit 53.325 t ( 1 0,0%). Im Vergleich zum 
Vorjahr waren bei den meisten Gemüsearten leichte 
Flächenausweitungen zu verzeichnen. Konstant größe
re Flächenzuwächse waren wieder bei Speisekürbis 
(+29,4 %,  1 54 ha) und bei Spargel (+28,2 %,  338 ha) 
festzustellen . Flächenrückgänge betrafen vor allem Fiso
len, Grünerbsen ,  Käferbohnen, grüne Paprika und 
Winterzwiebeln .  Bei etwa gleichbleibenden Anbau
flächen kam es bei Paradeisern zu weiteren Flächen-

Einkauf von Gemüsearten in Österreich 

(Erhebungsjahr 2001 ; in Mio.  Euro) 

Tomaten 68,5 
Paprika 41 ,9 

Grüner Salat 4 1 ,7 

Gurken 28,8 
Zwiebeln 21 ,3 

Karotten 21 ,0 
Eissalat 1 7,8 

Champignons 1 2,2 

Spargel 1 0,2 
Zucchini 1 0,0 

Radieschen 9,8 
Kraut 8,4 

Porree 7,8 
Div. Gemüse 7,7 

Brokkoli 7,6 
Suppengemüse 7,3 

0 20 40 60 80 

Quelle: RoliAMA 1 1 1/2002 Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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(3 1 4 .028,9 t A- und 73.297 ,5  t B-Zucker); sie wurde 
2001 um 9,3% überschritten .  Der Übertrag (A-Vorgriff) 
aus dem ZWJ 2000/2001 betrug 30.91 7  t. Auf die Quote 
des nächsten ZWJ wurden rd . 26.543 t Zucker über
tragen;  der zu exportierende C-Zucker beträgt insge
samt 40.457 t (Zu Zuckerindustrie siehe auch Kapitel 
Vor- und Nachgelagerte Wirtschaftsbereiche). 

verschiebungen vom Freiland zum geschützten Anbau 
unter Glas und Folie. So sind die Freilandflächen um 
30,4 % auf nunmehr 1 6  ha weiter gesunken, während 
durch die verstärkte Nachfrage des Handels nach Ris
penparadeisern von den Gemüsebaubetrieben gezielt 
in die Errichtung neuer, hochtechnisierter Gewächs
häuser investiert wird .  

Profitiert hat der heimische Gemüsebau von der ange
nehm warmen Witterung im Spätwinter und Frühjahr, 
die sich positiv auf die produzierten Qual itäten aus
gewirkt hat. In einigen Gebieten verursachten die 
hohen Sommertemperaturen Dü rreschäden und 
Ertragseinbußen. Etliche Gemüsebestände konnten im 
Herbst wegen der feuchten Witterung nicht geerntet 
werden. Auch der Trend zur Integrierten Produktion hielt 
weiter an.  

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Gemüse ist in Österreich 
von 98,5 kg (2000) auf 1 00 ,5  kg (2001 ) erneut gestie
gen. Das beliebteste Gemüse sind Paradeiser ( 1 6,7 
kg), gefolgt von Zwiebeln (9,2 kg) und Salat (8,4 kg) . . 

Veränderungen bei den Verzehrgewohnheiten und 
Zulieferungen aus kl imabegünstigten Gebieten wirken 
sich auf den Anbau vieler Gemüsekulturen sehr stark 
aus, was besonders bei den Salatanbauflächen immer 
deutlicher sichtbar wird .  Eher trad itionelle Sorten wie 
Häuptel- und Bummerlsalat werden zugunsten ver
schiedener buntblättriger Salate eingeschränkt. 

Bei vielen Gemüsearten konnte in der vergangenen Sai
son eine positive Preisentwicklung für die Erzeuger fest
gestellt werden. Unter anderem konnten für Spargel, 
Pfefferoni ,  Kohl und einige Salate bessere Erlöse als 
im letzten Jahr erzielt werden .  Stärkere Preiseinbrüche 
gab es nur bei einigen Wurzelgemüsen, bei Pflück
bohnen und bei Blattspinat. Bei Verarbeitungsgemü
se hat es im vergangenen Jahr keine Preisverände
rungen gegeben.  

Gartenbau 
Nach einem sehr warmen Spätwinter hat die Früh
jahrssaison für den Zierpflanzenbau zwar gut begon
nen, wurde aber durch den feuchten Kälteeinbruch Ende 
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April abrupt unterbrochen.  Der frühe Verkaufsbeginn 
und ein hohes Qualitätsniveau führten zu zufrieden
stellenden Erlösen, wodurch sogar ein Tei l  der enor
men Heizkosten abgefedert werden konnte. Gebiets
weise hat sich die warme, trockene Sommerwitterung 
nachteil ig auf die Produktion ausgewirkt. Die anhaltend 
hohen Energ iepreise belasten weiterh in die Betriebe, 
obwohl außergewöhnlich hohe Herbsttemperaturen den 
Energ iebedarf deutlich drosselten.  Die heimischen 
Produktionsverhältnisse im Winter (niedere Tempera
turen,  fehlendes Licht) benachtei l igen vor al lem den 
geschützten Anbau im Vergleich zu anderen Produk
tionsländern im Binnenmarkt. Auf Grund der hohen Ener
g iekosten ist eine ausgleichende Zusatzbel ichtung 
kaum finanzierbar, besonders die heimische Rosen
produktion leidet in der Folge unter den so "verspäte
ten Startbed ingungen" und muss die besten Ver
kaufszeiten mit den höchsten Preisen anderen Liefer
ländern überlassen.  Durch verstärkte Werbeaktionen 
konnten nicht nur Absatzsteigerungen an den traditio
nellen Blumentagen wie Valentins- oder Muttertag 
erzielt werden, auch neue Produkte und Gemein
schaftsaktionen von Gartenbaubetrieben wurden so 
mehr in das Blickfeld der Konsumenten gerückt. 

Besonders für die Ba umschulbetriebe haben die 
guten Witterungsbedingungen zu Beginn der Ver
kaufssaison die Umsätze gesteigert. Mit dem Kälte
einbruch Ende April ist aber auch in d iesem Bereich 
der Absatz sch lagartig abgerissen und konnte auf 
Grund der feuchtkalten Herbstwitterung auch nicht ein
geholt werden. Das wachsende Qual itäts- und Umwelt
bewusstsein der Kunden stel lt immer höhere Anfor
derungen an das Sortiment und das Qual itätsmana
gement der Baumschulen. Der heiße, trockene Som
mer verursachte durch den erhöhten Gießaufwand 
zusätzlich eine hohe Kostenbelastung. Zur Eindämmung 
des Feuerbrandes wurde österreichweit spartenüber
greifend (Zierpflanzenbau/Baumschulen, Obstbau, 
Pflanzenschutz) versucht, durch spezielle Informati
onsblätter die Bevölkerung mit dem Erscheinungsbi ld 
vertraut zu machen und auf die Gefahren d ieser · 
Erkrankung für den Erwerbsobstbau h inzuweisen. 
Diese I nformationsblätter l iegen in  den Landwirt
schaftskammern sowie bei den Obst- und Gartenbau
vereinen auf. 

Obstbau 
In Österreich erzeugen insgesamt ca . 5. 1 50 Betriebe 
auf rd . 1 2.000 ha Obst. Im Jahr 2001 betrug der Wert 
des erzeugten Obstes (Endproduktionswert) 244 Mio. 
Euro - das sind rd . 1 0% des Wertes der pflanzlichen 
Produktion in Österreich . Gegenüber dem Vorjahr 
stellt dies eine Verringerung um rd . 5,5% dar. Im  Inten-
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siv- und Extensivobstbau wurden insgesamt rd.705.700 t 
Obst geerntet (-92.500 t bzw. -1 1 ,6% gegenüber 2000); 
davon entfallen 73% (ca. 5 1 8.000 t) auf Kernobst. 

Der Selbstversorgungsgra d bei heimischen Obst
arten beträgt bei einem Pro-Kopf-Verbrauch von rd . 
63 kg ca . 62% (bei Äpfel inkl .  Apfelsaft: 83%). Insge
samt liegt der Prokopfverbrauch bei Obst - einschließlich 
Zitrusfrüchten und Bananen, Marmeladen,  Säften und 
Destillaten - bei ca. 93 kg . 

Mit 3 1  ,7 Mio.t fiel die Obstern te in der Europäischen 
Union auf Grund schlechter Witterung etwas geringer 
aus als in den beiden Jahren zuvor. Bei Äpfeln folgte 
nach zwei starken Erntejahren nun mit 7,62 Mio.t 
(2000: 8,3 Mio.t) ein durchschn ittl iches Erntejahr. Im  
Berichtsjahr war m i t  2, 1 7  Mio.t d ie  schwächste Birnen
ernte seit 1 997 zu verzeichnen. Die etwas kleinere Ernte 
bei Äpfeln spiegelt sich auch in den geringen Inter
ventionsmengen wider: 2001 /02 rd . 55.000 t; zum Vgl .  
2000101 : rd. 254.700 t .  Anfang März lagerten in der EU  
noch rd . 1 ,85 Mio . Äpfel ,  d .s. 6% oder 1 20.000 t weni
ger als vor Jahreswechsel .  

in  Österreich wurden auf einer Anbaufläche für Winter
äpfel von 5.751 ha, d.s.  ca. 63% der Intensivobstfläche, 
im Jahr 2001 rd . 1 82.700 t (-4,5% im Vgl .  zum Vorjahr) 
geerntet. Grund für die etwas kleinere aber qual itativ 
gute Ernte sind hauptsächl ich Spätfrostschäden. Der 
Lagerbestand war zum Verg leichszeitpunkt (Anfang 
Nov. ) mit 63.000 t um rd . 1 0.000 n iedriger als im Vor-

Einkauf von Obstarten in Österreich 

(Erhebungsjahr 2001 ; in Mio. Euro) 

Bananen 91 ,8 
Äpfel 89,3 

Orangen 43,7 
Weintrauben 4 1 ,6 

Erdbeeren 36,5 
Zitronen 20,0 
Melonen 1 9,0 

Nektarinen 1 8,9 
Birnen 1 8,7 

Kiwi 
Mandarinen 

Pfirsiche 
Klementinen 

Son. Südfrüchte 
Marillen 
Ananas 
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jahr. Der Anfangslagerbestand zum 1 . 1 1 .2001 betrug 
rd. 1 1 8.600 t. Die Preise für Tafeläpfel der Klasse I betru
gen im Durchschn itt al ler Sorten 0 ,33 Euro; dies stellt 
einen Preisanstieg um rd . 27% dar. Auf einer Winter
und Sommerbirnenanbaufläche von 416  ha fiel die Ernte 
mit rd . 5 .200 t im Vergleich zu 2000 etwas schwächer 
aus (rd .  - 1 1  %) . . Die Erzeugerpreise für Tafelbirnen 
stiegen im Verg leich zum Vorjahr um rd . 1 6% auf 0,45 
Euro/kg. 

Im Extensivobstbau blieb die Zahl der ertragsfähigen 
Bäume und Sträucher mit rd . 12 Mio. konstant. Auch 
die Erdbeeranbaufläche blieb mit 275 ha konstant. Ins
gesamt wurden im Extensivobstanbau um rd . 79.200 t 
(- 24%) weniger als im Jahr 2000 geerntet. Bei Most
äpfeln sank die Erntemenge im Vergleich zu 2000 um 
rd . 1 3% auf rd . 63.000 t. Auch bei  Mostbirnen konnte 
das Ergebnis des Jahres 2000 mit rd . 67.000 t (-9 %) 
n icht erreicht werden. Trotz der geringeren Ernte
mengen konnte für Mostäpfel und -birnen nur eine 
geringfügige Anhebung der Erzeugerpreise auf rd . 
0 ,06 Euro/kg (+ 1 1 %), erzielt werden. 

Die Steinobsternte verlief je nach Obstart sehr unter
schiedl ich. Die Pfirsicherträge waren mit ca . 8 Uha um 
rd . 35% niedriger a ls  im Vorjahr, sodass insgesamt -
I ntensiv- und Extensivanbau - rd . 8 . 1 00 t (d .s .  um ca . 
1 .500 t weniger als im Vorjahr) geerntet werden konn
ten .  Die Preise waren trotz der geringeren Ernte mit 
rd . 0,53 Euro/kg im Verg leich zum Vorjahr um rd . 1 6% 
niedriger. Die Kirschenernte - Extensiv- und Intensiv
anbau - des Berichtsjahres in einem Ausmaß von rd . 
32.000 t (+6%) lag geringfügig über den Ergebnissen 
des Vorjahres. Der Preis für Frischware lag öster
reichweit bei 2, 1 3  Euro/kg . In N iederösterreich und 
Oberösterreich wurde der Intensivanbau bei Kirschen 
etwas ausgeweitet. Bei Weichseln konnte eine Ver-
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besserung des Vorjahresergebnisses - von 5 .000 t im 
Jahr 2000 auf rd . 5 .630 t (+ 1 2,6%) im Berichtsjahr 
erzielt werden. Das Preisniveau bl ieb mit 2,09 Euro/kg 
auf dem Vorjahresniveau. Bei Marillen fiel die Ernte mit 
rd . 1 1 .200 t um rd . 20% niedriger aus als im Vorjahr. 
Die Erzeugerpreise variierten je nach Anbaugebiet zwi
schen 1 ,74 Euro/kg und 2,76 Euro/kg. Tei lweise haben 
die Marillenbestände durch den Blütenmoniliabefall gel it
ten .  Auf die gute Zwetschkenernte des Vorjahres folg
te mit rd. 75.000 t (+ 1 8 .000 t) neuerlich eine über
durchschn ittl ich gute Ernte , die nur noch von der 
Rekordernte des Jahres 1 997 (76.700 t) übertroffen wird. 
Trotz der guten Erträge konnten die Erzeuger bei fri
scher Ware eine Preissteigerung um rd. 1 3% auf 0,51 
Euro/kg real isieren.  

Die Erdbeererträge differierten - wie in den Jahren zuvor 
- je nach Anbauintensität erhebl ich. D ie Erntesaison 
verzögerte sich witterungsbedingt um ein ige Tage. Im 
Intensivanbau betrug der durchschn ittliche Hektarer
trag rd. 1 3,6 Uha (-1 0%); dagegen konnte im Extensiv
anbau mit einem Hektarertrag von rd . 6 ,5  Uha das Vor
jahresergebnis leicht übertroffen werden (+ 2 ,5%).  Im 
Burgenland kam es  bedingt durch Spätfrost zu  einer 
unterdurchschn ittl ichen Ernte, die im Sommer zusätz
l ich durch Trockenheit gel itten hat und daher nur zu 
niedrigen Preisen abgesetzt werden konnte. In den übri
gen Produktionsgebieten waren die Preise für die meis
ten Erzeuger zufriedenstellend und variierten je nach 
Anbaugebiet zwischen 1 ,71 Euro/kg und 2,33 Euro/kg. 

Die Ernte des Strauchbeerenobstes (rote, weiße sowie 
schwarze Johann isbeeren und Stachelbeeren) fiel im 
Intensiv- und Extensivanbau mit insgesamt rd . 20.700 t 
um rd . 1 6% niedriger aus als im Vorjahr. Bei Holunder 
konnten auf einer Fläche von rd . 800 ha ca . 9.000 t 
Holunderbeeren geerntet werden , aus denen Lebens-

Erzeugerpreise für Tafeläpfel 
Klasse I in Euro/100 kg 
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mittelfarbstoff gewonnen wird . Die Produktion von 
Holunderblüten zur Erzeugung von Limonaden verliert 
zunehmend an Bedeutung. Die Preisentwicklung bei 
Holunderbeeren verläuft stabi l ; je nach Qual ität (Anzahl 
der "Farbeinheiten") lag der Preis 2001 zwischen 0 ,36 
Euro/kg und 0,58 Euro/kg. Auf Grund der guten Qua
lität konnte die steirische Beerenobstgenossenschaft 
- trotz zunehmender Konkurrenz - das Exportgeschäft 
in den letzten Jahren erheblich ausweiten.  

Weinbau 
Gemäß Mittei lung der Statistik Austria konnte im Jahr 
2001 auf einer Fläche von 46.200 ha (-1 %) eine Wein
ernte von 2 .530.600 hl  (+8%) erzielt werden . Dieses 
Ergebnis lag somit um 5% über dem langjährigen Ern
tedurchschnitt von 2 .41 8.000 h l .  Bei Weißwein war ein 
Plus von 6% auf 1 .759.200 hl  zu verzeichnen, und Rot
weine legten sogar um 1 4% auf 771 .400 hl zu; der Rot
weinanteil machte dadurch bereits 30% der Gesamt
weinernte aus. 

Charakterisiert war das Weinjahr durch einen witte
rungsbedingt nicht unproblematischen September, wo 
hohe NIederschlagsmengen den Reben stark zusetz
ten (Botrytis). Der sonn ige Oktober brachte eine Sta
bil isierung der Kulturen und ließ noch zufriedenstellende 
Qual itäten heranreifen. Es verringerte sich jedoch d ie 
Erzeugung von Qualitäts- und Prädikatswein um 2% 
auf 2 .027 .400 h l ,  womit deren Anteil an der Gesamt
weinernte auf 80% zurückging. Gleichzeitig wurde mit 
307.000 hl  doppelt soviel an Tafelwein produziert als 
ein Jahr zuvor, und bei Landwein war mit 1 58.200 hl 
eine Steigerung von 76% gegenüber 2000 festzustel
len. Damit wurde die Mehrproduktion der Weinernte 
2001 im Vergleich zum Vorjahr in erster Linie im 
Bereich geringerer Qual ität erzielt. 

3 

2 
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Weinernte in Österreich 
in Millionen Hektoliter 

2,7 

1 ,8 

1 997 1 998 

o Weißwein 

2,8 

1 999 

2,3 
2,5 

2000 2001 

• Rotwein 

Quelle: Statistik Austna Grafik: G. Fronaschitz. BMLFUW 

Der Weinbestand entsprach zum 31 . Ju l i  2001 mit 
2,8 Mio.h l  weitgehend dem Stand des Vorjahres (+1 %). 
Die größte Bedeutung haben weiterhin Qual itäts- und 
Prädikatsweine, die zum Stichtag mit 2,2 Mio.hl 78% 
des gesamten Weinbestandes ausmachten. Dies ent
spricht einem Plus von 4% gegenüber dem Vorjahr. Im 
Gegensatz dazu war bei Landwein mit einer vorräti
gen Menge von 3 1 4 .700 hl ein Rückgang von 1 0% zu 
verzeichnen. Der Bestand an Tafelwein betrug sogar 
nur 209.400 hl (- 1 7%). Mit rund 7 Mio.hl blieb die Wein
lagerkapazität in Fässern, Tanks und Zisternen gegen
über dem Jahr 2000 nahezu unverändert. 
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Grünland und Almwirtschaft 

Das Dauergrün land umfasst in Österreich mit 1 ,92 
Mio.ha knapp 57% der landwirtschaftlichen Nutzfläche; 
zusammen mit rund 1 31 .000 ha Feldfutter werden damit 
von den Grünlandbauern etwa 60% der gesamten LN 
bewirtschaftet. Das österreich ische Grünland wird auf 
Grund der äußerst unterschiedlichen standörtl ichen Ver
hältnisse sehr d ifferenziert bewirtschaftet und weist eine 
vielfältige Nutzung mit ökologisch wertvollen Struktu
ren auf. Die e inzelnen Grün landnutzungsflächen bie
ten nicht nur ein optisch abwechslungsreiches Er�chei
nungsbild, sondern l iefern auch recht untersch iedliche 
Erträge und Futterqualitäten,  die in weiterer Folge für 
die Fütterung der Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde und 
Wildtiere zur Verfügung stehen. Im Durchschn itt l iefert 
das Wirtschaftsgrünland, also d ie mehrmähdigen Wie
sen und die Kulturweiden einen Jahresbruttoertrag von 
8,2 t Trockenmasse (TM )/ha ,  auf die Gesamtfläche 
bezogen sind dies ca. 7,5 Mio.t TM/Jahr und damit rund 
75% des gesamten Grünlandfutters in Österreich . 
Dagegen weist das Extensivgrünland , das etwa 52% 
aller Grünlandflächen ausmacht, einen durchschn ittli
chen Jahresbruttoertrag von nur 1 ,4 t TM/ha auf und 
besitzt damit einen Anteil von ca. 1 0% am gesamten 
Grünlandfutter. Eine wichtige Rolle spielt auch der Feld
futterbau (Klee-, Kleegras- und Reingrasbestände), des
sen Jahresbruttoertrag bei durchschn ittl ich 1 0 ,3  t 
TM/ha liegt. Der Jahresbruttoertrag im Durchschnitt aller 
Grünlandflächen l iegt bei günstigen Witterungsver
hältnissen bei 5 ,3t TM/ha. 

Die Almen und Bergmähder umfassen eine Fläche von 
etwa 833.000 ha (43% der Dauergrünlandfläche), auf 
denen ca. 290.000 Tiere den Sommer über gehalten 
werden und damit einen wichtigen Beitrag zur Offen
haltung und Erhaltung d ieser traditionellen Nutzungs
form leisten. D ie Anstrengungen der Agrar- und För
derungspolitik, etwa über das ÖPUL (Alpungs- und 
Behirtungsprämien), d iese Entwicklung zu fördern und 
diesen wertvollen und sensiblen Kulturbereich zu erhal
ten ,  zeigen bereits Erfolge. 

Das gesamte Grünlandfutter wird zu 40% als Grassi
Jage, zu 34% als Heu bzw. Grummet und zu 26% als 
Grünfutter genutzt, wobei der Anteil der Silage nach 
wie vor eine steigende Tendenz aufweist. Gemessen 
an westeuropäischen Produktionsgebieten liegt die 
flächenbezogene Viehbesatzdichte im österreichi
schen Grünland auf einem sehr n iedrigen Niveau .  Auf 
mehr als 85% der Grünlandflächen steht daher auch 
die Nährstoffversorgung mit den wirtschaftseigenen 
Düngern im Sinne der Kreislaufwirtschaft und der 
Nachhaltigkeit im Vordergrund. 

97 

Die Futtererträge im Grün land lagen bed ingt durch die 
Trockenheit auch im Jahr 2001 auf einem unter
durchschnittl ichen N iveau,  wobei insgesamt mit einem 
Ertragsrückgang von ca. 20% gerechnet werden muss. 
Die Ertragssituation war in den einzelnen Produkti
onsgebieten allerdings recht unterschied lich. So konn
ten in weiten Tei len des Hauptproduktionsgebietes 
Hochalpen im Grünland beim ersten Aufwuchs wieder 
gute Erträge verzeichnet werden (ausreichend N ie� 
dersch lag, wüchsige Bedingungen durch etwas höhe
re Temperaturen und einen früheren Vegetations
beginn). Nur in südexponierten und zur stärkeren Aus
trocknung neigenden Lagen (seichtgründige Standor
te) kam es h ier regional zu stärkeren Ertragseinbußen . 

Während in der Obersteiermark allgemein gute Wachs
tumsbedingungen für Grünland herrschten,  kam es in 
der Süd-, Südost- und Weststeiermark vor al lem bei 
den Folgeaufwüchsen zu beträchtlichen Ertragsein
bußen, die durch Zukauf von Silomais aus reinen 
Ackerbaubetrieben kompensiert wurden. Vor al lem 
der Südgürtel des österreichischen Grünlandes (Ost
tirol, Kärnten, West-, Süd-Oststeiermark, Burgenland, 
Bucklige Welt) sowie das Mühlviertel uM inneralpine 
Trocken lagen waren im Jahr 2001 massiv von der 
Trockenheit betroffen .  In Kärnten etwa kam es zu 
einem durchschn ittl ichen Ertragsausfal l  von 30%, 
wobei hier vor al lem die Folgeaufwüchse betroffen 
waren.  

Verteilung der Grünfutterflächen 
in Österreich 

insgesamt 2,048 Mio. Hektar (= 1 00%) 

Extensives Grünland Wirtschaftsgrünland 

Einmähdige 

Streuwiesen Wiesen Feldfutter 

Hutweiden 
4% 

Almen und 

1 %  3% 6% 

3% 

Bergmähder Wiesen 

4 1 %  42% 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 99 
Statistik Austria Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Seitens der Bundesanstalt für Landwirtschaft wurde 
daher im Frühjahr 2002 ein Forschungsprojekt zur 
Ertragsmodell ierung von Grünland gestartet, mit dem 
Ziel einer objektiven Bewertung von Trockenschäden. 
Ein Netz mit knapp 30 Exaktversuchen in  unter-

Biolog ischer Landbau 

Die Anzahl  der Biobetriebe nahm von 2000 auf 2001 
um 739 Betriebe ab ( 1 9.031 auf 1 8.292). Trotzdem 
stieg die biologisch bewirtschaftete Fläche an, und zwar 
von rund 272.000 ha auf rund 276.500 ha. Die biolo
gisch bewirtschaftete Ackerfläche nahm stärker zu (vor 
allem durch Umstel lungen in N iederösterreich), als die 
biologisch bewirtschaftete Grünlandfläche abnahm 
(hauptsächl ich durch Ausstiege in Tirol) .  Das Ausmaß 
der biologisch bewirtschafteten Fläche erreichte 200 1  
wieder den Höchstwert des Jahres 1 998, die Anzahl 
der Biobetriebe hat sich jedoch seit 1 998 um 2 .024 
verringert. 

Die Produktionsmengen von pflanzlichen Bioproduk
ten werden statistisch nicht erfasst. Wenn Hektarerträge 
angenommen werden, lassen sich mit den Anbauflächen 
ungefähre Mengen schätzen. Die Biobetriebe nutzten 
die Ackerfläche im Jahr 2000 wie folgt: 42 % Getreide 
( 14  % Weichweizen,  9 % Roggen),  4 % Mais, 6 % 
Eiweißpf/anzen, 2 % Ölsaaten, 33 % Ackerfutter, 3 % 

Antei l  der Bioflächen in  der EU 

So viel der landwirtschaftlich genutzten Fläche 
werden ökologisch bewirtschaftet 
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schiedl ichsten Regionen in Österreich - von Vorarlberg 
bis ins Burgenland - wurde bereits eingerichtet und wird 
in Zukunft wichtige Basisdaten h insichtl ich des Ertra
ges und der Qual ität von Grünland im Zusammenhang 
mit zentralen Wetter- und Klimadaten l iefern .  

Kartoffeln, Feldgemüse und Ölkürbis knapp je 1 %,  Bra
che 5 %, Sonstiges 3 %. Bei der Interpretation dieser 
Prozentsätze ist zu berücksichtigen, dass bei den Bio
betrieben die Futterbaubetriebe überwiegen. In den 
Ackerbauregionen liegt der Getreideanteil mit rund 50% 
dennoch deutl ich niedriger als bei konventioneller 
Bewirtschaftung. 

Viehhaltung gab es im Jahr 2000 in rund 94 % der Bio
betriebe, der durchschnittl iche GVE-Bestand je Betrieb 
betrug rund 1 6 . Die Biobetriebe hielten rund 1 5% der 
Rinder ( 18% der Kühe), 1 % der Schweine, 2% der Hüh
ner, 26% der Schafe und 1 4% der Pferde. Der GVE
Besatz der vieh haltenden Biobetriebe belief sich auf 
1 , 1 Stück/ha (ohne Berücksichtigung der Almflächen). 
Bei der Milch geben die Mi lchquoten der Biobetriebe 
(rund 380 000 t) einen guten Hinweis auf die Markt
leistung der Biobetriebe. Auch bei den anderen tieri
schen Produkten d ienen die österreich ischen Erzeu
gungsmengen und die antei l igen Bestände der Bio
betriebe als Grundlage für theoretische Schätzungen 
der Produktionsmengen (bei Rindern: 80.000 bis 90.000 
Stück, bei Schweinen: 50.000 Stück und bei Scha
fen :75.000 Stück). 

Geförderte Biobetriebe in Österreich 

Betriebe 

25.000 
Fläche 

20.000 

1 5.000 

1 0.000 

5.000 

Fläche 
in 1 .000 ha 

280 

275 

270 

265 

1 997 1 998 1 999 2000 2001 

Quelle: AMA Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Ve rte i l u ng der Biobetriebe 

Ausgewertet nach pol itischen Bezi rken für das Jahr  2001 
Anteil der Biobetriebe 2001 i n  Prozent der Betriebe mit LN im Jahr 1 999 

.J 1 - 5 

5 - 1 0  

• 1 0  - 20 

20 - 30 
-

• größer 30 (max: 44%) 

XXX Zahl der Biobetriebe im pol. Bezirk 

Grenze pol. Bezirk 

Österreich insgesamt: 
201 .500 Betriebe 

1 8.292 Biobetriebe (=9,08%) 

K. Wagner, 07/2002 
Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft 
Quelle: AMA, ÖSTAT I 
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1 00 Grüner Bericht 2001 

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit 

Studie zur M ilchproduktion in Österreich. 

Teil  I: Milchanlieferung und Quotenhandel, 

Leopold K IRNER,  Bundesanstalt für Agrarwirtschaft und 

Christian ROSENWIRTH, BMLFUW. 

An der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft wird in einem wis

senschaftlichen Projekt die Milchproduktion in Österreich sozio

ökonomisch analysiert. Im Einzelnen werden folgende The

men untersucht: Teil I : Milchanlieferung und Quotenhandel. 

Teil 11. :  repräsentative Befragung von Bauern und Bäuerin

nen zur Zukunft ihrer Mi lchproduktion. Tei l  111. : Wettbe

werbsfähigkeit österreichischer Mi lcherzeuger im interna

tionalen Vergleich. Über Ergebnisse von Teil 11. und 1 1.1 wird 

im Grünen Bericht 2002 berichtet. Aus der Gesamtstudie sol

len Entwicklungen in der österreichischen Milchproduktion 

prognostiziert und Hemmnisse für aktive Milcherzeuger her

ausgearbeitet werden. Unter anderem sollen Vorschläge zur 

Stärkung der österreichischer Mi lcherzeugung abgeleitet 

werden. Im vorliegenden Beitrag wird die Milchanlieferung 

sowie der Quotenhandel der vergangenen sechs Jahre mit

tels Daten von der AMA analysiert. Daraus werden mögli

che strukturelle Veränderungen für d ie Zukunft abgeleitet. 

Milchanlieferung und Milchlieferanten 2000/01 

Im Jahr 2000/01 lieferten 59.552 Betriebe Mi lch an eine Mol
kerei ab, im Durchschnitt etwa 45 t je Betrieb. Damit lag Öster
reich am unteren Ende im EU Vergleich. Im Schnitt wurden 

in der EU-1 5 im sei ben Zeitraum 1 83 t je Betrieb abgeliefert. 

Ein hoher Prozentsatz der österreichischen M i lch stammte 
aus dem Berggebiet sowie aus Betrieben mit extensiver Bewirt

schaftung. Etwa 69% der Milcherzeuger lagen im Bergge

biet, 64% der angelieferten Milch wurden hier produziert. Die 

durchschnittliche Milchliefermenge je Betrieb nahm im Berg-

A-Quote je Betrieb in  der EU-1 5 
in Tonnen 

500 

[lI' 1 997 

I---c . 1 998 
0 1 999 

400 

0 2000 
300 e- . 2001 

200 

gebiet von 48,7 t (Zone 1 )  auf 22,5 t (Zone 4) ab. 4 1 %  der 

Mi lcherzeuger beteiligten sich an gesamtbetrieblichen Maß

nahmen im ÖPUL, sie lieferten rd. 35% der angelieferten Milch 

in Österreich. Etwa 1 4% der Milch kamen aus B iobetrieben. 

Die regionale Vertei lung der österreichischen Milchlieferan

ten zeigt bestimmte Regionen mit hoher Anl ieferung. Dazu 

zählten die Bezirke Salzburg Land ( 1 50 Mio. kg), Braunau 

( 1 3 1  Mio. kg) und Amstetten ( 1 29 Mio. kg). (Weitere Details 

finden sich in der oberen Abbildung auf der nächsten Seite . )  

Handel und Leasing mit A-Quoten (1 995 - 2001 )  
B is  1 998/99 wurden jährlich etwa 60 Mio. kg  gehandelt. Seit 

dem Verbot des Gesamtleasing ab dem Milchwirtschaftsjahr 

1 999/00 stieg die gehandelte Quotenmenge, zugleich sank 
der Anteil des Leasing. I nsgesamt wurden in den sechs Jah

ren etwa 430 Mio. kg gehandelt, etwa ein Drittel der Milch

erzeuger kaufte Quoten zu. Auf Ebene der Bundesländer hat

ten Salzburg (+7,6 Mio. kg), Vorarlberg (+7,4 Mio. kg) und 

Tirol (+5,0 Mio. kg) den höchsten Zuwachs an A-Quote. In 
Burgenland (-8,8 Mio. kg) und in der Steiermark (-2,9 Mio.  

kg)  nahm die A-Quote ab.  Nach Politischen Bezirken nahm 

die A-Quote in Rohrbach (8,8 Mie.  kg), Amstetten (6,2 Mio.  

kg) ,  Vöcklabruck (4 ,5 Mio. kg) und Zell am See (4, 1  Mio.  kg) 

am stärksten zu (siehe untere Abbildung, nächste Seite). Im  

Berggebiet nahm die A-Quote zu, und  zwar um 77,4 Mio. kg . 
Davon hatten die Zonen 1 und 2 einen Anteil von über 90%. 

Betriebe, die über eine gute Quotenausstattung verfügten,  
investierten häufiger in den Quotenkauf. Beispielsweise 

betrug der Antei l  der zugekauften Quote an der A-Quote rd. 

ein Drittel bei Betrieben mit mehr als 1 00 t A-Quote. Betrie

be mit geringer Quotenausstattung verkauften häufiger ihre 

A-Quote. Insgesamt verkauften etwa 23.000 Betriebe seit 1 995 
zur Gänze ihre A-Quote. 

Fazit 

1-
1-
1-
1-

-

� 
--

Die Milchproduktion ist in Österreich klein strukturiert 

und weniger spezialisiert als in anderen EU Staaten. 

Umweltfreundliche Produktionsmethoden und ein hoher 

Anteil von Betrieben im Berggebiet betonen die Wich
tigkeit von Direktzahlungen. Die M ilchproduktion wird 

sich in Österreich noch weiter in bestimmten Gebiete 

konzentrieren, und zwar in Regionen mit jetzt schon 

hoher Milchdichte und in den Gunstlagen des Bergge

bietes; das lässt sich aus dem Quotenhandel der ver

gangenen Jahre ableiten. Schreibt man den Struktur
wandel der vergangenen sechs Jahre fort, so kann man 

im Jahr 2008 mit etwa 43.000 Milchkuhbetrieben rech

nen. Die durchschnittliche A-Quote je Betrieb läge dann 

bei etwa 60 t, also nach wie vor gering im EU Vergleich . 

Etwa 1 5% der Betriebe liefern dann mehr als 1 00 t Milch, 

mehr als die Hälfte weniger als 60 t .  

1 00 

o 

- 1 1  I d A  I - I III II IllI I1T1  rt1I 
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1 5  

Quelle: EK, VO 536�93 
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Abgel ieferte Mi lch gesamt und je Betrieb nach Bezirken 2000/01 

Ei nfärbu ng nach der d u rchschn ittl ichen 
Milchan l ieferu ng je Betrieb nach Bezirken 

D bis 20 t (5) 

D > 20 bis 30 t ( 1 5) 

D > 30 bis 40 t ( 1 8) 

• > 40 bis 50 t (24) 

• > 50 bis 60 t ( 12)  

• > 60 t (1 0) 

xxx Milchliefermenge 
nach Bezirken in M io. kg 

L. KIRNER, 06/2002 
BA für Agrarwirtschaft 
Quelle: AMA 2001 

Zukauf und Verkauf von A-Quoten nach Bezi rken von 1 995-2001 

Einfärbung nach der Differenz zwischen zugekaufter 
und verkaufter A-Quote (in 1 00 t) 

D < -20 (8) 
D > -20 bis -5 (21 )  

D > -5 bis 5 (23) 

• > 5 bis 20 (24) 

• > 20 (9) 

xxx absoluter Wert in 1 00 t 

L. KIRNER, 06/2002 
BA fUr Agrarwirtschaft 
Quelle: AMA 2001 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)102 von 370

www.parlament.gv.at



1 02 

Tierische Produktion 
(siehe auch Tabellen 5.2 . 1  bis 5.2 . 10) 

Die tierische Veredelungswirtschaft in Österreich ist 
geprägt durch natürliche Produktionsbedingungen und 
eine bäuerliche Besitzstruktur. Die Rinderhaltung und 
im Speziellen die Milchkuh- und Mutterkuhhatung stel-

Milch und Milchprodukte 

Das Wachstum der Weltkuhmilcherzeugung hat 
sich im Jahr 2001 verlangsamt und wird rund 491 Mio. t 
betragen, was eine Steigerung von unter 1 % bedeu
tet. Die Produktion sonstiger Milch wird 89 Mio. t betra
gen, wobei der überwiegende Teil (68 Mio. t) auf 
Büffelmi lch entfällt. 

Weltkuhmilcherzeugung 
(in 1.000 t) 

Länder(gruppen) 1 999 2000 2001 *) 

Lateinamerika 57.346 59.572 60.385 

USA 73.804 76.294 76.000 

Kanada 8. 1 64 8.090 8.090 

Russland 3 1 .560 32.000 32.320 

MOEL 28.727 27.597 28.686 

Australien 1 0.483 1 1 . 1 72 1 1 .398 

Neuseeland 1 0.881 12 .255 1 3. 1 53 

Indien 32. 1 00 33.500 34.003 

EU- 15  1 22.645 1 2 1 .987 1 22.301 

*) vorläufig 

Quelle: FAO, USDA, ZMP. 

I n  den USA blieb die Milchproduktion im Jahr 2001 
um ca. 1 %  hinter dem Vorjahreswert zurück. l n  Latein
amerika war ein Anstieg der Mi lcherzeugung um rund 
1 ,5% zu verzeichnen. In Australien ist die Milchpro
duktion erstmals seit einigen Jahren als Folge von 
Trockenheit gesunken, während in Neuseeland ein 
erheblicher Anstieg um fast 7% zu verzeichnen war. 

In der EU wurde erstmals die Gesamtmenge der 
Quoten 2000/01 unterschritten, v.a. durch die geringere 
Milchanl ieferung im Vereinigten Königreich , bedingt 
durch n iedrige Erzeugerpreise und das Auftreten der 
Maul- und Klauenseuche. 

Eine Belebung der Milcherzeugung zeichnete sich in 
den meisten mittel- und osteuropäischen L ändern 
ab, profitierend von der guten inländischen Nachfra
ge und den verbesserten Absatzmöglichkeiten v.a .  
nach Russland. 

Grüner Bericht 2001 

len zusammen mit der Haltung von Schafen, Ziegen 
und Pferden für viele Betriebe die einzige Nutzungs
möglichkeit des Grün lands in den exponierten Berg
reg ionen dar. 

Im Jahr 2001 blieben die Preise nach wie vor auf hohem 
Niveau und gaben erst in der zweiten Jahreshälfte etwas 
nach. Grund dafür war eine schleppende Angebots
zunahme auf den Weltmärkten für Mi lchprodukte, der 
eine stärker steigende Importnachfrage gegenüber 
stand. Besonders ausgeprägt war der Preisanstieg bei 
Magermilchpulver und bei Käse, während d ie interna
tionalen Butterpreise unter dem Vorjahresniveau lagen. 

Im Rahmen der AGENDA 2000 wurden die admin is
trativen Preise für den EU-Milchmarkt festgeschrieben. 
Anpassungen an aktuelle Marktsituationen können 
daher nur über Absatzförderungsmaßnahmen erfolgen. 

EU-Stützpreise 
(Euro je 100 kg) 

Preisart jeweils ab: 1 . 1 .  1 .7. 1 .7. 1 .7 .  
1 999 2005 2006 2007 

Richtpreis Milch 30,98 29,23 27,47 25,72 

Interventionspreis 
Butter 328,2 31 1 ,8 295,4 279,0 

Interventionspreis 
MMP 205,5 1 95,2 1 85,0 1 74,7 

Quelle: EU-Kommission. 

Auf Grund der steigenden Preise auf den Milchmärk
ten hat die Europäische Kommission die Absatzbeihilfen 
für den Binnenmarkt und die Exporterstattungen gekürzt 
bzw. wie bei Magermilchpulver gänzlich gestrichen. 
Gegen Jahresende wurden wegen der schlechten 
Marktlage Erstattungen wieder eingeführt bzw. erhöht. 

EU-weit wurde im Milchwirtschaftsjahr 2000/2001 die 
Milchquote unterschritten .  Nennenswert n icht ausge
nutzt wurde die Quote in UK, Frankreich , Spanien und 
in den N iederlanden . Zu bedeutenden Quotenüber
schreitungen kam es in Italien und Deutschland , in gerin
gerem Ausmaß zu einer Milchüberlieferung in Däne
mark, Finnland , Luxemburg und Österreich . Die dafür 
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fäl l igen Superabgaben werden sich zusammen vor
aussichtlich auf insgesamt 289 Mio. Euro belaufen.  

In  der EU ist die Erzeugung von Konsummilch im 
Berichtsjahr annähernd auf  dem N iveau des Vorjah
res geblieben. Der Absatz an Konsummilch hat sich 
weiter positiv entwickelt, wobei eine gestiegene Nach
frage der Konsumenten nach Frischmilchprodukten und 
Käse und ein sinkender Butterverbrauch festzustel
len war. Die Herstel lung von Butter ist leicht gesunken, 
Milchfett wird verstärkt zur Produktion von Käse und 
Milchfrischprodukten verwendet. Durch stetigen Nach
frageanstieg bei Käse, auch beeinflusst durch einen 
spürbaren Nachfragerückgang auf dem Fleischmarkt, 
nahm die Käseproduktion in der EU weiter zu, während 
die Erzeugung von Magermilchpu lver deutlich zurück
ging. 

Trotz des schwachen Euro- Kurses sind die Butterex
porte nach Drittländern rückläufig. Auch die Käseex
porte sind nicht wesentlich angestiegen . Die Exporte 
von Magermilchpulver erfuhren - bed ingt durch legis
lative Maßnahmen der Europäischen Kommission 
(Senkung der Ausfuhrsubventionen) - einen dramati
schen Einbruch und gingen um die Hälfte zurück. 

Die öste rreichische Molkereiwirtschaft verar
beitete im Jahr 2001 2 ,653.655 t Milch (-0,4%). Der 
gesamte Rohmi lchanfal l  betrug 3 ,299.567 t Milch 
(-2 , 1  %),  daraus resultiert eine Lieferleistung an die Mol
kereien von 80,5%. Die restl iche Kuhmilcherzeugung 
wurde im Rahmen der Direktvermarktung (seit 1 995 
erstmals eine eigene Quote) für die menschliche 
Ernährung am Hof und für die Verfütterung verwendet. 

M i lchanlieferung in Österreich 
in 1 .000 Tonnen 
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Milchanlieferung 2001 
(in Tonnen) 

Bundesländer Anl ieferung 

Wien, NÖ und Burgenland 538.514  

Oberösterreich 824.564 

Salzburg 322.451 

Steiermark 41 7.295 

Kärnten 1 56.250 

Tirol 279.784 

Vorarlberg 1 14.797 

Österreich 2,653.655 

Quelle: AMA-Marktbericht Ifd. 

Im Berichtsjahr lag die Milchl ieferleistung (inkl . Bauern
butter und Alpkäseerfassung) bei 2.656 . 1 74t (-0,3%). 

Die Rohmilchqualitä t ist in Österreich hervorragend. 
Dennoch konnte im Jahr 2001 eine weitere Steigerung 
gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. 

Der Milch erze ugerpreis lag 2001 bei 3 1 ,9 Euro je 
1 00kg Mi lch (3,7% Fett und 3 ,4% Eiweiß).  Er betrug 
im Jänner 2001 mit 29,42 Euro je 1 00kg Milch ab Hof 
um 22 Cent mehr als im Dezember des Vorjahres und 
erreichte im November 2001 mit 34 ,81 Euro je 1 00 kg 
den höchsten Wert im Kalenderjahr 2001 . Auf Grund 
der Verschlechterung der Marktlage gegen Jahresen
de hat sich dieser positive Trend 2002 jedoch nicht fort
gesetzt. 

Erzeugermi lchpreis 1 ) 
in Euro/1 00 kg 

40 
31 ,90 

27,03 27,91 27,76 27� 
30 0 0 0 

20 

1 0  

0 
1 997 1998 1 999 2000 2001 

1 ) 3,7% Fett, 3,4% Eiweiß ohne Mehrwertsteuer, 
im Durchschnitt aller Qualitäten, ohne DAZ. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)104 von 370

www.parlament.gv.at



1 04 

Erzeugermilchpreis ab Hof 2001 1) 
in Euro je 100kg 

Jahr Österreich Bayern Deutschland 

1 995 27,25 28,42 28,34 

1 996 27,47 28,05 27,83 

1 997 27,03 28,20 28,20 

1 998 27,9 1  29,43 29,51 

1 999 27,76 28,56 28,27 

2000 27,83 30, 1 6  29,65 

2001 3 1 ,90 32 ,99 32,48 
1) Bei 3,7% Fett und 3,4% Eiweiß; ohne MwSt, 

Im Vergleich zu Deutschland ohne MwSt., ohne DAZ, im 
Durchschnitt der Qualitäten, 
Die deutschen Erzeugermilchpreise sind 
ohne Abschlusszahlungen . 

Quelle: AMA-Marktbericht Ifd . ,  ZMP. 

Österreich stand für den Zwölfmonatszeitra um 
2000/0 1 (1 . April 2000 b is  31 . März 2001 ) eine Anl ie
ferungsgarantiemenge von 2,583.252 t zuzüglich umge
wandelter 0- in A-Quoten in Höhe von 33.901 t zur Ver
fügung. Die fettkorrigierte Anlieferungsmenge (korrigiert 
um den Faktor, um den die österreich ische Milch mehr 
Fettgehalt ausweist als die EU-Berechnungsgrundla
ge für die Quoten) betrug 2,71 8.404 t, sodass eine natio
nale Überl ieferung von 1 0 1 .251 t anfiel und daher eine 
Zusatzabgabe in  Höhe von 496,4 Mio. S (36,07 Mio. 
Euro) an die Europäische Kommission zu entrichten 
war. 

Für den Zwölfmona tszeitra um 200 1102 ( 1 . Apri l 
200 1 bis 31 . März 2002) beträgt die österreich ische 
Garantiemenge für An l ieferungen 2 ,599. 1 30 t, für die 
Direktverkäufe wurden 1 50.271 t festgelegt. Unter 
Berücksichtigung des Beschlusses der EK verbleiben 
Umwandlungen von 0- in A-Quoten von 27. 1 04 t. Da
raus erg ibt sich eine verfügbare Anl ieferungsrefe
renzmenge von 2,626.234 t. Dem steht eine ver-

Grüner Bericht 2001 

gleichbare fettkorrigierte Anlieferung von 2,723.24 1 t 
gegenüber. Daraus ergibt sich eine Überl ieferung nach 
Sald ierung der einzel betrieblichen Referenzmengen
überschreitungen mit Unterlieferungen anderer Betriebe 
von 97.007 t, was bei einer Zusatzabgabe in Höhe von 
35,627 Euro je 1 00 kg österreichweit zu einer Super
abgabenleistung von 34,56 Mio. Euro für jene Milch
betriebe, die ihre einzelbetriebliche Richtmenge per 3 1 . 
3. 2002 überschritten haben, führt. 

Die Trinkmi lcherzeugung, als Summe von Milch und 
flüssige Erzeugnisse aus Milch ohne Rahm, erhöhte 
sich um 5,6% auf 690.299 t. Diese Entwicklung basiert 
auf die verstärkte Produktion von H-Milch (+1 8 ,4%) und 
Leichtmilch (+58%), Die Trinkvollmilchprodukte gingen 
in Summe um 2 ,7% zurück. Die Produktion der Misch
trunke stieg um 1 4,0%. In diesem Segment boomte das 
Joghurt (+32 ,7%), die Kakaomilch (+ 1 5 , 1 %) und das 
Frucht joghurt (+ 1 1 ,8%). 

Die Produktion von Sauerrahm stagnierte bei 1 9.404 t, 
Kaffeeobers (ohne H-Kaffeeobers) g ing um 6 , 1 %  
zurück während die Schlagobersproduktion (ohne H
Schlagobers) um + 1 ,7% auf 29.762 t anstieg . 

Durch eine weiteren kräftigen Anstieg um 1 2,3% erhöh
te sich die Käse- und Topfenerzeugung (in Reifegewicht) 
auf 1 33 .045 t. Für d iese Steigerung ist besonders die 
Entwicklung bei F ri schkäse (+47,8%) gefolgt von 
Weichkäse (+1 6,0%),  Schnittkäse (+ 1 2,4%) und Hart
käse (+6,0%) verantwortlich. Demgegenüber halbier
te sich fast die Produktion von Pulverprodukten von 
1 5.741 t im Jahr 2000 auf 8.904 t im Jahr 2001 ( 1 . 1 39 t 
Vollmi lchpu lver, 7 .635 t Magermilchpulver). Die Erzeu
gung von Butter stagniert bei 36.039t (+0,5%). 

Im Berichtsjahr ging der Versand von Milch und Rahm 
in andere M itg liedstaaten um 6,4% auf insgesamt 
645.349 t zurück, wobei sich der Trend aus dem Vor
jahr - Zunahme des Vol lmi lchversandes und Rückgang 
des Magermilchversandes - fortsetzte. 
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Produktion und Vermarktung von Rindern 

Am internationalen Rin d und Ka lbfleischmarkt 
setzten sich die zyklisch reduzierten Schlachtungen in 
den USA besch leunigt fort, wogegen die Produktion in 
Mittel- und Südamerika MKS-bedingt nicht einheitl ich 
verlief. D ie insgesamt dennoch um knapp 1 % höhe
re Welterzeugung von rund 60,0 Mio. t beruht im 
Wesentl ichen auf der nachhaltig zunehmenden Erzeu
gung in Ch ina und Brasi l ien. 

EU-weit waren durch die zahlreichen aSE-Fes tstel
lungen mit Handelssperren ,  Konsumverzicht und 
kräftigen Preisrückgängen äußerst negative Markt
entwicklungen zu verzeichnen. Eine Verschärfung die
ser Situation war durch den Ausbruch der Maul- und 
Klausenseuche im Vereinigten Königreich mit Aus
dehnung auf I rland, Frankreich und die N iederlande 
gegeben . Bedingt durch d iese Situation verlagerte 
sich die Nachfrage zumindest temporär auf Schwei
ne- und Geflügelfleisch. Die Preise waren zwar im Ver
g leich zu den extrem niedrigen Preisen von Novem
ber und Dezember 2000 höher, jedoch auf einem sehr 
n iedrigen N iveau .  Dies führte dazu , dass Marktentla
stungsmaßnahmen auf europäischer Ebene notwen
dig waren, um den enormen Überschuss abzufedern. 
EU-weit betrug der Verbrauch 1 9,4 kg/Kopf und blieb 
damit im Wesentl ichen im Vergleich zum Vorjahr unver
ändert; die Nettoerzeugung (Schlachtungen) ergab 7,3 
Mio.t und sank damit um weitere 2% im Vergleich zum 
Vorjahr. Der Selbstversorgungsgrad bei Rind- und 
Kalbfleisch in der EU betrug 2000 1 1 5%.  Als Markt
entlastungsmaßnahmen wurden die Intervention von 
männl ichem Rindfleisch und auch die Ankaufsaktion 
von mehr als 30 Monate alten Rindern mit anschl ie
ßender freier Verwendung beschlossen.  

Auch am österreichischen Rindermarkt ergab sich 
analog der EU-Entwicklung ein ähnliches Bi ld. Die EU
weite negative Preisentwicklung zeigte sich auch in 
Österreich, wobei der Rückgang beginnend mit Dezem
ber 2000 vor allem in den ersten 4 Monaten des Jah
res 2001 zu verzeichnen war. Die Zah l der Schlach
tungen betrug rd . 600.000 Stück (+ 6%). Die Bruttoei
generzeugung betrug 637.000 Stück und ergab ein Plus 
von 6,0%. Für Kälber betrug die BEE 1 75 .000 Stück 
und damit keine wesentl iche Änderung zum Vorjahr. 
Der Kälberabsatz stieg um 4,2 % auf 1 44 .000 Stück. 
Der Inlandsabsatz für Großrinder betrug 2001 398.000 
Stück (- 6,5 %). Die Produzentenpreise waren 2001 im 
Durchschnitt deutlich unter dem N iveau des Vorjahres. 
Im Vergleich der Schlachtrinderpreise 2001 betrugen 
d iese gegenüber 2000 für Jungstiere 2,45 EU R/kg 
(- 1 3  %). Eine ähnl iche Entwicklung, al lerdings deut
lich ausgeprägter, war auch für weibliche Rinder zu ver-
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zeichnen. Der Jahresdurchschnittspreis für Kühe fiel 
um über 1 6% auf 1 ,63 EUR/kg . 

Preisentwicklung 1) 
(Durchschnittspreise in Euro/kg) 

Rinder 2000 2001 
Differenz 

zu 00 in % 

Stiere 2,825 2,447 - 1 3 

Kühe 1 ,955 1 ,626 - 1 6 

Kalbinnen 2,476 2 ,081  - 1 6 

Kälber im Durchschnitt aller Gewichte 

Kälber 4,574 4,091 - 1 1  

1 )  gem. § 3 Viehmeldeverordnung, nur preismeldepflichtige 
Schlachthöfe. 

Quelle: BMLFUW; AMA. 

Die Rinderzuch t ist in den Landestierzuchtgesetzen 
geregelt und wird von den Zuchtverbänden organisiert. 
In Österreich werden vorwiegend Rinder mit kombi
nierter Nutzungsrichtung - Milch und Fleisch - gezüch
tet. 2001 konnte d ie Kontrolld ichte in Österreich weiter 
gesteigert werden. So sind der Milchleistungskontrol
le nun  29. 1 79 Betriebe mit 387.258 M i lchkühen 
(= 64,2% der Milchkühe) angeschlossen. Die Milchleis
tung in den Kontrollbetrieben stieg 2001 um 228 kg 
(+3 ,9%) auf durchschnittl ich 6 . 1 0 1 kg/Kuh .  Bei 
annähernd konstanten Milchinhaltsstoffen von 4, 1 3% 
Fett und 3,40% Eiweiß errechnen sich 459 Fett- und 
Eiweißkilogramm. 

Neben der Verbesserung der Milch- und Fleischleistung 
sowie der Fleischqual ität wird im Rahmen der Zucht
programme insbesondere auch auf Merkmale wie 
Fruchtbarkeit und Langlebigkeit geachtet. So werden 
in der Zuchtwertschätzung auch Zuchtwerte für die Fit
nessmerkmale ausgewiesen.  Darüber h inaus werden 
al le Tei lzuchtwerte (Mi lch, Fleisch und Fitness) in  
Abhängigkeit vom Zuchtziel gewichtet und a ls  ökono-

Vermarktung 1) 

Tierart 2000 2001 
Differenz 

zu 00 in % 

Rinder ( Stück) 

Stiere 149.541  1 58.714 + 6  

Kühe 97.371 14 1 .305 + 45 

Kalbinnen 35.778 44.067 + 23 

Kälber ( Stück) 1 8.327 2 1 .449 + 1 7  

1 )  gem. § 3 Viehmeldeverordnung, nur preismeldepflichtige 
Schlachthöfe 

Quelle: BMLFUW, AMA. 
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Rinderschlachtungen in  Österreich 
in 1 .000 Stück 
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mischer Gesamtzuchtwert angegeben.  Um alle Mög
l ichkeiten des internationalen Vergleiches und der 
Optimierung der Schätzung nutzen zu können, neh
men die Rinderzuchtverbände an der internationalen 
Schätzung INTERBULL in Uppsala, Schweden, teil. Bei 
den Rassen Fleckvieh und Braunvieh wurde im Rah
men eines Forschungsprojektes die Frage der Opti
mierung der Zuchtprogramme näher untersucht. Im  
Zuge der Umsetzung der Ergebnisse wurden bei Fleck
vieh und Braunvieh österreichweite Lenkungsaus
schüsse instal l iert, die die Eckpunkte des jewei l igen 
Zuchtprogrammes definieren und vorgeben. 

In  den letzten Jahren werden vermehrt reine Fleisch
rinderrassen gezüchtet, die vorwiegend als Mutterkühe 

Grüner Bericht 2001 

Stierpreis 1 ) 
in Euro/100 kg Schlachtgewicht 
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1) gemäß § 3 Viehmeldeverordnung, nur 

preismeldepflichtige Schlachthöfe. 
Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

gehalten werden. Etwa ein Drittel aller rinderhaltenden 
Betriebe sind den 27 regionalen Rinderzuchtverbän
den anges.chlossen.  Die Finanzierung der sehr per
sonalintensiven Milchleistungskontrolle (etwa 1 .688 Kon
trollorgane ) ist schwierig. Die Kosten ( 1 9,59 Mio. Euro) 
wurden durch Züchterbeiträge (9,56 Mio. Euro) sowie 
durch Förderungsmittel des Bundes (5,09 Mio. Euro) 
und der Länder (4.94 Mio. Euro) aufgebracht. 

Im Jahr 2001 haben sich die Eigentümer und Besitzer 
der Besamungsstiere und des Stierspermas zu einer 
österreichweiten Organisation zusammengeschlos
sen, um die österreichweiten Zuchtprogramme besser 
unterstützen und das Marketing effizienter durchführen 
zu können. 

Produktion und Vermarktung von Schweinen 

Der Weltsch weinemarkt war 2001 durch zyklisch 
auslaufende Erzeugung in den USA, durch schwäche
re Zunahmen in Kanada und Mexiko und deutliche Stei
gerungen in Ch ina und Brasi l ien geprägt. Wie bei 
Rindfleisch sind in Osteuropa und im Gebiet der ehe
mal igen UdSSR Stab i l is ierungstendenzen in der 
Schweineproduktion erkennbar. Die Welterzeugung 
betrug in Summe 93,2 Mio. t (+ 1 ,5 %). Auch innerhalb 
der EU zeigte sich keine einheitliche Entwicklung in den 
Mitgl iedstaaten. Die BSE-Situation sowie die Maul- und 
Klauenseuche im Vereinigten Königreich, in Frankreich, 
I rland und den N iederlanden bewirkten Produktions
veränderungen. Die Bruttoeigenerzeugung betrug rund 
1 7 ,85 Mio. t und damit um rund 2,5% weniger als im 
Jahr zuvor. Der Selbstversorgungsgrad betrug 2001 
1 06% und fiel damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,9%. 
Der vorhandene Angebotsüberschuss musste zur Sta
bi l isierung in Drittländer exportiert werden , wobei mit 

einer Menge von rund 1 ,3 Mio. t um 0,2 Mio. t weni
ger exportiert wurde als in den beiden Vorjahren.  Das 
Schlachtgewicht stieg mit 87,5 kg im Vergleich zum Vor
jahr um rund 1 ,0 kg an. Bei den Preisen ergab sich BSE
bedingt eine sehr positive Entwicklung. Zwischen Sep
tember 2000 und Anfang März 2001 stiegen die Prei
se um rund 40%. In den Folgemonaten fielen die Prei
se zwar wieder zurück, doch kann für das Gesamt jahr 
von einer sicherlich zufriedenstellenden Preissituation 
gesprochen werden. Im Jahresschn itt betrug der EU
Durchschnittspreis 1 ,67 Euro/kg (+ 1 7%) .  

Auch der österreichische Sch weinemarkt war 
durch d iese internationale Entwicklung geprägt. Nach 
einer sehr positiven Preisentwicklung in den ersten 5 
Monaten des Jahres, ging der Preis in den folgenden 
Monaten wieder zurück, blieb jedoch auf einem relativ 
hohem N iveau .  I m  Jahresdu rchschnitt betrug der 
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Schweineschlachtungen in Österreich 
in 1 .000 Stück 
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Preis für Schlachtschweine 1 ,69 Euro/kg (+ 20 %), der 
durchschnittliche Ferkelpreis belief sich auf 72 Euro/Stk. 
(+20%). Die Bruttoeigenerzeugung betrug rd. 4,8 Mio. 
Stk. (-4 , 1 %). Der Inlandsabsatz bel ief sich auf 4,7 Mio. 
Stk. und lag damit um rd . 6,0% unter dem Wert des 
Vorjahres. Die Schweineschlachtungen bel iefen sich 
auf 5,0 Mio. Stk. und sanken damit um rund 2,3% im 
Verg leich zum Vorjahr. In der ö s terreich ischen 
Sch weinezucht wurden 2001 von insgesamt 200 
Reinzuchtbetrieben 786 Herdebuch- (HB)-Eber und 

Geflügelfleisch- und Eierproduktion 

Nach dem starken Anstieg der weltweiten Geflügel
fleischproduktion zu Beginn der neunziger Jahre kam 
es ab 1 998 zu einem Verflachen des Anstiegs. Die Pro
duktion stieg 2001 nur mehr um etwa 2,5% auf etwa 
69,2 Mio.t an, während die Zunahmen zwischen 1 990 
und 1 998 jeweils über 5% jährl ich betrugen . In der EU 
kam es im Jahr 2001 nach dem Rückgang im Vorjahr 
infolge der Geflügelpest in Ital ien wieder zu einer Fort
setzung des positiven Wachstumstrends mit einem 
Anstieg um +3,7% auf 9, 1 5  Mio.t. 

Der Hüh nerbestand in Österreich erholte sich im 
Jahr 2001 nach dem starken Rückgang im Jahr 2000 
(-20%) wieder etwas und erreichte ein N iveau von ins
gesamt 1 1 ,9 Mio. Stk. ,  das aber weiterhin um 1 4% unter 
dem Niveau des Jahres 1 999 l iegt. Verantwortlich 
dafür sind die Produktionsrückgänge im Masthühner
sektor. Dieser negative Trend zeigt sich auch bei Trut
hühnern, wo der Bestand im Jahr 2001 um 7% auf ca. 
547 .000 Stück zurückging. Die Zahl der Hühnerhalter 
war mit 84.450 (-2 ,8%) ebenfal ls weiter rückläufig. Der 
Bestand an sonstigem Geflügel (Gänse, Enten, Perl
hühner) hat im Vergleich zu 2000 um -1 ,3% auf 1 1 9 .000 
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4.422 HB-Sauen gehalten ;  1 60 Kreuzungszuchtbe
triebe haben sich mit der Erzeugung von weibl ichen 
Kreuzungssauen (F1 Tieren) beschäftigt, wobei von 
diesen Betrieben 328 Zuchteber und 5.673 Zuchtsau
en eingesetzt wurden. Insgesamt wurden im Berichts
jahr 1 1 .466 Stk. Zuchtschweine verkauft. Für Eber wur
den auf Versteigerungen im Durchschn itt 776, 1 5  
Euro/Stk. (+ 0,8%), für trächtige Zuchtsauen 526,51 
Euro/Stk. (+ 1 0%) und für Jungsauen 368,09 Euro/Stk. 
(+2 1 ,4%) erzielt. 

Stk. abgenommen . Im Jahr 2001 wurden, wie im Vor
jahr, 63,3 Mio. Stk. Geflügel in österreich ischen Geflü
gelschlächtereien geschlachtet. Auf Brat- und Back
hühner entfielen knapp 75% des erzeugten Geflügel
fleisches, auf Truthühner knapp 24 % und der Rest auf 
Suppenhühner, Enten und Gänse. Gegenüber 2000 ist 
es bei den Masthüh nerschlachtungen zu e inem 
gewichtsmäßigen Anstieg von +3% gekommen,  
während die Truthühnerschlachtungen um +7% deut
licher zunahmen. Die Produktionsmengen haben sich 
damit weiter in Richtung Truthahnfleisch verschoben. 

Der Selbstversorgungsgrad bei Hühnerfleisch l iegt bei 
rd. 87%, bei sonstigem Geflügel insgesamt (Truthüh
ner, Enten und Gänse) bei 76%. Der Gesamt-Pro-Kopf
Verbrauch an Geflügelfleisch beträgt 1 8,4 kg (7,2 kg 
an Hühnerfleisch). 

Ziel der österreich ischen Geflügelbrache ist, den Lege
hennenelterntier- und den Mastelterntierbestand zu 
erhöhen ,  um den Bedarf von Bruteiern möglichst zur 
Gänze aus der in ländischen Produktion zu decken. Die 
Entwicklung der Masteltern tierbestände in  Öster-
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reich zur Produktion von Bruteiern für Mastküken zeig
te in den vergangenen Jahren eine deutl iche Abnah
me der I nlandsversorgung als Folge einer fehlenden 
Risikoabsicherung für den Fall des Auftretens von 
Salmonellen in einer Herde. Durch die Etabl ierung des 
Salmonellenbekämpfungsprogrammes konnte eine 
Erhöhung der Tierbestände erreicht werden. Die Inlands
versorgung im Mastelterntierbereich beträgt derzeit rund 
60%. Die Haltung von Elterntieren zur Produktion von 
Bruteiern für Legeküken entspricht weitgehend der 
I nlandsversorgung und l iegt derzeit bei rund 93% . 

Die Eierproduktion stagnierte im Jahr 2001 auf 
1 ,5 Mrd. Stück, womit Österreich deutlich hinter der Ent
wicklung innerhalb der EU zurückblieb (+4%). Der Pro
Kopf-Verbrauch l iegt bei 22 1 Stück und es ist ein 
Selbstversorgungsgrad von 77% gegeben. 

Grüner Bericht 2001 

Die Preise für Masthühner in der Vertragsproduktion 
lagen im Jahresdurchschn itt bei 0 ,7543 Euro je kg , was 
um ca. 2% über dem Niveau des Vorjahres lag. Bei Trut
hühnern gingen die Abgabepreise der Landwirte um 
ca . 2% auf 1 , 1 264 Euro zurück. Bei  Eiern kam es nach 
dem starken Anstieg der Preise im Jahr 2000 (+23%) 
zu einem Rückgang auf ein weiterhin zufriedenstel
Iendes Preisniveau von 0,964 Euro/kg für die Größen
klasse M und 0,869 Euro/kg für die Größenklasse L. 
Die Preise für Futtermittel für die Mast sind dagegen 
um 8,7% und für Legehennen um 8,9% gestiegen. Ins
gesamt kam es in der E ierproduktion zu einer Ver
schlechterung der Erlössituation gegenüber dem sehr 
positiven Jahr 2000, aber auch bei der Produktion von 
Mast- und Truthühnern konnte der positive Nachfra
geeffekt durch die Probleme im Rindfleischbereich 
kaum mehr zu einer Verbesserung der Erlöslage 
genützt werden. 

Übrige Tierproduktion und deren Vermarktu ng 

Im  Jahr 2001 ging die Welterzeugung von Schaf- und 
Ziegenfleisch geringfügig zurück. Zunahmen konnten 
v.a.  in den osteuropäischen und in einigen asiatischen 
Regionen verzeichnet werden. In der Europäischen 
Union ging der Schafbestand im Vergleich zum Jahr 
2000 um 5 ,3% auf 89,926 Mio. Tiere zurück. Beson
ders stark ist der Rückgang, welcher v.a .  auf MKS
bedingte Keulungen zurückzuführen ist, im Vereinig
ten Königreich mit - 1 1 ,4%. Die Schafhaltung konzen
triert sich in der EU auf 5 Mitgliedstaaten ,  in diesen wer
den mehr als 85% des Schafbestandes gehalten .  Spa
nien (25% des Schafbestandes) und das Vereinigte 
Königreich (27% des Schafbestandes) nehmen hier
bei die Spitzenposition ein. 

Der Schafbestand in Öste rreich ging im Jahr 
2001 gegenüber 2000 von 339.238 auf 320.467 Stück 
(- 5 ,5%)  zurück. Die Anzahl der Schafhalter nahm im 
gleichen Zeitraum von 1 8 .650 auf 1 7 .755 (- 4,8%) ab. 
2001 wurden von 2 .434 Schafreinzuchtbetrieben 
2 . 1 1 9  Widder und 29.884 weibliche Zuchtschafe gehal
ten .  Insgesamt wurden in der Reinzucht 20 Schafras
sen verwendet. Daneben wiesen 381 Kreuzungs
zuchtbetriebe einen Bestand von 443 Widdern und 
5 .044 weiblichen Schafen auf, wobei im Durchschn itt 
al ler Rassen pro weibl ichem Schaf 2, 1 Lämmer gebo
ren wurden. 

Der im Jahr 2001 von den Erzeugern erzielte Preis für 
Schlachtlämmer lag mit 4, 1 1 3  EUR rd. 5% über dem 
Preisniveau des Jahres 2000 und um knapp 3% über 
dem EU-Durchschnittspreis von 3,998 EUR. Der Groß-

tei l  des in Österreich produzierten Lammfleisches 
(rd. 80%) wird im Rahmen der Direktvermarktung 
abgesetzt. Die auf d iese Weise erzielbaren Preise 
liegen deutlich über den Schlachthofpreisen. Auf Grund 
des geringen Selbstversorgungsgrades von 80% sind 
regelmäßige Importe aus dem Vereinigten Königreich , 
aus I rland, Neuseeland und Australien notwendig. 

Der Ziegenbestand in der Europäischen Union ist wei
terh in leicht rückläufig . Im Jahr 2001 kam es im Ver
gleich zu 2000 zu e iner Abnahme u m  0 ,2% auf 
1 1 ,643 Mio.  Stück. Aufstockungen des Bestandes 
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konnten jedoch in Spanien und Frankreich verzeich
net werden. Im Jahr 2001 wurde in Österreich ein Zie
genbe stand von 59.452 Stück ermittelt. Dies bedeu
tet gegenüber 2000 einen Anstieg von 3.347 Stück (rd. + 
6%). Die Anzahl der Ziegen halter ging im gleichen Zeit
raum um 5 :28% auf 1 2.799 zurück. Im Jahre 2001 wur
den in 660 Zuchtbetrieben 1 3  Ziegenrassen herde
buchmäßig gezüchtet, wobei 488 Böcke und 6.533 weib
liche Ziegen gehalten wurden. Im Durchschnitt aller Ras
sen wurden pro Ziege 1 ,9 Kitze lebend geboren. 

Das Interesse am Pferdesport hat den Rückgang der 
Pferdeh altung in den letzten Jahren gestoppt, die 
Bestände stiegen wieder an .  Neben den Hauptrassen 
Haflinger, Noriker, Österreichisches Warmblut und den 
Lipizzanern werden weitere 40 Pferderassen von 30 
anerkannten Pferdezuchtverbänden betreut. 
In den I mkerorganisationen waren 2001 ca. 
25.000 Imker mit rund 3 1 0.000 Bienenvölkern ge me 1-

Tierhaltung und Tierschutz 

Bei der Haltung von Nutztieren muss den Bedürfnis
sen der Tiere Rechnung getragen werden. So brau
chen sie in erster Linie ausreichend Nährstoffe und Was
ser. Die Haltungsbedingungen müssen die normalen 
Körperfunktionen gewährleisten. Die Tiere dürfen kei
nen Umweltbelastungen , Verletzungs- und Krank
heitsgefahren ausgesetzt werden. Die Tierschutzge
setzgebung hat Bewegungsmögl ichkeiten,  Sozialkon
takte , Bodenbeschaffenheit, Stal lkl ima und Betreu
ungsintensität zu berücksichtigen und entsprechende 
Bestimmungen vorzusehen. Für d ie Tierhaltung gibt es 
Vorschriften,  die unabhängig von der Art des Tieres zu 
beachten sind und art- oder rassespezifische Hal
tungsvorschriften. Da tiergerechte Haltungssysteme ins
gesamt zu höheren Produktionskosten führen, sind bei 
der Schaffung neuer Normen hinsichtlich der bereits 
bestehenden Anlagen längere Übergangsfristen ein
zuräumen, insbesondere wenn damit bauliche Ände
rungen notwendig sind. Das 1 996 abgehaltene Volks
begehren hatte neben der Forderung nach bundesweit 
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det. Die Bienenhaltung wird nach wie vor in erster 
Linie durch die Varroamilbe erschwert. Das 2001 zum 
dritten Mal durchgeführte kofinanzierte Honigförder
programm unterstützt die Schulung und Beratung der 
Imkerschaft sowie die Varroabekämpfung mit Ameisen
säure und anderen zugelassenen alternativen Präpa
raten .  

D ie Fischereiwirtschaft hat in Österreich im Ver
gleich zu den Staaten mit Hochseefischerei eine unter
geordnete Bedeutung. Der Fischbestand der heimi
schen Teichwirtschaften setzt sich vorwiegend aus Forel
len und Karpfen zusammen (Selbstversorgungsgrad 
70%). Die Karpfenproduktion (v.a .  Waldviertel ,  Steier
mark; Teichfläche rd . 2 .500 ha) beträgt einschl ießlich 
der Nebenfische ca . 1 .300 t und die Forellenprodukti
on (insbesondere Steiermark, Kärnten ,  Oberöster
reich) ca . 3.200 t .  

einheitlichen Tierschutzbestimmungen unter anderem 
auch die Einrichtung einer aus öffentl ichen Mitteln 
finanzierten Tieranwaltschaft und die finanzielle För
derung der Tierschutzarbeit durch die öffentliche Hand 
zum I nhalt. 1 998 haben die Länder eine Vereinbarung 
nach Art. 1 5a B-VG zur Verbesserung des Tierschutzes 
im Allgemeinen und im Besonderen im außerland
wirtschaftl ichen Bereich abgeschlossen, die bereits in 
Kraft ist und von den Ländern umgesetzt wird. 

Die Richtlinie 1 999/74/EG des Rates vom 1 9. Juli 1 999 
zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz 
von Legehennen schafft erstmals EU-weit einheitliche 
Mindeststandards für alle Haltungsformen, also auch 
für Alternativsysteme (Volierenhaltung, Bodenhaltung, 
Bodenhaltung mit Auslauf und Frei landhaltung). Zur 
Verbesserung der Haltungsbedingungen von Schwei
nen wurden 2001 2 EU-Richtlinien beschlossen (RL 
2001 /88/EG des Rates und RL 2001 /93/EG der 
Kommission). 
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Veterinärwesen 

Die rechtl iche Basis für d ie S c h la ch ttie r- und 
Fleis c h u n ters u ch ung ist das  Fle ischuntersu
chungsgesetz mit se inen Verordnungen , welches 
sowohl die Untersuchung der Tiere vor der Schlach
tung als auch die Untersuchung der Tierkörper nach 
der Schlachtung vorschreibt und weiters die Vorgaben 
h insichtlich Hygiene bei der Gewinnung und der Ver
arbeitung von Fleisch enthält. H inzu kommt noch die 
Kontrolle der Tiere und des Fleisches auf die Anwen
dung verbotener Substanzen und auf Rückstände in 
unzulässiger Höhe. Ausnahmen bei der Untersuchung 
gibt es nur für Kleintiere (Schafe, Ziegen, Schweine, 
Geflügel, Kaninchen), wenn sie ausschl ießlich für den 
eigenen Verzehr geschlachtet werden. Im Jahr 2000 
wurden 1 690 Einhufer, 566.76 1 Rinder, 99.388 Kälber, 
85.882 Schafe und Ziegen, 5, 1 45.846 Schweine, 4.823 
Stk. Zuchtwi ld, 1 87 .31 7 Stk. Wild aus freier Wildbahn, 
5 1 ,203.448 Stk. Hühner 2,077 . 1 46 Stk. Puten, 30. 1 36 
sonstiges Geflügel und 3.076 Kaninchen untersucht. 
Bei besonderen Verdachtsmomenten werden d ie 
Schlachtkörper zusätzl ich einer bakteriologischen 
Untersuchung unterzogen. Ein weiterer wichtiger Teil
bereich der Kontrol len ist d ie Hygieneüberwachung der 
F leischl ieferbetriebe. Die Häufigkeit der Kontrollen ist 
abhängig vom Produktionsumfang und findet in den für 
den Innergemeinschaftlichen Handel oder zum Export 
in Drittstaaten zugelassenen Betrieben täglich statt. In  
den Kleinbetrieben (ca. 1 5 .000), welche das Fleisch 
ausschl ießl ich regional auf den Markt bringen, erfol
gen die Kontrollen je nach Produktionsumfang nach 
einem Kontrollplan des Landeshauptmannes. Insge
samt sind das jährlich ca. 80.000 Kontrollen . 

Ge flügelfle isch wird im Rahmen der Lebensmittel
kontrolle auf Salmonellen untersucht und bei posi
tiven Befunden als gesundheitsschädl ich beanstandet. 
Mit der Geflügelhygieneverordn ung 1 998 wurden 
Hygienevorschriften in allen Stufen der Geflügelpro
duktion (Elterntierhaltung, Brütereien, Mästereien, 
Schlächtereien) geschaffen. Eine umfangreiche Ver
besserung der Geflügelhygieneverordnung 1 998 wurde 
auf Basis des Tiergesundheitsgesetzes (TGG) BGBI. 
I Nr. 1 999/1 33 erarbeitet. In  dieser neuen Verordnung, 
die seit 1 .  8. 2000 in Kraft ist, sind die Bekämpfung aller 
Salmonellenarten und eine Entschädigung für EItern
tiere im Falle einer Keulung vorgesehen . In diesem 
Zusammenhang hat Österreich ein Programm zur 
Bekämpfung von Salmonellen in der EIterntierpro
duktion erstel lt, welches von der EK anerkannt wurde. 

Im Rahmen der BSE-Entsorgung von TK V-Ma te
rial dient d ie  Verwertung tierischer Abfälle primär der 
seuchensicheren Entsorgung zur Verhinderung der Ver-
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breitung von Krankheiten bei Mensch und Tier. Die vier 
in Österreich in Betrieb befindl ichen Tierkörperver
wertungsanstalten arbeiten schon seit Jahren nach den 
von der EU seit 1 .  4. 1 997 geforderten Standards mit 
1 33°C, 3 bar und 20 Minuten ,  wobei anfallendes Mate
rial gesammelt und in diesen Verwertungsanstalten zu 
Fett und Tierkörpermehl verarbeitet wird .  

Fleisch und Fleischerzeugnisse dürfen nur aus zuge
lassenen Fle isch l ieferbetrieben in n e rg e m e in 
schaft/ich gehandelt werden. Diese Betriebe ste
hen unter regelmäßiger Kontrolle durch amtl iche 
Tierärzte . 

Die Vorgangsweise bei der Feststel lung von Rück
ständen von Arzneimitteln ,  Antibiotika , Hormonen, 
Antihormonen; Antiparasit ika, Schäd l ingsbekämp
fungsmitteln ,  Desinfektions- und Reinigungsmitteln ,  
Pflanzenschutzmitteln ,  Schwermetal len und sonsti
gen Stoffen (z. B .  radioaktive Stoffe) ist durch das 
Fleischuntersuchungsgesetz geregelt. Im § 26 ist dem 
Fleischuntersuchungstierarzt d ie Mögl ichkeit gege
ben, im Verdachtsfal l  anlässlich der Untersuchung der 
Schlachttiere und des Fleisches Proben entnehmen zu 
lassen. Fleisch von Kaninchen, Zuchtwild und Wild aus 
freier Wildbahn wird ebenfal ls stichprobenweise auf 
Rückstände untersucht. 2001 wurden 1 523 Proben direkt 
in Mastbetrieben entnommen und auf unerlaubten Hor
mon- oder Arzneimitteleinsatz untersucht; weiters wur
den anlässlich von Schlachtungen 2845 Proben auf Hor
mone und andere verbotene Substanzen und 8.955 Pro
ben auf verschiedene Chemotherapeutika, Tranqui l izer, 
ß-Blocker und Umweltkontaminationen, wie Schwer
metal le und Pestizide (61 Höchst- und Grenzwert
überschreitungen) untersucht. Im Rahmen der Vor
kommnisse und Unregelmäßigkeiten bei Medikamen
ten wurden insgesamt 1 4.852 Proben auf Rückstände 
untersucht. Seit dem Beitritt Österreichs zur EU wer
den auch deren Außenhandelsgepfiogenheiten bezüg
l ich der Fleischimporte übernommen. Diese sehen vor, 
dass nur aus jenen Drittländern Fleisch importiert wird ,  
die ein gleichwertiges Rückstands-Kontrollprogramm wie 
jenes der Mitgliedstaaten aufweisen können.  

Die Bekämpfung der Sch weinep e s t  bei Wild
sch weinen in N iederösterreich wurde mit H i lfe des 
österreichischen Tilgungsplanes 2001 erfolgreich wei
tergeführt. Unter Beteil igung der Jägerschaft, der Forst
verwaltung des Nationalparks Donau-Auen und der 
Amtstierärzte konnte ein Übergreifen der Seuche auf 
den Hausschweinebestand verhindert werden. Im Seu
chengebiet wurden ledigl ich im Jänner 2001 zwei anti
genpositive Tiere gefunden . 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 111 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Bei Tollwut wurden im Jahr 2001 1 9 .597 Tiere zur 
Untersuchung an die Bundesanstalt für Tierseuchen
bekämpfung eingesandt. Ein positiv ermittelter Hund 
wurde im September 2001 in Belgrad von einem unbe
kannten Straßenhändler gekauft und im Oktober in Wien 
weiterverkauft. Es wurde eine Aufklärungskampagne 
über die Gefährlichkeit von i l legalen Tierkäufen über 
·die Medien gestartet, um Tol lwutfäl le bei Haustieren -
die eine große Gefahr der Übertragung auf den Men
schen darstel len - künftig zu vermeiden. Die Bekämp
fung der Tollwut bei Wildtieren erfolgt in Österreich durch 
die orale Immunisierung der Füchse. Impfköder wer
den in den wutgefährdeten Gebieten zweimal jährlich 
ausgelegt; so konnte die Tollwut von 2.465 Fällen im 
Jahre 1 992 auf einen Fall 2001 reduziert werden. Im 
Frühjahr 2001 wurden 51 5.200 Köder auf einer Fläche 
von 1 0 .467 km2 mit dem Flugzeug ausgelegt, wobei 
im gesamten Impfgeb iet eine zweimal ige Auslage 
erfolgte. 

Erstmals wurde in Österreich im Dezember 2001 die 
Bovine Spongiforme Encephalopathie (BSE) bei 
einem 6-jährigen Rind im Bundesland Niederösterreich 
festgestellt. Der routinemäßig bei über 30 Monate 
alten Rindern nach der Schlachtung durchgeführte 
Schnel ltest reagierte positiv, worauf die Proben immun
histochemisch an der Bundesanstalt für veterinärme
dizinische Untersuchungen in Mödling erneut untersucht 
wurden. Der Befund wurde durch das Europäische BSE
Referenzlabor im Verein igten Königreich und durch ein 
Labor in  der Schweiz bestätigt. Die Entschädigungs
summe fü r d ie  Keu l ung von 61 Rindern betrug 
67.697 Euro.  Die Infektionsursache ist noch ungeklärt, 
auch konnte ein Einsatz von unerlaubten Tierkörper
mehlen in diesem Betrieb nicht festgestellt werden. 

Ein Ausbruch von Geflügelcholera mit mildem Ver
lauf in Oberösterreich und zwei Ausbrüche mit hämor
rhagisch-septikämischem Verlauf in der Steiermark mit 
über 1 0.500 erkrankten Tieren wurden im Jahr 2001 
amtl ich gemeldet. 

Zum Stichtag 3 1 . 1 2.2001 waren in Österreich insge
samt 1 096 A rzneispezialitä ten für Tiere zuge
lassen, davon waren 49 Fütterungsarzneimittelvormi
schungen sowie 209 immunologische Tierarzneimittel 
( Impfstoffe und Sera) und 74 homöopathische Produkte 
für Tiere. 

Im Jahr 2001 wurde die Statistik Austria mit der Umset
zung der Errichtung einer nationalen Schweineda
tenbank betraut. Die Erstel lung des Registers mit den 
Schweinehaltungsbetrieben steht kurz vor dem 
Abschluss, d ie Erfassung der Verbringung von Schwei
nen aus dem Geburtsbetrieb wird vorbereitet. 
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Seit Beginn des Jahres 2001 werden al le in Österreich 
gesund geschlachteten Rinder über 30 Monate mittels 
Schnel ltest auf BSE unters ucht .  Tiere mit kl inischen 
Auffäl l igkeiten sowie verendete oder getötete Rinder 
werden in Österreich bereits ab 20 Monaten untersucht. 
Bei insgesamt 227. 3 1 9  Untersuchungen im Jahr 2001 
wurde in einem Fall BSE nachgewiesen. 

Im Zusammenhang mit dem Auftreten von Ma ul- und 
Klauenseuche in Großbritannien, Frankreich und den 
N iederlanden ist h inzuweisen, dass die unverzügl iche 
und an die Verhältnisse der österreich ischen Land
wirtschaft soweit wie möglich angepasste Umsetzung 
der EU-Vorschriften die Voraussetzung schuf, dass 
Österreich von d ieser verheerenden Seuche verschont 
blieb. 

Die rechtl iche Notwendigkeit zur Durchführung eines 
Brucella melitensis - Überwach ungsprogram
mes gemäß RL 9 1/68/E WG ergibt sich aus der mit 
Entscheidung der Kommission 2001 /292/EG erhalte
nen Anerkennung Österreichs als amtlich anerkannt bru
cellosefrei (B. melitensis) und deren Aufrechterhaltung. 
Die in Österreich in den letzten Jahren durchgeführ
ten serologischen Untersuchungen haben keine posi
tiven Reaktionen ergeben .  

Ziel von Tiergesundheitsdiensten ( TGD) ist d ie 
Beratung und Betreuung von Tierbeständen zur Mini
mierung des Einsatzes von Arzneimitteln und der hal
tungsbedingten Beeinträchtigungen. Im Rahmen des 
Tierarzneimittelgesetzes wird die Anerkennung und 
Tätigkeit von Tiergesundheitsdiensten neu geregelt. Die 
Gesundheit der für die Lebensmittelerzeugung bestimm
ten Tiere soll durch systematische, prophylaktische und 
therapeutische Maßnahmen erhalten werden ;  dadurch 
sollen die Sicherheit, die einwandfreie Beschaffenheit 
und eine hohe Qual ität von Lebensmitteln tierischer Her
kunft zur Erzielung eines bestmöglichen Verbrau
cherschutzes gewährleistet werden. Arzneimittelabgabe, 
Anwendung und Rückgabe bzw. Entsorgung von Arz
neimitteln sind sowohl durch den Tierarzt als auch durch 
den Tierhalter schriftl ich zu dokumentieren . Diese 
Unterlagen sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren 
und auf Verlangen der Behörde vorzulegen .  E ine 
Abgabe von Arzneimitteln in TGD-Betrieben erfolgt nur 
durch den Betreuungstierarzt. Dadurch ist es möglich, 
den gesamten Arzneimittelfluss innerhalb des Betrie
bes zu kontrol l ieren. Mindestvisitenfrequenzen für am 
TGD teilnehmende Betriebe sind festgelegt, wobei auch 
auf kleine Betriebsstrukturen Rücksicht genommen wird. 
Diese Visiten sollen unter anderem die Einhaltung hygie
nischer Mindeststandards sicherstel len, wie sie für 
einen Arzneimitteleinsatz Voraussetzung sind. 
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Forstl iche Produ ktion 
(siehe auch Tabelle 5.3. 1 )  

Mit 47% Waldanteil a n  der Staatsfläche und 1 71 .000 
Forstbetrieben n immt der Wald in Österreich eine 
wichtige Stelle im Hinbl ick auf das bäuerliche E in
kommen und die Wertschöpfung im ländl ichen Raum 
ein . Die Erhaltung und Steigerung der. Ertragsleistung 
des Waldes ist daher für die Land- und Forstwirt
schaft, aber auch für die Betriebe der Weiterverarbei
tung von Holz von großer Wichtigkeit. Mit H ilfe von Infor
mationskampagnen zur Förderung der Verwendung von 
Holz und Holzprodukten und gezielten Programmen zur 
Förderung von Forschungs- und I nnovationsprojekten 
wird von versch iedenen Wirtschafts- und öffentlichen 
Stellen ein wertvoller Beitrag zur Erhöhung der Wert
schöpfung im Bereich der Forst- und Holzwirtschaft 

Wirtschaftliche Situation 
Gemäß Holzeinschlagsmeldung wurden 2001 1 3,5 Mio. 
Erntefestmeter eingeschlagen , um 1 ,4% mehr als 
2000. Davon entfielen 6,7 Mio. efm auf Säge holz 
> 20 cm, 1 ,3 Mio. efm auf Sägeschwachholz, 2,5 Mio. 
efm auf Industrieholz und 2,9 Mio. efm auf Brennholz. 
Der Nadelholzanteil am Gesamteinschlag betrug 84,2%. 
Der Schadholzanfall ist um 33% auf 2,5 Mio. efm gesun
ken, das sind 1 8% des Gesamteinschlages. Der Anteil 
der Fremdwerbung (Holz, das nicht vom Forstbetrieb 
in Eigenregie zum Einschlag gebracht wird) ist von 39% 
im Jahr 2001 auf 42% gestiegen . Die KleinwaIdbesit
zer (Waldfläche unter 200 ha) schlägerten um 2 , 1 %  
weniger als im Vorjahr, die Großwaidbesitzer (Waid
fläche ab 200 ha, ohne Bundesforste) meldeten dage
gen eine um 3 ,7% und d ie Österreichische Bundes-

Holzei nschlag in Österreich 
in Mio. Ern.tefestmeter ohne Rinde 
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geleistet. Zudem wird versucht, den Einsatz von Holz 
als Energiel ieferant zu forcieren.  Moderne Heizungs
anlagen auf der Basis von Holz als Energieträger brin
gen n icht nur positive Beschäftigungseffekte und den 
Waldbesitzern zusätzl iches Einkommen aus der Ver
wertung von schwer absetzbaren Forstprodukten, son
dern entlasten auch auf Grund des ausgeglichenen 
C02-Kreislaufes bei der Verbrennung von Holz wesent
lich die Umwelt. Die Woche des Waldes 2002 mit dem 
Motto "Faszination Holz" stand ganz im Zeichen der 
vielfältigen Anwendungsmögl ichkeiten von Holz. I ns
gesamt wachsen in den österreich ischen Wäldern 
jährlich 27,3 Mio. Vorratsfestmeter Holz zu, wovon nur 
rund 70% genutzt werden . 

forste AG eine um 9,2% höhere Holznutzung. Die 
Bundesforste erreichten damit wieder den längerfristigen 
Trendwert. 

Nach dem spürbaren Rückgang der Rundholzpreise 
in der ersten Jahreshälfte 2000 zeigten sich die Prei
se 2001 relativ stabi l . Die Sägewerke zah lten im 
Jahresdurchschnitt für ein Festmeter Blochholz Fich
telTanne, Klasse B, Media 2b 73,04 Euro, um 0,9% weni
ger als 2000. Der FaserholziSchleifholz-Mischpreis für 
FichtelTanne lag mit 28,85 Euro je fm um 0, 1 %  über 
dem Vorjahresdurchschnitt - Faserholz 26,31 Euro 
(+ 0,2%), Schleifholz 33,72 Euro (+ 0,5%). Der Preis 
für hartes Brennholz stieg um 1 ,4% auf 42,51 Euro je 
Raummeter, der Preis für weiches Brennholz um 0,2% 

Holzpreis 1 ) 
Erzeugernettopreis in Euro je Festmeter 

1 00 
78,92 79,58 

80 ... • • • • 
60 74,49 73,69 73,04 

40 

20 

0 

1 997 1 998 1 999 2000 2001 

1 )  für Slochholz FichtefTanne, Klasse S, Media 2b 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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auf 28,05 Euro.  Der Produktionswert der heimischen 
Forstwirtschaft erreichte 2001 0,9 Mrd .  Euro,  um 1 ,3% 
mehr als 2000. 

Die österreich ische Holzindustrie hat 2001 die Kon
junkturflaute zu spüren bekommen. Nach Jahren zwei
stell igen Wachstums wurde das Berichtsjahr mit einem 
leichten Absatzplus von 0,6% auf 5,4 Mrd .  Euro abge
schlossen. Die Exporte stiegen 2001 um 4,8% auf 3 ,76 
Mrd .  Euro, die I mporte verringerten sich um 1 ,4% auf 
2 ,52 Mrd .  Euro.  Der Überschuss der Außenhandels
bilanz stieg um 20% auf 1 ,24 Mrd. Euro. Die Holzin
dustrie zählt etwa 1 .800 Betriebe, davon 1 .490 Säge
werke, mit über 33.000 Beschäftigten. Die wichtigsten 
Sparten der Holzindustrie sind , gemessen an der Pro
duktion, die Sägeindustrie, die Möbelindustrie, der 
Baubereich, die Holzwerkstoffindustrie und die Ski
industrie. 

Der Schnittholzmarkt hat im Jahr 2001 vor allem durch 
den Ausfall der Baunachfrage in den westlichen Indus
triestaaten gel itten .  Die europäischen Schnittholzan
bieter profitierten vom hohen Dollarkurs, der die Export
preise stützte. Der Dauerstreit um die Bauholzexpor
te Kanadas in die USA verschärfte sich. Hohe Straf
zölle auf kanadische Holzl ieferungen wirkten sich indi
rekt auch auf die Preisbildung in Europa aus. Die öster
reichischen Exportpreise für Nadelschnittholz lagen im 
Jahresdurchschn itt um 3,2% unter dem Wert von 
2000. Die heimische Schnittholzproduktion gab auf 1 0,3 
Mio. m3 leicht nach, der Umsatz sank um 2% auf 1 ,66 
Mrd .  Euro. Die österreich ischen Sägewerke bezogen 
um 0,2% weniger Holz aus dem Inland und um 1 1 ,5% 
weniger aus dem Ausland. Die Importverringerung ist 
im Lichte der Windwurfkatastrophe in Westeuropa 
durch den Orkan "Lothar" Ende 1 999 zu sehen. Die 
Sägeindustrie importierte 2001 große Schad holz
mengen aus der Schweiz und aus Deutschland . Haupt
exportmarkt ist Ital ien, das ca. 2/3 der österreichischen 
Schnittholzexporte abnimmt. 

Die Plattenindustrie erzielte weiterhin sehr gute Export
erfolge, der ohnehin hohe Exportanteil von 80% konn
te nochmals gesteigert werden. Der Umsatz der hei
mischen Span-, MDF- und Faserplattenhersteller belief 
sich 2001 auf 693 Mio. Euro. Die Span platte ist das 
wichtigste Produkt. Der Holzeinsatz für die Platten
produktion in Österreich beträgt rund 3 ,5  Mio. fm. 
Dabei wird Sägerestholz, Industrieholz aus der Forst
wirtschaft sowie Gebrauchtholz verwertet. 

Trotz der al lgemeinen wirtschaftlich schwierigen Situa
tion hatte die österreichische Papierindustrie kein uner-

1 1 3  

Strukturdaten der Forstwirtschaft, 
Säge- und Papierindustrie 2001 

Forstwirtschaft 

Waldfläche (in Mio. ha) 3,92 
davon Betriebe unter 200 ha Waldfläche 2, 1 0  
davon Betriebe über 200 ha Waldfläche 1 ,24 
davon Österreichische Bundesforste 0,59 

Holzvorrat (in Mio. Vfm) 987,9 

Holzzuwachs ( in Mio. Vfm) 27,3 

Holzeinschlag ( in Mio. Efm) 1 3,47 
Endproduktion aus Forstwirtschaft 
( in Mrd. Euro, vorläufig) 0,9 

Anzahl der Betriebe mit 
forstwirtschaftlieh genutzter Fläche 1 70.548 

Sägeindustrie 

Schnittholzproduktion (in Mio. m3) 1 0 ,26 
davon Nadelschnittholz 1 0,01 

Produktionswert ( in Mrd. Euro) 1 ,80 

Schnittholzexport (in Mio. m3) 6, 1 5  
Exportumsatz (in Mrd. Euro) . 1 ,07 

Betriebe 1 .500 
Beschäftigte 1 0.000 

Papierindustrie 
Papier-, Faltschachtelkarton- und 
Pappeproduktion (in Mio. t) 4 ,25 

Umsatz (in Mrd. Euro) 3,66 

Export ( in Mrd. t) 3,73 

Exportumsatz (in Mrd .  Euro) 2 ,97 
Betriebe 30 
Beschäftigte 9.459 

Quelle: BMLFUW, Statistik Austria, Fachverband der 
Holzindustrie Österreichs, Austropapier. 

freul iches Jahr. Zwar konnte nicht die gleiche Menge 
wie im Jahr 2000 erzielt werden, aber dennoch eine 
weitere U msatzsteigerung. Auch die Ergebnisse waren 
bei vielen Unternehmen erfreul ich . Auf Grund des al l
gemeinen Rückgangs des Verbrauchs von Papier ver
ringerte sich die Produktion um 3 , 1 %  auf 4,25 Mio. t. 
Der Inlandsabsatz sank um 4,2% auf 0,73 Mio.t, die 
Exporte konnten um 1 ,6% auf 3,73 Mio. t gesteigert 
werden. Der Umsatz der heimischen Papierindustrie 
ist im Vergleich zum Vorjahr auf Grund höherer Export
preise nochmals auf nun 3.66 Mrd .  Euro gestiegen. 
Der durchschn ittl iche Beschäftigungsstand ist um 0,5% 
auf 9.459 gestiegen.  Der Holzverbrauch der Papierin
dustrie ist mit der Produktion gesunken,  der Rundholz
einsatz um 0,3% auf 3 ,6 Mio. fm, der Verbrauch von 
Sägenebenprodukten um 4,6% auf 3,4 Mio. fm. Die 
Importanteile sind weiter zurückgegangen, bei Rund
holz auf 31 %, bei den Sägenebenprodukten auf 1 1  %. 
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Preise 
(siehe auch Tabellen 5.4 . 1  bis 5.4.7) 

Die zwischen Agrarerzeugnissen und Produktionsmit
teln gegebenen Austauschverhältnisse beeinflussen 
trotz der namhaften Bedeutung der Abgeltung der 
multifunktionalen Leistungen durch die öffentl iche 
Hand in erheblichem Umfang die Einkommenslage der 
in der Land- und Forstwirtschaft arbeitenden Bevöl
kerung und auch die Aufrechterhaltung eines funktio
nierenden ländlichen Raumes. 

Speziel l aufbereitete Indexzahlen ermöglichen eine 
übersichtliche Darstellung zeitlicher Veränderungen der 
Erzeuger-, Betriebsmittel- und Investitionsgüterpreise. 
Im vergangenen Jahr wurden die Indizes der die hei
mische Land- und Forstwirtschaft betreffenden Erzeu
ger- und Betriebsmittelpreise auf das Basisjahr 1 995 
umgestellt. Dabei wurde der Wa ren korb sowohl auf der 
Einnahmen- als auch Ausgabenseite der seit der letz
ten I ndexrevision im Jahr 1 986 bzw. 1 992 (Berück
sichtigung der öffentl ichen Gelder) erfolgten Entwick
lung angepasst. Folgende Punkte fanden dabei Berück
sichtigung: 

• Die Einzel- und Gruppengewichte der Preisindizes wurden 
aus der E innahmen- und Ausgabenstruktur der Jahre 
1 995, 1 996 und 1 997 der buchführenden Betriebe für den 
Grünen Bericht abgeleitet. Seit 1 992 werden im Preisin
dex der Betriebseinnahmen die direkt den bäuerlichen 
Betrieben zufließenden öffentlichen Gelder mit berück
sichtigt. 

• Für die Indexdarstel lung auf der E innahmenseite stehen 
die von der Statistik Austria publ izierten Erzeugerpreise zur 
Verfügung, wobei es sich bei den Getreidepreisen um Akon
tozahlungen handelt. Für die Ausgabenseite werden geson-

1 30 

1 20 

1 1 0  

1 00 

90 

80 

70 

Entwicklung der Agrar-Indizes 
( 1986 = 1 00) 

Gesamtausgab� 

Erzeu nisse ohne öffentl. Gelder 

1 986 1 990 1995 2001 

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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derte Erhebungen herangezogen. Der Indexberechnung 
liegen Netto-Preise (ohne MWSt.) zu Grunde. 

• Die Indexreihen ab 1 986 ergeben sich durch Verkettung 
mit den Indizes 1 995 als Basis; dadurch erklären sich die 
revidierten Indizes ab diesem Jahr. 

I nnerhalb der Agrarpreis-Ind izes verzeichnete der 
Preis-Index der Betriebseinnahmen 2001 im Vergleich 
zum Vorjahr eine Zunahme um 5,4%; ohne Berück
sichtigung der öffentl ichen Gelder hätte die Zunahme 
5,6% betragen. Der Preis-Index der Gesamtausgaben 
war gegenüber  2000 um 2 ,5% höher, wobei d ie 
Betriebsausgaben im Durchschnitt um 2 ,9% und die 
Investitionsausgaben um 1 ,8% teurer wurden. Die Dif
ferenz zwischen dem Index der Gesamtausgaben und 
dem Index der E innahmen wurde somit im Vergleich 
zu 2000 wieder etwas kleiner. 

Erzeugerpreise 
Das im Vergleich zum Vorjahr abermals sichtbar höhe
re Erzeugerpreisniveau war vor allem auf den sich wei
ter sich erholenden Schweinemarkt und einen das Jahr 
über stetig steigenden Mi lchpreis zurückzuführen. I m  
pflanzl ichen Bereich (+1 ,6%) gab e s  gegenüber dem 
Jahr 2000 stagnierende Preise im Feldbau und gestie
gene Preisniveaus im Gemüse-, Obst- und Weinbau.  
Im Feldbau zeigte der Getreidebau eine insgesamt sin
kende Preistendenz, wobei insbesondere die negati
ven Preisbewegungen bei Mahlroggen und Körnermais 
und die positiven bei Braugerste und Hartweizen her
vorzuheben sind. Der im Vorjahr vergleichsweise güns
tige Zuckerrüben preis konnte n icht vol l  gehalten wer
den, auch die Notierungen von Erdäpfeln waren rück
läufig .  Durchwegs höhere Preise wurden für Ölsaaten 

Agrar-Preis-Index 
(Vergleich zum Vorjahr in Prozent) 

Jahr Preis-Index der Be- Preis-Index der 
triebseinnahmen 1 )  Gesamtausgaben 

1 992 -0,9 +2, 1 
1 993 -2,9 +0,3 

1 994 +2,0 -0,2 

1 995 -5,6 -4,4 

1 996 -0,8 +2,1 
1 997 -0,5 +1 ,9 

1 998 -7,2 -2,4 
1 999 -6,7 -0,2 

2000 +7,8 +4,4 
2001 +5,4 +2,5 

1 ) ab 1 992 inkl. öffentliche Gelder. 

Quelle: LBG. 
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Preisindex für land- und forstw. 
Erzeugnisse und öffentliche Gelder 

Veränderung 2001 zu 2000 in % 

CJ 5,4% Erzeugnisse und 
öffentliche Gelder 

19,2% Schweine 

14,5% Milch 

� 8,5% Gemüsebau 

P 6,7% Obstbau 

P 4,3% Weinbau 

p 4,3% Öffentliche Gelder 

p 3,7% Geflügel/Eier 

-0,5% Getreide 

-0,8% [ Holz 

-6,3% c:: Zuckerrüben 

-15,1% Rinder 

-17,1% Erdäpfel 

Quelle: LBG-Paritätsspiegel Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

und Körnerleguminosen erzielt. Im Gemüsebau wirk
ten sich die Preisverbesserungen insbesondere bei 
Salat, Spargel ,  Porree, Kraut, Karotten ,  Zwiebeln und 
Glashausgurken stärker aus als die Preisrückgänge bei 
Speiseerbsen, Pflückbohnen, Karfiol und Paradeisern. 
Im Obstbau gaben für das insgesamt verbesserte 
Preisn iveau die Äpfel- und Birnenpreise den Aus
schlag. Der insgesamt gegebene Preisanstieg im 
Weinbau wurde durch weitere Preisverluste für weiße 
Fassware gedämpft. 

Der tierische Bereich (+7,8%) war geprägt von stark 
fal lenden Rinderpreisen insbesondere zu Beginn des 
Jahres auf Grund der BSE-Krise, einem markant stei
genden Schweinepreis und einen über das ganze 
Jahr stetig zunehmenden Milchpreis. Deutlich besse
re Preise konnten auch für Eier im Direktabsatz sowie 

Entwicklung der Düngemittelpreise 
(im Vergleich zum Vorjahr) 

Düngerarten 
Preisänderung 2001 

zu 2000 in % 

Kalkammonsalpeter, 27% N +6,6 

Hyperkorn 26% P205 +3,3 
Kalisalz, 60% K20 +2,4 
Diammonophosphat 1 8:46:0 -5,3 
PK-Mischdünger, 0: 1 2 :20 +2,3 
Volldünger, 6 : 1 0 : 1 6  -0,4 
Volldünger, 1 5: 1 5: 1 5  + 1 ,6 
Vol ldünger, 20:8:8 -4,8 
M ischkalk + 1 ,7 

Quelle: AMA, LBG. 

Preisindex der Gesamtausgaben 
Veränderung 2001 zu 2000 in % 

7,2% 

Gesamtausgaben 

22,7% Handelsdünger 

Viehzukauf 

Saatgut 

Fremdlohnkosten 

Geräteerhaltung 

Gebäudeerhaltung 

Verwaltungskosten 

Sachversicherung 

Baukosten 

Futtermittel 

1 1 5  

Maschinen und Geräte 

Unkosten der Tierhaltung 

Energieausgaben 

-1,9% Pflanzenschutzmittel 

Quelle: LBG-Paritätsspiegel Grafik: G.  Fronaschitz, BMLFUW 

für lebende Truthühner erzielt werden. Die Preise 
forstwirtschaftl icher Produkte stagnierten in etwa auf 
dem N iveau des Vorjahres. 

Betriebsmittelpreise 
Am Betriebsmittelsektor war 2001 d ie Verteuerung mit 
2,9% deutlich geringer als das Jahr zuvor (+6,2%). Her
vorzuheben ist insbesondere der Preisanstieg um 
nahezu ein Fünftel bei den Handelsdüngemitteln. Über
durchschnittliche Verteuerungen waren darüber hinaus 
beim Viehzukauf durch die stark gestiegenen Ferkel
preise gegeben. Die Preise für Energie sowie d ie 
Unkosten der Tierhaltung bl ieben insgesamt etwa auf 
dem N iveau des Vorjahres, d ie Preissteigerungen bei 
Gebäude- und Geräteerhaltung hielten sich im üblichen 
Rahmen . Die Preise für land- und forstwirtschaftliche 
Investitionsgüter waren 2001 im Mittel um 1 ,8% höher 
als im Jahr 2000. 

Entwicklung der Zukaufsfuttermittelpreise 
(Vergleich zum Vorjahr in Prozent) 

Futtermittel 1 998 1999 2000 2001 

Zuckerrüben-Trocken-
- 10 ,9  -1 , 1  +6,2 +6,0 schnitte, Pel lets 

Futtergerste -7,8 + 1 ,8 +0,6 -3,6 

Kärnermais -4,4 +3,3 -0,8 -0 ,8 

Weizenkleie -1 8,9 +4,2 +8,6 +2,6 

Sojaschrot -36 ,2 -7,6 +30,8 -1 ,0 

OO-Rapsextraktions-
-35, 1 +4,8 +38,4 + 1 1 ,9 schrot 

Quelle: Börse für landwirtschaftliche Produkte, LBG. 
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Auswertungsergebnisse von B uchführungsunter
lagen land - und forstwirtsch.aftlicher Betriebe 

Zusammenfassung 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 2001 betru
gen im Bundesmittel 22.914  Euro (+ 1 7%) und 1 4 .553 
Euro je FAK (+ 1 8%). Der Einkommensanstieg war 
durch die weiter gestiegenen Erträge aus der Schweine
haltung, den hohen Milchpreis sowie durch die im Rah
men der Agenda 2000 weiteren planmäßigen Erhöhun
gen der öffentlichen Gelder bedingt. Der Unternehmens
ertrag ist gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 9% je 
Betrieb im Bundesmittel gestiegen. Der Unternehmens
aufwand war dagegen nur um 6 % höher gewesen als 
im Jahr 2001 . Preisanstiege gab es insbesondere bei 
den Zukaufsfuttermitteln und den Düngemitteln. Nach 
Betriebsformen erzielten abermals die Veredelungsbe
triebe die größten Einkommenszuwächse bei den Ein
künften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK. Danach 
folgen die landwirtschaftlichen Gemischt-, Dauerkultur
und Marktfruchtbetriebe. Die geringsten Steigerungen 
konnten die Futterbaubetriebe (+ 1 5  %) verzeichnen. Die 
Zahl  der Familienarbeitskräfte im Betrieb hat 2001 mit 
1 ,57 FAK nur geringfügig abgenommen. Die Höhe der 
öffentlichen Gelder betrug 1 5.066 Euro je Betrieb. Das 
war rund ein Fünftel des Unternehmensertrages im 
Bundesmittel. Zunahmen gab es insbesondere bei den 
Flächenprämien und Tierprämien sowie bei der Aus
gleichszulage für benachteiligte Gebiete, aber auch im 
Rahmen des ÖPUL wurden 2001 insgesamt mehr Mit
tel ausgeschüttet. Das Erwerbseinkommen je Gesamt
familienarbeitskraft (GFAK) erreichte 1 7. 1 31 Euro (+ 13%), 
das Gesamteinkommen je GFAK 20. 1 67 Euro (+ 1 0%). 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK bei 
den Bergbauernbetrieben waren mit 1 2.789 Euro 2001 
um 16% höher. Die höchsten Einkommenszuwächse gab 
es in der Zone 3 (+ 20%) und in der Zone 4 (+ 32%). 
Der Einkommensabstand der Bergbauernbetriebe zum 
Bundesmittel hat sich abermals, wenn auch nur gering
fügig , vergrößert. Der Vergleich von Biobetrieben mit kon
ventionell wirtschaftenden Betrieben zeigt, dass sowohl 
in den grünlandbetonten wie auch in den ackerbaube
tonten Biobetrieben ein deutlich höheres Einkommens
niveau erzielt werden konnte. Bei den Spezialbetrieben 
wiesen - auf Basis FAK - die spezialisierten Schweine
halter die höchsten Einkommen auf. Im längerfristigen 
Vergleich (seit 1 991 ) haben die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft je FAK im Bundesmittel jährlich um 3% 
zugenommen. Das Erwerbseinkommen je FAK stieg um 
3,4%, das Gesamteinkommen um 2,6% je Betrieb. 

Summary 

In 2001 , incomes from agriculture and forestry amoun
ted on federal average to Euro 22,914 (+ 1 7%) per farm 
and Euro 1 4,553 per family labour force (FLF) (+ 1 8%). 
The rise in incomes was due to a further increase in the 
returns from pig production, the high milk price, and as 
weil as to a further increase in public funds, as planned 
within the framework of Agenda 2000. The revenues of 
agricultural and forestry enterprises rose by a total of 9.0 
% per farm on federal average compared to the previous 
year, whereas expenditures increased only by 6 % com
pared to the year 2000. Price increases were in particu
lar recorded with purchased feed-stuffs and fertilisers. Clas
sified according to farm type granivore farms recorded 
the most considerable growth in incomes from agricul
ture and forestry (per FLF), followed by mixed farms, per
manent crop farms, and cash crop farms. The lowest 
increase rate was recorded by feed farms (+ 1 5  %). The 
number of family workers per farm decreased only slight
Iy to 1 .57 FLF in 2001 . The amount of subsidies per farm 
amounted to Euro 1 5,066 per farm, which made up 
about one fifth of the farm revenues on federal average. 
As far as subsidies are concerned an increase was in 
particular recorded in area premiums and livestock pre
miums, as weil as in compensatory allowances for less
favoured areas. Moreover, the funds made available with
in the framework of the Austrian Agri-Environmental Pro
gramme (ÖPUL) in'creased as weil in 2001 . The earned 
income per total family labour force (TFLF) amounted to 
Euro 1 7, 1 31 (+ 1 3°0/0), the overall income perTFLF made 
up Euro 20, 167 (+ 1 0  %). 

As to mountain farms, the incomes from agriculture and 
forestry per FLF exceeded the level of the previous year 
by 1 6  % and total led Euro 1 2 ,789 in 200 1 .  The highest 
increases in incomes were recorded in zone 3 (+ 20 %) 
and in zone 4 (+ 32 %). The gap between the incomes 
of mountain farmers and the federal average widened 
again, even if only marginal ly. A comparison between 
organic farms and conventional farms shows that a 
considerably h igher income level could be reached by 
organic grassland farms as wei l  as by organic arable 
farms .  As to specialised farms, the highest incomes 
- on the basis of FLF - were recorded by special ised 

. pig keepers . By long-term comparison (since 1 99 1 ) 
i ncomes from agr icu l ture and forestry per FLF 
increased on federal average by  3 % .  The earned 
income per FLF rose by 3.4 %, the total income per 
farm by 2 .6  % .  
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Entwicklung der Hauptergebnisse 2001 
(siehe auch Tabellen 6. 1 . 1 bis 6 . 1 .23) 

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 

Über das Jahr 2001 l iegen d ie Buchführungsdaten von 
2.260 land- und forstwirtschaftl ichen Familienbetrieben 
vor. I n  sämtlichen erfassten Betriebsgruppen verbes
serte sich das Betriebsergebnis deutl ich. Die durch
schnittl ichen Einkünfte aus land- und Forstwirtschaft 
je Betrieb erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 
1 7% auf 22 .9 14  Euro.  Je nicht entlohnter Famil ienar
beitskraft (FAK) stiegen sie um 1 8% auf 1 4.553 Euro. 
Die durchschn ittl iche prozentuelle jährliche Steige
rung seit dem Jahr 1 994 betrug 2,3% bzw. 271 Euro 
je FAK (real betrug die Steigerung 1 ,0%). I n  den Jah
ren 1 995, 2000 und 2001 gab es Einkommenszu
wächse. Von 1 996 bis 1 999 kam es jeweils zu Ein
kommenseinbußen.  Für d ie positive Ergebn isent
wicklung gegenuber 2000 (Bundesmittel) waren fol
gende Punkte ausschlaggebend: 

• Der Unternehmensertrag verzeichnete gegenüber dem 
Vorjahr eine Erhöhung um 9 , 1  %. Die Hauptursachen dafür 
waren d ie vor allem auf Grund der Preissituation weiter 
gestiegenen Erträge aus der Schweinehaltung, der das Jahr 
über stark gestiegene Milchpreis, die nach der Trocken
heit im Vorjahr wieder normalisierten Erträge aus der 
Bodennutzung im Osten des Landes und insbesondere die 
spürbaren Erhöhungen bei den öffentlichen Geldern. 
Geschmälert wurde diese Entwicklung durch Preiseinbrüche 
am Rindermarkt. 

• Beim Aufwand (+5,7% gegenüber 2000) kamen vor allem 
Mehrbelastungen bei Futtermitteln, stark gestiegene Fer
kelpreise, ein höherer Treibstoffverbrauch und eine stär
kere Inanspruchnahme fremder Maschinenleistungen mit 
zum Tragen. 

• Die von den Betrieben bewirtschaftete Fläche nahm - dem 
langjährigen Trend entsprechend - um 0,4 ha (+1 ,8%) auf 

Ursachen der Veränderung der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

2001 Veränderungen 2001 gegenüber 2000 

Ertrags- und Aufwandspositionen Auswirkung auf 
Euro/ Betrieb ± %  die Einkünfte 

Euro/Betrieb aus L.u.Fw in % 

Unternehmensertrag 71 .435 +5.928 +9, 1 +30, 3 
Davon: Getreide 4.558 +371 +8,9 + 1 ,9 

Hackfrüchte 1 .866 +65 +3,6 +0,3 
Hülsen-, Ölfrüchte, Handelsgewächse 789 + 1 73 +28,2 +0,9 
Obst 1 .228 +28 +2,3 +0,1 
Wein 2.248 +29 +1 ,3 +0,1 
Rinder (einschI .  Kälber) 4.768 -559 -10,5 -2,9 
Milch 1 0.606 +1 .322 +14,2 +6,8 
Schweine 8.456 +1 .704 +25,2 +8,7 
Forstwirtschaft 3 . 176 -1 53 -4,6 -0,8 
Sonst. Erträge (inkl. Nebenerwerb) 1 1 .298 +224 +2,0 + 1 , 1  
Öffentl. Gelder 1 5.066 +2.3 13  +18 ,1  +1 1 ,8 
davon: Ausgleichszahlungen und Prämien 5.280 +884 +20 , 1  +4,5 

Ausgleichszulage 2.310 +597 +34,9 +3,0 
Umweltprämien 5.701 +522 +10 , 1  +2,7 
Zinsen- und Aufwandszuschüsse 1 .773 +31 8 +21 ,9 +1 ,6 

Mehrwertsteuer (MWSt) 5.485 +346 +6,7 +1 ,8 

Unternehmensaufwand 48. 521 +2. 603 +5, 7 -13, 3  
Davon: Spezialaufw. Bodennutzung u .  Tierhaltung 1 3.543 +992 +7,9 -5, 1  

Energie und Anlagenerhaltung 8.7 17  +467 +5,7 -2,4 
Aligem. Aufwendungen 1 0. 1 34 +597 +6,3 -3,0 
AfA 1 2.560 +296 +2,4 -1 ,5 
Vorsteuer 5.275 +243 +4,8 - 1 , 2  

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 1 )  22.914 +3.325 +1 7,0 +1 7,0 

1) Die durchschnittliche Betriebsgröße im Bundesmittel beträgt 21 ,51 ha RLN; die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je 
ha RLN betragen 1 .065 Euro. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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21 ,5 ha RLN zu. Die Betriebs vergrößerung erfolgte 
neben Zukäufen vor allem durch Pachtflächen, wobei der 
Pachtflächenanteil 2001 rd . 1 7% an der Kulturfläche 
betrug. Die gestiegene Fläche wirkte sich ebenfalls auf die 
Einkünfte je Betrieb aus . 

• Ein weiterer leichter Rückgang bei den Arbeitskräften 
von 0,6% verstärkte das Plus der je Arbeitskraft errech
neten Einkommen. Durchschnittlich waren 1 ,57 Familien
arbeitskräfte (FAK) je Betrieb beschäftigt. 

Die mit Abstand größten Ergebnisverbesserungen bei 
den E inkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
erzielten abermals die Veredelungsbetriebe (+27%), 
gefolgt von den landwirtschaftlichen Gemischt-, Dau
erkultur- und Marktfruchtbetrieben ( 1 9  bis 22%). Ver
gleichsweise geringer bl ieben d ie Steigerungen bei den 
Futterbaubetrieben (+ 1 5%) und hier im Besonderen in 
den Tallagen. Nach Produktionsgebieten bewegten sich 
d ie Veränderungen zwischen +6% im Sö. Flach- und 
Hügelland bzw. + 1 0% im Kärntner Becken und +23 
bzw. +26% im Alpenvorland und im Nö. Flach- und 
Hügelland. 

Die durchschn ittl ich höchsten E inkommen je FAK 
erreichten die Veredelungsbetriebe, an zweiter Stel le 

Grüner Bericht 2001 

Ergebnisableitung Bundesmittel 2001 

Unternehmensertrag je ha RLN 1 ) +23,8% 

Unternehmensaufwand je ha RLN 1 ) -8,9% 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
(U-ertrag minus U-aufwand) je ha RLN + 1 4,9% 

Betriebe wurden um 1 ,8% größer, daher 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je Betrieb (Effekt: 2 , 1 %) +1 7,0% 

Rückgang bei den Familienarbeitskräften 
gegenüber Vorjahr (-2,7% je 1 00 ha RLN 
bzw. -0,6% je Betrieb), 
daher verteilen sich d ie 
Einkünfte a. Land- und Forstw. (FAK) 
auf weniger Personen (Effekt: +1 ,0%) +1 8,0% 

1) Beitrag zur Entwicklung der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je Hektar RLN in Prozent. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

lagen die Marktfruchtbetriebe. Die Futterbaubetriebe 
l iegen mit ih ren durchschnittlich erzielten Einkommen 
- so wie im vergangenen Jahr - an letzter Stelle. 

Einkünfte aus Land- u nd Forstwirtschaft 2001 
in Euro je Betrieb 

Betriebe mit 
über 50% Forst 

Betriebe mit 
25 - 50% Forst 

Futterbau-
betriebe 

Landw. 
Gemischtbetriebe 

Marktfrucht-
betriebe 

Dauerkultur-
betriebe 

Veredelungs-
betriebe 

Bundes-
mittel 

Quelle: LBG 

0 

• Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft 

Unternehmensaufwand 

o Öffentliche Gelder 

• Unternehmensertrag ohne 
öffentliche Gelder 

20.000 40.000 60.000 80.000 1 00.000 1 20.000 140.000 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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U nterneh mensertrag 

Die monetäre Ertragslage in der Land- und Forstwirt
schaft ist in Österreich durch große regionale und struk
turelle Ungleichverteilung geprägt. Im gewichteten Mit
tel der Buchführungsbetriebe wurde ein Unterneh
mensertrag von 3.321  Euro je ha RLN bzw. 71 .435 Euro 
je Betrieb erwirtschaftet, das waren 7% bzw. 9% mehr 
als 2000, woran neben der weiteren Erholung des 
Schweinemarktes und dem über das Jahr stetig gestie
genen Mi lchpreis insbesondere auch die öffentlichen 
Gelder Anteil hatten.  Der Anteil der einzelnen Pro
duktionszweige an der Gesamtentwicklung kann aus 
der Tabelle (siehe Vorseite) abgeleitet werden. Im 
Detail ist anzuführen: 

• Während Getreide, insbesondere Weizen und Gerste, im 
Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Fünftel höhere Hektar
erträge erbrachte, war bei Körnermais d ie Ernte um 9% 
niedriger ausgefallen, und auch der Preis war rückläufig. 
Durch diese Entwicklung profitierte vor al lem das Nö. 
Flach- und Hügelland, wogegen es im Sö. Flach- und Hügel
land und im Kärntner Becken, wo der Körnermais eine 
bedeutende Rolle spielt, im Getreidebau zu spürbaren 
Ertragseinbußen kam. 

• Bei 01- und Hülsenfrüchten wurden bei gegenüber 2000 
insgesamt etwa gleichgebliebenen Anbauflächen durch bes
sere Hektarerträge (ausgenommen Sojabohnen) und 
durchwegs gestiegene Preise um mehr als ein Viertel höhe
re Erträge erzielt. 

• Hackfrüchte:  Der Erdäpfelanbau hat wirtschaftlich im Nö. 
Flach- und Hügelland und im Wald- und Mühlviertel stär
kere Bedeutung. Bei einer höheren Verkaufsmenge waren 
durch die nachgebenden Preise die Einnahmen und der 
Ertrag n iedriger als 2000. Bei Zuckerrüben wurde bei den 
Auswertungsbetrieben die Anbaufläche um 1 0% ausge-

1 1 9 

Entwicklung der Preis- und 
Einnahmenindizes 

Pflanzliche u. tierische Preis- Einnahmen- 3) 

Produkte Index 2001 (2000 = 1 00) 

Getreide 99 1 ) 1 1 2 

Weizen 98 2) 1 1 4 
Gerste 1 01 2) 1 36 

Körnermais 98 2) 94 

Erdäpfel 90 2) 96 

Zuckerrüben 99 2) 1 09 

Weinbau 1 04 1) 93 
Rinder 85 1 ) 93 
Milch 1 1 2 2) 1 1 5 

Schweine 1 1 9 1) 1 24 
Geflügel und Eier 1 04 1 ) 98 
Holz 99 1 ) 97 

1 )  Landw. Paritätsspiegel 
2) Buchführungsergebnisse 
3) Einnahmenindex je Betrieb 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

weitet, was bei einem leicht gesunkenen Preis eine Erlös
steigerung um 9% bewirkte. 

• Im Weinbau  brachten gesunkene Verkaufsmengen auf 
Grund der vergleichsweise niedrigeren Ernte im Jahr 2000 
einen Einnahmenrückgang um 7%; das im Vergleich dazu 
schwach gestiegene Ertragsniveau (+1%) liegt in den im 
Vergleich zum Vorjahr höheren Hektarerträgen (+1 5%) 
begründet. 

• Der Obstbau (+2%) hat insbesondere im Sö. Flach- und 
Hügel land, wo sich die Ertragssituation gegenüber 2000 
weiter verbessert hat, Gewicht. 

Ertragshöhe und Struktur nach Betriebsformen 

1 50 1 40 

1 20 

90 

60 

30 

o 
Betriebe mit Futterbau- Marktfrucht- Veredelungs-

über 50% Forst betriebe betriebe betriebe 
Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-

25 - 50% Forst betriebe betriebe 

• Unternehmensertrag in 1 .000 Euro je Betrieb 

Quelle: LBG Grafik :  G. Fronaschitz, BMLFUW 
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betriebe 
Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-

25 - 50% Forst betriebe betriebe 

Bodennutzung • Tierhaltung 
o äffentl. Gelder • Forstwirtschaft und Sonstiges 
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• Milch: Die Erlöse stiegen vor allem auf Grund des das 
Jahr über stark gestiegenen Milchpreises. Die verkaufte 
Milchmenge stieg um knapp 3%. 

• Rinder: Für die gesunkenen Einnahmen war die Preis
situation ausschlaggebend ,  die Verkaufszahlen waren 
etwas höher als im Vorjahr. 

• Sch weine:  Die Anzahl der verkauften Tiere stieg zwar, 
vor allem der erzielte Durchschnittspreis bewirkte den Ein
nahmenanstieg. 

• Forstwirtschaft: Die stagnierenden Nadelblochholz
preise dürften für den geringeren Holzeinschlag und den 
weiteren Ertragsrückgang ausschlaggebend gewesen 
sein .  

Die öffentlichen Gelder, d ie den bäuerl ichen Betrieben 
direkt zugute kommen, erhöhten sich 2001 im Durch-

Unternehmensaufwand 

Der Unternehmensaufwand (48.521 Euro je Betrieb) 
war gegenüber 2000 um 6% höher. Da der Unterneh
mensertrag um 9% stieg, wurde im Vergleich zu 2000 
eine weitere Verbesserung der E rtragserg iebigkeit 
(auf 1 00 Euro Aufwand entfielen 1 47 Euro Ertrag) erzielt. 
Die gewichtigsten Punkte für d ie Aufwandserhöhun
gen waren: 

• Ausgaben für Futtermittel auf Grund höherer Zukaufs
mengen und Preiserhöhungen für Ölkuchen sowie die um 
etwa ein Fünftel höheren Preise für Zukaufsferkel. 

• Höherer Verbrauch von Treibstoffen und stärkere Inan
spruchnahme fremder Maschinenleistungen 

• Stark gestiegene Düngemittelpreise, höherer Aufwand für 
Pflanzenschutz und Pflanzenmaterial für Weinbau. 

Entwicklung der Preis- und 
Ausgabenindizes 

Preis-1 ) Ausgaben- 2) 
Produktionsmittel 

I ndex 2001 (2000 = 100) 

Saatgut uM Sämereien 1 04 1 02 

Düngemittel 1 20 1 05 

Pflanzenschutzmittel 98 1 09 

Futtermittel 1 02 1 08 

Licht- und Kraftstrom 1 02 1 03 

Treibstoffe 96 1 09 

Maschinen- und 
Geräteerhaltung 1 02 1 04 

ErhaltunQ baulicher Anlagen 1 02 1 04 
1 )  Landw. Paritätsspiegel 
2) Ausgabenindizes je Betrieb 

Quelle: LBG Wirtscliaftstreuhand. 

Grüner Bericht 2001 
. 

schnitt je Betrieb um mehr als 1 8%� Wesentlich Anteil 
an d ieser Steigerung hatten die im Rahmen der Agen
da 2000 erhöhten Ausgleichszahlungen und Tierprä
mien (+20%), d ie neugestalteten Ausgleichszahlungen 
für benachteil igte Gebiete (+35%) und gestiegene 
Auszahlungen im Rahmen des ÖPUL (+1 0%). Insge
samt stieg 2001 im Bundesdurchschnitt der Anteil der 
öffentlichen Gelder am Unternehmensertrag auf etwas 
mehr als ein Fünftel .  

Nach Betriebsformen war der Unternehmensertrag 
bei den Veredelungsbetrieben um 1 6% höher als 2000, 
eine über dem Bundesdurchschnitt (+9%) liegende Stei
gerung erzielten noch die Betriebe mit 25 bis 50% Forst
anteil (+ 1 2%) und die landwirtschaftl ichen Gemischt
betriebe (+ 1 0%) .  

• Abschreibungen für das Gebäude- sowie Maschinen- und 
Gerätekapital .  

• Mehrwertsteuer für d ie gestiegenen Sach- und Investiti
onsaufwendungen. 

• Sonstige Aufwendungen: Superabgabe für Mi lchkontin
gentüberschreitung und Rückzahlung öffentlicher Gelder 
(mehr als ein Drittel der ausgewerteten Betriebe waren 
davon betroffen). 

Die Abschreibungen machen einen Großteil des Unter
nehmensaufwandes aus. Dieser Anteil liegt je nach 
Betriebsform zwischen 1 7% und 34% (siehe Grafik) .  
E inen gewichtigen Tei l  beanspruchen auch die Auf
wendungen für Tierhaltung. Die höchsten Antei le 
erreichten dabei die Veredelungsbetriebe mit 49% 
und die landwirtschaftlichen Gemischtbetriebe mit 

Ertragsergiebigkeit des 
Unternehmensaufwandes 

Auf 1 00 Euro Unternehmensaufwand 
Jahr entfallen Euro Unternehmensertrag 

1 993 1 42,8 

1 994 1 46,5 

1 995 1 57,8 

1 9961) 1 51 ,8 

1 997 1 47, 1  

1 998 1 44, 1  

1 999 1 42,0 

20002) 1 42,7 

2001 1 47,2 

1 )  ab 1 996 Gewichtung nach der Strukturerhebung 1 995 
2) ab 2000 Gewichtung nach der Strukturerhebung 1 999 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Aufwandshöhe und Struktur nach Betriebsformen 

1 20 

1 00 

80 

60 

40 

20 

98 

o � __ � __ -L����� __ �� __ � __ � 
Betriebe mit Futterbau-

über 50% Forst betriebe 
Marktfrucht- Veredelungs-

betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

Unternehmensaufwand in 1 .000 Euro je Betrieb 

Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

27%. I nnerhalb der Tierhaltungsaufwendungen sind 
insbesondere die Futtermittel hervorzuheben. Auf sie 
entfielen in den landwirtschaftlichen Gemischtbetrieben 
1 7% und in den Veredelungsbetrieben 35% des 
Gesamtaufwandes. Der ohne Abschreibungen und 
MWSt. ermittelte Sachaufwand war in den Verede
lungsbetrieben (71 %) und den Marktfruchtbetrieben 

1 00% 

36 33 29 26 
80% 

1 5  

60% 

40% 

20% 

0% 
Betriebe mit Futterbau- Marktfrucht- Veredelungs 

über 50% Forst betriebe betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

o Bodennutzung insges. • Tierhaltung insges. 
o Afa 0 Energie u. Anlagenerhaltung 
o MwSt. u. Sonstiges 

(65%) am höchsten. Sowohl nach Betriebsformen als 
auch regional ist der Unternehmensaufwand im Ver
gleich zu 2000 durchwegs gestiegen , wobei die über 
dem Bundesdurchschnitt l iegenden Erhöhungen in 
den Veredelungsbetrieben (+1 2%) und den Betrieben 
bis 50% Forstantei l  (+8%) besonders hervorzuheben 
sind. 

Arbeitskräfte, Betriebsvermögen, Verschuldungsgrad und Kapitalproduktivität 

Arbeitskräfte 
Mit 1 ,57 Famil ienarbeitskräften (FAK) je Betrieb ver
ringerten sich die FAK um weitere 0,6% je 1 00 ha RLN 
auf 7 ,32 FAK (-3%). Nach Betriebsformen differenziert 
waren überdurchschnittl iche Besatzgrößen in den Fut
terbaubetrieben ,  den Veredelungsbetrieben und den 
landwirtschaftl ichen Gemischtbetrieben gegeben . Die 
weitaus wen igsten Famil ienarbeitskräfte waren in den 
Marktfruchtbetrieben beschäftigt. Der Anteil der bezahl
ten Arbeitskräfte war im Verg leich zum Vorjahr wieder 
etwas geringer, er lag im Bundesdurchschnitt etwas 
unter 4% der VAK, am höchsten war er in den Dauer
kulturbetrieben mit 1 7%.  Eine abermals deutl iche Ver
ringerung des Arbeitskräftebesatzes hat sich bei den 
Marktfruchtbetrieben vollzogen, in den Betrieben mit 
25 bis 50% Forstanteil war ein etwas höherer Arbeits
einsatz als im Vorjahr gegeben .  Die Änderungen von 
Jahr zu Jahr im betriebsbezogenen Arbeitskräftebesatz 
waren mit Ausnahme von 1 996 bisher eher gering, je 
Flächeneinheit ist d ieser von der durchschn ittlichen 
Betriebsgröße der Auswahlbetriebe abhängig, die je 
nach Fluktuation gewissen Schwankungen unterwor
fen ist. Der Arbeitskräftebesatz wird auch von Jahres
gegebenheiten, wie etwa einem gesteigerten Produk-

Arbeitskräftebesatz je Betrieb 

Index davon Gesamt-

Betriebsformen Insge- 2000 Familien- Familien-
samt = 1 00 arbeits- arbeits-

kräfte kräfte 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil 1 ,45 97 1 ,40 1 ,70 
Betriebe mit 25 bis 
50% Forstanteil 1 ,61 1 03 1 ,56 1 ,86 

Futterbaubetriebe 1 ,72 98 1 ,70 1 ,97 
Landw. 
Gemischtbetriebe 1 ,70 98 1 ,64 1 ,91 

Marktfruchtbetriebe 1 ,30 97 1 ,23 1 ,62 

Dauerkulturbetriebe 1 ,75 1 00 1 ,45 1 ,87 

Veredelungsbetriebe 1 ,73 10 1  1 ,68 1 ,92 

Bundesmittel 2001 1 ,63 99 1 ,57 1 ,87 
2000 1 ,65 1 00 1 ,58 1 ,88 
1 999 1 ,71 1 04 1 ,63 1 ,92 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

tionsvolumen, m it beeinflusst. Die Anbote attraktiver 
außerlandwirtschaftl icher Arbeitsplätze und die bauli
che Investitionstätigkeit am Betrieb wirken sich auf d ie 
Höhe des Arbeitskräftebesatzes ebenfalls aus. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)122 von 370

www.parlament.gv.at



1 22 

Betriebsvermögen 
Das Betriebsvermögen 2001 belief sich im Mittel der 
buchführenden bäuerlichen Betriebe auf 382.324 Euro. 
Zwischen 1 . 1 .  und 31 . 1 2.2001 stieg es um 2,3%, vor 
al lem als Folge der im Vergleich zu Beginn des Jah
res höheren Geldbestände und der weiteren I nvestiti
onstätigkeit im baulichen Bereich. Je Vol larbeitskraft 
(VAK) errechnete sich ein Betriebskapital von 241 .057 
Euro,  wovon 25.389 Euro auf Maschinen und Geräte 
entfielen. Verglichen mit 1 980 entspricht das einer 
Erhöhung auf das 3,3- bzw. 2,6-fache bei Maschinen 
und Geräten (Preisindex: 1 77). Die Land- und Forst
wirtschaft zählt zu einem der kapitalintensivsten Wirt
schaftszweige. Das erfordert bei einer immer ange
spannteren Preis-Kosten-Relation einen möglichst 
ökonomischen und rentablen Kapitaleinsatz. Insbe
sondere kleinere Betriebe oder solche in benachteil igten 
Produktionslagen sind durch eine hohe Kapital inten
sität wirtschaftlich stark belastet. Größere I nvestitio
nen in Gebäude und Maschinen können die Einkom
menslage auf Jahre hinaus beeinträchtigen. Durch eine 
verstärkte zwischenbetriebl iche Zusammenarbeit könn
ten die Investitionskosten bzw. der Aufwand der Betrie
be entsprechend gesenkt sowie die Arbeitsqual ität 
verbessert werden. I n  den Betriebsformen wiesen 
erneut die Veredelungsbetriebe sowie die Betriebe mit 
über 50% Forstantei l (488,9 und 456,4 Tausend Euro) 
eine überdurchschnittliche Kapitalausstattung je Betrieb 
auf, wogegen sie insbesondere in den Dauerkultur-

. betrieben vergleichsweise niedrig war (rd .  329,3 Tau
send Euro). 

Gliederung des Vermögens je Betrieb 

Stand per 31 .1 2.2001 Index Bundesmittel 
in 100 1 . 1 .2001 

in % =100 
Euro 

Geld 572 1 4,5' 1 07,3 

Erzeugungsvorräte 54 1 ,4 1 03,7 

Zukaufsvorräte 1 3  0,3 1 04,7 

Vieh 1 1 4 2,9 99,0 

Maschinen u .  Geräte 4 1 5  1 0,5 1 01 ,4 

Pflanzenbestände 426 1 0,8 1 00,5 

Wohngebäude 955 24,2 1 02,4 

Wirtschaftsgebäude 1 )  1 060 27,0 1 0 1 ,0 

Nebenbetriebe 79 2,0 1 04,3 

Boden u .  Rechte 253 6,4 1 0 1 ,3 

Aktiven insgesamt 3941 1 00,0 1 02,3 

1 )  inkl. Grundverbesserungen 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Aktivenje VAK undje ha RLN 1) 
Index 

Bundesmittel 1 980 2001 (1 980= 
1 00) 

VAK je 1 00 ha RLN 1 2,38 7,60 61 

Aktiven Euro/ha RLN 8.950 1 8.220 205 

Aktiven EuroNAK 72.294 241 .057 333 

Maschinen u. Gerätekapital 

Euro/ha RLN 1 . 1 95 1 .930 1 62 

EuroNAK 9.653 25.389 263 

1 )  Bundesmittel am Schluss des Jahres 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Verschuldungsgrad 
Der Verschu ldungsgrad (Antei l  der Schulden am 
Betriebsvermögen) bl ieb im Jahresmittel 2001  mit 
durchschnittlich 1 0 ,0% im Vergleich zu 2000 nahezu 
unverändert. Innerhalb der Betriebsformen schwank
te er zwischen 1 2, 1  % in den Veredelungsbetrieben und 
6,4% in den Betrieben mit über 50% Forstantei l ,  nach 
Produktionsgebieten zwischen 8 ,2% im Wald- und 
Mühlviertel und um die 1 2% im Nö. und Sö. Flach- und 
Hügelland. 

Kapitalproduktivität 
Die Kapitalproduktivität, die sich aus der Gegenüber
stel lung von Besatzkapital (per 31 . 1 2.2001 ) und erzie l
tem Unternehmensertrag ableitet, wurde mit 30,5% 
gegenüber dem Vorjahr wieder etwas besser. Das rela
tiv günstigste Ergebnis zeigten die Veredelungsbetriebe 

Besatzvermögen 1) und 
Kapitalproduktivität 

Besatzvermögen am 
Kapital-Schluss des Jahres 

Betriebsformen Euro je Euro je ha 
produk-
tivität) 

VAK RLN 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil 1 1 5.672 10 .469 30,8 

Betriebe mit 25 bis 
50% Forstanteil 1 23 .905 1 1 .089 29,0 
Futterbaubetriebe 1 35.662 1 2.549 26,7 
Landwirtschaftl iche 
Gemischtbetriebe 1 44.924 1 0.826 32,8 
Marktfruchtbetriebe 1 76.322 6.224 35,3 
Dauerkulturbetriebe 1 26.694 1 7.61 1 30,8 
Veredelungsbetriebe 200.4 1 7  1 4.690 40,2 

Bundesmittel 2001 1 43.866 1 0.888 30,5 
2000 1 38.366 1 0.820 28,7 
1 999 1 29.649 1 0.670 28,2 

1) Ohne Boden, Rechte, stehendes Holz und Wohngebäude 
2) Unternehmensertrag in % des Besatzvermögens. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 123 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

(40,2%); die ungünstigsten Relationen sind bei den Fut
terbaubetrieben (26,7%) und den Betrieben mit 25% 
bis 50% Forstantei l  (29 ,0%) gegeben . Die jahres
durchschnittliche und dem Betrieb zugerechnete Zin
senbelastung der bäuerl ichen Haupt- und Nebener-

Einkommensentwicklung 

Für d ie Beurtei lung der wirtschaftl ichen Lage der mit 
der Auswertung repräsentierten bäuerlichen Betriebe 
sind die nachfolgend erläuterten Einkommensergeb
nisse von besonderer Bedeutung. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Fami
l ienarbeitskraft (FAK) betrugen 2001 im Mittel der 
buchführenden Testbetriebe 1 4.553 Euro (2QOO: 1 2.328 
Euro), das waren nominell um 1 8% und real um 1 5% 
mehr als 2000. Die Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft stellen das Entgelt für die Arbeitsleistung des 
Bauern/der Bäuerin und der mithelfenden, nicht ent
lohnten Famil ienangehörigen sowie für die unterneh-

1 23 

werbsbetriebe betrug im Gesamtmittel (einschl ießlich 
der Spesen und ohne Gegenverrechnung allfäl l iger Zin
senzuschüsse) 1 .473 Euro. Der am Schuldenstand 
gemessene Durchschnittszinssatz im Jahr 2001 betrug 
5,8% (2000: 5,6%). 

merische Tätigkeit und den Einsatz des Eigenkapitals 
dar. Sie enthalten neben der u reigentlichen land- und 
forstwirtschaftl ichen Produktion auch die von der öffent
l ichen Hand getragenen Zahlungen für betriebl iche 
Leistungen und d ie E i nkü nfte aus selbständ igen 
Nebentätigkeiten, wie z.B. der Gästebeherbergung . 
Sowohl nach Betriebsformen als auch nach Produkti
onslagen aufgeschlüsselt haben sie sich gegenüber 
2000 durchgehend mehr oder minder stark verbessert, 
es bestehen aber nach wie vor sehr große Einkom
mensunterschiede. Am weitaus besten schnitten die 
Veredelungsbetriebe (24.967 Euro) und die Markt
fruchtbetriebe (20.654 Euro) ab. Die n iedrigsten Ein
künfte erzielten die Futterbaubetriebe ( 1 1 .591 Euro). 

Ursachen der Veränderung der Einkommensentwickl u ng je Betrieb 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 2000 = 100 % 

davon Differenz zwischen 2000 und 2001 

Einkünfte Unternehmensertrag ohne Öffentliche Gelder Unternehmensaufwand 
aus Land- öffentliche Gelder 

und Forst- Ausgleichs 
Bewirtschaf- Spezial 

Betriebsformen wirtschaft tungsabgel- aufwand 
2001 

Ins-
Schweine Milch 

Ins- zahlungen 
tung und Ein-

Ins-
Boden-

gesamt gesamt und Tier-
kommens-

gesamt 
nutzung und 

prämien 
ausaleich Tierhaltuna 

in % 

Betriebe mit über 
50% Forstanteil + 1 1 ,2 -7, 1  +0,0 +2,2 +20,5 +6,8 +9,6 -2,3 +0, 1  

Betriebe mit 
25 bis 50% Forstanteil +20 , 1  +1 8,6 +0,2 +8,7 +1 7 ,2 +8,3 +8,1 -1 5,7 -2,5 

Futterbaubetriebe + 1 3,3 +1 1 ,5 +0,5 + 1 3,6 +1 3,5 +5,9 +3,9 -1 1 ,8 - 1 ,7 

Landw. Gemischtbetriebe +20,2 +29,2 +21 ,9 +2, 1  + 1 0,6 +4,4 + 1 , 1  -1 9,6 -7, 1  

Marktfruchtbetriebe + 1 6,9 +1 5,0 +5,1 -0,2 +9,4 +2,6 +0, 1  -7,5 -6,2 

Dauerkulturbetriebe +20,4 + 14,7  +0,5 +0,1 + 14,2 +0,8 +0,2 -8,5 -3,9 

Veredelungsbetriebe +27,0 +58,0 +53,0 -0, 1 -0,2 +0,8 +0, 1  -30,8 -1 9,2 

Bundesmittel 2001 +1 7,0 +18,5 +8,7 +6,8 +1 1 ,8 +4,5 +3,0 -1 3,3 -5, 1  

Hochalpengebiet +1 6,6 +7,5 +0,6 +7,7 + 1 8,5 +7,4 +9, 1  -9,3 -1 ,3 

Voralpengebiet +1 3,9 -1 ,8 +0,4 +7,8 +1 8,3 +6,5 +4,4 -2,5 -1 , 1  

Alpenostrand +1 9,3 + 1 8,7  +3,3 +1 3,0 +1 7,0 +8, 1 +6,9 -1 6,4 -4,8 

Wald- und Mühlviertel +1 2,2 + 1 0,7 +4,4 +9,4 . +1 2,7 +4,3 +2,5 -1 1 ,2 -1 ,2 

Kärntner Becken +8,8 + 14,7 +6,4 +5, 1 +4,6 +6,2 +1 ,3 -1 0,5 -2,8 

Alpenvorland +20,4 +36,7 +22,7 +8,8 +6,6 +2,8 +0,6 -22,9 -1 0,2 

SÖ. Flach- und Hügelland +9,0 +28,2 + 1 8,5 +3,3 +3,2 +0,8 +0,3 -22 ,5 - 10 , 1  

Nö. Flach- und  Hügelland +22,3 +1 6,8 +5,9 +0,0 + 1 1 ,6 +2,8 +0,2 -6,2 -5, 1 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Einkü nfte aus Land- und Forstwi rtschaft 
in Euro je Familienarbeitskraft (FAK) nach Betriebsformen 

27.500 ,----==:--::-=-==:--=-=--=-:-=====---=-=�-=--=-=-=-=-======-===1 

25.000 o 1 997 
22.500 -j--------------------------.I----
20.000 --------1---------___ - • 1 998 
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1 2.500 
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o 

Bundesmi 2001 
----- = • 1 999 

o 2000 

• 2001 

Betriebe mit 
über 50% Forst 

Futterbau
betriebe 

Marktfrucht
betriebe 

Veredelungs
betriebe . 

Quelle: LBG 

Betriebe mit 
25 - 50% Forst 

Landw. Gemischt
betriebe 

Unter den Bundesdurchschnitt kamen ferner die Betrie
be mit 25% bis 50% Forstantei l  und die landwirt
schaftl ichen Gemischtbetriebe zu l iegen . Einen über
durchschnittl ichen Zuwachs erzielten die Veredelungs
(+27%), die landwirtschaftlichen Gemischt- (+22%) 
und die Dauerkulturbetriebe (+21 %). Darunter bl ieben 
die Futterbaubetriebe und die Betriebe mit über 50% 
Forstanteil Oe + 1 5%). Von den Produktionsgebieten 
übertrafen das Nö. Flach- und Hügelland (21 .005 
Euro), das Alpenvorland ( 1 5 .923 Euro) sowie das Vor
alpengebiet (1 4.978 Euro) den Bundesdurchschnitt, alle 
anderen Produktionsgebiete lagen darunter (Sö. Flach
und Hügelland 1 1 .8 1 6  Euro und Hochalpengebiet 
1"1 .967 Euro). Im Nö. Flach- und Hügel land und im Alpen
vorland war der Einkommenszuwachs mit 26% und 23% 
am stärksten ;  im Vergleich dazu bescheiden fiel er im 
Sö. Flach- und Hügelland (+6%) und im Kärntner 
Becken (+1 0%) aus. Bei der Analyse der Einkom
mensentwicklung 2001 ist Folgendes festzuhalten: 

• Der Unternehmensertrag ohne öffentliche Gelder 
hätte gegenüber 2000 zu einer Einkommenssteigerung je 
Betrieb von durchschnittlich knapp 1 9% geführt. Dabei reich
te d ie Spanne von -7% in den Betrieben mit über 50% Forst
anteil bis +58% in den Veredelungsbetrieben sowie von 
-2% im Voralpengebiet bis +37% im Alpenvorland. 

Dauerkultur
betriebe 

Bundes
mittel 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

• Die Erhöhung der öffentlichen Gelder insbesonde
re bei den Ausgleichszahlungen und Tierprämien und 
Ausgleichszahlungen für Benachteiligte Gebiete bedeutete 
im Gesamtmittel eine Einkommensverbesserung um wei
tere knapp 1 2%.  Gemessen am jeweiligen Einkommens
niveau konnten hiebei d ie Betriebe m it höheren Forstan
teilen und die Futterbaubetriebe besonders profitieren, 
wogegen in den Veredelungsbetrieben auf Grund gerin
gerer Aufwandszuschüsse etwa gleich viel an öffentlichen 
Geldern wie im Vorjahr a usbezahlt wurde. Durch in  
Anspruch genommene Investitionszuschüsse für Bestan
desumwandlungen im Weinbau schnitten hiebei d ie Dau
erkulturbetriebe überdurchschn ittlich gut ab. Nach Pro
duktionsgebieten betrug der Einkommenszuwachs durch 
die öffentlichen Gelder 3% im Sö. Flach- und Hügelland 
bzw. 5% im Kärntner Becken und 17 bis 1 9% am Alpen
ostrand, im Voralpen- und Hochalpengebiet. 

• Die Veränderungen beim A ufwand al leine hätten im 
Bundesdurchschnitt zu einem Einkommensrückgang um 
über 1 3% geführt. Es wäre dadurch zu Einkommensän
derungen von -2% in den Betrieben mit über 50% Forstanteil 
und -8% bzw. -9% in den Marktfrucht- und Dauerkultur
betrieben bis zu -31 % in den Veredelungsbetrieben gekom
men. Nach Produktionsgebieten hätten diese von -3 bzw. 
-6% im Voralpengebiet und im Nö. Flach- und Hügelland 
bis zu je -23% im Alpenvortand und im SÖ. Flach- und Hügel
land ausgemacht. 
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Einkünfte aus 
Land- u nd Forstwirtschaft 
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Quelle: LBG 

Euro je Familienarbeitskraft (FAK) 
im Bundesmittel 

1 997 1998 

14.553 
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Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Bei einer Reihung (Dezi le) der durch das Testbe
triebsnetz repräsentierten Familienarbeitskräfte (hoch
gerechnet rd . 1 76.500) nach der Höhe ihrer 2001 
erzielten Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ergibt 
sich , dass bei den niedrigeren Einkommen prozentu
ell durchschnittl ich stärkere Steigerungen zu ver
zeichnen waren als bei den höheren. Dadurch stieg der 
Anteil am Einkommen, den d ie Hälfte der Arbeitskräf
te im unteren Bereich auf sich vereinen konnte, von 
knapp 1 8% im Jahr 2000 auf knapp ein Fünftel .  H ie
bei bl ieben durch d ie negativ bilanzierenden Betriebe 
(insgesamt 8,5%, bei den Dauerkulturbetrieben waren 
es 1 6% und den Betrieben mit über 50% Forstanteil 
1 0%) im untersten Dezil die Einkünfte negativ. Eine Rei
hung der ausgewerteten Betriebe nach steigenden Ein
künften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK zeigt, class 
sich der gewichtete Bundesdurchschnitt 2001 ·im ersten 
Viertel (25% der Betriebe entfallen auf die unterste Ein
kommensskala) mit 1 .541 Euro und im vierten Viertel 
mit 31 . 1 54 Euro errechnete. Dabei sind insbesonde
re die negativen Einkommen im ersten Viertel bei den 
Dauerkulturbetrieben hervorzuheben, aber auch das 
vierte Viertel der Veredelungs- und Marktfruchtbetrie
be, wo Einkommen von knapp 47.000 bzw. 46.000 Euro 
je FAK erzielt werden konnten. Regional bilanzierte das 
erste Viertel des Sö. Fla.ch- und Hügellandes negativ, 
d ie höchsten Einkommen wurden mit Abstand im vier
ten Viertel des Nö. Flach- und Hügellandes erzielt. 

Erwerbseinkommen 
Zur Bedeckung der finanziellen Erfordernisse stehen 
der bäuerlichen Familie außer den Einkünften aus der 
Land- und Forstwirtschaft auch außerbetriebl iche 
Erwerbseinkommen, al lfällige Renten, Fami l ienbeihi l-

1 25 

Verteilung der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft 

1999 2000 2001 
Schichtung 1 )  Einkommensanteile in % der Ein-

künfte aus Land- und Forstwirtschaft 

Unteres Zehntel -2,4 -1 ,8 -0,9 

2. Zehntel 1 ,9 2,3 2,7 

3. Zehntel 4,0 4,2 4,4 

4. Zehntel 6,0 5,8 6 , 1  

5. Zehntel 7 ,7 7 ,5 7 ,6 

6. Zehntel 9,4 9,3 9,3 
7 .  Zehntel 1 1 ,3 1 1 ,5 1 1 , 1  
8. Zehntel 14 , 1  1 4,2 1 3,6 

9 .  Zehntel 1 8,0 1 7,8 1 7,6 

Oberstes Zehntel 30,0 29,2 28,5 

Mittel in Euro je FAK 

Unteres Zehntel -2.767 -2.277 -1 .298 

2 .  Zehntel 2 . 1 1 7  2.849 3.984 

3. Zehntel 4.542 5.260 6.371 

4. Zehntel 6.752 7.240 8.845 

5. Zehntel 8.7 1 3  9.31 0 1 1 . 1 25 
6. Zehntel 1 0.640 1 1 .593 1 3.547 

7 .  Zehntel 1 2.823 14 .3 19  1 6 . 1 44 

8. Zehntel 1 5.959 17 .677 1 9.830 

9 .  Zehntel 20.332 22.221 25.565 
Oberstes Zehntel 33.897 36.528 41 .41 2 

1 )  Schichtung der Erwerbstätigen insgesamt nach der Höhe 
der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 2001 : 1 76.464 · 
Personen 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand 

fen und sonstige Sozialtransferzahlungen zur Verfügung. 
Ohne Berücksichtigung der Sozial komponente errech
nete sich im Gesamtdurchschnitt aller Betriebe 2001 
mit 1 7. 1 31 Euro ein um 1 3% höheres Erwerbsein
kommen je Gesamtfami l ienarbeitskraft (GFAK) als 
2000. Nach Betriebsformen erzielten insbesondere die 
Veredelungsbetriebe (+22%) im Vergleich zum Vorjahr 
über dem Durchschnitt liegende Steigerungsraten - aber 
in gedämpfterem Ausmaß als bei den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft; auch die landwirtschaftl ichen 
Gemischtbetriebe (+1 5%) lagen darüber. Unter dem 
Durchschn itt bl ieben die Steigerungen bei den forst
stärkeren Betrieben (+8 bzw. +9%). Von den Produk
tionsgebieten zeigten über dem Durchschnitt liegen
de Erhöhungen das Nö. Flach- und Hügel land (+1 8%), 
das Alpenvotland (+ 1 7%)  und der Alpenostrand 
(+1 6%); am stärksten darunter blieben wie bei den Ein
künften aus Land- und Forstwirtschaft allein das Sö. 
Flach- und Hügelland und das Kärntner Becken Ue 
+5%). Über dem Bundesdurchschn itt l iegende Ein
kommen je GFAK wurden insbesondere in den Ver
edelungs- und Marktfruchtbetrieben, nach Produkti
onsgebieten vor allem im Nö. Flach- und Hügelland, 
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Verteilung der Erwerbseinkommen 

Schichtung 1 )  
1 999 2000 2001 

Einkommensanteile in % des 
Erwerbseinkommens 

Unteres Zehntel 0,7 1 ,3 1 ,6 
2. Zehntel 3,9 4 , 1  4 , 1  
3. Zehntel 5,6 5 ,5 5,7 
4 .  Zehntel 6,9 6,8 7,0 
5 .  Zehntel 8,1  8 , 1  8,3 
6. Zehntel 9,5 9,6 9,5 
7.  Zehntel 1 1 ,2 1 1 ,2 1 0,9 
8. Zehntel 1 3,2 1 3,2 1 3,0 
9. Zehntel 1 6, 1  1 6,0 1 5,8 
Oberstes Zehntel 24,8 24,2 24, 1  

Mittel i n  Euro j e  GFAK 

Unteres Zehntel 961 1 .931 2.720 
2. Zehntel 5.51 3 6.280 7.097 
3. Zehntel 7.843 8.332 9.721 
4 .  Zehntel 9. 732 1 0.365 1 2.035 
5. Zehntel 1 1 .488 1 2.438 14 .2 17  
6. Zehntel 1 3.449 1 4.654 1 6.239 
7 .  Zehntel 1 5.808 1 7. 1 77 1 8.666 
8. Zehntel 1 8.671 20.243 22.283 
9. Zehntel 22.646 24.476 27. 1 1 2  
Oberstes Zehntel 34.868 36.920 4 1 .231 

1) Schichtung der Erwerbstätigen insgesamt nach Höhe des 
Erwerbseinkommens 2001 : 21 0.453 Personen 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

erzielt. Am bescheidensten blieben sie nach wie vor 
in den Futterbaubetrieben und regional insbesondere 
im Hochalpengebiet und im Kärntner Becken.  Der im 
Bundesdurchschn itt in den Einkommen bestehende 
Abstand zwischen unterstem und oberstem Viertel 
wurde absolut wieder etwas größer, relativ aber klei
ner und berechnete sich im Jahr 2001 je GFAK mit 
26.905 Euro bzw. 1 : 5,6. Die kleinsten absoluten Unter-
schiede innerhalb der Betriebsformen ergaben sich in 
den Futterbaubetrieben , innerhalb der Produktions
gebiete im Hochalpen-, Voralpengebiet und im Wald
und Mühlviertel , die größten bei den Veredelungs- und 
Marktfruchtbetrieben sowie im Nö. Flach- und Hügel-
land. Die Spannweite der in den untersten Vierteln erziel
ten Einkommen betrug nach Betriebsformen 1 90% und 
nach Produktionsgebieten 1 94%, in den obersten Vier
teln 77% und 75%. Werden die durch das Testbe
triebsnetz repräsentierten Gesamtfami l ienarbeitskräf
te (hochgerechnet rd . 2 1 0.000) nach der Höhe ihres 
2001 erbrachten Erwerbseinkommens nach Dezilen 
gereiht, so ergibt sich, dass der Anteil an der E inkom
menssumme, der der Hälfte der GFAK mit den niedri-. 

Grüner Bericht 2001 

der GFAK mit den höheren Einkommen mehr an Geld 
als 70% mit den niedrigeren Einkommen . 

Gesamteinkommen 
Das Gesamteinkommen war 2001 im Bundesmittel mit 
37.870 Euro je Famil ie und 20. 1 67 Euro je GFAK um 
je 1 0% höher als 2000. Der Anteil der Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft daran ist im Verg leich zum 
Vorjahr von 57% auf über 60% gestiegen ,  aus dem 
unselbständigen und selbständ igen Erwerb kamen 
24%, aus Rentenzahlungen über 6% und aus Famil i
enbeihi lfen inkl . sonstiger Sozialtransfers knapp 9%. 
I nnerhalb der Betriebsformen war der aus der Land
und Forstwirtschaft stammende Anteil in den Verede
lungsbetrieben (79%) am größten und in den Dauer
kulturbetrieben (56%) am niedrigsten; er betrug in den 
Marktfrucht- und landw. Gemischtbetrieben 60 bzw. 61 % 
und in den Futterbaubetrieben sowie Betrieben mit höhe
ren Forstantei len zwischen 58 und 59%. Regional 
gesehen blieb insbesondere das Sö. Flach- und Hügel
land (52%) mit seinen Einkommensanteilen aus der 
Land- und Forstwirtschaft unter dem Bundesmittel; deut
l ich darüber lagen das Nö. Flach- und Hügelland , das 
Kärntner Becken und das Voralpengebiet (zwischen 64 
und 65%). Bei den außerbetriebl ichen Erwerbsein
künften stechen mit einem Anteil von je knapp einem 
Drittel die Dauerkulturbetriebe und von den Produkti
onsgebieten das Sö. Flach- und Hügelland hervor. Die 
Reihung der ausgewerteten Betriebe nach steigendem 
Gesamteinkommen je GFAK ergab, dass deren gewich
teter Durchschnitt im Bundesmittel im untersten Vier
tel 8.672 Euro und im obersten Viertel 37.096 Euro 
betrug. Der Abstand zwischen d iesen Werten be rech-

Gesamteinkommen je Fami l ie  2001 
(insgesamt 37.870 Euro = 1 00 % im Bundesmittel) 

Renten und 
Pensionen 

6% 

Außer-
betriebliches 

Erwerbs-
einkommen 

24% 

Sozialtransfer 
9% Einkünfte aus Land

und Forstwirtschaft 
6 1 %  

gen Einkommen zuzurechnen war, m i t  26,7% wieder Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
etwas höher wurde. Nach wie vor beziehen aber 30% 
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nete sich absolut auf 28 .424 Euro und änderte sich 
gegenüber 2000 mit 1 :4,3 kaum. Das Verhältn is hielt 
sich mit 1 :3 ,4 bis 4,4 bzw. 1 :2 ,9 bis 4,9 sowohl nach 
Betriebsformen als auch nach Produktionsgebieten in 
relativ engen Grenzen. 

Die öffentlichen Gelder und ihre Bedeutung 
In Ergänzung zum Kapitel über die Förderungen für die 
Land-, Forst- und Wasserwirtschaft soll hier gezeigt wer
den, wie die Verteilung der öffentlichen Gelder auf die 
einzelnen Betriebsformen aussieht. Vorweg ist fest
zustellen: Laut EU-Vorgabe werden die öffentlichen Gel
der unabhängig vom Auszahlungstermin in die Buch
haltung der Buchfüh rungsbetriebe aufgenommen, 
sobald sie gemäß Förderungsmittei lung feststehen. Es 
können sich dadurch in  Summe Unterschiede zu den 
ausbezahlten Geldern laut Rechnungsabsch luss des 
BMLFUW ergeben. Das war im abgelaufenen Jahr ins
besondere bei den Bestandes- und Schlachtprämien 
für Rinder der Fal l ,  die aus Verwaltungsvereinfa
chungsgründen auf eine einmalige Auszahlung im 
März des folgenden Jahres umgestellt wurden, und  bei 
den Ausgleichszahlungen für Benachteil igte Gebiete, 
wo der zweite Tei l  der Prämie im Frühjahr 2002 ange
wiesen wurde. Die sonstigen D ifferenzen zwischen 
hochgerechneten Werten und den ausgewiesenen 
Daten des BMLFUW lassen darauf schließen, dass d ie 
Förderungen von den Buchführungsbetrieben in Summe 
stärker in Anspruch genommen werden als von Betrie
ben außerhalb des Testbetriebsnetzes. Folgende Fak
ten sind bei den öffentlichen Geldern, die d irekt den 
Betrieben zugute kommen, anzuführen:  
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• Höhe der öffentlichen Gelder im Jahr 2001 (Bundes
durchschnitt): 1 5.066 Euro je Betrieb und 9.568 Euro je 
FAK. Das waren über ein Fünftel vom Unternehmenser
trag. 

• Nach Betriebsformen: Die Spannweite reichte von 1 0.226 
Euro in den Dauerkulturbetrieben bis 21 .303 Euro in den 
Marktfruchtbetrieben, in den Veredelungsbetrieben waren 
es 1 2.212 Euro und in den übrigen mehr auf Futterbau aus
gerichteten Betriebsformen zwischen durchschnittlich 
14 .255 Euro und 1 5.220 Euro. Bei mehr als einem Drittel 
der Betriebe lagen die Beträge über 1 5.000 Euro; bei knapp 
1 0% der Betriebe waren es mehr als 30.000 Euro und bei 
knapp 3% mehr als 45.000 Euro. Knapp 6% der Futter
baubetriebe, aber ein Fünftel der Marktfruchtbetriebe 
erhielten mehr als 30.000 Euro an öffentlichen Geldern. 

• Der Anteil der öffentlichen Gelder nach Förderungsmaß
nahmen: ÖPUL mit 38%, Flächen-, Tier- und Produktprä
mien laut GAP 35%, Ausgleichszulage für benachteiligte 
Gebiete 1 5%, Investitions-, Zinsen- und Aufwandszu
schüsse knapp 1 2%.  

Die ÖPUL-Anteile an den öffentlichen Geldern waren 
in den Dauerkulturbetrieben am höchsten,  in den Ver
edelungsbetrieben am geringsten; d ie GAP-Zahlungen 
haben in den Veredelungsbetrieben, den Marktfrucht
und landw. Gemischtbetrieben die größte Bedeutung, 
während die Ausgleichszulagen in den forststärkeren, 
aber auch in den Futterbaubetrieben über dem Bun
desdurchschnitt liegen.  Die Investitionshi lfen kamen 
außer bei .den Bergbauern insbesondere bei den Dau
erkulturbetrieben verstärkt zum Tragen. Das waren über
wiegend Gelder, d ie  für Weingartenumstrukturie
rungsmaßnahmen gegeben werden. 

Struktur der öffentlichen Gelder nach Betriebsformen 
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Quelle: LBG Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

100% -"---,-,----,-..,---,...,..---,-,--rr---,,.---n 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 
Betriebe mit Futterbau- Marktfrucht- Veredelungs-

über 50% Forst betriebe betriebe betriebe 

Betriebe mit Landw. Gemischt- Dauerkultur-
25 - 50% Forst betriebe betriebe 

• ÖPUL o Ausgleichszulage 
o Marktordnungsprämien • Tierprämien 
o Sonstige 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)128 von 370

www.parlament.gv.at



1 28 

Verbrauch und Eigenkapitalbi ldung 
Der Verbrauch je Familie. war 200 1  mit 29.238 Euro 
um knapp 4% höher als im Jahr zuvor. Sein Anteil am 
Gesamteinkommen berechnete sich mit 77% (2000: 
82%). Vom Gesamtverbrauch entfielen 48% auf lau
fende Ausgaben (ohne Verköstigung), knapp 1 7% auf 
die Verköstigung, 1 4% auf Beiträge zur Pensions-, 
Kranken- und Unfallversicherung, 1 1  % auf die Woh
'
nungsmietkosten und 9% auf private Anschaffungen. 
Die laufenden Ausgaben waren um über 3%, die 
Beiträge an die SVB um knapp 4% und die Ausgaben 
für Anschaffungen um knapp 3% höher. 

Als Differenz zwischen Gesamteinkommen und Ver
brauch ergibt sich die Eigenkapita lbildung. Die 
Bedeutung kommt in der wirtschaftl ichen Fortentwick
lung des Betriebes, insbesondere zur Finanzierung von 
betriebsnotwendigen Investitionen ,  zum Ausdruck. Im 

Weitere wichtige. Kennzahlen 

Brutto- und Netto-Investitionen 
Von den Brutto- In vestitionen (ohne Grundzukäufe 
und Pflanzenbestände) in der Höhe von 1 5.649 Euro 
entfielen 2001 im Mittel aller ausgewerteten Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe 52 ,3% auf bauliche Anlagen 
(inkl .  Meliorationen), 43,8% auf Maschinen und Gerä
te und 3,9% auf Nebenbetriebe. 2001 waren die I nves
titionen nach dem Rückgang im Jahr 2000 um mehr 
als 5% höher, wobei in  den ausgewerteten Betrieben 

Brutto·lnvestitionen je Betrieb 
(im Bundesmittel) 

Investitionsaus- 1999 2000 2001 
gaben in Euro in Euro in Euro in % 

Insgesamt1 ) 16.047 14.938 15.649 100,0 
Davon 

Bauliche Anlagen 
und Meliorationen 9.187 7.873 8.188 52,3 
Maschinen und 
Geräte 6.331 6.641 6.855 43,8 

Ldw. Nebenbetriebe 
u. Fremdenverkehr 529 424 606 3,9 

Finanziert durch: 
Abschreibungen 11.803 12.264 12.560 80,3 

Fremdkapital 1.761 808 0 0 

Eigenkapital 2.483 1.866 3.089 19,7 

1) Ohne Grund und Boden sowie Pflanzenbestände; 
inkl. Nebenbetriebe und bäuerlichem Fremdenverkehr 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Grüner Bericht 2001 

Bundesdurchschnitt erreichte 2001 der Eigenkapital
zuwachs je Betrieb 8.632 Euro oder knapp 23% des 
Gesamteinkommens (2000: 6.226 Euro oder 1 8%). Das 
war deutlich mehr als in den letzten drei Jahren. I nner
halb der Betriebsformen war 2001 die Eigenkapital
bildung in den Veredelungsbetrieben und innerhalb der 
Produktionsgebiete im Voralpengebiet und im Wald
und Mühlviertel am höchsten. Innerhalb der Betriebs
formen waren ansonsten keine großen Unterschiede 
gegeben, am unbefriedigendsten blieb der Eigenka
pitalzuwachs im Sö. Flach- und Hügelland und im Kärnt
ner Becken.  Der Anteil der Betriebe, die einen Eigen
kapitalzuwachs zu verzeichnen hatten, hat sich weiter 
erhöht; im Bundesmittel waren es 2001 68% al ler 
durch den Auswahlrahmen vertretenen Haupt- und 
Nebenerwerbsbetriebe (2000: 65%, 1 999: 63%), wobei 
die Veredelungsbetriebe mit 79% wesentlich über dem 
Bundesdurchschnitt und vor allem die Dauerkultur- aber 
auch die Marktfruchtbetriebe darunter zu l iegen kamen. 

für bauliche Anlagen um 4% und für Maschinen und 
Geräte einschließlich des betrieblichen PKW-Anteils um 
3% mehr ausgegeben wurden. Stark gestiegen sind 
die Investitionsausgaben im Fremdenverkehrsbereich. 
Waren es 1 970 nur 57% der Investitionen , die durch 
Abschreibungen gedeckt waren, so erhöhte sich d ie
ser Anteil in den 80er Jahren auf zwei Drittel bis über 
neun Zehntel. Insbesondere in den Jahren um den EU
Beitritt war dieser Anteil wieder rückläufig, 1 997 lag er 
bei nur 61 %,  erhöhte sich dann jährlich und betrug 2001 
etwas über 80%. Was die Deckung der über den 
Abschreibungen l iegenden Investitionssumme durch 
den Eigenkapitalzuwachs anbelangt, so war sie in die-

Mittelherkunft und Mittelverwendung 
in Euro je Familie 1) 

Herkunft: 
Saldo L .u .F .  (inkl. Selbst. NE) 29.670 
Nebenerwerb unselbständig 8.771 
Pensionen und Renten 2.409 
Fam.Beihi lfen und sonstige Sozialtransfers 3.293 
Schenkungen, Erbteile und sonst. -164 

Verwendung: 
Neuanlagen 15.220 

Bäuerl. Sozialversicherung 4.050 
Laufende Lebenshaltung 17.836 
Private Anschaffungen 2.711 

Geldveränderung 4.162 
1) Bundesmittel 2001 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Grüner Bericht 2001 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb 

Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 200 1 (in EURO) 

D 0 - 10.900 

D 1 0.900 - 1 8. 1 70 

D 1 8. 1 70 - 25.440 

• 25.440 - 32.700 

• größer 32.700 

- Grenze pol. Bezirlt 

zum Vergleich mit 
dem Vorjahr in 1.000 ATS 

-0-150 
-150-250 
-250-350 
-350-450 

grOßer- 450 

K. Wagner. 07/2002 
Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft 
Quelle: LBG 

Öffentl iche Gelder je Betrieb 

Ausgewertet nach politischen Bezirken für das Jahr 2001 (in EURO) 

D unter 7.270 

D 7.270 - 14.540 

0 1 4.540 - 21 .800 

• 21 .800 - 29.070 

• Ober 29.070 

- Grenze pol. Bezirlt 

zum Vergletch mil 
dem Vorjahr in 1.000 AlS 

-unter 100 

-100-200 
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K. Wagner. 0712002 
Bundesanstalt f. Agrarwirtschaft 
Quelle: LBG 
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Reinertrag bzw. Verzinsung des 
Aktivkapitals je Betrieb 

Verzinsung 

Betriebsformen Reinertrag des Aktiv-
in Euro kapitals 

in % 

Betriebe mit über 50 % Forst -940 -0,2 

Betriebe mit 25 bis 50 % Forst -3.076 -0,8 

Futterbaubetriebe -6.31 0  -1 ,7 

Landw. Gemischtbetriebe -3.626 -1 ,0 

Markttruchtbetriebe 3.351 0,9 

Dauerkulturbetriebe -1 .529 -0,5 

Veredelungsbetriebe 1 3.681 2,8 

Bundesmittel 2001 -2. 1 71 -0,6 

2000 -5.201 -1 ,4 

1 999 -6.755 -1 ,9 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

sem Jahr n icht nur im Bundesmittel ,  sondern auch bei 
sämtlichen Betriebsformen und Produktionsgebieten 
gegeben. Die Netto-In vestitionen waren m it 3.941 
Euro im Bundesmittel um 7% höher als im Vorjahr und 
bel iefen sich auf 1 0% des Gesamteinkommens; in den 
Markttruchtbetrieben waren die Abschreibungen höher 
als d ie Ausgaben für Neuanschaffungen, im Nö. Flach
und Hügel land,  dem Produktionsgebiet m it dem 
Hauptantei l  an Marktfruchtbetrieben, wurden ledigl ich 
4% des Gesamteinkommens für betriebliche Investi
tionen verwendet. 

Kapitalflussrechnung 
Die Geldüberschüsse wurden nach den Ergebnissen 
einer Kapitalflussrechnung der ausgewerteten Test
betriebe durchschnittlich wie folgt verwendet: Von den 
insgesamt je Familie im Jahr 2001 verfügbaren 44. 1 42 
Euro flossen über 40% in die laufende Lebenshaltung, 
etwas über 9% in die bäuerliche Sozialversicherung, 
knapp 35% in betriebliche und über 6% in private Neu
anlagen, knapp 4.200 Euro konnten - gegenüber 2000 
um drei Viertel mehr - zurückgelegt oder für Kreditab
stattungen verwendet werden. 

Gewinnrate 
Setzt man die land- und forstwirtschaftlichen Einkünf
te in Relation zum erzielten Unternehmensertrag, so 
erhält man die sogenannte Gewinnrate. Sie ermittelte 
sich für das Jahr 2001 im gewichteten Gesamtdurch
schnitt aller ausgewerteten Betriebe mit 32, 1  % (2000: 
29,9%). Sie verbesserte sich in sämtlichen Betriebs
formen und bewegte sich von durchschnittlich über 28% 
in den landwirtschaftl ichen Gemischtbetrieben bis zu 
maximal 41 % in den Betrieben mit über 50% Forstanteil .  
Nach Produktionsgebieten betrug s ie zwischen 26% 

Grüner Bericht 2001 

Vermögensrente je Betrieb 

Betriebsform 
Vermögensrente 

in Euro 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil -3.740 

Betriebe mit 25 bis 50 % Forstanteil -5.81 2  

Futterbaubetriebe -9.7 15  

Landw. Gemischtbetriebe -7.925 

Markttruchtbetriebe -2. 1 77 

Dauerkulturbetriebe -4.780 

Veredelungsbetriebe -7.620 

Bundesmittel 2001 -6.041 

2000 -8.91 3 

1 999 - 1 0.224 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

im Sö. Flach- und Hügelland und 38% im Voralpen
gebiet. Stel lt man den land- und forstwirtschaftlichen 
E inkünften die in Anlehnung an die Kollektiwerträge 
für bäuerliche Landarbeiter bewertete Arbeitsleistung 
der bäuerlichen Familie gegenüber (Lohnansatz für die 
nichtentlohnten FAK 2001 : 28.955 Euro bzw. 1 8 .390 
Euro je FAK), so verkörpert eine al lfäl l ig positive Dif
ferenz die Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals 
(Vermögensrente ). Im Gesamtmittel aller ausgewerteten 
bäuerlichen Betriebe verringerte sich von 2000 auf 2001 
die negative Differenz je Betrieb von 8 .914  Euro auf 
6.041 Euro. 

Reinertrag 
Der Reinertrag stellt die tatsächlich erzielte Verzinsung 
des im Betrieb festgelegten Eigen- und Fremdkapitals 
(Betriebsvermögen) dar. Auch d ieser Wert verbesser
te sich und betrug im Mittel al ler Betriebe -2. 1 71 Euro. 
Von den Betriebsformen schnitten die Veredelungs
betriebe und die Marktfruchtbetriebe, von den Pro
duktionsgebieten das Nö. Flach- und Hügelland posi
tiv ab. Die Verzinsung des Eigen- und Fremdkapitals 
in den eben dargelegten Gruppen bewegte sich zwi
schen 2,8 und 0,9%. 

Solleinkommen 
Wird das erwünschte Sol leinkommen als Summe aus 
dem Lohnansatz für die mitarbeitende bäuerliche Fami
lie und dem Zinsansatz (4% des im Betrieb gebunde
nen Eigenkapitals) definiert, so betrugen im gewich
teten Gesamtmittel d ie land- und forstwirtschaftl ichen 
Einkünfte 2001 54% des Solleinkommens. Der Ver
gleich zeigt, dass sich die Rentabil itätslage in sämtli
chen Betriebsformen und dargestellten Produktions
lagen verbessert hat. Diese Vergleichszahlen unter
streichen nachdrückl ich , dass in den größeren Betrie
ben im Allgemeinen eine bessere Rentabil ität erzielt 
wird als in den kleineren. 
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Grüner Bericht 2001 1 3 1  

Ertragslage der Bergbauernbetriebe 
(siehe auch Tabellen 6.2. 1 bis 6.2.4) 

Für die Auswertung ist die betriebsindividuelle Festle
gung durch Verordnung des Bundesministers maß
gebend (vgl .  LWG, § 5, Abs.2) .  Im Gegensatz dazu 
erfolgt die Abgrenzung des Berggebietes entspre
chend der EU- va 1 277/99 des Rates nach Gemein
den bzw. Gemeindetei len. I n  d iese Abgrenzung sind 
auch Betriebe einbezogen ,  die nach den österreichi
schen Bestimmungen nicht als Bergbauernbetriebe ein
gestuft waren.  Die Gesamtsumme al ler Betriebe im 
Berggebiet nach den EU-Best immungen ist daher 
größer als die Gesamtsumme der per Verordnung des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft festge
legten Bergbauernbetriebe. Darüber hinaus gibt es auch 
Bergbauernbetriebe, die nach den EU-Bestimmun
gen gemäß der oben genannten Richtl inie nicht im abge
grenzten Berggebiet l iegen,  wenngleich darauf h inzu
weisen ist, dass Bergbauernbetriebe 1 997 auf Grund 
von Nachjustierungen (natur-räuml iche Abgrenzun
gen) wieder dem Benachtei l igtem Gebiet zugeordnet 
werden konnten.  

Von den im Haupttei l für das Jahr 2001 ausgewerte
ten 2.260 Testbetrieben waren 1 .007 Bergbauernbe
triebe der Erschwerniszonen 1 bis 4 .  Die Zuordnung 
der Bergbauernbetriebe in  vier E rschwerniszonen 
erfolgte auf Grund von Richtl in ien des BMLFUW nach 
den Merkmalen Hangneigung, äußere Verkehrslage, 
Klima und Boden sowie Seehöhe, d ie sich im Berg-

Ertragslage al ler Bergbauernbetriebe 

Bei den Bergbauern waren die öffentlichen Gelder dafür 
entscheidend, dass mit der al lgemeinen E inkom
mensentwicklung in der Landwirtschaft ein igermaßen 
Schritt gehalten werden konnte, während bei den 
N ichtbergbauern neben den öffentlichen Geldern vor 
allem die günstigen Voraussetzungen bei Schweinen 
und der Bodennutzung für die Einkommenserhöhung 
entscheidend waren.  

Ertrag u nd Aufwand 
Im  Mittel wurde 2001 mit 61 .537 Euro ein um 8% höhe
rer Unternehmensertrag als 2000 erwirtschaftet. Knapp 
drei Viertel davon wurden durch die unmittelbare land
und forstwirtschaftliche Produktion und durch Dienst
leistungen erbracht; über e in Viertel kam aus öffentli
chen Geldern ( 1 0% ÖPUL, 7% Ausgleichszulage, 6% 
Prämien laut GAP, 3% Investitions- und Aufwandszu-

gebiet stärker als in von der Natur begünstigten Stand
orten begrenzend auf die Ertragslage auswirken . 

Je ein schwaches und starkes Drittel der bergbäuerli
chen Betriebe sind den Erschwerniszonen 1 und 3 zuge
ordnet, auf die Erschwerniszone 2 entfäl lt ein starkes 
Viertel, und die Erschwerniszone 4 macht 7% der 
Bergbauernbetriebe aus. Die zonierten Betriebe (wie 
auch die Testbetriebe) l iegen überwiegend (63%) im 
Alpengebiet, also in den landwirtschaftlichen Haupt
produktionsgebieten Hochalpen, Voralpen und Alpen
ostrand. Abgesehen davon, dass Zone 4 Betriebe nur 
im Alpengebiet vorkommen, sind h ier die Erschwer
niszonen 2, vor al lem aber 3 vorherrschend. Im Wald
und Mühlviertel überwiegen die Betriebe der Erschwer
niszone 1 (45% Anteil an den Zone 1 Betrieben). Das 
Wald- und Müh lviertel kann auf Grund anderer Stand
ortgegebenheiten auch als Berggebiet (26% der Berg
bauern betriebe ) besonderer Art bezeichnet werden. Dort 
bedingt das Klima, besonders aber unzureichende und 
oftmals ungünstig verteilte N iederschläge in Wech
selwirkung mit zumeist wenig ertragreichen Böden , die 
wesentlichen ertragshemmenden natürl ichen Produk
tionsfaktoren. Mit dieser Auswertung werden zwar nur 
62% der laut Agrarstrukturerhebung 1 999 vorhande
nen 85.31 3  Bergbauernbetriebe repräsentiert, aber 86% 
der RLN und 94%.der gehaltenen Milchkühe. Der abge
deckte STOB l iegt bei 9 1 % .  

schüsse). Die E rtragslage bei der Land- und forstwirt
schaftl ichen Produktion wird von der Mi lch (2001 : 
24%), der Rinderaufzucht und -mast (9%) und der Forst
wirtschaft (8%) domin iert; im Wald- und Müh lviertel 
haben auch Erträge aus dem Feld- und insbesonde
re dem Kartoffelbau eine gewisse Bedeutung.  Im Ver
gleich zu 2000 stieg der Ertrag aus Produktion und 
Dienstleistungen ohne öffentl iche Gelder um 4%. Bei 
den Zone-3-Betrieben waren es deutlich mehr, h inge
gen blieben die Bergbauern der Zone 4 darunter. Die 
positive Entwicklung war im Wesentlichen durch den 
höheren Milchpreis gegeben ,  wogegen in der Rinder
haltung das niedrigere Preisniveau zum Tragen kam, 
und auch die Erträge aus der Forstwirtschaft im Ver
gleich zum Vorjahr waren n iedriger. Bei den öffentli
chen Geldern (+24%) wirkten sich die mit der Agenda 
2000 beschlossene weitere Anhebung der GAP-Prä
mien (Flächen und Tiere), das neue Umweltprogramm 
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1 32 Grüner Bericht 2001 

Ertragspositionen der Bergbauernbetriebe 
(in Prozent) 

Unternehmens- davon 
Öffentliche Erschwerniszonen ertrag ohne Forst- Sonstige 

äffentl. Gelder Milch Rinder wirtschaft Erträge 
Gelder 

Struktur des Unternehmensertrages 

Zone 1 76,4 25,4 1 0 ,3 5,4 35,4 23,6 
Zone 2 76,9 28,0 9 , 1  8,5 3 1 ,2 23, 1  
Zone 3 7 1 , 1  20,2 8,8 9,7 32,3 28,9 
Zone 4 66,6 1 5,0 6,8 1 1 ,9 33,0 33,4 

Insgesamt 74,3 23,9 9,3 7,9 33,1 25,7 

Veränderung von 2000 auf 2001 in Prozent 

Zone 1 +4,0 + 1 5,2 
Zone 2 +3,3 + 1 5,7 
Zone 3 +6,0 + 1 9,5 
Zone 4 +1 ,2 +2,5 

Insgesamt +4,0 +1 5,7 

(ÖPUL 2000) sowie die Neuregelung der Ausgleichs
zulagen in Benachteil igten Betrieben entsprechend aus. 

Der Unternehmensaufwand (39.900 Euro) lag um 5% 
über dem Vorjahreswert. Dafür waren neben den 
Abschreibungen insbesondere die Allgemeinen Auf
wendungen und die höheren Kosten für Zukaufsfut
termittel ausschlaggebend . 

Einkommen 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
waren 2001 mit 1 2 .789 Euro um 1 6% höher als im Vor
jahr. Diese ergaben sich einerseits aus der Zunahme 
der land- und forstwirtschaftl ichen Produktion um 9%, 
der Steigerung der öffentl ichen Gelder um 1 6% und 
andererseits durch den gestiegenen Aufwand von 
rd . 9%. Der Einkommensabstand der bergbäuerlichen 
Betriebe zum Bundesmittel hat sich abermals, wenn 
auch nur geringfügig , vergrößert. Er betrug je FAK abso
lut rd . 1 .760 Euro und relativ 1 2%.  Zu den Nichtberg
bauernbetrieben betrug der Abstand 22% bzw. rd . 
3 .670 Euro. Zu den arbeitswirtschaftlich begünstigte
ren Marktfruchtbetrieben der Flach- und HQgeliagen ver
größerte er sich auf 43% bzw. 9.660 Euro.  Obwohl -
gemessen am StOB je ha RLN - die Unterschiede zwi
schen den einzelnen Zonen nicht al lzu groß sind, ist 
mit zunehmender Wirtschaftserschwernis je ha RLN ein 
größerer Arbeitsbedarf erforderlich (in Zone 4 war er 
2001 um mehr als die Hälfte höher als in Zone 1 ) . Sind 
die Einkommensunterschiede zwischen den Zonen 1 
bis 3 noch einigermaßen ausgegl ichen , so ist insbe
sondere zur Zone 4 nach wie vor ein deutl icher E in-

-1 1 ,7 -4,4 +3,5 +20,3 
- 12 , 1  -5,8 + 1 ,3 +1 8,7 
- 10 , 1  -5,5 +7,5 +29,4 
-23,5 +4,3 +6,5 . +31 , 1  

-12,1  -4,4 +4,0 +23,6 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

kommensabstand vorhanden. Die Einkommensver
tei lung 2001 zeigte, dass der Anteil der Bergbauern
betriebe mit Einkünften aus der Land- und Forstwirt
schaft von über 9 .000 Euro je FAK (das ist etwas mehr 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je FAK in Bergbauernbetrieben 

Einkünfte Im Verhältnis zum Ergebnis 

aus Land- der Nicht- im Mittel der 
Zone und Forst- Im berg- Marktfrucht-
bzw. wirtschaft Bundes- bauern- . betriebe in 

Jahre je FAK mittel betriebe Flach- und 
in Euro in % in % Hügellagen 

in % 
Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 1 3.221 91 80 59 
Zone 2 1 2.789 88 78 57 
Zone 3 1 2.744 88 77 57 
Zone 4 1 0 .636 73 65 47 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

2001 12 .789 88 78 57 

2000 1 0.991 89 80 59 
1 999 1 0.568 93 88 52 

Zum Vergleich: Bundesmittel, Nichtbergbauern- und 
Marktfruchtbetriebe 

Nichtberg- Marktfrucht-
Jahr Bundesmittel bauern- betriebe betriebe ' 

2001 1 4.553 '1 6 .458 22.450 
2000 1 2 .328 1 3.739 1 8.698 

1 999 1 1 .309 1 2 .007 20.256 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Grüner Bericht 2001 

Einkünfte und Arbeitstage 
StOB in Familien- Einkünfte aus 

Zonen bzw. Euro arbeitstage Land- und 
Jahre Forstwirtschaft 

je ha RLN je Arbeitstag 
in Euro 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 1 .097 22,75 46,5 
Zone 2 1 . 1 56 27,23 44,9 
Zone 3 1 . 1 06 27,83 44,9 
Zone 4 1 .045 36,39 37, 1  

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

2001 1 . 1 1 3  26, 1 1  45,0 

2000 1 . 1 1 3  26,76 38,6 

Zum Vergleich: Nichtbergbauernbetriebe 

2001 1 . 1 84 1 6,97 58,3 

2000 1 . 1 62 1 7,55 48,6 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

als der Ausgleichszulagenrichtsatz für Alleinstehende 
für 2002) 60% ausmacht. Bei den Nichtbergbauern
betrieben bewegte sich d ieser Anteil mit 63% auf ähn
l icher Höhe, doch verschob sich dieser Prozentsatz in 
den höheren Einkommensstufen zu Gunsten der Nicht
bergbauern. Der Anteil der Betriebe, die nicht positiv 
bi lanzieren konnten, war bei den Bergbauernbetrieben 
(5, 1 %) niedriger als im Vorjahr, wogegen d ieser Anteil 

1 33 

Verteilung der Betriebe nach 
Einkommensstufen 2001 

Nicht-Einkünfte aus der Land- und Bergbauern 
Forstwirtschaft je F AK in bergbauern 

1000 Euro in % 

Negativ 5, 1 1 1 ,5 

o - 6 21 , 1  1 7,0 

6 - 9 1 3,7 9 ,0 

9 - 1 3  1 8,9 1 2,9 

1 3  - 1 9  1 9,9 1 7, 1  

über 1 9  2 1 , 3  32,5 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

bei den N ichtbergbauern annähernd g leich bl ieb 
( 1 1 , 5%). 

Die Einkünfte, die im Wesentl ichen aus unselbständi
ger Tätigkeit erzielt werden konnten,  bl ieben ·im Ver
gleich zum Vorjahr praktisch unverändert, sodass die 
Steigerung beim Erwerbseinkommen je GFAK mit 
+ 1 2% schwächer war als bei den Einkünften aus Land
und Forstwirtschaft al lein. Im  Mittel der Bergbauern 
waren es 1 5.044 Euro.  Der Anteil der öffentlichen H i l
fen (EU ,  Bund , Länder, Gemeinden) am Erwerbsein
kommen vergrößerte sich auf 54% .  Weitere 26% bzw. 
7.725 Euro (2000: 7.726 Euro) je Betrieb stammten aus 
außerbetrieblicher Tätigkeit. Für die in der Regel kin
derreichen Famil ien kam schließlich den Famil ienbei-

Ursachen der Veränderung der Einkommensentwicklung je Betrieb 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb im Jahr 2000 = 100 % 

davon Differenz zwischen 2000 und 2001 

Einkünfte Unternehmensertrag ohne Öffentliche Gelder aus Land- öffentliche Gelder 
Unternehmensaufwand 

Erschwerniszonen und Forst-

bzw. Jahre wirtschaft Spezial-

2001 I nsgesamt Milch Rinder Insgesamt 
GAP- Ausgleichs-

Insgesamt 
aufwand 

Prämien zulage BOdennutzung 
u. Tierhaltung 

in % 

Nichtber�bauern-
betriebe + 18, 1  +26,2 +3,3 -1 ,7 +8,1 +3,1 +0,2 -1 6,2 -8,0 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 + 1 2,7 +9,9 +1 1 ,2 -4,6 +1 3,3 +5,5 +3,7 -1 0,5 -1 ,8 

Zone 2 + 14,2 +7,8 + 12,3 -4,0 +1 1 ,8 +6,8 +4,5 -5,4 -1 ,3 

Zone 3 + 1 9, 1  + 13,0 + 10,8 -3,2 +21 ,4 +6,8 +9,3 -1 5,3 -2,7  

Zone 4 +26,1 +2,8 + 1 ,3 -7,1 +27,3 +6,7 +1 5,5 -4,0 -1 ,5 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

2001 +1 5,6 +9,4 +10,7 -4,2 +16,1 +6,2 +6,3 -9,9 -1 ,7 
2000 +0,9 -0,3 + 1 ,4 +0,5 +4,8 +2,2 +0,0 -3,6 -1 ,4 

Bundesmittel + 1 7,0 +18,5 +6,8 -2,9 +1 1 ,8 +4,5 . +3,0 -1 3,3 -5,1 

1) in allen Produktionsgebieten 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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1 34 Grüner Bericht 2001 

Zusammensetzung des Erwerbseinkommens bzw. des Gesamteinkommens der 
Bergbauernbetriebe 1) 

Einkünfte aus davon Pensionen, 
Land- und öffent- unselbständiger Erwerbs- Familien- Gesamt-

Forstwirtschaft liche und einkommen beihilfen, ein- Verbrauch Zonen bzw. Jahre (inkl .öffentliche Gelder selbständiger sonst. Sozial kommen 
Gelder) Erwerb transfer 

N ichtbergbauernbetriebe 2) 69 41 31 1 00 1 5  1 1 5 92 

Bergbauernbetriebe nach Zonen gegliedert 

Zone 1 74 52 26 1 00 20 1 20 90 

Zone 2 76 50 24 1 00 21  121  93 

Zone 3 71 57 29 1 00 21  121  86 

Zone 4 77 70 23 1 00 34 1 34 1 02 

Durchschnitt aller Bergbauernbetriebe 

2001 74 54 26 100 21 121  90 

2000 7 1  48 29 1 00 25 1 25 96 

1 999 72 46 28 1 00 23 1 23 95 

Bundesmittel 71 47 29 1 00 1 8  1 1 8 91  

1 )  Erwerbseinkommen = jeweils 1 00 2) in allen Produktionsgebieten 

hi lfen und Schulbeihi lfen eine erhebliche Bedeutung 
zu . Sie erreichten 2001 je Famil ie im Zonenmittel 
3.741 Euro und einschl ießl ich Pensions- und Renten
zahlungen 6 .280 Euro.  All d iese Einkommenskompo
nenten zusammen ergeben ein Gesamteinkommen je 
GFAK von 1 8 .262 Euro (+9%). Der Einkommensab
stand zum Bundesmittel (20. 1 67 Euro) betrug 9%, zu 
den N ichtbergbauern (22.093 Euro) 1 7%.  Der Ver-

Anteil der Bergbauernbetriebe am Ergebnis 
des Bundesmittels (in %) 

Parameter 2000 2001 

Betriebe 47,9 48,0 
StDB 40,0 39,7 
RLN 4 1 , 1  41 ,2 
Ertrag Bodennutzung 1 2,4 1 1 , 1  

Rinder 58,7 57,8 
Milch u.ä. 65,7 66,7 
Schweine 9,7 9,1 
Forstwirtschaft 74,8 75,0 
Öffentliche Gelder 48,0 50,4 
ÖPUL 50, 1  49,7 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 45,8 45,4 
Außerlandwirtschaftliche Einkünfte 41 ,3 40,1 
Erwerbseinkommen 44,4 43,9 
Pensionszahlungen 
und Sozialtransfers 53,2 52,9 
Gesamteinkommen 45,9 45,2 
Verbrauch 43,3 43,3 
Investitionen 47,7  47,1 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

schuldungsgrad der österreichischen Bergbauern 
machte 2001 im Mittel der vier Zonen 9,0% (2000: 9,2%) 
aus und schwankte je nach Zonenmittel zwischen 
8,4% (Zone 3) und 9,3% (Zone 1 und 2). 

Verbrauch, Eigenkapitalbildung und 
Kapitalflussrechnung 

Der Verbrauch der bäuerlichen Familie (26.374 Euro) 
stieg 2001 um 3%, vor al lem auf Grund höherer 
Lebenshaltungskosten, privater Anschaffungen und der 
Sozialversicherungsbeiträge. Durch die land- und forst
wirtschaftl ichen Einkünfte konnte d ieses Verbrauchs
niveau zu 82% gedeckt werden (2000: 73%); unter E in
beziehung der außerbetrieblichen Erwerbseinkünfte war 
im Mittel der Erschwerniszonen eine 1 1 1  %ige Deckung 
(2000: 1 04%) gegeben. 2001 konnten mit 9 .268 Euro 
26% des Gesamteinkommens dem Eigenkapital zuge
führt werden, wovon 55% für baul iche Anlagen und 
maschinel le I nvestitionen verwendet wurden (Net
toinvestitionen in % der E igenkapitalbi ldung). Eine 
Gegenüberstel lung von Einnahmen und Ausgaben 
(Kapitalflussrechnung) zeigt, dass den Bergbauernfa
mi l ien 2001 um 8% weniger Geld zur Verfügung stand 
als den Nichtbergbauern. Bei den Bergbauern sowie 
N ichtbergbauern kamen knapp zwei Drittel d ieser 
Geldmittel aus dem land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieb und aus betrieblichen Transferzahlungen. Berg
bauernfami l ien gaben für die laufende Lebenshaltung 
im Durchschn itt um 1 4% und für die Sozialversiche
rung um 43% weniger als Nichtbergbauern aus. Die 
betriebl ichen Investitionen der Bergbauern (+8%) 
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Grüner  Bericht 2001 1 35 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in  Bergbauernbetrieben 
in Euro je Familienarbeitskraft (FAK) 

1 7.500 o 1 997 
Bundesmittel 2001 

1 5.000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • 1 998 

1 2.500 

• 1 999 
1 0.000 

7.500 
o 2000 

5.000 
• 2001 

2.500 

o 
Nichtberg

bauern 
Bergbauern 

Zone 1 
Bergbauern 

Zone 2 
Bergbauern 

Zone 3 
Bergbauern 

Zone 4 

Quelle: LBG 

waren um mehr als ein Fünftel höher als jene der Nicht
bergbauern (+9%). Von den 2001 zugeflossenen Geld
mitteln konnten bei den Bergbauern mit rd . 4 .200 Euro 
1 0% bei den Nichtbergbauern mit rd. 4 . 1 00 Euro knapp 
9% als Ersparnisse angelegt bzw. zur Schuldentilgung 
verwendet werden. Die Bergbauernbetriebe waren an 
der durch die Auswertung repräsentierten Grundge-

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

samtheit von rd . 1 1 2 .000 Betrieben mit 48% Anteil ver
treten ,  hatten jedoch nur um die 40% Anteil an RLN 
bzw. StOB. Von ihnen kamen aber zwei Drittel der Erträ
ge aus Milchvieh, 58% aus Rinderhaltung und drei Vier
tel aus den forstl ichen Erträgen, h ingegen hatten sie 
an den Erträgen aus Bodennutzung und Schweine
haltung nur 1 1  bzw. 9% Antei l .  

Ertragslage der Bergbauernbetriebe im Alpengebiet (und dessen Randzonen) 
Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
waren 2001 mit 1 3.026 Euro geringfügig höher als bei 
den Bergbauernbetrieben insgesamt. Das war darauf 
zurückzuführen,  dass die Steigerung bei den öffentli
chen Geldern im Wald- und Mühlviertel nicht so ins 
Gewicht fiel wie im Hochalpengebiet. Gegenüber den 
Nichtbergbauern waren die Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft dieser Betriebe im Durchschnitt um etwas 
mehr als ein Fünftel niedriger, der Abstand zu den ein-

kommensstarken Marktfruchtbetrieben der Flach- und 
Hügel lagen betrug 42%. Die einkommensschwächste 
Betriebsgruppe (Zone 4-Betriebe; 1 0 .636 Euro) wies 
einen Einkommensabstand von 35% zu den Nicht
bergbauern und 53% zu den Marktfruchtbetrieben der 
Flach- und Hügellagen auf. Beim Erwerbseinkommen 
je GFAK (1 5.096 Euro) und Gesamteinkommen je GFAK 
( 1 8 .280 Euro) waren zu den gesamten Bergbauern
betrieben keine Unterschiede gegeben. 
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. 

Benachte i l igtes Gebiet 

Mit dem EU-Beitritt wurden Benachtei l igte landwirt
schaftliche Gebiete im Sinne der Richtl inie 75/268/EWG 
in Österreich ausgewiesen. In d iesen Gebieten gibt es 
ständige natürliche Nachtei le, die verhindern, dass die 
dort ansässigen Bäuerinnen und Bauern ein ange
messenes Einkommen aus ihrer Produktion erzielen ,  
das demjenigen vergleichbarer Betriebe in anderen 
Gebieten entspricht. Drei Typen von Gebieten werden 
untersch ieden:  das Berggebiet, das Sonstige benach
teil igte Gebiet und das Kleine Gebiet. Die Abgrenzung 
erfolgt gebietsspezifisch , im Normalfall nach der poli
tischen Gemeinde. 1 997 bzw. 2000 wurde eine Nach
justierung wirksam, die auf einer naturräuml ichen 
Abgrenzung beruht. Der Rat der EU hat rd. 70% der 
LN Österreichs als Benachteil igte landwirtschaftl iche 
Gebiete anerkannt. Unter den 2 .260 für den Grünen 
Bericht ausgewerteten Betrieben lagen 1 .0 1 7  Betrie
be im Berggebiet, 1 58 Betriebe im Sonstigen benach
teil igten Gebiet und 1 63 Betriebe im Kleinen Gebiet. 
Insgesamt waren es 1 .338 Betriebe, sie repräsentie
ren 62% der Betriebe, 62% der LN und 55% des StOB 
der Grundgesamtheit. 

Von der Struktur und dem Einkommensniveau her sind 
die Bergbauernbetriebe den Betrieben im Berggebiet 
ähnl ich, mit dem Unterschied , dass im Berggebiet 
etwas mehr Betriebe erfasst sind als unter dem Begriff 
Bergbauernbetrieb. Das Einkommensniveau liegt etwas 
höher als bei den Bergbauernbetrieben , auch die Ent
wicklung der Einkommen gegenüber dem Vorjahr war 
im Vergleich zu d iesen um + 1 %  besser. 

An den Sonstigen benachteiligten Gebieten sind 
Teile der Produktionsgebiete Nö. und Sö. Flach- und 
Hügelland sowie Alpenvorland integriert. Ihr Anteil an 
der LN und am StOB des Bundesgebietes beträgt 6 
bzw. 7%. I m  Wesentlichen sind es einerseits auf Feld
und auf Weinbau ausgerichtete, an der Grenze zum 
östl ichen Waldviertel sowie im Burgenland gelegene 

Grüner Bericht 2001 

Betriebe, andererseits vorwiegend auf Futterbau aus
gerichtete Betriebe im nordwestlichen Alpenvorland 
(Oberösterreich, Salzburg). Mit 26,6 ha RLN liegen diese 
Betriebe über dem Bundesdurchschnitt, sie sind aber 
merklich kleiner als der Durchschn itt des Nö. Flach
und Hügellandes. Der landwirtschaftliche Hektarsatz 
d ieser Betriebsgruppe l iegt mit 687 Euro wesentlich 
unter jenem der drei beteiligten Produktionsgebiete und 
auch unter dem Durchschnitt al ler Betriebe. In Nor
maljahren sind auch die Hektarerträge geringer als im 
Durchschnitt der beteiligten Produktionsgebiete. Anzu
führen ist auch die im Vergleich zum Bundesmittel gerin
gere Schweinehaltung. An öffentl ichen Geldern wur
den 2001 je Betrieb 1 8 .2 1 5  Euro ausbezah lt, das 
waren mehr als im Berggebiet und im Bundesdurch
schn itt. Deren Anteil am Unternehmensertrag lag bei 
knapp 25% (Bundesmittel :  rd . 2 1 %). Die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je FAK ( 1 5 . 1 98 Euro) waren 
im Vergleich zu 2000 um 14% höher, sie lagen 4% über 
dem Bundesdurchschnitt. 

Das Kleine Ge biet ist homogener als das Sonstige 
benachteil igte Gebiet und konzentriert sich im Wesent
l ichen im steirischen Sö. Flach- und Hügelland. Es hat 
4% Anteil an der LN Österreichs, der Anteil des StOB 
l iegt bei 7%. Der landwirtschaftliche Hektarsatz ist mit 
690 Euro niedriger als der Bundesdurchschn itt: In der 
E rtragsstruktur spielen neben der Bodennutzung und 
Schweinehaltung auch noch Milchproduktion und Rin
derhaltung eine bedeutendere Rolle: Im Unterschied 
zum Bundesmittel ,  wo an öffentlichen Geldern durch
schn ittl ich 1 5 .066 Euro je Betrieb gewährt wurden und 
deren Anteil am Unternehmensertrag bei über einem 
Fünftel lag, waren es hier nur 8.870 Euro bzw. knapp 
14%.  Einkommensmäßig stehen diese Betriebe schlecht 
da; mit Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 
von 1 2.062 Euro (gegenüber 2000: + 1 8%) betrug der 
Einkommensabstand zum Bundesmittel 1 7%.  
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I Benachtei l igtes 'Gebiet in  Österreich 
, gemäß va (EG) Nr. 1 257/99 ' 

Berggebiet 
Kle ines Gebiet 1 995, 1 997 

• Kleines Gebiet 2000 
• Sonstiges ben�chte i l igtes Gebiet 

Quelle :  BMLFUW, Abt. 1 186, 2001 
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1 38 Grüner Bericht 2001 

Ertragslage in  den Spezial betrieben 
(siehe auch Tabellen 6.3. 1 bis 6.3.6) 

Unter der Bezeichnung Spezial betriebe werden Ergeb
nisse von Betrieben ausgewertet, d ie in hohem Maße 
spezialis iert sind und die festgelegte Kriterien erfül len 
müssen .  Die Spezial betriebe sind für die Gesamtheit 
der Betriebe nicht immer voll repräsentativ, jedoch las
sen sich von den Ergebn issen Trends und Entwick
lungen ablesen.  Für d ie Auswertung werden nur soge
nannte idente Betriebe herangezogen,  das sind Betrie
be, für d ie sowohl 2000 als auch 2001 Ergebnisse vor
lagen .  Ein Nachttei l  dabei ist, dass die Ergebnisse des 
Vorjahres n icht mit jenen vom Jahr 2001 vergleichbar 
sind. Die Mittelbi ldung erfolgte entsprechend ihren 
Einzelbetriebsgewichten. Bei den Betrieben mit hoher 
Waldausstattung werden gewogene Ergebnisse und 

Biolog isch wirtschaftende Betriebe 
Im Jahr 2001 gab es in Österreich 1 8.292 Biobetrie
be, von denen 1 7. 538 im Rahmen des Umweltpro
gramms (ÖPUL) gefördert wurden (siehe Kapitel Agrar
produktion und Markt 2001, Biologischer Landbau). Die 
Biobetriebe machen rd . 9% der Betriebe mit LN aus 
und sie bewirtschaften rd. 1 1  % der gesamten LN (ohne 
Almen). Österreich zählt somit, was die Dichte der Bio
betriebe betrifft, zu den Spitzenreitern in Europa. 

Unter den 2.260 für den Bericht ausgewerteten bäu
erl ichen Betrieben waren 41 0 Betriebe ( 1 8, 1  %), die als 
biologisch wirtschaftend gemeldet wurden und die 
sich bereits 2000 als biologisch wirtschaftend dekla
riert hatten. Sie repräsentieren rd . 23.000 Betriebe und 
sind damit im Testbetriebsnetz überrepräsentiert. Die 
Verteilung der Bio-Betriebe nach Produktionsgebiet, 
Betriebsform, Erschwerniszone und Bildung stel lt sich 
wie folgt dar: 

• Produktionsgebiet:  Hochalpengebiet 36%, Alpen
ostrand und Wald- und Mühlviertel je 1 6%; die übrigen Pro
duktionsgebiete sind nur zwischen 2 und 7% vertreten. 

• Betriebsform: Futterbaubetriebe 52%, Betriebe mit 25 
bis 50% Forst 20%, Betriebe mit mehr als 50% Forst 1 3%,  
Marktfruchtbetriebe 7%,  Landwirtschaftliche Gemischtbe
triebe 4% und Dauerkulturbetriebe 3% sowie Verede
lungsbetriebe 1 %.  

• Erschwerniszonen: Die Verteilung der 410 Testbetrie
be nach Erschwerniszonen: 21 % Zone 1 , 24% Zone 2, 25% 
Zone 3 und 8% Zone 4; 22% der Bio-Betriebe sind keine 
Bergbauern. 

keine identen Betriebe herangezogen. Es wurde wie
der eine spezielle Auswertung der Betriebe mit biolo
gischem Landbau vorgenommen und ein Vergleich mit 
konventionell wirtschaftenden Betrieben angestellt. 
Die Ergebn isauswertungen für Gartenbaubetriebe 
stützten sich im Jahr 2001 nur mehr auf sieben Betrie
be, da es schwierig ist, Gartenbaubetriebe zu finden, 
die die erforderlichen Kriterien erfüllen und bereit sind, 
die nötigen Aufzeichn

·
ungen zu machen. Auf Grund der 

geringen Betriebsanzahl werden für 2001 keine ag
gregierten Daten im Grünen Bericht veröffentlicht. Es 
wird daran gearbeitet, wieder eine repräsentative Aus
wah l  von Gartenbaubetrieben zusammenzustel len. 

• Bildung: Von den untersuchten Bio-Betrieben haben 
49% (Bundesmittel: 46%) der Betriebsleiter mindestens die 
Meisterausbildung. 

Die Biobetriebe bewirtschaften durchschnittl ich 1 9,8 ha 
RLN , der Vieh besatz beträgt 92 GVE je 1 00 ha RLN , 
der Arbeitskräftebesatz beträgt 8 , 1 4  FAK je 1 00 ha RLN 
(Bundesmittel :  7 ,32). 

Der Unternehmensertrag erreichte 66 .670 Euro je 
Betrieb (+1 1 %). Davon entfielen 8 ,5% auf die Boden
nutzung, 34,6% auf Tierhaltung und 7,3% auf d ie 
Forstwirtschaft. D ie öffentlichen Gelder hatten einen 
Anteil von 27,7% am Unternehmensertrag (Bundesmittel 
2 1 , 1 %, Bergbauern 25,7%) und bel iefen sich auf 
1 8.460 Euro je Betrieb (BundesmitteI 1 5.070 Euro, Berg
bauern 1 5. 790 Euro). Von den öffentlichen Geldern 
entfielen 45% auf ÖPUL-Zahlungen und 22% auf die 
Ausgleichszulage (hoher Anteil an Bergbauernbetrie
ben). Der Unternehmensaufwand betrug 4 1 .720 Euro 
(+5%). Da die B iobetriebe ein günstigeres Verhältnis 
zwischen Unternehmensaufwand und -ertrag aufwei
sen, lagen die Einkünfte aus Land- und Forstwirt
schaft mit 24.958 Euro je Betrieb um 9% über dem Bun
desmittel .  Der Einkommensantei l am Unternehmens
ertrag betrug 37% (Bundesmittel :  32%). Die Einkünf
te aus Land- und Forstwirtschaft je FAK wurden 2001 
mit 1 5.480 Euro ermittelt (+23%) und lagen über dem 
Bundesmitte l . Das E rwerbseinkommen und das 
Gesamteinkommen je GFAK betrugen 1 7.920 Euro 
(+1 6%) bzw. 2 1 .420 Euro (+1 3%). Das Gesamtein
kommen wurde zu 71 % verbraucht. Die Eigenkapital
bi ldung machte 29% aus. 
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Vergleich von Biobetrieben mit konventionell  wirtschaftenden Betrieben 

Paarvergleich 

Für das Jahr 2001 wurden aus den 41 0 biologisch wirt
schaftenden Betrieben jene ausgewählt, deren Markt
frucht- und Dauerkulturanteil am Gesamt-StOB über 
40% betrug, und jeder d ieser Biobetriebe wurde mit je 
einem Konventionellen vergl ichen (Paarvergleich wie 
in den Vorjahren). Die Bedingungen für den jeweil igen 
Vergleichsbetrieb sind: 

• die Erschwerniszone und das Produktionsgebiet müssen 
ident sein; 

• der Einheitswerthektarsatz sollte möglichst dem des Bio
betriebes gleichen 

• und die Flächenstruktur sowie die Milchrichtmenge soll
ten ähnlich sein. 

Nur zu 32 Biobetrieben konnten konventionelle Ver
gleichsbetriebe gefunden werden. Der Vergleich der 
Strukturdaten zeigt einerseits recht gute Übereinstim
mung beider Gruppen, andererseits typische Merkmale 
biologisch bzw. konventionell wirtschaftender Betrie
be. Bei den Naturaldaten zeigen d ie Biobetriebe 
gegenüber den konventionell wi rtschaftenden Betrie
ben eine deutl ich andere Vertei lung bei den einzelnen 
Feldfrüchten. Während sich bei den konventionellen 
Betrieben die "klassischen" Feldfrüchte im Übergewicht 
befinden (z.B.  Gerste: Anteil biologisch 8% zu 1 9% kon
ventionel l ;  Weizen: Anteil biologisch 1 4% zu 24% kon
ventionell), ist bei den Biobetrieben die Anzahl der Kul
turen wesentlich größer (z.B. mehr Arten von Körner
früchten - meist Dinkel - oder mehr Ölfrüchte). Die Hek
tarerträge sind bei den Biobetrieben auf Grund der 
extensiven Wirtschaftsweise niedriger. 

Die Kulturfiäche der Biobetriebe ist nur unwesentlich 
kleiner als die der konventionellen Betriebe (biologisch 

Hektarerträge von Biobetrieben und 
konventionellen Betrieben 

Biobetriebe 
Konventionelle 

Fruchtarten Vergleichsbetriebe 

Ernte 2001 in dtlha 

Weizen 4 1 ,6 55,7 

Roggen 32, 1  48,6 

Gerste 36,1 49,8 

Hafer 22,2 45,3 

Körnererbsen 22,4 27,3 

Ackerbohne 40,1 -

Soja 6,8 1 6,6 

Erdäpfel 1 77,3 327,5 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

31 ,4·ha zu konventionell 31 ,6 ha). Der Unternehmens
ertrag ist bei den ausgewählten Biobetrieben um ca . 
4.680 Euro oder 5% je Betrieb höher. Auch in der Struk
tur des Unternehmensertrages gibt es Unterschiede: 
Bei den Biobetrieben stammen 35% aus Bodennutzung, 
1 8% aus Tierhaltung und ca . 24% aus öffentlichen Gel
dern (konventionelle Vergleichsbetriebe: Bodennut
zung 43%, Tierhaltung 29% und öffentliche Gelder 20%). 
Die ÖPUL-Prämien sind durch die darin enthaltene 
Bioförderung bei den Biobetrieben wesentlich höher 
( 1 2.440 Euro je Biobetrieb gegenüber 6.280 Euro je 
konventionellem Betrieb). Auch der Unternehmens
aufwand ist in den ausgewählten Biobetrieben höher 
als in den konventionell geführten Betrieben . Der 
Abstand beträgt aber rd. 6.800 Euro bzw. 1 1 % . Beim 
Verg leich der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
je Betrieb schneiden die Biobetriebe mit rd. 27.440 Euro 
schlechter ab als die konventionellen Vergleichsbetriebe 
mit rd . 32 .440 Euro. 

Bei den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je 
FAK schneiden die Biobetriebe besser ab als die kon
ventionellen Betriebe (21 .270 Euro zu 20.31 0 Euro, 
Abstand 960 Euro). Die Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft je FAK stiegen in den Biovergleichsbetrie
ben gegenüber 2000 um 1 0%, in den konventionellen 
Betrieben um 34%. Die öffentl ichen Gelder sind höher 
als bei den konventionellen Betrieben (22. 1 30 Euro zu 
1 8.030 Euro). Beim Erwerbs- und beim Gesamtein
kommen je GFAK ist eine ähn liche Entwicklung wie bei 
den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft zu ver
zeichnen. 

Bandbreitenvergleich 
Für das Jahr 2001 wurde eine weitere Vergleichsvari
ante zwischen Biobetrieben und konventionellen Betrie
ben berechnet: Auswahl von grün landbetonten und 
ackerbaubetonten Betrieben (Zugehörigkeit zu den 
Betriebsformen Futterbau und Betriebe mit 25-50% 
Forstanteil und Betriebsformen Marktfrucht, Dauerkultur . 
und gemischtlandwirtschaftliche Betriebe). Zu diesen 
beiden Gruppen von Biobetrieben wurden alle übrigen 
Betriebe ausgewählt, die 

a) in die gleiche Betriebsform fallen 

b) deren RLN ± 20% des Mittels der Biobetriebe, und 

c) deren EHW-Hektarsatz Landwirtschaft 
± 20% des Mittels der Biobetriebe aufweisen. 

Grünla ndlandbetonte Biobetriebe:  Bei der Aus
wertung fanden sich zu den 297 vorhandenen grün
land betonten Biobetrieben nach obiger Definition nur 
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47 konventionelle Betriebe. Diese Biobetriebe schei
nen somit in bestimmten Sektoren der Agrarstruktur kon
zentriert aufzutreten .  Dies äußert sich damit auch im 
Testbetriebsnetz. Die grünlandbetonten Biobetriebe wei
sen weniger Arbeitskräfte auf als die Vergleichsbetriebe 
( 1 ,68 zu 1 ,88), was mit der extensiveren Bewirtschaf
tung und kleineren Viehbeständen der Biobetriebe 
begründbar ist. Bei den Parametern Erträge und Auf
wand sowie Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
zeigte sich ein ähnl iches Bi ld. Die Erträge sind niedri
ger als bei den Verg leichsbetrieben, ebenso der Auf
wand; d ie höheren Förderungen gleichen das aber fast 
aus. Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft die
ser Biobetriebe je FAK sind höher als in den konven
tionellen (Grünlandbio 1 1 0 , Konventionell 1 00) .  

A ckerbaubetonte Biobetriebe :  Bei d ieser Grup
pe wurden zu 58 Biobetrieben 30 konventionelle gefun
den. D ie Arbeitskräfte sind in den Biobetrieben höher 
( 1 ,36 FAK) als bei den Vergleichsbetrieben ( 1 , 1 4  FAK). 
Dies kann mit der intensiveren Arbeit auf diversen Acker
kulturen begründet werden. Die Erträge und der Auf
wand l iegen über jenen der konventionel len Ver
gleichsbetriebe, ebenso die öffentl ichen Gelder. Dies 
führt zu höheren Einkünften aus Land- und Forstwirt
schaft je Betrieb bei den Biobetrieben , ebenso verhält 
es sich bei den Einkünften aus Land- und Forstwirt
schaft je FAK (Ackerbio 1 26;  Konventionell 1 00). 

Marktfruchtbau-Spezialbetriebe 

Die im Rahmen dieser Sonderauswertung erfassten 257 
Betriebe repräsentieren eine Anzahl von rd . 1 1 .500 
Marktfruchtbetrieben mit e iner Ku lturfläche von 
433.000 ha; das entspricht einer mittleren Betriebsgröße 
von 37 ha. Die Testbetriebe selbst liegen mit einer durch
schnittlichen Flächenausstattung von 42,3 ha Kultur
fläche bzw. 39,4 ha RLN über d ieser Marke. Sie sind 
überwiegend dem Nö. Flach- und Hügelland und dem 
Alpenvorland zuzuordnen und weisen wegen einer 
untergeordneten bzw. fehlenden Veredelungsproduk
tion neben einem geringen Arbeitskräftebesatz (2 ,61  
FAK je  1 00 ha RLN) einen weit unter dem Bundesmittel 
l iegenden Unternehmensertrag je ha RLN auf ( 1 .895 
Euro zu 3.321 Euro im Bundesmittel) .  Die Erträge aus 
Bodennutzung, die rd . 59% des Unternehmensertra
ges ausmachen, stiegen um 9%, im Wesentl ichen 
bedingt durch die im Jahr 2001 besseren Ernten und 
die teilweise besseren Preise (z.B. Hartweizen, Brau
gerste , Ölfrüchte). Die Marktordnungsprämien betru
gen rd . 1 1 .330 Euro.  Der Unternehmensertrag und der 
Unternehmensaufwand je Betrieb stiegen (um +6% bzw. 
+4%). Dies bewirkte, dass die Einkünfte aus Land- und 

Grüner Bericht 2001 

Vergleich von acker- und grünland-
betonten Biobetrieben mit konventionell 

wirtschaftenden Betrieben 

Jahr 2001 Grünland betont Ackerbau betont 

Merkmal Bio Konven- Bio Konven-
tionell tionell 

Anzahl der Betriebe 297 47 58 30 

Kulturiläche je 
Betrieb in ha 48,91 44,51 30,52 29,95 
RLN je Betrieb in ha 1 9,31 1 9,24 24,74 24,53 

F AK je Betrieb 1 ,68 1 ,88 1 ,36 1 , 14 

Unternehmensertrag 
Euro je Betrieb 64.622 68.234 83.574 62.936 

davon öffentliche 
Gelderin Euro 1 7.815 1 4.014 21 .087 1 5.093 
je Betrieb 

Unternehmens-
aufwand je Betrieb 40.565 43.851 55.808 44.486 

Einkünfte aus L +F 
je Betrieb 24.057 24.383 27.766 1 8.450 

Einkünfte aus L +F 
je FAK 14 .239 1 2.91 9 20.332 16 . 1 75 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Forstwirtschaft um 1 1  % auf 23.390 Euro je Betrieb stie
gen. Die öffentlichen Gelder stiegen um 8% auf 2 1 .620 
Euro je Betrieb. Durch eine sinkende Tendenz beim 
Arbeitskräftebesatz (-2% FAK je Betrieb) konnte bei den 
Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK d ie 
steigende Tendenz verstärkt werden (22 .760 Euro 
bzw. +1 4%). Das Erwerbseinkommen und das Gesamt
einkommen je GFAK betrugen 2001 rd . 25.640 Euro 

Verkaufte Erntemengen je 
Marktfruchtbau-Spezialbetrieb 2001 

Fruchtarten 
Ertrag in kg je Verkauf in kg 

ha Anbaufläche je Betrieb 

Weizen 5.363 63.457 

Roggen 4.492 4 .773 

Gerste 4.803 26.909 

Körnermais 8.083 27.839 

Erdäpfel 3 1 . 1 63 26.050 

Zuckerrüben 61 .245 1 6 1 . 1 20 
-

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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(+1 0%) bzw. 28.91 0 Euro (+1 2%). Der Verbrauch war · auf 7 .050 Euro je Betrieb gesteigert werden, bedingt 
leicht steigend, dennoch konnte die Eigenkapitalbildung durch die guten Ergebnisse d ieses Jahres. 

Obstbau-Spezialbetriebe 

Die 45 ausgewählten Betriebe sind Tei l  der in der 
Hauptauswertung dargestellten Dauerkulturbetriebe, 
und sie repräsentieren eine Grundgesamtheit von rd . 
1 .700 Betrieben mit einer Kulturfläche von 1 8 . 1 00 ha 
(entspricht einer durchschnittl ichen Betriebsgröße von 
1 0 ,8 ha Kulturfläche).  Im Vergleich zur Grundgesamt
heit sind die Auswah lbetriebe mit durchschn ittl ich 
1 4, 1  ha an Kulturfläche größer. Die Betriebe l iegen vor
wiegend in der Oststeiermark. Den Schwerpunkt des 
Erwerbsobstbaues . bi ldet die Apfelproduktion .  Das 
Ausmaß der bewirtschafteten RLN betrug 7,9 ha, 
wovon 5,5 ha auf Obstanlagen entfielen. 

Der Arbeitskräftebesatz lag mit 20,2 FAKje 1 00 ha RLN 
etwa dreimal so hoch wie im Bundesmittel .  Kenn
zeichnend für d iese Produktionsausrichtung ist auch 
die sch lechte Mechanisierbarkeit, die insbesondere 
während der Arbeitsspitzen den Einsatz famil ienfrem
der Arbeitskräfte erforderte; 2001 waren es 6,6 VAK je 
1 00 ha RLN bzw. rd . ein Viertel des gesamten Arbeits-

Weinbau-Spezialbetriebe 

Von allen 2 .260 Buchführungsbetrieben, die im Jahr 
2001 für d iesen Bericht ausgewertet wurden, wiesen 
305 Betriebe Weingartenflächen auf. Die 62 in d iese 
Spezialauswertung einbezogenen Weinbau-Spezial
betriebe sind auf Grund der Auswahlkriterien hoch
spezialisierte, beinahe aussch l ießl ich mit Weinbau 
befasste Betriebe. Sie repräsentieren ca. 5.000 von ins
gesamt 24.700 weinbautreibenden Betrieben .  Die 
Betriebe wurden nach Weinbauproduktionslagen grup
piert (Wachau: 7; Weinviertel : 32; Burgenland: 20 und 
Steiermark: 3). Die Weinbau-Spezialbetriebe bewirt
schafteten im Mittel eine Kulturfläche von 9,8 ha,  
wobei die Weinviertier Betriebe mit 1 0,9 ha Kulturfläche 
über dem Durchschnitt und die Wachauer und Bur
genländischen Betriebe mit 9,3 ha bzw. 8 , 1  ha unter 
dem Durchschnitt lagen. Die Weingartenflächen hat
ten insgesamt eine durchschn ittl iche Fläche von 
5,09 ha, in der Wachau waren es 4,72 ha, im Wein
viertel und im Burgenland je 5,23 ha. In Ertrag stan
den davon im Burgenland 86%, im Weinviertel 90% und 
in der Wachau 93%. Die Betriebe verfügten durch
schnittlich über 0,33 VAKje ha Weinland (Wachau: 0,44 
VAK, Weinviertel :  0 ,34 VAK, Burgenland: 0,28 VAK). 

kräftebedarfs. Der Unternehmensertrag erreichte 2001 
rd . 66.090 Euro je Betrieb (+1 5%). Der Anteil des Obstes 
am Unternehmensertrag betrug 53%, der der öffentli
chen Gelder 1 0,8% Sie machten im Durchschnitt der 
Obstbau-Spezial betriebe rund 7. 1 1 0  Euro je Betrieb aus. 

. Der Unternehmensaufwand stieg um 1 4%. Durch diese 
Entwicklung stiegen auch die Einkünfte aus der Land
und Forstwirtschaft je Betrieb um 1 8% auf ca . 20 .980 
Euro.  Durch den gestiegenen Einsatz an famil ienei
genen Arbeitskräften je Betrieb (+ 7%) machten die E in
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK rd . 1 3 . 1 90 
Euro aus (+1 0% gegenüber 2000). Das Erwerbsein� 
kommen mit rd . 1 5.380 Euro je GFAK und das Gesamt
einkommen mit rd. 1 9.620 Euro je GFAK war um 5 
bzw. 4% höher als 2000. Die Ausgaben für d ie Lebens
haltung wurden gegenüber 2000 um 9% ausgeweitet, 
was d ie Eigenkapitalbi ldung auf 1 2% des Gesamtein
kommens fallen ließ (gegenüber 1 4% im Vorjahr). 

Die Trauben- und Weinpreise sind regional unter
schiedlich (siehe Tabelle). Im Bundesmittel betrug der 
Traubenpreis 0,4 Euro je kg , der Weinpreis 1 ,4 1  Euro/l 
(beide Werte ohne MWSt.) .  Diese Werte zeigen, dass 
die meisten der in diese Spezialauswertung einbezo-

Weinbau - Spezialbetriebe 2001 

Fläche, Mengen, Insge- Davon 

Preise samt Wachau Wein- Burgen-
viertel land 

Weinfläche je 
Betrieb in ha 5,09 4,72 5,23 5,23 

Weinernte 
je hl/ha 59,86 44,08 60,36 62,28 

Traubenverkauf je 
Betrieb in kg 1 0 .91 8 9.351 7.527 14.865 

Weinverkauf je 
Betrieb in I 1 5.241 1 1 . 1 64 1 9.088 12 .436 

Traubenpreis in 
Euro/kg 0,52 0,56 0,33 0,61 

Weinpreis in 
Euro/l 1 ,73 3,81 1 ,31 2,20 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Weinbauertrag 2001 
(Euro/ha Weinland) 

Einnahmen, Ver- Weinbau- Davon 

brauch, Ertrag Spezial-
Wachau Wein- Burgen-

betriebe viertel land 
Weinbau Ein-
nahmen 6.533 1 0. 1 90 5.401 7.303 

Eigenverbrauch 1 20 277 1 1 5  97 

Vorratsverän-
derung +462 -670 +262 + 1 . 1 23 

Weinbauertrag 7 . 1 1 5  9.797 5.778 8.523 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

genen Betriebe hochspezialisiert sind . Die im Gegen
satz zum Bundesmittel niedrigeren Werte im Weinviertel 
erklären sich aus dem hohen Anteil von Fassweinver
käufen in d iesem Gebiet. Die Weinbaueinnahmen 
machten im Durchschnitt 52% der Gesamteinnahmen 
aus. Der Weinbauertrag erreichte in  den Wein
bauspezialbetrieben 7. 1 1 5  Euro je ha Weinland, das 
sind 52% vom Unternehmensertrag (Wachau:  9.797 
Euro, 47%; Weinviertel : 5.778 Euro, 46%: Burgenland: 
8 .523 Euro, 65%). Der Unternehmensertrag war ins
gesamt und in allen drei Weinbauregionen gegenüber 
2000 steigend (insgesamt + 1 9%,  Wachau +1  %,  Wein
viertel +20%, Burgenland +26%). DerAnteil der öffent
l ichen Gelder am Unternehmensertrag war im Gegen
satz zum Bundesmittel (21 %) gering (Wachau 8,6%, 
WeinvierteI 1 2,0%, Burgenland 1 0,9%). Auch die abso
lute Höhe der öffentl ichen Gelder war im Vergleich mit 
dem Bundesmittel ( 1 5.066 Euro je Betrieb) niedrig 
(Wachau 8.371 Euro je Betrieb, Weinviertel 7 .968 
Euro je Betrieb, Burgenland 7 .512  Euro je Betrieb). Die 
Weinbau-Spezial betriebe konnten im Wesentl ichen 
nur ÖPUL-Gelder lukrieren. Der Unternehmensaufwand 
war insgesamt und in allen Weinbaulagen steigend 
(+3%, + 1 1 %, +1 7%). Er bezifferte sich in den Wein-

Rinderhaltung-Spezialbetriebe 

Laut Agrarstrukturerhebung 1 999 gibt es rd . 5 .000 
Betriebe mit durchschnittl ich 26,0 ha Kulturfläche ,  die 
den Auswahlkriterien d ieser Spezialauswertung ent
sprechen . Dies sind in Maisanbaugebieten gelegene 
und auf Rindermast ausgerichtete Betriebe. Insgesamt 
waren es die Daten von 38 Testbetrieben ,  die in d iese 
Sonderauswertung Eingang fanden. Mit 29,0 ha Kul
turfläche liegen die Testbetriebe hinsichtlich der Betriebs
größe über dem Durchschnitt der Grundgesamtheit. Bei 
1 7,4 ha RLN und 24,0 GVE je Betrieb ergab sich für 
das Jahr 2001 mit 1 38 GVE je 1 00 ha RLN ein um etwa 
zwei Drittel höherer Viehbesatz als im Bundesmittel .  
Der  Produktionswert der  Rinderhaltung am Unterneh-

Grüner Bericht 2001 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
bei Weinbau - Spezialbetrieben 2001 je FAK 

Davon 
Jahre Insgesamt Wein- Burgen-Wachau viertel land 

2000 1 2 .334 20.039 9.203 1 5. 1 97 

2001 1 6.554 1 8.694 1 3.503 21 .751 

Index 1 34 93 1 47 1 43 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

bau-Spezialbetrieben mit 9 .047 Euro/ha Weinland. 
Die größten Aufwandsposten waren die Abschreibun
gen, der speziel le Aufwand für Bodennutzung und die 
Vorsteuer. Die Vermögensrente war insgesamt und im 
Weinviertel negativ, in der Wachau und im Burgenland 
h ingegen positiv. Auch der Verschuldungsgrad nahm 
insgesamt und im Weinviertel und im Burgenland zu , 
in der Wachau hingegen ab. Er bewegte sich zwischen 
22% in der Wachau und 9% im Burgenland. Insgesamt 
ergab sich - bezogen auf alle drei Lagen - ein Ver
schuldungsgrad von 1 3% (Bundesmittel :  1 0 ,0%). 

Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK stie
gen um 34% auf ca. 1 6.550 Euro je Betrieb. In den Wein
bauregionen Weinviertel und Burgenland stiegen sie 
( 1 3.500 Euro bzw. 2 1 .750 Euro und +47% bzw. 43%), 
in der Wachau h ingegen waren sie rückläufig ( 1 8 .694 
Euro/FAK bzw. -7%). In der Wachau war ein Vorrats
abbau gegeben, im Weinviertel und im Burgenland hin
gegen ein Vorratsaufbau. Im M ittel der Weinbau-Spe
zialbetriebe wurde ein Erwerbseinkommen von 20.397 
Euro je GFAK und ein Gesamteinkommen von rd . 
22.280 Euro je GFAK erzielt. Eine E igenkapitalbi ldung 
war in allen Weinbauregionen möglich. 

mensertrag hatte einen Antei l von 20%, der Unter
nehmensertrag selbst belief sich 2001 auf rd . 56.840 
Euro je Betrieb und war somit um 1 6% niedriger ars in 
den ausgewerteten Mi lchwirtschaftsbetrieben. Die 
Erträge je Betrieb aus der Tierhaltung (davon 45% Rin
der, 23% Milch und 1 9% öffentl iche Gelder) nahmen 
um 6% zu. Die öffentlichen Gelder insgesamt stiegen 
um 29% und bel iefen sich auf rd . 1 6. 1 30 Euro je 
Betrieb; davon entfielen ca . 7% auf die Bodennutzung , 
je 30% auf Tierhaltung und auf ÖPUL-Zahlungen. Der 
Unternehmensaufwand stieg um 5% auf rd. 39.590 Euro 
je Betrieb. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 143 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Der Antei l  der E inkünfte am Unternehmensertrag 
(Gewinnrate) betrug im BundesmitteI 32%, bei den Rin
dermastbetrieben h ingegen nur 30%. Der Arbeitskräf
tebesatz mit 8 ,7 FAK je 1 00 ha RLN sank um 9% und 
war auch um 9% niedriger als bei den ausgewerteten 
M ilchwirtschaftsbetrieben.  Durch die gegenüber dem 

Milchwirtschaft-Spezialbetriebe 

542 Testbetriebe, davon 396 Bergbauernbetriebe, ent
sprachen den Auswahlkriterien d ieser Spezialauswer
tung (Futterbau mindestens 75% am GStOB, StOB der 
Milchkühe > als der der übrigen Rinder); rd . 32 .000 
Betriebe der Grundgesamtheit werden durch diese Aus
wertung repräsentiert. Allerdings sind die Testbetriebe 
mit 32,8 ha Kulturfläche (Bergbauern: 36,7 ha, N icht
bergbauern: 23,8 ha) im Vergleich zur Grundgesamt
heit (25 ,0  ha) zu groß. Die von d iesen Betrieben 
bewirtschaftete RLN umfasste im Gesamtdurchschnitt 
1 8 ,7 ha.  Sie lag in den Bergbauernbetrieben bei 1 9,2 
ha und in den Tallagen bei 1 7 ,5  ha. Der Milchkuhbe
stand bei den Bergbauern umfasste durchschnittl ich 
1 4 , 1  Stück, bei den N ichtbergbauern 1 5,0 Stück. Der 
Viehbesatz belief sich bei allen Testbetrieben auf 1 34,7 
GVE je 1 00 ha RLN . 

Der Arbeitskräftebesatz war mit 9,65 FAK je 1 00 ha RLN 
höher als im Bundesmittel .  Bei durchschnittlich 1 ,85 
FAK je Betrieb in den Bergbauernbetrieben und 1 ,61  
FAK in den N ichtbergbauernbetrieben entfielen hier 
demnach auf eine Person 9,3, bei den Bergbauern 716 
Kühe. Die verkaufte Mi lchmenge lag zwischen 4.781 
und 4.984 kg je Kuh, je Betrieb waren es 67.400 kg 
bei den Bergbauern und 74.700 kg bei den N icht
bergbauern . Die Betriebe erzielten im Mittel einen 
Unternehmensertrag von 67.500 Euro je Betrieb (Berg
bauern : 69. 1 20 Euro, Tal :  63.780 Euro), 36% davon 

Milchwirtschaft - Spezialbetriebe 2001 

Insge- Davon 
Verschiedene Parameter samt Berg Tal 

Milchkühe je Betrieb 1 4,4 1 4 , 1  1 5,0 

Milchleistung je Kuh 5.703 5.672 5.771 

durchschn. erzielter 
Milchpreis in Euro/kg 0,340 0,341 0,340 

Milcherzeugung in kg 81 .927 79.961 86.51 6  

Milchverkauf i n  kg 69.589 67.393 74.714  

Milchrichtmenge in kg 69.220 66.863 74.719  

Futterzukauf je  RGVE 
in Euro 1 86 200 1 57 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Aufwand stärker gestiegenen Erträge verbesserte sich 
die Einkommenssituation, sodass die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft auf rd . 1 1 .430 Euro je FAK 
(+34%) stiegen. Das Erwerbs- ( 1 5.250 Euro je GFAK) 
und das Gesamteinkommen ( 1 7 .550 Euro je GFAK) 
stiegen um 1 5% bzw. 1 1 %. 

kamen aus der Milchproduktion und 1 0% aus der 
sonstigen Rinderhaltung. Im Bergbauerngebiet betru
gen die Antei le 35 und 9%, im Nichtbergbauerngebiet 
41 und 1 2%.  

An öffentlichen Geldern erhielten d ie Milchwirtschaft
Spezialbetriebe insgesamt rd . 1 4.790 Euro, wovon 39% 
auf ÖPUL-Zahlungen, 23% auf die Al und 1 6% auf 
Prämien der Tierhaltung entfielen. Die Bergbauern
Milchwirtschaft-Spezialbetriebe lukrierten insgesamt 
rd . 1 6. 580 Euro öffentliche Gelder (davon 38% ÖPUL, 
26% Ausgleichszulage, 1 5% Tierprämien); bei  den 
Mi lchwirtschaft-Spezialbetrieben der Tallagen (=Zone 
0) beliefen sich die öffentl ichen Gelder insgesamt auf 
rd. 1 0 .630 Euro (davon 4 1 %  ÖPUL, 9% Ausgleichs
zulage, 1 9% Tierprämien). 

Die Ertragsentwicklung in  den Bergbauernbetrieben 
(+ 1 0%) und Talbetrieben (+9%) war insgesamt (+1 0%) 
steigend,  ebenso die Erträge aus der Tierhaltung . Der 
Unternehmensaufwand stieg sowohl in den Bergbau
ernbetrieben als auch in den Talbetrieben (+"7% bzw. 
5%). Der Aufwand stieg nicht so stark wie die Erträge, 
was sich steigernd auf die E inkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft auswirkte. Da auch zusätzlich der 
Arbeitskräftebesatz (Berg -2%, Tal -6%) fallend war, wirk
te sich d iese Entwicklung sehr positiv auf die Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft je FAK aus, die sich abso
lut mit rd . 1 2.760 Euro je FAK (+ 1 6%) bei den Berg
bauernbetrieben und mit rd. 1 1 .420 Euro je FAK (+27%) 
bei den Talbetrieben berechneten .  

Das Erwerbseinkommenje GFAK betrug be i  den Berg
bauern betrieben rd . 14 .750 Euro (+ 1 2%) und bei den 
N ichtbergbauern 1 4 .760 Euro (+1 9%), das Gesamt
einkommen je GFAK rd . 1 7 .770 Euro (+9%) bzw. 
1 7.870 Euro (+1 6%). Auf Grund eines gestiegenen (Berg 
+4%) bzw. stagnierenden (Tal ±O%) Verbrauchs und 
der günstigen Ertragslage konnte der Eigenkapitalzu
wachs bei beiden Gruppen gesteigert werden. Bei Berg
bauern-Milchwirtschaft-Spezialbetrieben lag d ieser mit 
28% des Gesamteinkommens überdem Wert des Bun
desmittels (23%), die Milchwirtschaft-Spezialbetriebe 
der Tallagen erreichten aber nur 1 8% Eigenkapitalbi l
dung. 
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Schweinehaltung-Spezialbetriebe 

Im Auswahlrahmen der Grundgesamtheit 1 999 gibt es 
1 .600 Betriebe, die den Auswahlkriterien für diesBn Spe
zialbetriebszweig entsprechen (Veredelung mind. 75% 
Anteil am StOB, StOB Schweine > StOB Geflügel ) .  
Davon wurden 23 Betriebe; die al lerd ings mit 27,7 ha 
bewirtschafteter Kulturfläche weit über der Grundge
samtheit ( 1 8 ha) lagen, für d ie Auswertung herange
zogen. Es sind Betriebe, die die Schweinehaltung bei 
vorwiegend eigener Ferkelerzeugung auf Zukaufsfut
terbasis betreiben . Da d iese Auswertungsgruppe zu 
klein ist, um al lgemeingü ltige Aussagen treffen zu kön
nen, wurden ihr aus der Gruppe der Veredelungsbe
triebe jene Betriebe h i nzugestel lt , in denen d ie 
Schweinehaltung überwiegt. Das waren 1 94 Betriebe, 
in denen auch Ergebnisse für das Jahr 2000 vorlagen. 
Die Produktion umfasst al le Varianten von der Ferkel
aufzucht bis zur Mast auf Basis des Ferkelzukaufs. Die 
RLN betrug im Durchschn itt al ler ausgewäh lten 
Schweinebetriebe 24,0 ha, während die Spezialbetriebe 
20,8 ha RLN bewirtschafteten .  Diese wiesen auch h in
sichtl ich des Viehbesatzes mit 241 ,7 GVE je 1 00 ha 
RLN (-4%) ein beinahe doppelt so hohes N iveau auf. 
Der Arbeitskräftebesatz liegt bei den Schweinehaltung
Veredelungsbetrieben mit 6,9 FAKje 1 00 ha RLN etwas 
über dem Bundesmittel, bei den Spezial betrieben aber 
um fast ein Drittel darüber (9,7 FAK je 1 00 ha RLN). 

Gegenüber 2000 - das bereits durch ein gutes Ertrags
niveau gekennzeichnet war - konnten die schweine
haltenden Betriebe die Erträge aus der Tierhaltung aber
mals kräftig steigern (Veredelungsbetriebe-Schweine
haltung und Schweine-Spezial  betriebe +25%). Die 
Erträge aus Schweinehaltung hatten einen Anteil von 
72% (Spezialbetriebe) bzw. von 64% (Veredelungs
betriebe ) am Unternehmensertrag. An öffentl ichen 
Geldern erhielten die Schweinehaltung-Spezialbetrie
be 1 1 .400 Euro je Betrieb (+9%), die Veredelungsbe
triebe h ingegen 1 2 .540 Euro (+4%).  Der Unterneh
mensaufwand war gegenüber 2000 sowohl. in den 
Schweinehaltung-Spezialbetrieben als auch bei den Ver-

Grüner Bericht 2001 

Schweinehaltung - Spezialbetriebe 2001 
(Durchschnitt je Betrieb) 

Verschiedene Parameter 
Veredelung Spezial 
Schweine Schweine 

Anzahl der buchführenden 
Betriebe 1 94 23 

Zuchtsauen 33 63 

aufgezogene Ferkel je 
Muttersau 1 9  20 

verkaufte Schweine insg. 840 1 .242 

davon verkaufte 
Ferkel und Läufer 471 806 

verkaufte Mastschweine 355 376 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

edelungsbetrieben um 1 3% höher als 2000. Für die Ein
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je Betrieb wurde 
daher für die Schweinehaltung-Spezialbetriebe ein

' 

Plus von 37%, für die Veredelungsbetriebe ein solches 
von 32% berechnet. 

Auf Grund der Abnahme der Zahl der Arbeitskräfte 
(Schweinehaltung-Spezialbetriebe -7% und Verede
lungsbetriebe -3%) konnte die positive Entwicklung ver
stärkt werden, und so beliefen sich die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je FAK in  den Schweine
haltung-Spezialbetrieben auf 32 .505 Euro (+38%) und 
in den Veredelungsbetrieben auf 25.765 Euro (+33%). 
Eine ähnl ich gute Entwicklung war auch beim Erwerbs
einkommen je GFAK gegeben (Schweinehaltung-Spe
zialbetriebe 32 .360 Euro, Veredelungsbetriebe 26. 1 50 
Euro; ebenso beim Gesamteinkommen (Schweine
haltung-Spezial betriebe +30%; Veredelungsbetriebe 
+24%). Die Eigenkapitalbildung lag in den Schweine
haltung-Spezialbetrieben bei rd. 39. 1 00 Euro je Betrieb, 
in den Veredelungsbetrieben bei rd . 2 1 .4 1 0  Euro.  Der 
Anteil der Eigenkapitalbi ldung am Gesamteinkommen 
betrug 51 % bzw. 39%; diese Werte l iegen deutlich über 
dem Bundesmittel (23%). 
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Geflügel -Spezialbetriebe 

Von den insgesamt ausgewerteten 2.260 Testbetrie
ben (= 1 00%) wiesen 322 Betriebe ( 1 4%)  Geflügeler
träge und 1 .091 Betriebe (48%) Eiererträge aus. Die 
Grundgesamtheit der Geflügel-Spezialbetriebe (75% 
des StOB aus Veredelung bei Überwiegen des Geflü
gel-StOB) laut Agrarstrukturerhebung 1 999 beträgt rd . 
250 Betriebe. Von den 2 .260 Betrieben entsprach nur 
ein Betrieb d iesen Kriterien. Aus diesem Grund wurde 
eine zweite Variante gewählt, die folgende Kriterien vor-
aussetzt: 

• 

• Zugehörigkeit zur Gruppe der Veredelungsbetriebe;
' 

• der StOB Geflügel musste größer sein als der StOB 
Schweine. 

Nach diesen Kriterien standen nunmehr sieben Betrie
be zur Verfügung. Die hochgerechneten Daten lassen 
nur bedingte Schlüsse auf die Grundgesamtheit zu , 
geben aber doch Einbl ick in die Produktionsstruktur der 
bäuerlichen Geflügelhaltung. Im Durchschn itt stan
den 20,9 ha an Ku lturfläche bzw. 1 7, 1  ha an RLN in 
Bewirtschaftung . Die Eierproduktion erbrachte einen 
33%igen Antei l ,  die Geflügelproduktion einen 42%igen 
am Unternehmensertrag, sodass 75% des Unterneh-

Betriebe mit guter Waldausstattung 

In  die Sondererhebung von Betrieben mit guter Wald
ausstattung waren im Jahr '2001 1 06 Betriebe einbe
zogen,  davon 75 Betriebe im Alpengebiet mit einer 
durchschnittlichen Ertragswaldfläche von 68 ha und 3 1  
Betriebe im  Wald- und Müh lviertel m it durchschnittlich 
1 2  ha Ertragswald. Die Erträge aus der Waldwirtschaft 
sind im Alpengebiet gestiegen, im Wald- und Mühlviertel 
gesunken. Die Gründe h iefür l iegen in der unter
schiedlichen Entwicklung der Holzeinschläge in den bei
den Produktionsgebieten. Das Preisn iveau forstwirt
schaftl icher Erzeugnisse blieb gegenüber 2000 weit
gehend stabil .  Der Beitrag des Waldes zu den bäuer
l ichen Einkünften ist im Alpengebiet absolut leicht 
gestiegen, relativ zu den E inkünften aus der Land
wirtschaft jedoch gesunken, im Wald- und Müh lviertel 
ist der forstl iche Beitrag, sowohl relativ als auch abso
lut, gegenüber 1 999 deutlich gesunken. 

In  den Betrieben des A lpengebietes  lag die Holz
nutzung mit 4,82 fm je ha um 1 3% über dem Einschlag 
von 2000 und damit etwas über dem nachhaltig mög
lichen Holzeinschlag. Der Ertrag aus der Waldwirtschaft 
lag um 8% über dem Vorjahreswert. Der Wald trug damit 

1 45 

mensertrages auf d ie Geflügel- und Eierproduktion ent
fielen. Der Unternehmensertrag belief sich auf rd . 
239.890 Euro je Betrieb (-4%). Davon entfielen 7.633 
Euro auf öffentliche Gelder (54% Marktordnungsprä
mien für Bodennutzung, 28% ÖPUL). Der Unterneh
mensaufwand blieb gleich und wurde mit rd . 200.570 
Euro je Betrieb berechnet; rd. 54% davon machten allein 
die Futtermittel aus. Der Arbeitskräftebesatz betrug 2 , 12  
FAK je Betrieb +2%) ,  was bedeutet, dass diese Spe
zialbetriebe einen anderen Trend zeigten als das Bun
desmittel .  Das Betriebsvermögen machte rd . 503.780 
Euro je Betrieb (-3 ,3%) aus, wovon 1 8% auf Fremd
kapital (+4%) entfielen . 

Durch den gesunkenen Unternehmensertrag,  den 
gleichbleibenden Unternehmensaufwand und den ver
stärkten Arbeitseinsatz beliefen sich die Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft je FAK auf rd . 1 8 .480 Euro 
(-22%). An Erwerbseinkommen und Gesamteinkom
men je GFAK wurden rd . 1 9 .980 Euro bzw. ca . 2 1 .270 
Euro erzielt. In  diesen Betrieben war im Jahr 2001 ein 
Eigenkapitalzuwachs von rd . 9.700 Euro je Betrieb gege
ben , das waren 20% vom Gesamteinkommen . 

im Jahre 2001 22,2% (2000: 23,3%) zum Unterneh
mensertrag und 21 ,6% (2000: 24,7%) zu den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft bei, wobei a llerdings die 
Vermögensveränderungen am stehenden Holzvorrat 
n icht berücksichtigt sind. Die E inkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft je FAK sind ge-gen über dem Vorjahr um 
22% auf 1 8 .453 Euro gestiegen,  das Erwerbseinkom
men je GFAK um 21 % auf 1 9 .289 Euro und das 
Gesamteinkommen je GFAK um 1 8% auf 22.31 5 Euro. 

In  den waldre ichen Be trieben  des Wa ld- und 
Mühlviertels wurde gegenüber 2000 um 20% weni
ger Holz eingeschlagen, je ha 6 ,54 fm. Der Ertrag aus 
der Waldwirtschaft ist analog zum Einschlag ebenfalls 
um 20% gesunken. Der Antei l  der Waldwirtschaft am 
Unternehmensertrag betrug nur mehr 4,5% (2000: 
6,0%), der Beitrag des Waldes zu den Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft 4,6% (2000: 7,4%). Die Ein
künfte aus Land- und Forstwirtschaft je  FAK sind 
gegenüber dem Vorjahr um 2% auf 1 3.590 Euro gesun
ken . Das Erwerbseinkommen je G FAK e rreichte 
1 4 .742 Euro (-1 %). Das Gesamteinkommen je GFAK 
ist um 3% gesunken und betrug 1 6. 584 Euro. 
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Ertragslage der Erwerbskombi nationsbetriebe 

Unter dem Begriff Erwerbskombination versteht man 
die Erwerbsart eines Betriebes, bei der der/die Betrieblei
ter/in nicht nur aus der Land- und Forstwirtschaft, son
dern auch aus anderen Wirtschaftssparten Einkommen 
erwirtschaftet. Für land- und forstwirtschaftl iche Betrie
be ist die Erwerbskombination eine wichtige Möglich
keit, d ie zunehmend begrenzten Erwerbsmögl ichkei
ten innerhalb des Sektors zu durchbrechen und freie 
Arbeitskraftkapazitäten einkommenswirksam einzu
setzen .  Nachstehend werden nur die Nebenerwerbs
betriebe näher dargestellt , da die Datenbasis für weit
reichender Aussagen zur Erwerbskombinat,ion noch 
n icht ausreichend ist. 

Laut geltender Fassung des § 9 Abs .3 LWG werden in  
das Testbetriebsnetz auch Nebenerwerbsbetriebe 
einbezogen. Als Nebenerwerbsbetriebe sind solche 
Betriebe definiert, in denen das Betriebsleiterehepaar 

Nebenerwerbsbetriebe 

Die Gesamtheit der  Nebenerwerbsbetriebe laut 
Agrarstrukturerhebung 1 999 beträgt 1 29.495 Betriebe. 
Durch die buchführenden Betriebe wird im Wesentli
chen nur der Randbereich zu den Haupterwerbsbe
trieben repräsentiert; es sind d ies rd . 4 1 .000 Betriebe 
mit einem Standarddeckungsbeitrag (StOB) von über 
6.000 Euro. Im Buchhaltungsjahr 2001 waren von den 
2.260 abgeschlossenen Buchführungsbetrieben 1 .735 
Haupterwerbsbetriebe (77%) (sie repräsentieren 71 .000 
Betriebe) und 525 Nebenerwerbsbetriebe (23%). Von 
den 525 waren wieder 432 Nebenerwerbsbetriebe im 
engeren Sinn (Betriebe, die durch außerlandwirt
schaftl iche Tätigkeiten ihr  Erwerbseinkommen ver
besserten) und 93 Pensionistenbetriebe, bei denen d ie 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft n iedriger als 
die Bezüge aus Pensionen waren.  Die regionale Ver
te i lung der Nebenerwerbsbetriebe i nsgesamt ist 
annähernd gleich wie die der Haupterwerbsbetriebe. 
Auffal lend ist al lerdings ein besonders hoher Anteil an 
Pension istenbetrieben im Hochalpengebiet und im 
Sö. Flach- und Hügelland . 

Von den 432 Nebenerwerbsbetrieben im engeren Sinn 
lagen die meisten im Alpenvorland ( 1 9%) und im  Nö. 
Flach- und Hügelland ( 1 8%). Die wenigsten Neben
erwerbsbetriebe befanden sich im Kärntner Becken 
(3%) und im Voralpengebiet (6%).  Bei der Vertei lung 
nach Betriebsformen waren bei den Nebenerwerbs
betrieben die Futterbaubetriebe mit 41 % am stärksten 

und die im gemeinsamen Haushalt lebenden ganz oder 
teilweise in der Land- und Forstwirtschaft mitarbeiten
den Famil ienmitgl ieder 50 oder mehr Prozent des 
E rwerbseinkommens aus n ichtlandwirtschaftlichen 
bzw. außerbetriebl ichen Erwerbsquellen schöpfen. 

Auf die Definition lautAgrarstrukturerhebung wird in die
sem Kapitel nicht näher eingegangen . Diese besagt, 
dass ein Betrieb dann ein Nebenerwerbsbetrieb ist, 
wenn das Betriebsleiterehepaar weniger als 50% der 
gesamten Arbeitszeit des Erhebungsjahres im land- und 
forstwirtschaftl ichen Betrieb beschäftigt ist. Auf die 
nichtlandwirtschaftliche Erwerbstätigkeit entfallen daher 
mindestens 50% der Gesamtarbeitszeit. Bei Anwend
ung dieser Nebenerwerbsdefinition ergeben sich aus 
den aktuellen Erhebungsdaten des Jahres 2001 aus 
den 2.260 Testbetrieben 2.01 5 bzw. �9% Haupterwerbs
und 245 bzw. 1 1  % Nebenerwerbsbetriebe. 

Ursachen der Veränderung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

bei Nebenerwerbsbetrieben 
Auswirkung auf 

Ertrags- und Aufwandspositionen die Einkünfte 
01 zu 00 in % 

Unternehmensertrag ohne 
öffentliche Gelder + 1 1, 5  

Getreide +0,6 
Hülsen- und Ölfrüchte +1 ,5 
Rinder (einschI .  Kälber) -3,5 
Milch +9,7 
Schweine -1 ,5 
Forstwirtschaft -1 ,7 
Sonst. Erträge (inkl. Nebenbetriebl +2,2 

Öffentliche Gelder +22,2 

Ertragszuschüsse +7,6 
Bewirtschaftungsabgeltung und 
Einkommensausgleich +8,4 

Umweltprämien +1 ,7 
Aufwandszuschüsse +1 ,8 

Unternehmensaufwand -7,6 
Energie und Anlagenerhaltung -5,2 
Vorsteuer +1 ,2 
AfA -2,0 

Einkünfte a. Land- u. Forstwirtschaft +26,0 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand, 
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vertreten .  Dahinter folgten die Marktfruchtbetriebe 
(20%). Die wenigsten Betriebe fanden sich bei den 
Veredelungsbetrieben (4%) sowie bei den landwirt
schaftl ichen Gemischtbetrieben (6%) und den Forst
betrieben (7%). 

Die ausgewerteten 525 Nebenerwerbsbetriebe bewirt
schafteten im gewichteten Mittel eine Kulturfläche von 
24 ha (Haupterwerbsbetriebe: 47 ha); d iese setzte sich 
aus 1 6  ha landwirtschaftlicher Nutzfläche und 8 ha Wald
fläche (Haupterwerb: 33 ha bzw. 1 4  ha) zusammen. 
Die Reduzierte Landwirtschaftl iche Nutzfläche (RLN) 
betrug 1 2 ,4 ha (+/- 0% gegenüber 2000) und bei 
Haupterwerbsbetrieben 26,8 ha (+2%). Der Viehbesatz 
betrug in Summe 8,7 GVE je Betrieb, davon waren 3 ,0 
Stück Milchkühe je Betrieb (Haupterwerb: 23, 1  GVE 
bzw. 8,4 Milchkühe). 

Neben-
erwerbs-
betriebe 

5 1 ,2 

36,0 
43,8 
81 ,9 

590,5 
64,3 

5.263 
1 3. 1 49 
4.3 1 2  

0,33 
1 1 ,72 
1 2,58 
1 0,58 
1 2,23 
1 1 ",73 
12 ,06 
46,0 

1 1 7,0 

5,01 

2,68 

1 47 

Ernteerträge und Preise 
Haupt-

Erzeugnisse erwerbs-
betriebe 

Weizen dt je ha 55, 1 

Roggen dt je ha 42,5 
Gerste dt je ha 48,2 

Körnermais dt je ha 85,2 
Zuckerrübe dt je ha 61 3,8 

Wein hl 6 1 ,7 
Milchleistung kg je Kuh 5.683 

Milchrichtmenge kg je Betrieb 39.743 
Milchrichtmenge kg je Kuh 4.737 

Milchpreis Euro/kg 0,34 
Weizen preis Euro/1 00 kg 1 2 , 1 7  
Roggenpreis Euro/ 100 kg 1 2,94 
Gerstenpreis Euro/1 00 kg 1 1 , 1 4  

Haferpreis Euro/ 100 kg 1 2 , 1 7  
Maispreis Euro/1 00 kg 1 2,26 

Erdäpfelpreis Euro/1 00 kg 1 0,73 
Traubenpreis Euro/1 00 kg 36,0 

Weinpreis Euro/1 00 I 1 46,0 

Holzverbrauch fm I ha Wald 5 , 16  

Holzverkauf fm I ha Wald 3,47 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Die ausgewerteten 525 Nebenerwerbsbetriebe wiesen 
an Arbeitskräften (GFAK) insgesamt 1 ,65 Personen je 
Betrieb aus, was m it -0,4% gegenüber 2000 praktisch 
keine Änderung war (Haupterwerb: 2,00 bzw. +/-0%). 
Bei den Pension istenbetrieben waren es 3% weniger. 
Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Fachausbildung der 
Betriebsinhaber war bei den Nebenerwerbsbetrieben 
der Anteil ohne Fachausbildung höher, der Anteil der 
Absolventen von Fachschulen und Höheren Schulen 

etwa gleich hoch und der Anteil der Meister geringer 
als bei den Haupterwerbsbetrieben. 

Betriebsergebnisse im Vergleich Neben- und Haupterwerbsbetriebe 

Euro je ha RLN Euro je Betrieb 

Erträge, Aufwand, Einkommen Nebenerw. Haupterw. Nebenerwerb Haupterwerb 

2001 2001 in % zum 2001 in % zum 
Vorjahr Vorjahr 

Erträge aus Bodennutzung 576 732· 7 . 1 30 2 19.61 1 6 

Tierhaltung 887 1 .395 1 0.986 7 �7.384 14 

Forstwirtschaft 1 53 146 1 .900 -5 3.91 3 -5 

Sonstige Erträge 1 .236 1 . 1 73 1 5.304 8 31 .412 9 

Unternehmensertrag 2.853 3.446 35.321 6 92.321 9 

Variabler Betriebsaufwand 894 1 .073 1 1 .069 2 28.739 8 

Abschreibungen 728 545 9.014 1 14.61 0 3 

Sonstiger Aufwand 662 630 8. 1 90 1 1 6.881 8 

Unternehmensaufwand 2 .284 2.248 28.273 2 60.230 5 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 569 1 . 1 98 7.047 26 32.091 1 5  

davon öffentliche Gelder 695 702 8.6 10  1 7  18 .800 1 8  

Erwerbseinkommen 2.099 1 .334 25.983 8 35.745 1 4  

Gesamteinkommen 2.666 1 .519 33.000 5 40.687 1 2  

Eigenkapitalveränderung des 
bäuerlichen Familienbetriebes 3 12  425 3.868 21 1 1 .387 42 

Aktiven im Jahresmittel 23.351 1 6.284 289.084 3 436.239 2 

Schulden Jahresmittel (ohne Pacht) 2 . 1 78 1 .659 26.964 -2 44.456 4 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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47,1 

Unternehmensertrag 
und -aufwand 

Tausend Euro je Vollarbeitskraft 

35,9 
30,8 29, 1 

2 1 ,8 

D 
HaupteIWerb Pensionisten HaupteIWerb Pensionisten 

NebenelWerb NebenelWerb 
(ohne Pensionisten) (ohne Pensionisten) 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Aufwand und Ertrag 
Bei den Nebenerwerbsbetrieben insgesamt lag der 
Unternehmensertrag bei 35.300 Euro je Betrieb und 
somit um 6% höher als 2000 (Haupterwerbsbetriebe: 
92.300 Euro je Betrieb bzw. +9%). Die Ertragseinbußen 
bei Obst (- 1 4%), Rindern (-7%), Forstwirtschaft (-5%) 
.und Schweinen (-4%) konnten durch deutliche Stei
gerungen bei Hackfrüchten und öffentl ichen Geldern 
Ge + 1 7%), Mi lch (+1 3%)  und Getreide (+2%) in Summe 
mehr als ausgeglichen werden . Der Unternehmens
aufwand war mit 28.300 Euro je Nebenerwerbsbetrieb 
insgesamt um 2% höher als im Jahr zuvor (Haupter
werbsbetriebe: 60.200 Euro je Betrieb bzw. +6%). 
Erhöhte Aufwendungen gab es bei Energie und Anla
generhaltung (+5%) und Abschreibungen (+1 %). Gerin
gere Aufwendungen waren bei der Vorsteuer (-2%) und 
beim Spezialaufwand für Bodennutzung und Tierhal
tung (-1 %) zu verzeichnen. 

Einkünfte und andere Ergebnisse 
An Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft wurden 
bei den Nebenerwerbsbetrieben 7.000 Euro je Betrieb 
erwirtschaftet. Das war weniger als ein Viertel dess�n,  
was bei  den Haupterwerbsbetrieben erzielt wurde. 
Bezogen auf die Famil ienarbeitskräfte (FAK) betrugen 
die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft bei den 
Nebenerwerbsbetrieben i nsgesamt 6 .700 Euro.  
Gegenüber 2000 bedeutete dies einen Anstieg von 29% 
(Haupterwerbsbetr. : 1 7. 1 00 Euro je FAK bzw. + 1 6%). 

Die Gewinnrate (das ist das Verhältnis von Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft und Unternehmenser
trag) lag bei Nebenerwerbsbetrieben insgesamt bei 
20%, bei Haupterwerbsbetrieben bei 35%. Der Grund 
für d iesen Unterschied l iegt in der höheren Fixkos
tenbelastung sowie in der geringeren Produktivität der 
Nebenerwerbsbetriebe. Je höher diese Gewinnrate aus
fäl lt, desto größer ist die Unabhängigkeit der Betriebe 

Grüner Bericht 2001 

Vergleich von Neben- und 
Haupterwerbsbetrieben 

Nebenerwerbs- Haupterwerbs-
betriebe betriebe 

Anzahl 525 1 735 

Einkünfte Land-
u. Forstw. je FAK 6.705 1 7. 1 1 2  

Erwerbseink. 
je GFAK 1 5.745 1 7.814 

Gesamteink. 
je GFAK 1 9.997 20.277 

Gesamtfamilienarbeitskräfte (GFAK) je Betrieb 

Nebenerwerbs- Haupterwerbs-
betriebe betriebe 

Bauer 0,90 0,92 

Bäuerin 0,47 0,53 

Sonstige 0,28 0,55 

Summe 1 ,65 2 ,00 

Arbeitstage (A T) je Betrieb 

AT % AT % 

Land- u . . Forstw. 295 63 533 93 

Selbstständig 7 1 4 1 
Unselbständig 1 69 36 35 6 

Summe 471 1 00 572 1 00 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

von Preisbewegungen auf den Produkt- und Produk
tionsmittelmärkten. Im Jahresmittel 2001 belief sich bei 
den Nebenerwerbsbetrieben das Betriebsvermögen 
(ohne Pachtflächen) auf 289. 1 00 Euro je Betrieb 
(Haupterwerb: 436.200 Euro je Betrieb). Die Investi
tionen je Nebenerwerbsbetrieb betrugen 1 0.400 Euro 
(+3% gegenüber 2000). Dabei flossen 39% in die Ver
besserung des Wohnhauses, 34% in den Ankauf von 
Maschinen und Geräten und 26% in den Ausbau der 
Wirtschaftsgebäude (Haupterwerb: 20.400 Euro je 
Betrieb,  43% Masch inen und Geräte , 32% Wirt
schaftsgebäude, 24% Wohngebäude) .  Die durch
schnittlichen Schulden lagen im Jahresmittel bei 27.000 
Euro je Nebenerwerbsbetrieb (-2% gegenüber 2000) 
und bei 44 .500 Euro je Haupterwerbsbetrieb (+4%).  

Das Erwerbs- bzw. das Gesamteinkommen betrug im 
Jahr 2001 bei den Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 
26.000 Euro bzw. 33.000 Euro je Betrieb; somit lagen 
d iese Werte um 8% bzw. 5% über jenen von 2000 
(Haupterwerb: 35.700 Euro bzw. 40.700 Euro;  + 1 4% 
bzw. + 1 2%). Je GFAK wurden im Jahr 2001 von den 
Nebenerwerbsbetrieben insgesamt 1 5.700 Euro bzw. 
20.000 Euro an Erwerbs- bzw. Gesamteinkommen 
erzielt (Haupterwerb: 1 7.800 Euro bzw. 20.300 Euro). 
Das Erwerbseinkommen je GFAK lag damit bei den 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 149 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Fachausbildung Land- und Forstwirtschaft 
(in Prozent) 

Abschluss Nebenerwerbs- Haupterwerbs-
betriebe betriebe 

Ohne 25 7 

Fachschule 47 42 

Meister 22 46 

Höhere Schule und Uni 6 5 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

Haupterwerbsbetrieben um 1 3% über dem N iveau 
der Nebenerwerbsbetriebe. Das Gesamteinkommen je 
GFAK war bei beiden Vergleichsgruppen in etwa gleich 
hoch. 

Beim Verbrauch je Familie zeigten sich ebenfalls keine 
Unterschiede. Gesamteinkommen und Verbrauch lie
gen in der Regel bei den Nebenerwerbsbetrieben 
näher beisammen als bei den Haupterwerbsbetrieben. 
Die Eigenkapitalveränderung als Differenz zwischen 
Gesamteinkommen und Verbrauch war bei den Neben
erwerbsbetrieben mit 3 .900 Euro je Betrieb nicht ein-

. mal halb so hoch wie bei den Haupterwerbsbetrieben 
mit 1 1 .400 Euro. Die Aufgl iederung des Gesamtein
kommens bei Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben 
(siehe auch Grafik) zeigt die typischen Charakteristi
ka der Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe: Bei den 

Verteilung nach Betriebsformen 
. (in Prozent) 

Neben-

Betriebsformen Haupt- erwerb Pen-
erwerb (ohne Pen- sionisten 

sionisten) 

Forstbetriebe 5 7 0 

Gemischte land- und 
forstwirtschaftl iche 
Betriebe 9 9 1 7  

Futterbaubetriebe 42 4 1  43 

Landwirtschaftliche 
Gemischtbetriebe 7 6 1 0  

Marktfruchtbetriebe 20 20 1 6  

Dauerkulturbetriebe 7 1 3  8 

Veredelungsbetriebe 1 0  4 6 

Summe 1 00 1 00 1 00 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

1 49 

Struktur des Gesamteinkommens 2001 
Vergleich Haupt- und Nebenerwerb 

Euro je Betrieb 

37.000 

27.000 

1 7.000 

7.000 

-3.000 
Pensionisten- Nebenerwerb Haupterwerb 

beiriebe (ohne Pensionisten-

• Familienbeihilfe 
betriebe) 

o Gehälter, Löhne und 
selbständige Tätigkeit 

• Arbeits- und Sozialrenten 

o öffentliche Gelder 
• iand.-und forstw. 

.Markteinkommen" 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Haüpterwerbsbetrieben stammte der überwiegende 
Anteil des Gesamteinkommens aus Einkünften aus 
Land- und Forstwirtschaft (79%). Bei den Nebener
werbsbetrieben im engeren Sinn stammte das Gesamt
einkommen zu 66% aus außerlandwirtschaftl icher 
Tätigkeit (Löhne und Gehälter) und nur zu 1 9% aus 
E inkünften aus Land- und Forstwirtschaft. Bei den Pen
sionistenbetrieben setzte sich das Gesamteinkom-

Verteilung nach Produktionsgebieten 
(in Prozent) 

Neben-

Betriebsformen Haupt- erwerb Pen-
erwerb (ohne Pen- sionisten 

sionisten) 

Hochalpengebiet 1 3  1 4  24 

Voralpengebiet 6 6 2 

Alpenostrand 1 2  1 1  1 3  

Wald- u .  Mühlviertel 1 5  1 3  1 4  

Kärntner Becken 5 3 6 

Alpenvorland 20 1 9  1 0  

SÖ. Flach- und 
Hügelland 9 1 6  20 

Nö. Flach- und 
Hügelland 20 1 8  1 1  

Summe 1 00 1 00 1 00 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Vergleich aller Erwerbstypen 

Werte je Betrieb 
Im engeren Sinn 

Anzahl der ausgewählten Betriebe 432 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, ha 1 6,4 

Waldfläche, ha 7,6 

RLN, ha 1 3,07 

Getreidefläche, ha 4 , 1  

GVE, Stück 9,0 

Anzahl der Kühe, Stück 3 , 1  

Familienarbeitskräfte, FAK 1 ,0 1  

Gesamtfamil ienarbeitskräfte, GFAK 1 ,74 
Einheitswert der selbstbewirtschafteten 1 0.471 
Flächen in  Euro 

Durchschnittsalter des Bauern 44,5 

Anzahl der Personen 5,3 

Traktoren-Leistung, kW 78 
Mietwert, in Euro je Wohnung und Jahr 3.285 

Wohnfläche, m2 1 34 

Euro % 

Unternehmensertrag 37.208 

Unternehmensaufwand 30.093 

Einkünfte aus Land- u .  Forstw. 7. 1 1 4 19  

Löhne und Gehälter 23.0 1 2  66 

Familienbeihilfe 3.499 10 

Arbeits- und Sozial renten 1 .661 5 

Gesamteinkommen 35.286 100 

Verbrauch 30.847 

Eigenkapitalveränderung des 
4.439 

bäuerlichen Familienbetriebes 

men zu 62% aus dem Bezug von Renten und zu 29% 
aus Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft zusam
men. Der bei den Pensionistenbetrieben höhere Anteil 
der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft am Gesamt
einkommen resultiert daraus, dass der absolute Wert . 

des Gesamteinkommens der Pension istenbetriebe 
um rund ein Drittel unter jenem der Nebenerwerbsbe
triebe im engeren Sinn lag. 

Die Nebenerwerbsbetriebe stellen für die Erhaltung der 
Mindestbesiedlungsdichte sowie für die Gestaltung der 
Kultur- und Erholungslandschaft, insbesondere in den 
Randlagen und Berggebieten , einen unverzichtbaren 
Faktor dar. Zur Sicherung der flächendeckenden Land-

Nebenerwerbsbetriebe 
Haupterwerbs-

Pensionisten - gesamt betriebe 
betriebe 

93 525 1 735 

1 2,4 1 5,7 32,9 

8,9 7,9 1 4,5 

9,38 1 2 ,38 26,79 

2,7 3,9 9,4 

7 , 1  8,7 23,1 

2,6 3,0 8,4 

1 ,23 1 ,05 1 ,88 

1 ,28 1 ,65 2,01 
6.892 9.800 23.929 

63,8 48 46 

4,2 5,1 5,5 

64 75 1 1 2  

2.834 3.200 3. 1 99 

1 14 1 30 1 37 

Euro % Euro % Euro % 

27. 1 1 3  35.321 92.321 

20.365 28.273 60.230 

6.748 29 7.047 22 32.091 77 

1 .277 6 1 8.937 57 3.654 1 0  

787 3 2.991 9 3.468 9 

14 .253 62 4.025 1 2  1 .474 4 

23.065 100 33.000 100 40.687 100 

21 .675 29. 1 31 29.299 

1 .390 3.868 1 1 .387 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 

bewirtschaftung ist nicht nur ein außerlandwirtschaft
l icher Arbeitsplatz in zumutbarer Entfernung vom Hof 
notwendig, sondern auch die Weiterentwicklung von 
Direktzahlungen unter besonderer Berücksichtigung der 
leistungsgebundenen Komponenten voranzutreiben, um 
jetzt die Basis für eine über die derzeitige Generation 
hinausgehende Bewirtschaftung zu legen. In vielen die
ser Betriebe gilt es, entsprechend der agrarpolitischen 
Zielsetzung, durch Beratung und Schulung das derzeit 
bestehende Missverhältnis zwischen dem Produkti
onsmitteleinsatz, dem Arbeitseinsatz und dem Erfolg 
aus dem land- und forstwirtschaftl ichen Betriebszweig 
abzubauen und damit d ie gesamte E inkommens
schöpfung entscheidend zu verbessern. 
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Längerfristiger Verg leich der Ertragslage 
(siehe auch Tabellen 6.4. 1 und 6.4.2) 

Mit Vorliegen der LBZ 1 990 wurde das Testbetriebs
netz auf eine vol lkommen neue Grundlage (s. Grüner 
Bericht 1 992, S.  1 1 1 )  gestellt. Gleichzeitig wurden 
auch die Begriffsinhalte zum Tei l  geändert. Ein län
gerfristiger Vergleich für die Gesamtheit der Testbetriebe 
ist daher erst ab 1 991  möglich. 

Entwicklung der Betriebsergebnisse 
von 1 991 bis 2001 

Nach Betriebsformen betrachtet entwickelten sich die 
Ergebnisse seit 1 991  wie folgt: Die reduzierte land
wirtschaftliche Nutzfläche stieg in den meisten Betriebs
formen mit Ausnahme der Betriebe mit einem Forstanteil 
über 50% an (Bundesmittel +1 ,8%). Die Einkünfte aus 
der Land- und Forstwirtschaft je FAK (Bundesmittel 
+3,0%) verbesserten sich seit 1 991  am stärksten bei 
den Betrieben mit 25% bis 50% Forstanteil (+5,5%)' und 
bei den Betrieben mit einem Forstanteil über 50% 
(+5,1  %). Bei den Veredelungsbetrieben gab es hingegen 
die n iedrigste Zuwachsrate (+1 , 1 %) .  

Das Erwerbseinkommen je GFAK stieg im Bundes
durchschn itt im Zeitraum ab 1 991 jährlich um 462 Euro 
bzw. 3 ,4%.  I m  Vergleich dazu betrug d ie durch
schnittliche Steigerung des Tariflohnindex der Arbeiter 
insgesamt im selben Vergleichszeitraum 3,2%, bzw. 
3, 1 %  bei den Arbeitern in der Land- und Forstwirtschaft. 
Hervorzuheben ist aber das merklich niedrigere Ein
kommensniveau in der Landwirtschaft. So betrugen die 
Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer im Jahr 2000 
nominell 28 .260 Euro pro Jahr (Statistik Austria, Stati
stisches Jahrbuch 2002, Seite 1 98 ,  Tabelle 9 .01 ; aktu
ellere Daten liegen zum gegebenen Zeitpunkt nicht vor) 
und lagen damit um fast 1 3.000 Euro pro Jahr höher 
als das Erwerbseinkommen je GFAK im Jahr 2000. 

Im Gesamteinkommen werden über das Erwerbsein
kommen hinaus auch Famil ienbeih i lfen und sonstige 
Sozialtransferzahlungen erfasst. Im Durchschnitt der 
Betriebe war beim Gesamteinkommen je Famil ie seit 
1 991  eine jährl iche Steigerung um 81 2 Euro bzw. 
2,6% zu verzeichnen. Der Trend des Gesamteinkom
mens zeigt ein ähnl iches Bild wie bei den Einkünften 
aus der Land- und Forstwirtschaft, nur dass die Span
ne zwischen höchster und tiefster prozentueller jähr
licher Steigerung geringer ist. Die geringste Steigerung 
beim Gesamteinkommen ist bei den Veredelungsbe
trieben zu beobachten (+0,8%). Die restlichen Betriebs
formen weisen Steigerungsraten von 3 ,6% bis 2 , 1 %  
auf. Bei der Darstellung des Gesamteinkommens und 
des Verbrauches je Betrieb wurde versucht, den Geld
fluss der bäuerlichen Haushalte umfassend zu ermit-

tein .  Der Verbrauch lag bei den landwirtschaftl ichen 
Gemischtbetrieben (+4 , 1  %), den Dauerkulturbetrie
ben (+3,6%), den Betrieben mit einem Forstanteil über 
50% und den Betrieben mit 25-50% Forstanteil Ue 
+3,4%) über dem Anstieg des Bundesmittels (+3,2%). 
Am geringsten war die Erhöhung des Verbrauches bei 
den Veredelungsbetrieben (+2, 1 %).  

Längerfristige Indexentwicklung 1) 
Erwerbsein· Tariflohnindex 2) Tariflohnindex 2) der 

Jahre kommen je Arbeiter insgesamt Arbeiter in der Land· 
GFAK in % und Forstwirtschaft 

1 991 1 00 1 00 1 00 

1 992 1 06 1 06 1 05 

1 993 99 1 1 2  1 1 0  

1 994 1 1 0  1 1 6  1 1 3  

1 995 1 29 1 20 1 1 7  

1 996 1 29 1 24 1 1 9  

1 997 1 27 1 27 1 22 

1 998 1 23 1 30 1 24 

1 999 1 22 1 33 1 26 

2000 1 32 1 36 1 28 

2001 1 50 1 40 1 44 

Durchschnittliche jährl. nom. Steigerun ab 1 991  3) 

in % 3,4 3,2 3 , 1  

1 ) 1 991 = 1 00. 
2) Da die Ergebnisse aus der Lohnste uerstatistik bzw. vom 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erscheinen, wird der monatlich 
publizierte Tariflohnindex der Statistik Austria verwendet. 

3) Nach der Methode der kleinsten Summe der Abstands-
quadrate, um die strukturellen Auswirkungen der 
Streuungsplananpassung an die Agrarstrukturerhebung 
1 999 bereinigt. 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand; Statistik Austria. 

Entwicklung der Haupterwerbsbetriebe 
von 1 986 - 2001 

Die nach der Einkommensdefinition erfassten Haupt
erwerbsbetriebe zeigten hinsichtlich der Erwerbs- und 
Gesamteinkommen im Allgemeinen ein im Durch
schn itt etwas höheres Einkommensn iveau als die 
Gesamtheit der Testbetriebe. Im Verbrauchsn iveau ist 
nur ein geringer Unterschied gegeben.  

Regional betrachtet hatten im Vergleich zum Bundes
mittel des Gesamteinkommens insbesondere die 
Haupterwerbsbetriebe des Alpenostrandes eine güns
tige Entwicklung genommen Uährliche Steigerung ab 
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Einkünfte aus Land- u n d  Forstwi rtschaft in Euro je Fami l ienarbeitskraft 

30.000 

25.000 

20.000 

1 5.000 

1 0.000 

5.000 

o 
1 991  1 992 1 993 1 994 1 995 

Quelle: LBG 

1 986: +4,5%), wogegen die Betriebe des Kärntner 
Beckens (+2,0%) merklich zurückbl ieben. Die jährli
chen Änderungsraten beim Verbrauch waren seit 1 986 
im Vergleich zum Gesamteinkommen meist sowohl 
absolut als auch prozentuell zwar schwächer, aber doch 
höher als die Steigerung des Verbraucherpreisindex 
(+2,7% gegenüber 2000). Die finanzielle Situation im 
Durchschnitt der Betriebe hat sich sOll1it im Beobach-

Marktfruchtbetriebe 

Futlerbaubetriebe 

1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

tungszeitraum seit 1 986 n icht verschlechtert, wie sich 
auch aus der Relation von Fremdkapital und Betriebs
vermögen ersehen lässt (Schu lden in % des Betriebs
vermögens 1 986: 1 1 , 1 %; 200 1 :  1 0,0%). Überdurch
schnittlich sind die jährlichen Erhöhungen im Ver
brauchsniveau seit 1 986 im Südöstlichen und Nord
östlichen Flach- und Hügelland und am Alpenostrand 
sowie bei den Nichtbergbauernbetrieben .  

Landwirtschaftliche Lagen und Hauptproduktionsgebiete 
Lagen für das Informationsnetz landwirtschaftlicher Betriebe 
(Basis: NUTS Ill-Gebiete) 
Alpine Lagen 
Mittlere HOhenlagen 
Flach- und Hogellagen 

Hauptproduktionsgebiete 
(Basis: Gemeinden) 
Hochalpen 
Voralpen 
Alpenostrand 
Wald- und MOhlviertel 
Karntner Becken 
Alperwo�and 
SOdostl. Flach- und HOgeliand 
NordOStl. Flach- und HOgeliand 

�: w.�, K. NfIlJObg"enzt.r1g "-. ProciJdIonsgeIliete. 1990; r .. vtl W_. K, TeIU1g Osterr*hs In GeIlI .... fOr dos lNlB. 1996 
GropIiIc WofTlt1'. K. Ba. f. Agwwir1l<:ten. 06198 
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Förderu ngen fü r d i e  Lan d -, Forst- u nd Wasserwi rtschaft 
(siehe auch Tabellen 7. 1 . 1 bis 7 .1 .20) 

Zusammenfassung 
Die von der EU ,  dem Bund und den Ländern gemeinsam 

finanzierten Förderungen und Leistungsabgeltungen bil

den einen wesentl ichen Bestandteil des bäuerlichen Ein
kommens und tragen zur Erhaltung einer flächendecken

den Landwirtschaft bei. 

Im Jahr 2001 wurden 2 .028 Mio. Euro an EU-Bundes- und 

Landesmitteln für den Agrarsektor aufgewendet. Der größ
te Anteil der F inanzierung des Agrarbudgets wird von der 

E U  ( 1 . 1 04 Mio. Euro) getragen; national wurden die M it

tel für d ie meisten Förderungen im Verhältnis 60:40 zwi

schen Bund (429 Mio.  Euro) und Ländern (495 Mio. Euro) 
aufgebracht. Die i m  Rahmen der Agenda festgelegte 

Anhebung der Tier- und Flächenprämien wurde 2001 bei 
den Flächenprämien abgeschlossen, bei den Tierprämi

en wird dies 2002 der Fall sein .  Vorschläge für eine Wei

terentwicklung der GAP werden von der Kommission 

2002 vorgelegt werden. 

Mehr als 80% des Agrarbudget entfallen auf d re i  Ausga

benblöcke: die von der EU zu 1 00% finanzierten Aus
gleichszahlungen und Prämien laut GAP (2000: 491 M io .  

. Euro) ,  die von der EU zu kofinanzierten umweltschonen

den Maßnahmen mit dem ÖPUL (61 4  Mio.  Euro)  sowie 

die Strukturmaßnahmen (61 4  Mio. Euro). Für das Umwelt

programm wurden im Jahr 2001 auf G rund der U msetzung 

des neuen ÖPUL 2000 um 8% mehr M ittel benötigt. Die 

geplanten Mehrausgaben bei der Ausgleichszulage wur

den im Agrarbudget 2001 noch n icht schlagend, da die 2 .  

Tranche erst M itte 2002 ausbezah lt wird . Fü r  d ie  Maß

nahmen Sektorpläne und d ie Maßnahmen in Ziel-5b
Gebieten der alten Förderperiode wurden 2001 noch 
erhebliche Mittel überwiesen. Für die übrigen Förderbe
reiche wurden im Jahr 2001 folgende Beträge aufgewendet 

für den Bereich Forschung, Bildung und Beratung 85 Mio.  

Euro, für d ie Ausfuhrerstattungen 52 Mio.  Euro, für qualitäts

verbesserende Maßnahmen und Förderungen für d ie 

Forstwirtschaft je 35 Mio. Euro.  

Der Anteil der Förderungen, d ie 2001 direkt an die Bau
ern ausbezahlt wurden, belief sich auf 1 .520 M io. Euro (EU 

und Bund 1 .260 sowie d ie Länder 260 M io .  Euro).  

Die Entwicklung des Agrarbudgets der letzten Dekade zeigt 

eindrucksvoll den in den 90er Jahren vollzogenen Para

digmenwechsel in der Agrarpolitik: Reduzierung der I nter

ventionsmaßnahmen und Erstattungsausgaben und E in
führung von Direktzahlungen in Form von Flächen- und 
Tierprämien. Weiters wird auch der Trend hin zur Förde

rung von umweltschonenden Maßnahmen deutlich . 

Summary 
Subsidies and compensation payments co-financed by the 
EU ,  the Federal Government and the Provinces represent 

an important element of farmers' incomes and contribute 
to the maintenance of an even spread of agriculture across 

Austria. 

In  2001 , agricultural expenditure from EU,  Federal and Pro
vincial funds amounted to Euro 2,028 mil l ion. EU  means 

had the biggest share in that amount (Euro 1 , 1 04 mil l ion); 

at the national level, subsidies were co-funded by the 
Federal Government (Euro 429 mil l ion) and the Provinces 

(Euro 495 mil l ion), mostly in a ratio of 60:40. In 2001 the 
process of raising the headage and area preniiums, laid down 

under the Agenda, was completed for the area-related pre
miums; for the headage premiums it will be completed in 

2002. In  2002, the Commission wi l l  present proposals con
cerning a further development of the CAP. 

More than 80 % of the agricultural budget were used for 
three items: the compensation payments and premiums 

under the CAP, wh ich were fully covered by the EU (2000: 
Euro 491 mil l ion), the environmentally friendly measures 

under the Austrian environment programme ÖPUL, co
financed with th� EU (Euro 6 1 4  m illion) ,  and the structural 

measures (Euro 6 1 4  million). In the case ofthe environment 

programme the amount of funds required in 2001 was by 
8 % higher because of the implementation of the new ÖPUL 

2000. The higher expenses planned with respect to the com

pensation allowance did not yet accrue in 2001 because 

the 2nd tranche will be paid only in mid-2002. As to the mea

sures sectoral plans and measures in the Objective 5 b areas 
of the preceding subsidisation period, significant amounts 
were still transmitted in 200 1 .  For the other areas of sub

sidisation the following amounts were paid in 200 1 :  Euro 
85 mil lion for the field of research, education and extension, 

Euro 52 mi l l ion for export refunds, and Euro 35 mi llion for 
each quality-improving measures and the aids dedicated 

to forestry. 

In 2001 , the share of direct payments to farmers amount
ed to Euro 1 ,520 mil lion (EU and Federal Government Euro 
1 ,260 mi l l ion, Provinces Euro 260 mil l ion) .  

The development of the agricultural budget over the past 
decade shows in an impressive way the change in the para

digms of agricultural policy in the 90ies: Reduction of the 

in.tervention measures and refunds and introduction of 
d irect payments in the form of area and headage premium$. 

Furthermore, also a visible trend towards environmentally 

benign measures has been observed. 
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Ein leitung 

Die wesentl ichen Rahmenbedingungen der Gemein
samen Agrarpolitik (GAP) für den Zeitraum 2000 bis 
2006 sind in der Agenda 2000 festgelegt. Eine Inten
tion war, durch die Senkung der Interventionspreise die 
internationale Wettbewerbsfäh igkeit der landwirt
schaftlichen Erzeugnisse zu stärken und die Anpassung 
der Erzeugung an die Nachfrage zu erreichen. Die Inter
ventionspreissenkungen werden durch höhere tier- bzw. 
flächen bezogene Direktzahlungen ausgegl ichen. Im 
Jahr 2001 wurde bei den Flächenprämien der  letzte 
Anpassungsschritt durchgeführt, während bei den Tier
prämien für das Jahr 2002 noch eine Prämienanhe
bung vorgesehen ist. 

Die EU-Kommission hat im Ju l i  2002 Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der GAP vorgestellt. Die Grund
tendenz geht über die mit der Agenda 2000 eingelei
tete Entwicklung h inaus, die in Berlin 1 999 errichtete 
zweite Säule der Agrarpolitk, die ländl iche Entwicklung, 
soll aber gestärkt werden. Wurden im Jahre 1 991  
noch 91  % des EU-Agrarbudgets für Markt entlasten
de Maßnahmen ausgegeben, werden es 2006 nur mehr 
etwa 21 % sein, wobei die neuesten Vorschläge d ie
sen Trend verstärken.  

Agrarbudget 2001 
( insgesamt 2028,38 Mio. € = 1 00%) 

Quelle: BMLFUW, 1 1 5 

Grüner Bericht 2001 

2001 wurden in Österreich insgesamt 2 .028 Mio.Euro 
an EU-, Bundes- und Landesmitteln für den Agrarsek
tor aufgewendet. Mehr als die Hälfte davon wird durch 
die EU finanziert ( 1 . 1 04 Mio. Euro, davon rund 491 Mio. 
Euro für Ausgleichszahlungen und Prämien laut GAP); 
national wurden die Mittel für die meisten Förderun
gen im Verhältnis 60:40 zwischen Bund (429 Mio. Euro) 
und Ländern (495 Mio. Euro) aufgebracht. Die im Ver
hältnis zum Bund überproportional hohen Aufwen
dungen der Länder erklären sich einerseits daraus, dass 
diese eine Reihe von Maßnahmen alleine finanzieren 
und dass sich andererseits einige Länder bei Maß
nahmen mit mehr als 40% betei l igen. Das Agrarbud
get 2001 liegt dem Volumen nach nur geringfügig 
unter dem des Vorjahres. 

Die Änderungen bei den Ffächen- und Tierprämien 
gegenüber dem Vorjahr sind nur in der Zusammenschau 
mit der Tabelle 7 . 1 .3 zu erklären.  Durch eine U mstel
lung bei den Auszahlungsmodalitäten (Wegfal l  der 
Akontierung) wurden die gesamten Tierprämien für das 
Jahr 2001 erst im Februar 2002 ausbezah lt und sind 
daher in der Budgetdarstel lung 2001 , die auf Kalen
derjahrbasis erstellt wird, nicht enthalten.  

Sonstige: 
'Lagerhaltungskosten 
'Beihilfe fOr Verarbeitung und Vermarktung 
'Qualitätsverbesserung und -sicherung 
'Forstliche Förderung 
'Forschung, Bildung und Beratung 
'Naturschädenabgeltung 
'Hagelversicherungen und sonstige 

Ausgleichszahlungen 
und Prämien 11. GAP 

BUNDE.ANSTALT �ÜR 
B E RGBAU E R N F R A G E N  
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Mit der Umsetzung des ÖPUL 2000 im Jahr 2001 sind 
auf Grund des umfassenderen Programms und vieler 
neu angebotenen Maßnahmen die Fördermittel um 8% 
angestiegen. Für die neue Ausgleichszulage für benach
teil igte Gebiete auf Basis des Berghöfekatasters (BHK) 
waren die Aufwendungen im Budget jahr 2001 in etwa 
gleich hoch wie im Vorjahr, da die 2.Tranche für d iese 
Maßnahme erst Mitte 2002 überwiesen wird und daher 
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in der Budgetaufstel lung noch nicht enthalten ist. Bei 
der einzelbetrieblichen Investitionsförderung wurden ins
besondere von den einzelnen Bundesländern Förder
zusagen für die alte Programmperiode ausbezahlt. Auch 
für die Maßnahmen Sektorpläne und die Maßnahme 
in  Ziel 1 - und 5b-Gebieten wurden 2001 noch erheb
l iche Mittel überwiesen.  Die Ausgaben für Erstattun
gen im Bereich Getreide, Mi lch, Fleisch und Wein fie
len im Jahr 2001 mit 52 Mio. Euro geringer aus als im 
Vorjahr. 

Der Antei l der Förderungen, die 2001 direkt an die Bau
ern ausbezahlt wurden , belief sich auf 1 .520 Mio.Euro 
(EU und Bund 1 .260 sowie die Länder 260 Mio. Euro). 

Ein Bl ick auf die Entwicklung des Agrarbudgets der letz
ten Dekade (siehe Grafik) zeigt eindrucksvoll den in 
den 90er Jahren vollzogenen Paradigmenwechsel in 
der Agrarpolitik: Reduzierung der Interventionsmaß
nahmen und Erstattungsausgaben und Einführung 
von Di rektzah lungen in Form von Flächen- und Tier
prämien. Weiters wird auch der Trend hin zur Förde
rung von umweltschonenden Maßnahmen deutlich. Eine 
Zäsur  in den Agrarausgaben stellte insbesondere der 
EU-Beitritt Österreichs im Jahr 1 995 dar. In diesem Jahr 
stiegen die Förderungen massiv an und nahmen in den 
folgenden Jahren wieder leicht ab. Dennoch betrugen 
die Förderungen im Jahr 2000 (al lerdings zum Tei l  von 
der EU finanziert bzw. kofinanziert) mehr als das Dop
pelte des Jahres 1 990. 

Förderungen fü r d ie  Land- und Forstwirtschaft 1 990 bis 2000 
in Mi l l ionen Euro 
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-+- Ausgleichszahlungen und Prämien 

___ Umweltschonende Maßnahmen 

Strukturmaßnahmen 

---*- Ausfuhrerstattungen 

Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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Ausgleichszahlungen und Prämien im Rahmen der GAP 

Mit der Reform der Gemeinsamen Agrarpolit ik (GAP) 
im Rahmen der Agenda 2000 wurden die I nterven
tionspreise für landwirtschaftl iche Erzeugnisse in Wei
terführung der Reform der GAP im Jahre 1 992 weiter 
gesenkt, um die Produkte innerhalb und außerhalb der 
EU wettbewerbsfähiger zu machen. Als Ausgleich wur
den die f1ächen- und tierbestandsbezogenen Direkt
zahlungen ausgebaut. Im  pflanzlichen Bereich werden 
Flächenprämien, im tierischen Bereich Tierprämien 
gewährt. Für manche Erzeugnisse werden auch Pro
duktprämien pro Mengeneinheit gezahlt (z.B.  Tabak, 
Stärkeerdäpfel) .  

F lächen prä m i e n  

I n  der pflanzl ichen Produktion werden für den Anbau 
von folgenden Kulturpflanzen Flächenzahlungen 
gewährt :  Getreide ( ink l .  Durum) ,  Mais,  Ölsaaten ,  
Eiweißpflanzen und Öllein sowie für die Flächenstil l
legung (Grünbrache und Industriebrache). 

Die Landwirte sind dann zur Flächensti l l legung ver
pfl ichtet, wenn die beantragte Fläche unter Berück
sichtigung des Durchschnittsertrages über einer Fläche 
liegt, die für die Erzeugung von 92 t Getreide erforderlich 
ist. Ab dem Wirtschaftsjahr 2000101 wurde der Sti l l
legungssatz mit 1 0% festgelegt. Dieser Satz kann 
jedoch jedes Jahr bei Bedarf abgeändert werd�n. Die 
Gesamtstil l legungsfläche betrug in Österreich im Wirt
schaftsjahr 2001 /02 etwa 1 05.000 ha.  

Insgesamt wurden 2001 für rd . 1 , 1 08 Mio.haAckerfläche 
im Rahmen der Kulturpflanzenförderung (KPF) Flächen
prämien gezahlt .  Der dafür aufgewendete Betrag 
betrug laut Rechnungsabschluss 376,47 Mio. Euro 

1 .200 

1 .000 
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400 
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Kulturpflanzenförderung 
in 1 .000 Hektar 
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Quelle: BMLFUW, AMA Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

(Detai l l ierte Aufstel lung nach Fruchtarten und Bun
desländern siehe Tabellentei l ) .  

Tierprä m i e n  

Mit der Agenda 2000 wurde die im Jahr 1 992 begon
nene Reform der GAP weiterentwickelt. Zur Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit erfolgte im Zeitraum 2000 bis 
2002 eine weitere 20 %ige Senkung der institutionel
len Preise für Rindfleisch . Als Ausgleich für die dar
aus resultierenden Einkommensverluste werden die 
Prämiensätze für bereits bestehende Maßnahmen 
(Sonderprämie für männl iche Rinder, Mutterkuhprämie ) 
schrittweise angehoben, die Extensivierungsprämie aus
gebaut und zusätzl ich Schlachtprämien für Kälber und 
Großrinder eingeführt. 

Tierprämie 2001 (in Mio. Euro) 

Maßnahmen Laut RA 
Maßnahme bezogen Kalenderjahr 

Sonderprämie m. Rinder 51 , 1 6  2 1 ,38 

Prämie für Mutterkühe und 
60, 1 3  26,51 

Kalbinnen 

RA = Rechnungsabschluss (enthält alle Zahlungen vom 1 . 1 .  
bis 3 1 . 12 .  2001 )  

Quelle: BMLFUW, AMA. 

Die Auszahlung der Tierprämien für das Jahr 2001 
erfolgte bei männl ichen Rindern und Mutterkühen aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung erstmals als 
Gesamtzah lung (Wegfal l  der Akontierung) im 
Februar 2002. Da sich die Darstellung des Agrarbud
gets auf das Kalenderjahr bezieht, sind im Jahr 2001 
diese Mittel nicht enthalten. In der Texttabelle sind daher 
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Geförderte Mutterkühe in Österreich 
in 1 .000 Stück 
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sowohl die maßnahmenbezogene Darstellung als auch 
d iejenige laut Agrarbudget 2001 einander gegenüber
gestellt. 

Son derpräm ie für männliche Rinder: Für männ
liche Rinder betrug im Jahr 2001 die einmalige Prä
mie für Stiere 1 85 Euro und die Beihi lfe für Ochsen je 
Altersklasse 1 36 Euro. Eine Prämie wurde für insge
samt 299.007 Stück (256. 1 82 Stiere und 42.825 Och
sen) gewährt. 

Mutterkuhprämie:  Im Rahmen der für Österreich 
zugewiesenen Mutterkuhquote von 325.000 Stück 
kann ab dem Antragsjahr 2000 ein Anteil von max. 20% 
der Prämienansprüche (= 65.000 Prämienansprüche) 
in Form einer reg ionalen Quote für Zuchtkalbinnen 
genutzt werden. Die Mutterkuhprämie setzt sich in Öster
reich aus 2 Prämienteilen zusammen. Die Grundprä
mie, welche im Jahr 2001 rd. 1 82 Euroffier betrug, wird 
von der EU (Mittel aus dem EAGFL) finanziert. Die Mit
gl iedstaaten können eine Zusatzprämie gewähren, 
welche jedoch aus nationalen Mitteln bestritten wer
den muss. Sie wird in Österreich in der Höhe von 30 
Euro je Tier ausbezahlt und vom Bund und den Län
dern im Verhältnis 60 : 40 finanziert. Im Jahr 2001 sind 
für 251 .457 Mutterkühe und 54.300 Muttkuhkalbinnen 
(insgesamt 305.757 Stück) Mittel überwiesen worden. 

Mutterschafprä mie: Die jährl ich neu festzusetzen
de Prämie für Mutterschafe richtet sich nach der Höhe 
des geschätzten Einkommensausfalles, wobei diese 
vom Marktpreis für Lammfleisch abhängig ist. Auf 
Grund einer guten Marktentwicklung bei Schafen in der 
EU kam es im Jahr 2001 zu einer ausgesprochen niedri
geren Prämie im Vergleich zu den Vorjahren. Die Prä
mienhöhe betrug für schwere Lämmer 9,086 Euro je 
Mutterschaf und für leichte Lämmer 7,269 Euro je Mut-

M utterschaf- und Mutterziegen
prämie in Österreich 

in 1 .000 
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Quelle: AMA Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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terschaf bzw. Mutterziege. Die Prämien der Zusatz
beihi lfe für benachteiligte Gebiete beträgt 6,64 Euro für 
schwere und 5,977 Euro für leichte Lämmer und Zie
gen. 2001 betrug die Anzahl  der geförderten Mutter
schafe 1 60.481 Stück. 

Mutterziegenprämie: Im Jahr 2000 konnte in Öster
reich erstmalig auch eine Prämie für Mutterziegen 
gewährt werden, wobei sich diese Förderung auf im 
EU-Berggebiet gelegene Erzeuger beschränkt und 
die Höhe der Beihi lfe der Prämie für die Produktion von 
leichten Lämmern entspricht. Im Jahr 2001 wurden Prä
mien für 1 2.982 Ziegen ausbezahlt. 

Extensivierungsprämie:  Im Zuge der Reform der 
Marktorganisation für Rindfleisch wurde auch die 
Extensivierungsprämie neu gestaltet. Für beantragte 
männliche Rinder und Mutterkühe (inkl . Mutterkuh-Kal
binnen.) wird bis zu einer maximalen Besatzd ichte von 
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1 ,4 GVE/ha eine Prämie von 1 00 Euro gewährt. Für 
die Ermittlung der Besatzd ichte werden die gesamte 
Futterfläche, der gesamte Rinderbestand über 6 Mona
te sowie al le Schafe, für die eine Prämie beantragt 
wurde, berücksichtigt. Weiters müssen mindestens 
50 % der gemeldeten Futterfläche Weideland sein .  Als 
solches gi lt Grünland, das gemäß der örtlichen Land
wirtschaftspraxis als Weide für Rinder und/oder Scha
fe anerkannt ist, wobei auch die gemischte Verwen
dung (Weide, Heu und Grassilage) zulässig ist. Für Kuh
halter im Berggebiet ist es möglich, d iese Prämie auch 
für Mi lchkühe zu beantragen. Insgesamt wurde im Jahr 
2001 für rd . 433.400 Stück eine Extensivierungsprä
mie ausbezahlt. 

Sch/a chtprämie: Diese Maßnahme gibt es für männ
l iche und weibl iche Rinder ab 8 Monaten (= Großrin
der) und Kälber im Alter von mehr als einem Monat und 
weniger als 7 Monaten. Für das Jahr 2001 beträgt diese 
Prämie für Großrinder 53 Euro und für Kälber 33 Euro.  
Es s ind in Summe 38,59 Mio.Euro dafür aufgewendet 
worden. 

Ergänzungsb eträge: Ergänzend können die Mit
gl iedstaaten unter Vermeidung von Markt und Wett
bewerbsverzerrungen den Erzeugern für tier- bzw. 
flächen bezogene Zahlungen zusätzlich bestimmte 
Ergänzungsbeträge gewähren . Dafür wurden im Jahr 
2001 2 ,09 Mio. Euro überwiesen. Die Auftei lung dieser 
Mittel erfolgt auf Kalbinnen von Milchrassen in Form 
einer Bestandsprämie analog zur Kalbinnenprämie im 

Grüner Bericht 2001 

Rahmen der Mutterkuhförderung und als top up zur 
Schlachtprämie für Schlachtkalbinnen und Stiere im Ver
hältnis 60:40. 

Laut Rechnungsabschluss sind für die Tierprämien 2001 
insgesamt 1 08,4 Mio.Euro an die Bauern überwiesen 
worden ,  davon E U :  1 04 ,07 ;  Bund :  3 , 0 1 ; Land : 
1 ,32 Mio .Euro; (Detai l l ierte Aufstel lung der Tierprämi
en nach Bundesländern siehe Tabellentei l ) .  

P ro d u ktprä m i e n  

Für Betriebe mit Stärkeerdäpfe/anbau gibt e s  neben 
dem durch EU-Va garantierten und von der Stärkein
dustrie zu zah lenden Mindestpreis eine Ausgleichs
zahlung . Bei der Ernte 2001 betrug d iese bei einem 
durchschnittlichen Stärkegehalt von 1 6,8% exakt 22,57 
Euro/t Erdäpfel .  Insgesamt wurden dafür aus den Mit
teln der EAGFL-Garantie gemäß Budgetvollzug 2001 
insgesamt 4,98 Mio.Euro zur Verfügung gestellt. Der 
Saatgutanbau wurde 2001 aus Mitteln des EAGFL 
mit 0, 1 4  Mio.Euro unterstützt. 

Für die Förderung des Ta bakanbaues wurde für 
die Ernte 2001 für zwei Tabaksorten (Bur/ey und Korso) 
eine Produktprämie gewährt, die sich aus der al lge
meinen und einer Zusatzprämie (Nordprämie ) zusam
mensetzt. In Summe wurden für die Gesamtprodukti
on des Jahres 2001 (276,2 t auf einer Anbaufläche von 
1 1 4,5 ha) Prämien in der Höhe von .0,91 Mio. Euro aus
bezahlt. 

Lagerhaltu ngskosten und Beihi lfen für Verarbeitu ng und Vermarktung 

Im Rahmen der GAP werden auch Lagerhaltungskosten 
und Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung zu 1 00% 
aus dem EAGFL-Garantie refundiert. 

Lagerhaltungskosten 
Prinzipiell unterscheidet man zwei Arten von Lager
haltungen, bei denen die Kosten aus dem EAGFL
Garantie getragen werden: 

• die öffentliche Intervention (mit einer Ankaufs- und 
Preisgarantie für den Erzeuger) und 

• die private Lagerhaltung (nur Refundierung der Lager
kosten) .  

Österreich nutze 2001 beide Arten ( Intervention bei 
Getreide und private Lagerhaltung bei Butter, Käse und 
Milch). 

vom 1 .  1 1 .  bis 3 1 . 5 .  Getreide für die I ntervention anzu
bieten, wenn sich aus der Marktsituation ein entspre-
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nung grundsätzlich die Möglichkeit, jeweils im Zeitraum 
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Interventionsbestände in  der EU 
1) 
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Quelle: EU-Kommission, ZMP 1) jeweils zum 31 . 12 .  Grafik: S.  Bujtas, BMLFUW 

chender Bedarf dafür ergibt. In  der Interventionsperi
ode 2000/01 wurden insgesamt etwa 1 6.800 t Getrei
de (6. 1 00 t Mais und 1 0.700 t Gerste) in die Interven
tionslager übernommen. 

Im Rahmen der öffentlichen Intervention für Rindfleisch 
wurden im Jahr 2001 in Folge des Absatzrückganges 
im Zuge der BSE-Krise insgesamt 8 .500 t eingelagert. 
Laut Rechnungsabsch luss des Bundes wurden dafür 
1 4,74 Mio.Euro aus dem EAGFL Garantie bereitgestellt. 

Weiters wurden 2001 im Rahmen der privaten Lager
haltung 3 .376 t Butter und 660 t Käse mit einem 
Kostenaufwand von 0,68 Mio.Euro eingelagert. 

Um zu verhindern, dass nach der Zuckerkampagne 
große Mengen Zucker aufden Markt kommen und den 
Preis drücken bzw. das, später Engpässe und damit 
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Preiserhöhungen entstehen, gibt es als Lagerkosten
zuschuss die Lagerkostenvergütung. Gemäß Budget
vollzug 2001 wurden dafür aus den M itteln der EAGFL
Garantie 7,95 Mio.Euro an die Zuckerwirtschaft zur Ver
fügung gestellt. Zur Finanzierung dieses Systems wird 
von der Zuckerwirtschaft die Lagerabgabe (EU-Eigen
mitte l :  Zucker, Lagerabgabe ) eingehoben. Aus diesem 
Titel wurden 2001 Einnahmen von 8,06 Mio. Euro 
erzielt. Weiters wurden noch für die Aktion zur Priva
ten L agerhaltung von Wein und Traubenmost 2001 
in Summe 0,05 Mio.Euro ausgegeben. 

Insgesamt wurden aus dem Budget 2001 (EAGFL
Garantie und nationale Mittel) für Interventionsmaß
nahmen und private Lagerhaltung 22,71 Mio.Euro auf
gewendet. Diese Mittel decken bei allen Produkten 
(Getreide, Milch, Fleisch, etc.) die antei l ige Finanzie
rung sowie die Kosten der Lagerhaltung . 

Beihilfenauszahlungen für Milch und 
Milcherzeugnisse 2001 

Menge Zahlun-
Maßnahme gen in in t Mio.Euro 

Beihi lfe für MMP zur 
Kälbertütterung VO 2799/99 800 0,51 

Beihi lfe für Butter zu Backwaren 
- Formel A, C, D, VO 2571 /97 554 0,50 

Beihi lfe für Butter für gemein-
nützige Ein richtungen VO 
2 1 9 1 /81  692 0,73 

Beihi lfe für Buttertett zum 
unmittelbaren Verbrauch in der 
Gemeinschaft VO 429/90 5 1 2  0,59 

Beihi lfe für Schul m ilch VO 
3392/93 5.452 1 ,39 

Summe 8.009 3,72 

Quelle: BMLFUW, AMA-Auswertung vom März 2002. 
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Produktionserstattung für Stärke 2001 
Mengen Ausbezahlter 

Stärkeart in Tonnen Betrag in Mio.Euro 

Kartoffelstärke 2.862 0 ,03 

Maisstärke 1 96. 1 67 2 ,55 

Weizenstärke 86.698 ' 1 ,04 

Quelle: AMA,8. März 2002. 

Beih ilfen für Verarbeitung und Vermarktung 

Darunter s ind Beih i lfenzahl ungen aus EU-M itteln 
(EAGFL-Garantie)  zu verstehen ,  d ie den Absatz 
bestimmter agrarischer Produkte (Milcherzeugn isse , 
Zucker, Stärke etc.) durch Verbi l l igung fördern sol len. 
Insgesamt wurden aus dem Budget 2001 für Beihi lfen 
zur Verarbeitung und Vermarktung 1 9 ,83 Mio .Euro an 
EU-Mitteln ausbezahlt. 

Für Milch und Milcherzeugnisse wurden insgesamt 
3 ,72 Mio.Euro an Beih i lfen ausgegeben (auf das Bud
get 2001 entfielen davon 3,61 Mio. Euro). 

Die EU förderte zum Zwecke der Weinmarktentlastung 
die Verarbeitung von Tra uben bzw. Traubenmost 
zu Traubensaft. Im EU-Haushaltsjahr ( 1 6. 1 0 .2000 bis 
1 5 . 1 0.2001 ) wurden im Rahmen d ieser Aktion in Öster
reich 4 . 1 93.000 kg Trauben direkt zu Traubensaft ver
arbeitet. 2001 wurden dafür 0,22 Mio. Euro aus dem 

Umweltprogramm (ÖPUL) 

Mit dem Agrar-Umweltprogramm, dem Österreich i
schen Programm zur Förderung einer umweltgerech
ten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schüt
zenden Landwirtschaft (ÖPUL), wird eine umwelt
schonende Bewirtschaftung der landwirtschaftl ichen 
Flächen gefördert. Es soll weiters die umweltfreundli
che Extensivierung der pflanzlichen und tierischen 
Erzeugung gefördert und ein Anreiz für die langfristi
ge Sti l l legung von landwirtschaftlichen Flächen aus 
Gründen des Umweltschutzes geboten werden. Das 
Programm hat überdies zum Ziel, den Landwirten ein 
angemessenes Einkommen durch zusätzliche Leis
tungen, die abgegolten werden, zu sichern. Gegenüber 
ein igen anderen EU-Ländern, die ihre Umweltpro
gramme nur in abgegrenzten ,  umweltsensiblen Gebie
ten einsetzen , wurde für das österreichische Umwelt
programm ein integraler, horizontaler Ansatz gewählt, 
der eine weitgehend flächendeckende Tei lnahme der 
österreich ischen Landwirtschaft zum Ziel hat. 

Mit dem EU-Beitritt wurde das erste Umweltprogramm 
ÖPUL 95 wirksam. Das 2.  Umweltprogramm ÖPUL 98 
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EAGFL-Garantie überwiesen. An der EU-Maßnahme 
Vorbeugende Destillation von Tafelwein hat Öster
reich 2001 nicht teilgenommen. 

Für die Weiterverarbeitung von Zucker in der che
mischen Industrie wurden 2001 für 28.500 t verarbei
teten Zucker 1 0,63 Mio.Euro als Produktionserstattung 
an die Verarbeitungsindustrie ausbezah lt .  Die Erstat
tung betrug im Durchschn itt ca . 371 Euro/t. 

Zur Weitervera rb eitung von Stä rke (Kartoffel
stärke , Maisstärke und Weizenstärke) wurden 2001 für 
285.727 t verarbeitete Stärke 3 ,62 Mio. Euro der Ver
arbeitungsindustrie als Produktionserstattung ausbe
zahlt .  Die E rstattung betrug im Durchschn itt ca . 
1 2 ,67 Euro/t. Die sogenannte Stärkeprämie (2001 : 
1 ,05 Mio. Euro) wird der Stärkeindustrie zur Abgeltung 
der höheren Produktionskosten bei der Herstellung von 
Kartoffelstärke (Kampagnebetrieb ) gewährt, die teilweise 
in Konkurrenz mit anderen, günstiger zu produzieren
den Stärken (zB. aus Mais, Weizen) steht. 

Für die Herstel lung von Trockenfutter wurden für die 
Ernte 2001 /02 den zwei Verarbeitungsbetrieben in 
Horn bzw. in Zissersdorf für insgesamt rd . 1 .997 t 
Trockenfutter ca . 0, 1 6  Mio. Euro aus dem EAGFL
Garantie ausbezahlt. Die Prämie macht 68,70 Euro/t 
Trockenfutter aus. Die Österreich zuerkannte Trocken
futterquote beträgt 4 .400 t .  

wurde im Herbst 1 997 von der EU-Kommission geneh
migt. Das neue 3. Umweltprogramm ÖPUL 2000 wurde 
auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 1 257/1 999 über die 
Förderung der Entwicklung des ländl ichen Raumes 
(Durchführungsvorschriften :  VO (EG) N r. 1 750/1 999) 
erstellt. In  dieses Programm sind die Erkenntnisse der 
permanenten begleitenden Evaluierung zur Verbes
serung der ersten beiden Programme eingeflossen . Das 
ÖPUL 2000 wurde als Tei l  des Programmplanungs
dokumentes zur Förderung der ländlichen Entwicklung 
im Sommer 2000 von der EU genehmigt und wurde in 
Österreich ab 2001 umgesetzt. Derzeit sind noch drei 
Programme wirksam: 

. ÖPUL 95:  Ab dem Jahr 2000 war ein Neueinstieg nicht 
mehr möglich. Die Richtlinie behält jedoch für d ie Been
digung der noch laufenden Verpflichtungen unverändert Gül
tigkeit. Noch rd. 500 Betriebe sind im ÖPUL 95. 

• ÖPUL 98: Ab dem Jahr 2000 war ein Neueinstieg nur 
mehr bei verpfl ichtendem Umstieg ab 2001 ins ÖPUL 2000 
möglich. Die Richtlinie behält jedoch für die Beendigung 
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Ländl iche Entwicklung 

Im Rahmen der Agenda 2000 ist es gelungen,  die Poli
tik zur Entwicklung des ländl ichen Raumes als zweite 
Säule der GAP zu verankern. Im EU-Haushalt 2000-
2006 sind bereits 1 0% der GAP-Mittel für Ausgaben 
im Rahmen der Ländlichen Entwicklung veranschlagt, 
und es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Bereich 
im Rahmen der GAP weiter an Bedeutung gewinnen 
wird .  Die Maßnahmen und die Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung des ländl ichen Raumes wurden in 
der VO(EG) 1 257/99 sowie in  der dazugehörigen 
Durchführungsverordnung 1 750/99 verankert und 
umfassen zwei Gruppen von Maßnahmen: 

1 .  die durch die Reform 1 992 eingeführten flankierenden Maß
nahmen (Aufforstung, Vorruhestand und Agrarumwelt
maßnahmen), die durch die Ausgleichszulagen in den 
benachtei l igten Gebieten sowie Gebieten mit umweltspe
zifischen Erschwernissen ergänzt wurden. Diese Maß
nahmen werden im gesamten Gemeinschaftsraum über 
den EAGFL-Garantie finanziert; 

2. die sonstigen Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen 
Raumes, die im Wesentlichen eine Fortsetzung der För-. 
derungsinstrumente des Zieles 5a und 5b darstellen, 
ergänzt um einige wenige neue Maßnahmen; diese Instru
mente können ebenfalls horizontal angewendet werden, 
das heißt sowohl innerhalb als auch außerhalb von 
Ziel 1 unabhängig von der bis 31 . 1 2 . 1 999 geltenden Ziel 
5b-Kulisse. 

Das Österreich ische Programm für die Entwicklung des 
ländl ichen Raumes fasst somit die bereits existieren
den Maßnahmen in einem Programm zusammen, 
wobei folgende Punkte neu geregelt sind: 

• Für alle Maßnahmen ist nur ein einziger Rechtsrahmen vor
gesehen. Dieser enthält lediglich Rahmenregelungen. 

• Die konkrete Ausführung ist im Sinne des Subsidiaritäts
prinzips den Regionen überlassen. Jede Region kann sich 
also - ihren Bedürfnissen angepasst - ihren eigenen Maß
anzug schneidern. 

• Es gibt eine Programm planung für alle Maßnahmen. Stra
tegien, Förderinstrumente und Ziele müssen genau defi
n iert und einer Evaluierung unterworfen werden. 

• Es gibt einen flächendeckenden horizontalen Ansatz für 
alle Maßnahmen. Die Unterscheidung zwischen 5b-Gebie
ten und Nicht 5b-Gebieten ist mit dem neuen Programm 
gefallen , und sämtliche Maßnahmen im ländl ichen Raum 
sind im gesamten Bundesgebiet anwendbar. 

• Für die Forstförderung wurden neue Maßnahmen konzi
piert und in das Programm integriert. 

• Alle Maßnahmen der ländlichen Entwicklung werden durch 
EAGFL-Mittel kofinanziert. D ies bedeutet,. dass auch 

institutionell - Zahlungsmanagement, Zahlstelle, Kontroll
erfordernis etc. - d ie Anforderung des Garantiefonds gilt. 

Das von Österreich vorgelegte Programm zur ländli
chen Entwicklung wurde von der EU-Kommission am 
14. Jul i  2000 genehmigt und folgt in den konkreten För
derungsmaßnahmen für den ländl ichen Raum einer lan
gen Tradition. Über dieses Programm werden im Zeit
raum von 2000 bis 2006 rund zwei Drittel a l ler öffent
lichen Gelder, die für die Land- und Forstwirtschaft in 
Österreich ausgegeben werden, abgewickelt. Die von 
Österreich im Rahmen der länd l ichen Entwicklung im 
Anspruch genommenen Maßnahmen und d ie im Jahr 
2001 dafür ausgegebenen Mittel sind in der Texttabel le 
dargestellt. 

Ausgabenim Rahmen der "Ländlichen 
Entwicklung" 2001 

Maßnahme in Mio.Euro 

Umweltprogramm (ÖPUL) 582 , 1  

Ausgleichszulage für Benachteiligte 
Gebiete 2 1 6,8 

Landwirtschaftliche Investitionen 43,7 

Niederlassungsprämie 1 5 , 1 

Verarbeitung und Vermarktung 3 , 1  

Anpassung und Entwicklung von 
ländlichen Gebieten 3 1 ,2 

Berufsbildung 5 ,8 

Forstwirtschaft 20,6 

Insgesamt 91 9,4 

Quelle: BMLFUW. 

Die e inzelnen Maßnahmen, die unter dem Begriff 
Ländliche Entwicklung in der VO(EG) 1 257/99 zusam
men gefasst sind , werden in den nachstehenden Aus
führungen ausführlich beschrieben. Der Konnex der 
gesamten Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft 
und die darin enthaltenen Maßnahmen der Ländlichen 
Entwicklung sind auch in den Tabellen 7 . 1 .3  und 7 . 1 .4 
ausführl ich dargestellt .  

I nsgesamt wird das Österreichische Programm für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes die Basis für 
intakte ländl iche Räume verbessern und wichtige 
Impulse für den Wirtschafts- und Lebensraum in länd
lichen Regionen schaffen. Denn nur attraktive und akti
ve ländliche Regionen bieten Voraussetzungen dafür, 
dass Bevölkerung und Beschäftigung erhalten bleiben 
und Landwirten sichere Existenzgrundlagen geboten 
werden . 
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der noch laufenden Verpflichtungen unverändert Gültigkeit. 
Rund 17 .500 Betriebe nehmen noch am ÖPUL 98 teil. 

• ÖPUL 2000: Ab dem Jahr 2001 ist ein Neueinstieg nur 
mehr in dieses Programm möglich. D ie Richtlinie gi lt 
zumindest bis 2006, dem Ende der Programmplanungs
periode im Rahmen der Ländlichen Entwicklung. 

Mit der Förderungsabwicklung ist die Agrarmarkt Aust
ria (AMA) betraut. Sie nimmt die Ansuchen über die 
Landwirtschaftskammern entgegen, entscheidet über 
die Gewährung der Prämien, kontroll iert die Einhaltung 
der Bestimmung'en und legt bei Verstößen die einzel
betrieblichen Sanktionen fest. Die Naturschutz- und 
Agrarbehörden der Länder sind bei Maßnahmen mit 
starkem Naturschutzbezug und bei Regionalprojekten 
in die Abwicklung eingebunden . Wesentliche Ände
rungen im ÖPUL 2000 gegenüber den bisherigen 
Agrar-Umweltprogrammen sind: 

• Stärkung des betriebsbezogenen Ansatzes: e inzeI
flächenbezogene Maßnahmen nur noch bei Projekten 
und bedingt durch natürliche Rahmenbedingungen (z.B .  
Maßnahme Offenhalten der Kulturlandschaft, frühe Mahd 
von Steilflächen und Bergmähdem). 

• Mehr Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten sowie mehr Geld 
für den Naturschutz, für Grünland, Ackerbau und Spezial
kulturen. Die zusätzlichen Mittel sind schwerpunktmäßig 
für ökologisch besonders wertvolle Maßnahmen - Natur
schutz, Grundwasservorsorge, Biologische Wirtschafts
weise, zusätzliche Begrünungsvariante in der Maßnahme 
Begrünung von Ackerflächen im Herbst und Winter etc. 
vorgesehen. 

• Mehr Flexibil ität bei der Prämienobergrenze (z.B.  Maß
nahme Offenhalten der Kulturlandschaft und alle natur
schutzrelevanten Maßnahmen mit Projektbezug) und Maß
nahmenkombinationen im Zusammenhang mit besonders 
erhaltenswerten Obst- und Weinbauflächen (z.B. beson
ders steile Terrassenanlagen). 

• Erhöhung der Prämien bei der Maßnahme Biologische Wirt
schaftsweise für Grünland und Sonderkulturen. Dadurch 
wird auch die Differenz in der Prämien höhe zu den ande
ren Grünlandmaßnahmen erhöht. 

• Teilweise Änderung der Prämiensätze auf Grund der geän
derten Bedingungen betreffend Gemeinsame Marktord
nungen (Preise, Ausgleichszahlungen) und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen. 

• Fachliche und rechtliche Berücksichtigung der Erkenntnisse 
und Erfahrungen seit Programmstart 1 995. 

• Anpassung der Detailbestimmungen in den einzelnen 
Bereichen der Integrierten Produktion an den aktuellen Wis
sensstand. 

• Überarbeitung und Neufestlegung von Gebietsabgren
zungen (z.B. Gebiete für die Maßnahme Gewässerschutz). 

• Ein Umstieg in höherwertige Maßnahmen ist bis zum 3. 
Jahr der Verpfl ichtung während der Laufzeit - ohne Neu
beginn des 5-jährigen Verpflichtungszeitraumes - möglich. 
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• Vereinfachung und Vereinheitlichung von Förderungsvor
aussetzungen (auch mit anderen Förderungen) ,  wie 
Ober-, Untergrenzen und Stufenfestlegungen sowie von 
Berechnungsfaktoren (z.B. GVE-Umrechnungs-oder Grün
landreduktionsfaktoren). 

• Weiterentwicklung der Elementarförderung zur Grundför
derung: Teilnahme an anderen Maßnahmen als Voraus
setzung für die Teilnahme. 

• Im Rahmen der Förderung Begrünung von Ackerflächen 
im Herbst und Winter wird eine zusätzliche Begrünungs
variante (Begrünung im Herbst und Winter mit besonders 
langem Begrünungszeitraum) angeboten. Mit dieser Vari
ante, für die auf Grund der verlangten Mehrleistung eine 
erhöhte Prämie gewährt wird, soll eine weitere Verbesse
rung des Stickstoffhaltevermögens und eine weitere Redu
zierung der Nitratauswaschung erreicht werden. 

• Es ist auch gelungen, den Anbau von Winterraps verstärkt 
im Rahmen dieser Maßnahme zu berücksichtigen, so 
dass Betriebe mit einem hohen Anteil an Winterraps einen 
geringeren Prozentsatz an Begrünung aufweisen müssen. 

• Ausweitung der Integrierten Produktion auf Erdbeeren, 
Erdäpfel, Hopfen etc. und den Anbau unter Glas und 
Folie. 

• Präzisierung der Bestimmungen Erhaltung von Land
schaftselementen und Schaffung eines standardisierten 
Verfahrens zur Verlegung von Landschaftselementen 
während des Verpflichtungszeitraums. 

• Ausdehnung des Extensivierungsansatzes auf weitere 
Ackerkulturen wie Raps, Sonnenblume, Sojabohne und 
Mais. 

• Entkoppelung des Erosionsschutzes und des Herbizid
verzichts von der Integrierten Produktion bei Obst und Wein. 

• Mehr Spielraum für Projekte im Bereich Natur- und Was
serschutz. Es werden neue Förderungen (z.B. für klein
räumige Strukturen) angeboten, die Möglichkeiten der 
Verpfl ichtungslaufzeit erweitert (auch 1 O-jährige Laufzeit), 
zusätzliche Mittel für Naturschutz und Grundwasservorsorge 
bereitgestellt und d ie Erstellung eines betriebsbezogenen 
Naturschutz-Planes gefördert. 

• Die möglichen Sanktionen bei Verstößen wurden vor 
Beginn des Verpfl ichtungszeitraumes bekannt gegeben, 
und es wurden bei der Festlegung der Sanktionen stärker 
als bisher die Vorgaben des Integrierten Verwaltungs- und 
Kontrollsystems ( INVEKOS) berücksichtigt. 

• Die Beantragungsformal itäten werden dahingehend ver
einfacht, dass der Erstantrag (z.B .  Herbstantrag 2000) für 
5 Jahre gilt und der Auszahlungsantrag in bisheriger Form 
Uährl iche Bestätigung der Maßnahmen) nicht mehr erfor
derlich ist. Im Mehrfachantrag sind weiter jährlich die 
bewirtschafteten Flächen, Änderungen und Ergänzungen 
sowie Korrekturen bekannt zu geben. 

Das ÖPUL 2000 besteht aus 31 Maßnahmen, d ie über
wiegend in ganz Österre ich angeboten werden.  
Bestimmte Maßnahmen weisen in einigen Bundes
ländern spezifische Detailregelungen auf. Wesentliche 
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allgemeine Förderungsvoraussetzungen des Umwelt
programms sind : 

• Verpflichtungszeitraum:  Der Förderungswerber ist 
verpfl ichtet, die einbezogenen Flächen für 5 Jahre zu bewirt
schaften bzw. zu pflegen. Bei den Maßnahmen Neuan
legung von Landschaftselementen und Pflege ökologisch 
wertvoller Flächen kann der Verpfl ichtungszeitraum auch 
1 0  oder 20 Jahre betragen. Die während des Verpfl ich
tungszeitraumes eingebrachten Flächen müssen ebenfalls 
gemäß den Voraussetzungen bewirtschaftet bzw. gepflegt 
werden . 

• Betriebsmindestgröße:  Der Betrieb muss über den 
gesamten Verpfl ichtungszeitraum hindurch folgende Min
destgröße aufweisen: 

. 0,5 ha landwirtschaftliche Nutzfläche bei Betrieben, die 
in Summe mind. 0,25 ha Spezialkulturen oder Heil- und 
Gewürzpflanzen oder mind. 0,1 ha geSChützten Anbau 
aufweisen, 

. 2 ,0 ha landwirtschaftliche Nutzfläche bei al len anderen 
Betrieben. 

• Prämienobergrenzen (je ha) : 
Ackerland: 690,39 Euro 

Grünland: 690,39 Euro 

Aber 872,07 Euro bei Teilnahme an den Maßnahmen: 

. Offenhaltung der Kulturlandschaft in Hanglagen mit 
Steilstufe 3, 

• Kleinräumige erhaltenswerte Strukturen, 

• Pflege ökologisch wertvoller Flächen, 

• Neuanlegung von Landschaftselementen, 

• Projekte für den vorbeugenden Gewässerschutz. 

Durch die Übergangsbestimmungen im Rahmen der 
VO zur ländl ichen Entwicklung können neue einzel
betriebliche Verpfl ichtungen ab 1 . 1 .2000 nicht mehr 
begründet werden . Verpfl ichtungen,  die erstmals m it 
2000 wirksam wurden, waren mit einem obl igatorischen 
Umstieg in das ÖPUL 2000 verbunden ( 1  +5-Regelung). 
ÖPUL 95 läuft daneben unverändert bis zum erstreck
ten Programmende, nunmehr 2000, weiter; verbunden 
damit war die Schaffung der Möglichkeit, 1 999 aus-

I Umweltprogramm (ÖPUL) 2001 
Ausbezahlte Pramlen nach Bundeslandem 2001 - 588,3 Mlo. € 
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laufende einzelbetriebliche Verpfl ichtungen um 1 Jahr 
zu verlängern (5+ 1-Regelung). 

• Modula tion :  Ab einer Beantragung von mehr als 1 00 ha 
für eine Maßnahme wird folgendes Kürzungsschema bei 
der betreffenden Maßnahme für die darüber h inausge
henden Flächen angewendet, wobei bei der Teil nahme an 
der Maßnahme Biologische Wirtschaftsweise der halbe 
Prozentabschlag gilt (siehe Texttabelle). 

• Die 50%ige EU-Kofinanzierung (für das Burgenland 75%) 
innerhalb Kofinanzierungsobergrenzen wurde bis 2006 geSi
chert. 

2001 wurden für das ÖPUL laut Rechnungsabsch luss 
582 Mio. Euro an die Landwirte ausbezahlt. Die Zah l 
der am ÖPUL teilnehmenden Betriebe betrug 1 37.537, 
das sind 72% aller landwirtschaftl ichen Betriebe mit LN 
auf Basis der Agrarstrukturerhebung 1 999. 1 20.000 
Betriebe sind ins neue Umweltprogramm ÖPUL 2000 
umgestiegen. Die Zahl der Betriebe, d ie noch am 
ÖPUL 98 tei lnehmen, beträgt 1 7. 1 1 2 , im ÖPUL95 sind 
noch 537 Betriebe. Die durchschn ittl iche Förderung je 
Betrieb betrug im Jahr 2001 rd . 4.230 Euro. 

Die im Umweltprogramm erfassten Flächen (ohne 
Berücksicht igung der Almfläche ) betragen rd . 
2,25 Mio.ha, das sind 88% der landwirtschaftlichen Nutz
fläche (LN) Österreichs. Mit dieser hohen Tei lnahme 
am Umweltprogramm ist Österreich europaweit führend. 
Zu den einzelnen ÖPUL-Maßnahmen ist für das Jahr 
2001 Folgendes festzustellen: Die Grundförderung/Ele
mentarförderung ist sowohl  hinsichtlich der Fläche als 
auch der ausbezahlten Prämien weiterhin die am häu
figsten in Anspruch genommene Maßnahme. An zwei
ter Stel le folgt die Maßnahme Begrünung von Acker
flächen. Die Biologische Wirtschaftsweise ist vom Prä
mienumfang her die drittwichtigste Maßnahme, wenn 
auch von 2000 auf 2001 wieder Betriebe aus dieser 
Maßnahme ausgesteigen sind. Weitere wichtige Maß
nahmen sind die Reduktion ' der Betriebsmittel am 
Grünland und die Reduktion der Betriebsmittel am Acker. 
Für das Berggebiet sind insbesondere die Maßnahmen 

I Umweltprogramm (ÖPUL) 2001 
Ausbezahlte Prämien nach Maßnahmen 2001 - 588,3 Mio. E. 

Offenhaltung der 
Kulturlandschaft 

41,2 Mlo. E 

BegrOnung von 
Ackerfllchen 

91,6 Mlo.E 

Biologische Wirtschafts s 
69,5 Mto. E 

Quft/e: BMlfUW; AMA. I"".ko. 

Reduktion -
Acker- und GrOnland 74,V Mio. E 

Grundf6rderung 

100,6 Mlo. E 

• .... " I.A ... � .. L. I UR 
a" ....... "" .. ..  , ..... .;c .. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)164 von 370

www.parlament.gv.at



1 64 

ÖPUL: Entwicklung der Betriebe 
und Flächen 

Betriebe 

Landw. Nutzfläche 
(ohne Almflächen) 

in Mio. ha 

2,6 

2,4 

2,2 

2,0 

1 ,8 
1 997 1 998 1 999 2000 2001 

o Betriebe ---- Flächen 

Quelle: BMLFUW, AMA Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 

Offenhaltung der Kulturlandschaft in Hanglagen sowie 
die Alpung und Behirtung von besonderer Bedeutung . 
Mit dem neuen Umweltprogramm ÖPUL 2000 werden 
neben den bisher bekannten Maßnahmen noch eine 
Reihe neuer Förderungen wie zB. Projekte für den 
Gewässerschutz, Erhaltung von Streuobstbeständen 
und kleinräumigen Strukturen angeboten. 

Unter dem Begriff Sonstige Um weltmaßnahmen 
sind d ie  untersch iedlichsten speziell für das jewei l ige 
Bundesland ausgerichteten umweltorientierten För
derungen zusammengefasst. Die Finanzierung erfolgt 
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ausschl ießlich aus Landesmitte ln .  2001 wurden ins
gesamt 1 6,74 Mio.Euro ausbezahlt. 

Eine weitere Förderung, die in der Budgetübersicht zum 
Block Umweltschonende Maßnahmen dazugezählt 
wird ,  ist die Maßnahme Energie aus Biomasse.  
Dabei wird die verstärkte Nutzung erneuerbarer Ener
gieträger - insbesondere die Nutzung der Biomasse 
in E inzelheizungen und kleinräumigen Nahwärmever
sorgungsanlagen - durch den E insatz von Förde
rungsmitteln forciert. 2001 wurden für Investitionszu
schüsse vom Bund 2,21 Mio.Euro und von den Län
dern 1 2 ,93 Mio. Euro ausgegeben. 

Qualitätsverbesserung im Pflanzenbau und in der Tierhaltung 

Die Maßnahmen zur Qualitäts verbesserung im 
Pflanzenbau einschließl ich des Obst-, Garten- und 
Weinbaues sowie des Pflanzenschutzes wurden 2001 
vom Bund mit 0 ,52 Mio .Euro gefördert. Es werden vor 
allem Veranstaltungen, die Erkenntnisse im Hinblick auf 
qual itative, ökologische und strukturelle Verbesserun
gen auf dem Gebiet des Pflanzen- und Futterbaues brin
gen, gefördert. Im Investitionsbereich wurde ein neuer 
Schwerpunkt in der Biogemüsezüchtung gesetzt. Wei
ters werden Mittel für die Bekämpfung von Virosen und 
vi rusähnl ichen Krankheiten ,  die Bereitstel lung und 
Anzucht virusfreier Pflanzen verwendet. Die Länder 
geben für den Bereich Qual itätsverbesserung im Pflan
zenbau insgesamt 1 , 1 0  Mio.Euro aus. 

2001 standen für qualitäts verbessernde Ma ß 
nahmen i n  der Tierhaltung und für tierische Alter
nativen insgesamt 8,72 Mio.Euro an Bundesmitteln zur 
Verfügung. Die Länder wendeten dafür 9 ,86 Mio. Euro 
auf. Die Durchführung von Gesundheits- und Hygie
nemaßnahmen wurde wiederum verstärkt gefördert. Die 
Unterstützung für Zuchtprogramme und Leistungs
prüfung wurde ebenfal ls weitergefüh rt. Qualitäts
verbesserende Ma ßnahmen für die Milcher
zeugung werden ausschl ießl ich aus Landesmitteln . 
finanziert. 2001 wurden dafür 1 3 ,93 Mio.Euro aufge
wendet. Im Rahmen der EU-Honigmarktordn ung 
wurden qual itätsverbessernde Maßnahmen sowie Ver
marktungsinitiativen mit 1 ,24 Mio.Euro unterstützt. 
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Strukturmaßnahmen 

Für Strukturmaßnahmen wurden 2001 aus EU-, Bun
des- und Landesmitteln 61 3,54 Mio.Euro (2 1 6,59 EU ,  
1 81 ,60 Bund - und 2 1 5 ,35 Mio .Euro Land) aufge
wendet. Unter dem Begriff Strukturmaßnahmen 
werden nachstehende Förderungen zusammenge
fasst: 

EU-kofinanzierte Maßnahmen 
• Ausgleichszulage in Benachteiligten Gebieten 

• Landwirtschaftl iche Investitionen 

• N iederlassungsprämie 

• Einzelbetriebliche und kollektive Investitionen * 

• Verarbeitung und Vermarktung 

• Sektorpläne * 

• Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten 

• Maßnahmen in Ziel 1- und 5b-Gebieten* 

• Gemeinschaftsinitiativen 

• Erzeugergemeinschaften 

• Strukturfonds Fischerei (FIAF) 

• Absatzförderungsmaßnahmen 

• Auslaufende Maßnahmen der Periode 1 995 bis 1 999; 
Maßnahmen wurden bis längstens Ende 2001 ausbezahlt. 

Nationale Förderungen (Bund u nd Länder) 
• Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung 

• Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 

• Maschinen- und Betriebshi lferinge sowie Kurswesen 

• Verbesserung der Marktstruktur 

• Marketingmaßnahmen 

• I nnovationsförderung 

• Bioverbände 

• Nationale Beihilfe (Beschreibung sieheAusgleichszulage) 

Nationale Förderungen (nur Länder) 
• Agrarische Operationen 

• Landwirtschaftlicher Wasserbau 

• Beiträge im Rahmen der Almbewirtschaftung 

• Landarbeitereigenheimbau; 

Nachstehend werden die Strukturmaßnahmen in der 
Reihenfolge der oben angeführten Gl iederung näher 
beschrieben und dargestellt: 

A usgleichszulage in Benachteiligten Gebie 
ten:  Mit dem EU-Beitritt wurde von Österreich das EU-

1 65 

Förderungssystem zu Gunsten der Landwirtschaft in 
Berggebieten und in bestimmten benachteiligten Ge
bieten übernommen. Die Ausgleichszulage (ÄZ.) ersetzt 
die bis 1 994 wichtigsten Direktzahlungen für Berg
bauern betriebe und Betriebe in Benachtei l igten Gebie
ten .  Die Umsetzung der EU-Ausgleichszulage für die 
Landwirtschaft in Berggebieten und in  bestimmten 
benachteil igten Gebieten erfolgt im Rahmen des Öster
reichischen Programms für die Entwicklung des länd
lichen Raumes gemäß VO (EG) Nr. 1 257/99 des Rates 
vom 1 7 . Mai 1 999. 

Im Jahre 2001 beträgt der KOfinimzierungsanteil der 
EU bei der Ausgleichszulage im Burgenland (Ziel 1 )  
75 % und in den übrigen Bundesländern 50 % .  Als wei
tere Maßnahme wird - entsprechend dem Beitrittsver
trag - bis zum 31 . 12 . 2004 eine Nationale Beihilfejenen 
Betrieben gewährt, die seit der Übernahme des EU
Systems im Verg leich zum früheren österreichischen 
Direktzahlungssystem (vor dem EU-Beitritt) für Berg
bauern betriebe und Betriebe in benachteiligten Gebie
ten eine n iedrigere bzw. keine ÄZ. erhalten würden. Mit 
d ieser nationalen Beihilfe (Wahrungsregelung) 
wurden somit unmittelbare Beitrittsverlierer bei den 
Direktzahlungen vermieden. Durch die E inführung des 
Flächenbetrages 1 ab 2001 bei der ÄZ. konnte stärker 
Bezug auf die kleineren Betriebsstrukturen im Berg
gebiet genommen werden . Ab dem Jahre 2001 kam 
für die ÄZ. auch das neue Instrument der Erschwer
nisfeststeI lung in Form des "Berghöfekatasters" erst
malig zur Anwendung und ersetzt das alte "Zonie
rungssystem" mit seinen 4 Erschwerniszonen. 

Für die Ausgleichszulage für Berg- und benachtei l ig
te Gebiete ( inklusive Nationaler Beih i lfe und den 
Flächenbeitrag 3 ein iger Bundesländer) wurden laut 
Rechnungsabsch luss 2001 rund 2 1 6 ,82 Mio . Euro 

EU-Ausgleichszulage 
(inkl. Wahrungsregelung) 

Jahre EU Bund Land Gesamt 

in Mio. Euro 

1 997 44,3 98,5 65,6 208,4 

1 998 43,3 98,3 65,5 207,1  

1 999 43,2 97,5 65,0 205,7 

2000 90,6 66,0 44,0 200,6 

2001 1 04,3 65,6 45,1 21 5,0 

ad 200 1 :  1 .  Tranche 

Quelle: BMLFUW, AMA-Verwendungsnachweis zum 
Stichtag 31 . Dezember 2001 . 
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Neue Ausgleichszulage im Benachteil igten Gebiet 2001 

Ein Ziel  des Programms für ländliche Entwicklung ist 
es, durch eine verbesserte Bergbauernförderung und 
ein attraktiveres Umweltprogramm die Basis für intak
te ländl iche Regionen zu stärken . Fast 70% der Betrie
be liegen im Benachteiligten landwirtschaftl ichen Gebiet 
(Bergbauerngebiet, Sonstige benachteil igte Gebiete, 
Kleine Gebiete). Die Ausgleichszulage (AZ) für Betrie
be im Benachteiligten Gebiet ist ein Beitrag zur Auf
rechterhaltung der Besiedelung und Bodenbewirt
schaftung auch unter ungünstigen Standortbed ingun
gen und d ient der Erhaltung einer lebensfäh igen 
Gemeinschaft im ländl ichen Raum.  Mit der AZ werden 
auch die im öffentlichen Interesse erbrachten Leistungen 
dieser Betriebe anerkannt. Die Weiterentwicklung der 
Ausgleichszulage für benachteil igte Gebiete nimmt 
insbesondere durch die Einführung des Sockelbetra
ges stärker Bezug auf die kleineren Betriebsstruktu
ren im Berggebiet. Vor a l lem die Einfüh rung des 
betrieblichen Sockelbetrages erhöht die Ausgleichs
zulage auf ca. 276 Mio.Euro. Er wird in Form einer jähr
l ichen Flächenprämie gewährt, die bis zu 6 ha mit der 
Zahl der Hektar ansteigt und nach Erschwernis sowie 
Art der Bewirtschaftung d ifferenziert ist. Zusätzlich 
wird in modifizierter Form die klassische Komponen
te der Ausgleichszulage gezahlt. Sie wird bis zum 60. 
Hektar l inear, darüber degressiv berechnet. Die Ein
stiegsschwelle für den Erhalt der Ausgleichszulage wird 
von 3 ha auf 2 ha LN reduziert, was den Kreis der För
derungsempfänger erweitert. Zur betriebsindividuellen 
Erschwernisfeststel lung wird das neue Instrument des 
Berghöfekatasters eingesetzt. Dieser wurde mit H ilfe 
moderner Erfassungsmethoden, wie Orthofotos aus 
Bi ldflügen auf der Grundlage der digital isierten Katast
ralmappe sowie automatisierter Datenverarbeitung 
erstel lt. 

Hauptmerkmale der AZ 2001 

1 .Förderungseinheit: Futterfläche (ha) und sonsti
ge AZ-berechtigte Fläche (ha) 

2.Einführung des Bergh ö fekatasters (BHK) :  
Feststellung der auf den Bergbauernbetrieb einwirken
den Erschwernisvielfalt an hand eines Punktesystems 

3. Kriterien für die Förderungshöhe:  Die Höhe 
der Ausgleichszulage hängt ab 

• vom Ausmaß der ausgleichszulagefäh igen 
Fläche, . 

• von der Anzahl der Berghöfekataster-Punkte 
(= Erschwernisbeurtei lung), 

• von der Art der Fläche (Differenzierung nach Futterfläche 
und sonstiger AZ-berechtigter Fläche, 

• von der Art des Betriebes: 
Betriebe mit Tierhaltung (Mindestumfang an ganzjährig 
gehaltenen RGVE) oder 
Betriebe ohne Tierhaltung (RGVE-Haltung unter Min
destumfang). 

4. Differenzierung des Flächenbetrages: 

• Flächenbetrag 1 (= Sockelbetrag auf Grundlage des 
Bergbauernmemorandums): Betriebe mit einer Flächen
ausstattung von mehr als 6 ha LN erhalten den linear 
errechneten Flächenbetrag 1 für maximal 6 ha. 

• F lächen betrag 2 (= "klassische AZ"): wird ab dem 60. 
ha ausgleichszulagefähiger Fläche degressiv berechnet 
und gelangt bis zum 1 00. ha zur Auszahlung. 

• Flächenbetrag 3 :  optionale Landesförderung für milch
kuhhaltende Betriebe mit lagespezifischen Nachtei len. 

5. Kleine Gebiete 2000: Die neue EU-Verordnung 
ermögl ichte ab dem Jahr 2000 eine Erweiterung des 
bisherigen Kleinen Gebietes um ca. 1 ,4% auf ins
gesamt 5 ,4% der österreich ischen Katasterfläche. 

Hauptmerkmale des 
Berghöfekatasters (BHK) 

In der neuen Programmplanungs-Periode (2000 -
2006) stel len die betriebsbezogenen Ergebnisse des 
Neuen Berghöfekatasters ab dem Jahre 2001 eine 
wesentliche Grund lage für die Berechnung der Aus
gleichszulage dar. Der BHK umfasst ein breites Bün
del . von Erschwernisverhältnissen,  die den drei fol
genden Hauptkriterien zugeordnet sind : 

• Innere Verkehrslage: Hangneigung in fünf Stufen, 
Anzahl und Größe der Trennstücke sowie spezielle Bewirt
schaftungseinheiten (z.B.  Zweitbetriebe). 

• Ä ußere Verkehrslage: Erreichbarkeit der HofsteIle, 
Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Sonderver
hältnisse (Weg- und Seilbahnerhaltung), Extremverhält
nisse, Regionale Lage. 

• Boden und Klima:  Seehöhe, Klimawerte, BHK-Boden
kl imazahl. 

Der neue BHK bietet gegenüber der bisherigen Er
schwern isbeurtei lung (Zonierung) den Vorteil einer 
umfassenderen und aktuelleren Bewertung der Er
schwernisvielfalt. Seine Aktualisierung wird im Rahmen 
des jährl ichen Mehrfachantrages Flächen durchgeführt. 
Die Weiterführung der Zonierung ist jedoch bei Betrie
ben mit nationaler Förderung für die Anwendung der 
Wahrungsregelung (bis 2004) notwendig. 
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11 1\ 
Berghöfekataster (BHK) - Bewertungsschema 

Merkmal Ausprägung bzw. Punkteableitung max. 570 

Merkmale der Inneren Verkehrslage (IVL) 320 

bei Hangneigung von . . .  Punkteberechnung 
0 - 1 7,9% % Anteil an Gesamt-EFL x 0,0 

1 8  - 24,9% % Anteil an Gesamt-EFL x 0,65 
Hangneigung 25 - 34,9% % Anteil an Gesamt-EFL x 0,88 280 

35 - 49,9% % Anteil an Gesamt-EFL x 2,06 
50% und

·
mehr % Anteil an Gesamt-EFL x 2,80 

ab dem 4. Trennstück 11. MFA bei Punkte 
Trennstücksgröße von . . .  

Trennstücke 
>=0,01 und <=0,25 ha 0,9 Punkte je Trennstück 

25 > 0,25 und <=0,50 ha 0,8 Punkte je Trennstück 
> 0,50 und <=0,75 ha 0,7 Punkte je Trennstück 
> 0,75 und <=1 ,00 ha 0,6 Punkte je Trennstück 

spezielle Bewirt- wenn zutreffend 5 Punkte 5 schaftungseinheiten 
traditionelle 

wenn zutreffend 1 0  Punkte 1 0  Wanderwirtschaft 

Merkmale der Äußeren Verkehrslage (AVL) 1 00 

mit PKW, Traktor, Spezialmasch. erreichbar 1 2,5 Punkte 
Erreichbarkeit der nur mit Traktor, Spezialmasch. erreichbar 1 8,75 Punkte 25 HofsteIle nicht mit Kraftfahrzeugen erreichbar 25 Punkte 
Entf. HofsteIle zur nä. ab 500 m berücksichtigt 1 Punkt pro km 5 
Bushaltestelle 
Entf. HofsteIle zur nä. 

ab 2 km berücksichtigt 0,2 Punkte pro km 5 
Bahnhaltestelle 
Entfernung HofsteIle zur 

ab 1 0  km berücksichtigt 0,5 Punkte pro km 1 0  
BH 

Wegerhaltung ab 1 00 m berücksichtigt 5 Punkte je km 1 5  

allein 5 Punkte 
Seilbahnerhaltung 

in Gemeinschaft 2,5 Punkte 5 

Extremverhältnisse ab 2. Tag pro Jahr berücksichtigt 2 Punkte pro Tag/Jahr 1 0  

Regionale Lage des rückläufige Entwicklung O bis 1 6  Punkte 1 6  
Betriebes') extrem periphere Gemeinde o oder 5 oder 9 Punkte 9 
*) Daten nach Bundesanstalt für Bergbauernfragen auf Grundlage von Daten der Österr. Raumordnungskonferenz 

Merkmale Klima/Boden (KUBO) 1 50 

Wärmesumme 14 Uhr Temperatur 
b1 = 2,5 Punkte b1 = 2,5 Punkte 
b2 = 5,0 Punkte b2 = . 5,0 Punkte 
b3 = 7,5 Punkte b3 = 7,5 Punkte 

Klimawert der 
c1 = 1 0,0 Punkte c1 = 1 0,0 Punkte 

HofsteIle c2 = 1 2,5 Punkte c2 = 1 2,5 Punkte 50 
c3 = 1 5,0 Punkte c3 = 1 5,0 Punkte 
d1  = 1 7,5 Punkte d1 = 1 7,5 Punkte 
d2 = 20,0 Punkte d2 = 20,0 Punkte 
d3 = 22,5 Punkte d3 = 22,5 Punkte 

e1 u. mehr = 25,0 Punkte e1 u. mehr = 25,0 Punkte 
Seehöhe der ab 400 m berücksichtigt 0,03 Punkte/m 50 HofsteIle 

bei einer BHK-Bodenklimazahl Punkte 
BHK-B.odenklimazahl bis zu 1 0  50 

50 ("BHK-BKLZ") über 1 0 bis 34 50 - 2 mal (.BHK-BHKLZ" - 1 0) 
über 34 0 

BHK-Bodenklimazahl = Summe aller EMZ von Grundstücken mit EFl dividiert durch deren INVEKOS-Gesamlfläche (in ar) 
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( 1 . Auszahlungstranche) an rund 1 1 7.000 Betriebe 
überwisen.  Inklusive der 2. Auszahlungstranche (Ende 
Juni  2002) wurden in Summe 280 , 1  Mio.Euro an die 
Bergbauern ausbezahlt. 

Landwirtschaftliche In vestitionsförderung: Diese 
Maßnahme trägt zur  Verbesserung der landwirt
schaftl ichen Einkommen sowie der Lebens-, Arbeits
und Produktionsbedingungen bei und beinhaltet fol
gende Förderungsprogramme: 

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder) 

• Investitionen in landwirtschaftliche"n Betrieben gemäß VO 
(EG) Nr. 1 257/1 999: Förderung m ittels Investitionszu
schüssen für z.B.  bauliche Maßnahmen im Bereich landw. 
Wirtschaftsgebäude (keine Wohnbauten), technische Ein
richtungen, einschließlich der Bereiche Garten- und Obst
bau, Almwirtschaft, Direktvermarktung, Innovationen, Hand
werk; einzelbetriebliche Biomasseheizanlagen. Unter
schiedliche Investitionszuschusssätze je nach Gebiets
kul isse, Hofübernehmerstatus, Fördergegenstand und 
Tierhaltungsstandard der Aufstallungsform. 

• Niederlassung von Junglandwirten gemäß VO (EG) Nr. 
1 257/1 999: Förderung mittels einmaliger Prämie, 0,5 bis 
unter 1 VAK max. 2 . 1 80,90 Euro ab 1 VAK und ab 50% 
außerlandw. Einkommen max. 5.450,46 Euro, ab 1 VAK 
und unter 50% außerJandw. Einkommen max. 1 0 .900,93 
Euro (Nachweis einer Mindestinvestition von 14.534,57 Euro 
im Wohn- oder Wirtschaftsteil des Betriebes). 

Nationales Programm 
(Förderungsmittel ausschließlich vom Bund und den Ländern) 

• Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben: Förderung 
mittels Investitionszuschüssen für z.B. bauliche Maßnah
men im Bereich landw. Wirtschaftsgebäude (keine Wohn
bauten) ,  technische Einrichtungen, einschl ießlich der 
Bereiche Garten- und Obstbau, Almwirtschaft, Direktver
marktung, I nnovationen, Handwerk; einzelbetriebliche Bio
masseheizanlagen. 

Im " Jahr 2001 wurden für Investitionen in landwirt
schaftl ichen Betrieben 43,67 Mio. Euro aufgewendet 
(davon EU:  20,87; Bund: 1 4, 1 1 ;  Länder: 8,70 Mio.Euro). 
Unter dem Titel Niederlassungsprämie wurden 
2001 insgesamt 1 5, 1 3  Mio.Euro an die Betriebe aus
bezahlt (EU: 7,54; Bund: 4 ,53; Länder: 3,06 Mio.Euro). 
Es wurden 1 .590 Landwirte mit einer N iederlassungs
prämie gefördert. Davon erhielten 94% die höchste 
Prämie (entspricht Haupterwerbsbetrieben), 5% die 
mittlere und nur 1 % die geringste Prämie. 

Einzelbe triebliche und kollektive In ve stitio
nen:  Bei d ieser Maßnahme wurden im Jahr 2001 vor 
allem von den Ländern die Überhänge der Projekte aus 
der Periode 1 995 - 1 999 ausfinanziert. Dafür sind noch 

Grüner Bericht 2001 

26, 1 7Mio.Euro aufgewendet worden (EU:  0.0; Bund:  
0 , 1 1  und Länder: 26,06 Mio .Euro). 

Verarbeitung und Vermarktung: Zur Verbesserung 
der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftl i
cher Erzeugnisse im Rahmen der EU-kofinanzierten 
Maßnahme gemäß VO (EG) Nr. 1 257/1 999 wurden für 
die Periode 2000 - 2006 (inkl .  des Ziel 1 -Gebietes Bur
genland) 1 73 Projekte mit einem anerkennbaren Inves
titionsvolumen von 302 Mio.Euro und Fördervolumen 
von 49,93 Mio.Euro genehmigt. Dabei fallen 65 % der 
bewill igten Mittel auf die Sektoren Milch , Fleisch und 
Wein .  Im Jahr 2001 wurden insgesamt 3 ,09 Mio .Euro 
an Förderungen ausbezahlt (EU:  1 ,50; Bund: 0,90 und 
Länder: 0,69 Mio .Euro). 

Sektorp lanförderung: Im  Rahmen d ieser Maß
nahme wurden - inklusive des Ziel 1 -Gebietes Bur
gen land - für den Zeitraum 1 995 bis 1 999 insgesamt 
634 Projekte mit einem Investitionsrahmen von rd. 971 ,5  
Mio.Euro und einem Fördervolumen von 239,2 Mio.Euro 
genehmigt. Die Ausfinanzierung wurde mit Ende 2001 
abgeschlossen .  Es wurden 62,53 Mio.Euro überwie
sen (EU: 34,0; Bund: 1 5,39 und Länder: 1 3, 1 4  Mio.Euro) 

A rtikel 33 (A npassung und Entwicklung von 
ländlichen Geb ieten) :  Die Maßnahmen gemäß 
Artikel 33 der VO(EG) 1 257/99 beinhalten eine breite 
Palette von Förderinstrumenten zur Entwicklung und 
Anpassung des ländl ichen Raumes. Während in der 
Periode 1 995 - 1 999 der Einsatz derartiger Förderinstru
mente auf sogenannte Ziel 5b-Gebiete beschränkt 
war, können nun mehr Vorhaben gemäß dem Artikel 33 
österreichweit zum Einsatz kommen. Primär gilt es durch 
den Artikel 33 die Chance neuer Einkommensquellen 
der Landwirtschaft, des landwirtschaftlichen Gewerbes 
und des Dienstleistungssektors auszubauen u nd 
Beschäftigung in ländl ichen Räumen zu sichern und 
zu schaffen (Maßnahmen palette siehe Texttabelle ) :  

Nach dem das Jahr 2000 - bedingt durch die erst im 
Jul i  2000 erfolgte Programmgenehmigung - als För
derungsrumpfjahr einzustufen war, stellt das Förde
rungsjahr 2001 erstmals ein vollständiges Förderjahr 
des Artikels 33 im Rahmen der ländl ichen Entwicklung 
dar. Insgesamt gelangten im Kalenderjahr 2001 für 1 .535 
Projekte insgesamt 3 1 ,21  Mio.Euro (EU:  1 6 , 1 1 ,  Bund: 
7,36 und Länder: 7,74 Mio .Euro), im Wege der Zahl
stelle im Bundesmin isterium für Land- und Forstwirt
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, zur Auszahlung 
( inkl .  der Restzahlungen für das Jahr 2000). 

Im Detail zeigt sich , dass die Bereiche Verkehrser
schließung und Diversifizierung mit insgesamt einer 
Inanspruchnahme von mehr als 82% der Mittel des Arti-
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Anpassung und Entwicklung von 
ländlichen Gebieten (Artikel 33) 1) 

Zahl der Summe 
Maßnahme Projekte 

in Mio. Euro 

1 .  Vermarktung 95 0,54 

2. Dorferneuerung 1 33 1 ,32 

3. Diversifizierung 492 9,49 

4. Wasserbau 37 0,62 

5. Verkehrserschließung 51 1 1 3,26 

6.  Kulturlandschaft 267 2,46 

Summe 1 .535 27,69 

1 )  Ohne Restzahlungen für das Jahr 2000 

Quelle: BMLFUW. 

kels 33 für das Jahr 2001 am stärksten in Anspruch 
genommen wurden (siehe auch Texttabelle). 

Förderung im Rahmen von Ziel 5b (bzw. Ziel 1): 
Im  Rahmen der Ziel 5b-Förderung wurde die Ent
wicklung und die strukturelle Anpassung des ländlichen 
Raumes gefördert. In der Förderperiode 1 995 bis 1 999 
stand für die Unterprogramme Landwirtschaft der Ziel 
1 - und Ziel 5b-Programme eine Fördersumme von 
knapp 509 Mio.Euro (EU- und nationale Mittel) zur Ver
fügung. Die Ausfinanzierung dieser Maßnahme wurde 
mit dem Jahre 2001 abgeschlossen, dabei wurden ins
gesamt noch 29,45 Mio.Euro an die Projektanten über
wiesen (EU 8 ,72,  Bund 1 , 1 3  und Länder 1 9 ,60 
Mio.Euro). 

Gemeinschaftsinitia tiven: Sie basieren auf einer 
Initiative der EU-Kommission und beinhalten auch für 
die Land- und Forstwirtschaft relevante Programme. 
Die Gemeinschaftsinitiative LEADER+ unterstützt in der 
Strukturfondsperiode 2000 bis 2006 innovative, über
tragbare Aktionen in ausgewählten Gebieten .  Das 
Österreichische LEADER+ Programm wurde im März 
2001 von der EU-Kommission als erstes Programm 
(gemeinsam mit Finnland) genehmigt. Die Umsetzung 
d ieser In itiative wurde unmitte lbar nach der Pro
grammgenehmigung mit der Auswahl der LEADER
Gebiete im Juni 2001 begonnen. Die derzeit von der 
EU-Kommission geprüften Programme zur Umset
zung der Gemeinschaftsinitiative INTERREG I I I  bein
halten teilweise ebenfal ls Maßnahmen, die die Ent
wicklung der Land- und Forstwirtschaft betreffen. Für 
das LEADER+ Programm wurden 2001 in Summe 3,64 
Mio. Euro überwiesen (EU 3,62, Bund 0 ,01  und Län
der O,01 Mio.Euro). Für das Vorgängerprogramm LEA
DER 1 1  wurden 2001 im Rahmen der Ausfinanzierung 
insgesamt 5 , 2 1  Mio .Eu ro ausbezahlt .  Das Pro
grammvolumen für die Periode 1 995 - 1 999 belief sich 
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für die Gemeinschaftsinitiativen LEADER 11 und INTER
REG 1 1  auf ca . 27 Mio.Euro öffentl icher Mittel .  

Erzeugergemeinschaften: Auf der Grundlage der 
VO (EWG) Nr. 952/97, 1 696/71 und 2200/96 wurden 
bisher 32 Erzeugergemeinschaften (EZG) anerkannt. 
Anerkannte EZG können Zuschüsse zur Abdeckung 
ihrer Gründungs- und Verwaltungskosten erhalten.  
Der Förderungszeitraum beträgt für die meisten Erzeug
nisse fünf Jahre ab Anerkennung. Es werden Zuschüs
se zum Sach- und Personalaufwand gewährt, aber keine 
I nvestitionskosten gefördert. Ziel d ieser Maßnahmen 
ist die Vereinheitlichung und Konzentration des land
wirtschaftl ichen Angebotes. 2001 wurden dafür laut 
Rechnungsabschluss des Bundes und der Länder 
1 0,24 Mio.Euro (davon EU 4,38, Bund 3 , 1 9  und Län
der 2,66 Mio .Euro) an Förderungsmitteln  ausbezahlt. 

Strukturfonds Fisch erei  (FIA F) :  Im Rahmen des 
F IAF wurden auch 2001 I nvestitionen im Bereich der 
Fischprod uktion und -vermarktung mit rund 
1 ,0 1  Mio.Euro (davon EU: 0,29 Mio.Euro;  Bund: 0,36 
Mio .Euro;  Länder 0,36 Mio. Euro ) gefördert. Im  Zeit
raum 1 . 1 .2000 - 3 1 . 1 2 .2001 wurden 1 47 Betriebe 
unterstützt. Diese Förderung beruht auf der VO(EG)Nr. 
2792/1 999. Auf Basis dieser Verordnung hat Österreich 
für die Jahre 2000 - 2006 einen Fischstrukturplan aus
gearbeitet. Ziel ist insbesondere die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, die Verbesserung 
der Versorgung mit Fischen und Fischprodukten sowie 
die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung. 

A b sa tzförderungsmaßnahmen:  Die EU finanziert 
im Rahmen dieser Maßnahme Absatzförderungsak
tivitäten von Rindfleisch und Milch. Im Jahr 2001 wur
den dafür insgesamt 0,32 Mio.Euro aufgewendet. Die 
Kofinanzierung erfolgt bei d ieser Maßnahme nicht aus 
Bundesmitteln,  sondern aus Marketingbeiträgen der 
Bauern, die von der AMA verwaltet werden . 

Umstrukturierung im Weinbau:  Die mit Abstand 
bedeutendste EU-Maßnahme im österreich ischen 
Weinbau war d ie Umstellungsaktion gemäß der neuen 
Marktordnung. Im Rahmen d ieser Maßnahme wurden 
im Mai und im September 2001 erstmals Förderungen 
für die Umstellung von Rebsorten ,  die Anlage von 
Böschungs- und Mauerterrassen sowie die grundsätz
l iche Verbesserung der Bewirtschaftungstechnik im 
Weingarten aus dem Topf des EAGFL gewährt. Im  
Berichtszeitraum wurden insgesamt 1 2 ,2 Mio. Euro für 
Umstellungsmaßnahmen auf 1 .9 18 , 1  ha (NÖ: 960 , 1  ha, 
B:  774,2 ha, ST: 1 83,7 ha) ausbezahlt. Bei den neu aus
gepflanzten Sorten domin ieren Rotweinsorten,  al len 
voran die Sorte Zweigelt (663,6 ha) vor Blaufränkisch 
( 1 53,7 ha) und St. Laurent (98 ha). Bei den Weißwei-
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nen wurden die traditionellen Sorten Grüner Veltl iner 
( 1 93,2 ha) und Welschriesling (95,5  ha) ausgepflanzt. 

Zin senzuschüsse: Im Rahmen der I nvestitionsför
derung gibt es auch die Mögl ichkeit, Zinsenzuschüs
se für Agrarinvestitionskredite in Anspruch zu nehmen. 
Mit d ieser Maßnahme soll eine möglichst breitge
streute Beschäftigung sowie eine Wettbewerbser
höhung - vorrangig im ländl ichen Raum - initiiert wer
den. Für die Investitionsmaßnahmen wurden 2001 in 
Summe 2 ,25 Mrd . S  an Kred itvolumen für Ag rar
investitionskred ite zur Verfügung gestellt und vom 
Bund 47,09 Mio.Euro an Zinsenzuschüssen ausbezahlt. 
Die Länder wendeten für d iese Maßnahme 1 1 ,74 
Mio.Euro auf. Das Ausmaß der Zinsverbil l igung beträgt: 

• 50 % für Investitionen von Hofübernehmern; für betriebser
haltende Investitionen (ausgenommen Wohnbaumaß
nahmen), Ausbau der Infrastruktur für Bergbauern und in 
den Programmgebieten, Verbesserung der Verarbeitungs
und Vermarktungsstruktur, Verstärkung innovativer Akti
vitäten, Errichtung von Gewächshäusern, Nutzung von Bio
masse und anderen Energiealternativen, Errichtung von 
umweltgerechten Düngesammelanlagen und Umstellung 
auf besonders tierfreundl iche Haltungssysteme; 

• 36 % für alle übrigen AIK-Förderungsfälle (ausgenommen 
Wohnbaumaßnahmen). 

Brutto- und Nettozinssätze für AlK 2001 

bis. 30.6. ab 1 .7. 
Zinssätze in % 

Bruttozinssatz 5,25 5,375 

Nettozinssatz bei einer 

Förderungsrate von 36 % 3,360 3,440 

Förderungsrate von 50 % 2,625 2,687 

Förderungsrate von 75 % 1 ,313  1 ,344 

Quelle: BMLFUW. 

Verkehrserschließung ländlicher Gebiete (natio
nales Programm): Mit d ieser Förderung der länd lichen 
Gebiete wird generell ein wichtiger Beitrag zur Erhal
tung der Siedlungsdichte und zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen im ländl ichen Raum geleistet. 
Darüber h inaus ist für die land- und forstwirtschaftli
chen Betriebe eine funktionsgerechte Erschließung und 
entsprechende Anbindung an das übergeordnete Ver
kehrsnetz Grundvoraussetzung für zeitgemäße Arbeits
und Produktionsbedingungen bis hin zu Direktver
marktung der landwirtschaftl ichen Produktion und 
Nebenerwerbsmöglichkeit. 2001 wurden 2 1 5  km Wege 
bzw. LKW befahrbare Straßen neu errichtet oder grund
legend verbessert. Der Bauaufwand betrug 2001 
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rund 30 Mio.Euro (Bund: 1 0,53 Mio.Euro, Länder: 9,6 
Mio.Euro und Interessenten u.a. 1 0,2 Mio.Euro). Zusätz
l ich gaben d ie Länder 2001 für die Erhaltung des länd
l ichen Wegenetzes 46,97 Mio.Euro aus. Der Wegebau 
wird auch im Rahmen der Ländl ichen Entwicklung (mit 
EU-Kofinanzierung) unter Artikel 33, auf Basis der 
VO 1 257/99 gefördert. 

Maschinen- und Betriebsh ilferinge:  Die Opti
mierung des Einsatzes der Landtechnik in wi rtschaft
licher und technischer Hinsicht durch Schulung und Wei
terbi ldung der Landwirte, die Senkung des Mechani
sierungsaufwandes und die Verbesserung der Maschi
nenauslastung durch zwischenbetrieblichen Einsatz ist 
für die kleinstrukturierte Landwirtschaft Österreichs 
von entscheidender Bedeutung. 2001 wurden land
techn ische Maßnahmen (insbesondere landtechn.  
Schulung und Weiterbildung sowie Maschinen- und 
Betriebshilferinge, Biomasse-Verband und ÖKL) mit
tels Zuschüssen in Höhe von 5 ,94 Mio.Euro unterstützt 
(davon 2 ,50 Mio.Euro Bund und 3 ,44 Mio.Euro Län
der). Bundesweit waren 1 29 Ringe mit 74 .51 2 Mit-. 
gl iedsbetrieben tätig und konnten durch die Leistung 
von 8,0 Mil l ionen Einsatzstunden einen Umsatz von 
1 2 1 ,6 Mio.Euro erwirtschaften . 

Verbesserung der Marktstruktur: Die Förderung 
zur Verbesserung der Marktstruktur zielt vor al lem auf 
die Unterstützung von Investitionen in die Direktver
marktung landwirtschaftlicher Qual itätsprodukte ab. 
2001 wurden vom Bund 0 ,32 Mio.Euro an Direktzu
schüssen gewährt (Länder: 0,85 Mio .Euro). 

Ma rketingma ß n ahmen:  Diese Zuschüsse für Ver
marktung, Markterschl ießung und Ausstel lungswesen 
sollen zur Stimul ierung der Nachfrage nach Qual itäts
erzeugnissen der österreichischen Land- und Ernähr
ungswirtschaft sowie von Gästebeherbergung (Urlaub 
am Bauernhof) beitragen. Dabei steht die Förderung 
von Direktvermarktungsaktivitäten, der Vermarktung von 
Markenprodukten (u.a.  auch Bioprodukte) sowie des 
Ausstellungswesens im Vordergrund. Einen wichtigen 
Anteil machen die Ausgaben für Weinmarketingmaß
nahmen aus. 2001 wurden insgesamt 9 ,56 Mio.Euro 
für Marketingmaßnahmen (Personal- und Sach- bzw. 
Werbekosten) aufgewendet, davon Bund 4,54 Mio.Euro 
und Länder 5 ,02 Mio.Euro.  

Innova tions förderung: Im  Rahmen dieser Maß
nahme werden neue In itiativen auf dem Gebiet der 
anwendungsorientierten Grundlagenforschung und 
der experimentellen Entwicklung in der pflanzlichen und 
tierischen Produktion sowie Verarbeitung und Ver
marktung unterstützt. Die Förderung erfolgt durch zeit
lich l imitierte Zuschüsse in der Startphase, primär für 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 171 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Sach- und Personalaufwand. 2001 wurden für Inno
vationsprojekte 0,42 Mio.Euro an Bundeszuschüssen 
zur Verfügung gestellt (Länder: 0 ,61 Mio.Euro). 

Bioverb ä nde: Im  Jahr 2001 wurden 1 3  Bioverbän
den (inklusive 2 Dachverbänden) für Öffentlichkeits
arbeit, Beratung und Organisation 1 ,49 Mio.Euro (Bund/ 
Land) ausbezahlt. 
Nachstehende Förderungen wurden im Jahr 2001 zu 
1 00% aus Landesmitteln finanziert: 

• Agrarische Operationen:  Im Rahmen dieser Maßnah
me werden Kommassierungen finanziell unterstützt (2001 : 
3,23 Mio.Euro). 

Forstl iche Förderung 

Die Förderung der österreich ischen . Forstwirtschaft 
erfolgt sowohl durch ein nationales als auch ein kofi
nanziertes Programm. Seit dem EU-Beitritt ist das För
dervolumen für den Forstbereich stark gestiegen.  

Nationales Programm 
(Förderungsmittel ausschließlich von Bund und Ländern) 

Im nationalen Programm,  basierend auf dem Abschn itt 
X des Forstgesetzes 1 975 Ld .g .F. wurden für ver
schiedene forstl iche Maßnahmen (Wiederaufforstung 
nach Katastrophen, Bestandesumwandlung, Mel iora
tion und Pflege, Erholungswirkung des Waldes, Forst
schutz, Sanierung neuartiger Waidschäden u .a . )  2001 
insgesamt 5 ,31  Mio.Euro an Bundes- und Landesmit
teln aufgewendet. Neben der Wiederaufforstung nach 
Katastrophen (kleinerer Windwürfe und Kahlflächen 
nach Käferkalamitäten) wurde vermehrt Wert auf den 
Umbau von Nadelreinbeständen in stabi lere, standort
angepasste, leistungsfähigere Mischbestände gelegt. 
Diese Bestände sol len künftig in der Lage sein, KIi
maanomalien, wie extreme Trockenheit und Katastro
phen, wie Windwürfe und Käferfraß, besser Stand zu 
halten.  

Im Rahmen der Forstschutzmaßnahmen wurden För
derungsmittel vorwiegend für biologische Bekämp
fungsmaßnahmen eingesetzt, auch um die Bekämp
fung des Asiatischen Laubholzbockkäfers zu finanzieren. 
Diverse lokale Waldschäden, wie Windwurf, Schnee
bruch usw. , sind aber immer wieder latente Befallsherde 
in den Gefährdungsgebieten und stel len auch in  
Zukunft eine Gefahr dar, zumal sich das durch den Bor
kenkäfer gefährdete Gebiet in höhere Gebirgslagen 
ausbreitet. Der österreichweite Schadholzanfall durch 
Käferkalamitäten belief sich 2001 auf 660.000 fm. 

1 7 1  

• Landwirtschaftlicher Wasserbau:  Mit dieser Maß
nahme werden Be- und Entwässerungsprojekte gefördert; 
im Jahr 2001 im Ausmaß von 2,05 Mio.Euro. 

• Beiträge im Rahmen der A lmbe wirtschaftung: Es 
werden hauptsächlich Investitionszuschüsse für Almen (Alp
und Weideverbesserung, Erhaltung der Wirtschaftsge
bäude, etc.) gewährt (200 1 :  2,05 Mio.Euro). 

• Landarbeitereigenheimba u :  Für diese Maßnahme 
standen im Jahr 2001 insgesamt 0,60 Mio.Euro bereit. 

Auf dem Gebiet der Hochlagenaufforstung und Schutz
waidsicherung wurden bundesweit, mit Schwerpunkt 
in Tirol ,  Kärnten und Salzburg, 1 ,79 Mio.Euro aufge
wendet (Bund: 0 ,58;  Länder: 1 ,2 1  Mio.Euro). Für die 
Aufschl ießung der Wirtschaftswälder durch notwendi
ge Forstwege (Br ingungsanlagen) wurden 2 ,24 
Mio. Euro (Bund : 0,88; Länder: 1 ,36 Mio .Euro) bereit
gestellt. 

EU-kofinanziertes Programm 
(Förderungsmittel der EU, des Bundes und der Länder) 

Im Rahmen des Programms zur Förderung der Ent
wicklung des ländl ichen Raumes gemäß VO (EG) 
1 257/99 wurden neben der Neuaufforstung, der Pfle
ge der Neuaufforstung, der Umwandlung von stand
ortswidrigen und ertragsschwachen Wäldern, der Wald-

40 
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in  Mill ionen Euro 
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Quelle: BMLFUW Grafik: G. Fronaschitz, BMLFUW 
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pflege, der Aufklärung und Beratung und der investi
ven Maßnahmen vor allem der Forstwegebau geför
dert. 

Die ehemals national geförderten Forstschutzmaß
nahmen wurden 2001 im Rahmen der va LE unter dem 
Titel außergewöhnl iche Belastungen und Vorbeugung 
bezuschusst. Die Bekämpfung der Borkenkäfer wurde 
mit Fangbäumen aber auch durch Vorbeugungsmaß
nahmen vornehmlich im Rahmen des biologischen 
Forstschutzes wie z.B. Ameisenschutzgestel le, Vogel
nistkästen oder Spechtbäume gefördert. Auch die Akti
vitäten zur H intanhaltung der Fichtenblattwespe, Rüs-

Forschung, Bi ldung und Beratung 

Forschung 

Das BMLFUW hat 2001 das Forschungsprogramm 
PFEIL 05 (Programm für Forschung und Entwicklung 
im Lebensmin isterium bis 2005) aufgelegt. Durch 
PFE I L  05 konzentriert das BMLFUW seine For
schungsaktivitäten auf die vier Strategiefelder: 

• Ländlicher Raum (LR) 

• Landwirtschaft und Ernährung (LE) 

• Wasser (WA) 

• Umwelt und Abfallmanagement (UA) 

Das Forschungsprogramm PFEIL 05 sol l die For
schungsaktivitäten des Ressorts thematisch bündeln 
und fokussieren, unter Berücksichtigung begrenzter Mit- . 

tel (Personal und Budget) durch verstärkte interdis
zipl inäre Arbeit, Kooperation und Control l ing effizient 
umsetzen und mit Blick auf d ie Sicherung der Lebens
qualität des Menschen nutzbringend verwerten .  

Von den insgesamt den 4 Strategiefeldern zugeordneten 
31 Themenbereichen sind im Rahmen der Laufzeit von 
PFEIL 05 folgende 9 Themenbereiche zu forcieren:  

1 .  Biologische Landwirtschaft 

2.  Strategien und Instrumente für eine Nachhaltige Ent 
wicklung und deren Bewertung 

3. Prozessintegrierter Umweltschutz und ökoeffiziente Pro 
dukte 

4. Klimaschutz 

5. Stoffl iche Nutzung Nachwachsender Rohstoffe 

6. Umweltökonomie 

7. Ressourcenmanagement Wasser 

8. Energie 

9. Ernährungssicherheit 

Grüner Bericht 2001 

selkäfer oder Douglasienschütte sind darunter zu ver
stehen. 

Laut Rechnungsabschluss des Bundes und der Län
der erreichte der gesamte Förderumfang 2001 ein Aus
maß von 20, 1 9  Mio.Euro (EU:  1 4,03, Bund: 1 ,96 und 
Länder: 4,20 Mio. Euro). 

Zusätzlich wurden für die Erschl ießung und Sanierung 
von schutzfunktionalen Wäldern in Wildbach- und 
Lawineneinzugsgebieten 2001 insgesamt 9,89 Mio.Euro 
aufgewendet (Bund: 7,68; Länder: 2 ,21  Mio. Euro). 

Forschungsausgaben des BMLFUW 2001 1) 
Mio.Euro in % 

Landw. Bundesämter, Bundes-
anstalten, Bundesgärten 2) 2 1 ,48 46,87 

Förderungen, Aufträge 1 ,97 4,30 

Grundlagen f. landw. Forschung 2) 1 ,72 3,75 

Landwirtschaftliche Forschung 25, 1 7  54,92 

Forstliche Bundesversuchsanstalt 2) 
6,57 1 4,34 

Förderungen, Aufträge 0,67 1 ,46 
Planungen, Erhebungen 2) 0,88 1 ,92 

Forstwirtschaft/iche Forschung 8, 12  1 7, 72 

Bundesamt f. Wasserwirtschaft2) 0 ,72 1 ,57 

Forschungsaufträge 0 ,08 0, 1 7  

Planungen, Grundsatzkonzepte 2) 0 , 1 3  0 ,28 

Wasserwirtschaft/iche Forschung 0,93 2,03 

Umweltbundesamt GmbH 2) 
1 ,62 3,53 

Umweltpolitische Maßnahmen 2) 5,09 1 1 , 1 1 

Investitionszuschüsse 2) 0,92 2 ,01  

Investitionsförderungen 2) 1 ,49 3,25 

Strahlenschutz2) 0,38 0,83 

Umwe/tforschungsausgaben 9,50 20, 73 

Zentralleitung (Persona/ausgaben) 0,36 0,79 

FAD-Beiträge 2) 1 ,55 3,38 

Sonstige Beiträge 2) 0,20 0,44 

Forschungsbeiträge gesamt 1 , 75 3,82 

Gesamtforschungsausgaben 45,83 1 00 

1 )  Bundesvoranschlag, ohne Umweltforschung 
2) Forschungsaktiver Anteil 

Quelle: BMLFUW und Beilage T zum BFG. 
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Die Bündelung und Fokussierung, die PFEIL 05 erzie
len wil l ,  setzt über die Grenzen der Ressortforschung 
hinausgehend die bestehende Zusammenarbeit im Rah
men verschiedenster Programme fort, bei welchen das 
BMLFUW in die Konzeption und in der Umsetzung ein
gebunden ist. Daraus ergibt sich durch die Mitfinan
zierung in einzelnen Projekten eine Verstärkung der 
umsetzungsbezogenen Anliegen. Die bereits beste
henden Netzwerke im nationalen und internationalen 
Bereich sollen weiterhin gezielt genutzt, weiter aus
gebaut und damit der Wissenstransfer und die Disse
mination von Forschungsergebnissen verstärkt werden. 

Bildung 

Im Schuljahr 2001 /2002 wurden die 1 30 land- und forst
wirtschaftl ichen Unterrichtsanstalten in Österreich von 
insgesamt 1 5. 1 60 Schülern (davon 7.005 weiblich) 
besucht. Es entfielen auf die 1 0  land- und forstwirt
schaftl ichen Berufsschulen 991 Schüleri nnen (davon 
658 Mädchen), auf die 1 05 land- und forstwirtschaftli
chen Fachschulen 1 0.283 Schülerinnen (davon 4.930 

Land- und forstwirtschaftliche 
Schulstatistik 

Schultypen 2001 /02 

Agrarpädagogische Akademie 
Wien Ober St. Veit 1 

Zahl der Studierenden 1 1 1  
Zahl der Lehrer/innen 1 8  

Landwirtschaftliche höhere Schulen 1 0  
Zahl der Schüler/innen 3.346 
Zahl der Lehrer/innen 326 

Private höhere Schulen 1 

Zahl der Schüler/innen 1 05 

Zahl der Lehrer/innen 1 8  

Forstwirtschaftliche höhere Schulen 2 .  
Zahl der Schüler/innen 402 
Zahl der Lehrer/innen 54 

Land- und forstwirtschaftliche 
Fachschulen 1 05 

Zahl der Schüler/innen 1 0.283 
Zahl der Lehrer/innen 1 .609 

Bundesforstfachschule 1 
Zahl der Schüler/innen 33 
Zahl der Lehrer/innen 8 

Land- und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen 1 0  

Zahl der Schüler/innen 991 
Zahl der Lehrer/innen 36 

S u m m e S c h u l e n  1 30 

Summe Schüler/innen 1 5. 160 

Summe Lehrer/innen 2.069 

Quelle: Statistik Austria. 
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Mädchen) sowie auf die 1 0  höheren landwirtschaftli
chen Bundeslehranstalten 3.346 Schülerinnen (davon 
1 .4 1 6  Mädchen), auf die 2 höheren Lehranstalten für 
Forstwirtschaft 402 (davon 51 Mädchen) sowie 1 05 
Schülerinnen auf die private höhere landwirtschaftliche 
Lehranstalt in Graz-Eggenberg. 

Die land- und forstwirtschaftl iche berufspädagogische 
Akademie wurde von insgesamt 1 1 1  Studierenden 
(davon 50 weibl ich) besucht. Das land- und forstwirt
schaftliche berufspädagogische Institut führte im Rah
men der Weiterbildung von Lehrerinnen und Berater
Innen 1 8  Bundesveranstaltungen für Lehrer durch , für 
die Beraterfortbi ldung wurden 25 Bundesveranstal
tungen in den Fortbildungsplan 2002 aufgenommen. 
Weiters wurden 33 Bundesveranstaltungen für Bera
terlnnen, Lehrerinnen und andere Zielgruppen durch
geführt. 

An der Un iversität für Bodenkultur stud ierten im Win
tersemester 2001 /02 insgesamt 4.384 Hörer, davon 483 
Ausländer. Von den österreich ischen Hörern inskri
bierten 889 (davon 41 8 Frauen) die Studienrichtung 
Landwirtschaft, 485 (davon 89 Frauen) wählten die Stu
dienrichtung Forst- und Holzwirtschaft. Der Fach
hochschul-Stud iengang Management im ländl ichen 
Raum in Wieselburg wurde von insgesamt 1 25 Stu
dierenden besucht. 

Beratung und Berufsbildung 
Die österreichische Agrarpolitik ist bestrebt, für die land
wirtschaftl ichen Betriebe gute Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Die vielfältigen Förderungsmaßnahmen sind 
die eine Seite, können jedoch nur bedingt den bäuer
lichen Familien und ihren Betrieben helfen, ihre Zukunft 
zu gestalten.  

Ebenso wichtig s ind für die Leistungsfäh igkeit der 
Betriebe Innovationen, Rationalisierung, Kostensenkung 

Förderung der Beratunfl, und 
Berufsbildung 2001 ) 

(in Mio.Euro) 

Landwirtschaftl iche Beratung 9,01 

Forstwirtschaftliche Beratung 1 , 1 8  

Landjugendförderung 0, 1 3  

Berufsbildung 2� 5,79 

Erwachsenenbildung3) und Sonstiges 0,81 

Summe 1 6,92 

1 )  Ohne Zuschüsse der Länder für die LWK's 
2) Mittel im Rahmen der Ländlichen Entwicklung, VO 1 257/99 
3) inkl. Mittel für die Landarbeiterausbildung 

Quelle: BMLFUW. 
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und ein klares Bekenntnis zur Qual itätsproduktion. Der 
Ausbau von Marktnischen und E inkommensalternati
ven, aber auch die Option einer außerlandwirtschaft
l ichen Berufstätigkeit müssen dabei im Bl ickpunkt ste
hen, die Effizienz der Betriebe und Erfolg auf dem 
Arbeitsmarkt erfordern eine qual itativ hochwertige, all
gemeine und berufl iche Aus- und Weiterbildung, sowie 
ein gut entwickeltes Beratungssystem und Bi ldungs
angebot. 

Zur Sicherstel lung eines flächendeckenden Bera
tungsangebotes wurde vom BMLFUW mit den neun 
Landwirtschaftskammern ein Beratervertrag mit Lauf
zeit von 1 . 1 .2001 - 31 . 1 2 .2004 abgeschlossen. Im Jahr 
2001 wurde begonnen, die bei der 1 997 durchgeführ
ten Evaluierung vorgeschlagenen Verbesserungen 
konkret umzusetzen.  Insbesondere war dies die Ver
besserung der Planungsarbeit und die Feststellung der 
geleisteten Beratungstätigkeit. 

Ein wichtiger Teil der Bildungs- und Beratungsarbeit war 
im Jahr 2001 die Weiterführung der im Jahr 2000 gestar
teten Bi ldungs- und Beratungskampagne bfu - Bäuer
liches Familienunternehmen. Im  Jahr 2001 konnten ca. 
1 .500 Personen das bfu-basic Seminar erfolgreich 
absch ließen. In durchgeführten Evaluierungsveran
staltungen werden die Erfahrungen eingeholt und für 
die weitere Kursplanung verwendet. Ein wichtiger Tei l  
der  Beratungsarbeit war d ie Durchführung der  LFI-Zer
tifikatskurse, mit einer Dauer von ca . 1 20 Unterricht
seinheiten je Kurs,  mit bundesweit abgestimmten Aus
bildungsinhalten in den Bereichen Urlaub am Bauernhof, 
Direktvermarktung, Seminarbäuerinnen , EDV-Basis
ausbildung, Europäischer Computerführerschein, Schu
le am Bauernhof, Natur- und Landschaftsführer, Grün
raumpfleger etc. wurden bisher von ca. 1 5.000 Personen 
besucht. Die Qual ifizierung im Rahmen von Arbeits
kreisen mit betriebszweigbezogenen bzw. gesamtbe
trieblichen Auswertungen in Verbindung mit umfang
reichen Weiterbildungsmaßnahmen kam einen ent
scheidenden Schritt weiter. Insbesondere wurden die 
Arbeitskreise Marktfruchtbetriebe und Schweinehaltung 
weiter verbessert und ausgebaut. Ende 200 1  gab es 
insgesamt rund 200 Arbeitskreise mit rund 3.300 Betrie
ben für die Bereiche Milchproduktion ,  Rindermast, 
Mutterkuhhaltung, Marktfruchtbau ,  Schweinehaltung 
und Unternehmensführung. 

Grüner Bericht 2001 

Bera terfortbildung: Die Beraterfortbildung wurde 
durch die Abhaltung von 51 Veranstaltungen mit 2 .040 
Teilnehmern äußert erfolgreich durchgeführt. Die Bera
terfortbildung beschäftigte sich u .a .  mit den Themen: 

Spezialberaterausbildung im Bereich der Direktver
marktung, Methodenschulung für Leiter von Arbeits
kreisen, der EDV- und Interneteinsatz in der Beratung, 
Landjugend betreuung und Qual itätsmanagement, 
Eventmarketing im Gartenbau, Supervision-Coaching 
- Mentoring und ihre Umsetzung in der Beratung, bfu
Tra inerausbildung, TMR-Ernährungsberatung Produ
zent-Konsument, Verbraucherbi ldung und Nachhal
tigkeit, gute landwirtschaftliche Praxis, Mindeststandards 
im Bereich Umwelt, Hygiene, Tierschutz, Homöopa
thische Herdenbetreuung, Organisation und Durch
führung einer Veranstaltung der Internationalen Aka
demie für land- und hauswirtschaftliche Beratung in 
Eisenstadt, unter dem Titel :  Landwirtschaft und Bera
tung im Europa von morgen mit über 300 Beraterin
nen und Beratern in Eisenstadt und an der Un iversität 
Mosonmagyarovar. Zu d ieser Tagung erschien auch 
eine Sondernummer der Zeitschrift Ländlicher Raum. 

An Beratungsunterlagen wurden im vergangenen Jahr 
unter der Koordination der Beratungsabtei lung, unter 
Mitwirkung von Bundesanstalten ,  Landeslandwirt
schaftskammern ,  Universitäten u.a .  erstellt: 

Heimische Eiweißalternativen,  Methodenleitfaden für 
Arbeitskreise zur Betriebsleiterqual ifizierung, Berich
te über Ergebnisse und Konsequenzen der Arbeitskreise 
Milchproduktion, Rindermast und Mutterkuhhaltung, Fer
kelproduktion und Unternehmensführung, Beratungs
unterlagen zu Schule am Bauernhof, wichtige Arbeit 
wurde zur Umsetzung des Aktionsprogramms Biolo
gischer Landbau geleistet u .a .  mit der Konzeption 
einer Spezialberaterschulung, der Mitarbeit bei der Lehr
planreform in den Landwirtschaftsschulen. 

Landjugendarbeit: 2001 stellt das BMLFUW für die 
Landjugendarbeit im Bereich der außerschul ischen Wei
terbildung 0, 1 3  Mio.Euro bereit. Gefördert wurden Ver
anstaltungen mit dem Ziel, durch Weiterbildung der länd
lichen Jugend einen Beitrag zur Erhaltung eines wirt
schaftl ich gesunden Bauernstandes und eines funkti
onsfäh igen ländl ichen Raumes zu gewährleisten.  
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Sonstige Förderungsmaßnahmen 

Ausfuhrerstattungen 2001 1) 

Produkte in Mio.Euro 

Pflanzliche Erzeugnisse 28,53 
Getreide (inkl. Mais) 3,83 

Zucker & Isoglukose 23,47 

Kartoffelstärke 0,21  

Wein 0,97 

Obst und Gemüse 0,05 

Tierische Erzeugnisse 20,30 
Milch und Mi lcherzeugnisse 8,89 

Rindfleisch 8,08 

Schweinefleisch 3,32 

Eier und Geflügel 0,01 

Gesamtsumme 2) 48,70 

1 )  Haushaltsjahr des EAGFL-Garantie geht vom 1 6 . 1 0. 
bis zum 1 5. 1 0. des Folgejahres; 

2) Von der Gesamtsumme wurden -0, 1 3  Mio.Euro an nicht 
zuordenbaren Rückforderungen abgezogen. 

Quelle: BMLFUW. 

Die Aufwendungen für A usfuhrerstattungen (sie wer
den ausschl ießl ich für Lieferungen außerhalb der EU -
in die sogenannten Drittstaaten - benötigt) sind im abge
laufenen EU-Haushaltsjahr ( 16 . 1 0.2000 bis 1 5. 1 0.2001 ) 
gegenüber dem Vorjahr um 3 1 ,3  % zurückgegangen. 
Insgesamt wurden 48,70 Mio.Euro an Erstattungen auf
gewendet (siehe Texttabelle). 

Die Erstattungen für pflanzl iche Erzeugnisse ( insge
samt 28,53 Mio.Euro) sind gegenüber dem Vorjahr um 

. 22% zurückgegangen. I nsbesondere bei  Getreide, 
aber auch für Zucker wurden weniger Mittel benötigt. 
96% der Ausfuhrerstattungen im pflanzl ichen Bereich 
entfallen auf den Export von Zucker und Getreide. 

Die Erstattungen für tierische Erzeugn isse (insgesamt 
20,30 Mio. Euro) sind ebenfalls kräftig zurückgegangen 
(-41 ,2%). Bei allen tierischen Erzeugnissen war ein rück
läufiger Trend festzustel len, wobei die Mittel für den 
Schweinefleischexport auf Grund der guten Marktent
wickl ung am stärksten zurückgegangen s ind .  
Grundsätzlich ist festzuhalten ,  dass der  größte Tei l  der 
agrarischen Exportwaren Österreichs innerhalb der EU 
und nur rd. 30% außerhalb des Binnenmarktes abge
setzt werden. 

Eine Maßnahme zur Kostenentlastung für bäuerliche 
Betriebe sind die Zuschüsse zur Hagel- und Frost
versich erung. Bund und Länder leisten zusammen 
zu je gleichen Teilen einen Zuschuss von 50% zur Ver-

1 75 

Ausfu hrerstattungen 

in Mil l ionen Euro 

75 
66,84 

70,83 

62,48 
62, 1 8  

1 997 1 998 1999 2000 2001 

o Zucker Fleisch o Milch 0 Rest 

Quelle: BMLFUW Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 

bi l l igung der Hagelversicherungsprämie für die bäu
erlichen Betriebe. 2001 gab es eine Vielzahl von Ele
mentarschäden. Neben Hagel und Stürmen verur
sachten auch Trockenheit und Dauerregen erhebliche 
Schäden. Faktum ist, dass die Hagelsaison immer früher 
beginnt. Bereits am 1 9 . März 2001 traten die ersten 
Hagelschäden in der Steiermark auf, der letzte Hagel 
g ing am 1 6. September 2001 im Burgenland n ieder. 
Die Zunahme der Wetterextreme bewirkt ein Umden
ken und eine Professional isierung der Unterneh
mensführung . So setzen immer mehr Landwirte, Win
zer und Gärtner auf aktives Risikomanagement. 

Versicherte F läche in Österreich 

( i n  1 .000 ha) 

9 1 5  959 
1 .000 850 823 

774 

600 

200 

1 997 1 998 1 999 2000 2001 

o Hagelversicherung 0 Hagel- und 
Ernteversicherung 

Quelle: Österreichische 
Hagelversicherung 

Grafik: S. Bujtas, BMLFUW 
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Im  Jahr 2001 wurden insgesamt 1 4 .022 Schadensfäl
le gemeldet (2000: 30.020), für die eine Entschädi
gungssumme ( ink lusive Erhebungskosten) von 
1 8  Mio.Euro (2000: 61 ,5 Mio.Euro) aufgewendet wurde. 
Die Versicherungssumme stieg um 5 ,94% auf 
1 ,6 Mrd .Euro und die Prämien erhöhten sich um 2,9% 
auf 47,2 Mio.Euro.  Die versicherte Fläche konnte auf 
959.226 ha (+ 4,8 %) gesteigert werden. Bund und Län
der zahlten 2001 einen Zuschuss in der Höhe von 
22,3 Mio.Euro zur Hagel und Frostversicherungs
prämie. 

2001 wurden in fünf Bundesländern für Grünlandbe
trieben mit erheblichen Dürreschäden zur Abfede-

Grüner Bericht 2001 

rung der Zusatzaufwendungen für Ersatzfuttermittel von 
Bund und Land Mittel bereitgestellt (Verhältn is 50 : 50). 
In drei Bundesländern wurden die Anweisungen erst 
im Jahr 2002 durchgeführt. 2001 wurden dafür 1 ,04 
Mio. Euro überwiesen .  Unter der Bezeichnung Sons
tige Förderungen wurde 200 1 insgesamt ein Betrag 
von 30,7 Mio. Euro ausbezahlt. Darunter fäl lt einerseits 
d ie BSE-H i lfe , d ie für d ie schwierige Rinder
marktsituation im Jahr 2001 bezahlt wurde (23,9 Mio. 
Euro) und anderseits d ie Entschädigungen (2,67 Mio. 
Euro) für rd: 2000 ha Mais, der von gentechnisch ver
unreinigtem Saatgut stammte. Weitere Maßnahmen sind 
Tierseuchenbekämpfung, Bauernh i lfe, Elementar
schäden, soziale Maßnahmen , etc . .  

Wildbach- und Lawinenschutz sowie Schutzwasserbau 

Die Dienststellen des Forsttechn ischen Dienstes für 
Wildbach- und L a winen verb a uung tragen durch 
verschiedene Schutzmaßnahmen bei Wi ldbächen und 
Lawinengängen im Berggebiet wesentl ich dazu bei ,  das 
Leben von Menschen zu schützen und ihr Hab und Gut 
sowie die Infrastruktur vor Verwüstung durch Hoch
wässer, Muren und Lawinen zu bewahren und so die 
Besiedelung in gefährdeten Gebieten zu erhalten.  
Besondere Bedeutung im Kampf gegen Hochwasser 
und Lawinen kommt dem Wald zu, der den Hochwas
serabfluss bremst, den Boden vor Abtrag schützt und 
die Lawinengefahr mindert. 2001 wurden für Maß
nahmen der Wildbach- und Lawinenverbauung zur 
Erhaltung des Lebensraumes einschließl ich der Sanie
rung von Schutzwäldern 58,72 Mio.Euro an Bundes
mitteln ausgegeben, mit den Länder- und I nteressen
tenbeiträgen in Summe rund 98 Mio.Euro. Außerdem 
wurden 2 , 90 Mio .Euro für Projektierungen und 
1 4,07 Mio.Euro für Personal und Sachgüter aufge
wendet. Insgesamt wurden 200 1 vom Forsttechni
schen Dienst für Wildbach- und Lawinenverbauung 503 
Baufelder abgeschlossen (638 sind weiter in Arbeit) und 
1 3.556 Gutachten erstel lt. 

Die Gefahrenzonenpla n ung,  die durch das Forst
gesetz 1 975 ebenfalls dem Aufgabenbereich des Forst-

Bundesmittel für die Wildbach- und 
Lawinenverbauung 2001 

(in Mio.Euro) 

Schutzmaßnahmen (Ansatz 60836) 58,72 

Projektierungen (Ansatz 60838) 2,90 

Personal- u .  Sachaufwand (Ansatz 6080) 14 ,07 

Summe 75,69 

Quelle: BMLFUW, Rechnungsabschluss 200 1 .  

technischen Dienstes für Wildbach- und Lawinenver
bauung zugeordnet wurde, h ilft durch die Freihaltung 
von Gefahrenräumen die Katastrophenfolgen zu min
dern und das Ansteigen der Verbauungserfordernisse 
möglichst in Grenzen zu halten. Gemäß Forstgesetz 
1 975 werden im Gefahrenzonenplan die wildbach- und 
lawinengefäh rdeten Bereiche und deren Gefähr
dungsgrad (Rote und Gelbe Gefahrenzone) sowie 
jene Bereiche ausgewiesen,  für die eine besondere Art 
der Bewirtschaftung oder deren Freihaltung für späte
re Schutzmaßnahmen erforderl ich ist (Vorbehaltsbe
reiche ). Ein Gefahrenzonenplan erstreckt sich in der 
Regel auf das Gebiet einer Gemeinde oder auf Tei le 
davon. Als erstes Bundesland wurde 1 997 in Kärnten 
d ie  ErstersteI lung von Gefah renzonenplänen für 
Gemeinden mit Einzugsgebieten abgeschlossen, im 
Jahr 2000 konnte auch für Oberösterreich dieser Stand 
erreicht werden. Im Jahre 2001 wurden speziell in Tirol 
und Vorarlberg die vorhandenen Pläne überarbeitet und 
an die geänderten Kriterien für die Grenze der roten 

Gefahrenzonenpläne 20011) 

Bundesland 
ausge- kommissionell genehmigt 2) arbeitet überprüft 

Burgenland 1 1  6 6 
Kärnten 1 1 6  1 1 6 1 1 6 
Niederösterreich 1 26 1 20 1 1 8 
Oberösterreich 268 268 268 
Salzburg 1 26 1 09 1 09 
Steiermark 1 46 1 38 . 1 38 
Tirol 290 1 66 1-66 
Vorarlberg 66 65 65 

Österreich 1 .1 49 988 986 

1 )  Stichtag 31 . 1 2.2001 
2) vom Bundesminister 

Quelle: BMLFUW. 
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Lawinengefahrenzone angepasst. Da die Gefahren
zonenpläne entweder nach 1 5  Jahren oder bei Ände
rung der Verhältnisse in den Einzugsgebieten zu über
arbeiten s ind,  wurden bereits über 80 Revisionen 
durchgeführt. 

Schutzwasserbau:  Der weitaus größte Teil der Fließ
gewässer in Österreich wird durch die Bundeswas-

. 

serbauverwaltung (BWV) betreut. Dabei arbeitet das 
BMLFUW mit den für den Wasserbau zuständigen Abtei
lungen der Länder im Wege der Auftragsverwaltung 
zusammen. Gemeinsames Ziel ist es, den Hochwas
serschutz für den S iedlungs- und Wirtschaftsraum 
sicherzustellen, gleichzeitig aber die Flüsse und Bäche 
als natürliche Lebensräume und landschaftsgestaltende 
Elemente in einem guten ökologischen Zustand zu 
erhalten.  

Für Maßnahmen an Bundesflüssen, Grenzgewässern 
und Interessentengewässern wurden 2001 Bundesmittel 
aus dem Katastrophenfonds in Höhe von rd . 48,4 Mio. 

1 77 

Euro auf der Grund lage des Wasserbautenförde
rungsgesetzes aufgewendet. Das Investitionsvolumen 
im Schutzwasserbau belief sich unter Einrechnung der 
Finanzierungsanteile der Länder, Gemeinden und 
sonstiger Interessenten auf etwa 80 Mio .Euro.  Diese 
Mittel wurden für die Planung und den Bau von Hoch
wasserschutzmaßnahmen, für die Pflege und Instand
haltung der Gewässer sowie für Ersatz- und Vorsor
gemaßnahmen (passiver Hochwasserschutz) ver
wendet. Schwerpunkte bildeten im Jahr 2001 u. a .  die 
Maßnahmen an den Flüssen Drau (Life-Projekt), 1 1 1 ,  Laf
nitz, Lech und Vils (Life-Projekt), Leitha,  Raab, Strem,  
Traisen sowie am Wienfluss. 

Gewässerbetreuungskonzepte als übergeordnete Pla
nungsgrundlagen des Schutzwasserbaues wurden bis 
Ende 2001 für Fl ießgewässer mit einer Gesamtlänge 
von 920 km fertiggestellt. Derzeit stehen derartige Pla
nungen für 440 km Fließgewässer, an den Flüssen Gurk, 
Glan, Möl l ,  Traun und Salzach , in Bearbeitung. 

Agrar - Markt - Austria (AMA): Marketing und Kontrol len 

Marketingaktivitäten 
Die gesetzlich defin ierte Aufgabe der AMA-Marketing 
ist die Förderung der Vermarktung und der Qual ität von 
Agrarprodukten.  Ein speziell dazu geschaffenes Pro
gramm defin iert genau, welche Vorschriften und Qua
l itätskriterien einzuhalten sind , damit das AMA-Güte
siegel auf den Produkten geführt werden darf. DieAMA
Gütesiegel-Richtl inien für Frischfleisch (Schwein, Rind) 
schreiben aber derzeit keine über die gesetzlichen Vor-

Marketingbeiträge 2001 1) 

Produkt Satz in Euro in Mio .Euro 

Milch 2,91 je t 7 ,669 

Rinder 3,63 je St. 1 ,635 

Kälber 1 ,09 je St. 0 , 1 00 

Schweine 0,73 je St. 3,002 

Schafe/Lämmer 0,73 je St. 0,033 

Schlachtgeflügel 0,36 je 1 00 kg 0,421 

Legehennen 4,36 je 1 00 st. 0,499 

Obst 72,76 je ha 0,672 

Gemüse 0,07 je Einheit 0,457 

Erdäpfeln 29,07 je ha 0,293 

Gartenbauerzeug. 0, 1 5  je Einheit 0,289 

Gesamtsumme 1 5,040 

1 )  vorläufige Werte 

Quelle: AMA-Marketing. 

gaben hinausgehenden Tierhaltungsvorschriften vor. 
Das Gütesiegel hat bei den Konsumenten einen 
Bekanntheitsgrad von etwa 96% erreicht. Rund 21 .000 
Bauern (davon rd . 20.000 mit Tierhaltung und 1 .000 
Gemüse- und Obstbauern) haben sich vertragl ich ver
pfl ichtet, die Gütesiegel-Richtl inien einzuhalten .  Sie 
erzielen damit eine Verbesserung der Konkurrenz
fähigkeit sowie einen Mehrerlös. Zu den einzelnen Pro
duktmärkten ist Folgendes anzuführen: 

• Milch:  Die heimischen Milchprodukte können sich gegen
über den ausländischen Produkten weiter gut behaupten. 
Eine klare strategische Ausrichtung der AMA-Marketing 
nach Qualität, Genuss und Marktsituation sowie zielgrup
penspezifische Maßnahmen und Kooperationen mit Mol
kereien und dem Lebensmittelhandel brachten auch im Jahr 
2001 eine Steigerung der Marktanteile im Inland sowie deut
liche Zuwächse im Binnenmarkt. Auch für die Schul milch 
wurden umfangreiche Aktivitäten gesetzt (Milch White 
energy; Willy Milchzahn). Der Absatz bei Schulmilch konn
te 2001 weiter gesteigert werden. Erfreulich ist auch der 
permanente Anstieg des Käsekonsums. Der Käse-Pro-Kopf
Verbrauch nähert sich langsam der 20 kg-Schwelle. Wei
tere Aktivitäten waren u.a. die Verleihung der Käse-Kai
ser, der Weltmilchtag, die Verbreitung neuer, spezieller Ziel
gruppenbroschüren und die Verleihung der Milch-Nova, 
eines speziellen Preises für I nnovationsprodukte der 
Milchwirtschaft. 

• Rindfleis c h :  Das Jahr 200 1 war für die gesamte 
Fleischwirtschaft sehr ereignisreiches . Schlechte, aber auch 
durchaus erfreul iche Entwicklungen haben den Markt 
geprägt. Insbesondere die BSE-Berichterstattung in diver-
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Kontrollaktivitäten der AMA 2001 

Art der Kontrolle Zahl der 
Prüfberichte 

Pflanzlicher Bereich 45.409 
ÖPUL (Maßnahmensumme) 1 5.036 

Ausgleichszulage und BHK 1 1 . 1 62 

Kulturpflanzenförderung 5.096 

Tierischer Bereich 59. 639 
Tierkennzeichnung 1 1 .3 1 9  

Sonderprämie männliche Rinder 1 1 .272 

Prämie Mutterkühe 9.337 

Milchbereich 4. 453 
Direktvermarktungsquoten Milch 1 .968 

Milchfettverarbeitung 1 .0 1 0  

Private Lagerung Käse 330 

Sonstige Bereiche 3.387 

Gesamtsumme 1 1 2.888 

Quelle: AMA. 

sen Medien führte zu einer massiven Verunsicherung und 
dementsprechenden Reaktionen der Konsumenten. Die 
Marketingaktivitäten des AMA-Fleischbereiches waren 
daher primär auf opitmale Konsumenteninformation aus
gerichtet: Neben qual itätssichernden Maßnahmen wurden 
zahlreiche PR-Aktivitäten zur Wiederherstellung des Kon
sumentenvertrauens gesetzt. In Auftrag gegebene psy
chologische Studien und repräsentative Haushaltsbefra
gungen (RollAMA) gaben das Thema Sicherheit klar vor. 
Herausgabe eines BSE-Ratgebers, zahlreiche Informati
onsintiativen in Tageszeitungen und ORF wurden gesetzt. 

• Obst und Gemüse: Obst, Gemüse und Erdäpfel wer
den von einem großen Teil der Landwirte traditionell selbst 
vermarktet. Die Unterstützung der Direktvermarkter mit Bro
schüren und Plakaten nimmt daher einen wichtigen Teil 
unseres Marketings ein. Der Konsum von Obst in Öster
reich nimmt stetig zu . Produktspezifisches Marketing 
(Apfel-TV-Spot, Apfelkoffer und Tag des Apfels) und das 
Hervorheben von Saisonal itäten unterstützen den erfreu
lichen Trend. Bei Gemüse wird einer produktübergreifen
den Kampagne, wie 5 x am Tag, die den Trend eines stei
genden Gemüsekonsums weiter verstärkt, durchgeführt. 
Symbol der Kampagne ist das Logo mit dem Power-Duo 
roter Apfel und grüner Paprika. 

• Weitere A ktivitäten: Im Bio-Bereich gab es eine geball
te Printkampagne: In insgesamt 31 ganzseitigen Insera
ten wurden die Vortei le von Biomilch, Biorindfleisch, Bio
käse, Biogemüse und Biojoghurt vorgestellt. Weiters wur
den für den Biologischen Landbau Verkaufsförderungs
maßnahmen wie Österreichwochen in deutschen und ita
lienischen Handelsketten und Präsentationen von Bio
produkten auf sämtlichen ausländischen Messen durch
geführt. Auch für die Produkte Eier und Geflügel wurden 
zahlreiche Aktivitäten durchgeführt. 2001 wurde wieder zahl-
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reiche Bäuerinnen als "AMA-Lebensmittelberaterinnen" aus
gebildet. Durch laufende Weiterbildung ist es den Seminar
bäuerinnen möglich, Fachwissen über Lebensmittel wei
terzugeben. Mit Hilfe der Marktforschung (RollAMA) wer
den die Einstellungen und Verhaltensweisen der Konsu
menten beim Kauf der Produkte analysiert und an die jewei
ligen Branchen weitergegeben. Die Qual itätssicherungs
programme "AMA-Biozeichen, "Bos" und "AMA-Gütesie
gel" werden: kontinuierlich weiterentwickelt. Das Jahr 
2001 stand dabei insbesondere im Zeichen von Pro
grammerweiterungen und -optimierungen . Das Rind
fleischkennzeichnungssystem bos, das im österreichi
schen Lebensmitteleinzelhandel praktisch flächendeckend 
im Einsatz ist, bewährte sich besonders, als durch die BSE
Krise bei den Konsumenten nachvollziehbare Herkunft stei
gende Bedeutung erlangte. 

AMA - Kontrollen 
Die effiziente und sachgerechte Verwendung von För
derungsgeldern auf der Grundlage von Richtl inien 
erfordert auch wirksame Kontrol len. Die verantwor
tungsvolle Aufgabe der Überprüfung der Einhaltung der 
EU-Verordnungen obl iegt der Agrar-Markt Austria 
(AMA). D ie Auswahl  der Prüfungsaufträge wird auf 
Grund einer Risikoanalyse durchgeführt, wobei vor allem 
die Bestimmungen der EU-VO 3887/92 ( I ntegriertes 
Kontroll- und Verwaltungssystem, INVEKOS) aus
schlaggebend sind. Die Kontrollorgane der AMA sind 
durch intensive Schulungen auf ihre Prüfungstätigkeit 
vorbereitet, wobei von den Prüfern vor Ort nur Sach
verhalte festgestellt, aber keine Bewertungen finanzi
eller Differenzen zwischen Antragsangaben und Fak
ten vor Ort vorgenommen werden. Im Jahr 2001 wur
den rd . 1 1 3 .000 Prüfberichte erstellt (2000: 1 07.000). · 
Die genannte Zahl entspricht nicht derjen igen der kon
trollierten Betriebe, da bei einem Kontrol lbesuch oft 
mehrere Prüfberichte erstellt werden müssen. In  der 
Texttabelle sind für die einzelnen Kontrol lbereiche die 
drei am Häufigsten kontroll ierten Maßnahmen ange
führt. Die durchschnittliche Zeit, die für die Kontrolle 
einer Maßnahme aufgewendet wird, differiert sehr 
stark. So werden zur Kontrolle der MFA Flächen 8 Stun
den , für die biologische Wirtschaftsweise 3,6 Stunden 
und für Tierprämien Ue Maßnahme) nur 1 Stunde 
benötigt. 

Kosten der Förderungsabwicklung 
Die Kosten der Förderungsabwicklung (Verwaltungs
aufwand) durch d ie AMA pro Betrieb und Jahr machen 
1 34 Euro aus. Die Basis für diese Berechnung ergibt 
sich wie folgt: 2001 wurden rd . 1 ,29 Mrd .Euro an rd . 
1 65 .000 Betriebe ausbezahlt. Insgesamt wendet die 
AMA 35,32 Mio.Euro für Personal und Sachaufwand 
(48 1 Beschäftigte) auf, davon sind wiederum rd . 
22 , 1 7  Mio . Euro der Förderungsabwicklung (ei n
schließl ich Kontrolle) zuordenbar. 
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Soziale Sicherheit in der Landwirtschaft 
(siehe auch Tabellen 8 . 1  bis 8. 1 8) 

Zusammenfassung 

Die soziale Situation der Bauern und Bäuerinnen hängt 
nicht nur vom Einkommen, sondern auch wesentlich 
von anderen Faktoren ab. Eine wichtige Funktion hat 
diesbezügl ich die soziale Absicherung durch die bäu
erliche Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung bei 
Alter, Tod ,  Krankheit, Unfal l ,  Behinderung und Mutter
schaft sowie Pflegevorsorge nach dem Bundespflege
geldgesetz (seit 1 .7 . 1 993). Im Jahr 2001 betrug der Ver
sichertenstand in der Pensionsversicherung 1 89.907, 
in der Krankenversicherung inklusive Pension isten 
279 . :1  24 und in der Unfallversicherung 1 ,093. 1 1 2  Per
sonen. 2001 betrug die durchschnittliche Alterspension 
der Bauern inkl . Ausgleichszulage und Kinderzuschuss 
8 .345 S (Frauen 5.635 S und Männer 1 1 .345 S). Die 
Höhe des Ausgleichszulagenrichtsatzes betrug 2001 
für Alleinstehende 8.437 S und für Ehepaare 1 2.037 S. 
Das fiktive Ausgedinge ist für Einheitswerte über 
54 .000 S (für Alleinstehende) und über 77.000 S (für 
Ehepaare) mit 28% begrenzt. 

Summary 

The social situation of farmers and farm women does not only 

depend on their incomes but also to a great extent on other 

factors. Social security provided by old-age, health and acci

dent insurance for farmers as weil as a preventive nursing 
scheme under the Austrian Federal Act on Nursing Allowances 

("Bundespflegegeldgesetz", as of July 1 ,  1 993) play a major 

role in case of old age, death, il lness, accidents, physical han
dicaps, and maternity. In 2001 , there were 1 89,907 pol icy

holders of old-age insurance, 279, 1 24 beneficiaries of health 

insurance (including retired persons) and 1 ,093, 1 1 2  pol icy

holders of accident insurance. The average old-age pension 
of farmers amounted to ATS 8,345 in 2001 , including com
pensatory al lowance and additional children's allowance 

(women: ATS 5,635; men: ATS 1 1 ,345). In 2001 , the guiding 

rate for compensatory payments was ATS 8,437 for single 

persons and ATS 1 2,037 for married couples. For assessed 
values above ATS 54,000 (for single persons), respectively 

ATS 77,000 (for married couples), the assumed provision for 

retired farmers was not to exceed 28 %. 

L.eistungsvolumen der SV der Bauern 
2001 ( insgesamt 2.21 2,0 Mio. €) 

Quelle: SVB, BMLFUW, 11 5 ·  

• Pensionsversicheru ng 

• 

1 .603,9  Mio. € (72,5%) 

• Krankenversicherung 
356,5 Mio. € (1 6 , 1 %) 

9ft Id 
1 72,4 Mio. € (7,8%) 

Unfallversicherung 
79 ,2  Mio. € (3,6%) 

B U NO�BAN eTALT �ÜR 
B E R G BA U E R N F R AG E N  
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Einleitung 

Die soziale und wirtschaftliche Situation der in der Land
wirtschaft Tätigen wird nicht nur durch das Einkommen, 
sondern auch von verschiedenen anderen Faktoren 
bestimmt. Die bäuerliche Kranken-, Unfall- und Pen
sionsversicherung erfül lt eine wichtige Aufgabe, wei l  
durch die Abwanderung und den Strukturwandel die 
soziale Absicherung im Familienbereich in vielen Fäl
len nicht mehr gegeben ist und die technische Aus
stattung mit Maschinen sowie Geräten zusätzliche 
Gefahren in sich birgt. Die bäuerlichen Familien erbrin
gen für die Alten- und Behindertenpflege sowie die Kin
derbetreuung besondere Leistungen, ebenso wie ande
re Bevölkerungsgruppen auch. Den bäuerlichen Fami
l ien ist es aber auf Grund der Art der Erwerbsausübung 
und der räuml ichen Möglichkeiten öfter mögl ich d ies 
ohne in Anspruchnahme öffentlicher oder privater Ein
richtungen zu Hause durchzuführen. 

In  der Kra nken versich erung (KV) besteht für den 
bzw. die Betriebsführer eines land(forst)wirtschaftlichen 
Betriebes nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
(BSVG) eine Pflichtversicherung dann, wenn der Ein
heitswert (EHW) des bewirtschafteten Betriebes den 
Betrag von 20.000 S übersteigt oder der Lebensunterhalt 
überwiegend aus den Einkünften der Land- und Forst
wirtschaft bestritten wird .  Versichert sind neben dem 
Betriebsführer auch der Ehegatte (bzw. die Ehegattin) 
sowie die Kinder, Enkel ,  Wahl- ,  Stief- und Schwieger
kinder, sofern sie im Betrieb hauptberufl ich beschäf
tigt sind , und Bauernpensionisten.  Seit 1 .  Jänner 2001 
können sich Hofübergeber mit der halben Beitrags
grundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung 
als hauptberufl ich beschäftigte Angehörige versichern 
lassen .  

Für  d iese Personen ist e in  Krankenversicherungsbei
trag zu bezahlen . Sind beide Ehepartner in der Bau
ernkrankenversicherung pfl ichtversichert (bei gemein
samer Betriebsführung oder hauptberufl icher Beschäf
tigung eines Ehepartners im Betrieb des anderen) sind 
die Beiträge grundsätzlich jeweils von der halben Bei
tragsgrundlage für jeden E:hepartner zu zahlen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen sind Ehegatte bzw. Ehe
gattin, Kinder und Enkel beitragsfrei beim Betriebsführer 
mitversichert. 

Bis 3 1 . 1 2 . 1 998 bewirkte die Subsidiarität in der Bau
ernkrankenversicherung bei Aufnahme einer unselb
ständigen Erwerbstätigkeit bzw. eines Gewerbebe
triebes eine Ausnahme von der Krankenversicherung 
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nach dem BSVG. Mit 1 . 1 . 1 999 erfolgte als erster Schritt 
die Aufhebung der "Ehepartner-Subsidiarität"; d .h .  der 
im landwirtschaftl ichen Betrieb tätige Ehepartner ist 
nunmehr n icht mehr beim in  außerlandwirtschaftl icher 
Beschäftigung stehenden Ehegatten mitversichert. Auf 
Grund einer Übergangsbestimmung bleiben jedoch 
bestehende Ausnahmen von der Bauernkrankenver
sicherung unter bestimmten Voraussetzungen (keine 
Änderung des für die Ausnahme maßgebenden Sach
verhaltes) aufrecht. Als weiterer Schritt erfolgte mit 
1 . 1 .2000 die Aufhebung der al lgemeinen Nachrangig
keit der Bauern-Krankenversicherung,  sodass für 
Nebenerwerbsbauern - genauso wie in der Pensions
versicherung auch in der Krankenversicherung eine 
Mehrfachversicherung besteht. 

Bei der bäuerlichen Unfa llversicherung (UV) han
delt es sich um eine Betriebsversicherung, bei der ein 
Betriebsbeitrag zu entrichten ist. Pfl ichtversicherung 
besteht, wenn der E inheitswert 2.000 S erreicht oder 
übersteigt, aber auch dann, wenn der Lebensunterhalt 
überwiegend aus den Einkünften aus der Land- und 
Forstwirtschaft bestritten wird .  Der Unfallversiche
rungsschutz erstreckt sich auch auf die im Betrieb mit
tätigen Angehörigen (Ehegatte, Kinder, Enkel ,  Wahl-, 
Stief- und Schwiegerkinder, Eltern , Wahl-, Stief- und 
Schwiegereltern, Großeltern, Geschwister). Aber auch 
Jagd- urid Fischereipächter sind in der Unfal lversi
cherung pfl ichtversichert. 

In der Bauern - Pensions versicherung (P V) sind 
alle Personen, die einen land- bzw. forstwirtschaftlichen 
Betrieb führen oder im Betrieb des Ehepartners, der 
Eltern, Groß-, Wahl-, Stief- und Schwiegereltern haupt
beruflich beschäftigt sind , versichert. Seit 1 .  Jänner 2001 
können sich Hofübergeber mit der halben Beitrags
grundlage in der Kranken- und Pensionsversicherung 
als hauptberufl ich beschäftigte Angehörige versichern 
lassen.  Die Pfl ichtversicherung besteht, wenn der Ein
heitswert des Betriebes den Betrag von 20.000 S 
übersteigt oder der Lebensunterhalt überwiegend aus 
den Einkünften aus der Land- und Forstwirtschaft 
bestritten wird. 

Anspruch auf Leistungen nach dem Bundespflege
geldgesetz haben seit 1 .7 . 1 993 pflegebedürftige Per
sonen, die eine Pension bzw. Vol l  rente beziehen. Bis 
dahin gab 'es sowohl in  der Pensions- als auch in der 
Unfal lversicherung die Mögl ichkeit der Gewährung 
von H i lflosenzuschüssen.  
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Neuerungen 2001 

Das Jahr 2001 war besonders durch die Umsetzung 
der SVB-Strukturreform geprägt, die mit 1 .  Jänn�r 
2001 wirksam wurde. Ziel war es, einerseits die Eigen
ständigkeit des Unternehmens langfristig zu erhalten,  
andererseits die SVB zu einem modernen und effizi
enten Dienstleistungsunternehmen umzubauen. Neben 
der notwendigen Umstel lung von Verwaltungsabläu
fen zur Erzielung der geforderten Rationalisierungs
effekte, musste besonders die große Stärke der SVB 
- die Versichertennähe - in gleicher Qual ität und 
Umfang aufrechterhalten, wenn nicht sogar verbessert 
werden. Die wichtigsten Änderungen aus den Berei
chen Kranken-, Unfa l l- und Pensionsversicherung 
waren: 

• Zu bedeutsamen gesetzlichen Änderungen im Jahre 2001 
führte das Maßnahmen paket, das im Rahmen des Sozial
rechtsäl1derungsgesetzes zur Sanierung der Bauern
Krankenversicherung beschlossen wurde. So wurde im 
Bereich der Aktiven die Mindestbeitragsgrundlage in der 
Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung auf 7.521 S 
angehoben (entspricht einem Einheitswert von 56.000 S). 
Für Beiträge für im Betrieb hauptberuflich beschäftigte Kin
der gilt künftig eine Mindestbeitragsgrundlage, die sich am 
Wert der Geringfügigkeitsgrenze für unselbständig Erwerbs
tätige orientiert. Diese beträgt 4.076 S (Wert 2001 ) und ent
spricht einem Einheitswert von 89.000 S. Von der Regie
rung wurde zudem eine Anhebung des E igen
finanzierungsgrades in der bäuerlichen Pensionsversi
cherung eingefordert. Mit der Erhöhung des Beitragssat
zes auf 1 4,5% wurde dieser Vorgabe entsprochen. 

• Der Krankenversicherungs-Beitrag der Pensionisten wurde 
im Sinne einer besseren Kostendeckung, aber auch in 
Bezug auf die Solidarität zwischen den Generationen im 
Rahmen des Maßnahmenpakets um 0,5% auf 4,25% 
angehoben. Zudem wird von jeder Bauernpension seit 

.1 .  Jänner 2001 ein Solidaritätsbeitrag von 0,5% einbehalten. 
Dadurch wurde eine Absenkung der Anrechnungsbeträge 
beim fiktiven Ausged inge von 30 auf 28% des jeweiligen 
Richtsatzes ermöglicht und bringt den vielen Kleinstpen
sionisten im bäuerlichen Bereich eine höhere Ausgleichs
zulage. 

• Seit Beginn des Jahres 2001 gibt es die Möglichkeit einer 
begünstigten Versicherung für den Hofübergeber. Dieser 
kann sich mit der halben Beitragsgrundlage sowohl in der 
Kranken- als auch in der Pensionsversicherung als haupt
berufl ich beschäftigter Angehöriger versichern lassen. 
Dadurch können Hofübergaben rechtzeitig erfolgen. 

• Mit 1 .  Jänner 2001 wurde die beitragsfreie Anspruchsbe
rechtigung von Angehörigen (ausgenommen Kinder) in der 
Krankenversicherung geändert. Diese sind nur mehr unter 
bestimmten Umständen (Kindererziehung, Pflegebedürf
tigkeit) beitragsfrei anspruchsberechtigt. Ansonsten wird 
vom zuständigen Krankenversicherungsträger ein Zusatz
beitrag vorgeschrieben. Durch die Einführung des Zusatz
beitrags wird aber keine eigene Versicherung des Angehöri-
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gen begründet. Personen, die von der bäuerlichen Kran
kenversicherung auf Grund von Übergangsbestimmungen 
der Ehegatten-Subsidiarität ausgenommen sind, bleiben 
dies weiterhin nur dann, wenn auch die Voraussetzungen 
für die beitragsfreie Mitversicherung zutreffen. 

. 

• Der bisherige fixe Bundesbeitrag an die Bauern-Kran
kenversicherung entfällt mit 1 .  Jänner 2001 zur Gänze. Seit
her ist d ie SVB Mitglied im Ausgleichsfonds der Kranken
versicherungsträger, der strukturelle Unterschiede inner
halb der Krankenversicherungsträger ausgleichen sol l .  
Zudem wurde der Hebesatz (Überweisungsbetrag von der 
Pensionsversicherung an die Krankenversicherung) für die 
Krankenversicherung der Pensionisten auf 439% geändert. 

• Durch das Budgetbegleitgesetz 2001 wurde die Steuer
befreiung von Bezügen aus der gesetzlichen Unfallversi
cherung aufgehoben. Das bedeutet, dass Leistungen, wie 
z.B. Versehrtenrente, Betriebsrente, Abfindung der Betriebs
rente, Tag- bzw. Familiengeld, Witwen(Witwer)rente oder 
Waisenrente, der Lohnsteuerpflicht unterliegen. Es gibt aller
dings eine Härtefallregelung. Rentner, deren zu versteu
erndes Einkommen den Betrag von 230.000 S jährlich nicht 
übersteigt, erhalten d ie Mehrbelastungen, die sich durch 
die Einbeziehung von Leistungen der gesetzlichen Unfall
versicherung in die Einkommensteuer ergeben, ersetzt, 
wenn der Versicherungsfall (Arbeitsunfall, Berufskrankheit) 
spätestens am 30. Juni 2001 eingetreten ist. 

• Für Versicherungsfälle ab dem 1 .  August 2001 gilt eine geän
derte Gesamtrentenbildung. 

• Für Pensionszuerkennungen ab 1 .  Jänner 2001 gebührt 
die Erwerbsunfähigkeitspension als Teilpension, sobald 
neben der Pension ein Erwerbseinkommen bezogen wird, 
das die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt. Ab einem 
Gesamteinkommen von 1 2.351 S (Wert. 2001 ) - Summe 
aus Erwerbseinkommen und Pension, ohne besonderen 
Steigerungsbetrag - vermindern unterschiedliche Anrech
nungsbeträge Ue nach Höhe des Gesamteinkommens) die 
Pension. Höchstens darf aber die Hälfte der Pension oder, 
falls niedriger, der Betrag des Erwerbseinkommens ange
rechnet werden. Für Pensionszuerkennungen bis 2004 gibt 
es eine Übergangsbestimmung. 

• Zusätzlich erfolgt ab 1 .  Jänner 2001 bei der Erwerbs
unfähigkeitspension eine Vergleichsberechnung. Zunächst 
wird der Steigerungsbetrag wie bei der Alterspension mit 
2 Steigerungspunkten für je 12 Versicherungsmonate 
erm ittelt und der entsprechende Abschlag bei I nan
spruchnahme vor dem Regelpensionsalter durchgeführt. 
Der Abschlag ist insofern begrenzt, als 1 ,78% (bei Stich
tagen im Jahre 2001 ) der Gesamtbemessungsgrundlage 
pro 1 2  Versicherungsmonate erhalten bleiben müssen, 
solange nicht mehr als 60% der Gesamtbemessungs
grundlage erreicht sind. Bei Berücksichtigung von Zurech
nungsmonaten darf der Steigerungsbetrag 60% der höchs
ten Bemessungsgrundlage nicht übersteigen, es sei denn, 
dass sich ohne Berücksichtigung von Zurechnungsmonaten 
ein höherer Steigerungsbetrag ergibt. Bei der Vergleichs
berechnung werden die Zurechnungsmonate nicht nur bei 
der Ermittlung des Prozentsatzes, sondern auch bei der 
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Bildung der Gesamtbemessungsgrundlage außer Acht 
gelassen. 

• Österreichische Staatsbürger, die in Kriegsgefangenschaft 
mittelost- oder osteuropäischer Staaten waren, haben seit 
1 .  Jänner 2001 Anspruch auf eine Kriegsgefangenenent
schädigung. Die Höhe dieser Zusatzleistung zur Pension 
ist von der Dauer der Kriegsgefangenschaft abhängig und 
beträgt zwischen 200 S und 500 S pro Monat. 

• Aufgrund der schwierigen Einkommensentwicklung in der 
Landwirtschaft wurde für die Jahre 2000 und 2001 d ie Bei
tragsanpassung ausgesetzt. Das bringt eine namhafte Bei
tragsentlastung für bäuerliche Versicherte. 

• Ab dem Jahr 2001 hat der Betriebsführer die Möglichkeit, 
für die Bildung seiner Beitragsgrundlage zwischen dem Ver
sicherungswert und den tatsächlichen Einkünften aus der 
Land- und Forstwirtschaft, die im Einkommensteuerbescheid 
ausgewiesen sind (=Beitragsgrundlagenoption), zu wählen. 
Im Falle einer Beitragsgrundlagenoption gilt allerdings 
auch eine eigene höhere Mindestbeitragsgrundlage und 

Versicherungswert . Beitragsberech nung 
Grundlage für d ie Bemessung der Beiträge in der 
Kranken-, Pensions- und Unfallversicherung ist der Ver
sicherungswert. Der Versicherungswert gi lt als monat
l iche Beitragsgrundlage und stellt für die Sozialversi
cherung das pauschalierte Erwerbseinkommen dar, das 
durch die Bewirtschaftung des land(forst)wirtschaftl i
chen Betriebes im Durchschnitt erzielt wird . Der Ver
sicherungswert ist gem. § 23 BSVG ein Hundertsatz 
des Einheitswertes des land(forst)wirtschaftl ichen 
Betriebes. Er ist jeweils zum 1 .  Jänner eines jeden Jah
res neu festzustel len. 

Der Einheitswert gi lt als Maßzahl für die Erträge aus 
dem land(forst)wirtschaftl ichen Vermögen. Vermö
genserträge sind grundsätzl ich nicht sozialversiche
rungspfl ichtig.  Sozia lversicherungspflicht wird aus
sch l ießl ich durch Erwerbstätigkeit (Bewirtschaftung) 
begründet. Da im bäuerlichen Bereich das Einkommen 
aus der Bewirtschaftung in der Regel nicht bekannt ist, 
hat der Gesetzgeber eine Berechnungsmethode vor
gegeben,  wie aus den Erträgen des land(forst)wirt
schaftlichen Vermögens, repräsentiert durch den Ein
heitswert, der Versicherungswert abzuleiten ist. Bei der 
Beitragsberechnung ist sowohl die jeweil ige Mindest-
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ein Zusatzbeitrag in  Höhe von drei Prozent der Beitrags
summe: Das Abgehen vom pauschalen Einheitswertsystem 
in der Sozialversicherung soll die Leistung von Beiträgen 
entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen ermöglichen 
und hat daher auch Auswirkungen auf die Art der steuer
lichen Gewinnermittlung, denn der steuerliche Gewinn kann 
nicht aufgrund einer Vollpauschalierung ermittelt werden, son
dern entweder mittels Teilpauschal ierung, Einnahmen-/ 
Ausgaben-Rechnung oder Buchführung. 

• Mit 1 .  Jänner 1 999 wurden die land- und forstwirtschaftli
chen Nebentätigkeiten in den Schutz der Sozialversiche
rung einbezogen. Durch die 24. Novelle zum BSVG, die 
mit 1 .  August 2001 in Kraft trat, wurden die Meldevorschriften 
für land(forst)wirtschaftl iche Nebentätigkeiten verschärft. 
Zusätzlich zu der bestehenden Meldeverpfl ichtung des 
Betriebsführers gibt es nun auch eine Auskunftspfl icht der 
Auftraggeber von land(forst)wirtschaftlichen Nebentätig
keiten. Zudem kommt bei verspäteter Meldung der Ein
nahmen aus einer Nebentätigkeit ein 1 0%iger Beitrags
zuschlag zum Tragen. 

als auch die Höchstbeitragsgrund lage zu berücksich-. 
tigen. Diese Werte betragen 2001 bei alleiniger Betriebs
führung: Mindestbeitragsgrundlage 7.521 S (bis E in
heitswert 56.000 S) bzw. 25. 1 46 S (bei Beitrags
grund lagenoption) und Höchstbeitragsgrundlage 
5 1 .800 S (ab Einheitswert 1 .024.000 S). 

Einkommensfaktoren 2001 zur 
Berechnung 

der monatlichen Beitragsgrundlage 

Einheitswertstufen in Schilling Einkommens-
faktoren in % 

bis 70.000 1 3,341 1 0  

von 7 1 .000 bis 1 20.000 1 4,82346 

von 1 2 1 .000 bis 1 50.000 1 2,04405 

von 1 51 .000 bis 200.000 8,33822 

von 201 .000 bis 300.000 6,76321 

von 301 .000 bis 400.000 5,00291 

von 401 .000 bis 500.000 3,70588 

von 501 .000 bis 600.000 2 ,77940 
von 601 .000 und darüber 2 , 1 3087 

Quelle: SVB. 
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Verhältnis durchschnittlicher Einheits-
werte (EHW) zu Einkünften aus Land-

(Forst) wirtschaft je EHW-Klassen 2000 

EHW- durchschnitt. durchschnitt. Verh. Eink. 
, Einkünfte aus Land.-u. 

Klassen EHW aus Land- u. Forstw. zu (in 1 .000 S) in S Forstw. 1 )  EHW 

Gesamt 258.427 273.1 48 1 ,06 

- 50 32.798 1 00.91 1 3,08 

50 - 1 00 74. 1 57 1 38.873 1 ,87 

1 00 - 1 50 1 23.880 21 5.660 1 ,74 

1 50 - 200 1 71 .933 254.528 1 ,48 

200 - 250 223.892 309.643 1 ,38 

250 - 300 273.300 342.333 1 ,25 

300 - 350 325.426 335. 1 70 1 ,03 

350 - 400 375.677 406.321 1 ,08 

400 - 500 449.852 430.623 0,96 

500 - 600 552.653 445.365 0,81 

600 - 700 654.860 456. 1 93 0,70 

700 - 800 747.889 540.061 0,72 

800 - .900 844.967 477.480 0,57 
1) Abschreibungen nach wirtschaftlichen und nicht nach 

steuerrechtlichen Gesichtspunkten 

Quelle: SVB. 

Die Einkünfte aus Land(Forst)wirtschaft, welche jenen 
Betrag umfassen , der dem Bauern bzw. der Bäuerin 
und seinen/ihren mithelfenden nicht entlohnten Familien
angehörigen als Entgelt für die Arbeitsleistung, die unter
nehmerische Tätigkeit und den Einsatz des Eigen
kapitals zufließt, werden von der LBG an hand eines 
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Beitragssätze 2000 
zur Pensionsversicherung 

(für persönliches Einkommen) 

Berufsgruppen %-Dienstnehmer 
%-Selbständige 

Arbeiter u. Angestellte 1 )  1 0,25 % 

Gewerbetreibende 2) 1 4,50 % 

Bauern 2) 1 4,00 % 

1 ) ohne Dienstgeberanteil ( 12 ,55 %) 
2)  ohne Bundes-.Beitragsverdoppelung" 

(§ 34( 1 )  GSVG; § 31 (2) BSVG) 

Quelle: SVB. 

bundesweiten Testbetriebsnetzes an freiwi l l ig buch
führenden Landwirten ermittelt. Das degressive Ver
halten der Einkünfte aus der Land(Forst)wirtschaft 
gegenüber den Einheitswerten wird an den Erhe-. 
bungsergebnissen des Jahres 2000 dargestellt. Die Ver
sicherungswerte werden mit H i lfe der Einkommens-

Durchschnittliche Beitragsbelastung der 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 2000 

in S in % 

Einkünfte aus Land-/Forstw. 
(inkl. Abgabe u. Ausgedinge) 301 .505 1 00,0 

Gesamtbeitrag für die 
Altersversorgung 58.992 1 9,6 

davon: Beiträge zur SV 30.635 1 0,2 
Abgabe (nur Bauern) 1 .984 0,7 
Ausgedinge1 ) 26.373 8,7 

1 )  inkl. Mietwert (Wohnfläche 50 m2, Mietzins 316 S) 

Quelle: SVB. 

Einkünfte aus Land-/Forstw. (mtl . )  und volle Vers. werte .. 2000 
Betrag in S 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

o 

Mindestbeitragsgrundlage: 6.804 S (= 494,5 Euro) 

Höchstbeitragsgrundlage: 50.400 S (= 3.662,7 Euro) 

1 00 200 300 400 500 

EHW in S 1 .000 
<> 0 Einkünfte a. Land-/Forstw. 

, 

<> 

600 700 800 900 1 .000 

-- Versicherungswerte 
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faktoren berechnet. I nwieweit die vom Gesetzgeber vor
gegebenen Versicherungswerte (Beitragsgrundlage) im 
Durchschnitt von den stichproben mäßig erhobenen Ein
künften aus der Land- und Forstwirtschaft abweichen, 
wird in der angeführten Graphik dargestellt. 

Altersversorgung der Bauern 
Im Vergleich zu anderen Berufsgruppen ist durch die 
besondere Art der Altersversorgung der Bauern (Leis
tungen der Sozialversicherung, trad itionelles Ausge-

Berechnungsbeispie/: 

Beträgt der Einheitswert eines land(forst)wirtschafl ichen 
Betriebes beispielsweise 31 0.000 S, errechnet sich der Ver
sicherungswert (monatliche Beitragsgrundlage ) wie folgt: 

für 70.000 S EHW 
für 50.000 S EHW 

1 3,34 1 1 0  % = 

1 4,82346 % = 
(ist die Differenz von 71 .000 S bis 1 20.000 S) 

für 30.000 S EHW 1 2,04405 % = 

(ist die Differenz von 12 1 .000 S bis 1 50.000 S) 

für 50.000 S EHW 8,33822 % = 
(ist die Differenz von 1 51 .000 S bis 200.000 S) 

für 1 00.000 S EHW 6,76321 % = 

(isfdie Differenz von 201 .000 S bis 300.000 S) 

für 1 0.000 S EHW 5,00291 % = 

(ist die Differenz von 301 .000 S bis 31 0.000 S) 

Summe (gerundet) 

9.338,80 S 
7.4 1 1 ,70 S 

3.61 3,20 S 

4 . 1 69, 1 0  S 

6.763,20 S 

500,30 S 

31 .796,00 S 

Die monatliche Beitragsgrundlage für einen land(forst)-wirt
schaftlichen Betrieb mit einem Einheitswert von 31 0.000 S 
beträgt 31 .796 S (dies entspricht dem Wert aus 1 999, da die 
Aufwertung der Einkommensfaktoren im Jahr 2000 und 
2001 gesetzlich ausgesetzt wurde). Für die Beitragsbe
rechnung benötigt man die Beitragsgrundlage und den Bei
tragssatz. Je nach Versicherungszweig ist der Beitragssatz 
verschieden. 
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dinge) ein höherer Antei l der Einkünfte aus der Land
und Forstwirtschaft zu entrichten, als sie durch die Bei
tragssätze für das persönliche Einkommen zum Aus
druck kommen . Einer tatsächl ichen Belastung im Jahr 
2000 von 1 9,6% steht ein Beitragssatz von 1 4,0% 
gegenüber. Es gilt aber anzumerken,  das die Altbau
ern und -bäuerinnen einen hohen Arbeitseinsatz in den 
Betrieben erbringen und viele Betriebe ohne d iese 
Arbeitsleistung einen geringeren Betriebserfolg auf
weisen würden. 

Beitragssätze für die einzelnen 
Versicherungszweige 2001 

Unfallversicherung (UV) 1 ,9 % 

Pensionsversicherung (PV) 1 4 ,5 % 

Krankenversicherung (KV) 6,4 % 

Betriebshilfe ("BHG") (Wochengeld, 
Teilzeitbeihi lfe) - nur Nebenerwerb 0,4 % 

Laut angeführtem Beispiel ergibt sich demnach folgender 
Monatsbeitrag: 

Versicherungs- Beitrags- Beitrags- Monats-
zweig grundlage satz beitrag 

UV 31 .796 S 1 ,9 % 604 S 

PV 31 .796 S 1 4,5 % 4.6 1 0  S 

KV 31 .796 S 6 4 %  2.035 S 

Summe 7.249 S 

Bei einem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb mit einem Ein
heitswert von 80.000 S beträgt die monatliche Beitrags
grundlage 1 0.821 S. Dies entspricht einem monatlichen Bei
trag von 2.468 S (UV: 206 S; PV: 1 .569 S; KV: 693 S), der 
an die SVB zu entrichten ist. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 185 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Finanzierung der Altersversorgung 

Die relativ hohe Betei l igung des 'Bundes an der bäu
erlichen Sozialversicherung ist durch mehrere Fakto
ren bedingt. Sie ergibt sich aus: 

• dem System der Finanzierung: der Bund leistet den "Arbeit
geberanteil", weil eine Umwälzung der Sozialversiche
rungsbeiträge auf die Preise immer schwierig war; 

• dem durch den Strukturwandel bedingten Rückgang der 
Versicherten ;  auf 1 .000 Pensionsversicherte entfielen 
2001 bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern 1 .003 
Pensionen, bei der Sozialversicherungsanstalt der Gewerb
lichen Wirtschaft 571 , bei der Pensionsversicherung Berg
bau 2.674, bei der Pensionsversicherung der Arbeiter 790 
und bei der Pensionsversicherungsanstalt der Angestell
ten 424 Pensionen; 

• den vielfach geringeren Einkommen; daher geringere 
Pensionen und daher eine hohe Zahl von Ausgleichszu
lagenempfängern. 

Trotz des vergleichsweise hohen Bundesbeitrages 
müssen die Versicherten der Sozialversicherungsan
stalt der Bauern einen höheren Prozentsatz ihres 
Erwerbseinkommens für die Altersversorgung auf
bringen als andere Berufsgruppen (Beiträge, Abgaben 
und Ausgedinge). Die 1 4 ,5% der Beitragsgrund lage 
erbrachten 2001 Beiträge von rd . 4,7 Mrd .S .  Die 
3 ,7 Mrd .S Ausgedingeleistungen würden weiteren 
1 1 ,6% der Beitragsgrundlage entsprechen. 

Die Altersversorgung der Bauern ist im Gegensatz zu 
den anderen Berufsgruppen bewusst durch zwei Säu
len sozial abgesichert. Einerseits durch die Leistungen 
der Sozialversicherung und andererseits durch das tra
d itionelle Ausgedinge. D iese Art der Vorsorge hat 
natürlich Konsequenzen auf der Beitrags- und Leis
tungsseite. 

Für die Berechnung der Ausgleichszulage wird n icht 
das tatsächl ich erbrachte Ausgedinge angerechnet, 
sondern ein fiktives, das sich aus dem Einheitswert des 
aufgegebenen Betriebes errechnet. Erreicht die Summe 
aus Bruttopension, fiktivem Ausgedinge, sonstigen 
Nettoeinkommen und Unterhaltsansprüchen nicht die 
Höhe des geltenden Ausgleichszulagenrichtsatzes 
(2001 : 8.437 S für Alleinstehende und 1 2.0

'
37 S für Ehe

paare), steht der Differenzbetrag als Ausgleichszulage 
dem Pensionsbezieher zu. Das fiktive Ausgedinge ist 
für Einheitswerte über 54.000 S (für Alleinstehende) 
und über 77.000 S (für Ehepaare) mit 28 % des Aus
gleichszulagenrichtsatzes begrenzt (2001 : 2 .362 S für 
Alleinstehende und 3.370 S für Ehepaare). Aufgrund 
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überdurchschnittlicher Anhebungen der Ausgleichs
zu lagenrichtsätze und der damit e inhergehenden 
unverhältnismäßigen Erhöhung des anzurechnenden 
fiktiven Ausgedinges wurden im Laufe der Zeit not
wendige Anpassungen vorgenommen . Im Jahr 1 990 
wurde erstmals ein Höchstbetrag von 35% des jewei
ligen Richtsatzes eingeführt. Des Weiteren gab es 
Absenkungen im Jahr 1 998 auf 30% und im Jahr 2001 
auf 28%. 

Die Altersversorgung im bäuerl ichen Bereich wird 
durch die Eigenleistung der Landwirtschaft sowie durch 
den Bundesbeitrag bzw. durch Fremdleistungen finan
ziert. Die E igenleistung der Landwirtschaft besteht 
aus den Beiträgen der land- und forstwirtschaftlichen 
Abgabe und den tatsächlich von den Betrieben erbrach
ten Ausgedingeleistungen. Im Durchschn itt beträgt die 
tatsächl iche Ausged ingebelastung fü r das Jahr  
2001 (inkl. Mietwert der Wohnung) pro Betrieb 27.027 S.  
Die Zusammensetzung der Mittel für die Altersversor
gung der bäuerlichen Bevölkerung 2001 ist in der 
nachstehenderi Tabelle dargestellt. 

Mittel für die Altersversorgung 20011) 

Art der Leistung in Mio ATS % 

Eigenleistungen der 
8.727,3 Landwirtschaft 33,4 

davon in Form 
der Beiträge 4.702,2 18,0 

der Abgabe 276,6 1 , 1  

des Ausgedinges2) It. Buchf. 3.748,5 14,3 

Bundesbeteiligung bzw. 
Fremdleistungen in Form von 
Beiträgen 1 7.721 ,4 66,6 3) 
davon 

Ausgleichsfonds') 976,9 3,7 

Bundesbeitrag5) 4.594,2 1 6,5 3) 

Ausfallshaftung des 
Bundes6) 9.01 9,1  34,5 

Ersatz der Ausgleichs-
3 . 131 ,2 1 1 ,9 zulage 

1 )  Die sonstigen Erträge, wie Verzugszinsen, 
Beitragszuschläge, Vermögenserträgnisse und Ersätze für 
Leistungsaufwendungen sind bei dieser Aufstellung nicht 
berücksichtigt (vorläufiger Jahresabschluss). 

2) inkl. Mietwert (Wohnfläche 50 m2, Mietzins 23,83 Euro) 
3) ohne Abgabe 
4) gem. § 447 g ASVG 
5) nach § 31 (2) BSVG - Verdoppelung der 

Versichertenbeiträge incl. Ertrag der Abgabe als 
Transferleistungen des Bundes 

6) nach § 31 (3) BSVG 

Quelle: SVB. 
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Empfehlungen der Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsgesetzes 1 992 
an den Bundesmin ister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

Bei der am Donnerstag, dem 1 8 . Ju l i  2001 , abgehal
tenen 52. Sitzung der Kommission gemäß § 7 des Land
wirtschaftsgesetzes 1 992 fand eine Abstimmung über 
die Aufrechterhaltung der im Grünen Bericht 2000 
enthaltenen Empfehlungen statt. Sie bleiben nach ein
stimmigen Beschluss weiter aufrecht. 

Eine neue Empfehlung, betreffend Prüfung der ein
zelnen Maßnahmen des österreichischen Programms 
für die Entwicklung des ländlichen Raumes auf Chan
cengleichheit von Männern und Frauen, eingebracht 
von Johanna Gerhalter und Richard Hubmann (Grüne), 
wurde einstimmig angenommen. 

Empfehlungen im Grünen Bericht 2000 

A n trag 1 
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend Erfassung und Dar
stellung des Arbeitseinsatzes in der Land- und Forst
wirtschaft ( eingebracht von Maria Burgstal ler, Bun
desarbeitskammer, und Erich Schwärzler, ÖVP, in der 
30. Sitzung der Kommission am 24. August 1 998): 

Faktoren wie Betriebsform,  Betriebsgröße und 
Erschwernislage beeinflussen den Arbeits- und Maschi
neneinsatz in den land- und forstwirtschaftlichen Betrie
ben . Erhebungen, Berechnungen und Darstellungen 
zum Thema Arbeitseinsatz in der Land- und Forst
wirtschaft sind in der Schweiz und in der BRD vor
handen. I n  Österreich l iegen zu dieser wichtigen Pro
blematik keine zusammengefassten aktuellen I nfor
mationen vor. Auf Grund der Bedeutung der Faktoren 
Arbeitsaufwand und Kapitalkosten in den land- und 
forstwirtschaftl ichen Betrieben empfiehlt die § 7 -Kom
mission dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft, den notwendigen Arbeitsbedarf und Investiti
onsaufwand an Hand von Model lbetrieben nach 
Betriebsformen, Betriebsgrößen ,  Bewirtschaftungser
schwernissen und Produktionsgebieten unter Heran
ziehung und al lfäl l iger Anpassung der Daten aus der 
Schweiz, aus Südtirol und der BRD berechnen und dar
stellen zu lassen .  

A n trag 2 
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend Verminderung 
der Grundwasserbelastung durch die Landwirt
schaft ( e i n ge b racht  von M a ri a  B u rg sta l l e r, B u n 
d e s a r b e i ts k a m m e r, u n d  M o n i k a K a u fm a n n ,  
SPÖ , i n  de r  36 .  S i tzung  d e r  Komm iss ion  a m  1 5 . 
J u l i  1 9 9 9 ) :  

Die mit Nitrat belasteten Grundwassergebiete dehnen 
sich aus: Von 1 995 bis 1 997 stieg die Fläche der Grund-

wassergebiete mit Schwellenwertüberschreitungen für 
Nitrat wieder um 2 %. Und gerade in Gebieten mit hoher 
Nitratbelastung gibt es drei- bis fünfmal mehr Mess
stellen mit Aufw�rtstrend als solche mit Abwärtstrend. 
Bisher konnte trotz ÖPUL-Maßnahmen keine sign ifi
kante Verbesserung der Problemsituation festgestellt 
werden. Die § 7 -Kommission ist der Meinung, dass zur 
Verminderung der Grundwasserbelastung - gemäß dem 
Prinzip der Bekämpfung von Umweltschäden an der 
Quelle - Vorsorgemaßnahmen der Vorzug vor späteren 
teuren Sanierungsmaßnahmen zu geben ist. 

Auf Grund dieser Fakten empfiehlt die § 7 -Kommission 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, alle 
derzeit bekannten Erkenntnisse und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Bodenwirtschaft - insbesondere der 
Nährstoffdynamik  und des Düngemanagements -
zusammenzufassen und daraus Bewirtschaftungs
richtl in ien abzuleiten .  Gleichzeitig sind d iese Erkennt
nisse in ein neues ÖPUL-Programm aufzunehmen, um 
wirksame Umweltleistungen, die über die so genannte 
Gute fachl iche Praxis h inausgehen, zu honorieren. I m  
Entwurf zum ÖPUL 2000 werden diese Umweltziele 
ungenügend berücksichtigt. Die genannten Erkennt
n isse stellen auch eine wesentliche Grund lage für die 
Erarbeitung von Maßnahmen programmen gemäß § 33 
f Abs. 3 WRG dar. Derartige Maßnahmen programme 
fehlen bislang, weshalb auch nachhaltige Erfolge im  
Bereich der Sanierung von n itratbelasteten Grund
wassergebieten ausbleiben . Daher empfiehlt  d ie  
§ 7-Kommission dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, d ie Landeshauptleute auf die Not
wendigkeit solcher Maßnahmenprogramme beson
ders h inzuweisen. 

Antrag 3 
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend Verminderung 
der Grundwasserbelastung durch die Landwirt
schaft (e i ngeb rach t  von  R i c h a rd H u b m a n n ,  d i e  
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G r ü n e n , i n  d e r  3 6 .  S i tzu n g  d e r  Ko m m iss ion  a m  
1 5 . J u l i  1 99 9 ) :  

Die mit Nitrat belasteten Grundwassergebiete dehnen 
sich aus: Von 1 995 bis 1 997 stieg die Fläche der Grund
wassergebiete mit Schwellenwertüberschreitungen für 
Nitrat wieder um 2 %. Und gerade in Gebieten mit hoher 
Nitratbelastung gibt es drei- bis fünfmal mehr Mess
stellen mit Aufwärtstrend als solche mit Abwärtstrend. 
Bisher konnte trotz wesentlich verbesserter Entsorgung 
der kommunalen Abwässer, trotz verschiedener Boden
schutzprogramme der Länder und trotz eines umfang
reichen Angebots im Rahmen der ÖPUL-Maßnahmen 
keine signifikante Verbesserung' der Problemsituation 
festgestellt werden. Die § 7 -Kommission ist der Mei
nung , dass zur Vermin'derung der Grundwasserbe
lastung - gemäß dem Prinzip der Bekämpfung von 
Umweltschäden an der Quelle - Vorsorgemaßnah
men der Vorzug vor späteren teuren Sanierungsmaß
nahmen zu geben ist. 

In diesem Sinne empfiehlt die Kommission dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft einen pol i cy 
m i x ,  der den betroffenen Produzenten unmissver
ständlich klarstellt, 

• dass der Gesetzgeber Bewirtschaftungsmethoden, die mit 
einem SChadstoffeintrag in das Grundwasser verbunden 
sind, mittelfristig nicht hinnehmen wird; 

• die Förderungspolitik aber darauf ausgerichtet ist, al lfäl
lige daraus resultierende Wettbewerbsnachteile auszu
gleichen. 

Daher empfiehlt die § 7-Kommission 

1 .  alle derzeit bekannten Erkenntnisse und Erfahrungen auf 
dem Gebiet der Bodenwirtschaft - insbesondere der Nähr
stoffdynamik und des Düngemanagements - zusam
menzufassen und daraus Bewirtschaftungsrichtl in ien 
abzuleiten; 

2.  eine Bilanz über die Wirksamkeit der bisher erfolgten Maß
nahmen und Förderungsprogramme von Bund und Län
dern zu erstel len, insbesondere im Hinblick darauf, in wei
chem Ausmaß bisher angebotene Beratungs- und För
derungsprogramme gerade in den betroffenen Gebieten 
angenommen bzw. zielwirksam umgesetzt worden sind; 

3. gleichzeitig sind diese Schwerpunktsetzungen bei der Ent
wicklung von ÖPUL-Programmen und bei der Entwick
lung von Regionalförderungsmaßnahmen verstärkt zu 
berücksichtigen, um wi rksame Umweltleistungen, die 
über d ie sogenannte Gute fachliche Praxis h inausgehen, 
zu honorieren. Beim ÖPUL 2000 werden diese Umwelt
ziele ungenügend berücksichtigt und sind nach Möglich
keit nachzubessern; 
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4. für Gebiete mit einer regional hohen Konzentration von 
Betrieben mit einem GVE Besatz von 2 GVE/ha RLN und 
darüber Abstockungsprogramme zu entwickeln und die 
Rahmenbedingungen für ihre Umsetzung zu schaffen, um 
den einzelbetrieblichen lierbesatz zu senken bzw. den Dün
geranfall "zu entschärfen" und gleichzeitig d ie Wettbe
werbsfähigkeit dieser bäuerlichen Tierhalter zur Intensi
vierungsvariante zu verbessern . (Dies umfasst u.a. :  Unter
stützung der Entwicklung und Marktimplementierung von 
Spezialfleischprogrammen, Errichtung von Bio-Gasanla
gen insbesondere in Gemeinden mit hohem Tierbesatz, 
Produktions- und Einkommensalternativen außerhalb der 
Tierhaltung, etc.) .  

Die genannten Erkenntnisse stellen auch eine wesent
liche Grundlage für die Erarbeitung von Maßnahmen
programmen gemäß § 33 f Abs. 3 WRG dar. Derarti
ge Maßnahmenprogramme fehlen bislang , weshalb 
auch nachhaltige Erfolge im Bereich der Sanierung von 
nitratbelasteten Grundwassergebieten ausbleiben.  
Daher empfiehlt die § 7-Kommission dem Bundesmi
nister für Land- und Forstwirtschaft, die Landeshaupt
leute auf die Notwendigkeit, solche Maßnahmenpro
gramme zu entwickeln und umgehend umzusetzen ,  
besonders h inzuweisen. 

A n trag 4 
Empfehlung der § 7-Kommission gern. Landwirt
schaftsgesetz 1 992 an den Bundesminister für 
Land und ForstWirtschaft,

. 
Umwelt und Wasser

wirtschaft betreffend Weiterentwicklung des Grü
nen Berichtes und des Landwirtschaftsgesetzes 
(eingebracht in der Sitzung am 24. August 2000 von 
allen Mitgliedern der §7-Kommission): 

Der jährliche Bericht über die Lage der österreich ischen 
Landwirtschaft (Grüner Bericht) beruht auf Daten frei
willig buchführender Betriebe und wissenschaftl icher 
Studien und Erkenntnisse. Der Grüne Bericht gilt als 
objektives agrarpolitisches Dokument über die Ein
kommensentwicklung und Wirkung agrar-, regional- und 
sozialpolitischer Maßnahmen. Er Ist eines der wich
tigsten Nachschlagewerke für Politik, Verwaltung und 
Wissenschaft und eine bedeutende Entscheidungs
grundlage für die Ag ra r- und Regionalpolitik. Der Grüne 
Bericht wurde in den letzten Jahren laufend verbes
sert. Neue Gegebenheiten, wie Auswirkungen der EU
I ntegration, die Ag ra r- und Regionalstruktur der EU, die 
EU-Agrar- und Regionalpolitik, wurden in den Grünen 
Bericht aufgenommen. Das hohe wissenschaftliche 
N iveau und die Datengrundlagen des Grünen Berich
tes sind unbestritten ;  der Grüne Bericht 1 998 hat 
daher auch nicht zufä l l ig die Zustimmung al ler im Par
lament vertretenen Parteien gefunden. Das Landwirt
schaftsgesetz (LWG) und der Grüne Bericht haben bis-
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her eine fruchtbare Zusammenarbeit der politischen Par
teien, der Sozialpartner und der Fachexperten ermög
l icht und die Daten und Analysen des Grünen Berich
tes außer Streit gestellt. Die Kommission gemäß § 7 
des Landwirtschaftsgesetzes empfiehlt dem Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was
serwi rtschaft: 

1 .  weiterhin Sorge zu tragen, dass die Voraussetzungen für 
das hohe wissenschaftliche Niveau und die unbestritte
ne Datengrundlage des Grünen Berichtes gewährleistet 
bleiben; 

2. dafür zu sorgen, dass im Grünen Bericht das bisherige 
hohe Maß an Objektivität bewahrt bleibt; 

3. die bisherige Beteiligung und Mitwirkung aller politischen 
Kräfte mit den Fachexperten in der §7-Kommission wei
ter zu unterstützen; 

4 .  dafür Sorge zu tragen, dass durch die Optimierung und 
Effizienz agrarökonomischer Forschung den künftigen 
Anforderungen entsprochen werden kann und 

5. im Sinne einer weiteren fruchtbaren Zusammenarbeit 
weder die Aussagekraft des Grünen Berichtes noch die 
Aufgaben und Kompetenzen der §7-Kommission einzu
schränken. 

A n trag 5 
Empfehlung der § 7-Kommission gem. Landwirt
schaftsgesetz 1 992 an den Bundesminister für 
Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft betreffend Erweiterung der EU (einge
bracht von Ulrich Schmotzer, Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern ) :  

Die Erweiterung der EU um mittel- und osteuropäische 
Länder ist ein wichtiger Schritt im europäischen Integ
rationsprozess. Neben der großen wirtschaftl ichen 
Bedeutung ist vor al lem auch die sicherheitspolitische 
und kulturelle Dimension zu sehen. Diese Erweiterung 
stel lt jedoch an die EU enorme institutionelle und poli
tische Anforderungen. Das Gefälle zwischen den wirt
schaftl ichen, sozialen, aber auch ökologischen Bedin
gungen in der EU und den beitrittswil l igen mittel- und 
osteuropäischen Ländern ist wesentlich größer, als dies 
an lässlich früherer Erweiterungen der Fall war. Das 
Acquis screening hat deutlich gemacht, dass die Kan
didatenländer in einzelnen Bereichen noch sehr große 
Schwierigkeiten haben, in absehbarer Zeit den Gemein
samen Rechtsbestand auch tatsächlich umsetzen zu 
können . Neben Justiz und Inneres, Freizügigkeit und 
Umwelt zählt auch die Landwirtschaft zu den beson
ders schwierigen Verhandlungskapite ln .  Es ist zu 
berücksichtigen, dass die Situation der Landwirtschaft 
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in den einzelnen Kandidatenländern sehr unterschiedlich 
ist. Für einzelne Bereiche werden Übergangsregelun
gen notwendig sein , um nachhaltige negative Auswir
kungen als Folge der Erweiterung zu vermeiden .  Der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, U mwelt 
und Wasserwirtschaft wird ersucht, bei den entschei
denden Beitrittsverhandlungen nach folgenden Prin
zipien vorzugehen: 

1 .  Voraussetzung für die Teilnahme am freien Warenverkehr 
muss sein ,  dass für alle Produzenten die gleichen Regeln 
gelten, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden . Das 
bedeutet, dass die Unternehmungen in den neu beitre
tenden Ländern erst dann am freien Warenverkehr bei 
Agrarprodukten tei lnehmen können, wenn sie die 
Umwelt-, Veterinär-, Hygiene-, Phytosanitär- und Tier
schutzstandards tatsächlich voll erfüllen. 

2. Wenn zum Beitrittszeitpunkt bei Agrar- und Verarbei
tungsprodukten sowie auf dem Arbeitsmarkt noch erheb
liche Preis- und Lohnunterschiede bestehen, sind geeig
nete Maßnahmen für die davon negativ Betroffenen vor
zusehen. 

3. Da die bestehenden Mengenregulative (Quoten, Refe
renzflächen und Referenzbestände ) für die Stabil isierung 
der Märkte gerade im Zusammenhang mit der Erweite
rung um MOEL von besonderer Bedeutung sind, ist es 
notwendig, dass die entsprechenden Mengenregelungen 
beim jeweiligen Beitritt sofort zur Anwendung kommen. 
Bei der Festlegung der Mengen ist auf das Marktgleich
gewicht Bedacht zu nehmen. 

4. Für die Einführung von Direktzahlungen entsprechend der 
Gemeinsamen Marktorganisationen sind Übergangsre
gelungen vorzusehen. 

5. Die mit der Übernahme der Gemeinsamen Agrarpolitik ver
bundenen Kosten sind so gering wie möglich zu halten, 
für dennoch entstehende Kosten sind d ie erforderlichen 
Mittel von der EU bereitzustellen. 

A ntrag 6 
Empfehlung der § 7-Kommission gern. Landwirt
schaftsgesetz 1 992 an den Bundesminister für 
Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft betreffend Stärkung der Wettbewerbs
fäh igkeit des Biologischen Landbaus (eingebracht 
von Richard Hubmann, Grüne): 

Europaweit steigen sowohl Nachfrage als auch Ange
bot nach Lebensmitteln aus garantiert biologischer 
Erzeugung. Die Märkte beginnen sich zu strukturieren. 
Nach einer rasanten Aufwärtsentwicklung stagniert 
die Entwicklung des Biolandbaus in Österreich , ins
besondere im Grünlandbereich. Eine Stagnation des 
heimischen Biolandbaus könnte sowohl zum Verlust 
von Marktanteilen im Inland als auch auf den europäi
schen Märkten führen. Gerade im Milch- und Rind-
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fleisch bereich könnte in den nächsten Jahren eine kon
sequente Orientierung auf biologische Erzeugung den 
Erlös auf den internationalen Märkten verbessern. Die 
quantitative und qualitative Weiterentwicklung des bio
logischen Landbaus soll Kernstück einer umfassen
den Ökologisierungsstrategie der österreich ischen 
Landwirtschaft werden. 

Die Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsge
setzes schlägt daher dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft folgen
de Maßnahmen vor: 

Im Bereich der Forschung und Entwicklung und der Vor
leistungen: 

• Erstellung und schrittweise Umsetzung eines Konzeptes 
zur Förderung der Forschung und Entwicklung für die 
Belange des Biologischen Landbaus. 

• Maßnahmen zum Ausbau der universitären und außer
universitären Forschung im Biologischen Landbau; ins
besondere Maßnahmen, die eine eigenständige For
schung und Entwicklung im Bereich der Pflanzen- und 
TIerzucht, inklusive Sorten- und Leistungsprüfung, die vor
rangig auf die Bedürfnisse der Biologischen Landwirtschaft 
abgestellt sind, in Zukunft zu gewährleisten. Diese Maß
nahmen verstehen sich als integraler Teil einer Strategie, 
d ie Versorgung der österreichischen Landwirtschaft mit 
gentechnikfreiem Saatgut auch in Zukunft sicherzustel
len. 

• Gezielte Abklärung der Voraussetzungen hinsichtlich der 
Saatgutwirtschaft und der regionalen Abgrenzung, um auf 
Dauer eine gentechnikfreie Zone Bio- Landbau gewähr
leisten zu können. 

Im Bereich der Verarbeitung und der Vermarktung: 

• Förderung durch Vernetzung von Produktion, Verarbeitung, 
Vermarktung, Produktentwicklung und Forschung durch 
Entwicklung, Einrichtung und Förderung eines Bio-Clusters. 

Im  Bereich der Beratung und Weiterbildung : 

• Entwicklung von Maßnahmen, die den direkten Kontakt 
zwischen Forschung und Praxis verbessern. 

Im Bereich der Förderung : 

• Klare Schwerpunktsetzung bei den Investitionsförderun
gen für die Belange des biologischen Landbaus, i nsbe
sondere im Bereich der Tierhaltung, der Verarbeitung und 
der bäuerlichen Direktvermarktung. Die Förderungsricht
l inien sollen so gestaltet sein, dass die geförderten Ein
richtungen den Standards der biologischen Produktions
richtl inien entsprechen. 

• Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die von Biobauern ent
richteten AMA - Marketingbeiträge ausschließlich und 
nachvollziehbar für gemeinsame Marketingaktivitäten für 
Bioprodukte aufgewendet werden. 
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• Bereitstellung entsprechender Mittel für Verbandsförde
rung und Kooperationen der Bioverbände. Gewährung 
eines projektunabhängigen Sockelbetrages je Organisa
tion. 

Die derzeit beim BMLFUW eingerichtete Arbeitsgrup
pe Biologischer Landbau soll unter Federführung des 
BMLFUW und unter Einbeziehung aller betroffenen 
Organisationen als ständ ige Einrichtung weitergeführt 
werden und diesen Forderungskatalog kommentieren, 
ergänzen, seine Umsetzung beobachten und der 
§ 7- Kommission bei Bedarf, aber mindestens einmal 
jährl ich , Bericht erstatten .  

Antrag 7 
Empfehlung der § 7-Kommission gern. Landwirt
schaftsgesetz 1 992 an den Bundesminister für 
Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft betreffend zukünftige Förderungspolitik 
(eingebracht von Maria Burgstaller, Bundesarbeits
kammer): 

Die Agrarpol itik ist Bestandtei l  einer Wirtschafts- ,  
Gesellschafts- und Regionalpolitik für e inen funkti
onsfähigen ländl ichen Raum. Das agrarische Förder
system hat dabei einen überaus wichtigen Einfluss auf 
die Weiterentwickl ung der Haupt- und Nebener
werbsbetriebe in den versch iedenen Regionen Öster
reichs. Auf Grund des besonders hohen Stel lenwertes 
der Förderungen und Leistungsabgeltungen für das Ein
kommen der Betriebe und der dort arbeitenden Bevöl
kerung sind Zielgenauigkeit, Effizienz und soziale 
Gerechtigkeit bei der Vertei lung der öffentl ichen Mittel 
weiter zu forcieren. Die Kommission nach § 7 des Land
wirtschaftsgesetzes empfiehlt dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirt
schaft: 

• Bei zukünftigen Reformen der EU-Agrarpolitik bzw. Ände
rungen bestehender EU-Marktordnungen in der öster
reichischen Positionierung soziale und ökologische Kri
terien bestmöglich zu berücksichtigen, d ie Effizienz des 
gesamten Agrarsystems zu steigern und das Agrarver
waltungssystem zu vereinfachen. 

• Die Modulierung für Ausgleichszahlungen ist umzusetzen. 
Wettbewerbsverzerrungen auf Grund des Fördersystems 
zwischen den Mitgl iedstaaten und innerhalb des öster
reichischen Agrarsektors sind zu vermeiden , -indem die 
natürlichen Produktionsbedingungen stärker berücksich
tigt werden sollen. 

• Das bestehende österreichische Fördersystem zu ver
bessern und, soweit dies der Handlungsspielraum der Mit
gliedstaaten ermöglicht, soziale, ökologische und beschäf
tigungswirksame Aspekte zu berücksichtigen. 
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• Falls dem Agrarbudget zusätzliche Budgetmittel zur Ver
fügung gestellt werden, diese zu verwenden, um die 
besten Effekte für die Entwicklung des ländlichen Raumes, 
insbesondere der Berggebiete und des Umweltschutzes, 
zu erzielen. 

• Im Falle steuerl icher Entlastungen auf Betriebsmittel sol
len damit positive Umwelteffekte erzielt werden. Faire 
Bedingungen im Rahmen des landwirtschaftlichen Steuer
systems sind anzustreben. 

A n trag 8 
Empfehlung der § 7-Kommission gern. Landwirt
schaftsgesetz 1 992 an den Bu ndesmin ister für 
Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft betreffend Verwaltungsvereinfachung 
in der Landwirtschaft und Optimierung der nach
geordneten D ienststellen (eingebracht von Erich 
Schwärzler, ÖVP und U l rich Schmotzer, Präsidenten
konferenz der Landwirtschaftskammern) :  

Die Bundesregierung bekennt sich im Sinne der Ziel
setzung des Landwirtschaftsgesetzes zu einer bäuer
l ich strukturierten Landwirtschaft in Österreich und der 
Sicherstel lung einer nachhaltigen land- und forstwirt
schaftl ichen Bewirtschaftung. Sie anerkennt die Bedeu
tung der Leistungsabgeltung in der Landwirtschaft für 
die Aufrechterhaltung der vielfältigen Leistungen. Nach 
dem Wegfall der vorübergehenden Ausgleichszahlun
gen entfallen 1 999 nur noch 1 ,6 % des Volkseinkom
mens auf die Land- und Forstwirtschaft. Es wird für viele 
Betriebe immer schwieriger, die in sie gesetzten Erwar
tungen zu erfül len. Auf Grund des besonders hohen 
Stel lenwertes der Leistungsabgeltungen für das E in
kommen der bäuerlichen Betriebe und der auf den Höfen 
arbeitenden Bevölkerung ist eine hohe Effizienz und 
die soziale Gerechtigkeit bei der Vertei lung der öffent
lichen Mittel wichtig. Weiters geht es darum, dass hohe 
wissenschaftl iche N iveau der nachgeordneten Dienst
stellen zu optimieren und durch konkrete Maßnahmen, 
die zum Tei l  überzogene Bürokratie abzubauen . D ie 
Mitgl ieder der § 7 -Kommission empfehlen dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft: 

1 .  Dafür Sorge zu tragen, dass die landwirtschaftliche För
derung und Abwicklung vereinfacht wird. Diese notwen
dige Verwaltungs reform ist auf Bundesebene, bei der AMA 
und gegenüber den Ländern und der EU umzusetzen .  

2.  Dafür Sorge zu tragen, dass durch eine Optimierung der 
agrarökonomischen Forschung den künftigen Anforde
rungen entsprochen werden kann und das hohe wissen
schaftliche Niveau erhalten bleibt. 
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3. Dafür Sorge zu tragen, dass die Aussagekraft des Grü
nen Berichtes über die wirtschaftl iche Lage der Land
wirtschaft gewährleistet bleibt und Beeinträchtigungen der 
vielfältigen Funktionen der Land- und Forstwirtschaft für 
die Gesellschaft rechtzeitig erfasst werden. 

Antrag 9 
Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend Verbot von Anti
biotika in Futtermitteln und generelle Reduzierung 
des Arzneimitteleinsatzes (eingebracht von Maria 
Burgstal ler, Bundesarbeitskammer in der 44. Sitzung): 

Das oberste Ziel der Landwirtschaft und damit auch 
der Agrarpolitik muss es sein, gesunde Lebensmittel 
für die Konsumenti nnen bereit zu stellen und gleich
zeitig die Lebensgrundlagen im Sinne einer nachhal
tigen Landbewirtschaftung zu erhalten. Durch uner
wünschte Ereignisse und Skandale in der Agrarpro
duktion - insbesondere in der letzten Zeit - sind die Kon
sumenten jedoch verunsichert. Beispielsweise werden 
mehr als die Hälfte der erzeugten Antibiotika in der land
wirtschaftlichen Tierproduktion eingesetzt. Eine rasche 
Änderung von unerwünschten,  noch legalen Produk
tionsmethoden ist deshalb neben einer verstärkten Kon
trolle und Bestrafung von i l legalen Praktiken dringend 
erforderl ich. 

Um al lerd ings den generell hohen Arzneimitteleinsatz 
zu reduzieren, müsste der Hebel bei der Ursachen
beseitigung ansetzen.  Dabei soll durch Verbesserun
gen im Bereich der Haltungsformen (Stal lbauten bzw. 
Aufstal lungssysteme, Besatzdichten, Auslaufmöglich
keiten) der präventive und therapeutische E insatz von 
Antibiotika sowie anderer Arzneien - die vielfach auch 
in der Humanmedizin Verwendung finden - auf ein Mini
mum reduziert werden. Eine Änderung von derzeit prak
tizierten Produktionsmethoden sol l durch gesetzliche 
Mindeststandards und Verbote sowie durch deren 
Überwachung (Exekutierung) und durch eine sinnvol
le Steuerung bei der Vergabe von Agrarförderungen 
herbeigeführt werden. Die §7-Kommission empfiehlt 
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesmin ister für soziale Sicherheit und Gene
rationen: 

• sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, dass der entspre
chend der Entschließung des österreichischen National
rates bereits eingebrachte Antrag auf Verbot der vier anti
biotischen Leistungsförderer in Futtermitteln für alle Tier
kategorien noch dieses Jahr durch die Vorlage eines Kom
missionsvorschlages umgesetzt wird, 
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• nach dem Vorbild Schwedens zu prüfen, ob ein Verbot 
von antibiotischen Leistungsförderern in Futtermitteln für 
alle Tierkategorien auf nationaler Ebene vorzeitig umsetz
bar ist, 

• I nvestitionsförderprogramme für Stal lneu-, -zu- und 
-umbauten mit dem Ziel zu entwickeln, höhere Tierge
rechtheitsstandards zu erreichen, diese entsprechend zu 
fördern , um dadurch zur weiteren artgerechten Tierhal
tung beizutragen, 

• sich dafür einzusetzen, dass für bestehende Stalisyste
me, in denen eine Tierhaltung ohne Antibiotika-Prophy
laxe nicht möglich ist, deutliche Verbesserungen vorge
schrieben werden oder diese Stallungen zu schließen sind, 
sofern die gesetzlichen Mindeststandards zum Wohle der 
Tiere nicht eingehalten werden, 

• sich dafür einzusetzen ,  dass der wiederholte bzw. dau
erhafte prophylaktische Einsatz von Arzneimitteln - ins
besondere Antibiotika-Behandlung - verboten und die the
rapeutische Anwendung so restriktiv wie möglich gehand
habt wird; dass der in Planung befindliche Tiergesund
heitsdienst mit ausreichenden Kompetenzen bezüglich 
Vermeidung von Ursachen und Konsequenzen aus fest
gestellten Missständen ausgestattet wird, 

• sich dafür einzusetzen, dass nicht nur die Anwendung son
dern auch der Besitz von il legalen Arzneien verboten wird, 
wobei dies neben den Landwirten auch für andere Per
sonenkreise (Tierärzte, Futtermittelhändler etc.) zu gelten 
hat, 

• dass verstärkt Untersuchungen insbesondere an Lebend
tieren in Form von Harn-, Blut- und Kotproben durchge
führt werden, 

• zu veranlassen, dass bei staatlich autorisierten und pri
vaten Qual itätsprogrammen sofort erhöhte Standards zu 
gelten haben und diese von unabhängigen Stellen zu über
wachen sind. 

A n trag 1 0  
Empfehlung der § 7-Kommission a n  den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend ländliche Ent
wicklung (eingebracht von Rupert Huber, Präsiden
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs, 
und Erich Schwärzler, ÖVP, in der 44. Sitzung): 

Mit der Reform der EU-Pol itiken - ausgehend von der 
Agenda 2000 - wurde das agrar- und regionalpol itische 
Instrumentarium verändert und im Sinne einer in
tegrierten Entwicklungsstrategie vor allem durch die 
Programmatik Ländl iche Entwicklung erweitert. 

1 9 1  

Seit der Reform der EU-Agrarpolitik im  Jahre 1 992 neh
men die Ausgleichszahlungen mit versch iedenen Zie
len eine zunehmende Rolle ein .  Für Österreich von 
besonderer Bedeutung ist dabei das Umweltprogramm 
und die Ausgleichszülage für die Benachteil igten Gebie
te, wobei d iese Maßnahmen seit dem Beginn der 
neuen Programmperiode im Programm Ländliche Ent
wicklung verankert sind. Die einzelnen Instrumente sind 
nicht nur auf eine größere Vernetzung der Landwirt
schaft und des länd lichen Raumes angelegt, sondern 
sind unmittelbarerAusdruck für die Multifunktionalität 
der Landwirtschaft. Damit die vorgegebenen Ziele 
bestmögl ich und nachhaltig erreicht werden, sind fol
gende Vorkehrungen eine wesentl iche Voraussetzung. 

Die Kommission gemäß § 7 des Landwirtschaftsge
setzes empfiehlt dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft: 

• Das Programm Ländl iche Entwicklung wird EU-seitig wie 
d ie GAP aus dem EAGFL - G finanziert. Eine nachhalti
ge Sicherung der Finanzierung ist daher unverzichtbare 
Voraussetzung. 

• Die Erweiterung der EU wird vor allem in den ersten Jah
ren besondere Umstellungs- und Anpassungserfordernisse 
für die beidseitig und unmittelbar betroffenen Regionen 
zur Folge haben. Ein zeitlich befristetes Programm für die 
Grenzregionen , vor allem durch eine besondere Schwer
punktbi ldung h insichtlich der Maßnahmen und bevor
zugten Förderintensitäten, soll durch flankierende Hi lfen 
der Entwicklung des ländl ichen Raumes eine besondere 
Dynamik verleihen. 

• Verstärkte Ausrichtung der Förderungsprogramme des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) zur Unterstützung der 
Bevölkerung in den ländl ichen Regionen angesichts der 
neuen wirtschaftl ichen und sozialen Anforderungen unter 
besonderer Berücksichtigung des strukturellen Wandels. 

• Verstärkte Ergänzung des Programms Ländl iche Ent
wicklung durch flankierende Maßnahmen der EU-Struk
turfonds. 

• Flexibilisierung des Gemeinschaftsrahmens für Staatliche 
Beihilfen in Ergänzung zu den EU-Strukturförderungen für 
den ländlichen Raum, um insbesondere auch spezifischen 
regionalen Erfordernissen Rechnung tragen zu können. 

• Das Prinzip der flächengebundenen Tierproduktion steht 
in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den vielfälti
gen Aufgaben der Multifunktionalität. Die Regeln für Aus
gleichszahlungen haben daher neben der spezifischen 
Funktionserfüllung auch dem Umstand der höheren Kosten 
für natürliche Produktionsbedingungen und den Arbeits
einsatz Rechnung zu tragen. 
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A n trag 1 1  
Empfehlung der §7-Kommission an den Bundes
minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft betreffend die Förderung 
der Vermarktung von Biomilch (eingebracht von 
Georg Abermann; FPÖ, in der 45. Sitzung): 

Von der in Österreich insgesamt im Jahr 2000 ange
l ieferten Milch (2 ,66 Mio. t) wurden 26% (gegenüber 
1 999 1 ,2% mehr) ohne Wertschöpfung für Verarbei
tung in andere EU-Mitgl iedstaaten versendet. Von der 
in Österreich angel ieferten Biomilch wurden 55 % 
( 1 60.000 t) als Biomilch mit Biozuschlag für d ie Erzeu
ger vermarktet. Diese Zahlen dokumentieren die Defi
zite der österreichischen Mi lchverarbeitung und Ver
marktung in  Teilbereichen und zeigen gleichzeitig die 
Möglichkeiten für zusätzliche Wertschöpfung für Öster
reichs Bauern und Volkswirtschaft. I nsbesondere die 
Möglichkeiten der Ve�arbeitung und Vermarktung öster
reichischer B iomilchprodukte wird trotz vorhandenen 
Biorohmilchangebotes strukturbedingt vernachlässigt 
(für Österreichs trad itionelle Mi lchverarbeiter besteht 
an der aufwändigeren und teureren Erfassung und Ver
marktung von Biomilch in anfänglich kleinen Stückzahlen 
zu wenig Anreiz). Durch ein gezieltes Förderungsan
gebot für die Vermarktung von Biomilch (in Österreich 
wurden im Jahr 2000 insgesamt 520 Mio S an EU
Mitteln für die Verarbeitung und 

-
Vermarktung von 
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agrarischen Produkten ausbezahlt) könnten die der
zeitigen Vermarkter zu verstärkten Anstrengungen 
angeregt und darüber h inaus neue Vermarkter gewon
nen werden, um in einem vermehrten Wettbewerb das 
durchaus vorhandene Konsumenteninteresse für Bio
milchprodukte besser zu befriedigen. Diese Förderung 
könnte unbürokratisch und ohne Zusatzaufwand über 
die AMA abgewickelt werden . Für die Vermarktung von 
Biomilch entstehen höhere Kosten für die Kontrolle und 
Überwachung sowie den Transport. Um diese zusätz- · 
l ichen Kosten abzudecken , wäre eine Unterstützung 
im Ausmaß von zum Beispiel 0,40 S pro kg für die vom 
Milchverarbeiter mit Biozuschlag gekaufte und vermark
tete Biomilch erforderl ich . 

Es wird daher empfohlen, unter Berücksichtigung der 
gewerberechtl ichen Regeln e ine EU-konforme 
Vermarktungsunterstützung für Biomi lch über die Ver
arbeitungsbetriebe anzubieten (die Liefermengen wer
den derzeit der AMA gemeldet) mit dem Ziel : 

1 .  Die Vermarktung von Biomilch und damit die Wertschöp
fung mit höherwertigen Milchprodukten zu stimul ieren (die 
Wertvermehrung könnte ein mehrfaches des Förde
rungsaufwandes ermöglichen). 

2. Die Erzeugung und Verarbeitung von Bioqual itätsmilch zu 
fördern, sowie das Umdenken von Bauern und Konsu
menten zu unterstützen. 

Neue Empfehlung im Grünen Bericht 2001 

Empfehlung der § 7-Kommission an den Bundes
minister für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwi rtschaft betreffend Förderung der 
Geschlechtergleichstellung zwischen Männern und 
Frauen im ländl ichen Raum (eingebracht von 
Johanna Gerhalter und Richard Hubmann, Grüne). 

I n  Österreich durchgeführte Studien zum Thema Chan
cengleichheit zwischen Männern und Frauen im länd
lichen Raum stellen ein massives Ungleichgewicht fest. 
Mit I nkrafttreten des Vertrages von Amsterdam ( 1 . Mai 
1 999) wurde die Förderung der Gleichstel lung der 
Geschlechter als eine zentrale Aufgabe und als ein über
greifendes Ziel der Europäischen Gemeinschaft ver
ankert. Dieser Vertrag muss von den einzelnen Mit
gl iedstaaten auch bei der Durchführung der Struktur
fondsprogramme berücksichtigt werden. In der Rah
menstrategie der Gemeinschaft zur Förderung der 
Gleichstel lung von Frauen und Männern (2001 - 2005) 
wird festgehalten, dass die bessere Nutzung der Struk-

turfonds zur Förderung der Geschlechtergleichstellung 
ein wesentliches operatives Ziel dazu im Wirtschafts
leben darstellt. Die der ländlichen Entwicklung zug run
del iegende Verordnung (EG) Nr. 1 257/1 999 über
n immt d iese Forderung in den Zielbestimmungen.  Die 
Einführung und Umsetzung des Gender Mainstreaming 
ist daher auch im Bereich Landwirtschaft und der Ent
wicklung des ländl ichen Raumes erforderl ich. Die 
§ 7 -Kommission empfiehlt daher dem Bundesminister 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser
wirtschaft: 

1 .  die Prüfung der einzelnen Maßnahmen des Österreichi
schen Programms für die Entwicklung des ländl ichen 
Raums auf Chancengleichheit von Männern und Frauen 
(Gleichstellungsprüfung). 

2. bestehende Ungleichheiten zwischen Frauen und Män
nern durch entsprechende Fördermaßnahmen (Spezifi
sche Chancengleichheitsmaßnahmen) auszugleichen. 
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Tabel len 

1 .  Gesamtwirtschaftl iche Entwicklung und Ag rarsektor 2001 

Anteil der Land- und Forstwirtschaft an der Bruttowertschöpfung Tabelle 1 . 1 

Bruttowertschöpfung zu Herstellungspreisen ( 1 )  Faktoreinkommen (2) 

Jahr insgesamt Land· und Forstwirtschaft davon insgesamt Land· und Forstwirtschaft davon 
Landwirtschaft Landwirtschaft 

Mrd. Euro Prozentanteil Mrd. Euro Mrd. Euro Prozentanteil Mrd. Euro 

1 995 163,4 3,675 2,2 2,930 1 27,1 3, 1 95 2,5 2,568 
1 996 168,6 3,353 2,0 2,637 1 3 1 ,2 2,882 2,2 2,291 
1 997 172,1 3,371 2,0 2,598 1 33,0. 2,756 2,1 2 , 102 
1998 179,0 3,283 1 ,8 2,505 1 39,2 2,737 2,0 2,077 
1999 183,5 3,228 1 ,8 2,451 1 43,3 2,652 1 ,9 2,007 
2000 (3) 1 92,9 3,148 1 ,6 2,434 1 50,0 2,654 1 ,8 2,062 
2001 (4) 1 98,1 3,303 1 ,7 2,585 1 53,6 2,899 1 ,9 2,307 
1) Der Wert zu Herstellungspreisen ermittelt sich aus dem Wert zu Erzeugerpreisen plus den Gütersubventionen abzüglich der Gütersteuern. 
2) Das Faktoreinkommen der Landwirtschaft ermittelt sich aus der Nettowertschöpfung zu Herstellungspreisen abzüglich der sonstigen Produk1ionsabgaben (zB Mehrwertsteuer). 

zuzüglich der sonstigen Subventionen (zB ÖPUL, Ausgleichszulage): Es entspricht in etwa den Beitrag zum Volkseinkommen laut der alten LGR·Berechnungsmethode. 
3) Vorläufig. 

Quelle: Statistik Austria, WI FO. 

Produktionswert der Landwirtschaft im Jahr 2001 ( 1 )  Tabelle 1 .2 

I Zusammensetzung der 2000 2001 Veränderung 

landwirtschaftlichen Produktion Mio. Euro Mio. Euro % 

Pflanzliche Produktion zu Herstellungspreisen 2.465 2.535 2,8% 

Getreide (2) 720 747 3,7% 
Handelsgewächse (3) 247 262 6,0% 
Erzeugnisse des Gemüse- und Gartenbaus (4) 312 335 7,5% 
Obst 259 244 -5,5% 
Wein 386 420 8,8% 
Sonstige (5) 542 527 -2,8% 

Tierische Produktion zu Herstellungspreisen 2.459 2.636 7,2% 

Tiere 1.473 1 .540 4,5% 

Rinder und Kälber 695 626 -9,9% . 
Schweine 640 766 19,7% 
Geflügel 83 87 4,5% 
Sonstige Tiere (6) 55 61 1 1 ,0% 

Tierische Erzeugnisse 986 1 . 097 1 1,2% 

Milch 807 931 15,3% 
Eier 1 23 123 0,4% 
Sonstige tierische Erzeugnisse (7) 56 42 -24,3% 

Landw. Dienstleistungen u. nichttrennbare nichtlandw. Nebentätigkeiten 549 552 0,5% 

Produktionswert Landwirtschaft zu Herstellungspreisen (8) 5.474 5.723 4,6% I 
Minus der Vorleistungen 3.040 3. 1 38 3,2% 
Brutlowertschöpfung zu Herstellungspreisen 2.434 2.585 6,2% 

Minus der Abschreibungen 1 .400 1 .421 1 ,5% 
Netlowertschöpfung zu Herstellungspreisen 1 .033 1 . 1 64 1 2,7% 

Minus der sonstigen Produktionsabgaben 105 97 -7,3% 
Plus der sonstigen Subventionen 1 . 1 34 1 .240 9,4% 
Faktoreinkommen Landwirtschaft 2.062 2.307 1 1 ,9% 

1) Netto. 
2) Getreide inkl. Körnermais. 
3) Ölsaaten, Eiweißpflanzen, Zuckerrüben, Rohtabak, Sonstige Handelsgewächse. 
4) Gemüse, Baumschulerzeugnisse, Blumen und Zierpflanzen. 
5) Futterpflanzen, Kartoffeln. 
6) Schafe und Ziegen, Einhufer, Jagd. 
7) Honig, Rohwolle. 
8) Die Gütersubventionen von 506 Mio.Euro und die Gütersteuern von 50 Mio.Euro sind in der Summe enthalten. 

Quelle: Statistik Austria, vorläufige Werte. 
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Übersicht Produktionswert der Land- und Forstwirtschaft 1 995 bis 2001 ( 1 )  (2) Tabelle 1 .3 

Landwirtschaft (3) Forstwirtschaft (4) Land- und Forstwirtschaft 
davon davon 

Jahr jährliche pflanzliche tierische jährl iche jährliche 
Produktion Produktion Mrd. Euro Anderung Mrd. Euro Mrd. Euro 

Mrd. Euro Anderung Mrd. Euro Anderung 
in Prozent in Prozent in Prozent 

1 995 5,84 2,77 2,60 1 ,02 6,86 

1 996 5,66 -3,08% 2,58 2,60 1 ,01 -0,98% 6,67 -2,77% 
1 997 5,66 0,00% 2,56 2,59 1 ,07 5,94% 6,74 1 ,05% 
1 998 5,47 -3,36% 2,54 2,41 1 ,07 0,00% 6,54 -2,97% 
1 999 5,52 0,91% 2,64 2,33 1 ,09 1 ,87% 6,61 1 ,07% 
2000 (4) 5,47 -0,91% 2,47 2,46 1 ,00 -8,26% 6,48 -1 ,97% 
2001 (4) 5,72 4,57% 2,53 2,64 1 ,01 1 ,00% 6,74 4,01% 

1) Netto, ohne MWSt, zu Herstellungspreisen. 
2) Inkl. Gütersubventionen, exkl. Gütersteuern. 
3) Inkl. land- bzw. forstwirtschaftlicher Dienstleistungen und nichttrennbarer nichtland- bzw. nichtforstwirtschaftlicher Nebentätigkeiten. 
4) Vorläufig. 

Quelle: Statistik Austria. 

Vorleistungen und Abschreibungen in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 1 .4 

Vorleistungen Abschreibungen 

Jahr 
Wert Jährliche Änderung Wert Jährliche Änderung 

in Mrd. Euro in Prozent ( 1 )  i n  Mrd. Euro in Prozent (1 ) 
. 

1 995 3,1 9 1 ,50 
1 996 3,32 4, 1 %  1 ,50 0,3% 
1 997 3,37 1 ,5% 1 ,51 0,6% 
1 998 3,25 -3,6% 1 ,52 0,8% 
1 999 3,38 4,0% 1 ,53 0,2% 
2000 (2) 3,33 -1 ,5% 1 ,53 0,0% 
2001 (2) 3,43 3,0% 1 ,55 1 ,5% 
1) Prozentuelle Änderung zum Vorj�hr. 
2) Vorläufig. 

Quelle: Statistik Austria. 

Index der Verbraucherpreise, Großhandelspreise und Agrarpreise Tabelle 1 .5 

Ernährung Harmon. EG Groß- Agrarpreis- Agrarpreis-
insgesamt Diff. zum und Ditt. zum VP Index Diff. zum handels- Diff. zum index (1) Diff. zum index Diff. zum 
1 996=100 Vorjahr Getränke Vorjahr 1 996=100 Vorjahr preisindex Vorjahr Einnahmen Vorjahr Ausgaben Vorjahr 

1 996=100 1 986=100 1 995=100 1995=100 

1 997 101 ,3 1 ,3% 101 ,7 1 ,7% 101 ,2 1 ,2% 104,7 1 ,2% 98,7 -0,5% 1 04,1 2,0% 
1998 102,2 0,9% 103,5 1 ,8% 102,0 0,8% 104, 1 -0,6% 91 ,6 -7,2% 101 ,5 -2,5% 
1 999 102,8 0,6% 103,4 -0, 1%  1 02,5 0,5% 103,3 -0,8% 85,5 -6,7% 101 ,3 -0,2% 
2000 105,2 2,3% 104,5 1 , 1% 104,5 2,0% 107,4 4,0% 92,2 7,8% 105,8 4,4% 
2001 108,0 2,7% 107,9 3,3% 106,9 2,3% 109,0 1 ,5% 97,2 5,4% 108,4 2,5% 

1) Erzeugnisse und öffentliche Gelder gesamt. 

Quelle: Statistik Austria, LBG Wirtschaftstreuhand. 

Entwicklung des Gesamtaußenhandels Tabelle 1 .6 

Einfuhr gesamt Ausfuhr gesamt Deckungsquote 

Verände- Anteil Verände- Anteil 
gesamt Agraranteil 

Jahr rung Agrar- EU-Anteil rung Agrar- EU-Anteil 

Mrd. Euro geQen sektor gesamt Mrd. Euro geQen sektor gesamt Alle EU- Alle EU-
Vorlahr VOrjahr Länder Länder Länder Länder 

Prozent Mrd. Euro Prozent Mrd. Euro Prozent 

1 992 43,2 0,3 5,7 29,3 35,4 1 ,8 3,4 23,4 82 80 49 41 
1993 41 , 1  -4,9 6,0 27,5 34,0 -4,2 3,6 21 ,6 83 79 49 39 
1994 45,7 1 1 ,3 6, 1 30,1 37,2 9,7 3,8 23,4 82 78 52 40 
1995 48,5 6,2 6,5 35,0 42,2 13,2 4,3 27,8 87 79 57 47 
1 996 51 ,8 6,7 6,6 36,7 44,5 5,5 . 4,6 28,5 86 78 59 50 
1 997 57,4 9,5 6,9 39,6 52,0 16,4 4,7 32,2 91 81 62 53 
1 998 61 ,2 6,6 6,8 42,6 56,3 8,4 4,7 36,0 92 85 65 59 
1 999 65,3 6,7 6,5 44,9 60,3 7,0 5,1 37,8 92 84 73 67 
2000 74,9 14,7 6, 1 49,6 69,7 15,6 5,0 42,6 93 86 77 73 
2001 78,7 5,0 6,5 51 ,5 74,3 6,5 5,4 45,1 94 88 77 73 

Quelle: Statistik Austria, ALFIS. 
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Einfuhr und Eingänge landwirtschaftlicher Produkte (in Mio.Euro) Tabelle 1 .7 

davon Änderung 
Kapitel Produktgruppe 1980 1990 2000 2001 2001 zu 2000 

EU Osteuropa (2) in Prozent 

1 Lebende Tiere 19,4 1 2,7 78,4 69,5 67,4 1 ,7 -1 1 ,4 
2 Fleisch u. -waren 64,9 91 ,9 336,0 354,4 292,7 35,3 5,5 
3 Fische 34,0 60,0 98,7 1 1 3,7 98,2 4,4 15,2 
4 Milch u. Molkereierzeugnisse 79,2 10 1 ,0 338,4 385,1 342,6 13,4 13,8 
5 andere Waren tier. Ursprungs 39,4 39,3 46,9 54,3 35,5 ' 6,9 15,8 
6 lebende Pflanzen 85,9 1 53,1 242,1 257.6 249,1 2,4 6,4 
7 Gemüse 96,7 174,4 263,9 301 ,4 238,5 37,4 1 4,2 
8 Obst 259,1 398,9 440,5 465,1 216,7 52,9 5,6 
9 Kaffee, Tee 180, 1 167,4 187,1 172,4 50,1 4,6 -7,9 
1 0  Getreide 45,8 42,9 82,9 96,6 71 ,6 1 3, 1  1 6,6 
1 1  Mehl 2,0 3,7 43,2 47,9 43,6 3,2 10,9 
1 2  Olsaaten und Samen 38,8 50,7 100,8 1 1 5,0 55,9 46,1 14,0 
1 3  Pflanzliche Säfte 5,8 10,7 1 9,6 23,3 15,6 0,1 1 8,9 
14 andere Waren pflanzt. Ursprungs 1 , 1  1 ,2 1 ,9 3,2 1 ,3 0, 1 65,5 
1 5  Fette und Oie 102,7 90,7 1 1 1 ,6 1 1 2,8 1 09,5 1 ,8 1 , 1  
1 6  Zubereitungen von Fleisch 39,0 61 ,2 154,8 169,4 1 41 ,0 1 7,3 9,4 
1 7  Zucker 31 ,5 61 ,6 155,8 192,8 163,1 1 9,7 23,8 
1 8  Kakao, Zuber. daraus 105,3 123,0 21 3,4 245,7 202,7 1 ,7 15, 1  
1 9  Backwaren 41 ,6 1 1 9,0 353,9 402,5 373,9 6,7 13,7 
20 Zubereitungen von Gemüse 68,8 143,2 295,7 320,4 1 80,5 61 ,7 8,3 
21 Lebensmittelzubereitungen 43,7 1 1 3,3 260,6 307,3 251,4 13,3 1 7,9 
22 Getränke 57,0 1 1 1 ,8 274,2 31 5,2 275,9 1 1 ,6 15,0 
23 Rückstände (1 ) 149,0 161 ,0 241,0 275,8 237,8 12,3 14,4 
24 Tabak 39,8 43,2 1 1 1 ,9 132,6 74,9 2,1 1 8,5 I Summe Landwirtschaft 1 .630,5 I 2.336,0 4.453,3 I 4.934,0 3.789,5 369,8 1 0,8 

31 Düngemittel 69,6 62,6 59,0 61 ,5 26,6 33,7 4,3 
35 Eiweißstoffe n.v. 54,3 15 1 , 1  15 1 ,5 1 32,3 6,4 0,3 
44 Holz u. -waren n.v. 741 ,9 1 .443, 1 1 .376,4 697,1 549,6 -4,6 

1) Rückstände und Abfälle der Lebensminelindustrie. 
2) Osteuropäische Länder: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Slowenien, Kroatien, 

Bosnien-Herzegowina. Bundesrepublik Jugoslawien, Mazedonien, Ukraine, Weißrussland, MOldawien, Russland, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, 
Kasachstan, Turkmenistan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan. 

n.v. :: nicht verfügbar. 

Quelle: Statistik Austria. ALFIS. 

Ausfuhr und Versendungen landwirtschaftlicher Produkte (in Mio. Euro) Tabelle 1 .8 

KaPitell davon Änderung 
Produktgruppe 1980 1 990 2000 2001 2001 zu 2000 

EU Osteuropa (2) in Prozent 

1 Lebende Tiere 103,5 63,8 83,7 58,4 46,6 1 1 , 1 -30,2 
2 Fleisch u. -waren 82,2 166,5 383,5 459,4 322,3 99,4 16,5 
3 Fische 1 ,2 1 ,4 3,1 3,7 2,4 1 ,0 16,3 
4 Milch u. Molkereierzeugnisse 144,9 147,2 482,8 566,7 521,8 1 3,4 1 4,8 
5 andere Waren tier. Ursprungs 19,8 10,8 18, 1  1 9,4 10,5 7,0 6,5 
6 lebende Pflanzen 0,6 1 , 1  1 1 ,8 1 5,7 4,8 3,1 24,6 
7 Gemüse 14,5 1 6,3 50,5 57,6 40,8 12,8 12,3 
8 Obst 3,9 21 ,3 74,2 94,9 71 ,8 18,8 21 ,9 
9 Kaffee, Tee 4,1 49,3 90,8 83,2 51 ,9 28,6 -9,1 
10 Getreide 35,1 106,3 1 49,0 165,5 120,9 42,2 10,0 
1 1  Mehl 0,4 6,7 42,6 48,5 34,6 1 1 ,2 1 2,2 
12 Olsaaten und Samen 8,6 30,2 57,4 59,5 44,5 7,9 3,5 
1 3  Pflanzliche Säfte 1 ,2 1 ,0 7,8 7,4 2,8 4,2 -5,5 
14 andere Waren pflanzt. Ursprungs 1 ,3 1 ,8 2,6 2,6 2,5 0,1 0,1 
15 Fette und Oie 1 2,1 1 7,7 51 ,7 50,3 19,4 29,8 -2,9 
16  Zubereitung von Fleisch 1 ,2 9,5 50,8 65,1 41 ,9 18,8 21 ,9 
1 7  Zucker 68,4 40,2 1 1 3,8 1 20,8 60,7 48,7 5,8 
1 8  Kakao, Zuber. daraus 17,7 55,9 1 73,7 201 ,7 120,8 53,5 1 3,9 
19 Backwaren 36,2 94,9 229,5 259,3 201 , 1 32,1 1 1 ,5 
20 Zubereitungen von Gemüse 38,8 89,4 296,7 302,6 215,2 39,3 2,0 
21 Lebensmittelzubereitungen 19,9 39,6 137,4 176,3 83,5 79,2 22,1 
22 Getränke 86,2 13 1 , 1  690,6 863,0 551,0 66,3 20,0 
23 Rückstände ( 1 ) 4,0 30,4 1 1 6,3 1 38,0 72,4 47,3 1 5,7 
24 Tabak 3,7 20,0 92,6 1 1 3,6 56,4 30,0 18,5 I Summe Landwirtschaft 709,5 1 .1 52,2 3.41 1 ,0 3.933,2 I 2.700,6 705,8 I 1 3,3 

31 I Düngemittel 256,9 105,7 123,5 1 1 7,9 77,4 36,5 -4,8 
35 Eiweißstoffe n,v. 26,2 1 1 8,9 134,6 85,2 33,9 1 1 ,7 
44 I Holz u. -waren n.v. 1 .580,4 2.492,2 2.494,8 1 .679,4 227,2 I 0,1 

1 )  Rückstände und Abfälle der Lebensmlnelindustne. 
2) Siehe Fußnote 2) in Tabelle 1 .7. 
n.v. :: nicht vertügbar. 

Quelle: Statistik Austria, ALFIS. 
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Landwirtschaftliche Importe aus EU-Ländern (1 ) Tabelle 1 .9 

Jahr GER ITA NED FRA ESP BEl+ DEN IRl UK I GRE SWE I FIN I POR I EWGI 
lUX EU (2) 

in Mio. Euro 

1 991 547,2 249,0 246,7 104,3 106,6 28,0 40,3 24,9 22,3 38,7 12,6 3,7 7,6 1 .431 ,8 
1 992 573,6 258,5 249,3 103,4 104,1 36,5 4 1 ,5 34,3 20,6 31 ,5 1 1 ,2 4,5 6,5 - 1 .475,5 
1 993 601 ,9 245,3 251 ,0 122,6 1 1 0,6 36,1 41 ,3 34,8 26,6 27,5 1 1 ,0 4,2 6,6 1 .5 19,5 
1994 631 ,2 280,2 269,0 141 ,2 1 1 8,2 52,8 45,9 41 ,7 28,5 27,0 1 1 ,2 3,1 6,5 1 .656,4 
1995 1 . 1 05,5 309,1 367,8 189,1 98, 1 72,4 48,8 69,0 45,3 25,3 1 1 ,4 4,0 6,1 2.351 ,8 
1996 1 . 1 84,6 386,6 403,9 214,7 127,8 79,5 57,7 56,9 45,6 27,1 1 6, 1  5,6 4,6 2.610,6 
1997 1 .484,0 459,5 430,0 235,5 144,1 97,1 67,1 28,9 67,3 28,8 1 3,0 4,0 5,0 3.064,3 
1998 1 .548,4 469,1 430,6 228,4 1 54,3 98,8 65,6 77,5 72,7 32,5 1 3,4 3,8 4,3 3.1 99,4 
1999 1 .732,7 498,8 447,8 229,6 1 59,7 1 00,8 60,3 29,8 65,3 34,2 12 , 1  5,8 4,0 3.380,8 
2000 1 .881 ,9 531 ,6 438,9 229,7 159,7 92,7 61 ,2 1 6,0 59,9 35,8 13,5 9,0 4,1 3.534,0 
2001 2.041 ,3 629,2 461 ,0 289,6 179,2 1 1 1 ,2 65,7 9,9 58,0 36,7 17,3 4,9 4,9 3.909,0 

Veränd. 
01 zu 00 8,5 18,4 5,0 26,1 1 2,2 19,9 7,3 -38,1 -3,3 2,6 28,0 -45,6 20,6 10,6 

in 0/0 
Anteil der Länder an EU in % 

1 991 38,2 1 7,4 17,2 7,3 7,4 2,0 2,8 1 ,7 1 ,6 2,7 0,9 0,3 0,5 100 
1 992 38,9 1 7,5 16,9 7,0 7,1 2,5 2,8 2,3 1 ,4 2,1 0,8 0,3 0,4 1 00 
1993 39,6 1 6, 1  16,5 8,1 7,3 2,4 2,7 2,3 1 ,8 1 ,8 0,7 0,3 0,4 1 00 
1994 38,1 1 6,9 1 6,2 8,5 7,1 3,2 2,8 2,5 1 ,7 1 ,6 0,7 0,2 0,4 1 00 
1 995 47,0 1 3, 1  1 5,6 8,0 4,2 3,1 2 ,1 2 ,9 1 ,9 1 , 1  0,5 0,2 0,3 100 
1996 45,4 1 4,8 1 5,5 8,2 4,9 3,0 2,2 2,2 1 ,7 1 ,0 0,6 0,2 0,2 100 
1 997 48,4 15,0 14,0 7,7 4,7 3,2 2,2 0,9 2,2 0,9 0,4 0,1 0,2 1 00 
1 998 48,4 14,7 1 3,5 7,1 4,8 3,1 2,1 2,4 2,3 1 ,0 0,4 0,1 0,1 1 00 
1 999 51 ,3 14,8 1 3,2 6,8 4,7 3,0 1 ,8 0,9 1 ,9 1 ,0 0,4 0,2 0,1 100 
2000 53,3 15,0 1 2,4 6,5 4,5 2,6 1 ,7 0,5 1 ,7 1 ,0 0,4 0,3- 0,1 1 00 
2001 52,2 16, 1 1 1 ,8 7,4 4,6 2,8 1 ,7 0,3 1 ,5 0,9 0,4 0,1 0,1 1 00 

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN), Kapitel l bis 24. 
2) EWG bzw. EU in der jeweils gültigen ländersumme. 

Quelle: Statistik Austria. 

Landwirtschaftliche Exporte in EU-Länder (1 ) Tabelle 1 . 1 0  

Jahr GER ITA NED FRA ESP BEl+ DEN IRl UK GRE SWE FIN POR I EWGI 
lUX EU (2) 

In Mio. Euro 

1 991 254,8 198,7 25,3 33,3 1 7,1 1 7,4 6,9 0,2 1 7,7 1 7,0 28,0 7,9 2,6 626,8 
1992 284,3 178,5 40,0 24,5 1 7,8 1 7,6 5,2 0,4 16,8 17,9 29,0 8,0 10,7 650,6 
1 993 303,1 1 72,2 41 ,6 23,0 1 1 ,6 1 5, 1  4,8 0,2 1 7,2 15,0 20,5 6,6 9,9 640,8 
1 994 350,3 182,4 44,6 32,2 1 6,0 15,5 6,1 0,6 1 6,7 13,6 21 ,4 6,9 7,8 714,1 
1 995 554,3 366,5 40,1 42,4 1 5,9 1 3,2 8,3 0,9 38,2 15,7 22,2 7,4 1 ,4 1 . 1 26,5 
1 996 650,8 415,2 54,4 48,7 22,3 18,3 9,6 0,8 41 ,6 15,8 29,8 9,8 1 ,9 1 .318,9 
1 997 805,8 475,5 84,6 52,6 27,2 26,9 10,9 0,7 57,1 1 8,8 36,8 1 0,9 3,6 1 .61 1 ,4 
1 998 893,2 569,5 82,8 81 ,9 35,0 41 ,2 1 1 ,6 1 ,0 62,0 22,5 35,5 1 3,7 5,3 1 .855,3 
1 999 1 .080,8 638,1 90,0 83,2 44,9 36,7 1 2,3 2,7 151 ,9 28,8 42,0 1 3,2 8,4 2.233, 1 
2000 1 .251 ,9 710,5 103,6 80,2 47,8 4 1 ,6 1 3,7 7,2 1 84,1 24,7 53,1 1 2,0 8,5 2.538,8 
2001 1 .361 ,0 781 ,2 1 1 6,2 77,6 68,7 54,1 20,0 8,2 151 ,6 38,8 52,9 13,6 8,4 2.752,3 

Veränd. 
01 zu 00 8,7 9,9 1 2,1 -3,2 43,7 30,2 46,4 14,0 -1 7,6 57,2 -0,4 1 3,6 -1 , 1  8,4 

in % 

Anteil der Länder an EU in % 

1 991 40,6 31 ,7 4,0 5,3 2,7 2,8 1 , 1 0,0 2,8 2,7 4,5 1 ,3 0,4 100 
1992 43,7 27,4 6,2 3,8 2,7 2,7 0,8 0, 1 2,6 2,7 4,5 1 ,2 1 ,6 1 00 
1993 47,3 26,9 6,5 3,6 1 ,8 2,4 0,8 0,0 2,7 2,3 3,2 1 ,0 1 ,6 1 00 
1994 49,1 25,5 6,2 4,5 2,2 2,2 0,9 0, 1 2,3 1 ,9 3,0 1 ,0 1 , 1  1 00 
1 995 49,2 32,5 3,6 3,8 1 ,4 1 ,2 0,7 0,1 3,4 1 ,4 2,0 0,7 0,1 1 00 
1996 49,3 31 ,5 4, 1 3,7 1 ,7 1 ,4 0,7 0,1 3,2 1 ,2 2,3 0,7 0,1 1 00 
1 997 50,0 29,5 5,2 3,3 1 ,7 1 ,7 0,7 0,0 3,5 1 ,2 2,3 0,7 0,2 100 
1998 48,1 30,7 4,5 4,4 1 ,9 2,2 0,6 0,1 3,3 1 ,2 1 ,9 0,7 0,3 100 
1 999 48,4 28,6 4,0 3,7 2,0 1 ,6 0,6 0,1 6,8 1 ,3 1 ,9 0,6 0,4 100 
2000 49,3 28,0 4, 1 3,2 1 ,9 1 ,6 0,5 0,3 7,3 1 ,0 2,1 0,5 0,3 100 
2001 49,4 28,4 4,2 2,8 2,5 2,0 0,7 0,3 5,5 1 ,4 1 ,9 0,5 0,3 100 

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN), Kapitel l bis 24. 
2) EWG bzw. EU in der jeweils gültigen ländersumme. 

Quelle: Statistik Austria. 
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I 

Landwirtschaftliche Importe aus den Beitrittsländern (1 ) ( in Mio. Euro) 

Ungarn Tsche· Slowakei Polen Slowe· Rumä· Bulgarien Estland 
Jahr chien nien nien 

in Mio. Euro 

1 991 1 1 8,3 (2) (2) 44,8 (2) 1 1 ,7 23,4 (2) 
1 992 125,5 (2) (2) 31 ,7 1 2,5 1 1 ,8 22,7 0,3 
1 993 1 10,4 40, 1 1 3, 1  33,9 9,8. 1 2,8 1 6,3 1 , 1 
1 994 103,8 40,6 8,7 40,1 9,8 16,2 15,3 1 , 1 
1 995 102,0 27,7 6,3 28,6 7,8 1 2,8 9,5 0,5 
1 996 122,3 28,1 7,3 31 , 1  8,0 1 3,4 9,9 0,2 
1 997 129,2 34,8 1 3,2 38,3 9,5 1 5,6 10,8 0,6 
1 998 137,8 33,1 1 5,4 45,2 1 2,9 1 1 ,3 1 1 ,8 0,3 
1 999 137,4 38,4 1 1 ,2 42,5 16,2 7,7 1 0,3 0,1 
2000 153,6 47,3 18,3 48,0 1 1 ,5 9,9 9,8 0,7 
2001 1 65,8 54,7 25,8 61 ,4 1 1 ,3 12,3 10,4 0,4 

1) Nach Kombinierter Nomenklatur (KN), Kapitel l bis 24. 
2) Keine Daten verfügbar, da die Länder bis zum Jahr 1 991 bzw. 1 992 nicht eigenständig waren. 

Landwirtschaftliche Exporte in die Beitrittsländer (1 ) ( in Mio. Euro) 

Ungarn Tsche· Slowakei Polen Slowe· Rumä· Bulgarien 
Jahr chien nien nien 

in Mio_ Euro 

1 991 64,4 (2) (2) 84,6 (2) 1 7, 1 10,9 
1 992 72,1 (2) (2) 64,2 48,4 28,1 16,7 
1993 92,2 42,4 19,5 44,3 54,8 19,8 1 5,6 
1994 89,6 54,6 25,2 22,6 88,8 1 9,5 14,8 
1995 71 ,8 66,9 24,3 32,4 66,8 33,9 9,3 
1996 54,9 71 ,8 25,7 39,5 73,2 44,9 4,9 
1 997 70,7 78,4 37,2 39,3 93,6 31 ,6 7,4 
1 998 68,8 69,3 35,8 39,1 90,0 55,2 1 2,0 
1 999 57,5 79,0 34,0 37,7 94,0 34,1 1 0,7 
2000 65,3 78,3 30,5 42,6 83,8 32,5 9,8 
2001 75,0 85,7 4 1 ,6 50,2 107,7 57,4 12,5 

1 )  Nach Kombinierter Nomenklatur (KN). Kapitel l bis 24. 
2) Keine Daten verfügbar, da die Länder bis zum Jahr 1 991  bzw. 1 992 nicht eigenständig waren. 

Abgabenleistung der Land- und 
Forstwirtschaft ( 1 )  ( in Mio. Euro) Tabelle 1 . 1 3  

Estland 

(2) 
0,3 
0,6 
2,2 
3,0 
2,4 
4,4 
4,1 
2,2 
3,5 
3,6 

Tabelle 1 . 1 1  

Lettland Litauen Malta Zypern lnsge· 
samt 

(2) (2) 0,4 7,8 
1 , 1  0,4 0,2 4,3 . 

0,5 1 ,4 0,2 4,3 243,8 
0,1 0,7 0,3 4,5 241 ,2 
0,4 0,8 0,1 1 0,0 206,5 
0,2 0,7 . 6,2 227,4 
0,3 - 0,6 - 4,3 257,1 
0,1 1 ,2 5,5 274,8 
0,2 0,7 0,1 3,7 268,4 
0,5 3,1 0,2 2,9 305,7 
0,5 5,3 0,0 4,7 352,7 

Quelle: Statistik Austria. 

Tabelle 1 . 1 2  

Letlland Litauen Malta Zypern lnsge· 
samt 

(2) (2) 1 , 1 2,4 -

0,2 0,5 1 ,0 2,6 
0,2 0,5 1 ,0 2,6 293,5 
1 ,0 1 ,2 0,7 2,4 322,7 
3,0 5,4 0,8 2,6 320,1 
2,5 3,9 1 ,0 2,8 327,6 
3,5 5,7 2,1 4,4 378,2 
4,2 6, 1 2,3 4,4 391 ,4 
2,6 2,4 2,6 6,6 363,4 
2,9 3,0 2,8 8,8 363,8 
5,4 4,5 2,9 8,0 454,6 

Quelle: Statislik Austria. 

Verschiedene Abgaben 1999 

Einkommenssteuern 23,62 
2000 

23,98 
Familienlastenausgleich ( in Mio. Euro) Tabelle 1 . 1 4  

Umsatzsteuer 
Abgabe von land· und forstwirtschaftlichen 20,25 20, 1 0  Betrieben (2) 
Beiträge von land.' und forstw. 6,32 6,26 BetriebenlFam.beih. (2) 

I Die Selbständigen in der Land· und Forstwirtschaft haben im 
Jahre 2001 aus Milleln des Ausgleichsfonds folgende 2001 

Leistungen erhalten: 

Familienbeihilfe 85,62 
Mutter·Kind·Pass·Bonus und Kleinkindbeihilfe 0,25 

Weinsteuer - - SchülerfreifahrtenlSchulfahrtbeihilfen, 
Grundsteuer A 25,94 27,96 Lehrlingsfreifahrten/Lehrlingsfahrtbeihilfen 9,09 
Summe 76,13  78,30 

Schulbücher 2,67 
Kosten der Betriebshilfe/Wochengeld 2,95 

1) Zum Teil Schätzungen. 
2) Landwirtschaftliche Sondersteuern; nähere Beschreibung siehe Begriffs· 

bestimmungen unter 'Steuerrecht für die Land· und Forstwirtschaft". 

Teilzeitbeihilfe/Zuschuss zur Teilzeitbeihilfe 5,07 
I Gesamtleistung 1 05,66 

Quelle: BMF. Quelle: BMSG.I 
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Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich Tabelle 1 . 1 5  

Pflanzliche Produkte (in kg) I 
Wirt· Getreide I pfl�nzl. 

Wein Bier 
schafts- Kartoffeln Reis Obst Gemüse Zucker (3) Honig 

jahr insgesamt Weizen ( 1 )  Roggen (2) Mais (2) Oie (in I) (in I) 

1980/81 69,2 48,8 1 8,5 1 ,3 60,0 3,4 71 ,9 87,2 1 3,6 36,8 1 ,2 35,1 1 05,4 
1 990/91 67,0 49,8 14,0 2,3 61 ,4 5,1 70,0 77,9 1 7,5 37,2 1 ,4 33,7 120,2 
1 994/95 66,0 47,5 10,8 4,4 56,9 4,4 7 1 ,4 85,8 41 ,0 1 ,5 31 ,9 1 1 4,4 
1995/96 67,8 49,6 9,4 6,0 57,5 4,3 83,8 92,2 39,8 1 ,4 31 ,6 1 1 2,4 
1 996/97 73,5 53,1 10,3 6,3 56,6 4,3 84,6 90,3 40,4 1 ,2 30,0 1 1 1 ,7 
1 997/98 79,0 58,4 10,9 6,8 56,6 4,1 87,4 93,1 42,0 1 ,3 30,9 1 1 3,2 
1 998/99 79,0 58,4 10,9 6,8 55,1 4,2 87,9 93,6 40,4 1 ,4 30,6 1 1 3,3 
1 999/00 76,5 55,7 10,7 8,8 56,2 3,8 91 ,6 98,5 39,7 1 ,8 31 ,8 1 1 4, 1 
2000/01 80,3 57,7 10,6 1 0,2 53,9 3,8 92,8 100,5 40,0 1 ,6 31 ,0 108,7 

Tierische Produkte (in kg) I 
Fleisch (7) davon 

Jahr Rind· Schweine- Kalb· Geflügel· Milch Eier Käse (5) Butter Fische (6) 
insgesamt fleisch 

(4) (7) fleisch fleisch fleisch 

1 980 97,9 26,1 54,4 2,7 1 1 , 1  101 ,3 14,4 8,3 5,5 4,4 
1 990 101 ,7 22,4 60,1 2,2 1 3,9 102,9 14,0 1 1 ,5 5,1 5,4 
1993 99,7 21 ,0 58,5 2,0 1 5,0 103,7 13,9 1 2,0 5,0 5,8 
1 994 96,7 20,4 55,9 14,5 1 02,9 1 3,4 1 2, 1  5,1 6,5 
1 995 96,8 1 9,5 56,8 1 5,3 98,7 1 3,8 1 5,3 5,0 5,0 
1 996 97,5 20,0 57,2 1 5,7 96,2 1 3,9 1 5,6 4,9 5,6 
1 997 95,2 1 9,6 55,3 16,6 95,1 1 4,3 1 6,7 6,0 
1 998 97,8 1 8,5 57,4 1 7,2 99,8 1 4,1 1 7,4 6,1 
1 999 99,7 1 9,3 57,7 1 7,5 98,6 1 3,4 16,4 6,0 
2000 102,6 1 9,6 60,7 17,1 1 3,3 16,1 5,4 

1) Weichweizen und Hartweizen bzw. Mehläquivalent. 
2) Mehläquivalent bzw. Nährmittel. 

3) Ab 1 994/95: inkl. der importierten zuckerhattigen Produkte in Zuckeräquivalent. 
4) Rindfleisch und Kalbfleisch. 
5) Käse = Käse + Schmelzkäse + Topfen. 
6) Fische = frische Fische + zubereitete Fische + Fischkonserven. 

7) Fleisch insgesamt: tatsächlicher menschlicher Verzehr ist geringer, z.B. Rindfleisch ist 1 3,4 kg. 

Quelle: Statistik Austria; ALFIS.I 

Selbstversorgungsgrad bei tierischen und pflanzlichen Produkten 2000/01 (in Prozent) Tabelle 1 . 1 6  

Pflanzliche Produkte (1 ) Tierische Produkte (2) I 
Weichweizen 1 34 Erbsen 87 Rind und Kalb 135 Konsummilch 1 07 
Hartweizen 51 Gurken (Cornichons) 86 Schwein 99 Obers und Rahm 98 
Roggen 83 Gurken (Salat) 66 Schaf und Ziege 83 Kondensmilch 93 
Gerste 90 Karotten, Möhren 93 Pferd 1 1 0 Milchpulver nicht entrahmt 1 1 4 
Hafer 85 Kohl, Chinakohl 97 Innereien 1 99 Milchpulver entrahmt 1 22 
Körnermais 95 Kraut weiß und rot 88 Geflügel 76 Butter 93 
Getreide gesamt 95 Paradeiser 1 7  Fleisch gesamt 1 04 Käse 89 
Apfel 83 rote Rüben 80 Fische 8 Schmelzkäse 1 82 
Birnen 88 Salat (Häuptel , Eissalat) 72 Eier 77 
Marillen 51 Sellerie 98 Tierische Fette (3) 1 32 
Kirschen und Weichseln 86 Spargel 38 
Pfirsiche und Nektarinen 21 Spinat 86 
Zwetschken, Pflaumen 95 Zwiebeln 105 
Erdbeeren 47 Zucchini 46 
Obst gesamt 62 Gemüse gesamt 65 

Zucker 120 Raps und Rüpsen 63 
Kartoffeln 92 Sonnenblumenkerne 49 
Kartoffelstärke 1 1 1  Sojabohnen 1 35 
Hülsenfrüchte 97 Olsaaten gesamt 61 
Pflanzliche Oie 53 Wein 92 
Bier 100 
1) Basis Wirtschaftsjahr. 
2) Basis Kalenderjahr. 

3) Innereienfett, Fett aus Tierkörperverwertung; Abschnittsfette auch in Fleischbilanz enthalten. 
4) Das Milchäquivalent drückt den Mengeneinsatz von Milch für die Herstellung von verschiedenen Milchprodukten aus. 

Quelle: Statistik Austria. 
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Pro-Kopf-Verbrauch in der EU 2001 Tabelle 1 . 1 7  

Pflanzliche Produkte (in kg) 

Hart- und Anderes Getreide Reis (2) Marga- I Wein (2) I Mitgliedstaaten Weizweizen Erdäpfeln Zucker (3) 
(1)  

Getreide (1)  insgesamt (1)  geschliffen rine (4) in I 

Belgien/ Luxemburg 75,5 1 , 1  76,6 2,6 93,3 48,0 n.v. 
Dänemark 64,8 1 8,2 83,1 0,5 56,9 34,2 6,4 30,8 
Deutschland 58,9 1 8,8 77,7 3,9 70,0 32,8 5,5 24,5 
Griechenland 1 77,9 4,0 1 81 ,9 6,7 90,2 31 ,2 n.v. 26,1 
Spanien 69,6 1 ,7 71 ,3 6,6 94,0 29,9 2,1 36,2 
Frankreich 80,3 3,4 83,6 5,8 51 ,0 34,1 2,4 57,1 
Irland 79,9 14,6 94,5 6,2 16 1 ,9 33,3 n.v. 1 1 ,7 
Italien 1 1 5,5 8,1 1 23,6 5,1 42,9 22,9 1 , 1 54,8 
Niederlande 47,3 6,8 54,1 6,0 86,2 33,3 7,9 20,4 
Osterreich 55,7 20,6 76,4 3,7 56,3 39,5 3,6 31 ,0 

Portugal 79,5 14,0 93,5 1 8, 1  1 1 5,3 29,4 4,3 46,0 
Finnland 48,4 24,8 73,2 3,0 84,2 33,9 n.v. 6, 1 
Schweden 54,3 12,4 66,7 5,5 83,5 4 1 ,7 10,6 14,6 
Ver. Königreich 74,4 1 3,5 87,9 4,8 107,3 38,1 5,4 1 5,9 
EU-15 I 78,4 1 0,4 88,8 5,2 75,2 32,8 n.v. 34,3 I 

Tierische Produkte (in kg) 

Kalb- und I Schweine- I Schaf- und Geflügel- Fleisch I FriSChmilCh- 1 
Mitgliedstaaten Rind- Ziegen- Eier (6) Käse (8) Butter (9) 

fleisch (5) fleisch (5) fleisch (5) fleisch (5) insgesamt (5) erzeugnisse (7) 

Belgien/ Luxemburg 1 8,0 45,4 2,2 - 1 8,6 91 ,7 1 3,6 88,6 1 5,5 5,2 
Dänemark 22,4 64,4 1 ,3 1 9,2 1 1 3,7 1 3,9 142,8 14,3 1 ,7 
Deutschland 1 4, 1 55,0 1 ,2 1 5,6 91 ,5 1 3,8 9 1 ,2 1 9,3 6,7 
Griechenland 1 9,2 32,3 1 3,8 1 8,5 90,8 1 0,6 65,3 25,0 0,8 
Spanien 1 4,6 66,0 6,2 26,1 125,2 12,4 135,3 8,4 0,9 
Frankreich 25,4 35,8 5,0 24,9 104,9 1 5,5 97,6 23,7 8,4 
Irland 16,5 38, 1 8,0 32,7 107,6 9,1 1 72,3 7,3 3,2 
Italien 24,6 36,6 1 ,6 19,0 9 1 , 1  1 4,7 69,3 20,2 3,1 
Niederlande 1 8,8 4 1 ,6 1 ,4 20,3 83,8 1 4,4 126,9 1 8,5 6,8 
Osterreich 1 9,6 60,8 1 ,3 1 7,2 1 02,8 1 3,3 98,7 1 6,4 5,0 

Portugal 1 6,9 44,7 3,7 30,7 106,1 9 ,1 1 1 3,2 9,0 2,0 
Finnland 1 8,9 34,4 0,4 1 2,5 69,6 10,0 190,3 16,5 8,4 
Schweden 2 1 ,6 35,6 1 ,0 1 2,5 73,7 12,2 152,9 16,6 4,8 
Ver. Königreich 1 7,2 23,8 6,6 28,9 81 , 1 1 0,3 128,4 8,9 2,6 
EU-15 I 1 9,9 I 43,4 I 3,7 2 1 ,5 I 96,8 12,8 ( 10) I ( 10) I ( 10) 
1) In Mehlwert. 
2) Werte aus 2000. 
3) In Weißzuckerwert; Werte aus 2000. 

4) In ProduktgeWIcht; Werte aus 2000. 
5) In Schlachtgewicht; Werte aus 2000; Griechenland, Niederlande, Finnland und EU-15: Werte aus 1 999. 
6) Werte aus 2000; Griechenland und Finnland: Werte aus 1 999; Niederlande und EU-15: Werte aus 1 998. 

7) Ohne Schlagobers; Werte aus 1 999; Griechenland, Spanien und Italien: Werte aus 1 998. 
8) Ohne Schmelzkäse; Werte aus 1999; Griechenland, Spanien und Italien: Werte aus 1 998. 
9) Werte aus 1 999; Griechenland, Spanien und Italien: Werte aus 1 998. 
1 0) Keine Werte verfügbar. 

Quelle: Eurostat. 
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Nächtigungsziffern nach Unterkunftsarten 2001 Tabelle 1 . 1 8  

Nächtigungen I I Unterkunn Betten (1) (2) Betriebe ( 1 )  Vollbelegstage 

in Mio. Veränderungen in 1 .000 in 1 .000 im Jahr (3) 
in % zu Vorjahr 

Gewerbliche Beherbergungsbetriebe 72,6 1 ,4 597,5 14,8 1 2 1 ,5 
Privatquartiere nicht auf Bauernhöfen 7,3 -3,4 127,5 1 8,4 56,3 
Privatquartiere auf Bauernhöfen 3,1 - 1 ,8 60,7 7,8 51 ,0 
Ferienwohnungen, -häuser n.a. Bhf. 1 0,7 1 ,8 161 ,5 22,4 65,3 
Ferienwohnungen, -häuser a. Bhf. 1 ,9 6,5 33,8 4,3 55,5 
Sonstige (Kurheime, Erholungsheime, Heil- und Pflegeanstalten, 1 9,5 2,6 169,5 4,8 1 1 5,0 Kinder- und Jugenderholungsheime, Schutzhütten) 
ISumme 1 1 5,1 1 ,3 I 1 1 50,5 72,5 1 00,1 

1 )  Laut Erhebung der Statistik Austria. 
2) Inkl. Zusatzbetten. 
3) Die Kennziffer Vollbelegstage gibt an, wie viele Tage � bzw. Nächte) im Jahr die Gästebetten belegt sind. Bei einer Rechnung in % ist die Offenhaltungsdauer 

(1 oder 2 Saisonen) zu berücksichtigen. 

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen des Bundesverbandes "Urlaub am Bauerhof" . 

Nächtigungsziffern auf Bauernhöfen 2001 Tabelle 1 . 1 9  

Nächtigungen Inländer Ausländer 

Bundesländer 
Veränderungen 

Betten (2) (3) Betriebe 
in 1 .000 

in % zum Vorjahr 
in Prozent (4) 

Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" ( 1 )  

Burgenland 1 08,3 5,7 1 .492 1 63 62 39 
Kärnten 285,1 - 1 ,9 9.649 1 . 1 1 6  29 71 
Niederösterreich 125,4 - 1 , 1  2.757 356 63 37 
Oberösterreich 1 82,6 -7,0 4.442 557 42 58 
Salzburg 651 ,9 -2,5 12 .256 1 . 684 22 78 
Steiermark 604,5 1 ,5 9.948 1 .264 70 30 
Tirol 1 .062,0 -2,7 1 9.31 5 2.545 10 90 
Vorarlberg 99,8 -5,2 1 .299 185 8 92 
Summe 3.1 1 9,6 -1 ,8 6 1 . 1 58 7.870 31 69 

Kategorie "Ferienwohnungen und -häuser auf Bauernhöfen" 

Burgenland 35,3 25,6 621 83 50 50 
Kärnten 220,0 4,7 6.012 735 28 72 
Niederösterreich 37,6 6,0 1 .236 1 64 65 35 
Oberösterreich 109,1 0,8 2.641 315 37 63 
Salzburg - 481 ,2 - 2,5 7.023 826 1 9  8 1  
Steiermark 148,2 15,9 2.821 369 36 64 
Tirol 668,9 9,6 10.862 1 .�24 7 93 
Vorarlberg 191 ,2 2,8 2.872 385 6 94 
Summe 1 .891 ,5 6,5 34.088 4.301 21 81 
1) Laut Erhebung der Statistik Austria. 
2) Inkl. Zusatzbetten. 
3) Basis: Nächtigungen. 
4) Kategorie "Privatquartiere auf Bauernhöfen" schließt 10 Gästebetten je Betrieb ein, nicht jedoch bäuerliche Gewerbebetriebe und Anbieter von Ferienwohnungen 

bzw. ·häusern. 

Quelle: Statistik Austria. 
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2. Gesamtwi rtschaft und Ag rarsektor i n  der EU 

2.1 . Gesamtwirtschaft und Agrarsektor 

\ 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Einkommen in der EU (1 ) Tabelle 2 . 1 . 1  

1 996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 (2) Veränderung 
Mitgliedstaaten 2001 zu 2000 

Indizes ( 1 995 ; 1 00) in % 

Belgien 102,4 106,4 1 00,5 86,3 96,3 101 ,4 5,3 
Dänemark 105,5 102,2 81 ,5 78,9 95,3 107,1 12,3 
Deutschland 1 09,0 1 1 4,1 1 04,0 94,8 1 1 2,8 123,9 9,9 
Griechenland 98,1 98,4 97,7 99,5 97,9 99,4 1 ,5 
Spanien 107,7 108,9 106,4 1 03,3 1 1 5,1 1 1 8,2 2,6 
Frankreich 102,0 105,5 1 1 0,0 1 07,6 107,8 108,6 0,7 
I rland 1 04,2 101 ,4 97,3 89,7 94,5 101 ,8 7,8 
Italien 106,8 109,5 109,7 1 1 9,4 1 1 4,7 1 1 5,0 0,2 
Luxemburg 106,9 98,7 107,8 97,5 99,3 98,6 -0,6 
Niederlande 99,1 107,0 96,1 84,7 81 ,9 83,8 2,4 
Osterreich 96,5 89,5 88,9 85,4 87,6 97,1 1 0,9 

Portugal 1 09,4 104,3 102,8 1 1 7,5 106,5 1 1 9, 1 1 1 ,8 
Finnland 91 ,8 91 ,2 82,1 90,2 1 1 5,2 1 20,7 4,7 
Schweden 99,8 106,4 1 1 6,9 106,2 1 1 6,6 1 22,5 5,0 
Ver. Königreich 98,8 76,7 65,8 64,5 58,5 60,5 3,5 
EU-15 104,6 107,6 106,1 1 05,0 108,8 1 1 2, 1 3,0 11 ) Reales Faktoreinkommen je Jahresarbeitseinheit (Indikator A). 
2) Laut 2. Vorschätzung, Stand Feb. 2002. 

Quelle: EUROSTAT. 

Mehrwertsteuersätze auf landwirtschaftliche Produktionsfaktoren in der EU ( 1 )  Tabelle 2 . 1 .2 

Mehrwert- Pflanzenschutz- Saatgut, Reparaturen, 

steuer- Na���?S- Wein mittel, Futter- Vieh Diesel Maschinen, 
Mitglied- regelsatz Dünger mittel Baumaterial, 
staaten Ersatzteile 

Steuersätze in % 

Belgien 21 6; 12; 21 21 12 (2) 6 6 21 21 
Dänemark 25 25 25 25 25 25 25 25 
Deutschland 16  7 16  16  (2) 7 7 16 16  
Frankreich 19,6 5,5 1 9,6 5,5 5,5 5,5 1 9,6 1 9,6 
Finnland 22 1 7  kA 22 22 22 22 22 
Griechenland 1 8  8 1 8  8 8 8 1 8  1 8  
Irland 21 4; 12,5; 21 21 21 (3) 0 4 (4) 12,5 21 (5) 
Italien 20 4; 10 ; 16 1 0; 16 4 (2) 10 20 10 20 
Luxemburg 15 3 12; 1 5  3 3 3 15 1 5  
Niederlande 19 6 1 9  6 6 6 18 1 7,5 
Osterreich 20 1 0  12 ;  20 20 1 0  1 0  20 20 

Portugal 17 5 ;  17 5 ;  1 7  1 7  1 7  1 7  1 7  1 7  
Schweden 25 1 2  k.A. 25 25 25 25 25 
Spanien 16 4; 7 16  7 7 7 16 16 
Ver. Königreich 17,5 0 1 7,5 1 7,5 17,5 0,0 1 7,5 1 7,5 
1) Stand: 1. Jänner 2001.  
2) Natürlicher Dünger in  Belgien 6%, Deutschland 7% und Italien 4%. 
3) Düngemittel 0 %. 
4) LebendgeflügeI 1 2,5%. 
5) Baumaterial 1 2,5%. 

Quelle: Deutscher Bauernverband. 
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2.2. EU-Haushalt 

Einnahmen und Ausgaben der EU (Mittel für Zahlungen) Tabelle 2.2 . 1 

Haushaltsplan 2001 Haushaltsplan 2002 Änderung 
Bereiche 

Mio. Euro in % Mio. Euro 

Einnahmen 

Agrarzölle 1 .062,0 1 , 1 1 .009,5 

Zucker- und Isoglukoseabgabe 905,7 1 ,0 693,8 

Zölle 1 2.291 ,8 1 3, 1  1 4. 1 89,3 

MwSt.-Eigenmittel 33.467,2 35,7 36.603,9 

8SP-Eigenmittel (4. Einnahme) ( 1 )  43.245,5 46,1 40.471 ,6 

Sonstige Einnahmen (2) 2.807,9 3,0 2.686,6 I Insgesamt 93.780,0 1 00,0 95.654,8 

Ausgaben 

Agrarbereich (EAGFL-Garantie, 81)  44.483,7 47,4 44.480,2 

Strukturmaßnahmen (82) 31 .774,0 33,9 32.287, 1 

davon: Strukturfonds 28. 714,4 30,6 29.490,0 

Ziel 1 18.745,2 20, 0 18.818,0 

Ziel 2 4.323,2 4,6 4. 360, 0 

Ziel 3 3.205,4 3,4 3.360,0 

Sonstige Strukturmaßn. (außer Ziel 1) 463,5 0,5 380, 0 

Gemeinschaftsinitiativen 1 . 74 7,4 1,9 2.327, 0 

Innovative Maßnahmen und tech. Hilfen 229, 7 0,2 245, 0 

Kohäsionsfonds 2.860,0 3,0 2.600,0 

Interne Politikbereiche (83, 84, 85, 86) 5.600,6 6,0 5.953,4 

davon: Forschung und technologische Entwicklung 3.610,0 3,8 · 3. 75 1 , 7  

Externe Politikbereiche (87, 88) 6.567,4 7,0 7.422,0 

Verwaltungsausgaben (alle Organe) 5.354,3 5,7 5. 1 76,8 

Reserven (80) 41 5,3 0,4 335,2 

Insgesamt 93.780,0 I 1 00,4 I 95.654,8 

1 )  incl. BSP-Eigenmittel. Reserve 
2) Abgabe der EU-Beamten. Verzugszinsen. Strafgelder, gegebenenfalls Überschüsse aus früheren Haushaltsjahren, 

Anleihen und Darlehen, Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Organe, etc. 

Finanzrahmen der Gemeinschaft von 2000 - 2006 ( 1 )  
in M io. Euro z u  Preisen von 1 999 

2000 2001 2002 

1 . Landwirtschaft 40.920 42.800 43.900 

Märkte (2) 36.620 38.480 39.570 

Ländliche Entwicklung (3) 4.300 4.320 4.330 

2. Strukturpolitische Maßnahmen 32.045 31 .455 30.865 

Struk1urfonds 29.430 28.840 28.250 

Kohäsionsfonds 2.6 1 5  2.615 2.615 

3. Interne Politikbereiche 5.930 6.040 6.150 

4. Externe Politikbereiche 4.550 4.560 4.570 

5. Verwaltung 4.560 4.600 4.700 

6. Reserven 900 900 650 

7. Hilfe zur Vorbereitung 3. 1 20 3. 1 20 3.120 

Mittel für Verpflichtungen gesamt 92.025 93.475 93.955 

Mittel für Zahlungen 89.600 91 . 1 1 0  94.220 

Mittel für Zahlung in % des 8SP 1 , 1 3% 1 , 1 2% 1 , 1 3% 

Erweiterung 4 . 1 40 

1) Zur Berechnung der Beträge zu laufenden Preisen wird ein Deflator von 2% angewandt. 

I 2003 2004 

43.770 42.760 

39.430 38. 4 1 0  

4.340 4. 350 

30.285 29.595 

27.670 27.080 

2.61� 2.515 

6.260 6.370 

4.580 4.590 

4.800 4.900 

400 400 

3.120 3.120 

93.215 91 .735 

94.880 91 .910 

1 , 1 1 %  1 ,05% 

6.710 8.890 

2002 zu 2001 
in % in % 

1 , 1  - 5,2 

0,7 - 30,5 

1 4,8 + 1 3,4 

38,3 + 8,6 

42,3 - 6,9 

2,8 - 4,5 

1 00,0 + 2,0 

46,5 - 0,0 

33,8 + 1 ,6 

30,8 + 2,6 

19, 7 + 0,4 

4,6 + 0,8 

3,5 + 4,6 

0,4 - 22,0 

2,4 + 24,9 

0,3 + 6,2 

2, 7 - 1 0,0 

6,2 + 5,9 

3,9 + 3,8 

7,8 + 1 1 ,5 

5,4 - 3,4 

0,4 - 23,9 

I 1 00,0 I + 2,0 

Quelle: EU-Amtsblatt L29/2oo2. 

Tabelle 2.2.2 

2005 2006 insgesamt I 
41 .930 41 .660 297.740 

37.570 37.290 267.370 

4.360 4.370 30.370 

29.595 29. 1 70 213.010 

27.080 26.660 195.010 

2.515 2.510 18. 000 

6.480 6.600 43.830 

4.600 4.610 32.060 

5.000 5. 1 00 33.660 

400 400 4.050 

3. 1 20 3. 1 20 21 .840 

91 . 125 90.660 646.1 90 

90. 1 60 89.620 641 .500 

1 ,00% 0,97% 

1 1 .440 1 4.220 45.400 

2) Enhält alle GAP-Ausgaben, einschließlich der Maßnahmen im Veterinär- und Pflanzenschutzmitteibereich, jedoch ohne flankierende Maßnahmen (GAP = Gemeinsame 
Agrarpolitik). 

3) Einschließlich flankierender Maßnahmen; zuzüglich der zur Zeit vom EAGFL, Abteilung Ausrichtung, finanzierten Maßnahmen. 
Quelle: EU·Kommission. 

I 
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I 

Entwicklung der Ausgaben tür den Agrarbereich (EAGFL-Garantie) nach Sektoren (1 ) Tabelle 2.2.3 

1 998 1 999 2000 
Sektor oder Maßnahmenart 

Mio. Euro in % Mio. Euro in 0/0 Mio. Euro in % 

Pflanzliche Erzeugnisse 26.544,1 68,50 26.716,5 67,18 25.807,2 63,97 

Ackerkulluren 1 7.945,2 46,31 1 7.865,9 44,92 1 6.663,1 41 ,30 

davon Getreide 13.287,2 34,29 13. 132, 7 33,02 12.294,5 30,47 

Olsaaten 2.368,6 6, 1 1  2.263, 7 5,69 1 .318,0 3,27 

Körnerleguminosen 6 1 7,8 1,59 647,2 1 ,63 524,4 1,30 

Sonstige (3) 409, 1 1 ,06 538,5 1 ,35 667,7 1,65 

Flächenstilllegung 1.262,6 3, 26 1.283,8 3,23 1 .858,5 4,61 

Zucker 1 .776,6 4,58 2.1 1 2,8 5,31 1 .91 0,2 4,73 

Olivenöl 2.237,0 5,77 2.079,6 5,23 2 .210,1 5,48 

Trockenfuller und 377,5 0,97 376,4 0,95 381 , 3  0,95 Körnerleguminosen 
Textilpflanzen und 869,8 2,24 1 .027,1 2,58 991 ,4 2,46 Seidenraupen 
Obst und Gemüse 1 .509,5 3,90 1 .454,1 3,66 1 .546,1 3,83 

Wein 700,0 1 ,81 61 4,6 1 ,55 765,5 1 ,90 

Tabak 870,3 2,25 908,2 2,28 989,4 2,45 

Sonstige pflanzliche 258,1 0,67 277,7 0,70 350,0 0,87 Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse 9.631 ,5 24,86 9.440,1 23,74 9.263,4 22,96 

Milch u. Milcherzeugnisse 2.596,7 6,70 2.510,1 6,31 2.532,0 6,28 

Rindfleisch 5. 1 60,6 1 3,32 4.578,6 1 1 ,51 4.539,6 1 1 ,25 

Schaf- und Ziegenfleisch 1 .534,6 3,96 1 .894,3 4,76 1 .735,6 4,30 

Schweinefleisch 238,3 0,61 326,9 0,82 354,2 0,88 

Eier und Geflügel 89,6 0,23 1 1 0,6 0,28 85,7 0,21 

Sonstige tierische 1 ,3 0,003 1 1 ,7 0,03 6,9 0,02 Erzeugnisse 
Fischerei 1 0,5 0,03 7,8 0,02 9,4 0,02 

Entwicklung des 1 .847,0 4,77 2.588,2 6,51 4.097,0 1 0, 15  
ländlichen Raumes (4) 

Sonstiges 1 .380,4 3,56 1 .632,4 4,10 2.256,0 5,59 

Nahrungsmillelhilfe 333,7 0,86 645,1 1 ,62 309,1 0,77 

Erstallungen bei Waren d. 
553,1 1 ,43 573,4 1 ,44 572,2 1 ,42 Verarbeitung landw. 

Erzeugnisse 
Sonstige Maßnahmen! 493,6 1 ,27 41 3,9 1 ,04 1 .374,7 3,41 Reserven 

Rechnungsabschluss für I -654,8 I -1 ,69 -606,2 -1 ,52 -1 .077,9 -2,67 
frühere Haushalte 

EAGFL-Garantie insgesamt I 38.748,1 100,00 39.771 ,0 1 00,00 40.345,7 1 00,00 

1 )  Basis ist jewei ls das Haushaltsjahr des EAGFL-Garantie vom 1 6.10 bis zum 1 5.10. des Folgejahres. 
2) 2001 und 2002: Voranschlag laut EU-Amtsblatt L29/02. 
3) Ölleinsamen, Faserflachs und -hanf, Beihilfen für Kartoffelstärke, Erstattungen für Stärke, Beihilfe für Grassilage. 
4) Bis 1 999 sind unter dieser Position die flankierenden Maßnahmen It. EAGFL-Garantie enthalten. 

-

Ausgaben aus dem EAGFL-Garantie tür Marktordnungsausgaben und 
die ländliche Entwicklung nach Mitgliedstaaten 2001 (in Mio. Euro) ( 1 )  

davon 
Mitgl iedstaaten Marktordnungs-

ausgaben 
Ackerkulturen Milch und Milch- Rindfleisch insgesamt erzeugnisse 

Belgien 903,0 1 66,0 181 ,0 1 69,0 

Dänemark 1 .076,0 666,0 1 28,0 83,0 

Deutschland 5. 1 48,0 3.739,0 1 86,0 744,0 

Griechenland 2.537,0 483,0 -3,0 61 ,0 

Spanien 5.635,0 1 .934,0 29,0 735,0 

Frankreich 3.43 1 ,0 5.181 ,0 500,0 1 .468,0 

Irland 1 .258,0 1 20,0 1 44,0 827,0 

Italien 2.746,0 1 .919,0 92,0 297,0 

Luxemburg 20,0 1 1 ,0 0,0 8,0 

Niederlande 1 .049,0 251 ,0 479,0 86,0 

Osterreich 599,0 379,0 -27,0 1 72,0 

Portugal 676,0 242,0 -3,0 1 26,0 

Finnland 489,0 353,0 46,0 62,0 

Schweden 629,0 420,0 28,0 1 0 1 ,0 

Großbritannien 3.813,0 1 .603,0 1 27,0 1 . 1 1 6,0 

2001 (2) 2002 (2) 

Mio. Euro in % Mio. Euro in 0/0 
27.348,0 61 ,48 27.349,0 61 ,49 

1 7.848,0 40, 1 2  1 7.91 6,0 40,28 

13.342,0 29,99 13.650,0 30,69 

1.964,0 4,42 1.576,0 3,54 

474,0 1 ,07 472,0 1,06 

504,0 1, 13 463,0 1,04 

1 .564,0 3,52 1 . 755,0 3,95 

1 .704,0 3,83 1 .401 ,0 3, 1 5  

2.473,0 5,56 2.366,0 5,32 

384,0 0,86 385,0 0,87 

831 ,0 1 ,87 956,0 2 , 15  

1 .647,0 3,70 1 .650,0 3,71 

1 . 1 53,0 2,59 1 .392,0 3, 13 

1 .000,0 2,25 983,0 2,21 

308,0 0,69 300,0 0,67 

1 1 .1 29,7 25,02 10.859,6 24,41 

2.345,0 5,27 1 .9 12,0 4,30 

6.978,0 1 5,69 8.095,0 1 8,20 

1 .620,0 3,64 672,0 1 ,51 

88,0 0,20 70,0 0, 16  

69,0 0 , 16 78,0 0, 18  

14,0 0,03 1 5,5 0,03 

1 5,7 0,04 1 7, 1 0,04 

4.495,0 10,10 4.595,0 1 0,33 

2.2 1 1 ,0 4,97 2.176,6 4,89 

323,0 0,73 306,0 0,69 

41 5,0 0,93 41 5,0 0,93 

1 .473,0 3,31 1 .455,6 3,27 

-700,0 I -1 ,57 I -500,0 I -1 ,12 

I 44.483,7 1 00,00 44.480,2 1 00,00 

Quelle: EU-Amtsblatt L29/2oo2. 

Tabelle 2.2.4 

Ländliche 

Wein Schaf-lZiegen- Entwicklung 
fleisch 

- 1 ,0 32,0 
- 2,0 35,0 

41 ,0 34,0 708,0 

1 6,0 201 ,0 76,0 

470,0 390,0 540,0 

222,0 1 44,0 61 0,0 

90,0 327,0 

380,0 1 43,0 660,0 

1 0,0 

1 2,0 55,0 

1 4,0 4,0 453,0 

54,0 48,0 1 97,0 

1 ,0 327,0 

3,0 1 51 ,0 

1 ,0 374,0 
. 

1 84,0 

EU ( 1 5) (2) 37.1 45,0 I 1 7.467,0 1 .907,0 6.055,0 1 . 1 98,0 1 .447,0 I 4.365,0 

1) Vorläufig. 
2) Differenz zu Ländersumme von 37.1 45 auf 30.009 Mio. Euro entfällt auf sonstige nicht zuordenbare Ausgaben. 

Quelle: Deutscher Agrarbericht 2002; EU-Kommission. 

I 

I 

I I 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)208 von 370

www.parlament.gv.at



208 Grüner Bericht 2001 

EU-Haushalt - Eigenmittelleistungen und Rückflüsse 2000 (Nettopositionen) Tabelle 2.2.5 

Gemein· Struktur- Interne Externe Rückflüsse Eigenmittel· Netto· Rangskaien same Politik· Politik· 
Mitgliedstaaten Agrarpolitik maßnahmen bereiche bereiche insgesamt ( 1 )  leistungen position Nettoposition 

Mio. Euro Mio. Euro Prozent Mio. Euro Prozent Mio. Euro absolut in BIP·% 

Belgien 957 380 434 159 1 .932 2 3.389 4 -1 .457 6 3 
Dänemark 1 .309 1 25 161 2 1 .597 2 1 .685 2 -88 10 9 
Deutschland 5.675 3.748 631 1 3  10.067 1 3  21 .775 25 -1 1 .708 1 4 
Griechenland 2.598 2.746 1 34 1 5.479 7 1 .334 2 4. 1 45 14 1 5  
Spanien 5.485 5.027 236 12 1 0.761 14 6.445 7 4.315 15 12 
Frankreich 9.006 2.496 593 8 12 . 103 15 14 .51 1 1 6  -2.408 4 8 
Irland 1 .681 828 88 1 2.599 3 1 .074 1 1 .524 1 2  1 3  
Italien 5.043 5.123 517 27 10.710 14 1 1 .000 1 3  -290 8 10 
Luxemburg 21 1 0  42 1 80 0 185 0 -105 9 5 
Niederlande 1 .442 477 267 7 2. 1 94 3 5.497 6 -3.303 3 1 
Osterreich 1 .019 260 92 2 1 .372 2 2.094 2 -722 7 7 

Portugal 653 2.364 172 1 3. 1 90 4 1 .255 1 1 .935 1 3  14 
Finnland 728 542 93 1 1 .364 2 1 .226 1 1 38 1 1  1 1  
Schweden 798 230 134 2 1 . 1 64 1 2.633 3 -1 .469 5 2 
UK 4.062 2.955 641 28 7.686 10 13.867 1 6  -6. 18 1 2 6 
Sonstige (2) 30 279 1 . 1 25 3.579 6.393 8 -
IEUR( 15) I 40.506 27.591 5.361 3.841 78.688 100 87.969 100 -15 .674 
1 )  Reserven in der Höhe von 1 86.3 Mio. Euro und die Heranführungshilfen von 1 .203,4 Mio. Euro sind unter "Rückflüsse insgesamt - Sonstige" enthalten. 
2) Unter "Sonstige" sind die den einzelnen Mitgliedstaaten (vornehmlich Zahlungen an Nicht·EU Staaten · externe Politikbereiche) nicht zuordenbaren Zahlungen enthalten. 

Quelle: Europäischer Rechnungshof " Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2000", EU·Amtsblatt C 359/01 
Zusammengestellt vom BMF, Abteilung 11/2. 

Agrarausgaben und Strukturmaßnahmen -
Gegenüberstellung der Einzahlungen (1 ) und Rückflüsse 2000 (in Mio. Euro) Tabelle 2.2.6 

Agrarausgaben (EAGFL·Garantie) Strukturmaßnahmen 
Mitgliedstaaten 

Einzahlung Rückfluss Saldo Einzahlung Rückfluss Saldo 

Belgien 1 .560,3 957,3 -603,0 1 .062,8 379,6 -683,2 
Dänemark 775,8 1 .309,1 533,3 528,4 125,4 -403,0 
Deutschland 10.026,4 5.674,9 -4.351 ,5 6.829,6 3.747,7 -3.081 ,9 
Griechenland 614,2 2.598,2 1 .984,0 418,3 2.745,8 2.327,5 
Spanien 2.967,8 5.484,8 2.51 7,0 2.021 ,6 5.027,4 3.005,8 
Frankreich 6.681 ,6 9.005,8 2.324,2 4.551 ,2 2.496,2 ·2.055,0 
I rland 494,7 1 .681 ,3 1 . 1 86,6 337,0 828, 1 491 , 1 
Italien 5.065,0 5.042,7 -22,3 3.450,0 5. 1 22,7 1 .672,7 
Luxemburg 85,4 21 ,2 -64,2 58,1 10,3 -47,8 
Niederlande 2.531 ,0 1 .441 ,9 -1 .089,1 1 .724,0 477,2 -1 .246,8 
Osterreich 964,0 1 .018,7 54,7 656,6 259,6 -397,0 

Portugal 577,9 652,7 74,8 393,6 2.363,8 1 .970,2 
Finnland 564,4 727,8 163,4 384,4 542,3 1 57,9 
Schweden 1 .212,3 798, 1 -414,2 825,8 230,3 -595,5 
Vereinigtes Königreich 6.385,1 4.061 ,6 -2.323,5 4.349,3 2.955,3 -1 .394,0 
Sonstige (2) 29,7 29,7 279,2 279,2 
EUR(1 5) 40.505,8 I 40.505,8 27.590,9 27.590,9 
1) Die Einzahlungen sind unter Zugrundelegung des allgemeinen Haushaltsschlüssel errechnet worden. 
2) Zahlungen sind keinem Land direkt zuordenbar. 

Quelle: Europäischer Rechnungshof "Jahresbericht zum Haushaltsjahr 1 999", EU·Amtsblatt C 359/01 
Zusammengestellt vom BMF und BMLFUW (Abteilung 1 1  2 bzw. Abteilung 1 1  B 5) 
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3. Ag rarstruktur i n  Österreich 

3.1 . Betriebe und Flächennutzung 

Betriebe und Flächenausstattung im Zeitvergleich ( 1 )  Tabelle 3. 1 . 1  

Gesamt- Landw. Forstlläche 
durchsehn. Betriebsgröße nach der 

Jahr Betriebe fläche (2) Nutzfläche Kulturfläche (3) Landw. Nutzfläche 

in ha 

1 951 432.848 8.1 35.744 4.080.266 2.988.596 1 6,3 9,4 

1 960 402.286 8.305.565 4.051 .91 1 3 . 141 .725 1 7,9 1 0,1  

1 970 342.169 8.307.527 3.896.027 3.205.920 20,8 1 1 ,4 

1 980 31 8.085 8.32 1 .226 3.741 .224 3.281 .773 22,8 12 , 1  

1 990 281 .91 0 7.535.201 3.500.298 3.227.069 24,2 1 2,6 

1 995 (4) 239.099 7.531 .205 3.426.873 3.259.395 28,0 1 5,3 

1 999 21 7.508 7.5 1 8.615 3.389.905 3.260.301 30,9 1 6,8 

1} Ab 1 980 einschließlich Betriebe ohne Fläche; bei der Ermittlung der durchschnittlichen Betriebsgröße 
wurden die flächenlosen Betriebe nicht berücksichtigt. 

2} Bis 1 980 einschließlich bewirtschafteter Kleinstllächen und unproduktiver Flächen außerhalb der 
land- und forstwirtschaft lichen Betriebe entsprechend der Schätzungen der Gemeinden. 

3} Landwirtschaftliche Nutzfläche einschließlich Forstlläche. 
4} Auswertung nach den Erfassungsuntergrenzen 1 999 (1 ha landw. Nutzfläche oder 3 ha Forstlläche). 

Quelle: Statistik Austria. 

Betriebe und Flächen 1 999 Tabelle 3.1 .2 

Betriebe nach Betriebe mit Landwirtschaftlich Betriebe mit Forstwirtschaftlich 
der Gesamtlläche (in ha) genutzter Fläche (LN) in ha genutzter Fläche (FN) in ha 

Gliederungskriterien Betriebe Gesamtlläche Betriebe LN Betriebe FN 
in ha in ha in ha 

Größenklassen nach Größenklassen nach 
der Gesamtfläche der Kulturfläche 

ohne Fläche 2.284 

unter 5 ha 52.663 1 47.649 51 .1 69 1 04.472 30.523 48.768 

5 bis unter 10 ha 40.538 292.462 35.802 1 76.735 33.763 1 1 3. 1 1 4 

10 bis unter 20 ha 45.704 667.032 42.959 443.41 7  40.252 21 7.403 

20 bis unter 30 ha 29.079 71 4.975 27.809 483.745 26. 1 26 21 8.788 

30 bis unter 50 ha 27.021 1 .031 .563 25.712  688. 1 84 23.529 317 . 120 

50 bis unter 1 00 ha 1 3.032 858. 1 95 12 . 146 530.086 1 0.878 302.501 

1 00 bis unter 200 ha 3.9 1 6  541 .077 3.41 1 260.812 3.385 270.845 

200 ha und mehr 3.271 3.265.662 2.492 702.453 2.470 1 .771 .761 

Insgesamt 21 7.508 7.518.615 201 .500 3.389.904 1 70.926 3.260.300 

Erwerbsarten 

Haupterwerbsbetriebe 80.21 5 2.927.921 79.901 1 .899.371 68.363 948.054 

Nebenerwerbsbetriebe 1 29.495 1 .757.727 1 1 6.757 869.603 96.260 785.880 

Betriebe juristischer Personen 7.798 2.832.967 4.842 620.930 6.303 1 .526.367 

Erschwerniszonen 

Erschwerniszone 1 26.690 660.288 26.690 425.1 47 23.688 21 8.468 

Erschwerniszone 2 23.226 608.068 23.226 333.326 20.472 254.082 

Erschwerniszone 3 29.123 800.644 29. 1 23 384.653 25.961 386.3 1 3  

Erschwerniszone 4 6.380 1 49.352 6.380 84. 1 76 5 . 147 52.589 

Ohne Erschwerniszone 1 32.089 5.300.264 1 1 6.081 2. 1 62.603 95.658 2.348.849 

Benachteiligtes landwirtschaftliches Gebiet 1 53. 1 04 5.936.707 1 39.901 2.302.575 1 30.180 2.834.765 

davon Berggebiete 1 1 2.068 5.301 .293 1 00.945 1 .923.564 96.297 2.605.409 

Bundesländer 

Burgenland 1 6.081 305.275 1 5.250 1 97.843 8.800 88.2 1 6  
Kärnten 21 .202 851 .405 1 8.582 327.756 1 9.092 446.305 

Niederösterreich 54.551 1 .681 . 1 64 51 . 1 06 941 .7 1 7  37.370 672.473 

Oberösterreich 41 .804 1 .067. 1 1 5 39.362 565.71 6 36.097 421 .607 

Salzburg 1 0.751 686.936 9.988 302.01 1 8.749 268.430 

Steiermark 48.582 1 .502.505 45.534 495.056 44.069 852.277 
Tirol 18.238 1 . 1 88.337 1 6.258 435. 1 73 12.709 434.863 

Vorarlberg 5.401 212 .070 4.595 1 1 5.848 3.905 63.270 

Wien 898 23.808 825 8.785 1 35 1 2.860 
Österreich 21 7.508 7.518.615 201 .500 3.389.905 1 70.926 3.260.301 

Quelle: Statistik Austria. 
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Betriebe nach Bundesländern Tabelle 3. 1 .3 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.aVgb zu finden. 

Verteilung der Kulturarten (Fläche in Hektar) Tabelle 3. 1 .4 

Kulturart 1 960 1 979 1983 ( 1 )  1 990 1995 1 999 (5) 

Ackerland 1 .646.837 1 .474.621 1 .421 .950 1 .406.394 1 .404.248 1 .395.274 

Wirtschaftgrünland 780.657 902.500 889.736 884. 124 925.649 909.754 

davon mehrmähdige Wiesen 726.504 860.207 852.024 844.634 858.632 835.907 

Kulturweiden 54. 1 53 42.293 37.712 39.490 67.0 1 7  73.847 

Extensives Grünland 1 .51 7.241 332.501 1 .095.854 1 .068.670 1 .01 1 .239 1 .007.038 

davon einmähdige Wiesen 282. 1 86 1 30.351 1 04.283 89.159 55.989 53.429 

Hutweiden 289.809 1 82.883 1 30.289 1 23.163 80.867 1 03.1 05 

Streuwiesen 24.242 1 9.267 1 3.805 1 0.734 1 5.693 1 7.1 1 1  

Almen und Bergmähder 921 .004 806.092 847.477 845.614 858.690 833.393 

Weingärten 35.61 1 57.270 57.760 58.203 55.628 5 1 .214 

Obstanlagen (2) 28.279 40.383 1 8.384 1 9.693 1 9.049 1 7.392 

Hausgärten 42.362 47.692 1 7. 1 1 5  1 9.540 8.774 6.593 

Reb- und Baumschulen 924 1 .337 1 .305 1 .509 1 .525 1 .548 

Forstbaumschulen (3) - 761 491 

Nicht mehr genutztes Grünland (4) 65.851 37.922 39.971 34.688 39.777 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 4.051 .91 1 3.728.247 3.540.026 3.498. 1 04 3.426.873 3.389.905 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.141 .725 3.281 .773 3.22 1 . 101 3.227.069 3.259.395 3.260.301 

Sonstige Flächen 1 . 1 1 1 .929 1 .298.229 81 8.352 807.834 844.937 868.409 

Gesamtfläche 8.305.565 8.308.249 7.579.479 7.533.007 7.531 .205 7.518.615 
1 )  Erlassungsuntergrenze ab 1 983: 1 ha Gesamtfläche; bewirtschahete Kleinstflächen und unproduktive Flächen außerhalb 
der land· und forstwirtschahlichen Betriebe entsprechend den Schätzungen der Gemeinde nicht mehr enthalten. 
2) Extensiv· und Intensivobstanlagen. 
3) Forstbaumschulen 1 995 erstmals erhoben. 

4) Nicht mehr genutztes Grünland ab 1 995 nicht mehr bei LN (auf Grund der EU·Umstellung). 
5) Erlassungsgrenze: 1 ha LN. 

Quelle: Statistik Austria. 

Verteil unQ der Kulturarten nach Bundesländern 1 999 (Fläche in Hektar) Tabelle 3.1 .5 

Kuhurarten Burgenland Kärnten Nieder- Ober· Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien österreich österreich 

Ackerland 1 57.246 66.877 700.367 293.222 6.869 149.662 12.035 3.108 5.889 

Wirtschaftsgrünland 1 1 .053 89.572 180.522 243.496 84.982 1 82.626 86.283 30.793 426 

davon mehrmähdige Wiesen 1 0.763 73.367 1 64.845 233.431 83.349 160.183 79.930 29.641 398 

Kulturweiden 290 16.205 1 5.677 10.065 1 .633 22.443 6.353 1 . 1 52 28 

Extensives Grünland 1 2.242 1 70.129 23.966 23.559 209.855 148.200 336.391 81 .769 1 .526 

davon einmähdige Wiesen 2.538 5.253 9.840 7.765 6.799 7.801 7.962 4.651 820 

Hutweiden 1 .924 1 7.676 6.133 2.736 18.536 23.803 25.502 6.610 1 85 

Streuwiesen 7.781 471 722 1 .712 1 .270 2.518 395 2.321 521 

Almen und Bergmähder 146.729 7.270 1 1 .347 1 83.251 1 14.078 302.532 68. 187 

Weingärten 1 5.386 6 31 .425 8 3.749 6 1 2  621 

Obstanlagen 1 .270 633 2.622 2.726 99 9.624 242 94 83 

Hausgärten 535 428 2.172 2. 1 1 5  1 70 906 163 47 58 

Reb- und Baumschulen 80 52 497 455 22 242 10 22 1 68 

Forstbaumschulen 30 60 146 134 1 5  46 43 3 1 4  

Nicht mehr genutz1es Grünland 1 .028 3.610 3.517 2.591 7.346 5.647 13. 1 97 2.484 358 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1 97.843 327.756 941 .71 7 565.716 302.0 1 1  495.056 435.173 1 1 5.848 8.785 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 88.216 446.305 672.473 421 .607 268.430 852.277 434.863 63.270 12.860 

Sonstige Flächen 1 9.216 77.344 66.974 79.792 1 1 6.495 155. 172 31 8.301 32.952 2.163 

Gesamtfläche 305.275 851 .405 1 .681 .1 64 1 1 .067.1 1 5  1 686.936 1 1 .502.505 1 . 1 88.337 212.070 1 23.808 
Quelle: Statistik Austria. 
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Vertei lung der Kulturarten nach Haupt-, Nebenerwerb und Betrieben juristischer Personen 1 999 
(Flächen in ha bzw. Auftei lung innerhalb der Erwerbsarten in %) ( 1 ) Tabelle 3 . 1 .6 

davon 
Fläche 

Kulturarten Haupterwerb Nebenerwerb jur. Personen 

ha ha % ha % ha % 

Ackerland 1 .395.274 1 .01 4.374 73 349.872 25 31 .028 2 

Wirtschaftgrünland 909.754 570.21 8 63 322.149 35 1 7.387 2 

davon mehrmähdige Wiesen 835.907 526.329 63 299.084 36 1 0.494 1 

Kulturweiden 73.847 43.889 59 23.065 31 6.893 9 

Extensives Grünland 1 .007.638 263.975 26 1 73.501 1 7  570. 1 62 57 

davon einmähdige Wiesen 53.429 23.556 44 24.666 46 5.207 1 0  

Hutweiden 1 03. 1 05 38.653 37 27.337 27 37. 1 1 5  36 

Streuwiesen 1 7.71 1 5.886 33 4.890 28 6.935 39 

Almen und Bergmähder 833.393 1 95.880 24 1 1 6.608 14 520.905 63 

Weingärten 51 .214 35.005 68 1 5. 1 79 30 1 .030 2 

Obstanlagen (2) 17 .392 1 1 .751 68 5.276 30 366 2 

Hausgärten 6.593 2.969 45 3.205 49 4 1 9  6 

Reb- und Baumschulen 1 .548 883 57 293 19 371 24 

Forstbaumschulen 491 1 96 40 1 28 26 1 68 34 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 3.389.905 1 .899.371 56 869.603 26 620.930 18 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.260.301 948.054 29 785.880 24 1 .526.367 47 

Sonstige Flächen 868.409 80.496 9 1 02.244 12 685.670 79 

Gesamtfläche 7.518.615 I 2.927.9..21 39 I 1 .757.727 23 2.832.967 I 38 
1 )  Die Prozentangaben bei den Kulturarten beziehen sich auf die landwirtschaftlich genutzte Fläche (= 1 00%). 
2) Extensiv- und Intensivobstanlagen. 

Quelle: Statistik Austria. 

Verteilung der Kulturarten nach Erschwerniszonen 1 999 (Flächen in ha) Tabelle 3. 1 .7 

davon 

Kulturarten 
Fläche Erschwernis· Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis- Erschwernis- ohne 

zone 1 zone 2 zone 3 zone 4 zonen Erschwernis-
1 bis 4 zone 

Ackerland 1 .395.274 1 59. 1 02 67.2 1 8  39.846 1 .024 267. 1 90 1 . 1 28.083 

Wirtschaftsgrünland 909.754 1 96.029 1 79.931 222.393 32.520 630.873 278.880 

davon mehrmähdige Wiesen 835.907 187.963 164.506 1 92.266 29.313 574.048 261 .858 

Kulturweiden 73.847 8.066 1 5.425 30. 1 27 3.207 56.825 1 7.022 

Extensives Grünland 1 .007.038 68.029 84.688 1 2 1 . 181  50.567 324.465 683.1 74 

davon einmähdige Wiesen 53.429 5.613  8.634 1 3.881 5.214 33.342 20.087 

Hutweiden 1 03.105 6.210  1 3.096 28.455 7.329 55.090 48.016 

Streuwiesen 1 7. 1 1 1  1 .313 1 .361 993 1 1 8 3.785 1 3.926 

Almen und Bergmähder 833.393 54.893 61 .597 77.852 37.906 232.248 601 . 1 45 

Weingärten 51 .214 98 1 89 212 6 505 50.710 

Obstanlagen 1 7.392 1 .076 892 666 26 2.660 1 4.731 

Hausgärten 6.593 776 389 328 33 1 .526 5.067 

Reb- und Baumschulen 1 .548 1 5  3 1 3  31 1 .518 

Forstbaumschulen 491 21 1 7  1 2  50 1 20 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 3.389.905 425. 1 47 333.326 384.653 84.176 1 .227.302 2. 1 62.603 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 3.260.301 21 8.468 254.082 386.313 52.589 9 1 1 .452 2.348.849 

Sonstige Flächen 868.409 1 6.673 20.660 29.678 1 2.587 79.598 788.8 1 2  

Gesamtfläche 7.51 8.615 660.288 608.068 800.644 I 149.352 2.218.352 5.300.264 
Quelle: Statistik Austria. 
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Betriebe (Unternehmen) nach Bundesländern laut INVEKOS-Daten im Jahr 2001 (1 ) Tabelle 3. 1 .8 

Burgen- Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien I Öster-
land österreich österreich mark berg reich 

Hauptbetriebe 9_221 13.560 39_483 32_796 8.756 34.912 1 4.214 4_102 343 1 57.387 
davon Betriebe mit auschließlich Almflächen 394 43 66 364 41 1 910 260 2.448 
Tellbetriebe 7 1 _935 357 444 1 .559 2_199 1 .432 337 7 8_277 
davon Betriebe mit auschließlich Almflächen 1 .660 47 15 1  1 .428 1 .739 1 .272 314 6.61 1 

Betriebe mit au schließlich Weiden 23 33 5 3 17 1 5  1 97 
Sonstige 7 252 277 288 1 28 443 145 22 7 1 .569 

1) Erklärung INVEKOS siehe auch unter 'Begriffsbestimmungen';laut INVEKOS kann ein Unternehmen (Hauptbetrieb) einen oder mehrere Teilbetriebe haben. 

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand: Juni 2002; LFRZ-Auswertung LOO6. 

Kulturarten nach Bundesländern laut INVEKOS-Daten im Jahr 2001 (1 ) (Flächen in Hektar) Tabe"e 3.1 .9 

Burgen- I Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steier- Tirol Vorarl- Wien I Öster-
land österreich österreich mark berg reich 

Ackerland 151 _084 65_403 699.242 292.843 6_483 1 1 45_079 1 1 .290 2.891 6.014 1 _380_329 
WIrtschaftsgrünland 10.1 1 3 80_840 1 73_482 232.369 80_606 163_706 79,302 29_962 404 850.783 
davon mehrmähdige Wiesen 9.502 60.608 154 . 163 221 .31 3 78. 1 75 1 35.403 73.71 1 28. 1 26 273 761 .275 

Kulturweiden 61 1 20.232 19.319 1 1 .056 2.431 28.303 5.591 1 .835 131 89.508 
Extensives Grünland 2.531 1 05_734 1 2.827 10.827 108_899 92_415 243.945 61 .048 83 638.310 
davon einmähdige Wiesen 1 . 1 1 2  2. 1 85 4.638 3.290 5.020 2.692 4.594 3.920 66 27.518 

Hutweiden 1 .315 1 3.512 3.043 1 .252 1 5.984 1 7. 1 71 14.494 2.544 16  69.329 
Streuwiesen 104 248 1 85 300 882 262 374 2.345 1 4.701 
Almen 88.847 4.949 5.969 86.552 72.288 220.623 52.128 531 .357 
Bergmähder 942 12 16  461 2 3.860 1 1 2  5.404 

Weingärten 1 1 .891 26.129 4 2 3.483 3 10 329 41 .850 
Obstanlagen 862 845 1 .7 17 648 10 8.881 1 35 66 141 1 3.303 
Hausgärten 1 1 2 2 0 5 9 1 0 21 
Baumschulen 75 24 482 248 1 1  208 0 6 1 1 7  1 . 1 71 
Landwirtschaftlich 1 76.554 252.848 913.880 536.939 1 96.009 1 413.778 1 334.683 1 93.982 7.087 2_925.767 
genutzte Fläche 

1) Die in den INVEKOS-Daten ausgewiesenen 1 1 .1 01 ha Weiden wurden zu den Hutweiden dazugezählt (B: 500 ha; Ktn: 519 ha; NÖ: 1 .307 ha; 00: 1 1 3  ha; 
Sbg: 2.387 ha; Stmk: 180 ha; T: 6.093 ha; V: 2 halo 

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten, Stand: Juni 2002; LFRZ-Auswertung L010 und L035. 
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Anteil der Eigentums- und Pachtflächen a n  der landwirtschaftlich genutzten Fläche Tabelle 3. 1 . 1 0  
Eigentumsfläche Eigentums- und P a c h  t f I ä e h e  (in ha) 

Bezeichnung in ha unter 1 0% 10 bis unter 25% 25 bis unter 50% 50 bis unter 100% 100% Pachtfläche 

Betriebe Fläche Betriebe Eigenf!. Pachtf1. Betriebe EigenfI. Pachtft. Betriebe EigenfI. PachHI. Betriebe Eigenf!. Pachtfl. Betriebe Flächen 

Os!erreich 
Größens!u!en nach 
der LN 

unter 1 ha 5.176 2.535 10 6 0 80 47 1 0  247 93 55 2 1 9  42 95 851 445 
1 bis unler 2 ha 1 1 .855 1 7.123 1 07 1 55 1 0  314 393 86 443 418 244 520 219  554 9 1 1  1 . 302 
2 bis unler 5 ha 25.643 64.498 814 2.663 1 76 1 .876 5.335 1 . 1 25 2.234 4.830 2.798 2.014 2.002 4.850 2.397 8.075 
5 bis unter 10 ha 20.570 148.987 1 .503 1 0.722 695 3.043 1 8.860 3.866 2.908 1 3.688 7.739 2.044 4.539 10.468 2.1 50 1 5.627 

1 0  bis unter 20 ha 19.309 273.066 3. 1 1 8 43.039 2.762 5.456 66.873 1 3.748 5.389 51 .725 28.687 2.875 1 3.507 29.076 1 .938 26.993 
20 bis unter 30 ha 5.800 1 39.087 1 .653 37.859 2.301 2.845 57.187 1 2.021 3.887 60.491 34.887 2.229 1 8. 1 44 36.975 646 1 5.546 
30 bis unter 50 ha 2.637 98.243 957 33.836 1 .889 1 .531 46.769 1 0.066 2.978 69.880 42.285 2.800 35.866 72.288 458 1 7.301 
50 bis unter 1 00 ha 1 . 1 74 80.589 314 20.031 974 359 1 8.543 4.020 865 32.950 21 .039 1 .795 35.582 83.891 1 92 1 2.473 

1 00  bis unter 200 ha 803 1 1 6.566 1 1 8 1 6.032 486 31 3.309 753 63 4.824 2.962 292 8.228 30.279 37 4.831 
200 ha und mehr 783 372.638 88 29.059 767 1 7  5.789 1 .237 20 4.594 2.464 76 4.265 23.702 42 21 .517 
zusammen 93.750 1 .333.332 8.682 193.402 1 0.060 15.552 223.105 46.932 19.034 243.492 143.162 14.864 122.394 292.178 9.622 124.109 
Bundesländer 
Burgenland 4.904 26.641 465 6.1 84 347 818 9.109 1 .919  1 .222 1 6.1 83 1 0.003 1 .847 1 7.507 51 .329 1 .203 10.421 

Kärnten 10.591 1 76.288 576 1 5.948 773 937 1 3.396 2.81 3 1 . 1 1 9 1 2.378 7.01 9 776 5.452 14.039 1 . 125 1 7.688 

Niederösterreich 1 6.027 169.136 2.674 57.574 3.287 4.748 83.200 1 7.805 6.607 1 08.807 65.456 5.494 58.756 126.2 1 1  2.777 37.451 

Oberösterreich 1 9.321 208.622 2.288 41 .449 2.559 4.081 60.296 1 2.481 3.974 52.200 29.529 1 .527 1 3.008 22. 1 1 2  634 13.246 

Salzburg 5.992 1 71 .794 540 27.349 905 760 1 0.844 2.210 795 9.533 5.259 431 3.939 1 4.786 235 5.239 

Steiermark 27.558 235.918 1 . 142 20.852 1 .166 2.468 27.704 5.840 2.957 27.875 1 6. 1 02 2.081 1 2.330 27.348 2.433 24.173 
Tirol 7.991 293.420 829 21 .228 902 1 .425 1 3.407 2.695 1 . 707 1 1 .602 6.727 1 .436 6.040 1 9.486 670 7.518 
Vorarlberg 1 .099 48.901 1 61 2.776 1 1 9  294 5.083 1 . 1 59 569 4.525 2.816 1 .1 05 4.944 14.943 362 7.235 
Wien 267 2.613 7 42 2 21 65 1 1  84 389 250 1 67 419 1 .925 1 83 1 . 1 38 
Osterreich 93.750 1 .333.332 8.682 193.402 1 0.060 15.552 223.105 46.932 19.034 243.492 143.162 14.864 122.394 292.178 9.622 124.109 

Quelle: Statistik Auslria, Agrarstrukturerhebung 1 999, eigene Berechnungen des BMLFUW. Abteilung 11 5 

Betriebe und Flächen nach Betriebsformen 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.aVgb zu finden. 

Betriebe und Flächen nach Standarddeckungsbeiträgen 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi .bmlf.gv.aVgb zu finden. 

Anzahl der Bergbauernbetriebe in Österreich nach den Zonierungsergebnissen 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.aVgb zu finden. 

Struktur der Bergbauernbetriebe 1 999 (1 ) 

Betriebe, Flächen, Größenklassen Burgen- Kärnten I NÖ oö Salzburg Steiermark land 

I E r s c h w e r n i s z o n e  1 
Anzahl der Betriebe 1 995 101 1 .845 8.482 10.049 1 .798 3.443 
Anzahl der Betriebe 1 999 84 1 .764 7.836 9.291 1 .700 3.188 
Veränderung 1999 zu 1 995 in % -1 6,8 -4,4 -7,6 -7,5 -5,5 -7,4 
LN insgesamt (ha) 1 999� 687 18.947 135.829 124.439 21 .940 40.484 
durchsehn. LN je Betrieb (ha) 8,2 10,7 1 7,3 1 3,4 1 2,9 1 2,7 
Betriebe nach Größenklassen (ha LN) 

unter 2 ha 1 1  246 394 594 78 298 
2 bis unter 5 ha 32 444 1 .046 1 .848 260 665 
5 bis unter 1 0  ha 26 415 1 .263 1 .609 422 677 

10 bis unter 20 ha 9 410 2.516 3.077 631 886 
20 bis unter 30 ha 1 1 25 1 .418 1 .580 227 403 
30 bis unter 50 ha 3 98 962 543 72 220 
50 ha und mehr 2 26 237 40 10 39 

Gesamt 84 1 .764 7.836 9.291 1 .700 3.1 88 
Wald insgesamt (ha) 247 25.638 55.877 55.760 16.389 48.249 
durchsehn. Waldlläche ie Betrieb (ha) 2,9 14,5 7, 1 6,0 9,6 15,1 

Tabelle 3. 1 . 1 1  

Tabelle 3. 1 . 1 2  

Tabelle 3. 1 . 1 3  

Tabelle 3. 1 . 1 4a 

Tirol Vora�- Österreich berg 

2.478 524 28.720 
2.329 468 26.660 

-6,0 - 1 0,7 -7,2 
22.029 5.899 370.254 

9,5 12,6 13,9 

167 18  1 .806 
661 85 5.041 
659 1 1 7  5. 188 
638 157 8.324 
151 69 3.974 
49 21 1 .968 
4 1 359 

I 2.329 468 26.660 
13.943 1 .893 21 7.997 

6,0 4,0 8,2 
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Struktur der Bergbauernbetriebe 1 999 ( 1 )  Tabelle 3. 1 . 1 4b 

Betriebe, Flächen, Größenklassen Burgen· Kärnten NÖ OÖ Salzburg Steiermark nrol Vorarl- Österreich land berg 

E r s c h w e r n i s z o n e  2 

Anzahl der Betriebe 1 995 550 2.422 5.537 5.353 2.026 5.083 2.748 971 24.690 
Anzahl der Betriebe 1 999 469 2.300 5.201 4.999 1 .929 4.818 2.585 898 23. 199 
Veränderung 1999 zu 1 995 in % -1 4,7 -5,0 -6,1 -6,6 -4,8 -5,2 -5,9 -7,5 -6,0 
LN insgesamt (ha) 1999" 2.592 23.659 77.747 56.594 24.743 54.860 20.955 10.578 271 .729 
durchsehn. LN je Betrieb (ha) 5,5 10,3 14,9 1 1 ,3 12,8 1 1 ,4 8,1 1 1 ,8 1 1 ,7 
Betriebe nach Größenklassen (ha LN) 

unter 2 ha 1 1 9  251 271 399 68 391 208 40 1 .747 
2 bis unter 5 ha 1 85 556 720 1 . 1 69 268 1 . 1 01 841 183 5.023 
5 bis unter 1 0  ha 104 604 938 1 .045 532 1 . 1 1 9 813 223 5.378 

10 bis unter 20 ha 45 594 1 .890 1 .592 750 1 .490 574 305 7.240 
20 bis unter 30 ha 9 196 948 643 223 487 121 109 2.736 
30 bis unter 50 ha 6 82 380 138 80 203 28 33 950 
50 ha und mehr 1 1 7  54 1 3  8 27 5 1 25 

Gesamt I 469 2.300 5.201 4.999 I 1 .929 I 4.818 I 2.585 I 898 23.199 

Wald insgesamt (ha) 2.390 34.734 74.648 31 .919 20.829 70.989 1 5.046 3.135 253.691 
durchsehn. Waldfläche je Betrieb (ha) 5,1 1 5, 1 1 4,4 6,4 10,8 1 4,7 5,8 3,5 10,9 

E r s c h w e r n i s z o n e  3 

Anzahl der Betriebe 1 995 1 1  4.707 5.477 4.933 2 . 168 7.373 4.608 1 . 1 55 30.432 
Anzahl der Betriebe 1 999 1 1  4.525 5.239 4.71 1 2.096 7.049 4.394 1 .059 29.084 
Veränderung 1 999 zu 1995 in % 0,0 -3,9 -4,3 -4,5 -3,3 -4,4 -4,6 -8,3 -4,4 
LN insgesamt (ha) 1999" 1 1 9  47.273 70. 1 1 5  49.635 23.703 74.515 31 .653 9.788 306.801 
durchsehn. LN je Betrieb (ha) 10,8 10,4 1 3,4 10,5 1 1 ,3 10,6 7,2 9,2 10,5 
Betriebe nach Größenklassen (ha LN) 

unter 2 ha 337 247 372 63 550 330 62 1 .961 
2 bis unter 5 ha 1 954 829 1 . 191 31 1 1 .446 1 .587 332 6.651 
5 bis unter 10 ha 6 1 .305 1 . 1 33 1 .099 694 1 .885 1 .512 325 7.959 

10 bis unter 20 ha 2 1 .41 1 1 .956 1 .472 81 1 2.385 825 232 9.094 
20 bis unter 30 ha 2 393 803 431 1 73 597 1 1 2 80 2.591 
30 bis unter 50 ha 1 1 3  249 137 39 175 25 27 765 
50 ha und mehr 1 2  22 9 5 1 1  3 1 63 

Gesamt 1 1  4.525 I 5.239 4.71 1 I 2.096 7.049 4.394 1 .059 29.084 

Wald insgesamt (ha) 84 81 .370 83.496 38.173 16.558 1 36. 1 1 7 27. 1 77 2.990 385.967 
durchsehn. Waldfläche je Betrieb (ha) 7,7 1 8,0 1 5,9 8,1 7,9 19,3 6,2 . 2,8 13,3 

E r s c h w e r n i s z o n e  4 

Anzahl der Betriebe 1 995 0 1 .348 97 127 822 667 2.977 539 6.577 
Anzahl der Betriebe 1 999 0 1 .326 91 124 805 645 2.880 499 6.370 
Veränderung 1 999 zu 1995 in % 0,0 -1 ,6 -6,2 -2,4 -2,1 -3,3 -3,3 -7,4 -3,1 
LN insgesamt (ha) 1999" 0 10.325 720 662 7.988 5.137 17.348 4.092 46.271 
durchsehn. LN je Betrieb (ha) 0,0 7,8 7,9 5,3 9,9 8,0 6,0 8,2 7,3 
Betriebe nach Größenklassen (ha LN) 

unter 2 ha 72 4 1 5  39 50 252 24 456 
2 bis unter 5 ha 406 31 64 176 187 1 .265 197 2.326 
5 bis unter 10 ha 51 1 36 33 263 214 964 133 2.154 

10 bis unter 20 ha 288 16 9 262 163 354 107 1 . 199 
20 bis unter 30 ha 42 2 3 56 30 35 33 201 
30 bis unter 50 ha 6 2 9 7 4 28 
50 ha und mehr 1 1 3 1 6 IGesamt 0 1 .326 91 1 24 I 805 645 2.880 499 6.370 

Wald insgesamt (ha) 0 18 . 180 1 .21 5 640 5.078 1 1 .094 14 .958 1 .398 52.563 
durchsehn. Waldfläche je Betrieb (ha) 0,0 1 3,7 13,3 5,2 6,3 1 7,2 5,2 2,8 8,3 

I E r s c h w e r n i s z o n e n  1 - 4 

Anzahl der Betriebe 1995 662 10.322 19.593 20.462 6.814 16.566 12.81 1 3.189 90.419 
Anzahl der Betriebe 1 999 564 9.9 15 1 8.367 19. 125 6.530 15.700 12 . 188 2.924 85.313 
Veränderung 1999 zu 1 995 in % -1 4,8 -3,9 -6,3 -6,5 -4,2 -5,2 -4,9 -8,3 -5,6 
LN insgesamt (ha) 1999') 3.397 100.204 284.4 1 1  231 .330 78.374 174.995 91 .985 30.357 995.054 
durchsehn. LN je Betrieb (ha) 6,0 1 0,1 1 5,5 12,1 12,0 1 1 , 1 7,5 10,4 1 1 ,7 
Betriebe nach Größenklassen (ha LN) 

unter 2 ha 130 906 916 1 .380 248 1 .289 957 144 5.970 
2 bis unter 5 ha 218 2.360 2.626 4.272 1 .015 3.399 4.354 797 19.041 
5 bis unter 10 ha 1 36 2.835 3.370 3.786 1 .91 1 3.895 3.948 798 20.679 

10 bis unter 20 ha 56 2.703 6.378 6 . 150 2.454 4.924 2.391 801 25.857 
20 bis unter 30 ha 12 756 3. 1 71 2.657 679 1 .5 1 7  4 19  291 9.502 
30 bis unter 50 ha 9 299 1 .593 818 200 598 109 85 3.71 1 
50 ha und mehr 3 56 313 62 23 78 10  8 553 

Gesamt 564 I 9.915 I 18.367 1 9. 125 I 6.530 I 1 5.700 12.188 2.924 85.313 

Wald insgesamt (ha) 2.722 159.923 215.235 126.491 58.855 266.450 7 1 . 123 9.417 910.2 18  
durchsehn. Waldfläche j e  Betrieb (ha) 4,8 1 6,1 1 1 ,7 6,6 9,0 17,0 5,8 3,2 1 0,7 
1) Almflächen nicht berücksichtigt. Bergbauernbetriebe ohne reine Almbetriebe. 
2) LN (=Landwirtschaftliche Nutzfläche) ohne Almflächen. 

Quelle: BMLFUW, Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Agrarstrukturerhebungen 1 995 und 1 999, Statistik Austria . 
. 
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Entwicklung der Biobetriebe 1 980 bis 2001 Tabelle 3. 1 . 1 5  

Zahl der Biobetriebe Förderungen in Mio.Euro 

davon Maßnahme Summe der 
biologische Prämien aller 

davon Wirtschaftsweise anderen Förderungen Jahr Förderungs-insgesamt ( 1 )  

��g���:�e 
maßnahmen für Bio-

Maßnahme aus dem verbände 
Maßnahme Sonstige davon "Biologische "NÖ Öko- ÖPUL- insgesamt (3) Bio-Kontroll- Umweltpro-

Wirtschafts- punkte" Maßnahmen zuschuss gramm für 
weise" (2) Biobetriebe 

1 980 200 - - -
1 990 1 .539 300 300 0,4 - 0,4 
1 99 ) 1 .970 1 . 1 70 1 . 1 70 1 ,9 - - 0,5 
1 992 6.000 5.782 5.782 1 2,8 - 0,5 
1 993 9.7 13 8.414 8.414 1 2,4 - - 1 , 1 
1994 1 3.321 1 1 .568 1 1 .568 1 7, 1  - - 1 ,4 
1 995 1 8.542 1 5.944 1 5.917 27 52,7 4,8 - 1 ,6 
1 996 19.433 1 8.316 1 8.288 28 60,4 5,5 38,6 1 ,7 
1 997 1 9.996 1 8.582 1 8.485 97 - 63,2 5,6 41 , 1  1 ,7 
1 998 20.316 1 9.071 1 8.920 151 65,0 5,7 46,4 1 ,7 
1 999 20. 121 1 9.733 1 8.950 18 1  602 66,3 5,8 47,2 1 ,7 
2000 1 9.031 1 8.386 1 7.521 233 632 58,3 5,3 45, 1  1 ,7 
2001 1 8.292 1 7.512 1 6.306 256 950 69,5 5,1 52,9 1 ,4 

1 )  Laut Meldung des Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen. 
Österreich muss seit 1 .7.1994 Daten auf Basis dieser VO(EG)2092/91 der EU-Kommission melden. 

2) Zusätzlich gibt es noch Biobetriebe, die nur Almflächen bewirtschaften (2000: 47 Betriebe, 200 1 :  26 Betriebe). 
3) Die Förderung von Biobetrieben hat im Jahr 1 990 begonnen; ab 1 995 sind die im Rahmen des ÖPUL ausbezahlten Prämien berücksichtigt. 

Quelle: BMLFUW, AMA, ARGE Bio-Landbau. 
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2 1 6  Grüner Bericht 2001 

Struktur der Biobetriebe 2001 ( 1 )  Tabel le 3.1 . 1 6a 

Betriebe. Flächen. Größenklassen. I Burgen- Kärnten NÖ und OÖ Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich Tiere und Großvieheinheiten (GVE) land Wien 

Betriebe und Flächen 

Geförderte Blobetriebe 358 1 .369 3.168 2.608 3.290 3.220 3.128 371 1 7.512 

dav. mit biolog. Wirtschaftsweise 349 1 .209 2.794 2.533 3.217 2.870 2.998 336 16.306 
dav. mit Okopunkteprogramm NO 256 256 
dav. mit anderen OPUL-Maßnahmen 9 160 1 18 75 73 350 1 30 35 950 
Landw. Nutzfläche (LN) gesamt (ha) (2) 10.936 21 .812 71 . 1 88 43.468 45.590 49. 128 29.499 4.790 276.410 
durchsehn. LN je Betrieb (ha) 30,5 15,9 22,5 16,7 1 3,9 15,3 9,4 1 2,9 15,8 
Betriebe nach Größenklassen (ha LN) 

unter 5 ha 68 157 201 335 296 368 856 69 2.350 
5 bis unter 10 ha 64 381 463 520 974 810 1 . 165 104 4.481 

10 bis unter 20 ha 87 484 1 . 141 990 1 .413 1 .250 896 131 6.392 
20 bis unter 30 ha 35 204 698 472 431 509 164 48 2.561 
30 bis unter 50 ha 37 109 458 240 156 237 41 18 1 .296 
50 ha und mehr 67 33 207 51 16 44 6 - 1 425 

Blobetriebe mit Ackerflächen 334 749 1 .993 1 .907 504 1 .389 879 49 7.804 

Ackerfläche (AF) insgesamt (ha) 9.373 5.659 34.736 1 5.752 2.289 7.716 1 .240 169 76.933 
durchsehn. AF je Betrieb (ha) A21 28,1 7,6 17,4 8,3 4,5 5,6 1 ,4 3,4 9,9 
Biobetriebe mit AF nach Größenklassen (ha AF) 

unter 5 ha 72 420 574 861 342 862 823 38 3.992 
5 bis unter 10 ha 62 163 409 545 103 302 43 7 1 .634 

1 0  bis unter 20 ha 76 1 1 1  479 355 50 174 12  4 1 .261 
20 bis unter 30 ha 31 28 210 89 8 38 1 405 
30 bis unter 50 ha 31 19 173 44 1 1  278 
50 ha und mehr 62 8 148 13  1 2 234 

Biobetriebe mit Grünland 194 1 .357 2.873 2.583 3.285 3.167 3.127 370 1 6.956 

Grünland (GL) insgesamt (ha) 1 . 132 16.225 35.586 27.585 43.536 40.737 29.799 4.625 199.224 
davon Wirtschaftsgrünland 705 1 3.389 34. 1 33 26.861 32.969 34.734 23. 1 1 3  3.359 169.261 
davon Extensives Grünland 427 2.836 1 .453 724 10.567 6.003 6.687 1 .266' 29.963 
durchsehn. GLfläche je Betr. (ha) (3) 5,8 12,0 12,4 10,7 13,3 12,9 9,5 1 2,5 1 1 ,7 
Biobetriebe mit GL nach Größenklassen (ha GL) 

unter 5 ha 152 286 841 726 354 670 858 71 3.958 
5 bis unter 10 ha 21 419 592 781 1 .008 823 1 . 146 105 4.895 

10 bis unter 20 ha 12 447 876 751 1 .383 1 .073 901 1 30 5.573 
20 bis unter 30 ha 5 145 383 223 398 409 176 47 1 .786 
30 bis unter 50 ha 1 51 157 93 127 166 40 16 651 
50 ha und mehr 3 9 24 9 15 26 6 1 93 

Biobetriebe mit Weingärten 90 1 37 1 51 3 282 

Weingartenfläche (ha) 277 565 0 47 1 890 
durch sehn. Weingartenfläche je Betrieb mit 3,1 4,1 0, 1 0,9 0,4 3,2 
Weingärten (ha) 

Biobetriebe mit Obstanlagen 53 1 33 147 92 3 349 1 4  1 3  804 

Obstanlagenfläche (ha) 153 145 292 123 0 610 6 8 1 .337 
durch sehn. Obstanlagenfläche je Betrieb mit 2,9 1 ;1 2,0 1 ,3 0,1 1 ,7 0,4 0,6 1 ,7 
Obstanlagen (ha) 

Kulturgruppen 

Getreide 

Biobetriebe mit Getreide 282 426 1 .667 1 .549 262 858 284 19 5.347 
Getreide gesamt (ha) 4.325 1 .686 16.716 6.635 430 2.213 152 29 32. 186 
Getreidefläche je Betrieb (ha) (3) 15,3 4,0 10,0 4,3 1 ,6 2,6 0,5 1 ,5 6,0 
Mais 

Biobetriebe mit Mais 97 21 1 269 180 9 193 1 1 8 5 1 .082 
Mais gesamt (ha) 668 635 1 .440 558 15 460 78 6 3.861 
Maisfläche je Betrieb (ha) (3) 6,9 3,0 5,4 3,1 1 ,7 2,4 0,7 1 ,2 3,6 
EIweißpflanzen 

Biobetriebe mit Eiweißpflanzen 181 67 787 331 6 103 2 1 .477 
Eiweißpflanzen gesamt (ha) 1 .084 255 2.775 959 14 212 1 5.299 
Eiweißpflanzen je Betrieb (ha) (3) 6,0 3,8 3,5 2,9 2,3 2,1 0,4 3,6 
Olsaaten 

Biobetriebe mit Olsaaten 79 26 93 76 3 25 302 
Olsaaten gesamt (ha) 499 178 430 270 7 39 1 .423 
I Olsaatenfläche je Betrieb (ha)" 6,3 6,8 4,6 3,5 2,4 1 ,6 4,7 
Kartoffeln 

Biobetriebe mit Kartoffeln 42 278 604 1 .006 280 304 51 7 19 3.050 
Kartoffeln gesamt (ha) 127 51 1 . 1 36 207 71 42 67 7 1 .708 
Kartoffelfläche je Betrieb (ha) (3) 3,0 0,2 1 ,9 0,2 0,3 0, 1 0,1 0,4 0,6 
Ackerfutter 

Biobetriebe mit Ackerfutter 245 663 1 .680 1 .701 483 1 .1 38 712 45 6.667 
Äckerfutter gesamt (ha) 1 .353 2.495 7. 186 6.072 1 .732 4.055 926 1 14 23.932 
Äckerfutter je Betrieb (ha) 3) 5,5 3,8 4,3 3,6 3,6 3,6 1 ,3 2,5 3,6 
Feldgemüse 

Biobetriebe mit Feldgemüse 25 37 130 146 14 45 30 15  442 
Feldgemüse gesamt (ha) 100 10 406 67 5 39 6 7 640 
Feldgemüsefläche je Betrieb (ha) (3) 4,0 0,3 3,1 0,5 0,4 0,9 0,2 0,4 1 ,4 
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Struktur der Biobetriebe 2001 (1)  Tabelle 3. 1 . 1 6b 

Betriebe. Flächen. Größenklassen, Burgen- Kärnten NÖ und 00 Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Österreich 
Tiere und Großvieheinheiten (GVE) land Wien 

Halter und Nutztiere 

Rinder 

Halter von Rindern 46 1 . 1 73 2 . 132 2.039 3. 1 36 2.662 2.797 328 14.313 

Rinder gesamt (Stück) 1 .315 28. 1 1 5 52.274 48.625 72.279 64.918  45.853 5.967 31 9.346 
Rinder je Betrieb (Stück) 28,6 24,0 24,5 23,8 23,0 24,4 16,4 18,2 22,3 
Milchkühe 

Halter von Milchkühen 14 577 1 .255 1 .202 2.395 1 .383 2. 1 85 217 9.228 
Milchkühe gesamt (gesamt) 239 5.334 12 .651 1 3.801 22.946 1 3.572 16 . 189 2.304 87.036 
Milchkühe je Betrieb (Stück) 17 , 1  9,2 10, 1  1 1 ,5 9,6 9,8 7,4 10,6 9,4 
Mutterkühe 

Halter von Mutterkühen 31 917 1 .586 1 .532 1 .934 1 .949 1 .081 1 43 9. 173 
Mutterkühe gesamt (Stück) 347 8.295 1 1 .2 1 7  10.329 10.635 16. 168 4.703 761 62.455 
Mütterkühe je Betrieb (Stück) 1 1 ,2 9,0 7,1 6,7 5,5 8,3 4,4 5,3 6,8 
Schweine 

Halter von Schweinen 39 580 1 . 1 1 8  954 1 . 109 1 .445 1 .050 69 6.364 
Schweine gesamt (Stück) 1 .537 3.053 9.721 7.306 2.685 6.000 2.434 514 33.250 
Schweine je Betrieb (Stück) 39,4 5,3 8,7 7,7 2,4 4,2 2,3 7,4 5,2 
Hühner 

Halter von Hühnern 62 724 1 .308 1 .4 1 1  1 .647 1 .726 1 .21 1 1 38 8.227 
Hühner gesamt (Stück) 2.783 36.510 84.840 86.078 36.132 1 1 6.601 19.544 4.860 387.348 
Hühner je Betrieb (Stück) 44,9 50,4 64,9 61 ,0 2 1 ,9 67,6 16,1  35,2 47,1 
Schafe 

Halter von Schafen 34 250 526 346 539 454 606 41 2.796 
Schafe gesamt (Stück) 1 .228 8.321 17 .727 9.331 12.685 1 2.669 17 .790 1 .703 81 .454 
Schafe je Betrieb (Stück) 36,1 33,3 33,7 27,0 23,5 27,9 29,4 41 ,5 29,1 

I Milchquoten 

Biobetriebe mit Quoten 1 4  6 1 8  1 .269 1 .209 2.456 1 .41 4 1 .920 227 9.127 

Quote (A-, D- u. Almquote) gesamt (t) 1 .278 23.962 58.530 62.491 97.412 61 .572 61 .553 1 1 .499 378.297 

Quote je Betrieb (kg) 91 .251 I 38.773 46.123 51 .689 39.663 43.544 32.059 50.657 41 .448 
Biobetr. nach Größenkl. (kg Quote) 

bis 20.000 kg 4 259 324 277 814 397 864 55 2.994 
20.001 bis 40.000 kg 2 164 369 313 797 445 522 59 2.671 
40.001 bis 70.000 kg 1 96 314 316 475 321 339 56 1 .918 
70.001 bis 100.000 kg 2 44 154 167 2 12  145 121 32 877 
über 100.000 kg 5 55 108 136 158 106 74 25 667 

Großvieheinheiten (GVE) 

Biobetriebe mit GVE I 1 1 4  1 .318 I 2.629 2.449 3.275 3.013 3.1 1 3 362 1 6.273 

GVE gesamt I 1 .442 23.874 I 45.283 41 .585 59.650 I 53.239 39.034 I 5.169 269.275 
GVE je Betrieb 13 18  1 7  1 7  1 8  I 1 8  13  I 14  17  

Vergleich zu Vorjahr(en): Betriebe, Grünland, Ackerflächen, LN 

Geförderte Biobetriebe im Jahr 1 999 300 1 .492 3.216  2.628 3.41 9 3.494 4.778 364 19.691 
Geförderte Biobetriebe im Jahr 2000 317 1 .478 3.132 2.535 3.375 3.212 3.970 367 18.386 
Geförderte Biobetriebe im Jahr 2001 358 1 .369 3. 168 2.608 3.290 3.220 3. 1 28 371 17.51 2 
Differenz absolut (2001 -2000) 41 - 109 36 73 -85 8 -842 4 -874 
Differenz in Prozent (2000 - 100 %) 1 2,9 -7,4 1 , 1  2,9 -2,5 0,2 -21 ,2 1 , 1 -4,8 
Grünland im Jahr 2000 955 16.61 3 36.085 26.530 43.512 39.659 34. 1 74 4.607 202. 1 35 
Grünland im Jahr 2001 1 . 1 32 16.225 35.586 27.585 43.533 40.732 29.799 4.625 1 99.216 
Differenz ha (2001 -2000) 1 77 -388 -499 1 .055 21  1 .073 -4.375 1 8  -2.9'19 
Differenz in  Prozent (2000 - 100 %) 1 8,6 -2,3 - 1 ,4 4,0 0,0 2,7 -1 2,8 0,4 -1 ,4 
Ackerllächen im Jahr 2000 7.014 5.622 29.484 1 4.322 2.305 7.468 1 .581 164 67.960 
Ackerllächen im Jahr 2001 9.373 5.659 34.736 1 5.752 2.289 7.71 6 1 .240 169 76.933 
Differenz ha (2001 -2000) 2.359 37 5.252 1 .430 - 16  248 -341 5 8.973 
Differenz in Prozent (2000 - 1 00 %) 33,6 0,7 17,8 10,0 -0,7' 3,3 -21 ,6 2,8 1 3,2 
LN im Jahr 2000 8.341 22.332 66.272 40.965 45.830 47.663 35.771 4.777 271 .950 
LN im Jahr 2001 10.936 2 1 .8 12  71 . 1 88 43.468 45.590 49. 1 28 29.499 4.790 276.410 
Differenz ha (2001-2000) 2.595 -520 4.916 2.503 -240 1 .465 -6.272 1 3  4.460 
Differenz in Prozent (2000 - 100 %) 31 ,1  -2,3 7,4 6,1 -0,5 3,1 - 17.5 0,3 1 ,6 
1) Es sind alle im ÖPUL geförderten Biobetriebe erfasst. 
2) LN ohne Almflächen 
3) Durchschnittsfläche bezogen auf Betriebe mit der jeweiligen Fläche (z.B. Ackerfläche) 

Quelle: BMLFUW, Bundesanstalt für AgrarwirtschaN; AMA, Invekos-Daten, Stand Juni 2002. 
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Struktur der Betriebe mit Pflanzenbau, Wein- und Obstbau Tabelle 3. 1 ,  1 7a 
Betriebe Flächen 

Größenstufen nach der . . .  Veränderung Veränderung 
1 995 1999 1 999 zu 1995 1995 1 999 1 999 zu 1 995 

in % in % 

Landwirtschahlichen Nutzfläche Landwirtschaftliche Nutzfläche 

unter 2 ha 40.416 31 . 1 36 -23,0 43. 1 23 32.973 -23,5 
2 bis 5 ha 48.874 43.445 -1 1 , 1 1 60.946 143.623 -1 0,8 
5 bis 1 0 ha 41 .702 38.168 -8,5 303.295 278.239 -8,3 
10 bis 20 ha 48.994 44.755 -8,7 707.31 9  646.708 -8,6 
20 bis 30 ha 21 .530 20.763 -3,6 521 .608 504.720 -3,2 
30 bis 50 ha 14.218 14.319 0,7 534.259 540.828 1 ,2 
50 bis 100 ha 5. 1 49 5.983 16,2 335.558 393.857 17,4 
100 bis 200 ha 1 .563 1 .629 4,2 218.894 227.277 3,8 
über 200 ha 1 .246 1 .302 4,5 601 .870 621 .679 3,3 
Insgesamt 223.692 201 .500 -9,9 3.426.873 3.389.905 -1 ,1  

I Ackerfläche Ackerland 

unter 2 ha 41 .809 35.025 -1 6,2 38.876 32.991 - 15 , 1 
2 bis 5 ha 30.527 26.997 -1 1 ,6 101 .836 90.351 -1 1 ,3 
5 bis 10 ha 25.695 23.030 -1 0,4 1 86.547 1 67.273 -1 0,3 
10 bis 20 ha 22.630 20.796 -8, 1 319.758 294.41 8  -7,9 
20 bis 30 ha 8.879 8.384 -5,6 21 6.712 204.982 -5,4 
30 bis 50 ha 7.464 7.483 0,3 283.423 286. 1 72 1 ,0 
50 bis 100 ha 2.671 3.330 24,7 169.252 215.970 27,6 
100 bis 200 ha 306 401 31 ,0 40.567 52.034 28,3 
über 200 ha 1 03 1 1 5 1 1 ,7 47.278 51 .084 8,0 I Insgesamt I 1 40.084 1 25.561 I -10,4 I 1 .404.248 I 1 .395.274 I -0,6 I I Weingärtenfläche Weingärten I 
unter 1 ,0 ha 1 7.434 1 3.368 -23,3 8. 1 37 6. 1 46 -24,5 
1 ,0 bis 2,0 ha 4.880 4.016 - 1 7,7 6.990 5.776 -1 7,4 
2,0 bis 5,0 ha 5.228 4.470 -1 4,5 1 6.799 14.547 .1 3,4 
5,0 bis 7,5 ha 1 .617 1 .407 -1 3,0 9.814 8.599 -1 2,4 
7,5 bis 10,0 ha 728 717 -1 ,5 6.264 6. 1 83 - 1 ,3 
10,0 bis 20,0 ha 483 602 24,6 5.987 7.716 28,9 
über 20,0 ha 53 77 45,3 1 .637 2.248 37,3 
Insgesamt 30.423 24.657 -1 9,0 55.628 51 .214 -7,9 

Obstanlagenfläche Obstanlagen I 
unter 0,5 ha 1 1 .333 8.640 -23,8 2.645 2.003 -24,3 
0,5 bis 1 ,0 ha 4.003 3.098 -22,6 2.930 2.260 -22,9 
1 ,0 bis 1 ,5 ha 1 .446 1 . 1 69 - 1 9,2 1 .783 1 .442 -19 , 1 
1 ,5 bis 2 ,0 ha 702 595 -1 5,2 1 .224 1 .043 - 14,8 
2,0 bis 5,0 ha 1 .289 1 . 1 65 -9,6 4. 121 3.698 -1 0,3 
5,0 bis 10,0 ha 613 615 0,3 4.256 4.324 1 ,6 
über 1 0,0 ha 1 38 1 79 29,7 2.090 2.622 25,5 
Insgesamt 1 9.524 1 5.461 -20,8 1 9.049 1 7.392 -8,7 

Körnermaisfläche Körnermais 

unter 2 h� 1 9.887 14.826 -25,4 1 8.214 1 3.826 -24,1 
2 bis 5 ha 9.567 8.942 -6,5 30.719 29. 1 93 -5,0 
5 bis 10 ha 4.291 5.429 26,5 30.083 38.455 27,8 
10 bis 20 ha 1 .791 3.056 70,6 24.203 41 .501 7 1 ,5 
20 bis 30 ha 270 572 1 1 1 ,9 6.488 1 3.689 1 1 1 ,0 
30 bis 50 ha 1 21 1 91 57,9 4.534 7.049 55,5 
50 bis 1 00 ha 45 83 84,4 3.063 5.637 84,0 
100 bis 200 ha 1 1  1 4  27,3 1 .452 1 .930 32,9 
über 200 ha 6 7 16,7 1 .420 1 .678 1 8,2 
Insgesamt 35.989 33.1 20 -8,0 1 20.1 76 I 1 52.958 27,3 
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Struktur der Betriebe mit Pflanzenbau, Wein- u n d  Obstbau Tabelle 3. 1 . 1 7b 

Betriebe Flächen 

Größenstufen nach der .. Veränderung Veränderung 
1 995 1 999 1 999 zu 1 995 1995 1999 1 999 zu 1 995 

in % in % 

[ Gemüsefläche unler Glas Gemüse unter Glas 

unter 2 ha 851 812  -4,6 1 45 1 39 -4,4 

2 bis 5 ha 1 45 1 67 1 5,2 101  1 20 1 8,2 

5 bis 10 ha 33 46 39,4 44 61 39,6 

10 bis 20 ha 3 8 1 6�7 9 26 1 98,0 

über 20 ha 4 1 -75,0 33 5 -84,7 

Insgesamt 1 .036 1 .034 -0,2 333 351 5,6 

[ GemÜselläche·Garten Gemüse - Gartenanbau 

unter 2 ha 1 . 142 343 -70,0 1 38 65 -53,2 

2 bis 5 ha 1 51 97 -35,8 1 1 1  73 -34,7 

5 bis 10 ha 91 81 -1 1 ,0 1 30 1 1 6  -1 0,6 

10  bis 20 ha 42 39 -7, 1  1 30 1 22 -6,0 

20 bis 30 ha 6 5 -1 6,7 40 34 -1 5,0 

über 30 ha 3 2 -33,3 45 30 -32,0 [InsgeSamt 1 .435 567 -60,5 595 440 -25,9 [ 
Gemüsefläche-Feld Gemüse - Feldanbau 

unter 2 ha 2.772 5.650 1 03,8 409 567 38,5 

2 bis 5 ha 483 447 -7,5 364 334 -8,3 

5 bis 10 ha 447 354 -20,8 664 523 -21 ,3 

10 bis 20 ha 506 541 6,9 1 .615 1 .778 1 0, 1  

20 bis 30 ha 306 349 1 4, 1  2. 1 93 2.496 13,8 

30 bis 50 ha 141  1 75 24,1 1 .971 2.425 23,0 

50 bis 100 ha 28 42 50,0 652 999 53,3 
über 100 ha 22 25 1 3,6 1 .342 1 .475 1 0,0 [Insgesamt [ 4.705 7.583 61 ,2 9.209 1 0.597 1 5, 1  

Kartoffelfläche Kartoffeln 

unter 2 ha 37.084 29. 1 1 8  -21 ,5 8. 1 98 5.373 -34,5 

2 bis 5 ha 2.1 98 1 .748 -20,5 7. 1 61 5.791 - 19 , 1  

5 bis 10  ha 1 .030 970 -5,8 7.054 6.807 -3,5 

10 bis 20 ha 248 295 1 9,0 3.243 3.909 20,5 

20 bis 30 ha 35 29 -17,1 809 691 -1 4,6 

30 bis 50 ha 
- 6 1 5  1 50,0 230 559 1 43,1 

über 50 ha 5 5 0,0 326 366 1 2,4 

Insgesamt 40.606 32.180 [ -20,8 [ 27.021 23.496 -1 3,0 

Sonnenblumenlläche [ Sonnenblumen 

unter 2 ha 2.791 2.020 -27,6 3.533 2.500 -29,2 
2 bis 5 ha 3.638 2.830 -22,2 1 1 .778 9.282 -21 ,2 
5 bis 10 ha 1 . 148 1 . 1 50 0,2 7.596 7.739 1 ,9 

10 bis 20 ha 1 68 226 34,5 2 . 137 2.902 35,8 
20 bis 30 ha 1 3  21 61 ,5 303 530 75,2 
30 bis 50 ha 1 8  1 5  -1 6,7 728 529 -27,4 
50 bis 1 00 ha 3 7 133,3 220 463 1 1 0,9 
über 1 00 ha 4 2 -50,0 645 317  -50,9 

Insgesamt 7.783 I 6.271 [ -1 9,4 26.940 24.262 -9,9 

SOjabohnenfläche Sojabohnen 

unter 2 ha 2.816 1 .593 -43,4 3.327 1 .952 -41 ,3 
2 bis 5 ha 1 .991 1 .822 -8,5 6. 1 46 5.848 -4,9 
5 bis 10 ha 380 705 85,5 2.512  4.860 93,5 
10 bis 20 ha 76 216 1 84,2 972 2.912 1 99,6 
20 bis 30 ha 13 30 1 30,8 310 699 1 25,0 
30 bis 50 ha 6 37 51 6,7 2 1 3  1 .439 574,4 
über 50 ha 3 1 1  266,7 1 79 956 433,2 

Insgesamt 5.285 4.41 4 -1 6,5 1 3.660 1 8.667 36,7 

Quelle: Statistik Austria. 

Vollständige Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awLbmlf.gv.aVgb zu finden. 
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3.2. Viehbestand und Vieh halter i n  Österreich 

Viehbestand 1 999 nach Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe':! sowie nach Erschwerniszonen 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi .bmlf.gv.aVgb zu finden. 

Vieh bestand nach Alter und Kategorien (1 ) 

Kategorie 2001 Kategorie 

Rinder insgesamt 2.1 1 8.454 Schweine insgesamt 

Jungvieh bis unter 1 Jahr Ferkel bis 20 kg 

Schlachtkälber bis 300 kg 68.080 Jungschweine 20 - 50 kg 

andere Kälber und Jungrinder, männlich 289.080 Mastschweine 50 - 80 kg 

andere Kälber und Jungrinder, weiblich 301 .770 Mastschweine 80 - 1 1 0 kg 

Jungvieh 1 bis unter 2 Jahre Mastschweine größer als 1 1 0 kg 

Stiere und Ochsen 1 .81 2.246 Zuchtschweine 50 kg und mehr 

Schlachtkalbinnen 32.910 Jungsauen, noch nie gedeckt 

Nutz- und Zuchkalbinnen 241 .556 Jungsauen, erstmals gedeckt 

Rinder 2 Jahre und älter Altere Sauen, gedeckt 

Stiere und Ochsen 20. 1 07 Altere Sauen, nicht gedeckt 

Schlachtkalbinnen 7.072 Zuchteber 

Nutz- und Zuchtkalbinnen 1 20.918  Halter von Schweinen 

Milchkühe 597.981 

andere Kühe 257.734 Schafe insgesamt 

Kühe insgesamt 855.715 Mutterschafe und gedeckte Lämmer 

andere Schafe 

Hühner insgesamt 1 1 .905.1 1 1  Halter von Schafen 

Küken und Junghennen 
fü r  Legezwecke unter 1 /2 Jahr 1 .597.471 Ziegen insgesamt 

Legehennen: Ziegen, die bereits gezickelt haben 

1/2 Jahr bis unter 1 1 /2 Jahre 4.244.606 und gedeckte Ziegen 

1 1/2 Jahre alt und älter 1 .034 . 102 andere Ziegen 

Hähne 97.967 Halter von Ziegen 

Mastküken und Jungmasthühner 4.930.965 

Halter von Hühnern 84.447 
Nicht untersuchte Schlachtungen 

Truthühner 547.232 von Schweinen (2.6. bis 1 .1 2.2001)  

Sonstiges Geflügel 1 1 9. 1 85 Zuchtwild in Fleischproduktionsgattern 

1 )  Angaben in Stück. 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 3.2.1  

Tabelle 3.2.2 

2001 

3.440.405 

869.443 

956.51 2  

687.574 

504.844 

71 .835 

32.877 

35.307 

1 94.069 

77. 1 40 

1 0.804 

75.347 

320.467 

207.204 

1 1 3.263 

1 7.755 

59.452 

40.290 

1 9. 162 

12 .799 

-

-

Quetle: Allgemeine Viehzählung am 1 .  Dezember 2001 ; Statistik Austria. 

Vieh bestand auf Basis GVE nach Tierkategorien und Größenklassen (1 ) Tabelle 3.2.3 

Rinder Schweine Hühner Sonstige (2) Gesamt 

Größenklassen Rinder· Schweine· Hühner· I Sonstige Gesamt Betriebe 
GVE 

Betriebe GVE 
Betriebe 

'GVE 
Betriebe GVE 

Betriebe GVE 

O bis 5 GVE 1 7.41 1  53.388 46.490 29.749 60.622 6.326 34.776 44.820 29.563 71 .079 

5 bis 1 0 GVE 1 8.559 1 37.931 2.857 20.905 273 1 .969 2.61 2 1 8.356 21 .591 1 59.541 

10 bis 20 GVE 25.729 376.665 3.291 47.880 304 4.388 1 .080 1 5.059 29.298 429.099 

20 bis 30 GVE 1 5.446 378.322 2.094 51 .625 1 09 2.767 317 7.755 1 8. 1 97 446.668 

30 bis 50 GVE 1 1 .452 430.806 2.426 94.684 1 1 7  4.497 1 65 6.348 1 5.206 577.01 1 

50 bis 100 GVE 2.929 1 82.674 1 .461 96.932 43 2.983 50 3. 1 65 5. 1 72 330.264 

1 00 bis 200 GVE 1 49 1 8.256 129 1 6.288 7 1 .001 6 689 337 41 .882 

über 200 GVE 8 1 .877 5 2.502 1 245 1 6  5.308 

Summe 2001 91 .683 1 .579.91 9 58.753 360.566 61 .475 23.930 39.007 96.438 1 1 9.380 2.060.854 

Summe 2000 95. 1 05 1 .587.154 63.286 367.243 64.554 23.594 39.482 96.316 1 23.585 2.074.307 

Summe 1 999 99.924 1 .598.852 73.2 1 7  396.423 69.522 25.418  53.097 99.791 1 30.839 2.1 20.484 

1) Die Größenklasse ist jeweils auf die Tierkategorie bezogen. 
2) Sonstige: Schafe, Ziegen, Pferde, Truthhühner, Enten, Gänse, Wildtiere, Lamas, Kaninchen, Strausse und Kategorie 'Nachträgliche'. 

Quelle: BMLFUW, INVEKOS·Datenbestand, TIerliste 2001, LFRZ·Auswertung LooS. 
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Vieh bestand und Viehhalter nach Bundesländern Tabelle 3.2.4a 

Burgenland Kärnten I Nieder- I Ober- Salzburg I Steiermark I Tiral Vorarlberg Wien I Öster-
österreich österreich reich 

Rinder 

Stück in 1 .000 

1 980 68,5 21 7,3 622,2 725,1 1 65,6 454,6 1 98,7 64,4 0,5 2.516,9 

1 990 49,5 227,8 629,4 772,4 1 8 1 ,3 444,5 21 5,8 63,1 0,1 2.583,9 

1 995 35,6 21 0,0 551 ,3 694,2 1 75,0 398,4 1 96,6 64,7 2.325,8 

2000 26, 1  205,5 496, 1 641 ,9 1 69,8 363,3 1 89,7 62,9 0,1 2.1 55,4 

2001 24,4 200,7 486,8 633,4 1 69,2 350,3 1 9 1 , 1  62,4 0,1 2.1 1 8,5 

Anderung 2001 zu 2000 -6,5 -2,4 -1 ,9 -1 ,3 -0,4 -3,6 0,8 -0,7 1 2,4 - 1 ,7  

Rinderhalter 

1 980 7.599 1 6.684 39.41 7  44.488 9.766 40.552 1 5.452 4.334 32 1 78.324 

1 990 3.962 1 3.866 28.488 35.652 8.928 30.788 1 3.622 3.697 1 4  1 39.017 

1 995 2 . 168 1 2 . 1 27 23.231 30.2 16  8.358 24.7 1 5  12.375 3.392 1 1  1 16.593 

2000 1 .008 1 1 .044 1 9.227 25.027 7.701 19.505 1 1 .476 2.995 7 97.990 

2001 1 . 1 57 9.755 1 7.946 24.478 7.855 19.223 1 0.845 3.014 1 1  94.284 

Anderung 2001 zu 2000 1 4,8 - 1 1 ,7 -6,7 -2,2 2,0 -1 ,4 -5,5 0,6 57,1 -3,8 
.. 

Kuhe 

Stück in 1 .000 

1 980 25,3 72,3 21 0,5 294,1 80, 1 1 74,3 86,8 30,6 974,0 

1 990 1 5,9 80,8 1 94,9 286,7 86,7 167,2 90,6 28,8 951,6 

1 995 1 2,6 82,6 1 84, 1 274,9 85,7 160,1 87,4 29,6 917,0 

2000 9,6 86,4 171 ,3 257,7 84,0 1 5 1 ,2 84,9 28,7 0,0 873,8 

2001 9 ,1  86,5 1 66,7 250,8 83,5 145,3 85,2 28,5 0,1 855,7 

Anderung 2001 zu 2000 -5, 1  0,1 -2,7 -2,7 -0,6 -3,9 0,3 -0,4 7 1 ,4 -2,1 

Kuhhalter ( 1 )  

1 980 7.332 16.300 37.31 2 44.077 9.682 39.909 1 5.431 4.329 23 1 74.395 

1 990 3.497 1 1 .521 25.539 34.580 8.469 28.592 1 3. 1 1 4  3.495 8 1 28.81 5 

1 995 1 .865 1 1 .360 20.403 28.319 8.041 23.047 1 1 .949 3. 1 73 6 1 08.1 63 

1 999 1 . 1 62 1 0.296 1 7.268 24. 1 1 3  7.519 19 . 156 1 1 .078 2.899 6 93.497 

Schweine 

Stück in 1 .000 

1 980 1 71 ,6 236,3 1 .277,9 1 .025,9 49,0 81 7,3 85,6 32,7 9,9 3.706,2 

1 990 1 40,5 200,1 1 . 1 5 1 ,4 1 . 1 23,9 32,9 961 ,0 57,7 1 9,0 1 ,5 3.688,0 

1 995 1 25,6 1 97,5 1 .090,8 1 . 1 79,8 26,7 1 .022,5 43,8 1 8,6 0,9 3.706,2 

2000 84,4 1 74,2 970,4 1 . 1 91 ,5 1 5,4 867,8 28,4 1 5,2 0,7 3.347,9 

2001 85,3 1 80,5 957,1 1 .224,5 21 ,3 926,7 27,9 1 6,6 0,6 3.440,4 

Anderung 2001 zu 2000 1 , 1  3,6 - 1 ,4 2,8 38,0 6,8 -1 ,9 9 ,1  -9,8 2,8 
Schweinehalter I 
1 980 15.838 1 9.61 9 51 . 1 20 41 .020 I 6.593 52.982 12 .427 2.757 107 202.463 

1 990 9.024 1 4.858 33.978 30.21 3  4.623 39.078 9.299 1 .834 39 1 42.946 

1 995 5.632 1 2.290 25.426 24.249 4. 1 49 31 .292 7.552 1 .470 20 1 1 2.080 

2000 3. 1 75 9.421 1 7.643 17 .496 2.765 22.21 8  5.285 1 .006 1 1  79.020 

2001 3.21 5  8.987 1 6.873 1 6.562 2.726 2 1 . 1 25 4.904 944 1 1  75.347 

Anderung 2001 zu 2000 1 ,3 -4,6 -4,4 -5,3 - 1 ,4 -4,9 -7,2 -6,2 0,0 -4,6 

Pferde (2) 

Stück in 1 .000 

1 980 2,0 4,6 9,3 7,0 3,8 6,6 4,1 1 ,3 1 ,7 40,4 

1 990 2,1 5,0 1 1 ,4 9,9 4,7 8,3 4,7 2,0 1 ,2 49,3 

1 995 3, 1 7,0 18 , 1  1 4,6 6,4 1 2,2 7,0 2,8 1 ,2 72,4 

1 999 3,3 8,6 20,3 15,8 7,6 1 3,5 8,3 2,8 1 ,3 81,5 

Pferdehalter 

1 980 1 .049 2.968 3.2 10  3.274 1 .904 3.096 1 .949 635 61 1 8.146 

1 990 802 2.391 2.930 3.276 1 .696 3. 1 60 1 .7 10  707 36 16 .708 

1 995 91 1 2.653 3.833 3.926 1 .960 3.61 7  2. 1 60 938 42 20.040 

1 999 855 2.692 3.720 3.812 2.078 3.583 2.325 890 35 1 9.990 
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Vieh bestand und Vieh halter nach Bundesländern - I Nieder- I Karnten österreich 

Stück in 1 .000 

1 980 1 ,3 23,1 22,7 

1 990 4,2 40,1 47,9 
1 995 5,4 48,8 58,8 

2000 5,3 47,4 59,3 

2001 5,6 44,4 57,5 

Anderung 2001 zu 2000 4,7 -6,4 -3.1 

Schafhalter 

1 980 210  2.728 3.858 

1 990 371 3.566 4. 1 98 

1 995 431 3. 1 27 3.578 

2000 343 2.609 2.860 

2001 355 2.521 2.651 

Anderung 2001 zu 2000 3,5 -3,4 -7,3 

Stück in 1 .000 

1 980 1 ,0 3,7 8,3 

1 990 0,9 4,3 6,6 

1 995 1 , 1  5,6 10,3 

2000 1 ,0 5,7 12,2 

2001 0,9 5,2 1 5,6 

Anderung 2001 zu 2000 -1 1 ,7 -8,8 27,7 

Ziegen halter 

1 980 409 1 .649 4.560 

1 990 377 1 .41 1 2.249 

1 995 292 1 .657 2.;:>49 

2000 2 1 7  1 .652 1 .891 

2001 1 98 1 .542 2.028 

Anderung 2001 zu 2000 -8,8 -6,7 7,2 

Stück in 1 .000 

1 980 905,1 1 .092,9 4.988, 1 

1 990 547,9 842,2 4.428,6 

1 995 41 0,6 1 .049,3 4.425,8 

2000 381 ,9 1 .426,9 3.1 05,0 

2001 398,8 1 .370,9 3.885,3 

Anderung 2001 zu 2000 4,4 -3,9 25, 1 

Hühnerhalter 

1 980 21 .262 20.777 55.685 

1 990 1 1 .755 1 3.41 5  33.21'1 

1 995 6.734 9.922 22.684 

2000 4.631 8.067 1 7.678 

2001 4.576 7.944 16.443 

Anderung 2001 zu 2000 - 1 ,2 - 1 ,5 -7,0 

1) 2000 und 200 1 :  Anzahl der Halter nicht erhoben. 
2) 2000 und 2001 wurden Pferde nicht erhoben. 

Ober· 
österreich 

Schafe 

30,9 

46,5 

50,9 

43,2 

43,7 

1 ,2 

5.400 

5.778 

4.868 

3.874 

3.643 

-6,0 

Ziegen 

5,6 

6,9 

1 1 ,0 

1 1 ,7 

12,1 

3,6 

2.835 

2.851 

3.6 13  

3.507 

3.121 

-1 1 ,0 

Hühner 

2.755,5 

3.081 ,5  

3.065,6 

2.330,6 

2.359,9 

1 ,3 

48.103 

35.037 

26.799 

22.066 

21 .424 

-2,9 

Salzburg I Steiermark I 
1 9,3 27,0 

28,5 5 1 ,2 

32,3 60,4 

29,2 58,2 

26,2 56,7 

-1 0,0 -2,6 

1 .996 3.478 

1 .708 4.609 

1 .758 4. 1 60 

1 .440 3.556 

1 .358 3.596 

-5,7 1 , 1 

2,3 4,2 

3,8 5,3 

4,4 7,4 

3,9 7,8 

4,6 7,8 

1 7,5 -0,1 

685 2 . 177 

986 2.267 

1 . 1 25 2.393 

1 .066 2.353 

1 .076 2.1 1 9  

0,9 -9,9 

377,7 3.386,8 

1 9 1 , 1  3'.541 ,3 

1 72,5 3.662,0 

1 42,2 3.448,8 

1 29,9 3.524,3 

-8,6 2,2 

8.318 57.205 

6.0 10  40.074 

5.221 28.837 

4.433 23.21 6  

4.209 23.21 7  

-5, 1 0,0 

Tirol 

57,7 

8 1 ,4 

95,1 

84,7 

74,9 

-1 1 ,5 

3.862 

3.800 

3.744 

3.400 

3. 1 20 

-8,2 

5,6 

7,9 

1 1 ,8 

1 1 ,5 

1 0,5 

-8, 1 

1 .766 

1 .880 

2.6 1 8  

2.307 

2 . 178 

-5,6 

381 ,5 

305,0 

1 94,2 

1 67,4 

1 43,0 

-1 4,6 

9.358 

6.227 

5.962 

5.212 

5.1 1 9  

- 1 ,8 

Grüner Bericht 2001 

I Vorarlberg I 
8,4 

9,2 

13, 1  

1 1 ,6 

1 1 ,2 

-3,8 

749 

628 

655 

557 

504 

-9,5 

1 ,6 

1 ,5 -

2,6 -

2,3 

2,7 

1 9,8 

587 

602 

732 

51 1 

531 

3,9 

255,7 

1 98,7 

1 75,8 

73,6 

92,0 

25,0 

3. 142 

2 . 195 

1 .874 

1 .556 

1 .488 

-4,4 

Tabelle 3.2.4b 

Wien 

0,3 

0,2 

0,4 

0,2 

0,2 

-1 7,4 

14  

1 1  

9 

1 1 

7 

-36,4 

0,1 

0,1 

0,0 

-59,7 

26 

9 

1 2  

9 

6 

-33,3 

1 6,3 

2,7 

1 ,4 

1 ,0 

0,9 

- 1 5,7 

475 

1 28 

50 

34 

27 

-20,6 

Öster
reich 

1 90,7 

309,2 

365,2 

339,2 

320,5 

-5,5 

22.295 

24.669 

22.330 

1 8.650 

1 7.755 

-4,8 

32,4 

37,2 

54,2 

56,1 

59,5 

6,0 

1 4.694 

1 2.632 

1 4.691 

1 3.51 3 

1 2.799 

-5,3 

1 4.1 59,6 

1 3. 139,0 

1 3.1 57,2 

1 1 .077,3 

1 1 .905,1 

7,5 

224.325 

148.052 

108.083 

86.893 

84.447 

-2,8 

Quelle: Allgemeine Viehzählungen. Statistik Austria. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 223 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Struktur vieh haltender Betriebe 

I I Veränd. I I 1995 1 999 2001 zu 1 999 1 995 1 999 
in % 

Rinder 

Rindern 

1 bis 2 Stück 7.521 6.240 5.666 -1 7,0 1 2.466 10.373 

3 bis 9 Stück 32.794 27.385 24.049 -1 6,5 1 87.714 158.390 

1 0  bis 19 Stück 28.882 25.355 23.396 -12,2 408.608 358.807 

20 bis 29 Stück 1 9.41 7 17 . 180 1 5.672 -1 1 ,5 469.259 41 4.81 8 

30 bis 49 Stück 1 9.234 17 . 199 1 6.490 -1 0,6 723.956 649 . 185 

50 bis 99 Stück 7.343 7.564 8.136 3,0 459.682 481 . 1 71 

über 1 00 Stück 484 605 876 25,0 62.563 80.067 

Insgesamt 1 1 5.675 1 01 .528 94.284 -1 2,2 2.324.248 2.1 52.81 1 

Milchkühe 

Milchkühen 

1 bis 2 Stück 14.930 1 1 .848 1 8. 1 61 -20,6 23.400 1 8.778 

3 bis 9 Stück 47.366 37.058 30.786 -21 ,8 264.648 208.723 
1 0  bis 1 9  Stück 23.584 22.146 1 9.666 -6,1 31 0.224 298.681 

20 bis 29 Stück 3.554 5.050 4.316 42,1 80.877 1 1 6.51 1 

30 bis 49 Stück 651 1 .265 1 .296 94,3 22.704 44.945 
50 bis 99 Stück 61 1 42 1 76 1 32,8 3.781 8.876 
über 1 00 Stück 1 6 9 500,0 1 22 848 
Insgesamt 90.147 77.515 77.51 5  -14,0 705.756 697.362 

Zuchtsauen 

Zuchtsauen 

1 bis 2 Stück 7.080 4.464 3.531 -20,9 9.420 6.012 
3 bis 4 Stück 3.271 1 .948 1 .767 -9,3 1 1 . 1 33 6.71 1 
5 bis 9 Stück 3.905 2.501 1 .986 -20,6 26. 1 48 1 6.758 
10 bis 19 Stück 4.389 2.879 2.219  -22,9 60.955 40.299 
20 bis 50 Stück 5.352 4.234 4.221 -0,3 161 .561 1 31 . 1 1 2  
50 bis 99 Stück 669 963 1 .584 64,5 40.914 61 .957 
1 00 bis 1 99 Stück 27 85 258 203,5 3.254 10.256 
über 200 Stück 3 7 1 9  1 7 1 ,4 1 .898 2.774 
Insgesamt 24.696 1 7.081 1 5.585 -8,8 31 5.283 275.879 

Mastschweine 

Mastschweinen 

O bis 9 Stück 67.768 50.887 46.014 -9,6 1 70.703 1 22.820 

10 bis 19 Stück 4.440 3.330 - 58.327 43.950 

20 bis 49 Stück 4.707 3.565 5.912' 65,8 147.988 1 1 2.417 

50 bis 99 Stück 3.588 2.847 2.349 -1 7,5 250.761 203.527 

1 00 bis 1 99 Stück 2.863 2.591 2.526 -2,5 390. 131 357.442 

200 bis 399 Stück . 861 1 .078 1 .285 1 9,2 221 .440 282.179 

400 bis 999 Stück 86 202 280 38,6 44.580 1 05.461 

über 1 .000 Stück 1 1  1 1  4 -63,6 21 . 1 51 1 8. 1 1 7 
Insgesamt 84.324 64.51 1 58.371 -9,5 1 .305.081 1 .245.91 3 

Legehennen 

Legehennen 

1 bis 99 Stück 94.345 78.086 -1 7,2 1 .558.010 1 .271 .352 
1 00 bis 499 Stück 1 .356 1 .260 -7,1 259 . 178 249.524 
500 bis 999 Stück 360 345 -4,2 253.590 247.865 
1 .000 bis 4.999 Stück 520 557 7,1 1 . 1 54.840 1 .21 5.027 
5.000 bis 9.999 Stück 141 1 30 -7,8 1 .001 .601 926.271 
10.000 bis 29.999 Stück 94 85 -9,6 1 .531 .079 1 .331 .422 
über 30.000 Stück 31 24 -22,6 1 .982.537 1 .404.714 
Insgesamt 96.847 80.487 84.447 -16,9 7.740.835 6.646.1 75 

Vollständige Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Übersicht des Rinderbestandes und der Halter pro Bundesland und für Österreich 
nach Größenklassen per 01 _1 2_2001 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Struktur der Milchl ieferanten und Referenzmengen nach Bundesländern 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 
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Tabelle 3.2.5 

I I Veränd. 
2001 zu 1999 

in % 

9.137 - 1 6,8 

139.445 -1 5,6 

330.613 - 12 ,2 

378.051 - 1 1 ,6 

621 .844 -1 0,3 

522.904 4,7 
1 1 6.460 28,0 

2.1 1 8.489 -7,4 

23.769 -1 9,8 

168.055 -21 , 1  

254.505 -3,7 

96.079 44,1 

44.278 98,0 
1 0.201 1 34,8 

1 .094 595,1 

597.981 -1 ,2 

4.707 -21 ,7 

6 . 160 -8,2 

1 3.409 -20,0 

30.442 -24,5 

1 36. 1 03 3,8 

1 03.799 67,5 

3 1 . 1 83 204,0 

8. 1 1 2  1 92,4 

333.915 21 ,0 

1 07.673 -12,3 

-

1 34. 148' 1 9,3 

169.766 1 6,6 

355.808 0,5 

338.206 -1 9,9 

1 44.041 -36,6 

8.616 52,4 

1 .258.259 -1 ,0 

-1 8,4 

-3,7 

-2,3 

5,2 

-7,5 

- 13,0 
-29,1 

5.278.708 -14,1 

Quelle: Statistik Austria.1 

Tabelle 3.2.6 

Tabelle 3.2.7 
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3.3. Arbeitskräfte in  land- und forstwirtschaftl ichen Betrieben 

Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft Tabelle 3.3.1  

Arbeitskräfte der Land· und Forstwirtschaft Erwerbstätige 
Anteil an allen 

familieneigene familienfremde insgesamt insgesamt Erwerbstätigen 
Jahr in Prozent 

Jahresarbeitseinheiten (JAE) 

laut landwirtschaftlicher Gesamtrechnung laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung 

1 976 333.771 44.893 378.664 3. 1 84. 1 86 1 1 ,9% 
1 981 297.070 38.069 335 . 139 3.225.391 1 0,4% 
1 991 226.038 28.474 254.5 12 3.307.364 7,7% 
1 992 21 5.781 28.589 244.370 3.31 0.335 7,4% 
1 993 206.454 27.925 234.379 3.281 .658 7 , 1% 
1 994 1 98.412  27.562 225.974 3.275.641 6,9% 
1 995 1 90.539 27.314 21 7.853 3.262.859 6,7% 
1 996 1 83.427 27.307 21 0.734 3.256.249 6,5% 
1 997 1 77.229 27.689 204.9 18  3.271 .556 6,3% 
1 998 1 72.471 26.941 1 99.412 3.298.537 6,0% 
1999 168.968 26.446 1 95.414 3.331 .256 5,9% 
2000 161 .531 25.945 1 87.476 3.375.31 1 5,6% 
2001 ( 1 )  1 57.481 25.597 1 83.078 (2) (2) 
1) 2001 vortäufig. 

Quelle: Statistik Austria, Bundesanstalt für Agrarwirtschaft.1 2) Bei Drucklegung noch nicht vertügbar. 

Betriebsinhaber, Familienangehörige und famil ienfremde Arbeitskräfte 1 999 Tabelle 3.3.2 

davon 
Familienfremde 

BetriebsInhaber Familienangehörige Arbeitskräfte 

Gliederungskriterien Personen im 
Haushalt Haupt ( 1 )  fallweise ( 1 )  nicht ( 1 )  Haupt ( 1 )  fallweise ( 1 )  nicht ( 1 )  regel· unregel· 

mäßig mäßig 

beschäftigt beschäftigt beschäftigt 

Größengruppen nach 
der Kulturfläche 

ohne Fläche 4.235 6 19 1 .591 1 3  240 910 862 368 27 
unter 1 ha 1 6.805 1 .360 5.081 1 2  708 4.452 5 . 192 1 .597 354 

1 bis unter 2 ha 32.278 2 . 1 77 8.213  40 1 .221 9.275 1 1 .352 1 .076 380 
2 bis unter 5 ha 1 28.847 9 . 122 28.493 1 91 5.674 40. 1 20 45.247 1 .707 1 . 191 
5 bis unter 10 ha 1 45.994 14.363 24.687 1 89 8.252 46.994 51 .509 1 .969 2.378 

10 bis unter 20 ha 1 85.394 26.072 17.965 200 14 . 104 60.6 13 66.440 2.328 3.832 
.20 bis unter 30 ha 1 26.249 20.949 6.898 145 1 2.509 39.447 46.301 1 .530 3.217  
30 bis unter 50 ha 1 1 9.7 14 21 .224 4.283 97 14.053 34.4 19 45.638 1 .907 3.358 
50 bis unter 1 00 ha 54.780 10. 1 36 1 .5 18 40 6.962 14 .880 21 .244 2.2 1 9  2.535 

1 00 bis unter 200 ha 1 2.391 2.081 695 28 1 .416 3.341 4.830 1 .900 1 . 1 77 
200 ha und mehr 4.644 784 408 36 5 13 1 .078 1 .825 7.236 2.905 

I Österreich zusammen 831 .331 1 08.887 99.832 I 991 I 65.652 255.529 300.440 23.837 21 .354 

Erwerbsarten 

I Haupterwerbsbetriebe 372.798 79. 1 58 1 .045 1 2  42.327 1 08.846 141 .410 6.208 12.695 
Nebenerwerbsbetriebe 458.533 29.729 98.787 979 23.325 1 46.683 1 59.030 3 . 120 5.489 
Betriebe juristischer Personen . - 1 4.509 3 . 170 

Bundesländer 

Burgenland 52.300 5.645 9.938 38 2.376 1 6.721 1 7.582 1 .293 1 .828 
Kärnten 74.992 8.564 1 1 .320 104 5.1 90 22.714 27. 1 00 2.396 1 .625 
Niederösterreich 200.743 31 .247 21 .692 2 12  16.866 55.258 75.468 5,.827 6.543 
Oberösterreich 181 .746 23. 1 73 17 .930 201 1 5.738 59.969 64.735 2.856 3.447 
Salzburg 43.975 6. 1 66 3.920 54 4.270 14.667 14.898 1 .700 521 
Steiermark 1 92.027 23.358 23.847 256 14.836 56.510 73.220 4.493 4.8 19  
Tirol 66.633 8.003 8.344 98 4.931 23.644 2 1 .6 13 2.893 1 .081 
Vorarlberg 1 6.473 2. 1 71 2.559 24 1 .084 5.589 5.046 1 .086 486 
Wien 2.442 560 282 4 361 457 778 1 .293 1 .004 

1 )  Einschließlich Pensionisten. 
2) Einschließlich Pensionisten, Kinder und Schüler über 16 Jahre. 
3) Einschließlich Pensionisten, Kinder und Schüler. 

Quelle: Agrarstrukturerhebung 1999, Statistik Austria. 
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Arbeitskräfte landwirtschaftlicher Betriebe in den EU-Mitgliedstaaten (1 ) ( in 1 .000 Personen) Tabelle 3.3.3 

Mitgliedstaat I 1 995 1 996 1 997 1 998 1 999 I 2000 2001 
Änderung 
01 zu 00 

in % 

Belgien 84,0 80,0 79,6 77,1 75,7 73,9 72,1 -2,5 

Dänemark 89,8 89,0 86,9 83,0 78,8 76,4 74,1 -3,0 
Deutschland 725,5 698,2 678,0 659,8 655, 1 645,5 619,4 -4,0 

Griechenland 644,6 624,4 604,8 599,5 594,4 577,3 560,8 -2,9 
Spanien 1 .088,2 1 .089,2 1 .099,0 1 . 1 2 1 ,0 1 .050,5 946,7 930,1 - 1 ,8 
Frankreich 1 . 1 28,9 1 . 1 01 ,3 1 .074,1 1 .052,2 1 .033,0 1 .015,1  996,7 - 1 ,8 
Irland 231 ,7 232,2 21 4,3 208,9 1 91 ,7 1 86, 1 1 73,6 -6,7 
Italien 1 .463,3 1 .396,7 1 .356,5 1 .297,7 1 .2 1 8,5 1 . 1 86,9 1 . 1 92,8 0,5 
Luxemburg 4,9 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 -2,3 
Niederlande 220,5 225,1 225,7 221 ,2 220,2 21 9,8 21 2,3 -3,4 
Osterreich 1 96,4 1 87,6 1 83,5 1 79,1 1 76,5 1 69,0 1 65,3 -2,2 

Portugal 675,4 638,8 602,5 567,0 531 ,5 536,3 525,4 -2,0 
Finnland 1 40,0 137,0 1 33,9 1 27,3 1 2 1 ,0 1 09,1  1 05,8 -3,0 
Schweden 89,9 86,8 83,8 80,0 76,1 73,0 70, 1 -4,0 
Ver. Königreich 391 ,2 384,4 379,9 373,8 361 ,0 338,2 331 ,7 - 1 ,9  I EU-1 5 7.174,3 6.975,4 6.807,1 6.652,1 6.388,4 6.157,6 6.034,4 -2,0 11 )  Jahresarbeitseinheit (JAE) ; Arbeitsleistung einer vollzeitlich i m  Betrieb beschäftigten Person. 

Quelle: Eurostat, Statistik Austria. 

Familienfremde Arbeits
kräfte in der Land- und 
Forstwirtschaft nach 
Wirtschaftsklassen (1 ) 

2000 

Wirtschaftsklasse 
Summe 

Arbeiter 1 .778,7 

Männer 1 . 1 75,6 
Frauen 603,1 

Angestellte 452,5 

Männer - 279,9 
Frauen 1 72,5 

Insgesamt 2.231 ,1 

Männer 1 .455,5 
Frauen 775,6 

Summe 

1 .793,1 

1 . 1 82,7 
610,4 
454,6 

274,6 
1 79,9 
1 63,3 

1 05,9 
57,4 

Tabelle 3.3.4 

2001 

davon 

Landwirtsch. Forstwirtsch. 
und Fischerei und Jagd 

1 .387,0 406,0 

841 ,4 341 ,3 
545,6 64,8 
265,8 1 88,7 

1 36,4 . 1 38,2 
1 29,4 50,5 
120,1 43,2 

71 , 1  34,8 

49,1 8,4 

1) Erhebung Ende Juli; inklusive Arbeitskräfte von Mischbetrieben, die land-
und forstwirtschaftliche Tätigkeiten ausüben; Karenzgeldbezieherlnnen. 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Tariflohnindex (1 ) in der 
Land- und Forstwirtschaft 

Arbeiter insgesamt (2) 

Facharbeiter 
Angelernte Arbeiter 
H ilfsarbeiter 
Forst- und Sägearbeiter 
Landw. Gutsbetriebe 

Lagerhausgenossenschatten 
Angestellte insgesamt (3) 

ohne Bundesforste 
Gutsangestellte 

Lagerhausgenossenschatten 
Bundesforste 

1) Tariflohnindex 1 986. 
2) Stundenbasis. 
3) Monatsbasis. 

2000 

1 55,1 

1 51 ,5 
1 57,7 

1 55,5 
1 50,0 
1 55,7 
1 59,6 
1 56,2 

1 56,7 

1 49,8 

160,2 
151 ,4 

Tabelle 3.3.5 

I 2001 
Stei�erung 

zum o�ahr 
in % 

1 74,4 + 1 2,4 

200,0 + 32,0 

1 61 ,3 + 2,3 
1 60,8 + 3,4 
206,5 + 37,7 ') 

1 59,1 + 2,2 
1 63,3 + 2,3 
1 59,8 + 2,3 

1 60,2 + 2,2 
1 52,7 + 1 ,9 
1 64,0 + 2,4 
1 56,4 + 3,3 

') Abschlüsse der Arbeiter bei Bundesforsten lagen weitaus höher, sind aber 
überwiegend durch Änderungen der Entiohnungs·Modalitäten bedingt. 

Quelle: Statistik Austria. 
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Arbeiter in der Land- und 
Forstwirtschaft nach Berufs
(Beschäftigungs-)arten (1 ) 

Beschäftigungsart 1 990 

Genossenschaftsarb., 
Handwerker, Kraftfahrer 5.325 
Landarbeiter 5.845 
Saisonarbeiter 1 .948 
Winzer und Gärtner 4.884 
Forst- und Säge-

arbeiter, Pecher 6.432 
unselbst. Beschäftigte 70 

Sonstige 1 .429 

Insgesamt 25.933 

Tabelle 3.3.6 

Verände· 

2000 2001 
rung 

2000 zu 
2001 
in % 

3.692 3.383 -8,4 
5.681 5.470 -3,7 
2.884 2.478 -14 ,1  

4.844 4.466 -7,8 

3.71 9 3.3 18  -1 0,8 

' 25 23 -8,0 
2.852 5.291 85,5 

23.697 24.429 3,1 

1) Erhebung Ende Juli; Erfassung nur jener Dienstnehmer, deren Beschäftigung 
dem Landarbeitsgesetz unterliegt. Infolge verschiedener Erhebungsmethoden 
treten Differenzen zum Beschäftigungsstand nach Wirtschaftsklassen auf. 

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger. 

Facharbeiterlöhne in der Landwirtschaft 2001 (1 ) ( in Euro) 

in bäuerlichen Betrieben 

Bundesland 
Haus·, Hof· und Traktorführer 

Feldarbeiter 

Burgenland 982 , 17  854,27 
Kärnten 1 . 1 44,74 1 .005,28 
Niederösterreich 1 . 1 89,65 1 .060,37 
Oberösterreich 1 . 1 07, 1 7  1 .055,30 
Salzburg 1 . 187,47 1 . 187,47 
Steiermark 1 .083,05 956,81 
Tirol 1 . 545,75 1 .488,34 
Vorarlberg 1 .327,73 1 .327,73 

1) Stichtag: 1 . Dezember. 

Stundenlöhne der 
Forstarbeiter in 
Privatbetrieben (1 ) (2) und 
Bundesforsten ( in Euro) 

Jahr Hilfsarbeiter 
über 1 8  Jahre (3) 

1 987 55,36 
1 988 56,58 
1 990 61 ,30 
1 992 4,92 
1 993 5, 12  
1 994 5,25 
1 995 5,41 
1 996 5,49 
1 997 5,60 
1 998 5,70 
1 999 5,82 
2000 5,91 
2001 6,08 

1) Stichtag: 1. Juli. Ohne Tirol und Vorarlberg. 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 3.3.7 

I Forslfacharbeiter 
mit Prüfung 

64,21 

65,62 
70,80 

5,68 
5,91 

6,06 
6,25 
6,34 
6,47 

6,58 
6,72 
6,82 

7,00 

2) Außerdem gebühren an Urlaubszuschuss und Weihnachtsgeld je das 1 70·fache 
der Bemessungsgrundlage (max. 1 25% des kOllektiwertraglichen Zeitlohnes). 

3) Die Akkordentlohnung ist im Rahmen der Forstarbeit von Bedeutung, der Ak-
kordrichtsatz liegt 25% über dem jeweiligen Stundenlohn. 

Quelle: KOllektiwerträge für Forstarbeiter in der Privatwirtschaft und in den 
österreichischen Bundesforsten; Gewerkschaft Agrar·Nahrung·Genuss. 

Tabelle 3.3.8 

in Gutsbetrieben 

ständige Traktorführer Arbeiter 
Taglöhner 

1 .278,32 1 . 1 83,86 
1 . 1 1 0,59 1 .030,36 1 . 1 1 7,23 

1 .278,32 1 . 1 83,86 
1 . 1 01 ,72 1 .021 ,05 998,09 

1 .086,60 1 .020, 1 1 
1 . 1 1 9,60 993,09 1 .051 ,62 

1 .545,75 1 .488,34 
1 .327,73 1 .327,73 

Quelle: Österreichischer Landarbeiterkammertag; BMLFUW; ALFIS. 

Durchschnittsbruttolöhne der Landarbeiter in Österreich (Land-, Forstwirtschaft, Gartenbau) Tabelle 3.3.9 

KOllektiwertrag I 2000 2001 Veränderung 
2001 zu 2000 

bäuerliche Traktorführer(in) mit Führerschein 1 . 1 66,60 1 . 1 95,97 2,5 
Betriebe Haus-, Hof, und Feldarbeiter(in) über 18 Jahre 1 .089,26 1 . 1 1 6,95 2,5 

nichtbäuerliche Traktorführer(in) mit Führerschein 1 . 1 93,97 1 .224,33 2,5 
Betriebe Haus-, Hof, und Feldarbeiter(in) über 1 8  Jahre 1 . 1 23,03 1 . 1 52,08 2,6 

Gartenbau 
Facharbeiter 946, 1 8  973,30 2,9 

Gartenarbeiter über 18 Jahre 849,84 871 ,68 2,6 

Forstbetriebe 
Forstarbeiter mit Prüfung 1 .295,25 1 .328,Q5 2,5 

Forstarbeiter über 18 Jahre 1 .095,70 1 . 1 25,34 2,7 

Gesamt- Facharbeiter 1 . 1 50,50 1 . 1 80,41 2,6 
durchschnitt Hilfsarbeiter über 1 8  Jahre 1 .039,46 1 .066,51 2,6 

Quelle: Österreichische Landarbeiterkammer. 
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3.4. Agrarstruktur i n  der EU und anderen europäischen Staaten 

Betriebe und Flächen der EU-Mitgl iedstaaten nach Größenklassen Tabelle 3.4.1 

I I Größenklassen nach der LN (in ha) I Mitgliedstaaten Insgesamt 
< 2 ha 2 - < 5 ha 5 - <  1 0 ha 1 0 - < 20 ha 20 - < 30 ha 30 - < 50 ha 50 - <  100 ha � 1 00 ha I 

Anzahl der Betriebe (1 .000 Betriebe) 

EU-15 2.376,8 1 .524,9 929,2 757,7 386,9 41 5,1 372,2 226,3 6.989,1 

Belgien 12 , 1  9,5 9,5 1 1 ,5 8,4 9,4 5,6 1 , 1 67,2 

Dänemark 1 ,2 1 , 1  1 0,3 1 3,5 8,6 1 1 ,0 1 2,0 5,6 63,2 

Deutschland 85,1 82,9 77,9 90,4 57,4 65,0 53,3 22,3 534,4 

Griechenland 382,4 244,3 1 1 6,1 53,8 1 3,4 8,1 2,7 0,5 821 ,4 

Spanien 329, 1  31 8,1 1 97,8 1 49,3 59,7 55,5 51 ,5  47,3 1 .208,3 

Frankreich 96,6 85,8 61 ,8 75,0 60,5 98,4 1 25,7 76,1 679,8 

Irland 2,1 9,0 18,4 40,1 29, 1 28,2 16,6 4,2 147,8 

Italien 1 . 1 87,0 566,7 273,2 151 ,0 53,5 42,5 27,4 1 4, 1  2.31 5,2 

Luxemburg 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,9 0,2 3,0 

Niederlande 18,0 1 6,5 1 7,3 19,3 1 4,3 1 4,9 6,6 1 , 1  1 07,9 

Osterreich 33,1 46,6 39,4 46,8 21 ,4 1 4,5 5,7 2,8 21 0,1 

Portugal 207,1 1 1 0,0 48,7 26,5 8,5 6,3 4,2 5,4 41 6,7 

Finnland 2,2 5,7 1 4,5 27,4 1 7,8 1 5,9 7,0 1 , 1  91 ,4 

Schweden 3,4 9,4 1 5,9 1 8,2 10,9 1 2,7 1 3,1 6,0 89,6 

Vereinigtes Königreich 1 7, 1  1 9,0 28,4 34,7 23,2 32,3 39,9 38,6 233,2 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche (LN) in 1 .000 ha 

EU·1 5 2.208,2 4.799,4 6.523,0 1 0.706,1 9.438,9 1 6.020,1 25.784,4 53.210,7 1 28.690,8 

Belgien 10,4 31 ,6 68,2 1 67,8 207,9 360,3 375,8 160,8 1 .382,7 
Dänemark 0,6 4,0 74 4 1 96,0 21 2,5 427,4 834,4 939,3 2.688,6 
Deutschland 95,1 276,1 561,9 1 .315,8 1 .41 6,0 2.51 4,3 3.649,1  7.331 ,6 1 7. 1 60,0 

Griechenland 334,1 774,2 795,2 732,7 320,3 298,6 1 73,2 70,3 3.498,7 
Spanien 335,1 970,9 1 .365, 1 2.056,5 1 .438, 1 2. 1 1 9,9 3.565,3 1 3.779,2 25.630,1 
Frankreich 9 1 ,6 282,7 444,6 1 .080,5 1 .489,6 3.865,9 8.864,9 1 2.21 1 ,6 28.331 ,3 
Irland 2,3 32,8 139,4 591 ,3 71 5,8 1 .089,6 1 . 1 1 0,4 660,8 4.342,4 
Italien 1 .063,2 1 .754,9 1 .895,9 2.073,7 1 .285,3 1 .6 17,6 1 .868,2 3.274,3 1 4.833,1 
Luxemburg 0,3 1 , 1 1 ,9 3,5 4,5 1 6,3 66,4 32,8 1 26,6 
Niederlande 16,7 55,8 1 23,3 279,9 351 ,4 567,2 428,8 187,5 2.010,5 
Osterreich 36,6 1 53,7 286,6 677,3 518,5 544,2 . 373,0 825,1 3.415,1 

Portugal 205,7 342,4 336,3 363,6 205,2 240,8 288,0 1 .840,0 3.822,1 
Finnland 1 ,2 21 ,9 109,4 403,9 437,0 601 ,9 451 , 1  145,2 2. 1 71 ,6 
Schweden 0,9 33,3 1 1 2,8 260,3 266,5 494,0 901 ,2 1 .040,1 3. 1 09, 1 
Vereinigtes Königreich 14,2 64,1 208,1 503,2 570,6 1 .262,1 2.834,3 10.712,2 1 6. 1 68,9 

Quelle: Agrarstruklurerhebung 1997, Eurostal. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)228 von 370

www.parlament.gv.at



228 Grüner Bericht 2001 

Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in der Europäischen Union 

I Jahr Einheit Belgien Dänemark I Deutschland Griechen· Spanien land 

Volkswirtschaftliche Daten 

Gesamtfläche 1999 1 .000 km' 30,5 43,1 357,0 132,0 506,0 
Bevölkerung 2000 1000 10.213 5.313 82.038 10.533 39.394 
BIP zu Marktpreisen 1999 Mrd. ECU 233,2 163,2 1 .982,3 1 1 7,4 559,4 
Arbeitslosenrate 2000 % 7,0 4,7 7,9 1 1 , 1  14,1 
Endproduktion der Landwirtschaft 1998 Mio. ECU 6.485 7.979 42.548 1 1 .213 33.408 
Anteil der Landwirtschaft am BIP 1998 % 1 , 1  2,3 0,8 5,9 3,3 

Landwirtschaftlicher Außenhandel 

Anteil der Agrarexporte am Gesamtexport 1998 % 10,6 25,0 5,2 28,2 5,8 
Anteil der Agrarimporte am Gesamtimport 1998 % 10,8 13,5 9,7 14,8 12,0 

Betriebe 

Landwirtschaftliche Betriebe 1997 1 .000 67,2 63,2 534,4 821,4 1 .208,3 
durchschnittliche Betriebsgröße (ohne Wald) 1997 ha 20,6 42,6 32,1 4,3 2 1 ,2 
Betriebe mit weniger als 5 ha 1997 in % 32,2 3,5 3 1 ,5 76,3 53,6 
Betriebe mit mehr als 50 ha 1997 in % 10,0 27,8 14,2 0,4 8,2 
Betriebe in benachteiligten Regionen 1997 1 .000 9 - 297 484 863 

in Berggebieten 1997 1 .000 19.870 289.260 374.340 
Flächen 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 1999 1 .000 ha 1 .394 2.684 1 7. 152 5.109 29.175 
Anten der LN von Betriebe mit weniger als 5 ha 1997 in 0/0 3,0 0,2 2,2 31 ,7 5,1 
Anteil der LN von Betriebe mit mehr als 50 ha 1997 in 0;0 38,8 66,0 64,0 7,0 67,7 
Lw. Flächen in benachteiligten Gebieten 1 997 1 .000 ha 270 8.610 2.301 20.309 

davon in Berggebieten 1997 1 .000 ha 326 1 .258 7.506 
Benachteiligte Gebiete 1997 % der LN 20,1 0,8 50,1 82,4 74,2 

Berggebiete 1998 % der LN 2,0 61 , 1  28,5 
Sonstige benachteiligte Gebiete 1998 % der LN 20,1 47,0 1 5,0 43,1 
Kleine Gebiete 1998 % der LN 1 ,2 6,3 2,7 

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 1998 1 .000 ha 672 538 10.740 6.513 25.984 
davon Buschwälder 1998 1 .000 ha 26 93 3. 1 54 12.475 

Arbeitskräfte 

Lw. Vollarbeitskräfte (JAE) ( 1 ) 1998 1 .000 74,1 77,8 633,0 580,8 1 .044,2 
Agrarquote (2) 1996 % 2,5 4,2 2,8 19,2 8,1 

Pflanzliche Nutzung 

Ackerland 1999 1 .000 ha 854 2.508 1 1 .821 3.870 14.006 
Dauerkulturen 1999 1 .000 ha 21 5 208 1 .1 08 4.812 
Dauergrünland 1999 1 .000 ha 515 171 5. 1 14 1 .789 10.315 

VIehhaltung (3) 

Rinder 2001 1 .000 Stk. 2.908 1 .840 14. 1 19  585 6.305 
Milchkühe 2001 1 .000 Stk. 61 1 628 4.448 1 73 1 . 190 
Sonstige Kühe 2001 1 .000 Stk. 534 1 23 794 94 1 .859 
Schweine 2001 1 .000 Stk. 6.775 12.975 25.81 4 938 24.745 
Schafe 2001 1 .000 Stk. 153 1 1 1  2.1 1 5  9.205 23.277 
Ziegen 2001 1 .000 Stk. 22 0 160 5.023 2.912 

Zahl der Halter 

Pferde 1997 1 .000 7,0 8,3 77,5 44,8 1 1 1 ,3 
Milchkühe 1997 1 .000 19,6 13,2 181 ,8 19,5 101 ,5 
Sonstige Kühe 1997 1 .000 24,2 12,6 65,8 1 1 ,6 1 1 1 ,2 
Rinder insgesamt 1997 1 .000 43,5 27,6 265,1 32,6 202,7 
Schafe 1997 1 .000 5,0 3,9 36,1 140,0 1 02,8 
Schweine 1997 1 .000 1 1 ,6 18,8 181 ,2 37,5 139,0 
Geflügel 1997 1 .000 8,0 8,3 169,0 381,4 273,7 

Quoten und Referenzmengen .• 
Milch: Anlieferungen ( A-Quote ) 2001/02 1 .000 t 3.188,2 4.454,7 27.769,2 699,6 6.035,6 

Direktverkäufe ( D-Quote ) 2001/02 1 .000 t 1 22,2 0,6 95,6 0,9 81 ,4 
Sonderprämie männliche Tiere ab 2002 Stück 228.787 221 .688 1 .536.1 1 3  141 .606 643.525 
Mutterkuhquoten ab 2002 Stück 394.253 1 1 2.932 639.535 138.005 1 .442.539 
Schlachtprämie für ausgewachsene Rinder ab 2002 Stück 71 1 .232 71 1 .589 4.357.713 235.060 1 .982.216 
Schlachtprämie für Kälber ab 2002 Stück 335.935 54.700 652.132 80.324 25.629 
Schafe und Ziegen ab 2002 Stück 70.000 104.000 2.432.000 1 1 .023.000 1 9.580.000 
KPF-Fläche 2001 1 .000 ha 576 2.018 10.546 1 .492 9.623 

Zucker:') A-Quote 2000 1 .000 t 680 328 2.637 290 960 
B-Quote 2000 1 .000 t 146 97 812 29 40 

Kartoffelstärke-Quote 2000/01 1 .000 t 1 78 592 2 
Garantieschwellen für Tabak 2002 1 .000 t 2 1 1  1 23 42 

1) JAE= Jahresarbeitseinheiten. 
2) Agrarquote= zivile Erwerbstätige (=Erwerbspersonen ohne Arbeitslose). 
3) ViehzAhlung vom Dezember 2000. Die Daten berücksichtigen noch nicht die Auswirkungen der Maul- und Klauenseuche. 
4) Frankreich inkl. Überseeregionen; Portugal ink!. Azoren. 
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Tabelle 3.4.2 

Frankreich I Irland I Italien Luxemburg I Niederlande Österreich Portugal Finnland Schweden Groß· EU·15 britannien 

544,0 70,3 301,3 2,6 4 1 ,5 83,9 9 1 ,9 338,2 450,0 244,1 3.236,3 

58.966 3.744 57.612 429 1 5.760 8.082 9.980 5.160 8.854 59.247 375.325 

1 .344,4 84,9 1 .099,1 1 8, 1  369,5 195,4 104,1 1 20,8 223,9 1 .350,9 7.966,6 

9,5 4,2 1 0,5 2,4 3,0 3,7 4,1 9,7 5,9 5,5 8,2 

63.592 4.435 41 .359 248 1 8.837 3.61 1 5.194 3.479 4.318 24.271 270.977 

1 ,9 3,4 2,5 0,7 2,6 0,9 2,4 0,7 0,5 0,6 1 ,6 

1 2,9 1 0,4 6,8 (bei Belgien) 1 9,9 4,9 7,3 3,1 2,8 6,6 9,4 

10,3 7,4 1 1 ,5 (bei Belgien) 1 2,2 7,0 13,0 7,2 7,7 9,8 1 0,4 

679,8 147,8 2.31 5,2 3,0 107,9 210,1 4 1 6,7 9 1 ,4 89,6 233,2 6.989,1 

41 ,7 29,4 6,4 42,S 1 8,6 16,3 9,2 23,7 34,7 69,3 18,4 

26,8 7,5 75,7 24,2 32,0 37,9 76,1 8,6 1 4,3 1 5,5 32,2 

29,7 1 4,1 1 ,8 39,6 7, 1 4,1 2,3 8,8 2 1 ,3 33,6 10,0 

249 1 1 2  1 .237 3 143 290 80 57 76 3.900 

98.060 753.490 105.230 203.500 52.500 1 .896.240 

30. 1 48 4.418 1 5.564 1 27 1 .962 3.410 3.939 2.201 3. 1 07 1 5.859 1 36.249 

1 ,3 0,8 1 9,0 1 , 1  3,6 5,6 1 4,3 1 , 1  1 , 1  0,5 5,4 

74,4 40,8 34,7 78,3 30,7 35,1 55,7 27,S 62,4 83,8 6 1 ,4 

1 0.829 2.902 8.539 1 27 2.31 1 3.239 1 .806 1 .472 7.1 66 69.882 

3.763 5.051 1 .952 1 .098 1 .1 09 22.063 

46,3 70,9 53,6 98,4 5,5 69,4 85,9 84,9 5 1 ,5 44,7 56,0 

1 7,4 31,6 58,0 30,7 55,2 1 4,5 - 1 9,6 

26,1 70,7 20,6 96,1 6,5 5 1 ,4 2 1 ,0 27,8 44,6 34,0 

2,4 0,3 1 ,3 2,4 5,5 4,9 3,8 8,6 9,2 0,0 2,4 

16.989 591 1 0.842 89 339 3.924 3.467 22.768 30.259 2.489 1 36.204 

1 .833 985 3 84 84 885 2.995 20 22.637 

I 
980,8 203,6 1 .639,2 4,5 227,4 131 ,6 550,0 382,6 80,3 1 22,5 6.732,4 

3,9 1 1 ,8 6,6 2,5 4,2 6,3 1 3,7 7,0 3,8 2,1 6,6 

1 8.362 1 .076 8.204 62 970 1 .385 2.243 2.177 2.753 5.796 76.087 

1 . 1 54 3 2.887 1 33 73 767 3 3 39 1 1 . 1 1 7  

1 0.385 3.339 4.4 1 9  64 926 1 .943 903 21 369 1 0.023 50.296 

20.281 6.518 7.395 200 3.842 2.1 1 8  1 .399 1 .019 1 .617 10.161 80.307 

4 .195 1 .233 2.169 44 1 .551 598 334 352 425 2.203 20.154 

4.200 1 . 1 25 631 33 85 258 351 28 1 58 1 .673 1 1 .946 

1 5.253 1 .763 8.410 76 1 1 .514 3.440 2.389 1 .454 1 .920 5.687 123. 1 53 

9.244 4.880 1 0.952 7 1 .230 320 3.478 67 452 24.434 89.926 

1 .242 13 1 .327 1 232 59 565 7 5 75 1 1 .643 

67,3 1 7,8 44,1 0,5 20,5 1 5,9 68,2 6,0 1 5,8 44,3 549,2 

148,1 39,7 1 03,6 1 ,3 37,3 86,S 47,5 30,8 1 5,8 36,3 882,5 

1 8 1 ,7 89,7 74,9 1 ,7 9,7 30,5 50,9 2,7 16,1  69,8 753,1 

312,0 1 34,4 230,9 2,0 52,1 106,9 1 25,3 38,9 38,6 1 26,9 1 .739,4 

100,1 43,9 1 28,7 0,2 1 9,7 18,3 69,6 4,0 9,4 86,3 768,0 

- 78,0 2,5 251,6 0,4 2 1 ,0 95,8 1 5 1 ,9 6,5 8,5 1 4,0 1 .018,3 

293,2 1 5,5 466,5 0,9 4,7 91,S 258,0 5,1 8,7 36,5 2.02 1 ,0 

23.844,3 5.386,2 1 0.316,5 269,6 1 1 .00 1 ,3 2.599,1 1 .863,2 2.398,3 3.300,0 1 4.437,5 1 1 7.563,2 

391,5 9,6 213,6 0,5 73,4 150,3 9,3 8,7 3,0 1 72,3 1 .332,8 

1 .734.779 1 .028. 1 53 478.997 1 8.922 1 26.346 338.720 1 60.720 200.000 233.481 1 .361 .978 8.453.815 

3.779.866 1 . 1 02.620 621 .61 1 1 8.537 63.236 325.000 277.539 55.000 1 55.000 1 .699.51 1 1 0.825.184 

4.041 .075 1 .776.668 3.426.835 2 1 .867 1 .207.849 546.557 325.093 382.536 502.063 3.266.212 23.494.565 

2.045.731 0 1 .321 .236 3.432 1 . 1 98.1 1 3  129.881 70.91 1 1 0.090 29.933 26.271 5.984.318 

7.842.000 4.956.000 9.575.000 4.000 930.000 206.000 2.690.000 80.000 1 80.000 1 9.492.000 79.1 64.000 

1 5.350 346 7.001 43 645 1 .203 1 .054 1 .591 1 .737 4.495 57.720 

2.996 1 82 1 .320 690 316 73 1 34 336 1 .040 1 1 .982 

806 1 8  248 182 74 7 1 3  34 104 2.610 

282 538 49 55 64 1 .760 

26 131 1 6 341 

Quellen: EUROSTAT. BMF. Statistik Austria, EU-Amtsbtatt L 179/95. Institut für HOhere Studien (UNO-Datenbank), Statistisches Jahrbuch 1998 des BML. PRÄKO (Zahlen '99) 
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Strukturdaten zur Land- und Forstwirtschaft in Staaten der EU-Erweiterung 

Jahr Einheit Polen Tschechien Ungarn Slowenien 

Volkswirtschaftliche Daten 

Staatsfläche 2000 km' 31 2.685,0 78.866,0 93.030,0 20.253,0 
Bevölkerung 2001 Mio. 38,7 1 0,3 1 0, 1  2,0 
Beschäftigte insgesamt 1 998 1 .000 1 7.226,0 4.871 ,0 3.698,0 624,0 
Brultoinlandsprodukt 2000 Mrd. USD 1 58,6 56,4 47,8 1 9,5 
BIP Wachstum gegenüber 2000 2001 "10 1 ,5 3,5 3,8 3,7 
BIP Wachstum gegenüber 1 990 2000 1 990 - 1 00 1 43, 1 98,5 1 08,5 1 20,0 
Arbeitslosenrate 2001 "10 1 8,6 8,4 5,9 6,8 
Inflationsrate 2001 "10 5,6 4,6 9,1 8,5 
Daten zum Agrarsektor 

Endproduktion der Landwirtschaft 1 999 Mio. Euro 1 0.882,0 2.522,0 4.395,0 1 .064,0 
Vorleistungen 1 999 Mio. Euro 6.624,0 1 .800,0 2.638,0 555,0 
Anteil der Landwirtschaft am BIP 2000 "10 3,3 3,9 4,8 3,2 
Entwicklung der Agrarproduktion 1 999-2000 "10 -5,6 -4,5 -5,3 2,4 
Agrarproduk1ion im Vergleich zu 1 990 2000 1 990 = 1 00 85,0 70,0 68,0 92,0 
Landwirtschaftlicher Außenhandel 

Agrarexporte 2000 Mio.Euro 1 .730,0 977,0 530,0 421 ,0 
Agrarimporte 2000 Mio.Euro 1 .322,0 458,0 1 . 1 1 8,0 64,0 
Gesamtexport nach Osterreich 1 999 Mio. ATS 8.1 03,0 22.339,0 29.838,0 7.976,0 
Gesamtimport aus Osterreich 1 999 Mio. ATS 1 3.038,0 23.249,0 40.784,0 1 4.383,0 
Agrarexporte nach Osterreich 2001 Mio. EUR 6 1 , 1  42,6 1 64,6 6,0 
Agrarimporte aus Osterreich 2001 Mio. EUR 49,1 83,9 71 ,0 107,3 
Arbeitskräfte und Betriebe 

Agrarquote der Erwerbstätigen 2000 "10 1 8,8 5 ,1  6,5 5,6 
'Erwerbspersonen' in der Landwirtschaft 1 998 Personen 3.200.000,0 204.600,0 277.400,0 41 .200,0 
Betriebe von Gesellschaften 2000 Betriebe 4.700,0 2.800,0 7.620,0 200,0 

Durchschnitlsgröße 2000 ha 355,3 1 . 1 1 5,7 398,4 250,0 
Privatbauern mit Marktproduktion 2000 Betriebe 680.000,0 27.000,0 38.270,0 90.000,0 

Durchschniltsgröße 2000 ha 1 6,4 36,3 35,6 8,5 
Sonstige Klein- und Nebenwirtschaften 2000 Betriebe 1 .320.000,0 1 1 7.000,0 728. 1 1 0,0 65.800,0 

Durchschniltsgröße 2000 ha 2,7 1 ,5 2,4 1 ,2 
Fläche der Gesellschaftsbetriebe 2000 1 .000 ha 1 .670,0 3.124,0 3.036,0 50,0 
Fläche der Privatbauern 2000 1 .000 ha 1 1 . 1 50,0 980,0 1 .363,0 769,0 
Fläche der sonstigen Betriebe 2000 1 .000 ha 3.600,0 1 76,0 1 .797,0 79,0 
Betriebe insgesamt 2000 Betriebe 2.004.700,0 146.800,0 774.000,0 1 56.000,0 
Durchschniltsgröße aller Betriebe 2000 ha 9,2 29,2 8,0 3,2 
Bodennutzung und Anbauflächen 

Landwirtschaftlich genutzte Fläche 2000 1 .000 ha 1 8.435,0 4.282,0 6.1 86,0 500,0 
Forstwirtschaftlich genutzte Fläche 1 998 1 .000 ha 8.861 ,0 2.634,0 1 .763,0 1 .098,0 
Ackerland insgesamt 2000 1 .000 ha 1 2.408,0 2.021,0 4.500,0 1 70,0 
Agrarische Produktion 

Getreide insgesamt 2001 1 .000 t 27.23 1 ,0 7.221 ,0 14.881,0 493,0 
Körnermais 2000 1 .000 t 923,0 304,0 4.874,0 2.565,0 
Erdäpfel 2000 1 .000 t 24.232,0 1 .476,0 768,0 202,0 
Fleisch insgesamt 2001 1 .000 t 2.610,0 71 7,0 1 . 1 79,0 191 ,0 

davon Rind- und Kalbfleisch 2001 1 .000 t 294,0 1 08,0 40,0 53,0 
Schweinefleisch 2001 1 .000 t 1 .670,0 365,0 605,0 68,0 

Eier 2000 Mio. Stk. 7.850,0 3.064,0 3.050,0 370,0 
Milch 2001 1 .000 t 1 2.030,0 2.720,0 2. 1 80,0 640,0 
Zucker 1 997 1 .000 t 2.060,0 532,0 480,0 44,0 
Viehhaltung 

Rinder 2001 1 .000 Stück 5.734,0 1 .582,0 805,0 477,0 
davon Kühe 2000 1 .000 Stück 3.050,0 61 1 ,0 380,0 200,0 

Schweine 2001 1 .000 Stück 1 7. 1 06,0 3.470,0 4.834,0 595,0 
Schafe 1 999 1 .000 Stück 491 ,0 1 2 1 ,0 858,0 62,0 
Geflügel 1 999 Mio. Stk. 61 ,0 28,0 36,0 7,0 
Erzeugerpreise 

Weizen 2000 EU=100 1 1 9,5 81 ,0 10 1 ,0 1 42,0 
Milch 2000 EU-W O  61 ,0 74,0 92,0 1 02,0 
Schweine lebend 2000 EU-1 00 89,0 94,0 83,5 1 23,0 

Produktionszahlen für 2001 laut OECD , vorläufig . 
• Meist ohne Zypern und Malta. 
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Tabelle 3.4.3 

Estland I Zypem Lettland Bulgarien Litauen Rumänien Slowakei Malta Summen* 

45.227,0 9.251 ,0 64.589,0 1 1 0.994,0 65.301 ,0 238.391 ,0 49.034,0 31 5,6 1 .087.936,6 

1 ,4 0,8 2,4 8,3 3,7 22,4 5,4 0,4 1 05,8 

643,0 350,0 1 .043,0 3.700,0 1 .656,0 10 .200,0 2.030,0 1 50,0 46. 1 91 ,0 

5,2 4,4 6,4 1 2,3 1 0,7 34,2 20,4 2,5 378,4 

5,3 4,0 7,9 4,2 4,5 4,6 2,7 2,4 

86,6 60,4 78,6 67,2 81 ,8 1 05,1 · 

1 3,5 4,8 12,9 1 8,3 12,5 6,9 1 8,8 6,0 · 

5,9 1 ,8 2,5 7,5 1 ,4 34,1 7,4 2,2 

340,0 584,0 443,0 3.359,0 923,0 7.780,0 1 .379,0 138,0 33.809,0 

1 90,0 257,0 281 ,0 1 .706,0 464,0 3.560,0 988,0 66,0 1 9. 129,0 

6,3 4,6 4,5 1 4,5 7,6 12,6 4,5 2,8 · 

-1 ,7 2,8 -1 1 ,5 5,9 -14,1  -13,9 · 

46,0 47,0 45,0 63,0 88,0 70,0 · 

255,0 223,0 222,0 233,0 292,0 277,0 5.160,0 

70,0 32,0 1 93,0 126,0 1 94,0 84,0 3.661 ,0 

21 3,0 71 ,0 459,0 1 .067,0 193,0 3.604,0 10.819,0 94,0 84.776,0 

342,0 391 ,0 665,0 2.815,0 496,0 5.078,0 9.201 ,0 240,0 1 1 0.682,0 

0,4 4,7 0,5 1 0,4 5,3 1 2, 1  24,5 0,0 332,2 

3,6 8,0 5,4 1 2,5 4,5 57,5 40,7 2,9 446,5 

7,4 9,9 1 3,5 26,2 19,6 42,8 6,7 1 ,9 · 

60.400,0 1 96.000,0 750.000,0 348.000,0 3.750.000,0 166.500,0 8.994. 1 00,0 

767,0 3.330,0 1 .252,0 20.669,0 

886,6 421 ,9 1 .467,2 · 

41 .443,0 6.260,0 848,0 883.82 1 ,0 

1 2,7 1 30,1 1 1 0,8 

1 77.000,0 1 .300.000,0 4.220.000,0 290.000,0 8.21 7.910,0 

1 ,0 2,1 2,4 0,6 · 

680,0 408,0 3.500,0 1 .405,0 1 .837,0 1 5.71 0,0 

527,0 2.100,0 1 .890,0 8 15,0 94,0 1 9.688,0 

1 77,0 2.703,0 9.920,0 1 93,0 1 8.645,0 

21 9.210,0 4.229.590,0 292 . 100,0 

6,5 3,5 · 

1 .434,0 1 34,0 2.486,0 6.203,0 3.370,0 1 4.781 ,0 2.441 ,0 1 1 ,7 60.263,7 
2.026,0 2.881 ,0 3.876,0 1 .979,0 6.680,0 1 .990,0 33.788,0 

810,0 93,6 881",0 3.046,0 2.301 ,0 8.560,0 1 .473,0 1 1 ,0 36.274,6 

578,0 928,0 4.893,0 2.398,0 1 6.550,0 3.478,0 78.651 ,0 
1 .097,0 4.200,0 440,0 1 4.403,0 

457,0 747,0 206,0 1 .892,0 3.650,0 41 9,0 34.049,0 
57,0 62,0 487,0 1 76,0 860,0 41 6,0 6.755,0 
1 4,0 22,0 75,0 53,0 1 76,0 65,0 900,0 
32,0 32,0 237,0 91 ,0 378,0 220,0 3.698,0 

1 65,0 437,0 1 .640,0 665,0 5.709,0 1 .095,0 24.045,0 
690,0 830,0 1 .710,0 1 .850,0 5. 1 50,0 1 . 1 30,0 28.930,0 

49,0 1 2,0 1 1 8,0 237,0 21 8,0 3.750,0 

253,0 364,0 648,0 748,0 2.762,0 646,0 1 4.0 19,0 
131 ,0 205,0 434,0 494,0 1 .580,0 246,0 7.331 ,0 
300,0 394,0 1 . 144,0 856,0 4.268,0 1 .488,0 34.455,0 

36,0 41 ,0 3.020,0 28,0 9.663,0 420,0 1 4.740,0 
3,0 4,0 1 6,0 ' 8,0 79,0 14,0 256,0 

90,0 1 04,0 87,0 67,0 · 

56,0 45,0 39,0 65,0 · 

162,0 125,0 1 32,0 130,0 · 

Quellen: OECD-Dokumente ('Global Forum on Agriculture', 
Arbeitsgruppe 'Non-member countries', Monitoring Report & Outlook vol. 1995 bis 2001), 

FAO-Database im Intemet, aus nationalen Statistiken der Reformländer, 
Wiener Institut für Intemationale Wirtschahsvergleiche, 

Fischer Weltalmanach 2000 und 200 1 ,  
Situationsbericht 2002 des Deutschen Bauernverbandes. 

Zusammenstellung: Bundesanstalt für Agrarwirtschah (F.Greif und M.Wimmer), 
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4. Vor- und nach gelagerte Wirtschaftsbereiche und Produ ktionsmittel 

Ein- und Ausfuhr landw. Verarbeitungserzeugnisse (Nicht-Anhang I-Waren) (1 ) (in Mio. Euro) Tabelle 4. 1 
Einfuhr Ausfuhr 

1 994 1 998 1 999 2000 2oo1v 1 994 1 998 1 999 2000 2oo1v 

Gesamt 503 928 971 970 1 .085 421 799 1 .064 1 .2 1 1  1 .476 
EU ( 1 2) 427 830 867 869 962 1 98 513 746 872 958 
EU ( 1 5) 837 874 876 968 529 765 898 987 
Deutschland 265 5 1 7  575 588 665 1 43 3 1 7  4 1 5  484 520 

1 )  Die Definition ·Nicht·Anhang I·Waren" sind im Anhang B der va (EG) Nr. 1 222/94 der Kommission vom 30. Mai 1 994 zur Festlegung der gemeinsamen Durchführungsvor· 
schriHen für die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung des Erstattungsbetrages für bestimmte landwirtschaHliche Erzeugnisse angeführt. 
Zu ihnen zählen Joghurt, Zuckermais, chemisch reine Fructose und Maltose, Zuckerwaren, Schokoladewaren, Teigwaren, Teigmischungen, Backwaren (Kuchen, Kekse, Brot 
usw.), Würzsaßen (z.B. Ketchup), verschiedene Lebensmittelzubereitungen (Instants), Speiseeis, Limonaden, Eistees, Energy-Drinks, Bier, verschiedene Spirituosen und 
vieles mehr. 

Quelle: Statistik Austria. 

Produktionsstatistik für Lebensmittelindustrie und -gewerbe (1 ) Tabelle 4.2 

2000 2001 Veränderung in % 

I. Industrie 

Anzahl der Betriebe per 31. 1 2. I 262 I 249 -5,0 I 
Anzahl der Beschäftigten per 31 . 1 2. 29.021 28.989 -0,1 

Arbeiter (inkl. Heimarbeiter) 1 7.512 1 7.471 -0,2 

Angestellte 1 1 .509 1 1 .5 1 8  0,1 

Löhne und Gehälter (Mio. Euro) 935 932 -0,3 

Löhne 457 463 1 ,3 

Gehälter 478 469 - 1 ,8 

Jahresproduktionswert (Mio. Euro) 5.471 5.548 1 ,4 

Eigenproduktion 5.440 5.520 1 ,5 

durchgeführte Lohnarbeit 30 28 -8,2 

Abgesetzte Produktion 5.330 5.494 I 3,1 

11 . Gewerbe 

Anzahl der Betriebe per 31 . 1 2. I 1 .047 1 .01 5 I -3,1 

Anzahl der Beschäftigten per 31. 1 2. 27.51 1 27.389 -0,4 

Arbeiter (inkl. Heimarbeiter) 22.029 21 .810 - 1 ,0 

Angestellte 5.482 5.579 1 ,8 

Löhne und Gehälter (Mio. Euro) 560 568 1 ,5 

Löhne 4 1 9  424 1 , 1 

Gehälter 1 40 1 44 2,8 

Jahresproduktionswert (Mio. Euro) 2.781 2.947 6,0 

Eigenproduktion 2.762 2.930 6,1  

durchgeführte Lohnarbeit 1 9  1 7  -9,6 

Abgesetzte Produktion I 2.759 I 2.938 6,5 

111. Lebensmittelindustrie und -gewerbe insgesamt 

Anzahl der Betriebe per 3 1 .  12 .  1 .309 1 .264 -3,4 

Anzahl der Beschäftigten per 31 . 1 2. 56.532 56.378 -0,3 

Arbeiter (inkl. Heimarbeiter) 39.541 39.281 -0,7 

Angestellte 1 6.991 1 7.097 0,6 

Löhne und Gehälter (Mio. Euro) 1 .495 1 .501 0,4 

Löhne 877 887 1 ,2 

Gehälter 618 614  -0,8 

Jahresproduktionswert (Mio. Euro) 8.251 8.495 3,0 

Eigenproduktion 8.202 8.450 3,0 

durchgeführte Lohnarbeit 49 45 -8,7 

Abgesetzte Produktion I 8.089 I 8.432 I 4,2 

1) Betriebe mit 10 Arbeitnehmem und mehr. 
Quelle: Statistik Austria, Konjunkturstatistik. 
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Maschinenringe und Betriebshilfe 2001 

Maschinenringe 

Bundesland hauptberuf!. Mitglieder 
gesamt Geschäfts-

führung 

Burgenland 5 5 2.975 

Kärnten 1 1  1 0  6.436 

Niederösterreich 23 22 14 . 130 

Oberösterreich 36 36 21 .963 

Salzburg 5 5 3.607 

Steiermark 36 33 1 6.725 

Tirol 9 9 5.921 

Vorarlberg 4 3 2.755 

Osterreich 2001 1 29 1 23 74.512 

Osterreich 2000 1 36 1 29 73.842 

Osterreich 1 999 1 37 1 29 72.923 

Osterreich 1 998 1 46 1 32 71 .91 2 

Osterreich 1 995 1 67 1 1 0 68.004 

Feldanerkennungsflächen wichtiger Kulturpflanzen 
für die Saatguterzeugung (in ha) Tabelle 4.4 

Kulturpflanzen I 1 980 I 1 990 2000 I 2001 

Winterweizen 1 0. 1 27 9.218 7.399 7.488 

Sommergerste 5.675 5.767 4.842 4.436 

Mais 1 .483 3.060 3.01 2 3.933 

Kartoffeln 1 .61 1 1 .531 1 .495 1 .467 

Ackerbohnen 70 953 1 31 1 54 

Raps 246 734 234 2 1 9  

Körnererbsen 46 1 .818  1 . 1 87 1 .449 

Sonstige 6.514 1 2.279 1 0.466 1 0.885 

Anerkennungsflächen 

insgesamt 25.772 35.392 28.766 30.031 

davon Getreide 23.044 28.51 9  23.359 23.935 

I ' inklusive Mais und Hirse 
Quelle: BMLFUW. 

Einsatzstunden 

Betriebshilfe 
eingesetzte 

Maschinen 
wirtschaftliche soziale 

1 51 .639 80.768 53.81 1 

458. 1 49 284.225 65.631 

1 .096.684 255.222 276.452 

1 .330.91 1  744.930 1 87.074 

1 08.150 1 1 8.460 25.892 

1 .272 . 178 448.830 200.068 

240.928 1 62.624 47.019 

201 .699 1 29.544 47.942 

4.860.338 2.224.603 903.889 

5.350.972 1 .853. 1 63 748.268 

4.449.542 2.336.648 932.982 

4.649.0 1 6  2.479 . 187 700.71 5  

3.672.528 2.031 . 1 57 490.995 

Pflanzenschutzmittelpräparate -
Stand der Zulassungen (1 ) 

I Jahr I Anzahl an zugelassenen 
Pflanzenschutzmitteln 

1 992 1 .036 

1 993 978 

1 994 681 

1 995 656 

1 996 645 

1 997 628 

1 998 723 

1 999 790 

2000 837 

2001 920 

1 )  Jeweils am Ende des Jahres. 

Betriebs· 
helfer 

436 

872 

1 .337 

2.674 

401 

1 .630 

671 

301 

8.322 

8.506 

8.446 

7.094 

7.083 

I 

Wirkstoffmengen in Verkehr gebrachter Pflanzenschutzmittel (1 ) 
(Wirkstoffstatistik 1 997 - 200 1 )  

Wirkstoffmengen in t 
Präparalengruppe 

1 997 1 998 1 999 2000 2001 

Herbizide 1 .600,5 1 .602,5 1 .659,1 1 .608,9 1 .435,5 

Fungizide (2) 702,9 645,8 572,6 71 8,3 597,3 

Schwefel 881 ,4 734,1 716,1 774,8 638,5 

Kupferhältige Wirkstoffe 1 00,2 92,6 1 04,3 1 05,3 99,9 

Mineralöle und Paraffinöle (3) 292,6 1 63,9 269,4 229,5 243,3 

Insektizide (4) 99,9 86,9 89,6 1 04,5 99,0 

Wachstumsregulatoren 1 0,4 1 2,3 4,7 9,1 8,6 

Rodentizide 0,6 1 ,0 2,2 2,6 1 ,6 

Sonstige 0,6 0,3 0,6 1 0,2  8,5 

Gesamt 3.689,1 3.339,4 3.418,6 3.563,2 3.1 32,2 

1) Im Geltungsbereich des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1 997. 
2) Einschließlich fungizider Saatgutbehandlungsmittel und Bakterizide. ausgenommen Schwefel und Kupfer. 

3) Einschließlich anderer Öle. 
4) Einschließlich insektizider Saatgutbehandlungsmittel. Akarizide, Molluskizide, Nematizide und Synergisten. 

233 

Tabelle 4.3 

Ver-
rechnungs-

wert 
in Mio. Euro 

5 

9 

31 

40 

4 

21 

7 

5 

1 22 

1 20 

1 20 

1 1 4 

1 .270 

Quelle: BMLFUW. 

Tabelle 4.5 

Veränderung 
zum Vorjahr 

- 1 58 

- 58 

- 297 

- 25 

- 1 1 

- 1 7 

+ 95 

+ 67 

+ 47 

+ 83 

Quelle: BMLFUW. 

Tabelle 4.6 

Differenz 
2001 zu 2000 

in t 

-1 73,4 

- 121 ,0 

- 136,3 

-5,4 

1 3,8 

-5,5 

-0,5 

- 1 ,0 

- 1 ,7 

-431 ,0 

Quelle: BMLFUW. 
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Einsatz von Organismen bzw. deren Inhaltsstoffen als Pflanzenschutzmittel 2001 Tabelle 4.7 

Anwendungsgebiet Menge in 
Fläche (2) Organismus 

Kultur ( 1 )  Schädling kg cd. I Stück in ha 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki Gem, M, O, W  div. Schmetterlingsraupen 66,4 4.600,7 
Bacillus thuringiensis var. tenebrionis O, E Käfer 222,9 1 .407,2 
Beauveria brongniartii Freiland Maikäfer 33,5 31 0,0 
Apfelwickler-Granulose-Virus 0 Apfelwickler 1 .51 2,0 1 .008,0 

Schlupfwespe (Trichogramma evanescens) M Maiszünsler 45.824.000 458,2 

Schlupfwespe (Encarsia formosa) Gew Weiße Fliege 8.093. 1 90 161 ,9 

Raubmilbe (Phytoseiulus persimilis) Gew Spinnmilben 2.034.685 40,7 

Schlupfwespe (Aphidius sp.) Gew Blattläuse 325 . 125 27,9 
Parasitoide (Dacnusa sibirica/Diglyphus isaea) Gew Minierfliegen 168.475 8,4 

Räuberische Gallmücke (Aphidoletes aphidimyza) Gew Blattläuse 415.235 1 4,9 
Raubmilbe (Amblyseius cucumeris) Gew Thrips 181 .465. 1 43 241 ,9 

Raubwanze (Orius sp.) Gew Thrips 1 27.250 6,4 

Entomoparasitische Nematoden Z, Gew, B Dickmaulrüssler, Trauerm. 1 ,73 x 10" 29,9 

Florfliege (Chrysoperla carnea) Gew Blattläuse 1 . 1 48.250 1 5,4 

Marienkäfer (Cryptolaemus montrouzieri) Gew Wollläuse 6.218 0,2 

Parasitoid (Leptomastidea abn. ,  Leptomastix dact.) Gew Wollläuse 2.200 0,1 

Gesamt I 8_331 ,8 

1) Gern ; Gemüse, M ;  Mais, 0 ;  Obst, W ;  Wein, E ;  Erdäpfel, Gew ; Gewächshaus, Z ;  Zierpflanzen, B ;  Baumschulen. 
2) ha geschätzt (basierend auf empfohlenen, durchschnittlichen Aufwandmengen). 

Düngerabsatz 
( in 1 .000 Tonnen Reinnährstoffen ) Tabelle 4.8 

Jahr Stickstoff I Phosphor I Kali Summe 
(N) (P,O,) (K,O) I 

1 987 1 78.573 92.074 1 26.837 

1 992 9 1 ,2 56,5 68,6 21 6,3 

1 993 1 23,6 64,1 77,7 265,4 

1 994 1 77,3 72,9 84,2 334,4 

1 995 1 28,0 53,5 60,6 242,1 

1996 1 1 2,6 54,1 63,2 229,9 

1 997 1 43,8 57,1 66,6 267,5 

1 998 1 1 3,3 56,0 6 1 ,6 230,9 

1 999 1 1 3,4 48,4 52,3 214,1  

2000 1 20,5 44,6 51 ,2 21 6,3 

2001 1 29,1 46,2 50,7 226,0 
Quelle: AMA.I 

Quelle: BFUBMLFUW. 

Düngerabsatz nach Bundesländern 2001 
( in 1 .000 Tonnen Reinnährstoffen ) Tabelle 4.9 

Bundesland Stickstoff Phosphor Kali Summe 
(N) (P,O,) (K,O) 

Burgenland 1 1 ,5 4,6 5,7 2 1 , 1  

Kärnten 4,0 2,0 1 ,9 7,8 
NOlWien 63, 1 20,3 25,4 1 08,9 

00 31 ,0 1 1 , 1 9,5 5 1 ,6 
Salzburg 1 ,0 0,8 0,3 2,1 

Steiermark 1 7,7 7,0 7,3 32,0 
Tirol 0,5 0,2 0,3 1 ,0 
Vorarlberg 0,3 0,2 0,3 0,7 
Österreich I 1 29,1 46,2 I 50,7 226,0 

Quelle: AMA. 
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5. Pflanzl iche, tierische und forstl iche Prod uktion sowie Preise 

5.1 . Pflanzliche Produktion 

Anbau auf dem Ackerland Tabelle 5. 1 . 1  

I 1980 1990 I 1 995 2000 I 2001 
Feldfrüchte I 

Flächen in ha 

Getreide 1 .069.685 949.528 809.1 35 829.872 824.31 2 
-

Brotgetreide 380.887 377.246 336.060 347.61 1  340.320 

Weichweizen (einschließlich Dinkel) ( 1 )  247.024 255.147 246.242 

Winterweichweizen (einschließlich Dinkel) ( 1 )  272.454 270.824 
Sommerweichweizen (2) 5.690 4.919 
Hartweizen (Durum) (2) 9.668 1 5.662 1 2.034 
Roggen 1 09.234 93.041 76.826 52.473 51 .219 
Wintermenggetreide 2.900 5.979 3.324 1 .332 1 .324 

Futtergetreide 688.798 572.282 473.075 482.261 483.992 

Wintergerste 50.471 96.348 1 05.31 1 81.884 92.352 
Sommergerste 323.441 1 96.076 123.788 141 .878 125.1 21 
Sommermenggetreide 29.045 18.738 9.102 8.364 7.304 
Hafer 91 .989 61 .956 40.778 32.981 31 .449 
Sonstiges Getreide (Sorghum, Hirse, Buchweizen etc.) 905 1 .091 1 .465 1 .824 1 .673 
Körnermais 1 92.947 1 98.073 120.436 1 64.057 171 .420 
Mais für Corn-cob-mix (CCM) (3) 52.916 23.745 23.484 

Triticale" 1 9.279 27.528 31 . 189 
Körnerleguminosen 860 53.750 26.423 44.803 42.275 

Körnererbsen (4) 40.619 1 9. 133 41 . 1 1 4  38.567 
Pferde(Acker)bohnen (5) 860 13 . 131  6.886 2.952 2.789 
Andere Hülsenfrüchte (Lupine etc.) (3) . --::-- 404 737 919 

Hackfrüchte 1 1 4.921 85.363 80.438 67.992 69.186 

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 17.372 1 1 .864 1 1 .561 13.210 13.032 
Späterdäpfel 35. 1 97 1 9.896 1 5.475 1 0.527 1 0.092 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) 50.732 49.758 51 .643 43.219 45. 1 39 
Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte 1 1 .620 3.845 1 .759 1 .036 923 

Olfrüchte 1 0.063 80.322 1 44.404 1 08.531 1 1 0.613 

Winterraps zur Olgewinnung (6) 3.941 40.844 87.307 51 .334 55.81 1 
Sommerraps und Rübsen (3) - 1 .939 428 287 
Sonnenblumen 291 23.336 28.550 22.336 20.329 
Sojabohnen (5) 9.271 1 3.669 15.537 1 6.336 

-
Olkürbis (3) - 8.957 10.376 1 1 .540 
Mohn (3) 2.567 654 806 
Sonstige Olfrüchte (Saflor, Ollein, Oldistel, Sesam, etc.) (7) 5.831 6.871 1 .4 15  7.866 5.504 

Grünfutterpflanzen 263.365 204.242 202.292 205.020 209.438 

Silo- und Grünmais 106.262 1 07. 1 34 90.682 
Silomais - - 73.856 72.128 
Grünmais - - 1 04 126 
Rotklee und sonstige Kleearten 33.042 18.858 1 3.709 7.574 6.878 
Luzerne 1 4.851 7.539 10.455 6.770 6.876 
Kleegras 25.954 27.828 41 .932 55.835 52.337 
Sonstiger Feldfutterbau (Mischling u.ä.) 6.361 3.650 4.928 4.087 6.105 
Ackerwiesen, Ackerweiden (Wechselgrünland, Egart) 76.895 39.233 40.586 56.794 64.988 

Sonstiges Ackerland 28.704 33. 189 1 40.499 1 25.778 1 24.1 27 

Tabak : 1 147 1 1 1 1 1 1  
Hopfen 242 21 7 218 
Sonstige Handelsgewächse (Faserlein, Hanf etc.) (8) 612 1 .371 1 .768 795 1 . 1 97 
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen 1 .091 1 .744 2.405 
Gemüse im Freiland: (9) 

Feldanbau 1 2.614  9.763 9. 183 8.636 9.01 8 
Gartenbau ( 10) 596 428 428 

Gemüse unter Glas bzw. Folie ( 1 1 )  - 331 298 298 
Blumen und Zierpflanzen 

im Freiland ( 1 1 )  603 292 292 
unter Glas ( 1 1 )  295 243 243 

Erdbeeren 956 891 1 .505 1 .458 1 .370 
Sämereien und Pflanzgut - 623 872 750 666 
Brachefläche, für die keine Beihilfe gewährt wird 1 4.522 5.925 7.675 1 2.076 1 5.568 
Brachefläche, die einer Beihilfenregelung unterliegt ( 12) - 14.616  1 1 6.191 98.730 92.313 

Ackerland, insgesamt 1 .487.598 1 .406.394 1 .403.191 1 .381 .996 I 1 .379.951 11 ) BIs 1994: WInterweIZen. 8) BIs 1 994: Inkl. Hopfen, Tabak, Hell-, Duft, und Gewurzpflanzen. 
2) Bis 1994 beim Sommerweizen. 9) Bis 1 994: nur Feldgemüse. 
3) Bis 1 994: nicht verfügbar. 10) Laut Expertenschätzung. 

Anderung 
2001 zu 2000 

in % 

- 0,7 
- 2, 1 

-

- 0,6 
- 1 3,6 
- 23,2 

- 2,4 
- 0,6 
+ 0,4 

+ 1 2,8 
- 1 1 ,8 
- 12,7 

- 4,6 
- 8,3 
+ 4,5 
- 1 , 1  

+ 13,3 
- 5,6 
- 6,2 
- 5,5 

+ 24,7 
+ 1 ,8 
- 1 ,3 
- 4, 1  
+ 4,4 

- 1 0,9 
+ 1 ,9 
+ 8,7 

- 32,9 
- 9,0

_ 
+ 5,1 

+ 1 1 ,2 
+ 23,2 

- 30,0 
+ 2,2 

- 2,3 
+ 21 ,2 

- 9,2 
+ 1 ,6 
- 6,3 

+ 49,4 
+ 1 4,4 

- 1 ,3 
+ 0,0 
+ 0,5 

+ 50,6 
+ 37,9 

+ 4,4 
+ 0,0 
+ 0,0 

+ 0,0 
+ 0,0 
- 6,0 

- 1 1 ,2 
+ 28,9 

- 6,5 

- 0,1 

4) Bis 1 980: nicht verfügbar. 1 1 )  Ergebnisse der Gartenbau- und Feldgemüseanbauerhebung 1 998. 

5) Bis 1989: Ackerbohnen IOkl. SOJabohnen. 12) Ab 1 996: IOkl. nachwachsender Rohstoffe (1 995 wurden diese bei der 
6) EinschI. Industrieraps (2000: 6. 105 ha; 2001 : 8.675 halo jeweiligen Fruchtart hinzugerechnet). 
7) Ab 1996: inkl. Senf (1 995 den Gewürzpflanzen zugeordnet). Rundungsdifferenzen technisch bedingt. 

Quelle: Statistik Austria. Auswertung der Mehrfachanträge-Flächen der Agrarmarkt Austria. - Vorläufiges Ergebnis mit Stand vom 1 .9.2001 . 
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Gesamternte von ausgewählten Feldfrüchten Tabelle 5 . 1 .2 
1980 1 990 1 995 2000 2001 Änderung 

Feldfrüchte 2001 zu 2000 
in Tonnen in % 

Getreide 4.742.147 5.191 .637 4.452.052 4.464.240 4.827.1 02 + 8,1 
Brotgetreide 1 .51 0.907 1 .729.004 1 .629.1 04 1 .475.337 1 .727.926 + 1 7, 1  

Weichweizen (einschließlich Dinkel) ( 1 ) 1 . 1 16.548 1 .306.353 1 .264.623 1 .243.340 1 .462.162 + 1 7,6 
Hartweizen (Durum) (2) 36.822 43.656 46. 121  + 5,6 
Roggen 382.801 396.355 31 3.835 182.781 21 3.530 + 16,8 
Wintermenggetreide 1 1 .558 26.296 13.824 5.560 6. 1 1 3  + 9,9 

Futtergetreide (3) 3.231 .240 3.462.633 2.822.948 2.988.903 3.099.176 + 3,7 
Wintergerste 207.789 559.782 539.087 407.679 483.307 + 1 8,6 
Sommergerste 1 .306.702 960.772 526. 1 01 446.988 529. 1 00 + 1 8,4 
Sommermenggetreide 1 08. 1 08 77.725 35.594 30.1 95 30.478 + 0,9 
Hafer 315.896 244. 1 1 7 161 .645 1 1 7.571 128.253 + 9,1 
Körnermais (4) 1 .292.745 1 .620.237 1 .473.662 1 .851.651 1 .771 .081 - 4,4 
Triticale (5) - - 86.859 134.819 156.957 + 16,4 

Körnerleguminosen 3.762 348.519 41 1 .41 4 290.108 323.952 + 1 1 ,7 
Körnererbsen 145.219  60.262 96.503 1 1 2.445 + 16,5 
Ackerbohnen 41 .298 17.000 7. 1 1 7 7.431 + 4,4 

Olfrüchte 3.762 1 62.002 334.1 52 1 86.488 204.076 + 9,4 
Winterraps zur Olgewinnung 97.073 263.051 1 24.571 145.972 + 1 7,2 
Sommerraps und Rübsen 4.454 4.545 782 553 - 29,3 
Sonnenblumen 692 57.462 6 1 . 1 41 54.960 50.566 - 8,0 
Olkürbis 3.070 3.013 5.415 6. 1 75 6.985 + 1 3, 1  
Sojabohnen 17.658 31 . 121  32.843 33.874 + 3,1 

Frühe und mittel frühe Speiseerdäpfel 403.003 278.031 264.340 305.832 331 .420 + 8,4 
Späterdäpfel 860.91 9 51 5.505 460.086 388.777 363. 182 - 6,6 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) 2.587.292 2.494.366 2.885.807 2.633.532 2.773.478 + 5,3 
Futterrüben (6) 604.234 1 70.51 9  85.077 47.320 43.346 - 8,4 
Silo- und Grünmais 5.351 .955 4.289.257 3.978.485 3.530.673 3.035.496 - 1 4,0 

1) Bis 1994: Winterweizen. 4) Inkl. Gorn·cob·mix. 
2) Bis 1994 beim Sommerweizen. 5) Bis 1 994: nicht verfügbar. 
3) Exkl. "Sonstiges Getreide". 6) Inkl. Kohlrüben und Futtermöhren. 

Quelle: Statistik Austria. 

Hektarerträge von ausgewählten Feldfrüchten Tabelle 5 . 1 .3 
1980 1 990 1 995 2000 2001 Änderung I Feldfrüchte 2001 zu 2000 

in Tonnen in % 

Getreide insgesamt 

Brotgetreide insgesamt 

Weichweizen (einschließlich Dinkel) ( 1 ) 45,2 51 ,2 51 ,3 45,6 53,2 + 16,7 
Hartweizen (Durum) (2) - 38,8 27,9 38,3 + 37,3 
Roggen 35,0 42,6 40,9 34,8 41 ,7  + 1 9,8 
Wintermenggetreide 39,9 44,0 4 1 ,6 4 1 ,8 46,2 + 1 0,5 

Futtergetreide insgesamt (3) 

Wintergerste 41 ,2 58,1 51 ,2 49,8 52,3 + 5,0 
Sommergerste 40,4 49,0 42,5 31 ,5 42,3 + 34,3 
Sommermenggetreide 37,2 41 ,5 39, 1 36,1 4 1 ,7 + 15,5 
Hafer 34,3 39,4 39,6 35,6 40,8 + 14,6 
Körnermais (4) 67,0 81 ,8 85,0 98,6 90,9 - 7,8 
Triticale (5) - 45,1 49,0 50,3 + 2,7 

Körnerleguminosen 

Körnererbsen - 35,8 31 ,5  23,5 29.2 + 24,3 
Ackerbohnen 31 ,5 24,7 24,1 26,6 + 10,4 

Olfrüchte, insgesamt 

Winterraps zur Olgewinnung 24,9 30,1 24,3 26,2 + 7,8 
Sommerraps und Rübsen 23,8 23,4 18,3 19,3 + 5,5 
Sonnenblumen 23,8 24,6 21 ,4 24,6 24,9 + 1 ,2 
Olkürbis 5,5 5,3 6,0 6,0 6, 1 + 1 ,7 
Sojabohnen 21 , 1  20,7 - 1 ,9 

Frühe und mittelfrühe Speiseerdäpfel 232,0 234,3 228,6 231 ,5 254,3 + 9,8 
Späterdäpfel 244,6 259,1 297,3 369,3 359,9 - 2,5 
Zuckerrüben (ohne Saatgut) 510,0 501 ,3 558,8 61 4,8 620,4 + 0,9 
Futterrüben (6) 520,0 443,5 489,9 456,5 469,5 + 2,8 
Silo- und Grünmais 503,7 400,4 438,7 477,4 420, 1 - 12,0 

1 )  Bis 1 994: Winterweizen. 14) Inkl. Gorn·cob·mix. 
2) Bis 1994 beim Sommerweizen. 5) Bis 1994: nicht verfügbar. 
3) Exkl. "Sonstiges Getreide". 6) Inkl. Kohlrüben und Futtermöhren. 

Quelle: Statistik Austria. 
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Anbau und Ernte ausgewählter Feldgemüsearten mit Mehrfachnutzung Tabelle 5 . 1 .4 

Anbaufläche in Hektar Ernte in Tonnen Durchschnittl. 
Gemüseart ha·Ertrag 

1 992 1 996 2000 2001 1 992 1 996 2000 2001 2001 in t 

Kraut, insgesamt 1 .095 1 .093 906 952 47.294 53.055 5 1 . 1 09 53.266 56,0 

Kopfsalat 586 909 738 735 1 6.508 30.020 29.929 30.597 41 ,6 
Chinakohl 1 .004 7 1 5  679 661 33.702 30.442 34.850 33.521 50,7 
Spinat 325 522 302 323 3.328 7.027 7.281 7.799 24, 1 
Karotten, Möhren 789 986 1 .264 1 .357 21 .661 34.271 59.980 64.966 47,9 
Rote Rüben 238 203 204 201 6.797 6.775 9.588 9.289 46,2 
Gurken 7 1 4  596 575 579 21 .877 35.592 42.837 43.760 75,6 
Paradeiser 1 31 1 80 1 59 1 56 8. 1 1 8 1 8.985 24.463 26.613 1 70,5 
Paprika 1 77 225 1 65 1 57 2.747 5.875 8.276 7.889 50,2 
Zwiebeln 1 .522 1 .7 1 9  2.308 2.303 56.432 70.097 95.741 1 1 7.092 50,8 
Grünerbsen 1 .571 1 .355 1 .057 927 1 4.944 1 1 .5 10  6.097 5. 1 1 3  5,5 
Fisolen 935 709 585 51 1 9.283 1 1 . 1 55 5.838 5.044 9,9 

Alle Gemüsearten I 9.087 9.212 13 .008 I 1 3. 198 I 242.691 31 4.804 498.829 533.201 40,4 

Quelle: Statistik Austria; ALFIS.I 

Weinernten und -anbauflächen Tabelle 5. 1 .5 

Weingartenfläche Weinernte Anteil 

Jahr Insgesamt ( 1 )  In Ertrag (2) Hektarertrag 
hl/ha 

Insgesamt Weißwein Rotwein (3) Weißwein Rotwein 

Hektar 1 .000 Hektoliter Prozent 

1 960 35.048 30.868 29,1 897,5 782,0 82,6 87,1 9,2 
1 970 46.921 41 .821 74,0 3.096,1 2.723,1 346,6 88,0 1 1 ,2 
1 980 59.545 53.981 57,2 3.086,4 2.594,7 487,9 84,1 .1 5,8 
1 990 58. 1 88 54.942 57,6 3.166,3 2.562,7 603,6 80,9 19 , 1  
1996 56.979 48.552 4 1 ,6 2. 1 1 0,3 1 .534,6 575,7 72,7 27,3 
1 997 56.979 47.729 37,8 1 .801 ,8 1 .277,7 524,0 70,9 29,1 
1 998 56.979 47.928 56,4 2.703,2 1 .932,9 770,3 71 ,5 28,5 
1 999 48.558 47.926 58,5 2.803,4 2.093,4 71 0,0 74,7 25,3 
2000 48.558 46.534 50,3 2.338,4 1 .664,0 674,5 71 ,2 28,8 
2001 48.558 46.183 54,8 2.530,6 1 .759,2 771 ,4 69,5 30,5 

Bundesländer 2001 I 
Burgenland 1 4.564 1 3.485 57,7 777.925 421 . 193 356.733 54, 1 45,9 
Niederösterreich 30.004 28.350 54,5 1 .545.328 1 . 1 85.420 359.908 76,7 23,3 
Steiermark 3.291 3.990 46,6 1 86.025 1 35.244 50.781 72,7 27,3 
Wien 678 335 61 ,4 20.584 1 6.937 3.647 82,3 1 7,7 
Ubrige 21  23 30,5 714  379 335 53,1 46,9 
Österreich 48.558 46.1 83 54,8 2.530.576 1 .759.173 771 .404 I 69,5 30,5 

1) Weingartenerhebungen. 
2) Weinernteerhebung. -

3) Rotwein und Rose. 
Quelle: Statistik Austria; ALFIS; BMLFUW. 
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Obsternte und -anbauflächen Tabelle 5. 1 .6 

Obstart I 1 985 I 1 990 1995 2000 2001 

Ernte im Intensivanbau ( in 1 .000 Tonnen) 

Kernobst insgesamt 1 07,5 1 1 7,3 1 62,7 202,0 1 92,1 

Winteräpfel 94,4 1 03,0 1 50,4 1 9 1 ,3 1 82,7 
Sommeräpfel 6,6 8,8 6,2 4,7 4,2 
Winterbirnen 5,5 4,8 4,8 4,3 3,6 
Sommerbirnen 1 ,0 0,8 1 ,4 1 ,7 1 ,6 

Steinobst insgesamt 7,7 7,3 6,4 1 2,4 1 0,4 

Weichseln 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 
Kirschen (1) (1) (1) I 0,5 0,7 
Marillen (1) (1) (1) 3,1 2,9 
Pfirsiche 7,0 6,8 6,0 4,4 3,1 
Zwetschken ( 1 )  ( 1 )  (1) 4,1 3,5 

Beerenobst insgesamt 1 5,6 1 2,8 1 2,8 1 9,0 1 7,7 
-

Rote und weiße Johannisbeeren 1 ,2 0,8 0,4 0,4 0,4 
Schwarze Johannisbeeren 3,6 0,9 0,6 0,7 0,6 
Ananaserdbeeren 1 0,8 1 1 , 1  1 1 ,8 1 7,9 1 6,6 

Ernte im Extensivanbau (in 1 .000 Tonnen) 

Kernobst insgesamt 303,5 320,9 344,9 41 8,7 326,2 

Winteräpfel 1 1 4,5 1 22,9 1 32,8 1 73,4 1 24,2 
Sommeräpfel 25,3 33,8 34,8 48,1 35,3 
Mostäpfel 52,3 69,3 59,8 72,9 63,3 
Winterbirnen 25,9 25,6 29,4 37,3 26,4 
Sommerbirnen 1 1 ,6 9,9 1 1 ,0 1 2,9 1 0,0 
Mostbirnen 73,8 59,5 77,2 74,1 67,0 

Steinobst insgesamt 1 1 9,3 64,9 96,1 1 03,7 1 22,0 

Weichseln 2,8 3,6 4,6 4,8 5,4 
Kirschen 22,8 20,2 28,7 29,5 31 ,4 
Pfirsiche 4,1 4,8 5,0 5,3 5,1 
Marillen 1 3,6 1 0,7 17,0 1 0,8 8,2 
Zwetschken 76,0 25,6 40,8 53,3 71 ,8 

Walnüsse 6,9 1 2,3 1 3,4 17,1 1 5,8 

Beerenobst insgesamt 30,1 26,S 20,6 25,3 21 ,5 

Rote und weiße Johannisbeeren 18,9 1 6,6 1 2,0 1 5,7 1 2,9 
Schwarze Johannisbeeren 5,3 5,8 4,8 6,1 5, 1 r- Stachelbeeren 1 ,3 1 ,6 1 ,9 1 ,8 1 ,7 
Ananasbeeren 4,6 2,5 1 ,9 1 ,7 1 ,8 

Intensivanbau insgesamt 1 30,9 1 37,5 1 8 1 ,8 233,4 220,1 

Extensivanbau insgesamt 459,8 424,6 474,9 564,8 485,6 

Summe 590,7 562,1 656,7 798,2 705,7 

Flächen von Intensivobstanlagen (in ha) (2) 

Kernobst insgesamt 4.672 4.251 5.687 6.397 6.473 

Winteräpfel 4.059 3.625 4.996 5.676 5.751 
Sommeräpfel 352 345 377 306 306 
Winterbirnen 1 87 208 221 254 255 
Sommerbirnen 74 73 93 161  161 

Steinobst insgesamt 841 665 754 1 .263 1 .270 

Weichseln 1 25 74 56 49 50 
Kirschen (1) (1) (1) 80 86 
Marillen (1) 1 31 253 440 440 
Zwetschken (1) ( 1 )  (1) 321 321 
Pfirsiche 716 460 445 373 373 

Beerenobst insgesamt 2.086 1 . 1 96 1 .1 49 1 .443 1 .444 

Rote und weiße Johannisbeeren 197 86 64 64 64 
Schwarze Johannisbeeren 1 .090 310 1 1 2 1 55 156 

Ananaserdbeeren 799 800 973 1 .224 1 .224 

Fläche insgesamt I 7.599 6.1 1 2  7.590 I 9.103 9.187 I 
1) Nicht erhoben. 

Quelle: Statistik Austria.! 2) Die nächste Obstbauerhebung ist im Jahr 2002 geplant. 
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Versorgungsbilanz für Getreide 2000/01 ( in Tonnen) Tabelle 5 . 1 .7 

I Bilanzposten Weich· Hartweizen Roggen I Gerste Hafer Körnermais Triticale Men9- I Anderes Getreide 
weizen getreide Getreide insgesamt 

Erzeugung 1 ,269.306 43.656 182.781 854.667 1 1 7.571 1 ,851 .651 1 34.819 35.755 7.296 4,497.502 
Anfangsbestand 1 74.070 1 2.71 3 30.769 36.083 5.829 1 1 2.751 842 1 .299 374.356 
Endbestand 1 97.823 8.247 31 .042 34.471 6.8 1 1  1 59.816 1 .474 264 439.948 
Einfuhr ( 1 )  1 1 8.005 83.714 45.941 1 78.578 16 .438 609.452 9.262 7.491 1 ,068.881 
Ausfuhr ( 1 )  41 7.793 46.384 7.042 80.51 4 2.564 223.205 1 .430 7.987 786.919 
Inlandsverwendung 945.765 85.452 221 .407 954.343 1 30.463 2,1 90.833 142.01 9 35.755 7.835 4,71 3.872 
Futter 358.045 1 .792 98.850 71 7.970 1 09.251 1 ,330.420 1 29.050 32.042 2.548 2,779.968 
Saat 48.748 2.407 7.683 39.935 5.346 8.377 5.302 1 .567 27 1 1 9.392 
Industrielle Verwertung 1 8.312 1 62.270 - 644.287 - - 824.869 
Verluste 1 7.674 1 43 4.369 30.997 5.589 71 .553 7.667 2 . 146 274 1 40.412 
Nahrungsverbrauch (brutto) 502.986 81 . 1 1 0 1 1 0.505 3. 1 71 1 0.277 1 36. 1 96 - 4.986 849.231 
Nahrungsverbrauch (netto) (2) 409.934 57.994 86. 1 94 2.378 7.708 82.622 - 3.740 650.570 
Pro Kopf in kg 50,5 7,2 10,6 0,3 1 ,0 1 0,2 0,5 80,3 
Selbstversorgungsgrad in % 134 51 83 90 90 85 95 100 93 95 
1 )  Einschließlich Verarbeitungsprodukte (in Getreideäquivalent). 
2) Mehlwert bzw. Nährmittel. 

Quelle: Statistik Austna. 

Versorgungsbilanz für Reis Tabelle 5 . 1 .8 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.aVgb zu finden. 

Versorgungsbilanz für Hülsenfrüchte Tabelle 5 . 1 .9 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.at/gb zu finden. 

Versorgungsbilanz für Öisaaten 2000/01 Tabelle 5. 1 . 1 0  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbi lanz für pflanzliche Öle Tabelle 5 . 1 . 1 1 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbilanz für Erdäpfel und Erdäpfelstärke Tabelle 5 . 1 . 1 2  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbilanz tür Zucker Tabelle 5. 1 . 1 3  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi .bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbilanz tür Honig Tabelle 5.1 . 1 4  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbilanz tür Gemüse 2000/01 Tabelle 5 . 1 . 1 5  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbi lanz für Obst 2000/01 Tabelle 5. 1 . 1 6  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbilanz tür B�er Tabelle 5. 1 . 1 7  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi .bmlf.gv.atlgb zu finden. 

Versorgungsbilanz tür Wein Tabelle 5.1 . 1 8  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi.bmlf.gv.atlgb zu finden. 
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5.2. Tierische Produktion 

Rinder: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Sruttoeigenerzeugung (SEE) Tabelle 5.2 . 1  

Untersuchte 
Import Export 

Markt· 
Import Export I In lands· 

Import Export 
BEE 

Jahre Schlachtungen Schlachtrinder leistung Rindfleisch absatz Zucht·/Nutzrinder 

in 1 .000 Stück 

1 980 582,562 0,008 34,458 61 7,01 2  1 6,646 60,509 539,716 0,069 77,31 7 694,260 
1 985 t>57,506 0,000 9, 1 33 666,639 4,718 1 74,321 496,717 0,032 66,581 733,188 
1 990 645,484 0,001 2, 1 1 3  647,596 4,408 1 77,644 468,704 0,434 68,003 715 ,165 
1 994 575,444 0,034 3,561 578,971 2,946 148,141 430,643 1 ,339 83, 1 42 660,774 
1 995 532,746 1 7,290 1 0,757 526,2 13  42,929 1 58,848 41 6,827 1 ,464 51 ,678 576,427 
1 996 619,661 6,230 1 6,672 630, 1 03 30, 1 74 181 ,564 455,467 4,870 58,776 684,009 
1 997 586,986 1 0,666 1 5, 1 72 591 ,492 35,123 1 74,952 441 ,570 1 0,805 55,843 636,530 
1 998 550,219 1 0,898 1 7,980 557,301 34,609 1 98,312 393,730 1 8,868 51 ,912 590,345 
1 999 561 ,493 1 1 ,410 23,775 573,858 41 ,298 2 1 5,21 3 398,755 12,480 52,878 61 4,256 
2000 566,761 10,025 21 ,287 578,023 31 ,534 1 72 , 184 426, 1 1 1  22,844 45,648 600,827 
2001 601 ,205 5,147 6,856 602,914 23, 1 03 2 18,4 15  398,431 1 ,770 35,999 637,143 

Quelle: Statistik Austria, AMA, Berechnungen der Bundesanstall für AgrarwirtschafVALFIS. 

Schweine: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Sruttoeigenerzeugung (SEE) Tabelle 5.2.2 

Untersuchte 
Import Export 

Markt· 
Import Export 

Inlands· Nicht 
untersuchte BEE 

Jahre Schlachtungen Lebendschweine leistung Schweinefleisch absatz Schlachtungen 

in 1 .000 Stück 

1980 4.224,781 95,062 2,31 1 4.1 32,027 42,432 56,242 4.225,629 654,671 4.786,701 
1 985 4.645,852 0,070 17,738 4.663,520 5,331 92,254 4.559,082 614,51 9  5.278,039 
1990 4.782,488 0,033 0,715  4.783, 1 72 1 5,299 42,389 4.743,41 0  522,672 5.305,842 
1 994 4.863,902 0,074 20,183 4.884,012 1 7,451 137 , 129 4.744,223 383,905 5.267,916 
1 995 4.610,832 74,903 51 ,218 4,587,148 456,018 430,608 4.636,242 343,099 4.930,246 
1 996 4.806,660 1 87,086 96,395 4.71 5,969 537,408 665, 186 4.678,883 317,506 5.033,475 
1 997 4.868,680 1 64,209 89,559 4.794,027 520,206 827,41 9  4.561 ,465 231 ,586 5.025,616 
1 998 5 . 136,31 6 1 94,712 1 06,484 5,048,090 528,465 975,893 4.688,887 222,249 5.270,337 
1 999 5.297,008 305,338 62,779 5.054,445 894,1 74 1 .458,708 4.732,473 1 79,390 5.233,836 
2000 5.1 45,848 290,078 22,582 4.878,352 1 . 1 06,048 1 .257,772 4.994,121  1 57,221 5.035,570 
2001 5.028,898 359,294 25,140 4.694,742 955, 1 00 1 .289,51 1  4.694,488 1 34,730 4.829,473 

Quelle: Statistik Austria, Berechnungen der Bundesanstalt für AgrarwirtschafVALFIS. 

Schafe: Schlachtungen, Außenhandel, Absatz, Verbrauch, Sruttoeigenerzeugung (SEE) Tabelle 5.2.3 

Schlachtungen 
Lebende Schafe Fleisch von Lämmern/Schafen 

Inlands· BEE 
Jahre insgesamt Import Export Import Export absatz 

in 1 ,000 Stück 

1 988 207,951 0,434 7,778 21 5,295 127,432 0,054 335,329 
1 990 245,844 3,876 3,901 245,869 21 8,336 0,142 ' 464,039 
1 994 274,634 0,208 0,098 274,524 272,887 0, 1 69 547,352 
1 995 277,740 0,2 16  0,451 277,975 239, 144 1 3,371 503,512 
1 996 301,271 0, 1 46 3,91 1 305,036 201 ,896 16,667 486,500 
1 997 314,084 0,010 1 4,295 328,369 174,835 1 ,846 487,073 
1 998 31 2,753 3,143 1 8,574 328, 1 84 1 75,103 . 2,1 78 485,678 
1 999 275,014 0, 1 00 1 8,597 293,51 1 167,875 3,924 438,965 
2000 340,200 0,360 1 4,708 354,548 165,097 4,629 500,668 
2001 31 5,243 0, 1 82 1 4,752 329,813  1 57,086 4,668 467,661 

1) 13 kg Lammteile mit Knochen = 1 Stück; 9,1 kg Lammteile ohne Knochen = 1 Stück 
Quelle: Statistik Austria, ALFIS/Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschah. 
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Versorgungsbilanz für Fleisch nach Arten 2000 ( Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 5.2.4 

I Bilanzposten I Rind & Kalb Schwein I Schaf & Ziege I Pferd Innereien Geflügel Sonstiges I Insgesamt 

Bruttoeigenerzeugung 21 5.032 485.370 8.533 943 46.574 1 05.935 6.612 868.999 

Einfuhr lebender Tiere 9.367 21 .082 1 1  127 2.012 5.490 38.089 

Ausfuhr lebender Tiere 20.910 1 .067 248 683 2.023 235 25. 1 66 

Nettoerzeugung 203.489 505.385 8.296 387 46.563 1 1 1 .1 90 6.612 881 .922 

Anfangsbestand 422 - - - 422 

Endbestand 167 - - 1 67 

Einfuhr 1 4.728 1 02 . 173 2 . 1 1 3  474 8.340 36.600 3.671 1 68.099 

Ausfuhr 59.261 1 1 5.964 62 0 31 .493 8.373 2.966 218. 1 1 9  

Inlandsverbrauch 1 58.789 492.016 1 0.347 861 23.410 1 39.417 7.317 832.157 

Pro Kopf (kg) 1 9,6 60,7 1 ,3 0,1 2,9 1 7,1 0,9 1 02,6 

Selbstversorgungsgrad in % 1 35 99 83 1 1 0  1 99 76 90 1 04 

Menschlicher Verzehr 1 06.389 346.871 6.881 564 6.087 82.954 4.939 554.685 

Pro Kopf (kg) 1 3,1 42,8 0,8 0,1 0,8 10,1  0,6 68,3 

Bemerkungen: 
Die Bruttoeigenerzeugung umfasst sämtliche im Inland erzeugten Tiere, unabhängig von der Schlachtung im In- oder Ausland. Sie errechnet sich aus den 
Inlandsschlachtungen (gewerbliche Schlachtungen und Hausschlachtungen) abzüglich der eingeführten und zuzüglich der ausgeführten Schlacht-, Nutz- und Zuchttiere. 

Quelle: Statistik Austria. 

Versorgungsbilanz für Geflügel nach Arten 2000 (Schlachtgewicht in Tonnen) Tabelle 5.2.5 

Bilanzposten Hühner Truthühner Enten Gänse Insgesamt I 
Bruttoeigenerzeugung 85.686 1 9.906 1 85 1 58 1 05.935 

Einfuhr lebender Tiere 1 .601 3.888 1 0 5.490 

Ausfuhr lebender Tiere 235 0 0 0 235 

Nettoerzeugung 87.052 23.794 1 86 1 58 1 1 1 .1 90 

Einfuhr 14 .659 1 6.674 3.413 1 .854 36.600 

Ausfuhr 3 .194 4.877 266 36 8.373 

Inlandsverbrauch 98.517 35.591 3.333 1 .976 1 39.41 7 

Pro Kopf (kg) 1 2,1 4,4 0,4 0,2 1 7,1 

Selbstversorgungsgrad (in %) 87 56 6 8 76 

Menschlicher Verzehr 58.618 2 1 . 1 77 1 .983 1 . 1 76 82.954 

Pro Kopf (kg) 7,2 2,6 0,2 0, 1 1 0, 1  
Quelle: Statistik Austria. 

Versorgungsbilanz für Eier Tabelle 5.2.6 

1 999 2000 Veränderung 
Bilanzposten 2000 zu 1 999 

1 .000 Stk. Tonnen 1 .000 Stk. Tonnen in % 

Hühnereier 60 glStk. 60 g/Stk. 

Verwendbare Erzeugung 1 .534.477 92.069 1 .434.2 1 7  86.053 -6,5 
davon Bruteier 41 . 1 1 4  2.467 41 .608 2.496 1 ,2 

Einfuhr Schaleneier 182.587 1 0.955 21 0.677 1 2.641 1 5,4 
davon Bruteier 50.583 3.035 37.205 2.232 -26,4 

Einfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) 233. 1 99 1 3.992 261 .874 1 5.71 2 1 2,3 
Ausfuhr Schaleneier 39.600 2.376 15 .857 951 -60,0 

davon Bruteier 14.768 886 5.672 340 -61 ,6 
Ausfuhr Eiprodukte (Schaleneiwert) 21 .31 9 1 .279 22.879 1 .373 7,3 
Inlandsverwendung 1 .889.344 1 1 3.361 1 .868.031 1 1 2.082 - 1 , 1  

davon Bruteier 76.929 4.61 6 73. 141  4.388 -4,9 
Nahrungsverbrauch 1 .812.41 5 1 08.745 1 .794.889 1 07.693 -1 ,0 
Pro Kopf in Stk. bzw. kg 224 13,4 221 1 3,3 -0,9 
Selbstversorgungsgrad in % 81 77 

I Quelle: Statistik Austria. 
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Versorgungsbilanz für Milchprodukte 2000 (in Tonnen) Tabelle 5.2.7 

Bilanzposten Konsum· Obers und Kondens· I Milchpulver Milchpulver Butter Käse I Schmelzkäse 
milch Rahm milch nicht entrahmt entrahmt 

Erzeugung ( 1 )  653.476 58.455 3.056 1 3.31 1 37.129 123.91 2 1 8.018 

Anfangsbestand 1 .373 209 1 .077 2.599 8.300 -

Endbestand - 1 .404 616 1 .2 15  2.684 1 5.031 -

Einfuhr 60.953 2.322 1 .881 491 5.538 60.724 1 .452 
Ausfuhr 1 04. 1 86 1 .092 1 .852 3.61 2 2.804 38.644 9.543 
Inlandsverwendung 61 0.243 59.685 2.678 1 0.053 39.777 1 39.261 9.927 

Futter - - - 4.053 - -

Verarbeitung - - - 8.421 
Verluste - - - -

Nahrungsverbrauch 61 0.243 59.685 2.678 6.000 39.777 130.840 9.927 
Pro Kopf (kg) 75,2 7,4 1 ,9 0,3 0,7 4,9 1 6, 1 1 ,2 
Selbstversorgungsgrad in % 1 07 98 93 1 1 4  1 22 93 89 1 82 

1) Butter, Käse und Obers inkl. Erzeugung am Hof. 

Quelle: Statistik Austria. 

Rohmilcherzeugung und -verwendung Tabelle 5.2.8 

Erzeugung Verwendung 

Jahr 
Insgesamt Milchlieferleistung 

Lieferleistung Ernährung ( 1 )  Futter (2) Schwund 

1 .000 Tonnen in % der Erzeugung 1 .000 Tonnen 

1 988 3.353,4 66,3 2.222,3 426,0 669,1 33,5 
1 992 3.286,6 67,2 2.210,1 427,1 621 , 1 32,9 

1 993 3.269,6 67,3 2 .1 99,9 442,3 594,6 32,7 
1 994 3.278,4 67,3 2.206,0 456,9 585,8 32,8 
1 995 2.948,2 77,7 2.290,3 265,2 363,2 29,5 
1 996 2.956,6 79,4 2.346,6 21 8,3 362, 1  29,6 
1 997 3.01 5,0 80,3 2.420,7 201 ,8 362,4 30,2 

1 998 3.042,6 80,5 2.449,6 221 ,6 341 ,0 30,4 

1 999 3 . 131 ,9 81 ,4 2.550,8 206,8 343,0 31 ,3 
2000 3.233,2 82,4 2.663,7 1 87,4 349,8 32,3 

2001 3.299,6 80,5 2.656,2 202,1 408,3 33,0 

1 )  Ernährungsverbrauch am Hof. 
2) Verfütterung am Hof. 
3) Durchschnittliche prozentuelle Veränderung pro Jahr. 

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen des BMLFUW. 

Milchproduktion und -l ieferlei�tung Tabelle 5.2.9 

Bestand 
Milchproduktion Milchlieferanten und Milchlieferleistung 

Jahr an Milchkühen insgesamt je Kuh und Jahr Lieferanten insgesamt je Kuh und Jahr je Lieferant und Jahr 

in 1 .000 Stk. in l .ooo t in kg in 1 .000 in 1 .000 t in kg 

1 960 1 . 1 31 , 1 2.841 ,6 2.512 226,2 1 .564,5 1 .383 6.916 

1 970 1 .077,5 3.328,4 3.089 1 93,6 2.049,6 1 .902 10.587 
1 980 975,0 3.430,0 3.518 1 34,1 2.236,4 2.294 16.677 

1 990 904,6 3.349,9 3.791 99,0 2.243,9 2.481 22.666 

1 993 828, 1 3.269,6 3.991 86,1 2. 1 99,9 2.657 25.551 

1994 81 0,0 3.278,4 4.076 81 ,9 2.206,0 2.723 26.935 

1 995 638,3 2.948,2 4.6 19  77,0 2.297,3 3.599 29.835 

1 996 633, 1 2.956,6 4.670 75,3 2.346,0 3.705 3 1 . 1 55 

1 997 629,9 3.015,0 4.787 75,8 2.422,1 3.845 31 .954 

1 998 617,9 3.042,6 4.924 75,0 2.445,9 3.958 32.612 

1 999 61 8,7 3.131 ,9 5.062 71 ,3 2.537,0 4. 1 00 35.582 

2000 620,6 3.233,2 5.210 63, 1 2.663,7 4.292 42.234 

2001 61 1 ,7 3.299,6 5.394 60,2 2.656,2 4.342 44.097 
Quelle: Statistik Austria, BMLFUW. 
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Mi lchproduktion nach Bundesländern Tabelle 5.2. 1 0  

1 990 2000 2001 Änderung 01 zu 00 in % 

Bundesland Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung Erzeugung Leistung 

1 .000 t kgiKuh 1 .000 t kglKuh 1 .000 t kgiKuh in % 

Burgenland 65,3 4. 169 43,2 5.772 42,8 6.052 -0,9 4,9 

Kärnten 21 0,8 3.330 224,0 5.601 240,1 5.713 7,2 2,0 

Niederösterreich (inkl. Wien) 696,6 3.804 688,1 5.330 682,6 5.524 -0,8 3,6 

Oberösterreich 1 .043,3 3.765 1 .005,5 5.044 1 .012,3 5.207 0,7 3,2 

Salzburg 301 ,3 3.823 318,5 4.955 329,7 5. 1 25 3,5 3,4 

Steiermark 553,2 3.642 492,5 5.062 504,9 5.298 2,5 4,7 

Tirol 349,8 4.076 323,3 5.396 341 ,4 5.600 5,6 3,8 

Vorarlberg 1 29,5 4.644 1 38,0 5.963 1 46,2 6.081 6,0 2,0 I Österreich 3.349,8 3.791 3.233,2 5.210  3.299,6 5.394 2,1 3,5 

Quelle: Statistik Austria, ALFIS. 

5.3. Forstliche Produktion 

HOlzeinschlag (in 1 .000 Erntefestmetern Derbholz ohne Rinde) Tabelle 5.3. 1 

I Holzart I 1 990 I 2000 I 2001 
Änderung 2001 zu 2000 I in % 

Nutzholz 1 2.939 10.416 1 0.561 1 ,39 
Nadel-Sägeholz > 20cm 6.359 6.325 -0,54 

Laub-Sägeholz > 20cm 395 401 1 ,36 
Nadel-Sägeschwachholz 1 .255 1 .313 4,65 

Laub-Sägeschwachholz 24 1 8  -24,97 

Nadel-Industrieholz 1 .993 2.057 3,23 
Laub-Industrieholz 390 448 1 4,69 

Brennholz 2.771 2.860 2.905 1 ,59 

Nadelholz 1 3.446 1 1 .229 1 1 .336 0,95 

Laubholz 2.265 2.047 2 . 131  4,10 

Gesamteinschlag 1 5.71 1 13.276 I 1 3.467 1 ,43 

Nach Waldbesllz 

1 980 1 990 2000 2001 

Kategorien 
1 .000 Elm 1 . 000 Elm 1 . 000 Elm 1 .000 Elm 

o.R. 
% 

o.R. % 
o.R. 

% 
o.R. 

% 

Betriebe ab 200 ha 4.358 34,2 5.225 33,3 4.722 35,6 4.898 36,4 
Betriebe unter 200 ha 6.308 49,6 8.441 53,7 6.862 51 ,7 6.721 49,9 
Bundesforste 2.067 1 6,2 2.044 1 3,0 1 .692 1 2,7 1 .848 1 3,7 

Nach Bundesländern 

1980 1 990 2000 2001 

Kategorien 
1 .000 Elm 1 .000 Elm 1 .000 Elm 1 .000 Elm 

o.R. 
% 

o.R. 
% 

o.R. 
% 

o.R. 
% 

Burgenland 280 2,2 393 2,5 560 4,2 554 4,1 
Kärnten 2.074 1 6,3 2.018 1 2,9 1 .734 13, 1  1 .956 1 4,5 
Niederösterreich 2.671 21 ,0 3. 1 46 20,0 2.960 22,3 2.780 20,6 
Oberösterreich 2.436 19 , 1  3.943 25, 1 2.033 1 5,3 2. 147 1 5,9 
Salzburg 1 .0 17  8,0 1 .047 6,7 1 .002 7,6 956 7,1 
Steiermark 3. 1 30 24,6 3.620 23,0 3.662 27,6 3.787 28,1 
Tirol 882 6,9 1 .098 7,0 945 7,1 1 .053 7,8 
Vorarlberg 2 13  1 ,7 4 15  2,6 362 2,7 212  1 ,6 
Wien 31 0,2 32 0,2 1 8  0,1 20 0,1 

Quelle: BMLFUW. 
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5.4. Preise 

Agrar-Indizes (1 986 = 1 00) Tabelle 5.4 . 1  

Preis· Index der Indexdifferenz 
Jahr Index· in % des 

Betriebs· Investitions- Gesamt· Betriebs· differenz Index 
ausgaben ausgaben ausgaben einnahmen (1)  Betriebseinnahmen 

1 986 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 - -

1 987 99,5 1 03,1 1 00,6 1 00,7 + 0,1  + 0,1 

1 988 101 ,5 1 05,9 1 02,9 99,1 - 3,8 - 3,8 

1 989 1 02,3 1 08,1 1 04,1 1 02,5 - 1 ,6 - 1 ,6 

1 990 1 01 ,8 1 1 2,2 1 05,1 1 06,8 + 1 ,7 + 1 ,6 

1 991 1 04,2 1 1 8,0 1 08,5 1 07,8 - 0,7 - 0,6 

1 992 1 05,4 1 22,6 1 1 0,8 1 06,8 - 4,0 - 3,7 

1 993 1 03,9 1 26,8 1 1 1 , 1  1 03,7 - 7,4 - 7,1 

1 994 1 02,5 1 29,3 1 1 0,9 1 05,8 - 5,1 - 4,8 

1 995 (2) 94,1 1 32,0 1 06,0 99,9 - 6, 1 - 6,1 

1 996 96,5 1 33,8 1 08,2 99,1 - 9, 1 - 9,2 

1997 98,7 1 35,6 1 1 0,3 98,6 - 1 1 ,7 - 1 1 ,9 

1 998 94,2 1 37,4 107,6 91 ,5 - 1 6, 1 - 1 7,6 

1 999 93,4 1 38,7 1 07,4 85,4 - 22,0 - 25,7 

2000 99,2 140,6 1 1 2,1 92,1 - 20,0 - 21 ,8 

2001 1 02,1 1 43,1 1 1 4,9 97,1 - 1 7,8 - 1 8,3 

Veränderung + 2,9 I + 1 ,8 + 2,5 I + 5,4 2001 zu 2000 in % 

2001 Jänner 102,6 141 ,9 1 1 5,0 93,4 - 21 ,6 - 23,1 

April 103,8 1 42,7 1 1 6,1 97,7 - 1 8,4 - 1 8,8 

Juli 1 02,7 1 43,5 1 1 5,4 96,6 - 1 8,8 - 1 9,5 

Oktober 99,2 143,9 1 1 3,0 95,0 - 1 8,0 - 1 8,9 

2002 Jänner 100,8 1 44,5 1 1 4,4 96,7 - 1 7,7 - 1 8,3 

April 102,2 1 44,9 1 1 5,5 96,3 - 1 9,2 - 20,0 

1) ab 1992 inkl. öffentliche Gelder. 

2) Verketlung�koeffizient für Indexwerte ab 1 996 (1 995=1 00) 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschafts treuhand. 

Preis-Indizes landwirtschaftl icher Investitionsgüter ( 1 986 = 1 00) Tabelle 5.4.2 

Investitionsgüter 

Jahr 
Bau· 

davon 

kosten 
Maschinen Insgesamt 

Zugmaschinen Sonst.Maschinen 

1 986 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 

1 987 1 02,9 1 03,2 102,3 103,7 103,1 

1 988 1 07,0 1 04,9 105,8 1 04,4 105,9 

1 989 1 1 0,0 1 06,4 108,4 1 05,4 108, 1 

1 990 1 1 5,0 1 09,7 1 1 1 ,3 1 08,9 1 1 2,2 

1 991 1 22,0 1 1 4,3 1 1 6,9 1 1 3,0 1 1 8,0 

1 992 1 26,5 1 1 9,0 1 22,4 1 1 7,2 1 22,6 

1 993 1 3 1 , 1  1 22,8 1 26,3 1 20,9 1 26,8 

1 994 1 34,6 1 24,3 1 25,7 1 23,5 1 29,3 

1 995 ( 1 )  1 38, 1 1 26,4 1 27,2 1 26,0 1 32,0 

1 996 1 39,6 1 28,5 129,7 . 1 27,8 1 33,8 

1 997 141 ,4 1 30,2 1 30,9 1 30,0 1 35,6 

1 998 143,2 1 32,1 1 32,5 1 32,0 1 37,4 

1 999 144,5 1 33,5 1 33,6 1 33,8 1 38,7 

2000 146,2 1 35,6 1 35,0 1 36,6 1 40,6 

2001 1 48,9 1 37,6 1 36,9 1 39,0 1 43,1 

Veränderung + 1 ,8 + 1 ,5 + 1 ,4 + 1 ,8 I + 1 ,8 
2001 zu 2000 in % 

2001 Jänner 147,6 1 36,8 1 36,2 1 37,8 1 4 1 ,9 

April 148,5 137,4 1 36,9 1 38,2 1 42,7 

Juli 149,6 137,8 1 36,9 1 39,1  1 43,5 

Oktober 1 50,0 1 38,3 1 37,0 1 40, 1 1 43,9 

2002 Jänner 149,7 139,9 1 38,9 1 41 ,4 1 44,5 

April 1 50,3 140,1 1 39,0 141 ,6 1 44,9 

1 )  Verketlungskoeffizient für Indexwerte ab 1 996 (1995=1 00) 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 245 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 245 

Preise pflanzlicher Erzeugnisse (1 ) Tabelle 5.4.3 

1 999 2000 2001 
Preisänderung 2001 Produkt -

EUR gegenüber 2000 in % 

Feldbau (in 1 000 kg) 

Weichweizen 1 06,04 1 07,45 1 05,29 - 2,0 

Aulmischweizen 1 1 7,32 1 1 5,68 1 1 5,85 + 0,1 

Hartweizen 1 1 6,95 1 1 8,56 1 33,51 + 1 2,6 

Mahlroggen 1 07,00 1 05, 1 5 99,46 - 5,4 

Braugerste 1 06,69 1 06,41 1 1 9,55 + 1 2,3 

Futtergerste 98,40 95,73 95,46 - 0,3 

Futterhafer 87,91 95,80 98,77 + 3,1 

Körnermais 1 06,24 1 08,61 1 02 , 14 - 6,0 

Körnererbsen 90,84 1 05,52 1 1 3,75 + 7,8 

Öl raps 1 27,47 1 45,73 1 91 ,87 + 31 ,7 

Ölsonnenblumenkerne 1 48,43 1 48,98 201,27 + 35, 1 

Sojabohnen 1 78,38 1 82,70 21 4,22 + 1 7,3 

Ölkürbis (Kerne) 2.31 4,63 2.4 1 2,01 2.887,55 + 1 9,7 

Kartoffeln 

Festkochend 1 05,38 1 1 1 ,26 91 ,39 - 1 7,9 

Vorw. fest- und mehligk. 98, 1 1 1 04,45 83,72 - 1 9,8 

Stärkekartoffeln 40,70 40,70 37,43 - 8,0 

Zuckerrüben (2) 41 ,82 49,86 46,71 - 6,3 

Heu, süß 1 1 2,64 1 05,38 1 03,56 - 1 ,7 

Stroh 52,32 52,32 48,07 - 8, 1 

Gemüsebau 

Häuptelsalat (Kopfsalat) ( 1 00 Stk.) 1 8, 1 0  18,82 25,07 + 33,2 

Bummerlsalat ( 100 Stk.)  24,42 20,28 28,05 + 38,4 

Vogerlsalat ( 1 00 kg)' 454,21 373,54 401 ,81 + 7,6 

Blumenkohl ( 100 Stk.) 26,74 32,05 29,65 - 7,5 

Kren ( 100 kg) 90,84 97,38 32,70 - 66,4 

Sellerie ( 1 00 kg) 32,34 34,59 33,36 - 3,6 

Porree ( 1 00 kg) 56,03 53,71 74,27 + 38,3 

Kohlrabi ( 1 00 Stk.) 1 4,83 1 5, 1 2  1 9, 1 9  + 26,9 

Champignons ( 1 00 kg) 243,45 243,45 243,45 + 0,0 

Chinakohl ( 1 00 kg) 1 7,80 1 5,26 1 5,33 + 0,5 

Gurken (Einlege) ( 100 kg) 1 6,57 1 6,79 1 6,79 + 0,0 

Gurken (Glashaus) ( 1 00 kg) 1 7,08 22,38 24,27 + 8,4 

Paradeiser ( 1 00 kg) 50,07 58,94 54,94 - 6,8 

Paprika, grün ( 1 00 Stk.) 1 1 ,99 1 2,86 1 5,55 + 20,9 

Radieschen ( 100 Bund) 1 8,82 1 9,55 1 9,33 - 1 , 1 

Spargel ( 1 00 kg) 654,06 299,34 . 588,65 + 96,6 

Karotten ( 1 00 kg) 20,86 1 8, 1 7  20,86 + 1 4,8 

Kraut, weiß ( 1 00 kg) 1 4,68 1 3,88 1 9,48 + 40,3 

Speiseerbsen ( 1 00 kg) 1 01 ,74 1 48,98 85,90 - 42,3 

Pflückbohnen ( 1 00 kg) 1 1 3,37 63,81 51 ,45 - 1 9,4 

Zwiebeln ( 1 00 kg) 1 0, 1 7  1 0,46 1 4,32 + 36,8 

Obstbau (in 1 00 kg) -

Kirschen 225,21 225,79 21 2,93 - 5,7 

Marillen 121 ,07 1 75,58 1 77,03 + 0,8 

Pfirsiche 56,90 63,30 53, 1 2  - 1 6, 1  

Zwetschken 74,78 45,20 51 ,38 + 1 3,7 

Walnüsse 260,53 239,38 255,88 + 6,9 

Ribiseln 1 1 8,46 1 69,26 1 26,74 - 25,1 

Erdbeeren 1 53,92 1 83,79 1 76,45 - 4,0 

Tafeläpfel 28,34 25,65 32,56 + 26,9 

Industrieäpfel 1 0, 1 0  5,74 6,40 + 1 1 ,4 

Tafelbirnen 50,80 38,59 44,84 + 1 6,2 

Weinbau 

Weintrauben, weiß ( 1 00 kg) 22,82 25,29 24,78 - 2,0 

Tafel- und Landwein 

im Faß, weiß ( 1 00 Liter) 34,66 28,63 27,03 - 5,6 

im Faß, rot ( 1 00 Liter) 43,82 48,69 57,99 + 1 9, 1  

in der Flasche, weiß ( 100 Liter) 1 65,69 1 65,55 1 73,40 + 4,7 

in der Flasche, rot ( 1 00 Liter) 171 ,22 1 72,67 182,84 + 5,9 

Qualitätswein 

in der Bouteille, weiß (0,75 Liter) 2,94 3,04 3, 1 4  + 3,4 

in der Bouteille, rot (0,75 Liter) 2,91 3, 1 1  3,26 + 4,9 

1 )  Ohne Mehrwertsteuer 

2) Zuckerrüben, Durchschnittspreis von Normalrübe, Zusatzrübe und außervertraglicher Rübe. 

Quelie: Statistik Austria; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Preise tierischer Erzeugnisse (1 ) Tabelle 5.4.4 

1999 2000 2001 
Preisänderung 2001 I Pwdukt 

EUR gegenüber 2000 in % 

luchtkühe (Stk.) 1 .249,68 .1 .292,92 1 . 1 66, 1 1  - 9,8 

luchtkalbinnen trächtig (Stk.) 1 .31 2,40 1 .331 ,51 1 . 1 83,84 - 1 1 , 1  

Jungkalbinnen nicht trächtig (Stk.) 81 5,83 832,69 700,93 - 1 5,8 

Einstellrinder, Stiere über 200 kg (kg) 2,43 2,45 2,09 - 1 4,7 

Nutzkälber, weiblich (kg) 2,95 2,92 2,30 - 21 ,4 

Schlacht-Jungstiere KL E-P (kg) 2,73 2,79 2,39 - 1 4,3 

Schlachtkalbinnen (kg) 2,35 2,42 2,01 - 1 7,0 

Schlachtkühe (kg) 1 ,77 1 ,91 1 ,54 - 1 9, 1 

Schlachtkälber bis 95 kg (kg) 4,50 4,49 4,00 - 1 1 ,0 

Milch 4, 1 %  Fett, frei Hof (1 00 kg)" 28,56 28,56 32,70 + 1 4,5 

luchteber (Stk.) 702,46 722,80 755,72 + 4,6 

luchtsauen (Stk.) 387,35 473,03 502,61 + 6,3 

Mastschweine KL S-P tot (kg) 1 , 1 0  1 ,38 1 ,65 + 20,2 

Ferkel (kg) 1 ,47 2,01 2,40 + 1 9,6 

Mastlämmer, bis 45 kg (kg) 1 ,89 1 ,88 1 ,95 + 3,7 

Masthühner lebend (kg) 0,79 0,78 0,81 + 4,0 

Truthühner lebend (kg) 1 ,03 1 ,07 1 , 1 3  + 5,7 

Eier Landware ( 1 00 Stk.) 1 0, 1 7  1 0,54 10,64 + 1 ,0 

Eier Direktabsatz ( 1 00 Stk.) 1 3,74 1 4,39 1 5,53 + 7,9 

Eier, Freilandhaltung ( 1 00 Stk.) 7,41 8 , 14  8,21 + 0,9 

Eier, Bodenhaltung ( 1 00 Stk.) 5,67 6,69 6,98 + 4,3 

Eier, Käfighaltung ( 1 00 Stk.) 4, 1 4  5,45 5,52 + 1 ,3 

1) Ohne Mehrwertsteuer 

Quelle: Statistik Austria; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG WirtSChaftstreUhand.1 2) 4,1 % Fett, 3,3 % Eiweiß, ohne degressive Übergangsbeihilfe, frei Hof. 

Preise forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (1 ) Tabelle 5.4.5 

1 999 2000 2001 I Produkt Preisänderung 2001 
EUR 

Blochholz (fm): 

Fichte, Tanne 79,58 73,69 73,04 - 0,9 

Kiefer 55,96 54,29 52,91 - 2,5 

Buche 80,96 81 ,47 81 ,54 + 0,1 

Faserholz (fm): 

Fichte, Tanne 28,56 26,23 26,31 + 0,3 

Kiefer 28,78 26,82 26, 1 6  - 2,4 

Buche 31 ,32 31 ,32 31 ,25 - 0,2 

Brennholz (rrn): 

weich 28,34 27,98 28,05 + 0,3 

hart 41 ,86 4 1 ,93 42,51 + 1 ,4 

1 )  Bundes- bzw. Landesdurchschnittspreise (gewichtet aus Groß- u. Kleinmengen) ab LKW-fahrbarer Waidstraße. Ohne Mehrwertsteuer. I Quelle: Statistik Austria; Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Preis-Indizes land- und forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (1 986 = 1 00) Tabelle 5.4.6 

Pflanzliche E rzeugnisse Tierische Erzeugnisse 

davon davon 
Forstwirt-

schaftliehe Jahr 
Er�eug-Insgesamt Insgesamt 

Geflü!1el Feldbau Gemüsebau Obstbau Weinbau Rinder Milch Schweine 
nisse 

und Eier 

1 986 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 

1 987 1 05,2 99,9 90,4 1 50,2 1 1 3,2 99,4 97,0 1 00,0 1 0 1 ,2 98,8 1 00,1 

1 988 1 00,9 98,1 85,7 1 34,8 103,0 98,3 99,7 1 06,5 90,6 95,6 1 02,7 

1 989 98,2 96,2 1 02,2 1 21 , 1 96,8 1 03,2 1 06,0 1 07,9 97,6 97,9 1 1 1 ,5 

1 990 1 06,1 104,8 1 06,4 1 44, 1 96,6 1 06,9 1 05,4 1 1 5,6 1 02,1  100,4 1 08,6 

1 991 1 05, 1 99,0 1 32,4 1 79,3 94,7 1 08,6 1 02,0 1 1 9,9 1 06,8 99,9 1 07,7 

1 992 97,9 91 ,2 1 31 ,4 1 53,1 96,2 1 09,7 99, 1 1 23,9 1 09,6 99,2 1 02,8 

1 993 97,3 90,4 1 22,4 1 30,4 1 07,1  1 05,2 1 00, 1 1 23,0 96,2 98,6 84,8 

1 994 1 00,6 94,3 1 43,2 1 24,1 1 07,3 1 05,3 1 01 ,3 1 22,5 96,5 94,5 9 1 , 1  

1 995 75,5 62,0 97,5 1 27,7 1 06,4 81 ,5 84,4 82,0 79,5 74,3 96,7 

1 996 78,7 62,5 94,1 1 1 8,1 1 22,4 82,7 73,7 83,8 88,0 79,6 85,9 

1 997 80,9 60,5 1 02 , 1  1 26,9 1 34,3 84,7 74, 1 82,9 94,5 77,3 93,3 

1 998 77,7 58,4 1 04,8 1 27,6 1 34,3 76,9 78,3 85,1 67,6 75,1 98,3 

1 999 72,3 56,2 1 02,5 1 26,6 1 1 4,7 73,4 77,6 84,9 58,5 73,2 99,4 

2000 74,7 59,6 1 03,3 1 24,5 1 1 2,5 80,2 79,8 84,9 75,0 80,7 93,6 

2001 76,0 59,3 1 1 2,0 1 32,8 1 1 7,3 86,5 67,8 97,2 89,4 83,7 92,8 

Veränderung I 2001 zu 2000 + 1 ,6 - 0,5 + 8,5 + 6,7 + 4,3 + 7,8 - 1 5,1  + 1 4,5 + 1 9,2 + 3,7 - 0,8 
in % 

2001 Jänner 72,0 60,0 77,2 82, 1 1 1 7, 1  82,8 67, 1 90,0 86, 1 84,7 93,2 

April 74,9 59,0 1 57,8 80,1 1 1 8,5 88,6 65,3 92,3 1 02,0 83,6 92,8 

Juli 79,3 60,9 1 06,3 1 72,9 1 1 7,3 84,9 69,7 94,4 87,6 77,7 92,3 

Oktober 75,3 60,0 1 04,5 1 22,0 1 1 7,0 83,9 70,0 99,1 78,4 85,1 92,7 

2002 Jänner 77,8 61 ,8 1 39,7 1 05,2 1 1 9,6 84,8 71 ,2 1 03,2 75,4 87,5 93,4 

April 78,6 62,2 1 25,3 1 23,7 1 1 9,6 83,9 70,5 99,5 78,3 8 1 ,0 93,8 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 

Preis-Indizes landwirtschaftl icher Betriebsmittel und Löhne ( 1 986 = 1 00) Tabelle 5 .4.7 

Betriebsmittel 

Unkosten Fremd-
Jahr Pflanzen- Sach- Verwal- Insgesamt lohn-

Saatgut Handels- schutz- Futter- Vieh- der Energie- Gebäude- Geräte- versi- tungs- kosten dünger ( 1 )  mittel mittel zukauf Tierhaltun ausgaben erhaltung erhaltung cherung kosten g 

1 986 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 

1 987 1 00,6 1 04,6 1 00,8 95,6 1 00,7 101 ,2 97,4 1 03,8 1 00,1 1 05,0 1 02,3 99,4 1 03,5 

1 988 10 1 ,0 1 08,9 99,0 1 01 ,8 95,0 102,3 95,0 1 07,0 1 03,2 1 1 3,8 107,8 1 01 ,4 1 06,8 

1 989 100,5 1 09,2 99,1 98,1 101 ,2 104,2 96,1 1 1 0,2 107,3 1 1 6,0 1 1 0,6 1 02 , 1  1 09,9 

1 990 103,2 1 07,7 1 04,0 9 1 ,2 1 02,2 105,2 99,9 1 1 5,4 1 1 0,5 1 1 7,9 1 1 2,8 101 ,5 1 1 5,0 

1 991 104,5 1 1 0,9 104,3 92,2 1 06,5 106,0 1 01 ,3 1 22,2 1 1 4,9 1 20,1 1 1 6,3 1 03,9 1 2 1 ,3 

1 992 105,4 1 1 3,8 1 07,8 90,4 1 07,8 108,1 1 01 ,6 1 29,1 1 1 8,9 1 26,0 1 1 7,7 1 05,0 1 27,9 

1 993 1 06,6 1 07,1  1 1 1 ,2 87,9 98,4 1 08,1 1 03,0 1 34,1 1 23,9 1 30,8 1 20,1 1 03,3 1 33,2 

1 994 1 1 3,3 84,3' 109,0 86,6 98,9 1 07,0 1 03,4 139,3 1 27,1 1 35,6 1 23,9 1 01 ,8 1 36,8 

1 995 1 1 4,1 61 ,3 10 1 ,7 66,4 85,0 1 1 0,9 1 08,8 143,4 1 31 ,8 1 40,2 1 27,2 93,1 1 4 1 ,4 

1 996 1 1 5,1 59,4 94,2 70,4 89,3 1 1 1 ,7 1 1 1 ,7 145,7 1 35,8 1 40,5 1 30,4 95,4 1 45,4 

1 997 1 1 6,4 58,4 91 ,2 71 ,4 94,4 1 1 1 ,8 1 1 5, 1  149,4 1 38,4 1 45,5 1 33,4 97,7 1 49,3 
1 998 1 1 8,7 57, 1 91 ,0 63,1 75,5 1 1 8,8 1 1 3,2 1 52, 1 1 43,0 150,2 1 27,1 93,2 1 5 1 ,2 
1 999 1 1 6,4 55,4 87,2 61 ,6 72,4 1 1 9,2 1 1 3,7 1 55,3 1 44,5 155,3 1 26,1 92,4 1 53,8 

2000 1 1 3,2 55,8 89, 1 66,3 87,8 1 1 9,0 1 22,0 1 57,0 1 49,7 1 57,4 1 33,9 98,1 1 56,7 

2001 1 1 7,6 66,8 87,4 67,3 94,1 1 1 9,0 1 2 1 ,6 160,3 1 53,0 1 60,5 1 37,9 1 01 ,0 1 60,2 

Veränderung I I 2001 zu 2000 + 3,9 + 1 9,8 - 1 ,9 + 1 ,6 + 7,2 + 0,0 - 0,3 + 2,1 + 2,2 + 2,0 + 2,9 + 2,9 + 2,3 
in % 

2001 Jänner 1 1 6,6 69,9 88,4 68,1 94,8 1 1 9,0 1 22,6 1 58,6 1 52,9 1 58,4 1 38,5 101 ,5 1 57,1  

April 1 1 7,9 70,4 87,2 67,1 1 03,5 1 1 9,0 1 22,3 1 58,6 1 53,0 1 58,4 1 40,3 102,7 1 60,8 
Juli 1 1 7,9 66,8 87,2 68,5 94,4 1 1 9,0 1 22,2 1 61 ,2 1 53,2 1 6 1 ,4 1 38,6 101 ,6 1 60,8 
Oktober 1 1 8,1 60,1 87,2 66,1 8 1 ,6 1 1 9,0 1 20,2 1 6 1 ,2 1 53,2 163,8 1 33,8 98,1 1 60,8 

2002 Jänner 1 1 6,2 60,1 87,2 66,8 90,4 1 1 9,2 1 1 9,6 1 61 ,6 1 57,4 164,0 1 36, 1 99,7 1 60,8 
April 1 1 6,2 60,1 87,9 66,1 98,4 1 1 9,2 1 2 1 ,3 1 61 ,8 1 56,6 1 64,0 1 37,9 1 01 , 1 1 65,2 
April ') 

1) Inkl. Bodenschutzbeitrag; bis 1 .  Juni 1 994 

Quelle: Landwirtschaftlicher Paritätsspiegel, LBG Wirtschaftstreuhand. 
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6. Auswertungsergebnisse von Buchfü hrungsunterlagen 
land- und forstwi rtschaftl icher Betriebe 

Grüner Bericht 2001 

6.1 . Ertragslage im Bundesmittel nach Betriebsformen und Produktionsgebieten 

I 

Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 2001 - Betriebsformen Tabelle 6.1 . 1  

Betriebe mit 

I 
Betriebe mit I Futterbau· Landw. I MarktfrUCht· 1 Dauer· Veredetungs· Bundes· über 50% 25·50% Gemischt· kuttur· 

Forstanteit Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe mittel 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 1 1 3 205 953 1 65 436 1 76 212  2.260 

STOB in Euro 1 9.993 1 9.593 21 .266 28.393 29.773 27.352 43.414 24.838 

Kulturfläche (ha) 82,48 64,68 33,73 29,96 40,25 1 5,36 28,52 38,69 

Wald (ha) 54,70 31 ,03 9 ,16 6,39 3,03 2,49 4,60 1 2,07 

RLN (ha) 1 6,08 1 8,00 1 8,69 22,82 37, 1 1  1 2,60 23,63 21 ,51 · 

Pachtflächen (ha) 2,34 2,32 5,77 7,91 1 3,77 3,71 7,00 6,55 

Ackerflächen (ha) 1 ,57 3,82 6,88 1 7,74 35,40 7,25 2 1 ,72 1 2,51 

FAK je Betrieb 1 ,40 1 ,56 1 ,70 1 ,64 1 ,23 1 ,45 1 ,68 1 ,57 

GFAKl100 ha RLN 10,63 1 0,38 1 0,55 8,39 4,39 14,92 8,13 8.73 

FAKl100 ha RLN 8,75 8,70 9, 1 2  7,20 3,34 1 1 ,52 7,14 7,32 

GVE/1 00 ha RLN 82,79 101 ,06 1 23,38 83,22 1 3, 1 1  5,64 1 42,23 82,71 

Milchkühe/WO ha RLN 1 3,23 36,18  61 ,03 1 5,01 0,80 0,58 0,24 29,91 

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 51 .843 57.866 62.540 81 .071 81 .616 68.366 1 39.629 71 .435 

davon Ertrag Boden 1 .380 2.299 4.370 20.406 4 1 . 184 40. 1 79 23.767 1 5.038 

Tierhaltung 1 2.291 1 9.594 30.788 34.546 1 1 .797 1 .590 92. 1 40 27.71 1 

Forstwirtschaft 1 1 .541 7.828 2.638 2.049 1 .040 670 1 .777 3.176 

Ertragswirksame MWSt. 3.265 3.859 4.594 6.820 5.932 5.502 1 3.563 5.485 

Unternehmensaufwand 30.822 36.683 42.784 58.004 56.016 45.658 97.505 48.521 

davon variabler Betriebsaufwand 9.4 15  1 3.383 1 7.803 30.412 26.410 1 6.328 66.647 22.264 

Afa 1 0.565 1 1 .508 12 .447 1 2.830 1 3.403 1 0.466 1 6.704 1 2.560 

Aufwandswirksame MWSt. 2.937 4.073 4.682 7.021 5.459 5 . 189 1 1 .288 5.275 

Gewinnrate (%) 40,5 36,6 3 1 ,6 28,5 31 ,4 33,2 30,2 32,1 

Vermögensrente -3.739 -5.812 -9.715  -7.925 -2. 1 77 -4.780 7.620 -6.041 

Betriebsvermögen 456.382 385.891 367.083 368.107 380.684 329.297 488.903 382.324 

Schulden 29.285 29.550 36.71 3 34.451 43. 1 1 3  36.258 59.246 38.047 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 6,4 7,7 1 0,0 9,4 1 1 ,3 1 1 ,0 12 , 1  1 0,0 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 8.770 8.264 8.367 7.432 5.662 6.937 13.754 8. 1 88 

Investitionsausgaben Maschinen 3.898 6.459 6.770 8.556 6.834 7.358 9.037 6.855 

Jahresdeckungsbeitrag 1 5.795 1 6.337 1 9.991 26.588 27.607 26.1 1 1  51 .035 23.659 

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 21 .021 21 . 183 1 9.756 23.067 25.600 22.708 42.124 22.914 

davon öffentliche Gelder 1 5.220 1 5.071 14 .256 1 4.349 21 .304 1 0.226 1 2.213 15.066 

Erwerbseinkommen 29.378 29.952 28.1 00 31 .481 37.81 1 35.425 48.885 32.168 

Gesamteinkommen 36.088 36.056 34.049 37.726 42.689 40.741 53.378 37.870 

Eigenkapitalbildung 7. 1 86 9.275 7.499 7.526 7.891 7.748 20. 1 92 8.632 

Eigenkapitalbildung in Prozent 1 9,9 25,7 22,0 1 9,9 1 8,5 1 9,0 37,8 22,8 

Nettoinvestitionen Gebäude u.Maschinen 4.347 5.063 4.283 4.536 -437 4.678 8.418 3.941 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 26.928 27.001 26.610 29.460 33.939 25.752 51 . 1 27 29.670 

Nebenerwerb unselbstständig 7. 1 96 8.222 7.866 7.807 1 1 .792 1 2.367 6.706 8.770 

Pensionen und Renten 3.725 2.727 2.256 2.578 2.435 2.482 1 .582 2.409 

Familienbeih . und sonst. Sozialtransfer 2.985 3.377 3.694 3.667 2.443 2.833 2.91 1 3.293 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .309 1 .506 1 .524 3.834 ·9.010 1 .018 665 - 164 

Neuanlagen 1 4.382 1 4.963 1 5.567 1 6.01 2 12 .933 15 . 155 1 8.591 15.220 

Bäuerliche Sozialversicherung 3.401 3.1 1 3  3. 1 91 4.554 6.439 4 . 164 5.704 4.050 

Laufende Lebenshaltung 18.578 1 6.743 1 6.21 1 1 8.064 20.746 20.352 1 9.869 17 .835 

Private Anschaffungen 2.372 2.1 65 2.502 2.776 3.075 3.920 2.885 2.71 1 

Geldveränderungen 3.410  5.849 4.479 5.940 -1 .594 861 1 5.942 4.162 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 14.940 1 3.527 1 1 .591 14.039 20.654 1 5.644 24.967 1 4.553 

Erwerbseinkommen je GFAK 17. 1 87 16.031 1 4.251 16 .443 23.209 1 8.844 25.447 1 7. 131  

Gesamteinkommen je GFAK 21 . 1 1 3  1 9.298 1 7.268 1 9.704 26.204 21 .672 27.785 20.167 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand.1 
1 )  Weitere Detailinformationen finden sich in der Publikation 'Buchführungsergebnisse aus der österreichischen Landwirtschaft 2000', 

LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft m.b.H .. 1 01 0  Wien, Schauflergasse 6; 

Tel.: 01/531 05 · 1 02 (Fr. Karin Jordan); Fax: 01/531 05 - 1 1 5. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 2001 - Produktionsgebiete Tabelle 6 .1 .2 

Hochalpen· I Voralpen· I Alpenost· I Wald· und Kärntner I Alpenvor· Südöstl. Nordösll. 
Flach· u. Flach· u . 

gebiet gebiet rand . Mühlviertel Becken land Hügelland Hügelland 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 31 6 1 30 267 320 1 03 440 237 447 

STOB in Euro 17 .756 2 1 .356 23.338 21 .742 25.717 28.570 22.768 33.934 

Kulturfläche (ha) 64,06 46,65 54,09 28,90 38,25 26,33 1 9,92 34,99 

Wald (ha) 23, 10  23,01 28,20 7,56 1 7,00 3,77 5,51 1 ,57 

RLN (ha) 16,79 20,39 1 9,34 21 ,27 1 9,56 22,36 14,05 33,26 

Pachtflächen (ha) 5,40 5,32 4,74 5, 1 5  5,18 5,39 4,75 1 3,77 

Ackerflächen (ha) 1 ,28 1 ,32 6,81 1 3,21 1 2,09 1 5,21 10,29 30,24 

FAK je Betrieb 1 ,72 1 ,70 1 ,62 1 ,66 1 ,70 1 ,50 1 ,45 1 ,38 

GFAK/l00 ha RLN 1 1 ,76 9,68 9,72 9,14 9,73 8,24 1 2,78 5,32 

FAK/l00 ha RLN 1 0,28 8,38 8,40 7,81 8,72 6,72 10,34 4,16 

GVEll00 ha RLN 1 1 0,97 1 08,79 1 1 4,66 92,44 1 1 1 ,26 1 08,46 87,66 1 6,48 

Milchkühe/100 ha RLN 52,27 50,58 43,34 39,63 36,20 34,75 1 8, 1 0  1 , 1 0  

Ergebnisse j e  Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 58.749 67.675 67.301 62.715  70.629 83.435 65. 1 99 86.784 

davon Ertrag Boden 1 .620 1 .279 4.485 9.284 9.427 1 4.805 1 8.294 46.260 

Tierhaltung 22.257 28.999 28.075 27.940 31 .379 44.852 26.523 1 1 .922 

Forstwirtschaft 4.396 4.890 7.866 2.574 4.256 1 .944 1 .81 1 392 

Ertragswirksame MWSt. 3.906 4.488 4.884 4.427 5.779 7.285 5.679 6.496 

Unternehmensautwand 38.094 42.084 44.184 41 .907 49. 1 54 59.510 48.033 57.721 

davon variabler Betriebsaufwand 13.481 15 .272 18.718 1 7.891 22.262 32.323 25.61 2 26.095 

Afa 1 1 .548 1 3.601 1 1 .927 13 . 173 1 1 .434 1 4.229 10.740 1 2.740 

Aufwandswirksame MWSt. 4.293 4.467 4.933 4.390 5.139 6.558 5.309 6.1 10  

Gewinnrate (%) 35,2 37,8 34,4 33,2 30,4 28,7 26,3 33,5 

Vermögensrente -7.672 -3.991 -5.331 -8.486 -9.439 ·5.730 -8.486 -1 .263 

Betriebsvermögen 380.312 432.858 392.51 1 391 .757 405.8 15  412.974 288.364 371 .931 

Schulden 39.930 38.177 32.51 1 32.283 41 .464 40.435 34.992 43.634 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 1 0,5 8,8 8,3 8,2 1 0,2 9,8 12 , 1  1 1 ,7 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 9.564 8. 1 1 2 8.224 8.724 9.351 8.575 7.975 5.585 

Investitionsausgaben Maschinen 6.330 5.961 6.726 7.678 5.987 7.252 4.520 8.624 

Jahresdeckungsbeitrag 14.791 1 9.895 21 .706 21 .905 22.798 29.277 21 .015 32.477 

Einkünfte aus Land· und Forstwirschaft 20.655 25.591 23. 1 1 7  20.808 21 .475 23.925 17 . 166 29.063 

davon öffentliche Gelder 1 5.340 18.91 7 15.549 1 6.369 1 2.731 1 2.587 8.476 1 9.969 

Erwerbseinkommen 27.81 0 33.924 31 .427 29.420 27.055 34.742 27.516 40.482 

Gesamteinkommen 34.589 39.618 37.304 35.595 33.803 39.620 33.290 45. 1 72 

Eigenkapitalbildung 9.01 1  1 0.978 8.799 9.607 4.528 8.853 4.508 1 0. 1 65 

Eigenkapitalbildung in Prozent 26,1 27,7 23,6 27,0 1 3,4 22,3 1 3,5 22,5 

Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 6.660 2.929 4.348 4.774 4.61 0 2.995 3.301 1 .928 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 26.257 34.895 29.382 28.323 26.638 32.201 22.516 35.358 

Nebenerwerb unselbstständig 6.860 6.926 7.389 8.231 5.987 1 0.314 9.805 1 1 . 1 49 

Pensionen und Renten 2.945 1 .683 2.506 2.429 3.526 1 .557 2.916 2.379 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 3.834 4.010 3.371 3.746 3.222 3.321 2.858 2.310 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .4 14  835 2.047 -63 2.549 -5.471 2.328 - 194 

Neuanlagen 1 9.040 1 6.501 1 1 .461 1 6.930 1 3.502 1 3.026 12 .873 1 6.906 

Bäuerliche Sozialversicherung 2.331 3.380 3.530 3. 1 50 4.034 5.1 1 8  3.350 6.444 

Laufende Lebenshaltung 16.415 1 7.474 1 7.842 1 5.486 1 7.367 1 8.367 1 8. 175 20.696 

Private Anschaffungen 2 . 167 3.064 2.21 1 3.01 1 2.640 2.7 10  2.41 1 3.461 

Geldveränderungen 1 .357 7.930 9.651 4.089 4.379 2.701 3.614 3.495 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) I 
Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 1 1 .967 1 4.978 1 4.230 1 2.527 1 2.591 1 5.923 1 1 .816 21 .005 

Erwerbseinkommen je GFAK 1 4.085 1 7. 1 88 1 6.71 8 1 5. 1 33 1 4.216 18.857 1 5.325 22.879 

Gesamteinkommen je GFAK 1 7.518 20.073 1 9.844 1 8.310 1 7.761 21 .504 1 8.540 25.529 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 2001 - Futterbaubetriebe Tabelle 6. 1 .3 

I Deckungsbeitrag in 1000 Euro It. Agrarstrukturerhebung 1 999 

< 12 12 - 18 18 - 24 24 - 30 30 - 42 42 - 60 � 60 Insgesamt 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 1 46 157 207 1 92 1 77 66 8 953 

STDB in Euro 9.432 I 1 5.074 21 .523 27.477 35.601 51 .629 62.376 21 .266 

Kulturfläche (ha) 19.93 26,22 33,72 45,21 48,61 62, 1 7  61 ,76 33,73 

Wald (ha) 5,42 7,45 9,35 1 2,50 12,22 1 7,43 6,23 9, 16  

RLN (ha) 9,48 1 3,78 1 9,04 24,44 29,60 38,44 53,77 18,69 

Pachtflächen (ha) 2,14 3,20 6,83 8,66 9,27 1 1 , 1 7  23,00 5,77 

Ackerflächen (ha) 1 ,98 3,84 5,97 9,30 1 3,94 23,05 38,21 6,88 

FAK je Betrieb 1 ,28 1 ,51 1 ,77 2,02 2,1 2 2, 1 9  2,55 1 ,70 
GFAK/100 ha RLN 18,34 1 3,23 1 0,53 8,88 7,61 5,91 4,78 1 0,55 

FAK/100 ha RLN 13,51 1 1 ,02 9,34 8,29 7, 1 9  5,71 4,75 9 , 12  

GVEl1 00 ha RLN 1 1 7,85 1 25,76 122,89 1 1 9,93 1 27,57 131 , 1 9  1 06,35 1 23,38 

Milchkühe/WO ha RLN 52,57 62, 1 5  66,55 60,86 61 ,77 60,28 34, 1 4  61 ,03 

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 31 .883 46.056 63.964 81 .014 95.318 1 40.671 1 88.042 62.540 

davon Ertrag Boden 1 .4 19  2.221 3.463 6.260 8.325 1 5.893 31 .203 4.370 

Tierhaltung 1 3. 183 2 1 . 1 02 32.016 39.437 52.355 76.373 83.338 30.788 

Forstwirtschaft 1 .249 2.1 1 7  2.995 3.424 3.886 5 . 165 1 .424 2.638 

�ragswirksame MWSt. 2.026 3. 1 52 4.781 6.094 7.302 1 1 .223 1 6.603 4.594 

Unternehmensaufwand 25. 1 47 31 .440 44.029 53.728 61 .818 91 . 1 23 130.680 42.784 

davon variabler Betriebsaufwand 8.738 1 2.306 18.278 22.052 28.290 46.059 58.493 1 7.803 

Afa 8.854 9.897 12 .737 1 5. 1 92 1 6.883 20.394 20.706 12 .447 

Aufwandswirksame MWSt. 2.387 3.339 4.988 6.255 6.556 1 0.794 15 .957 4.682 

Gewinnrate (%) 21 , 1  3 1 , 7  31 ,2 33,7 35,1 35,2 30,5 31 ,6 

Vermögensrente -13 . 145 - 10. 1 25 -1 0.647 I -8.849 -6.456 4.387 3.330 -9.715 

Betriebsvermögen 275.602 303.724 365.160 439.943 471 .588 630.872 557.517  367.083 

Schulden 27.968 26.236 37.848 46.244 48.520 60.690 51 .613 36.7 13  

Anteil Schulden am BetrVermögen (%) 10, 1  8,6 1 0,4 1 0,5 10,3 9,6 9,3 1 0,0 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 6.671 6.361 8.693 9.274 1 0.053 1 7.21 3 1 8.204 8.367 

Investitionsausgaben Maschinen 3.740 5.535 6.702 9.386 8.760 14.897 1 5.581 6.770 

Jahresdeckungsbeitrag 7. 1 1 3  13 . 133 20. 1 95 27.066 36.274 51 .369 57.468 1 9.991 

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 6.736 1 4.61 6 1 9.935 27.286 33.500 49.548 57.362 1 9.756 

davon öffentliche Gelder 8.21 3  1 1 .492 1 4.308 18.743 20.396 26.661 31 .930 14.256 

Erwerbseinkommen 20.609 23.057 27.733 32.272 37.689 52.858 58.330 28. 100 

Gesamteinkommen 27.861 29. 1 09 33. 1 26 37.277 43.389 57.975 62.21 9  34.049 

Eigenkapitalbildung 2.807 4.999 7.007 1 0. 1 28 1 3.559 21 .022 25. 1 04 7.499 

Eigenkapitalbildung in Prozent 10 , 1  1 7,2 21 ,2 27,2 3 1 ,2 36,3 40,3 22,0 

Nettoinvestitionen Gebäude u.Maschinen 2.986 3.869 4.246 5.356 3.347 1 2.017 1 6.41 1 4.283 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst.NE) 10.443 18.958 27.274 36.871 44.323 62.301 67.547 26.610 

Nebenerwerb unselbstständig 13.754 8.31 7 7.255 3.887 3.348 2.862 603 7.866
-

PenSionen und Renten 3.695 2.876 1 .682 1 .378 1 .080 661 2.256 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 3.557 3. 1 76 3.71 1 3.626 4.621 4.456 3.890 3.694 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .431 2.806 2.330 -557 466 3.353 1 .791 1 .524 

Neuanlagen 9.977 1 2.040 16 .960 20.380 1 9. 1 22 27.147 42.749 15.567 �iche Sozialversicherung 1 .344 2. 1 73 3.240 4.261 5.491 7.484 9.841 3.191 

Laufende Lebenshaltung 1 6.037 1 5.035 1 6.020 1 5.822 1 7.428 21 .733 20.312  16.2 1 1  

Private Anschaffungen 3.387 2.645 2. 1 62 2.046 1 .841 2.037 1 .831 2.502 

Geldveränderungen 2 .135 4.240 3.870 2.696 9.956 1 5.232 -902 4.479 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forsfw. je FAK 5.260 9.625 1 1 .2 10  1 3.468 1 5.741 22.574 22.459 1 1 .591 

Erwerbseinkommen je GFAK 1 1 .854 1 2.647 13.833 1 4.870 1 6.732 23.267 22.695 14.251 

Gesamteinkommen je GFAK 1 6.025 1 5.967 16.523 1 7 . 1 76 1 9.262 25.51 9 24.208 1 7.268 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 2001 - Marktfruchtbetriebe Tabelle 6 . 1 .4 

Deckungsbeitrag in 1 000 Euro 1 1 .  Agrarstrukturerhebung 1 999 

< 1 2 12 - 1 8 1 8 - 24 24 - 30 30 - 42 42 - 60 . 60 Insgesamt 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 32 45 43 50 91 121  54 436 

STDB in Euro 1 3.344 1 5.352 20.774 27.207 34.634 46.266 63.928 29.773 'Kulturfläche (ha) 20,96 23,66 29,80 38,59 47,01 60,44 72,07 40,25 ! 
Wald (ha) 1 ,95 2,1 1 4,07 1 ,99 3,41 3,90 3,77 3,03 

RLN (ha) 1 8,90 21 ,49 25,54 36,32 43,56 56,47 
-I- 68,25 37, 1 1  

Pachtflächen (ha) 6,96 6,80 6,76 1 5,26 1 6,43 21 ,42 29,07 1 3,77 

Ackerflächen (ha) 1 7,87 20,38 23,93 33,88 41 ,77 54,07 66,67 35,40 

FAK je Betrieb 0,75 0,81 1 , 1 5  1 ,26 1 ,47 1 ,63 1 ,78 1 ,23 

GFAKll00 ha RLN 7,96 6, 1 1  6,46 4,31 3,94 3,24 2,92 4,39 

FAKll00 ha RLN 4,01 3,79 4,51 3,47 3,38 2,89 2,61 3,34 "GvEll00 ha RLN 9,20 12 , 18  1 4,71 9,91 1 2,08 1 3,06 1 9,25 1 3, 1 1 

Milchkühe/l 00 ha RLN 0,46 0,1 1 2,04 1 ,02 1 ,31 0,60 -I- 0,09 0,80 

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 41 .327 45.620 63.752 66.537 91 .992 1 22.009 1 76.565 81 .61 6 

davon Ertrag Boden 1 9.382 21 .570 26.91 7 37.550 50.642
--

63.088 84.864 41 . 1 84 

Tierhaltung 4.763 5. 1 35 1 0.541 5.836 1 0.947 1 7.701 40.872 1 1 .797 

I---Forstwirtschaft 851 887 1 .420 604 1 . 1 1 6  1 .070 1 .462 1 .040 

Ertragswirksame MWSt. 2.570 3.082 4.453 4:333 6.783 9.208 14.245 5.932 

Unternehmensaufwand 31 . 1 1 4  33.610 44.982 44.941 61 .668 80.074 1 22.234 56.016 'davon variabler Betriebsaufwand 1 3. 1 28 1 4.989 20.896 20.208 28.520 38.674"' 63.91 5 26.410 

Afa 8.448 8.542 1 1 .590 1 1 .773 1 5.395 1 7.966 24.408 1 3.403 

r--Aufwandswirksame MWSt. 2.821 2.894 3.947 4.540 5.962 8.276 1 2.765 5.459 

Gewinnrate (%) 24,7 26,3 29,4 32,5 33,0 34,4 30,8 31 ,4 

Vermögensrente -4.971 -4.823 -5.674 -5.293 -2.931 3.399 8.641 -2. 1 77 

Betriebsvermögen 262.058 273. 1 1 9  363.034 333.612 431 .366 477.764 608.439 380.684 

Schulden 35.447 38.952 32.948 33.445 38.403 54.027 86.003 43. 1 1 3  

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 1 3,5 1 4,3 9,1 1 0,0 8,9 1 1 ,3 1 4, 1  1 1 ,3 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 5.979 1 .826 5.019 8.316 6. 1 05 7.316 6.956 5.662 

Investitionsausgaben Maschinen 4.999 2.589 2.852 7 . 139 7.694 10.969 1 5.352 6.834 

Jahresdeckungsbeitrag 1 1 .867 1 2.601 1 7.978 23.777 34.182 43.179 63.277 27.607 

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 1 0.213 1 2.010  1 8.770 21 .596 30.324 41 .935 54.331 25.600 I 
davon öffentliche Gelder 1 0.858 12 . 172 1 5.774 20.627 24.371 33.160 37.401 21 .304 I 
Erwerbseinkommen 32.328 30.659 34.329 30.472 37.882 46.095 62.806 37.81 1 

Gesamteinkommen 36.379 37.4 10  38.520 37.359 42.484 49.672 66.736 42.689 

Eigenkapitalbildung 4.038 4.437 5.460 8.827 6.824 1 1 .729 20.069 7.891 

Eigenkapitalbildung in Prozent 1 1 , 1 1 1 ,9 1 4,2 23,6 1 6, 1  23,6 30,1 1 8,5 

Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 2.818  -3.600 -1 .995 4.690 -1 .247 291
-r- -3.033 -437 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 1 3.494 1 6.737 24.143 29.835 40.280 54.331 72.742 33.939 

Nebenerwerb unselbstständig 22.139 1 8.047 15 . 180 7.518 7.401 4.532 6.270 1 1 .792 

Cpensionen und Renten 1 .449 4.879""- 1 .045 5.086 2.029 1 . 1 98 797 2.435 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 2.603 1 .872 3. 1 46 1 .801 2.573 2.379 3. 132 2.443 �chenkungen, Erbteile und sonstiges 3.346 -2.059 -63.071 1 .391 -3.421 1 . 1 30 -4.269 -9.010 

Neuanlagen 1 0.703 -7.404 9.514 21 .9"Oil ,-. 
1 8.648 21 .220 27. 101 1 2.933 

Bäuerliche Sozialversicherung 3.063 3.994 5.252 6.073 8. 1 44 9.045
-r- 1 0.862 6.439 

Laufende Lebenshaltung 21 .975 20.606 20.723 1 6.667 1 9.620 21 .207 26.731 20.746 

Private Anschaffungen 3.314 3.937 2.326 1 .539 3.338 3.022 3.61 2 3.075 

Geldveränderungen 3.976 1 8.343 -57.372 -556 -888 9.076 r- 1 0.366 -1 .594 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 1 3.476 1 4.746 16.296 17 . 136 20.596 25.696 30.501 20.654 

Erwerbseinkommen je GFAK 21 .488 23.350 20.807 19 .466 22.073 25.194 31 .515 23.209 

Gesamteinkommen je GFAK 24.182 28.491 23.348 23.866 24.754 27.149 33.487 26.204 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Wichtige Betriebs- und Einkommensdaten 2001 - Bundesländer Tabelle 6. 1 .5 

Nieder· Ober· Steiermark Kärnten I Satzburg Tirot I Vorartberg I Burgentand österreich ästerrreich 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 767 458 415  221 81 1 46 33 1 39 

STOB in Euro 29.100 25.784 22.804 23.815 1 7.760 1 6.042 21 .493 25.8 10  

Kulturfläche (ha) 35,73 27,60 38,28 58,22 53,31 54,45 37,33 28,57 

Wald (ha) 7,31 6,55 1 9,06 25,73 16,87 1 5,77 4, 1 5  2, 1 5  

RLN (ha) 28,20 20,91 1 5,35 1 9,36 18,03 1 4, 1 8  1 8,25 26,08 

Pachtflächen (ha) 9,42 4,62 3,23 5, 1 5  5,33 4, 1 4  1 2,63 14 , 10 

Ackerflächen (ha) 21 ,82 1 2, 1 7  5,81 8,18 0,83 1 ,00 0,98 22,10  

FAK je  Betrieb 1 ,56 1 ,53 1 ,59 1 ,68 1 ,65 1 ,72 1 ,70 1 , 1 9  

GFAK/100 ha RLN 6,59 8,94 1 2,09 1 0,04 1 1 ,05 1 3,83 1 0,23 6,74 

FAK/l 00 ha RLN 5,56 7,35 1 0,39 8,70 9,18 1 2, 1 9  9,36 4,57 

GVEl100 ha RLN 52,24 1 1 1 ,41 1 1 2,67 1 1 3,30 120,55 1 23,25 1 31 ,48 20,02 

Milchkühe/100 ha RLN 16,00 39,68 36,84 35,78 62,60 69, 1 0  76,36 7, 1 5  

Ergebnisse j e  Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 79.071 74.831 66.193 68.417 60.277 55.630 8 1 .444 69.495 

davon Ertrag Boden 26.145 10.826 1 0.359 5.496 1 . 192 2.066 1 . 141 34.631 

Tierhaltung 24.222 39.503 27.542 28.538 26.767 23. 1 70 39.071 8.690 

Forstwirtschaft 1 .920 2.635 4.790 6.852 3.903 2.460 1 .290 526 

Ertragswirksame MWSt. 5.952 6. 1 79 5.316 5.264 4. 1 20 3.765 5. 1 79 4.983 

Unternehmensaufwand 53.229 51 .91 4 45.067 45.61 2 44.066 35.629 56.722 46.953 

davon variabler Betriebsaufwand 24.152 26.790 21 .275 1 9.984 1 6.824 1 2.841 21 .689 20.594 

Afa 1 3.925 13.338 1 1 .379 1 1 .038 1 3.529 1 0.722 1 5.414 10.452 

Aufwandswirksame MWSt. 5.692 5.759 4.928 4.992 4.026 4.693 5.728 4.760 

Gewinnrate (%) 32,7 30,6 3 1 ,9 33,3 26,9 36,0 30,4 32,4 

Vermögensrente ·4.693 ·6.241 ·6.768 -6.856 - 13.088 ·7.632 ·3.025 ·1 .796 

Betriebsvermögen 403.686 402.1 47 321 .612 423.257 407.349 378.775 404.755 31 6 . 186 

Schulden 39.249 33.492 33.347 35.260 47.421 38.202 1 1 5.654 41 .030 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 9,7 8,3 1 0,4 8,3 1 1 ,6 10, 1  28,6 1 3,0 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 7.584 9.269 7.490 9.763 6. 1 70 9.765 1 3.335 5. 1 97 

Investitionsausgaben Maschinen 8.145 7. 1 72 5.4 17  6.265 6.01 7 6.831 6.668 6. 1 63 

Jahresdeckungsbeitrag 28.132 26. 1 72 2 1 .414 20.900 1 5.036 14.854 1 9.81 1 23.250 

Einkünfte aus Land· und Forstwirschaft 25.842 22.91 7 2 1 . 1 26 22.805 1 6.21 1 20.001 24.722 22.542 

davon öffentliche Gelder 18.508 1 3.567 1 1 .436 1 4.036 1 4.021 1 4.042 22.032 1 6.783 

Erwerbseinkommen 34.877 33.260 29. 12 1  30.743 26.547 26.373 30.330 38.774 

Gesamteinkommen 39.752 39.059 35.387 37.51 7  33. 1 29 32.233 37. 1 91 43.440 

Eigenkapitalbildung 10.036 9.093 7.673 8. 1 24 5. 1 38 9.063 6.841 6.732 

Eigenkapitalbildung in Prozent 25,2 23,3 2 1 ,7 21 ,7 1 5,5 28,1 1 8,4 1 5,5 

Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 2.939 4.898 3.239 6.273 1 . 1 38 7.629 5.577 1 .300 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land·u.Forstw. (ink!. selbst. NE) 34.51 5  30. 1 62 26.785 28.226 24.455 24.688 33.966 24.940 

Nebenerwerb unselbstständig 8.1 1 5  10 . 165 7.345 7.509 9.699 6.180 5.702 1 6.896 

Pensionen und Renten 1 .952 2.070 3. 1 60 3.182 2.875 2 . 142 2. 1 1 4 2.092 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 2.923 3.729 3. 1 07 3.591 3.708 3.718 4.747 2.574 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 250 ·5.350 2.21 1 2.581 2.384 ·422 751 889 

Neuanlagen 16.433 15.966 1 1 .303 1 5. 1 1 9  1 5.753 1 8.553 25.851 12.559 

Bäuerliche Sozialversicherung 5 . 136 4.293 3.509 3.515 2.916 2.036 2.488 4 . 193 

Laufende Lebenshaltung 1 7.329 1 8.054 1 7.437 1 8. 1 25 1 8.796 1 4.568 1 9.335 22.965 

Private Anschaffungen 2.761 3.221 2 . 146 2.637 1 .372 1 .9 17  3.484 4.433 

Geldveränderungen 6.096 ·758 8.21 3  5.693 4.284 ·768 ·3.878 3.241 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land· u. Forstw. je FAK 16.482 1 4.912 1 3.246 1 3.540 9.794 1 1 .571 14 .473 1 8.914 

Erwerbseinkommen je GFAK 18.768 1 7.792 1 5.692 1 5.817 1 3.325 1 3.449 1 6.246 22.059 

Gesamteinkommen je GFAK 21 .391 20.895 19 .069 1 9.302 1 6.629 1 6.437 1 9.921 24.713 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ausgewählte Naturaldaten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe Tabelle 6 . 1 .6 

Ernteerträge je ha Anbaufläche ( in  1 00 kg) I 
1999 2000 2001 2001 

11. Buchführung 11. Statistik Austria 

Weizen 54,6 46,0 54,4 52,4 

Roggen 38,9 36,1 40,9 41 ,7 

Gerste 46,5 39,1 47,3 46,6 

Hafer 40,0 35,3 38,5 40,8 

Körnermais 96,0 92,5 84,6 87,1 

Kartoffeln 296,1 292,4 295,2 300,4 

�kerrüben 689,4 61 3,2 610,8 620,4 

'i<ömererbsen 28,8 20,8 27,0 29,2 

Ackerbohnen 35,5 1 3,8 20,5 26,6 �ohnen 26,5 20,5 20,9 20,7 

'Raps 29,2 23,3 25,8 26,2 

Sonnenblumen 26,7 25, 1 23,9 24,9 

Weinbau 

1 999 I 2000 I 2001 

Weinernte je ha ertragsfähigen Weinlandes (hl) 

�Statistik Austria 58,5 50,3 54,8 

It. Buchführung 65,5 54,1 62,4 

�rtrag aus Weinbau je ha Weinland (EURO) 5.790 5.760 5.970 

Ernnahmen aus Weinbau je ha Weinland (EURO) 5. 1 99 5.730 5.460 

o Traubenpreis (EURO/kg) 0,34 0,46 0,40 

o Weinpreis (EURO/I) 1 ,33 1 ,41 1 ,41 

Verkauf von Rindern je Betrieb (in Stück) 

. 1 999 2000 2001 

Kühe und sonstige Altrinder 1 ,89 1 ,99 2,05 

Jungvieh 3,90 3,97 4,24 

Kälber 3,22 3,23 3,31 

Kälber, geboren 7,55 7,79 7,91 

Milcherzeugung und -verkauf 

1 999 2000 2001 

Kühe (Stk. je Betrieb) 6,48 6,45 6,43 

Milcherzeugung, (kg je Kuh) 5. 1 83 5.442 5.610 

Milcherzeugung, (kg je Betrieb) 33.583 35. 1 1 2  36.094 

Jahresrichtmenge, (kg je Betrieb) 27.972 29.638 29.998 

Milchverkauf, (kg je Betrieb) 27.558 29. 1 87 29.922 

Milchverkauf, (in % der Erzeugung) 82 - 83 83 

Durchschn. erzielter Milchpreis (EURO/kg ,0. MWSt) 0,30 0,30 0,34 

Schweineerzeugung und -verkauf je Betrieb (in Stück) 

1999 2000 2001 

Jahresproduktion 48,63 46,02 47,56 

Verkauf • 47,02 44,56 46,21 
Selbstverbrauch 1 ,61 1 ,46 1 ,34 

Ferkel, geboren 60,89 56,94 58,35 

Holzeinschlag je ha Waldfläche (in Festmetern) 

1 999 I 2000 2001 

Bundesmittel 5,74 5,16 5, 1 3  
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Unternehmensertrag je Betrieb ( in 1 000 Euro) Tabelle 6. 1 .7 

Betriebsgruppen I 2000 2001 Index 2001 I (2000 : 100) 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 49,30 51 ,84 105, 1 6  
-

Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 51 ,54 57,87 1 1 2,27 
Futterbaubetriebe 58, 1 7  62,54 107,51 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 73,42 81 ,07 1 1 0,42 
Marktfruchtbetriebe 76,26 81 ,62 1 07,02 -
Dauerkulturbetriebe 62,91 68,37 1 08,67 
Veredelungsbetriebe 1 20,47 1 39,63 1 1 5,91 

Alle Betriebe (OE) I 65,51 71 ,43 I 1 09,05 
Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema I 

Alpine Lagen I 57,36 63,08 1 09,96 �ttlere Höhenlagen 63,28 68,56 1 08,33 
Flach- und Hügellagen 76,24 83,61 1 09,66 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 73,56 80,56 1 09,52 
Bergbauernbetriebe 56,76 61 ,54 108,42 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 58,91 64,59 109,65 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 68,86 73,44 106,65 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 58,81 65,01 1 1 0,54 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 54, 1 5  58,75 108,50 
Voralpengebiet (VA) 63,98 67,68 105,78 r---:tilpenostrand (AO) 60,39 67,30 . 1 1 1 ,45 
Wald- und Mühlviertel (WM) 58,37 62,72 1 07,44 
Kärntner Becken (KB) 66,82 70,63 1 05,69 
Alpenvorland (AV) 74,83 83,43 1 1 1 ,50 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 60,25 65,20 1 08,22 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 80,03 86,78 1 08,44 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1 .000 EURO StOB 
Mittel Index 

6-12 12-18 I 1 8-24 J 24-30 30-42 I 42-60 I 60-90 -' 90-120 2001 

Betriebe mit hohem Forstanteil �stanteil > 50 % 30,86 58, 1 1  97,93 51 ,84 1 05 �stanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 27,51 65,47 1 1 3,75 55,64 108 -
Berghöfezone 3+4 34,61 78, 1 6  60,00 1 1 7 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 46,83 86, 1 4  74,54 1 1 4 I 
Berghöfezone 2 41 ,36 84, 1 8  68,36 1 09 -
Berghöfezone 3 46,59 . 68,55 57,34 1 1 0 
Berghöfezone 4 34,67 74,92 48,58 1 1 0  

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 24,38 39,89 I 56,22 I 74,37 93,67 I 1 45,26 60,67 1 04 
I Berghöfezone 1 28,67 I 37,22 I 68,58 I 65,06 103,33 60,63 1 06 
I Berghöfezone 2 31 ,87 I 60,72' 1 23,68 61 ,57 1 09 
r- Berghöfezone 3+4 27,69 74,57 57,87 1 09 

-
'Fiach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 22,27 59,83 86,86 I 1 5 1 ,03 67,80 1 08 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 39,59 I 61 ,85 1 1 5,01 I 1 81 , 1 1 73,84 1 1 1  
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 48, 1 6  I 1 03,82 I 1 59, 1 8  76,99 109 
Flach- und Hügellagen 38,01 j 65,71 96,39 1 1 3 1 ,51 1 188,29 I 217,51 84,02 I 1 06 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 29,04 72,03 1 07,43 67,23 101 
Flach- und Hügellagen 20,65 62,34 1 39,56 69,29 1 1 5  

Veredelungsbetriebe �Iere Höhenlagen 73,49 I 87,05 1 31 ,95 I 1 52,84 I 214, 1 5  127,59 1 1 3 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragsstruktur Tabelle 6 . 1 .8 

Bodennutzung Tierhaltung 

davon davon öffent-

Feldbau Forst- l iche 

Insge- Insge- wirt- Gelder MWSt. 
davon Obst, Schwei- schaft insge-samt samt Rinder Milch Ins- Wein ne samt 

gesamt Ge- Hack-
treide früchte 

I Beträge in Euro je Betrieb 

Betriebe mit über 50% Forstanteil 1 . 1 34 840 275 55 203 9.249 4.343 3 . 103 548 1 1 .383 1 5.221 3.265 
Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 1 .621 1 .290 640 1 35 232 1 6.721 5.045 1 0.259 608 7.862 1 5.072 3.859 

Futterbaubetriebe 2.896 2.340 1 .448 420 414  28.243 7.396 I 1 9.024 884 2.664 1 4.256 4.594 
La(ldw. Gemischtbetriebe 1 5.261 1 1 .2 1 0  7.202 1 .754 3.630 32.890 4.693 5.071 2 1 . 1 89 2.082 14.349 6.820 
Marktfruchtbetriebe 30.674 26.294 1 4.598 8.585 2,527 1 1 .376 1 .385 489 6. 1 29 1 .048 21 .304 5.932 
Dauerkulturbetriebe 37.990 5.587 2.436 938 31 .979 1 .548 101 87 581 685 1 0.226 5.502 
Veredelungsbetriebe 1 7.026 16 .006 1 2. 1 1 4  1 .380 826 92.085 1 1 6  65 81 .61 1 1 .867 12 .2 1 3  1 3.563 
Hochalpengebiet (HA) 1 .495 637 67 248 677 1 9.795 4.291 1 3.603 814 4.370 1 5.340 3.906 
Voralpengebiet (VA) 1 .007 385 2 1 2  48 504 25.852 6 . 157 1 7.456 832 4.858 1 8.91 7 4.488 
Alpenostrand (AO) 3.160 1 .805 1 .263 1 54 1 .244 25.063 6.230 1 4.202 1 .906 7.868 1 5.550 4.884 
Wald- u. Mühlviertel (WM) 5.990 5.521 3.300 1 .2 15  354 25.676 6.737 1 4.01 2  3.806 2.61 5 1 6.370 4.427 
Kärntner Becken (KB) 6.232 5.528 3.81 3 773 498 29.234 5.519 1 1 .939 8.853 4.31 3 1 2.732 5.779 
Alpenvorland (AV) 10 .576 9.861 6.687 1 .9 15  532 43.2 1 7  6.385 1 3. 1 02 21 . 1 48 1 .983 1 2.587 7.285 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 1 5.258 7.898 5.161 260 6.569 25.958 1 .992 3.8 1 9  1 5.342 1 .867 8.477 5.679 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 37.381 21 .892 1 1 .587 7.412 1 3.944 1 1 .4 1 5  1 .732 738 8.240 394 1 9.969 6.496 
Bundesmittel 2001 1 1 .636 7.708 4.558 1 .866 3.476 25.871 4.768 1 0.606 8.456 3.192 1 5.066 5.485 

Bundesmittel 2000 1 0.991 7.029 4. 1 87 1 .801 3.419 23.351 5.327 9.284 6.752 3.328 1 2.753 5.139 

Struktur des Unternehmensertrages (in Prozenten) 

Betriebe mit über 50% Forstantei l 2,2 1 ,6 0,5 0, 1 0,4 1 7,8 8,4 6,0 1 , 1 22,0 29,4 6,3 
Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 2,8 2,2 1 , 1 0,2 0,4 28,9 8,7 1 7,7 1 , 1 1 3,6 26,0 6,7 
Futterbaubetriebe 4,6 3,7 2,3 0,7 0,7 45,2 1 1 ,8 30,4 1 ,4 4,3 22,8 7,3 
Landw. Gemischtbetriebe 1 8,8 1 3,8 8,9 2,2 4,5 40,6 5,8 6,3 26,1 2,6 1 7,7 8,4 
Marktfruchtbetriebe 37,6 32,2 1 7,9 1 0,5 3,1 1 3,9 1 ,7 0,6 7,5 1 ,3 26,1 7,3 
Dauerkulturbetriebe 55,6 8,2 3,6 1 ,4 46,8 2,3 0,1  0,1 0,9 1 ,0 1 5,0 8,0 
Veredelungsbetriebe 1 2,2 1 1 ,5 8,7 1 ,0 0,6 66,0 0,1  0,0 58,4 1 ,3 8,7 9,7 
Hochalpengebiet (HA) 2,5 1 , 1  0,1 0,4 1 ,2 33,7 7,3 23,2 1 ,4 7,4 26,1 6,6 
Voralpengebiet (VA) 1 ,5 0,6 0,3 0,1 0,7 38,2 9,1 25,8 1 ,2 7,2 28,0 6,6 
Alpenostrand (AO) 4,7 2,7 1 ,9 0,2 1 ,8 37,2 9,3 2 1 , 1  2,8 1 1 ,7 23,1 7,3 
Wald- u. Mühlviertel (WM) 9,6 8,8 5,3 1 ,9 0,6 40,9 1 0,7 22,3 6, 1 4,2 26,1 7,1  
Kärntner Becken (KB) 8,8 7,8 5,4 1 , 1 0,7 41 ,4 7,8 1 6,9 1 2,5 6,1 1 8,0 8,2 
Alpenvorland (AV) 1 2,7 1 1 ,8 8,0 2,3 0,6 5 1 ,8 7,7 1 5,7  25,3 2,4 1 5, 1  8,7 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 23,4 1 2, 1 7,9 0,4 10 , 1  39,8 3,1 5,9 23,5 2,9 1 3,0 8,7 
Nö. Flach· und Hügelland (NöFH) 43,1 25,2 1 3,4 8,5 16 , 1  1 3,2 2,0 0,9 9,5 0,5 23,0 7,5 
Bundesmittel 2001 1 6,3 1 0,8 6,4 2,6 4,9 36,2 6,7 1 4,8 1 1 ,8 4,5 21,1  7,7 

Bundesmittel 2000 1 6,8 1 0,7 6,4 2,7 5,2 35,6 8,1 1 4,2 1 0,3 5,1 1 9,5 7,8 

Veränderung von 2000 auf 2001 in Prozent 

Betriebe mit über 50% Forstanteil -7,4 -7,9 -1 ,8 -1 2,0 -1 1 , 1  1 ,0 -4,6 1 5,5 · 1 ,3 -1 7,2 34,2 -6,8 
Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil -9,5 -3,6 - 12 , 1  -0,9 -35,0 8,6 -6,2 1 7,6 4,7 4,9 25,3 9,1 
Futterbaubetriebe 0,7 3,1 3,4 -5,1 -1 1 ,7 6,0 -1 1 , 1  1 4,3 1 1 ,5 -5,1 1 9,8 4,9 
Landw. Gemischtbetriebe 5,5 7,9 3,8 5,8 -0,7 1 2,5 -1 5,7 8,5 24,7 1 ,6 1 6,6 1 0,4 
Marktfruchtbetriebe 8,7 1 3,0 1 5,0 4,6 -2,9 1 5,3 -3,3 ·6,6 22,4 1 8,2 1 0,8 5,5 
Dauerkulturbetriebe 6,7 24,9 24,8 20,2 4,3 7,0 1 5,3 39,3 1 8,9 1 3,4 35,6 -2,7 
Veredelungsbetriebe 2,1 2,7 -0,5 -2,9 3,0 22,0 -73,0 -35,5 27,5 8,7 -0,6 1 9,3 
Hochalpengebiet (HA) -6,1 -1 0,2 -10,1  -1 6,5 -7,7 5,4 -9,5 1 1 ,2 1 4,8 -1 1 ,9 27,1 0,8 
Voralpengebiet (VA) -1 4,6 -23,6 -1 6,4 -21 ,4 -1 1 ,0 4,7 ·1 1 ,8 1 1 , 1 1 3,5 -20,9 27,7 -2,4 
Alpenostrand (AO) 6,5 9,4 8,2 -4,2 3,3 1 0, 1 -8,1 21 ,5 49,7 - 1 ,2 26,9 6,9 
Wald- u. Mühlviertel (WM) 2,4 3,8 7,4 - 1 1 ,3 - 13,0 6,4 -1 4,9 1 4,3 27,3 -4,3 1 6,9 6,9 
Kärntner Becken (KB) -1 3,4 -1 1 ,5 - 1 8,4 6,7 -35,5 6,7 -1 1 ,2 9,2 1 6,6 -2,3 7,7 6,5 
Alpenvorland (AV) 2,5 5,5 2,6 7,3 -1 4,6 1 5,5 -7,2 1 5,4 27,1 1 1 ,3 1 1 ,7 1 3,2 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 3,7 2,4 -3,6 -7,9 6,5 1 5,6 -1 5,5 1 5,6 23,4 1 8,9 6,4 1 3,6 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 1 0,2 1 9,2 23,9 6,9 2,3 1 1 ,6 -6,1 1 , 1  20,5 1 , 1 1 6, 1  1 , 1  
Bundesmittel 2000 auf 2001 5,9 9,7 8,9 3,6 1 ,7 10,8 -10,5 1 4,2 25,2 -4,1 18,1 6,7 

Bundesmittel 1 999 auf 2000 -6,4 -5,7 -4,0 -3,4 -0,3 9,7 4,3 5,4 22,5 -8,2 5,7 1 7,8 
Quelle: LBG Wlrtschaftstreuhand.1 
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Unternehmensaufwand je Betrieb (in 1 000 Euro) Tabelle 6 . 1 . 9  

Betriebsgruppen 2000 2001 Index 2001 
(2000 ; 100) 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 30,39 30,82 1 01 
Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 33,91 36,68 1 08 
Futterbaubetriebe 40,73 42,78 1 05 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 54,23 58,00 1 07 
Marktfruchtbetriebe 54,37 56,02 1 03 
Dauerkulturbetriebe 44,06 45,66 1 04 
Veredelungsbetriebe 87,29 97,50 1 1 2 

Alle Betriebe (OE) I 45,92 48,52 1 06 

Gebiete nach NUTS 1 1 1  gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 38,07 40,45 1 06 
Mittlere Höhenlagen 44,87 47,43 1 06 
Flach- und Hügellagen 53,97 56,79 1 05 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 53, 1 7  56,47 1 06 
Bergbauernbetriebe 38,04 39,90 1 05 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 39,59 42,07 1 06 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 47,61 49,83 1 05 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 43,88 47,24 1 08 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 36,44 38,09 1 05 
Voralpengebiet (VA) 41 ,52 42,08 1 01 
Alpenostrand (AO) 41 ,01 44,1 8  1 08 
Wald- und Mühlviertel (WM) 39,83 41 ,91 1 05 
Kärntner Becken (KB) 47,08 49, 1 5  1 04 
Alpenvorland (AV) 54,96 59,51 1 08 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 44,50 48,03 1 08 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) . 56,26 57,72 1 03 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen I 
Größenklassen in 1 .000 EURO StOB 

Mittel 

1 2- 18  I 1 8'24 I 30-42 I 42-60 I 60-90 I 2001 
Index 

6-12 24-30 90-120 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 21 ,21 31 ,98 56,00 30,82 101  
Forstanteil 25 bis  50 %, Berghöfezone 0-2 21 ,40 41 ,84 67,49 36,50 1 05 

Berghöfezone 3+4 23,80 46, 1 9  36,85 1 1 1  
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 29,69 56,07 48,28 1 1 0  
Berghöfezone 2 27,1 8 49,37 41 , 1 8  1 0 1  
Berghöfezone 3 34,04 43,31 38,58 1 08 
Berghöfezone 4 22,68 50,07 32, 1 5  1 03 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 22,21 31 ,98 I 39,52 I 52,57 62, 1 5  I 98,77 44,00 1 04 
Berghöfezone 1 24,23 27,44 I 44,07 I 41 ,90 67,81 41 ,30 1 04 
Berghöfezone 2 26,28 38,47 79,65 40,91 1 03 
Berghöfezone 3+4 21 , 1 6  48,98 39,07 1 08 

Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 1 8,70 44,97 55,77 I 1 04,44 48,67 1 05 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 29,56 I 44,05 79,09 I 1 23,54 52, 1 6  1 06 
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 37,02 I 70,76 I 1 1 2,61 55,42 1 06 
Flach- und Hügellagen 28,59 I 43,81 62,45 I 86,69 I 1 22,56 I 1 38,02 56,32 1 02 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 23,14 46,86 72,06 45,71 1 01 
Flach- und Hügellagen 20,55 38,71 86,76 45,65 1 06 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 59,58 I 62,76 93,39 I 1 00,80 I 1 45,34 89,69 1 09 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Autwandsstruktur Tabelle 6 . 1 . 1 0  

Sachaufw. Boden· davon Tier· davon Energie davon Anlagen· Schuld· I ohne Afa nutzung Dünge· haltung Futter· Treib· erhaltung Afa MwSt. 
u. Mwst. insges. mittel insges. mittel insges. stoffe insges. zinsen 

Beträge in Euro je Betrieb 

Betriebe mit über 50% Forstanteil. . . . . .  16 .679 395 1 09 2.990 1 .942 3.607 944 2.380 1 0.565 1 .295 2.937 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil . . . .  20.488 806 305 5.088 3.368 4.622 1.080 2.776 1 1 .508 1 .288 4.073 

Futlerbaubetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.394 1 .5 12  603 8. 1 23 4.991 4.851 1 .273 3.207 1 2.447 1 .3 1 8  4.682 

Landw. Gemischtbetriebe .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.359 4.706 1 .495 1 5.755 1 0.017 6.497 1 .640 3 . 109 1 2.830 1 .452 7.021 

Marktfruchtbetriebe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.353 8.777 2.91 2 6.439 4.059 7.208 2.492 3.5 1 1  1 3.403 1 .640 5.459 

Dauerkulturbetriebe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26.779 6.934 808 955 742 4.435 1 . 1 82 3.418 1 0.466 1 .574 5. 1 89 

Veredelungsbetriebe . .  . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  68.816 5.620 1 .995 47.6 1 5  33.803 9.300 1 .862 3.762 1 6.704 2.445 1 1 .288 

Hochalpengebiet (HA) .. . . . . 21 .851 392 1 1 5  6.345 4.540 3.966 977 2.692 1 1 .548 1 .379 4.293 

Voralpengebiet (VA) . . .... 23.547 5 1 3  1 77 7.289 4.637 4.202 1 .2 1 2  3.243 1 3.601 1 .51 2 4.467 
Alpenostrand (AO) .. . . . . . 26.409 1 .379 507 8.778 6.018  5.305 1 .239 3.091 1 1 .927 1 .454 4.933 
Wald- u. Mühlviertel (WM) . . . . . . .  24. 1 77 2.409 865 7.533 4.475 4.790 1 .466 3.020 1 3. 1 73 1 . 1 28 4.390 
Kärnter Becken (KB) .. . . . . . 31 .815 2.8 1 2  973 1 1 .076 7.202 5.549 1 .295 2.571 1 1 .434 2 . 106 5.1 39 
Alpenvorland (AV) . . . . . . . .  38.467 3.991 1 .523 1 7.489 1 1 . 1 5 1  6.900 1 .643 3.789 1 4.229 1 .41 1 6.558 
SÖ. Flach· und Hügelland (SöFH) .. . . 30.7 1 4  3.884 1 .325 1 2.841 8.856 5.539 1 . 1 44 2.745 10 .740 1 . 1 92 5.309 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) . . . .  37.352 9.309 2.341 5.9 1 2  3.784 6.626 2.403 3.830 1 2.740 1 .957 6. 1 1 0  
Bundesmittel 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.981 3.445 1 .079 9.869 6.462 5.502 1 .485 3.215 12 .560 1 .473 5.275 

Bundesmitlel 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.903 3. 1 49 925 9.200 6.032 5 .161  1 .383 3.089 1 2.264 1 .4 1 7  5.032 

Struktur des Unternehmensaufwandes (in Prozenten) 

Betriebe mit über 50% Forstanteil. . . . . .  54,1 1 ,3 0,4 9,7 6,3 1 1 ,7 3,1 7,7 34,3 4,2 9,5 
Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil. . . . 55,9 2,2 0,8 1 3,9 9,2 1 2,6 2,9 7,6 31 ,4 3,5 1 1 , 1 
Futlerbaubetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59,4 3,5 1 ,4 1 9,0 1 1 ,7 1 1 ,3 3,0 7,5 29, 1 3,1 1 0,9 
Landw. Gemischtbetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,4 8,1  2 ,6 27,2 1 7,3 1 1 ,2 2,8 5,4 22, 1 2,5 12 , 1  
Marktfruchtbetriebe . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . 64,9 1 5,7 5,2 1 1 ,5 7,2 1 2,9 4,4 6,3 23,9 2,9 9,7 
Dauerkulturbetriebe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58,7 1 5,2 1 ,8 2 , 1  1 ,6 9,7 2,6 7,5 22,9 3,4 1 1 ,4 
Veredelungsbetriebe . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70,6 5,8 2,0 48,8 34,7 9,5 1 ,9 3,9 1 7, 1  2,5 1 1 ,6 
Hochalpengebiet (HA) . . . . . .  57,4 1 ,0 0,3 1 6,7 1 1 ,9 1 0,4 2,6 7,1 30,3 3,6 1 1 ,3 
Voralpengebiet (VA) . . . . . .  56,0 1 ,2 0,4 1 7,3 1 1 ,0 1 0,0 2,9 7,7 32,3 3,6 1 0,6 
Alpenostrand (AO) . . . . . . .  59,8 3,1 1 , 1 1 9,9 1 3,6 1 2,0 2,8 7,0 27,0 3,3 1 1 ,2 
Wald- u. Mühlviertel (WM) .. . . . . . 57,7 5,7 2 , 1  1 8,0 1 0,7 1 1 ,4 3,5 7,2 31 ,4 2,7 1 0,5 
Kärntner Becken (KB) . . . . .  64,7 5,7 2,0 22,5 1 4,7 1 1 ,3 2,6 5,2 23,3 4,3 1 0,5 
Alpenvorland (AV) . . . . . . . .  64,6 6,7 2,6 29,4 1 8,7 1 1 ,6 2,8 6,4 23,9 2,4 1 1 ,0 
SÖ. Flach· und Hügelland (SöFH) . . . .  63,9 8,1  2,8 26,7 1 8,4 1 1 ,5 2,4 5,7 22,4 2,5 1 1 , 1 
Nö. Flach· und Hügelland (NöFH) .. . . 64,7 1 6, 1 4,1  1 0,2 6,6 1 1 ,5 4,2 6,6 22,1 3,4 1 0,6 
Bundesmittel 2001 .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. . . 61 ,8 7,1 2,2 20,3 1 3,3 1 1 ,3 3,1 6,6 25,9 3,0 1 0,9 

Bundesmitlel 2000 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . • . . . . .  60,8 6,9 2,0 20,0 1 3, 1 1 1 ,2 3,0 6,7 26,7 3,1 1 1 ,0 

Veränderung von 2000 auf 2001 in Prozent 

Betriebe mit über 50% Forstanteil. . . . . .  2,3 -9, 1 -20,4 0,4 2 1 ,0 -4,9 1 0,3 ·6,6 3,1 9,4 -7,0 
Betriebe mit 25 bis 50% Forstantei l . .  . . 9,8 4,1 1 6,2 8,8 1 3,3 1 0,3 4,5 5,4 5,9 9,4 7,8 'FUtierbaubetriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,6 7,5 1 1 ,4 2,3 5,6 6,8 7,5 4,2 2,7 4,7 3,5 
Landw. Gemischtbetriebe .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,9 1 1 ,5 23,1 5,7 3,6 6,7 1 , 1  ·1 ,7 1 ,4 2,9 7,6 
Marktfruchtbetriebe . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3 9,4 20,4 9,2 5,0 7,4 9,1 6,5 ·0,7 - 1 ,5 -4,3 
Dauerkulturbetriebe . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  2,6 1 0,5 1 1 ,7  9,4 9,5 0,0 3,4 2,7 3,7 3,5 1 0,7 
Veredelungsbetriebe .. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3,0 1 2,4 1 6,7 1 3,6 8,5 1 0,3 9,2 9,1  2,6 5 ,1  1 8,6 
Hochalpengebiet (HA) .. . . . . 5,5 -1 , 1  0,8 3,7 1 0,4 4,0 5,4 7,3 3,7 2,8 1 ,7 
Voralpengebiet (VA) .. . . . . 3,6 ·2, 1 ·6,2 3,8 0,9 4,2 8,3 ·4,6 1 , 1 3,9 -8,5 
Alpenostrand (AO) . . . . . . .  8,5 1 2,0 25,6 9,6 1 2,8 6,6 7,2 5,6 4,8 1 2,5 1 0,2 
Wald- u. Mühlviertel (WM) .. . . . . . 7,4 5,2 6,7 0,9 1 , 1 9,3 8,6 2,0 3,0 9,7 0,7 
Kärnter Becken (KB) .. . . . . . 6,7 1 1 ,2 1 8,8 2,5 3,7 ·0,2 ·0,4 -1 1 ,8 2,4 1 4,2 -1 ,8 
Alpenvorland (AV) . . . . . . . .  1 0,8 1 0,2 1 7,9 1 0, 1  7,8 1 0,4 1 1 ,9 9,2 2,1 ·5,8 9,4 
SÖ. Flach· und Hügelland (SöFH) . . . .  8,3 9,6 5,9 1 0,6 9,4 5,6 1 ,9 3,5 2,7 5,5 1 9,3 
Nö. Flach· und Hügelland (NöFH) .. . . 4,6 1 0,6 24,8 5 ,1  1 ,0 5,0 7,3 3,7 0,0 2,8 ·0,5 
Bundesmittel 2000 zu 2001 .............. 7,4 9,4 1 6,6 7,3 7,1 6,6 7,4 4,1 2,4 4,0 4,8 

Bundesmitlel 1 999 zu 2000 . . . . . . . . . . . . . . . .  5,4 ·2,3 -5,6 1 1 ,0 7,1  5,0 1 8,0 0,7 3,9 1 5,2 1 , 1 
Quelle LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (FAK) (in Euro) Tabelle 6 . 1 . 1 1  

Betriebsgruppen 2000 2001 I Index 2001 I (2000 ; 100) 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 1 3.048 1 4.940 1 1 5  
Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 1 1 .577 1 3.527 1 1 7  
Futterbaubetriebe 1 0.091 1 1 .591 1 1 5  
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 1 1 .499 1 4.039 1 22 
Marktfruchtbetriebe 1 7.3 1 9  20.654 1 1 9  
Dauerkulturbetriebe 12 .916  1 5.644 121  
Veredelungsbetriebe 1 9.706 24.967 1 27 

Alle Betriebe (OE) 1 2.328 1 4_553 1 1 8  
Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 1 1 . 1 40 1 2.980 1 1 7  
Mittlere Höhenlagen 1 1 .659 1 3.484 1 1 6  
Flach- und Hügellagen 1 4.805 1 8.325 1 24 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 1 3.739 1 6.458 1 20 
Bergbauernbetriebe 1 0.991 1 2.789 1 1 6  
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 1 1 .390 1 3.347 1 1 7 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 1 3.371 1 5. 1 98 1 1 4 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 1 0.254 1 2.062 1 1 8 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 1 0.243 1 1 .967 1 1 7  
Voralpengebiet (VA) 1 2.802 1 4.978 1 1 7  
Alpenostrand (AO) 1 1 .952 1 4.230 1 1 9 
Wald- und Mühlviertel (WM) 1 1 .049 1 2.527 1 1 3 
Kärntner Becken (KB) 1 1 .398 1 2.591 1 1 0 
Alpenvorland (AV) 1 2.934 1 5.923 1 23 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) I 1 1 . 1 81 1 1 .8 1 6  1 06 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 1 6.61 8 21 .005 1 26 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen I 
Größenklassen in 1 .000 EURO StOB 

MiMel Index 
6-12 1 2-18  I 1 8-24 I 24-30 I 30-42 I 42-60 I 60-90 I 90-120 I 2001 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 9.064 1 6.044 I 22.296 1 4.940 1 1 5 
Forstanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 6.587 1 3.391 I 21 .295 1 3. 1 73 1 1 2 

Berghöfezone 3+4 9 . 1 56 1 5.757 1 3.821 1 22 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 1 1 . 1 76 1 5.050 1 4. 1 08 1 20 
Berghöfezone 2 8.235 1 6.979 1 4. 1 02 1 21 
Berghöfezone 3 7.464 1 2.489 1 0 . 1 49 1 1 1  

Berghöfezone 4 7.770 1 2.847 9.789 1 39 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 2. 1 1 3  5.6 1 8  1 1 0.788 I 1 1 .883 I 1 5.309 I 20.6 1 5  1 0.727 1 08 
Berghöfezone 1 4.065 6. 1 48 I 1 3.598 I 12.21 1 I 1 6.605 1 1 .4 1 6  1 1 0 

Berghöfezone 2 4.023 1 2.376 1 1 .724 1 2 1  

Berghöfezone 3+4 4.886 1 3.091 1 0.843 1 1 6  
Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 3. 1 48 8.609 I 1 6. 1 08 I 21 .343 1 1 .286 1 1 7  

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 8.1 68 I 1 1 . 1 08 I 1 6.524 I 25.71 1 1 3.750 1 24 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 1 .679 I 20.331 I 24.860 1 7 . 1 79 I 1 1 7  

Flach- und Hügellagen 1 2.975 I 1 8.605 I 23.267 I 25.779 I 33.795 I 39.732 22.450 1 20 
Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 5.070 1 4.581 I 1 7.955 1 3.397 1 02 

Flach- und Hügellagen 1 5.860 I 24.399 1 7.740 1 40 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 1 .944 I 1 5.413 j 2 1 . 1 24 1 30.944 I 33.841 23.253 1 22 

I Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Erwerbseinkommen je Gesamtfami lienarbeitskraft (GFAK) ( in Euro) Tabelle 6 . 1 . 1 2  

I Belriebsgruppen 2000 2001 Index 2001 
(2000 = 100) 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 1 5.887 1 7. 1 87 1 08 
Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 1 4.659 1 6.031 1 09 
Futterbaubetriebe 1 2.758 1 4.251 1 1 2 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 1 4.255 1 6.443 1 1 5 
Marktfruchtbetriebe 20.31 4 23.209 1 1 4  
Dauerkulturbetriebe 1 6.686 1 8.844 1 1 3  
Veredelungsbetriebe 20.890 25.447 1 22 

Alle Betriebe (OE) 1 5.1 46 I 1 7.131 1 1 3  

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 1 3.462 1 5. 1 1 3  1 1 2  
Mittlere Höhenlagen 1 4.532 1 6. 1 84 1 1 1  
Flach- und Hügellagen 1 7.857 20.841 1 1 7 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 1 6.826 1 9.234 1 1 4  
Bergbauernbetriebe 1 3.464 1 5.044 1 1 2 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 1 3.806 1 5.549 1 1 3 
Sons\. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 1 5.790 1 7. 1 88 1 09 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 1 4. 1 54 1 5.642 1 1 1  

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 1 2.579 1 4.085 1 1 2 
Voralpengebiet (VA) 1 5. 1 86 1 7. 1 88 1 1 3  
Alpenostrand (AO) 1 4.443 1 6.7 1 8  1 1 6  
Wald- und Mühlviertel (WM) 1 3.854 1 5. 1 33 1 09 
Kärntner Becken (KB) 1 3.5 1 7  1 4.21 6 1 05 
Alpenvorland (AV) 1 6. 1 84 1 8.857 1 1 7 
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 1 4.608 1 5.325 1 05 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 1 9.416 22.879 1 1 8 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

I Größenklassen in 1 .000 EURO StOB 
Mittel I I ndex 

6-1 2  1 2-18 I 1 8-24 I 24-30 I 30-42 I 42-60 I 60-90 I 90-120 2001 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 1 4. 1 56 1 7.629 I 22.809 1 7. 1 87 1 08 
Forstanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 1 5.372 1 5. 1 05 I 2 1 .434 1 6.307 1 04 

Berghöfezone 3+4 1 4.012 1 6.706 1 5.779 1 1 5  
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 1 2.898 1 5.986 1 5.207 1 1 6 
Berghöfezone 2 1 0.400 1 8. 1 1 3  1 5.493 1 1 6 
Berghöfezone 3 1 1 .396 1 3.415 1 2.458 1 1 2  
Berghöfezone 4 1 1 .4 1 7  1 3.626 1 2.254 1 28 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 1 1 .742 9.566 I 1 4.790 I 1 3.939 I 1 6. 1 84 I 21 .333 1 4.073 1 1 1  
Berghöfezone 1 1 1 .872 9.580 I 1 6.642 1 3.375 I 1 7. 1 70 1 3.965 1 05 
Berghöfezone 2 1 0.479 1 4.221 1 4.053 1 1 5  
Berghöfezone 3+4 1 1 . 1 60 1 5. 1 61 1 3.920 1 1 2  

Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 1 1 .005 1 1 .881 I 1 7.337 I 22.527 1 4. 1 86 1 1 1  
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 4.005 I 1 3. 1 42 I 1 7.522 I 26.055 1 6.404 1 1 6  
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 9.607 I 2 1 .403 I 23.038 20.660 1 1 2  
Flach- und Hügellagen 22.035 I 21 .042 I 24.347 I 26.349 1 33.263 1 39.686 24.580 I 1 1 5 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 3.010  1 6.226 I 1 8.622 1 5.993 1 04 
Flach- und Hügellagen 1 9.547 1 9.257 I 24.439 21 .081 1 1 9  

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 5.707 1 1 7.549 I 21 .266 I 30.947 I 33.390 23.895 1 1 8  
Quelle: LBG Wirtschaftslreuhand. 
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Gesamteinkommen je Gesamtfami l ienarbeitskraft (GFAK) ( in Euro) Tabel le 6. 1 . 1 3  

Betriebsgruppen 2000 2001 tndex 2001 
(2000 = 1 00) 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 1 9.538 2 1 . 1 1 3  1 08 
Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 1 7.823 1 9.298 1 08 
Futterbaubetriebe 1 5.927 1 7.268 1 08 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 1 7.689 1 9.704 1 1 1  
Marktfruchtbetriebe 23. 1 77 26.204 1 1 3 
Dauerkulturbetriebe 1 9.81 3 21 .672 1 09 
Veredelungsbetriebe 23.319 27.785 1 1 9  

Alle Betriebe (OE) 18.256 20.1 67 1 1 0  

Gebiete nach NUTS 1 11 gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 1 6.655 1 8.325 1 1 0 
Mittlere Höhenlagen 1 7.754 1 9.282 1 09 
Flach- und Hügellagen 20.671 23.61 2  1 1 4  

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 1 9.732 22.093 1 1 2  
Bergbauernbetriebe 1 6.780 1 8.262 1 09 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 1 7. 1 44 1 8.797 1 1 0  
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 1 8. 1 1 3  1 9.779 1 09 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 1 7.939 1 9.508 1 09 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 1 6.047 1 7.51 8 1 09 
Voralpengebiet (VA) 1 8.099 20.073 1 1 1  
Alpenostrand (AO) 1 7.661 1 9.844 1 1 2  
Wald- und Mühlviertel (WM) 1 7. 1 1 3  1 8.31 0  1 07 
Kärntner Becken (KB) 1 6.850 1 7.761 1 05 
Alpenvorland (AV) 1 8.946 21 .504 1 1 4  
SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 1 8.043 1 8.540 1 03 
Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 22. 1 1 5  25.529 1 1 5  

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1 .000 EURO StOB 
Mittel I Index 

6-1 2  1 2-1 8  I 1 8-24 I 24-30 I 30-42 I 42-60 I 60-90 I 90-120 2001 

Betriebe mit hohem ForstanteIl 

Forstanteil > 50 % 20.256 20.162 I 25.1 1 5  2 1 . 1 1 3  1 08 
Forstanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 1 9.857 1 7.727 I 23.893 1 9.596 1 03 

Berghöfezone 3+4 1 7.776 1 9.682 1 9.026 1 1 4  
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 16 .786 1 8.960 1 8.408 1 1 3 
Berghöfezone 2 1 3.928 20.472 1 8.249 1 1 4 
Berghöfezone 3 1 5.360 1 6. 1 93 1 5.795 1 06 
Berghöfezone 4 1 4.71 6 16 .496 1 5.390 1 1 9 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 1 5.41 2 1 2.873 I 1 8. 1 43 I 1 6.380 I 1 7.996 I 23.454 1 6.957 1 08 
Berghöfezone 1 1 6. 1 20 1 2.074 I 1 9.543 I 1 5.835 I 1 9.425 1 6.796 1 04 
Berghöfezone 2 1 4.985 1 7.404 1 7.454 1 1 0  
Berghöfezone 3+4 1 4. 1 63 1 8.248 1 6.982 1 06 

Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 1 6.020 1 4. 1 34 I 1 9.555 I 24.241 1 6.8 1 8  1 09 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 9.041 I 1 5.883 I 1 9.634 I 28.409 1 9.993 1 1 2  
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 22.971 I 23.526 I 25.251 23.449 1 09 
Flach- und Hügellagen 27.004 I 24.412 I 26.3 1 9  I 28.544 1 34.51 01 41 .458 27.685 1 1 5  

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 7.063 1 9.326 I 22.508 1 9.591 1 04 
Flach- und Hügellagen 21 .772 21 .627 I 26.478 23.303 1 1 3  

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 8.834 I 20.005 I 23.393 I 33.274 I 35.529 26.317 1 1 5  

I Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Anteil der öffentlichen Gelder an den Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft ( in Prozent) 

Betriebsgruppen 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 

Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 

Futterbaubetriebe 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Marktfruchtbetriebe 

Dauerkulturbetriebe 

Veredelungsbetriebe 

Alle Betriebe (OE) 

Gebiete nach NUTS 111 gern. EU-Schema 

Alpine Lagen 

Mittlere Höhenlagen 

Flach- und Hügellagen 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 

Bergbauernbetriebe 

Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 

Voralpengebiet (VA) 

Alpenostrand (AO) 

Wald- und Mühlviertel (WM) 

Kärntner Becken (KB) 

Alpenvorland (AV) 

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 

2000 

60,0 
68,2 
68,2 
64,2 
87,9 
40,0 
37,0 
65,1 

64,2 
63,5 
68,5 

62,4 
68,3 
64,8 
73,9 
52,3 

68,2 
65,9 
63,2 
75,5 
59,9 
56,7 
50,6 
72,4 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1 .000 EURO StDB 

6-12 1 2-1 8  I 1 8-24 I 24-30 30-42 I 42-60 I 60-90 I 
Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 92,82 70,25 61 ,99 
FOrstanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 1 20,61 66,08 50,69 

Berghöfezone 3+4 99,33 67,00 
Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 61 ,91 64,52 
Berghöfezone 2 64,66 53, 1 1 
Berghöfezone 3 1 00,78 82,74 
Berghöfezone 4 1 1 8,96 1 00,51 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 209,1 4  92,64 I 54,76 I 58,04 54,57 I 58,1 7  
Berghöfezone 1 1 82,02 99,74 I 73,25 I 64,54 65,44 
Berghöfezone 2 1 53,74 62,71 55,25 
Berghöfezone 3+4 1 40,42 80,00 

Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+1 99,84 80,53 54,64 1 65,28 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 79,60 I 55,57 51 ,24 I 53, 1 7  
Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 03,42 I 76,85 I 87,22 
Flach- und Hügellagen 1 03, 1 2  I 85,07 84,43 I 77,62 I 71 ,82 I 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 60,88 32,45 32,24 
Flach- und Hügellagen 44,79 50,79 

Veredelungsbetriebe 

261 
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2001 

72,4 
71 ,2 
72,2 
62,2 
83,2 
45,0 
29,0 
65,7 

69,9 
63,7 
66,4 

59,7 
73,0 
69,7 
77,1 
49,9 

74,3 
73,9 
67,3 
78,7 
59,3 
52,6 
49,4 
68,7 

I 
Mittel Mittel 

90-120 2001 2000 

72,41 59,96 
68,44 65,83 
73,30 70,34 

64,02 59,41 
55,33 61 ,65 
88,91 79,09 

1 09,32 1 14,1 9 
65,33 60,99 
76,70 71 ,54 
67,38 66,97 
87,47 85,30 
69,72 68,03 

59,32 61 ,58 

87,49 94,73 
62,34 81 ,48 85,07 

34,93 25,91 
52, 1 1  53,1 1 

Mittlere Höhenlagen 41 ,56 I 27,54 30, 1 2  I 27,57 I 29,39 29,78 37, 1 1 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Anteil der öffentlichen Gelder am Unternehmensertrag (in Prozent) Tabelle 6 . 1 . 1 5 

Betriebsgruppen 2000 2001 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 23,0 29,4 
Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 23,3 26,0 
Futterbaubetriebe 20,5 22,8 
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 1 6,8 1 7,7 
Marktfruchtbetriebe 25,2 26,1 
Dauerkulturbetriebe 1 2,0 1 5,0 
Veredelungsbetriebe 1 0,2 8,7 

Alle Betriebe (OE) I 1 9,5 21 , 1  I 
Gebiete nach NUTS 1 1 1  gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 21 ,6 25,1 
Mittlere Höhenlagen 1 8,5 1 9,6 
Flach- und Hügellagen 20,0 21 ,3 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 1 7,3 1 7,9 
Bergbauernbetriebe 22,5 25,7 
Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 2 1 ,3 24,3 
Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 22,8 24,8 
Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 1 3,3 1 3,6 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 22,3 26,1 
Voralpengebiet (VA) 23,2 28,0 
Alpenostrand (AO) 20,3 23,1 

Wald- und Mühlviertel (WM) 24,0 26,1 
Kärntner Becken (KB) 1 7,7 1 8,0 
Alpenvorland (AV) 1 5, 1  1 5, 1  

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 1 3,2 1 3,0 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 21 ,5 23,0 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1 . 000 EURO StOB 
Mittel I Mittel I 6-12 12-18 1 1 8-24 I 24-30 30-42 I 42-60 I 60-90 I 90-120 2000 2001 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 29,01 31 ,59 26,54 29,36 23,00 

Forstanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 26,76 23,85 20,61 23,54 21 ,53 

Berghöfezone 3+4 31 ,Q4 27,40 28,28 25,09 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 22,66 22,53 22,55 1 9,41 

Berghöfezone 2 22, 1 6  21 ,96 22,00 2 1 ,52 

Berghöfezone 3 27, 1 6  30,46 29,09 24,74 

Berghöfezone 4 4 1 , 1 3  33,33 36,97 32,85 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 1 8,64 1 8,36 I 1 6,27 I 1 7,01 1 8,36 I 1 8,61 1 7,95 1 6,74 

Berghöfezone 1 28,23 26,20 I 26, 1 8  I 22,97 22,50 24,45 21 ,88 

Berghöfezone 2 26,95 22,97 1 9,67 22,61 20, 1 4  

Berghöfezone 3+4 33, 1 2  27,45 28,42 26,92 

Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 1 6,00 20,00 1 9,56 I 20, 1 4  1 9,67 1 8, 1 1  

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 20, 1 6  I 1 6,00 1 6,00 I 1 6,90 1 7,41 1 6,35 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 23,92 I 24,47 I 25,52 24,51 24,65 

Flach- und Hügellagen 25,54 I 28,35 29,74 I 26,45 I 25,07 22,78 26,87 25,49 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 2,38 1 1 ,34 1 0,61 1 1 , 1 8  8 , 17  

Flach- und Hügellagen 1 2,75 1 6,98 1 9,22 1 7,78 1 5,22 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 7,87 I 7,68 8,80 I 9,39 I 9,45 8,85 1 0, 1 5  
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand.1 
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Struktur der öffentlichen Gelder (ÖG) 2001 Tabelle 6. 1 . 1 6  

Betriebe mit Betriebe mit Landw. Markt- Dauer- Ver- Berg- Nicht-
Futterbau- Bundes- berg-

über 50% 25-50% betriebe Gemischt- frucht- kultur- edelungs- mittel bauern- bauern-
Ferstanteil Ferstanteli betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe 

Beträge der öffentlichen Gelder je Betrieb (in Euro) 
ÖG der Bodennutzung 5.740 6.400 6.774 1 0.1 1 8 19 .264 6.957 9.936 9. 104 6.898 1 1 . 141  

davon Marktordnungsprämien 246 678 1 .473 5.145 1 0.500 2. 1 90 6.740 3.402 1 .001 5.621 

ÖPUL 5.495 5.722 5.300 4.974 8.764 4.768 3. 1 96 5.701 5.895 5.520 
ÖG der Tierhaltung 3.042 2.873 2.545 1 .657 420 42 55 1 .839 2.623 1 . 1 1 4  
davon Prämien 3.042 2.873 2.544 1 .657 420 42 55 1 .839 2.622 1 . 1 1 4 
ÖG Forst I 238 I 71 25 14  1 2 1 2 I 21 39 63 I 1 6  
Aufwandszuschüsse 1 .488 1 . 1 22 1 .5 18  1 .047 771 2.575 1 .256 1 .400 1 .655 1 . 1 64 
Ausgleichszulage 4.388 4.294 2.991 1 .144 520 302 478 2.31 0 4. 1 35 621 
Zinsenzuschüsse 246 258 348 340 312  314 464 332 358 308 
Sonstige Finanzhilfen 78 53 56 28 3 24 3 40 60 23 I Summe öffentliche Gelder 1 5.220 1 5.071 1 4.255 1 4.349 21 .303 1 0.226 1 2.212 1 5.065 15.790 1 4.389 

ÖG Euro/FAK 1 0.818  9.624 I 8.363 8.733 1 7. 1 87 7.045 7.238 9.568 9.333 9.832 
ÖG in % vom Unternehrnensertrag 29,4 26,0 22,8 1 7,7 26, 1 1 5,0 8,7 21 , 1  25,7 1 7,9 
ÖG in % der Einkünfte aus L+F 72,4 71 ,1  72,2 62,2 83,2 45,0 29,0 65,7 73,0 59,7 

Struktur der öffentlichen Gelder (in Prozent) 
ÖG der Bodennutzung 37,7 42,5 47,5 70,5 90,4 68,0 8 1 ,4 60,4 43,7 77,4 
davon Marktordnungsprämien 1 ,6 4,5 1 0,3 35,9 49,3 21 ,4 55,2 22,6 6,3 39,1 

ÖPUL 36,1 38,0 37,2 34,7 4 1 , 1  46,6 26,2 37,8 37,3 38,4 
ÖG der Tierhaltung 20,0 1 9, 1  1 7,9 1 1 ,5 2,0 0,4 0,4 1 2,2 1 6,6 7,7 
davon Prämien 20,0 1 9, 1  1 7,8 1 1 ,5 2,0 0,4 0,4 1 2,2 1 6,6 7,7 
ÖG Forst I 1 ,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 
Aufwandszuschüsse 9,8 7,4 1 0,6 7,3 3,6 25,2 1 0,3 9,3 10,5 8,1 
Ausgleichszulage 28,8 28,5 2 1 ,0 8,0 2,4 3,0 3,9 1 5,3 26,2 4,3 
Zinsenzuschüsse 1 ,6 1 ,7 2,4 2,4 1 ,5 3,1 3,8 2,2 2,3 2,1 
Sonstige Finanzhilfen 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,3 0,4 0,2 
Summe öffentliche Gelder 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 1 00,0 

Verteilung der Betriebe nach der HÖhe der öffentlichen Gelder je Betrieb 

Stufen in 1 .000 Euro 

bis unter 3 1 0, 1  4,2 4,9 3,6 2,5 23,8 1 0,3 6,5 2,2 1 0,6 
3 - 6 12 , 1  1 0,2 1 1 ,8 2 1 ,4 7,0 26,9 20,0 1 3,0 7,7 1 7,9 
6 - 9 1 3, 1  1 8,4 1 3,4 1 3,2 1 3,7 1 2,9 1 5,9 14 , 1  1 4,6 1 3,7 
9 - 1 2  1 3,5 1 7,3 1 8,8 16,7 1 3,1  6,3 1 5,0 16 , 1  1 8,5 1 3,5 

1 2  -15 9,2 1 4,5 1 3,9 1 2,9 1 1 , 1 5,3 9,5 1 2,2 1 4,4 1 0, 1 
15 - 1 8  1 1 ,7 1 1 ,7 9,0 10,5 8,8 7,8 7,4 9,3 1 1 ,7 7,1  
1 8  - 21 9,0 6,3 9,3 5,2 5,3 3,3 1 0,6 7,6 9,9 5,5 
21 - 24 9,4 4,2 5,5 3,9 7,4 2,6 1 ,9 5,4 6,3 4,6 
24 - 27 3,7 4,3 3,3 1 , 1 4,7 3,1 3,7 3,6 3,8 3,4 
27 - 30 2,5 1 ,3 2,4 4,3 6,3 2,3 2,4 3 ,1  3,0 3,2 
30 - 33 1 ,5 3,3 1 ,4 1 ,6 3,0 0,7 2,4 1 ,9 1 ,9 1 ,9 
33 - 36 1 , 1 0,8 1 ,7 1 ,3 3,3 2,2 1 ,7 1 ,6 1 ,8 
36 - 39 0,8 2,1 1 ,5 0,8 2,5 0,7 0,6 1 ,5 1 ,7 1 ,4 
39 - 42 0,4 0,7 0,8 2 ,1  0,7 0,5 0,9 
42 - 45 0,4 1 ,4 1 ,7 0,6 0,3 0,6 0,3 0,9 
45 - 48 0,5 0,4 1 ,4 - 0,5 0,4 0,6 
48 - 51 0,7 0,2 1 ,0 - 0,3 0,3 0,4 
51 - 54 0,4 0,2 0,4 0,5 1 , 1  0,6 0,5 0,2 0,7 
54 - 57 0,1 0,8 0,6 0,2 0,1  0,4 

57-60 0,8 0,4 0,2 0,8 0,3 0,4 0,3 0,4 
über 60 0,3 0,7 0,8 2,4 0,8 0,6 1 ,0 ISumme I 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 I 100,0 1 00,0 

I Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ist-Einkommen in Prozent des Soll-Einkommens (1 ) Tabel le 6. 1 . 1 7 

Betriebsgruppen 2000 2001 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 46,1 50,2 

Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 44,9 51 ,4 

Futterbaubetriebe 4 1 ,4 46,3 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 44,0 52,0 

Marktfruchtbetriebe 53,5 62,0 

Dauerkulturbetriebe 49,1 57,9 

Veredelungsbetriebe 66,6 81 ,5  

Alle Betriebe (OE) 46,7 53,6 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 46, 1 52,6 

Mittlere Höhenlagen 44,8 50,4 

Flach- und Hügellagen 50,7 60,9 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 48,8 56,7 

Bergbauernbetriebe 44,5 50,3 

Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 45,7 5 1 ,9 

Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 49,4 54,4 

Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 41 ,5  47,4 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 43,3 49,2 

Voralpengebiet (VA) 49,3 56,4 

Alpenostrand (AO) 47,0 54,0 

Wald- und Mühlviertel (WM) 43,1 47,6 

Kärntner Becken (KB) 43,9 47,2 

Alpenvorland (AV) 45,2 53,7 

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 45,8 48,0 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 55,0 66,9 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen 

Größenklassen in 1 .000 EURO StOB 
Mittel I Mittel 

6-1 2  1 2- 18 I 1 8-24 I 24-30 30-42 I 42-60 I 60-90 I 90-120 2001 2000 

Betriebe mit hohem ForstanteIl 

Forstanteil > 50 % 33,78 52,79 67,25 50,24 46,14  

Forstanteil 25  bis 50  %, Berghöfezone 0-2 23,81 49, 1 7  74,64 47,64 43,74 

Berghöfezone 3+4 36,93 61 ,99 54,74 46,00 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 44,98 60,30 56,59 47,76 

Berghöfezone 2 38,68 71 ,35 61 ,38 51 , 1 4  

Berghöfezone 3 33,28 53,39 44,25 40,91 

Berghöfezone 4 36,64 56,83 44,99 33,86 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 8,90 22,90 I 41 ,88 I 45,24 55, 1 6  I 69,85 40,97 39,29 

Berghöfezone 1 1 6,32 26, 1 1  I 53,87 I 48,07 58,34 44,22 40,97 

Berghöfezone 2 1 6,58 51 ,32 66,78 47, 1 1 39,74 

Berghöfezone 3+4 21 ,75 53,58 45,37 40,85 

Fiach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+1 1 3,27 35,09 61 ,74 I 70,67 44,08 38,22 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 32,28 I 46,1 0  62,01 I 84,07 · 52,33 43,53 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 37,41 I 66,41 I 72,95 54,62 47,90 

Fiach- und Hügellagen 37,09 I 56,31 67,41 I 75,69 I 98, 1 9  I 1 03,60 65,64 56, 1 4  

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 24, 1 0  62, 1 7  62,31 54,44 54, 1 0  

Flach- und Hügellagen 57,56 81 ,59 60,63 45,23 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 45,79 I 61 ,69 70,35 I 95,80 I 99,07 78, 1 9  65,86 

1) Ist-Einkommen = Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Soll-Einkommen = Lohnansatz plus Zinssatz des Eigenkapitals 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Die Gl iederung des Gesamteinkommens und dessen Verwendung je Famil ie Tabelle 6. 1 . 1 8  

Einkünfte Selbständiger und Arbeits· und Familienbeihilfe Gesamt· Eigenkapital- Netto-aus Land· und unselbständiger und sonstiger 
Forstwirtschaft Erwerb Sozialrenten Sozialtransfer einkommen bildung investitionen 

Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % Euro % 

Betriebsformen: 

Betriebe mit Forstanteil > 50% 21 .021 58,2 8.356 23,2 3.725 1 0,3 2.986 8,3 36.088 1 00,0 7. 1 86 1 9,9 4.347 1 2,0 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% 21 . 1 83 58,7 8.768 24,3 2.727 7,6 3.378 9,4 36.056 1 00,0 9.275 25,7 5.063 1 4,0 
Futterbaubetriebe 1 9.756 58,1 8.343 24,5 2.256 6,6 3.694 1 0,8 34.049 1 00,0 7.499 22,0 4.283 1 2,6 
landw. Gemischtbetriebe 23.067 61 ,2 8.4 1 3  22,3 2.578 6,8 3.668 9,7 37.726 1 00,0 7.526 1 9,9 4.536 1 2,0 
Marktfruchtbetriebe 25.600 60,0 1 2.209 28,6 2.435 5,7 2.445 5,7 42.689 1 00,0 7.891 1 8,5  -437 -1 ,0 
Dauerkulturbetriebe 22.708 55,7 1 2.717  31 ,2 2.482 6,1 2.834 7,0 40.741 1 00,0 7.748 1 9,0 4.678 1 1 ,5 
Veredelungsbetriebe 42.1 24 78,8 6.761 1 2,7 1 .582 3,0 2.91 1 5,5 53.378 1 00,0 20.192 37,8 8.418 1 5,8 
Produktionsgebiete: 

Hochalpengebiet (HA) 20.655 59,7 7 . 155 20,7 2.945 8,5 3.834 1 1 , 1  34.589 1 00,0 9.01 1 26,1 6.660 1 9,3 
Voralpengebiet (VA) 25.591 64,7 8.331 21 ,0 1 .683 4,2 4.013 10 , 1  39.6 1 8  1 00,0 1 0.978 27,7 2.929 7,4 
Alpenostrand (AO) 23. 1 1 7 62,0 8.308 22,3 2.506 6,7 3.373 9,0 37.304 1 00,0 8.799 23,6 4.348 1 1 ,7 
Wald- und Mühlviertel (WM) 20.808 58,5 8.6 1 0  24,2 2.429 6,8 3.748 1 0,5 35.595 1 00,0 9.607 27,0 4.774 1 3,4 
Kärtner Becken (KB) 21 .475 63,6 5.580 1 6,5 3.526 1 0,4 3.222 9,5 33.803 1 00,0 4.528 1 3,4 4.610 1 3,6 
Alpenvorland (AV) 23.925 60,4 1 0.816 27,3 1 .557 3,9 3.322 8,4 39.620 1 00,0 8.853 22,3 2.995 7,6 
SÖ. Flach- u. Hügelland (SöFH) 1 7. 1 66 51 ,5 10.350 3 1 , 1  2.916 8,8 2.858 8,6 33.290 1 00,0 4.508 1 3,5 3.301 9,9 
Nö. Flach- u. Hügelland (NöFH) 29.063 64,3 1 1 .4 1 9  25,3 2.379 5,3 2.31 1 5 , 1  45.172 1 00,0 1 0. 1 65 22,5 1 .928 4,3 
Bundesmittel 2001 22.914 60,S 9.254 24,4 2.409 6,4 3.293 8,7 37.870 100,0 8.632 22,8 3.941 1 0,4 

2000 1 9.588 56,9 8.957 26,0 2.472 7,2 3.392 9,9 34.409 1 00,0 6.226 18,1  3.691 10,7 
1 999 1 8.51 7 57,2 8.576 26,5 2.232 6,9 3.051 9,4 32.376 1 00,0 5.415 1 6,7 5.424 1 6,8 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand.1 

Die Gliederung des Verbrauches Tabelle 6. 1 . 1 9  

Verbrauch davon 

je Haushalt VerkOstigung 

laufende Pensions· Mietwert Private und Kranken-
in % Barausgaben versicherung Bar- Natural- Insgesamt 

der Wohnung Anschaffungen 

des anteil anleil 
Euro % Ge· 

samt-
8lnk. Euro % Euro % Euro Euro Euro % Euro % Euro % 

Betriebsformen : 

Betriebe mit Forstanteil > 50% 28.902 100,0 80,1 14.438 50,0 3.401 1 1 ,8 4. 140 974 5.1 14 17,7 2.903 1 0,0 2.372 8,2 
Betriebe mit Forstanteil 25-50% 26.781 1 00,0 74,3 12.929 48,3 3. 1 1 3  1 1 ,6 3.813 1 . 165 4.978 18,6 2.974 1 1 ,1 2.165 8,1 
Futterbaubetriebe 26.550 1 00,0 78,0 12.378 46,6 3.191 1 2,0 3.831 1 .036 4.867 1 8,3 3.097 1 1 ,7 2.502 9,4 
landw. Gemischtbetriebe 30.200 100,0 80,1 14.453 47,9 4.554 1 5, 1 3.61 1 1 . 174 4.785 1 5,8 3.065 10,1 2.776 9,2 
Marktfruchtbetriebe 34.798 100,0 81 ,5 16.667 47,9 6.439 18,5 4.079 509 4.588 13,2 3.593 1 0,3 3.075 8,8 
Dauerkulturbetriebe 32.993 1 00,0 81 ,0 16.214 49,1 4.164 12,6 4.138 581 4.719 14,3 3.507 1 0,6 3.920 1 1 ,9 
Veredelungsbetriebe 33. 186 1 00,0 62,2 15.741 47,4 5.704 1 7,2 4.127 787 4.914 14,8 3.302 9,9 2.885 8,7 
Produktionsgebiete: 

Hochalpengebiet (HA) 25.578 1 00,0 73,9 12.265 48,0 2.331 9,1 4.150 1 . 161 5.3 1 1  20,8 3.041 1 1 ,9 2. 167 8,5 
Voralpengebiet (VA) 28.640 1 00,0 72,3 12.979 45,3 3.380 1 1 ,8 4.496 892 5.388 1 8,8 3 . 177 1 1 , 1  3.064 1 0,7 
Alpenostrand (AO) 28.505 1 00,0 76,4 14.227 49,9 3.530 1 2,4 3.615 1 . 1 97 4.812 16,9 3.081 10,8 2.21 1  7,8 
Wald- und Mühlviertel (WM) 25.988 1 00,0 73,0 1 1 .676 44,9 3. 150 12,1 3.81 1 1 .005 4.816 18,5 2.945 1 1 ,3 3.01 1 1 1 ,6 
Kärtner Becken (KB) 29.275 1 00,0 86,6 13.896 47,5 4.034 13,8 3.471 1 .521 4.992 17,1 3.043 10,4 2.640 9,0 
Alpenvorland (AV) 30.767 1 00,0 77,7 14.459 47,0 5. 1 18 16,6 3.909 621 4.530 14,7 3.331 10,8 2.710 8,8 
SÖ. Flach- u. Hügelland (SöFH) 28.782 1 00,0 86,5 14.581 50,7 3.350 1 1 ,6 3.592 913 4.505 15,7 3.273 1 1 ,4 2.41 1 8,4 
Nö. Flach- u. Hügelland (NöFH) 35.007 1 00,0 77,5 16.516 47,2 6.444 1 8,4 4. 180 543 4.723 1 3,5 3.512 1 0,0 3.461 9,9 
Bundesmltlel 2001 29.238 1 00,0 77,2 1 3.91 2 47,6 4.050 1 3,9 3.924 912 4.836 16,5 3.199 1 0,9 2.71 1 9,3 

2000 28. 183 100,0 81 ,9 13.471 47,8 3.906 1 3,9 3.895 947 4.842 1 7,2 3.032 10,8 2.404 8,5 
1 999 26.961 100,0 83,3 12.646 46,9 3.843 14,3 3.822 985 4.807 17,8 2.909 10,8 2.240 8,3 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Viertelgruppierung der Betriebe (in Euro) Tabelle 6 . 1 .20 

25% I 75% 
Absoluter Verhältnis 

Betriebs9ruppen Erstes Quartils- Zweites Median Drittes Quartils- Viertes Abstand 
Viertel Viertel Viertel Viertel wert wert 

erstes : viertem Viertel 

nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 

Betriebe mit Forstanteil > 50% 1 .042 5.31 5 8.451 1 1 . 1 80 1 6. 1 05 22.279 30.767 29.725 1 :  29,5 

Betriebe mit Forstanteil 25-50% 1 .426 6.074 8.864 1 1 .447 1 4.507 1 8. 1 07 25.599 24. 1 73 1 :  1 8,0 

Futterbaubetriebe 1 .336 4.689 7.025 9.687 1 2.537 1 5.603 22.747 21 .41 1 1 : 1 7,0 

Landw. Gemischtbetriebe 935 4.726 7.358 9.486 1 3.71 1 1 8.272 30. 1 23 29. 1 88 1 :  32,2 

Marktfruchtbetriebe 4.536 9.767 1 3.698 1 7.530 23.921 30.338 45.861 41 .325 1 :  1 0, 1  

Dauerkulturbetriebe -2.867 3.006 7.4 1 9  1 1 .475 1 6.71 7 22.479 35.030 37.897 

Veredelungsbetriebe 6.976 1 3.549 1 7.239 22.573 28. 1 89 33.092 46.683 39.707 1 : 6,7 I Alle Betriebe (OE) I 1 .541 5.509 I 8.672 1 1 .780 1 5.400 1 9.892 3 1 . 1 54 I 29.6 1 3  I 1 :  20,2 I 
Hochalp'engebiet (HA) 2.41 1 5.941 8.307 1 0.236 1 2.986 1 5.918 23.262 20.851 1 :  9,6 

Voralpengebiet (VA) 3.783 8.738 1 1 .063 1 3. 1 30 16 . 120 20.374 25.984 22.201 1 :  6,9 

Alpenostrand (AO) 1 .433 5.001 8.474 1 2. 1 01 1 5.426 1 8.870 28.21 8 26.785 1 :  1 9,7 

Wald- und Mühlviertel (WM) 2.385 5.250 7.642 1 0.395 1 3.785 1 6.995 26.1 74 23.789 1 :  1 1 ,0 

Kärntner Becken (KB) 1 .463 4.700 7.688 1 0.345 1 2.920 1 5 .269 25.501 24.038 1 : 1 7,4 

Alpenvorland (AV) 467 4.666 8.867 1 2.431 1 6.470 22. 1 23 34. 1 76 33.709 1 :  73,2 

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) -1 .7 13  2.406 5.048 7.427 1 1 .645 1 5 .537 27.778 29.491 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 3.050 8.278 1 3.366 1 7.867 24. 1 71 30.452 45.570 42.520 1 : 1 4,9 

nach dem E�erbseinkommen je GFAK 

Betriebe mit über 50% Forstanteil 3.349 7.996 1 3.577 1 6.078 1 9.826 24.279 31 .271 27.922 1 :  9,3 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 6.083 1 0.579 1 3.057 1 5.303 1 7.987 20.336 27.695 2 1 .6 1 2  1 :  4,6 

Futterbaubetriebe 5 . 1 63 8.536 1 0.837 1 3.21 7 1 5.433 1 7.91 9 25.403 20.240 1 :  4,9 

landw. Gemischtbetriebe 5.285 8.691 1 0.61 1 1 3.331 1 7.052 21 .832 3 1 .683 26.398 1 :  6,0 

Marktfruchtbetriebe 8.902 1 4.51 2 1 8.375 22.825 27. 1 49 32.808 43.561 34.659 1 :  4,9 

Dauerkulturbetriebe 6.056 1 0.671 1 4.626 1 7.208 20.487 23.864 34.247 28. 1 91 1 : 5,7 

Veredelungsbetriebe 9.699 1 4.977 1 8.961 23. 1 44 28.044 32.991 44.844 35. 1 45 1 :  4,6 

Alle Betriebe (OE) 5.796 9.761 I 1 2.736 I 1 5.498 1 8.700 22.974 32.701 26.905 1 :  5,6 

Hochalpengebiet (HA) 4.734 8.324 1 1 .001 1 3.51 6 1 5.749 1 8.000 25. 1 05 20.371 1 : 5,3 

Voralpengebiet (VA) 7 .2 1 9  1 0.690 1 3.221 1 5.357 1 8.397 21 .837 28.484 2 1 .265 1 :  3,9 

Alpenostrand (AO) 5.238 8.827 1 2. 1 31 1 5.281 1 8.343 22.228 30.550 25.312  1 :  5,8 

Wald- und Mühlviertel (WM) 5.704 9.232 1 1 .559 1 4.31 9 1 6.51 1 1 9.997 27.600 21 .896 1 :  4,8 

Kärntner Becken (KB) 2.844 6.792 1 0.251 1 2.802 1 5.869 1 8.468 27.402 24.558 1 : 9,6 

Alpenvorland (AV) 7.268 1 1 .0 1 4  1 3.923 1 6.968 20.405 24.775 35.595 28.327 1 : 4,9 

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 3.647 6.299 9.933 1 2.606 1 6.667 21 .303 30.21 8  26.571 1 : 8,3 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 8.363 1 4.636 1 7.776 21 .279 26. 1 25 31 .463 43.923 35.560 1 :  5,3 

I nach dem Gesamteinkommen je GFAK 

Betriebe mit über 50% Forstanteil 9.425 1 5.739 1 8.2 1 4  1 9.969 24.056 27.084 36.589 27. 1 64 1 :  3,9 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 9.5 1 2  1 3.672 1 6.368 1 8.91 9 2 1 .4 1 0  24.602 32.472 22.960 1 :  3,4 

Futterbaubetriebe 7.881 1 1 .208 1 3.8 16  1 6. 1 76 1 9. 1 1 5  22.571 29.567 21 .686 1 :  3,8 

landw. Gemischtbetriebe 8.793 1 2.223 1 4.301 1 6.959 2 1 .276 25.980 37.094 28.301 1 :  4,2 

Mark1fruchtbetriebe 1 1 .431 1 7.055 21 .451 25.41 1 30.51 6 36.494 48.898 37.467 1 : 4,3 

Dauerkulturbetriebe 8.596 14.529 1 7.463 20.561 24.634 28.875 38.024 29.428 1 : 4,4 

Veredelungsbetriebe 1 1 .492 1 6.332 21 .238 25.957 3 1 . 1 9 1  35.582 48.41 9  36.927 1 :  4,2 

Alle Betriebe (OE) 8.672 1 2.864 1 5.909 1 8.91 9 I 22.365 26.780 37.096 28.424 I 1 :  4,3 

Hochalpengebiet (HA) 7.950 1 1 .553 1 4.631 1 7.856 20.030 22.760 29.403 2 1 .453 1 :  3,7 

Voralpengebiet (VA) 1 1 .051 1 3.803 1 6.547 1 9. 1 97 21 .51 7 23.740 31 .973 20.922 1 :  2,9 

Alpenostrand (AO) 8.847 1 2.056 1 5 . 1 55 1 7.944 21 .730 26.505 34.290 25.443 1 :  3,9 

Wald- und Mühlvlertel (WM) 8.502 1 2.281 1 4.649 1 6.973 20. 1 36 23.729 32.554 24.052 1 :  3,8 

Kärntner Becken (KB) 7 . 107 1 1 .51 1 1 4.278 1 7.491 1 9.933 22.571 32.472 25.365 1 :  4,6 

Alpenvorland (AV) 9.1 58 13.6 1 9  1 6.750 1 9.695 24.077 29.766 39.720 30.562 1 :  4,3 

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 7.004 1 0.595 1 3.767 16.650 20.863 25.980 34.501 27.497 1 :  4,9 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 1 0 .321 16.407 20.278 24. 1 63 29.314 34.896 48.408 38.087 1 :  4,7 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Vertei lung der Betriebe nach den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft je FAK, nach dem 
Erwerbseinkommen je GFAK und nach dem Gesamteinkommen je GFAK (in Prozent) Tabelle 6. 1 .21 

I Betriebe Betriebe I I landw. I I Bundesmittel 
Stufen in mit über 50% mit 25-50% Futterbau- Gemischt- Marktfrucht- Dauerkultur- Veredelungs-

1 .000 Euro Forstanteil Forstanteil betriebe betriebe betriebe betriebe betriebe 
2001 2000 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 

Negativ 1 0,0 9,3 7,2 9,2 8,5 1 6, 1  3 , 1  8 ,5 1 0,3 
° - 0,5 - 1 ,5 1 ,9 2,5 1 ,0 1 , 1  
0,5 - 1 ,0 1 ,7 0,5 0,9 0,3 0,6 1 ,5 
1 ,0 - 1 ,5 1 ,9 1 ,1 0,9 1 ,3 - 0,9 1 ,6 
1 ,5 - 2,0 0,7 1 ,0 1 ,8 2,1 1 ,9 0,8 - 1 ,5 1 ,5 
2 - 3  3,0 3,6 4,6 0,4 1 ,0 2,7 0,7 3,1 3,6 
3 - 4  3,7 1 ,9 3,9 2,1 1 ,8 3,0 1 ,9 3,0 3,0 
4 - 5  6,3 3 ,1  5 , 1  6 ,3 2,1  4,6 - 4,1 4,7 
5 - 6  1 ,9 5,2 5,6 8,9 4,3 4,5 0,7 4,8 5,0 
6 - 7  5,2 5,9 4,6 2,1 2,6 4,3 0,9 4,1 4,8 
7 - 8  1 ,8 4,5 4,2 4,1 1 ,2 1 ,4 1 ,8 3,1 4,5 
8 - 9  6,8 4, 1 4,7 8,3 2,3 2,9 4,0 4,4 
9 - 1 1  1 0, 1  6,9 9,0 8,3 5,5 7,8 5,9 7,8 7,8 

1 1 - 1 3 6,7 1 1 ,0 1 0,3 6,7 5,9 3,3 0,7 8,0 7,6 
1 3 - 1 5 5,1 6,8 7,8 6,0 7,8 4,9 1 0,8 7,4 6,2 
1 5 - 1 9 1 2,2 1 0,2 1 1 ,3 1 2,6 1 1 ,0 1 2,4 6,4 1 1 , 1 1 0,6 
1 9 - 23 4,9 1 1 ,3 7 , 1  5, 1 5,6 5,8 1 3,7 7,4 7,6 
23 - 27 5,1 4,1 4, 1 4,7 5,5 1 0,4 6, 1 5, 1 4,5 
ab 27 1 6,5 7,5 5,6 1 2,2 32,1 1 4,5 4 1 ,9 1 4,5 9,7 
Summe I 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 

Erwerbseinkommen je GFAK 

Negativ 3,5 3,2 1 ,4 4,5 1 ,8 1 ,7 0,6 2,0 2,5 
° - 0,5 - - 0,4 - 0,1 1 ,3 0,3 0,5 
0,5 - 1 ,0 - 0,1 - 0,6 - 0,2 0,2 
1 ,0 - 1 ,5 1 ,0 0,4 - 0,3 0,3 0,7 
1 ,5 - 2,0 - 1 ,4 1 ,2 - 0,7 0,6 
2 - 3  1 ,9 1 ,2 1 ,2 2,1 1 ,3 1 ,6 0,7 1 ,3 1 ,5 
3 - 4  3,7 0,4 1 ,7 2,1 1 ,2 1 ,6 0,6 1 ,5 2,2 
4 - 5  3,0 2,7 3, 1 3,4 0,5 2,8 0,3 2,4 2,3 
5 - 6  1 ,9 3,2 3,8 6,4 1 ,6 5,5 0,7 3,2 3,5 
6 - 7  6,8 5,8 4,7 1 ,2 1 ,3 1 ,3 0,6 3,7 4,4 
7 - 8  1 , 1  2,6 3,6 3,9 1 , 1  2 , 1  0,3 2,6 5,1 
8 - 9  3,2 4,5 4,2 3,4 1 ,8 3 , 1  2,5 3,5 4,2 
9 - 1 1 4,0 6,7 1 1 ,2 8,0 5,6 5,7 7,0 8,3 8,9 

1 1  - 1 3 7,4 1 1 ,3 1 1 , 1  1 0,7 5,1 6,1  0,7 8,7 9,2 
1 3 - 1 5 4,5 8,9 1 2,3 3,5 7,2 4,9 7,5 9, 1 8,7 
1 5  - 1 9 22,8 1 7,6 1 6,8 20,6 1 0,3 23,8 1 3,6 1 6,6 1 5,1 
1 9 - 23 8,7 1 4,7 9,4 9,2 1 2,8 7,3 1 3,4 1 0,7 1 1 ,9 
23 - 27 1 1 ,5 5,7 6,2 7,0 1 2,6 1 2,3 1 0,5 8,5 6,9 
ab 27 1 6,0 9, 1 7,2 1 4,0 35,1 1 8,9 40,7 1 6,4 1 1 ,6 
Summe 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 1 00,0 

Gesamteinkommen je GFAK 

Negativ 1 ,8 0,3 0,4 2,4 1 ,0 0,7 0,6 0,7 1 ,0 
° - 0,5 0,6 - 0,3 - 0,2 0,2 
0,5 - 1 ,0 - - - 0,3 0,0 0,0 
1 ,0 - 1 ,5 - 0,2 - 0,1 0,1 0,1 
1 ,5 - 2,0 - 0,4 0,1  - 0,1 0,1  
2 - 3  - 0,3 0,3 2,1 0,4 0,3 1 ,0 0,4 0,2 
3 4 0,9 2,0 1 ,0 0,9 0,8 0,9 
4 5 0,7 0,9 1 ,5 0,1 0,3 0,9 1 ,2 
5 6 2,3 2,4 1 ,2 0,8 4,5 0,3 1 ,9 1 ,8 
6 - 7  0,7 2,6 3,0 1 ,8 0,6 1 ,9 0,6 2,1 3,0 
7 - 8  0,40 1 ,7 2,5 2,5 0,3 1 ,7 0,3 1 ,7 3,5 
8 - 9  3,60 2,9 2,9 0,9 0,9 3,8 2,5 2,5 2,8 
9 - 1 1  5,40 8,8 8,3 4,6 4,2 4,6 5,3 6,7 8,5 

1 1  - 1 3 4,20 8, 1 1 0, 1  8,4 5,0 4,7 1 ,3 7,5 9,0 
1 3 - 1 5  2,2 6,2 1 0,6 6,4 6,4 5,4 4,9 7,8 8,4 
1 5  1 9  22,3 2 1 ,7 1 9,4 22,6 9,0 1 6,7 8,7 1 7,3 1 6,2 
1 9  23 1 6,3 1 7,4 1 3,3 1 4,8 1 5,3 1 2,5 1 4,3 1 4,4 1 3,9 
23 27 1 5,8 8,3 9,9 9,3 1 0,8 1 0,4 1 2,8 1 0,4 1 0,2 
ab 27 26,0 1 8, 1 1 3,9 2 1 ,0 44,1 31 ,3 47,4 24,5 1 9,0 
Summe 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Verteilung der Betriebe nach dem Anteil der 
Eigenkapitalbildung am Gesamteinkommen (in %) 

Betriebe Betriebe 
mit über 50% mit 25-50% Fullerbau' 

Forstanteil Forstanteil betriebe I landw. 
Gemischt· MarkIfrucht· 

betriebe bet�iebe 

Betriebe mit Eigenkapitalbildung 

über 50 % 1 4,0 ' 1 3,1 1 5,2 1 5,7 1 3,2 

40 - 50 %  8,2 13,6 1 1 ,7 9,6 1 0,2 

30 - 40 %  1 4,8 13,5 9,7 1 0,8 1 0,8 

20 - 30 %  9,0 12,0 1 3,0 1 0,8 1 0,9 
1 0 - 20 % 9,5 1 1 ,9 1 0, 1 8,7 1 0,2 

0 - 1 0 %  1 2,8 8,3 9, 1 1 2, 1  8,7 

Summe 68,3 72,4 68,8 67,7 64,0 

Betriebe mit EIgenkapitalverminderung 

0 - 1 0 %  6,0 6,9 5,9 7,7 9,6 

1 0 - 20 % 9,0 4,3 7,2 5,6 6,2 

20 - 30 %  4,4 5,3 2,9 3,4 2,9 

30 - 40 % 1 ,8 2,5 3,8 2,4 3,7 

40 - 50 %  2,6 0,7 2,0 2,6 4,0 

über 50 % 7,9 7,9 9,4 1 0,6 9,6 

Summe 31 ,7 · 27,6 31,2 32,3 36,0 

Summe 1 00,0 1 00,0 I 100,0 1 00,0 1 00,0 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 6 . 1 .22 

Bundesmittel 
Dauerkultur- Veredelungs-

betriebe betriebe 
2001 2000 

9,3 32,1 1 5,0 1 2,0 

7,4 1 1 , 1  1 1 ,0 8,6 

9,7 1 0,6 10,8 1 1 ,0 

14,9 1 2,0 1 2,2 1 1 ,9 

10,0 1 2,5 10,4 1 1 ,5 

10,4 0,9 8,9 1 0, 1  
61 ,7 79,2 68,3 65,1 

6,5 3,9 6,7 8,4 

6,1 4,9 6,5 6,6 

6,9 1 ,8 3,6 4,2 

2,0 2,0 3,2 3,1 
2,8 3,8 2,4 2,2 

14,0 4,4 9,3 1 0,4 

38,3 20,8 31 ,7 34,9 

1 00,0 1 00,0 1 00,0 100,0 

Quelie: LBG Wirlschaftstreuhand . 

. Verteilung der Bergbauernbetriebe nach verschiedenen Einkommensarten (in Prozent) Tabelle 6 . 1 .23 

Einkünfte aus Land- und Erwerbseinkommen je GFAK Gesamteinkommen je GFAK 
Stufen 

Forstwirtschaft je FAK 

in 1 .000 Euro 
Zone Zone Zone Zone Zonen Zone Zone Zone Zone Zonen Zone Zone Zone Zone Zonen 1 2 3 4 1 - 4 1 2 3 4 1 - 4  1 2 3 4 1 - 4  

Negativ 4,4 7,5 3,7 7,2 5 ,1  1 ,0 1 ,2 1 ,5 5,9 1 ,5 1 ,2 0,4 0,4 

° - 0,5 0,4 0,9 1 , 1  0,8 0,4 - - 0,1 0,2 0,2 0 , 1  

0,5 - 1 ,0 0,4 0,9 1 ,2 - 0,8 0,3 0,1 -

1 ,0 - 1 ,5 1 ,4 1 ,9 0,6 1 ,3 1 ,2 0,8 0,6 1 ,3 0,5 0,6 0,2 

1 ,5 - 2,0 2,0 1 ,6 0,7 2,3 1 ,5 0,8 1 ,5 1 ,4 1 , 1  0,7 0,2 

2 - 3  2,3 3,1 3,4 9,4 3,3 1 ,9 1 ,2 8, 1 1 ,4 0,7 0,2 0,3 

3 - 4 5,5 1 ,9 1 ,7 1 ,3 3,0 2,3 2,8 0,8 1 ,8 1 ,8 0,9 0,8 

4 - 5 4,5 5,3 4,8 6,9 5,0 1 ,6 3,1 3,2 4,3 2,7 1 , 1  1 ,0 2,9 0,9 

5 - 6 5,1 5,5 5,9 5,1 5,5 3,9 5,4 3,2 3,9 4,1  2 ,8 3,2 1 ,9 2,4 

6 - 7  3,5 4,9 6,9 7,2 5,3 3,0 3,2 5,1 9,7 4,2 1 ,4 3,2 2,5 5,1 2,5 

7 - 8  3,1 5,1  3,0 5,8 3,7 1 ,8 3,6 2,3 3,6 2,5 2 , 1  0 , 1  1 ,3 7,0 1 ,6 

8 - 9  5,1 3,6 5,1 4,6 4,7 4,2 3,5 3,4 8,2 4,0 1 ,6 3,5 1 ,5 3,9 2,2 

9 - 1 1  9,2 7,3 1 1 ,7 9,4 9,6 9,8 8,6 1 1 ,6 6,8 1 0,0 6,6 9,1 8,0 1 4,6 · 8,2 

1 1  - 1 3 8,1 9,3 1 0,2 1 1 ,4 9,3 8,8 1 1 ,3 7,9 1 1 ,9 9,3 8,2 8,0 1 0, 1  6,5 8,7 

1 3 - 1 5 7,7 4,9 8,6 5,9 7,2 10,6 9,5 1 0, 1  7,6 9,9 8,8 8,0 7,4 7,1 8,0 

1 5 - 1 9  1 5,2 1 2,5 1 1 ,7 7,4 1 2,7 22,6 1 6,2 20,6 7,6 1 9,4 1 8,8 21 ,6 20,9 1 5,6 20, 1 

1 9 - 23 9,2 1 2,2 6,4 5,2 8,8 1 2,4 1 3, 1  1 0,9 7,7 1 1 ,8 1 7,0 1 4,2 1 6,2 1 4,9 1 5,9 

23 - 27 4,8 4, 1 5,2 1 ,0 4,5 5,3 6,2 8,8 3,5 6,6 1 0,6 1 0,0 1 3,0 3,9 1 0,9 

ab 27 8,1 7,5 8,1 8,6 8,0 1 0,0 8,4 8,3 9,9 9,0 1 8,3 1 6,3 1 4,8 1 8,5 1 6,6 

Summe I 1 00,0 I 100,0 I 1 00,0 I 100,0 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 I 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 I 1 00,0 1 00,0 1 00,0 I 100,0 1 00,0 I 
Quelie: LBG Wirtschaftstreuhand.1 
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6.2. Ertragslage im Bergbauerngebiet 

Gewichtetes Bundesmittel der Ergebnisse von Bergbauernbetrieben 
nach Erschwerniskategorien (Zonen) 

Bundesmittel der Bergbauernbetriebe 2001 

Berghöfezonen 

Zone 1 I Zone 2 
I 

Zone 3 I Zone 4 I Zonen 1 -4 

Betnebscharaktenstlk 

Anzahl Betriebe 361 279 298 69 1 .007 

STOB in Euro 22.903 21 .240 1 8.852 13.606 20.521 

Kulturfläche (ha) 38,46 49,55 53,02 65, 1 4  47,97 

Wald (ha) 12,87 21 ,76 25,10  22,78 20,01 

RLN (ha) 20,88 1 8,37 1 7,05 1 3,02 1 8,43 

Pachtflächen (ha) 5,47 5,32 3,54 4,45 4,70 

Ackerflächen (ha) 9,03 4,06 2,27 0,25 4,87 

FAK je Betrieb 1 ,67 1 ,75 1 ,67 1 ,65 1 ,69 

GFAKl100 ha RLN 9,25 1 0,89 1 1 ,48 1 3,99 1 0,59 

FAKl100 ha RLN 8,00 9,56 9,80 1 2,69 9, 1 8  

GVE/100 ha RLN 1 07,65 1 1 8,56 1 08,75 1 02,86 1 1 0,66 

Milchkühe/100 ha RLN 47,98 56,70 44,91 41 ,05 48,99 

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 65.777 63.548 58.289 47.946 61 .537 

davon Ertrag Boden 6.681 2.4 1 5  1 .677 483 3.466 

Tierhaltung 30.51 9  28.099 21 .71 9 14 . 174 25.876 

Forstwirtschaft 3.61 1 5.492 5.702 5.807 4.954 

Ertragswirksame MWSt. 4.775 4.536 3.7 14  2.754 4.225 

Unternehmensaufwand 43.694 41 .089 36.995 30.373 39.900 

daVOrlvariabler Betriebsaufwand 1 8.566 1 5.855 1 3.033 1 0.536 1 5.466 

Afa 1 2.569 1 2.657 1 1 .806 1 0. 1 63 1 2. 1 84 

Aufwandswirksame MWSt. 4.7 13  4.272 4.254 3.242 4.351 

Gewinnrate (%) 33,6 35,3 36,5 36,7 35,2 

Vermögensrente -7.675 -7.505 -6.240 -8.286 -7. 1 68 �svermögen 391 .638 399.760 386.273 359.929 389.920 

Schulden 36.390 37. 1 91 32.286 32.81 6 34.961 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 9,3 9,3 8.4 9,1 9,0 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 7.91 2  7.291 9.797 1 0.81 9 8.568 

Investitionsausgaben Maschinen 7.352 6.553 6.394 6.261 6.745 

Jahresdeckungsbeitrag 22.242 20.149 1 6.064 9.930 18 .829 

Eiiikii'nfte aus Land- und Fors�irschaft 22.083 22.459 21 .294 1 7.573 21 .637 

davon öffentliche Gelder 1 5.51 3 1 4.701 1 6.864 1 6.019 1 5.791 I 
Erwerbseinkommen 29.961 29.478 29.821 22.924 29.362 

Gesamteinkommen 35.964 35.702 36. 150 30.763 35.642 

Eigenkapitalbildung 8.981 8.382 1 0.553 7.340 9.268 

Eigenkapitalbildung in Prozent 25,0 23,5 29,2 23,9 26,0 

Nettoinvestitionen Gebäude u.Maschinen 4. 1 87 3. 1 33 6.865 8.826 5.106 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 29.466 29.099 27.330 22.083 28. 1 88 

Nebenerwerb unselbstständig 6.968 6.765 7.886 5. 1 1 8 7 . 121  

Pensionen und Renten 2.230 2.497 2.540 4.464 2.538 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 3.774 3.726 3.788 3.375 3.741 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .260 -122 1 .337 4.970 1 . 141  

�gen 1 6.379 1 5.242 1 8.41 2 1 6.283 1 6.771 

Bäuerliche Sozialversicherung 3.584 3.043 2.389 1 .445 2.903 

Laufende Lebenshaltung 1 6.628 1 6.687 16.068 1 5.689 1 6.388 

�Anschaffungen 2 . 182 2.787 2.519  1 .829 2 .436 

Geldveränderungen 4.925 4.206 3.493 4.764 4.231 

Ergebnisse je Arbeitskraft ( in Euro) 

Einkünfte aus Land- u .  Forstw. je  FAK 1 3.221 1 2.789 1 2.744 1 0.636 1 2.789 

Erwerbseinkommen je GFAK 1 5.51 3 1 4.735 1 5.236 1 2.585 1 5.044 

Gesamteinkommen je GFAK 1 8.621 1 7.847 1 8.469 16.889 1 8.262 

269 

Tabelle 6.2. 1 

Bundes· Relation 
mittel der Relation 

Nichtberg' 
Bergbauern Bundes· Ber�bauern zu Nicht· mittel bauern- bergbauern 2001 zu undes-

betriebe mittel (=100) 
(ohne Zone) (=100) 

1 .253 2.260 

28.829 71 24.838 83 

30,10  1 59 38,69 124 

4,72 424 12,07 1 66 

24,35 76 21 ,51 86 

8,26 57 6,55 72 

1 9,58 25 12,51 3g-
1 ,46 1 1 6  1 ,57 1 08 

7,42 1 43 8,73 121  

6,01 1 53 7,32 1 25 

63, 1 4  175 82,71 1 34 

1 6,54 296 29,91 1 64 

80.561 76 71 .435 86 

25.736 1 3  1 5.038 23 

29.397 88 27.71 1 93 

1 .530 324 3. 1 76 1 56 

6.648 64 5.485 77 

56.476 71 48.521 82 

28.543 54 22.264 69 

1 2.902 94 1 2.560 97 

6. 1 28 71 5.275 82 

29,9 1 1 8 32,1 1 1 0  

-4.996 -6.041 

375. 145 1 04 382.324 1 02 

40.886 86 38.047 92 

10,9 83 1 0,0 90 

7.834 1 09 8.1 88 1 05 

6.953 97 6.855 98 

28. 1 1 7  67 23.659 80 

24.085 90 22.9 14  94 

14.389 1 1 0 1 5.066 1 05 

34.750 84 32.168 91 

39.91 6  89 37.870 94 

8.041 1 1 5  8.632 1 07 

20,1 1 29 22,8 1 1 4 

2.860 1 79 3.941 1 30 

31 .029 91 29.670 95 

10 .292 69 8.770 81 

2.289 1 1 1  2.409 1 05 

2.877 1 30 3.293 1 1 4 

-1 .371 - 164 

1 3.780 1 22 1 5.220 1 1 0  

5 . 109 57 4.050 72 

19 . 165 86 1 7.835 92 

2.965 82 2.71 1 90 

4.097 4. 1 62 

1 6.458 78 1 4.553 88 

1 9.234 78 1 7. 1 31 88 

22.093 83 20. 1 67 91 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Gewichtete Ergebnisse von Betrieben des Alpengebietes 

nach Erschwerniskategorien (Zonen) 

I Zone ' Zone 2 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 1 93 21 7 

STOB in Euro 23.563 21 .661 

Kulturfläche (ha) 46,87 56,02 

Wald (ha) 1 7,88 25,53 

RLN (ha) 20,46 18,27 

Pachtflächen (ha) 5,75 5,45 

Ackerflächen (ha) 5,63 2,81 

FAK je Betrieb 1 ,72 1 ,73 

GFAKll00 ha RLN 9,64 1 0,81 

FAKll00 ha RLN 8,44 9,52 

GVEll00 ha RLN 1 1 7,93 1 20,84 

Milchkühe/1 00 ha RLN 55,81 56,58 

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 69.062 64.714 

davon Ertrag Boden 4.451 1 .881 

Tierhaltung 32.679 27.706 

Forstwirtschaft 4.760 6. 1 78 

Ertragswirksame MWSt. 5. 1 70 4.638 

Unternehmensautwand 45.743 41 .589 

davon variabler Betriebsautwand 1 8.998 16 .004 

Afa 1 2.395 1 2.436 

Aufwandswirksame MWSt. 5.041 4.291 

Gewinnrate (%) 33,8 35,7 

Vermögens rente -7.446 -6.620 

Betriebsvermögen 394.742 398.955 

Schulden 37.928 40.394 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 9,6 1 0, 1 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 8.218 7.360 

Investitionsausgaben Maschinen 6.843 6.030 

Jahresdeckungsbeitrag 22.890 1 9.760 

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 23.319 23. 1 25 

davon öffentliche Gelder 1 4.753 1 4.724 

Erwerbseinkommen 30.881 29.549 

Gesamteinkommen 36.851 35.251 

Eigenkapitalbildung 8.378 7.860 

Eigenkapitalbildung in Prozent 22,7 22,3 

Nettoinvestitionen Gebäude u.Maschinen 4.475 2.948 

Zone 3 

258 

1 8.997 

57,02 

27,32 

1 7,21 

3,61 

1 ,45 

1 ,69 

1 1 ,41 

9,82 

1 08,80 

43,02 

58.995 

1 .329 

21 .440 

6.030 

3.744 

37.053 

1 2.918 

1 1 .6 12  

4.363 

37,2 

-5.889 

387.389 

33.030 

8,5 

9.785 

6.5 13  

1 5.880 

21 .942 

1 7.227 

30.070 

36.51 5 

1 0.850 

29,7 

7 . 159 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 30.461 29.788 27.822 

Nebenerwerb unselbstständig 6.468 6. 1 46 7.390 

Pensionen und Renten 2 . 163 2. 165 2.679 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 3.807 3.536 3.766 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .685 1 . 181  1 .057 

Neuanlagen 16.385 1 5.276 1 8.837 

Bäuerliche Sozialversicherung 3.877 3. 162 2.477 

Laufende Lebenshaltung 1 7.41 9 1 6.986 1 6. 1 76 

Private Anschaffungen 2.388 2.359 2.371 

Geldveränderungen 4.5 1 5  5.033 2.853 

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 13.504 1 3.296 1 2.984 

Erwerbseinkommen je GFAK 15 .657 1 4.962 1 5.313 

Gesamteinkommen je GFAK 18.684 1 7.849 1 8.596 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 6.2.2 

Zone 4 Zone ' - 4 

69 737 

1 3.606 20.4 1 9  

65, 1 4  54,89 

22,78 24,1 5 

1 3,02 1 7,97 

4,45 4,70 

0,25 2,76 

1 ,65 1 ,70 

1 3,99 1 0,90 

1 2,69 9,51 -

1 02,86 1 1 4,34 

41 ,05 50,24 

47.946 62. 1 64 

483 2 . 181  

1 4. 1 74 25.339 

5.807 5.741 

2.754 4.260 

30.373 39.903 

1 0.536 1 5.067. 

1 0. 1 63 1 1 .916 

3.242 4.422 

36,7 35,8 

-8.286 -6.661 

359.929 390.232 

32.816  36.224 

9, 1 9,3 

1 0.81 9 8.823 

6.261 6.444 

9.930 1 8. 1 92 

1 7.573 22.261 

1 6.019 1 5.845 

22.924 29.569 

30.763 35.806 

7.340 9. 1 54 

23,9 25,6 

8.826 5.487 

22.083 28.558 

5.1 1 8  6.647 

4.464 2.554 

3.375 3.683 

4.970 1 .554 

1 6.283 1 7.067 

1 .445 2.927 

1 5.689 1 6.667 

1 .829 2.329 

4.764 4.006 

1 0.636 1 3.026 

1 2.585 1 5.096 

1 6.889 1 8.280 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Die Ertragslage in Benachteil igten Gebieten gern. R 75/268/EWG Tabelle 6.2.3 

Berggebiet Sonstiges Kleines Gebiet Benachteiligtes Gebiet benachteiligtes Gebiet 
(Art. 3 Abs. 3) (Art. 3 Abs. 4) (Art. 3 Abs. 5) insgesamt 

• 2001 Index 2001 Index 2001 Index 2000 2001 Index 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 1 .017 - 1 58 - 1 63 1 .420 1 .338 -

STOB in Euro 21 .361 101  27.925 1 01 22.388 1 06 21 .723 22. 1 47 1 02 

Kulturfläche (ha) 49,69 1 03 32, 1 9  1 04 20,08 1 05 42,60 r- 44,09 1 03 

Wald (ha) 20,78 1 02 5,49 1 04 5,74 1 03 1 6,86 1 7,30 1 03 

RLN (ha) 1 8,64 1 02 26,56 104 1 4,07 1 05 1 8,30 1 8,83 1 03 

Pachtflächen (ha) 4,93 1 08 9,97 108 3,42 1 1 8 4,81 5,23 1 09 

Ackerfiächen (ha) 5,28 1 02 20, 1 0  1 05 8,60 1 06 6,97 7,1 9 1 03 

FAK je Betrieb 1 ,68 99 1 ,55 98 1 ,47 1 01 1 ,65 1 ,64 99 

GFAKl100 ha RLN 1 0,38 97 6,96 95 1 2,80 95 1 0,50 1 0, 1 4  97 

FAKl100 ha RLN 9,05 97 5,85 94 1 0,47 96 9,03 8,74 97 

GVEl100 ha RLN 1 1 1 , 1 0  1 00 58,09 93 1 08,76 98 104.47 1 03,44 99 

Milchkühe/ 100 ha RLN 49,50 1 00 21 ,87 97 31 ,21 99 44, 12  43,85 99 

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 64.590 1 1 0  73.441 1 07 65.009 1 1 1  59.880 65.51 2  1 09 

davon Ertrag Boden 4.450 98 23.688 1 09 1 5.01 2 107 7.538 7.735 1 03 

Tierhaltung 27.001 1 1 3 22.555 1 05 29.867 1 1 6  23.852 26.925 1 1 3  

Forstwirtschaft 5.058 94 2. 1 92 1 1 2 1 .544 87 4.551 4.315 95 

Ertragswirksame MWSt. 4.564 1 05 5.380 1 04 5.630 1 1 5  4.505 4.783 1 06 

Unte'rnehmensaufwand 42.075 1 06 49.828 1 05 47.240 1 08 40.955 43.509 1 06 

davon variabler Betriebsaufwand 16 .648 1 06 22.221 1 04 24.436 109 1 7. 1 82 1 8.21 1 1 06 

Afa 1 2.326 1 04 1 2.732 1 02 1 1 .487 103 1 1 .782 1 2.255 1 04 

Aufwandswirksame MWSt. 4.624 1 04 5.404 1 05 4.924 1 1 3  4.496 4.740 1 05 

Gewinnrate (%) 34,9 1 06 32,2 1 04 27,3 107 31 ,6 33,6 1 06 

Vermögensrente ·6.536 - ·6 . 195 - ·8. 1 98 - ·9 . 137 ·6.716 -

Betriebsvermögen 395.240 1 03 381 .778 101  317.914 1 05 371 .399 383.773 1 03 

Schulden 37. 1 95 1 04 41 .814 1 01 30.241 97 35.757 36.744 1 03 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 9,4 - 1 1 ,0 - 9,5 - 9,6 9,6 -

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 8.697 1 00 8. 1 1 0 1 1 7  7.646 141  8.086 8.500 1 05 

Investitionsausgaben Maschinen 6.827 99 7.491 89 4.577 1 06 6.716 6.599 98 

Jahresdeckungsbeitrag 1 9.859 1 1 0 26.21 2  1 1 0  2 1 .986 1 1 5 1 8.757 20.763 1 1 1  

Einkünfte aus Land- und Forsfwirschaft 22.515 1 1 7 23.613 1 1 1  1 7.769 1 1 9 1 8.925 22.003 1 1 6  

davon öffentliche Gelder 1 5.693 1 25 18.21 5  1 1 6  8.870 1 1 4  1 2.213 15 .054 1 23 

Erwerbseinkommen 30.083 1 1 2 31 .773 107 28. 1 71 1 1 1  26.990 29.997 1 1 1  

Gesamteinkommen 36.368 1 09 36.563 107 35. 1 32 1 09 33.318 36.220 1 09 

Eigenkapitalbildung 9.431 1 30 6.439 97 6.643 1 63 6.763 8.770 1 30 

Eigenkapitalbildung in Prozent 25,9 - 1 7,6 - 1 8,9 - 20,3 24,2 -

Nettoinvestitionen Gebäude u.Maschinen 4.971 85 3.678 105 2.292 -988 4.783 4.493 94 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 29. 1 53 1 1 9  29.985 1 06 23.853 1 20 24.340 28.541 1 1 7  

Nebenerwerb unselbstständig 6.928 97 8.362 1 01 9.858 99 7.620 7.450 98 

Pensionen und Renten 2.537 93 1 .900 1 20 3.507 1 1 0 2.665 2.599 98 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 3.748 99 2.890 1 03 3.455 96 3.663 3.624 99 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .073 - 1 .41 1 - 2.564 - 1 .236 1 .300 -

Neuanlagen 1 5.91 5 103 18 . 133 1 1 0  1 1 .391 1 32 14.689 1 5.545 1 06 

Bäuerliche Sozialversicherung 3.080 106 4.546 1 06 3.415  1 06 3.095 3.269 1 06 

Laufende Lebenshaltung 1 6.757 103 1 7.679 1 06 1 8. 1 69 1 01 16.580 1 7.027 1 03 

Private Anschaffungen 2.356 102 3.450 1 63 2 . 186 96 2.291 2.442 1 07 

Geldveränderungen 5.331 - 740 - 8.076 - 2.869 5.231 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land· u. Forstw. je FAK 1 3.347 1 1 7  1 5. 1 98 1 1 4 1 2.062 1 1 8 1 1 .452 1 3.370 1 1 7 

Erwerbseinkommen je GFAK 1 5.549 1 1 3 1 7. 1 88 1 09 1 5.642 1 1 1  1 4.046 1 5.71 1 1 1 2 

Gesamteinkommen je GFAK 1 8.797 1 1 0  1 9.779 1 09 1 9.508 1 09 I 1 7.340 1 8.970 109 

Quelle: LBG Wirtschaftslreuhand. 
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Entwicklung der Bergbauern- und Nichtbergbauernbetriebe und im Bundesmittel Tabelle 6.2.4 

Berbauern Nichtbergbauern Bundesmittel 

2000 2001 Index 2000 2001 Index 2000 2001 Index 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 1 .042 1 .007 - 1 .288 1 .253 - 2.330 2.260 -
STOB in Euro 20.508 20.521 1 00 28.300 28.829 1 02 24.568 24.838 1 01 

Kuiturfläche (ha) 46,83 47,97 1 02 29,62 30, 1 0  1 02 37,86 38,69 1 02 

Wald (ha) 1 9,76 20,01 1 01 4,74 4,72 1 00 1 1 ,93 1 2,07 1 0 1  
-

RLN (ha) 18 , 12  1 8,43 1 02 23,90 24,35 1 02 2 1 , 1 3  21 ,51 1 02 

Pachtflächen (ha) 4,40 4,70 1 07 7,83 8,26 1 05 6, 1 9  6,55 1 06 

Ackerflächen (ha) 4,84 4,87 1 01 1 9 , 1 4  1 9,58 1 02 1 2,29 1 2,51 1 02 

FAK je Betrieb 1 ,70 1 ,69 99 1 ,48 1 ,46 99 1 ,58 1 ,57 99 

GFAKl100 ha RLN 1 0,84 1 0,59 98 7,58 7,42 98 8,92 8,73 98 

FAKl100 ha RLN 9,40 9 , 18  98 6,21 6,01 97 7,52 7,32 97 

GVE/100 ha RLN 1 1 1 ,71  1 1 0,66 99 63, 1 4  63, 1 4  1 00 83,09 82,71 1 00 

Milchkühe/100 ha RLN 49,48 48,99 99 1 7,32 1 6,54 95 30,53 29,91 98 

I Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 56.760 61 .537 1 08 73.556 80.561 1 1 0  65.506 71 .435 1 09 

davon Ertrag Boden 3.695 3.466 94 23.950 25.736 1 07 1 4.248 1 5.038 1 06 

Tierhaltung 23.236 25.876 1 1 1  25.572 29.397 1 1 5  24.451 27.71 1 1 1 3 

Forstwirtschaft 5. 1 99 4.954 95 1 .610  1 .530 95 3.329 3. 1 76 95 

Ertragswirksame MWSt. 4.048 4.225 1 04 6.1 43 6.648 1 08 5 . 139 5.485 1 07 

Unternehmensautwand 38.041 39.900 1 05 53. 1 66 56.476 1 06 45.91 8  48.5�1 1 06 

davon variabler Betriebsaufwand 1 4.841 1 5.466 1 04 26.291 28.543 1 09 20.805 22.264 1 07 

Afa 1 1 .834 1 2. 1 84 1 03 1 2.662 1 2.902 1 02 1 2.264 1 2.560 1 02 

Aufwandswirksame MWSt. 4.207 4.351 1 03 5.791 6. 1 28 1 06 5.032 5.275 1 05 

Gewinnrate (%) 33,0 35,2 1 07 27,7 29,9 1 08 29,9 32, 1  1 07 

Vermögensrente -9.608 -7. 1 68 - -8.277 -4.996 - -8.9 1 3  -6.041 -
Betriebsvermögen 379.378 389.920 1 03 366.962 375.145 1 02 372.879 382.324 1 03 

Schulden 34.834 34.961 1 00 39.058 40.886 1 05 37.032 38.047 1 03 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 9,2 9,0 - 1 0,6 1 0,9 - 9,9 1 0,0 -
Investitionsausgaben bauliche Anlagen 8.223 8.568 1 04 7.553 7.834 1 04 7.873 8. 1 88 1 04 

Investitionsausgaben Maschinen 6.627 6.745 1 02 6.655 6.953 1 04 6.641 6.855 1 03 

Jahresdeckungsbeitrag 1 7.287 1 8.829 1 09 24.840 28. 1 1 7  1 1 3  2 1 .221 23.659 1 1 1  

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 1 8.71 9  21 .637 1 1 6 20.390 24.085 1 1 8 1 9.588 22.9 14  1 1 7  

davon öffentliche Gelder 1 2.777 1 5.791 1 24 1 2.731 1 4.389 1 1 3  1 2.752 1 5.066 1 1 8  

Erwerbseinkommen 26.445 29.362 1 1 1  30.482 34.750 1 1 4  28.546 32. 1 68 1 1 3  

Gesamteinkommen 32.959 35.642 1 08 _. 35.746 39.91 6
-'112 34.409 37.870 1 1 0  

Eigenkapitalbildung 7.449 9.268 1 24 5. 1 02 8.041 1 58 6.226 8.632 1 39 

Eigenkapitalbildung in Prozent 22,6 26,0 - ·1 4,3 20, 1  - 1 8, 1  22,8 -
Nettoinvestitionen Gebäude u .Maschinen 5 . 102 5 . 1 06 1 00 2.393 2.860 1 20 3.691 3.941 1 07 

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 24.249 28. 1 88 1 1 6  27.086 31 .029 1 1 5 25.725 29.670 1 1 5  

Nebenerwerb unselbstständig 7.1 52 7 . 1 21 1 00 9.752 1 0.292 1 06 8.506 8.770 1 03 

Pensionen und Renten 2.632 2.538 96 2.326 2.289 98 2.472 2.409 97 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 3.882 3.741 96 2.938 2.877 98 3.390 3.293 97 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .373 1 . 1 41 "- - 1 .2 1 2  - 1 .371 - 26 - 1 64 -
Neuanlagen 1 5.531 1 6.771 108 1 2.643 1 3.780 1 09 1 4.025 1 5.220 1 09 

Bäuerliche Sozialversicherung 2.779 2.903 1 04 4.942 5 . 109 1 03 3.906 4.050 1 04 

Laufende Lebenshaltung 1 6.004 1 6.388 1 02 1 8.623 1 9. 1 65 1 03 1 7.367 1 7.835 1 03 

Private Anschaffungen 2 . 185 2.436 1 1 1  2.605 2.965 1 1 4  2.404 2.71 1 1 1 3 

Geldveränderungen 2.789 4.231 - 2.077 4.097 - 2.41 7 4. 1 62 -
Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 1 0.991 1 2.789 1 1 6  1 3.739 16 .458 1 20 1 2.328 1 4.553 1 1 8 

Erwerbseinkommen je GFAK 1 3.464 1 5.044 1 1 2  1 6.826 1 9.234 1 1 4  1 5. 146 1 7. 1 31 1 1 3  

Gesamteinkommen je GFAK 1 6.780 18.262 1 09 1 9.732 22.093 1 1 2  1 8.256 20. 1 67 1 1 0  

Quelle: LBG Wirtschafts treuhand. I 
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6.3. Ertragslage i n  Spezialbetrieben 

Ertragslage in den Spezialbetrieben (Bio-Landbau, Marktfrucht- und Obstbau) Tabelle 6.3 .1  

Biologisch Biobelriebe Konventio-
Index mit höherem Index nell wirt· Index Marktfrucht- Index Obstbau- Index 

wirtschaf- 2000 = Boden· 2000 = schaftende 2000 = spezial- 2000 = spezial· 2000 = tende 
Betriebe 100 nu::n���s. 100 Vergleichs· 1 00  betriebe 100 betriebe 100 

betriebe 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 410 32 32 257 45 

STOB in Euro 1 9.453 101 23.384 1 00 30.918 99 28.752 1 02 34.343 1 1 5  

Kulturfläche (ha) 51 ,82 1 02 31 ,37 99 31 ,61 1 02 42,31 101  1 4,08 1 1 2  

Wald (ha) 20,51 1 01 3,81 1 02 3,43 98 2,85 1 03 5,80 1 1 5  

RLN (ha) 1 9,81 1 02 27,45 99 28,07 1 03 39,38 101 7,88 1 1 3 

Pachtflächen (ha) 5,62 1 05 8,55 97 1 1 , 1 8  1 1 0 1 5,22 1 01 1 ,33 1 1 4  

Ackerflächen (ha) 5,59 101 23,68 1 01 24,52 102 38, 1 4  101 1 ,64 105 

FAK je Betrieb 1 ,61 100 1 ,42 100 1 ,59 101  1 ,02 98 1 ,59 107 

GFAKl100 ha RLN 9,67 98 6,55 101  6,57 1 00 3,74 97 23,63 91 

FAKl100 ha RLN 8,14 98 5, 1 9  101  5,68 99 2,61 96 20, 18  95 

GVEl100 ha RLN 92,23 1 00 24,45 1 06 46,50 98 3,40 88 1 8,89 98 

Milchkühe/100 ha RLN 38,78 1 00 1 ,68 84 1 ,81 48 . · . · 

I Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 66.673 1 1 1  93.263 1 1 2 88.600 1 1 5 74.644 1 06 66.090 1 1 5  

davon Ertrag Boden 5.688 104 32.21 5  101 38.396 1 20 43.889 109 38.562 1 1 6 

Tierhaltung 23.051 1 1 4  1 6.593 1 45 26.082 1 09 2.960 105 3.721 1 1 1  

Forstwirtschaft 4.865 94 1 .005 1 03 1 .308 90 1 .002 1 25 1 .757 14 1  

Ertragswirksame MWSt. 4.328 104 6.8 15  1 1 1  6.692 1 09 4.996 106 5.557 1 24 

Unternehmensaufwand 41 .715 1 05 62.958 1 1 2 56. 1 66 1 06 51 .254 104 45.1 1 3  1 1 4 

davon variabler Betriebsaufwand 1 4.668 1 05 24.289 1 1 0  28.679 1 06 22.088 108 1 5.572 1 1 7  

Afa 1 2.921 1 03 1 3.691 1 04 1 3.446 1 05 12.973 100 1 2.656 1 1 6  

Aufwandswirksame MWSt. 4.379 98 6.179 108 6. 1 40 93 4.677 99 3.824 103 

Gewinnrate (%) 37,4 1 1 1  32,5 99 36,6 1 1 8 31 ,3 105 31 ,7 1 02 

Vermögensrente -2.923 · 1 .853 · 400 · -910  - -7.61 4 · 

Betriebsvermögen 41 5.959 103 41 2.2 1 7  1 03 400.950 1 01 374.829 101 338.01 6 1 1 3  

Schulden 39.583 101 69.687 106 40.392 1 01 42.041 107 26.319 121 

Antei l  Schulden am Betr.Vermögen (%) 9,5 · 1 6,9 · 1 0, 1  · 1 1 ,2 7,8 · 

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 8.985 101 4.788 61 1 2.758 219  5.595 1 24 7.299 64 

Investitionsausgaben Maschinen 6.889 87 8.835 100 5.271 52 6.581 93 4. 1 99 1 00 

Jahresdeckungsbeitrag 1 8.934 1 1 3 25.529 1 1 5 37. 105 1 22 25.759 1 1 0 28.467 1 1 6 

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 24.958 123 30.305 1 1 1  32.434 1 36 23.390 1 1 1  20.977 1 1 8  

davon öffentliche Gelder 18.462 126 22. 1 25 1 1 1  1 8.026 1 20 21 .615 108 7.108 1 33 

Erwerbseinkommen 34.331 1 1 5  44.018 1 07 38.855 1 30 37.764 108 28.633 1 08 

Gesamteinkommen 41 .038 1 1 2 51 .31 7 1 08 40.971 127 42.579 1 1 0  36.524 1 06 

Eigenkapitalbildung 1 1 .840 153 1 4.032 237 1 5.782 1 96 7.054 162 4.287 88 

Eigenkapitalbildung in Prozent 28,9 · 27,3 · 38,5 · 1 6,6 · 1 1 ,7 · 

Nettoinvestitionen Gebäude u.Maschinen 5. 1 68 80 1 .462 30 6.836 1 66 -389 28 719  12  

Einnahmen/Ausgaben je Familie ( i n  Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 31 .641 121  38.342 1 07 35.700 1 1 9  32.423 1 1 0 27.948 1 29 

Nebenerwerb unselbstständig 8.906 99 1 3. 1 1 6  1 00 6.091 1 01 1 3.406 1 02 6.962 84 

Pensionen und Renten 2.485 96 3.238 1 45 618 65 2.779 147 4.385 93 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 4.222 97 4.061 1 00 1 .498 103 2.035 97 3.506 1 1 6  

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 1 .209 · 1 .401 · 3.426 · -79 · 2.6 19  · 

Neuanlagen 1 7.040 99 1 4.975 93 20.561 1 1 3  1 3. 1 71 91 12 .034 81 

Bäuerliche Sozialversicherung 3. 1 31 1 04 5. 101 1 01 5.588 1 04 6.359 1 02 3.731 1 1 7  

Laufende Lebenshaltung 1 8.644 1 02 24.039 97 1 4.428 1 05 21 .418 1 03 20.287 1 02 

Private Anschaffungen 2.598 87 3. 1 32 45 1 .4 1 1  1 00 3.233 1 03 3.194 1 78 

Geldveränderungen 7.050 · 12 .91 1 · 5.345 · 6.383 · 6.174 · 

I Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 1 5.478 123 21 .272 1 1 0 20.343 134 22.757 1 1 4  13 . 192 1 1 0  

Erwerbseinkommen je GFAK 1 7.922 1 1 6  24.482 1 06 21 .069 1 27 25.641 1 1 0  1 5.378 1 05 

Gesamteinkommen je GFAK 21 .423 1 1 3  28.542 1 07 22.216 1 24 28.910 1 1 2 1 9.615 1 04 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand 
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Ertragslage in den Spezial betrieben (Wein) Tabelle 6.3.2 

I Weinbau- Index Index Index Index spezial-
2000=100 

Wachau 
2000=1 00 Weinviertel 2000=100 Burgenland 2000=100 belnebe 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 62 1 00 7 • 1 00 32 1 00 20 1 00 

STOB in Euro 23.081 1 02 22. 1 30 1 09 24.168 1 02 21 .246 98 

Kulturfläche (ha) 9,78 1 00 9,32 1 05 1 0,87 1 03 8,08 93 

Wald (ha) 1 ,20 98 3,31 97 0,94 1 04 0,39 1 05 

RLN (ha) 8,52 1 01 5,84 1 09 9,87 1 03 7,68 92 

Pachtflächen (ha) 1 ,76 1 06 1 ,47 1 37 1 ,83 1 08 1 ,93 96 

Ackerflächen (ha) 3,07 97 0,06 1 09 4,40 1 04 2,25 77 

FAK je Betrieb 1 ,39 1 03 1 ,77 1 04 1 ,48 1 03 1 , 1 5  1 03 

GFAKl100 ha RLN 22,07 1 02 30,52 95 1 9,49 99 23,95 1 1 2  

FAKl1 00 ha RLN 1 6,38 1 02 30,39 95 1 5,08 1 00 1 4,99 1 1 1  

GVEl1 00 ha RLN 1 ,02 1 03 - 1 ,08 96 -

Milchkühe/100 ha RLN - - - -

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 69. 1 48 1 1 9  97.665 101  66.474 1 20 68.685 1 26 

davon Ertrag Boden 42.481 1 20 51 .670 94 40.085 1 22 46.260 1 29 

Tierhaltung 248 1 07 - - 378 1 04 1 0  267 

Forstwirtschaft 21 1 84 447 98 1 63 1 23 62 141  

Ertragswirksame MWSt. 5.738 1 00 9.916 91 5.371 98 5.400 1 07 

Unternehmensaufwand 46.047 1 1 2 64.488 1 03 46.377 1 1 1  43.645 1 1 7  

davon variabler Betriebsaufwand 16.479 1 1 8  1 6.333 94 1 7.353 1 1 9  1 6.459 1 23 

Afa 9 . 148 1 05 1 3. 1 23 1 09 8.678 1 03 9. 1 75 1 07 

Aufwandswirksame MWSt. 5.839 1 25 1 0.695 1 32 5.776 1 30 4.835 1 07 

Gewinnrate (%) 33,4 1 1 5  34,0 96 30,2 1 25 36,5 1 1 7 

Vermögensrente -3.697 - 768 - -7.886 - 947 -

Betriebsvermögen 320.834 1 03 41 9.235 1 01 296.193 1 03 350.079 1 02 

Schulden 41 .704 1 03 93.41 2  96 42.841 1 07 29.968 1 04 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 1 3,0 - 22,3 14,4 - 8,6 -

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 6.924 91 1 3.599 1 43 8. 1 1 7  84 3.763 82 

Investitionsausgaben Maschinen 8.574 1 32 1 7.593 1 92 8.475 1 62 5.846 7 1  

Jahresdeckungsbeitrag 26.459 1 20 35.783 94 23.272 1 24 29.873 1 32 

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 23. 1 01 1 37 33.1 77 97 20.097 1 5 1  25.040 1 47 

davon öffentliche Gelder 7.749 1 49 8.371 1 66 7.968 1 37 7.5 1 2  1 53 

Erwerbseinkommen 38.353 1 1 9 33.51 5 96 34. 1 36 1 24 46.587 1 1 9  

Gesamteinkommen 41 .894 1 1 3 37.052 96 37. 1 38 1 1 0  51 .038 1 20 

Eigenkapitalbildung 8.803 1 47 6.386 1 1 1  6.257 1 48 1 2.729 1 53 

Eigenkapitalbildung in Prozent 2 1 ,0 - 1 7,2 1 6,8 - 24,9 

Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 6.744 1 1 7  1 7.866 247 8.460 1 24 672 1 5  

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft UlOd-u.Forstw. (inkl. selbsl. NE) 24.294 1 1 2 38.235 1 07 23.396 1 1 7 22.498 1 08 

Nebenerwerb unselbstständig 14 .212  96 338 45 1 1 .943 91  2 1 .697 98 

Pensionen und Renten 1 .474 52 271 0 1 .668 34 1 .663 1 94 

Familienbeih. und sonst. Sozial transfer 2.066 1 04 3.266 87 1 .335 1 06 2.788 1 08 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges -2.627 - -2.51 7 - -3.697 - -870 -

Neuanlagen 1 5.014 1 1 9  25.868 1 40 1 6.757 1 5 1  1 0 . 1 66 71  

Bäuerliche Sozialversicherung 4.041 1 07 4.287 1 1 1  4.082 1 04 4. 1 64 1 07 

Laufende Lebenshaltung 21 .320 1 02 1 8.71 3 99 1 9.229 99 25.903 1 05 

Private Anschaffungen 3.328 1 50 1 .840 45 3.454 1 38 3.682 288 

Geldveränderungen -4.284 - -1 1 . 1 1 5  - -8.877 - 3.861 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 1 6.554 1 34 1 8.694 93 1 3.503 147 2 1 .751 1 43 

Erwerbseinkommen je GFAK 20.397 1 1 7  1 8.804 93 1 7.745 1 22 25.328 1 1 5  

Gesamteinkommen je GFAK 22.280 1 1 1  20.789 93 1 9.306 1 08 27.748 1 1 6  

Quelle: LBG Wirtschaf1s1reuhand. 
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Ertragslage in den Spezial betrieben (Rinder, Mi lch) Tabelle 6.3.3 

Milchwirtschaft - Milchwirtschaft -
Rinderhaltung . Index Milchwirtschaft . Index Spezialbetriebe Index Spezialbetriebe, Index 
Spezialbetriebe 2000=100 Spezialbetriebe 2000=100 Bergbauern 2000=100 Betriebe ohne 2000=100 

Zonierung 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 38 1 00 542 1 00 396 100 1 46 1 00 

STDB in Euro 1 6.852 97 21 .989 101 21 .558 1 00 22.994 1 02 

Kuiturfläche (ha) 29,04 1 02 32,79 1 02 36,65 1 02 23,82 1 02 

Wald (ha) 6,41 1 03 8,03 1 01 9,79 101  3,96 1 00 

RLN (ha) 1 7,39 1 03 1 8,71 1 02 1 9,24 1 02 1 7,48 1 03 

Pachtflächen (ha) 6,52 1 1 1  6,43 1 06 6,78 1 05 5,62 1 08 

Ackerflächen (ha) 5,49 1 09 4,95 1 03 4,05 10 1  7,02 1 04 

FAK je Betrieb 1 ,50 94 1 ,78 99 1 ,85 1 00 1 ,61 96 

GFAKll00 ha RLN 1 0,79 91 10,84 96 10,82 97 10,89 93 

FAKll00 ha RLN 8,68 91 9,52 97 9,64 98 9,22 94 

GVEll00 ha RLN 1 37,95 94 1 34,74 99 1 29,34 99 1 48,58 99 

Milchkühe/100 ha RLN 22,79 84 76,78 98 73,27 99 85,76 96 I Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 56.844 1 1 1  67.507 1 1 0 69. 1 1 5  1 1 0 63.777 1 09 

davon Ertrag Boden 3.420 1 32 2.709 1 05 2.1 10 101 4.104 1 09 

Tierhaltung 25.469 1 06 35.177 1 1 0 34.329 1 1 0 37.155 1 1 0 

Forstwirtschaft 2. 1 93 85 2.560 1 02 2.896 1 02 1 .779 1 03 

Ertragswirksame MWSt. 3.941 1 07 4.961 1 06 4.866 1 06 5.184 1 08 

Unternehmensaufwand 39.593 1 05 45.428 1 06 45.455 1 07 45.373 1 05 

davon variabler Betriebsautwand 1 5.865 1 07 1 8.740 1 06 1 8.077 1 06 20.286 1 07 

Afa · 12.61 5 1 07 1 3.051 1 03 1 3.31 6 1 03 12.437 1 04 

Aufwandswirksame MWSt. 4.695 1 05 4.836 99 5.052 1 04 4.334 87 

Gewinnrate (%) 30,3 1 1 4 32,7 1 07 34,2 1 06 28,9 1 1 2 

Vermögensrente -8.497 - -8.644 - -7.746 - -10.736 -

Betriebsvermögen 348.034 1 02 380.840 1 03 389.362 1 03 361 .078 1 03 

Schulden 30.893 1 05 40.720 1 05 41 .334 1 03 39.300 1 1 3  

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 8,9 - 10,7 - 10,6 - 10,9 -

Investitionsausgaben bauliche Anlagen 8.289 99 8.770 1 03 9 . 175 1 1 6 7.826 78 

Investitionsausgaben Maschinen 7.484 1 29 7 . 100 90 7.920 96 5 . 194 74 

Jahresdeckungsbeitrag . 1 5.21 5 1 06 21 .704 1 1 2 21 .257 1 1 2  22.750 1 1 3  

Einkünfte aus Land- und Forstwirschaft 1 7.251 126 22.079 1 1 8 23.660 1 1 6  18 .404 1 22 

davon öffentliche Gelder 1 6. 1 29 1 29 1 4.791 1 22 16.583 1 23 10.625 12 1  

Erwerbseinkommen 28.608 1 08 29.918 1 1 2 30.704 1 1 1  28.096 1 1 4 

Gesamteinkommen 32.923 1 04 36.089 1 09 36.983 1 08 34.01 5  1 1 1  

Eigenkapitalbi ldung 5.694 1 31 9.217 1 33 10.529 121  6.165 229 

Eigenkapitalbildung in Prozent 1 7,3 - 25,5 - 28,5 - 1 8, 1 -

Nettoinvestitionen.Gebäude u. Maschinen 4.591 96 4.704 84 5.809 1 09 2. 1 31 34 

Einnahmen/Ausgaben je Familie ( in Euro) 

Herkunft Lalld-u .Forstw. (inkl. selbst. NE) 22.944 1 24 29.187 1 1 8  30.724 1 1 7  25.616  121  

Nebenerwerb unselbstständig 1 1 .357 89 7.451 98 6.675 97 9.260 99 

Pensionen und Renten 751 59 2 . 152 1 00 2. 1 1 4  96 2.241 1 1 1  

Familienbeih. und sonst. Soziaitransfer 3.564 91 4.019 95 4. 1 65 95 3.678 95 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 4.098 - 29 - 242 - -468 -

Neuanlagen 1 5.279 84 17.281 95 1 9.093 1 1 0  1 3.068 66 
Bäuerliche Sozialversicherung 2.674 1 04 3. 181 1 05 2.841 105 3.973 1 04 
Laufende Lebenshaltung 1 6.748 97 16.770 1 03 1 6.514 103 1 7.367 105 

Private Anschaffungen 3.507 1 04 2.256 93 2.358 1 1 6  2.01 8 60 

Geldveränderungen 4.506 - 3.350 - 3.1 1 4 - 3.901 -

I Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 1 1 .429 134 12.396 1 1 9  1 2.757 1 1 6  1 1 .420 1 27 

Erwerbseinkommen je GFAK 1 5.247 1 1 5  14.752 1 1 4  1 4.749 1 1 2 1 4.760 1 1 9 

Gesamteinkommen je GFAK 1 7.546 1 1 1  1 7.794 1 1 1  1 7.765 1 09 1 7.869 1 1 6  

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ertragslage in den Spezialbetrieben (Schweine, Geflügel) Tabelle 6.3.4 

Spezialbetriebe Index Veredelung Index I Veredelung I Index 
Schweine 2000=1 00  Schweine 2000=1 00 Geflügel 2000=100 

Betriebscharakteristik 

Anzahl Betriebe 23 1 00 1 94 1 00 7 1 00 

STOB in Euro 64.706 106 44.482 104 22.491 101  

Kulturfläche (ha) 27,66 106 28,81 1 02 20,91 1 02 

Wald (ha) 5,41 99 4,53 100 3, 1 6  97 

RLN (ha) 20,76 107 24,01 1 03 17 , 14  1 03 

Pachtflächen (ha) 7,25 121  7,06 1 09 6,36 1 1 1  

Ackerflächen (ha) 1 8,02 109 22,25 1 03 1 3,22 1 05 

FAK je Betrieb 2,01 99 1 ,66 99 2, 1 2  1 02 

GFAKl100 ha RLN 1 0,44 94 7,93 97 1 3,30 98 

FAKl100 ha RLN 9,70 93 6,94 97 12,41 99 

GVEl100 ha RLN 241 ,70 96 1 35,72 1 02 284, 1 1  101  

Milchkühe/100 ha RLN 0,22 50 0,26 61 -

Ergebnisse je Betrieb (in Euro) 

Unternehmensertrag 1 85.815  1 20 1 34.033 1 1 8  239.885 96 

davon E rtrag Boden 20.290 1 1 7 24.244 104 1 8.549 1 02 

Tierhaltung 1 38.951 1 25 87. 1 1 8  1 25 1 79.853 96 

Forstwirtschaft 1 .821 82 1 .722 1 03 1 .849 1 83 

Ertragswirksame MWSt. 1 7.904 1 24 1 2.91 1 1 22 25.023 1 00 

Unternehmensaufwand 1 20.360 1 1 3 91 . 1 01 1 1 3  200.572 1 00 

davon variabler Betriebsaufwand 81 .386 1 14 61 .647 1 1 4  1 50.753 101  

Afa 20.992 1 07 1 6.599 103 1 7.493 98 

Aufwandswirksame MWSt. 1 5.035 1 21 1 0.726 1 20 20.995 1 07 

Gewinnrate (%) 35,2 1 1 4 32,0 1 1 2  1 6,4 82 

Vermögensrente 25.771 - 8.566 - 328 -

Betriebsvermögen 595.646 1 08 485.542 104 503.782 67 

Schulden 94.867 1 00 56.312  97 88.622 1 04 

Anteil Schulden am Betr.Vermögen (%) 1 5,9 - 1 1 ,6 - 1 7,6 -

I nvestitionsausgaben bauliche Anlagen 28.431 1 26 1 4.301 138 1 .852 25 

Investitionsausgaben Maschinen 1 5.460 221 9.293 1 76 5.254 1 52 

Jahresdeckungsbeitrag .79.674 1 34 51 .433 1 27 49.497 87 

Einkünfte aus Land· und Forstwirschaft 65.455 1 37 42.932 132 39.313 79 

davon öffentliche Gelder 1 1 .404 109 1 2.544 1 04 7.633 57 

Erwerbseinkommen 70.137 1 35 49.793 1 27 45.544 81 

Gesamteinkommen 77.088 131 54.376 1 23 48.348 78 

Eigenkapitalbildung 39.105 1 54 21 .412 168 9.698 47 

Eigenkapitalbildung in Prozent 50,7 39,4 - 20,1 -

Nettoinvestitionen Gebäude u. Maschinen 26.269 200 9.474 508 -9.089 -

Einnahmen/Ausgaben je Familie (in Euro) 

Herkunft Land-u.Forstw. (inkl. selbst. NE) 77.322 1 37 51 .595 1 29 53.909 99 

Nebenerwerb unselbstständig 4.682 1 1 4 6.827 104 5.889 92 

Pensionen und Renten 2.951 99 1 .670 1 00 288 

Familienbeih. und sonst. Sozialtransfer 4.001 97 2.913 95 2.516 46 

Schenkungen, Erbteile und sonstiges 7.492 - 930 - -2.364 -

Neuanlagen 42.645 149 22.699 1 45 7.385 

Bäuerliche Sozialversicherung 5.489 1 1 0  5.760 105 4.655 98 

Laufende Lebenshaltung 22.081 104 1 9.590 1 05 25.773 91 

Private Anschaffungen 5.356 243 2.928 1 1 7 2.675 1 33 

Geldveränderungen 20.877 - 1 2.958 - 1 9.750 -

Ergebnisse je Arbeitskraft (in Euro) 

Einkünfte aus Land- u. Forstw. je FAK 32.505 138 25.765 1 33 1 8.483 78 

Erwerbseinkommen je GFAK 32.361 135 26.152 1 27 1 9.979 80 

Gesamteinkommen je GFAK 35.568 130 28.559 1 24 21 .209 78 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Ergebnisse von Betrieben mit hoher Waldausstattung (1 )  

Alpengebiet 

1 999 2000 2001 1 999 

Betriebscharakteristik 

Zahl der Betriebe 76 74 75 34 
Kulturfläche (ha) 1 1 0,41 1 1 0,91 1 1 1 ,65 36,37 
Reduzierte land. Nutzfläche (ha) 22,47 22,54 22,60 24,96 
Ertragswaldfläche je Betrieb (ha) 67,45 67,62 68,33 1 1 , 1 2  
Holzeinschlag in j e  h a  (fm) 4,59 4.25 4,82 7,87 
Nachhaltig mögl. Holzeinschlag je ha Ertragswald (fm) 4,27 4,29 4,31 5 , 10 

Betriebsergebnisse je Betrieb 

Utltemehmensertrag (EURO) 71 .393 73.1 85 83.326 71 .593 
davon Waldwirtschaft (EURO) 1 8.329 1 7.063 18.459 4.665 

(%) 25,7 23,3 22,2 6,5 
Beitrag des Waldes zu den Einkünften in L+F (2) (EURO) 8.768 7 . 1 37 7.478 2.420 

(%) 29,8 24,7 21 ,6 9,4 

Betriebsergebnisse je Arbeitskraft (in EURO) 

Unternehmensertrag je VAK 34.601 36.516  42.010  33.331 
Betriebseinkommen je VAK 1 6. 1 72 1 6.575 1 9.967 1 2.987 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je FAK 1 5. 1 07 1 5. 1 81 18.453 1 2.004 
Erwerbseinkommen je GFAK 1 5.796 1 5.908 1 9.289 1 2.731 
Gesamteinkommen je GFAK 1 8.398 1 8.943 22.31 5 1 4.784 
Verbrauch je GFAK 1 4.591 1 5.753 16.590 1 0.758 
1) Bezugsgröße: Tatsächlicher Holzeinschlag; Vermögensänderung am Stehenden Holz nicht berücksichtigt. 

2) Ertrag abzüglich Aufwand für Waldarbeit und anteiligem Gemeinaufwand ausschließlich der lohnansätze der Familienarbeitskräfte. 

Streuung der Ergebnisse nach dem Rentabilitätskoeffizienten ( 1 )  2001 

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi .bmlf.gv.atJgb zu finden. 
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Tabelle 6 .3.5 

Wald· und Mühlviertel 

2000 2001 

32 31 
37, 1 7  38,00 
25,45 26,21 
1 1 ,47 1 1 ,68 

8, 1 8  6,54 
5,00 5,03 

75.584 80.341 
4.534 3.630 

6,0 4,5 
2 . 141  1 .377 

7,4 4,6 

36.003 36.348 
1 5.001 1 4.605 
1 3.803 1 3.590 
1 4.897 1 4.742 
1 7. 1 1 4 1 6.584 
1 1 .284 1 0.685 

Quelle: lBG Wirtschaftstreuhand. 

Tabelle 6.3.6 
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6.4. Langfristiger Vergleich der Ertragslage 

Die Entwicklung der Betriebsergebnisse von Haupterwerbsbetrieben 1 986 bis 2001 (in Euro) Tabelle 6.4. 1 

I 

Jahr 

1 986 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 

1 991 neu 

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 neu 

1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 

2001 

Index 2001 (2000=1 00) 

jähr!. Änd. (2) I in Euro 
ab 1 986 l in % 

1 986 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 

1991 neu 

1 992 

1 993 

f994 

1 995 

1 996 neu 

1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 

2001 

Inde:< 2001 (2000=1 00) 

jähr!. Änd. (2) pn Euro 
ab 1 986 I in 0/0 

1 986 

1 987 

1 988 

1 989 

1 990 

1 991 neu 

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 neu 

1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 

2001 

Index 2001 (2000=1 00) 

jährl. Änd. (2) I in Euro 
ab 1986 I in % 

1) Ink!. Arbeitsrente 

Nord· 
östliches 

Flach· und 
Hügelland 

1 1 .520 

13 .655 

1 4.753 

1 3.483 

1 5.313 

1 7.416 

16.450 

1 4.935 

1 9.251 

21 .527 

22.881 

22.436 

1 9.944 

20.773 

20.326 

24.351 

1 1 9,8 

736 

4,3 

24.634 

28.738 

31 .481 

28.633 

32.785 

36.394 

34.261 

31.807 

41 .083 

44. 1 74 

46.473 

45.985 

41 .635 

43. 1 53 

41 .934 

49.599 

1 1 8,3 

1 .431 

4,0 

20.897 

2 1 . 1 93 

22.399 

22.479 

23.081 

24.466 

25.766 

26.415 

28.380 

28.876 

31 .658 

32.280 

33.026 

32.995 

34.021 

35.866 

105,4 

1 .051 

4,0 

2) Nach der Methode der kleinsten Quadrate 

Produktionsgebiete 

Süd· Hoch· östliches Alpen· Kärntner Wald· und Alpen· Voralpen· alpen· Flach· und vorland Becken Mühlviertel ostrand gebiet 
Hügelland gebiet 

Erwerbseinkommen ( 1 )  je Gesamt-Familienarbeitskraft (in Euro) 

9.484 1 0.357 9.467 8.426 8.600 8.595 7.926 

9.621 10.578 10.683 8.346 8.638 8.618 7.849 

9.084 1 1 .719 1 1 .002 8.599 9.373 9.299 8.485 

9.997 12.272 1 1 .862 9.852 10 . 199 10.769 9.9 17  

13.005 1 4.787 13.984 1 2.461 1 0.843 1 1 .902 10.607 

1 3. 1 45 1 2.907 1 1 .719 10.498 1 1 .049 10.554 10.444 

1 4.650 1 4.870 1 2. 1 58 1 1 .604 1 1 .659 12.234 1 1 . 1 53 

1 2.434 13.465 1 1 .647 10.882 1 1 .831 1 1 . 1 46 10.931 

1 4.825 13.835 1 2.337 1 1 .1 78 13 . 144 12.952 1 1 .792 

1 7.784 1 6.319 1 4.603 13.939 1 4.586 15 .378 13.609 

1 7.928 16.632 1 4.270 13.753 1 4.204 1 5.342 13.669 

1 5.926 1 5.789 1 3.909 13.733 1 4.281 1 4.210 13.878 

13.302 1 4.008 1 3.790 1 4.243 15 .055 16.050 13.881 

13.015 1 4.246 1 2.093 13.568 1 4.734 14.373 14.332 

16.030 1 7.314 1 4.263 1 4.759 1 5.648 1 5.516 13.905 

1 7.274 20.766 1 5.888 16. 177 18 .053 1 7.783 1 5.286 

1 07,8 1 1 9,9 1 1 1 ,4 1 09,6 1 1 5,4 1 1 4,6 1 09,9 

484 467 283 480 567 562 495 

3,7 3,4 2,3 4,2 4,8 4,7 4,5 

Gesamteinkommen je Betrieb (in Euro) 

20.548 23.999 22.503 20.515 20.381 20.792 1 9.513 

21 .225 24.187 24.806 20.493 20.483 21 .365 19.377 

1 9.687 26.515 25.827 21 .338 21 .877 22.684 20.704 

21 .589 27.851 26.963 23.807 22.874 25.0 15  23.21 7  

27.377 33.697 32.574 29.576 24.848 29.327 25. 1 94 

28.596 30.084 28.426 26. 160 24.324 26.323 24.928 

32.1 79 34.904 28.780 28.895 25.715  30. 1 40 26. 1 84 

28.782 31 .992 27.976 28.305 27.528 28. 1 37 26.497 

34.020 32.361 28.991 28.858 30.830 32.674 29.344 

40.203 37.265 33. 133 33.658 33.919 36.795 32.532 

39.405 36.212 33. 1 56 32.624 32.730 36.241 32.073 

35.375 34. 180 32.597 32.344 33.034 33.895 32.247 

29.525 30.700 31 .700 33.081 34. 1 41 37.920 31 .901 

30. 101  31 .583 27.818 31 .733 33. 1 54 34.235 34.219 

35.300 37.373 32.302 34.320 35. 123 36.278 33.497 

38.201 43.482 35.865 37. 1 1 7  39.888 40.433 35.720 

108,2 1 1 6,3 1 1 1 ,0 1 08,1 1 1 3,6 1 1 1 ,5 1 06,6 

1 . 137 863 589 1 .019 1 .229 1 .232 1 . 1 1 8  

4,0 2,7 2,0 3,7 4,5 4,2 4,2 

Verbrauch je Betrieb (in Euro) 

1 5.788 20.482 18.697 16.246 1 6.029 16.866 1 5.446 

16.935 21 .372 1 9.401 16.736 1 6.792 1 7.948 16.035 

1 7. 1 58 22.026 20.788 1 7. 104 1 7.038 18.292 16.216 

1 7.355 22.573 20.857 1 7.679 1 7.5 14  18.598 16.806 

1 9.691 23. 132 22.410 1 9.292 18.966 1 9.881 1 7.503 

19 . 158 23.622 21 .698 1 9.798 1 9.631 20.659 1 7.272 

21 .391 24.366 21 .846 20.490 21 .641 22.848 18.903 

22.201 24.955 23.457 20.576 22.691 22.618 1 9.063 

23.901 25.644 23. 1 51 21 .603 23.967 24.072 20. 168 

24.374 25.109 23.453 20.719 23.269 24.055 20. 1 1 8  

26.884 27.218 25.387 22.391 24.779 26.441 21 .679 

26.243 28.598 25.906 22.841 25.953 25.624 22.003 

26.963 27.899 26. 1 32 23.761 26.605 26.2 12  22.604 

27.949 28.479 27.299 23.540 26.902 25.913 23.680 

29.388 29.892 27.684 24. 1 76 27.791 27. 1 72 24.518 

29.528 3 1 . 189 29.963 25.703 28.565 27.450 25.072 

1 00,5 104,3 108,2 106,3 102,8 10 1 ,0 102,3 

983 661 652 594 886 743 658 

4,6 2,7 2,8 2,9 4,2 3,4 3,4 

Mittel der Mitlel der 
Bundes· Bergbauern· Nicht· 

mittel bergbauern· betriebe betriebe 

9.386 8.234 10.342 

9.768 8.251 1 1 .046 

10.397 8.812 1 1 .729 

1 1 .056 1 0.01 1 1 1 .928 

1 2.942 1 1 .392 1 4.222 

1 2.450 10.380 1 4.250 

1 3.346 1 1 . 1 35 1 5.289 

1 2.386 10.886 1 3.706 

13.822 1 1 .713 1 5.761 

16. 1 1 3  1 3.860 1 8.270 

16.383 1 3.693 1 8.910 

1 5.916 1 3.572 18 . 124 

1 5.212 14.324 16.045 

1 5. 101  1 3.857 1 6.325 

16 . 192 1 4.589 1 7.923 

18.548 16. 1 23 2 1 . 162 

1 1 4,6 1 1 0,5 1 1 8,1  

530 494 590 

4,1 4,4 4,0 

21 .723 20. 1 56 23.005 

22.590 20.305 24.445 

23.920 21 .504 25.876 

25.002 23.536 26.230 

29.379 27. 1 58 31 .220 

28.497 25.143 31 .385 

30.534 26.756 33.836 

29.278 27. 1 50 31 . 1 1 5  

32.669 29.336 35.583 

36.8-04 33.048 40. 128 

36.597 32. 138 40.597 

35.590 31 .844 38.936 

33.971 33. 1 1 2  34.755 

34. 100 32.429 35.684 

36.207 34. 1 40 38.295 

40.686 37.01 1 44.485 

1 1 2,4 108,4 1 1 6,2 

1 . 1 1 8 1 .070 1 . 1 92 

3,8 3,9 3,7 

1 7.667 1 5.91 2 1 9.096 

1 8.393 16.613 1 9.840 

18.912 16.884 20.555 

1 9.302 1 7.405 20.879 

20.459 18.569 22.022 

20.887 1 9.247 22.304 

22.308 20.417 23.963 

22.848 20.381 24.977 

24.002 21 .530 26. 162 

23.812 21 .301 26.244 

25.940 22.812 28.746 

26.462 23.246 29.337 

26.881 23.932 29.566 

27.303 24.349 30. 104 

28.201 25.337 31 .094 

29.299 25.871 32.847 

103,9 1 02,1 1 05,6 

787 674 922 

3,5 3,3 3,8 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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Entwicklung der Betriebsergebnisse von 1 991 bis 2001 

1 991 
1 992 
1 993 
1 994 
1 995 
1 996 neu 
1 997 
1 998 
1 999 
2000 neu 
2001 
Index 2001 (2000=1 00) 

Jährt. Änd. ( 1 )  pn ha 
ab 1 991 I in 0/0 
1 991 
1 992 
1 993 
1 994 
1 995 
1 996 neu 
1 997 
1 998 
1 999 
2000 neu 
2001 
Index 2001 (2000=1 00) 

Jährt. Änd. ( 1 )  !in FAK 
ab 1 991 l in % 

1 991 
1 992 
1 993 
1 994 
1 995 
1 996 neu 
1 997 
1 998 
1 999 
2000 neu 
2001 
Index 2001 (2000=1 00) 

Jährt. Änd. ( 1 )  1 in Euro 
ab 1 991 Jin % 

1 991 
1 992 
1 993 
1 994 
1 995 
1 996 neu 
1 997 
1 998 
1 999 
2000 neu 
2001 
Index 2001 (2000=1 00) 

Jährt. Änd. ( 1 )  pn Euro 
ab 1 991 lin % 

Forstbetr. 
>50% Forst 

1 5,88 
1 5,51 
1 4,68 
1 4,68 
1 5,53 
1 4,85 
1 5,02 
1 5, 1 0  
1 5,42 
1 5,98 
1 6,08 
1 00,6 
0,00 

0,0 

1 2,57 
1 2,03 
1 2,26 
1 1 ,74 
1 1 ,05 
1 0,76 
1 0,22 

9,86 
9,07 
8,75 
96,5 

-0,39 
-3,6 

51 .592 
49.528 
39.9 1 5  
44.076 
46.591 
42.7 1 8  
48.590 
47.857 
50.103 
49.300 
51 .843 

1 05,2 
506 
1 , 1  

4.862 
4.332 
4.501 
5.321 

1 0.578 
1 0.379 
1 0.610 
1 0.003 
1 0.231 
1 1 .339 
1 5.221 

1 34,2 
964 
1 2,7 

Forstbetr. FuHerbau- Landw. Marktfrucht-
25-50% Forst betriebe Gemischtbetr. betriebe 

Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) (in ha) 
1 5,29 1 6,64 1 7,49 32, 1 0  
1 5,40 1 6,38 1 7,54 31 ,62 
1 5,39 1 6,49 1 8, 1 1 32,58 
1 5,73 1 6,94 1 8,75 32,62 
1 6,51 1 7,45 1 9,23 33,29 
1 7,08 1 7,66 21 ,03 34,06 
1 7,40 1 7,87 21 ,46 34,62 
1 7,67 1 8,04 21 ,90 35,39 
1 7,72 1 8, 1 8  22,58 35,91 
1 7,65 1 8,37 22,28 36,43 
1 8,00 1 8,69 22,82 37, 1 1  
1 02,0 1 01 ,7 1 02,4 1 01 ,9 

0,32 0,25 0,67 0,61 
1 ,9 1 ,5 3,5 1 ,8 

FAK je 1 00 ha RLN 

1 1 ,58 1 1 ,42 1 0,02 5,00 
1 1 ,58 1 1 ,37 1 0,05 4,76 
1 1 ,42 1 1 ,05 9,46 4,67 
1 0,72 1 0,44 9,06 4,48 

9,83 1 0,20 8,56 4,06 
9,64 1 0,03 8,23 3,96 
9,21 9,83 7,82 3,89 
9,04 9,78 7,56 3,66 
8,63 9,41 7,49 3,47 
8,70 9, 1 2  7,20 3,34 

1 00,8 96,9 96, 1 96,3 
-0, 37 -0,27 -0,41 -0,21 

-3,7 -2,6 -4,5 -4,8 

Unternehmensertrag je Betrieb (in Euro) 

40. 1 47 47.427 61 .993 82.752 
41 .753 49.798 63.853 78.614 
42.266 50.0 1 5  61 .728 76.940 
45.086 51 .808 62.281 81 . 1 68 
47.099 53.400 65.609 83.748 
46.420 54.627 70.863 82.844 
49.266 55.294 72.463 82.487 
49.968 56.830 67.462 78.301 
50.2 1 0  56.898 66.920 78.262 
51 .541 58. 1 70 73.423 76.264 
57.866 62.540 81 .071 81 .61 6 

1 1 2,3 1 07,5 1 1 0,4 1 07,0 
1 .497 1 .383 1 .446 1 2  

3,2 2,7 2,1 0,0 
Öffentliche Gelder je Betrieb (in Euro) 

3. 1 84 2.681 2 . 193 4.095 
3.610  3.260 3 . 148 5.991 
4.008 3.776 4.1 69 9.277 
5.039 4.742 5.521 1 1 .488 

1 1 .848 13.258 1 6. 1 33 25.560 
1 2.959 1 3.972 1 5.823 23.653 
1 2.852 1 3.206 1 4.487 2 1 .214 
1 1 .972 1 2 . 1 41 1 3.409 1 9.973 
1 1 .359 1 0.962 1 2.706 1 8.787 
1 2.031 1 1 .896 1 2.31 0 1 9.235 
1 5.072 1 4.256 1 4.349 2 1 .304 

1 25,3 1 1 9,8 1 1 6,6 1 1 0,8 
1 . 1 80 1 . 1 70 1 .237 1 .639 

1 6,5 1 5,5 1 5,9 1 1 ,9 
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Tabelle 6 .4.2a 

Dauerkultur- Veredelungs- BundesmiHel betriebe betriebe 

1 0,54 1 7,81 1 8,43 
1 0,29 1 7,97 1 8,24 
1 0,33 1 8,25 1 8,45 
1 1 ,27 • 1 8,37 1 8,83 
1 0,29 1 9,03 1 9,32 
1 2,01 20,49 1 9,92 
1 1 ,29 21 , 1 8  20, 1 6  
1 1 ,44 21 ,80 20,48 
1 1 ,92 22,44 20,78 
1 2,33 23,32 2 1 , 1 3  
1 2,60 23,63 21 ,51 
1 02,2 101 ,3 1 01 ,8 
0, 1 8  0,63 0,35 

1 ,6 3 , 1  1 ,8 

9,89 
1 5,73 9,94 9,82 
1 6,27 9,50 9,67 
1 4,79 9,52 9,44 
1 5,59 9, 1 1  9,01 
1 2,69 8,52 8,49 
1 3, 1 2  8,21 8,31 
1 2,66 7,78 8,06 
1 2,32 7,43 7,88 
1 1 ,84 7,22 7,52 
1 1 ,52 7 , 14  7,32 

97,3 98,9 97,3 
-0,50 -0,35 -0,30 

-3,7 -4,1 -3,4 

52.820 1 02.557 56.969 
50.707 1 07.684 58. 1 08 
49.174 96.442 56.408 
55.071 96.531 58.878 
57.099 95.499 60.723 
56.604 1 08.675 62.897 
57.769 1 1 6.540 64.500 
59.252 95.668 62.872 
58.068 91 .581 62.577 
62.91 3 1 20.466 65.506 
68.366 1 39.629 71 .435 

1 08,7 1 1 5,9 1 09 , 1  
1 .300 1 .695 1 .256 

2,2 1 ,5 2 , 1  

1 .482 2.073 2.947 
2 . 1 54 2.804 3.653 
�.699 4.202 4.840 
3.749 6.325 5.903 

1 -1 .236 18.074 1 5. 1 58 
9.527 1 5.797 1 5.053 
8.036 1 3.460 1 3.920 
7.839 1 3. 1 30 1 2.999 
7.394 1 2.355 12 .066 
7.540 1 2.288 1 2.753 

1 0.226 1 2.213 15 .066 
1 35,6 99,4 1 1 8, 1  

769 1 . 1 1 5 1 . 1 97 
1 3,4 1 2,4 1 4,0 
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Entwicklung der Betriebsergebnisse von 1 991 bis 2001 

I 
1 991 

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 neu 
1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 
2001 

Index 2001 (2000=1 00) 

Jährl. Änd. ( 1 )  pn ha 
ab 1 991 I in 0/0 

1 991  

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 neu 
1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 
2001 

Index 2001 (2000=1 00) 

Jährl. Änd. ( 1 )  lin Euro 
ab 1 991 l in % 

1 991 

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 neu 
1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 
2001 

Index 2001 (2000=1 00) 

Jährl. Änd. ( 1 )  I in Euro 
ab 1 991 jin % 

1 991 

1 992 

1 993 

1 994 

1 995 

1 996 neu 
1 997 

1 998 

1 999 

2000 neu 
2001 

Index 2001 (2000=1 00) 

Jährl. Änd. (1 ) I in Euro 
ab 1 991 lin % 

Forstbetr. I Forstbetr. Futterbau- Landw. Marktfrucht- Dauerkultur-
>50% Forst 25-50% Forst betriebe Gemischtbetr. betriebe betriebe 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je Familienarbeitskraft (in Euro) 

1 1 .016  7.646 8. 1 06 10.358 1 5.224 1 2.212 

10.392 8.246 8.778 10 .987 14 .732 1 1 .324 

7.346 7.998 8.31 2 9.406 14.064 8.432 

8.948 8.961 8.805 1 0. 1 24 16.771 1 0.630 

1 0.023 1 0.688 1 0.760 1 3.058 21 .070 1 3.516 

9.791 1 0.474 1 0.091 1 3.023 21 .379 1 3. 1 49 

1 2.302 1 1 .235 9.392 1 2.595 1 9.31 3 1 4.274 

12 .457 1 1 .434 1 0.017 1 1 .005 1 6.821 14.421 

1 2.724 1 1 . 1 92 9.410 1 0.756 1 8.450 12.429 

1 3.048 1 1 .577 1 0.091 1 1 .499 1 7.31 9 12.916 

1 4.940 13.527 1 1 .591 1 4.039 20.654 1 5.644 

1 1 4,5 1 1 6,8 1 1 4,9 122,1 1 1 9,3 1 21 , 1 

528 531 252 275 505 377 

5, 1 . 5,5 2,7 2,5 3,0 3,0 

Erwerbseinkommen je Gesamtfamilienarbeitskraft (in Euro) 

1 1 .606 9.275 9.560 1 1 .372 1 6.603 1 3.81 8 

1 1 .047 9.947 1 0.588 1 2.391 1 6.613 13.391 

9.652 9.896 1 0.303 1 1 .027 1 6.253 1 1 .0 15  

1 1 .057 1 0.974 1 1 .060 1 2.030 1 8.989 13.375 

1 1 .893 1 2.705 1 2.985 1 4.855 22.639 1 6. 1 45 

1 2. 1 58 1 2.640 1 2.435 1 4.755 22.732 1 6.207 

1 4.481 1 3.328 1 1 .801 14 .430 21 .347 1 7.270 

1 4.370 1 3.812 12 .464 1 3.353 1 9.341 1 7. 1 78 

1 5.586 1 3.71 2 12 .008 1 3.056 2 1 .230 1 6.045 

1 5.887 14.659 1 2.758 1 4.255 20.314 1 6.686 

1 7. 1 87 1 6.031 14.251 1 6.443 23.209 1 8.844 

1 08,2 1 09,4 1 1 1 ,7 1 1 5,3 1 1 4,3 1 1 2,9 

695 640 362 379 618 549 

5,7 5,4 3,2 2,9 3,3 3,6 

Gesamteinkommen je Betrieb (in Euro) 

29.055 23.539 24.247 26.721 33.6 17  30.268 

27.474 25.510  26.735 28.973 34.007 28.725 

24.388 26.054 26.987 27.657 33.659 25.250 

28.889 28.577 28.980 29.209 38.880 30.718 

30.268 31 .409 32. 1 05 34.574 44.994 34.754 

28.916 29.961 31 .098 35.148 43.990 34.752 

32.540 31 .935 29.247 34. 1 01 40.758 36.147 

31 .421 31 .889 30.530 31 .716 37. 1 97 36.405 

34.254 31 .257 30.065 30.998 39.766 34.321 

34.469 32.557 31 .686 33.932 38.079 36.619 

36.088 36.056 34.049 37.726 42.689 40.741 

1 04,7 1 1 0,7 107,5 1 1 1 ,2 1 1 2,1  1 1 1 ,3 

955 1 .043 737 791 765 1 .059 

3,2 3,6 2,6 2,5 2,1 3,2 

Verbrauch je Betrieb (in Euro) 

19 .605 1 8.968 19 .392 1 9.603 25.614 21 .737 

21 .307 20.343 20.098 20.099 26.890 22.801 

22.2 10  21 .057 20.9 18  22.326 27.41 3  24.434 

24.343 21 .720 22.0 12  23.009 29.471 25.098 

22.959 21 .598 2 1 .482 23. 1 61 30.154 25.375 

24. 1 58 23.535 23.437 26.261 32.205 27.967 

25.71 1 24.057 22.988 26. 1 87 32.360 28.301 

24.437 24.641 23.929 27.467 33.404 29.876 

27.5 10  24.905 24.383 27.668 32.856 29. 1 38 

27.944 25.801 25.843 28.986 33.593 30.61 3 

28.902 26.781 26.550 30.200 34.798 32.993 

1 03,4 103,8 1 02,7 1 04,2 103,6 1 07,8 

823 755 678 1 .0 17  920 980 

3,4 3,4 3,0 4, 1 3,1  3,6 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 6.4.2b 

I Veredelungs- I Bundesmittel betriebe 

17 . 101  10. 1 76 

1 9.321 1 0.616 

1 5. 1 86 9.479 

1 5.986 1 0.514 

1 7.282 1 2.781 

1 9.51 4 1 2.689 

1 9.51 8 1 2.331 

1 1 .802 1 1 .666 

1 1 .261 1 1 .309 

1 9.706 12.328 

24.967 14.553 

126,7 1 1 8,0 

1 88 337 

1 , 1  3,0 

1 7.918 1 1 .552 

1 9.859 1 2.267 

1 6.364 1 1 .478 

1 7.51 3 1 2.726 

1 8.816 1 4.893 

20.6 19  1 4.91 6 

20.764 1 4.660 

1 4.022 1 4. 1 80 

1 3.692 1 4.095 

20.890 1 5. 1 46 

25.447 1 7. 1 31 

1 2 1 ,8 1 1 3,1 

240 462 

1 ,3 3,4 

37.999 27.322 

43.299 29.098 

36.573 28.252 

39.639 31 . 1 93 

42.380 34.843 

45.603 34.528 

45.036 33.520 

31 .280 32.377 

31 .045 32.376 

44.699 34.409 

53.378 37.870 

1 1 9,4 1 1 0,1 

355 812 

0,8 2,6 

25.741 20.834 

26.484 21 .779 

27.600 22.750 

29.068 23.960 

28.405 23.702 

30.883 25.968 

31 . 184 25.948 

29.193 26.634 

30.200 26.961 

31 .683 28. 1 83 

33. 1 86 29.238 

1 04,7 1 03,7 

621 795 

2,1 3,2 

1 )  Nach der Methode der kleinsten Quadrate. Um die strukturellen Auswirkungen der Streuungsplananpassung an die Agrarstrukturerhebung 1 999 bereinigt. 
Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand. 
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6.5. Auswahlrahmen für Buchführungsbetriebe 

Grundgesamtheit des Auswahlrahmens (Anzahl der Betriebe) Tabelle 6.5. 1 

Größenklassen in 1 .000 Euro SIDB 

1 I I I I Summe 
6-12 12·18 1 8·24 24·30 30·42 42-60 60·90 90·120 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 3.225 2.641 I 1 . 1 1 3  6.979 

Forstanteil 25 bis 50 %, Berghöfezone 0-2 2.285 2. 168 I 740 5. 1 93 

Berghöfezone 3+4 2.256 3.151 5.407 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Zone 0 607 1 .306 1 .913 

Zone 1 882 2. 1 08 2.990 

Zone 2 1 . 1 48 1 .964 3. 1 1 2  

Zone 3 1 .908 1 .827 3.735 

Zone 4 1 .058 558 1 .616 

Mittlere Höhenlagen, Zone 0 3.784 2.481 I 2.016 1 .626 I 1 .988 I 1 .298 1 3. 1 93 

Zone 1 1 .9 1 1  1 .787 I 1 .671 1 .321 I 1 .962 8.652 

Zone 2 1 .6 12  3.290 816  5.718 

Zone 3+4 1 .679 3.038 4.7 1 7  

Flach- und Hügellagen, Zone 0+1 1 .054 2.578 I 848 I 629 5. 1 09 

Zone 2-4 725 1 .656 I 315 2.696 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 2.328 I 1 .082 . I 620 I 627 4.657 

Flach- und Hügellagen 1 .354 I 1 .354 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 3.672 I 1 .829 I 692 6. 1 93 

Flach- und Hügellagen 4.1 1 5  I 2.724 I 2.024 I 1 .806 I 941 I 228 1 1 .838 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 .298 1 .600 I 1 .039 3.937 

Flach- und Hügellagen 1 .719 2.007 I 1 .388 5. 1 1 4  

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 .248 I 1 . 161 I 1 .086 I 1 . 1 38 I 938 5.571 

Flach- und Hügellagen 1 .044 I 1 .31 1 2.355 

Insgesamt 1 1 2.049 

Quelle Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999. 
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Gliederung der ausgewerteten Buchführungsbetriebe Tabelle 6.5.2 

Betriebsgruppen 2000 2001 

Betriebsformen 

Betriebe mit über 50 % Forstanteil 1 1 6 1 1 3 

Betriebe mit 25-50 % Forstanteil 2 10  205 

Futterbaubetriebe . 1 .000 953 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 164 1 65 

Marktfruchtbetriebe 456 436 

Dauerkulturbetriebe 1 77 1 76 

Veredelungsbetriebe 207 2 1 2  

Alle Betriebe (OE) 2.330 2.260 

Gebiete nach NUTS 111 gem. EU-Schema 

Alpine Lagen 428 41 1 

Mittlere Höhenlagen 1 .2 18  1 . 1 85 

Flach- und Hügellagen 684 664 

Bergbauernbetriebe und benachteiligte Gebiete 

Nichtbergbauernbetriebe 1 .288 1 .253 

Bergbauernbetriebe 1 .042 1 .007 

Berggebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 3) 1 .079 1 .01 7 

Sonst. Benachteiligtes Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 4) 1 70 1 58 

Kleines Gebiet (EWG 75/268 Art. 3 Abs. 5) 1 7 1  1 63 

Produktionsgebiete 

Hochalpengebiet (HA) 330 316 

Voralpengebiet (VA) 132 1 30 

Alpenostrand (AO) 277 267 

Wald- und Mühlviertel (WM) 336 320 

Kärntner Becken (KB) 1 05 1 03 

Alpenvorland (AV) 453 440 

SÖ. Flach- und Hügelland (SöFH) 234 237 

Nö. Flach- und Hügelland (NöFH) 463 447 

Ausgewählte regionale Gruppierungen und Größenklassen I 
Größenklassen in 1 .000 Euro StOB 

Summe I 6·12 12·18 I 18-24 I 24·30 I 30·42 I 42·60 I 60·90 I 90-120 2001 

Betriebe mit hohem Forstanteil 

Forstanteil > 50 % 24 51 I 38 1 1 3  

Forstanteil 25 bis 50 % ,  Berghöfezone 0-2 30 41 I 34 1 05 

Berghöfezone 3+4 28 72 1 00 

Futterbaubetriebe 

Alpine Lagen, Berghöfezone 1 6 4 5 5 1 

Berghöfezone 2 13  47 60 

Berghöfezone 3 1 5  34 49 

Berghöfezone 4 26 1 8  44 

Mittlere Höhenlagen, Berghöfezone 0 33 22 I 26 I 34 I 54 I 42 2 1 1  

Berghöfezone 1 1 6  26 I 30 I 32 I 70 1 74 

Berghöfezone 2 1 3  53 1 09 

Berghöfezone 3+4 1 6  57 73 

Flach- und Hügellagen, Berghöfezone 0+ 1 8 32 I 26 I 22 8 8 

Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 34 I 22 I 28 I 29 1 1 3 

Marktfruchtbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 53 I 62 I 33 148 

Flach- und Hügellagen 34 I 64 1 62 I 62 I 49 I 1 7  288 

Dauerkulturbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 1 9  32 I 34 85 

Flach- und Hügellagen 1 1  31 I 49 91 

Veredelungsbetriebe 

Mittlere Höhenlagen 7 I 23 I 26 I 38 I 40 1 34 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand.1 

Weitere Oetailinformationen finden sich in der Publikation .Buchführungsergebnisse aus der österreich ischen Landwirtschaft 2000·, LBG Wirtschaftstreuhand· und Beratungs· 
gesellschaft m.b.H., 1010  Wien, Schauflergasse 6: Tel: 01 / 53 105 - 102 (Fr. Kann Jordan) ;  Fax: 01 / 53 105 - 1 15. 
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7. Förderungen für die Land-, Forst- und Wasserwi rtschaft 

7.1 . Agrarbudget und Förderungsmaßnahmen 

I 

Bundeshaushalt und Agrarbudget (Kapitel 60) 

Allgemeiner Land· und in % des Förderungen 
Forstwirtschaft für die Land·und davon Förderungen 

Jahr Haushalt (Kapitel 60) Gesamt· Forstwirt· EU·Mittel in % des des Bundesbudget budgets schaft ( 1 )  Bundes· 
haushaltes 

in Mrd. Euro in Mio, Euro in Mio, Euro 

1 986 498,4 6,523,1 1 ,3 9,506,0 - 1 ,9 

1 987 51 4,5 6,922,6 1 ,3 1 0.81 2,0 - 2,1 

1 988 568,9 7, 1 52,1  1 ,3 1 0.078,0 1 ,8 

1 991 45,0 1 , 1 47,5 2,5 822,7 1 ,8 

1 992 47,8 1 ,285,5 2,7 954,8 2,0 

1 993 50,8 1 ,294,1 2,5 952,7 1 ,9 

1 994 53,2 1 .487,3 2,8 1 .020,8 - 1 ,9 

1 995 55,6 2.408,0 4,3 2.022,3 960,4 3,6 

1 996 54,9 2.1 1 9,2 3,9 1 .743,1 1 .0 10, 1 3,2 

1 997 60,5 1 ,933,3 3,2 1 .536,1 91 1 ,0 2,5 

1 998 56,5 1 ,828,3 3,2 1 .460,8 926,8 2,6 

1 999 57,2 1 ,749,2 3, 1 1 ,332,1 876,0 2,3 

2000 58,2 1 ,952, 1  3,4 1 ,51 2,8 1 .041 ,2 2,6 

2001 60,4 1 ,924,0 3,2 1 .467,2 1 .052,1 2,4 

2002 (2) 59,4 1 ,833,9 3, 1 1 .4 1 3, 1 1 , 089,0 2,4 

Budgetausgaben für den Agrarbereich 1 997 - 2002 (in Mio, Euro) 

Ausgabenpositionen 1 997 1 998 1 999 2000 I 2001 

Personal· und Sachaufwand der 
Zentralverwaltun� und 
nachgeordneten ienststellen, 272 242 279 302 327 
Verwaltungsaufwand der AMA und 
Kosten für INVEKOS 
(Titel 600, 605, 607 und 609) 

Förderungen für die Land- und 
Forstwirtschaft (Kapitel 60) - 1 .536 1 .461 1 .332 1 ,5 1 3  1 .467 EU- und Bundesmittel 
(Titel 601 , 602, 603 und 606) 

Schutzwasserbau und 1 25 1 26 1 38 1 38 1 30 Lawinenverbauung (Titel 608) " 

Summe (Gesamtbudget laut 
Kapitel 60) 

1 ,933 1 ,828 1 ,749 1 .952 1 ,924 

1) Nur Förderungen des Bundes laut Kapitel 60 (enthalten sind Titel 601, 602, 603, 604 und 606); ab 1 995 inkL EU·Mittel; 
die Unterschiede zu Tabelle 7,1 ,2 bei den EU-Mitteln ergibt sich durch die Berücksichtigung der EU·Mittel für Erstattungen 

(werden vom BMF abgewickelt) und der Nachzahlung von EU·Mitteln für 1 998 und 1 999 im Rahmen des ÖPUL, 
2) Bundesvoranschlag, ohne Bundesfinanzgesetzliche Ermächtigungen, die voraussichtlich rd, 1 45,3 Mio,Euro ausmachen 

werden (davon 50,9 Mio,Euro für Marktordnungsmaßnahmen, 54,0 Mio,Euro fürs ÖPUL und 36,1 Mio,Euro für die Ländliche Entwicklung) , 

Gesamtsumme der Förderungen für die Land- u. Forstwirtschaft 
(EU-, Bundes- und Landesmittel (1 » 

Ausgabenpositionen 1 997 1 998 I 
Gesamtsumme der Förderungen für die Land- u. 2 , 108 2,060 Forsfwirtschaft (EU-, Bundes- und Landesmitteln ( 1 )  

davon EU-Mittel 979 1 ,0 1 9  

Bundesmittel 635 544 

Landesmittel (2) 495 498 

Anteil der Förderungen, die direkt an die Bauern 
aU,sbezahlt werden 

laut WIFO (3) 1 .475 1 ,350 

BMLFUW (3) 1 .596 1 ,536 

1 999 2000 

1 ,938 2.037 

985 1 . 1 05 

467 483 

486 449 

1 .258 1 ,297 

1 .352 1 .430 

1) InkLder Förderungen, die vom Bundesministerium für Finanzen bzw, Bundesministerium für Soziales und Generationen verwaltet werden und 
für 2001 inklusive der zu erwartenden zusätzlichen EU-Mittel. 

2) Für 2002: geschätzter Wert, 
3) Definition der Direktzahlungen: Alle Förderungen, die direkt auf das Konto der Bauern/Bäuerinnen überwiesen werden, werden als 

2001 

2.028 

1 , 1 04 

429 

495 

(4) 

1 ,520 

Direklzahlungen bezeichnet; der Unterschied zum WIFO ergibt sich dadurch, dass .die Investitions- und Zinszuschüsse gemäß Definition der LGR 
nicht zu den Direklzahlungen gerechnet werden, Sie werden laut LGR bei den Kapitaltransfers verbucht. Seit 2001 wird die LGA von der Statistik Austria 
nach einem neuen Schema (laut EU·Vorgaben ESVG 95) gerechnet. Ein vergleichbarer Wert wird nicht '!lehr ausgewiesen, 

4) Keine Werte ausgewiesen, 

283 

Tabelle 7. 1 . 1 

Förderungen 
in % des A�rar· 

budgets (Kapitel 60) 

71 ,7  

74,3 

73,6 

68,6 

84,0 

82,3 

79,5 

79,9 

76,2 

77,5 

76,3 

77, 1  

BVA 
2002 

296 

1 ,4 1 3  

1 25 

1 ,834 

Quelle: BMLFUW, 

Tabelle 7. 1 .2 

2002 (1) 

2.131  

1 , 1 79 

484 

467 

(4) 

(4) 

Quelle: BMF und BMLFUW, 
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Förderungen für die Land- u. Forstwirtschaft (1 ) (in Mio.Euro) Tabelle 7. 1 .3a 

I 2001 
2000 2002 (2) 

EU Bund Länder Gesamt 

Ausgleichszahlungen und Prämien 515,16 486,57 3,01 1 ,32 490,90 595,30 

Flächenprämien 387,59 376,46 376,46 404,80 

Getreide und Mais 275,54 291 ,68 291 ,68 31 9,80 
01- und Eiweißpflanzen 75, 1 5  47,1 0  47, 1 0  48, 1 0  
Sonstige Kulturen 4,03 2,75 2,75 3,30 
Flächensti lllegung 32,87 34,56 34,56 33,20 
Weingartenstilllegung -0,01 0,37 0,37 0,40 

Tierprämien 1 22,61 1 04,08 3,01 1 ,32 1 08,41 1 84,30 

Prämie für Mutterkühe 50,51 1 8,72 2,63 1 ,07 22,42 62,20 
Prämie für Kalbinnen 0,38 3,46 0,38 0,25 4,09 6,00 
Prämie für Mutterschafe 4,41 3,70 3,70 4,30 
Sonderprämie für männliche Rinder 4 1 ,21  2 1 ,38 21 ,38 64,00 
Schlachtprämie 6,00 1 0,34 10,34 
Ergänzungsbeitrag 1 ,89 2,09 2,09 
Viehhaltungsprämie 3,04 
Extensivierungsprämie f. männl. Rinder u. Mutterkühe 1 5, 1 7  29,49 29,49 
Extensivierungsprämie f. Milchkühe im Berggebiet 1 4,90 1 4,90 47,80 

Produktprämien 4,96 6,03 6,03 6,20 

Förderung des Stärkekartoffelanbaus 3,99 4,98 4,98 5,30 
Förderung des Saatgutanbaus 0, 1 7  0, 1 4  0,14 0,20 
Förderung des Tabakanbaus 0,81 0,91 0,91 0,70 

Lagerhaltungskosten (3) 21 ,58 23,42 -0,71 22,71 18,80 

Getreide 10,20 6,00 
Butter, Milchpulver, Käse 0,71 0,68 0,68 3,20 
Fleisch und Fleischwaren 0, 16  1 4,74 1 4,74 
Zucker 9,83 7,95 7,95 9,40 
Sonstiges 0,67 0,05 -0,71 -0,66 0,20 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung 37,78 1 9,84 1 9,84 26,30 

Milch 4,67 3,61 3,61 5,20 
Wein 0,93 0,22 0,22 0,80 
Zucker 1 8, 16  1 0,63 10,63 13 , 10  
Stärke 1 4, 1 9  5,22 5,22 6,80 
Sonstiges -0, 16  0, 1 6  0,16 0,40 

Umweltschonende Maßnahmen 570,78 287,96 1 78,82 1 47,17 61 3,95 61 5,60 

Umweltprogramm (OPUL) • 538, 1 6  287,96 1 76,61 1 1 7,50 582,07 586,70 
Sonstige Umweltmaßnahmen 1 6,21 1 6,74 1 6,7'1 1 5,00 
Energie aus Biomasse 1 6,41 2,21 1 2,93 1 5, 1 4  13,90 

Qualitätsverbesserung 39,98 0,62 9,61 25,14 35,37 39,60 

Pflanzenbau 2,47 0,52 1 , 1 0  1 ,62 1 ,40 
Tierhaltung 23,63 8,72 9,86 1 8,58 21 ,70 
Milch 1 2,65 1 3,93 1 3,93 1 5,00 
Honigerzeugung 1 ,24 0,62 0,37 0,25 1 ,24 1 ,50 

Strukturmaßnahmen 638,43 21 6,59 1 81 ,59 21 5,35 61 3,53 589,70 

Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete ' 201 ,29 104,65 66,77 45,39 21 6,81 293,20 
Landwirtschaftliche Investitionen ' 35,04 20,87 1 4, 1 1  8,70 43,68 64,30 
Niederlassungsprämie • 1 5,07 7,54 4,53 3,06 1 5, 1 3  9,30 
Einzelbetriebliche und kollektive Investition 53,95 0, 1 1  26,06 26, 1 7  1 1 ,50 
Verarbeitung u. Vermarktung ' 2,49 1 ,50 0,90 0,69 3,09 6,80 
Sektorpläne 48,83 34,00 1 5,39 13 , 14  62,53 0,90 
Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten ' 1 5,64 16, 1 1  7,36 7,74 31 ,21 38,20 
Maßnahmen in Ziel 1 und 5b Gebieten 1 32,44 8,72 1 , 1 3  1 9,60 29,45 
Gemeinschaftsinitiativen (Leader plus) 3,62 0,01 0,01 3,64 5,40 
Gemeinschaftsinitiativen (Leader, Interreg) 4,44 2,59 1 ,53 1 ,09 5,21 
Erzeugergemeinschaften 8,45 4,38 3, 1 9  2,66 1 0,23 1 ,20 
Strukturfonds Fischerei (FIAF) 1 , 1 0  0,29 0,36 0,36 1 ,01 4, 10  
Absatzförderungsmaßnahmen 0,85 0,32 0,32 0,90 
Umstrukturierungshilfe für den Weinbau 1 2,00 1 2,00 3,00 
Zinsenzuschüsse im Rahmen der Investitionsförderung 24,61 47,09 1 1 ,74 58,83 63,60 
Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 67,64 1 0,53 56,57 67,10  64,50 
Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen 5,71 2,50 3,44 5,94 5,60 
Verbesserung der Marktstruktur 0,65 0,32 0,85 1 , 1 7  1 ,00 
Marketingmaßnahmen 9,58 4,54 5,02 9,56 6,80 
Innovationsförderung 1 , 1 6  0,42 0,61 1 ,03 0,80 
Bioverbände 1 ,74 0,83 0,66 1 ,49 1 ,30 

Agrarische Operationen 2,85 3,23 3,23 3,00 
Landwirtschaftlicher Wasserbau 1 ,89 2,05 2,05 1 ,80 
Beiträge im Rahmen der Almbewirtschaftung 2,32 2,05 2,05 2,00 
Landarbeitereigenheimbau 0,68 -0,03 0,63 0,60 0,50 
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Förderungen tür die Land- u. Forstwirtschaft (1 ) (in Mio.Euro) Tabelle 7 . 1 .3b 
2001 

2000 2002 (2) 
EU Bund Länder Gesaml 

Forstliche Förderung 35,1 0  14,03 1 1 ,1 9  1 0,57 35,79 39,30 

AUfforstung landwirtschaftlicher Flächen ' 1 0,77 4,54 0,51 5,05 1 8,70 

Forstliche Investitionen (Maschinen) , 0,54 0,98 0,58 0, 1 8  1 ,74 4,30 

Hochlagenaufforstung' 0, 1 6  1 ,08 0,43 0,43 1 ,94 

Hochlagenaufforstung und SChutzwaidsanierung 2,67 0,58 1 ,21 1 ,79 1 ,40 

Forstwegebau ' 2,85 4,98 0,47 2,01 7,46 1 , 1 0  

Forstliche Bringungsanlagen 4,86 0,88 1 ,36 2,24 

Waldbesitzervereinigungen' 0,10 0,16 0,07 0,07 0,30 

Forstliche Maßnahmen' 1 ,69 2,29 0,40 1 ,41 4, 1 0  2,00 

Forstliche Maßnahmen und Sonstiges 2,70 0,10 1 , 1 8  1 ,28 0,40 

Erschließung von Wildbacheinzugsgebieten 8,75 7,68 2,21 9,89 1 1 ,40 

Forschung, Bildung und Beratung 82,15 3,1 1 1 6,92 64,58 84,61 84,10 

Forschung 3,91 0,23 3,97 0,61 4,81 2,70 

Beratung und Erwachsenenbildung 75,27 1 1 ,22 62,79 74,01 73,00 

Berufsbildung • 2,97 2,88 1 ,73 1 , 18  5,79 8,40 

Naturschädenabgeltung 2,30 1 ,04 1 ,04 1 ,00 

Frostschäden -0,02 

Dürreschäden 2,31 1 ,04 1 ,04 1 ,00 

Sonstiges 6,21 -0, 1 1  1 4,82 1 3,81 28,52 20,40 

Summe I 1 .949,44 I 1 .052,03 I 41 5,25 478,98 1 .946,26 2.030,1 0  

Zuschüsse zur Hagelversicherung (4) 21 ,26 1 1 , 1 5  1 0,85 22,00 21 ,90 

Zuschüsse zur Frostversicherung (4) 0,39 0,28 0,28 0,30 

Tierseuchen (Bekämpfung, Entschädigungen) (4) 3,23 0,02 4,67 4,69 6,30 

Ausfuhrerstattungen (4) 63,41 52,41 52,41 72,70 

Sonstiges (4) 0,09 2,69 0,08 2,77 0, 1 0  

Gesamtsumme 2.037,81 1 .1 04,44 I 429, 1 1  494,86 2.028,41 2.131 ,40 

1) Die Zusammenstellung der Förderungen basiert auf den Rechnungsabschlüssen des Bundes und der Länder und umfasst den Zeitraum 1 . 1 . bis 31 .12; 
bei einzelnen Maßnahmen (ÖPUL, Ausgleichszulage, Mutterkuh eie.) wird bei den Budgets der Länder der Verwendungsnachweis der AMA herangezogen; 
bei Minuswerten handelt es sich um Rückforderungen; Teilsummen und Endsummen gerundet. Die mit ') bezeichneten Maßnahmen sind Bestandteil des österreichischen 
Programmes für die Entwicklung des ländlichen Raumes gem. (EU) VO 1257/99. 

2) Bundesvoranschlag 2001 inklusive der zu erwartenden zusätzlichen EU-Mittel; für Länder vorläufige Werte (zum Teil aufgrund der 60 : 40 Regelung errechnet; 
zum Teil Schätzungen auf Basis des Vo�ahres). 

3) Öffentliche Intervention und private Lagerhaltung. 
4) Diese Förderungen werden vom Bundesministerium für Finanzen verwaltet; die Tierseuchen vom Bundesministerium für Soziales und Generationen. 

Quelle: BMLFUW, BVA bzw. Rechnungsabschlüsse 2000, 2001 und 2002 (EU und Bund); Rechnungsabschlüsse der Länder, Verwendungsnachweise der AMA. 

Zusammengestellt von BMLFUW, Abt. 11 5 und Bundesanstalt für Agrarwirtschaft. 

Ausgaben im Rahmen der " Ländliche Entwicklung" (1 ) (in Mio.Euro) 
Zusammenstellung der mit ') bezeichneten Maßnahmen aus Tabelle 7.1 .3 

2000 
EU 

Umweltprogramm (OPUL) 538,2 288,0 

Ausgleichszulage für Benachteiligte Gebiete 201 ,3 1 04,7 

Landwirtschaftliche Investitionen 35,0 20,9 

Niederlassungsprämie 1 5,1  7,5 

Verarbeitung und Vermarktung 2,5 1 ,5 

Anpassung und Entwicklung von ländlichen Gebieten 1 5,6 1 6, 1  

Berufsbildung 3,0 2,9 

Forstwirtschaft 1 6, 1  1 4,0 

Summe 826,8 455,5 

Tabelle 7. 1 .4 
2001 

Bund Länder Gesamt 
2002 (2) 

1 76,6 1 1 7,5 582,1 586,7 

66,8 45,3 21 6,8 293,2 

1 4,1 8,7 43,7 64,3 

4,5 3,1 15, 1 9,3 

0,9 0,7 3,1 6,8 

7,4 7,7 31 ,2 38,2 

1 ,7 1 ,2 5,8 8,4 

2,0 4,6 20,6 21 ,6 

274,0 1 88,8 918,4 1 .028,5 11 )  Österreichisches Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes gem. (EU) v a  1257/99. Zusammenstellung der i m  Jahr 2001 i n  Anspruch genommenen Maßnahmen. 
2) Bundesvoranschlag 2002 inklusive Ermächtigungen; für Länder vorläufige Werte (errechnet auf Basis der 60 : 40- Regelung). 

Quelle: BMLFUW. 

I 
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Budgetausgaben tür den Agrarbereich in den Bundesländern 2001 (in Mio. Euro) Tabelle 7. 1 .5 

I B I K NÖ OÖ S St T Vbg W I Bundes-
länd. 

Ausgleichszahlungen und Prämien 0,00 0,21 0,25 0,33 0,1 1 0,24 0,1 4 0,03 0,00 1 ,32 
Tierprämien 0,002 0,21 0,25 0,33 0,1 1 0,24 0,14 0,03 0,00 1 ,32 

Pramie für Mutterkühe 0,0019 0,20 0,20 0,27 0,08 0,20 0,09 0,02 0,00 1 ,07 
Pramie für Kalbinnen 0,0003 0,01 0,05 0,06 0,03 0,04 0,05 0,01 0,00 0,25 

Umweltschonende Maßnahmen 4,74 8,35 47,78 33,00 1 1 ,28 17,86 1 0,75 1 3,06 0,35 1 47,17 
Umwellprogramm (OPUL) 4,61 7,99 42,21 22,04 1 0,07 1 5,59 1 0,68 4,04 0,26 1 1 7,50 
Sonstige Umwellmaßnahmen 0,00 0,04 

. 
0,30 8,33 0,00 0,78 0,07 7, 1 3  0,09 1 6,74 

Energie aus Biomasse 0, 1 3  0,32 5,27 2,62 1 ,21 1 ,50 0,00 1 ,89 0,00 12,93 
Qualitätsverbesserung, -sicherung 0,72 2,16 5,1 8 5,45 3,29 1 ,40 5,1 7  1 ,73 0,01 25,1 4  

Pflanzenbau 0,02 0, 1 4  0,00 0,05 0,05 0,67 0, 1 7  0,00 0,003 1 , 1 0  
Tierhaltung 0,69 0,72 0,96 1 ,91 1 ,29 0,69 2,66 0,93 0,00 9,86 
Milch 0,00 1 ,25 4 , 19  3,44 1 ,93 0,00 2,33 0,79 0,00 13,93 
Honig 0,01 0,05 0,03 0,05 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,22 

Strukturmaßnahmen 1 1 ,95 20,27 49,26 50,37 1 6,47 33,45 22,33 1 0,23 1 ,Oß 21 5,35 
Ausgleichszahlungen in Berg- u. benachteiligten Gebieten 0,48 5,71 8,26 6,43 4,86 1 0,70 7,40 2, 1 2  0,00 45,98 
Landwirtschaftliche Investitionen 0 , 17  0,60 1 ,92 2,27 0,54 1 ,70 0,75 0,42 0,33 8,70 
Einzelbetriebliche und kollektive Investition 0,45 1 , 1 6  1 8,29 2,72 1 ,09 0,20 0,94 1 , 1 4  0,08 26,06 
Niederlassungsprämie 0,02 0,22 1 ,09 0,82 0 , 16  0,47 0,20 0,04 0,03 3,06 
Verarbeitung u. Vermarktung 0,23 0,34 0,07 0,00 0,00 0,05 0,69 
Sektorpläne 1 ,58 0,68 2,58 1 ,63 1 ,28 2,71 1 ,77 0,71 0,20 1 3, 1 3  
Anpassung von ländl Gebieten 1 ,26 1 ,01 1 ,62 0,23 0,57 1 ,68 1 , 1 3  0,24 0,01 7,74 
Maßnahmen in Ziel 1 und 5b Gebieten 0,30 1 ,42 6,21 5,43 0,21 4,34 1 ,36 0,32 0,00 1 9,60 
Gemeinschaftsinitiativen (Leader, Interreg) 0,00 0,24 0,30 0,39 0,01 0,00 0 , 10  0,03 0,00 1 ,09 
Erzeugergemeinschaften 0,06 0, 1 6  0,38 0, 1 9 0,04 0,66 0,00 0,00 0,00 1 ,49 
Strukturionds Fischerei (FIAF) 0,00 0,03 0,05 0, 1 4  0,00 0, 1 3  0,00 0,00 0,00 0,35 
Zinsenzuschüsse im Rahmen der I nvestitionsförderung 0,36 0,92 0,29 3,31 0,83 2,37 2, 19 1 ,35 0 , 12 1 1 ,74 
Verkehrserschließung ländlicher Gebiete 4,78 7,47 4 , 17  23,29 5,95 5,98 3,69 1 ,23 0,00 56,57 
Maschinen- und Betriebshilferinge sowie Kurswesen 0,09 0,30 1 ,42 0,46 0, 14 0,53 0,09 0,42 0,00 3,44 
Verbesserung der Marktstruktur 0 , 17  0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0 , 16  0,03 0,85 
Marketingmaßnahmen 1 , 1 5  0,00 1 ,47 0,21 0,00 0,50 1 ,25 0,20 0,25 5,02 
Innovationsförderung 0,26 0,00 0,07 0 , 13 0,00 0,06 0,09 0,00 0,00 0,61 
Bioverbände 0,09 0,05 0, 1 5  0 , 14 0,05 0 , 10  0,05 0,03 0,00 0,66 
Agrarische Operationen 0,47 0,03 0,04 1 ,42 0, 1 0  0,44 0,71 0,02 0,00 3,23 
Landwirtschaftlicher Wasserbau 0,00 0,06 0,33 0,29 0,08 0,59 0,20 0,51 0,00 2,05 
Beiträge im Rahmen der Almbewirtschaftung 0,00 0, 1 6  0,01 0,00 0,42 0,00 0, 1 8  1 ,29 0,00 2,05 
Landarbeitereigenheimbau 0,03 0,05 0,00 0,02 0, 1 1  0,21 0,21 0,00 0,00 0,63 

Forstliche Förderung 0,10 1 ,58 0,78 0,84 1 ,28 1 ,88 2,97 1 ,16  0,00 1 0,57 
Aufforstung landwirtschaftlicher Flächen ' 0,01 0, 1 3  0 , 1 6  0, 1 4  0,02 0,21 0,03 0,00 0,00 0,70 
Beihilfen gem. EU VO 2080/92 (Aufforstung, Wegebau etc.) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
Forstliche Investitionen (Maschinen) , 0,01 0,07 0,08 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 1 8  
Hochlagenaufforstung' 0,00 0,08 0,001 0,02 0,04 0,004 0, 1 8  0, 1 1  0,00 0,43 
Hochlagenaufforstung und Schutzwaldsanierung 0,00 0,09 0,002 0,00 0,06 0,25 0,74 0,08 0,00 1 ,21 
Forstwegebau • 0,03 0,39 0,23 0, 1 4  0,26 0,54 0,36 0,07 0,00 .2,01 
Forstliche Bringungsanlagen 0,00 0,41 0,01 0, 1 9  0,21 0,00 0,00 0,53 0,00 1 ,36 
Waldbesitzervereinigungen' 0,00 0,02 0,004 0,002 0,00 0,03 0,001 0,01 0,00 0,07 
Forstliche Maßnahmen' 0,002 0,1 1 0, 1 6  0,08 0,05 0,34 0,08 0,00 0,00 0,81 
Forstliche Maßnahmen und Sonstiges 0,05 0,20 0,04 0, 1 3  0,03 0, 12  0,58 0,04 0,00 
E rschließung von Wildbacheinzugsgebieten 0,00 0,08 0,01 0,01 0,57 0,23 1 ,00 0,31 0,00 

Forschung, Bildung und Beratung 2,81 4,73 1 3,90 1 5,32 3,19 1 5,82 5,97 2,38 0,46 64,59 
Forschung 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 
Beratung und Erwachsenenbildung 2,79 4,61 1 3,55 1 4,43 3,08 1 5,61 5,91 2,35 0,46 62,79 
Berufsausbildung 0,02 0, 1 3  0,35 0,27 0 , 10  0,21 0,06 0,03 0,01 1 , 1 8  

Naturschädenabgeltung 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 1 ,21 0,1 3 0,00 0,00 2,25 
Frostschäden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dürreschäden 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 1 ,2 1  0,13 0,00 0,00 2,25 

Sonstiges 0,1 9  2,49 1 ,39 4,74 1 ,46 0,35 1 ,30 1 ,26 0,06 1 3,22 

Sonstiges 0, 1 9  0,27 1 ,39 1 ,40 0, 1 5  0,35 0,12 0, 1 5  0,06 4,07 
BSE-Ausgleich 0,00 2,22 0,00 3,34 1 ,31 0,00 1 , 18 1 , 1 1  0,00 9,1 5 

Summe 20,51 40,71 1 1 8,18  1 09,58 37,05 72,061 48,74 29,85 1 ,951 478,63 

Zuschüsse zur Hagelversicherung 1 ,43 0,54 3,37 1 ,48 0, 10  3,63 0, 1 7  0,03 0, 10  1 0,85 
Zuschüsse zur Frostversicherung 0, 1 1  0,01 0, 1 5  0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 
Tierseuchen (Bekämpfung, Entschädigungen) 0,00 0,36 0,02 0,32 0,41 0,52 0,41 2,83 0,00 4,87 
Sonstiges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,02 0,00 0,08 

Gesamtsumme 22,041 41 ,62 1 21 ,70 1 1 1 ,40 37,56 76,21 49,38 32,73 2,05 494,70 

1 1 ) werden von Bundesmlnlstenum tur Finanzen verwaltet 
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Entwicklung der Kulturpflanzenförderung (KPF) 1 996 bis 2001 Tabelle 7.1 .6 

Getreide (1 )  davon Eiweiß· Stillegung: (2) davon ausbezahlte Körnermais Ölsaaten Öllein Sonstiges (3) Gesamt Klein-
Jahr und CCM pflanzen Grünbrache erzeuger Prämien 

Flächen in Hektar in Mio.Euro 

1 996 795.524 1 77.032 94.879 34.894 2.022 1 23.797 1 1 0.925 1 . 1 62.041 400.674 343,8 

1 997 81 2.532 1 60.298 89.899 53.435 3.061 72.4 1 5  1 1 3.765 1 . 1 45. 1 07 386.230 348,2 

1 998 802 . 127 1 70.265 93.689 60.1 99 3.928 71 .473 1 07. 1 1 7  1 . 1 38.533 364.841 354,2 

1 999 774.686 1 75.757 99.761 47.845 7.656 1 05.985 1 00.754 1 . 1 36.687 346.047 358,2 

2000 81 8.629 1 85.035 82.334 43.620 7.545 1 07.023 69.385 1 . 1 28.536 433.641 365,4 

2001 81 0.756 1 90.442 81 . 1 22 40.704 5 . 173 1 04.824 65.407 1 . 1 07.986 41 0.61 3 376,5 

1 )  inkl. Körnermais und corn cob mix (GGM) 
2) inkl. Stilllegung von nachw. Rohstoffen ( 1 995: 1 5.493; 1 996: 8.302; 1997: 3.890; 1 998: 3.749; 1999: 9.569; 2000: 8.300; 2001:  1 3.237 - Werte in ha) 
3) Buchweizen, Gorn-Gob-Mix, Dinkel (Spelz), Erbsen/Getreide-Gemenge, Erucaraps, Grunmais, Hirse, Kanariensaat, Silomais, Sorghum. Süßlupine, Winter/Sommerrübsen, 

Zuckermais, Amaranth, Quinoa 
Quelle: BMLFUW; AMA 

Kulturpflanzenförderung (KPF) 2001 - Betriebe und Flächen ( in ha) Tabelle 7. 1 .7 

Kulturart I Burgenland Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg I Wien Österreich I österreich österreich 

Getreide (ink!. Körnermais) 
insgesamt 

Betriebe 7.004 6 . 126 30.525 23.584 851 20.798 1 .905 298 1 1 4 91 .205 

Flächen 90.679 32.689 41 8.986 1 68.505 1 .710 70.526 996 1 75 3.330 787.596 

davon Durum 2.963 0 8.81 3 2 0 2 0 0 1 31 1 1 .9 1 2  

Weichweizen 38.997 2.363 1 70.447 46.600 222 7. 1 28 1 83 1 8  1 .933 267.890 

Gerste 1 9.314 8.941 1 25.358 43.705 739 1 4.993 371 41 658 214 . 120 

Körnermais 21 .279 1 5.71 5  48.623 40.294 1 09 40.899 89 53 222 1 67.282 

Dinkel 393 1 82 1 .436 963 29 406 24 20 1 2  3.463 

Roggen 4.582 535 36.246 6.5 1 0  36 2.460 33 2 265 50.669 

Hafer 1 .559 1 .553 1 2.691 1 2.679 265 1 .824 42 3 21 30.637 

Triticale 1 .054 2.086 1 1 .640 12 .983 269 2.078 233 37 1 30.380 

Sonstiges Getreide (1 ) 538 1 .314 3.732 4.769 43 737 22 1 88 1 1 .243 

Olsaaten 

Betriebe 2.941 596 9.4 1 5  3.072 7 700 1 0 32 1 6.764 

Flächen 1 8. 1 52 2.594 46.076 1 2.344 32 1 .626 0 0 298 8 1 . 1 22 

davon Sojabohne 6.843 2.353 1 .366 4.505 1 6  1 .018  0 0 35 1 6 . 1 36 

Raps und Rübsen 8.805 63 30.067 7.474 1 5  492 0 0 246 47. 1 62 
Ölsonnenblume 2.504 1 78 1 4.644 365 1 1 1 6  0 0 1 7  1 7.824 

Eiweißpflanzen 

Betriebe 1 . 1 38 608 8.752 4.898 23 1 .087 8 0 34 1 6.548 

Flächen 3.536 1 .726 21 .579 1 1 .836 50 1 .752 1 3  0 2 1 2  40.704 

davon Ackerbohne 1 72 57 345 953 34 1 . 1 81 0 0 0 2.742 

Körnererbse 3.363 1 .665 21 . 1 99 1 0.846 1 6  566 1 3  0 212  37.880 

Süßlupine 1 4 35 38 0 5 0 0 0 82 

allein 

Betriebe 31 1 70 632 1 1 5 0 1 . 1 78 0 0 1 2.307 

Flächen 625 203 1 .949 333 0 2.061 0 0 3 5 . 1 73 

Stilllegung 1 6. 1 26 3.874 49.422 1 5. 1 63 1 9  6.458 3 3 520 91 .587 

Grünbrache 

Nachwachsende Rohstoffe 1 . 1 51 1 1 0  1 0 . 1 59 1 .293 0 506 0 0 1 9  1 3.237 

Sonstiges (2) 3.235 7.646 24.409 23.962 290 25. 1 09 2.686 1 .229 1 88.567 

davon GrünmaisiSilomais 2.795 7.592 20.762 1 9.980 290 8.893 2.685 1 .229 0 64.227 

Com-Cob-Mix 9 0 2.999 3.967 0 1 6. 1 84 0 0 0 23. 1 60 I 
Gesamt 

Betriebe insgesamt 7. 1 75 6. 1 68 30.666 23.669 853 21 .404 1 .905 298 1 1 5  92.253 

davon Kleinerzeuger 5.205 5.600 20.073 20.206 849 20.578 1 .902 297 49 74.759 

Flächen 1 33.504 48.842 572.579 233.436 2 . 101  1 08.037 3.698 1 .408 4.383 1 . 1 07.986 

davon Kleinerzeuger 29.916 26.703 1 46.418  1 20.055 
. 

2.004 80.078 3.670 1 .386 384 4 1 0.613 

1 )  Emmer/Einkorn ( 149 ha), Menggetreide, Buchweizen ( 186 ha), Hirse/Sorghum ( 1 .304 ha), Zuckermais (375 ha), Amaranth (106 ha), Quinoa (39 ha) I 2) Flachs (Faserlein) ( 139 ha), Hanf (846 ha), Kichererbsen (8 haI, linsen ( 14  haI, Wicken (161 haI, Sonstiges . 

Quelle: AMA, INVEKOS-Daten mit Stand April 2002; gemeldete Flächen, Status A, D; LFRZ-Auswertung L022, KPF B für Betriebe bei Kultutartengruppen. 
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Prämien für pflanzliche Produkte laut GAP ( in Euro je Hektar) ( 1 )  Tabelle 7. 1 .8 

Kullurart 1995 1 996 1 997 1998 I 1 999 2000 2001 2002 

Getreide in ki. Mais (2) 

allgemeine Regelung 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 309, 1 9  332,01 332,01 
Kleinerzeuger (3) 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 309 , 19  332,01 332,01 

Ourum in traditionellen Gebieten (4) 
286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 309, 1 9  332,01 332,01 
1 38,90 1 38,90 1 38,90 358,60 344,50 344,50 344,50 344,50 

Eiweißpflanzen (5) 

allgemeine Regelung 41 3,64 41 3,64 41 3,64 41 3,64 4 13,64 382,07 382,07 382,07 
Kleinerzeuger (3) 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 382,07 382,07 382,07 

Ollein (6) 

allgemeine Regelung 533,88 533,88 533,88 533,88 533,88 465, 1 3  398,57 332,01 
Kleinerzeuger (3) 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 465, 1 3  398,57 332,01 

Olsaaten (7) 

allgemeine Regelung 480,60 475,60 445,58 500,62 503,30 436,49 386,46 332,01 
Kleinerzeuger (3) 286,37 286,37 286,37 286,37 286,37 436,49 386,46 332,01 

Stilllegung 362,73 362,73 362,73 362,73 362,73 309, 1 9  332,01 332,01 
Nachwachsende Rohstoffe 362,73 362,73 362,73 362,73 362,73 309, 1 9  332,01 332,01 
Intervention Getreide in ECUlt 1 1 9, 1 9  1 1 9, 1 9  1 1 9, 1 9 1 1 9, 1 9  1 1 9, 19  1 1 0,25 101 ,31 101 ,31 

Körnerleguminosen (8): Wicken 1 81 ,00 1 30,95 146,51 1 64,42 1 56,41 1 75,00 1 76,60 
Linsen und Kichererbsen 1 81 ,00 181 ,00 
Hopfen (9) 480,00 480,00 I 480,00 480,00 480,00 480,00 I 480,00 
Flachs 

Nicht geriffelt und geröstet 663,28 61 3,50 61 3,50 61 3,50 61 5,39 599,99 398,57 332,01 
Geriffelt und geröstet 764, 1 5  706,82 706,82 706,82 708,92 691 , 1 9  398,54 332,01 

Hanf 772,37 772,37 71 4,45 660,89 662,85 646,28 398,54 332,01 

Trockenfutter in ECU bzw. Euro je t 68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 68,83 
Rohtabak ( 1 0) 

Sorte Burley in ECU bzw. Euro je kg 2, 1 7  2,85 2,85 2,85 3,27 3,25 3, 1 7  
Sorte Korso i n  ECU bzw. Euro je kg (1 1 )  2,59 2,59 2,59 2,94 2,98 2,84 

Zucker 

Produktionserstallung Euro/t 332,40 363,49 364, 1 9  391 ,71  3 14, 1 9  453,60 370,81 
Exporterstallung Euro/t ( 1 2) 402,34 4 1 1 ,20 406,98 371 ,04 442,42 467,29 4 1 0,50 
Lagerkostenvergütung 4,72 4,35 4, 1 3  3,85 3,74 3,30 3,30 

Stärke 

Produktionserstallung Euro/t ( 13) 58,68 28,21 24,62 1 6,71 52,25 40,29 1 2,63 
Exporterstattung Euro/t ( 1 4) 67,51 73, 1 7  36,39 32,41 1 7, 1 5  32,00 

Stärkeindustriekartoffel 

Ausgleichszahlung (Euro/t) 1 8,42 1 8,42 1 8,42 1 8,42 1 8,42 20,92 23,42 
Stärkeprämie (Euro/t) 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 
Mindestpreis für Stärkekart . 18% (Euro/t) 44,44 44,44 44,44 44,44 44,44 41 ,1 1  37,78 

1) Von 1 995 bis 1 998 in ECU; ab 1 999 in Euro. 
2) Regionalertrag für Getreide inkl. Mais beträgt seit dem Beitritt ( 1995) 5.27 Vha; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 1995 - t 999 54,34 ECU bzw. Euro; 

für 2000: 58,67 Euro; ab 2001:  63.0 Euro. 
3) Kleinerzeugerregelung liegt vor, wenn die beantragten Flächen unter Berücksichtigung des Regionalertrages den Referenzertrag von 92 t nicht überschreiten. 
4) Flächenprämie Getreide plus EU-Hartweizenzuschlag (ab 2000 in der Höhe von 344,5 Eurolha). 

Gilt nur für traditionelle Anbaugebiete; in Österreich ist die Fläche für diese Prämienhöhe mit 7.000 ha begrenzt; bei Überschreitung dieser Fläche wird aliquot gekürzt. 
5) Erbsen, Pferdebohnen, Süßlupinen; Regionalertrag für Eiweißpflanzen beträgt seit dem Beitritt ( 1995) 5,27 Vha; die HÖhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 

1 995 - 1999 78,49 ECU bzw. Euro; ab 2000: 72,50 Euro. 
6) Öllein; Regionalertrag für Öllein beträgt seit dem Beitritt (1 995) 5,27 Vha; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 1 995 - 1999: 105,10 ECU bzw. Euro; 

für 2000: 88,26 Euro; für 200 1 :  75,63 Euro; ab 2002: 63,00 Euro. 
7) Raps, Ölsonnenblume. Sojabohne; die Höhe des Ausgleichsbetrages je Tonne betrug von 1 995 - 1 999: 94,24 ECU bzw. Euro in Abhängigkeit vom Referenzpreissystem; 

Regionalertrag für Öllsaaten ab 2000 beträgt 5,34 tlha; die HÖhe des Ausgleichsbetrages je Tonne für 2000: 81 ,74 Euro; für 2001 :  72,37 Euro; 
ab 2002: 63,00 Euro - die 63 Euro werden mit dem Getreideertrag von 5,27 Vha multipliziert 

8) Wicken, Linsen. Kichererbsen; laut EU-Verordnung sind für diese Produkte eine Förderung von 181 Euro/ha für eine Gesamtlläche in der EU von 400.000 ha vorgesehen; 
bei Überschreitung der Fläche wird aliquot gekürzt. Seit dem Jahr 2000 wurden separate Grundflächen für Wicken 240.000 ha sowie für Wicken und Kichererbsen 160.000 ha 
festgesetzt. 

9) 1995 gab es drei unterschiedliche Prämien: 442,65 Euro/ha für Aromahopfen; 414,74 Euro/ha für Bilterhopfen und 297,09 Euro/ha für andere Hopfensorten. 
1 0) Für die Ernten 1 995 bis einschließlich 1 998 wurde den Erzeugergemeinschaften eine 1 0%-ige 'Sonderprämie' gewährt, von der zumindest 90% an die Erzeuger als 

Qualitätsprämie ausbezahlt werden mussten. 
1 1 ) 1995 Sorte Virgin, Gruppe Flue curet. 
12) Durchschnitt 2001 
13) Durchschnitt 2001 
14) Durchschnitt 2001 

Quelle: BMLFUW, EU-Kommission. 
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Entwicklung der Tierprämien 1 995 bis 2001 (in Mio.Euro) Tabelle 7. 1 .9 

Männliche Rinder Mutterkühe ( 1 )  Extensivierungsprämie (2) Schafe und Ziegen (3) 
Jahre I Betriebe Tiere Prämien Betriebe Tiere Prämien Tiere Prämien Betriebe Tiere Prämien 

1 995 59.372 51 7.521 55,89 62.921 263.792 46,66 351 .455 1 2,74 7.451 1 59.864 4,70 

1 996 53.984 380.612 39,52 63.306 274.766 48,39 351 .956 1 2,80 8.053 1 86.910 4,1 1 

1 997 46.493 294.644 37,54 61 .067 263. 1 68 46,32 331 .278 1 5,58 7.968 1 84.551 3,68 

1 998 44.1 55 281 .064 35,78 60.1 69 259 . 148 44,97 327.761 1 5,46 7.6 1 9  1 75.937 4,84 

1 999 41 .944 255.975 33,41 58.263 250.306 43,32 31 4.388 1 4,85 7.372 1 7 1 .Q12 4,57 

2000 42.328 295.277 45,41 63.862 293.784 55,88 382.412 37,98 7.271 1 75.761 3,98 

2001 41 .348 299.007 52,88 63.673 305.757 63,89 433.429 43,01 6.856 1 73.463 2,52 

1) Ab 2000 inklusive Kalbinnen. 
2) Für männliche Rinder, Mutterkühe und Milchkühe im Berggebiet. 
3) Ab 2000 inklusive Ziegen. 

Quelle: BMLFUW, AMA; INVEKOS·Daten. 

Tierprämien 2001 - geförderte Betriebe, Stück, Prämien (in Euro) Tabelle 7 . 1 . 1 0  

Burgenland Kamten Nieder· Ober· Salzburg I Steiermark Tirol Vorarlberg I Wien Gesamt 
österreich österreich 

Männliche Rinder 
Betriebe 574 4.275 1 0. 1 84 1 1 .515 2.352 8.841 2.914 691 2 41 .348 
Ausbezahlte Stuck 4.396 24.759 102.234 95.594 8.206 51 .737 9.075 3.002 4 299.007 

davon 1 .  Altersstufe 4.381 22.338 99.290 92.977 7.352 44.849 7.829 2.777 4 281 .597 
2. Altersstufe 1 5  2.421 2.944 2.617 854 7.088 1 .246 225 0 1 7.41 0  

Prämien 804.387 4.275.071 18.472.931 1 7.237.584 1 .395.282 8.672. 1 14 1 .507.135 516.452 544 52.881 . 500 
Mutterkühe 

Antragsteller 594 7.727 1 1 . 189 1 5.428 4.885 1 3.01 7 8.707 2.123 3 63.673 
Ausbezahlte Stück 2.625 48.614 55.896 72.669 24.460 61 .279 32.932 7.272 1 0  305.757 

davon Kalbinnen 330 3 . 162 1 0.739 12.896 5.51 1 8.310 10.425 2.928 0 54.301 
Mutterkuhpram,e gesamt" 528.026 8.698.073 10.076.055 13.047.560 4.370.869 1 0.992.938 5.895.058 1 .303.637 1 .820 54.914.036 

Bund 8.975 859.740 995.986 1 .290.41 8  432. 1 90 1 .085.559 582.551 1 128.755 1 80 5.384.354 
Land 5.984 573. 160 663.991 860.279 288.127 723.706 388.367 85.836 1 20 3.589.570 

Kalbinnenpr. I. Milchrassen 
Antragsteller 26 371 256 530 423 288 388 221 0 2.503 
Ausbezahlte Stück 60 857 467 883 945 598 718 394 0 4.922 
Prämie 12.468 1 77.967 98.650 185.694 198.714 1 24.912 147. 1 78 81 .941 0 1 .027.524 

Extensivierungsprämie 
für männliche Rinder 
Antragsteller 1 6  2.730 1 .935 2.375 1 .659 4.1 1 6  2.652 596 0 1 6.079 
Ausbezahlte Stück 97 14.450 10.344 1 1 .274 5.272 24.039 8.287 2. 1 81 0 75.944 
Prämie 9.700 1 .445.000 1 .034.400 1 . 1 27.400 527.200 2.403.910 828.670 218.100 0 7.594.380 
für Milchkühe im Berggeb. 
Antragsteller 0 2.343 2.302 3.624 3.468 5.013 5.619 1 .671 0 24.040 
Ausbezahlte Stück 0 1 5.768 1 7.496 23.354 24.398 38.8 1 7  4 1 . 1 36 1 4.5 12  0 1 75.481 
Prämie 0 1 .545.094 1 .733.288 2.309. 166 2.383.275 3.826.495 3.996.619 1 .417.339 0 1 7.21 1 .277 
für Mutterkühe 

Betriebe 26 5.861 3.398 4.203 4.147 6.717 8. 144 1 .972 0 34.468 
Ausbezahlte Stück 5 1 5  39.803 20.582 21 .256 21 .528 39.505 31 .833 6.982 0 1 82.004 
Prämien 51 .500 3.980.310 2.058.226 2.1 25.589 2.1 52.840 3.950.490 3.1 83.333 698.170 0 1 8.200.457 

Schafe und Ziegen 
Betriebe 91 878 950 860 680 1 .208 1 .91 1 278 0 6.856 
Ausbezahlte Stück Schafe 2.374 23.253 30.299 1 9.661 1 2.782 28.838 37.359 5.91 5 0 1 60.481 
Ausbezahlte Stück Ziegen 0 927 3.784 1 .499 908 81 4 4.483 587 0 1 2.982 
Prämien 32.639 363.544 484.950 290.421 206.446 445.031 626.504 93.888 1 .045 2.524.468 

Schlachtprämie 
Großrinder 8.286 44.999 1 56.619 173.837 26.337 89.353 23.972 1 0. 1 62 38 533.603 
Kälber 426 1 0.617 14.860 31 .244 1 2. 1 48 1 7.436 1 5.223 1 1 .266 0 1 1 3.220 
Prämien 556.748 3.305.727 10.817.299 1 2.380.354 2.034.321 6.490.121  1 .999.917 1 .000.519 3.058 38.588.062 

TIerprämien insgesamt 2.010.426 
(ink!. Extensivierungsprämie) 

25.223.687 46.415.776 50.854.463 13.989.264 38.715.275 1 9.1 55.333 5.544.636 6.767 201.91 5.628 
1) Bei Burgenland EU-Zusatzprämie in HOhe von 61 .857 Euro InkJudiert. 

Ouelle: BMLFUW, AMA; INVEKOS·Daten. Stand: Juli 2002. 
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Tierprämien sowie Grund- und Interventionspreise laut GAP von 1 995 bis 2002 (1 ) Tabelle 7.1 . 1 1  

Tierprämien (in ECU bzw. Euro je Stück) 

Tierarten 1 995 1996 1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 

Männliche Rinder 

Stiere 1 08,70 1 08,70 1 35,00 1 35,00 1 35,00 1 60,00 1 85,00 21 0,00 

Ochsen 1 08,70 1 08,70 1 08,70 1 08,70 1 08,70 1 22,00 1 36,00 1 50,00 

Mutterkühe insgesamt 1 75,09 1 75,09 1 75,09 1 75,09 1 75,09 21 3,00 232,00 250,00 

Grundprämie 1 44,90 1 44,90 1 44,90 1 44,90 1 44,90 1 63,00 1 82,00 200,00 

Nationale Zusatzprämie 30,1 9  30, 1 9  30,1 9  30,1 9  30, 1 9  30,00 30,00 30,00 

Kalbinnenprämie 1 93,00 21 2,00 230,00 

Schlachtprämie Großrinder - 27,00 53,00 80,00 

Kälber - 1 7,00 33,00 50,00 

Mutterschafe 

für leichte LämmerlZiegen 1 9,86 1 3,50 1 1 ,97 1 8,00 1 7,34 1 3,98 9,09 1 6,80 

für schwere Lämmer 24,82 1 6,87 1 4,97 22,49 21 ,68 1 7,48 7,27 21 ,00 

Sonderbeihilfe für leichte LämmerlZiegen 4,59 4,59 4,59 5,98 5,98 5,98 5,98 7,00 

Sonderbeihilfe für schwere Lämmer 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 6,64 7,00 

Extensivierungsprämie bis 1 ,0 GVE 52,00 52,00 52,00 

bis 1 ,4 GVE 30,00 36,00 36,00 36,00 36,00 1 00,00 1 00,00 100,00 

Ergänzungsbeitrag 

Gesamtbetrag - - 4,00 8,00 1 2,00 

Interventions- und Grundpreise (in ECU bzw. EurofTonne) 

Produktgruppen 1 995/96 I 1 996/97 1 997/98 I 1 998/99 1 999/00 I 2000/01 2001/02 I 20021 .. 

Rindfleisch (Schlachtgewicht) 

Interventionspreis 3.475,0 3.475,0 3.475,0 3.475,0 3.475,0 3.242,0 3.013,0 

Grundpreis (ab 2002) (2) 2.224,0 

Auslöseschwelle für öffentliche Lagerhaitung 2.780,0 2.780,0 2.780,0 2.780,0 2.780,0 2.594,0 2.410,0 1 .560,0 

Schweinefleisch (Schlachtgewicht) 

Grundpreis 1 .509,4 1 ,509,4 1 ,509,4 1 ,509,4 1 .509,4 1 .509,4 1 .509,4 1 .509,4 

Schaffleisch (Schlachtgewicht) 

Grundpreis 5.040,7 5.040,7 5.040,7 5.040,7 5.040,7 5.040,7 5.040,7 5.040,7 

Interventionspreis: Butter 3,282,0 3.282,0 3.282,0 3.282,0 3.282,0 3.282,0 3.282,0 3.282,0 

Magermilchpulver 2.055,2 2.055,2 2.055,2 2.055,2 2.055,2 2.055,2 2.055,2 2.055,2 

Milch-Richtpreis 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 309,8 

1 )  Von 1 995 bis 1 998 in ECU; ab 1 999 in Euro. 
2) Auslöseschwelle für private Lagerhaltung 1 03% des Grundpreises, 

Quelle: BMLFUW, EU-Kommission. 
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Flächen, Betriebe, Prämien 2001 Tabelle 7 . 1 . 1 2a 

Verteilung nach Bundesländern 

Maßnahme Insge· 
samt Burgenlan Kärnten Nieder· Ober· Salzburg Steiermark Tiral Vararlberg Wien österreich österreich 

Einbezogene Flächen im Rahmen des Umweltprogrammes (in Hektar) ( 1 )  

Grundförderung 1 .969.395 1 53.373 1 37.409 735. 161  456. 1 1 8  1 04.474 235.433 1 02.923 40.004 4.500 

Biologische Wirtschaftsweise 249.797 9.286 1 8.763 59.453 41 .248 43.930 43.996 29.469 3.653 

Verzicht Betriebsmittel Grünland 424.615 1 .249 48.325 44.607 1 1 9.435 43.913 87.019 59.027 21 .034 7 

Verzicht Betriebsmittel Acker 38.043 557 5.290 9. 1 82 1 0.369 1 .637 8.121 2.805 78 3 

Reduk1ion Betriebsmittel Grünland 1 36.940 3.079 1 2.326 30.205 49.661 8. 1 95 21 .1 42 7.552 4.780 0 

Reduktion Betriebsmittel Acker 547.066 84.378 7.931 353.008 80.229 659 14.516 2.994 382 2.969 

Integrierte Produktion Obst 7.780 507 42 891 298 5.842 91 37 73 

Verzicht Herbizide Obst 317 87 1 1 47 1 2  62 6 1 0 

Integrierte Produk1ion Wein 35.478 9.782 0 23.087 3 2.323 0 8 276 

Verzicht Herbizide Wein 20.580 8.376 1 1 .962 99 0 4 1 39 

Integrierte Produk1ion Gemüse 675 5 2 205 1 6  1 425 1 5  0 6 

Integrierte Produk1ion Zierpflanzen 461 219  99 1 7  0 1 1  1 1 5 

Integrierte Produktion geschützter Anbau 83 1 1 1 0 0 0 81 

Verzicht Wachstumsregulatoren 81 .246 4.684 6.603 26.373 35.085 365 8.037 87 1 1  0 

Verzicht Fungizide 36.714 2.1 1 5  802 29.364 3. 1 53 54 1 . 1 90 34 1 0 

Silageverzicht in bestimmten Gebieten 1 1 2.295 2.762 2. 1 32 14.384 35. 1 89 13.382 28.076 1 6.369 0 

Offenhaltung der Kulturlandschaft 205.227 6 29.581 33.798 27.892 20.789 46.470 36.004 1 0.688 0 

Alpung und Behirtung (in GVE) 261 .920 42.534 2.908 3. 1 97 54.538 36.724 95.861 26. 1 58 0 

Haltung gefährdeter Haustierrassen (in Stück) 10 . 155 5 1 .269 876 950 2.244 1 57 4.458 1 96 0 

Anbau seltener landw. Kulturpflanzen 2.881 409 28 1 .745 501 5 1 85 7 0 0 

Erhaltung Streuobstbestände 1 3.397 6 921 1 .524 6.534 1 6  3.757 77 564 0 

Begrünung von Ackerflächen 932.565 1 16. 181 29.534 538.41 7 1 96.649 2.948 37.874 5.883 1 .570 3.507 

Erosionsschutz Acker 95.766 6.978 345 59.757 27.91 7 1 249 0 8 512 

Erosionsschutz Obst 9 . 188 633 1 4  1 .010 210 7.182 41 25 73 

Erosionsschutz Wein 37.021 1 0.405 0 23.714 1 2.787 0 5 1 09 

Kleinräumige Strukturen 4.729 3.214 1 .207 205 55 49 0 

Pflege ökologisch wertvoller Flächen 38.347 9.430 5.140 9.354 3.696 1 .903 3.060 460 5.266 39 

Neuanlegung Landschaftselemente 5.632 99 1 70 4.801 74 489 0 0 0 

Okopunkte Niederösterreich 55.739 55.739 0 0 0 

Salzburger Regionalprojekt 28.671 28.671 0 0 0 

Projekte Gewässerschutz 69.693 1 0.878 424 47.153 1 0.349 0 0 888 

Erstellung Naturschutzplan 1 .897 1 74 1 .657 67 0 0 0 

Summe ÖPUL-Flächen LN (ohne Alm) 2.250.930 1 73.678 1 48.207 880.527 51 0.806 104.983 280.826 1 05.686 40.901 5.317 

Teilnehmende Befriebe im Rahmen des Umweltprogrammes 

Grundförderung 1 22.436 7.296 1 0.749 31 .329 28.031 8.040 21 . 1 29 1 2.281 3.430 1 51 

Biologische Wirtschaftsweise 1 6.306 349 1 .209 .2.789 2.533 3.217  2.870 2.998 336 5 

Verzicht Betriebsmittel Grünland 47.955 260 6.025 5. 1 26 1 3.304 3.922 9.1 1 5  7.802 2.399 2 

Verzicht Betriebsmittel Acker 1 2.096 1 63 2.035 1 .734 3.223 508 2.429 1 .937 66 1 
Reduktion Betriebsmittel Grünland 23.027 967 1 .933 6.398 7.398 720 3.804 1 .373 434 

Reduktion Betriebsmittel Acker 37.903 3.593 1 .391 1 5.916 1 1 .355 1 69 3.953 1 .321 1 1 2 93 

Integrierte Produktion Obst 1 .794 1 44 10 304 59 1 .203 58 1 3  3 

Verzicht Herbizide Obst 246 74 1 1 1 1  7 43 9 1 

Integrierte Produktion Wein 9.035 2.218 1 5.917 3 835 4 57 

Verzicht Herbizide Wein 5.854 2.01 1 3.753 55 3 32 

Integrierte Produktion Gemüse 21 2 2 30 5 1 131  3 5 

Integrierte Produk1ion Zierpflanzen 395 8 7 2 4 1 

Integrierte Produktion geSChützter Anbau 83 1 2 3 2 5 1 
Verzicht Wachstumsregulatoren 1 7.248 1 .382 1 .722 4.097 5.747 1 44 4. 1 02 47 7 

Verzicht Fungizide 5.059 485 266 3.091 677 8 5 1 2  1 9  1 

Silageverzicht in bestimmten Gebieten 1 0.026 375 1 78 1 . 1 21 2.598 1 . 1 07 3.054 1 .593 

Offenhaltung der Kulturlandschaft 53.349 2 6.972 5.989 9.676 5.334 1 2.848 9.734 2.794 

Alpung und Behirtung 8. 1 77 1 .836 69 1 75 1 .616 1 .862 2.083 536 

Haltung gefährdeter Haustierrassen 2.795 3 378 212 283 71 1 39 1 .090 79 

Anbau seltener landw. Kulturpflanzen 896 68 1 1  582 1 49 2 80 3 1 

Erhaltung Streuobstbestände 1 9.904 8 1 . 1 76 2.342 9.870 40 5.635 212  621 

Begrünung von Ackerflächen 59.036 5.238 4.024 24.007 1 7.530 881 5.565 1 .493 221 77 

Erosionsschutz Acker 1 0.923 517  30 6.385 3.890 1 53 2 45 

Erosionsschutz Obst 2.356 1 79 7 413 44 1 .678 28 4 3 
Erosionsschutz Wein 1 0.489 2.466 1 6.633 2 1 .349 4 34 

Kleinräumige Strukturen 1 .298 642 545 40 43 28 

Pflege ökologisch wertvoller Flächen 1 7.401 3. 1 38 1 .724 3.237 3.479 847 2.412 291 2.268 5 
Neuanlegung Landschaftselemente 2.897 82 69 2.371 76 299 

Okopunkte Niederösterreich 3.1 53 3. 1 53 

Salzburger Regionalprojekt 2.259 2.259 

Projekte Gewässerschutz 61 .555 1 73 1 6  1 .876 651 1 6  

Erstellung Naturschutzplan 1 .897 25 435 25 

Betriebe insgesamt 1 37.537 7.761 1 1 .675 36.940 30.421 8.445 25.019 13.369 3.713 1 94 
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Umweltprogramm (ÖPUL) - Flä,chen, Betriebe, Prämien 2001 Tabelle 7 , 1 , 1 2b 

Verteilung nach Bundesländern 

Maßnahme Insge-
samt Burgenlan Kärnten Nieder- Ober- Salzburg Steiermark Tirol Vora�berg Wien österreich österreich 

Leistungsabgeltung im Rahmen des Umweltprogrammes (in Mio_S) 

Grundförderung 1 00,599 6, 1 1 1  7.782 31 ,983 24,332 6,931 1 3,907 6,686 2,693 1 74 

Biologische Wirtschaftsweise (2) 69.465 3,215  4,984 18 , 193 1 2,034 1 0,788 1 1 ,806 7.492 954 

Verzicht Betriebsmittel Grünland 63,790 182 6,931 6,864 1 8.774 6,276 1 3,070 8.547 3, 1 44 1 

Verzicht Betriebsmittel Acker 8,233 1 1 9 1 , 1 39 1 ,992 2,241 355 1 ,760 610 16 1 

Reduktion Betriebsmittel Grünland 13,741 225 1 ,329 2,902 5, 1 60 854 2,01 1 746 514 

Reduktion Betriebsmittel Acker 61 , 1 82 8.840 802 39,917 8,907 63 1 ,991 322 32 307 

Integrierte Produktion Obst 3.4 1 7  221 18 391 132 2,566 41 J6 32 

Verzicht Herbizide Obst 23 6 0 1 1  1 4 0 0, 10  

Integrierte Produktion Wein 1 5,329 4,223 0 9,960 1 1 ,025 3 1 1 6  

Verzicht Herbizide Wein 1 .477 602 858 7 0 1 0  

Integrierte Produktion Gemüse 200 2 1 61 5 0 1 25 4 3 

Integrierte Produktion Zierpflanzen 201 99 40 8 6 49 

Integrierte Produktion geschützter Anbau 1 53 2 1 1 0 1 49 

Verzicht Wachstumsregulatoren 3,707 206 321 1 , 1 79 1 ,609 20 366 4 1 

Verzicht Fungizide 2,659 1 54 57 2 , 133 223 4 86 2 0 

Silageverzichl in bestimmten Gebieten 20.436 0 500 390 2,641 6.41 0 2.460 5,1 1 2  2,923 

Offenhaltung der Kulturlandschaft 41 , 1 72 1 6,066 6,1 1 2  4,815  4,395 9,096 8.441 2,244 

Alpung und Behirtung 23,587 0 2,935 260 241 4.591 2,663 9,937 2,961 

Haltung gefährdeter Hauslierrassen 2,086 1 243 1 76 1 29 584 222 688 42 

Anbau seltener landw, Kulturpflanzen 522 63 4 342 85 1 26 1 0 

Erhaltung Streuobstbestände 1 .456 1 1 00 166 710 2 409 8 61 

Begrünung von Ackerflächen 91 .563 1 0,917 3,705 50,924 20,407 414 4,048 658 171  318 

Erosionsschutz Acker 4,164 309 1 6  2,598 1 .207 0 1 1  0 0 23 

Erosionsschutz Obst 1 ,559 1 1 0 3 1 49 31 1 ,245 6 4 1 1  

Erosionsschutz Wein 6,044 1 ,514 0 3,722 0 787 2 18 

Kleinräumige Sirukturen 415 232 142 30 7 4 

Pflege ökologisch wertvoller Flächen 15,220 3,945 1 ,640 3,851 1 ,255 638 1 ,258 226 2,391 15 

Neuanlegung Landschaftselemente 3, 1 46 52 1 1 3  2,627 46 307 

Okopunkte Niederösterreich 20,143 20, 1 43 

Salzburger Regionalprojekt 3,723 3,723 

Projekte Gewässerschutz 8,790 813  45 3,686 4,184 62 

Erstellung Naturschutzplan 1 66 5 1 55 6 

Summe 588_368 41 _830 38,742 208,391 1 08,712 46,198 75.480 49_541 [ 1 8_185[ 1 .289 [ 
1) Summenbildung bei Flächen und Betrieben wegen Mehrfachnennungen nicht möglich, I 2) Inklusive Kontrollzuschuss (insgesamt 5, 1 Mio,Euro), 

Quel le: BMLFUW; AMA, INVEKOS-Daten mit Stand vom April 2001;  LFRZ-Auswertung L008, 

ÖPUL - Teilnehmer, Fläche und Förderungen (EU, Bund, Land) - 1 995 bis 2001 Tabelle 7 , 1 , 1 3  

Anteil an allen ÖPUL-Fläche (3) Anteil an der EU Bund Land Gesamt 
Jahre Teilne�mer ( 1 )  Betrieben gesamt gesamten LN am OPUL mit LN (2) in ha in Prozent Förderungen (4) in Mio, Euro in % 

1 995 1 75, 1 37 78,3 2,302,968 88,2 247,82 1 67,80 1 1 1 ,89 527,51 

1 996 1 66,357 76,2 2,326,031 88,9 293,87 1 80,28 1 20, 1 9  594,34 

1 997 1 63,716 77,0 2,230.429 86,3 259,51 1 59,98 1 06,68 526, 1 8  

1 998 1 63.423 78,9 2,253,994 87,0 269,58 1 68,07 1 1 2,04 549,70 

1 999 1 60,944 79,9 2,21 4,872 86,6 272,33 1 68,30 1 1 2,20 552,83 

2000 1 45,7 1 7  74,3 2,1 1 7, 1 97 83,7 267,98 1 65,19 1 1 0, 1 3  543,29 

2001 1 37,537 72,2 2,250,'30 88,2 288,27 1 76,1 2  1 1 7,50 581,89 

1 )  Als Teilnehmer zählen alle Betriebe die im betreffenden Jahr eine Prämie emalten haben, 
2) Zahl der Belriebe mit LN 1 995: 223,692 und 1 999: 201 ,500; die Werte für 1 996, 1 997, 1 998 und 2000 wurden, ausgehend von einer durchschnittlichen Abnahme von 

rd, 5,500 Betrieben pro Jahr, interpoliert, 
3) ohne Almfläche; Flächen von 1 995 bis 2000 errechnet aus den Maßnahmen ElementarfOrderung, Regionalprojekte NÖ (Ökoprojekl) und 

Steiermark; Fläche für 2001 direkt errechnet. 
4) Zahlungen berücksichtigen alle Rückforderungen und Nachzahlungen auch für die Vorjahre; es sind daher - soweit als notwendig - die Zahlen auf Basis der Verwendungs-

nachweise der AMA bis 1 995 zurück revidiert worden und stimmen daher mit der Prämiensumme in Tab. 7, 1 , 1 2  nicht überein. 
Quelle: AMA-Verwendungsnachweis zum 31 , 12,2001;  BMLFUW, 
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Umweltprogramm (ÖPUL): Prämien in Euro je Hektar förderbare Fläche Tabelle 7 . 1 . 1 4a 

in Eurolha in Eurolha 

1 Grundförderung 1 0  Verzicht Herbizide Wein 72,6728 

Ackerland 36,3364 1 1  Integrierte Produktion Gemüse 436,0370 

Spezialkulturen Zuschlag bei 2 Zusatzoptionen 72,6728 

Obst und Wein 72,6728 Zuschlag bei mind. 3 Zusatzoptionen 1 45,3456 

andere Spezialkulturen 36,3364 1 2  Integrierte Produktion Zierpflanzen 436,0370 

Grünland Zuschlag bei 2 Zusatzoptionen 72,6728 

Mehrmähdiges Grünland, Kulturweide, 
Einmähdiges Grünland und Streuwiese 

Zuschlag bei mind. 3 Zusatzoptionen 1 45,3456 

<0,5 GVElha förderbare Grünlandfläche 43,6037 1 3  Integrierte Produktion geschützter Anbau 

;00,5 GVElha förderbare Grünlandfläche 72,6728 Folientunnel 1 .453,4566 

Hutweide Glashaus und befestigte Tunnel 2.543,5491 

<0,5 GVElha förderbare Grünlandfläche 26,1 622 Zuschlag für Nützlingseinsatz 1 .090,0925 

;00,5 GVElha förderbare Grünlandfläche 43,6037 1 4  Verzicht Wachstumsregulatoren 

2 Biologische Wirtschaftsweise für Getreide ohne Mais, Hirse (inkl. Sorghum), 43,6037 Emmer, Einkorn 

Ackerland 1 5  Verzicht Fungizide 

Feldgemüse für Raps und Getreide ohne Mais 72,6728 

einkulturig 508,7098 1 6  Silageverzicht i n  bestimmten Gebieten 

mehrkulturig 654,0555 förderbare Fulterfläche 1 85,3157 

Erdbeeren 654,0555 1 7  Offen haltung der Kulturlandschaft 

Baumschul- und Hopfenflächen 799,401 1 Hangneigung 25% - 35% für gemähte Fläche 1 45,3456 auf Ackerland 

sonstiges Ackerland 327,0277 Hangneigung 35% - 50% für gemähte Fläche 232,5530 

Grünland Hangneigung über 50% für gemähte Fläche 363,3641 

Mehrmähdiges Grünland und Kulturweiden Bergmahd für gemähte Fläche 21 8,0185 

<0,5 GVEIha förderbare Grünlandfläche 1 59,8802 1 8  Alpung und Behirtung 

,,0,5 GVEIha förderbare Grünlandfläche 250,72 1 2  Milchkühe 1 59,8802 

Einmähdiges Grünland, Streuwiese, Pferde 72,6728 Hutweide und Bergmähder 

<0,5 GVElha förderbare Grünlandfläche 1 50,4327 Rinder (ohne Milchkühe), Schafe, Ziegen 50,8709 

,,0,5 GVEIha förderbare Grünlandfläche 95,9281 Zuschlag bei Behirtung von Rindern, Pferden, 2 1 ,801 8  Schafen, Ziegen 

Wein-, Erwerbsobst-, Gartenbau- u. Baumschulflächen Zuschlag für besondere und dauerhafte 
Erschwernisse für nicht erschlossene Almen, 

Zuschläge wenn das Wirtschaftszentrum der Alm nur über 

zu IP in geSChütztem Anbau 363,3641 einen Fuß- oder Viehtriebweg erreichbar ist 30% 

für die ersten 10 ha bei EU-konformer Kontrolle 36,3364 Materialseilbahn oder mit Spezial- 20% fahrzeugen erreichbar ist 

3 Verzicht Betriebsmittel Grünland Seilbahn im Werksverkehr erreichbar ist 1 0% 

Mehrmähdiges Grünland und Kulturweiden 1 59,8802 1 9  Haltung gefährdeter Haustierrassen 

Einmähdiges Grünland, Streuwiese, Hutweide und 95,9281 Kuh, belegfähige Stute 1 45,3456 Bergmähder 

4 Verzicht Betriebsmittel Acker Mutterschaf, Multerziege 21 ,8018 

Gemüse im Freiland Zuchtsau (ab dem 1 .  Abferkeln) 43,6037 

einkulturig 290,691 3  Zuchtstier, Zuchthengst 436,0370 

mehrkulturig 436,0370 Widder, Bock 65,4055 

Zuschlag bei 2 Zusatzoptionen 72,6728 Zuchteber (ab 6 Monate) 1 30,81 1 1  

Zuschlag bei 3 Zusatzoptionen 1 45,3456 Zuschlag für Rind und Pferd 145,3456 

Erdbeeren im Freiland 436,0370 Zuschlag für Schaf und Ziege 21 ,801 8  

Zuschlag bei 2 Zusatzoptionen 72,6728 Zuschlag für Zuchtsau 43,6037 

Zuschlag bei 3 Zusatzoptionen 1 45,3456 20 Anbau seltener landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

sonstiges Ackerland 2 1 8,0185 Sortenkategorie A 1 45,3456 

5 Reduktion Betriebsmittel Grünland Sortenkategorie B 290,691 3  

Mehrmähdiges Grünland und Kulturweiden 21 Erhaltung Streuobstbestände 1 09,0092 
<0,5 GVElha förderbare Grünlandfläche 69,0391 22 Begrünung von Ackerflächen 

Bei Anbau der Variante 0 mit einer der anderen drei 

;00,5 GVEIha förderbare Grünlandfläche 98,1 083 Varianten ist für die Prämienermiltlung ein Mischsatz 
aus dem Verhältnis des Ausmaßes der Begrünung in 
der jeweiligen Variante zu errechnen 

(Optionaler Zuschlag aus Landesmitteln) 10,9009 Variante A, B, C 50,8709 
Einmähdiges Grünland, Streuwiese, Hutweide und Bergmähder Variante 0 72,6728 

<0,5 GVEIha förderbare Grünlandfläche 41 ,4235 Stufe G2 und E2 bei Anlegung von 
,,0,5 GVEIha förderbare Grünlandfläche 58,8649 Variante A, B, C 87,2074 

(Optionaler Zuschlag aus Landesmitteln) 6,5405 Variante 0 1 09,0092 
6 Reduktion Betriebsmittel Acker 23 Erosionsschutz Acker 43,6037 

Eine Prämiengewährun� für Getreide und Mais erfolgt 
für max. 55% der Acke läche des Betriebes 24 Erosionsschutz Obst 

Getreide 98,1 083 Hangneigung <22% 1 45,3456 

Zuschlag für Verzicht auf Wachstumsregulatoren 18 , 1682 Hangneigung ;022% 290,6913 

Zuschlag für Verzicht auf Fungizide 25,4354 25 Erosionsschutz Wein 

Zuschlag kann bei Kombination nicht kumuliert werden. Hangneigung <25% 1 45,3456 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)294 von 370

www.parlament.gv.at



294 Grüner Bericht 2001 

Umweltprogramm (ÖPUL): Prämien in Euro je Hektar förderbare Fläche Tabelle 7 . 1 . 1 4b 

in Eurolha in Eurolha 

Zuschlag für Verzicht auf Fungizide 25,4354 25 Erosionsschutz Wein 

Zuschlag kann bei Kombination nicht kumuliert werden. Hangneigung <25% 1 45,3456 
Mais 72,6728 Hangneigung 25% - <40% 290,69 13  

Zuschlag bei Zusatzoption 58,1 382 Hangneigung 40% - <50% 508,7098 
Olsaaten 98,1 083 Hangneigung ",50% 799,40 1 1  

Zuschlag bei Verzicht auf Fungizide 18 , 1682 26 Kleinräumige Strukturen" 

Feldgemüsebau, Heil- und Gewürzpflanzen im Freiland max. 254,3549 
einkulturig 290,6913  Zuschlag für Kleinschlägigkeit von Ackerflächen 
mehrkulturig 436,0370 0, 1 bis < 0,5 ha 1 09,0092 

Zuschlag bei 2 Zusatzoptionen 72,6728 0,5 bis < 1 ,0 ha 36,3364 

Zuschlag bei 3 Zusatzoptionen 1 45,3456 27 Pflege ökologisch wertvoller Flächen" 

Erdbeeren im Freiland 436,0370 max. 872,0740 

Zuschlag bei 2 Zusatzoptionen 72,6728 28 Neuanlegung Landschaftselemente" 

Zuschlag bei 3 Zusatzoptionen 1 45,3456 max. 835,7375 

Erdäpfel 21 8,0185 Zuschlag für die Mitarbeit bei der Erstellung eines 
Naturschutzplanes 

Zuschlag bei Zusatzoption 1 09,0092 Es werden max. 10 Feldstücke pro Betrieb gefördert 72,6728 

Mohn, Kümmel, Mariendistel, Lein 21 8,0185 29 Okopunkte Niederösterreich 

Zuschlag bei Zusatzoption 72,6728 Ackerland, Grünland 1 3,081 1 

Vermehrung von Futtergräsem und 1 1 6,2765 Dauerkulturen 26,1 622 
kleinkömigen Leguminosen 

Hopfen 363,3641 30 Salzburger Regionalprojekt 1 30,81 1 1  

Zuschlag für Zusatzoption 1 45,3456 31 Projekte Gewässerschutz 50,8709 

7 Integrierte Produktion Obst 436,0370 Betriebsbezogene Nährstoffbilanzierung Oe Betrieb) 109,0092 

8 Verzicht Herbizide Obst 72,6728 32 Erstellung Naturschutzplan 

9 Integrierte Produktion Wein 436,0370 je Feldstück (bis max. 10 Feldstücke) 72,6728 
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EU-Ausgleichszulage (AZ) und Nationale Beihi lfe (NB) 2001 Tabelle 7 . 1  . 1 5  

Burgenland Kärnten I Nieder· Ober· Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Insgesamt 
österreich österreich 

ausschließlich AZ·Betriebe 

Anzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.104 1 1 .687 1 9.787 1 7.574 7.634 21 .627 1 2.078 3.1 03 97.594 
davon BHKp·GR 0 ") 3.764 3.598 4.203 2.484 1 .572 9.003 1 .376 644 ' 26.644 

BHKp·GR 1 1 79 1 .637 5.302 8.019 1 .586 2.81 2  2. 1 53 490 22. 1 78 

BHKp·GR 2 1 58 2.396 8.722 6 . 145 2.226 5.242 2.944 1 .003 28.836 

BHKp·GR 3 3 2.461 1 .438 866 1 .372 3.285 2.859 613 1 2.897 

BHKp·GR 4 0 1 .595 1 22 60 878 1 .285 2.746 353 7.039 

Betrag (Mio. Euro) . . . . . . . . . .  3,656 36,499 49,599 39,585 28,257 51 ,828 46,349 1 1 ,419 267, 192 
davon BHKp·GR 0 3,308 4,809 5,252 2,844 2,1 82 7,460 2,436 1 ,074 29,366 

BHKP·GR 1 0,143 3,672 1 1 , 1 92 1 6,791 4,372 6, 1 00 6,0 1 3  1 ,464 49,748 

BHKp·GR 2 0,203 8,143 26,801 1 6,798 9,321 1 7,257 10,233 4,039 92,795 

BHKp·GR 3 0,003 1 1 ,036 5,91 0 2,986 7 ,150 1 4,547 1 2,838 2,927 57,397 

BHKp·GR 4 0,000 8,838 0,444 0, 1 66 5,231 6,464 14,828 1 ,916 37,887 

AZ- und NB-Betriebe 

Anzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 703 767 953 65 5.443 674 417 9.562 
davon BHKp·GR 0 5 1 0  332 33 4 2 4.825 5 33 5.744 

BHKp·GR 1 1 9  64 1 77 202 1 1  1 59 56 25 713 

BHKp·GR 2 1 1  1 20 459 61 1 1 6  312 1 53 1 1 8  1 .800 

BHKP·GR 3 0 92 89 1 28 20 1 23 2 1 3  1 43 808 

BHKP·GR 4 0 95 9 8 1 6  24 247 98 497 

Betrag (Mio. Euro) .. . . . . . . . .  0,245 0,705 0,923 1 ,473 0,090 3,163 1 ,486 1 ,337 9,421 
davon BHKp·GR 0 0,232 0, 1 66 0,01 6 0,002 0,003 2,482 0,01 1 0,020 2,931 

BHKp·GR 1 0,007 0,049 0, 1 1 0 0, 1 66 0,01 1 0,133 0,049 0,043 0,568 

BHKp·GR 2 0,006 0, 1 44 0,643 1 ,085 0,0 1 7  0,352 0,247 0,354 2,848 

BHKp·GR 3 0,000 0, 1 46 0,137 0,207 0,027 0, 1 60 0,481 0,5 1 3  1 ,673 

BHKp·GR 4 0,000 0,200 0,01 6 0,013  0,032 0,036 0,697 0,407 1 ,401 

ausschließlich N B·Betrlebe **) 
Anzahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  986 280 3.501 745 51 4.031 1 1 5  89 9. 798 

davon Zone 0 981 1 39 3.321 1 0 3.686 0 31 8. 1 59 

Zone 1 2 1 5  90 374 1 1  43 1 8  8 561 

Zone 2 3 45 38 202 1 4  1 06 22 13 443 

Zone 3 0 57 49 1 62 1 8  1 72 45 26 529 

Zone 4 0 24 3 6 8 24 30 1 1- 1 06 

Betrag (Mio. Euro) . . . . . . . . . .  0,277 0,144 1 , 198 0,249 0,025 1 ,532 0,081 0,041 3,547 
davon Zone 0 0,275 0,058 1 , 1 25 0,001 0,000 1 ,329 0,000 0,008 2,796 

Zone 1 0,001 0,005 0,020 0,1 1 5  0,003 0,013 0,007 0,002 0, 165 

Zone 2 0,001 0,016  0,01 4 0,064 0,005 0,040 0,008 0,007 0, 1 56 

Zone 3 0,000 0,038 0,038 0,066 0,01 1 0, 131 0,040 0,01 2 0,337 

Zone 4 0,000 0,027 0,001 0,003 0,006 0,019 0,027 0,01 2 0,094 

Betriebe gesamt 

Anzahl 1 998 . . . . . . . . .  6.402 13.333 25.360 20.619 7.81 1 33.520 1 3.51 4 3.687 124.246 
Anzahl 1 999 . . . . . . . . .  6. 1 92 1 3.274 25.065 20.349 7.785 33.314 1 3.408 3.699 123.086 
Anzahl 2000 . . . . . . . . .  5.487 12.688 23.855 1 9.332 7.635 31 .267 1 2.949 3.522 1 16.735 
Anzahl 2001 . . . . . . . . .  5.630 1 2.670 24.055 1 9.272 7.750 31 .1 01 12.867 3.609 1 16.954 

Betrag (Mio. Euro) 1 998 4,259 25,450 42,310 34, 1 78 18,226 40,987 32,180 9,215 206,805 
Betrag (Mio. Euro) 1 999 4,200 25,247 41 ,823 34,033 18, 1 90 40,878 31 ,918 9,222 205,512 
Betrag (Mio. Euro) 2000 3,8 1 9  24,588 40,971 33,358 1 7,883 39,633 31 ,064 9,132 200,448 
Betrag (Mio. Euro) 2001 4,1 78 37,348 51 ,720 41 ,307 28,372 56,522 47,916 1 2,797 280, 161 

") BHK·Punkte·Gruppe ,,) NB·Betriebe werden über Zone abgerechnet 
o = 0 BHK·Punkte 
1 = >0 bis <= 90 BHK·Punkte 
2 = >90 bis <= 1 80 BHK·Punkte 
3 = >1 80 bis <= 270 BHK·Punkte 
4 = >270 BHK·Punkte 

Quelle: BMLFUW; AMA, INVEKOS·Dalen mit Stand vom Juli 2002; LFRZ·Auswertung LOI2. 
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I 
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Periode 2000 bis 2006) -
Genehmigungen durch den Förderbeirat (1 ) Tabelle 7 . 1 . 1 6 

Anzahl der anerkennbare Fördervolumen neue Aufteilung Bundesländer! Produkte Kosten Projekte in Mio Euro in Mio Euro Arbeitsplätze in Prozent 

nach Bundesländern 

Burgenland (Ziel 1) (2) 30 37,3 6,0 54 1 2  

Kärnten 9 1 1 ,3 2,1 78 4 

Niederösterreich 55 87,1 14,2 1 75 28 

Oberösterreich 30 87,1 1 2,9 1 95 26 

Salzburg 8 9,7 1 ,6 40 3 

Steiermark 27 49,7 8,0 1 23 1 6  

Tirol 7 4,7 1 , 1  8 2 

Vorarlberg 5 3,0 0,9 6 2 

Wien 2 1 1 ,6 3,3 1 5  7 

Summe 173 301,5 49,9 694 1 00 

nach Sek10ren 

Fleisch 26 61 ,8 7,6 219  15  

Geflügel 9 1 5,8 3,4 1 50 7 

Gemüse 1 0  8,5 1 ,3 27 3 

Getreide 27 29,1 5,4 55 1 1  

Erdäpfeln 2 1 ,3 0,2 2 0 

Milch 29 1 2 1 ,2 1 6,7 1 39 34 

Obst 1 0  21 ,5 4,8 48 1 0  

Saatgut 6 5,5 1 ,5 1 5  3 

Wein 48 31 ,0 7,3 32 1 5  

Zuchtvieh 6 5,9 1 ,6 7 3 

Summe 173 301,5 49,9 694 101 

1 )  Im Rahmen der Periode 1 995 · 1 999 wurden (inkl. Ziel 1 Burgenland) 634 Projek1e mit einem förderbaren Investitionsvolumen von 0.971 Mio. Euro 
und einem Fördervolumen von 0,239 Mio. Euro durch 1 .658 Arbeitskräfte realisiert. 

2) Ausschließlich EU·kofinanzierte Projekte (ohne Förderung im Rahmen des nationalen Additionalitätsprogrammes). 
Quelle: BMLFUW. 

Erzeugergemeinschaften - aufgewendete Mittel 2001 (1 ) Tabelle 7. 1 . 1 7  
davon 

Erzeugergemeinschaft 
Gesamtiörderung 

EAGFL·Mittel Bundesmittel Landesmittel Anzahl der Projekte 

in 1 .000 Euro 

nach Bundesländern 

Bundesländerübergreifend 9 2.629 676 1 . 1 72 781 

Kärnten 2 469 1 1 7  2 1 1  141  

Niederösterreich 8 1 .2 12  327 531 354 

Oberösterreich 2 749 187 337 225 

Salzburg 1 1 78 44 80 53 

Steiermark 5 2. 1 07 672 861 574 

Summe 27 7.344 2.023 3.192 2.128 

nach Sek10ren 

Fleisch 9 4.272 1 .068 1 .923 1 .282 

Geflügel und Eier 3 628 1 60 281 1 87 

Obst und Gemüse 3 673 336 202 1 35 

Tabak 1 20 6 9 6 

Getreide 7 830 220 366 244 

Kartoffeln 2 268. 70 1 19 79 

Blumen 1 518 1 29 233 1 55 

Wein 1 1 34 33 60 40 

Summe 27 7.344 2.023 3.192 2.128 

I I 

I 

1) Burgenland ist an den Bundesländer übergreifenden Maßnahmen beteiligt; in Tirol, Vorarlberg und Wien wurden keine Projekte zur 

Quelle: BMLFUW. I Förderung der Erzeugergemeinschaften eingereicht. 
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Ausfuhrerstattungen für agrarische Produkte 2001 (1 ) Tabelle 7 . 1 . 1 8  

Produkt Menge in I in Mio.S 

Getreide incl. Mais 1 55.824 3,83 

davon Verarbeitungsware 71 .965 1 ,64 

Zucker & Isoglukose 56.849 23,47 

davon Verarbeitungsware 35.006 14 , 19  

Kartoffelstärke 6.244 0,21 

Obst u. Gemüse (2) 0 0,05 

Wein (2) 0 0,97 

Milch u. Milcherzeugnisse 1 9.423 8,89 

Butter 1 .387 3,30 

davon Verarbeitungsware 740 1 ,22 

Käse 4.1 73 3,60 

Magermilchpulver 2.899 0,79 

davon Verarbeitungsware , 2.413  0,70 

Vollmilchpulver 2.303 1 ,66 

davon Verarbeitungsware 1 .877 1 ,35 

Andere Milchprodukte 8.661 0,53 

Rindfleisch 1 95.029 8,08 

lebende Tiere 2.593 1 ,24 

frisches Rindfleisch 9.542 5,70 

gefrorenes Rindfleisch 3.749 0,83 

Konserven u. sonstiges 1 79. 1 46 0,31 

Schweinefleisch 1 8.71 7.81 9 3,32 

Fleisch 927.474 1 , 1 2  

Wurstwaren u .  Konserven 1 7.790.342 2,20 

Eier und Geflügel insges. 499 0,01 

Eier und Geflügel (in 1 00 Stück) 499 0,01 

Eier verarbeitet (in t) 0 

Rückforderungen (nicht direkt zuordenbar) -0,1 3  

Summe 48,70 

1) Ausgaben des Haushallsjahres vom 1 6. 1 0.2000 bis 1 5. 10.2001 . 
2) Mengen wer<!en nichl erfasst. 

Quelle: BMLFUW. 
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Förderungen für die Land- u. Forstwirtschaft 1 990 bis 2000 (in Millionen Euro) Tabelle 7. 1 . 1 9a 

1 990 1 991 1992 1993 1 994 1995 1996 1997 1 998 1 999 2000 
Ausgleichszahlungen und 1 02,90 142,1 5  188,67 205,81 269,47 437,03 481,60 454,31 483,64 453,30 515,15 
Prämien 

Flächenprämie 67,44 1 08,57 1 36,92 178,12 229,86 349,16 362,52 360,46 357,69 359,36 387,58 

Getreide und Mais 254,86 250, 14 264,24 261 ,46 252,73 275,54 
01- und Eiweißpflanzen 61 ,05 95,27 1 1 0, 10 1 38,08 180,23 41 ,57 60,82 61 , 15  62,36 61 ,94 75,15 
Sonstiges 10,25 1 2,21 1 ,63 1 ,33 3,08 3,20 5,28 4,03 
Flächenstillegung 6,40 1 1 ,92 24,05 24,93 31 , 10 45,07 41 , 17  25,86 25,63 38,30 32,87 
Rodeaktionen Obst 0,00 0,15 0,00 0,72 0,00 0,00 
Weingartenstillegung 1 ,38 2,76 4,87 6,32 6,03 8,91 6, 13 4,33 1 , 1 2  -0.01 

Tierprämien 1 4,1 7  20,71 21 ,80 26,02 31 ,98 76,44 1 1 6, 1 1  88,22 1 21 ,25 89,06 1 22,61 

Pramie für Mutterkühe 1 1 ,70 1 5,55 1 8,75 20,49 24,20 29,35 56,36 37,99 54,40 36,28 50,51 
Pramie für Kalbinnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 
Pramie für Mutterschafe 3,13 3,79 3,74 4,04 4,72 4,41 

Sonderprämie für 40,99 39,97 30,84 44,22 29,54 41 ,21 männliche Rinder 
Schlachtprämie 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 6,00 
Ergänzungsbeitrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ,89 
Viehhaltungsprämie 2,47 2,18 3,05 5,52 5.52 2,97 3,02 3,02 3.00 3,05 3,05 

Stillegung von Schweine- 2,98 2,25 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 beständen 

ExtensivierunJ,sprämie f. 
männlich Rin er u.  1 2,97 1 2,64 1 5,59 15,47 15 , 17  
Mutterkühe 

Extensivierun�sprämie f. 
Milchkühe im erggebiet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Produktprämien 21 ,29 1 2,86 29,95 1 ,67 7,63 1 1 ,43 2,97 5,62 4,70 4,87 4,96 

Förderung des Stärke- 10,68 2,60 4,84 4,00 3,96 3,99 kartoffelanbaus 
Förderung des Saatgut- 0,00 0, 1 1  0,07 0,09 0,1 2  0,17 anbaus 
Förderung des Tabak- 0,76 0,25 0,71 0,61 0,79 0,81 anbaus 
Rückver.des Absatzförde- 4,94 4,22 0,01 rungsbeitrag an Bergb. 
Lieferrücknahme bei Milch 16,35 8,65 29,94 1 ,67 7,63 (inkt. Rückkaufaktion) 

Lagerhaltungskosten 
(Intervention) 28,12  28,56 23,04 1 1 ,55 7,56 36,90 39,14 21 ,60 53,65 41 ,50 21 ,58 

Getreide 22,35 2,37 1 ,97 36,66 24,81 10,20 
Butter, Milchpulver, Käse 0,08 0,16 0,40 0,46 0,88 0,71 

I Fleisch und Fleischwaren 0,40 25,56 8,46 3,36 2,51 0, 16 

I Zucker 7,30 10,74 10,n 10,52 10,73 9,83 
Sonstiges ( 1 )  28,1 2  28,56 23,04 1 1 ,55 7,56 6,n 0,31 0,00 2,64 2,58 0,67 

Beihilfen für Verarbeitung 42,80 37,64 72,24 75,75 78,93 27,82 27,65 22,34 1 6,59 39, 13  37,78 
und Vermarktung 

Milch 29,00 26,45 25,58 29,29 27,40 1 1 ,28 14,06 1 1 ,20 7,25 5,99 4,67 
Fleisch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Wein 6,90 4,43 4,29 3,20 0,65 0,00 3,24 0, 1 2  0,07 0,09 0,93 
Obst und Gemüse 0,73 0,87 0,80 0,87 1 ,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 
Zucker 0,76 2,80 5,1 2  5,22 13,87 18 , 16 
Stärke 37,28 29,36 35,54 7,33 5,20 5,41 3,91 1 2,99 1 4, 1 9  
Sonstiges 6, 1 8  5,89 4,29 13,03 14,32 8,45 2,35 0,48 0, 14 6,1 8 -0,16 

Umweltschonende 14,10 1 7,73 99,93 143,31 1 53,99 554,94 609,70 545,71 569,44 591,60 570,78 
Maßnahmen 

Umweltprogramm (OPUL) • 533,66 595,48 521,25 541 ,88 557,40 538, 16 
Sonstige Umweltmaßnahmen 10,25 1 2,72 93,75 1 33, 14 139,53 4,25 2,44 10,41 1 5,95 17,20 16,20 
Energie aus Biomasse 3,85 5,01 6, 18  10,17 14,46 17,02 1 1 ,78 14,05 1 1 ,62 1 7,00 16,41 

Qualitätsverbesserung, 1 1 ,85 1 1 ,26 1 1 ,19 1 2,65 1 2,79 24,93 24,44 23,07 29,56 36,21 39,98 
-sicherung 

Pflanzenbau 4,00 4,87 4,43 4,65 4,51 2,32 2,20 2,10 2,36 2,23 2,47 
Tierhaltung 7,85 6,40 6,76 7,99 8,28 22,61 22,24 20,97 23,82 24,92 23,63 
Milch 0,00 0,00 0,00 2,52 7,88 12 ,65 
Honigerzeugung 0,00 0,00 0,00 0,86 1 , 18 1 ,24 

Strukturmaßnahmen 275,14 320,27 319,62 329,50 351,23 454,49 5n,33 570,71 593,42 545,41 638,42 

Bergbauernzuschuss/ 80,88 98, 1 1  104,87 1 2� ,73 1 34,37 206,42 209,84 210,14 2 10,66 203,17 201,29 Ausgleichszulage 
Landwirtschaftliche 0,00 0,00 0,00 35,04 Investitionen ' 
Niedenassungsprämie • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 5,07 

Einzelbetriebliche und 25,65 30,01 24,56 27,76 28,85 68,45 87,56 88,46 106,80 62,57 53,95 kollektive Investition 
Verarbeitung u. Vermarktung ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,49 
Sektorpläne 0,24 44,54 45,35 32,42 31 ,88 48,83 

Anpassung und Entwicklung 
von ländlichen Gebieten ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,64 

Maßnahmen in Ziel 1 und 5b 2,72 70,05 61 ,66 69, 17 95,48 132,44 Gebieten 
Gemeinschaftsinitiativen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Leader plus) 
Gemeinschaftsinitiativen 0,04 4,33 1 , 1 2  4,88 6,37 4,44 (Leader, Interreg) 
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Förderungen tür die Land- u. Forstwirtschaft 1990 bis 2000 (in Mil l ionen Euro) Tabelle 7. 1 . 1 9b 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Erzeugergemeinschaften 0,00 1 ,09 3,87 5,74 8,52 8,45 

Strukturfonds Fischerei (FIAF) 0,39 0,80 1 , 1 2  1 ,92 1 ,85 1 , 1 0  

Absatzförderungsmaßnahmen 0,00 0,29 0,75 1 ,42 1 ,57 0,85 

Zinsen zuschüsse im Rahmen 57,27 67,88 72,53 57, 1 2  61 ,34 71 ,24 54,30 51 ,32 42,32 28,04 24,61 der Investitionsförderung 
Verkehrserschließung 72,60 84, 1 6  72,67 79,72 82,1 2  73,87 72,89 73,44 80,33 73,52 67,64 ländlicher Gebiete 
Maschinen- und 
Betriebshilferinge sowie 2,98 3,05 3,27 3,56 3,49 4,96 4,30 4,35 4,68 5,45 5,71 
Kurswesen 

Verbesserung der Marktstruktur 0,36 1 ,74 3,78 3,85 4,43 1 ,72 0,64 0,92 1 ,58 1 ,97 0,65 

Marketingmaßnahmen 9,52 1 0,76 1 3,52 1 3,44 14,24 9,61 7,30 1 0,62 1 1 ,60 1 2,44 9,58 
Innovationsförderung 2,98 3,42 3,85 3,42 3,34 2,37 2,75 1 ,20 1 , 1 2  1 ,09 1 , 1 6  

Bioverbände 0,94 1 ,02 1 ,09 1 , 1 0  1 ,74 1 ,74 

Zuckerrüben- 5,96 6,47 8,37 Übernahmeeinrichtungen 
Agrarische Operationen 6,47 5,96 5,74 5,45 4,94 4,16 3,84 3,58 3,48 3,75 2,85 

Landwirtschaftlicher 7,56 5,45 4,80 3,71 3, 27 2,60 2,42 2,1 8  2, 1 3  1 ,96 1 ,89 Wasserbau 
Regionalförderung 2,47 2,76 3,34 2,83 4,43 

Beiträge im Rahmen der 
Almbewirtschaftung 2,91 3,49 3,27 3,56 3,49 3, 1 8  2,49 2,39 2,95 3,33 2,32 

Landarbeitereigenheimbau 3,49 3,49 3,42 3,34 2,91 1 ,55 0,92 0,86 0,75 0,73 0,68 
Forstliche Förderung 19,84 20,35 22,46 22,60 25,94 27,85 31 ,65 28,98 32,62 33,61 35,10 

Aufforstung landwirtschaftlicher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,77 Flächen ' 
Beihilfen gem. EU VO 2080/92 
(Aufforstung, Wegebau etc.) 5,06 8,26 7,50 8,16 9,68 0,00 

Forstliche Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 (Maschinen) " 
Hochlagenaufforstung" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

Hochlagenaufforstung und 
Schutzw.aldsanierung 2,98 2, 1 8  1 ,96 2,40 2,54 3,73 3,55 3,69 3,98 4,56 2,67 

Forstwegebau • 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 
Forstliche Bringungsanlagen 4,29 3,63 4,72 4,51 3,85 4, 1 1  3,36 3,34 3,23 3,54 4,86 
Waldbesitzervereinigungen' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 
Forstliche Maßnahmen' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 ,69 

Forstliche Maßnahmen und 5, 1 6  6,90 6,54 5,01 6,40 6,64 7 , 1 5  8,87 7,32 6,87 2,70 Sonstiges 
Erschließung von 
Wildbacheinzugsgebieten 7,41 7,63 9,23 1 0,68 1 3, 1 5  8,31 9,33 5,58 9,93 8,96 8,75 

Forschung, Bildung und 
Beratung 

54,87 58,50 62,64 67,00 69,33 74,38 71 ,90 74,09 76,66 79,23 82,15 

Forschung 2,1 1 2, 1 1  2, 1 1  2,40 2,40 2,69 2,69 3,26 4,04 4,29 3,91 

Beratung und 52,76 56,39 60,54 64,61 66,93 71 ,69 69,22 70,84 72,62 74,94 75,27 Erwachsenenbildung 
Berufsausbildung ' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 

Naturschädenabgeltung 1 ,02 0,87 57,77 0,58 27,25 1 8,22 0,1 6  0,07 3,61 -0,02 2,30 
Frostschäden 1 ,02 0,87 0,80 0,51 6,40 0,16 0, 1 6  0,07 3,61 -0,02 -0,02 
Dürreschäden 56,98 0,07 20,86 1 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 

Degressive 522,02 31 0,42 220,84 1 1 3,87 1 6,20 1 ,02 Ausgleichszahlungen 

Degressive Ausgleichs- 501 ,76 286,83 1 99,83 92,1 8  3,70 0,00 zahlungen allgemein 
Degressive Ausgleichs-
zahlungen der Länder für 8,37 9,81 7,75 7,19 6,87 1 ,02 
Jungrinder 

Degressive Ausgleichs-
zahlungen der Länder für Milch 1 1 ,90 1 3,79 1 3,26 8,34 0,61 0,00 

Degressive Ausgleichs-
zahlunllen der Länder für 0,00 0,00 0,00 6,16 5,02 0,00 
Schweine 

Sonstiges 4,14 39,32 5,45 2,40 1 ,75 354,48 65,98 58,79 1 1 ,29 7,12 5,19 
BSE-Ausgleichszahlungen 0,00 24,51 34,60 -0,27 0,00 0,00 
Frühvermarktungsprämie 0,00 0,00 6,14 6,33 1 ,34 0,00 
Währungsausgleich - Rinder 0,00 35, 1 0  1 1 ,42 -0,04 0,00 0,00 

Währungsausgleich - Zucker 
und Stärke 0,00 2,16 0,73 0,00 0,00 0,00 

Lagerabwertung 327,78 -0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sontiges 26,71 4,43 5,90 5,27 5,78 5,19 

Summe 554,79 676,66 863,00 871 , 15  998,24 2.533,04 2.239,96 2.020,70 1 .984,36 1 .843,29 1 .949,44 

Zuschüsse z. Hagelversicherung 3,20 3,63 3,92 3,71 3,49 1 6,67 1 8,08 1 7,80 20,1 8  2 1 , 1 5  21 ,26 
Zuschüsse z. Frostversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 
Tierversicherungsförderungs- 3,49 2,98 3,34 3,20 2,25 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 gesetz 
Tierseuchen (Bekämpfung, 1 ,82 1 ,74 2,76 2,25 2, 1 1  3,47 2,83 3,50 3,37 2,12 3,23 Entschädigungen) 
Ausfuhrerstattungen 399,26 401 ,08 41 9,25 376,95 457,98 1 1 7,34 71 ,07 67,67 55,70 72,65 63,41 

Gesamtsumme 962,55 1 .086,1 0  1 .292,28 1 .257,26 1 .464,08 2.670,611 2.332,02 2.109,74 2.063,68 1 .939,28 2.037,81 
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7.2. Darstellung der Vertei lung der Förderungsrnittel 
gern. § 9 (3a) Landwirtschaftsgesetz 

Kulturpflanzenförderung 2001 (1 ) 

B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe 

0 - 3.634 4.297 59,99 6.001 .386 

3.634 - 7.267 1 . 1 53 1 6, 1 0  5.995.4 1 0  

7.267 - 1 4.535 871 1 2 , 1 6  8.984.281 

1 4.535 - 21 .802 4 1 4  5,78 7.327.337 

2 1 .802 - 29.069 1 85 2,58 4.607.230 

29.069 - 36.336 1 00 1 ,40 3.232.286 

36.336 - 43.604 50 0,70 1 .982.403 

43.604 - 50.871 36 0,50 1 .7 1 8.9 1 4  

50.871 - 58.1 38 1 3  0, 1 8  723.347 

58. 1 38 - 65.406 8 0, 1 1  483.694 

65.406 - 72.673 9 0, 1 3  626.6 1 0  

72.673 - 27 0,38 4.749.394 

S u m m e  7.163 1 00,00 I 46.432.293 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe 

0 - 3.634 4.965 80,52 5.931 .071 

3.634 - 7.267 737 1 1 ,95 3.663.028 

7.267 - 1 4.535 327 5,30 3.300.339 

1 4.535 - 2 1 .802 84 1 ,36 1 .434.452 

2 1 .802 - 29.069 28 0,45 681 .648 

29.069 - 36.336 9 0 , 1 5  297.047 

36.336 - 43.604 4 0,06 1 63.520 

43.604 - 50.871 1 0,02 46.874 

50.871 - 58. 1 38 4 0,06 21 6.262 

58. 1 38 - 65.406 1 0,02 59.31 7  

65.406 - 72.673 2 0,03 1 39.523 

72.673 - 4 0,06 505.427 

S u  m m e  6.1 66 1 00,00 I 1 6.438.508 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe 

0 - 3.634 1 4.731 48,02 23.364.563 

3.634 - 7.267 6.752 22,01 35.306.506 

7.267 - 1 4.535 6. 1 41 20,02 63.507.957 

1 4.535 - 21 .802 2.026 6,60 35. 1 72.800 

21 .802 - 29.069 638 2,08 1 5.788.901 

29.069 - 36.336 1 86 0,61 5.922.435 

36.336 - 43.604 67 0,22 2.631 .730 

43.604 - 50.871 34 0, 1 1  1 .6 1 2 .801 

50.871 - 58. 1 38 1 7  0,06 908.628 

58. 1 38 - 65.406 1 6  0,05 981 .209 

65.406 - 72.673 1 1  0,04 758.453 

72.673 - 55 0 , 1 8  9.496.664 

S u  m m e  30.674 I 1 00,00 I 1 95.452.646 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe 

0 - 3.634 1 6.542 70,22 23.017.588 

3.634 - 7.267 4. 1 24 1 7, 5 1  20.924.957 

7.267 - 1 4.535 2.323 9,86 23.282.829 

1 4.535 - 21 .802 438 1 ,86 7.484.460 

2 1 .802 - 29.069 88 0,37 2 . 1 90.421 

29.069 - 36.336 25 0, 1 1  81 4.41 3 

36.336 - 43.604 9 0,04 365.61 9  

43.604 - 50.871 1 0,00 49.490 

50.871 - 58. 1 38 1 0,00 56.346 

58. 1 38 - 65.406 4 0,02 241 .377 

65.406 - 72.673 2 0,01 1 42.989 

72.673 - ° 0,00 ° 
S u  m m e  23.557 I 1 00,00 I 78.570.490 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 7.2. 1 a  

Prozent Durchschnitt 

1 2,93 1 .397 

1 2,91 5.200 

1 9,35 1 0.3 1 5  

1 5,78 1 7.699 

9,92 , 24.904 

6,96 32.323 

4,27 39.648 

3,70 47.748 

1 ,56 55.642 

1 ,04 60.462 

1 ,35 69.623 

1 0,23 1 75.903 

1 00,00 6.482 

Prozent Durchschnitt 

36,08 . 1 . 1 95 

22,28 4.970 

20,08 1 0.093 

8,73 1 7.077 

4 , 1 5  24.345 

1 ,81 33.005 

0,99 40.880 

0,29 46.874 

1 ,32 54.066 

0,36 59.317 

0,85 69.761 

3,07 1 26.357 

I 1 00,00 2.666 

Prozent Durchschnitt 

1 1 ,95 1 .586 

1 8,06 5.229 

32,49 1 0.342 

1 8,00 1 7.361 

8,08 24.747 

3,03 31 .841 

1 ,35 39.280 

0,83 47.435 

0,46 53.449 

0,50 61 .326 

0,39 68.950 

4,86 1 72.667 

1 00,00 6.372 

Prozent Durchschnitt 

29,30 1 .391 

26,63 5.074 

29,63 1 0.023 

9,53 1 7.088 

2,79 24.891 

1 ,04 32.577 

0,47 40.624 

0,06 49.490 

0,07 56.346 

0,31 60.344 

0, 1 8  71 .495 

0,00 #DIV/OI 

1 00,00 - 3.335 I 
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Kulturpflanzenförderung 2001 ( 1 )  Tabelle 7.2. 1 b  

S a l z b u ' g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 840 97,56 575.4 1 0  82,01 685 

3.634 - 7.267 20 2,32 1 07.588 1 5,33 5.379 

7.267 - 1 4.535 0 0,00 0 0,00 #DIV/O! 

1 4.535 - 2 1 .802 1 0 , 1 2  1 8.635 2,66 1 8.635 

S u  m m e  861 1 00,00 I 701 .632 I 1 00,00 I 815 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 8.961 88,89 1 9.263.341 53,50 1 .0 1 6  

3.634 - 7.267 1 .732 8, 1 2  8.605. 1 34 23,90 4.968 

7.267 - 1 4.535 491 2,30 4.783.639 1 3,28 9.743 

1 4.535 - 2 1 .802 99 0,46 1 .71 5.266 4,76 1 7.326 

2 1 . 802 - 29.069 22 0,10 551 .589 1 ,53 25.072 

29.069 - 36.336 1 4  0,07 457.251 1 ,27 32.661 

36.336 - 43.604 4 0,02 1 55.3 1 0  0,43 38.828 

43.604 - 50.871 3 0,01 1 43.898 0,40 47.966 

50.871 - 58.138 , 1 0,00 54.537 0 , 1 5  54.537 

58.138 - 65.406 0 0,00 0 0,00 

65.406 - 72.673 1 0,00 72.657 0,20 72.657 

72.673 - 2 0,01 206.637 0,57 1 03.3 1 9  

S u  m m e  I 21 .330 I 1 00,00 36.009.260 1 00,00 1 .688 I 
T I  ' 0  I 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .901 98,86 1 . 1 30.680 91 ,45 595 

3.634 - 7.267 2 1  1 ,09 96.356 7,79 4.588 

7.267 - 1 4.535 1 0,05 9.356 0,76 9.356 

S u  m m e  1 .923 1 00,00 1 .236.392 1 00,00 643 
I 

V o , a , l b e ' g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 272 89,47 31 8.592 66,91 1 . 1 7 1  

3.634 - 7.267 32 1 0,53 1 57.549 33,09 4.923 

S u m  m e  304 1 00,00 476.1 41 1 00,00 1 .566 

W i e n I Klasse Anzahl Prozent Summe I Prozent I Durchschnitt 

0 - 3.634 29 25,22 33.768 2,21 1 . 1 64 

3.634 - 7.267 23 20,00 1 22.862 8,02 5.342 

7.267 - 1 4.535 38 33,04 41 8.685 27,34 1 1 .0 1 8  

1 4.535 - 21 .802 9 7,83 1 52.608 9,97 1 6.956 

21 .802 - 29.069 8 6,96 1 98.521 1 2,96 24.8 1 5  

29.069 - 36.336 2 1 ,74 63.828 4, 1 7  3 1 .9 1 4  

36.336 - 43.604 1 0,87 42.442 2,77 42.442 

43.604 - 50.871 1 0,87 55.920 3,65 55.920 

50.871 - 58. 1 38 4 3,48 442.736 28,91 1 1 0.684 

S u m  m e  1 1 5  100,00 1 .531 .369 1 00,00 I 1 3.31 6 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 62.538 67,91 79.636.400 21 , 1 3  1 .273 

3.634 - 7.267 1 4.594 1 5,85 74.979.390 1 9,90 5. 1 38 

7.267 - 1 4.535 1 0 . 1 92 1 1 ,07 1 04.287.087 27,67 1 0.232 

1 4.535 - 2 1 .802 3.071 3,33 53.305.557 1 4, 1 5  1 7.358 
2 1 .802 - 29.069 969 1 ,05 24.01 8.31 0 6,37 24.787 
29.069 - 36.336 336 0,36 1 0.787.259 2,86 32. 1 05 

36.336 - 43.604 1 35 0, 1 5  5.341 .024 1 ,42 39.563 

43.604 - 50.871 75 0,08 3.571 .976 0,95 47.626 

50.871 - 58. 1 38 37 0,04 2.0 1 5.041 0,53 54.461 

58. 1 38 - 65.406 29 0,03 1 .765.597 0,47 60.883 
65.406 - 72.673 25 0,03 1 .740.232 0,46 69.609 
72.673 - 92 0 , 1 0  1 5.400.858 4,09 1 67.401 

S u  m m e  92.093 1 00,00 376.848.730 1 00,00 4.092 

I) Die Beiträge für den Kulturpflanzenausgleich enthalten die allgemeine Regelung und Kleinerzeugerregelung und umfassen Getreide (Zuckermais, Hartweizen, anderer 
Weizen und Mengkorn, Roggen, Gerste, Hafer, Mais und KOrnersorghum, Buchweizen, Hirse und Kanariensaat, anderes Getreide), Ölsaaten (Sojabohnen, Raps- und Rübsen-
samen und Sonnenblumenkerne), Eiweißpflanzen (Erbsen, Ackerbohnen und Süßlupinen), Öllein sowie Brache mit und ohne nachwachsende Rohstoffe. 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand t .  Juli 2002; LFRZ-Auswertung DOOI .  
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Tierprämie - Sonderprämie für männliche Rinder Tabelle 7.2.2a 

B u r g e n l . n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 505 91 ,82 476.674 6 1 ,99 944 

3.634 - 7.267 35 6,36 1 59.299 20,72 4.551 

7.267 - 1 4.535 7 1 ,27 72.81 6 9,47 1 0.402 

1 4 .535 - 2 1 .802 2 0,36 37.000 4,81 1 8.500 

2 1 .802 - 29.069 1 0 , 1 8  23.125 3,01 23. 1 25 

S u m m e  550 1 00,00 768.914 1 00,00 1 .398 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 4.01 6  96,77 3.092.039 75,70 770 

3.634 - 7.267 99 2,39 471 .483 1 1 ,54 4.762 

7.267 - 1 4 .535 21 0,51 21 4.41 0 5,25 1 0.210 

1 4.535 - 2 1 .802 9 0,22 1 59.466 3,90 1 7.718 

21 .802 - 29.069 3 0,07 77.145 1 ,89 25.7 1 5  

29.069 - 36.336 1 0,02 33.855 0,83 33.855 

36.336 - 43.604 1 0,02 36.445 0,89 36.445 

S u  m m e  4.150 100,00 4.084.843 1 00,00 984 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 8.833 88,04 9.221 .829 51 ,36 1 .044 

3.634 - 7.267 855 8,52 3.979. 1 2 1 22, 1 6  4.654 

7.267 - 1 4.535 2 1 9  2 , 1 8  2.272.506 1 2,66 1 0.377 

1 4.535 - 21 .802 97 0,97 1 .681 .359 9,36 1 7.334 

21 .802 - 29.069 20 0,20 486.7 1 1 2,71 24.336 

29.069 - 36.336 4 0,04 1 29.500 0,72 32.375 

36.336 - 43.604 5 0,05 1 83.391 1 ,02 36.678 

S u m  m e  1 0.033 100,00 1 7.954.416 1 00,00 1 .790 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 0.530 93,02 1 1 .433.920 68,52 1 .086 

3.634 - 7.267 600 5,30 2.785.695 1 6,69 4.643 

7.267 - 1 4.535 1 37 1 ,21 1 .381 . 1 70 8,28 1 0.082 

1 4.535 - 21 .802 38 0,34 664.924 3,98 1 7.498 

21 .802 - 29.069 1 0  0,09 249.251 1 ,49 24.925 

29.069 - 36.336 3 0,03 98.775 0,59 32.925 

36.336 - 43.604 2 0,02 73.686 0,44 36.843 

S u m  m e  1 1 .320 1 00,00 1 6.687.420 1 00,00 1 .474 

S . l z b u r g 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 2.268 99,00 1 . 1 86.950 87,66 523 

3.634 - 7.267 1 7  0,74 80.592 5,95 4.741 

7.267 - 1 4 .535 4 0, 1 7  47.052 3,48 1 1 .763 

1 4.535 - 2 1 .802 2 0,09 39.405 2,91 1 9.703 

S u m m e  2.291 1 00,00 1 .353.999 100,00 591 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 8.41 4  97,05 6.792.899 8 1 ,00 807 

3.634 - 7.267 206 2,38 973.452 1 1 ,6 1  4.725 

7.267 - 1 4.535 38 0,44 374.655 4,47 9.859 

1 4.535 - 2 1 .802 9 0, 1 0  1 54.058 1 ,84 1 7. 1 1 8  

21 .802 - 29.069 2 0,02 51 .006 0,6 1  25.503 

29.069 - 36.336 0 0,00 0 0,00 0 

36.336 - 43.604 1 0,01 40.536 0,48 40.536 

S u  m m e  8.670 1 00,00 8.386.606 1 00,00 967 
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Tierprämie - Sonderprämie für männliche Rinder Tabelle 7 .2.2b 

T I  r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 2.785 99, 1 8  1 .201 . 1 79 81 ,95 431 

3.634 - 7.267 1 1 0,39 50.801 3,47 4.61 8  

7.267 - 1 4.535 6 0,21 59.608 4,07 9.935 

1 4.535 - 21 .802 4 0 , 1 4  83.817 5,72 20.954 

2 1 .802 - 29.069 0 0,00 0 0,00 0 

29.069 - 36.336 2 0,07 70.298 4,80 35. 1 49 

S u  m m e  2.808 1 00,00 1 .465.703 1 00,00 522 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 605 97, 1 1  292.691 64,25 484 

3.634 - 7.267 1 0  1 ,61 49.432 1 0,85 4.943 

7.267 - 1 4'.535 5 0,80 42.920 9,42 8.584 

1 4.535 - 21 .802 1 0, 1 6  1 6.095 3,53 1 6.095 

2 1 . 802 - 29.069 1 0,16 22.940 5,04 22.940 

29.069 - 36.336 1 0,16 31 .450 6,90 31 .450 

I S u m  m e  623 1 00,00 455.528 1 00,00 731 I 
Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 37.956 93,85 33.698.183 65,87 888 

3.634 - 7.267 1 .833 4,53 8.549.875 1 6,71 4.664 

7.267 - 1 4.535 437 1 ,08 4.465. 1 36 8,73 1 0.2 1 8  

1 4.535 - 21 .802 1 62 0,40 2.836.124 5,54 1 7.507 

2 1 .802 - 29.069 37 0,09 9 1 0 . 1 78 1 ,78 24.599 

29.069 - 36.336 1 1  0,03 363.877 0,71 33.080 

36.336 - 43.604 9 0,02 334.057 0,65 37. 1 1 7  

S u m  m e  40.445 100,00 51 .157.429 100,00 1 .265 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1 . Juli 2002; LFRZ-Auswertung 0001.1 

Tierprämie - Mutterkühe (1 ) Tabelle 7 .2.3a 

B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 507 96,94 377.278 75, 1 0  744 

3.634 - 7.267 1 2  2,29 64.469 1 2,83 5.372 

7.267 - 1 4.535 2 0,38 22.048 4,39 1 1 .024 

1 4.535 - 21 .802 2 0,38 38.584 7,68 1 9.292 

S u m m e  523 1 00,00 502.380 100,00 961 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 6.675 94,20 . 7.448.066 76,37 1 . 1 1 6  
3.634 - 7.267 347 4,90 1 .686.840 1 7,30 4.861 
7.267 - 1 4.535 61 0,86 568.682 5,83 9.323 

1 4.535 - 21 .802 3 0,04 48.548 0,50 1 6 . 1 83 

S u m m e  7.086 1 00,00 9.752.137 1 00,00 1 .376 

N I e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 9.309 97,76 9.404.209 89, 1 8  1 .0 1 0  
3.634 - 7.267 1 94 2,04 936.026 8,88 4.825 
7.267 - 1 4.535 1 6  0, 1 7  1 53.601 1 ,46 9.600 

1 4.535 - 2 1 .802 2 0,02 29.892 0,28 1 4.946 

2 1 .802 - 29.069 1 0,01 22.048 0,21 22.048 

S u m m e  9.522 100,00 1 0.545.777 1 00,00 1 .1 08 
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Tierprämie . Mutterkühe (1 ) Tabelle 7.2.3b 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 3.884 98,69 1 3. 1 01 .645 92,98 944 
3.634 - 7.267 1 65 1 , 1 7  773.471 5,49 4.688 
7.267 - 1 4.535 1 6  0, 1 1  1 56.287 1 , 1 1  9.768 

1 4.535 - 21 .802 4 0,03 59.800 0,42 1 4.950 

S u  m m e  1 4.069 1 00,00 1 4.091 .203 1 00,00 I 1 .002 I 
S a t z b u r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 3.819 96,88 3.784 . 1 59 83,79 991 

3.634 - 7.267 99 2,51 491 .466 1 0,88 4.964 

7.267 - 1 4.535 22 0,56 205.409 4,55 9.337 

1 4.535 - 21 .802 2 0,05 35. 1 92 0,78 1 7.596 

S u m m e  3.942 1 00,00 4.516.226 100,00 1 .1 46 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 1 . 1 50 97,33 1 0.305.757 86,01 924 

3.634 - 7.267 264 2,30 1 .284.329 1 0,72 4.865 

7.267 - 1 4.535 41 0,36 372.866 3, 1 1  9.094 

1 4.535 - 2 1 .802 1 0,01 1 8.656 0, 1 6  1 8.656 

S u m m e  1 1 .456 100,00 I 1 1 .981 .608 1 00,00 1 .046 

T I  r o t  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 6.788 99, 1 5  5.778. 1 63 95,27 851 

3.634 - 7.267 53 0,77 244.867 4,04 4.620 

7.267 - 1 4.535 5 0,07 42. 1 84 0,70 8.437 

S u m m e  6.846 1 00,00 6.065.214 100,00 886 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .236 98,80 1 .042.067 93,00 843 

3.634 - 7.267 1 4  1 , 1 2  70.168 6,26 5.012 

7.267 - 1 4 .535 1 0,08 8.298 0,74 8.298 

S u  m m e  1 .251 I 1 00,00 1 .1 20.532 1 00,00 896 

W i e n  

Klasse Anzahl I Prozent Summe I Prozent I Durchschnitt 

0 - 3.634 3 I 1 00,00 2 . 1 20 I 1 00,00 I 707 

S u  m m e  3 I 1 00,00 2.1 20 I 1 00,00 I 707 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 53.371 97,57 51 .243.465 87,48 960 

3.634 - 7.267 1 . 1 48 2, 1 0  5.551 .636 9,48 4.836 

7.267 - 1 4.535 1 64 0,30 1 .529.376 2,61 9.325 

1 4.535 - 21 .802 1 4  0,03 230.672 0,39 1 6 .477 

21 .802 - 29.069 1 0,00 22.048 0,04 22.048 

S u m  m e  54.698 100,00 58.577.197 1 00,00 1 .071 

1) Inklusive der nationalen Förderung: Weiterführung der erhöhten Mutterkuhprämie. 
Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1 .  Juli 2002; LFRZ-Auswertung 000 1 .  
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Extensivierungsprämie Tabelle 7.2.4a 

B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 22 81 ,48 24.700 41 ,37 1 . 1 23 

3.634 - 7.267 2 7,4 1  8.300 1 3,90 4 . 1 50 

7.267 - 1 4.535 3 1 1 , 1 1  26.700 44,72 8.900 

S u m m e  I 27 1 00,00 I 59.700 100,00 I 2.21 1 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 5.741 97,67 4.408.670 85,32 768 

3.634 - 7.267 1 21 2,06 576.800 1 1 , 1 6  4.767 

7.267 - 1 4.535 1 4  0,24 1 35.900 2,63 9.707 

1 4.535 - 21 .802 0 0,00 0 0,00 0 

21 .802 - 29.069 2 0,03 45.600 0,88 22.800 

S u  m m e  I 5.878 I 1 00,00 5.1 66.970 1 00,00 879 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl I Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 3.440 99, 1 4  2.760.490 94,52 802 

3.634 - 7.267 27 I 0,78 1 25.820 4,31 4.660 

7.267 - 1 4.535 3 I 0,09 34.300 1 , 1 7  1 1 .433 

S u  m m e  3.470 1 00,00 I 2.920.610 100,00 842 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 4. 1 2 7  99,45 2.794.789 95,60 677 

3.634 - 7.267 1 7 0,41 77.030 2,63 4.531 

7.267 - 1 4.535 6 0,14 51 .600 1 ,77 8.600 

S u  m m e  I 4.1 50 100,00 I I 
2.923.419 I 1 00,00 I 704 I 

S a l z b u r g 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 4.328 99,08 2.386.640 91 ,92 551 

3.634 - 7.267 36 0,82 1 73.350 6,68 4.8 1 5  

7.267 - 1 4.535 4 0,09 36.400 1 ,40 9 . 1 00 

S u  m m e  4.368 1 00,00 2.596.390 1 00,00 594 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 7.0 1 0  98,44 5.467.230 90,74 780 

3.634 - 7.267 1 01 1 ,42 465.520 7,73 4.609 

7.267 - 1 4.535 9 0, 1 3  77.51 0  1 ,29 8.6 1 2  

1 4.535 - 2 1 .802 1 0,01 1 4.600 0,24 1 4.600 

S u  m m e  7.121 1 00,00 6.024.860 100,00 846 

T i  r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 8.281 99,76 3.799.030 96, 1 2  459 

3.634 - 7.267 1 4 0, 17 66.340 1 ,68 4.739 

7.267 - 1 4.535 4 0,05 48.090 1 ,22 1 2 .023 

1 4.535 - 21 .802 2 0,02 38.900 0,98 1 9.450 

S u m  m e  8.301 1 00,00 3.952.360 1 00,00 476 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschni" 

0 - 3.634 1 .985 99,55 801 .800 93,82 404 

3.634 - 7.267 8 0,40 40.670 4,76 5.084 

7.267 - 1 4.535 1 0,05 1 2. 1 00 1 ,42 1 2 . 1 00  

I S u m  m e  1 .994 I 1 00,00 I 854.570 100,00 I 429 
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Extensivierungsprämie Tabelle 7.2.4b 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 34.934 98,94 22.443.349 91 ,61 642 

3.634 - 7.267 326 0,92 1 .533.830 6,26 4.705 

7.267 - 1 4.535 44 0 , 1 2  422.600 1 ,72 9.605 

1 4.535 - 21 .802 3 0,01 53.500 0,22 1 7.833 

2 1 .802 - 29.069 2 0,01 45.600 0 , 1 9  22.800 

S u m  m e  35.309 1 00,00 24.498.879 1 00,00 694 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1 . Juli 2002; LFRZ-Auswertung 0001 .  
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Extensivierungsprämie tür Milchkühe im Berggebiet Tabelle 7 .2 .5 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 2.053 99,66 1 .449.665 98,07 706 

3.634 - 7.267 7 0,34 28.600 1 ,93 4.086 

S u  m m e  2.060 1 00,00 1 .478.265 1 00,00 71 8 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozenl Durchschnitt 

0 - 3.634 2. 1 1 0  99,72 1 .650. 1 59 98,58 782 

3.634 - 7.267 6 0,28 23.800 1 ,42 3.967 

S u m  m e  2.1 1 6  1 00,00 1 .673.959 1 00,00 791 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 2.899 99,97 2.094.456 99,82 722 

3.634 - 7.267 1 0,03 3.700 0 , 1 8  3.700 

S u m  m e  2.900 1 00,00 2.098.1 56 1 00,00 724 

S a l z b u r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 3.31 5  99,88 2.31 2.900 99,20 698 

3.634 - 7.267 4 0 , 1 2  1 8.700 0,80 4.675 

S u m m e  3.319 1 00,00 2.331 .600 I 1 00,00 703 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 4.479 99,78 3.61 3.687 98,89 807 

3.634 - 7.267 1 0  0,22 40.400 1 , 1 1  4.040 

S u m m e  4.489 1 00,00 3.654.087 1 00,00 8 1 4  

l l r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 5.260 99,38 3.790.472 95,92 721 

3.634 - 7.267 30 0,57 1 38.249 3,50 4.608 
7.267 - 1 4.535 3 0,06 22.900 0,58 7.633 

S u m m e  5.293 1 00,00 3.951.621 1 00,00 747 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .542 99,48 1 .326. 1 37 97,06 860 
3.634 - 7.267 7 0,45 32.007 2,34 4.572 

7.267 - 1 4.535 1 0,06 8.200 0,60 8.200 

S u m m e  1 .550 1 00,00 1 .366.345 1 00,00 882 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 2 1 .658 99,68 1 6.237.475 98,09 750 
3.634 - 7.267 65 0,30 285.457 1 ,72 4.392 
7.267 - 1 4. 535 4 0,02 31 . 1 00 0, 1 9  7.775 

S u m m e  21 .727 1 00,00 1 6.554.032 1 00,00 762 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1. Juli 2002; LFRZ-Auswertung D001 . 
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Schlachtprämie für Rinder und Kälber Tabelle 7.2.6a 
B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitl 

0 - 3.634 1 .087 98,91 498.570 89,55 459 
3.634 - 7.267 1 2  1 ,09 58. 1 77 1 0,45 4.848 

S u m  m e  1 .099 100,00 556.748 1 00,00 507 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 9.077 99,63 3.024.950 9 1 ,53 333 
3.634 - 7.267 21 0,23 1 06.821 3,23 5.087 

7.267 - 1 4.535 1 1  0 , 1 2  1 1 6.933 3,54 1 0.630 
1 4.535 - 21 .802 1 0,01 1 4.923 0,45 1 4.923 

2 1 .802 - 29.069 0 0,00 0 0,00 0 
29.069 - 36. 336 0 0,00 0 0,00 0 
36.336 - 43.604 1 0,01 4 1 . 1 26 1 ,24 41 . 1 26 

S u m m e  9.1 1 1  1 00,00 3.304.753 1 00,00 363 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 7.387 98,63 9.482. 1 53 87,76 545 
3.634 - 7.267 2 1 9  1 ,24 1 .066.088 9,87 4.868 

7.267 - 1 4.535 1 9  0, 1 1  1 75.907 1 ,63 9.258 

1 4.535 . 2 1 .802 1 0,01 1 8.049 0 , 1 7  1 8.049 

2 1 .802 - 29.069 1 0,01 22.066 0,20 22.066 

29.069 - 36.336 0 0,00 0 0,00 0 

36.336 - 43.604 1 0,01 40.340 0,37 40.340 

S u m  m e  1 7.628 100,00 1 0.804.602 1 00,00 613 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 23.079 99,51 1 1 .751 .328 94,96 509 

3.634 - 7.267 94 0,41 449.668 3,63 4.784 

7.267 - 1 4.535 1 9  0,08 1 73.855 1 ,40 9. 1 50 

S u  m m e  23.1 92 1 00,00 12.374.852 1 00,00 534 

S a l z b u r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 6.923 99,78 1 .949.036 96,07 282 

3.634 - 7.267 1 4  0,20 70.070 3,45 5.005 

7.267 - 1 4.535 1 0,01 9.662 0,48 9.662 

S u m m e  6.938 1 00,00 2.028.768 100,00 292 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitl 

0 - 3.634 1 7.41 1 99,79 6.240.304 96,27 358 

3.634 - 7.267 27 0,1 5 1 29.922 2,00 4.812 

7.267 - 1 4.535 8 0,05 80.743 1 ,25 1 0.093 

1 4.535 - 21 .802 0 0,00 0 0,00 0 

2 1 .802 - 29.069 0 0,00 0 0,00 0 

29.069 - 36.336 1 0,01 31 . 1 98 0,48 31 . 1 98 

S u m m e  1 7.447 1 00,00 6.482.1 67 1 00,00 372 

T I  r o  I 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 9.456 99,79 1 .848.306 93,66 1 95 

3.634 - 7.267 1 7  0 , 1 8  93.200 4,72 5.482 

7.267 - 1 4.535 3 0,03 3 1 .8 1 9  1 ,6 1  1 0.606 

S u m m e  9.476 1 00,00 1 .973.324 I 1 00,00 208 
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Schlachtprämie für Rinder und Kälber Tabelle 7.2.6b 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 · 3.634 2.776 99,75 879.925 92,34 3 1 7  

3.634 . 7.267 5 0 , 1 8  24.275 2,55 4.855 

7.267 · 1 4.535 0 0,00 0 0,00 0 

1 4.535 · 21 .802 0 0,00 0 0,00 0 

2 1 .802 . 29.069 2 0,07 48.746 5, 1 2  24.373 

I S u  m m e  2.783 1 00,00 952.947 1 00,00 342 

I W i e n  

I Klasse I Anzahl I Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

I 0 - 3.634 4 I 1 00,00 1 .402 1 00,00 350 

S u  m m e  4 I 1 00,00 1 .402 1 00,00 350 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 87.200 99,45 35.675.974 92,71 409 

3.634 - 7.267 409 0,47 1 .998.221 5, 1 9  4.886 

7.267 - 1 4.535 6 1  0,07 588.919 1 ,53 9.654 

1 4.535 . 21 .802 2 0,00 32.972 0,09 1 6.486 

2 1 .802 - 29.069 3 0,00 70.8 1 2  0,18 23.604 

29.069 - 36.336 1 0,00 3 1 . 1 98 0,08 31 .1 98 

36.336 - 43.604 2 0,00 81 .466 0,21 40.733 

S u m m e  87.678 1 00,00 38.479.562 1 00,00 439 

I Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 1. Juli 2002; LFRZ-Auswertung 0001 . 
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Tierprämie - Mutterschafe Tabelle 7.2.7 

B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 90 1 00,00 32.927 1 00,00 366 

, S u  m m e  90 1 00,00 32.927 1 00,00 366 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 857 99,30 325.020 89,30 379 

3.634 - 7.267 5 0,58 28.105 7,72 5.621 

7.267 - 1 4.535 1 0, 1 2  1 0.852 2,98 1 0.852 

S u m m e  863 100,00 363.976 1 00,00 422 

N l e d e r 6 s t e r r e l c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 930 99,04 423.687 91 ,06 456 

3.634 - 7.267 9 0,96 41 .601 8,94 4.622 

S u  m m e  939 1 00,00 465.288 1 00,00 496 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 857 99,54 272.090 93,69 317  

3.634 - 7.267 4 0,46 1 8.331 6,31 4.583 

S u m  m e  861 1 00,00 290.421 1 00,00 337 

S a l z b u r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 679 99,85 1 98.236 95,65 292 

3.634 - 7.267 0 0,00 0 0,00 0 

7.267 - 1 4.535 1 0, 1 5  9.008 4,35 9.008 

S u  m m e  680 1 00,00 207.244 1 00,00 305 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .206 99,75 423.31 7 95, 1 0  351 

3.634 - 7.267 2 0,17 1 0.773 2,42 5.387 

7.267 - 14.535 1 0,08 1 1 .040 2,48 1 1 .040 

S u  m m e  1 .209 1 00,00 445.130 1 00,00 368 

T l r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .927 99,90 61 9.598 98,79 322 

3.634 - 7.267 2 0,10 7.568 1 ,21  3.784 

S u m m e  1 .929 1 00,00 627.1 65 1 00,00 325 

V o r a r l b e r g 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 283 1 00,00 94.1 27 100,00 333 

S u  m m e  283 100,00 94.127 1 00,00 333 

W i e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 3 1 00,00 1 .045 1 00,00 348 

S u m m e  3 1 00,00 1 .045 1 00,00 348 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 6.832 99,64 2.390.045 94,57 350 

3.634 - 7.267 22 0,32 1 06.377 4,21 4.835 

7.267 - 1 4.535 3 0,04 30.900 1 ,22 10.300 

S u m  m e  6.857 1 00,00 2.527.323 1 00,00 369 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1. Juli 2002; LFRZ-Auswenung 0001 . 
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Ausgleichszulage für benachteil igte Gebiete Tabelle 7.2.8 

B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozenl Summe Prozent Durchschnitt 

0 · 3.634 5.457 97,00 3.348.083 80,01 6 1 4  

3.634 · 7.267 1 64 2,92 797.849 1 9,07 4.865 

7.267 - 1 4.535 5 0,09 38.673 0,92 7.735 

S u  m m e  5.626 1 00,00 4.1 84.604 1 00,00 744 

K ii r n  t e  n 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 8.536 67,36 1 3.096.536 35,07 1 .534 

3.634 - 7.267 3.353 26,46 1 7.027.414 45,60 5.078 

7.267 - 1 4.535 764 6,03 6.91 6.401 1 8,52 9.053 

S u  m m e  1 2.672 1 00,00 37.344.005 1 00,00 2.947 

N I e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 9.483 80,97 28.907.890 55,90 1 .484 

3.634 - 7.267 4.292 1 7,84 20.407.005 39,46 4.755 

7.267 - 1 4.535 286 1 , 1 9  2.401 .705 4,64 8.398 

S u m  m e  24.061 1 00,00 51 .71 6.599 1 00,00 2.149 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 6.694 86,61 28.905.587 69,98 1 .731 

3.634 - 7.267 2.443 1 2,68 1 1 .220. 1 61 27, 1 7  4.593 

7.267 - 1 4.535 1 37 0,71 1 . 1 77.826 2,85 8.597 

S u  m m e  1 9.274 1 00,00 41 .303.575 1 00,00 2 . 1 43 

S a l z b u r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 4.566 58,89 8.440.971 29,74 1 .849 

3.634 - 7.267 2.338 30, 1 6  1 1 .974.367 42, 1 9  5. 1 22 

7.267 - 1 4.535 832 1 0,73 7.697.070 27, 1 2  9.251 

S u  m m e 7.753 1 00,00 28.379.975 1 00,00 3.661 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 25.556 82, 1 5  26. 1 46.3 1 9  45, 1 7  1 .023 

3.634 - 7.267 4.623 1 4,86 23.31 9.088 40,29 5.044 

7.267 - 1 4.535 9 1 9  2,95 8.266.073 1 4,28 8.995 

S u  m m e  3 1 . 1 08 1 00,00 57.882.379 1 00,00 1 .861 

T I  r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 · 3.634 6.934 53,89 1 3.701 .060 28,59 1 .976 

3.634 - 7.267 4.877 37,90 24.648.790 51 ,44 5.054 

7.267 - 1 4.535 1 .037 8,06 9.252.705 1 9,31 8.923 

S u m m e  1 2.867 1 00,00 47.9 1 7.539 1 00,00 3.724 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 2.051 56,81 3.737.381 28,77 1 .822 

3.634 - 7.267 1 .233 34, 1 6  6. 1 94.424 47,68 5.024 

7.267 - 1 4.535 3 1 6  8,75 2.899 . 1 37 22,31 9. 1 74 

S u m m e  3.610 1 00,00 1 2.992.547 1 00,00 3.599 

O . t e r r e l c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 89.277 76,32 1 26.283.827 44,83 1 .4 1 5  

3.634 - 7.267 23.323 1 9,94 1 1 5.589.097 41 ,03 4.956 

7.267 - 1 4.535 4.296 3,67 38.649.591 1 3,72 8.997 

S u m  m e  1 1 6.971 1 00,00 281 .721.222 1 00,00 2.408 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1 7. Juli 2002; LFRZ-Auswertung 0001 .  
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312  Grüner Bericht 2001 

Umweltprogramm 2001 (ÖPUL) Tabelle 7.2.9a 
B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 4.708 60,61 6.353.494 1 5, 1 9  1 .350 
3.634 - 7.267 1 .378 1 7,74 7.1 66.324 1 7, 1 3  5.201 
7.267 - 1 4.535 1 .034 1 3,31 1 0.465.510 25,02 1 0. 1 2 1  

1 4.535 - 21 .802 356 4,58 6.329.075 1 5,1 3  1 7.778 

2 1 .802 - 29.069 1 46 1 ,88 3.632.377 8,68 24.879 

29.069 - 36.336 56 0,72 1 .829.454 4,37 32.669 
36.336 - 43.604 27 0,35 1 .063.840 2,54 39.401 
43.604 - 50.871 1 9  0,24 895.422 2, 1 4  47.127 
50.871 - 58. 1 38 1 2  0, 1 5  642.834 1 ,54 53.570 

58. 1 38 - 65.406 6 0,08 366. 1 57 0,88 61 .026 

65.406 - 72.673 9 0, 1 2  620. 1 86 1 ,48 68.910 
72.673 - 1 7  0,22 2.465.557 5,89 1 45.033 

I S u  m m e  7.768 1 00,00 41 .830.230 1 00,00 5.385 

K ä r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 
. 

8.000 68,44 1 3.554.523 34,99 1 . 694 
3.634 - 7.267 2.621 22,42 1 3.268. 1 31 34,25 5.062 

7.267 - 1 4.535 9 1 7  7,84 8.787.866 22,69 9.583 

1 4.535 - 21 .802 1 07 0,92 1 .805.565 4,66 1 6.874 

21 .802 - 29.069 31 0,27 753.935 1 , 95 24.320 

29.069 - 36.336 6 0,05 1 90.221 0,49 31 .704 

36.336 - 43.604 3 0,03 1 1 8.729 0,31 39.576 

43.604 - 50.871 1 0,01 46.445 0 , 1 2  46.445 

50.871 - 58. 1 38 1 0,01 56.202 0 , 1 5  56.202 

58.138 - 65.406 

65.406 - 72.673 

72.673 - 2 0,02 1 54.709 0,40 77.355 

S u m m e 1 1 .689 1 00,00 I 38.736.327 100,00 3.314 

N i e d e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 7.324 46,91 29.605.039 1 4,21 1 .709 

3.634 - 7.267 9.952 26,95 52. 1 97.978 25,06 5.245 

7.267 - 1 4.535 7.3 1 9  1 9,82 73.248.222 35, 1 7  1 0.008 

1 4.535 - 21 .802 1 .6 1 3  4,37 27.9 1 9.770 1 3,41 1 7.309 

2 1 .802 - 29.069 423 1 , 1 5  1 0.459.685 5,02 24.727 

29.069 - 36.336 1 39 0,38 4.446.823 2, 1 4  3 1 .992 

36.336 - 43.604 57 0 , 1 5  2.254.01 3 1 ,08 39.544 

43.604 - 50.871 33 0,09 1 .538.645 0,74 46.626 

50.871 - 58. 1 38 1 5  0,04 8 1 3.504 0,39 54.234 

58.138 - 65.406 8 0,02 486.353 0,23 60.794 

65.406 - 72.673 9 0,02 622.01 1  0,30 69. 1 1 2  

72.673 - 37 0, 1 0  4.679.240 2,25 1 26.466 

S u m  m e  36.929 1 00,00 208.271 .283 1 00,00 I 5.640 

O b e r ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 8.887 62,03 31 .258.017 28,76 1 .655 

3.634 - 7.267 8.323 27,34 42.41 5.653 39,03 5.096 

7.267 - 1 4.535 2.829 9,29 . 27.057.597 24,89 9.564 

1 4.535 - 2 1 . 802 328 1 ,08 5.647.132 5,20 1 7.21 7 

2 1 .802 - 29.069 56 0, 1 8  1 .357.762 1 ,25 24.246 

29.069 - 36.336 1 0  0,03 322.598 0,30 32.260 

36.336 - 43.604 6 0,02 232.098 0,21 38.683 

43.604 - 50.871 5 0,02 239.556 0,22 47.91 1 

50.871 - 58.138 1 0,00 54.373 0,05 54.373 

58.138 - 65.406 - -

65.406 - 72.673 -

72.673 - 1 0,00 1 03.430 0, 1 0  1 03.430 

S u m m e  30.446 I 1 00,00 I 1 08.688.21 5  I 1 00,00 3.570 
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Umweltprogramm 2001 (ÖPUL) Tabelie 7.2.9b 

S a l z b u r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 3.536 41 ,85 7.235.610 1 5,67 2.046 

3.634 - 7.267 2.796 33,09 1 4.722.935 31 ,88 5.266 

7.267 - 1 4.535 1 . 777 21 ,03 1 7.645.21 6  38,20 9.930 

1 4.535 - 2 1 .802 264 3 , 1 2  4.506.787 9,76 1 7.071 

21 .802 - 29.069 57 0,67 1 .400.322 3,03 24.567 

29.069 - 36.336 1 3  0, 1 5  428.939 0,93 32.995 

36.336 - 43.604 4 0,05 1 58. 1 54 0,34 39.538 

43.604 - 50.871 2 0,02 90.2 1 4  0,20 45. 1 07 

S u  m m e  8.449 1 00,00 46.1 88.1 77 I 1 00,00 I 5.467 

S t e i e r m a r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

• 0 - 3.634 1 7.760 70,89 24.329.231 32,23 1 .370 

3.634 - 7.267 4.933 1 9,69 25.21 4.035 33,40 5 . 1 1 1  

7.267 - 1 4.535 2.066 8,25 1 9.789.857 26,22 9.579 

1 4.535 - 21 .802 222 0,89 3.809.731 5,05 1 7. 1 61 

2 1 .802 - 29.069 35 0, 1 4  871 .D13 1 , 1 5  24.886 

29.069 - 36.336 1 5  0,06 462.465 0,61 30.831 

36.336 - 43.604 9 0,04 358.590 0,48 39.843 

43.604 - 50.871 9 0,04 4 1 9.263 0,56 46.585 

50.871 - 58. 1 38 2 0.D1 1 05.952 0, 1 4  52.976 

58.1 38 - 65.406 1 0,00 62.758 0,08 62.758 

65.406 - 72.673 1 0,00 67.053 0,09 67.053 

I S u  m m e  25.053 100,00 75.489.947 I 1 00,00 3.013 

T l r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 8.673 64,87 1 5.272.905 30,83 1 .761 

3.634 - 7.267 3.077 23,02 1 5.658.965 3 1 ,61 5.089 

7.267 - 1 4.535 1 .344 1 0,05 1 3. 1 29.859 26,50 9.769 

1 4.535 - 21 .802 1 99 1 ,49 3.415.746 6,90 1 7. 1 65 

2 1 .802 - 29.069 52 0,39 1 .277.370 2,58 24.565 

29.069 - 36.336 22 0,16 695.074 1 ,40 3 1 .594 

36.336 - 43.604 1 0,01 36.848 0,07 36.848 

43.604 - 50.871 -

50.871 - 58. 1 38 1 0,01 5 1 .784 0, 1 0  51 .784 

S u  m m e  I 1 3.369 1 00,00 49.538.552 I 100,00 3.705 

V o r a r l b e r g  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .922 5 1 ,76 3.425.763 1 8,84 1 .782 

3.634 - 7.267 949 25,56 5.010.068 27,55 5.279 

7.267 - 1 4.535 689 1 8,56 6.864.680 37,75 9.963 

1 4.535 - 2 1 .802 1 26 3,39 2 . 1 66.882 1 1 ,92 1 7 . 1 97 

21 .802 - 29.069 20 0,54 486. 1 47 2,67 24.307 

29.069 - 36.336 . 6 0,16 1 86.896 1 ,03 3 1 . 1 49 

36.336 - 43.604 1 0,03 42.703 0,23 42.703 

I S u  m m e  3.713 100,00 1 8.183.1 38 1 00,00 4.897 

W i e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 94 48,21 1 70.035 1 2,46 1 .809 

3.634 - 7.267 49 25, 1 3  264.605 1 9,39 5.400 

7.267 - 1 4.535 38 1 9,49 392.606 28,76 1 0.332 

1 4.535 - 2 1 .802 4 2,05 69.881 5, 1 2  1 7.470 

21 .802 - 29.069 3 1 ,54 79.469 5,82 26.490 

29.069 - 36.336 3 1 ,54 93.445 6,85 3 1 . 1 48 

36.336 - 43.604 -

43.604 - 50.871 -

50.871 - 58. 1 38 2 1 ,03 1 1 1 .097 8, 1 4  55.548 

58.138 - 65.406 -

65.406 - 72.673 -

72.673 - 2 1 ,03. 1 83.763 1 3,46 9 1 .882 

I S u m m e  1 95 1 00,00 1 .364.900 1 00,00 6.999 
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Umweltprogramm 2001 (ÖPUL) Tabelle 7.2.9c 

Ö s t e r r e i c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 80.904 58,79 1 31 .204.61 7 22,30 1 .622 

3.634 - 7.267 34.078 24,76 1 75.91 8.693 29,90 5. 1 62 

7.267 - 1 4.535 1 8.01 3 1 3,09 1 77.38 1 .4 1 3  30, 1 5  9.847 

1 4.535 - 21 .802 3.2 1 9  2,34 55.670.567 9,46 1 7.294 

2 1 .802 - 29.069 823 0,60 20.3 1 8.081 3,45 24.688 

29.069 - 36.336 270 0,20 8.655.916 1 ,47 32.059 

36.336 - 43.604 1 08 0,08 4.264.976 0,72 39.491 

43.604 - 50.871 69 0,05 3.229.544 0,55 46.805 

50.871 - 58. 1 38 34 0,02 1 .835.745 0,31 53.993 

58. 1 38 - 65.406 1 5  0,01 9 1 5.268 0, 1 6  61 .018 

65.406 - 72.673 1 9  0,01 1 .309.250 0,22 68.908 

72.673 - 59 0,04 7.586.699 1 ,29 1 28.588 

S u m m e  137.6 1 1  1 00,00 588.290.771 1 00,00 4.275 

Quelle: 8MLFUW; AMA; INVEKOS-Daten mit Stand 1 . Juli 2002; LFRZ-Auswertung 0001 .  

Über INVEKOS abgewickelte Förderungen . Gesamtsumme (1 ) Tabelle 7 .2 . 10a 

B u r g e n l a n d  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 4.326 47,73 6.362.207 6,73 1 .471 

3.634 - 7.267 1 .597 1 7,62 8.320.065 8,80 5.2 1 0  

7.267 - 1 4.535 1 .352 1 4 ,92 1 3.982.090 1 4,80 1 0.342 

1 4.535 - 2 1 .802 636 7,02 1 1 .352.030 1 2,01 1 7.849 

2 1 .802 - 29.069 347 3,83 8.774.702 9,29 25.287 

29.069 - 36.336 250 2,76 8. 1 43.652 8,62 32.575 

36.336 - 43.604 1 70 1 ,88 6.798.848 7, 1 9  39.993 

43.604 - 50.871 1 03 1 , 1 4  4.8 1 3.292 5,09 46.731 

50.871 - 58.138 79 0,87 4.290. 1 1 6 4,54 54.305 

58. 1 38 - 65.406 51 0,56 3 . 1 4 1 .386 3,32 6 1 .596 

65.406 - 72.673 32 0,35 2.202.551 
. 

2,33 68.830 

72.673 - 1 20 1 ,32 1 6.320.380 1 7,27 1 36.003 

S u m m e  9.063 100,00 94.501 .317 1 00,00 1 0.427 

K ii  r n t e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 4.839 34, 1 6  8.1 06.384 6,85 1 .675 

3.634 - 7.267 3.123 22,05 1 6.745.483 1 4 , 1 5  5.362 

7.267 - 1 4.535 3.872 27,34 40.1 26.291 33,90 1 0.363 

1 4.535 - 21 .802 1 .452 1 0,25 25.51 7.002 2 1 ,56 1 7.574 

21 .802 - 29.069 51 1 3,61 1 2.624.463 1 0,67 24.705 

29.069 - 36.336 1 91 1 ,35 6.1 1 3.323 5 , 1 6  32.007 

36.336 - 43.604 87 0,61 3.4 1 2.245 2,88 39.221 

43.604 - 50.871 40 0,28 1 .852.7 1 4  1 ,57 46.3 1 8  

50.871 - 58.138 1 6  0,1 1 853.8 1 3  0,72 53.363 

58. 1 38 - 65.406 1 0  0,01 608. 1 65 0,51 60.816 

65.406 - 72.673 6 0,04 406.238 0,34 67.706 

72.673 - 1 7  0,12 2.001 .385 1 ,69 1 1 7.729 

S u m m e  14.164 1 00,00 1 1 8.367.507 1 00,00 8.357 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen - Gesamtsumme (1)  Tabelle 7 .2 . 1  Ob 
N l e d e r ö s l e r r e l c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 9.603 23,90 1 4.679.452 2,92 1 .529 

3.634 - 7.267 6.899 1 7, 1 7  37.483.704 7,46 5.433 

7.267 - 1 4.535 1 1 .230 27,95 1 1 9. 1 34.891 23,72 1 0.609 

1 4.535 - 2 1 . 802 6.223 1 5,49 1 1 0.686.077 22,04 1 7.787 

21 .802 - 29.069 3.067 7.63 76.704.555 1 5,27 25.0 1 0  

29.069 - 36.336 1 .483 3,69 47.966.523 9,55 32.344 

36.336 - 43.604 721 1 ,79 28.520. 1 93 5,68 39.556 

43.604 - 50.871 406 1 ,01 1 9.002.434 3,78 46.804 

50.871 - 58. 1 38 1 92 0,48 1 0.385.01 8  2,07 54.089 

58. 138 - 65.406 1 05 0,26 6.446.41 9  1 ,28 6 1 .394 

65.406 - 72.673 64 0, 1 6  4.389.285 0,87 68.583 

72.673 - 1 89 0,47 26.871 .205 5,35 1 42. 1 76 

S u m m e  40.182 1 00,00 502.269.756 1 00,00 1 2.500 

O b e r ö s l e r r e l c h  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 1 .075 32,43 1 7.451 .445 6,24 1 .576 
3.634 - 7.267 7.328 21 ,46 39.606.985 1 4 , 1 6  5.405 
7.267 - 14.535 1 0.331 30,25 1 07.805.045 38,55 1 0.435 

1 4.535 - 21 .802 3.763 1 1 ,02 65.679.562 23,48 1 7.454 

21 .802 - 29.069 1 .064 3, 1 2  26.355.771 9,42 24.770 

29.069 - 36.336 332 0,97 1 0.600.365 3,79 31 .929 
36.336 - 43.604 1 43 0,42 5.621 . 1 39 2,01 39.309 
43.604 - 50.871 46 0,13 2 . 1 70.4 1 9  0,78 47.183 

50.871 - 58. 1 38 26 0,08 1 .383.089 0,49 53.196 
58. 1 38 - 65.406 1 1  0,03 678:191 0,24 61 .654 
65.406 - 72.673 9 0,03 618.843 0,22 68.760 
72.673 - 1 9  0,06 1 .705.628 0,61 89.770 

S u m  m e  34.147 1 00,00 279.676.483 1 00,00 8.190 

S a l z b u r g  , 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .677 1 8,84 3.093.298 3,47 1 .845 
3.634 - 7.267 1 .994 22,40 1 0.923.890 1 2,26 5.478 
7.267 - 1 4.535 3.368 37,83 35. 1 54 . 1 28 39,44 1 0.438 

1 4.535 - 2 1 .Wl2 1 .243 1 3,96 2 1 .722.036 24,37 1 7.475 

21 .802 - 29.069 405 4,55 1 0.055.983 1 1 ,28 24.830 
29.069 - 36.336 1 2 1  1 ,36 3.895.624 4,37 32. 1 95 
36.336 - 43.604 58 0,65 2.330.584 2,61 40. 1 82 
43.604 - 50.871 21 0,24 964.888 1 ,08 45.947 
50.871 - 58.138 8 0,09 427.958 0,48 53.495 
58.138 - 65.406 5 0,06 304.890 0,34 60.978 
65.406 - 72.673 1 0,01 70.281 0,08 70.281 
72.673 - - 2 0,02 1 89.446 0,2 1 94.723 

S u m m e  8.903 100,00 89.1 33.007 1 00,00 1 0.012 

S I e I . r m e r k  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 8.579 51 ,67 28.1 48.852 1 3,43 1 .5 1 5  
3.634 - 7.267 7.336 20,40 38.670.932 1 8,45 5.271 
7.267 - 1 4.535 6.6 1 3  1 8,39 67.778.569 32,33 1 0.249 

1 4.535 - 21 .802 2.248 6,25 39.3 1 2.309 1 8,75 1 7.488 
21 .802 - 29.069 765 2, 1 3  1 8.951 .043 9,04 24.773 
29.069 - 36.336 223 0,62 7.1 58.078 3,41 32.099 
36.336 - 43.604 1 00 0,28 3.948.373 1 ,88 39.484 
43.604 - 50.871 42 0, 1 2  1 .970.297 0,94 46.9 1 2  
50.871 - 58.1 38 1 5  0,04 822.700 0,39 54.847 
58. 1 38 - 65.406 8 0,02 496.095 0,24 62.012 
65.406 - 72.673 5 0,01 336.716 0,16 67.343 
72.673 - 22 0,06 2.050.477 0,98 93.203 

S u m m e  35.956 1 00,00 209.644.441 1 00,00 5.831 
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Über INVEKOS abgewickelte Förderungen - Gesamtsumme (1 ) Tabelle 7 .2 .1  Oc 
T i  r o l  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 3.831 26,37 6.9 1 9.822 5,89 1 .806 

3.634 - 7.267 4.048 27,87 21 .825.935 1 8,57 5.392 

7.267 - 1 4.535 4.6 1 7  31 ,78 47.372.740 40,31 1 0.261 

1 4.535 - 21 .802 1 .463 1 0,07 25.396.671 21 ,61 1 7.359 

21 .802 - 29.069 402 2,77 9.874.770 8,40 24.564 

29.069 - 36.336 1 00 0,69 3.236.655 2,75 32.367 

36.336 - 43.604 39 0,27 1 .554.866 1 ,32 39.868 

43.604 - 50.871 1 6  0, 1 1  738.557 0,63 46. 1 60 

50.871 - 58. 1 38 6 0,04 322.262 0,27 53.710 

58.138 - 65.406 1 0,01 58.314 0,05 58.314 

65.406 - 72.673 2 0,01 1 37.753 0 , 1 2  68.877 

72.673 - 1 0,01 79.501 0,07 79.501 15 u m m e  14.526 100,00 1 1 7.517.846 1 00,00 8.090 

V o r a r l b e r 9  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 .033 25,86 1 .764.625 4,79 1 .708 

3.634 - 7.267 957 23,95 5. 1 65. 1 1 2 1 4,01 5.397 

7.267 - 1 4.535 1 . 1 78 29,49 1 2.277.373 33,31 1 0.422 

1 4.535 - 21 .802 531 1 3,29 9.402.0 1 5  25,51 1 7.706 

2 1 .802 - 29.069 2 1 2  5,31 5.231 .01 0 1 4 , 1 9  24.675 

29.069 - 36.336 58 1 ,45 1 .851 .071 5,02 31 . 9 1 5  

36.336 - 43.604 1 6  0,40 647.545 1 ,76 40.472 

43.604 - 50.871 6 0 , 1 5  281 .024 0,76 46.837 

50.871 - 58. 1 38 2 0,05 1 08.697 0,29 54.349 

58. 1 38 - 65.406 

65.406 - 72.673 2 0,05 1 34.738 0,37 67.369 

72.673 -

S u m m e  3.995 1 00,00 36.863.21 0  1 100,00 9.227 

. W i e n  

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 1 03 46, 1 9  1 68.061 5,75 1 .632 

3.634 - 7.267 29 1 3,00 1 51 .984 5,20 5.241 

7.267 - 1 4.535 32 1 4,35 340.506 1 1 ,65 1 0.641 

1 4.535 - 21 .802 25 1 1 ,21  462.062 1 5,81 .. 1 8.482 

2 1 .802 - 29.069 1 2  5,38 303.357 1 0,38 25.280 

29.069 - 36.336 6 2,69 1 85.389 6,34 30.898 

36.336 - 43.604 4 1 ,79 1 57.563 5,39 39.391 

43.604 - 50.871 1 0,45 46.022 1 ,57 46.022 

50.871 - 58.138 2 0,90 1 1 0.940 3,80 55.470 

58. 1 38 - 65.406 2 0,90 1 20.941 4 , 1 4  60.471 

65.406 - 72.673 

72.673 - 7 3, 1 4  876.300 29,98 - 1 25. 1 86 

S u  m m e 223 1 1 00,00 2.923.1 25 1 00,00 1 1 3.108 

Ö 5 t e r r  e i e  h (2) 

Klasse Anzahl Prozent Summe Prozent Durchschnitt 

0 - 3.634 55.066 34, 1 7  86.694.1 46 5,98 1 .574 

3.634 - 7.267 33.31 1 20,67 1 78.894.090 1 2 ,33 5.370 

7.267 - 1 4.535 42.593 26,43 443.971 .631 30,60.. 1 0.424 

1 4.535 - 21 .802 1 7.584 1 0,91 309.529.765 21 ,33 1 7.603 

21 .802 - 29.069 6.785 4,21 1 68.875.654 1 1 ,64 24.890 

29.069 - 36.336 2.764 1 ,72 89.1 50.681 6 , 1 4  32.254 

36.336 - 43.604 1 .338 0,83 52.991 .355 3,65 39.605 

43.604 - 50.871 681 0,42 31 .839.649 2 , 1 9  46.754 

50.871 - 58.138 346 0,21 1 8.704.594 1 ,29 54.060 

58. 1 38 - 65.406 1 93 0 , 1 2  1 1 .854.401 0,82 61 .422 

65.406 - 72.673 1 21 0,08 8.296.405 0,57 68.565 

72.673 - 377 0,23 50.094.322 3,45 1 32.876 

S u  m m e  1 61 .159 100,00 1 .450.896.692 1 00,00 9.003 

1) Die Summe aller FOrderungen ist größer, als die Summe die sich aus den Tabellen 7.2.1 bis 7.2.9 ergeben, da in der Gsamtsumme auch noch kleinere 

I �örderUngSmaßnahmen (Wicken, Kichererbsen und Linsen) und die lorsllichen Masnahmen enthalten sind. 
2) Die Summe der Bundesländerwerte kann aufgrund von Rundungsdaten von der Gesamtsumme geringfügig abweichen. 

Quelle: BMLFUW; AMA; INVEKOS·Daten mit Stand 17.  Juli ,2002; LFRZ-Auswertung 0001 .  
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8. Soziale Sicherheit in  der Landwi rtschaft 

I 

Anzahl der Versicherten (SVB) 
nach Versicherungszweigen 

Versichertenstand 

Bezeichnung Jahresdurch- Jahresdurch-
schnitt 2000 schnitt 2001 

Pensionsversicherung 

Insgesamt 1 95.198 1 89.907 

Betriebsführer ( 1 )  1 78.742 1 74 . 168 

Hauptberuflich beschäf- 7.320 7.287 
tigte Ehegatten (4) 

Kinder 8.745 8.093 

Freiwillige Versicherte 391 359 

Krankenversicherung I Insgesamt I 274.085 I 279.124 

Betriebsführer ( 1 )  1 26.909 1 29.81 1 

Hauptberuflich beschäf- 5.658 5.932 
tigte Ehegatten (4) 

Kinder 8.099 7.690 

Freiwillige Versicherte 290 276 

Pensionisten 1 33. 1 29 1 35.4 1 5  

Unfallversicherung 

Insgesamt 1 .1 09.960 1 .093.1 1 2  

I Selbständig Erwerbst. 574.015 I 564.889 

Betriebsführer(2) 3 1 9.478 314.349 

Ehegatten(3) 229.705 226.01 7  

Jagd- und Fischerei- 22.637 22.325 
pächter 

Sonst. UV-Personen 2 . 195 2. 1 98 

I Familienangehörige (3) 535.91 1 528. 1 89 

Eltern, Großeltern (3) 1 88.584 1 87. 1 1 3  

Kinder, Enkel (3) 273.043 269.029 

Geschwister (3) 74.284 72.047 

I Selbstversicherte 34 34 

Betriebshilfe • Wochengeld I Insgesamt I 39.079 35.129 

Betriebsführer ( 1 )  36.905 33.422 

Hauptberuflich beschäf- 1 .683 1 .360 
tigte Ehegatten (4) 

Kinder 491 347 

1) Versicherungspflicht für Einheitswert > S 20.000,-. 

2) Versicherungspflicht für Einheitswert � S 2.000,-. 
3) Geschätzt. 
4) 200 1 :  inkl. 98 Hauptberuflich beschäftigte HofÜbergeber 
5) 200 1 :  inkl. 81 Hauptberuflich beschäftigte Hofübergeber 
6) 200 1 :  inkl. 14 Hauptberuflich beschäftigte Hofübergeber 

Tabelle 8 . 1  

Änderung 
in % 

· 2,7 

2,6 

0,5 

7,5 

8,2 

+ 1 ,8 

+ 2,3 

+ 4,8 

5,1 

4,8 

+ 1 ,7 

· 1 ,5 

I · 1 ,6 
- 1 ,6 
· 1 ,6 

- 1 ,4 

+ 0,1 

I 1 ,4 

- 0,8 
· 1 ,5 
- 3,0 

· 1 0,1 

- 9,4 

- 1 9,2 

- 29,3 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB). 

Anzahl  der Betriebe nach 
Versicherungszweigen ( 1 )  

Versicherungszweige 

Pensionsversicherung 

Unfallversicherung 

Krankenversicherung 

BetriebshilfelWochengeld 11 )  Stand: jeweils zum 31 . 1 2. 

Pensionsempfänger 
(SVB) (1 ) 

2000 

1 45.744 

317.605 

1 08.443 

36.587 

Tabelle 8.2 

2001 Änderung 
in % 

1 43. 1 30 - 1 ,8 

312.284 - 1 ,7 

108.020 - 0,4 

33.327 • 8,9 

Quelle: SVB.I 

Tabelle 8.3 

Anzahl Änderung Pensionsarten 
2000 

Insgesamt 1 91 .364 

alle Erwerbsunfähigkeitsp. 58.666 

alle Alterspensionen 83.476 

alle Witwen (Witwer)pens. 43.992 

alle Waisenpensionen 5.230 1 1 ) Stand Dezember. 

I 

Vergleich des 
Pensionistenanteiles in der 
Krankenversicherung mit 
anderen Berufsgruppen 2001 

Sozialversicherungsträger 1 Versicherte 
gesamt I Insgesamt 5.772.843 

Alle GKK's 4.465.727 

Alle BKK's 50.345 

VA d. öst. Bergbaues 35.1 04 

VA d. öst. Eisenbahnen 1 55.698 

VA öffentlich Bediensteter · 418.8 10  

SVA d. gew. Wirtschaft 368.035 

SVA d. Bauern 279 . 124 

2001 in % 

1 89.775 · 0,8 

58.21 9 - 0,8 

82.790 0,8 

43.658 0,8 

5. 108 2,3 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.4 

Pensionisten Anteil 1 in % 

1 .953.804 I 33,8 

1 .392.099 31 ,2 
28.457 56,5 
23.846 67,9 

90.206 57,9 
1 68. 1 75 40,2 

1 1 5.606 31 ,4 

1 35.415 48,5 
Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse, SVB. 

Verg leich der 
durchschnittlichen 
Alterspensionen ( 1 )  mit 
anderen Berufsgruppen 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter 

PV der Angestellten 

PV des österr. Bergbaues 

PV der gewerblichen Wirtschaft 

PV der Bauern 

1 )  Einschließlich Zulagen und Zuschüssen. 

Tabelle 8.5 

2000 2001 

Euro 

692 696 

1 . 1 2 1  1 . 1 40 

1 .408 1 .429 

1 .000 1 .025 

597 606 

Quelle: Hauptverband der SVB.I 
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E ntwicklung des 
Bundesbeitrages zur 
Pensionsversicherung 

Versicherungsträger 

Pensionsversicherung Insgesamt 
PV der Arbeiter 

PV der österr. Eisenbahner 

PV der Angestellten 

PV des österr. Bergbaues 

PV der gewerblichen Wirtschaft 

PV der Bauern 

1) Finanzstatistik . HVB. 
2) Vorläufige Gebarungsergebnisse - HVB. 

Ausgleichszulagenfälle auf 
1 00 Pensionen (1 ) 

VerSicherungsträger 

PV der Arbeiter 

PV der Angestellten 

PV des österr.Bergbaues 

PV der gewerblichen Wirtschaft 

PV der Bauern 

1) Jahresdurchschnitt. 

Tabelle 8.6 

Bundesbeitrag 
in Mio. Euro 

2000 ( 1 )  2001 (2) 

4.157 4.1 87 
1 .367 1 .503 

41 48 

699 806 

1 04 1 1 1  

1 .0 1 6  725 

929 994 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8.8 

2000 2001 

1 4,4 14 , 1  

2,8 2,7 

8,6 8,3 

1 3,6 1 3,0 

29,9 29,4 

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse 2000 und 2001 , SVB. 

Richtsät%e für die 
Ausgleichszulage 2001 

Alters- und Erwerbsunfähigkeitspension 

für Alleinstehende 
für Ehepaare (gemeinsamer Haushalt) 

Erhöhung für jedes Kind 

Witwen- und Witwerpension 

Waisen pension bis zum 24. Lebensjahr 

Waisenpension nach dem 24. Lebensjahr 

Vollwaisen bis zum 24. Lebensjahr 

Vollwaisen nach dem 24. Lebensjahr 

Tabelle 8. 1 0  

Euro 

613, 14 

874,76 

65,26 

613, 1 4  

228,99 

406,90 

343,82 

6 1 3, 1 4  

Quelle: SVB. 

Pflegegeld - Pensionsversicherung 2001 (1 ) 

Bezeichnung Anzahl 

Insgesamt 34.316 

Stufe 1 6.063 

Stufe 2 1 3.551 

Stufe 3 5.791 

Stufe 4 4.935 

Stufe 5 2.779 

Stufe 6 786 

Stufe 7 41 1 

Vorschüsse 

1) Stand Dezember. 

Entwicklung der 
Pensionsbelastungsquote 
(Auf je 1 .000 Pensionsversicher
te entfallen . . .  Pensionisten) 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter 

PV der österr. Eisenbahner 

PV der Angestellten 

PV des österr. Bergbaues 

PV der gewerblichen Wirtschaft 

PV der Bauern 

Grüner Bericht 2001 

Tabelle 8.7 

Jahresdurchschnitt 

2000 2001 

780 790 

785 794 

420 424 

2.667 2.674 

587 571 

976 1 .003 

Quelle: Hauptverband-Jahresergebnisse 2000 u. 2001. SVB. 

Ausgleichszulagenaufwand 
in % der Gesamtausgaben 

Versicherungsträger 

PV der Arbeiter 
PV der Angestellten 

PV des österr. Bergbaues 
PV der gewerblichen Wirtschaft 

PV der Bauern 

1 )  Finanzstatistik. 

Tabelle 8.9 

2000 ( 1 )  2001 (2) 

4,3 4,3 

0,5 5,0 

1 ,2 1 , 1 

3,6 3,4 

1 4,5 1 3,8 

2) Vorläufige Gebarungsergebnisse - Hauptverband (HVB). 

Kinderzuschuss und 
Ausgleichszulage 2001 ( 1 )  

Art Anzahl 

Kinderzuschuss 6.646 

Ausgleichszulage 55.326 

1) Stand Dezember. 

Prozent Durchschnitt 
in Euro 

1 00 405 

1 8  1 53 

39 268 

1 7  414 

14 620 

8 842 

2 1 . 149 

1 1 .532 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8 . 1 1 

Anteil am durchsehn. 
Penslons- Leistung 

stand in € 

3,5 30,60 

29,2 281 ,98 

Quelle: SVB. 

Tabelle 8 . 1 2  

.' 
PI����?��;:t

tz 

145 

268 

414 

620 

842 

1 . 1 49 

1 .532 
-

Quelle: SVB. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 319 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Durchschnittliches Pensionsantrittsalter 2001 

Männer und Frauen 
Pensionsarten 

PVArb PVAng SVG SVB 

Direktpensionen 57,8 57,8 59,7 59,0 

alle Alterspensionen 61 ,8 59,7 6 1 ,0 60,8 

Normale Alterspension ( 1 )  59,0 58,7 60,0 56,8 

vorzeitige Alterspension 59,0 58,7 60,0 58,8 

Erwerbsunfähigkeitspensionen 51 ,5  52, 1  55,3 57,0 

1) bei Männem 65 und bei Frauen 60 Jahre. 
PVArb. = Pensionversicherungsanstalt der Arbeiter. 
PVAng. = Pensionversicherungsanstalt der Angestellten. 
SVG = Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft. 

Anerkannte Versicherungsfälle 
in  der Land- und Forstwirtschaft 
nach objektiven Unfallursachen Tabelle 8 . 1 4  

2000 2001 
objektive Unfallursache 

insgesamt Tote insgesamt Tote 

Selbständige 

Sturz und Fall 2.866 1 8  2.502 1 7  
Fahrzeuge u.ä. 403 24 323 18  
Tiere 945 2 830 2 
Maschinen 692 4 630 3 
Fall von Gegenständen 675 1 0  594 1 7  
Handwerkzeuge 249 0 1 97 0 
Sonstiges 1 . 1 87 7 1 .048 8 

Summe 7.01 7 65 6.124 65 

Unselbständige 

Sturz und Fall 501 2 422 0 
Fahrzeuge u.ä. 1 04 1 89 ° 
Maschinen 230 0 1 64 1 
Fall von Gegenständen 387 6 330 3 
Handwerkzeuge 1 04 0 1 01 ° 
Scharfe und spitze 

Gegenstände 1 36 0 91 0 
Sonstiges 260 1 277 2 

Summe 1 .722 1 0  1 .474 6 

Insgesamt 8.739 75 7.598 71 

Quelle: SVB, AU VA. 

3 1 9  

Tabelle 8. 1 3  

Männer Frauen 

PVArb PVAng SVG SVB PVArb PVAng SVG SVB 

58,1 59,1 60,5 58,3 57,5 56,6 58,4 59,4 

63,3 61 ,2 62,1 61 ,2 60,3 58,5 59,4 60,6 

60,4 60,6 60,9 60,3 56,4 56,4 56,8 56,4 

60,4 60,6 60,9 60,3 56,4 56,4 56,8 56,4 

52,4 54,4 56,2 56,4 49,2 49,1 53,1 57,7 

Quelle: HVB. 

Stand an Unfallrenten und durchschnittliche 
Rentenleistung (1 ) Tabelle 8. 1 5  

durchsehn. 
Rentenarten Anzahl Rentenhöhe 

in Euro 

alle Versehrtenrenten 25.557 1 25,0 

Versehrten- davon MdE (2) bis 49 % 22.912 88,0 
renten MdE 50-99 % 2.284 406,4 

MdE 100 %  361 696,0 
alle Witwenrenten 2.883 296,9 

Witwenrenten davon 20 % der BG (3) 609 230,7 
40 % der BG 2.274 3 1 4,6 

alle Witwerrenten 153 223,8 
Witwerrenten davon 20 % der BG3) 58 1 49,8 

40 % der BG 95 269,0 
Waisenrenten 604 1 60,1 
Eltern(Geschwister)renten 0 0,0 

Alle Rentenarten 29.197 1 43,2 

1) Stand: Dezember 200 1 .  
2 )  MdE = Minderung der Erwerbsfähigkeit. 
3) BG = Bemessungsgrundlage. 

Quelle: SVB. 
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Beitragsvolumen der SVB im Überblick (Entwicklung 1 997 - 200 1 )  Tabelle 8. 1 6  

1 997 1 998 1999 2000 2001 
Bezeichnung 

in Mio. Euro 

Insgesamt 1 .987,5 1 .993,7 I 2.040,5 2.101 ,8 2.233,6 

Pensionsversicherung 1 .433,2 1 .465,2 1 .497,4 1 .543,3 1 .629,6 

Beiträge d. Bundes 81 3,4 81 9,2 858,2 909,4 969,2 
Ausgleichszulagenersätze 235,4 240,0 228,9 224,6 227,6 
Abgabe als Transferleistung des Bundes ( 1 )  20,2 20,1 20,3 20,1 20,1 
Beiträge der Bauern 307, 1 326,1 327,2 324,1 341 ,7 
Beiträge aus dem Ausgleichsfonds (2) 57,0 59,9 62,9 65,2 71 ,0  

KräIlkenversicherung 279,6 269,8 276,5 287,3 330,1 
-

Beiträge des Bundes 62,7 44,6 45,3 48,2 0,0 
Beiträge der Pensionisten 1 22,4 1 24,6 1 26,6 1 31 , 1 21 3,3 
Beiträge der Bauern 83,5 86,7 87,1 89,0 93,3 
Rezeptgebühren und Kostenanteile 1 1 ,0 13,9 1 7,5 1 9,0 23,6 

Unfallversicherung 93,9 97,9 98,3 1 01 ,0 103,4 

Beiträge des Bundes 23,5 24,5 24,5 25,3 25,9 
Beiträge der Bauern 70,4 73,4 73,8 75,7 77,5 

Betriebshilfe 20,5 (3) (3) (3) (3) 
Beiträge des Bundes (FLAG) 1 3,3 (3) (3) (3) (3) 
Beiträge der Bauern 7,3 (3) (3) (3) (3) 

Pflegegeld-Ersatzleistung des Bundes 1 60,3 1 60,8 1 68,3 1 70,2 1 70,5 

11) Wird aus der Abgabe land- und torstwirtschaftlicher Betriebe tinanziert (zweckgebunden); sie beträgt 345 von Hundert des Gnundsteuermessbetrages. 
2) § 447g Allgemeines Sozialversichenungsgeselz (ASVG). 
3) Ab 1 998 in der Krankenversicherung enthalten. 

Quelle: SVB. 

Leistungsvolumen der SVB im Überblick (Entwicklung 1 997 - 2001 ) (in Mio. Euro) Tabelle 8. 1 7  

Bezeichnung 1 997 1 998 I 1999 2000 2001 

Insgesamt I 1 .918,4 1 .973,3 2.036,5 2.086,6 2.21 2,0 

Pensionsversicherung 1 .389,8 1 .423,0 1 .451,7 1 .499,6 1 .603,9 

Direktpensionen 882,4 902,6 933,1 976,4 992,5 
Hinterbliebenenpensionen 1 58,2 1 62,4 1 67,5 171 ,5 1 73,9 

Ausgleichszulage 235,4 240,0 228,9 224,6 227,6 

Beitrag zu KV der Pensionisten 83,6 85,0 86,4 89,5 1 64,7 

Rehabilitation und Gesundheitsvorsorge 28,0 30,9 33,5 35,4 34,6 

Ubrige Versicherungsleistungen 2,2 2,0 2,3 2,2 10,7 
Krankenversicherung 276,9 312,5 338,3 340,2 356,5 

Arztliche Hilfe 67,5 79,0 86,9 86,1 90,0 • 

Heilmittel, Heilbehelfe 79,8 88,6 101 ,8 107,1 1 1 3,1 

Anstaltspflege 4,2 2,4 2,4 2,2 2,3 

KRAZAF-Uberweisung 87,2 87,7 89,6 89,5 97,4 

Zahnbehandlung, Zahnersatz 20,0 22,8 25,2 24,2 23,3 

Ubrige Versicherungsleistungen ( 1 )  18,3 32,1 32,4 31 , 1  30,4 r---ctä'von Betriebshilfe und Wochengeld 0,0 4,9 4,5 4,4 4,2 

davon Tei/zeitbeihilfe und Zuschuss zur Tei/zeitbeihilfe 0,0 7, 7 6,5 5,9 5,5 

Unfallversicherung 75,7 75,2 76,4 74,8 79,2 

Versehrten rente 45,7 46,2 45,9 44,2 45,0 

Hinterbliebenenrente 13,4 1 3,5 1 3,8 1 3,9 1 4,0 

Unfallheilbehandlung 8,7 7 ,4 8,5 7,7 8,6 

Ubrige Versicherungsleistungen 7,8 8,2 8,2 9,1 1 1 ,6 

Betriebshilfe 1 4,0 (2) (2) (2) (2) 

Wochengeld 4,5 (2) (2) (2) (2) 

Teilzeitbeihilfe 9,5 (2) (2) (2) (2) 

Pflegegeld 1 62,1 162,6 1 70,1 1 72,0 172,4 

Pensionsversicherung 160,6 161 ,0 1 68,5 1 70,4 1 70,8 

Unfallversicherung 1 ,5 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,5 

-) Vorläutig 
1 )  Ab 1998 inkl. Wochengeld und T eilzeitbeihilte. 
2) Ab 1998 bei Krankenversicherung enthalten. 

Quelle: Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB). 

Betriebe in der Pensionsversicherung der SVB - Einheitswertstatistik nach Bundesländern Tabelle 8 . 1 . 1 8  

Tabelle unter: www.gruener-bericht.at oder www.awi . bmlf.gv.aVgb zu finden. 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 321 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 321 

Auszug aus aktueller Forschungsarbeit 

Betriebsvergleiche mit den Buchführungsbetrieben 2000, 

Gegenüberstellung von konventionell und biologisch wirt

schaftenden Futterbaubetrieben mit Milchquote (Paar

vergleiche), Walter SCH N E EB ERGER,  Luisa LACOVA

RA und Michael E D E R ,  Institut für Agrarökonomik, Univer

sität für Bodenkultur Wien. 

Der Datensatz umfasst 963 Futterbaubetriebe. Davon besit
zen 72 keine Milchquote. In die Vergleichsgruppen wurden 

Betriebe mit möglichst gleicher wirtschaftlicher Ausrichtung 

aufgenommen, weshalb die Futterbaubetriebe ohne Mi lch

quote aus dem Datensatz ausgeschieden wurden. Von den 

verbliebenen 891 Betrieben wirtschafteten 680 konventionell 
(76 %) und 2 1 1  biologisch (24 %). Die mittlere RLN (redu

zierte landwirtschaftl iche Nutzfläche) beläuft sich sowohl bei 

den konventionellen als auch bei den biologischen Betrie

ben auf rund 22,5 ha, die konventionellen Betriebe halten im 

Durchschnitt 30,0 GVE bzw. 1 6, 1  Stück Milchkühe, die Bio

betriebe 25,2 GVE bzw. 1 5,0 Stück Mi lchkühe. Die Betriebs

vergleiche sollten zeigen, welchen Einfluss die biologische 

Wirtschaftsweise auf die Betriebsorganisation und den 

Betriebserfolg ausübt. Daher sind neben produktionstech

nischen Kennzahlen vör allem ökonomische Kennzahlen von 

Interesse. Um d ie Konsequenzen der biologischen Wirt

schaftsweise herauszufinden, sind vergleichbare konven

tionelle und biologische Betriebe in Vergleichsgruppen 

zusammenzufassen . Berichtet wird hier von Vergleichen mit 

paarweise ausgesuchten Betrieben (Paarvergleiche). Betriebs

paare wurden daher mit Betrieben aus derselben Lage und 

derselben Erschwerniszone gebildet. Jedes Betriebspaar durf
te sich in  der RLN um maximal ein Hektar und in der Anzahl 

der M i lchkühe bis zu 20 % unterscheiden. 

Nach dem Datensatz wären maximal 207 Betriebspaare mög

lich. Tatsächlich erfüllen 88 die definierten Kriterien. Davon 

befinden sich 29 in Alpinen Lagen, 55 in M ittleren Höhenla

gen, 4 in Flach- und Hügellagen. Nach Zonen unterteilt ergibt 
sich: 22 in Zone 0, 26 in Zone 1 ,  21 in Zone 2, 1 7  in Zone 3 

und zwei in Zone 4. Auf Grund der angegebenen Aufteilung 

der Betriebspaare auf die Lagen und Zonen werden für die 

Flach- und Hügellagen bzw. die Zone 4 keine Ergebnisse wie
dergegeben (siehe Tabelle). 

Ergebnis der Vergleiche 

Die Ergebnistabelle sol l die Voraussetzungen der konven
tionell und biologisch wirtschaftenden Betriebe charakterisieren 

und zudem die Konsequenzen der unterschiedlichen Wirt

schaftsweisen aufzeigen. Bei den Kenrizahlen handelt es sich 

um einfache arithmethische Mittel, beim Milchpreis und bei 

der Milchleistung je Kuh und Jahr sind gewogene Mittel errech
net. Aus den Vergleichen lassen sich auf Basis der Mittel

werte der Gruppen folgende Tendenzen ablesen: 

• Der landwirtschaft l iche Hektarsatz der konventionellen 
Betriebe übersteigt in allen Vergleichsgruppen jenen der 
Biobetriebe. Dasselbe gilt für den Standarddeckungsbei
trag der Betriebe. 

• Der Antei l  normalertragsfähiger Flächen ist bei den kon
ventionellen Betrieben, Zone 3 ausgenommen, höher. I n  
allen Vergleichsgruppen bewirtschaften die konventionel
len Betriebe mehr Ackerfläche. Die WaIdflächenausstat
tung steht in keinem Zusammenhang mit der Wirtschafts
weise. 

• Die Wirtschaftsweise schlägt sich in den milchviehhalten
den Futterbaubetrieben in dEm errechneten AK-Einheiten 
nicht n ieder. Die Arbeit wird größtentei ls von den Famil i
enarbeitskräften erledigt. 

• Die Biobetriebe halten weniger GVE als die konventior;"lellen 
Betriebe, im GVE-Besatz kommt die geringere Intensität 
deutlich zum Ausdruck. Die Rinder machen im Durchschnitt 
aller Futterbaubetriebe mit Milchquote rund 96 % der GVE 
aus, d ie Subgruppen weichen wenig von diesem Pro
zentsatz ab. 

• Das Ausmaß der M i lchquote unterscheidet sich bei den 
ausgewählten konventionellen und biologischen Betrieben 
relativ wenig. Die Milchleistung je Kuh und Jahr ist im Durch
schnitt bei den Biobetrieben geringer. Je Hektar RLN 
erzeugen die Biobetriebe weniger Mi lch. 

• Der durchschnittliche Milchpreis liegt in den Biobetrieben 
in allen Vergleichsgruppen über jenem der konventionel
len Betriebe. Über d ie Zuschläge für die Biomi lch gibt der 
Datensatz keine Auskunft. 

• Die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind im Durch
schnitt bei den Biobetrieben höher, d ie Zonen 2 und 3 aus
genommen. Dies gilt auch für die Eigenkapitalbildung. 

• Der Anteil der öffentlichen Gelder am Unternehmensertrag 
ist bei den Biobetrieben durchwegs höher, die höheren 
ÖPUL-Prämien tragen dazu bei. Die öffentlichen Gelder 
je Hektar RLN sind in den verg leichbaren Biobetrieben in 
der Regel höher als in den konventionellen Betrieben .  

Fazit 

Biobetriebe unterscheiden sich in ihrer Flächenausstattung 
von .den konventionel l  bewirtschafteten Betrieben .  Die 
Betriebsergebnisse waren 2000 trotz der ungünstigeren 
wirtschaftlichen Voraussetzungen der Biobetriebe (niedrigere 

landwirtschaftliche Hektarsätze) in den meisten Vergleichs

gruppen besser bzw. annähernd gleich. Daraus lässt sich 

schließen, dass Betriebe mit günstigen Voraussetzungen für 

die biologische Wirtschaftsweise (keine oder wenig Investi

tionen für die Erfül lung der Biorichtlinien für die biologische 

Tierhaltung, Biomilchpreiszuschlag, entsprechendes Milchlei

stungsniveau, produktionstechnische Kenntnisse) durch eine 

Umstellung bei den bestehenden Rahmenbedingungen die 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft erhöhen könnten. 
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Paarvergleich von konventionell und biologisch wirtschaftenden Futterbaubetrieben mit Milchquote 
Buchführungsdaten 2000; Ergebnisse insgesamt und gegli edert nach Lagen und Erschwerniszonen 

Vergleichsbetriebe Vergleichsbetriebe in Vergleichsbetriebe der 

Kennzahlen insgesamt Mittleren Höhenlagen Alpinen Lagen Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 

konv. biol. konv. biol. konv. biol. konv. biol. konv. biol. konv. bio I .  konv. biol. 

Anzahl der Betriebe 88 88 55 55 29 29 22 22 26 26 21 21 1 7  1 7  

Landwirtschaftlicher Hektarsatz, i n  Euro 505,0 475,2 583,0 549, 1  356,0 342,9 921 ,5 865,5 480,4 464,4 383,2 343,5 200,5 1 88,3 

Standarddeckungsbeitrag, 1000 Euro 26,9 23,2 29,8 25,4 2 1 ,0 1 9,0 31 ,4 25,7 29,8 25,8 24,5 22,0 21 ,3  18,9 

Red. Landw. Nutzfläche (RLN), ha 20,7 20,8 22,6 22,6 16,8 16,9 2 1 , 2  21 ,5  23,9 23,8 20,1 20,1 17,2 1 7,4 

Landwirtschaftliche Nutzfläche, ha 25,0 26,3 22,8 24,6 29,3 29,8 23,4 24,4 27,3 28,4 25,2 29,8 24,8 23,1 

dar. Ackerfläche, ha 8,2 5,5 1 1 ,2 7,5 2,1 1 ,5 1 1 ,0 6,5 1 0,8 8,2 5,2 3,0 5,2 3,6 

Waldfläche, ha 1 0,8 1 0,8 8,5 9,2 1 5,3 14,4 6,7 6,0 10,8 1 0,1  1 2,7 1 3,6 1 3,9 14,2 

Kulturfläche, ha 35,7 37,0 31 ,2 33,8 44,6 44,2 30,1 30,4 38,1 38,5 37,9 43,3 38,8 37,3 

Arbeitskräfte, AK gesamt 2,0 2,0 2,1  2,0 1 ,8 2,0 1 ,9 2,1 2,1 2,1 2,1  1 ,9 2 , 1  1 ,7 

dar. Familienarbeitskräfte (FAK) 2,0 1 ,9 2 ,1  1 ,9 1 ,8 1 ,9 1 ,8 2,0 2,0 2,1 2,1 1 ,9 2,1  1 ,7 

AK je 1 00 ha RLN 1 1 ,0 1 1 ,0 1 0,3 1 0,2 12,6 1 3,3 9,9 12,0 9,7 9,8 1 1 ,9 10,4 1 3,5 1 1 ,5 

Großvieheinheiten (GVE) gesamt 28,9 24,7 3 1 ,4 26,3 23,8 2 1 ,6 35,2 28,2 29,8 26,3 27,5 23,6 22,9 20,2 

dar. Milchkühe, Stück 1 5,3 1 5,4 16,6 1 6,7 1 2,9 1 2,9 1 8,1  1 8,4 1 6,5 16,8 14,7 14,7 1 1 ,6 1 1 ,2 

GVE je ha RLN 1 ,5 1 ,2 1 ,4 1 , 2  1 ,5 1 ,3 1 ,7 1 ,4 1 ,3 1 ,2 1 ,4 1 ,2 1 ,4 1 ,2 

Anteil GVE Rinder in % 95,5 96,0 96,3 96,9 93,3 94,2 95,5 95,5 95,7 98,0 95,4 95,4 95,4 96,1 

Milchquote, t 7 1 ,4 70,3 76,2 78,0 63,5 55,7 8 1 ,8 83,6 8 1 ,5 78,1 70,2 69,5 49,1 49,2 

Milcherzeugung, t 85,8 8 1 , 1  95,1 9 1 ,9 73,4 64,7 103,6 99,5 1 02,3 9 1 ,9 86,1 78,7 58,8 59,5 

Milcherzeugung in t je ha RLN 4,3 4,0 4,2 4,1 4,4 3,8 4,9 4,6 4,3 3,9 4,3 3,9 3,4 3,4 

Milchleistung je Kuh, t 5,6 5,3 5,5 5,3 5,8 5,0 5,5 5,2 5,9 5,2 5,7 5,5 5,1 5,2 

MilchQreis, Euro je t 305,0 339,7 301 ,4 332,4 315,1 361,0 299,0 345,2 310,9 344,2 304,7 328,1 303,7 334,5 

Unternehmensertrag (UE), 1000 Euro 67,0 72,4 69,6 74,9 62,2 68,3 67,9 78,2 72,8 8 1 ,0 68,0 68,8 58,9 59,3 

Unternehmensaufwand, 1000 Euro 46,3 47,3 49,2 50,1 40,6 4 1 ,9 52,4 5 1 ,9 48,1 50,6 42,7 43,6 4 1 ,6 42,5 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 1000 Euro 20,7 25,1 20,4 24,7 2 1 ,6 26,4 1 5,5 18,6 24,7 30,4 25,3 25,2 1 7,3 16,8 

Eink. aus Land- und Forstwirtschaft je FAK, 1 000 Euro 1 0,0 1 2,9 9,2 12,9 1 1 ,6 1 3,2 7,9 1 3,3 1 2,2 14,9 1 1 ,8 1 3,0 7,8 10,2 

Eigenkapitalbildung, 1 000 Euro 7,8 8,5 7,2 6,0 8,8 1 2,9 0,7 6,5 10,0 1 3,8 14,4 6,9 6,6 5,7 

Öffentliche Gelder in % vom UE 1 8,7 22,7 18,5 22,2 1 9,1  23,8 1 3,1  1 9,2 18,0 24,0 1 9,2 19,7 25,0 28,0 

dar. ÖPUL-Prämien in % vom UE 7,1 ' 1 2,3 6,9 1 2,8 9,0 1 1 ,5 5,0 12,3 7,1  1 2, 1  7,2 1 1 ,8 1 1 ,0 1 3,3 

Öffentliche Gelder je ha RLN, Euro 607 797 571 723 690 966 404 684 536 823 693 657 838 1 .0 1 3  

Quelle: Berechnungen m i t  Buchführungsdaten der  LBG. 
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Begriffsb e s timm ungen 
H ier wird ein Auszug aus der Begriffesammlung des BMLFUW publiziert. 

Alle Begriffe finden sich auf der Homepage des BMLFUW unter http/lwww.lebensministerium.at 

Abschreibung 

Methode zur Ermittlung der Kosten der eingetretenen Wert
minderung eines langlebigen Wirtschaftsgutes im betreffen
den Jahr. Dabei wird der Wertverlust von Gebrauchsgütern 
(Gebäude, Anlagen, Einrichtungen usw.) infolge von Alter 
und/oder Nutzung erfasst. Die Wertminderungen werden ver
ursacht durch Nutzung, technischen Fortschritt, wirtschaftli
che Entwertung oder außergewöhnliche Ereignisse. Da die 
Abschreibungen in der Jahreserfolgsrechnung einen soge
nannten Aufwand darstellen, mindern sie somit den Gewinn 
und d ie gewinnabhängigen Steuern. 

Ackerland 
Dieser Nutzungsform als Bestandteil der LN werden nach 
der Bodennutzungserhebung zugerechnet: Getreide, Hül
senfrüchte, Feldfutter, Hackfrüchte, Feldgemüse, Raps inkl . 
Rübsen, sonstige Flächen und Brachflächen. Zu den son
stigen Flächen werden jene gezählt, welche flächen mäßig 
von geringerer Bedeutung sind wie Mohn, Ölkürbis, Son
nenblumen, Flachs, Hanf, Hopfen und Tabak. Bei den Bra
cheflächen handelt es sich hier um Ackerbrachflächen. 

Ackerzahl 
Siehe: Einheitswerl 

Agenda 2000 
Agenda 2000 ist die Bezeichnung für ein am 1 6.7. 1 997 von 
der Europäischen Kommission vorgelegtes Reformvorhaben, 
das Vorschläge zur Weiterentwicklung der Europäischen Union 
enthält. Die Agenda 2000 umfasst vier Dokumente . Im  
umfangreichsten Teil wird die Beitrittsfähigkeit der mittel- und 
osteuropäischen Staaten untersucht. Des Weiteren enthält 
die Agenda 2000 Vorsch läge zur Haushaltspolitik der EU, zur 
Reform der Agrarpol itik und zur Zukunft der Strukturfonds. 
Das am 24./25.3.1 999 in Berl in verabschiedete Reformpa
ket bewirkt eine Begrenzung der Agrarausgaben auf 300 Mi l
liarden Euro, für strukturschwache Regionen werden bis Ende 
des Jahres 2006 insgesamt 2 1 3  Mi l l iarden Euro veran
schlagt, wovon 1 5  Mrd . auf den Kohäsionsfonds (siehe: 
Europäischer Kohäsionsfonds ) zugunsten Griechenlands, 
I rlands, Portugals und Spaniens entfal len. Das gesamte 
Budget der EU wird für die Jahre 2000 bis 2006 vorläufig auf 
annähernd 686 Mrd. Euro veranschlagt. 

Agrarpreisindex 
Siehe: Index 

Agrarquote 
Anteil der Berufstätigen in der Land- und Forstwirtschaft an 
den gesamten Berufstätigen. 

Agrarstrukturerhebung 
Sie ist eine wichtige agrarstatistische Erhebung, welche in 
zwei- bis dreijährigen Abständen durchgeführt wird. Sie lie
fert statistische Daten über die Zahl der Betriebe, die bewirt
schaftete Fläche, d ie Vertei lung und Höhe der Tierbestände 
und d ie in den Betrieben beschäftigten Arbeitskräfte. Sie wird 

vom Statistik Austria durchgeführt. Die Daten sind auch dem 
EUROSTAT zu übermitteln. Die methodische Koordinierung 
(einzelbetriebs Ergebnisse werden übermittelt) Durchführung 
der Erhebung wird bei EUROSTAT durchgeführt. 

Die Ergebnisse werden nach Größenstufen, Kulturfläche und 
der landwirtschaftl ichen Nutzfläche sowie nach Erwerbsar
ten, Erschwerniszonen und Hauptproduktionsgebieten geglie
dert, wobei 1 990 erstmals auch nach Größenklassen der Stan
darddeckungsbeiträge und Betriebsformen ausgewertet 
wurde. Die wichtigsten Erhebungsmerkmale betreffen die 
Anbauflächen auf dem Ackerland , die Vertei lung nach Kul
turarten ,  d ie land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräfte, d ie 
Nutztierbestände, wichtige Maschinen sowie d iverse infra-
strukturelle Merkmale. 

. 

ALFIS 
Das Allgemeine Land- und Forstwirtschaftliche Informations
System (ALFIS) ist die agrarstatistische Datenbank des 
BMLFUW. Datenorganisation und Methoden sind hauptsäch
lich auf die Bearbeitung sozioökonomischer Zeitreihendaten 
zugeschnitten. 

Alpenkonvention 
Die Umweltminister der 6 Alpenstaaten Deutschland, Frank
reich, Ital ien, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz 
sowie Vertreter der EU-Kommission unterzeichneten am 
7. 1 1 . 1 991 das Übereinkommen zum Schutz derAlpen (Alpen
konvention) als Rahmenvertrag für den Abschluss verbind
licher Ausführungsprotokolle über Mindeststandards in den 
Bereichen Natur- und Landschaftsschutz, Raumplanung, Tou
rismus, Verkehr, Berglandwirtschaft, Bergwald, Energ ie, 
Wasserhaushalt, Bodenschutz, Luftreinhaltung und Abfall
wirtschaft. Die Konvention verfolgt u .a .  das Ziel, Belastun
gen und Risiken im Bereich des inneralpinen und alpen
querenden Verkehrs auf ein für Menschen, Tiere und Pflan
zen erträgliches Maß zu senken. Das Übereinkommen trat 
nach Ratifizierung durch 3 Unterzeichnerstaaten - Österreich , 
Liechtenstein und Deutschland - am 5.3. 1 995 in Kraft. 

AMA 
(Agrarmarkt Austria) 

Die AMA ist eine juristische Person öffentlichen Rechts 
gemäß BGBI. Nr. 376/1 992, zuletzt geändert mit BGBI .Nr. 
1 08/2001 . Ih re wichtigsten Aufgaben sind: 

• Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen (Milch, 
Fleisch, Getreide, etc.) als österreichische Marktordnungs-, Inter
ventions- und Zahlstelle; 

• Zentrale Markt- und Preisberichterstattung; 

• Maßnahmen zur Qualitätssicherung der landwirtschaftlichen Pro
dukte und Förderung des Agrarmarketings; 

• Abwicklung der Förderungsverwaltung, soweit sie der AMA über
tragen wurde. 
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AMA-Gütesiegel 
Dieses Zeichen wird von der AMA (Agrarmarkt Austria) nur 
für Produkte vergeben, die sich durch eine gehobene Qua
lität innerhalb des Lebensmittelgesetzes auszeichnen; n icht 
verlangt werden Anbau und Erzeugung nach biologischen 

·Kriterien. Es gibt verschiedene Richtl in ien für verschiedene 
Kriterien. Mindestens 50% der verwendeten Rohstoffe kom
men aus Österreich, teilweise 1 00%; bei einigen Produkten 
wird integrierter Landbau vorgeschrieben. 

AMA-Bio-Zeichen 
Um dem Konsumenten den E inkauf biologisch erzeugter 
Lebensmittel zu erleichtern, wurde von der AMA-Marketing 
GesmbH. das AMA-Biozeichen entwickelt, welches stren
gen Qualitäts- und Prüfbestimmungen unterliegt, die vom Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft (BMLFUW) genehmigt sind. Gemäß den 
Vorgaben derAMA-Marketing GesmbH. kann das AMA-Bio
zeichen Lebensmitteln verliehen werden, die den Richtlini
en des Österreich ischen Lebensmittelbuches, 3. Auflage, Kapi
tel A 8 und der VO(EG) Nr. 2092/91 i .d .g .F. entsprechen. 

AMS (Aggregate Measurement of Support) 
Das aggregierte Maß der Stützung misst d ie Marktpreis
stützung (siehe CSE und PSE), bezogen auf den Welt
marktpreis einer Basisperiode (1 986-1 988) und die durch die 
Regierung gewährten Subventionen abzüglich der Belas
tungen (Steuern), die sich auf die Produktion der Agrarpro
dukte und die Produktionsmittel beziehen. Im Vergleich zum 
PSE enthält das AMS keine Zahlungen für öffentliche Dienst
leistungen,  Personen , Regionen ,  Umweltmaßnahmen, 
Flächenstill legung und keine Ausgleichszahlungen für Pro
dukte, deren Produktion beschränkt ist. 

Amsterdamer Vertrag 
Der Amsterdamer Vertrag ist nach der E inheitlichen Europäi
schen Akte (EEA) und dem Maastrichter Vertrag d ie dritte 
umfassende Reform der europäischen Gemeinschaftsver
träge. Nach der Ratifizierung durch alle 1 5  Mitgliedstaaten 
ist der Vertrag am 1 .5. 1 999, in Kraft getreten. Der Vertrag 
gliedert sich in drei Teile. Die wichtigsten Bestimmungen sind: 

• Ausweitung der Handlungsfelder der Europäischen Gemein
schaft (erste Säule der EU) gegenüber der dritten Säule der EU 
(Zusammenarbeit im Bereich Justiz und Inneres) sowie des sog. 
Schengen-Besitzstandes (Schengener Abkommen). 

• Einrichtung eines Beschäftigungsausschusses, der zur Errei
chung eines hohen Beschäftigungsniveaus die Kooperation und 
den Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten ver
bessern soll. 

• Einbeziehung des Abkommens über Sozialpolitik (aufgrund feh
lender Zustimmung Großbritanniens lediglich ein Zusatzprotokoll 
des Maastrichter Vertrages) in den Vertragstext. Einführung der 
qualifizierten Mehrheitsentscheidung und des Mitentscheidungs
verfahrens in einigen Bereichen der Sozialpolitik. 

• Ausbau der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP). 
Die Außenvertretung der Union soll nunmehr durch eine Troika 
aus der jeweiligen Ratspräsidentschaft, einem Vertreter der 
Europäischen Kommission und dem Generalsekretär des Rates 
der Europäischen Union (Ministerrat) als Hoher Vertreter der GASP 
erfolgen. Verstärkung der institutionellen Beziehungen zwischen 
der EU und der Westeuropäischen Union (WEU). Festschreibung 
der Nutzungsmöglichkeit der operativen Kapazitäten der WEU durch 
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die EU (z.B. für humanitäre Einsätze, friedenserhaltende Aufga
ben, Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung einschließlich 
friedensschaffender Maßnahmen). 

• Stärkung der Position des Präsidenten der Europäischen Kom
mission durch dessen Beteiligung an der Auswahl der Kommis
sare. Begrenzung der Zahl der Kommissare auf 20. 

• Die Zuständigkeitsbereiche für den Europäischen Gerichtshof 
(EuGH), den Ausschuss der Regionen (AdR) und den Wirt
schafts- und Sozialausschuss (WSA) werden ausgedehnt. 

• Flexibilisierung der Integration, um mögliche Blockaden durch inte
grationshemmende Mitgliedstaaten zu vermeiden. Einführung 
einer Generalklausel mit den Bedingungen einer engen Zusam
menarbeit. 

An lagevermögen 
Vermögensteile eines Unternehmens, die auf Dauer dem 
Geschäftsbetrieb dienen, wie Grundstücke, Gebäude, Aus
stattung und Beteil igungen. (Vergleiche: Umlaufvermögen) .  

Antragsteller 
(Definition laut INVEKOS) 

Antragsteller sind natürliche und juristische Personen, Ehe
gemeinschaften sowie Personenvereinigungen, d ie einen 
landwirtschaftlichen Betrieb im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung bewirtschaften. 

Arbeitskraft 
Famil ienarbeitskraft (FAK), Gesamt-Famil ienarbeitskraft 
(GFAK) und Vollarbeitskraft (VAK). Mindestens 270 Arbeits
tage (zu 8 Stunden) im Jahr ergeben eine Arbeitskraft. 

• Zur Berechnung der Familienarbeitskräfte (FAK) werden aus
schließlich die in der Land- und Forstwirtschaft geleisteten Arbeits
zeiten herangezogen. Sie bestehen aus dem Betriebsleiterehe
paar sowie den ganz oder teilweise mitarbeitenden Familienmit
gliedern, soweit sie dem gemeinsamen Haushalt angehören und 
nicht entlohnt werden. 

• Die Gesamtfa milienarbeitskrä fte (GFA K) umfassen alle 
Familienangehörigen, die sowohl in als auch außerhalb der Land
und Forstwirtschaft tätig sind und das außerbetrieblich erworbe
ne Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit und/oder Gewerbe 
in die land- und forstwirtschaftliche Unternehmung (Familie) ein
bringen. 

• Zu den Vol/arbeitskräften ( VA K) zählen die familieneigenen 
und familienfremden ständig und nicht ständig im land- und forst
wirtschaftlichen Betrieb Beschäftigten. 

Bei der Errechnung der FAK und der VAK wird außer den 
laufenden Arbeiten im Betrieb auch die Arbeitsleistung für den 
landwirtschaftlichen Nebenbetrieb, für die Gästebeherbergung 
sowie die unbezahlten Arbeitsstunden, die in Form von 
Eigenleistungen bei baulichen Investitionen erbracht werden , 
mitberücksichtigt (siehe auch; Famil ieneigeneArbeitskräfte). 

Arbeitslosenquote 
Nach der österreichischen Definition wird diese folgender
maßen definiert: Arbeitslose in Prozent des Arbeitskräftepo
tentials. Siehe: Erwerbstätige. 

Arbeitsproduktivität 
Siehe: Partielle Produktivität 
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Ausfu h r  (Export-)erstattung 
Als solche gelten jene Ausfu h rs u bventionen d e r  E U ,  d i e  im 
R a h men der l a ndwirtschaft l ichen M a rktord n u ngen den 
Exporteuren von Agra rprod ukten aus M itteln des EAG F L  
gewährt werden,  wenn innerhalb d e r  E U  und z u  ei nem höhe
ren als dem Weltmarktpreis erzeugte Agrarprodukte a n  Dritt
staaten ausgefO h rt werden (siehe:  Exporterstattu ngen).  

Ausgleichsz u l age (AZ) 
Jährl iche Beihilfe zum Ausgleich der ständigen naWrlichen 
N achteile (gem . Art,  1 7  - 1 9  der VO 1 257/99) ,  welche die 
M itgl iedstaaten fO r d ie a usgeO bten l a ndwirtsch aftl ichen 
Tätigkeiten in  Jenen Regionen gewähren können,  d ie im 
Gemeinschaftsverzeich n i s  der benachte i l igten landwirt
schaftl ichen Gebiete a ngefO h rt sind (siehe: Benachteil igte 
Gebiete ) .  Die Gewährung dieser Zulage darf nur in  den Gren
zen und u nter den Bed i ngungen der Artikel 1 3  - 1 5 der VO 
1 257/99 erfolgen. Die AZ dient der Abgeltung von naWrlichen, 
topografischen und kl imatischen Nachtei len .  

Ausschuss der  Regionen 
Der Ausschuss der Regionen (Ad R) ist  eine kraft des Maas
trichter Vertrages geschaffene I n stitution zur Vertretung der 
I nteressen der reg ionalen und lokalen Gebietskörperschaf
ten in der E U .  Der Ad R besteht aus 222 M itgl iedern der 1 5  
E U-Staaten Ue 24 aus Deutschland,  Frankreic h ,  Großbri
ta nnien und Ital ien , 21 aus Spanien ,  je zwölf aus Belg ien ,  
G riechenla nd,  den N iederlanden,  Österreich , Portugal  u n d  
Schweden, j e  neun a u s  Dänemark, Finnland u n d  Irland,  sechs 
aus Luxemb u rg ) ,  die auf Vorschlag der jewei l igen nationa
len Regierung vom Rat der Europäischen U n io n  ( M i n ister
rat) fOr e inen Zeitraum von vier Jahren ernannt werden.  

Beih i lfenfähige F läche 
I m  Rahmen d e s  Kulturpfla nzenausgleichs s i n d  d a s  Flächen ,  
die a m  3 1 . Dezember 1 99 1  weder als Dauerweiden,  Dau
erkulture n  oder Wälder genutzt wurden noch n icht land
wirtschaftl ichen Zwecken d iente n ,  

Benachtei l igte Gebiete 
In d iesen Gebieten gibt es ständige naWrliche Nachtei le,  die 
verh indern , dass die dort ansässigen Bäuerinnen und Bau
ern ein a ngemessenes E inkommen aus ihrer Produktion 
erzielen , das demjenigen vergleichbarer Betriebe in  ande
ren Gebieten entspricht. In einem Gemeinschaftsverzeich
nis s ind a l le Gemeinden oder Gemei ndetei le (Katastralge
meinde n ) ,  welche auf Kommissions- und Ratsbeschluss in 
das benachteiligte Gebiet aufzunehmen sind , namentlich auf
gel istet. Diese u mfassen gemäß der VO 1 257/99 Bergge
biete (Art. 1 8 ),  Sonstige benachteil igte Gebiete (Art, 1 9) und 
Kleine Gebiete (Art .20) .  Die Abgrenzung erfolgt gebiets
spezifisch, im Normalfall nach der politischen Gemeinde. I m  
Berggebiet l iegen Gemeinden m i t  einer Höhen lage von min
destens 700 Metern sowie Gemeinden m it einer Höhenla
ge zwischen 500 und 700 Metern Seehöhe, wen n  die Hang
neigung 1 5% beträgt.  L iegt eine Gemeinde unter 500 
Höhenmetern , so muss die Hangneigung 20% betragen , 
damit sie zum Berggebiet gezä h lt werden kann.  Der Rat 
der EU hat 69,4% der LN Österreichs als Benachteil igte land
wirtschaftl iche Gebiete a nerka nnt .  
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Berg ba uernbetrieb 
U nter einem Bergbauernbetrieb wird ein landwirtschaftlicher 
Betrieb verstanden, dessen natOrliche und wirtschaftliche Pro
duktionsbedingungen durch ungOnstige Gelände- u n d  Kli
maverhältnisse und ungOnstige Verkehrsbedingungen sowoh l  
in  i h rer Summe a ls  auch durch d i e  U n g unst e i nzelner d ie
ser Merkmalsgruppen derart erschwert werden,  dass eine 
wen ig- oder einseitige, unelastische Wi rtschaftsweise mit al l  
i h ren Nachtei len erzwungen wird. 

Berghöfekataster (BHK) 
Der im J a h re 200 1 erstmals zur  Anwendung gebrachte 
Berghöfekataster bietet im Vergleich zur frOheren Eintei lung 
der Berg bauernbetriebe in  4 E rschwerniskategorien/-zonen 
( 1 974 bis 2000) eine genauere Beurtei lung der a uf den ein
zel n e n  Bergbauernbetrieb einwirkenden naWrl ichen und 
wirtschaftl ichen E rschwernisse. Die Beu rtei l u n g  e rfolgt 
anhand eines BOndeis von Erschwerniskriterien ,  die in  d rei 
Hauptkriterien, näml ich die " I nnere Verkehrslage", die "Äuße
re Verke h rslage" und die "Kl ima- und Bodenverhältn isse", 
zusammengefasst sind , J edes einzelne Kriter ium ist nach 
einem österreichweit erarbeiteten Schema (theoretisches 
Punktemaximum:  570 B H K-Punkte) bewertet. Die Summe 
der Punkte der Ei nzelkriterien ergeben den BHK-Punktewert 
des Betriebes. Der Betrag der Ausgleichszulage h ä ngt u , a ,  
von d e r  H ö h e  des BH K-Pun ktewertes d e s  Betriebes a b ,  

Erschwerniskategorien/-zonen u n d  B H K- P u n ktegruppen 
sind n icht u n m itte l bar vergleichbar, da i n  der seinerzeitigen 
Erschwernisbeurtei lung (bis 2000) praktisch nur das Krite
rium "Hangneigung" und dieses wieder n u r  nach einer Gren
ze ( kleiner und g rößer 25% Hangneig u n g )  bewertet wurde, 
im B H K  jedoch viele Kriterien beurtei lt  und im B H K-Pu nkte
wert des Betriebes zusammengefOhrt werden ,  

Betrie b  
(Definition laut INVEKOS) 

ist die Gesamtheit der vom Betriebsinhaber verwalteten Pro
duktionsein heite n ,  d ie  sich im Hoheitsgebiet ei nes M it
gl iedstaates befinden.  E i n  Betrieb kann aus e iner  oder meh
reren Betriebsstätte( n )  ( = unterschied l iche Betriebsstätten) 
bestehen.  Jene Betriebsstätte, die das Verwaltu ngszent
rum a l l e r  Betriebsstätten d a rstel l t ,  stellt den Hauptbetrieb 
dar. Die anderen Betriebsstätten sind Teilbetriebe des Haupt
betriebes, 

Betriebsei n kom men 
D a s  Betriebseinkommen errech net sich i n  diesem Bericht 
aus dem Jahresdeckungsbeitrag, vermeh rt um die Anderen 
Betriebserträge u n d  verm i ndert um d ie Anderen Betriebs
aufwendungen. Jene beinhalten die E rträge a u s  Di rektver
marktu n g ,  landwirtschaftl ichem Nebenbetrieb, Gästebeher
bergung,  die ertragswirksame Mehrwertsteuer und d ie ande
ren n icht zutei lbare n ,  aber dem landwirtschaftl ichen Betrieb 
zuordenbare n  Erträge. Die Anderen Betriebsaufwendungen 
umfassen im Wesentlichen die Fixkosten wie z . B .  Vorsteu
er und Abschre ibung.  

Betriebsfo rmen 
D i e  Betriebsform ken nzeichnet die wirtschaftl iche Ausrich
tung eines Betriebes, d . h .  seinen Produktionsschwerpunkt 
und damit a uch seinen Spezial isieru ngsgrad. Sie wird nach 
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dem Anteil des Standarddeckungsbeitrages einer Produkti
onsrichtung am Gesamtstandarddeckungsbeitrag des Betrie
bes bestimmt. 

Kennzeichnung der Betriebsformen 

Anteil am Standard-
deckungsbeitrag 

in % 

Forstbetriebe Forst � 75 
Betriebe mit 50-75% Forstanteil' ) Forst � 50 
Betriebe mit 25-50% Forstanteil2) Forst � 25 
Futterbaubetriebe Forst < 25, Futter � 50 
Gemischt landw. Betriebe Forst < 25, Futterbau, Markt 

frucht, Dauerkultur, Verede 
lung < 50 

Marktfruchtbetriebe Forst < 25, Marktfrucht � 50 
Dauerkulturbetriebe Forst < 25, Dauerkultur � 50 
Veredelungsbetriebe Forst < 25, Veredelung � 50 
1) Kombinierte Forst- und Landwirtschaftsbetriebe. 
2) Kombinierte Land- und Forstwirtschaftsbetriebe. 

Quelle: BMLF. 

Kennzeichnung der Spezial-Betriebsformen 

Anteil am StOB 
in % 

Wein und Markt-
Obst frucht 

Betriebe mit verstärktem Obstbau1 ) � 75 %  -
Betriebe mit verstärktem Weinbau2) � 75 %  -
Marktfruchtintensive Betriebe � 75 %  

Futter- Verede-
bau lung 

Betriebe mit verst. Rinderaufzucht u. -masj3) � 75 %  -
Betriebe mit verstärkter Milchwirtschaft4) � 75 %  -
Betriebe mit verstärkter SchweinehaltungS) - � 75 %  
Betriebe mit verstärkter Geflügelhaltung6) - � 75 %  
Weitere Kriterien: 
1)  StOB Obst > StOB Wein. 2) StOB Wein > StOB Obst. 
3) StOB Rinder > StOB Milch. 4) StOB Milch > StOB Rinder. 
5) StOB Schweine > StOB Geflügel. 6) StOB Geflügel > StOB Schweine. 

Quelle: BMLF. 

Betriebsinhaber 

Biodiversität 
Siehe: Biologische Vielfalt. 

Grüner Bericht 2001 

Biogütezeichen 
Biogütezeichen ist die Vergabe des Zeichens gemäß Güte
zeichenverordnung 273/ 1942. Grundsätzlich müssen für 
das Biogütezeichen die lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
- insbesondere der Codex-Kapitel A8 und d ie (EWG)
VO 2092/91 - erfüllt werden. Im Allgemeinen bestätigt ein Güte
zeichen im Gegensatz zu einer Marke, dass bestimmte 
Erzeugungsregeln garantiert eingehalten werden, was eine 
dementsprechende Kontrolle inkludiert (Vergleiche auch: 
Markenartikel). 

Biologische Vielfalt 
Biologische Vielfalt wird auch als Biodiversität oder Arten
vielfalt bezeichnet. Biologische Vielfalt ist die Variabil ität 
unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter 
unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische 
Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie 
gehören. Das umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und 
zwischen den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme. 

Biologischer Landbau 
Der biologische Landbau wird durch d ie VO (EWG) Nr. 
2092/91 des Rates über den ökologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftl ichen 
Erzeugnisse und Lebensmittel geregelt. Das Grundprinzip 
ist die Kreislaufwirtschaft: 

• geschlossener Stoffkreislauf, 

• Verzicht auf chemisch-synthetische Hilfsmittel (leichtlösliche Mine
raldünger, Pflanzenschutzmittel), 

• Erhaltung einer dauerhaften Bodenfruchtbarkeit, sorgsame Humus-
wirtschaft, 

• Schonung nicht erneuerbarer Ressourcen, 

• artgerechte Viehhaltung, 

• aufgelockerte Fruchtfolgen, 

• Leguminosenanbau, 

• schonende Bodenbearbeitung. 

(Definition laut INVEKOSj Bodenklimazahl 
Ein Betriebsinhaber ist  der einzelne landwi rtschaftliche Siehe: Einheitswert 
Erzeuger (= Bewirtschafter), dessen Betrieb sich im Gebiet 
der Gemeinschaft ( EU) befindet, gleich ob natürliche oder 
juristische Person oder eine Vereinigung natürlicher oder ju
ristischer Personen und unabhängig davon, welchen recht
lichen Status die Vereinigung und ihre Mitgl ieder auf Grund 
der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften haben. 

Betriebsverbesserungsplan 
Im Rahmen der Effizienzverordnung (VO 950/97) ist bei I n
vestitionen in den landwirtschaftlichen Betrieb ein �etriebs
verbesserungsplan vorzulegen. Er dient dazu, einen Vergleich 
zwischen derzeitigem Ist-Zustand und zukünftigem Soll
Zustand nach der Durchführung der Investitionen darzustellen. 

Betriebszahl  
Siehe: Einheitswert 

Bruttoinlandsprodukt 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) misst die im Inland erbrach
te wirtschaftliche Leistung, das ist der Geldwert aller im Inland 
produzierten Waren und Dienstleistungen abzüglich der von 
anderen Sektoren zugekauften Leistungen (Vorleistungen). 
Das Bruttonationalprodukt unterscheidet sich von diesem 
durch den Saldo aus -Einkünften (Löhne und Gewinne), die 
aus/nach dem Ausland transferiert werden. Vergleiche: Brut
tosozialprodukt. Einige Begriffe: 

• Beitrag der L and- und Forstwirtsch a ft zum Bruttoin
landsprodukt: Dieser wird ermittelt, indem vom Wert der End
produktion die Vorleistungen abgezogen werden. Für die Berech
nung der Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen werden die Pro
dukte und Produktionsmittel zu Preisen frei Hof bewertet. Wer
den dem Bruttoinlandsprodukt etwaige Subventionen zugezählt 
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und indirekte Steuern abgezogen, ergibt sich die WertSChöpfung 
zu Faktorkosten. 

• Imputierte Bankdienstleistungen: Gegenwert des Nettoer
trages der Banken aus dem Zinsengeschäft (Zinserträge minus 
Zinsaufwendungen). Sie stellen einen Kostenbestandteil der ein
zelnen Wirtschaftszweige dar (Nettoentgelte für die Bankdienst
leistungen) und müssten als solche eigentlich deren Vorleistun
gen erhöhen (und daher die Wertschöpfung vermindern). Man
gels sinnvoller Zurechnungsmöglichkeit auf die einzelnen Wirt
schaftszweige werden die imputierten Bankdienstleistungen glo
bal in Abzug gebracht ("Negativbuchung"). 

• Vermögensverwaltung: umfasst Geld- und Kreditwesen, Ver
sicherungen, Realitäten, etc. 

• Sonstige Produzenten: umfasst öffentliche, private und häus
liche Dienste. 

• Sonstige Dienste: umfasst alle Dienstleistungen, die nicht 
Handel, Verkehr, Vermögensverwaltung oder öffentlicher Dienst 
sind, wie z.B.  Wäschereien, Reinigung, Theater, etc. 

Bruttosozialprodukt 
Mit dem Bruttosozialprodukt (BSP) wird die wirtschaftliche 
Leistung eines Lands innerhalb einer Periode (meist inner
halb eines Jahres) gemessen. Das BSP ist die Summe der 
innerhalb d ieser Periode in einem bestimmten Land für den 
Endverbraucher produzierten Güter und Dienstleistungen. Das 
Bruttosozialprodukt bezieht sich auf die wirtschaftliche Betäti
gung der In länder, also der Personen und Unternehmen, die 
ihren ständigen Wohnsitz im In land, d .h .  in Österreich haben. 
Es werden auch die produzierten Güter von Inländern berück
sichtigt, die im Ausland Löhne, Einkommen und Gewinne erzie
len. Im Gegensatz dazu wird d ie Summe, d ie von Auslän
dern im In land abgesetzt wird, nicht berücksichtigt (Verglei
che: Bruttoinlandsprodukt und Nettosozialprodukt). 

BSE 
(Bovine Spongiforme Encephalopathie) 

Die BSE ("Rinderwahnsinn") ist eine langsam fortschreiten
de und immer tödlich endende neurologische Erkrankung (z.B. 
Bewegungsanomalien und Verhaltensstörungen) von Rindern. 
Die Übertragung d ieser in Österreich noch nicht beobach
teten Krankheit erfolgt über Tierkörpermehle von scrapiein
fizierten Schafen und Rindern. Die Krankheit hat eine sehr 
lange Inkubationszeit. 

BST 
(Bovines Somatotropin) 

Das Bovine-Somatotropin - auch als Rinderwachstumshor
mon bezeichnet - ist ein Peptid hormon aus rd. 1 90 Ami
nosäuren. Es ist eine lebensnotwendige Substanz, die in der 
Hypophyse erzeugt wird und beim Rind seine maximale bio-
10gi\5che Wirksamkeit besitzt (bei Mensch und Schwein 
unwirksam), weil seine Struktur speziesabhängig ist. Obwohl 
vielfältige Wirkungsweisen bekannt sind, stehen der Einfluss 
auf das Wachstum und die M ilchleistung im Mittelpunkt des 
Interesses. Die großtechnische Produktion erfolgt durch 
genetisch veränderte Bakterien. 

BSVG 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz. Nach dem BSVG ist 
der Einheitswert maßgebend für die Beitragspflicht und Bei
tragshöhe zur Unfallversicherung, Krankenversicherung,  
Betriebshilfe(gesetz) und Pensionsversicherung . 
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Cairns-Gruppe 
Die Cairns-Gruppe ist eine informelle und lose Vereinigung 
von Agrarexportländern unter der Führung Australiens. Ziel 
der Cairns-Gruppe ist die Liberalisierung des internationa
len Agrarhandels. Dabei steht die Reduzierung von Export
subventionen im Vordergrund. Die Länder der Cairns-Grup
pe l iefern ein Fünftel al ler Agrarexporte der Welt. Folgende 
Länder sind Mitgl ied: Argentinien, Australien, Brasil ien, Chile, 
die Fidschi-Inseln, I ndonesien, Kanada, Kolumbien, Malay
sia, Neuseeland, Paraguay, die Philippinen, Südafrika, Thai
land und Uruguay. 

Cross Compl iance 
Einhaltung der gesetzlichen Standards bezugnehmend auf 
Umwelt, Lebensmittelsicherheit und Tierschutz. 

CSE 
(Consumer Support Estimate) 

oder Verbraucher-Subventions-Äquivalent ist definiert als jener 
Betrag, der den Verbrauchern zugute kommen müsste, um 
sie beim Wegfal l  von Agrarstützungsmaßnahmen zu ent
schädigen. Die Verbraucherstützung enthält d ie staati ichen 
Ausgaben zur Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher 
Produkte abzüglich der Marktpreisstützung (siehe: PSE ) ihrer 
im Inland verbrauchten Mengen. 

DGVE 
(Dunggroßvieheinheit) 

Mit Hilfe der Dunggroßvieheinheit soll ein grobes Abschätzen 
des zu erwartenden Düngeranfalls ermöglicht werden.  Sie 
bezieht sich auf den Anfall von Ausscheidungen (Exkremente) 
verschiedener Tierarten und die darin enthaltenen Nähr
stoffmengen. Mit den DGVE wird ein Verhältnis zwischen Vieh
bestand und Fläche in Bezug auf die Bewilligungspflicht gemäß 
Wasserrechtsgesetz (WRG)hergestelit. Im Anhang B zum 
WRG findet sich eine Tabel le, in welcher angegeben wird, 
wie viel DGVE den einzelnen Tierkategorien entsprechen,  
z .B.  Rinder über 2 Jahre 1 ,0 DGVE, Jungrinder 3 Monate 
bis 2 Jahre 0,6 DGVE, Schafe 0 , 1 4  DGVE. Diese Zahlen 
entsprechen nicht ganz den in der Betriebswirtschaft geläu
figen Großvieheinheiten (GVE). DieAusbringungsmenge von 
wirtschaftseigenem Dünger auf landwirtschaftliche Flächen, 
welche 3,5 DGVE/ha/Jahr übersteigt, ist nach dem WRG 
genehmigungspfl ichtig. Ein DGVE entspricht 70 kg Rein
stickstoff. 

EAGFL 
Der europäische Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwi rtschaft setzt sich aus zwei Abteilungen zusammen. 

• Die Abteilung Ausrichtung stellt die notwendigen Mittel für die 
gemeinsame Agrarstrukturpolitik zur Verfügung. 

• Die Abteilung Garantie bestreitet die Ausgaben für die gemein
same Markt- und Preispolitik, d .h .  die Ausfuhrerstattungen und 
die Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte (Erzeuger
beihilfen, preisausgleichende Beihilfen, finanzieller Ausgleich für 
Marktrücknahmen). Im Zuge der Neuausrichtung der GAP hatte 
der EAGFL, Abt. Garantie, in den letzten Jahren auch Maßnah
men zu finanzieren, die eher solchen Bereichen wie Agrarstruk
tur, Entwicklung des ländlichen Raumes oder Wohltätigkeit zuzu
rechnen sind (Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse an 
Bedürftige in der Gemeinschaft, Betrugsbekämpfung und Qua
litätsförderung). 
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EGE 
Europäische Größeneinheit 

Die. Europäische Größeneinf1eit (EGE) ist ein Maßstab für 
die wirtschaftliche Betriebsgröße. Sie entspricht der Summe 
der Standarddeckungsbeiträge. Ein EGE entspricht 1 .200 Euro 
landwirtschaftl icher SrDB 

Eigenkapitalveränderung 
Die Eigenkapitalveränderung ist gleich Gewinn oder Verlust 
plus Einlagen minus Entnahmen der Besitzerfamil ie. 

Einlagen aus nicht landwirtschaftlichen Erwerbseinkommen 

aus nicht Erwerbseinkünften 

aus Privatvermögen 

aus Einkommensübertragungen 

Sonstige 

Entnahmen für Lebenshaltung ohne Ausgedinge 

für sonstige Einkommensübertragungen 

für private Steuern 

für private Versicherungen 

für nicht landwirtschaftliche Einkünfte 

zur Bildung von Privatvermögen 

Sonstige 

Einheitswert 
Theoretische Definition: Der Einheitswert repräsentiert 
einen Ertragswert, der dem 1 8fachen Reinertrag eines 
Betriebes mit entlohnten fremden Arbeitskräften bei ortsüb
licher und nachhaltiger Bewirtschaftung entspricht. Außer
dem wird unterstellt, dass der Betrieb ausgedinge-, pacht
und schuldenfrei ist. 

Praktische Definition: Der Einheitswert eines landwirt
schaftl ichen Betriebes ist ein standardisierter Ertragswert in 
Geldeinheiten (Euro), der die 

- natürlichen Ertragsbedingungen (Bodenschätzung, Wasserver
hältnisse, Geländeneigung und Klima) und 

die wirtschaftlichen Ertragsbedingungen (äußere und innere Ver
kehrslage, Betriebsgröße) widerspiegelt. 

Teilkomponenten des Einheitswertes: 
• Bodenklimazah! (BKZ): Sie ist eine Wertzahl (zwischen 1 und 

1 00), die anhand objektiver Kriterien (Bodenschätzung, Wasser
verhältnisse, Geländeneigung und Klima) die natürliche Ertrags
fähigkeit eines Betriebes im Vergleich zum ertragsfähigsten Stan
dort wiedergibt. Berechnung der Bodenklimazahl  (BKZ): 
Acker(Grünland)zahl x Fläche in  Ar = Ertragsmesszahl .  Die 
Summe der Ertragsmesszahlen aller Flächen, geteilt durch die 
Gesamtfläche in Ar, ergibt die Bodenklimazahl des Betriebes. 

• Die A ckerzahl oder Grünlandzahl (AZ, GLZ) ist die Wert
zahl eines landwirtschaftlichen Grundstückes (zwischen 1 und 100), 
die aufgrund der Bodenschätzung einen objektiven Maßstab für 
die natürlichen Ertragsbedingungen eines Standortes im Vergleich 
zum besten Standort in Österreich (100er Böden) repräsentiert. 
Berücksichtigt werden: Bodenart, Wasserverhältnisse, Gelände
neigung, Besonderheiten wie Bodentypen und klimatische Ver
hältnisse. 

• Die Ertragsmesszahl (EMZ) ist die die natürlichen Ertrags
bedingungen wiedergebende Ackerzahl oder Grünlandzahl mul
tipliziert mit der jeweiligen Fläche des Grundstückes. Sie ist 
grundstücksbezogen und dient so wie die Bodenklimazahl und 
die Betriebszahl zur Feststellung des Einheitswertes. 
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• Betriebszahl (BZ): Sie ist eine Wertzahl (zwischen 1 und 
1 00), die die natürlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen 
eines landwirtschaftl ichen Betriebes als objektives Maß im Ver
gleich zu einem ideellen ertragsfähigen Hauptvergleichsbetrieb 
mit der Betriebszahl 1 00 wiedergibt. Sie errechnet sich aus der 
Bodenklimazahl ,  die mit Zu- und Abschlägen für die wirtschaftli
chen Ertragsbedingungen (äußere und innere Verkehrslage, 
Betriebsgröße) versehen wird. 

Berechnung des Einheitswertes: 
Der landwirtschaftliche Einheitswert errechnet sich aus Hek
tarhöchstsatz multipliziert mit einem Hundertstel der Betriebs
zahl und multipl iziert m it der Fläche des Betriebes. Der Hek
tarhöchstsatz (Hektarsatz für d ie Betriebszahl 1 00) ent
spricht ungefähr dem 1 8-fachen Reinertrag für ein Hektar 
bester Ertragslage und beträgt für landwirtschaftliches Ver
mögen 2289 , 1 943 Euro und für Weinbauvermögen 
8.357,3759 Euro. Sie werden alle neun Jahre zeitgleich mit 
der Hauptfeststel lung der Einheitswerte festgesetzt . D ie 
Hauptfeststellung land- und forstwirtschaftlicher Einheitswerte 
im Jahre 2001 ist unterblieben. Gesetzestechnisch wurde dies 
dadurch bewirkt, dass nach dem neuen § 20b Bewertungs
gesetz die Hauptfeststel lung als durchgeführt gilt und die bis
herigen.E inheitswerte weiter gelten. Der Einheitswert hat für 
viele steuerl iche, sozialversicherungsrechtliche und sonsti
ge Abgaben eine nach wie vor wichtige Bedeutung. 

Ste uerliche Anknüpfung: 
• Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 

• Einkommensteuer, Pauschalierung der landwirtschaftlichen Betrie
be, Buchführungspflicht 

• Beitrag von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Aus-
gleichsfonds für Familienbeihilfen (FLAG) 

• Beitrag zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung 

• Grundsteuer (Hebesatz dzt. 500 % des Messbetrages) 

• Erbschafts- und Schenkungssteuer 

• Stempel- und Rechtsgebühren 

• Grunderwerbsteuer 

• Umgründungssteuergesetz. 

Sozialversicherungsrechtliche Bedeutung: 
• Nach dem Bauernsozialversicherungsgesetz (BSVG) ist  der 

Einheitswert maßgebend für die Beitragspflicht und Höhe der 
Beiträge (gilt für Unfallversicherung, Krankenvers icherung, 
Betriebshi lfegesetz, Pensionsversicherung) 

• Ausgleichszulage (ASVG, GSVG) 

• Arbeitslosenversicherung (Notstandshilfe) 

• Kriegsopferversorgungsgesetz. 

Sonstige Anbindungen: 
• Landwirtschaftliche Kammerumlage 

• Geltende Zonierung der Bergbauernbetriebe 

• Neuer Berghöfekataster (Ergebnisse der Bodenschätzung) 

• Kirchenbeitrag 

• Studienbeihilfe 

• Diverse Förderungen und Transferzahlungen für die Landwirt
schaft. 

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
Sie stellen eine eigene Einkunftsart gemäß § 21 EStG 1 988 
dar. Dazu zählen Einkünfte aus dem Betrieb von Land- und 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 329 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

Einkommensrechnung des land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebs 

Unternehmensertrag 

Unternehmensaufwand I Einkünfte aus Land- und 
F orstwi rtschaft 

Einkommensrechnung der Unternehmerfamilie 

+ Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

+ Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (z.B. Gewerbe) 

+ Einkünfte aus unselbständiger Tätigkeit 

+ Sonstige private Einkünfte (z.B. Vermietung u.  
Verpachtung) 

= Erwerbseinkommen 

+ Sozialeinkommen (z.B. Familienbeihilfe) 

= Gesamteinkommen 

Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gemüsebau, 
den Baumschulen und aus allen Betrieben, d ie Pflanzen und 
Pflanzenteile mit Hi lfe der Naturkräfte gewinnen. Auch Tier
zucht- und Tierhaltungsbetriebe im Sinne des § 30 Abs. 3 
bis 7 Bewertungsgesetz (BewG) und Einkünfte aus Binnen
fischerei, Fischzucht und Teichwirtschaft sowie Jagd, wenn 
diese mit einer Landwirtschaft oder Forstwirtschaft im Zusam
menhang steht, zählen zu den Einkünften aus Land- und Forst
wirtschaft. Zu diesen definierten Einkünften gehören auch jene 
aus einem land- und forstwirtschaftl ichen Nebenbetrieb. 

Diese Einkünfte errechnen sich, indem vom Unternehmens
ertrag der Unternehmensaufwand abgezogen wird . Sie 
umfassen jenen Betrag, der dem(r) Betriebsleiter(in) und sei
nen/ihren mithelfenden nicht entlohnten Famil ienangehöri
gen als Entgelt für die Arbeitsleistung, d ie unternehmerische 
Tätigkeit und den Einsatz des Eigenkapitals zufließen. 

EK 
(Europäische Kommission) 

Die Europäische Kommission ist das ausführende Organ der 
EU. Sie hat ihren Sitz in Brüssel. Zu den Aufgaben der Kom
mission gehören: 

• Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen an den Rat der EU, 

• Durchführung der Ratsbeschlüsse, 

• Rechtssetzung mittels Verordnungen (VO), 

• Verwaltung der Fonds und Programme. 

Die Arbeit der EK wird mit 20 von den Regierungen der Mit
gliedstaaten ernannten Kommissaren wahrgenommen, denen 
ein in Generaldirektionen (GD) untergl iederter Verwal 
tungsapparat zur  Verfügung steht. 

Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft 
Die Endproduktion (Unternehmensertrag, Brutto-Produktion) 
der Land- und Forstwirtschaft ergibt sich aus der Gesamt
produktion nach Abzug des Verbrauches landwirtschaftl icher 
Produkte innerhalb der Landwirtschaft (Futterverbrauch), 
der innerlandwirtschaftl ichen Umsätze an Saatgut, Futter-
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mitteln ,  Zuchtvieh, Holz für Betriebszwecke u.a.  sowie des 
Schwundes. Die Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft 
umfasst somit die Marktleistung einschl ießlich der Exporte, 
den Eigenverbrauch der landwirtschaftlichen Haushalte 
sowie Bestandes- und Lageränderungen. 

ERP-Fonds 
(European Recovery Programme; 

Europäisches Wiederaufbauprogramm) 

Eine seit 1 985 nach privatwirtschaftlichen Grundsätzen 
geführte Förderinstitution, die der österreich ischen Wirt
schaft Kredite auf der Grundlage der sogenannten Marshall
plan -Hi lfe der USA zum Wiederaufbau Europas nach dem 
2. Weltkrieg gewährt. Weiters ist der ERP-Fonds mit der 
Abwicklung von I nvestitionsförderungsmaßnahmen des 
BMLFUW betraut. 

Erschwerniskategorie(zone) 
Auf Grund der EU-Vorgaben neuer Begriff für Zone im Rah
men der Bergbauernzonierung (siehe Begriff: Zonierung der 
Bergbauernbetriebe ). 

Ertragsmesszah I 
Siehe: Einheitswert 

Erwerbseinkommen 
Es umfasst die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gehäl
ter und Löhne aus unselbständiger Tätigkeit sowie Einkünf
te aus selbständiger Arbeit und aus dem Gewerbebetrieb. 
Nicht enthalten sind Pensionen und Arbeitsrenten. Es ist somit 
jenes Einkommen, das der bäuerlichen Familie aufgrund ihrer 
Tätigkeit - sei sie nun innerhalb oder außerhalb der Land
und Forstwirtschaft - zur Verfügung steht. Das Erwerbsein
kommen wird auf die Gesamtfamilienarbeitskräfte (GFAK) 
bezogen. 

EP 
(Europäisches Parlament) 

GrÜndung : 1 976. Seit Juni 1 979 Direktwahlen im 5-Jahres
Rhythmus. Seit 1 995 626 Abgeordnete. Aufgabenschwer
punkte: Mitwirkung an der EU-Rechtsetzung (sog. Mitent
scheidungsverfahren),  Kontrolle von Kommission und Rat 
durch Anfragen und Untersuchungsausschüsse, weitrei
chende Befugnisse als Haushaltsbehörde. Sitz: Straßburg ,  
Arbeitsweise: monatliche Plenartagungen. 

EuGH 
(Europäischer Gerichtshof) 

Der EuGH (Gründung 1 958) besteht entsprechend der 
Anzahl der Mitgliedstaaten aus 15 Richtern, die von den Regie
rungen der Mitgl iedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen 
für eine Amtszeit von sechs Jahren ernannt werden. Unter
stützt wird er von 6 Generalanwälten, deren Berufung jener 
der Richter entspricht. Der EuGH hat "die Wahrung des Rechts 
bei der Auslegung und Anwendung dieses Vertrages" zur Auf
gabe (Art. 1 64 E(W)G-Vertrag). Er äußert sich in Urteilen, 
einstweiligen Anordnungen, Gutachten und Stel lungnah
men. Gegen seine Entscheidungen g ibt es keine Beru
fungsmöglichkeit. 
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EuRH 
(Europäischer Rechnungshof) 

Der Rechnungshof nahm seine Arbeit im Oktober 1 977 auf. 
Er besteht entsprechend der Anzahl der M itgliedstaaten aus 
1 5  M itgliedern. Sie werden vom Rat nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments auf 6 Jahre ernannt. Prüfungs
gegenstände sind Recht- und Ordnungsmäßigkeit von Ein
nahmen und Ausgaben der EU und der von ihr geschaffe
nen juristischen Personen sowie die Wirtschaftl ichkeit der 
Haushaltsführung. Ergebnisse werden nach Abschluss eines 
Haushaltsjahres in einem Jahresbericht und im Amtsblatt der 
EU veröffentlicht. 

EU 
(Europäische Union) 

Seit dem In-Kraft-Treten des Maastrichter Vertrages mit 
1 . 1 1 . 1 993 besteht eine Europäische Un ion (EU) ,  deren 
Grundlage die drei Europäischen Gemeinschaften sind, 
ergänzt durch die gleichzeitig eingeführten Politiken und For
men der Zusammenarbeit (Gemeinsame Außen- und Sicher
heitspolitik, Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inne
res). Die vertragl ichen Grundlagen der EU bilden völker
rechtliche Verträge zwischen den sechs Gründungsstaaten 
(Belgien, N iederlande, Luxemburg, BRD, I ta l ien und Frank
reich) sowie die d iese später ergänzenden Staatsverträge 
(einschließlich der Beitrittsabkommen mit den später h inzu
gekommenen Mitgl iedstaaten - Großbritannien, I rland und 
Dänemark 1 973, Griechenland 1 98 1 ,  Spanien und Portugal 
1 986, Finnland, Österreich und Schweden 1 995). Diese 
Verträge schaffen eigentlich drei rechtlich voneinander ver
schiedene internationale Organisationen: die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS; am 23.7. 1 953 in 
Kraft getreten), die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) sowie die Europäische Atomgemeinschaft (EURA
TOM), beide am 1 . 1 . 1 958 in Kraft getreten). Wichtige ergän
zende Staatsverträge sind: Fusionsverträge aus 1 957 und 
1 965, Einheitliche Europäische Akte ( EEA ) aus 1 986 und 
Vertrag über die Europäische Union (Maastrichter Vertrag) 
aus 1 992, Amsterdamer Vertrag 1 997 (trat am 1 .5. 1 999 in 
Kraft). Die EU hat derzeit 1 5  Mitgl iedstaaten. Vorläufer der 
EU war die EG. 

EU-Forschungsprogramm 
Die Europäische Union koordiniert ihre Aktivitäten im Bereich 
der Forschung und technologischen Entwicklung (FTE) in 
mehrjährigen Rahmenprogrammen. Diese Rahmenpro
gramme werden über spezifische FTE-Programme in aus
gewählten Forschungsbereichen abgewickelt. 
Das fünfte vom Rat 1 998 für eine Dauer von 4 Jahren ( 1 999 
- 2002) beschlossene Rahmenprogramm ist mit 1 4,96 Mi lli
arden Euro dotiert und enthält auch für die Agrarforschung 
relevante spezifische Programme. 

Euro 
Seit 1 .  Jänner 2002 ist in den Euroländern (Belgien, Deutsch
land, Griechenland, Spanien, Frankreich, I rland, Ital ien, 
Luxemburg, N iederlande, Österreich, Portugal und Finnland) 
der Euro ausschließliche Währung. 

Europäischer Binnenmarkt 
In der Einheitlichen Europäischen Akte ( EEA ) beschlossen 
d ie EG-Mitgl iedstaaten,  d ie vier Grundfreiheiten zu verwirk-
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lichen. Der dadurch am 1 .  Jänner 1 993 entstandene Wirt
schaftsraum wird Europäischer Binnenmarkt genannt. 

Europäischer Kohäsionsfonds 
Europäischer Kohäsionsfonds ist die Bezeichnung für eine 
1 993 auf der Grundlage des Maastrichter Vertrages einge
richtete Geldreserve zur Förderung von Vorhaben in den Berei
chen der Umwelt und Ver.kehrsinfrastruktur. Der Fonds 
kommt ausschließlich den vier weniger finanzstarken M it
gliedstaaten der EU ( I rland, Griechenland, Portugal, Spani
en) zugute, um auf diesem Wege das Ungleichgewicht zwi
schen den Volkswirtschaften der EU zu verringern. In der Zeit 
von 1 993 bis 1 999 konnten im Rahmen des Kohäsionsfonds 
jährlich zwischen 1 ,5 und 2,6 Mrd. Euro (insgesamt 1 5, 1  Mrd. 
Euro) vergeben werden. Die weitere Finanzierung des Kohä
sionsfonds wurde am Sondergipfel der Staats- und Regie
rungschefs in Berlin für die Jahre 2000 bis 2006 festgelegt. 
Danach entfallen auf den Strukturfonds insgesamt 2 1 3  Mrd .  
Euro, von denen 1 5  Mrd .  Euro für den Kohäsionsfonds 
bestimmt sind. 

Europäische Sozialfonds 
Europäischer Sozialfonds (ESF) ist die Bezeichnung für 
eine 1 960 eingerichtete, der Verwaltung der Europäischen 
Kommission unterliegende Geldreserve der Europäischen 
Gemeinschaft bzw. der Europäischen Union. Der ESF ist eines 
der wichtigsten Instrumente der Sozialpolitik der EU. Zunächst 
d iente er der Förderung von Maßnahmen zur Berufsausbil
dung, Umschulung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen .  
Nach der  im Ansch luss an d ie Unterzeichnung des 
Maastrichter Vertrages erfolgten Anhebung der  Eigenmittel 
der EU richtet sich die Förderung des ESF zudem auf die 
Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Arbeitsmärkte, die 
Wiedereingl iederung von Arbeitslosen und die Förderung von 
Chancengleichheit. 

Die Europäischen Strukturfonds 
Die Europäischen Strukturfonds ist die Bezeichnung für eine 
der Verwaltung der Europäischen Kommission unterliegen
de Geldreserve zur Finanzierung von Strukturhi lfen im 
Bereich der Europäischen Union. D ie Strukturfonds beste
hen im Einzelnen aus dem Europäischen Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), dem Europäi
schen Fonds für regionale Entwicklung, dem Europäischen 
Sozialfonds für die Umsetzung der Sozialpolitik (ESF), dem 
Finanzinstrument für d ie Ausrichtung der Fischerei (FIAF) und 
dem 1 993 eingerichteten Kohäsionsfonds zur Förderung von 
Vorhaben im Bereich der Umwelt und der Verkehrsstruktur. 
Die Mittel der Strukturfonds fließen überwiegend den finan
ziell wenig leistungskräftigen Regionen zu, um damit die wirt
schaftl iche und soziale Integrität der EU zu stärken, so dass 
die Anforderungen der Wirtschafts- und Währungsunion 
(WWU) überall in der EU bewältigt werden können. Im Vor
dergrund stehen diesbezüglich die Entwicklung und struk
turelle Anpassung der Regionen mit einem Entwicklungs
rückstand gegenüber den wachstumsstarken Regionen in der 
EU.  Der Etat der Strukturfonds ist in den vergangenen Jah
ren stark erhöht worden. Im Zeitraum zwischen 1 993 und 1 999 
betrug er 1 61 Mrd .  Euro. Der Europäische Rat legte am 
24./25 .3 . 1 999 in Berlin ein Etat von 2 1 3  Mrd. Euro für d ie 
Jahre 2000 bis 2006 fest. 
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EUROSTAT 
EUROSTAT ist eine Einrichtung der Europäischen Kommission 
mit Sitz in Luxemburg. Aufgabe ist die Sammlung und Auf
bereitung von statistischem Zahlenmaterial über die EU-Mit
gl iedstaaten und den Außenhandel mit ihren wichtigsten 
Partnern. 

Mit dem Beitritt Österreichs zur EU musste die Datenerfas
sung für die Außenhandelsstatistik den Erhebungssystemen 
der EU angepasst werden. So werden die Daten über den 
Warenverkehr mit Drittstaaten wie früher durch die Zollbehörde 
erhoben und an die Statistik Austria weitergeleitet (EXTRA
STAT-Daten). Durch den Wegfal l  der Zollgrenzen im Bin
nenmarkthandel und aufgrund der Notwendigkeit von Außen
handelsdaten wurde seitens der EU das neue Erfassungs
system I NTRASTAT entwickelt. Dieses sieht die direkte 
Befragung der innergemeinschaftlichen Marktteilnehmer vor. 

EXTRASTAT 
Das statistische Erhebungssystem EXTRASTAT erfasst den 
Warenverkehr der EU-Mitgliedstaaten mit den Drittstaaten. 
Die Datenerhebung für den Außenhandel Österreichs erfolgt 
wie bisher durch die Zollbehörde, welche dann die Daten an 
die Statistik Austria weiterleitet (siehe auch: INTRASTAT und 
EUROSTAT). 

Fallzahl 
Die Fallzahl ist ein Maß für die Aktivität stärkelösender Enzy
me und damit der auswuchsschädigung, sie kann zwischen 
62 und 450 sec. liegen. Die Qual itätsweizenkontrakte fordern 
mindestens 250 Sekunden. 

Fami l ieneigene Arbeitskräfte 
Als solche gelten der Ehepartner, die Kinder und Kindeskinder, 
die Schwiegersöhne und -töchter, die Eltern und Großeltern 
des Dienstgebers, wenn sie mit diesem in Hausgemeinschaft 
leben und in seinem landwirtschaftl ichen Betrieb hauptbe
rufl ich beschäftigt sind (siehe auch: Arbeitskraft). 

FAO 
(Food and Agriculture Organisation) 

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen (UNO); Sitz: Rom; Ziel :  Hebung des Lebens- und 
Ernährungsstandards in  der Welt. 

Feldstück 
Feldstücke sind eindeutig abgrenzbare und in der Natur 
erkennbare Bewirtschaftungseinheiten mit nur einer Nut
zungsart (z.B .  Acker, Wiese etc. ). Ein Feldstück kann aus 
einem oder mehreren Grundstücken/Grundstücksteilen 
bestehen. Die Fläche des Feldstückes ergibt sich aus der 
Summe der anteiligen Grundstücksflächen. 

Flächenproduktivität 
Siehe: Partielle Produktivität 

Förderbare Grünlandflächen (laut ÖPUL) 
Sind Grünlandflächen, deren Flächenausmaß in Hektar(ha) 
mit nachstehenden Faktoren multipl iziert wird: 

Dauerwiesen (2 oder mehr Schnitte) 

Kulturweiden 

1 ,00 

1 ,00 
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Dauerwiesen(ein Schnitt), Streuwiese 1 ,00 

Hutweiden 0,60 

Forstwirtschaftliche Nutzfläche 
Hiezu werden nach der Bodennutzungserhebung gezählt: der 
Wald (Laub-, Nadel- und Mischwald), die Energieholzflächen, 
die Christbaumflächen und die Forstgärten. Die forstwirt
schaftliche Nutzfläche ist ein Teil der Gesamtfläche. 

Futterflächen 
Definition nach Ausgleichszulage: Als Futterflächen gelten 
jene landwirtschaftl iche Nutzflächen, deren Ertrag zur Vieh
fütterung bestimmt ist. Bei Beweidung von Flächen außer
halb des Heimgutes sind d ie betreffenden Futterflächen von 
ihrem Weidebesatz einzurechnen (max. 1 GVE/ha). 

Futtergetreide 
Dazu zählen Gerste, Hafer, Triticale, Sommermenggetreide, 
Körnermais (einschließlich Mais für Corn-cob-mix, Meng
getreide, Sorghum, Buchweizen (Pseudocerealien), Hirse etc. 
und in den südlichen Regionen Europas auch Roggen. Fut
tergetreide bedeutet aber nicht, dass dieses Getreide nur ver
füttert wird. Ein gewisser Tei l  wird als Industriegetreide, wie 
z. B. Braugerste und Getreide für die Alkoholerzeugung und 
ein geringer Teil auch für die menschliche Ernährung (z.B. 
Haferflocken, Popcorn) verwendet. Man spricht hier nicht von 
Brotgetreide sondern von Futtergetreide für Industriezwecke 
oder für d ie menschliche Ernährung. 

GAP 
Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) der EU (Art. 38 bis 47 
der Gründungsverträge) hat im Wesentl ichen drei Ziele: 

• Einheit des Agrarmarktes und der Preise innerhalb der Gemein
schaft; 

• finanzielle Solidarität - mehr als die Hälfte der EU-Budgetausga
ben geht in den Agrarbereich; 

• Schutz gegenüber ausländischer Konkurrenz - die sogenannte 
Gemeinschaftspräferenz. 

1 992 wurde eine umfassende Agrarreform der Gemeinsa
men Agrarpolitik durchgeführt. Die Erzeugerpreise wurden 
gesenkt, für einige Produkte Quotenregelungen eingeführt, 
als Ausgleich für die entstehenden Einnahmeausfälle der 
Erzeuger nicht-produktionsbezogene Direktzahlungen an 
die Bauern sowie Prämien für die Stilllegung von Agrarflächen 
vorgesehen. Mit d ieser Reform soll d ie internationale Wett
bewerbsfähigkeit der EU-Agrarwirtschaft gestärkt, der Ver
braucherpreis für Nahrungsmittel gesenkt und eine Ent
spannung des EU-Agrarhaushaltes herbeigeführt werden. Die 
Weiterentwicklung der GAP wurde mit der Agenda 2000 vom 
Europäischen Rat im März 1 999 in Berlin beschlossen. 

Gentechnisch veränderte Organismen 
sind Organismen, deren genetisches Material so verändert 
worden ist, wie dies unter natürlichen Bedingungen durch 
Kreuzen oder natürliche Rekombination oder andere her
kömmliche Züchtungstechniken nicht vorkommt. 

GEO-Informationssystem (GIS) 
Ausgewogene Nutzung und Schutz der unverzichtbaren 
und unvermehrbaren Ressourcen Boden, Wasser und Wald 
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bilden einen wesentlichen und höchst komplexen Aufga
benbereich des BMLFUW. Er erfordert laufend Entschei
dungen in politischer, wirtschaftl icher und förderungstechni
scher H insicht mit äußerst weitreichenden Konsequenzen. 
Zu diesem Zweck wird vom BMLFUW das Geo-Informati
onssystem (GIS) als zeitgemäße und effiziente Planungs
und Entscheidungsgrundlage eingerichtet. 

Gesamteinkommen 
Es entspricht der Summe von Einkünften aus Land- und Forst
wirtschaft und nichtlandwirtschaftl ichem Erwerbseinkom
men (Gehälter, Löhne bzw. E inkünfte aus selbständiger 
Tätigkeit) sowie von Renten, Famil ienbeihi lfen und sonsti
gen Sozialtransfers. 

Gesamtfläche 
Nach der Agrarstrukturerhebung der Statistik Austria wer
den hiezu gezählt: Landwirtschaftliche Nutzfläche, Forst
wirtschaftliehe Nutzfläche, fließende und stehende Gewäs
ser, unkultivierte Moorflächen, Gebäude- und Hofflächen, 
sonstige unkultivierte Flächen. 

Gewinnermittlung für Land- und Forstwirte 
Es g ibt drei Formen der Gewinnermittlung für Land- und 
Forstwirte: 

• Der Gewinn nichtbuchführender Land- und Forstwirte bis zu 
einem Einheitswert von 65.500 Euro (900.000 S) ist nach Durch
schnittssätzen zu ermitteln (so genannte Gewinnpauschalierung). 
Sie erspart oder erleichtert dem Land- und Forstwirt die Führung 
von Aufzeichnungen. Für die bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Flächen ist Grundlage ein Hundertsatz vom Einheitswert. Für Forst
wirtschaft und Weinbau sind Einnahmen-Aufzeichnungen und 
Betriebsausgaben-Pauschalbeträge die Regel. Die vereinnahm
ten Pachtzinse sind hinzuzurechnen. Abzuziehen sind der Wert 
der Ausgedingelasten, die Sozialversicherungsbeiträge, der Bei
trag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen sowie die bezahl
ten Pachtzinse und Schuldzinsen (siehe auch: Pauschalierung). 

• Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger land- und forstwirt
schaftlicher Betriebe mit einem Einheitswert von 65.500 Euro 
(900.000 S) bis 1 50.000 Euro (zwei Millionen Schilling) und der 
Gewinn nichtbuchführungspflichtiger gärtnerischer Betriebe ist durch 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu ermitteln. Als Betriebsaus
gaben sind 70 v.H. der Betriebseinnahmen anzusetzen. Zusätz
lich sind Sozialversicherung, Schuldzinsen, Pachtzinsen, Aus
gedingelasten und Lohnkosten abzuziehen. 

• Der Gewinn buchführungspflichtiger Land- und Forstwirte ist 
durch Bestandsvergleich des Vermögens (steuerliche Bilanz) zu 
ermitteln. 

Gewinnrate 
Dabei handelt es sich um d ie Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft in Prozent des Unternehmensertrages. 

Grünlandzahl 
Siehe: Einheitswert 

GVE 
Die Großvieheinheit (GVE) ist eine Verhältniszahl für die 
Umrechnung der einzelnen Vieharten, wobei grundsätzlich 
500 kg Lebendgewicht als Einheit g i lt. Die GVE weicht von 

Grüner Bericht 2001 

den DGVE ab. Als rauhfutterverzehrende GVE gelten Pfer
de, Rinder, Schafe und Ziegen (siehe Tabelle). 

Haupterwerbsbetrieb 
Definition nach ÖSTAT: Ein Haupterwerbsbetrieb ist ein 
Betrieb, in dem das Betriebsleiterehepaar mehr als 50% der 
ges'amten Arbeitszeit im landwirtschaftlichen Betrieb tätig ist 
(siehe auch: Nebenerwerbsbetrieb). 

Defin ition nach Grünem Bericht: Haupterwerbsbetriebe sino 
jene Betriebe, in denen das Betriebsleiterehepaar und die 
im gemeinsamen Haushalt lebenden, ganz oder teilweise in 
der Land- und Forstwirtschaft mitarbeitenden Familienmit
gl ieder 50 oder mehr Prozent des Erwerbseinkommens aus 
der Land- und Forstwirtschaft schöpfen (siehe auch: Neben
erwerbsbetrieb ). 

Index 
Ein Index ist eine Messzahl (Vergleichszahl) ,  die es ermög
lichen soll , Unterschiede zwischen Perioden festzustellen. 
Die jeweiligen Werte werden als Prozentpunkte eines Basis
jahres ausgedrückt. Weil jede Periode inneren Veränderun
gen (Änderungen in der Zusammensetzung des Warenkor
bes) unterliegt, müssen die Indizes in gewissen Abständen 
ausgewechselt, das heißt über einen neuen Warenkorb revi
diert werden. Mit dem neuen Warenkorb beginnt auch ein 
neuer Index mit einem neuen Basisjahr. Einige Indizes wie 
etwa der Verbraucherpreisindex (VPI)  werden für Verträge 
herangezogen. Für diese Fälle wird der alte, also abgelau
fene Index mit einem Verkettungsfaktor weitergeführt und 
damit für indexgebundene Verträge die Kontinuität gewahrt. 
Einige der bekanntesten offiziellen Indizes sind der Ver
braucherpreisindex, der Erzeugerpreisindex, der Großhan
delspreisindex und der Tariflohnindex. 

Integrierter Pflanzenschutz 
Integrierter Pflanzenschutz ist ein Verfahren, bei dem alle Tech
niken und Methoden angewendet werden, die geeignet sind, 
das Auftreten von Schadorganismen (Krankheiten, Schäd
linge und Unkräuter) unter der wirtschaftlichen Schadens
schwelle unter gleichzeitig größtmögl icher Schonung des 
Naturhaushaltes zu halten. Chemische Pflanzenbehand
lungsmittel sollen nur in ur:lumgänglich notwendigem Umfang 
gezielt eingesetzt werden .  Selektiv wirkende, nützl ings
schonende Mittel haben Vorrang vor Präparaten mit breitem 
Wirkungsspektrum.  

"
Es geht also vorrangig um den kombi

nierten Einsatz biologischer Bekämpfungsmethoden und 
möglichst sparsame Anwendung von Pestiziden unter Berück
sichtigung des Nutzen-Schaden-Verhältnisses. 

INTERREG 
INTERREG ist eine Gemeinschaftsinitiative (VO 4253/88 
und VO 4254/88) und zielt darauf ab, 

• die Gebiete an den Binnen- wie auch an den Außengrenzen der 
Gemeinschaft bei der Bewältigung besonderer Entwicklungs
probleme infolge ihrer relativen Isolierung innerhalb der nationa
len Volkswirtschaften und der Gemeinschaft insgesamt im Inter
esse der lokalen Bevölkerung und einer mit dem Umweltschutz 
zu vereinbarenden Weise zu unterstützen; 

• die Einrichtung und den Ausbau von Kooperationsnetzen über 
die Binnengrenzen hinweg und gegebenenfalls die Verknüpfung 
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Verschiedene Umrechnungsschlüssel für landwirtschaftliche Nutztiere 
Förderungen AZ VE') nach DGVE 

(ÖPUL, GVE It. (Ausgleichs- GMO dem (Dunggroßvieh-Tierarten I nvestitions- Eurostat Rindfleisch Bewertungs-
förderung) zulage) gesetz einheit) 

Pferde: 
Fohlen unter Y, Jahr - 0,80 - - 0,35 0,33 
Fohlen Y, bis unter 1 Jahr 0,60 0,80 0,60 - 0,35 0,77 
Jungpferde 1 bis unter 3 Jahre 1 ,00 0,80 1 ,00 - 0,60 0,77 
Pferde 3 Jahre alt und älter: 0,80 

Hengste und Wallachen 1 ,00 0,80 1 ,00 - 0,80 0,90 
Stuten 1 ,00 0,80 1 ,00 - 0,80 0,90 

Esel, Maultiere und Pony, > Y, Jahr 0,50 0,80 0,50 - - -

Rinder: 
Schlachtkälber bis 300 kg LG 0,15 - - 0,30 0, 1 5  . 
Andere Kälber und Jungrinder bis 6 Monate 0,30 0,40 - - 0,30 0 , 15/0,62) 

Andere Kälber und Jungrinder 6 Monate bis 1 Jahr 0,60 0,40 0,60 0,60 0,55 0,60 
Jungvieh 1 Jahr bis unter 2 Jahre 0,60 0,70 0,60 0,60 0,80' ) 0,60 
Rinder über 2 Jahre und älter: 1 ,00 

Stiere und Ochsen 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 
Schlachtkalbinnen 1 ,00 0,80 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 
Nutz- und Zuchtkalbinnen 1 ,00 0,80 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 
Milchkühe 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 
Mutter- und Ammenkühe 1 ,00 0,80 1 ,00 1 ,00 1 ,00 1 ,00 
Milch - 1 .000 verkaufte kg 0,05 

Schweine: 
Ferkel bis unter 20 kg Lebendgewicht (LG)3) - 0,027 - - 0,01 -
Jungschweine 20 bis 30 kg LG 0,07 0,30 - - 0,01 0 , 17  
Jungschweine 30 bis unter 50 kg  LG 0 , 15 0,30 - - 4) 0 , 17  
Mastschweine 50 bis unter 80 kg  LG 0 , 15  0,30 - - 4) 0, 1 7  
Mastschweine 80 bis unter 1 1 0 kg LG 0 , 15  0,30 - - 4) 0, 1 7  
Mastschweine ab 1 1 0 kg LG 0 , 15  0,30 - - 4) 0,1 7 
Zuchtschweine ab 50 kg LG: 0,30 - -

Jungsauen - nicht gedeckt 0 , 15  0,30 - - 0,10 0, 1 7  
Jungsauen - gedeckt 0,30 0,30 - - 0,10 0,43 
Ältere Sauen - nicht gedeckt 0,30 0,50 - - 0,30 0,43 
Ältere Sauen - gedeckt 0,30 0,50 - - 0,30 -

Zuchtsauen mit Ferkel bis 20 kg - 0,50 - - - 0,43 
Zuchteber 0,30 0,30 - - 0,30 0,43 

Schafe: 
Lämmer bis unter Y, Jahr - 0,10 - 0,05 
Schafe Y, bis unter 1 Jahr (ohne Mutterschafe) - 0,10 - 0 , 10 0,14 
Schafe 1 Jahr und älter, männlich 0,1 5 0, 1 0 0, 1 5  0 , 10 0,14 
Schafe 1 Jahr und älter, weib!. (ohne Mutterschafe) 0,1 5 0 , 10 0 , 15  0 , 10  0 , 14  
Mutterschafe - 0,1 5 0, 1 0 0 , 15  0 ,15 0 , 10  0 , 14  

Ziegen 
Ziegen bis unter 1 Jahr (ohne Mutterziegen) - 0, 1 0 - 0,05 0 , 12  
Ziegen 1 Jahr und älter (ohne Mutterziegen) 0, 1 5  0 , 10 0, 1 5  0, 1 0  0 , 12  
Mutterziegen 0 , 15 0 , 10 0 , 15 0 , 15  0 , 10  0 , 12  

Hühner : 
Kücken und Junghennen für Legezwecke < Y, Jahr 0,0015 0,014 - - 0,002 0,006 
Legehennen: 0,014 

y, bis unter 1 Y, Jahre 0,004 0,014 - - 0,0 13  0,01 3 
1 Y, Jahre und älter 0,004 0,014 - - 0,0 13  0,01 3 

Hähne 0,004 0,014 - - 0,02 -

Mastkücken und Jungmasthühner 0,001 5 0,007 - - 0,0015 0,004 
Zwerghühner, Wachteln; ausgewachsen 0,001 5 0,007 - - 0,00 1 5  0,004 
Gänse 0,008 0,ü3 - - 0,0065) 0,008 
Enten 0,004 0,03 - - 0,0035) 0,008 

Truthühner (Puten) 0,007 0,03 - - 0,0095) 0,01 1 
Zuchtwild (in umzäunten Flächen ab 1 Jahr) 0 , 15 0, 1 5  0 , 15  - 0,09 -

Lama ab 1 Jahr 0 , 15 0 , 15 0 , 15 - - -

Strauße 0, 1 5  0,15 - - - -

Kaninchen: 
Mastkaninchen 0,0025 0,02 - - 0,0020 -
Zucht- und Angorakaninchen 0,0250 0,02 - - 0,0340 -

1 )  VE = Vieheinheitenschlüssel, gültig ab 1 . 1 .2001 ; Einsteller 0,5 VE (= Vieheinheiten). Es wird der Jahresdurchschnittsbestand bzw. der Bestand 
herangezogen. 

2) Kälber bis 3 Monate 0,15 DVGE, 3-6 Monate 0,6 DVGE. 
3) Babyferkel bis 10 kg werde� nicht gesondert bewertet 4) Mastschwein aus zugekauftem Ferkel 0,09 VE und aus eigenen Ferkeln 0,1 VE 
5) Zuchtgänse, -enten und Truthühner mit Nachzucht 0,04 VE. 

6) Pflanzenfressende Wildhuftiere, die wie Haustiere in Gefangenschaft gehalten, gezüchtet oder zum Zwecke der Fleischgewinnung getötet werden, 
soweit die Haltung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen erfolgt. 
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dieser Netze mit umfassenderen Gemeinschaftsnetzen im Kon
text des Ende 1 992 vollendeten Binnenmarktes zu fördern; 

• die Anpassung der Gebiete an den Außengrenzen an ihre neue 
Rolle als Grenzgebiete eines einheitlichen integrierten Marktes 
zu unterstützen; 

• die neuen Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Drittstaa
ten in den Gebieten an den Außengrenzen der Gemeinschaft zu 
nutzen. 

Intervention 
Maßnahme zur Marktpreisstützung durch Aufkauf der Inter
ventionsprodukte und Einlagerung zu bestimmten Preisen 
(=Interventionspreis). Die Intervention ist i nsbesondere vor
gesehen bei Getreide, Rindfleisch, Butter und Magermilch
pu lver, wobei vor allem bei R indfleisch die Intervention nur 
mehr als Sicherheitsnetz besteht. 

Interventionspreis 
ist der in den Gemeinsamen Marktorganisationen festgelegte 
Preis, welcher ein Element zur Marktpreissicherung darstellt. 
Zum Interventionsankaufspreis, das ist jener Preis, zu dem 
staatl iche Interventionsstellen mittels I ntervention auf dem 
Markt regulierend eingreifen, wird die Ware aufgekauft, 
wenn der in der gemeinsamen Marktordnung vorgesehene 
Auslösemechanismus eintritt. 

INTRA5TAT 
I NTRASTAT erfasst den d ie EU-Binnengrenzen überschrei
tenden Handel, also den Handel der EU-Mitgliedstaaten unter
einander. Für diesen Handel wurde die Meldeverpflichtung 
der Außenhandelsstatistik von der Zollbehörde zu den Unter
nehmen verlagert. Aus einer "Sekundärstatistik" wurde eine 
"Primärstatistik" . 

Nach Erfassung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs 
mittels beider Systeme, nämlich INTRASTAT und EXTRA
STAT, werden die erhobenen Daten in der Statistik Austria 
wieder zu Außenhandelsdaten zusammengeführt, aufberei
tet und veröffentlicht. Die Grundlage des I NTRASTAT-Kon
zeptes bildet die Verordnung Nr. 3330/91 des Rates vom 7. 
November 1 991 über die Statistik des Warenverkehrs zwi
schen den Mitgl iedstaaten (Grund verordnung) (siehe auch: 
EUROSTAT). 

INVEK05 
(Integriertes Verwaftungs- und Kontrollsystem) 

Das I NVEKOS basiert auf der VO 3508/92 und der VO 
241 9/2001 und dient der Abwicklung und Kontrolle der EU
Förderungsmaßnahmen. Alle f1ächen- und tierbezogenen Bei
hilfenregelungen sind in dieses System eingebunden . Es 
schreibt unter anderem vor: 

• ein umfassendes Datenbanksystem, 

• ein System zur Identifizierung der landwirtschaftlich genutzten Par
zellen, 

• ein System zur Identifizierung und Erfassung von Tieren, 

• nähere Details hinsichtlich der Beihilfenanträge und deren Ände
rungsmöglichkeiten, 

• ein integriertes Kontrollsystem. 
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1515 
(Integriertes Statistisches Informationssystem der 

Statisti/;( Austria) 

Dieses Datenbanksystem geht in vielen Bereichen weit ins 
Detai l ,  zum Beispiel bei Monatsdaten oder Gemeindedaten. 
Die Außenhandelsstatistik von ISIS beinhaltet al le Produk
te nach dem achtstel l igen Außenhandelscode (BTN-Code) 
nach Monaten und Staaten. IS IS ist umfangreicher als ALFIS 
und besteht schon länger als dieses. 

Jahresarbeitseinheit (JAE) 
Der landwirtschaftliche Arbeitseinsatz wird in Form von Voll
zeitäquivalenten, sogenannten Jahresarbeitseinheiten (JAE) 
ermittelt. Die Anzahl der Stunden, die eine JAE umfasst, soll
te der Anzahl der tatsächlich geleisteten Stunden auf einem 
Vol lzeitarbeitsplatz in der Landwirtschaft entsprechen (wobei 
eine Person aber nicht mehr als eine JAE darstellen kann). 
Teilzeit und Saisonarbeit werden mit Bruchteilen einer JAE 
bewertet. Die Definition der StundenNolizeitarbeitsplatz ist 
in den einzelnen M itgliedsländern unterschiedl ich ; in Öster
reich ist e ine JAE derzeit mit 2000h/Jahr defin iert ( I t .  
Agrarstrukturerhebung). 

Jahresdeckungsbeitrag 
Der Jahresdeckungsbeitrag wird in d iesem Bericht als die 
Summe der Ertr�ge von Bodennutzung, Tierhaltung und Forst
wirtschaft zuzüglich der produktionsabhängigen öffentlichen 
Gelder, abzüglich der direkt zuordenbaren Aufwendungen für 
Bodennutzung, Tierhaltung, Energie und Erhaltung für Gebäu
de und Maschinen berechnet. 

Ka ufkraftpa ritäte n 
geben das Preisverhältnis eines Warenkorbes in verschie
denen Währungen an. Dadurch ermittelt sich ein Umrech
nungskurs zwischen Währungen, der von den Wechsel
kursschwankungen unabhängig ist. 

Kleinerzeuger/Normalerzeuger 
Die Unterscheidung zwischen Klein- und Normalerzeuger gibt 
es sowohl im Ackerbau als auch in der Tierhaltung sowie bei 
der Gewährung der Ausgleichszulage. 

Konfidenzintervall 
Man versteht darunter ein aus Stichprobenwerten berech
netes Intervall, das den wahren, aber unbekannten Parameter 
mit einer vorgegebenen Wahrscheinl ichkeit überdeckt. Als 
Vertrauenswahrscheinlichkeit werden im Grünen Bericht 
95,5 % gewählt. 

Kulturfläche 
Sie umfasst die landwirtschaftliche Nutzfläche und den Wald 
einschließl ich etwaiger ideeller Flächen und errechnet sich 
daher aus der Gesamtfläche abzüglich der unproduktiven 
Flächen. 

Kulturlandschaft 
Als Kulturlandschaft bezeichnet man die im Laufe der Jahr
hunderte von den Menschen gestaltete und meistens auch 
weiterhin gepflegte, "humanisierte" Erdoberfläche. Sie zeigt 
Vegetationsgesellschaften, deren Zusammensetzung und 
Gestaltung vom Menschen und seiner Nutzung bestimmt wer-
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den. Die I ndustrielandschaft ist ebenfalls ein Tei l  der Kultur
landschaft (Gegensatz: Naturlandschaft). 

Land- und Forstwirtschaft 
Mit dem EU-Beitritt gilt das ESVG 95 und das Handbuch zur 
Land- und Forstwirtschaftl ichen Gesamtrechnung (Rev. 1 )  
von EUROSTAT. Der Wirtschaftsbereich Landwirtschaft gi l t  
als die Zusammenfassung al ler örtlichen fachl ichen Einhei
ten, welche d ie folgenden wirtschaftlichen Tätigkeiten aus
üben: Pflanzenbau (einschließlich der Erzeugung von Wein 
und Olivenöl aus selbst angebauten Trauben und Oliven), 
Tierhaltung, gemischte Landwirtschaft, landwirtschaftl iche 
Lohnarbeiten und gewerbliche Jagd . Seine Produktion 
stammt aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten und davon nicht 
trennbaren nichtlandwirtschaftlichen Nebentätigkeiten land
wirtschaft l icher Einheiten. Die Forstwirtschaft umfasst örtli
che fachliche Einheiten, die als charakteristische Tätigkeit 
die Forstwirtschaft und die Erbringung von Dienstleistungen 
auf der forstwirtschaftlichen Erzeugerstufe ausüben . Die 
Land- und Forstwirtschaft entspricht den Abteilungen 01 und 
02 der Systematik der Wirtschaftszweige von EUROSTAT 
(NACE Rev. 1 ); das Landwirtschaftsabkommen der WTO 
bezeichnet die Kapitel 1 bis 24 und einige weitere Produk
te des Harmon isierten Systems als landwirtschaftliche Pro
dukte. 

Landwirtschaftl iche Nutzfläche (LN) 
Nach der Bodennutzungserhebung der Statistik Austria wer
den hiezu gezählt Ackerland, Gartenland, Weingärten, Obst
anlagen , Wiesen, Weiden, Almen, ungenutztes Grün- und 
Ackerland. Die geförderten Brachflächen sind ebenfalls im 
Ackerland enthalten. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist 
ein Tei l  der Gesamtfläche. 

Landwirtschaftsabkommen 
ist ein Abkommen im Rahmen der WTO. Es ist seit Jul i  1 995 
in Kraft und beinhaltet Verpfl ichtungen der Industriestaaten 
zum Abbau von Exportstützungen, zum Abbau nichttarifärer 
Handelshemmnisse und Verpfl ichtungen für einen Mindest
marktzutritt sowie Regeln betreffend die internen Stützungen 
der Landwirtschaft (Siehe auch: CSE und PSE ). Damit wurde 
auch die Landwirtschaft umfassend in das Regelwerk der mul
ti lateralen Welthandelsspielregeln eingebunden. 

Landwirtschaftskammern 
Öffentlich-rechtliche Körperschaften zur Wahrung der Inter
essen und Belange der Land- und Forstwirte. Sie sind in Öster
reich föderalistisch organisiert, das heißt, in jedem Bundes
land gibt es eine Landwirtschaftskammer. Diese Kammern 
sind Mitglied in der PRÄKO. 

Leistungsbi lanz 
ist die Gegenüberstellung der Werte der in einer Periode (meist 
1 Jahr) verzeichneten Exporte und Importe von Waren (Han
delsbilanz) und Dienstleistungen; neben der Kapital- und Devi
sen bilanz ein Tei l  der Zahlungsbilanz. 

LEADER 
(Liaison entre Actions de Developpement de J'Economie Rurale; 

Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung 

der Wirtschaft im ländlichen Raum) 

ist ein In itiativprogramm mit exemplarischem Wert für den 
Ländlichen Raum nach der VO 4253/88. Durch dieses Pro-
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gramm sollen d ie In itiativen örtlicher Träger der ländlichen 
Entwicklung unterstützt und neue Wege erprobt werden .  Bei 
den Änderungen geht es vor al lem um:  

• einen erhöhten zusätzlichen Nutzen der Initiative im Vergleich zu 
den Programmen der Gemeinschaftlichen Förderkonzepte, wobei 
der Schwerpunkt auf Innovation (im weitesten Sinne und unter 
Berücksichtigung des jewei l igen Kontextes), Vorbildcharakter 
und Übertragbarkeit liegt; 

• erweiterte Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Erfahrungs
austausch zwischen Regionen und ländlichen Aktionsträgern; 

• eine vereinfachte und dezentralisierte Durchführung, wobei die 
operationeilen Programme und die Auswahl der die Projekte betref
fenden Entscheidungen im Wesentlichen auf lokaler oder regio
naler Ebene zu treffen wären. 

LFBIS 
(Land- und forstwirtschaftliches Betriebsinformationssystem) 

Das LFBIS ermöglicht dem Bund die Zusammenführung ein
zelbetrieblicher Daten in einem land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebsinformationssystem und schreibt gemäß LFBIS
Gesetz 1 980 die Übermittlung bestimmter Daten an Länder 
und Kammern vor. Die Identifikation des Betriebes erfolgt durch 
d ie Betriebsnummer. Das LFBIS enthält u .a .  Daten der 
Betriebsstatistik und der Agrarförderungen. Die Stammdatei 
des LFBIS (Betriebsnummer, Betriebsinhaber, Adresse des 
Betriebes) wird von der Statistik Austria geführt, d ie techni
sche Betreuung erfolgt über das LFRZ . 

LFRZ 
(Land-, Forst- und Wasserwirtschaftliches Rechenzentrum) 

Dieses Rechenzentrum ist ein Verein. Wichtigstes Mitglied 
ist das BMLFUW. Das LFRZ betreut technisch verschiede
ne Datenbanken wie zum Beispiel ALFIS oder LFBIS. 

Lohnansatz 
Der Lohnansatz ist die Bewertung der Arbeitsleistung der nicht
entlohnten mitarbeitenden Familienmitglieder nach den Maß
stäben der Kollektivverträge für Dienstnehmer in bäuerlichen 
Betrieben. 

Maastrichter Vertrag 
Der Maastrichter Vertrag (auch Vertrag über die Europäische 
Union) stellte bis zur Reform durch den Amsterdamer Ver
trag die umfassendste Reform des europäischen Gemein
schaftsrechts dar. Nach der Unterzeichnung des Vertrages 
am 7 .2 . 1 992 und seiner Ratifikation durch die Parlamente 
und zuständigen Gremien der M itgl iedstaaten trat er am 
1 . 1 1 . 1 993 in Kraft. Der Vertrag gründete eine Europäische 
Union (EU), d ie auf drei Säulen fußt 

• der reformierten Europäischen Gemeinschaft 

• der Gemeinsamen Außen- und S icherheitspolitik (GASP) 

• der Kooperation im Bereich Justiz und Inneres. 

Im Zentrum des Vertrages steht die Verankerung der Wirt
schafts- und Währungsunion (WWU) mit der Zielsetzung einer 
gemeinsamen europäischen Währung. Der Maastrichter 
Vertrag folgt keinen einheitl ichen Ordungsvorstel lungen, 
vielmehr spiegelt er die unterschiedlichen nationalen Leitbilder 
des Integrationsprozesses wider. In vielen Sachbereichen 
konnte lediglich der kleinste gemeinsame Nenner festge
schrieben werden .  Auf Grund der Erhöhung der pol itischen 
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Entscheidungsverfahren durch d ie E inführung des M itent
scheidungsverfahrens und die Schaffung neuer Institutionen 
ist das politische System der EU noch komplexer geworden. 
Diese und andere Probleme haben Bemühungen um eine 
Revision des Vertragswerkes eingeleitet, d ie im Jun i  1 997 
zu den Beschlüssen des Europäischen Rates in Amsterdam, 
das heißt zum Amsterdamer Vertrag , geführt haben. Im Zen
trum der Überlegungen stand diesbezüglich die Vereinfachung 
der Entscheidungsverfahren, die Optimierung der Kompe
tenzverteilung zwischen der EU und den Mitgliedstaaten sowie 
die Stärkun'g der demokratischen Legitimation der europäi
schen Politik. 

Marktordnung (Gemeinsame Marktorganisation) 
EU-Marktorganisationen gibt es in 22 Produktionsgruppen. 
Die wichtigsten sind M i lch, Getreide, Rindfleisch, Schwei
nefleisch, Schaf- und Ziegenfleisch, Obst, Gemüse, Wein, 
Ölsaaten, Zucker, Eier und Geflügel. Sie regeln die Ein- und 
Ausfuhr, d ie Intervention und teilweise die Gewährung von 
Direktzahlungen zur Preis- und Absatzsicherung. 

Massentierhaltu ng 
Nach dem UVP-Gesetz gelten folgenden Größen: 21 .000 
Legehennenplätze, 42.000 Junghennenplätze, 42.000 
Mastgeflügelplätze, 700 Mastschweineplätze, 250 Sauen
plätze. Bei gemischten Beständen werden Prozentsätze der 
jeweils erreichten Platzzahlen addiert. Ab einer Summe von 
1 00 % ist die Umweltvertäglichkeitsprüfung (UVP) durchzu
führen; Platzzahlen bis 5 % bleiben unberücksichtigt. 

Median, Quartil, Dezil  
Eine aufsteigend sortierte Population wird durch den Medi
an in zwei Hälften m it jeweils gleicher Fallanzahl geteilt; der 
Median ist also der "mittlere Wert" einer Vertei lung. Quarti
le bzw. Dezile teilen d ie Population in vier bzw. zehn gleiche 
Teile. 

Mehrfachantrag Flächen, Mehrfachantrag Tiere 
Der Mehrfachantrag,  der aus mehreren Formularteilen 
besteht, d ient dem Antragsteller zur Beantragung seiner 
Flächenförderungen bei der zuständ igen Erfassungsbe
zirksbauemkammer. Dieser wird dem Antragsteller einmal jähr
l ich vor der Antragsteilung übermittelt. Die Formularteile im 
Einzelnen sind: 

• Mantelantrag Seite 1:  Daten des Antragstellers 

• Mantelantrag Seite 2: Beantragte Förderungen (KP, ÄZ., ÖPUL 95, 
ÖPUL 98, etc.) 

• Zusatzblatt zu Seite 1 :  zusätzliche Betriebsadressen 

• Flächenbogen: Feldstücknutzung mit Schlaginformationen und 
ÖPUL-Codes 

• Tierliste: Tierarten 

• Haltung und Aufzucht gefährdeter Tierrassen 

• Almauftriebsliste: enthältAImdaten, Auflreiber, aufgetriebene Tiere 

• Zusatzblatt mitbestoßene Almen: enthält Almdaten mitbestoße
ner Almen 

• Auch die Rinder- und Schaf/Ziegenprämien können seit 2000 mit 
einem gemeinsamen Antrag beantragt werden. 

Mid-Term-Review (Halbzeitbewertung) 
Im Rahmen der Agenda 2000-Vereinbarung, die bis 2006 läuft, 
wurde für bestimmte Sektoren eine Halbzeitprüfung 2002/03 
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vorgesehen. Die Überprüfung betrifft insbesondere Getrei
de, Rindfleisch, Mi lch - vor allem ein Bericht über die Quo
tenregelung - sowie zusätzliche Mittel für Maßnahmen zur 
Entwicklung des ländlichen Raums (durch Modulation oder 
degressive GAP-Prämien). Eine entsprechende Mitteilung der 
EK an den Rat und das Europäische Parlament wurde am 
1 0.7.2002 vorgelegt 

Milchl ieferleistung 
Im statistischen Sinne ist derjenige Teil der M i lcherzeugung, 
welcher den milchwirtschaftlichen Betrieb verlässt und an die 
Molkereien und Käsereien angeliefert wird. Nach der Garantie
mengenverordnung werden die Molkereien und Käsereien 
als "Abnehmer" bezeichnet. Rund drei Viertel der Rohmilch
erzeugung kommen als Ueferleistung in die Molkereien und 
Käsereien; das ist im internationalen Vergleich zieml ich 
niedrig. Die Milchlieferleistung wird statistisch von der AMA 
(Agrarmarkt Austria) erfasst. 

Nachhaltigkeit 
Die Nachhaltigkeit im weitesten Sinne wird als die Überle
bensfähigkeit des Systems "Mensch in seiner Umwelt" ver
standen. Demnach ist die nachhaltige Entwicklung (Engl isch: 
sustainable development) die Bezeichnung einer Entwick
lung, in welcher Bedürfnisse heutiger Generationen befrie
d igt werden sollen, ohne d ie Bedürfnisse kommender Gene
rationen zu gefährden (siehe auch: Tragfähigkeit). 

Nachwachsende Rohstoffe 
(Organische Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, die als 

Industriepflanzen bzw. Industrierohstoffe im Nicht-Nahrungsmittel-

sektor verwendet werden) 

Es handelt sich im Allgemeinen um ein- oder. mehrjährige 
Nutzpflanzen, die auf land- und forstwirtschaftlichen Nutz
flächen ausschließlich zur i ndustriellen und energetischen 
Verwertung angebaut werden. Die konkreten Verwen
dungsmöglichkeiten der Nachwachsenden Rohstoffe sind sehr 
vielfältig. Energ iepflanzen (Raps, Getreide, Holz u .a . )  die
nen zur Erzeugung von Energie, Faserpflanzen (Lein ,  Hanf) 
sind zur Papier- und Textilherstellung geeignet. Daneben kön
nen verschiedene Pflanzen Grundstoffe für Arzneimittel ,  
Gewürze, für chemische Prozesse und für Bau- und Werk
stoffe bereitstellen. 

Vorteile der nachwachsenden Rohstoffe sind die Uner
schöpfbarkeit (im Gegensatz zu fossilen Rohstoffen sind die 
nachwachsenden unendlich lange verfügbar) und die Umwelt
verträglichkeit. Die Produkte sind biologisch abbau bar und 
deswegen weniger umweltbelastend. Hinzu kommt, dass die 
Pflanzen bei ihrer Verbrennung oder M ineralisation nur 
soviel Kohlendioxid an d ie Atmosphäre abgeben, wie sie vor
her der Luft entnommen haben. Da die Freisetzung von Koh
lendioxid durch d ie Verbrennung der fossilen Rohstoffe den 
Treibhauseffekt mit verursacht, wird die Verwendung von nach
wachsenden Rohstoffen als Klimaschutzstrategie angese
hen (siehe auch: Biomasse). 

Nationale Beih i lfe 
Wahrungsregelung 

Eine Nationale Beihi lfe wird in jenen Fällen gewährt, wo d ie 
Al nicht ausreicht, die bisherige nationale Förderung zu kom
pensieren. Der Förderungsbetrag dieser Beihi lfe errechnet 
sich aus der Differenz der Al zur entsprechenden Höhe der 
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nationalen Direktzahlungen im Jahre 1 993 (Bergbauernzu
schuss, Benachteiligte Gebiete, Bewirtschaftungsprämien der 
Länder). Die Nationale Beihilfe ist laut Beitrittsvertrag auf 1 0  
Jahre l im itiert. Sie wird auch dann gewährt, wenn die i m  Jahre 
1 993 geförderten Flächen n icht im Benachteil igten Gebiet 
laut Gemeinschaftsverzeichnis l iegen. 

Nationalpark 
ist eine großräumige Naturlandschaft, die durch ihre beson
dere Eigenart oft keine Parallelen auf der Erde mehr hat. Die 
Konventionen von London (1 923) und Washington (1 942) leg
ten bereits die wesentlichen Kriterien fest: 

a) hervorragendes Gebiet von nationaler Bedeutung; 

b) öffentliche Kontrol le, d .h .  Verwaltung und Finanzierung · 
durch die zentrale Regierung, die nach Mögl ichkeit auch der 
Eigentümer des Gebietes sein sol l ;  

c) strenger gesetzlicher Schutz mit weitgehenden Nut
zungsverboten (z.B .  Jagd) oder -beschränkungen (z.B .  wirt
schaftl iche Nutzung; 

d)  Erschließung für die Menschen und Anlage von Erho
lungseinrichtungen. 

Natura 2000 
befasst sich mit der Erhaltung und nachhaltigen Bewirt
schaftung der in der EU vorkommenden gefährdeten Lebens
räume und Arten. Als Mitglied der EU ist Österreich zur Umset
zung der Fauna-Flora-Habitatrichtl i n ie und der Vogel
schutzrichtlin ie verpfl ichtet. Diese stammt aus 1 979, jene aus 
1 992. An der Auswahl und Nennung von Natura 2000-
Gebieten betei l igen sich alle Bundesländer. Die Ausweisung 
solcher Gebiete ist in Österreich Sache der Landesregie
rungen. D ie gemeldeten Gebiete werden von der EU-Kom
mission auf ihre fachliche E ignung geprüft. 

Nebenerwerbsbetrieb 
Als Nebererwerbsbetrieb wird ein Betrieb bezeichnet, der 
unter jenen Grenzen liegt, welche für einen Haupterwerbs
betrieb per definitionem festgelegt sind. 

Nettoinvestitionen 
ist d ie Differenz des Vermögensbestandes vom 3 1 . 1 2. zum 
1 . 1 .  desselben Untersuchungsjahres der Anlagegüter: Grund
verbesserungen, Bauten, Maschinen und Geräte. 

Nettosozialprodukt 
Das Nettosozialprodukt ergibt sich aus dem Bruttosozial
produkt, vermindert um Steuern und Abschreibungen. 

NUTS 
(Nomenclature des "Unites Territoriales Statistiques) 

Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik ist eine all
gemeine, h ierarchisch aufgebaute, dreistufige territoriale 
Gliederung der EU-Staaten (NUTS I, 11 , 111), wobei die NUTS
Einheiten in der Regel aus einer Verwaltungseinheit oder einer 
Gruppierung mehrerer Einheiten bestehen. Die NUTS-Glie
derung dient sowohl statistischen Zwecken als auch - auf den 
Ebenen 11 und 111 - zur Beurtei lung möglicher Regionalför
derungen. Sie gl iedert Österreich in folgende Einheiten: 
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• Ebene NUTS I : Regionen der Europäischen Union: 3 Einheiten: 
Ostösterreich: (Burgenland, Niederösterreich, Wien), Südöster
reich: (Kärnten, Steiermark) und Westösterreich (Oberösterreich, 
Salzburg, Tirol, Vorarlberg); 

• Ebene NUTS 1 1 :  Grundverwaltungseinheiten: die 9 Bundeslän
der. 

• Ebene NUTS 1 1 1 :  Unterteilungen der Grundverwaltungseinheiten: 
35 Einheiten; davon bestehen 26 aus einem oder mehreren 
Politischen Bezirken, 8 sind zusätzlich auch mittels Gerichtsbe
zirken abgegrenzt, Wien bleibt ungeteilt. 

Ödland 
Gelände, das nicht land- oder forstwirtschaftlich genutzt 
wird, aber kultiviert werden könnte (z.B .  Heide- oder Moor
flächen) oder anderweitig genutzt wird (z. B. Sand- oder Schot
tergruben oder zur Torfgewinnung). Als Ödland werden auch 
vegetationslose oder vegetationsarme, von Menschen nicht 
genutzte Flächen verstanden. Eine Aufforstung ist auf die
sen oft n icht mögl ich. 

OECD 
(Organisation for Economic Cooperation and Development) 

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung wurde am 1 .  1 0. 1 961 als Nachfolgeorganisation der 
OEEC gegründet. I h r  Sitz ist in Paris. Die Aufgaben l iegen 
im Bereich der Optimierung der wirtschaftlichen Zusam
menarbeit der M itgl iedstaaten sowie der Koordination ihrer 
Entwicklungspolitik. Weitere vorrangige Ziele sind die Stei
gerung des Wirtschaftswachstums, die Vollbeschäftigung, die 
Geldwertstabilität und die Ausweitung des Welthandels in den 
M itgl iedstaaten. Mitgliedstaaten sind: Austral ien, Belgien, 
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Großbritannien, Irland, Island, Italien, Japan, Kanada, Luxem
burg, Mexiko, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Öster
reich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, 
Türkei, Ungarn, USA . 

Öffentliche Gelder 
Die öffentlichen Gelder sind ein Tei l  des Unternehmenser
trages und somit auch der Einkünfte aus Land- und Forst
wirtschaft und inkludieren alle aus öffentlicher Hand (EU, Bund, 
Länder und Gemeinden) stammenden Mittel, die mit der Land
und Forstwirtschaft zusammenhängen. Darunter sind z.B. die 
GAP-Prämien, die ÖPUL-Zahlungen, die Ausgleichszulage 
für benachteiligte Gebiete und auch die Zinsenzuschüsse ent
halten .  Förderungen, d ie den Privatbereich betreffen 
(zB. Solarförderung für die Warmwasserbereitung des Wohn
hauses), sind hier nicht eingeschlossen. 

ÖPUL 
Österreichisches Programm einer umweltgerechten, extensiven 

und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft 

Das ÖPUL ist nach der VO 2078/92 der EU erstellt worden. 
Die Genehmigung durch die Kommission erfolgte am 7. Juni 
1 995. Das ÖPUL 2000 basiert auf der EU-VO 1 257/99 zur 
ländl ichen Entwicklung. D ie wichtigsten Ziele des öster
reichischen Umweltprogramms sind die Beibehaltung bzw. 
Umsetzung einer umweltgerechten Bewirtschaftung der 
landwirtschaftlichen Flächen zum Schutz und zur Verbes
serung der Umwelt sowie die Erhaltung des natürlichen 
Lebensraumes. Weiters werden landwirtschaftliche Produk
tionsverfahren gefördert, welche die umweltschädigenden Aus
wirkungen der Landwirtschaft verringern helfen, was gleich-
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zeitig zu einer Verbesserung des Marktgleichgewichtes 
beiträgt. Es soll weiters die Extensivierung der pflanzlichen 
und tierischen Produktion fördern und einen Anreiz für d ie 
langfristige Sti l l legung von landwirtschaftlichen Flächen und 
Pflegemaßnahmen aus Gründen des Umweltschutzes bie
ten. Die Sicherung angemessener Einkommen in der Land
wirtschaft sowie die Sensibilisierung und Ausbildung der Land
wirte bezüglich der Belange des Umweltschutzes und der 
Erhaltung des natürlichen Lebensraumes sind weitere 
Schwerpunkte des ÖPUL. 

Partielle Produktivität 
• Die A rbeitsproduktivität der Land- und Forstwirtschaft ist der 

Beitrag dieses Sektors zum Brutto-Inlandsprodukt zu Faktor
kosten je Beschäftigten. 

• Die Flächenproduktivität der Landwirtschaft ist der Wert ihrer 
Endproduktion pro Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

Für den zeitlichen Vergleich werden sowohl die Arbeitspro
duktivität als auch die Flächenproduktivität als reale Größen 
betrachtet und zu konstanten Preisen einer Basisperiode 
berechnet. 

Pauschalierung 
Für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe, welche die fest
gelegten Buchführungsgrenzen des § 125 BAO (Bundes
abgabenordnung) nicht überschreiten, gibt es bei der Ein
kommenssteuer und Umsatzsteuer Vereinfachungsmög
lichkeiten.  Bei der Einkommenssteuer erfolgt daher die 
Gewinnermittlung im Rahmen einer Voll- oder Tei lpauscha
lierung (Pauschalierung der Ausgaben) (siehe auch: Gewin
nermittlung für Land- und Forstwirte, Mehrwertsteuer und Vor
steuer). Bei der Umsatzsteuer werden Umsatzsteuersatz und 
Vorsteuerpauschale in g leicher Höhe angesetzt. 

Pensionistenbetrieb 
Pension istenbetriebe sind Betriebe, bei denen die Pen
sionsbezüge die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft über
steigen. 

Private Lagerhaltung 
Als Zuschuss zu den Lagerkosten bei Einlagerung von Pro
dukten (wie Butter, Rahm, Fleisch) kann eine Beihilfe gewährt 
werden. Der Einlagerer ist der Eigentümer der Ware (im 
Gegensatz zur I ntervention). 

PSE 
(Producer Support Estimate) 

Das Erzeuger-Subventions-Äquivalent ist definiert als jener 
Betrag, der notwendig wäre, um die Landwirte bei einem Weg
fal l  von staatl ichen Stützungsmaßnahmen für den entste
henden Ausfall von Einnahmen zu entschädigen. Die wich
tigste Komponente des PSE ist die Marktpreisstützung ,  das 
ist der Preisabstand zwischen In landspreis und Weltmarkt
preis im jewei ligen Jahr. Dazu kommen staatliche Ausga
ben für Förderungsmaßnahmen abzügl ich der landwirt
schaftl ichen Abgaben (Vergleiche: CSE). 

PSE-Fleisch 
(pale, soft, exudative = bleich, weich, wässrig) 

Abweichende Fleischbeschaffenheit; bedingt je nach dem Aus
prägungsgrad eine Güteminderung oder eine Einschränkung 
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der Verwendungsfähigkeit. Die Ursachen sind genetisch 
bedingte und fütterungsbedingte Stoffwechselstörungen. Sie 
treten bei unsachgemäßer (bzw. zu lang dauernder) Beför
derung, Betäubung oder Schlachtung verstärkt in Erschei
nung, insbesondere bei den typischen (stressanfäl l igen) 
Fleischrassen. 

Quoten und Referenzmengen 
Ist die Menge eines Produktes oder eines Produktionsfak
tors, für die besondere Bedingungen (z.B .  Preise, Förde
rungen, Befreiung von Abschlägen) gelten, z .B .  Referenz
mengen bei Milch, Rindern und Hartweizen . 

Rechtsquellen der EU 
Die Gemeinschaftsrechtsordnung steht grundsätzlich über 
den nationalen Rechtsordnungen, bedarf zu ihrer Wirksam
keit jedoch deren Unterstützung. Sie kennt folgende Haupt
und Nebenquellen: 

• P r i m ä res  G e m e i n s ch afts recht :  Gründungsverträge samt 
Anhängen und Protokollen, Änderungen der Verträge, Beitritts
verträge. 

• S e k u nd ä res  Geme in schaftsrecht :  Verordnungen, Richtlini
en und Entscheidungen. Die Organe der Gemeinschaft können 
ihre Befugnisse nur nach

' 
Maßgabe der Gründungsverträge aus

üben. Die aufgrund dieser Ermächtigungen geschaffenen Rechts
vorschriften werden Sekundäres oder Abgeleitetes Gemein
schaftsrecht genannt. Die Verordnung besitzt allgemeine Geltung, 
ist in allen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit
gliedstaat. Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerich
tet ist, hinsichtlich des zu erreichenden Zieles verbindlich, über
lässt jedoch diesem die Wahl der Form und der Mittel zu ihrer Umset
zung. Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen ver
bindlich, die sie bezeichnet. 

• Al lgeme ine  Rechtsgrundsätze . 
• I nternat iona le  Abkommen der  E U  

• Ü bere inkommen  zwischen den  M itg l i edstaaten .  

Reduzierte Landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) 
Sie setzt sich zusammen aus den normalertragsfähigen 
Flächen, wie Ackerland, Gartenland, Rebflächen, zwei- und 
mehrmähdigen Wiesen, Kulturweiden, zuzüglich der auf 
normalertragsfähige Flächen umgerechneten extensiven 
Dauergrünlandflächen, wie einmähdige Wiesen, Hutweiden 
sowie Almen, Bergmähder und Streuwiesen. Die Flächen
äquivalente für Anteilsrechte an einem Gemeinschaftsbesitz 
und an Nutzungsrechten auf fremdem Grund und Boden sind 
berücksichtigt. Reduzierungsfaktoren für extensiv genutzte 
Dauergrünlandflächen: 

• Dauerwiesen mit einem Schnitt: generell auf die Hälfte ihrer Fläche; 

• Hutweiden: im Burgenland und in Niederösterreich auf ein Vier
tel, in den anderen Bundesländern auf ein Drittel; 

• Almen und Bergmähder: in Niederösterreich auf ein Drittel, in der 
Steiermark auf ein Viertel, in Oberösterreich auf ein Fünftel, in Salz
burg auf ein Sechstel, in Kärnten und Vorarlberg auf ein Sieben
tel, in Tirol auf ein Achtel; 

• Streuwiesen: generell auf ein Drittel. 

Referenzmenge für M i lch 
Einzelbetriebliche Menge für Lieferungen (Anlieferungs
Referenzmenge, A-Quote) bzw. für Direktverkäufe (Direkt
verkaufs-Referenzmenge, auch D-Quote), die im jeweiligen 
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Zwölf-Monatszeitraum an einen Abnehmer geliefert oder direkt 
an den Verbraucher verkauft werden kann,  ohne dass dafür 
eine Zusatzabgabe zu entrichten ist. 

Reinertrag 
Der Reinertrag stellt die Verzinsung des gesamten im Betrieb 
investierten Kapitals, also des Aktivkapitals (Eigen- und 
Fremdkapital) dar. Im  Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
errechnet sich der Reinertrag aus den Einkünften aus Land
und Forstwirtschaft abzüglich des Famil ienlohnes (Lohnan
satz der Besitzerfamil ie) zuzüglich der Schuldzinsen, Pach
ten und Ausgedingelasten.  

Rentabilitätskoeffizient 
Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind es Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft in Prozent vom Lohnansatz 
der Besitzerfami lie plus dem Zinsansatz des Eigenkapitals 

SAL (Sonderauschuss Landwirtschaft) 
Der Sonderausschuss Landwirtschaft (SAL) wurde durch einen 
Beschluss des Rates am 1 .  Mai 1 960 eingerichtet. Er hat 
die Aufgabe, die Beschlüsse des Rates Landwirtschaft vorzu
bereiten. 

STAR-Ausschuss 
(Verwaltungsausschuss für Agrarstrukturen und 

ländliche Entwicklung) 

Der STAR-Ausschuss (Comite de questions des Structures 
Agricoles et du developpement rural) unterstützt die Kom
mission bei der Verwaltung der Maßnahmen zur Entwicklung 
des ländlichen Raums. Er übernimmt in Bezug auf die Durch
führungsvorschriften für die Entwicklung des ländl ichen 
Raums, die Leitlinien für die Gemeinschaftsin itiative Leader+ 
und d ie Genehmigung der SAPARD-Pläne die Funktionen 
eines Verwaltungsausschusses. Außerdem wird der Aus
schuss zu den Interventionen im Bereich der Agrarstruktu
ren und der ländl ichen Entwicklung einschließlich der gemein
schaftl ichen Förderkonzepte und einheitlichen Programm
planungsdokumente für d ie Ziele 1 und 2 der Strukturfonds 
konsultiert. 

Sapard 
Das EU-Instrument Sapard (Special Accession Programme 
for Agriculture and Rural Development = Heranführungsin
strument "Sonderaktion zur Vorbereitung auf den Beitritt in 
den Bereichen Landwirtschaft und ländliche Entwicklung', 
sol l die Übernahme des Gemeinschaftsrechts (siehe Artikel 
2 der Verordnung (EG) Nr. 1 268/1 999) erleichtern . Darüber 
hinaus werden mit Sapard Maßnahmen zur Verbesserung 
der Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und 
Ernährungswirtschaft sowie zur Schaffung von Arbeitsplät
zen und einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung in den länd
lichen Gebieten der Bewerberländer unterstützt. Für das Her
anführungsinstrument sind bis 2006 Haushaltsmittel in Höhe 
von 520 Mio. EUR (Wert 1 999) jährlich vorgesehen. Für Zypern 
und Malta hat der Rat ein eigenes Finanzprogramm zur Vor
bereitung auf den Beitritt beschlossen. 

Selbstversorgungsgrad 
Er gibt den Anteil der heimischen Nahrungsmittelproduktion 
am gesamten in ländischen Ernährungsverbrauch an, wobei 
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die Ausfuhr österreichischer Agrarprodukte (Addition) und der 
Produktionswert aus importierten Futtermitteln (Subtraktion ) 
berücksichtigt wird. 

Schlussendlich soll das System Aufschluss über einen größe
ren Bereich von Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft 
und Umwelt geben und neben den Umweltschutzaspekten 
auch die Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Res
sourcen berücksichtigen. 

Standarddeckungsbeitrag 
Der Standarddeckungsbeitrag (StOB) je Flächen- und Tier
einheit entspricht der geldlichen Bruttoleistung abzüglich der 
entsprechenden variablen Spezialkosten. Die Bruttoleistun
gen und d ie yariablen Spezialkosten werden aus Statistiken 
und Buchführungsunterlagen über Preise, Erträge und Leis
tungen regional untergl iedert und auf die entsprechende 
Flächen- oder Tiereinheit umgelegt. Die betrieblichen Anga
ben über Art und Umfang der Bodennutzung sowie der Tier
haltung und Forstwirtschaft werden mit d iesen Werten mul
tipliziert und zum StOB des Betriebes aufsummiert. 

Statistik Austria 
Nach dem Bundesstatistikgesetz hat die Statistik Austria alle 
statistischen Erhebungen und sonstigen Arbeiten zu machen, 
die über d ie Interessen eines einzelnen Bundeslandes hin
ausgehen und d ie für die Bundesverwaltung von Bedeutung 
sind oder aufgrund unmittelbar innerstaatlich wirksamer völ
kerrechtlicher Verpflichtungen von der Republik Österreich 
durchzuführen sind. Dabei obliegt der Statistik Austria nicht 
nur die Durchführung der Erhebungen, sondern auch die Aus
wertung und die Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Sta
tistik Austria ist auch für die Zusammenarbeit mit dem 
EUROSTAT zuständig. 

Strukturfonds 
Förderungsinstrumente der EU-Regionalpolitik sind: 

• EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) 

• Europäischer Sozialfonds 

• EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft). 

Für den Zeitraum 2000-2006 wird das bisherige System ( 1 994-
1 999) vereinfacht, indem d ie Zahl der vorrangigen Ziele der 
Strukturfonds von sechs auf drei reduziert wird. Die EU-Struk
turfonds vergeben ihre finanziellen M ittel an rückständige 
Regionen, die auf der Grundlage von bestimmten prioritären 
Entwicklungszielen ausgewählt worden sind. Nachstehend 
eine Übersicht über die neuen Ziele: 

• Ziel 1 :  Das neue Ziel 1 wird hauptsächlich den Regionen 
zugute kommen, in denen das durchschnittliche BIP pro 
Einwohner weniger als 75 % des Gesamtdurchschnitts der 
Europäischen Union beträgt. I hm werden auch weiterhin 
2/3 der Strukturfondsmittel zugute kommen. 

• Ziel 2 :  Das neue Ziel 2 d ient der wirtschaftlichen und 
sozialen Umstel lung der nicht unter Ziel 1 fallenden Regio
nen, die strukturelle Schwierigkeiten aufweisen : 

- Gebiete, die sich in wirtschaftlicher Umgestaltung von Industrie 
und Dienstleistungen befinden; 
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- ländliche Gebiete mit rückläufiger Entwicklung; 

c vom Fischereisektor abhängige Krisengebiete; 

- städtische Problemviertel. 

• Ziel 3: Das neue Ziel 3 wird alle Aktionen zur Entwicklung 
der Humanressourcen zusammenfassen ,  die nicht unter 
das neue Ziel 1 fallen. 

TAFL (laut I NVEKOS) 
Tatsächlich genutzte Fläche (TAFL) umfaßt die vom Katas
tergrundstück verwendeten Grundstücksanteile am Feld
stück. Sie wird für jedes Grundstück bzw. Grundstückan
teil des Feldstückes ermittelt und d ient zur Berechnung der 
Förderung. 

Tiergerechtheitsindex (TGI) 
Zur Messung der Tiergerechtheit in der Tierhaltung wurde 
ein ganzheitliches Beurtei lungssystem, der TGI geschaffen. 
Er beurteilt ein Haltungssystem in den für d ie Tiere wichtig� 
sten fünf Einflussbereichen Bewegungsmöglichkeit, Boden
beschaffenheit, Sozialkontakt, Stallklima (einschließlich Lüf
tung und Licht) und Betreuungsintensität. In diesen Berei
chen werden bis zu sieben Punkte vergeben Ge tiergerech
ter, um so mehr). Die gesamte Punktezahl erg ibt den TGI .  
Er kann zwischen 5 und 35 l iegen. 

Tierische Bilanzen - Kennzahlen 
1 .  Bruttoeigenerzeugung (BEE) errechnet s ich aus den 
untersuchten Schlachtungen plus Exporte minus Importe von 
lebenden Tieren. 

2 .  Absatz ist g leich untersuchte Schlachtungen plus Impor
te minus Exporte von Fleisch inkl .  Verarbeitungswaren plus 
Lagerdifferenzen . 
3. Verbrauch ist gleich Absatz plus nicht untersuchte Haus
schlachtungen. 
4 .  Ausstoß ist gleich BEE plus nicht untersuchte Haus
schlachtungen. 

Trennstücke laut AZ 
Als Trennstücke im Sinne der Erschwernisfeststel lung des 
Berghöfekatasters gelten Feldstücke laut MFA-Flächen, 
wenn d ie Feldstücksgröße 1 ha tatsächlich genutzter Fläche 
nicht überschreitet (Feldstücke > 1 ha tatsächlich genutzter 
Fläche gelten nicht als BHK-Trennstücke). Eine BHK-Bewer
tung erfolgt erst ab dem vierten Trennstück eines Betriebes, 
da drei (der größten anrechenbaren) Feldstücke <= 1 ha nicht 
berücksichtigt werden (siehe auch BHK-Bewertungsschema, 
im Kapitel Förderungen). 

Umlaufvermögen 
Aktiva, die nur kürzere Zeit im Unternehmen verbleiben und 
zum Umsatz bestimmt sind, wie z .B.  Kassenbestände, Bank
guthaben, Wechsel , Schecks, Roh" Hilfs- und Betriebsstoffe 
(Vergleiche: Anlagevermögen). 

Unternehmensaufwand 
Der Unternehmensaufwand ist der zur Erzielung des Unter
nehmensertrages aufgewendete Wert an Arbeit und Sach
gütern. Er setzt sich zusammen aus: 

• den Kosten für familienfremde Arbeitskräfte (Barlohn, Sozialver
sicherung, Verpflegung und Deputate); 
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• den sonstigen Ausgaben für den sachlichen Betriebsaufwand (Saat
gut, Düngemittel, Futtermittel, Treibstoffe, Reparaturkosten, Scha
densversicherungen, Betriebssteuern u .a .m. ,  inkl. Aufwand für 
landw. Nebenbetrieb und Gästebeherbergung); 

• den Schuld-, Pachtzinsen und Ausgedingelasten; 

• der Veränderung von Zukaufsvorräten (Mehr- oder Minderwerte) 
und eventuell Vieh (Minderwerte ) und der wertmäßigen Absetzung 
für Abnutzung (Amortisation). 

Die Höhe des Unternehmensaufwandes je Fläqheneinheit 
ist e in  Maßstab für die Bewirtschaftungsintensität des 
Betriebes. 

Unternehmensertrag 
Der Unternehmensertrag (des gesamten land- und forst
wirtschaftlichen Betriebes) besteht aus: 

• den Betriebseinnahmen aus dem Verkauf der Wirtschaftser
zeugnisse und Dienstleistungen (inklusive landwirtschaftlichem 
Nebenbetrieb und Gästebeherbergung); 

• dem Geldwert der Lieferungen und Leistungen des Betriebes an 
den Haushalt der Besitzerfamilie; 

• dem Geldwert der Naturallieferungen an familienfremde Arbeits� 
kräfte und das Ausgedinge und an allenfalls angeschlossene 
Gewerbebetriebe; 

• Lieferungen und Leistungen des Betriebes für länger dauernde 
Anlagen (z.B. eigenes Holz für Neubauten); 

• den Veränderungen von Erzeugungsvorräten und dem Zuwachs 
bei den Viehbeständen (Mehrwerte); 

• den mit der Bewirtschaftung im Zusammenhang stehenden 
Geldtransferleistungen der Öffentlichen Hand an die Betriebe. 

Verbrauch der bäuerlichen Famil ie 
Der Verbrauch der bäuerlichen Familie setzt sich aus den 
Verpflegungskosten, dem Wohnungsmietwert und den Bar
auslagen zusammen. In Letzteren sind auch d ie Beitrags
zahlungen an die bäuerliche Pensions- und Krankenversi
cherung enthalten. 

Verbraucherpreisindex (VPI) 
Darstellung der Preisentwicklung eines für einen durch
schnittlichen Haushalt repräsentativen Warenkorbes. Der Ver
braucherpreisindex wird monatlich und jährl ich von der Sta
tistik Austria berechnet und publ iziert. Der VPI ist ein Maß
stab für d ie Ermittlung der Inflationsrate (Veränderung der 
Kaufkraft des Geldes) (siehe auch: I ndex). 

Vermögensrente 
Die Vermögensrente stellt die Verzinsung des im Betrieb inve
stierten Eigenkapitals dar; sie errechnet sich aus den Ein
künften aus Land- und Forstwirtschaft abzüglich des Fami
l ienlohnes (Lohnansatz für. die Besitzerfamil ie ). 

Vertrag von N izza 
Dieser wurde am 26. 2. 2001 unterzeichnet und wird in Kraft 
treten, wenn ihn die 1 5  Mitgl iedstaaten ratifiziert haben. Mit 
diesem Vertrag wurden die Voraussetzungen für die bislang 
umfassendste Erweiterung der EU getroffen. 

• Die Rolle des Europäischen Parlaments als Mitgesetzgeber 
wurde gestärkt, die zukünftige Sitzverteilung zwischen Mitglieds
staaten und Beitrittskanditaten wurde geregelt 
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• Beim Rat wurde bei 30 Vertragsbestimmungen das Einstimmig
keitsprinzip durch eine Beschlussfassung mit qualifizierter Mehr
heit erreicht, ab 1 . 1 .2005 werden die Stimmen neu gewichtet 

• Ab 2005 stellt jeder MS nur mehr ein Kommissionsmitglied, mit 
Beitritt des 27. MS wird die Zahl der Kommissare begrenzt und 
ein Rotationssystem eingeführt. 

Vieheinheiten 
(Bewertungsgesetzes § 30 Abs. 7 - 1955) 

Vieheinheiten werden nach dem zur Erreichung des Pro
duktionszieles erforderlichen Futterbedarf bestimmt. Im Bud
getbegleitgesetz 2001 (Bundesgesetzblatt Nr. 1 42/2000) 
wurde der Vieheinheitenschlüssel neu geregelt. Er trägt den 
aktuellen Produktionszielen und dem dafür erforderlichen Fut
terbedarf Rechnung. Der Schlüssel stellt auf die Verhältnis
se der energetischen Futterwertmaßstäbe ab. Die Umrech
nung der einzelnen Tierarten in Vieheinheiten sind der Text
tabelle zu entnehmen. 

Volkseinkommen 
(Nettowertschöpfung) 

Es umfasst al le Leistungsentgelte, die der Wohnbevölkerung 
eines Landes (physische und juristische Personen) in einem 
Zeitraum aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zufließen (Löhne 
und Gehälter sowie Einkünfte aus Besitz und Unternehmung). 

Der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum Volksein
kommen (Nettowertschöpfung) resultiert aus ihrem Beitrag 
zum Bruttoinlandsprodukt zu Faktorkosten nach Abzug der 
Abschreibungen. Von der Land- und Forstwirtschaft bezahl
te Löhne und Gehälter sind Bestandteil des Volkseinkommens. 

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
Sie bezweckt eine Zusammenschau der wirtschaftsstatisti
schen Information in einem System von zusammenhängenden 
Konten und Tabellen nach Regeln und Definitionen ähnl ich 
der kaufmännischen Buchhaltung. Grundsätzlich gehören zur 
Gesamtrechnung 4 Sektoren: die privaten Haushalte, die 
Unternehmen, der Staat und das Ausland. Wichtigste Inhalte 
sind: 

• das Aufkommen der Güter und ihre Verwendung, 

• Entstehung und Verteilung der Einkommen einschließlich 
Umvertei lung, Sparen und Investitionen.  

Vorleistungen 
Die Vorleistungen (Betriebsaufwand) in der Land- und Forst
wirtschaft umfassen alle Bezüge der Land- und Forstwirtschaft 
an Betriebsmitteln und Dienstleistungen von anderen Sek
toren (einschließlich der Rückkäufe von Verarbeitungsrück
ständen landwirtschaftlicher Produkte, wie z.B . Mühlen
nachprodukte, Molkerei- und Brauereirückstände u.ä . )  sowie 
die Importe landwirtschaftlicher Vorprodukte (Saatgut, Zucht
und Nutzvieh, Futtermittel ) .  

Weltmarktpreis 
Als Weltmarktpreis bezeichnet man die im internationalen Han
del erzielbaren Preise. Den Weltmarktpreis schlechthin gibt 
es nicht: Er ist ein gedankliches Konstrukt. Ein Marktpreis 
ist ein Preis für eine bestimmte Ware oder D ienstleistung zu 
einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Der Ort kann 
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eine kleine Lokalität (ein Marktplatz oder auch ein ganzes 
Land (z.B. bei gesetzlicher Preisregelung), aber nicht die lokal 
nicht definierbare ,Welt' sein. Unausgesprochen sind meist 
große Handelsplätze als Warenumschlags- oder Börsenplätze 
gemeint. Charakteristisch ist, dass der auf diesem Han
delsplatz (also auf dem ,Weltmarkt') erzielbare Preis so gut 
wie immer unter dem Binnenmarktpreis ( In landspreis) liegt. 

Wirtschaftsjahre 
In der .EU sind für die wichtigsten Marktordnungen folgende 
Wirtschaftsjahre festgelegt: 

• Getreide und Stärke: 1 .  Juli bis 30. Juni; 

• Rindfleisch: 1 .  Jul i bis 30. Juni; 

• Milch: 1 .  Juli bis 30. Juni; für Milchreferenzmengen von 1 .  April 
bis 3 1 .  März; 

• Flachs und Hanf: 1 .  Jul i  bis 30. Juni; 

• Zucker: 1 .  Juli bis 30. Juni, bezüglich der Produktion vom 1 .0kto
ber bis 30. September; 

• Bei Obst und Gemüse gibt es je nach Fruchtart unterschiedliche 
Wirtschaftsjahre: Äpfel: 1 .  Juli bis 30. Juni; Bimen: 1 .  Juni bis 3 1 .  Mai; 
Pfirsiche: 1 .  Mai bis 3 1 .  Oktober; Tomaten, Gurken und Zucchi
ni: 1 .  Jänner bis 3 1 .  Dezember. 

WTO 
(World Trade Organisation) 

Die WTO wurde am 1 . 1 . 1 995 gegründet und ist eine Orga
nisation.mit eigener Rechtspersönlichkeit, auf die sämtliche 
Funktionen der Vertragsparteien nach dem GATI überge
hen. I hre Schaffung zählt zu den wichtigsten Ergebnissen 
der GATT-Uruguay-Runde. Ihr Aufgabenbereich umfasst 
neben dem Handel mit Waren das Allgemeine Abkommen 
über Dienstleistungen und das Abkommen über handeIsbe
zogene Aspekte von Rechten an geistigem Eigentum. Sie 
bildet den institutionellen Rahmen für die Abwicklung der Han
delsbeziehungen zwischen den M itgl iedstaaten und tritt in 
Form einer Ministerkonferenz mindestens einmal in 2 Jah
ren zusammen. Die WTO hat 140 Mitglieder. Ihr·Sitz ist Genf. 

Zahlungsbilanz 
Gegenüberstellung sämtlicher Zahlungseingänge und -aus
gänge eines Staates gegenüber dem Ausland innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes (gewöhnlich 1 Jahr). Ent
sprechend den internationalen Konventionen gliedert sich die 
Zahlungsbilanz in folgende Teilbilanzen: Leistungsbilanz, Ver
mögensübertragungen, Kapitalbilanz, Statistische Differenz. 

Die Zahlungsbilanz l iefert I nformationen über internationale 
Verflechtungen sowie über die konjunkturellen Entwicklun
gen. 

Zusatzabgabe bei Milch 
ist bei Überschreitung der nationalen A- oder D-Gesamtmenge 
an den Gemeinschaftshaushalt abzuführen. Sie beträgt 
1 1 5% des Milchrichtpreises. Die Zusatzabgabe ist von den 
M ilcherzeugern, die über individuelle Quoten überl iefert 
haben, zu entrichten, wobei bis zum Erreichen der nationa
len Gesamtmenge die Überlieferungen mit Unterlieferungen 
kompensiert (saldiert) werden. 
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Steuerrecht für die Land- und Forstwirtschaft 

Den besonderen Verhältnissen in der Land- und Forstwirt
schaft wird durch Sonderbestimmungen im Steuerrecht 
Rechnung getragen: 

Bodenschätzung 
Die Bodenschätzung erfolgt durch d ie Finanzverwaltung zur 
Feststellung der Ertragsfähigkeit von Ackerland und Grün
land entsprechend den natürlichen Ertragsbed ingungen 
(Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung,  Klima, Wasser
verhältnisse) mit Verhältniszahlen zum Optimum 1 00 als eine 
der Grundlagen für d ie Einheitsbewertung. 

Bewertung von Vermögenschaften 
Nach dem Bewertungsgesetz 1 955 sind Vermögenschaften 
in der Regel mit dem Verkehrswert zu bewerten .  Der Ver
kehrswert der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe liegt 
weit über dem kapitalisierten Reinertrag. Die Abgaben kön
nen nur aus dem Ertrag des Betriebes bezahlt werden; daher 
ist das land- und forstwirtschaftl iche Vermögen mit dem 
Ertragswert zu bewerten, das ist der 1 8fache durchschnitt
liche Jahresreinertrag (Kapitalverzinsung 5,6 %) bei Bewirt
schaftung mit entlohnten fremden Arbeitskräften und Schul
denfreiheit. Berücksichtigt werden insbesondere die natür
l ichen Ertragsbedingungen, d ie innere und äußere Ver
kehrslage und die Betriebsgröße. Der Einheitswert hat für 
die Land- und Forstwirtschaft außergewöhnliche Bedeutung 
(siehe Begriff Einheitswert) . 

. 

G rundsteuer 
Jeder inländische Grundbesitz, so auch das land- und forst
wirtschaftliche Vermögen, unterliegt der Grundsteuer. Steu
erschuldner ist in der Regel der Eigentümer. Bei Berechnung 
der Grundst�uer ist durch Anwendung einer Steuermesszahl 
auf den Einheitswert ein Steuermessbetrag zu ermitteln. Die 
Steuermesszahl beträgt bei land- und forstwirtschaftl ichen 
Betrieben für die ersten angefangenen oder vollen 3.650 Euro 
des EHW 1 ,6% vom Tausend, für den Rest des EHW 2% 
vom Tausend. Der Jahresbetrag der Steuer ist nach einem 
Hundertsatz (Hebesatz) des Steuermessbetrages zu berech
nen. Die Gemeinden (Gemeindesteuer) haben den Hebe
satz mit 400 von Hundert festgesetzt. 

Einkommensteuer 
Nach dem Einkommensteuergesetz 1 988 besteht für land
und forstwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber weder zur 
Buchführung verpfl ichtet sind noch freiwill ig Bücher führen, 
die Möglichkeit, den Gewinn nach Durchschnittsätzen zu ermit
teln. Seit 1 994 gibt es drei Formen der Gewinnermitt lung für 
Land- und Forstwirte: 

• Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger Land- und Forstwirte bis 
zu einem Einheitswert von 65.500 Euro ist nach Durchschnitts
sätzen zu ermitteln (sogenannte GewinnpauschaJierung). Sie 
erspart oder erleichtert dem Land- und Forstwirt die Führung von 
Aufzeichnungen. Für die bewirtschafteten landwirtschaftlichen 
Flächen ist die Grundlage für die Besteuerung ein Hundertsatz vom 
Einheitswert. Für Forstwirtschaft und Weinbau sind Einnahmen
Aufzeichnungen und Betriebsausgaben-Pauschalbeträge d ie 
Regel. Die vereinnahmten Pachtzinse sind hinzuzurechnen. Abzu
ziehen sind der Wert der Ausgedingelasten, die Sozialversiche
rungsbeiträge, der Beitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbei
hilfen sowie die bezahlten Pachtzinse und Schuldzinsen. 

• Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger land- und forstwirt
schaftlicher Betriebe mit einem Einheitswert von 65.500 Euro bis 
1 50.000 Euro und der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger gärt
nerischer Betriebe ist durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu 
ermitteln. Als Betriebsausgaben sind 70 v.H. der Betriebseinnah
men anzusetzen. Zusätzlich sind Sozialversicherung, Schuldzin
sen, Pachtzinsen, Ausgedingelasten und Lohnkosten abzuziehen. 

• Der Gewinn buchführungspflichtiger Land- und Forstwirte (EHW 
über 1 50.000 Euro) ist durch Bestandsvergleich des Vermögens 
(steuerliche Bilanz) zu ermitteln. 

Nach der land- und forstwirtschaftlichen Pauschalierungs
verordnung für die Veranlagungen 2001 bis 2005 beträgt der 
Durchschnittssatz, wenn der land- und forstwirtschaftliche 
Betrieb einen maßgebenden Einheitswert aufweist 

bis 1 5.000 Euro 

über 15 .000 bis 36.500 Euro 

über 36.500 bis 65.500 Euro 

27 % 

31 % 

35 %. 

Der Gewinn aus land- und forstwirtschaftlichem Nebenge
werbe (Verkauf) aus be- und verarbeiteten eigenen und zuge
kauften Urprodukten ist durch E innahmen-Ausgaben-Rech
nung gesondert zu ermitteln. Eine Unterordnung liegt nur dann 
vor, wenn d ie gemeinsamen Einnahmen 24.200 Euro ( inkl .  
Umsatzsteuer) nicht übersteigen. Bei Überschreiten der 
Grenze hat dies die steuerliche Konsequenz, dass keine Ein
künfte aus Land- und Forstwirtschaft vorliegen. Die Unter
scheidung zwischen Urprodukten und verarbeiteten Produkten 
hat damit an Bedeutung gewonnen. 

Buchführungsgrenzen 
Land- und Forstwirte, die im Rahmen ihres Betriebes 

• einen Umsatz von 4 00. 000 Euro oder 

• einen land- und forstwirtschaftlich en Einh eitswert (bewirt
schaftete Fläche) von 1 50. 000 Euro aufweisen, 

sind verpflichtet, für Zwecke der Einkommensteuer Bücher 
zu führen. 

Umsatzsteuer 
6. Harmonisierungsrichtlinie: Die Umsatzsteuer gehört zu jenen 
Abgaben, welche innerhalb der EU harmonisiert sind. Auch 
für d ie Gewährung eines Pauschalausgleiches für die Land
wirtschaft gibt es nach Art. 25 der 6. Harmonisierungsricht
l inie zwei Möglichkeiten: 

• der Pauschalausgleich wird auf den Nettopreis zugeschlagen, die 
pauschalierten Landwirte erhalten den Pauschalausgleich vom Käu
fer, 

• die Landwirte verkaufen ihre Erzeugnisse steuerfrei (ohne Mehr
wertsteuer hinzuzufügen). Der Pauschalausgleich wird auf Antrag 
entsprechend dem Umsatz von den Steuerbehörden rückerstat
tet (derzeit nur in Frankreich). 

Bei nichtbuchführungspflichtigen land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben werden derzeit in Österreich der Vorsteuer
abzug und die Umsatzsteuer in g leicher Höhe angenommen, 
sodass hinsichtlich der Umsatzsteuer jeder Verkehr mit dem 
Finanzamt entfällt (Umsatzsteuerpauschale). Die Umsatz-
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steuer und das Vorsteuerpauschale betragen bei Lieferun
gen und Leistungen von pauschalierten Landwirten an Kon
sumenten 1 0%, an Unternehmer 1 2%. Der Unternehmer kann 
jedoch schriftlich die Besteuerung nach den allgemeinen Vor
schriften verlangen und somit auch einen höheren Vorsteu
erabzug geltend machen. Für Umsätze mit Wein und Obst
wein betragen der Umsatzsteuersatz und das Vorsteuer
pauschale seit Juni  2000 1 4% (Getränkesteuerersatzlö
sung). Die unmittelbar der künstlichen Tierbesamung dien
enden Leistungen unterliegen dem ermäßigten Steuersatz 
von 1 0%. 

Erbschafts- und Schenkungssteuer 
Für in ländisches land- und forstwirtschaftliches Vermögen ist 
der Besteuerung der Einheitswert (nicht der Verkehrswert) 
zu Grunde zu legen. Seit 2001 ist das Dreifache des Ein
heitswertes maßgeblich. Die Steuer ermäßigt sich um 1 1 0  
Euro, soweit sie auf land- und forstwirtschaftliches Vermö
gen entfäl lt . 

Grunderwerbsteuer 
Wird ein land- und forstwirtschaftliches Grundstück an eine 
nahestehende Person (Ehegatte, Elternteil ,  Kind, Enkel
kind, Stiefkind,  Wahlk ind,  Schwiegerkind ,  in Erziehung 
genommenes Kind) zur weiteren Bewirtschaftung gegen 
S icherung des Lebensunterhaltes des Übergebers überlas
sen (so genannter Übergabsverlrag), so ist d ie Steuer nicht 
vom (oft sehr hohen) Wert der Gegenleistung, sondern vom 
Einheitswert zu berechnen. Von der Besteuerung sind Grund
stückserwerbe, die im Wege eines Zusammenlegungs- oder 
F lurbereinigungsverfahrens im Sinne des Flurverfassungs
gesetzes 1 951 eintreten ,  befreit. 

Land- und forstwirtschaftliche Sondersteuern 
• Die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrie

ben beträgt 400% des Grundsteuermessbetrages. Die Abgabe 
wurde 1 960 eingeführt, um "bei der Finanzierung der landwirt
schaftlichen Zuschuss rentenversicherung an dem Grundsatz der 
Solidaritätsleistung des Berufsstandes festzuhalten", das heißt, von 
den leistungsfähigeren Betrieben einen größeren Beitrag zu erhal
ten. 

• Das Familienlastenausgleichsgesetz 1 967 sieht einen Beitrag von 
land- und forstwirtschaftlichen B e trieben zum Aus
gleichsfonds für Familienbeihilfen in Höhe von 1 25 von Hundert 
des Grundsteuermessbetrages vor. Dieser Beitrag wurde 1 955 
an lässlich der Einführung der Familienbeihilfe an selbständig 
Erwerbstätige im Hinblick auf die durchschnittlich höhere Kinder
zahl der Land- und Forstwirte geschaffen. 
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Kraftfahrzeugsteuer 
Zugmaschinen und Motorkarren, die ausschließlich oder vor
wiegend in land- und forstwirtschaftl ichen Betrieben verwendet 
werden, s ind von der Steuer befreit. 

Alkoholsteuer 
Mit dem Alkohol-Steuer- und Monopolgesetz wurde das har
monisierte Verbrauchssteuersystem der EU in das Öster
reichische Recht übernommen. Steuergegenstand des nun
mehrigen Alkoholsteuergesetzes sind Alkohol und alkohol
haiti ge Waren (Erzeugnisse), die im Steuergebiet hergestellt 
oder in das Steuergebiet eingebracht werden. Alkohol etwa 
zur Herstellung von Arzneimitteln, Essig, Brennwein und 
Lebensmitteln, die nahezu keinen Alkohol enthalten, sind von 
der Steuer befreit. Der Steuersatz für Kleinerzeuger und für 
Abfindungsberechtigte ist ermäßigt. Vom Alkohol, der im Rah
men eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes in einem 
Jahr unter Abfindung hergestellt wird ,  steht für den Berech
tigten und dessen Ehegatten eine Menge von 1 5  I Alkohol, 
für den Haushaltsangehörigen (Vollendung des 1 9 .  Lebens
jahres) eine Zusatzmenge von 6 I Alkohol bis zu einer 
Höchstmenge von 51 I Alkohol in  Tirol oder Vorarlberg, sonst 
von 3 I Alkohol, bis zu einer Höchstmenge von 27 I Alkohol 
in anderen Bundesländern zur Verfügung. Hausbrand kann 
auch an Dritte abgegeben werden. 

Kommunalsteuer 
Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne eines 
Unternehmens (also auch eines Land- und Forstwirtes), die 
jeweils in einem Kalendermonat dem Dienstnehmer einer im 
In land gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens gewährt 
worden s ind .  Die Steuer beträgt 3% der Bemessungs
grundlage. Übersteigt bei einem Unternehmen , das nur eine 
einzige Betriebsstätte unterhält, die Bemessungsgrundlage 
im Kalendermonat nicht 1 .460 Euro, sind von ihr 1 .065 Euro 
abzuziehen. Das Untemehmen unterliegt der Kommunalsteuer 
in der Gemeinde, in der eine Betriebsstätte unterhalten wird. 

Energieabgabenvergütungsgesetz 
Im Rahmen des Sparpaketes der Bundesregierung wurde 
im Jahr 1 996 eine Abgabe auf die Lieferung von elektrischer 
Energie und Erdgas eingeführt. Die geleistete Abgabe wird 
pauschal ierten Gartenbaubetrieben auf Grund des Energie
abgabenvergütungsgesetzes tei lweise vergütet. 
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Erh eb ungsgrun dlagen,  A us wa h lra h m e n  und Me th o dik 

Die Buchführungsdaten vermitteln einen umfassenden Ein

blick in d ie wirtschaftlichen Verhältn isse land- und forst
wirtschaftlicher Betriebe. Diese Daten sind auf Grund der 

ausgeprägten regionalen und strukturellen U nterschiede 

in der österreichischen Landwirtschaft d ifferenziert zu 

betrachten. Die Betreuung dieser freiwillig buchführenden 

Betriebe sowie die statistische Aufbereitung der aus ihren 

Buchführungen erhaltenen Daten waren der LBG Wirt

schaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft mbH über

tragen, die EDV-mäßige Verarbeitung erfolgte im Bun

desrechenzentrum .  

U m  eine möglichst aussagekräftige Darstel lung der wirt
schaftlichen Lage der einzelnen Betriebsgruppen zu 
gewährleisten, wird im gesamten Bundesgebiet ein Netz 

von Testbetrieben unterhalten .  Die Grundlage für die 
Auswahl  dieser Betriebe l iefert die Agrarstrukturerhe

bung (AS) ,  die 1 999 von der Statistik Austria abgewickelt 

wurde, und deren Ergebnisse für den Streuungsplan auf

gearbeitet wurden. Auf Grund dieser Vollerhebung wird 

mittels e iner geschichteten Stichprobe ein Auswahlrah

men gebildet, wobei man bestrebt ist, die Betriebe in Grup

pen m it möglichst ähnlichen natürl ichen Produktionsvor

aussetzungen und -strukturen zusammenzufassen und 

darzustellen. Vor al lem aus Kostengrüriden, aber auch aus 
praktischen Erwägungen werden dabei die Kleinstbetriebe, 
aber auch die Großbetriebe bei d ieser Erhebung nicht 

berücksichtigt. 

Der Auswahlrahmen umfasst somit bäuerliche Betriebe 
mit einem StOB zwischen 6.000 Euro und 1 20.000 Euro,  

wobei Betriebe mit mehr a ls 25% Deckungsbeitrag aus 
dem Gartenbau auf Grund der geringen Betriebsanzahl 

einerseits und der Heterogen ität andererseits, sowie 

Forstbetriebe mit über 200 ha Waldfläche ausgeklammert 

wurden. Der Streuungsplan umfasst i nsgesamt 68 Schich-

ten, die nach den Kriterien Betriebsform, Gebiet, Erschwer

niszone und Höhe des StOB ausgerichtet sind. Wie im 

Streuungsplan nach der  AS 95 wurde d ie  reg ionale Gl ie

derung nach "Gebieten" durchgeführt. Es handelt sich dabei 

um regionale Gebietskul issen ,  d ie die unterschiedlichen 

Produktionsvoraussetzungen in Österreich abbilden sol

len . Österreich wurde nach einem Vorschlag der Bun

desanstalt für Agrarwirtschaft in d rei Gebiete eingeteilt, 
nämlich "Alpine Lagen", "Mittlere Höhenlagen" und "Flach

und Hügellagen". Diese drei Gebiete stellen Zusam

menfassungen von N UTS 1 1 1  Gebieten dar. 

Der Auswahlrahmen, der von der Bundesanstalt für Agrar
wirtschaft u nd der LBG ausgearbeitet wurde, zielt darauf 
ab, dass bei einer entsprechenden Aussagesicherheit ein 

mögl ichst hoher Deckungsgrad der Grundgesamtheit 

durch das Testbetriebsnetz erreicht wird . Durch die Nicht

berücksichtigung, vor al lem der Kleinstbetriebe bis 6.000 

Euro StOB, wird bei der Anzahl der Betriebe zwar nur ein 

Deckungsgrad von 54% erreicht, doch sind durch den Aus
wahlrahmen immerhin 88 % der Ackerfläche und weit über 

90% des Milchkuh-, Rinder-' sowie Schweinebestandes 
abgedeckt. Von der Waldfläche werden durch das Feh

len der Großforste nur 63% erfasst. I nsgesamt ergibt die 

Summe des StOB des Auswahlrahmens 3 , 1  Mrd.Euro, das 

sind 83 % des Volumens der bäuerlichen Betriebe bzw. 
73% der gesamten Land- und Forstwirtschaft. 

Bei einem Auswertungssoll von mindestens 2.220 Betrie

ben liegt der Auswahlprozentsatz bei 1 ,98%. Entsprechend 
der Bedeutung einer Schicht und i m  H inbl ick auf d ie Aus

sagesicherheit für größere Auswertungseinheiten bzw. das 
Bundesmittel sind die Auswahlprozentsätze verschieden 

hoch festgesetzt. Sie sind bei den kleineren Betrieben 

durchgehend niedriger als bei den mittleren und größe

ren Betrieben. Die Auswertungsergebnisse werden al le 

Auswahlrahmen und Grundgesamtheit 
Auswahlrahmen der Bäuerliche Betriebe Prozentuelle Abdeckung der Betriebe 

Buchführungs-
insgesamt bäuerlichen Betriebe durch den insgesamt 

betriebe Auswahlrahmen 

Anzahl der Betriebe 1 1 2.049 207.487 54 2 1 7.508 

RLN (ha) 2,058.91 9  2,431 .857 85 2,580.905 

Wald (ha) 1 ,095.367 1 ,733.934 63 3,260.301 

Ackerfläche (ha) 1 , 1 98.808 1 ,364.246 88 1 ,395.274 

Getreidefläche (ha) 702.058 795. 1 34 88 81 3.047 

Weingärten (ha) 42.469 50. 1 84 85 5 1 .2 14  

Kühe zur  Milchgewinnung (Stk.) 657. 1 97 691 .974 95 697.362 

Rinder (Stk.) 1 ,989.649 2 , 1 30.328 93 2 , 15 1 .429 

Schweine (Stk.) 3 , 1 50.657 3,346. 1 1 6 94 3,426 . 145 

GVE 414.600 450.808 92 471 .674 

StOB (1 .000 Euro) 2,566.942 3 , 101 .902 83 3,51 8.322 

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1 999 und Sonderauswertungen für Auswahlrahmen. 
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gewichtet, was bedeutet, dass mit N/n jeder Betrieb ein 
Gewicht bekommt, mit dem er in die gewählte Gruppen

bi ldung eingeht (N ist die Anzahl der in einer Sch icht It. 

Agrarstrukturerhebung 1 999 vorhandenen Betriebe, n ist 

die Anzahl der Testbetriebe der betreffenden Schicht). 

Der zur Zeit geltende Schichtenplan wird nach den sie

ben im Tabellenteil definierten Betriebsformen und inner

halb d ieser nach regionalen Gesichtspunkten ( Berg höfe

zonierung und Gebiete) sowie nach Größenklassen unter
teilt. D ie Größenklassengliederung ist je nach Produk

tionsrichtung und Region unterschiedlich, denn es musste 

dabei innerhalb der einzelnen Auswertungsgruppen auf 
eine ausreichende Besetzung Bedacht genommen wer

den. Eine Auswahl  der freiwi l l ig buchführenden Testbe

triebe nach dem an und für sich statistisch erforderlichen 

Zufal lsprinzip scheitert vor allem an der mangelnden und 

sehr unterschiedl ichen Bereitschaft der Betriebe zu den 

geforderten Aufzeichnungen. In Betrieben m it vorwiegend 
außerlandwirtschaftl ichem Erwerb ist die Bereitschaft zur 
Führung von Aufzeichnungen nur in geringem Ausmaß 

gegeben. Wie ein Vergleich m it der Grundgesamtheit zeigt, 
sind die Betriebsleiter mit einer landwirtschaftl ichen Fach
ausbildung eher zur M itarbeit im Testbetriebsnetz bereit. 

Bei Betrachtung und Beurtei lung der Testbetriebsergeb
nisse ist davon auszugehen, dass fast durchwegs mehr 

an Fläche bewirtschaftet und ein höherer Viehbestand 

gehalten wird als in den Grundgesamtheiten des Aus
wahlrahmens. In dem um rd . 6% höheren StOB des Mit

tels der Testbetriebe gegenüber der Grundgesamtheit fin

det dies seinen Niederschlag. 

Um einen Hinweis auf die Aussagesicherheit der in den 

dargestellten Kapiteln enthaltenen Ergebnisdarstellungen 
zu vermitteln ,  wird das Konfidenzintervall von ausgewählten 
Auswertungspositionen für die Betriebsformen und das 

Bundesmittel aufgezeigt. Das Konfidenzintervall als sta-
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tistisches Maß g ibt an ,  wie bei Ziehung einer entspre
chenden neuen Stichprobe das Mittel des angesproche

nen Merkmals (angegeben in Prozent) bei einer S icher

heitswahrscheinl ichkeit von 95,5% nach oben oder unten 

abweichen kann. Wen n  bei einzelnen Auswertungsposi

tionen, wie beispielsweise bei den Einkünften aus Land

und Forstwirtschaft, bei einzelnen Gruppen das Konfi

denzintervall seh r  hoch erscheint, ist trotzdem davon aus

zugehen, dass auf diese Weise die Ergebniskontinu ität 

doch �inigermaßen gewährleistet werden kann ,  da all
jährlich nur ein geringer Teil des Testbetriebsnetzes durch 

neue Betriebe ersetzt wird (etwa 1 80 von 2.300 Betrie

ben) .  

Auf Grund der in den einzelnen Abschnitten dargestell

ten und erläuterten Buchführungsergebnisse kann ein 

regional und strukturell differenziertes Bi ld über die Kom

ponenten der betrieblichen und personellen Einkom

mensschöpfung und deren Entwicklung aufgezeigt wer

den. Das ist durch andere statistische Unterlagen n icht 

annähernd möglich. Ein Vergleich mit den Ergebnissen 

der Volkswirtschaftl ichen Gesamtrechnung ist i nsbeson
dere aus methodischen Gründen n icht sinnvol l (siehe 

Begriffsbestimmungen).  Die verfügbaren Betriebsbuch
führungen bestehen aus einer F inanz- und Naturalbuch

haltung. Die FinanzbuchhClltung wird nach dem System 

der doppelten Buchführung gehandhabt. Demnach ist eine 

gen aue Erfassung der Betriebsgebarung bzw. def Buch

abschlüsse.der 2.260 in  die statistische Auswertung des 

Jahres 2001 einbezogenen bäuerlichen Famil ienbetrie
be sichergestellt. Außer dieser genannten Anzahl  land

und forstwirtschaftl icher Betriebe wurden noch die U nter

lagen von sieben Gartenbaubetrieben zur Auswertung her

angezogen, insgesamt also d ie Ergebnisse von 2.267 

Betrieben verarbeitet. Die Ergebnisse des Jahres 2000 
wurden nach der neuen Gewichtung It. AS99 nachge

rechnet. 

Konfidenzintervall von ausgewählten Auswertungspositionen 
in den Betriebsformen und im Bundesmittel (2000, Gewichtung nach AS99) 

StDB 
Einkünfte 

Erwerbs- Gesamt-Betriebsanzahl Auswahl aus Land- und 
Betriebsformen, Höhenlagen in % des Aus- satz aktuell 

Forstwirtschaft 
einkommen einkommen 

wahlrahmens n in % N 
Konfidenzintervall in % 

Betriebe mit über 50% Forstanteil 5,0 1 ,7 4,6 1 5,0 1 2,4 9,6 

Betriebe mit 25 bis 50% Forstanteil 9',0 2,0 4,6 1 0,6 8,6 7,2 

Futterbau betriebe 42,9 1 ,9 1 ,8 4,6 3,8 3,4 
Landw. Gemischtbetriebe 7,0 2,7 6,0 1 2,8 1 0,8 9,0 

Marktfruchtbetriebe 1 9,6 2,5 2,6 7,0 6,0 5,4 

Dauerkulturbetriebe 7,6 2,0 5,4 1 5,6 1 0,6 1 0,4 
Veredelungsbetriebe 8,9 2,6 4,6 1 0,2 8,2 7,4 

Alle Betriebe (OE) 2000 1 00,0 2 ,1  1 ,2 3,2 2,6 2,4 

1 999 ' ) 1 00,0 2,0 1 ,4 3,6 2,8 2 ,4 
1 998 ') 1 00,0 2,0 1 ,4 3,4 2,8 2,4 

1 )  Gewichtung nach AS95 

Quelle: LBG Wirtschaftstreuhand/BAWI 
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Wesentliche Gesetze und Verordnungen im Agrarbereich 
(Stand: 1 .  Jun i  2002) 

Anwenderhinweis: 

Das Verzeichnis ist nicht vollständig und bezieht sich nur auf die 
Gesetze und Verordnungen des Bundes. Aus Gründen der Über
sichtlichkeit wurden nur die wichtigsten Normen ausgewählt, die 
jeweils in ihrer letzten Fassung (zgd = zuletzt geändert durch) zitiert 
werden. 

Organisationsrecht 

Das Organisationsrecht befasst sich mit den für d ie 
Abwicklung und Aufrechterhaltung des land- und forst
wirtschaftl ichen Systems verantwortl ichen Organen 
und regelt deren Zuständigkeiten. 

• Agrarbehördengesetz 1 950, BGBI. Nr. 1 /1 951 , zgd mit 902/1 993 

• Bundesstatistikgesetz 2000, BGB!. I Nr. 1 63/1 999, zgd BGBI . I 
Nr. 1 36/2001 

• Bundesgesetz über das land- und forstwirtschaftliche Betriebs
informationssystem (LFBIS-Gesetz), BGBI .  Nr. 448/1 980, zgd 
BGBI .  Nr. 505/1 994 

• LFBIS-ÖStZ-Verordnung, BGBI. Nr. 644/1 983; 2. LFBIS-ÖStZ
Verordnung BGBI .  Nr. 4 1 2/1 984; Verordnung über die Über
mittlung von Daten des land- und forstwirtschaftlichen Ver
mögens, BGBI .  Nr. 609/1 988 

• Bundesgesetz über die Bundesämter für Landwirtschaft und 
die landwirtschaftlichen Bundesanstalten, BGBI. Nr. 5 1 5/1 994, 
zgd BGBI .  I Nr. 59/2002 

• Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und 
Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGBI. Nr. 
51 6/1 994 

• Bundesgesetz über die Gründung der landwirtschaftlichen Bun
desversuchswirtschaftengesellschaft mbH , BGBI. Nr. 794/1 996 

• Bundesgesetz zur Neuordnung der Rechtsverhältnisse der 
Österreichischen Bundesforste und Errichtung einer Aktien
gesellschaft zur Fortführung des Betriebes Österreichische Bun
desforste (Bundesforstegesetz 1 996), BGBI. Nr. 793/1996, zgd 
BGBI .  I Nr. 1 42/2000 (Art. 78) 

• Bundesministeriengesetz 1 986, BGBI .  N r. 76/1 986, zgd BGBI. 
I Nr. 87/2002 

• Auskunftspflichtgesetz, BGBI .  Nr. 287/1 987, zgd BGBI .  I Nr. 
1 58/1 998 

• Bundeshaushaltsgesetz, BGB! .  Nr. 2 1 3/1 986, zgd BGBI .  I Nr. 
8/2002 

• Bundeshaushaltsverordnung BGBI .  Nr. 1 65/1 996 

• Datenschutzgesetz 2000, BGBI. I Nr. 1 36/2001 

• Spanische Hofreitschule-Gesetz, BGB! .  I Nr. 1 1 5/2000 

• Verordnung mit der die Verordnung zur Übertragung der 
Durchführung von Förderungsmaßnahmen im Bereich der Land
und Forstwirtschaft an den Landeshauptmann  (Übertra
gungsverordnung Land- und Forstwirtschaft) geändert wird ,  
BGBI .  1 1  Nr. 473/1 999 

Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 

Die für die Land- und Forstwirtschaft maßgeblichen Wirt
schaftsgesetze bilden die rechtl iche Grund lage für 
Maßnahmen im Bereich der Agrarpolitik sowie der 
Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik. 

• Marktordnungsgesetz 1 985, BGB! .  N r. 2 1 0/1 985, zgd BGBI I 
Nr. 1 08/2001 

• Landwirtschaftsgesetz 1 992, BGBI. Nr. 375/1 992, zgd BGB! .  
Nr .  420/1 996 

• AMA-Gesetz 1 992, BGBI .  Nr. 376/1 992, zgd BGBI .  I N r. 
1 08/2001 

• Lebensmittelbewirtschaftungsgesetz 1 997, BGBI. Nr. 789/1 996, 
zgd BGB! .  I Nr. 1 08/2001 

• Verordnung über zulässige Übermittlungsarten von Anbringen 
und Erledigungen, BGB! .  1 1 Nr. 250/2000 

Recht der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU 

Gemeinsame Marktorganisationen 
• Verordnung über Sicherheiten für Marktordnungswaren, BGBI. 

Nr. 1 02 1 / 1 994, zgd BGBI. 1 1  Nr. 1 06/2002 

• Verordnung über Lizenzen für Marktordnungswaren, BGBI .  1 1  
Nr. 59/2002 

• Verordnung über d ie zuständ ige M arktordnungsstelle im 
Bereich der gemeinsamen Marktorganisationen für Bananen 
und Wein, BGBI. Nr. 1 068/1 994 

• Überschussbestandsverordnung, BGBI .  Nr. 1 1 03/1 994 

• Verordnung über die Anerkennung von Erzeugergemein
schaften und deren Vereinigungen, BGBI .  N r. 726/1 995, zgd 
BGBI. 11 Nr. 351 /1 999 

• Verordnung zur Umsetzung des INVEKOS sowie über den land
wirtschaftl ichen Betrieb, BGB! .  11 Nr. 1 80/2002 

• Kulturpflanzenflächenzahlungsverordnung, KPF-V 2000, BGBI. 
1 1  Nr. 496/1 999, zgd BGB! .  1 1  Nr. 1 67/2001 

• Verordnung zur Festsetzung der repräsentativen Erträge 2001 
für nachwachsende Rohstoffe auf stillgelegten Flächen, BGB! .  
1 1  Nr. 247/2001 ,  zgd BGB! .  1 1  Nr. 328/2001 

• Verordnung zur Durchführung der Intervention von Getreide, 
BGB! .  I Nr. 1 020/1 994, zgd BGBI .  11 Nr. 3 1 7/2001 

• Getreide-Überwachungsverordnung , BGBI .  Nr. 575/1 995 

• Saatgutbeihilfenverordnung 1 999, BGBI. 1 1  Nr. 1 09/1 999, zgd 
BGBI. 1 1  Nr. 1 0/2001 

• Verordnung über die Registrierung von Verträgen über die Ver
mehrung von Saatgut in Drittländer, BGBI .  Nr. 99/1 995, zgd 
BGB!. 11 Nr. 1 08/1 999 

• Mi lch-Referenzmengen-Zutei lungsverordnung ,  BGB ! .  N r. 
226/1 995, zgd BGBI. Nr. 729/1 996 
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• M ilch-Garantiemengen-Verordnung 1 999. BGB\.  1 1  Nr. 28/1 999, 
zgd BGB\ .  11 N r. 1 43/2002 

• M ilch-Meldeverordnung 200 1 .  BGB\ .  11 N r. 241 /2001 

• Verord nung ü be r  die I ntervention von Butter und Rahm sowie 
zur Bestimmung der Butterq ual ität. B G B I .  11 N r. 270/1 998. zgd 
BGB\ .  11 N r. 90/2000 

• Schulmi lch-Beihi lfen-Verord nung 200 1 .  BGB\ .  11 N r. 4 1 3/2000, 
zgd BGB\ .  1 1  N r. 3 1 6/200 1 1  Mi lchfetl-Verbrauch-Verbi l l igungs
verordnung B G B \ .  N r. 1 0631 1 994. zgd B G B \ .  N r. 438/ 1 995 

• M i lchfetl-Verarbeitungs-Verordnung 1 998, BGB\ . 1 1 N r. 1 2/1 998 

• Verordnung ü be r  private Lagerhaltung von lagerfähigen Käse-
sorte n ,  B G B \ .  N r. 3 1 6/1 995, zgd B G B I .  11 N r. 328/1 998 

• Magermilch pulver-Verord nung 200 1 , B G B \ .  1 1  N r. 406/200 1 

• Magerm ilch-Beihi lfen-Verordnung 2000. B G B I .  11 N r. 236/2000 

• Kasein-Beih i lfenverordnung,  BGB\ .  N r. 1 065/1 994, zgd B G B \ .  
1 1  Nr. 327/1 998 

• Kasein-Verwend ungs-Verordn u n g .  B G B \ .  N r. 1 066/ 1 994 

• Tierprämien-Verordnung 2000, BGB\. 1 1  N r. 497/1 999, zgd BGB\.  
1 1  N r. 493/2001 

• Mutterkuh hÖchstgrenzen-Verordn u n g .  BGB\ .  N r. 1 0 1 /1 995,  
zgd B G B \ .  N r. 654/1 995 

• M utterkuhzu satzprä m i e n -Verord n u n g  200 1 , B G B \ .  1 1 N r. 
2 7 1 /2001 

• Mutterschafobergrenzen-Verord nung,  BGB\ .  N r. 8 5 1 / 1 995 

• Verord n u ng zur D u rchfü h ru n g  der I n tervention von Rind
fleisch, Schweinefleisch und Schaf- und Ziegenfleisch, BGB\ .  
N r. 1 0 1 8/ 1 994. zgd B G B I .  1 1  N r. 3 1 1 / 1 997 

• I nterventionsri ndfleisch-Vera rbeitungsvero rdnung,  BGB\ .  N r. 
72/ 1 995 

• Rinderkennzeichnungs-Verordnclng 1 998, BGB\. I I  Nr. 408/1 997, 
zgd BGBI .  11 Nr. 380/2000 

• Rindererfassungsverordnung,  BGB\ .  11 N r. 409/ 1 998 

• Vieh-Meldeverordnung,  B G B \ .  N r. 800/ 1 995, zgd BGB\ .  11 N r. 
54/1 998 

• Zuckermarktordnungs-DurchWhrungsverordnung 1 995, BGBI .  
N r. 1 0 1 4/1 994 

• Stärke/Zucker-Produktionserstatlungs-Verordnung 1 995, BGB\ .  
N r. 1 0 1 5/ 1 994 

• Zuckerlager-Meldeverordnung 1 994, BGB\ .  Nr. 1 01 6/ 1 994 

• Änderung der Stärke/Zucker-Produktionserstattu ngs-Verord
nung 1 995,  B G B \ .  N r. 454/ 1 995 

• E rdäpfel-Ausgleichzahlungs- und Erdäpfelstärkeprämie-Ver
ordnung 1 995,  B G B I .  N r. 629/ 1 995, zgd BGB\ .  11 Nr. 342/2000 

• Ü bersc h u s szucker-Ausfu h rverord n u n g  1 99 5 ,  B G B I .  N r. 
8 0 1 / 1 995 

• Verordn u n g ,  mit der die Berggebiete und benachteiligten för
derungswürdigen Gebiete bestimmt werden, BGB\. Nr. 7 7 1 / 1 995 

• Rohtabak-DurchWhrungsverordnung ,  BGB\. 1 1  Nr. 97/ 1 999, zgd 
BGB\ .  11 N r. 350/2000 

• Vero rdnung Hopfenbeihi lfe, B G B \ .  Nr. 227/ 1 995,  zgd B G B \ .  1 1  
Nr. 359/2000 
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• Trockenfutterbeih i l fenverordnung,  B G B I .  Nr. 437/ 1 995 , zgd 
B G B \ .  N r. 249/ 1 996 

• Verordnung über die E i nfuh r  von Hanf aus Dr ittstaaten ,  BGB\ .  
1 1  N r. 1 79/2002 

• Flachs- und H anfverarbeitungsbe i h i lfenverordnung,  B G B I .  1 1  
N r. 300/2001 

• Verordnung über Erzeugerorganisationen W r  Obst und Gemü
se, BGB\. 1 1  Nr. 1 67/1 997 

• Verordnung über die Gewährung von Prämien Wr die Rodung 
von Apfel- ,  B i rnen-,  Pfirsi ch- und Nektar inenbäumen. BGB\ .  1 1  
N r. 9/ 1 998 

• Obst und Gemüse-Vergütungsverordnung, BGB\. 1 1  Nr. 243/1997 

Forstrecht 

• Forstgesetz 1 975, BGB\ .  N r. 440/1 975. zgd BGB\ .  Nr. 1 58/1 998 

• Vero r d n u n g  über d e n  Waldentwickl u n g s p l a n .  B G B I .  N r. 
582/1 977 

• Verordnung über die Gefahrenzonenpläne, BGB\.  N r. 436/1 976 

• Verordnung über die Behandlung und N utzung der Schutzwäl
der (Schutzwaidverordnung) ,  B G B \ .  N r. 398/1 977 

• Verordn u n g  über die Kennzeichnung von Ben utzungsbe
schränkungen im Wald (Forstliche Kennzeichnungsverordnung), 
BGB\. N r. 1 79/1 976, zgd BGB\. 1 1  N r. 67/1 997 

• Verordnung über den Schutz des Waldes vor Forstschädlin
gen ( Forstschutzverord nung) ,  BGBI.  Nr. 245/1 990, zgd B G B I .  
N r. 1 96/1 995 

• Verordnung über forstschädl iche Luftverunreinigungen (2 .  VO 
gegen fo rstschä d l iche L u ftveru n r e i n ig u ngen ) ,  B G B I .  N r. 
1 99/1 984 

• Verordnung über Form, Beschriftung und Befestigung von Plom
ben an Tannenchristbäumen (Ta n nenchristbaumverordnung),  
BGB\ .  N r. 536/1 976 

• Verord n u ng über den Aufgabenbereich der D ienststellen und 
des Bundesmin isteriu m s  für Land- und Forstwirtschaft in 
Angelegenheiten der Wildbach- und Lawinenverbauung, BGB\.  
N r. 507/ 1 979 

• Vero r d n u n g  über raschwüchsige B a u m a rte n ,  B G B I  N r. 
1 0 5/1 978 

• Verordnung ü ber die Staatsprüfung von Forstorganen ( Forst
l iche Staatsprüfungsverord n u n g ) .  BGB\ .  N r. 2 2 1 /1 989 

• Verordnung über die Richtl i n ie Wr die Verminderung der 
Pflichtanzahl von Forstorganen , BGB\ .  N r. 753/1 990 

• B u ndesgesetz über forstl iches Vermehrungsgut ( Forstliches 
Vermehrungsgutgesetz), BGB\ .  N r. 4 1 9/1 996, zgd B G B \ .  N r. 
59/2002 

• Vero r d n u ng ü b e r  forst l iches Verm ehrungsgut ,  B G B I .  N r. 
5 1 2/ 1 996 

• Gesetz betreffend Vorkehrungen zur unschädlichen Ablei
tung von Gebirgswässern (Wildbachverbauungsgesetz) RGB\. 
N r. 1 1 7/ 1 884, zgd BGB\. N r. 54/ 1 959 

• Verordnung mit der d ie Verordnung über die Forstfachschule 
geändert wird,  B G B I .  1 1  N r. 358/2001 
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• Verordnung mit der die Verordnung über die Forstlichen Aus
bildungsstätten geändert wird, BGBI .  11 Nr. 466/2001 

• Verordnung mit der die Verordnung über den Tarif der Forst
lichen Bundesversuchsanstalt geändert wird, BGBI .  11 Nr. 
246/2001 

-

Weinrecht 

Durch die versch iedenen weinrechtlichen Vorschriften 
soll in erster Linie sichergestellt werden, dass Wein nur 
als Naturprodukt erzeugt und in Verkehr gebracht 
wird. Weiters soll der Weinkonsument durch detaill ierte 
Bezeichnungsvorschriften vor Irreführung geschützt wer
den. 

• Weingesetz 1 999, BGBI .  I Nr .  14 1 /1 999, zgd BGBI .  I Nr. 
1 08/2001 

• Weingesetz-Formularverordnung, BGBI. Nr. 8 1 2/1 995, zgd 
BGBI .  I Nr. 206/1 999 

• Weinverordnung 1 992, BGBI. Nr. 630/1 992, zgd 1 32/1 997 

• Weingesetz-Bezeichnungsverordnung, BGBI .  11 Nr. 88/1 997 

• Verordnung zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein
rechts, BGBI. II Nr. 1 69/2001 

• Verordnung über Qualitätsweinrebsorten, BGBI. II Nr. 348/2000 

• Verordnung über den Tarif für die Erteilung der staatlichen Prüf
nummer, BGBI. Nr. 5 14/1 988, zgd BGBI .  Nr. 1 20/1 997 

• Verordnung über Banderolen und Marketingbeitrag, BGBI. Nr. 
668/1 995 

• Verordnung über die Geschäftsordnung für Weinkostkom
missionen, BGBI. Nr. 470/1 972, zgd BGBI .  Nr. 1 0/1 992 

• Verordnung über Vorführgemeinden und über Kosten der 
Kontrolle von Prädikatsweinen, BGBI. Nr. 470/1 986, zgd BGBI. 
Nr. 571/1 988 

• Verordnung über Ein- und Ausgangsbücher (Kellerbuch ) sowie 
über Ernte und Bestandsmeldungen, BGBI. Nr. 471 /1 986, zgd 
BGBI. Nr. 8 12/1 995 

• Verordnung über Weinaufsichtsgebiete und AußensteIlen der 
Bundeskellereiinspektion, BGBI. Nr. 349/1 988, zgd BGBI .  Nr. 
278/1 996 

• Verordnung über Methoden und Toleranzen bei der Untersu
chung von Wein und Obstwein (Methodenverordnung), BGBI. 
Nr. 495/1 989, zgd BGBI. 1 1  Nr. 466/1 998 

• Verordnung, mit der Großlagen festgelegt werden, BGBI. II Nr. 
379/1 999 

• Verordnung über die Anerkennung der zur Ausfertigung von 
Weineinfuhrerzeugnissen ermächtigten Untersuchungsan
stalten des Ursprungsstaates BGBI. Nr. 1 42/1 988, zgd BGBI. 
Nr. 574/1 994 

• Rebenverkehrsgesetz 1 996, BGBI. Nr. 4 1 8/1996, zgd BGBI. 
Nr. 793/1 996 

• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben, BGBI. 11 Nr. 
25/1 997 

• Verordnung zur Durchführung von gemeinschaftlichen Markt
ordnungsmaßnahmen im Weinbereich, BGBI. 1 1  Nr. 328/2000 
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• Branchenorganisationsverordnung, BGBI .  1 1  Nr. 1 38/2001 

• Verordnung über die Übertragung der Aufgaben des techni
schen Prüfdienstes der Zahlstelle Wein, BGBI .  Nr. 553/1 996 

• Verordnung über die Vergabe der staatlichen Prüfnummer für 
österreichische Qualitätsweine und Prädikatsweine, BGBI. 1 1  
Nr. 14 1 /1 997 

• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben mit herabge
setzten Anforderungen, BGBI. 11 Nr. 426/1 9988 

• Verordnung über die Vergabe der staatlichen Prüfnummer für 
österreichische Qual itätsweine und Prädikatsweine, BGBI. 1 1  
Nr. 1 41 / 1997 

• Verordnung über Vermehrungsgut von Reben mit herabge
setzten Anforderungen, BGBI. II Nr. 426/1 998. 

Gesundheitsrecht, Lebensmittelrecht 

Gesundheitsrechtl iche Vorschriften bzw. das Lebens
mittelrecht haben den Schutz vor Gesundheitsschä
digung und Täuschung sowie die S icherung einer ein
wandfreien Nahrung und insbesondere entsprechen
der Hygiene zum Ziel . Auch den schädl ichen Auswir
kungen von Chemikalien auf Lebensmittel sollen Gren
zen gesetzt werden . 

• Weingesetz-Bezeichnungsverordnung, BGBI. 11 Nr. 88/1 997 

• Verordnung zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Wein
rechts, BGBI. II Nr. 3 1 2/1 998 

• Lebensmittelgesetz 1 975, BGBI. Nr. 86/1 975, zgd BGBI. I Nr. 
63/1 998 iVm VO BGBI. II Nr. 372/1 998 

• Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, BGBI. Nr. 72/1 993, 
zgd BGBI. Nr. 555/1 995 

• Lebensmittelhygieneverordnung, BGBI. 11 Nr. 3 1 /1 998, zgd 
BGBI. 11 Nr. 33/1 999 

• Milchhygieneverordnung, BGBI. Nr. 897/1 993, zgd BGBI. I I  Nr. 
40/1998 

• Oberflächen-Trinkwasserverordnung, BGBI. Nr. 359/1995 

• Trinkwasserpestizid-Verordnung, BGBI. Nr. 448/1 991 

• Trinkwassernitratverordnung, BGBI. Nr. 557/1 989, zgd BGBI. 
Nr. 714/1 996 

• Trinkwasser-Ausnahmeverordnung, BGBI. Nr. 384/1 993, zgd 
BGBI. Nr. 287/1 996 

• Trinkwasserverordnung BGBI. 11 Nr. 235/1 998 

• Schädlingsbekämpfungsmittel-Höchstwerteverordnung, BGBI. 
Nr. 747/1 995, zgd BGBI. 1 1  Nr. 228/1 997 

• Mykotoxin-Verordnung, BGBI. Nr. 251/1 986 

• Arzneimittelrückstände-Verordnung, BGBI. Nr. 542/1 988, 

• Chemikaliengesetz 1 996, BGBI. I N r. 53/1 997, zgd BGBI. I Nr. 
1 05/2000 

• Chemikalienverordnung 1 999, BGBI. 11 Nr. 81 /2000 

• Verordnung über die Bezeichnung von sehr giftigen, giftigen 
und mindergiftigen Stoffen in einer Giftliste (Giftliste-Verord
nung), BGBI .  11 Nr. 31 7/1 998 
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• Giftverordnung 2000, BGBI .  1 1  Nr. 24/2001 

• Giftinformations-Verordnung 1 999, BGBI. 11 Nr. 1 37/1 999 

• Verordnung über die Anpassung der Kennzeichnung bestimm
ter Pflanzenschutzmittel ,  Vorratsschutzmittel und Schäd
lingsbekämpfungsmittel und über die Begasung mit Giften, 
BGBI. Nr. 1 78/1 990 

• Honigverordnung BGBI .  Nr. 941/1 994 

• Konfitürenverordnung, BGBI .  Nr. 897/1 995 

• Fruchtsaftverordnung BGBI .  Nr. 635/1 996 

• Io-iühnereierverordnung, BGBI. Nr. 656/1 995 

• Eiprodukteverordnung, BGBI. Nr. 527/1 996 

• Fischhygieneverordnung, BGBI.  11 Nr.260/1 997 

Gewerberecht, Preisrecht 

Das Gewerberecht d ient der rechtlichen Regul ierung 
der gewerblichen Wirtschaft; obwohl die Land- und 
Forstwirtschaft einschließlich ihrer Nebengewerbe vom 
Geltungsbereich der Gewerbeordnung ausgenommen 
ist, ist sie indirekt auch vom Gewerberecht betroffen. 
Das Preisrecht bezweckt die Stabil isierung des Preis
n iveaus bestimmter Güter sowie Informationen für 
den Verbraucher über die Preisverhältnisse. Das Preis
gesetz findet auch bei Gütern der Land- und Forst
wirtschaft Anwendung . 

• Gewerbeordnung 1 994, BGBI. Nr. 1 94/1994, zgd BGBI . I Nr. 
73/2002 

• Preisgesetz 1 992, BGBI .  Nr. 1 45/1 992, zgd BGBI .  I Nr. 
1 42/2000 

• Verordnung betreffend die Verpflichtung zur Grundpreisaus
zeichnung, BGBI .  11 Nr. 270/2000 

Betriebsmittelrecht, Wettbewerbsrecht 

Wettbewerbsrecht sol l ,  letztl ich auch im  I nteresse des 
Konsumentenschutzes, den Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Anbietern sachl ich gerechtfertigten Auf
lagen unterwerfen. Das Wettbewerbsrecht ist für die 
land- und forstwirtschaftlichen Produzenten, was sowohl 
das Innenverhältnis untereinander als auch das Ver
hältnis zu anderen Anbietern anlangt, von Bedeutung. 

• Bundesverfassungsgesetznovelle 1 990, BGBI .  Nr.445/1 990 

• Saatgutgesetz 1 997, BGBI. I Nr. 72/1997, zgd BGBI. I Nr. 
39/2000 

• Saatgutverordnung, BGBI.  11 Nr. 299/1 997 

• Saatgut-Organisationsverordnung, BGBI. 11 Nr. 204/1 998 

• Saatgut-Gebührentarif, BGBI. 11 Nr. 203/1 998, zgd BGBI. 11 Nr. 
39/2001 

• Saatgut-Gentechnik-Verordnung, BGBI. 11 Nr. 478/2001 

• Saatgut-Autorisierungs-Verordnung, BGBI. 11 209/1 999 

• Pflanzenschutzmittelgesetz 1 997, BGBI. I Nr. 60/1997, zgd 
BGBI. I Nr. 1 09/2001 
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• Verordnung gemäß § 1 2  Abs. 2 Pflanzenschutzmittelgesetz 
1 997 (Gleichstellungsverordnung BRD), BGBI. I I  Nr. 1 09/1 998 

• Verordnung gemäß § 1 2  Abs. 2 Pflanzenschutzmittelgesetz 
1 997 (Gleichstel lungsverordnung Königreich der NL), BGBI. 
1 1  N r. 52/2002 

• Pflanzenschutzmittel-Einfuhrverordnung BGBI. Nr. 372/1 991 

• Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverordnung BGBI. Nr. 626/1 992 

• Planzenschutzmittel-Gebührentarif 1 ,  BGBI. 11 Nr. 1 36/1 999, 
zgd BGBI. 1 1  Nr. 25/2002 

• Pflanzenschutzmittel-Gebührentarif 2 ,  BGBI. 1 1 31 9/2000, zgd 
BGBI.  11 Nr. 34/2002 

• Pflanzgutgesetz 1 997, BGBI. I Nr. 73/1 997, zgd BGBI. I Nr. 
1 09/2001 

• Pflanzgutverordnung 1 997, BGBI. 11 Nr. 425/1 997, zgd BGBI. 
1 1  Nr. 30/2002 

• Rebenverkehrsgesetz, BGBI. N r. 41 8/1 996, zgd BGBI. Nr. 
1 08/2001 

• Rebenverkehrsverordnung, BGBI. Nr. 4 1 8/1 996, zgd BGBI. 1 1  
Nr. 27/2002 

• Futtermittelgesetz 1 999, BGBI. I Nr. 1 09/2001 

• Futtermittelverordnung 2000, BGBI. 11 Nr. 28/2002 

• Qualitätsklassengesetz, BGBI. Nr. 1 6 1 / 1967, zgd BGBI. I Nr. 
1 09/2002 

• Verordnung über die Durchführung der Qual itätskontrolle, 
BGBI. Nr. 576/1 995, zgd BGBI. 1 1 Nr. 1 48/2001 

• Verordnung über Vermarktungsnormen für Obst und Gemü
se, BGBI. 11 Nr. 372/2001 

• Verordnung über Qualitätsnormen für Blumenbulben, -zwie
beln und -knollen sowie frische Schnittblumen und frisches Blatt
werk, BGBI. Nr. 578/1 995 

• Verordnung über Vermarktungsnormen für Eier, BGBI. Nr. 
579/1 995 

• Verordnung über Erzeugung und Vermarktung von Bruteiern 
und Küken von Hausgeflügel, BGBI. Nr. 580/1 995 

• Verordnung über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch, 
BGBI. 11 Nr. 372/2001 

• Verordnung über die schrittweise Einführung der gemeinsa
men Qualitätsnormen für Obst und Gemüse, BGBI. Nr. 718/1 995 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Rinderschlachtkörper, 
BGBI. Nr. 1 57/1 996, zgd BGBI. 11 Nr. 420/1 997 

• Verordnung über Qualitätsklassen für Speisekartoffeln, BGBI. 
Nr. 265/1 995, zgd BGBI.  1 1  Nr. 240/1 997 

• Düngemittelgesetz, BGBI. Nr. 5 1 3/1 994, zgd BGBI .  I Nr. 
1 09/2001 

. 

• Düngemittelverordnung, BGBI. Nr. 1 007/1 994, zgd BGBI. I I  Nr. 
277/1998 

• Düngemittelprobenahmeverordnung, BGBI. Nr. 1 008/1 994, zgd 
BGBI. Nr. 32/1996 

• Düngemittelgebührentarif, BGBI. Nr. 1 009/1994, zgd BGBI. 11 
Nr. 26/2002 

• Düngemittel-Einfuhrverordnung, BGBI. N r. 1 0 1 0/1 994 
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• Verordnung über Handelsklassen für Schweineschlachtkörper, 
BGB!. 1 1  Nr. 4 19/1 997, zgd BGB!. 11 Nr. 457/1 998 

Wasserrecht 

Das Wasserrecht regelt die Nutzung der Gewässer und 
deren Reinhaltung; darüber h inaus enthält es Vor
schriften über die Abwehr  der Gefahren des Wassers. 

• Wasserrechtsgesetz 1 959, BGB!. Nr. 2 1 5/1 959, zgd BGB! .  I 
Nr. 65/2002 

• Wassergüte-Erhebungsverordnung, BGB!. Nr. 338/1 991 , zgd 
BGB!. 11 Nr. 41 5/2000 

• Allgemeine Abwasseremissionsverordnung,  BGB! .  N r. 
1 79/1 991 ,  zgd BGB!. Nr. 1 86/1996 

• 1 .  Emissionsverordnung für kommunales Abwasser (Anlagen 
>50 EGW), BGB!. Nr. 2 10/1 996, zgd BGB!. 11 Nr. 392/2000 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Erzeugung von gebleichtem Zellstoff, BGB!. Nr. 
18 1 / 1991 , zgd 537/1 993, ab 3 1 . 1 .2003 BGB!. 11 Nr. 2 1 9/2000 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus Schlachtbetrieben und fleischverarbeitenden Betrieben, 
BGB!. Nr. 1 82/1 991 , zgd BGB!. 11 Nr. 1 2/1 999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus Mi lchbearbeitungs- und M i lchverarbeitungsbetrieben, 
BGB!. Nr. 1 83/1 991 , zgd BGB!. 11 Nr. 1 1 /1 999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien, BGB!.Nr. 
1 84/1 991 , zgd BGB!. 1 1  Nr. 1 0/1 999 

• 3. Emissionsverordnung für kommunales Abwasser, BGB!. Nr. 
869/1 993 (Extremlagenverordnung) 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen . 
aus der Erzeugung von Papier und Pappe, BGB! . Nr. 61 0/1992, 
zgd. BGB!. 1 1  Nr. 220/2000 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
von Tankstellen und Fahrzeugreparatur- und -wasch betrieben, 
BGB!. Nr. 872/ 1 993 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Zucker- und Stärkeerzeugung, BGB!. Nr. 1 073/1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus Brauereien und Mälzereien, BGB! .  Nr. 1 074/1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus Anlagen zur Erzeugung von Fischprodukten (Fisch pro
.duktionsanlagen), BGB!. Nr. 1 075/1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Herstellung von Alkohol für Trinkzwecke und von alko
holischen Getränken, BGB!. Nr. 1 076/1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Herstellung von Erfrischungsgetränken und der Geträn
keabfüllung, BGB!. Nr. 1 077/1994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Obst- und Gemüseveredelung sowie aus der Tief
kühlkost- und Speiseeiserzeugung, BGB!. Nr. 1 078/1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Erzeugung pflanzlicher oder tierischer Öle oder Fette 
einschließlich der Speiseöl- und Speisefetterzeugung, BGB!. 
Nr. 1 079/1 994 
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• Aktionsprogramm zum Schutz der Gewässer vor Verunreini
gung durch N itrat aus landwirtschaftl ichen Quellen (Z!. 
14.01 7/05-14/1 999), Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 1 88, vom 
29.09 . 1 999 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Hefe-, Spiritus- und Zitronensäureerzeugung, BGB!. 
Nr. 1 080/1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Herstellung von Sauergemüse, BGB!. Nr. 1 08 1 /1 994 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Kartoffelverarbeitung (AEV Kartoffelverarbeitun.Q), 
BGB! .  Nr. 890/1 995, zgd. BGB!. 1 1  Nr. 393/2000 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Tierkörperverwertung (AEV Tierkörperverwertung), 
BGB!. Nr. 891/1 995 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
au� der Herstellung von Hautleim, Gelatine und Knochenleim 
(AEV Hautleim), BGB!. Nr. 893/1 995, zgd. BGB!. 1 1  Nr. 395/2000 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Trocknung pflanzlicher Produkte für die Futtermittel
herstellung (AEV Futtermittelherstellung), BGB!. Nr. 894/1 995, 
zgd. BGB!. 11 Nr. 394/2000 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Herstellung von Pflanzenschutz und Schädlings
bekämpfungsmitteln (AEV Pflanzenschutzmittel), BGB!. Nr. 
668/1 996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Herstellung von anorganischen Düngemitteln sowie 
von Phosphorsäure und deren Salzen (AEV anorganische Dün
gemittel), BGB!. Nr. 669/1996 

• Verordnung über die Begrenzung von Abwasseremissionen 
aus der Herstellung von HOlzfaserplatten (AEV Holzfaser
platten), BGB!. Nr. 671 / 1996 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Massentier
haltung (AEV Massentierhaltung), BGB!. 11 Nr. 349/1 997 

• Begrenzung von Abwasseremissionen aus Arbeiten mit gen
technisch veränderten Organismen (AEV Gentechnik), BGB!. 
1 1  Nr. 350/1 997 

• Verordnung über den Grundwasserschwellenwert, BGB!. Nr. 
502/1 991 , zgd BGB!. 11 Nr. 147/2002 

• Verordnung betreffend Anlagen zur Lagerung und Leitung was
sergefährdender Stoffe, BGB!. 11 Nr. 4/1 998 

• Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Mur, BGB!. 
Nr. 423/1 979 

• Verordnung zur Verbesserung der Wassergüte der Donau, 
BGB!. Nr. 2 1 0/1 977 

• Wasserbautenförderungsgesetz 1 985, BGB!. Nr. 148/1985, zgd 
BGB! .  Nr. 1 08/2001 

• Bundesgesetz über das Bundesamt für Wasserwirtschaft und 
Änderung des Wasserbautenförderungsgesetzes, BGB!. Nr. 
5 1 6/1 994 

• Marchfeldkanalgesetz, BGB!. Nr. 507/1 985, zgd BGB!. I Nr. 
32/2002 

• Hydrographiegesetz, BGB!. Nr. 58/1 979, zgd BGBI. Nr. 1 56/1999 

• Indirekteinleiterverordnung, BGB!. 11 Nr. 222/1 998 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original) 351 von 370

www.parlament.gv.at



Grüner Bericht 2001 

• Verordnung des BMLFUW über die Qualität von schutz- oder 
verbesserungsbedürftigem Süßwasser zur Erhaltung des 
Lebens der Fische (Fischgewässerverordnung) (Z!. 14 .01 7/39-
14/00) - AB!. zur Wr. Zeitung Nr. 240/2000 

Katastrophenschutz, Katastrophenhilfe 

Gesetze im Dienste des Katastrophenschutzes und der 
Katastrophenhi lfe enthalten Maßnahmen mit dem Ziel 
der Verh inderung, Beseitigung oder Minderung der 
unmittelbaren Auswirkungen der mit einer Katastrophe 
verbundenen Personen- und Sachschäden.  Dafür 
besteht auf Bundesebene ein Katastrophenfonds, der 
vom Bundesminister für Finar:1zen im Einvernehmen mit 
den sach l ich zuständ igen Bundesministern verwaltet 
wird. 

• Strahlenschutzgesetz, BGB!. Nr. 227/1 969, zgd BGB!. I Nr. 
65/2002 

• Katastrophenfondsgesetz 1 996, BGB!. Nr. 201 /1 996, zgd 
BGB!. I Nr. 50/2002 

Veterinärrecht 

Veterinärrecht dient der Erhaltung und der Wieder
herstellung der Gesundheit von Tieren.  Überdies zielt 
es auf die Vermeidung und Abwehr der dem Menschen 
aus der Tierhaltung und aus der Verwertung tierischer 
Produkte drohenden Gefahren ab. Eine solche Gefahr 
sol l  mögl ichst früh erkannt und auch von Amts wegen 
bekämpft werden. 

• Tierseuchengesetz, RGB!. Nr .  1 77/1 909, zgd BGB!. I N r. 
98/2001 

• Tierseuchengesetz-Durchführungsverordnung, RGB!. 1 909/1 78, 
zgd BGB!. N r. 1 959/56 

• Tiergesundheitsgesetz - TGG, BGB!. I Nr. 98/2001 

• Bangseuchengesetz, BGB!. Nr. 1 47/1 957, zgd BGB!. I Nr. 
98/2001 

• Bangseuchenverordnung, BGB! .  N r. 280/1 957, zgd BGB!. Nr. 
260/1 994 

• Tierärztegesetz, BGBI. Nr. 1 6/1 975, zgd BGB!. Nr. 28/2002 

• Rinderleukosegesetz, BGB!. Nr. 272/1 982, zgd BGB!. I Nr. 
98/2001 

• Verordnung betreffend Untersuchungsstellen auf Rinderleu
kose, BGB!. N r. 4 1 6/1 982 

• Fleischuntersuchungsgesetz, BGB!. Nr. 522/1 982, zgd BGB!. 
I Nr. 98/2001 

• Fleischuntersuchungsverordnung, BGB!. Nr. 395/1994, zgd 
BGB!. Nr. 320/2001 

• Fleischhygieneverordnung, BGB!. Nr. 280/1 983, zgd BGB!. Nr. 
1 85/1 992 iVm § 1 Abs. 3 Faschiertes-Verordnung 

• Tierarzneimittelkontrollgesetz, BGB!. I Nr. 28/2002 

• Tiermehlgesetz, BGB!. I Nr. 1 43/2000, zgd BGB!. I Nr. 74/2001 
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• Geflügel-Fleischuntersuchungsverordnung, BGB!. Nr. 404/1 994, 
zgd BGB! .  " Nr. 244/20001 Geflügelhygieneverordnung 2000, 
BGB! .  " Nr. 243/2000 

• Frischfleisch-Hygieneverordnung, BGB!. Nr. 396/1 994, zgd 
BGB! .  Nr. 321 /2001 

• Fleischverarbeitungsbetriebe-Hygieneverordnung, BGB!. Nr. 
397/1 994, zgd BGB!. " Nr. 341/ 1 998 

• Zuchtwi ld-Fleischuntersuchungsverordnung, BGB! .  N r. 
399/1 994, zgd BGB!. Nr. 5 1 9/1 996 

• Wildfleisch-Verordnung, BGB!. Nr. 400/1 994 

• Kaninchenfleisch-Verordnung, BGB!. N r. 401/1 994, zgd BGB!. 
Nr. 5 1 9/1 996 

• Veterinärbehördliche Einfuhr- und Binnenmarktverordnung 
(EBVO 200 1 )  BGB!. " Nr. 355/2001 

• Geflügelfleisch-Hygieneverordnung, BGB!. Nr. 403/1 994, zgd 
BGB!. N r. 5 1 9/1 996 

• Faschiertes-Verordnung, BGB!. " Nr. 68/2001 

• Großmarkt-Fleischverordnung, BGB!. " Nr. 1 78/1997 

• Rückstandskontrollverordnung, BGB! .  " Nr. 426/1 997 

• Bienenseuchengesetz, BGB!. Nr. 290/1 988, zgd BGB!. I Nr. 
98/2001 

• Tierkennzeichnungs-Verordnung 1 997, BGB!. " Nr. 369/1 997 

• Vereinbarung gemäß Art. 1 5a B-VG zum Schutz von Nutztie
ren in der Landwirtschaft (in Kraft getreten am 1 9. September 
1 995) 

Arbeits- und Sozialrecht 

Auf die Land- und Forstwirtschaft bezogen dient das 
Arbeits- und Sozial recht der sozialen Sicherstellung der 
selbständ igen Landwirte sowie der umfassenden 
arbeitsrechtl ichen Regelung betreffend die in der Land
und Forstwirtschaft unselbständig Beschäftigten.  

• Allgemeines Sozialversicherungsgesetz-ASVG, BGB! .  N r. 
1 89/1 955, zgd BGB! .  I Nr. 142/2000 

• Familienlastenausgleichsgesetz 1 967, BGB!. N r. 376/1 967, zgd 
BGB! .  I N r. 142/2000 

• Mutterschutzgesetz 1 979, BGB!. Nr. 221/1 979, zgd BGB!. I Nr. 
1 53/1 999 

• Bauern-Sozialversicherungsgesetz, BGB!. N r. 559/1 978, zgd 
BGB!. I Nr. 142/2000 

• Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die Regelung des 
Arbeitsrechtes in der Land- und Forstwirtschaft (Landarbeits
gesetz 1 984-LAG), BGB!. Nr. 287/1984, zgd BGB! .  I N r. 
40/2000 

• Arbeitslosenversicherungsgesetz, BGB! .  Nr. 609/1 977, zgd 
BGB! . I N r. 142/2000 

• Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGB!. N r. 651/1 989, zgd BGB!. 
I Nr. 6/2000 

• Bundespflegegeldgesetz, BGB!. Nr. 1 1 0/1 993, zgd BGB!. I N r. 
1 1 1 / 1 998 
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Berufsausbildung und Schulwesen 

Nachfolgende Gesetze regeln die Organisation, d ie all
gemeinen Ziele und die besonderen Aufgaben der land
und forstwirtschaftlichen Schulen sowie Schul- und Stu
'd ienbeihi lfen .  Seit Beginn des Schuljahres 1 977/78 gi lt 
das Schulunterrichtsgesetz (BGBI.  Nr. 472/1 986, zgd 
BGBI .  Nr. 468/1 995) auch für die land- und forstwirt
schaftl ichen Bundesschulen. 

• Land- und forstwirtschaftliches Bundesschulgesetz, BGBI .  Nr, 
1 75/1 966, zgd BGBI. I Nr. 79/2001 

• Bundesgesetz betreffend die Grundsätze für die Berufsaus
bildung der Arbeiter in der Land- und Forstwirtschaft (Iand- und 
forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz), BGBI .  Nr. 
298/1 990, zgd BGBI . I Nr. 1 02/1 998 

• Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwirtschaftliche 
Berufsschulen, BGBI. Nr. 3 1 9/1 975, zgd BGBI. Nr. 648/1 994 

• Bundesgrundsatzgesetz für land- und forstwi rtschaftliche 
Fachschulen, BGBI. Nr. 320/1 975, zgd BGBI. Nr. 649/1 994 

• Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge, BGBI .  Nr. 
340/1 993, zgd BGBI. I Nr. 72/1998 

• Schülerbeihilfengesetz 1 983, BGBI. Nr. 455/1 983, zgd BGBI. 
I Nr. 54/1 999 

• Studienförderungsgesetz 1 992, BGBI. Nr. 305/1 992, zgd BGBI. 
I Nr. 76/2000 

• Verordnung über die Schülerheimbeiträge an Höheren land
und forstwirtschaftlichen Lehranstalten, BGBI. Nr. 393/1 989, 
zgd BGBI. 11 Nr. 284/2000 

• Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, BGBI. I Nr. 68/1 997, 
zgd BGBI. I Nr. 52/2000 

Kraftfahrrecht 

Das Kraftfahrrecht schreibt die technische Beschaf
fenheit und die Ausrüstung der Kraftfahrzeuge sowie 
die persönl iche Qual ifikation der zu ihrem Betrieb 
Berechtigten vor. Weiters sol len durch die gesetzl iche 
Koordinierung des Straßenverkehrs Gefahren durch den 
Betrieb von Kraftfahrzeugen vermindert werden. 

• Kraftfahrgesetz 1 967, BGBI .  Nr .  267/1 967, zgd BGBI .  I Nr. 
146/1 998 

• KFG-Durchführungsverordnung 1 967, BGBI. Nr, 399/1 967, zgd 
BGBI I I .  Nr. 1 36/1 998 

• Kraftstoffverordnung 1 999, BGBI. 11 Nr. 418/1 999, zgd BGBI. 
1 1  Nr. 56/2002 

• Straßenverkehrsordnung 1 960, BGBI. Nr. 1 59/1960, zgd BGBI. 
I Nr. 1 45/1998 

• Tiertransportgesetz-Straße, BGBI. Nr. 4 1 1 /1 994 

• Führerscheingesetz (FSG), BGBI. I Nr. 1 20/1 997, zgd BGBI. 
I Nr, 94/1 998 

• Führerscheingesetz-Durchführungsverordnung, BGBI .  11 Nr. 
320/1 997 
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• Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung, BGBI.  1 1  Nr. 
322/1 997 

• Personenkraftwagen-Verbraucherinformationsgesetz, BGBI. I 
Nr, 26/2001 

• Tiertranport-Bescheinigungsverordnung, BGBI 1 29/1 995 

• Tiertransport-Betreuungsverordnung, BGBI 440/1 995 

• Tiertransport-Ausbildungsverordnung, BGBI 427/1 995 

• Tiertransportmittelverordnung, BGBI 679/1 996 

Zivi lrecht 

Für die Land- und Forstwirtschaft ist auch das Privatrecht 
von Bedeutung.  I n  gewissen Bereichen s ind pri
vatrechtl iche Grundsätze in Anpassung an die spezi
el len Gegebenheiten in der Land- und Forstwirtschaft 
abgeändert worden. 

• Landpachtgesetz, BGBI. Nr ,  451 /1 969 

• Tiroler Höfegesetz, LGBI. Nr, 47/1 900, zgd 657/1989 

• Kärntner Erbhöfegesetz, LBGI. Nr. 33/1903, zgd 658/1989 

• Anerbengesetz, BGBI. Nr. 1 06/1 958, zgd 659/1989 

• Erwerbsgesellschaftengesetz, BGBI. Nr, 257/1990, zgd BGBI .  
Nr. 7 1 /2002 

• Produkthaftungsgesetz, BGBI. Nr. 99/1 988, zgd BGBI. I Nr. 
98/2001 

Abgabenrecht 

Das für die Land- und Forstwirtschaft maßgebende 
Abgabenrecht enthält Sonderbestimmungen, die den 
besonderen Verhältn issen in der Land- und Forstwirt
schaft Rechnung tragen. Besondere Bedeutung kommt 
dem Einheitswertbescheid zu, von dem grundsätzlich 
al le wesentl ichen Abgaben des Landwirtes abgeleitet 
werden. 

• Bundesabgabenordnung, BGBI . Nr ,  1 94/1 961 , zgd BGBI .  I Nr, 
144/2001 

• Verordnung über land- und forstwirtschaftliche Buchführung, 
BGBI. Nr. 5 1 /1 962 

• Bewertungsgesetz 1 955, BGBI. Nr. 1 48/1 955, zgd BGBI. I Nr. 
1 9/2002 

• Bodenschätzungsgesetz 1 970, BGBI. Nr. 233/1 970 

• Einkommensteuergesetz 1 988, BGBI. Nr. 400/1 988, zgd BGBI. 
I Nr. 68/2002 

• Land- und forstwirtschaftliche Pauschalierungsverordnung 
2001 , BGBI. 1 1  54/2001 

• Umsatzsteuergesetz 1 994, BGBI. Nr, 663/1 994, zgd BGBI. I 
Nr. 56/2002 

• Grundsteuergesetz 1 955, BGBI .  Nr. 149/1 955, zgd BGBI . I Nr. 
59/2001 

• Erbschafts- und SChenkungssteuergesetz 1 955, BGBI. Nr. 
14 1 /1 955, zgd BGBI .  I Nr. 144/2001 
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• Grunderwerbsteuergesetz 1 987,  B G B I ,  N r. 309/ 1 987 , zgd 
BGB!. I Nr. 1 44/2001 

• Bu ndesgesetz über eine Abgabe von land- und forstwirt
schaftlichen Betrieben, B G B I ,  Nr. 1 66/ 1 960,  zgd BGB! .  N r, 
486/1 984 

• Kommunalsteuergesetz 1 993,  BGB! .  Nr. 8 1 9/ 1 993,  zgd BGB! .  

I N r, 1 44/2001 

• Alkoholsteuergesetz 1 995,  BGB! .  703/1 994 , zgd B G B ! .  I N r. 
1 4 2/2000 

• Energieabgabenvergütungsgesetz, B G B I ,  N r, 20 1 /1 996, zgd 
BGB! .  I N r, 59/2001 

Pflanzenschutz 

Das Pflanzenschutzrecht regelt d ie Bekämpfung von 
Krankheiten und Schäd l i ngen,  Zu d iesem Zweck hat 
der Gru ndstückseigentümer auch behördl iche Maß
nahmen zu d u lden,  

• Pflanzenschutzgrundsatzgesetz, BGB! .  I N r. 1 4 0/1 999 

• Pflanzenschutzgesetz, BGB!. N r. 532/1 995, zgd , BGB!. I Nr. 
1 09/2001 

• Pflanzenschutzmittelgesetz 1 997,  BGBI,  I N r, 60/1 997, zgd . 
BGB! .  I N r. 1 09/2001 

• Verordnung gemäß § 1 2  Abs. 9 Pflanzenschutzmittelgesetz 
1 997 (Gleichstellu ngsverordnung BRD),  BGB! .  1 1  Nr. 1 09/1 998 

• Verordnung gemäß § 12 Abs, 2 Pflanzenschutzm ittelgesetz 
1 997 (Gle ichstel lungsverordnung Königreich der N L ) .  B G B ! .  
1 1  N r. 52/2002 I Pfla nzensch utzmitte l - E i nfu h rverord n u n g ,  
BGB! . N r. 372/ 1 991 

• Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffverordnung,  BGB! .  N r. 626/1 992 

• Planzenschutzmittel-Gebührentarif 1 ,  B G B ! .  11 N r. 1 36/1 999, 
zgd BGBI,  1 1  N r. 25/2002 

• Pflanzenschutzmittel-Gebührentari f 2 ,  BGB! .  1 1 3 1 9/2000, zgd 
BGB!. 1 1  N r. 34/2002 

• Pflanzenschutzverordnung,  BGB! .  N r. 253/1 996, zgd BGB! .  1 1  
N r. 31 /2002 

• Pflanzenschutzverordnu ng-Holz BGBI .  1 1 N r. 3 1 9/2001 

Sortenschutz 

Das Sortenschutzgesetz sieht ein besonderes Schutz
recht für neue Pflanzensorten vor. Es räu mt dem Sor
tenschutzin haber ein befristetes aussch l ießl iches Nut
zungsrecht an der geschützten Sorte e in ,  

• Sortenschutzgesetz 200 1 ,  BGB! .  I N r. 1 09/2001 

• Sortenschutzgebührentarif 200 1 , BGB! .  1 1  N r. 3 1 4/2001 

• Sortenschutzarten l i ste 200 1 , BGB!.  1 1  N r. 3 1 5/2001 

Bodenreform 

Gesetze im Dienste der Bodenreform bewirken eine, 
den geänderten sozialen oder wi rtschaftl ichen Bedü rf-
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n issen entsprechende, p lanmäßige Regu l ierung oder 
Neuordnung gegebener Bes itz-, Benützungs- oder 
Bewirtschaftungsverhältnisse an land- und forstwi rt
schaftl ichen Liegenschaften,  

• Agrarverfah rensgesetz 1 950,  B G B ! .  N r. 1 73/1 950,  z g d  B G B I .  
I N r. 57/2002 

• Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1 95 1 , BGB! .  N r. 1 03/ 1 951 , 
zgd B G B I .  I N r, 39/2000 

• Grundsatzgesetz über die Behandlung der Wald- und Wei
denutzungsrechte sowie besonderer Felddienstba rkeite n ,  
BGB! .  N r, 1 03/1 95 1 ,  z g d  BGB! .  I N r. 39/2000 

• Güter- u nd S e i lwege-G r u n d satzgesetz 1 96 7 ,  B G B I .  N r. 
1 98/1 967,  zgd BGB! .  I N r. 39/2000 

• Landwirtschaftliches Siedlungs-Grundsatzgesetz, B G B I .  N r. 
79/1 967, zgd B G B ! .  N r, 358/ 1 97 1  

Förderungsrecht 

Durch die Förderung der Land- und Forstwirtschaft sol
len im Wesentl ichen die im Landwirtschaftsgesetz und 
im Abschn itt X des Forstgesetzes n iedergeschriebe
nen Ziele der Agrarpol i t ik und Forstpol it ik erreicht wer
den ,  Die F inanzierung des nationalen Tei ls der För
derung erfolgt nach dem LWG 60% Bund ,  40% Län
der. Die Förderung der Land- und Forstwi rtschaft 
erfo lgt  g ru ndsätzl ich im  Rahmen der  Pr ivatwi rt
schaftsverwaltung auf G rund von R ichtl in ien ,  

• Landwirtschaftsgesetz 1 992,  B G B ! .  N r .  375/1 992 . zgd BGB! .  
N r. 420/1 996 

• Verord n u n g  ü b e r  ökolog ische M i ndestkr i ter ien für d i e  
Gewährung von ausschl ießl ich national finanzierten betrieb
lichen Förderungsmaßnahmen,  BGB! .  N r. 859/ 1 995 

• Bergbauernverordnungen für die einzelnen Bundesländer (mit 
Ausnahme von Wien und Burgenland) ,  BGB! .  N r. 1 048 bis 
1 054/1 994 

• Neugefasste Bergbauernverordnung für Burgenland, BGB!.  Nr. 
542/1 979 

• Verordnung,  m i t  der die Berggebiete und die benachteiligten 
förderungswürdigen Gebiete bestim mt werden,  B G B ! .  Nr. 
77 1 / 1 995 

• B u ndesgesetz. m i t  dem Maßnahmen zur Verbesserung der 
Besitzstruktur bäuerlicher Betriebe gefördert werden, BGB! .  
N r. 298/1 969, zgd BGB! .  N r. 7 3 1 / 1 974 

• Hagelversicherungs-Förderungsgesetz, BGB!. Nr. 64/1 955, zgd 
BGB! .  I N r. 1 30/1 997 

• Hagelversicherungs-Förderungsverordnung 1 994 , BGB!.  N r. 
42/1 995 

• Tierversicherungsförderungsgesetz, BGB!. N r, 442/1 969 

• E RP-Fonds-Gesetz, BGB! .  N r. 207/ 1 962 , zgd B G B ! .  I N r. 
1 36/2001 

• Wasserbautenförderungsgesetz 1 985, BGB! .  N r. 1 48/1 985, zgd 
B G B ! .  I N r, 96/ 1 997 
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• Finanzausgleichsgesetz 200 1 ,  BGBI. I Nr. 3/2001 ,  zgd BGBI. 
I Nr. 50/2002 

Umweltrecht 

Umweltrechtliche Vorschriften befinden sich in einer Viel
zahl von Gesetzen, die für die Land- und Forstwirtschaft 
maßgeblich sind. Sie bezwecken die Verminderung der 
Beeinträchtigung von Luft, Wasser und Boden. Sofer
ne Gesetze, die umweltrechtliche Bestimmungen ent
halten, bereits in einem vorangehenden Kapitel Erwäh
nung gefunden haben, wird von einer abermaligen Auf
l istung abgesehen . 

• Bundesverfassungsgesetz über den umfassenden Umwelt
schutz, BGBI. Nr. 491/1 984 

• U mweltfondsgesetz, BGBI .  Nr. 567/1 983, zgd BGBI .  Nr. 
325/1 990 

• Smogalarmgesetz, BGBI. Nr. 38/1 989, zgd BGBI. Nr. 2 10/1 992 

• Altlastensanierungsgesetz, BGBI. Nr. 299/1989, zgd BGBI. I 
Nr. 27/2001 
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• Abfallwirtschaftsgesetz, BGBI .  Nr.  325/1 990, zgd BGBI.  I Nr. 
54/2001 

• Umweltverträgl ichkeitsprüfungsgesetz 2000, BGBI .  Nr. 
697/1 993, zgd BGBI. I Nr. 89/2000 

• Umweltinformationsgesetz, BGBI .  Nr. 495/1 993 zgd BGBI. I 
Nr. 1 37/ 1 999 

• Umweltförderungsgesetz, BGBI. Nr. 1 85/1 993, zgd BGBI. I Nr. 
142/2000 

• Gentechnikgesetz, BGBI .  Nr. 5 1 0/1 994 , zgd BGBI. I Nr. 
98/2001 

• Gentechnik-Kennzeichnungsverordnung BGBI. I I  Nr. 59/1 998, 
zgd BGBI. 11 Nr. 86/2002 

Statistik 

Diese Verordnungen dienen der Anordnung statistischer 
Erhebungen im land- und forstwirtschaftl ichen Bereich 

• Verordnung über eine allgemeine Viehzählung im Jahr 2000, 
BGBI. 11 Nr. 4 1 0/2001 

• Verordnung über Rinder- und Schweinezählungen in den 
Jahren 2001 -2003, BGBI. 11 Nr. 1 68/2001 
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Bedeutende Rech tsgrundlagen der EG In der je weils 
geltenden Fassung 

(Stand: 1 .  Juni 2002) 

Agrarstruktur- und Regionalpolitik, Statistik 
• VO N r. 1 260/99 mit  den a l lgemeinen Bestimmungen ü be r  die 

Strukturfonds 

• VO N r. 1 263/99 ü ber das F inanzinstrument fü r die Ausrich
tung der F ischerei 

• VO N r. 1 267/1 999 des Rates vom 2 1 .  Juni  1 999 über ein struk
turpolitisches I nstrument zur Vorbereitung auf den Beitritt 

• VO N r. 1 268/ 1 999 des Rates vom 2 1  Juni  1 999 über eine 
gemei nschaftl iche Förderung für Ma ßnahmen i n  den Berei
chen Landwirtschaft und Entwicklung des ländl ichen Raumes 
zur Vorberei tung des Beitritts der Bewerberländer i n  MitteI
und Osteuropa während des Heranführungszeitraums 

• VO Nr. 2792/99 zur Festste l lung der Modal itäten und Bedin
gu ngen fü r die gemeinschaftl ichen Strukturmaßnahmen im 
F i schereisektor 

• Beschluss des Rates der EU zur Anpassung der Dokumente 
betreffend den Beitritt neuer Mitgl iedstaaten zur EU (95/1 /EG, 
E u rato m ,  EGKS) 

• VO Nr. 2468/98 ü ber die Kriterien und Bed i ng ungen für die 
Strukturmaßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Fische
rei und Aqua kultur sowie der Verarbeitung und Vermarktung 
der entsprechenden E rzeugn isse 

• VO N r. 788/96 über die Vorlage von Statistiken über die 
Aquakultu rproduktion d u rch die M itgl iedstaaten 

• VO Nr. 571 /88 zur Durchfü hrung von Erhebungen der Gemein
schaft ü ber die Struktur der landwirtschaftl ichen Betriebe 

• VO N r. 2467/96 zur Änderung der VO N r. 57 1 /88 zur D u rch
fü h rung von Erhebungen der Gemeinschaft über die Struktur 
der landwirtschaftl ichen Betriebe 

• VO N r. 357/79 über statistische Erhebungen der Rebflächen 

• VO Nr. 837/90 ü ber die von den Mitgliedstaaten zu liefernden 
statistischen I nformationen über die Getreideerzeugung 

• VO Nr.  959/93 ü be r  d ie von den Mitgl iedstaaten zu liefernden 
statist ischen I nformationen über pfl anzl iche Erzeugnisse 
außer Getreide 

• RL 93/24/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über 
die Rindererzeugung 

• R L  93/23/EWG betreffend die statistischen Erhebungpn über 
die Schweineerzeugung 

• RL 93/25/EWG betreffend die statistischen Erhebungen über 
die Schaf- und Ziegenhaltung 

• RL 96/1 6/EG betreffend die statistischen Erhebungen über Milch 
und Mi lcherzeugn isse 

• RL 76/625/EWG ü ber die von den Mitgl iedstaaten d u rchzu
führenden statistischen Erhebungen zur Ermittlung des Pro
d u ktionspotentials bestimmter Bau mobstanlagen 

• Entscheidung 2000/380/EG der Kommission,  wonach Öster
reich pro Jahr  n u r  zwei Erhebungen über den Schweinebe
stand d u rchzuführen hat. 

• Entscheidung der Kom mission zur Ermächtigung der Repub
lik Österreich, die Erhebungen ü ber den Rinderbestand te i l 
weise durch d ie Auswertung der Rinderdatenbank zu erset
zen. 

Flankierende Maßnahmen der 

Gemeinsamen Agrarpolitik 
• VO N r. 1 257/99 über die Förderung der Entwicklung des Länd

lichen Raums d u rch den Europäischen Ausrichtungs- und 
G a rantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) und zur Ände
rung bzw. Aufhebung bestimmter VO 

• VO N r. 1 750/99 mit Durchführungsvorschriften zur VO 1 257/99 

• VO Nr. 1 258/99 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrar
pol it ik 

• VO N r. 1 259/99 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln fü r 
D i rektzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolit ik 

• VO Nr. 3508/92 zur E i nführung eines integrierten Verwaltungs
und Kontrollsystems fü r bestimmte gemeinschaftl iche Beih i l 
feregelungen 

• VO N r. 24 1 9/2001 mit Durchführungsbestimmungen zum integ
rierten Verwaltu ngs- und Kontrollsystem Ma rktordnu ngen 

• VO N r. 1 255/99 für die gemeinsame Marktorganisation für Milch 
und Mi lcherzeugnisse 

• VO N r. 3950/92 ü ber d ie Erhebung einer Zusatzabgabe im 
M i lchsektor 

• VO N r. 1 392/200 1 mit D u rchfü h ru n gsbesti mm u ngen zur 
Zusatzabgabe i m  Milchsektor 

• VO N r. 671 /95 zur Zuteilung einer spezifischen Referenzmenge 
an bestimmte E rzeuger von Mi lch oder M i l cherzeugnissen i n  
Österreich u n d  Finnland 

• VO N r. 2 7 7 1 /99 mit D u rchführungsvorschriften für d ie I nter
ventionen auf dem Markt für Butter und Rahm 

• VO Nr. 2 1 4/2001 über die D u rchfü h rungsbestimmungen fü r 
d ie öffentliche Lagerhaltung von Magermi lchpulver 

• VO N r. 257 1 /97 über den Verkauf von Bi l l igbutter und die 
Gewährung einer Bei h i lfe fü r Rahm. Butter und Butterfett fü r 
d ie H e rste l l u n g  von Backwa ren , Speisee i s  u n d  anderen 
Lebensm itteln 

• VO N r. 429/90 über die Gewährung einer Beih i lfe im Aus
schreibungsverfahren für Butterfett zum unm ittelbaren Ver
brauch in der Gemeinschaft 

• va Nr. 2707/2000 h i nsichtl ich der Gewährung einer Gemein
schaftsbeihi lfe für die Abgabe von Milch und M i lcherzeugnis
sen an Schüler 
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• va Nr. 2 1 91 /81 über die Gewährung einer Beih i lfe zum 
Ankauf von Butter durch gemeinnützige Einrichtungen 

• va Nr. 2799/99 mit Durchführungsvorschriften hinsichtlich der 
Gewährung einer Beihilfe für Magermilch und Magermilchpulver 
für Fütterungszwecke und des Verkaufs dieses Magermilch
pulvers 

• va Nr. 292 1 /90 über die Gewährung von Beihilfen für die zur 
Herstellung von Kasein und Kaseinarten bestimmte Mager
milch 

• va Nr. 2204/90 mit zusätzlichen, Käse betreffenden Grund
regeln der gemeinsamen Marktorganisation für Milch und Milch
erzeugnisse 

• va Nr. 2742/90 mit Durchführungsvorschriften zur va Nr. 
2204/90 

• va Nr. 1 74/99 mit besonderen Durchführungsvorschriften für 
Ausfuhrlizenzen und Ausfuhrerstattungen im Sektor Milch 
und M ilcherzeugnisse 

• va Nr. 2535/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur Ein
fuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröff
nung der betreffenden Zollkontingente 

• va Nr. 1 766/92 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Getreide 

• va Nr. 1 251/99 zur Einführung einer Stützungsregelung für 
Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen 

• va Nr. 231 6/99 mit Durchführungsbestimmungen zur va (EG) 
Nr. 1 251/99 des Rates zur Einführung einer Stützungsrege
lung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kultur
pflanzen 

• va Nr. 2461/99 mit Durchführungsbestimmungen für die Nut
zung stillgelegter Flächen zur Erzeugung von Ausgangser
zeugnissen, die in der Gemeinschaft zu nicht in erster Linie 
für Lebens- oder Futtermittelzwecke bestimmten Erzeugnis
sen verarbeitet werden 

• va Nr. 2273/93 zur Festlegung der Interventionsorte für 
Getreide 

• va Nr. 824/2000 über das Verfahren und die Bedingungen 
für die Übernahme von Getreide durch die InterventionssteI
len sowie die Analysemethoden für die Bestimmung der Qua
lität 

• va Nr. 21 31 /93 der Kommission über das Verfahren und die 
Bedingungen für den Verkauf von Getreide aus Beständen der 
I nterventionsstellen 

• va Nr. 1 577/96 zur Festlegung einer Sondermaßnahme zu 
Gunsten bestimmter Körnerleguminosen 

• va Nr. 1 644/96 mit Durchführungsbestimmungen für die 
Gewährung der Beihilfe für bestimmte Körnerleguminosen 

• va Nr. 1 1 62/95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen 
für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis 

• va Nr. Nr. 1 868/94 zur Einführung einer Kontingentierungs
regelung für die Kartoffelstärkeerzeugung 

• va Nr. 97/95 mit den Durchführungsbestimmungen zur va 
Nr. 1 766/92 des Rates hinsichtlich des Mindestpreises und 
des den Kartoffelerzeugern zu zahlenden Ausgleichsbetrags 
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sowie zur va Nr. 1 868/94 des Rates zur Einführung einer Kon
tingentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugung 

• EntSCheidung Nr. 95/209 zur Änderung der Entscheidung 
95/32/EG zur Genehmigung des österreichischen Programms 
für die Durchführung des Artikels 1 38 der Akte über die Bedin
gungen für den Beitritt der Republik Österreich, der Republik 
Finnland und des Königreichs Schweden. 

• va Nr. 1 729/78 über Durchführungsbestimmungen für die 
Erstattung bei der Erzeugung für Zucker, der in der chemi
schen Industrie verwendet wird 

• va Nr. 1 260/01 über die gemeinsame Marktorganisation für 
. 

Zucker 

• va Nr. 1 252/99 zur Änderung der va (EG) Nr. 1 868/94 zur 
Einführung einer Kontingentierungsregelung für die Kartof
felstärkeerzeugung 

• va Nr. 1254/99 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Rindfleisch 

• va Nr. 2342/99 mit Durchführungsvorschriften für die Prä
mienregelung gemäß der va Nr. 1 254/99 

• va Nr. 562/00 mit Durchführungsvorschriften zur va Nr. 
1 254/99 hinsichtlich der Regelung der öffentlichen Interven
tionsankäufe für Rindfleisch 

• va Nr. 907/2000 mit Durchführungsbestimmungen betreffend 
die Gewährung von Beihilfen zur privaten Lagerhaltung von 
Rindfleisch 

• va Nr. 1445/95 mit Durchführungsbestimmungen für Ein- und 
Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch 

• va Nr. 2705/98 zur Bestimmung der auf den repräsentativen 
Märkten festgestellten Preise für ausgewachsene Rinder 

• va Nr. 563/82 mit Durchführungsbestimmungen zur va Nr. 
1 208/81 für die Feststellung der Marktpreise für ausgewach
sene Rinder 

• va Nr. 1 760/2000 zur Einführung eines Systems zur Kenn
zeichnung und Registrierung von Rindern und über die Eti
kettierung von Rindfleisch und Rindfleischerzeugnissen 

• va Nr. 2628/97 mit Übergangsvorschriften für das Ablaufen 
des Systems zur Kennzeichnung und Registrierung von 
Rindern 

• va Nr. 2629/97 mit Durchführungsvorschriften im Hinblick auf 
ahrmarken, Bestandsregister und Pässe 

• va Nr. 2630/97 mit Durchführungsvorschriften für die Min� 

destkontrollen im Rahmen des Systems zur Kennzeichnung 
und Registrierung von Rindern 

• va Nr. 494/98 hinsichtlich der Anwendung von verwaltungs
rechtlichen Mindestsanktionen im Rahmen des Systems zur 
Kennzeichnung und Registrierung von Rindern 

• va Nr. 2759/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Schweinefleisch 

• va Nr. 391/68 über die Durchführungsbestimmungen bei Inter
ventionskäufen auf dem Schweinefleischsektor 
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• VO Nr. 2763/75 über die allgemeinen Vorschriften betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung auf 
dem Sektor Schweinefleisch 

• VO Nr. 3444/90 mit Durchführungsbestimmungen betreffend 
die Gewährung von Beihilfen für die private Lagerhaltung von 
Schweinefleisch 

• VO Nr. 1 370/95 mit Durchführungsbestimmungen für die Aus
fuhrlizenzen im Sektor Schweinefleisch 

• VO Nr. 2529/2001 über die gemeinsame Marktorganisation 
für Schaf- und Ziegenfleisch 

• VO Nr. 2550/2001 mit Durchführungsbestimmungen für die 
Prämienregelung gemäß der VO Nr. 2529/2001 

• VO Nr. 1 36/66 über die Errichtung einer gemeinsamen Markt
organisation für Fette 

• VO Nr. 2771/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Eier 

• VO Nr. 2777/75 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Geflügelfleisch 

• VO Nr. 827/68 über die gemeinsame Marktorganisation für 
bestimmte im Anhang 11 des Vertrages aufgeführte Erzeug
nisse 

• VO Nr. 2200/96 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Obst- und Gemüse 

• VO Nr. 2201 /96 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

• VO Nr. 1 696/71 über die Gemeinsame Marktorganisation für 
Hopfen 

• VO Nr. 1 037/72 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung und Finanzierung einer Beihilfe für Hopfenerzeuger 

• VO Nr. 609/99 mit Einzelheiten über die Gewährung der Bei
hilfe für Hopfenerzeuger 

• VO Nr. 1 098/98 zur Einführung vorübergehender Sonder
maßnahmen im Hopfensektor 

• VO Nr. 2075/92 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Rohtabak 

• VO Nr. 2848/98 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
2075/92 hinsichtlich der Prämienregelung der Produktions
quoten und der Sonderbeihilfe für Erzeugergemeinschaften 
im Rohtabaksektor 

• VO Nr. 1 673/2000 über die gemeinsame Marktorganisation 
für Faserflachs und Faserhanf 

• VO Nr. 245/2001 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
1 673/2000 

• VO Nr. 6 1 9/71 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Gewährung einer Beihilfe für Flachs und Hanf 

• VO Nr. 1 1 64/89 zur Durchführung der Beihilfenregelung für 
Faserflachs und Hanf 

• VO Nr. 1 784/93 über die zum Ausgleich der Faserflachsbei
hi lfe festzulegenden Koeffizienten 

• VO Nr. 603/95 über die gemeinsame Marktorganisation für 
Trockenfutter 
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• VO Nr. 785/95 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
603/95 über die gemeinsame Marktorganisation für Trocken
futter 

• VO Nr. 234/68 über die Errichtung einer gemeinsamen Markt
organisation für lebende Pflanzen und Waren des Blumen
handels 

• VO Nr. 4 1 1 /97 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
2200/96 hinsichtlich operationeller Programme, Betriebsfonds 
und finanzieller Beihilfe der Gemeinschaft 

• VO Nr. 4 1 2/97 Anerkennung von Erzeugerorganisationen für 
Obst und Gemüse 

• VO Nr. 504/97 Produktionsbeihilfenregelung für Verarbei
tungserzeugnisse aus Obst und Gemüse 

• VO Nr. 20/98 Beihilfen für vorläufig anerkannte Erzeuger
gruppierungen für Obst und Gemüse 

• VO Nr. 659/97 Interventionsregelung für Obst und Gemüse 

Wein 

• VO Nr. 822/87 über die gemeinsame Marktordnung für Wein 

• VO Nr. 823/87 zur Festlegung besonderer Vorschriften für Qua
l itätsweine bestimmter Anbaugebiete 

• VO Nr. 2332/92 über in der Gemeinschaft hergestellte Schaum
weine 

• VO Nr. 2333/92 zur Festlegung der Grundregeln für die 
Bezeichnung und Aufmachung von Schaumwein und Schaum
wein mit zugesetzter Kohlensäure 

• VO Nr. 2392/89 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die 
Bezeichnung Aufmachung der Weine und der Traubenmoste 

• VO Nr. 3201 /90 über Durchführungsbestimmungen für die 
Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Trauben
moste 

• VO Nr. 1 294/96 mit Durchführungsbestimmungen zur VO Nr. 
822/87 des Rates betreffend die Ernte-, Erzeugungs- und 
Bestandsmeldungen für Erzeugnisse des Weinbaus 

• VO Nr. 1442/88 über die Gewährung von Prämien zur end
gültigen Aufgabe von Rebflächen in den Weinwirtschaftsjahren 
1 988/89 bis 1 995/96 

Qualitäts- und Vermarktungsnormen und 

Handelsklassen 
• VO Nr. 3220/84 zur Bestimmung des gemeinschaftlichen 

Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper 

• VO Nr. 2967/85 mit Durchführungsbestimmungen zum gemein
schaftlichen Handelsklassenschema für Schweineschlacht
körper 

• VO Nr. 1 208/81 zur Bestimmung des gemei.nschaftlichen 
Handelsklassenschemas für Schlachtkörper ausgewachsener 
Rinder 
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• VO Nr. 1 1 86/90 zur Erweiterung des Anwendungsbereichs des 
gemeinschaftl ichen Handelsklassenschemas für ausge
wachsene Rinder 

• VO Nr. 344/91 mit Durchführungsvorschriften für die VO Nr. 
1 1 86/90 

• VO Nr. 2930/81 über ergänzende Bestimmungen zur Anwen
dung des gemeinschaftlichen Handelsklassenschemas für 
Schlachtkörper ausgewachsener Rinder 

• VO Nr. 21 37/92 über das gemeinschaftliche Handelsklas
senschema für Schafschlachtkörper und die gemeinschaftli
che Standardqualität frischer oder gekühlter Schafschlacht
körper 

• VO Nr. 461/93 mit Bestimmungen zum gemeinschaftlichen Han
deisklassenschema für Schlachtkörper von Schafen 

• VO Nr. 1 907/90 über bestimmte Vermarktungsnormen für Eier 

• VO N r. 1 274/9 1 mit Durchführungsvorschriften zur VO 
Nr. 1 907/90 

• VO Nr. 2782/75 über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 

• VO Nr. 1 868/77 zur Durchführung der VO Nr. 2782/75 

• VO Nr. 1 906/90 über Vermarktungsnormen für Geflügelfleisch 

• VO Nr. 1 538/91 mit Durchführungsvorschriften zur VO Nr. 
1 906/90 

• VO Nr. 920/89 betreffend Qual itätsnormen für Obst und 
Gemüse (Äpfel und Birnen) 

• VO Nr. 31 6/68 betreffend Qualitätsnormen für frische Schnitt
blumen und frisches Blattwerk 

• VO Nr. 31 5/68 betreffend Qualitätsnormen für Blumenbulben, 
-zwiebeln und -knollen 

• VO Nr. 2251 /92 über die Qualitätskontrolle von frischem Obst 
und Gemüse 

Sonstiges 
• VO Nr. 2 1 00/94 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz 

• VO Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die ent
sprechende Kennzeichnung der landwirtschaftl ichen Erzeug
nisse und Lebensmittel 

• VO Nr. 2377/90 betreffend Festsetzung von Höchstmengen 
für Tierarzneimittelrückstände in Nahrungsmitteln tierischen 
Ursprungs 

• VO Nr. 2309/93 Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für 
die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tier
arzneimitteln und zur Schaffung einer europäischen Agentur 
für die Beurtei lung von Arzneimitteln 

• VO Nr. 258/97 über neuartige Lebensmittel und neuartige 
Lebensmittelzutaten (Novel-Food VO) 

• VO Nr. 1 1 39/98 über Angaben, die zusätzl ich zu den in der 
RL 79/1 1 2/EWG aufgeführten Angaben bei der Etikettierung 
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bestimmter aus GVO hergestellten Lebensmitteln vorge
schrieben sind 

• VO Nr. 49/2000 zur Änderung der VO Nr. 1 1 39/98 

• VO Nr. 50/2000 über die Etikettierung von Lebensmitteln und 
Lebensmittelzutaten, die genetisch veränderte oder aus GVO 
hergestellte Zusatzstoffe und Aromen enthalten 

• VO Nr. 2081 /92 zum Schutz von geographischen Angaben und 
Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebens
mittel 

• VO Nr. 2082/92 über Bescheinigungen besonderer Merkma
le von Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln 

• VO (EG) Nr. 1 663/95 der Kommission mit Durchführungsbe
stimmungen zu der Verordnung (EWG) Nr. 729/70 des Rates 
bezüglich des Rechnungsabschlussverfahrens des EAGFL, 
Abtei lung Garantie 

• VO Nr. 296/96 der Kommission über die von den Mitgliedstaaten 
zu übermittelnden Angaben zur monatlichen Übernahme der 
vom Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL), Abteilung Garantie, finanzierten Aus
gaben und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2776/88 

- • VO Nr. 1 182/71 zur Festlegung der Regeln für die Fristen, Daten 
und Termine 

• VO N r. 1 291 /2000 mit gemeinsamen Durchführungsvor
schriften für Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen sowie Vorausfest
setzungsbescheinigungen für landwirtschaftl iche Erzeugnis
se 

• VO Nr. 2220/85 mit gemeinsamen Durchführungsbestim
mungen zur Regelung der Sicherheiten für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 

• VO Nr. 3002/92 über gemeinsame Durchführungsbestim
mungen für die Überwachung der Verwendung und/oder 
Bestimmung von Erzeugnissen aus den Beständen der Inter
ventionssteIlen 

• VO Nr. 2 148/96 mit Vorschriften zur Bewertung und Kontrol
le der Mengen der öffentlich eingelagerten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse 

• VO Nr. 4045/89 zur Prüfung der Maßnahmen, die Bestand
teil des Finanzierungssystems des EAGFLlGarantie sind 

• VO Nr. 2988/95 über den Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Gemeinschaften 

• VO Nr. 2 1 85/96 betreffend die Kontrollen und Überprüfungen 
vor Ort durch die Kommission zum Schutz der finanziellen I nte
ressen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und ande
ren Unregelmäßigkeiten 

• VO Nr. 595/91 betreffend Unregelmäßigkeiten und die Wie
dereinziehung zu Unrecht gezahlter Beträge im Rahmen der 
Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Ein
richtung eines ein

'
schlägigen Informationssystems 

• VO Nr. 1469/95 über Vorkehrungen gegenüber bestimmten 
Begünstigten der vom EAGFLlGarantie finanzierten Maß
nahmen 
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Sonderrich tlinien des Bunde smin isteriums 
für L a n d- und Forstwirtsch a ft  

• SRL für die Umsetzung der "Sonstigen Maßnahmen" des Öster
reichischen Programmes für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes 

• SRL zur Gewährung der Ausgleichszulage in Benachteiligten 
Gebieten und der Nationalen Beihilfe im Jahr 2000 

• SRL betreffend die Umsetzung der Maßnahmen zu Artikel 31  
der  Verordnung (EG) Nr. 1 257/99 in Österreich (Aufforstung) 

• SRL für die Förderung von Investitionen ( Investitionsrichtlinie) 

• SRL für die Förderung von Sach- und Personalaufwand 
(Dienstleistungsrichtl inie) 

• SRL für die Konsolidierung von Verbindlichkeiten land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe 

• SRL für die Förderungsmaßnahme des bäuerlichen Besitz
Strukturfonds 

• SRL für die Anwendung der Investitionsrichtlinie und der 
Dienstleistungsrichtlinie für Maßnahmen des Zieles 5b 

• SRL für das österreichische Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 1 995) 

• SRL für das österreichische Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 1 998) 

• SRL für das österreichische Programm zur Förderung einer 
umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 
schützenden Landwirtschaft (ÖPUL 2000) 

• SRL zur Weiterführung der erhöhten Mutterkuhprämie 

• SRL für die Förderung von Lehrveranstaltungen und Studi
enaufenthalten für Personen aus osteuropäischen Ländern 

• SRL zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Strukturmaß
nahmen im Fischereisektor im Rahmen des FIAF in Österreich 

• SRL zur Umsetzung der gemeinschaftlichen Strukturmaß
nahmen im Fischereisektor im Rahmen des FIAF im Ziel- 1 -
Gebiet Burgenland 

• SRL für Maßnahmen zur Existenzsicherung für durch Dürre
schäden im Jahre 2000 geschädigte landwirtschaftliche 
Betriebe 

• SRL zur Finanzierung von Maßnahmen im Zusammenhang 
mit BSE zwischen 4 . 1 2 .2000 und 31 .5.2001 
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Landwirtschaftsgesetz 1 992 
(in der geltenden Fassung) 

BGBI 1992/375 mit den Novellen BGBI 1 995/298 und BGBI 1 996/420 

375. Bundesgesetz, mit dem Maßnahmen zur 
Sicherung der Ernährung sowie zur Erhaltung 

einer flächendeckenden, leistungsfähigen, bäu
erlichen Landwirtschaft getroffen werden 

(Landwirtschaftsgesetz 1 992 - LWG) 

Der Nationalrat hat beschlossen :  

Ziele 

§ 1 .  Ziel der Agrarpolitik und d ieses Bundesgesetzes ist es, 
unter Bedachtnahme auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 

1 .  eine wirtschaftlich gesunde, leistungsfähige, bäuerliche 
Land- und Forstwirtschaft in einem funktionsfähigen länd
l ichen Raum zu erhalten, wobei auf die soziale Orientie
rung, die ökologische Verträglichkeit und die regionale Aus
gewogenheit unter besonderer Berücksichtigung der Berg
gebiete und Sonstigen benachteiligten Gebiete Bedacht 
zu nehmen ist, 

2. die vielfältigen Erwerbs- und Beschäftigungskombinatio
nen zwischen der Landwirtschaft und anderen Wirtschafts
bereichen auszubauen, 

3. die agrarische Produktion, Verarbeitung und Vermarktung 
marktorientiert auszurichten, 

4. d ie Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Landwirt
schaft, insbesondere durch strukturelle Maßnahmen zu 
erhöhen, dabei ist auf eine leistungsfähige, umweltscho
nende, sozial orientierte, bäuerliche Landwirtschaft beson
ders Bedacht zu nehmen, 

5. de'n in der Land- und Forstwirtschaft tätigen Personen die 
Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Wohlstand zu 
ermöglichen und 

6. die Landwirtschaft unter Bedachtnahme auf die Gesamt
wirtschaft und die Interessen der Verbraucher zu fördern, 
damit sie imstande ist, 

a)naturbedingte Nachteile gegenüber anderen Wirtschafts
zweigen auszugleichen , 

b)der Bevölkerung die bestmögl iche Versorgung mit qua
litativ hochwertigen Lebensmitteln und Rohstoffen zu 
sichern, 

c) sich den Änderungen der volkswirtschaftlichen Verhältnisse 
anzupassen und 

d )die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft 
nachhaltig zu sichern, die Kultur- und Erholungslandschaft 
zu erhalten und zu gestalten sowie den Schutz vor Natur
gefahren zu unterstützen und 

7 .  für d ie Land- und Forstwirtschaft EU-Kofinanzierungs
möglichkeiten umfassend auszuschöpfen. 

Arten der Förderung und Maßnahmen 
§ 2.  ( 1 ) Als Arten der Förderung im Rahmen d ieses Bun

desgesetzes kommen in Betracht: 

1 .  Direktzahlungen, 

2 .  Zinsenzuschüsse, 

3. sonstige Beihi lfen und Zuschüsse. 

(2) Unter Bedachtnahme auf die Ziele gemäß § 1 kommen 

insbesondere folgende Förderungsmaßnahmen in Betracht: 

1 .  produktionsneutrale direkte Einkommenszuschüsse und 
leistungsbezogene Direktzahlungen, 

2 .  qual itätsverbessernde, umweltschonende sowie produk
tionslenkende Maßnahmen im pflanzlichen und tierischen 
Bereich, 

3. Maßnahmen' zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im 
. 

Bereich der agrarischen Produktion und Vermarktung, 

4 .  betriebserhaltende und infrastrukturelle Maßnahmen, 

5. Maßnahmen für Forschung und Entwicklung sowie deren 
Umsetzung auf land-, forst- und wasserwirtschaftlichem 
Gebiet und 

6. Maßnahmen zur land- und forstwirtschaftlichen Investiti
onsförderung. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat nach 

Maßgabe der hausha ltsrechtlichen Vorschriften nähere 

Bestimmungen über die Abwicklung der Förderungen zu erlas

sen. 

(4) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat für 
die Gewährung von ausschließl ich national finanzierten 

betrieblichen Förderungsmaßnahmen durch Verordnung bis 

31 . Dezember 1 995 die ökologischen Mindestkriterien fest

zulegen. 

(5) (Verfassungsbestimmung) Die Gewährung von Förde

rungen auf Grund von privatwirtschaftlichen Vereinbarungen 

im Rahmen von Maßnahmen gemäß der Sonderrichtlinie für 

das Österreichische Programm zur Förderung einer umwelt

gerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum 

schützenden Landwirtschaft erfolgt nach Maßgabe nach

stehender Festlegungen: 

1 .  Fruchtfolgestabil isierung: 

Die in der Sonderrichtl inie genannten Prämien werden 
gewährt zu 1 00% für die je Begrünungsstufe festgelegte 
M indestbegrünungsfläche sowie zu 50% für die übrige 
Ackerfläche des Betriebes. Für eine Fläche, die gemäß Ver-
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ordnung (EWR) Nr. 1 765/92 des Rates zur Einführung einer 
Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirt
schaftlicher Kulturpflanzen im Rahmen des Mehrfachan
trages, der dem jewei l igen Antrag auf Fruchtfolgestabili
sierung folgt, als Stillegungsfläche beantragt wird, wird in 
keinem Fall eine Prämie gewährt; war diese Fläche jedoch 
'gemäß den Erfordernissen der Fruchtfolgestabilisierung im 
vorangegangenen Zeitraum desselben Getreidewirt
schaftsjahres begrünt, wird sie jedoch zur �rmittJung der 
Begrünungsstufe herangezogen; 

2. Elementarförderung: 

Die Prämie für Ackerflächen abzüglich jener Fläche, die 
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1 765/92 des Rates zur Ein
führung einer Stützungsregelung für Erzeuger bestimm
ter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen im laufenden Getrei
dewirtschaftsjahr sti l lgelegt ist, beträgt bis zu einem 
Flächenausmaß bis zu 1 00 Hektar 500 S je Hektar, für das 
1 00 Hektar übersteigende Ausmaß bis zu einem Ausmaß 
von 300 Hektar 450 S je Hektar, für das 300 Hektar über
steigende Ausmaß 400 S je Hektar; 

3. Maßnahmen, die nicht im gesamten Bundesgebiet ange
boten werden müssen: 

Stellt das Land für Maßnahmen, die nicht im gesamten Bun
desgebiet angeboten werden müssen, weniger Landes
mittel zur Verfügung, als es zur Wahrung des Finanzie
rungsverhältnisses gemäß § 3 unter Berücksichtigung 
des vereinbarten Förderungsausmaßes erforderlich wäre, 
verringert sich das vereinbarte Förderungsausmaß durch 
entsprechende Absenkung des Anteils an Bundesmitteln 
einschließlich allfälliger EU-Mittel bis zur Erreichung des 
Finanzierungsverhältnisses gemäß § 3. Das Ausmaß der . 
Reduzierung der Landesmittel darf h iebei 20% nicht über
schreiten. 

Finanzierung von Förderungsmaßnahmen 

§ 3. ( 1 )  Der Bund stellt Mittel für Förderungsmaßnahmen im 

Sinne dieses Bundesgesetzes dann zur Verfügung, wenn das 

jeweilige Land für jede einzelne Förderungsmaßnahme Lan

desmittel im Ausmaß von 2/3 der Bundesmittel bereitstellt. 

(2) Von Abs. 1 abweichende Finanzierungsanteile von Bund 
und Ländern für einzelne Förderungsmaßnahmen können 

in einer Vereinbarung vorgesehen werden , die der Bund auf 

Grund eines gemeinsamen Vorschlages der Länder mit den 
Ländern abschließt; dabei können auch ausschließlich aus 

Landesmitteln finanzierte Förderungen auf den Länderan
teil angerechnet werden. In dieser Vereinbarung ist jedoch 

sicherzustel len, daß je Finanzjahr und Bundesland die 

Gesamtheit der Förderungsmaßnahmen im Ausmaß von 2/3 
der Bundesmittel durch das jeweilige Land finanziert wird. 

Berggebiete und benachteiligte förderungs-
würdige Gebiete 

§ 4. ( 1 ) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 
das Berggebiet mit Zustimmung des Hauptausschusses des 

Nationalrates durch Verordnung zu bestimmen. Unter Berg-
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gebiet im Sinne dieses Bundesgesetzes sind zusammen

hängende Gebiete, bestehend aus Gemeinden oder Gemein

deteilen, mit erheblich eingeschränkter Möglichkeit zur Nut

zung der Böden und bedeutend höherem Arbeitsaufwand zu 

verstehen, in denen schwierige klimatische Verhältnisse 

oder starke Hangneigungen oder das Zusammentreffen die
ser beiden Gegebenheiten zu erheblich erschwerten Lebens

und Produktionsbedingungen führen. Ferner kann der Bun

desminister für Land- und Forstwirtschaft mit Zustimmung des 

Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung Berg

bauernbetriebe im Sinne des § 5 Abs. 2, die außerhalb des 

Berggebiets liegen, einzeln oder nach Gemeinden und 

Gemeindeteilen zusammengefaßt, bestimmen. 

(2) Der Bundesmin ister für Land- und Forstwirtschaft hat 

benachteiligte förderungswürdige Gebiete mit Zustimmung 

des Hauptausschusses des Nationalrats durch Verordnung 
zu bestimmen. Unter benachteiligten förderungswürdigen 

Gebieten im Sinne dieses Absatzes sind jene gleichartigen 

Agrarzonen zu verstehen, in denen sich insbesondere auf

grund der geringen Ertragsfähigkeit der Böden und der 

Anpassungsfähigkeit in bezug auf d ie Entwicklung des 

Agrarsektors erschwerte Lebens- und Produktionsbed in

gungen ergeben. 

(3) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat auf 

Basis der d iesbezüglichen Beschlüsse der Österreichischen 

Raumordnungskonferenz weitere benachtei l igte förde

rungswürdige Gebiete mit Zustimmung des Hauptaus

schusses des Nationalrats durch Verordnung zu bestimmen. 

Darunter sind Gebiete zu verstehen, in denen unter Berück
sichtigung ihres ländlichen Charakters aufgrund der Zahl der 

in der Landwirtschaft beschäftigten Personen, ihres wirt

schaftlichen und landwirtschaftlichen Entwicklungsgrades, ihrer 

Randlage sowie ihrer Anpassungsfähigkeit in Bezug auf die 

Entwicklung des Agrarsektors Maßnahmen gemäß § 2 

besondere B
-
edeutung zukommt. 

(4) Die in Abs. 1 bis 3 genannten Gebiete sind besonders 

förderungswürdig. Dabei sind Bergbauernbetriebe, die außer

halb des Berggebiets liegen, sinngemäß zu berücksichtigen. 

Diese Förderungsmaßnahmen können sich sowohl auf land
wirtschaftliche Betriebe als auch auf überbetriebliche Zusam
menschlüsse beziehen. 

Bergbauernbetriebe und Betriebe in 
benachteil igten Regionen 

§ 5. ( 1 ) Bergbauernbetriebe und Betriebe in benachtei l igten 

Regionen können unter Bedachtnahme auf die in § 1 genann

ten Ziele durch geeignete Maßnahmen insbesondere gemäß 

§ 2 Abs. 2 Z 1 (z.B.  Bergbauernzuschuss) gefördert werden. 

(2) Unter Bergbauernbetrieben im Sinne dieses Bundesge

setzes sind jene Betriebe zu verstehen, in denen sich durch 

die äußere und die innere Verkehrslage sowie das Klima 
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erheblich erschwerte Lebens- und Produktionsbedingun- und m it einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen 
gen ergeben. Der Bundesminister für Land- und Forstwirt- Stimmen zu fassen. 

schaft kann unter Bedachtnahme auf § 4 Abs. 1 mit Zustim-

mung des Hauptausschusses des National rates durch Ver- (6) Die Kommission hat ihre Tätigkeit durch eine Geschäfts-

ordnung die Bergbauernbetriebe, einzeln oder nach Gemein- ordnung zu regeln. 

den und Gemeindeteilen zusammengefasst, bestimmen. 

Ergänzende Preisbestimmung 
§ 6. Werden nach den Vorschriften des Preisgesetzes 1 992, 

BGBI .N r. 1 45, für landwirtschaftliche Erzeugnisse Preise 

bestimmt, so ist auf die besonderen Verhältnisse der land

wirtschaftlichen Produktion, insbesondere auf deren Abhän

gigkeit von Klima- und Wetterbedingungen sowie auf die Tat

sache, daß in der Landwirtschaft Produktionsumstel lungen 

im allgemeinen nur auf lange Sicht möglich sind, Bedacht 
zu nehmen. 

Kommission 
§ 7. ( 1 ) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

eine Kommission einzurichten. Diese Kommission besteht 

aus folgenden Mitgliedern: 

Je ein Vertreter 

1 .  der im Nationalrat vertretenen politischen Parteien , 

2. der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
Österreichs, 

3. der Wirtschaftskammer Österreich , 

4. der Bundesarbeitskammer, 

5. des Österreichischen Gewerkschaftsbunds. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Mitglieder und deren jewei l iges 

Ersatzmitglied werden auf Vorschlag der entsendungsbe
rechtigten Stellen vom Bundesminister für Land- und Forst

wirtschaft bestellt. Die Bestel lungen können jederzeit wider

rufen werden; fal ls kein früherer Widerruf erfolgt, gelten sie 
für die Dauer von fünf Jahren. 

(3) Die Mitgliedschaft zur Kommission ist ein unentgeltliches 
Ehrenamt. Die Reise- und Aufenthaltsgebühren der nicht im 

Tagungsort wohnenden Mitglieder der Kommission werden 

vom Bund in der für Bundesbeamte der Dienstklasse VI I I  gel

tenden Höhe getragen . 

(4) Den Vorsitz in der Kommission führt der Bundesminister 

für Land- und Forstwirtschaft oder ein von ihm bestimmter 
Vertreter. 

(5) Gültige Beschlüsse der Kommission sind in Anwesenheit 
von mindestens der Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitgl ieder) 

(7) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft kann 

insbesondere Landwirte und weitere Experten insbesonde

re auf dem Gebiet der Agrarökonomie mit beratender Stim

me zu den Beratungen der Kommission beiziehen, soweit 

d ies für d ie Behandlung bestimmter Sachfragen erforderlich 

ist. 

Aufgaben der Kommission 
§ 8. ( 1 ) Die Kommission hat folgende Aufgaben: 

1 . Erstattung von Empfehlungen an den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft unter Berücksichtigung der Ent
wicklung in der Landwirtschaft für d ie im folgenden Kalen
derjahr unter Bedachtnahme auf die Ziele des § 1 erfor
derlichen Maßnahmen und 

2 .  M itwirkung bei der Erarbeitung des Berichts gemäß § 9 
Abs. 2 über d ie wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft im 
abgelaufenen Kalenderjahr (Grüner Berich t). 

(2) Die Kommission hat alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben not

wendigen Unterlagen heranzuziehen, wobei ihr vom Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft zeitgerecht alle ihm 

verfügbaren einschlägigen Unterlagen zu überlassen sind . 

Berichte des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft und deren Gliederung 

§ 9.  ( 1 ) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

der Bundesregierung bis 1 5. September eines jeden Jahres 

einen Bericht vorzulegen, der die Entwicklung und wirt

schaftliche Lage der Landwirtschaft im abgelaufenen Kalen

derjahr sowie die unter Berücksichtigung allfälliger Empfeh

lungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 im folgenden Kalenderjahr erfor

derlichen Maßnahmen enthält (Grüner Bericht). 

(2) Die Bundesregierung hat auf Grund des Grünen Berich

tes spätestens gleichzeitig mit dem Voranschlag der Ein

nahmen und Ausgaben des Bundes für das folgende Finanz

jahr (Art. 51 Abs. 1 B-VG) dem Nationalrat einen "Bericht über 
die wirtschaftliche Lage der Landwirtschaft und der im fol

genden Jahr zutreffenden Maßnahmen" vorzulegen. 

(3) Der Grüne Bericht hat die wirtschaftliche Lage der Land

wirtschaft im abgelaufenen Kalenderjahr, gegliedert nach 

Betriebsgrößen, Betriebsformen und Produktionsgebieten, 
unter besonderer Berücksichtigung von sozioökonomischen 

Betriebskategorien und von Bergbauernbetrieben und von 

Betrieben in benachteiligten förderungswürdigen Gebieten 
festzustellen. Weiter hat der Grüne Bericht insbesondere 

die Stellung der Landwirtschaft innerhalb der österreichischen 

Volkswirtschaft, die internationalen agrarwirtschaftl ichen 
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Rahmenbed ingungen, d ie Entwicklung des agrarischen 
Außenhandels und die landwirtschaftl iche Produktion zu 

behandeln .  Dabei sind auch die Auswirkungen der durch

geführten Förderungsmaßnahmen darzustellen. 

(3a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat 

jährlich für jede von der AMA für das Berichtsjahr durchge

führte Förderungsmaßnahme - unabhängig davon, ob diese 

aus EU-Mitteln oder nationalen Mitteln finanziert wird - sowie 

für alle von ihr für das Berichtsjahr durchgeführten Förde

rungsmaßnahmen insgesamt sowohl für das gesamte Bun
desgebiet als auch getrennt für jedes einzelne Land aggre

g ierte Daten über die Förderungsmaßnahmen zu veröffent

lichen, die jedenfalls folgende Angaben enthalten müssen: 

Anzahl der Förderungsfälle, Verteilung der Förderungsfälle 

auf Förderungsklassen jeweils in Stufen zu hunderttausend 

Schilling, ausbezahlte Förderungen je Förderungsklasse, pro

zentuelle Verteilung der Förderungsfälle auf d ie Förde

rungsklassen und durchschnittlicher Förderungsbetrag je För
derungsklasse. 

(4) Für den Grünen Bericht können alle hiezu geeigneten 

agrarökonomischen und statistischen Unterlagen herange

zogen werden. Insbesondere sind Buchführungsergebnisse 
einer ausreichenden Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe in 

repräsentativer Auswahl und Gruppierung zusammenzu

stellen und auszuwerten; dabei ist die Anzahl von 2 000 Erhe

bungsbetrieben nach Möglichkeit nicht zu unterschreiten. 

Hiezu kann eine für Belange der landwirtschaftl ichen Buch

führung hinreichend ausgestattete Institution beauftragt wer

den. Die Mitwirkung der landwirtschaftlichen Betriebe ist frei

wil l ig. 

(5) Daten, die einzelne landwirtschaftl iche Betriebe betref

fen und die gemäßAbs. 5 oder anlässlich der Beratung ermit

telt oder verarbeitet worden sind, dürfen ohne d ie aus

drückliche und schriftl iche Zustimmung der Betroffenen für 

andere als d ie in Abs. 4 genannten Zwecke oder Zwecke der 

Beratung der Betroffenen nicht verwendet werden. 

(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist 

ermächtigt, anonymisierte einzelbetriebliche Buchführungs

ergebnisse eines Landes dem betreffenden Land für Zwecke 
der Feststellung der wirtschaftlichen Lage der Landwirt

schaft dieses Landes gegen' angemessene Vergütung zur 

Verfügung zu stellen. Die Höhe d ieser Vergütung ist durch 
den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen festzu
setzen .  

(7 )  Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ist 

ermächtigt, d ie im Abs. 6 genannten Daten den zuständ igen 

Organen der Europäischen Union zum Zweck der Erfül lung 

der sich aus dem Beitritt ergebenden Verpfl ichtung zu über

mitteln .  
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Einschaltung von privaten Einrichtungen 
§ 1 0. (1 ) Der Bundesminister für L'and- und Forstwirtschaft 

kann sich zur automationsunterstützt durchzuführenden Vor

bereitung des Zahlungsverkehrs von Förderungsmitteln auch 

privater Einrichtungen bedienen. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft hat zur 

Durchführung der in Abs. 1 genannten Aufgaben gemäß § 56 

Abs. 1 BHV 1 989, BGBL Nr. 570, eine Sondervorschrift im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen und dem 

Rechnungshof zu erlassen. 

Inkratttreten und Vol lziehung 
§ 1 1 .  ( 1 ) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  Jul i  1 992 in Kraft. 

( 1 a) § 1 erster Halbsatz, § 1 Z 7, § 2 Abs. 2 Z 2, § 2 Abs. 4 ,  

§ 4 Abs. 1 ,  Abs. 2 und 3, § 7 der Entfal l  von § 8 Abs. 3 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBLNr. 298/1 995 treten mit 

Ablauf des Tages der Kundmachung, § 3 sowie § 9 in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBLNr. 298/1 995 mit 1 .  Jän

ner 1 995 in Kraft. 

(1 b) (Verfassungsbestimmung) § 2 Abs. 5 tritt in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBLNr. 420/1 996 mit 1 .  August 1 996 

in Kraft und ist auf al le Auszahlungsanträge, die im Rahmen 

bestehender Vereinbarungen nach diesem Zeitpunkt gestellt 

werden, anzuwenden. § 9 Abs. 3a in der Fassung des Bun
desgesetzes BGBLNr. 420/1 996 tritt mit 1 .  August 1 996 in 

Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut 

1 .  hinsichtlich des § 1 ,  soweit er sich auf § 9 Abs. 3 bezieht, 
sowie des § 9 Abs. 3 d ie Bundesregierung, 

2 .  hinsichtlich des § 1 ,  soweit er nicht unter Z 1 fällt, die mit 
der Vol lziehung der sonstigen Bestimmungen d ieses Bun
desgesetzes betrauten Bundesminister, 

3. hinsichtlich des § 6 der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft, 

4. hinsichtlich des § 1 0  Abs. 2 der Bundesminister für Land
und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesmi
nister für Finanzen und dem Rechnungshof und 

5. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen der Bundesminis
ter für Land- und Forstwirtschaft. 
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A bkürzungs verz e ichnis 

Abs 

ALFIS 

AlK 

AMA 

AWI 

Art. 

AS 

Absatz 

Allgemeines land- und forstwirtschaftliches Informations
system (im BMLFUW) 

Agrarinvestitionskredite 

Agrarmarkt Austria 

Bundesanstalt für Agrarwirtschaft 

Artikel 

Agrarstrukturerhebung 

ASK Agrarsonderkredit 

ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz 

ATS Österreichischer Schilling 

AUVA 

BABF 

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 

Bundesanstalt für Bergbauernfragen 

BGBI .Nr. Bundesgesetzblatt Nummer 

BFL Bundesamt und Forschungszentrum 

für Landwirtschaft 

BHG Betriebshilfegesetz 

BMF Bundesministerium für Finanzen 

BMLFUW Bundesministerium für Land- und Forst-

wirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

BSVG Bauernsozialversicherungsgesetz 

B-VG Bundes-Verfassungsgesetz 

CEA Verband der europäischen Landwirtschaft 

C.E. I .  

DGVE 

dt 

EAGFL 

ECU 

Zentraleuropäische Initiative 

Dunggroßvieheinheit 

Dezitonnen ( 1 00 kg) 

Europäischer Ausrichtungs- und Garantie. Fonds 

für die Landwirtschaft 

European Currency Unit (Europäische Währungs-

einheit) 

EE Eiweißeinheit 

efm (0.R . )  Erntefestmeter (ohne Rinde) 

EFRE Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

EHW Einheitswert 

EK EU-Kommission 

ERP European Recovery Programm (Europ. Wieder-

ESF 

EU 

EWS 

FAK 

FAO 

FE 

9 
GAP 

GATT 

GFAK 

GVE 

ha 

aufbauprogramm) 

Europäischer Sozialfonds 

Europäische Union 

Europäisches Währungssystem 

Familienarbeitskraft 

Food and Agriculture Organization 

(UNO-Ernährungs- und Landwirtschafts

organisation) 

Fetteinheit 

Groschen, Gramm 

Gemeinsame Agrarpolitik 

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 

Gesamt-Familienarbeitskraft 

Großvieh einheit 

Hektar 

hl Hektoliter 

i.d.g .F. in der geltenden Fassung 

inkl. inklusive 

INVEKOS Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 

IP. Integrierte Produktion 

kg Kilogramm 

KV Krankenversicherung 

kWh Kilo-Wattstunde 

LBG 

LBZ 

LFRZ 

LG 

LN 

LWG 

Mio. 

Mrd. 

MwSt. 

Nö. 

OECD 

PMG 

PPD 

Liter 

LBG Wirtschaftstreuhand 

Landwirtschaftliche Betriebszählung 

Land- und Forstwirtschaftliches Rechenzentrum 

Lebendgewicht 

Landwirtschaftliche Nutzfläche 

Landwirtschaftsgesetz 

Millionen 

Mill iarden 

Mehrwertsteuer 

Nordöstlich 

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung 

Pflanzenschutzmittelgesetz 

Programmplanungsdokument für die 

·Sektorpläne" 

PV Pensionsversicherung 

R Richtlinie 

RGVE rauhfutterverzehrende Großvieheinheit 

RLN Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche 

rm (m.R.)  Raummeter (mit Rinde) 

RME Raps-Methylester 

SAL Sonderausschuss für Landwirtschaft 

S, ÖS Österreichischer Schilling 

SITC Internationales Warenverzeichnis für den 

Außenhandel 

Sö. Südöstlich 

Stk. Stück 

StOB 

SVB 

u.a. 

UStG. 

UVP 

VAK 

VO 

WIFO 

WRG 

WTO 

ZAR 

zgd. 

z.B. 

Standarddeckungsbeitrag 

Sozialversicherungsanstalt der Bauern 

Tonnen 

unter anderem 

Umsatzsteuergesetz 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Vollarbeitskraft 

EU-Verordnung 
Österreichisches I nstitut für Wirtschaftsforschung 

Wasserrechtsgesetz 

World Trade Organization 

Zentrale Arbeitsgemeinschaft der Rinderzüchter 

zuletzt geändert durch 

zum Beispiel 
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Stich wortve rzeichnis 

A 

Abschreibungen, 323 

Ackerfläche, 62ff 

Agerida 2000, 323 

Agrarbudget, 1 54ff 

Agraraußenhandel, 1 2  

Agrarinvestitionskredite (AlK), 1 70 

Agrarmarkt Austria (AMA), 323 

Agrarquote , 4 1 ,  323 

Agrarstruktur in der EU, 72 

Agrarstrukturpolitik, 27ff 

Agrarstruktur in Österreich, 62, 67, 71  

Agrarsubventionen, 1 0, 1 53 

Agrar-Preis-Index, 1 1 4, 332 

Almen, -fläche 65, 97 

Altersversorgung, 1 87, 

AMA-Marketingmaßnahmen, 1 77, 323 

AMA-Kontrollen, 1 78ff 

Apfelernte, 94ff 

Arbeitskräfte in der Land- u. Forstwirtschaft, 70ff, 1 2 1 ,  324 

Artenschutz, 47 

Artikel 33, 32, 1 68 

Arbeitskräfte in der EU,  12 1  

Ausfuhrerstattun�en, 1 75, 325 

Ausgleichszahlungen, degressive, 1 75 

Ausgleichszahlungen und Prämien laut GAP, 1 56 

Ausgleichszulage (AZ), 1 66, 325 

Außenhandel, 1 2ff 

Auswahlrahmen (Buchführungsbetriebe), 344 

B 

Bauernhof-Gäste, 1 9  

Baumschulbetriebe, 65 

Begriffsbestimmungen, 323 

Beihilfen für Verarbeitung und Vermarktung, 1 60 

Belgien, 25, 72ff 

Benachteiligte Gebiete, 28, 1 36, 325 

Beratung, 1 73 

Bergbauernbetriebe, -gebiet, 65, 1 3 1 ff  

Bergbauerneinkommen , 1 3 1  ff 

BeSChäftigte in der Land- und Forstwirtschaft, 9, 70ff 

Betriebe, landwirtschaftl iche, 63, 1 1 7, 147, 325ff 

Betriebsform (Definition), 325 
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Bienenhaltung, 1 09 
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Durum, 90, 1 56 

E 

EAGFL, Abteilung Garantie, 28ff, 327 
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Extensivierungsprämie, 1 57 
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Gesetze, 346 

Getreide, -bau , -ernte, 90 

Gewässerschutzpolitik, 57ft 

Gewinnrate, 1 30 

Griechenland, 72ft 

Großbritannien, 72ft 

Großvieheinheit (GVE), 332, 333 
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Kapitalproduktivität, 1 22 
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Kleinalternativen, 91  
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Luxemburg, 72ff 
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Malta, 38 

Marketingmaßnahmen, 1 70, 1 77 
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Marktordnungsausgaben, 335 

Marktordnungsrecht, 355 

Marktstruktur, Verbesserung, 1 70 

Maschinenringe, 85, 1 70 
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Milchl ieferung in der EU, 1 00ff 
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Mutterkuhprämie, 1 57 

Mutterschafprämie, 1 57 
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ÖPUL,  44, 48 ,  1 60ff, 337 
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Pferdehaltung, 1 09 
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Pflanzliche Produktion, 8ff, 89 
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Produktionsmittel, 79 

Produktprämien , 1 58 
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PSE, 338 
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Qualitätsverbesserung Tierhaltung, 1 64 
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Regionalfonds (EFRE), Regionalpolitik, 27 

Reinertrag, 1 30 
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Rinder, Preise, Produktion, Schlachtungen, 1 06 

Roggen, 90 
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Sägeindustrie, 1 1 3  
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Sonderprämie männliche Rinder, 1 56 
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Sozialversicherung, 1 8 1  ff 

Spanien, 72ff 

Speiseerdäpfel, 92 
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Geflügel, 145 

367 

III-240-BR/2002 der Beilagen - Bericht - Hauptdokument  (gescanntes Original)368 von 370

www.parlament.gv.at



368 

Obstbau, 141  

Rinderhaltung, 142 
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Weinbau, 141  

Marktfruchtbau, 140 

Milchwirtschaft, 143 

Waldausstattung, 145 

STAR-Ausschuss, 338 
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Steinobsternte, 95 

Steuern in der Landwirtschaft, 342 

Stilllegung (Getreide, Weingarten), 1 56 
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